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Vorwort 
Der vorliegende dritte Band der Aktenmuster behandelt das 

Exekutionsreeht. Die }'rage nach der Form des Verfahrens gibt 
auf diesem Gebiete den Quellen, der praktischenRechtsanwendung, 
den Formularien, Kommentaren und Entscheidungen und schließ
lich dem usus fori eine erhöhte Bedeutung. Alle diese aus dem 
Gesetze nicht unmittelbar ableitbaren Bestandteile des praktischen 
Exekutionsverfahrens machen einerseits das tatsächliche Akten
bild für den Uneingeweihten schwer verständlich und rufen 
anderseits das Bedürfnis nach einem Vorbild, insbesondere für 
seltenere Anwendungsfälle hervor. Die richtige Form der Er
ledigung wird hier mehr als sonst zur Voraussetzung ihrer in h a 1 t
liehen Richtigkeit und der gerichtliche Akt wird nicht nur zum 
Ausdrucke, sondern geradezu zum Träger des Verfahrens. Diese 
Tatsache rechtfertigt den Versuch, Aktenmuster für eine mög
lichst große Zahl vorkommender Anwendungstypen zu wr
üffentliehen, dem Lernenden zum Verständnisse des Gesetzes, 
dem Praktiker zu seiner Anwendung. 

Das Streben nach Vollständigkeit führte auch zur Beifügung 
der Quellen, der bestehenden Literatur, der Formularion und 
der wichtigsten Entscheidungen, wobei auch die Rekursent
scheidungen des Landes- als Rekursgerichtes für Zivilrechts
sachen Wien, die in den letzten fünfzehn Jahren über Entschei
dungen des Exekutionsgerichtes \Vien erflossen sind, herangezogen 
wurden, weil in Yielen wichtigen }~ragen durch die Einheitlichkeit 
in der Rechtsprechung der beiden unteren Instanzen der Rechts
zug an die dritte Instanz ausgeschlossen ist. Auch der Gerichts
gebrauch des Exekutionsgerichtes Wien, der in richterliehen 
Beschlüssen (Konklusen) der Exekutionsrichter des Exekutions
gerichtes Wien festgelegt zu werden pflegt, wurde berücksichtigt. 

Die Veröffentlichung der rekursgerichtlichen Entscheidungen 
erfolgt auf Grund der Erlaubnis des Herrn Oberlandesgerichts
präsidenten Dr. Robert Pieta und des das Exekutionsgericht Wien 
leitenden Herrn Vizepräsidenten des Landesgerichtes für Zivil
rechtssachen Wien Hofrat Albrecht Gerhart. Für die Erlaubnis 
der Veröffentlichung sagen die Verfasser an dieser Stelle Dank. 



IV Vorwort 

Von der Aufnahme der Stempel- und Gebührenvorschrüten 
wurde Umgang genommen, weil diese Vorschriften sehr häufigen 
Änderungen unterliegen. 

Die Arbeit wurde unter den Verfassern derart aufgeteilt, 
daß Richter Dr. Karl Kollross das Gesetz samt Entscheidungen, 
Hofrat Dr. Michael Heller und Bezirksrichter Dr. Ludwig 
Heller die Aktenmuster bearbeiteten. 

Den Verfassern würde es zur größten Genugtuung gereichen, 
wenn das vorliegende Werk dieselbe günstige Aufnahme finden 
würde, wie die Aktenmuster zum Verfahren außer Streitsachen 
und zur Konkurs- und Ausgleichsordnung. 

Wien, im Sommer 1928. 
Die Verfasser. 
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Erster Teil 

A. Literatur 

B. Gesetz vom 27. Mai 1896 über das 
Exekutions- und Sicherungsverfahren 

(Exekutionsordnung) 



A. Literatur 
(alphabetisch nach dem Namen des Verfassers.) 

Bei BenUtzung des Literaturnachwelses zu beachten: 

In diesem Nachwelse Ist die Literatur nach dem Stande vom 1. März 1928 
berücksichtigt. 

Aufgenommen wurden: 
1. Kommentare, Systeme. 
2. Einzeldarstellungen zu einzelnen Bestimmungen des Gesetzes. 
Die Werke der Gruppe 1, welche - namentlich die Kommentare - nach den 

Paragraphen des Gesetzes oder doch wenigstens nach dessen Abschnitten auf· 
gebaut sind, wurden bei den einzelnen Gesetzesstellen nicht neuerlich angeführt, 
wohl aber jene der Gruppe 2, sofern diese nicht schon in den Werken der Gruppe 1 
zitiert sind. 

I. Kommentare und Systeme, Formularlenblleher 
Cansteln R. (Freiherr von): in Leske und Löwenfeld Rechtsverfolgung Im Inter

nationalen Verkehr. 3. Bd., S. 254. 1901. 
Czoernlg Ferdlnand (Freiherr von): Vorlesungen über die Exekutlonsordnung, 

1898. 
Fellner Peter (Freiherr von Feldegg) und Ohmeyer Camlllo (Edler von): 

Die österrelchlsche Exekutionsordnung in der Spruchpraxls. 1902. 
F'ormularlenbuch, amtliches, zur Zlvllprozeß- und Exekutionsordnung 

herausgegeben vom Justizmlnlsterlum. 4. Aufl. 1917. 
FUrstl Karl: Die österrelchlschen Zlvllprozeßgesetze mit Erläuterungen (2. Bd., 

Die Exekutionsordnung). 1898. . 
Heller Michael, Kommentar zur Exekutionsordilung in der österrelchlschen 

Gesetzeskunde, herausgegeben von Dr. Max Ehrenreich. 2. AuO. 
Heller Michael und Trenkwalder Franz: Die österrelchlsche Exekutions· 

ordnung in Ihrer praktischen Anwendung. 2. Aufl. 1912. 
Neumann Georg: Die Exekutionsordnung, systematisch dargestellt. 1900. 
DerseI be: Kommentar zur Exekutionsordnung. II. Aufl. ( II I. Aufl.lm Erscheinen). 
Pollak Rudolf: System des österrelchlschen Zlvllprozeßrechtes mit Einschluß 

des Exekutionsrechtes. 1906. 
Schuster Maxlmlllan (von) B~nott: österrelchlsches Zlvllprozeßrecht. 

111. Aun. 1897. 
Sperl Hans, Systematischer Grundriß der Rechtsquellen, Literatur und Praxis 

des österrelchlschen Zlvllprozeß- und Exekutlonsrechtes. 1903. 
Vlttorelll Paul (von)·Bioch Alfred (von)-Fischböck Hans: Schriftsätze 

Im Exekutions- und Slcherungsverfahren. II. Aun. 1919. 
Walker Gustav- Jaltner Otto: österrelchlsches Exekutionsrecht. 111. Aun. 

1925. 
Walker Gustav: Intemationales Privatrecht. 111. Aufl. 1924. 

Vergleiche auch die Kommentare und Systeme zum allgemeinen bUrgerliehen 
Gesetzbuch und zum Handelsrecht. 

ll. Varia (alphabetisch nach dem Namen des Verfauers) 
Fischi Hans: Die einstwelligen Verfügungen nach der Exekutionsordnung, 1919. 
Fröhlich Vlktor: Zehn Jahre Exekutionsordnung. JurBI. 1908, Nr. 2. 
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Geiler Leo: Theorie und Praxis des Exekut!lonsrechtes. Zentrbl. 1919, Bd. 37, 
S.593. 

Derselbe: Erlöschung und Erledigung des Pfandrechtes (zugleich eine Kritik 
des "Verfllgungsrechtes des Eigentümers über die Hypothek"). Zentrbl. 1918, 
Bd.36, s.1. 

Klang Heinrich: Einstwellige Verfügungen zum Schutze des Uegenschafts
glilublgers gegen Verschlechterung der Pfandsache. GZ. 1903, Nr. 39ff. 

Derselbe: Bemerkungen zu den sachenrechUichen Bestimmungen der Zlvll
prozeBnovelle. 1917. 

Derselbe: Pfandrechtsschutz bei der Feuerversicherung. NotZtg. 1918, Nr. 11, 
S. 84, Nr. 12, S. 95. 

Derselbe: Ein Vorschlag zur Geschäftsvereinfachung bei der Zwangsverwaltung 
von Uegenschaften. GZ. 1913, S. 429. 

Lebmann Arnold: Die Zwangsversteigerung nach der -österrelchlsehen Exe
kutionsordnung vom 27. Mal 1896. 1906. 

Leuhoff Artur: Der Eigentumserwerb an nicht verbO,:herten Uegensehaften 
und Bauwerken, 1917. 

Lichtblau Ludwlg: Die Gerichtsentlastungsnovelle auf dem Gebiete des Exe
kutionsrechtes. GZ. 1914, Nr. 32, S. 322. 

M ück HeInrIch: Die einstwelligen Verfügungen nach der österrelehlsehen Exe
kutionsordnung 1901. 

Muhr Josef: Zlvllprozessual- und exekutionsrechtliche Fragen auf dem Ge-
biete des Wucherrechtes. GZ. 1919, Nr. 7, 8. 

Neumann-Ettenrelch: Einstwellige Verfllgungen. Zt'ntrbl. 1901, S. 122. 
Notbuagel Walter: Exekution durch soziale Interessengruppen. 1899. 
Petschek Georg: Die Zwangsvollstreckung in Forderungen nach österrelehlsehem 

Rechte. 1901. 
Derselbe: Einhebung von. Geldstrafen und anderen Betrögen durch die Gerichte. 

1915. 
Derselbe: Ziffermäßig nicht bestimmte Exekutionstltel. GZ. 1922, S, 81. 
Derselbe: Relativ unbeachtllche Entscheidungen. Festnummer der GZ. 1924. 
Pollak Rudolf: Zur Lehre von den Exekutionsobjekten. GZ. 1911, S. 24U. 
Rlntelen Anton: Die einstwelligen Verfllgungen. 1905. 
Derselbe: Das richterliehe Belastungs- und VeräuBerungs\'erbot. GZ. 1904, 

Nr. 36 bis 38. 
Derselbe: Exekution auf Sachen in fremder Gewahrsame und auf Leistungs

ansprüche. 1903. 
Schenk Josef: Die zivilprozessualen Bestimmungen des Frledensvertrages.1919. 
Schubert-Soldern Egon (Ritter von): Die Zwangsverwaltung und die Ver

wahrung und Verwaltung nach Exekutionsrecht. 1903. 
Schwind Ernst: Wesen und Inhalt des Pfandrechtes. 1899. 

B. Ges~tz 
Bel Benützung zu beachten: 
Jedem Paragraph sind belgefügt: 
1. Verweisung auf Bestimmungen anderer Gesetze usw. 
2. Materlallen unter Anführung der betreffenden Seite. 
3. Formularlen. 
4. Das entsprechende Aktenmuster des II. Teiles dieses Werkes. 
5. Entscheidungen. 
6. Literatur (unter Berücksichtigung der Bemerkung beim Llteraturnaehwels). 

Gesetz vom 27. Mai 1896, betreffend die EinfO.hrung des 
Gesetzes O.ber das Exekutions- und Sicherungsverfahren, 

RGBI. Nr. 78 
Mit Zustimmung der beiden Häuser des Reichsrates finde ich 

anzuordnen, wie folgt: 
1• 



EinfdhrungageaetJs. Art. 1-V 

Art. I. (l) Das Gesetz über das Exekutions- und Sicherungs
verfahren (Exekutionsordnung) tritt in den im Reichsrate vertre
tenen Königreichen und Lindern gleichzeitig mit dem Gesetze über 
das gerichtliche Verfahren in bürgerlichen Rechtsatreitigkeiten 
(Zivilprozeßordnung) als Vonchrift für das Verfahren bei Exekutionen 
und einstweiligen Verfügungen in Wirksamkeit, die den ordentlichen 
Gerichten zugewiesen Bind. 

(2) Mit demselben Tage verlieren, soweit nicht di6868 GesetJs 
oder die Exekutionsordnung eine Ausnahme enthält, alle in anderen 
gesetzlichen Vorschriften enthaltenen Bestimmungen über Gegen
stände, welche in der Exekutionsordnung geregelt Bind, ihre Wirk
samkeit. 

Siehe: a) Art. 310, 311 HGB., 1120 KO.; b) MV. 2. Febr. 1852, RGBI. 42 
(Sparkassen); c) 121, MV. 24. Juni 1864, RGBI. 56 (Statuten der Pfandlelhgeaell· 
achalt in Wien); d) 115 G. 1. April 1875, RGBI. 67 (86nengesc:hlltte); e) 14 G. 23. 
März 1885, RGBI. 48 (Pfandleihanltalten); f) II 32 bis 35 G. 28. April 1889, 
RGBI. 64 (Lagerhaus). 

Entsch.: In Kraft geblieben sind: 1. Das Hofdekret 18. Juli 1828 
JGS. 2354 über den Schutz der Ansprüche der HypothekargiAubipr auf Brand
scbadenvergQtungen, 8. Juni 1904, Jud. B. Nr. 162, GI. U. n. F. 2717. 

2. I 18/1 des Syndlkats·G.12.f7. 1872, RGBI.112, über die Zuständig· 
kelt zur Exekutlonsbewßllgung. 23. Mal 1911, GI. U. n. F. 5480. 

3. Die kridamäßige Uegenschaftsverstelgerung erfolgt nach den Vor
schriftender EO. 20. Aug. 1913, GI. U. n. F. 6546. (Siehe jetzt 1119 KO.) 

Art. II. Insbesondere verliert die Bestimmung der Resolution 
vom 31. Oktober 1785, J. G. S. Nr. 489, lit. qq, daß sich die Parteien 
auch in der Exekutionsführung einem Schiedsrichter unterwerfen 
können, sowie die auf Grund dieser Bestimmung einzelnen Schieds
gerichten durch Privilegium oder staatlich genehmigte Statuten 
eingeräumte Befugnis, die Exekution ihrer Schieduprüche zu be
willigen, ihre Wirksamkeit. 

Art. III. (1) Die besteheuden geaetJslichen Vorschriften über 
die Vorzugsrechte und über die Sicherstellung und Einbringung von 
Steuern und anderen Leistungen zu öffentlichen Zwecken, dann von 
anderen, den Steuern rücksichtlich der Einbringung gesetJslich gleich~ 
gestellten Schuldigkeiten sowie· von solchen Forderungen des Btaata
schatJses, rücksichtlich deren die Entscheidung und Liquidierung den 
Verwaltungsbehörden zugewiesen ist, ferner die bestehenden Vor
schriften über die Sicherstellung der Gefälls8trafen, über die Sicher
stellung der Forderungen aus Bestandvertrigen über öffentliche Gefälle 
und über die Einbringung solcher Forderungen bleiben in Wirksamkeit. 

(2) Soweit nach diesen Vorschriften wegen Sicherstellung und 
Einbringung der im ersten AbsatJse bezeichneten Ansprüche und 
Forderungen ein gerichtliches V erfahren stattfindet, kommen in 
Ansehung der Bewilligung und Durchführung der Exekution oder des 
Sicherungsverfahrens die Bestimmungen der Exekutionsordnung 
zur Anwendung. Inwiefern der Verpflichtete oder ein Dritter den 
Anspruch oder die Forderung im Rechtawege bestreiten oder gegen 
die Exekution im Rechtawege Widerspruch erheben kann, ist nach 
den hierüber beatehenden besonderen Vorschriften zu beurteilen. 
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(3) Filr die Geltendmachung von Rechten an den durch eine 
politische Exekution betroffenen Gegenetinden (§ 37 der Exekutions
ordnung) sind aU88Cbließlich die Vorschriften der Zivilprozeßordnung 
und der Exekutionsordnung maßgebend. Filr die Klage ist das 
Bezirkegericht zuetindig, in deeeen Sprengel eich zur Zeit der An· 
bringung der Klage die GegenstAnde ganz oder zum Teile befinden, 
an welchen die behaupteten Rechte beateben sollen. 

Stehe Verwaltungsvollstreckllllpgeaetz vom 2t. Juli t925, BGBI. 276 und 
die BKAV .. 28. Dez.1925, BGBI. 446, aowle die Erläuterungen lm JABI. t925, 
S. tOt, 115 und t926, S. 9. 

Art. IV. 'Die einzelnen Geeellechaften, Anstalten und Vereinen 
auf Grund ihrer gesetzlieh feetgestellten oder staatlich genehmigten 
Statuten in bezug auf die Exekutionefdhrung im politischen oder 
gerichtlichen Wege ale auenahmeweise Begtlnetigungen metehenden 
Rechte bleiben mit der Eineehrinkung unberilhrt, daß ohne Rdek
eieht auf die da.riber in den Statuten enthaltenen abweichenden 
Beetimmungen: 

1. hineichWeh der Mitwirkung der ordentlichen Gerichte am 
Exekutionsvollzuge aU88Chließlich die bezdgliehen Vorschriften der 
Exekutionsordnung Anwendung zu finden haben; 

2. bei einer Zwangeverwaltung zuguneten dieser Geeelleehaften, 
Anetalten und Vereine filr die Ernennung des Verwalten die Vor
achritten der §I 106 bis 108 der Exekutionsordnung maßgebend sind; 

3. die Zulieeigkeit und die Bedingungen des Eintrittes in ein 
anhiLngigee Verfahren nach den Vorschriften der Exekutionsordnung 
dber den Beitritt zu einem Exekutionsverfahren zu beurteilen sind; 

4. filr den Znechlag von vereteigerten bewegliehen körperHeben 
Sachen die Vorschriften der §I 277 und 280, Absatz 2, der Exekutions
ordnung zu gelten haben. 

Stehe: t. O.t. Kredltemtalt fQr Handel und Gewerbe: FlnME. 6. Nov. 
t855, RGBI. 186. 

2. Allg. O.t. Bodenkredltemtalt: Art. 69 bla 72, 96 bll100, t04 bla ttO, tt3, 
tt4 E. t. JUDl t864, RGBJ. 49. 

3. O.t. NaUonalbank: Art. 67, 68, ttO, ttt, tt7 bis t20 G. t4. Nov. 1922, 
BGBI. 823. 

Entseh.: t. Die bezüglich der SchAtzuns von Uegensehaften ein Vorrecht 
pnleßenden Kreditanstalten k6nnen dieses lm Falle des Beltrittes nach berelta 
erfolgter SchAtzuns nicht pltend machen. t4. MArz 1905, GI. U. n. F. 2986. 

2. Stehe: Spruch Rep. Nr. 23t bei 1140. 

Art. V. Die Beetimmungen der Artikel 111 und IV, lit. b) bis d) 
der Ministerialverordnung vom 28. Oktober 1865, R. G.Bl. Nr. 110, 
'llber die den Anetalten, welche Kreditgeeehäfte betreiben, zukommen
den Auenahmen von den allgemeinen Jnetizgeaetzen bleiben mit der 
Eineehränkung in Wirksamkeit, daß die Zulieeigkeit und die Bedin
gungen des Eintrittes in ein anhiLngigee Versteigerungeverfahren 
(lit. d) nach den Vorschriften der Exekutionsordnung 'llber den Bei
tritt zum Vereteigerungeverfahren zu beurteilen sind. 

Entaeh.: Den Sparkaasen kommen die Vorrechte der ataatlleb beauf· 
llehUgten Kredltemtalten Dicht zu. '17. Dez. t876, GI. U. 6380. 
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Art. VI. Die gesetzlichen Vorschrüten, zufolge deren gewisse 
Sachen dem Verkehre überhaupt entzogen oder in Ansehung der 
Veräußerung und des Eigentumserwerbes Beschränkungen unter
worfen sind, behalten auch in Hinkunft für das Exekutionsverfahren 
ihre Geltung. 

Art. VI I. Die gesetzlichen V orschrüten sowie die in Staats
verträgen enthaltenen Vereinbarungen, wodurch gewisse Sachen, 
Rechte und Forderungen der Exekution wegen Geldforderungen oder 
einem zugunsten von Geldforderungen stattfindenden Sicherungs
verfahren ganz entzogen oder derlei Exekutions- und Sicherungs
maßregeln in Ansehung solcher Sachen, Rechte und Forderungen 
nur in bestimmten Grenzen und unter bestimmten Beschränkungen 
zugelassen werden, bleiben in Wirksamkeit. 

Entsch.: Unzulässig Ist die Exekution: 1. Auf das Erbrecht Im Ganzen. 
19. Juni 1901, GI. U.a. F. 1475 u. a. m. 

2. Auf einen Anteil der Verlassenschaft. 19. April 1899, GI. U. n. F. 585. 
3. Auf den dem Verpßlchteten angefallenen Erbteil. 29. Jän. 1902, GI. U. 

n. F. 1741. 
4. Auf das Gesandtschaftsgebäude eines fremden Staates. 15. März 1921, 

sz. 111/32. 
5. Die Eröffnung des Ausgleichsverfahrens über einen AusiAnder·lm Ausland 

bildet keinen Aufsehlebungsgrund für die Im Inlande geführte Exekution. 
6. März 1923, SZ V/48. 

Art. VIII. Insbesondere bleiben unberührt: 
1. die Vorschrüten der Zoll- und Staatsmonopolsordnung vom 

11. Juli 1835 über die Beschränkung gerichtlicher Exekutions- und 
Sicherstellungsmaßregeln hinsichtlich der Gerätschaften, Vorrich
tungen und anderen Erfordernissen der Erzeugung oder Bereitung 
von Gegenständen der Staatsmonopole und über die Beschränkung 
der Veräußerung und Verpfändung von Gegenständen, rücksichtlich 
welcher die Staatsverwaltung die dem Staate vorbehaltenen Rechte 
vollständig ausübt; 

2. die Vorschriften des Hofdekretes vom 11. Mai 1841, J.G.S. 
Nr. 535, über die Beschränkung des Pfandrechtserwerbes und der 
Veräußerung in Ansehung des bei den Verlegern befindlichen Tabal
materials; 

3. die Vorschriften der Ministerialverordnung vom 31. März 1853, 
R. G.Bl. Nr. 91, über die Unzulät<sigkeit der Verpfändung und Ver
äußerung der Befugnis zur Pulvererzeugung und über den Ausschluß 
von gerichtlichen Sicherstellungs- oder Exekutionsmaßregeln in An
sehunfZ des Schießpulvers, der zur Erzeugung desselben notwendigen 
Materialien sowie der hiezu nötigen Geräte und sonstigen Erfordernisse; 

4. die Vorschrüten der Zoll- und Staatsmonopolsordnung über 
die in zollämtlicher Behandlung befindlichen Waren; 

5. die Vorschrüten des Hofdekretes vom 16. Mai 1793, J. G. S. 
Nr. 103, über die Beschränkung des gerichtlichen Verbotes und der 
gerichtlichen Exekution auf die während eines Krieges zur Ver
führung von Ärarialgut bestimmten Schiffe und die dazu gehörigen 
Gerätschaften und auf den Lohn des Schiffsmeisters; 
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6. die Vol'8Clhriften der Hofdekrete vom 13. Mai 1814, J. G. S. 
Nr. 1086, und vom 15. Februar 1815, J. G. S. Nr. 1132, über die 
Beschränkung der gerichtlichen Verbote und Pfändungen während 
der Dauer eines vom Staatsärar mit Privaten abgeaehloBSenen Liefe
rungs-, Fracht- oder sonstigen Kontraktes; 

7. die Vol'8Clhriften des Patentes vom 5. November 1837, J.G.S. 
Nr. 240, über die UnzuläMigkeit eines Verbotes oder eines Pfand
rechtes auf die auf den Postdienst sich beziehenden BefugniBSe und 
die aus demselben fließenden Einkünfte der Postmeister, dann auf 
die von diesen für Rechnung des Staatsschatzes eingehobenen Gelder 
sowie auf für den Dienst bestimmte Transportmittel, Vorrichtungen 
und Gerätschaften und auf die den Postanstalten übergebenen, dem 
AdreBB&ten noch nicht ausgehändigten Sendungen; 

8. die Vorschriften des Gesetzes vom 7. Mai 1874, R. G.Bl. 
Nr. 50, über die Exekution auf das Kirchen- und Pfriindenvermögen; 

9. die Vol'8Clhriften der kaiserlichen Verordnung vom 19. Septem
ber 1886, R.G.Bl. Nr. 144, und der Kundmachung des Gesamt
ministeriums vom 8. November 1886, R.G.Bl. Nr. 161, über die 
Unzulässigkeit der Pfändung von Fahrbetriebsmitteln fremder Eisen
bahnen; 

10. die Vol'8Clhriften des Gesetzes vom 28. April 1889, R. G.Bl. 
Nr. 64, über die Unzulässigkeit von Exekutions- und Sicherstellunga
maßregelo in Ansehung von Waren, über welche ein Lagerichein 
ausgestellt ist, und in Ansehung der dem Inhaber des Lagerbesitz
scheines oder des Lagerpfandscheines an der Ware zustehenden 
Rechte. 

Entsch. Zu Zahl 2: 1. Zulässigkelt der ZwanBsverwaltunl eines 
Tabak· und Stempelvenchleißes. 2. Mai 1906, GI. U. n. F. 3405. 

2. ZuiAssiBkeit der ExekuUon auf Tabak· und Stempel-venchleiß-P r o v I· 
sionen. 14. März 1911, GI. U.n.F.5396. 

Zu Zahl 3: 3. Waren des Verpßichteten, die sich ln zollamtlicher Ver
wahruni befinden, können ohne Rücksicht auf die Herauspbebereitschaft des 
Zollamtes BePfAndet werden. 25. Juni 1901, GI. U. n. F. 1479. 

Zu Zahl6: 4. DieHD. v. Jahre 1814und 1815sinddurch das HD. v.21. Au1. 
1838, JGS. 291 nicht BeleBStandslos ~eworden. 25. Juni 1918, GH. 1918, S. 154 
(dazu auch 1. Juni 1915, GI. U. n. F. 7462). 

5. Unzulässigkelt der Zwan~&verwaltUDB der Betri~e, die der Verpßichtete 
(vor Lösuni des Vertrqes) für Beliefertes Pulver zu fordern bat. 5. Febr. 1895, 
GI. U. 15.397. 

6. PfAnduni und Verwahruni von Gelenständen, die zur Ausführuni von 
LieferunBen an das 1\lllltörärar benötigt werden, ist unzulässi1. (HD. 13. Mai 
1814, JGS. 1086.) 22. Fehr. 1915, R XIII 87/15 (E XII 3336/14 EG. Wien). 

7. Siehe auch die EntscheidunKen bei Art. IX, II 7, 28. 

Art. IX. Desgleichen bleiben unberührt: 
1. [die Vol'8Clhriften des Hofkanzleidekretes vom 29. September 

1835, J. G. S. Nr. 84, über die Beschränkung der Exekution auf 
Militärheiratskautionen ; 

2. die Vol'8Clhriften der Notariatsordnung (Gesetz vom 25. Juli 
1871, R.G.Bl. Nr. 75) über die Beschränkung der Exekution auf 
Notariatskautionen ;] 

3. die Vol'8Clhriften dea Gesetzes vom 23. März 1885, R. G. Bl. 



8 Einführungsgesetz. Art. IX 

Nr. 48, über die Beschränkung der Exekution anf die vom Inhaber 
eines Pfandleihgewerbes erlegte Kaution; 

4. die Vorschriften des Gesetzes vom 28. Mai 1882, R. G.Bl. 
Nr. 56, über die Unzulässigkeit von Verboten und Exekutionen auf 
die bei dem Postsparkassenamte eingelegten Spargelder, beziehungs
weise auf die Postsparkassen-Einlagebücher; 

5. die Vorschriften des Hofdekretes vom 21. August 1838, J.G.S. 
Nr. 291, über die Unzulässigkeit eines Verbotes oder einer gericht
lichen Pfändung auf noch nicht liquide und bei den öffentlichen 
Kassen noch nicht angewieseae Forderungen, mit der aus § 299 der 
Exekutionsordnung sich ergebenden Änderung; 

6. die Vorschriften über die Beschränkung von Verboten und 
Exekutionen auf Verpflegsbeiträge, Witwengehalte, Versorgungs· 
beiträge, welche von den nachfolgenden Anstalten und Vereinen 
gewährt werden, und zwar: 

a) vom Institut zur Verpflegung der zum Dienste unfähig ge
wordenen Handlungsdiener (Privat-Pensionsinstitut für Wiener 
Handlungskommis); 

b) von der Gesellschaft zur Versorgung mittelloser und gebrech· 
licher Mitglieder der Wien er juridischen Fakultät; 

c) von der Witwen- und Waisen-Pensionsgesellschaft des juri
dischen Doktorenkollegiums in Wien; 

d) von der medizinischen und chirurgischen Witwensozietät in 
Wien; 

(e) von der Versorgungsanstalt für mittellose und gebrechliche 
Prager Advokaten und Mitglieder der dortigen juridischen Fakultät; 

f) von dem Prager Witwen-, Waisen- und Taubstummeninstitut;] 
[7. die Vorschriften des Hofdekretes vom 23. Mirz 1793, J. G. S. 

Nr. 94, über die Unzulässigkeit eines Verbotes auf die Präbenden von 
Stiftsdamen;) 

[8. die Vorschriften des Gesetzes vom 21. April1882, R. G.Bl. 
Nr. 123, betreffend die Exekution auf die Bezilge der im öffentlichen 
Dienste stehenden Personen und ihrer Hinterbliebenen, mit der 
Abänderung, daß im Falle einer Exekutionbehufs Leistung des aus 
dem Gesetze gebdhrenden Unterhaltes dem Verpflichteten die Hälfte 
des sonst der Exekution entzogenen Jahresbezuges frei bleiben muß;) 

9. die Vorschriften der§§ 24 bis 26 des Gesetzes vom 12. Juli 1872, 
R.G.Bl. Nr.ll2, über die Beschränkung der Exekution auf die 
Bezüge eines richterlichen Beamten im Falle der Hercinbringung 
eines Rückersatzanspruches des Staates; 
..... [10. die Vorschriften der Gesetze vom 29. April 1873, R. G. BI. 
Nr. 68, betreffend die Sicherstellung und Exekution auf Bezilge aus 
dem Arbeits- oder Dienstverhältnisse, und vom 26. Mai 1888, R. G. BI. 
Nr. 75, betreffend die Exekution auf die Bezüge der im Privatdienste 
dauemd Angestellten und ihrer Hinterbliebenen, femerauf Pensionen, 
Provisionen, Unterhalts- und Erziehungsgelder, welche von Anstalten, 
Vereinen oder Gesellschaften an ihre Mitglieder und deren Hinter
bliebene verliehen werden, mit der Abinderung, daß im Falle einer 
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Exekution wegen Steuern und öffentlichen Abgaben mit Inbegriff 
der zu Zwecken der öffentlichen Verwaltung ausgeschriebenen Zu
schläge und der Vermögensdbertragungsgebühren, sowie im Falle 
einer Exekution behufa Leistung des aus dem Gesetze gebdhrenden 
Unterhaltes dem Verpßichteten die Hälfte des sonst der Exekution 
entzogenen Jahresbezuges frei bleiben muß;] 

[11. die Vorschriften des allgemeinen Berggesetzes vom 23. Mai 
1854, R.G.Bl. Nr. 146, dber die Unzuläaaigkeit von Verboten und 
Exekutionen auf den Geding- oder Sehichteulohn der Bergarbeiter;] 

12. die Vorschriften des Gesetzes vom 28. Dezember 1887, 
R.G.Bl. Nr. 1 ex 1888, des Gesetzes vom 30. März 1888, R.G.Bl. 
Nr. 33, des Gesetzes vom 28. Juli 1889, R.G.Bl. Nr. 127, und des 
Gesetzes vom 16. Juli 1892, R. G. BI. Nr. 202, dber die Beschränkung 
von Exekution&· und Sicherungsmaßregeln in Ansehung der dem 
Entschädigungsberechtigten, beziehungsweise Versicherten auf Grund 
dieser Gesetze gegen die Unfallversicherungsanstalt, die Kranken. 
kasse, die Bruderlade oder gegen die registrierte Billskasse zustehen
den Forderungen; 

[13. die Vorschriften des Gesetzes vom 16. Juni 1894, R.G.Bl. 
Nr. 120, dber die Beschränkung von Exekutions- und Sicherungs
maßregeln in Ansehung von Forderungen an den Kaiser·Franz
Joseph-1.-Landesversicherungafond in Prag.] 

Zu Zahl 1, 6, Punkte) u. f), 7, 8, 10, 11, 13: aufphoben durch JMV. 
1. Sept. 1922, BGBI. 646. 

Zu Zahl 4: Postsparkasseng. 29. Dez. 1926, BGBI. 9/27. 
Enhch. Zu Zahl 5: 1. Das Verbot gilt auch für ErsatzanaprQcbe, die 

wegen eines Elsenbahnunfalles gepn den Staat erhoben werden. 12. Dez. 
1905, Spruch Rep. Nr. 188, GI. U. n. F. 3244; 

2. es gilt bis zur rechtskrAftipn Zuerkennung. 7. Junl1905, GI. U. n. F. 3084; 
3. sowohl für llffenUiche und prlvatrechUiche Forderungen. 21. Aug. 1916, 

R XIII 478/16 (E XII 1287/15 EG. Wien); 
4. Jedoch nicht für freiwillige Zessionen. 9. Juli 1912, Slg. 1495. 
5. Anwendbarkelt auf AnsprOehe gegen eine Gemeinde. 31. Mal 1910, 

GI. U. n. F. 5084 u. a. m. 
6. Trotz Anderung des I 295 EO. besteht das Erfordernis der IJquldltAt. 

6. Juni 1916, Slg. 1754, 18. Juni 1901, SpruchRep. Nr. 173, GI. U. n. F. 1465 und 
SpruchRep. Nr. 188, GI. U. n. F. 3244 u. a. m. ~siehe auch die Entscheidungen bell7. 

7. Die mangels Liquidität der Forderung von Anfang an ungQJUp PlAndung 
kann durch die apätere Liquidierung und Anweisung nicht zu einer gtUUpn werden. 
4. Nov. 1915, R XIII 899/15 (E XVII 2216/15 EG. Wien). 

8. Siehe Entsch. bei I 7. 
Zu Zahl 8: 9. UnzulAulgkeltderExekuUonaufdledemVerpDichtetenauf 

einmal ausgezahlte Summe der einzelnen zurQckbehaltenen und ezekuUonsfrelen 
Raten. 28. MArz 1916, R II 125, ZentrBI. 1916, S. 612. 

Zu Z a h I 12: UnzulAnlgkelt der Exekutlonlführung: 10. auf Forde
rungen gepn die berufspnossenschafUiche Unfallversicherungsanstalt der lllt. 
Eisenbahnen; 25. April 1911, GI. U. n. F. 5453; 

11. auf den Anspruch eines Mitgliedes einer Bruderlade auf den Reserve
anten; 10. Sept. 1907, GI. u. n. F. 3898; 

12. außer zugunsten von Unterhaltsforderunpn. 10. Febr. 1914, GI. U. n. F. 
6799. 

13. Zugunsten von Unterhaltsansprüchen kann auf Unfallsrenten nur in 
dem für die Unterhaltsexekution festgesetzten AIIII11Bße Exekution geführt 
werden. 23. Febr. 1909, GI. U. n. F. 4539. 

Llt. Siehe bei I 295. 
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Art. X. (1) Die von Lottokollektanten für Rechnung des Staates 
eingehobenen Gelder können zugunsten von Ansprü~hen, die wider 
den Lottokollektanten gerichtet sind, weder in Exekution gezogen 
noch durch Sicherungsmaßregeln getroffen werden. 

(2) Die geaetzlichen Vorschriften über die Befreiung der Lotto
gewinste vom Verbote bleiben unberührt. 

Art. XI. Auf das zur Instandhaltung und zum Betriebe von 
Dampfschiffahrt-, Flußüberfnbr-, Telegraphen-, Telephon-Unter
nehmungen und öffentlichen Lagerhäuaem gehörige, im Besitze der 
Unternehmung befindliche Materiale findet eine abgesonderte Exe
kution nicht statt. 

Art. XII. Die Vorschriften der Artikel VI bis XI sowie die Vor· 
schriften der Exekutionsordnung, die gewisse Sachen, Rechte und 
Forderungen der Exekution wegen Geldforderungen ganz entziehen 
oder derlei Exekutionsmaßregeln in Anaehung solcher Sachen, 
Rechte und Forderungen nur in bestimmten Grenzen und unter be· 
stimmten Beschränkungen zulasaen, gelten auch für das Konkurs
T"erfabren. 

Siehe: II 250 bis 252, 265, 289 a bis 292, 330 EO., §I 1, 5 KO. 

Art. XIII. Unberührt bleiben: 
1. die Vorschriften des § '7 des Gesetzes vom 19. l\lai 187,, 

R. G.Bl. Nr. 70, betreffend die Anlegung von Eisenbahnbüchem, die 
Wirkung der an einer Eisenbahn eingeräumten Hypothekarrechte 
und die bücherliebe Sicherung der Pfandrechte der Besitzer von 
Eisenbahnprioritätsobligationen; 

2. die Vorschriften über die Zustellung von gerichtlichen Beschei
den, durch welche bücherliebe Eintragungen bewilligt werden, wenn
gleich dieae Zustellung im Laufe einer Exekution erfolgt; 

3. die Vorschriften des § 19 des kaiserlichen Patentes vom 
9. August 1854, R. G. Bl. Nr. 208, über die von Amts wegen zu ver
fügende Einleitung eines Exekutionsverfahrens; 

'· die Vorschriften der Ministerialverordnung vom 5. Novem
ber 1852, R.G.Bl. Nr. 227, und vom 11. Februar 1855, R.G.BJ. 
Nr. 30, über die Art der Eintreibung und Umwandlung der Geld
strafen, welche von den Gerichten im Zivil- und Strafverfahren ver
hängt werden; 

5. die Vorschriften des allgemeinen Grundbuchsgeaetzes über die 
Sicherung von Rechten und Ansprüchen durch grundbücherliebe 
Vormerkung; 

6. die Vorschriften des Hofdekretes vom 5. November 1819, 
J. G. S. Nr. 1621, über die pfandweise Beschreibung der eingebrachten 
Fahrnisse zur Sieberstellung des Miet- und Pachtzinaes, mit der 
Beschränkung, daß das geaetzlicbe Pfandrecht sich nicht auf Fahr· 
nisse erstreckt, die der Pfändung entzogen sind; 

7. die Vorschriften des allgemeinen Grundbuchsgeaetzes über die 
Bedingungen und Wirkungen der Anmerkung der Aufkündigung 
einer Hypothekarforderung, der Anmerkung der Hypothekarldage, 
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der Anmerkung des Streites sowie ilber die Zuständigkeit zur Be· 
willigung dieser Anmerkungen; 

[8. die Vorschriften des Gesetzes vom 16. März 1884, R.G.Bl. 
Nr. 36, über die bücherliehe Anmerkung der Anfechtungsklage;) 

9. die Vorschriften des Artikels 310, Handelsgesetzbuch, und 
des § 47 des Einführungsgesetzes zu demselben über den öffentlichen 
Verkauf eines Pfandes. 

Zu Z a h I 2: 5 123ff., G. 25. Juli 1871, RGBI. 95 (Einführung eines allge· 
meinen Grundbuehsgesetzes). 

Zu Zahl 4: 1220 ZPO., 1409 StPO.Inder Fassung20. Jull1912, RGBI.142. 
8 23 Seheek·G. 3. April 1906, RGBI. 84. 
Zu Zahl 6: 81101 ABGB. 
Zu Z a h I 8: Aufgehoben durch 1 43 KO. (siehe auch I 20 AnfO.). 
Zu Z a h I 9: Art. 310, 374, 375, 382, 409, 412 HGB. 
Entseh. Zu Zahl 6: 1. Fürden Rangdes Pfandrechtes lstcUe Elnbrlngung 

der Fahrnisse maßgebend. 18. Dez. 1906, GI. U. n. F. 3603. 
2. Die Wirksamkelt Ist unbefristet. 21. Aug. 1901, GI. U. n. F. 1534. 
3. Gegen die pfandweise Beschreibung kann Widerspruch (I 397 EO.) 

erhoben werden. 18. Dez. 1906, GI. U. n. F. 3603; 
4. sie Ist zulässig zur Sieherstellung eines Beitrages für die Zentralheizung. 

4. Juli 1923, SZ. V/185; 
5. sie kann ungeachtet der Konkurseröffnung über das Vermögen des Mieten 

erfolgen. 20. Juli 1910, R I 479 JurBI. 1910, S. 515. 
5a. Das gesetzliehe Vermieterpfandrecht kann vom Zessionar geltend ge

macht werden. 13. Milrz 1917, Präs. 111/17, Jud. B. 247, GI. U. n. F. 1769. 
6. Kein Kostenanspruch des Antragstellers für den erfolgreichen Rekurs 

gegen die Abweisung der pfandweisen Beschreibung. 4. Juli 1923, SZ V/185. 
7. Siehe Jud. B. 156 bei 1286 EO. und 11101 ABGB. 
Zu Z a h I 7: 8. Die Rekursfrist gegen Beschlüsse auf Bewilligung oder Ver· 

welgerung der Streitanmerkung Ist gemäß 1127 GBG. zu berechnen. 20. Mal 1924 
SZ. Vl/190. 

9. BecUngungen und Wirkungen der Streitanmerkung nach den Vor· 
schritten des GBG. 27. Jän. 1920, SZ. 11/7. 

Zu Zahl 9: 10. Der Verkauf nach Art. 343 HGB. Ist vom Gerichte weder 
zu bewilligen noch durchzuführen. 17. JAnner 1899, GI. U. n. F. 465. 

11. Der Verkauf nach Art. 310 und 375 HGB. sowie nach 1 47 EG. zum 
HGB. erfolgt Im außerstreitigen Verfahren. 22. April 1900, GI. U. n. F. 1861; 

12. Rekursfrist acht Tage (I 47 EG. zum HGB.) 24. Mal 1898, GI. U. n. F. 
192. 

13. Zuständigkelt des Bezirksgerichtes zur Bewilligung des Zwangs· 
verkaufes nach Art. 310 HGB. bei Forderungen unter der Zuständlgkeltsgrenze. 
19. Aug. 1903, GI. U. n. F. 3262. 

Art. XIV. Unberührt bleiben: 
1. die bestehenden Vorschriften über den Ubergang von Reallasten 

für kirchliche und Schulzwecke auf den Ersteher einer Liegenschaft; 
2. die bestehenden Vorschriften, durch welche den Leistungen 

für kirchliche und Schulzwecke ein gesetzliches Pfandrecht oder ein 
Vorrecht eingeräumt ist. 

Art. XV. (1) Unbeschadet der Bestimmung des § 265 der Exe
kutionsordnung bleiben unberührt die Vorschriften der §§ 1 bis 3 
der Verordnung der Ministerien der Justiz und der Finanzen vom 
2. Juli 1859, R. G. BI. Nr. 120, über die Exekutionsführung auf 
öffentliche, auf bestimmte Namen lautende oder durch Vinkulierung 
für einen bestimmten Zweck gewidmete Obligationen, sowie über die 
Erwirkung eines gerichtlichen Verbotes in Ansehung derselben. 
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(2) Die Rangordnung der an solchen Obligationen erworbenen 
Pfandrechte richtet sich hinsichtlich der Obligation selbst und der 
Zinsenkoupona nach dem Zeitpunkte der Pfändung(§§ 253, 256 und 
257 der Exekutionsordnung), wenn aber die Zinsen bei einer öffent· 
üchen Kasse ohne Koupons erhoben werden, sind für den Erwerb 
und den Vorrang des Pfandrechtes die Beatimmungen der §§ 295 
und 300 der Exekutionsordnung maßgebend. 

Art. XVI. (1) Sofern in der Exekutionsordnung auf Bestimmun
~n des allgemeinen Grundbuchsgesetzes (Gesetz vom 2li. Juli 1871, 
R. G. BI. Nr. 95) verwiesen wird, haben in den Ländern, in welchen 
Verfachbücher gefilhrt werden, die entsprechenden, für das Verlach
buch geltenden gesetzlichen Bestimmungen zur Anwendung zu 
kommen. 

(2) Die Bestimmungen der Exekutionsordnung. die den Bestand 
von öffentlichen, nach den Vorschriften des allgemeinen Grundbuchs
gesetzes geführten Bilchern zur Voraussetzung haben, sind in den 
Lindern, in welchen Verfachbücher gefilhrt werden, sinngemäß 
anzuwenden. Die näheren Vorschriften über diese Anwendung und 
über die Durchführung aller auf öffentliche Bücher sich bt~ziehenden 
Bestimmungen der Exekutionsordnung in den J.ändern, in welchen 
Verfachbücher gefilhrt werden, sowie die Festsetzung, welche der 
bezüglichen Beatimmungen der Exekutionsordnung in diesen Ländern 
nicht zur Anwendung gelangen sollen und welche Maßregeln in diesem 
Falle bei Exekutionsfilhrungen an Stelle der in Frage kommenden 
bücherliehen Akte zu treten haben, sind im Verordnungswege zu 
erlassen. Es haben jedoch in den Li.ndern, in welchen Verfachbücher 
geführt werden: 

1. in Ansehung der Exekution durch zwangsweise Pfandrechts· 
begründung ( §§ 87 ff. der Exekutionsordnung). sowie in Ansehung 
der Sicherung von Geldforderungen durch Vormerkung des Pfand
rechtes auf Liegenschaften (I 374 der Exekutionsordnung) die bisher 
hiefür geltenden gesetzlichen Vorschriften auch weiterhin zur An· 
wendung zu kommen; 

2. soweit nach der Exekutionsordnung bei der Zwangsverwaltung 
und Zwangsversteigerung, bei der Exekution auf Rechte an bücherlieh 
eingetragenen Liegenschaften oder bei einstweiligen Verfügungen 
bücherliehe Anmerkungen stattzufinden haben oder zu löschen 
sind, hat die von Amts wegen zu veranlassende Verfachung der 
betreffenden Beschlüsse (Bescheide) stattzufinden. Dieser Verfachung 
kommen die in dP.r Exekutionsordnung der bücherliehen Anmerkung 
beigelegten Rechtswirkungen mit der Maßgabe zu, daß sich die 
Priorität nach dem Tage der Verfachung richtet; 

3. außer den in Z. 1 und 2 angegebenen Fillen sind die Vor
schriften der Exekutionsordnung, die sich auf bücherliehe Vormerkun
gen oder Anmerkungen beziehen, unanwendbar; 

4. die Vorschriften, welche in den §§ 14li, Absatz 3 und 170, 
Z. 1, der Rxekutionsordnung für Liegenschaften aufgestellt sind, die 
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in ein öffentliches Buch nicht aufgenommen Bind, haben fQr alle 
LiegenBChaften zu gelten; 

5. die VorBChrift des§ 18,, Z. 3, hat keine Anwendung zu finden. 
Verfachbucb-Vdg. 5. Mal 1897, RGBI. 115 Ober die Anwendung der EO. ln 

den Vedacbbucb~. 

Art. XVII. Unberührt bleiben die VorBChriften des § 4 der 
Notariatsordnung (Gesetz vom 25. Juli 1871, R. G.Bl. Nr. 75). Für 
Klagen, womit die Exekutionskraft eines Notariatsaktes bestritten 
wird, habe.a die Bestimmungen zu gelten, welche für die im § 36 der 
Exekutionsordnung bezeichneten Klagen aufgestellt sind. Die Auf
BChiebung der Exekution (§ 42, Z. 1 der Exekutionsordnung) kann 
auch angeordnet werden, wenn durch gerichtliehen AugenBChein 
oder durch Urkunden dargetan ist, daß der Notariatsakt mit Ver
letzung soleher V orscluiften aufgenommen oder ausgefertigt wurde, 
von deren Beobachtung die Kraft des Aktes als einer öffentlichen 
Urkunde oder die Exekutionsfähigkeit desselben in der Notariats
ordnung abhängig gemacht' ist. 

Entsch.: 1. Zuständigkelt des ExekuUonsbewiUigungsprlcbtes fQr die 
Klage, worin die materielle GOitlgkelt eines Notariatsaktes bestritten wird. 4. März 
1902. GI. U. n. F. 1794; 

2. oder worin auf Aufhebung des Notariatsaktes gemiß 135 EO. geklagt wird. 
11. April 1900, GI. U. n. F. 968. 

3. Schon ln der Klage (und nicht ent Im Rechtsmlttelverfabren) müssen 
alle Einwendungen nach Art. XVII und I 36 EO. vorgebracht werden. 30. Dez. 
1922, SZ. IV/149. 

4. Die ZusUindigkeltsbestlmmung des Art. XVII EG. zur EO. gilt nur für 
Klagen, mit denen die Exekutionskraft eines Notariatsaktes bestritten wird. 
12. Okt. 1926, SZ. VIII/289. 

Literatur 
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entsprechende Notariatsakt sei ein Schelnakt, Grundlage einer unmittelbar 
auf Aufhebung der ExekutlonsbewiUigung und Einstellung der Exekution 
gerichteten Klage sein 'I Welches Gerlebt Ist Im Laufe des Exekutionsver
fahrens ftlr dle Klage auf Aufbebung des Notariatsaktes als Scheinakt zu
ständig'/ JurBI. 1913, Nr. 37, S. 436. 

Art. XVIII. Filr die Schätzung und Feilbietung von Gruben
und Tagmaßeo, auf deren Entziehung rechtskräftig erkannt wurde, 
haben auch in Hinkunft die VorBChriften der §§ 253 bis 262, allge
meines Berg-G., JIU gelten. 

Siebe: I :a53ff. Allgemeines Bers· G. 23. Mal 1854, RGBI. 146. 

Art. XIX. Die VorBClhriften der§§ 86 und 373 der Exekutions
ordnung gelten auch in Ansehung der gerichtliehen Urteile und 
anderer diesen gleichstehenden Erkenntnisse der Gerichte in Bosnien 
und in der Herzegowina, sowie der von diesen Gerichten erlassenen 
Zahlungsbefehle und der vor ihnen abgeBChlouenen Vergleiche. 

Art. XX. Als Inland im Sinne der Exekutionsordnung gilt das 
Gebiet der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder. 
Personen, welche in diesem Gebiete das Staatsbürgerrecht nicht 
genießen, sind in bezugauf die VoriClhriften der Exekutionsordnung 
als Ausländer anzusehen. 
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Art. XXI. Insofern sieh die Exekutionsordnung auf Bestimmun
gen des bürgerliehen Rechtes beruft, sind darunter nicht nur die 
Vorschriften des allgemeinen bürgerliehen Gesetzbuches, sondern 
auch jene des Handelsrechtes und der Wechselordnung und die in 
anderen Gesetzen enthaltenen Normen des Privatrechtes zu verstehen. 

Art. XXII. Die in § 4, Z. 6 und in den §§ 5 und 6 der Exekutions
ordnung enthaltenen Vorschriften iiber die Zuständigkeit zur Exe
kutionsbewilligung haben auch auf die Exekution der Erkenntnisse 
und Vergleiche der Unfallversicherungsschiedsgerichte (§ 38 des 
Gesetzes vom 28. Dezember 1887, R.G.Bl. Nr. 1 ex 1888), der Kran
kenkassenschiedsgerichte ( § 41, Absatz 2 des Gesetzes vom 30. März 
1888, R. G. Bl. Nr. 33), der Bruderladenschiedsgerichte (§ 20, Absatz 2 
des Gesetzes vom 17. Jänner 1890, R.G.Bl. Nr. 14) und der Gewerbe
gerichte(§ 75, Absatz 2 des Gesetzes vom 14. Mai 1869, R.G.BI. 
Nr. 63) Anwendung zu finden. 

Art. XXIII. Weder richterliche Beamte noch der Staat haften 
für die Vermögensnachteile, die sieh daraus ergeben, daß das Gericht 
es unterlassen bat, gemäß § 77 der Exekutionsordnung wegen frucht
bringender Anlegung gerichtlich hinterlegter Barbeträge von Amts 
wegen das Geeignete zu verfiigen. 

Art. XXIV. Sofern sich anläßlich einer Exekutionsfiihrung die 
Bestellung eines gemeinsamen Kurators der Besitzer von auf Inhaber 
lautenden oder indossablen Teilschuldverschreibungen nötig zeigt, 
um Dritte im Gange ihrer Rechte nicht zu hemmen, kann das Exeku
tionsgericht von Amts wegen bei dem nach dem Gesetze vom 24. April 
1874, R. G.Bl. Nr. 49, hiefiir zuständigen Gerichte die Bestellung 
eines Kurators beantragen. 

Art. XXV. Die Exekution auf Anteile an dem Vermögen einer 
zum Bergbaubetriebe gegriindeten Gewerkschaft (Kuxe) ist nach 
den Vorschriften iiber die Exekution auf körperliche bewegliche 
Sachen durchzuführen. 

1140 Allgemeines Berg-G. 23. Mal 1854, RGBI. 146. 
Entseh.: 1. Fellbletung von Kuxen, 5. Okt. 1915, GI. U. n. F. 7590; 
2. deren Ausrufungsprels Ist der Betrag der schuldigen Zubuße und der 

belliiuflgen Gerichtskosten. 18. Jän. 1905, GI. U. n. F. 2929. 

Art. XXVI. Die Bestimmungen des § 72 des allgemeinen Grund
buchsgesetzes iiber die Anmerkung der exekutiven Versteigerung 
haben für die Anmerkung der Erteilung des Zuschlages (§ 183 der 
Exekutionsordnung) zu gelten. 

Art. XXVII. (1) Wo bestehende Gesetze und Verordnungen, die 
durch das lokrafttreten der Exekutionsordnung nicht beriihrt werden, 
die Bewilligung der Exekution zur Sicherstellung oder einzelner 
Sicherungsmaßregeln zulässig erklären, haben in bezog auf die vor
zunehmenden Sicherstellungshandlungen und das Verfahren die 
Vorschriften der Exekutionsordnung iiber Exekutionsbandlungen 
zur Sicherung von Geldforderungen (§§ 370 bis 377) und iiber einst
weilige Verfügungen (§§ 378 bis 402) zur Anwendung zu kommen. 
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Insofern die Zuständigkeit in diesen Gesetzen und Verordnungen 
nicht anders geregelt iat, Bind die fraglichen Exekutions- oder Siche
rungsmaßregeln bei dem nach den Vorschriften der Exekutions
ordnung zu deren Bewilligung berufenen Gerichte anzusuchen. 

(2) Demgemäß haben in Hinkunftdie VorschriftenderExekutions
ordnung über Exekutionshandlungen zur Sicherung von Geldforde
rungen und über einstweilige Verfügungen insbesondere zur Anwen
dung zu kommen: 

[1. an Stelle der im § 13 des Gesetzes vom 18. April1869, R. G. BI. 
Nr. 44, zugelassenen sicherstellungsweisen Exekution eines vor Er· 
hebung des Kompetenzkonfliktes vor dem Reichsgerichte ergangenen 
Urteiles;] 

[2. an Stelle der im § 74 des Gesetzes vom 14.1\lai 1869, R. G. BI. 
Nr. 63, auf Grun.d eines noch anfechtbaren Urteiles des Gewerbe
gerichtes gestatteten Exekution bis zur Sicherstellung;] 

3. zur Sicherstellung des Rückersatzanspruches des Staates im 
Falle des § 25 des Gesetzes vom 12. Juli 1872, R. G.Bl. Nr. 112, be
treffend die Regelung des Klagerechtes der Parteien wegen der 
von richterlichen Beamten in Ausübung ihrer amtlichen Wirksamkeit 
zugefügten Rechtsverletzung; 

[4. wenn der Zivilrichter gemäß§ 11 des Gesetzes vom 28.Mai 1881, 
R.G.Bl. Nr. 47, betreffend Abhilfe wider unredliche Vorgänge bei 
Kreditgeschäften, die Sicherstellung der Forderung verfügt;] 

5. wenn gemäß § 7 des Gesetzes vom 6. Juni 1887, R.G.Bl. 
Nr. 72, auf Grund eines von Behörden des stehenden Heeres, der 
Kriegsmarine und der Landwehr auf administrativem Wege gefällten 
Ersatzerkenntnisses Sicherstellung begehrt wird. 

Zu Zahl 1: Gegenstandslos durch Aufhebung des G. 18. April 1869, 
RGBl. 44 (jetzt Verfassungsgerlchtshof-G. 13. Juli 1921, BGBI. 364, 18. Dez. 
1925, BGBI. 454). 

Zu Zahl 2: Gegenstandslos durch G. 5. Aprll1922, BGBl. 229 (Gewerbe· 
gerlchts-G.). 

Zu Zahl 3: Siehe 1602 ZPO. 
Zu Zahl 4: Jetzt §9,10 Kals.Vdg.12.0kt.1914,RGBI.275 überden Wucher. 
Entsch.: 1. Exekution zur Sicherstellung der Erbgebühren bedarf· keiner 

Gefahrenbeschelnlgung. 23. April 1913, GI. U. n. F. 6412. 
2. Die auf Antrag des Legatars bewilligte Vermögensabsonderung kann auch 

bei einem Sachlegat gegen Sicherstellung durch den Erben aufgehoben werden. 
3. Juni 1919, sz. 1/41. 

3. Vor Zustellung des in Steuerstrafsachen in erster Instanz gefällten Er
kenntnlsses an den Beschuldigten gemäß I 260, Abs. 3 des G. v. 25. Okt. 1896, 
RGBI. 220 in der Fassung des G. v. 23. Jänner 1914, RGBI. 13, können einst
wellige Verfügungen zur Sicherstellung eines Steuerstrafbetrages von den 
Gerichten nicht bewilligt werden. 28. Okt. 1919, Jud. B. Nr. 3, SZ. 1/100. 

[Art. XXVIII. (1) Jeder Gläubiger, für dessen vollstreckbare 
Forderung auf einer Liegenschaft ein Pfandrecht begründet ist oder 
wegen dessen Forderung Exekution auf eine Liegenschaft stattfindet, 
kann in Ansehung der ihm vorausgehenden Hypothekarforderungen 
das dem Eigentümer der Liegenschaft infolge Zahlung oder aus 
anderen Gründen zustehende Recht auf Löschung der Hypothekar
forderung im RechtswegE> oder durch Einleitung des Amortisierung&· 
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verfahrens geltend machen. Dies gilt jedoch nicht in bezug auf die 
einzelnen Abschlagszahlungen bei Forderungen, die in Annuitäten 
rückzahlbar sind. 

(2) Der Gläubiger, der einen dem Eigentümer zustehenden 
Löschungsanspruch mittels Klage verfolgt, hat dem Eigentümer 
gerichtlich den Streit zu verkünden; der Beschluß über die Einleitung 
des Amortisierungsverfahrens ist auch dem Eigentümer zuzustellen.] 

Aufgehoben durch 1 42 Dritte Tellnovelle zum ABGB. 

Art. XXIX. (1) Wenn dem Anspruche, zu deBilßn Gunsten auf 
Grund eines SchiedBSpruches Exekution bewilligt wurde, ein als 
Spiel oder Wette zu beurteilendes Differenzgeschäft zugrunde liegt, 
ist die Exekution auf Begehren des Verpflichteten einzustellen. Dieses 
Begehren kann sowohl mittels Rekurs gegen die Exekutionsbewilligung 
als mittels Klage geltend gemacht werden. Die Klage ist bei dem 
Gerichte zu erheben, bei dem die Bewilligung der Exekution in erster 
Instanz beantragt wurde. 

(2) Nach Erhebung des Rekurses oder Anbringung der Klage 
kann die Exekution auf Antrag bis zur rechtskräftigen Entscheidung 
über die Klage aufgeschoben werden; für eine solche Aufschiebung 
haben die Vorschriften der §§ 43 und 44 der Exekutionsordnung zu 
gelten. 

Art. XXIII, XXV EG. zur ZPO. 
Entsch.: Unanwendbarkelt des Art. XXIX auf die Exekution auf Grund 

eines Urteiles des Börsenschledsgerlchtes. 9. Febr. 1897, GI. U. 15.959. 

Art. XXX. (1) Die auf Grund eines SchiedBSpruches bewilligte 
Exekution ist ferner auf Begehren des Verpflichteten einzustellen, 
wenn der Verpflichtete den Schiedsvertrag mit Rücksicht auf die 
von Mitgliedern eines Unternehmerverbandes (Kartell) getroffene 
Verabredung eingegangen ist, wonach für seine gewerbliche Produk
tion erforderliche Stoffe, Werkzeuge oder sonstige Hilfsmittel im 
inländischen Verkehre nur unter der Bedingung veräußert werden 
sollen, daß sich der Käufer in Ansehung der aus dem Geschäfte ent
springenden Streitigkeiten dem Spruche eines Schiedsgerichtes unter
werfe. In Bezug auf die Geltendmachung des Einstellungsbegehrens 
und die Aufschiebung der Exekution haben die Vorschriften des 
Artikels XXIX Anwendung zu finden; das Einstellungsbegehren des 
Verpflichteten ist jedoch zurückzuweisen, wenn er in der Verhand
lung vor den Schiedsrichtern auf die aus diesem Mangel des Schieds
vertrages sich ergebenden Einwendungen gegen die Exekution aus
drücklich verzichtet hat. 

(2) Die besonderen Bestimmungen über die Anfechtung von 
Erkenntnissen der Börsenschiedsgerichte auf Grund der Artikel XXIII 
Z. 1 und XXV, Absatz 1 des Einführungsgesetzes zur Zivilprozeß
ordnung (Gesetz vom 1. August 1895, R.G.Bl. Nr. 112) werden durch 
die Vorschriften dieses und des vorangehenden Art.ikels nicht berührt. 

I 39 EO., Art. XXIII EG. zur ZPO. 
JM. zu Art. XXX EG. z. EO. 
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Art. XXXI. ( 1) Vor dem Tage des lnkrafttretens der Exekutions
ordnung vom Gerichte erster Instanz bewilligte Exekutionsakte sind, 
soferne im folgenden nichts anderes angeordnet wird, nach den bisher 
hiefür geltenden Vorschriften und von den bisher dafür zuständigen 
Gerichten zu vollziehen. 

(2) Nach Beginn der Wirksamkeit der Exekutionsordnung steht 
der Anwendung ihrer Vorschriften nicht entgegen, daß die Exekution 
oder Sicherung auf Grund eines aus der Geltungszeit der bisherigen 
Gesetze herrührenden Exekutionstitels oder gerichtlichen Aktes 
beantragt wird. 

Art. XXXII. (I) Auf exekutive und sicherstellungsweise Seque
strationen, die vor Beginn der Wirksamkeit der Exekutionsordnung 
bewilligt wurden und am Tage des Inkrafttretens der Exekutions
ordnung noch nicht aufgehoben sind, haben vom letzteren Tage an die 
Vorschriften der Exekutionsordnung über die Zwangsverwaltung 
Anwendung zu finden. 

(2) Die nach den bisherigen Vorschriften vollzogene Ernennung 
des Sequesters kann auf Antrag des Verpflichteten oder eines an der 
Sequestration beteiligten Gläubigers, selbst nach Rechtskraft des 
bezüglichen Beschlusses, wieder aufgehoben werden, um in Gemäßheit 
der §§ 106 und 107 der Exekutionsordnung einen Verwalter zu be
stellen. 

(3) Die dem Gerichte nach der Exekutionsordnung zukommende 
Mitwirkung an der Zwangsverwaltung, einschließlich der Ernennung 
des Verwalters, ist dem nach den Vorschrüten der Exekutionsordnung 
zum Einschreiten als Exekutionsgericht berufenen Gerichte zu über
tragen. 

Art. XXXIII. (1) Vor Beginn der Wirksamkeit der Exekutions
ordnung bewilligte exekutive Feilbietungen von Liegenschaften sind 
vom Tage des Inkrafttretens der Exekutionsordnung an nach deren 
Vorschrüten über die Zwangsversteigerung durchzuführen, falls an 
diesem Tage die Termine zur Vomahme der Feilbietung noch nicht 
angeordnet waren. Wird gleichzeitig von mehreren Gläubigem auf 
dieselbe Liegenschaft mittels exekutiver Feilbietung Vollstreckung 
geführt, so gelten in diesem Falle vom Beginn der Wirksamkeit der 
Exekutionsordnung an die übrigen Gläubiger als dem Versteigerungs
verfahren desjenigen Gläubigers beigetreteo, welchem zuerst die 
exekutive Feilbietung der Liegenschaft bewilligt wurde. 

(2) Wenn die bei Beginn der Wirksamkeit der Exekutionsordnung 
bereits rechtskräftig anberaumten Feilbietungstermine nicht abgehal
ten werden, weil der Exekutionsführer von dem Feilbietungsverfahren 
absteht oder dasselbe einstweilen ruhen läßt, und wenn sodann das 
Feilbietungsverfahren nach lokrafttreten der Exekutionsordnung 
wieder aufgenommen wird, so haben für dieses Verfahren die Vor
schriften der Exekutionsordnung zu gelten. 

(3) Wenn die Vorschrüten der Exekutionsordnung zur Anwendung 
gelangen, ist das Zwangsversteigerungsverfahren dem nach den Vor-

HELLER, Aktenmu§ter 111. 2 
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schriften der Exekutionsordnung zum Einschreiten als Exekutions
gericht berufenen Gerichte zu übertragen. 

Art. XXXIV. (1) Eine vor Inkrafttreten der Exekutionsordnung 
eingeleitete Exekution auf bewegliche Sachen, Rechte oder Forderun
gen, die bei Beginn der Wirksamkeit der Exekutionsordnung noch 
nicht weiter als zur rechtskräftigen Begründung eines exekutiven 
Pfandrechtes zugunsten des betreibenden Gläubigers vorgeschritten 
ist, kann von diesem Tage an nur nach den Bestimmungen der Exeku
tionsordnung fortgeführt werden. 

(2) Die dem Gerichte hienach zukommende Mitwirkung am 
Exekutionsverfahren ist dem nach den Vorschriften der Exekutions
ordnung zum Einschreiten als Exekutionsgericht berufenen Gerichte 
zu übertragen. 

Art. XXXV. Die Verteilung des Kaufpreises, welcher durch 
eine nach den bisherigen gesetzlichen Vorschriften vorgenommene 
exekutive Feilbietung erzielt wurde, ist nach Inkrafttreten der 
Exekutionsordnung unter Anwendung der einschlägigen Vorschriften 
der Exekutionsordnung vorzunehmen, wenn nicht am Tage des 
Inkrafttretens der Exekutionsordnung die gerichtliche Verhandlung 
über die Kaufpreisverteilung bereits begonnen hat. Ungeachtet der 
Anwendung der Vorschriften der Exekutionsordnung bleiben jedoch 
für die Kaufpreisverteilung diejenigen Gerichte zuständig, welche 
nach den bisherigen gesetzlichen Vorschriften hiezu berufen waren. 

Art. XXXVI. Sofern auf ein bei Beginn der Wirksamkeit der 
Exekutionsordnung anhängiges Exekutionsverfahren nach den vor
stehenden Bestimmungen die Vorschriften der Exekutionsordnung 
anzuwenden sind, hat dae Gericht vorkommenden Falles die zur 
Hinüberleitung der Exekution in dae neue Verfahren notwendigen 
Verfügungen von Amts wegen zu treffen, insbesondere die Exekutions
bewilligung, unter sinngemäßer Auffassung des Exekutionsbegehrens, 
den Vorschriften der Exekutionsordnung anzupassen und, falls der 
Exekutionsvollzug einem anderen Gerichte obliegt, die Rechtssache 
dem zuständigen Gerichte abzutreten. 

Art. XXXVII. Für die zur Zeit des Inkrafttretens der Exeku
tionsordnung an beweglichen körperlichen Sachen bestehenden 
exekutiven Pfandrechte ist die im § 256 der Exekutionsordnung fest
gesetzte Jahresfrist vom Tage des Beginnes der Wirksamkeit der 
Exekutionsordnung zu berechnen. 

Art. XXXVIII. Wenn auf Grund einer vor dem Beginne der 
Wirksamkeit der Exekutionsordnung vollzogenen Exekution zur 
Sieherstellung nach dem Tage des Inkrafttretens der Exekutions· 
ordnung eine Exekution zur Befriedigung angesucht wird, so ist 
dieselbe unter Wahrung der Priorität der erworbenen Pfandrechte 
nach den Vorschriften der Exekutionsordnung einzuleiten. 

Art. XXXIX. (1) Die Entscheidung über die am Tage des 
lnkrafttretens der Exekutionsordnung anhängigen Gesuche um Be-
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willigung eines provisorischen Sicherstellungsmittels sowie der Voll
zug dieser gerichtlichen Entscheidung haben nach den Vorschriften 
der Exekutionsordnung zu erfolgen. 

(2) Die Wirkung und Dauer der nach den bisherigen Vorschriften 
bewilligten und vollzogenen Sicherstellungsmaßregeln ist nach den 
bisher hiefür geltenden Vorschriften zu beurteilen. In Ansehung der 
persönlichen Befreiung von der Verhängung des sicherstellungsweisen 
Personalarrestes und in Ansehung des Vollzuges desselben haben 
jedoch vom lokrafttreten der Exekutionsordnung an deren Vorschrif
ten auch dann zur Anwendung zu kommen, wenn der Vollzug bereits 
vor diesem Tage begonnen hat. 

Art. XL. Die Bestimmungen der Artikel XXIX und XXX 
treten mit Kundmachung dieses Gesetzes, die Bestimmungen der 
Artikel II bis XXVIII und XXXI bis XXXIX mit dem Beginne der 
Wirksamkeit der Exekutionsordnung in Kraft. 

Art. XLI. ( 1) Mit dem Vollzuge dieses Gesetzes ist der Justiz
minister beauftragt. 

(2) Derselbe hat alle zur Einführung und Durchführung des 
gegenwärtigen Gesetzes und der Exekutionsordnung erforderlichen 
Verordnungen, und zwar insoweit dieselben den Wirkungskrei!J der 
anderen Minister berdhren, im Einvernehmen mit diesen zu erlassen. 

Gesetz vom 27. Mai 1896, Ober das Exekutions- und 
Sicherungsverfahren (Exekutionsordnung), RGBI. Nr. 79 

Mit Zustimmung beider Häuser des Reichsrates finde ich anzu
ordnen, wie folgt: 

Erster Teil 

Exekution 
Erster Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen 
Erster Titel 

Exekution aus inUindischen Akten und Urkunden 
Exekutionstitel 

§ 1. Exekutionstitel im Sinne des gegenwärtigen Gesetzes sind 
die nachfolgenden im Geltungsgebiete dieses Gesetzes errichteten 
Akte und Urkunden: 

I. Endurteile und andere in Streitsachen ergangene Urteile, 
Beschlüsse und Bescheide der Zivilgerichte, wenn ein weiterer Rechts
zug dawider ausgeschlossen oder doch ein die Exekution hemmendes 
Rechtsmittel nicht gewährt ist; 

2. Zahlungsaufträge (Zahlungsbefehle), welche im Mandats- und 
Wechselverfahren oder in Gemäßheit des § 19 des Gesetzes vom 

2" 



20 Exekutionsordnung. § 1 

12. Juli 1872, R. G. BI. Nr. 112, erlassen wurden, wenn wider dieselben 
nicht rechtzeitig Einwendungen erhoben worden sind; 

3. die im Mahnverfahren (Gesetz vom 27. April 1873, R.G.Bl. 
Nr. 67) erl8.88enen bedingten Zahlungsbefehle, welche einem Wider· 
spruche nicht mehr unterliegen [und auch nicht durch Ablauf der 
Zeit außer Kraft getreten sind); 1 

4. gerichtliche Aufkündigungen eines Bestandvertrages über 
Grundstücke, Gebäude und andere unbewegliche oder gesetzlich für 
unbeweglich erklärte Sachen, über Schiffmühlen und auf Schiffen 
errichtete Bauwerke, wenn gegen die Aufkündigung nicht rechtzeitig 
Einwendungen erhoben worden sind, sowie unter der gleichen Voraus
setzung die gerichtlichen Aufträge zur Übergabe oder Übernahme 
des Bestandgegenstandes; 

5. Vergleiche, welche über privatrechtliche Ansprüche vor 
Zivil- oder Strafgerichten abgeschloBSen wurden; 

6. in nichtstreitigen Rechtsangelegenheiten ergangene Verfü
gungen der Zivilgerichte, soweit sie nach den dafür geltenden Vor
schriften in Vollzug gesetzt werden können (§ 12 des kais. Patentes 
vom 9. August 1854, R.G.Bl.Nr.208); 

7. im Konkursverfahren abgeschloBSene, gerichtlich bestätigte 
Vergleiche, die während eines solchen Verfahrens ergangenen rechts
kräftigen gerichtlichen Beschlüsse und die mit der Wirkung der 
Vollstreckbarkeit ausgestatteten amtlichen Auszüge aus dem während 
des Konkursverfahrens aufgenommenen Liquidierungsprotokolle; 

8. rechtskräftige ErkenntniBSe der Strafgerichte, welche über 
die Kosten des Strafverfahrens oder über die privatrechtliehen An
sprüche ergehen oder eine bestellte Sicherheit für verfallen erklären; 

9. rechtskräftige Beschlüsse und Entscheidungen der Zivil- und 
Strafgerichte, wodurch gegen Parteien oder deren Vertreter Geld
strafen oder Geldbußen verhängt werden; 

10. Entscheidungen über privatrechtliche Ansprüche, welche 
von Verwaltungsbehörden oder anderen hiezu berufenen öffentlichen 
Organen gefällt wurden und einem die Exekution hemmenden Rechts
zuge nicht mehr unterworfen sind, sofern die Exekution durch ge 
setzliehe Bestimmungen den Gerichten überwiesen ist; 

11. nicht oder nicht mehr anfechtbare Urteile der Gewerbege
richte und die vor denselben abgeschloBSenen Vergleiche; 

12. in Angelegenheiten des öffentlichen Rechtes ergangene rechts
kräftige ErkenntniBSe des [Reichsgerichtes]• der Verwaltungsbehörden 
oder anderer hiezu berufener öffentlicher Organe, sofern die Exekution 
durch gesetzliche Bestimmungen den. Gerichten überwiesen ist; 

13. die über direkte Steuern und Gebühren sowie über Landes-, 
Bezirks- und Gemeindezuschläge ausgefertigten, nach den darüber 
bestehenden Vorschriften vollstreckbaren Zahlungsaufträge und 
Rückstandsausweise; 

1 Gegenstandslos durch Art. V der Ersten GENov. 
1 Gegenstandslos, siehe Art. 146 Bundesverfassungsg. 1. Okt. 1920, 

BGBI. 1. 
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14. rechtskräftige Entscheidungen der in Z. 10 und 12 genannten 
Behörden und öffentlichen Organe, durch welche Geldstrafen oder 
Geldbußen verhängt werden oder der Ersatz der Kosten eines Ver
fahrens auferlegt wird, sofeme die Exekution durch gesetzliche 
Bestimmungen den Gerichten überwiesen ist; 

15. Vergleiche, welche vor einem Gemeindevermittlungsamte, 
vor Polizeibehörden oder vor anderen zur Aufnahme von Vergleichen 
berufenen öffentlichen Organen abgeschlo88en wurden, falls denselben 
durch die bestehenden Vorschriften die Wirkung eines gerichtlichen 
Vergleiches beigelegt ist; 

16. die einer Anfechtung vor einer höheren schiedsgerichtlichen 
Instanz nicht mehr unterliegenden Sprüche von Schiedsrichtern und 
Schiedsgerichten und die vor diesen abgeschlossenen Vergleiche; 

17. die im § 3 des Gesetzes vom 25. Juli 1871, R. G.Bl. Nr. 75, 
bezeichneten Notariatsakte; 

18. außergerichtlich erfolgte Aufkündigungen eines Bestand
vertrages über die in Z. 4 bezeichneten Gegenstände, wenn über die 
Aufkündigung eine notarielle Beurkundung, ein amtliches Protokoll 
oder sonst eine beweiskräftige Urkunde beigebracht wird und gegen 
die Aufkündigung nicht rechtzeitig Einwendungen erhoben worden 
sind. 

Zu Zahl 1: 
Mat. (zu sämtlichen Punkten des 11) I, S. 386, Jl, S. 9, 667. 
Entsch.: Exekution 1Qmn bewilligt werden: 
1. Zur Erzwlngung der Übernahme des Scheidebriefes 26. Febr. 1902, 

FeUner·Ohmeyer 722. 
2. Auf Gr}JDd des Beschlusses, mit dem die Entlohnung des Zwangsver· 

walten rechtskräftig bestimmt wurde. 26. Febr. 1901, GI. U. n. F. 1307. 
3. Auf Grund eines nur mit Kostenrekurs angefochtenen Urteiles. 15. Okt. 

1926, R XLI 1489/26 (E V 198/26 EG. Wien). 
4. Ein in das Endurteil als Zwischenurteil aufgenommener Feststellungs· 

aunpruch Ist nicht vollstreckbar. 30. Mal 1900, GI. U. n. F. 1023. 
4a. Exekutionsfähigkelt einer einstwelligen VerfUgung noch vor Ihrer Rechts· 

kraft. 27. April 19:a6, SZ. VIII/243. 
Z u Z a h I 2: II 548, 550, 552, 557, 558, 559, 602 ZPO. 
Entsch.: Exekutionstitel sind: 1. Wechselzahlungsaufträge nach 

Zurückziehung der Einwendungen. 10. Aug. 1905, GI. U. n. F. 3136. 
2. Ein Wechselslcherstellungsauftrag, gegen den Einwendungen 

erhoben wurden, zur sicherungsweisen Exekution. 8. April 1924, SZ. VI/138. 
Zu Z a h I 3: Art. XXVIII EG. zur ZPO. 
Zu Zahl 4: II 560, 562, 567, 575 ZPO. 
Mleteng. 7. Dez. 1922, BGBI. 872. 
1114 und 17 Hausbesorgerordnung, 13. Dez. 1922, BGBI. 878. 
Enhch.: 1. Vollstreckbarkelt der Kündigung gegen ein Ehepaar erst dann, 

bis über die auch nur von einem Eheteile erhobenen Einwendungen ent· 
schieden Ist. 2. März 1921, Zentr.·BI. 1921, S. 49. 

(2. Elnßuß der Anforderung: J u d. B. N r. 14, SZ. VI/214.) 
Zu Zahl5: 
Entsch.: 1. Verzugszinsen müssen ausdrUcklieh vereinbart sein. 

6. Okt. 1891, GI. U. 13.939. 
2. Nicht vollstreckbar sind Vereinbarungen zur Förderung des leiblichen 

Wohles und der Erziehung des Kindes. 25. Febr. 1903, GI. U. n. F. 2273. 
3. Der strafgerichtliche Vergleich Ist vollstreckbar, wenngleich das Haupt· 

verhandlungsprotokoll von den Partelen nicht unterfertigt wurde. 
9. Dez. 1903, GI. U. n. F. 2510. 
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4. Das Fehlen der Worte ,.bei Exekution" bildet keinen die Exekutions· 
bewllllgung hindernden 1\langel. 30. Dez. 1921, H XLI 1449/21 (EI 3635/21 EG, 
Wien). 

Zu Z a h I 6: Art. XIII, Z. 3 EG. z. EO., § 372 EO., II 12, 19, Außerstreltg . 
• J. 1\1. zu !i 1 EO., P. 2. 
1\lleteng. 7. Dez. 1922, BGBI. 872. 
Entsch.: Vollstreckbar sind: 1. Gerichtliche Auftrüge, das Kind dem 

Vater zu übergeben. 4. April 1902, GI. U. n. F. 1836. 
2. Entscheidungen der Mietkommission nach dem Mletengesetz. 4. Dez. 

1923, SZ. V/291. 
3. Entscheidungen der Mietkommission über Verfahrenskosten. 29. Jän. 

1924, SZ. VI/37. 
4. Eine Erbteilung bildet an sich noch keinen Exekutionstitel. 7. Juni 

1910, Slg. 1361. 
Zu Z a h I 7: §§ 61, 108, 109, 140 ff., 173 KO., §I 53a, 63 AO. 
Entsch.: 1. Auf Grund des amtlichen Auszuges aus dem Liquidierungs· 

prolokolle kann gegeo den Gemeinschuldner nur Exekution bewilligt werden, 
wenn er bei der Liquidierungstagsatzung anwesend war und die Forderung 
nicht bestritten hat. 12. April 1904. Jud. B. Nr.160, GI. U. n. F. 2661. Siehe 
jetzt § 61 KO. 

2. Keine Exekution zur Sicherung auf Grund der Ausgleichsbestätigung 
nach § 5:Ja AO. 13. April 1926, SZ. VIII/119. 

3. Für die Ausgleichsquote bildet der Ausgleich einen ExekuUonstltel. 
2. Aug. 1926, SZ. VIII/232. 

Zu Zahl 8: 
Entsch.: 1. Die Hechtskraftsbestätlgung Ist auch dann unerläßllch, 

wenn dem Bewilligungsgerichte der Strafakt selbst l'orllegt. 16. Juli 1912, 
GI. U. n. F. 6008. 

2. Die Aufhebung des Straferkenntnisses über erhobene Nichtig· 
keltsbeschwerde beeinträchtigt nicht die Vollstreckbarkeit. 4. Okt. 1921, SZ. 
111/93; 

3. auch dann nicht, wenn sich die Nichtigkelt auf den Ausspruch über die 
privatrechtliehen Ansprüche bezieht. 23. Junl1926, SZ. VIII/201. 

4. Vollstreckbarkelt ohne Bedachtnahme auf I 409 ZPO. 14. März 1905, 
Spruch He p. 180, GI. U. n. F. 2989 (siehe bei § 7). 

5. Auf Grund eines Strafurtelles, mit dem zwei Angeklagte zum Ersatze der 
Kosten des Strafverfahrens ohne Ausspruch der Solldarverpflichtung 
verurteilt wurden, kann gegen jeden Verurteilten die Exekution nur bezüglich 
der Hälfte der Forderung bewilligt werden. 17. März 1926, Ob I 190{26 Anw.· 
Ztg. 1926, s. 208. 

Zur Z a h I 10, 12-14 siehe Verwaltungsvollstreckungsgesetz vom 21./7. 1925, 
BGßl. 276 und die weiteren Verordnungen und Erlässe bei Art. III. 

Zu Zahl16: Entsch.: 1. Die Hechtskraft und Vollstreckbarkelt des Schleds· 
spruches muß auf dessen Ausfertigung von allen Schiedsrichtern bestätigt sein. 
Die Im Text enthaltene Bemerkung, daß er Inappellabel und sofort voll· 
streckbar sei, genügt nicht. 3. Aug. 1925, SZ. VII/252. 

2. Die Beglaubigung der Unterschriften auf dem Schiedsvertrage und 
Schiedsspruche Ist zur Einverleibung des richterlichen Pfandrechtes nicht nötig. 
11. Dez. 1894, GI. U. 15.648. 

3. Der in einen Schiedsspruch aufgenommene Ausspruch über die den 
Schiedsrichtern zu vergütenden Kosten begründet keinen Exekutions· 
tltel. 18. Nov. 1925, Ob I li, 872, ZBl. 1926, S. 391 u. a. m.; 

4. eben.~owenlg die für den Fall nicht rechtzeitiger Erfüllung angedrohte 
Geldstrafe. 9. Okt. 1901, GI. r. n. F. 1582. 

5. Zur Exekutionsbewilligung Ist auch der Schiedsvertrag vorzu· 
legen. 7. April 1923, H XLI 649/23 (E VII 851/23 EG.·Wlen). 

6. Der Exekutionsrichter hat zu prüfen, ob die Schiedsrichter Innerhalb 
Ihres Wirkungskreises handelten. 10. April 1926, R XLI 491/26 (E II 475/26 EG.· 
Wien). 

7. Die Gültigkelt des Schiedsvertrages Ist nicht zu überprüfen. 2. März 
1926, Oh li 99, ZBI. 1926, S. 610. 
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Zu Zahl 17: Art. XVIIEG.z. EO. 
Entsch.: 1. Eine beglaubigte Abschrift des Notariatsaktes genügt 

nicht als Exekutionstitel. 22. Nov. 1919, R XIII572/19 (E XVII1770/19 EG.
Wien). 

. 2. Ist der Anspruch Im Notariatsakte von einer Bedingung abhängig ge
macht, so muß deren Erfllllung durch öffentliche Urkunden nachgewiesen werden. 
22. Febr. 1906, GI. U. n. F. 4048. 

3. Vollstreckbarkelt ohne vorangegangene Mahnung. 25. Febr. 1908, GI. U. 
n. F. 4141. 

4. Vollstreckbarkelt gegen den nicht persönlich haftenden Eigentümer der 
Uegenschaft nur dann, wenn die sofortige Vollstreckbarkelt Im Grundbuche 
eingetragen Ist. 9. Sept. 1908, GI. U. n. F. 4316. 

5. Das Vorliegen eines vollstreckbaren Notariatsaktes begründet die Ein
rede der .,verglichenen Streitsache". 15. März 1922, SZ. IV/27. 

6. Der Belsatz .,bei sonstiger Exekution" macht den Notariatsakt nicht 
nach I 3 Not. 0. vollstreckbar. 18. März 1902, GI. U. n. F. 1819. 

7. Siehe Jud. B. Nr. 100 bei 1 7, ferner 1 33, Nr. 5. 
Zu Zahl 18: § 565, 566 ZPO. 
I 21, 47 Mleteng. 7. Dez. 1922, BGBI. 872. 
II 6 Schrebergartenvdg. 17. Aprll1924, BGBI. 124. 
1 4 Pächterschutzvdg. 2. Juni 1925, BGBI. 180. 
Entsch.: 1. Der die Exekution bewiUigmde Richter hat, wenn Ihm eine 

außergerichtliche Aufkündigung als Exekutionstitel vorliegt, vor seiner Entschei
dung zu prüfen, ob es sieb nicht um einen unter das Mietengesetz fallenden Bestand
vertrag handelt. 23. Nov. 1926, SZ. VIII/326. 

2. Voraussetzungen der Vollstreckbarkelt einer außergerichtlichen Kündi· 
gung. 27. Mal 1919, SZ. 1/40. 

Literatur 

PolJak Rudolf: Die Exekutionstitel. GZ. 1911, S. 266, 273, 281, 292, 300. 
Swoboda Ernst: Die außergerichtliche Aufkündigung von Bestandverträgen. 

Zentralbl. Bd. 39, s. 457. 
Schlma Hans: Die Erneuerung von Bestandverträgen durch Unterlassung 

von Exekutionsschrltten. GZ. 1922, Nr. 8, S.121. 
Kößler Max: Terminverlust und Vollstreckbarkelt der Ausglelchsforderung. 

AnwZtg. 1926, S. 173. 
Gutmann Rudolf: Zum Schutze der Absonderungsgläubiger Im gerichtlichen 

Ausgleiche. GZ. 1925, Nr. 10, S. 156 und ebenda Nr. 5, S. 68. 
Muhr Josef: Beschlüsse. der Strafgerichte über die Höhe der Vertretungs

kosten als Exekutlonstltel, GZ. 1919, Nr. 21/22, S. 170. 
Schrutka Emll: Zur Lehre von den vollstreckbaren Notarlatsakten. NotZtg. 

1912, s. 290. 
Toualllon Heinrich: Der Elnßuß des vollstreckbaren Notariatsaktes auf die 

Gestaltung der Exekution. NotZtg. 1917, S. 271, 281, 289, 297, 305, 313, 321. 
329; siehe auch JurBI. 1916, Nr. 47. 

§ 2. Den im § 1, Z. 1 bis 10 und 12 bis 15 bezeichneten, im 
Geltungsgebiete dieses Gesetzes errichteten Akten und Urkunden 
stehen in Ansehung der Exekution die gleichartigen Akte und Urkun
den jener Behörden oder öffentlichen Organe gleich, welche sich zwar 
außerhalb des Geltungsgebietes dieses Gesetzes befinden, aber einer 
Behörde unterstehen, welche in diesem Geltungsgebiete ihren Sitz 
hat. Die von diesen Behörden oder öffentlichen Organen herrührenden 
Beurkundungen sind in betreff der im § 1, Z. 18 angeführten Exeku
tionstitel den Beurkundungen inländischer Behörden oder öffentlicher 
Organe gleichzuachten. 

Mal. I S, 387, II S. 10, 669. 
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Bewilligung der Exekution 
§ 3. ( 1) Zur Bewilligung der Exekution auf Grund der in §§ 1 

und 2 angeführten Exekutionstitel sind die Zivilgerichte berufen. 
(2) Die Bewilligung erfolgt auf Antrag der anspruchsberechtigten 

Partei (betreibender Gläubiger). "Über den Antrag auf Bewilligung 
der Exekution ist, sofern im gegenwärtigen Gesetze nicht etwas 
anderes angeordnet ist, ohne vorhergehende mündliche Verhandlung 
und ohne Einvernehmung des Gegners Beschluß zu f&886n. 

Mat. I S. 387, II S. 10 und 669. 
Entsch.: 1. Exekution zur Herelnbrlngung eJner DlszlpllnBI'IItrafe gegen 

einen Rechtsanwalt kann vom Ausschuß der Rechtsanwaltskammer beantragt 
werden. 4. Dez. 1913, GI. U. n. F. 6671. 

2. Der Verpßlchtete hat kein Recht, die Einleitung oder Fortsetzung der 
Exekution zu beantragen. 19. Okt. 1918, R XIII 481/18 (E XVII 1178/18, EG. 
Wien). 

Literatur 
Schrutka Emll (v.): Die Bezeichnung der Partelen Im Zwangsvollstreckungs

verfahren. JurBI. 1910, Nr. 34, S. 397. 

§ 4. (1) Soweit nicht im Gesetze etwas anderes angeordnet wird, 
ist zur Bewilligung der Exekution zuständig: 

1. wenn der Antrag auf einen der im § 1, Z. 1, 2 und 3 bezeichneten 
Exekutionstitel, auf einen in bürgerlichen Streitsachen abgeschlo886~ 
nen Vergleich (§ 1, Z. 5) oder auf einen während eines Verfahrens 
in bürgerlichen Streitsachen ergangenen Strafbeschluß (§ 1, Z. 9) 
gegründet wird, das Gericht, bei welchem der Prozeß in erster Instanz 
anhängig war; 

2. wenn sich der Antrag auf die im § I, Z. 4 angeführten Exeku· 
tionstitel gründet, das Gericht, bei welchem die Aufkündigung über
reicht oder der Antrag auf Erlassong eines Auftrages wegen "Über
gabe oder "Übernahme des Bestandgegenstandes in erster Instanz 
gestellt wurde; 

3. in Ansehung der im § 1, Z. 6 angeführten Exekutionstitel und 
der in nicht streitigen bürgerlichen Rechtssachen abgeachlo88enen 
Vergleiche und ergangenen Strafbeachlft88e (§ 1, Z. 5 und 9) das 
Gericht, bei welchem die Rechtsangelegenheit in erster Instanz an
hängig war; 

4. bei Berufung auf einen der im § 1, Z. 7 angegebenen Exekutions
titel das Konkuragericht; 

5. bei Berufung auf einen der im § 1, Z. 18 angegebenen Exeku
tionstitel das Bezirksgericht, in de88en Sprengel sich der Bestand· 
gagenstand befindet; 

6. in allen übrigen Fällen das in den §§ 18 und 19 bezeichnete 
Exekutionagericht. 

(2) In den Fällen der Z. 1, 3 und 4 des vorhergehenden Absatzes 
kann um die Bewilligung der Exekution auch beim Exekutions
gerichte angesucht werden, wenn dem Antrage eine mit der Bestäti· 
gung der Vollstreckbarkeit versehene Ausfertigung des Exekutions· 
titels angeachlo88en ist. 

Mat. I s. 387, II 10 und 669. 
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Formulare: E.-Form. 141, 162. 
Entsch.: 1. Zur Exekutlonsbewlutgung Ist zuständig: Das Gericht erster 

Instanz auf Grund einer vom Gerichte höherer Instanz gefällten Entscheidung 
nach I 532 ZPO., 16. Mllrz 1909, GI. U. n. F. 5295; 

2. das Gericht des allgemeinen Gerichtsstandes jedes Verpßlchteten auf 
Grund eines nen mehrere Schuldner vollstreckbaren Notarlatsaktes. 17. Sept. 
1901, GI. U. n. F. 1551. 

3. Die Bestätigung der Vollstreckbarkelt des Titels Ist für die Begründung 
der Zuständigkelt des Exekutionsgerichtes zur Exekutionsbewilligung unerlllßllch. 
10. Febr. 1925, SZ. Vll/44. 

4. SIehe: Entscheidungen bei 118 EO. 

Literatur 
Schlffner Erhard: Die Zuständigkelt zur Exekutlonsbewllllgung. Osterr. 

RlchtZtg. 1927 (Festschrift). 

§ 5. Soll aus einem der im§ 1, Z. 8 und 10 bis 17, bezeichneten 
Exekutionstitel, aus einem über privatrechtliche Ansprüche vor einem 
inländischen Strafgerichte abgeacbloBBenen Vergleiche (§ 1, Z. 5) 
oder aus dem StrafbeachluBBe eines inländischen Strafgerichtes (§ 1, 
Z. 9) auf ein außerhalb des Geltungsgebietes dieses Gesetzes befind
liches Vermögen Exekution geführt werden, ao ist die Bewilligung 
der Exekution bei dem inländischen Bezirksgerichte anzusuchen, 
in deBBen Sprengel die Behörde oder dasöffentliche Organ, von welchem 
der Exekutionatitel herrührt, ihren Sitz haben oder der Schieds
spruch gefällt oder der Vergleich abgeacbloBBen wurde. 

Mittig. JMVBI. 1910, S. 203 (Exekution auf Forderungen des Verpßlchteten 
gegen einen Im Ausland wohnhaften Drittschuldner). 

Rechtshilfeerlaß 30. Aprll1924, JABI. 14, ergänzt durch die Erlässe 30. April 
1925, JABI. 14, 30. April1926, JABI. 9, und 30. April1927, JABI. 4. 

JM. zu 15EO., P.t und 2. 
Mat. I S. 388, II S. 10, 671. 
Formulare: E.-Form. 141. 
Entsch.: Wohnt der Drittschuldner Im Auslande, so Ist zur Bewilligung 

der Forderungsexekution das Bezirksgericht zuständig, ln dessen Sprengel 
die den Titel schaffende Behörde Ihren Sitz hat. 16. Mal 1922, Ob II 429/22 (EX 
451/22 EG. Wien). 

§ 6. Wenn zur Exekutionsbewilligung das Exekutionsgericht 
berufen ist und im Falle des § 18, Z. 3, derjenige, wider den die Exe· 
kution geführt werden soll (Verpßichteter), bei mehreren inländischen 
Bezitkagerichten seinen allgemeinen Gerichtsstand in Streitsachen 
hat oder wenn wegen der Lage des Vermögens, auf das Exekution 
geführt werden soll1 oder wegen des gleichzeitigen Ansuchens mehrerer 
Exekutionsarten in verschiedenen GerichtBBprengeln einleitende 
Exekutionshandlungen vorzunehmen sein würden, so hat der Gläubiger 
die Wahl, bei welchem der zum Einschreiten als Exekutionsgericht zu
ständigen Gerichte er um Bewilligung der Exekution ansuchen wolle. 

Mat. I S. 388, II S.10, 671. 
Formulare: E.-Form. 141. 
Entsch.: t. Bel gleichzeitigem Ansuchen um mehrere Exekutionsarten Ist 

die Zuständigkelt des angerufenen Gerichtes bezüglich aller gegeben, wenn es 
aonst nur bezüglich einer zuständig wlre. 26. Okt. 1905, GI. U. n. F. 3197. 

Literatur 
Schrutka, EmU (v.): Die Bezeichnung der Partelen Im Zwangsvollstreckungll· 

verfahren. JurBI. 1910, Nr. 34, S. 397. 
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§ 7. ( 1) Die Exekution darf nur bewilligt werden, wenn aus dem 
Exekutionstitel nebst der Person des Berechtigten und Verpflichteten 
auch Gegenstand, Art, Umfang und Zeit der geschuldeten Leistung 
oder Unterlassung zu entnehmen sind. 

(2) Vor Eintritt der Fälligkeit einer Forderung und vor Ablauf 
der in einem Urteile oder in einem anderen Exekutionstitel für die 
Leistung bestimmten Frist kann die Exekution nicht bewilligt werden. 
Ist der Fälligkeitstag oder das Ende der Leistungsfrist im Exekutions
titel weder durch Angabe eines Kalendertages, noch durch Angabe 
eines kalendermäßig feststehenden Anfangspunktes der Frist bestimmt 
oder ist im Exekutionstitel die Vollstreckbarkeit des Anspruches von 
dem seitens des Berechtigten zu beweisenden Eintritte einer Tatsache, 
namentlich von einer vorangegangenen Leistung des Berechtigten 
abhängig gemacht, so muß der Eintritt der bienach für die Fälligkeit 
oder Vollstreckbarkeit maßgebenden Tatsachen mittels öffentlicher 
oder öffentlich beglaubigter Urkunden bewiesen werden. 

§§ 370, 378 EO., §§ 125, 409 ZPO. 
JM. zu § 7, 9 EO. 
Mat. I S 388, II S. 11 und 671. 
Formulare: Michael Heller und Franz Trenkwalder, Die österrelchlsche 

Exekutionsordnung in Ihrer praktischen Anwendung, Verlag Manz, II. Auflage,' 
Nr. 4. 

Entsch,: 
Der Staat als Verpßlebteter oder Drlttaebuldner 

1. Unpfändbarkelt des in der Staatskasse befindlichen Bargeldes. 24. Okt. 
1905, GI. U. n. F. 3192 u. a. m. 

2. Unzulässigkelt der Pfändung von Forderungen, die dem Ärar zustehen. 
1. Okt. 1907, GI. U. n. F. 3915. 

3. Unzulässigkelt der Exekution, wenn der Betrag angewiesen, aber wegen 
Verweigerung der Quittungsvorlage nicht bezahlt wurde. 29. Dez. 1900, GI. U. 
n. F.1222. 

4. Die Bestimmungen des enten Teiles, 2. Abschnittes der EO., betreffend 
die Exekution von Geldforderungen, finden keine Anwendung, wenn ein dem 
Gläubiger gegen das Ärar zuerkannter Geldbetrag in der urteilsmäßigen Frist 
zur Behebung nicht angewiesen wurde. 18. Juni 1901, SpruchRep. Nr. 173, 
GI. U. n. F. 1465. 

5. Die in dem Hofdekrete v. 21. Aug. 1838, JGS. Nr. 29 und Im Art. IX, 
z. 5 EG. z. EO. ausgesprochene Unzulässigkelt eines Verbotes oder einer gericht
lichen Pfändung auf noch nicht Uqulde und bei den öffenWchen Kassen noch nicht 
angewiesene Forderungen bezieht sich auch auf ErsatzansprUche, welche gegen 
das Ärar anläBIIch eines Elsenbahnunfalles erhoben wurden. 12. Dez. 1905 
SpruchRep. Nr. 188, GL U. n. F. 3244. 

6. Nichtliquide Forderungen gegen den Staat sind unpfändbar. 25. Junl1918, 
Zentr. 81.1919, S. 328 u. a. m. - Entgegengesetzt: 6. Junl1916, Zentr. BI. 1917, 
s. 611. 

7. Nichtliquide Forderungen gegen eine Gemeinde sind unpfändbar 
28. Dez. 1906, GI. U. n. F. 3612. 

Siehe auch Entscheidungen bei Art. IX und § 28 EO. 

BesUmmtbelt de• Titels 
8. Für Zinsen, deren Leistung Im Titel nicht aufgetragen Ist, Ist auch keine 

Exekution zu bewilligen. 30. Nov. 1925, R XLI 1508/25 (E VIII 7594/25 EG. 
Wien). 

' Tn dt'r Folge zitiert: "Heller-Trenkwalder Nr." 
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9. Handelt es steh um die Eintreibung der dem betreibenden Gläubiger Im 
Exekutionstitel zuerkannten Prozeßkosten, so kann auf Grund desselben zur 
Herelnbrlngung der dem betreibenden Gläubiger lnfolge Nichteinhaltung der 
Judikatsmäßigen Leistungsfrist etwa gehOhrenden gesetzlichen Verzugszinsen 
mangels des nach I 7 EO. erforderlichen Exekutionstitels die Exekution nicht 
hewtlligt werden. 16. Mal 1905, SpruchRep. Nr. 185, GI. U. n. F. 3061. 

10. Zur Herelnbrlngung der gesetzlichen Verzugszinsen von Erwerbsteuern 
muß der Titel und der Antrag der Flnanzprokuratur den Kalendertag 
für den Beginn des Zinsenlaufes enthalten. 23. April 1912, GI. U. 
n. F.5878. 

11. Die herauszugebenden beweglichen Sachen müssen genau bezeichnet 
sein. 8. Juni 1923, R XLI 1084/23 (E VII 1613/23 EG. Wien). 

12. Das Urteil betreffend Aufhebung der Gemeinschaft muß aussprechen, 
ob die Aufhebung durch Teilung oder durch Versteigerung erfolgen soll. 
30. April 1907, GI. U. n. F. 3758. 

13. Eine l'orderung auf Schwelzerfranken Ist eine ziffernmüßig bestimmte 
Geldforderung. 26. April 1922, SZ. IV/42. 

14. Wenn ein Strafgericht mehreren Angeklagten den Kostenersatz Irriger
welse nicht zur ungeteilten Hand aufträgt, kann dieser Mangel tm Exeku
tionsverfahren nicht mehr behoben werden. 17. März 1926, Ob I 190/26 (E IV 
7233/25 EG. Wien). 

15. Auf Grund eines Aufkündigungsbeschlusses kann nicht die Duldung 
der Besichtigung der Wohnung durch Mietlustige erzwungen werden. 
12. Jün. 1909, GI. U. n. F. 4491. 

16. Ein mittels Revision angefochtenes bestätigendes Erkenntnis des Be
rufungsgerichtes Ist während des Revisionsverfahrens in dem den Ausspruch über 
die Kosten des Berufungsverfahrens enthaltenden Teile Dicht vollstreckbar. 
29. Jün. 1908, JudB. Nr. 182, GI. U. n. F. 4105. 

17. Ein Titel gegen eine Dicht registrierte Firma, deren Inhaber Dicht an
gegeben Ist, Ist Dicht vollstreckbar. 30. Mal1917, R VI 46/17, JurBI. 1917, S. 324. 

18. Ein Strafkostenbestimmungsbeschluß muß einen Leistungsbefehl 
enthalten. 3. Juni 1921, R XLI557/21 (E VIII 1613/21 EG. Wien). 

19. Siehe bei I 9, Nr. 8. 
20. Siehe bel I 17, Nr. 4. 

Lelatuapfrlst 
21. Mit der Bestätigung der Rechtskraft verseheue Erkenntnisse der Straf

gerichte über die Kosten des Strafverfahrens sind ohne Bedachtnahme auf die 
Im I 409 ZPO. festgesetzte Leistungsfrist sofort vollstreckbar. 14. März 1905, 
SpruchRep. Nr. 180, GI. U. n. F. 2989. 

22. Auch ein Schiedsspruch muß Leistungsbefehl und Leistungsfrist ent
halten. 14. Jüa. 1925, R XLI 29/25 (E VII39/25 EG. Wien). 

23. Die Leistungsfrist beginnt in dem Falle, als durch das berufungsgericht
liehe Urteil das erstrichterliche Urteil bestätigt wird, mit dem Tage nach der Zu
stellung der Berufungsentscheidung an die verurteilte Partel neu zu laufen, 
23. Dez. 1913, GI. U. n. F. 6694. 

24. Die Bewilligung der Exekution auf Grund eines Notarlataktes, der die 
Fillllgkelt der Forderung auf Verlangen des Gläubigers beurkundet, setzt nicht 
urkundlichen Nachwels einer voraiJ!Igegangenen Mahnung voraus. 25. Febr. 1908, 
GI. U. n. F. 4141. 

25. Auf Grund eines Wechselzahlungsauftrages Ist Exekution zu bewilligen 
nach ZurOcknahme der Einwendungen. 10. Aug. 1905, GI. Ul. n. F. 3136; 

26. aber nicht vor Ablauf der Leistungs- und Elnwendungsfrlst. 16. April 
1913, GI. U. n. F. 6407. 

27. Der Auftrag (ohne Frlstbestlmmung) zur Bestellung eines Helratsgutes 
Ist sofort vollstreckbar. 19. Dez. 1900, GI. U. n. F. 1703. 

Bedlagte Lelstuag 
28. Urkundlicher Nachwels Ist erforderlich, wenn laut Titel die Forderungs

höhe durch Sachverständige festzusetzen Ist. 20. Juli 1905, GI. U. n. Jo'. 3132. 
u.a.m. 
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29. Tritt nach dem Notariatsakte die Fälligkelt ein, wenn der Schuldner 
nicht jeweils die Berichtigung der Steuern nachweist, so muß das Aushaften der 
Steuern nachgewiesen werden. 20. Dez. 1900, GI. U. n. F. 1704. 

30. Der Wegfall einer Im Exekutionstitel enthaltenen Exekutionsstundung 
Ist gemäß I 7/2 darzutun. 23. März 1926, SZ. VIII/90. 

31. Die Beweislast bezüglich des negativ bedingten Anspruches aus einem 
gerichtlichen Vergleiche trifft den Verpßlchteten (Kiageweg). 20. Okt. 1914, 
GI. U. n. F. 7065; 

32. ebenso bezüglich der Berechnung eines Im Exekutionsantrage behaup
tf!ten Restguthabens. 8. Jän. 1889, GI. U. 12.551. 

33. Zur Bewilligung der Exekution auf Grund einer mit den Erfordernissen 
des § 3 NO. versehenen notariellen Verpßlchtungsurkunde über eine Forderung 
mit der Fülligkelt der ganzen Summe beim Eintritt eines Saumsales in der Be
richtigung gewisser Zins- oder Kapitalsraten Ist nicht erforderlich, daß von dem 
Exekutionsführer auch noch überhaupt und Insbesondere durch eine öffentliche 
Urkunde ein Beweis darüber belgebracht werde, daß die betreffende Zins- oder 
Kapitalsrate nicht berichtigt worden sei. 16. Okt. 1877, JudB. Nr. 100, GI. U. 
6577. 

34. Der Eintritt der Im Exekutionstitel genannten Bedingung der Erhöhung 
der Bezüge des Verpßlchteten muß Im Sinne des I 7/2 nachgewiesen werden. 
22. Sept. 1916, R XIII 540/16 (E XV 1371/16 EG. Wien). 

35. Die Exekution gegen den verpßlchteten Erben zur Bezahlung einer 
Summe "nach Maßgabe des Nachlasses" Ist zu bewilligen. Es Ist Sache des Ver
pßlchteten, Im Zuge des Exekutionsverfahrens eine etwaige Einschränkung zu 
verlangen. 12. Okt. 1927, Ob I 1037/27 (E XVII 3652/27 EG. Wien). 

36. Wenn die Verpßlchtung zur Unterhaltsleistung laut Vergleich nur dann 
besteht, wenn die Außösung des gemeinsamen Haushaltes entweder einverständ
lich oder ohne Verschulden des ,,anderen Teiles" eintritt, muß die Erfüllung der 
Bedingung Im streitigen Verfahren festgestellt werden. 10. Mal 1927, Ob II 411/27 
(E XXI 3122/27 EG. Wien). 

Literatur 

Mohr Josef, Beschlüsse der Strafgerichte über die Höhe der Vertretungs
kosten als Exekutlonstltel. GZ. 1919, Nr. 21/22, S. 170. 
Siehe auch bei I 295. 

§ 8. Die Bewilligung der Exekution wegen eines Anspruches, 
den der Verpflichtete nur gegen eine ihm Zug um Zug zu gewährende 
Gegenleistung zu erfüllen hat, ist von dem Nachweise, daß die Gegen
leistung bereits bewirkt oder doch ihre Erfüllung siehergestellt sei, 
nicht abhängig. 

lnstr. f. Vollstr. Org. P. 23, Abs. 1. 
Mat I S 388, II S 672. 
Formulare: Heller-Trenkwalder Nr. 5. 
Entsch.: 1. Ist als Gegenleistung ein Wechsel auszufolgen, so kann an Stelle 

dessen das Inzwischen ergangene Amorthlerungserkenntnls ausgefolgt 
werden. 3. Sept. 1902, GI. U. n. F. 2021. 

2. Wenn der Gläubiger die Gegenleistung nicht erbringt, Ist weder Klage 
nach 1 35 noch nach 1 36 möglich, sondern nur Aufschiebung nach I 42, Z. 4, 
27. Febr. 1923, R XLI 342/23 (C I 30/22 EG. Wien). 

§ 9. Zugunsten einer anderen als der im Exekutionstitel als 
berechtigt bezeichneten Person oder wider einen anderen als den im 
Exekutionstitel benannten Verpflichteten kann die Exekution nur 
soweit stattfinden, als durch öffentliche oder öffentlich beglaubigte 
Urkunden bewiesen wird, daß der im Exekutionstitel anerkannte 
Anspruch oder die darin festgestellte Verpflichtung von den daselbst 
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benannten Personen auf diejenigen Personen übergegangen ist, von 
welchen oder wider welche die Exekution beantragt wird. 

Mat. I S 388, II S. 11, 672. 
Formulare: Heller-Trenkwalder Nr. 6. 11. Tell, Aktenmuster XVIII. 
Entsch.: 1. Ein Urteil, das zugunsten des betreibenden Gläubigers die 

Zession einer Forderung des Verpfilchteten für unwirksam erklärt, Ist u n m I tte I bar 
gegen den Zessionar vollstreckbar. 30. Nov. 1898, GI. U. n. F. 393. 

2. Die auf Grund eines Urteiles einverleibte Verbindlichkeit, Bier aus einem 
bestimmten Brauhaus zu beziehen, kann gegen den späteren Eigentümer 
nicht vollstreckt werden. 25. Mal 1899, GI. U. n. F. 621. 

3. Ein notarieller Kaufvertrag, mit dem der Käufer Hypothekarschulden 
auf Abschlag des Kaufpreises übernommen hat, erweist nicht den Obergang der 
persönlichen Verpßlchtung des Verkäufers auf den Käufer. 18. April 1900, GI. U. 
n. F.970. 

4. Die von einem reichsdeutschen Gerichte mit dem Amtssiegel versehene 
Bestätigung auf dem Urteile, daß der betreibende Gläubiger Rechtsnachfolger 
des Im Urteile genannten Klägers Ist, bildet einen Beweis des RechtsUberganges. 
23 •• Juli 1901, GI. U. n. F. 1512. 

5. Auf Grund eines gegen den Ehegatten erlassenen Steuerzahlungs
auftrages kann nicht Exekution in das Vermögen der Frau geführt werden, wenn 
die Steuer vom Eigentum der Frau bemessen und dem Ehemanne als Haushaltungs
vorstand vorgeschrieben wurde. 9. Jänner 1903, GI. U. n. F. 2208. 

6. Vollstreckbarkelt des gegen den Zwangsverwalter erwirkten Titels 
gegen jeden späteren Verwalter. 2. Dez. 1903, GI. U. n. Jo'. 2903. 

7. Nur formale Oberprüfung einer Zession. 12. Sept. 1911, GI. U. n. F. 6199. 
8. Der gegen die Firma X, AlleininhaberN. N. lautende Titel kann gegen die 

mittlerwelle auf einen anderen übergegangene Firma X nicht Yollstreckt werden. 
20. Jänner 1920, SZ. 11/4. 

9. Identität einer Gesellschaft mit beschnlnkter Haftung trotz Änderung 
des Firmenwortlautes und Änderung der Gesellschafter. 1. April 1924, SZ. Vl/130. 

Literatur 

Plsko Oskar: Lehrbuch des ilsterr. Handelsrechtes. S. 370, II. Aufl. 
Koban Anton: Die Haftung des Erbschaftsklägers nach !1823 abGB. Zentrbl. 

1919, Bd. 37, s. 10. 
Stelner Johann: Welchen Einfluß übt eine unter der Beschränkung des 1822 

abGB. erwirkte Exekution auf den Bestand jener Forderung, zu deren Gunsten 
sie erfolgte. NotZtg. 1916, S. 397, 405. 

Schwab Wenzel: Prozessuale Stellung des Erben wilhrend der Nachlaß
abhandlung. Zentrbl. 1919, Bd. 38, S. 401. 

Hantsch Max: Ober die Stellung des Nachlaßgläubigers während der Bagatell
abhandlung. GZ. 1924, Nr. 3, S. 34. 

Flscher-Colbrle Eduard: Ober die Geltendmachung beschränkter Haftung 
seitens des Erben nach ilsterr. Recht. GZ. 1925, Nr. 5, S. 72. 

§ 10. Wenn die in den §§ 7 und 9 geforderten urkundlichen 
Beweise nicht erbracht werden können, muß der Bewilligung der 
Exekution oder ihrer Fortführung die Erwirkung eines gerichtlichen 
Urteiles vorausgehen. 

Mat. I S 388, II S 11, 672. 
Entsch: Siehe bei II 7, 9. 

§ 10 a. (1) Wird ein Unterhalt in einem Bruchteile der Bezüge 
des Verpßichteten aus einem Dienst- oder Arbeitsverhältnisse ge
schuldet, so kann das Gericht die Exekution nur bewilligen, wenn 
ihm in unbedenklicher Urkunde eine Erklärung des Dienstgebers 
über das Ausmaß dieser Bezüge bei Eintritt der Vollstreckbarkeit 
des Unterhaltsanspruches vorliegt. Fehlt es an einer solchen Urkunde, 
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so hat das Gericht dem Dienstgeber aufzutragen, sich binnen acht 
Tagen über jenes Ausmaß zu erklären. Der Beschluß kann durch 
ein Rechtsmittel nicht angefochten werden und ist von Amts wegen 
zu vollstrecken. Die Vorschriften des § 301, Abs. 3 bis 6, finden 
sinngemäße Anwendung. Von den in § 302 genannten Dienstgebern 
hat das Gericht die Erklärung im amtlichen Wege einzuholen. 

(2) Die Erklärung des Dienstgebers bestimmt den Umfang des 
zu vollstreckenden Anspruches, solange ihn nicht das Gericht, bei 
dem die Bewilligung der Exekution in erster Instanz beantragt wurde, 
und nach Beginn des Exekutionsvollzuges das Exekutionsgericht 
auf Antrag nach mündlicher Verhandlung in anderer Weise rechts
kräftig feststellt. Nach dem Ergebnisse dieser Feststellung ist die 
Exekution auf Antrag ohne Einvernehmung des Gegners ein
zuschränken oder nach den Bestimmungen für den Vollzug einer be
willigten Exekution auszudehnen oder der Exekutionsantrag ab
zuweisen. 

Bericht des Justizausschusses zur Exekutionsnovelle v. J. 1922 (Nr. 1078 
der Beil., Nat.-Rat.). 

Jl\IE. v. 11. Aug. 1922, VBI. 43, P. 15, Exekution zugunsten von Bruch
teilen der Bezüge (§§ 10a, 372, Abs. 2 und 389, Abs. 2 EO.). 

§ 3 G. v. 4. Febr. 1925, BGBJ. 69 (Schutz des gesetzlichen Unterhalts
anspruches). 

Fom.ulare: 11. Tell, Aktenmuster XXIX. 
En tsc h.: 1. Inwieweit ein Teil der Bezüge gemäß § 289 b EO. der Exekution 

entzogen Ist, Ist nicht Im Erkenntnisverfahren, sondern erst im Vollstreckungs
verfahren zu entscheiden. 25. Mai 1923, SZ. V/137. 

2. Die Frage, ob ein Unterhaltsverpßlchteter sich absichtlich seiner Ver
pßichtung entzieht, sowie die Frage, in welcher Art bei völliger Änderung der 
Einkommensgrundlage die Unterhaltsziffer auszumessen ist, kann nur Im Prozeß
wegeentschieden werden. 20. Mai 1925, SZ. Vll/182. 

3. Siehe Entscheidungen bei § 289e EO. 

Literatur 
Petschek Georg: Ziffermäßig nicht bestimmte Exekutlonstltel. GZ. 1922, 

Nr. 6, S. 81. 

§ 11. (1) Auf Grund des gegen eine offene Handelsgesellschaft 
oder Kommanditgesellschaft erwirkten Exekutionstitels kann un
mittelbar in das Vermögen der einzelnen persönlich haftenden Gesell
schafter Exekution bewilligt werden, wenn durch Vorlage eines 
Handelsregisterauszuges bewiesen wird, daß derjenige, wider welchen 
die Exekution geführt werden soll, zur Zeit noch der Gesellschaft 
als persönlich haftender Gesellschafter angehört. 

(2) Wenn auf Grund eines solchen Exekutionstitels erst nach 
Auflösung der Gesellschaft gegen einen der früheren Gesellschafter, 
oder wenn während des Bestandes der Gesellschaft wider einen schon 
früher aus der Gesellschaft ausgeschiedenen oder ausgeschlossenen 
persönlich haftenden Gesellschafter Exekution begehrt wird, desglei· 
eben wenn auf Grund des gegen einen persönlich haftenden Gesell
schafter in Angelegenheiten der Gesellschaft erwirkten Exekutions
titels in das Vermögen der offenen Handelsgesellschaft oder der 
Kommanditgesellschaft Exekution geführt werden soll, so hat der 
Entscheidung über den Exekutionsantrag eine Einvernehmung des 
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Verpflichteten oder der zur Vertretung der Gesellschaft berufenen 
Personen über die Haftungsfrage vorauszugehen. 

Art.119 HG. 
Mat. I S 388, II S 11, 672. 
Formulare: Heller-Trenkwalder Nr. 7. II. Tell, Aktenmuster XVIII. 
Entsch.: 1. Ist der Gesellschafter zwischen der Entstehung des Titels und 

der Konkurseröffnung aus der offenen Handelsgesellschaft ausgetreten, so kann 
gegen Ihn wegen des ganzen Schuldbetrages Exekution geführt werden. 4. Mal 
1910, GI. U, n. F. 5054. 

2. Die Zulässigkelt der Exekutionsführung hängt nicht davon ab, daß der 
Titel zu einer Zelt erlassen wurde, als der Gesellschafter noch der Gesellschaft 
angehörte. 31. Dez. 1926, R XLI 1929/26 (EI 7559/26 EG. Wien) u. a. m. 

3. Die Unterlassung der Einvernehmung hat die Aufhebung des Bewilli
gungsbeschlusses zur Folge. 9. Aprll1921, R XLI 369/21 (EI 802/21 EG. Wien). 

§ 12. (1) Wenn dem Verpflichteten die Wahl zwischen mehreren 
Leistungen zusteht, kann der Gläubiger nach fruchtlosem Ablauf 
der für die Leistung bestimmten Frist die Exekution behufs Bewirkung 
einer dieser Leistungen beantragen. Die von dem Gläubiger ge
wünschte Leistung ist im Exekutionsantrage anzugeben. 

(2) Der Verpflichtete kann deBSen ungeachtet sein Wahlrecht 
insolange ausüben, als der Gläubiger die seinerseits gewählte Leistung 
weder ganz noch zum Teile empfangen hat. 

§ 39, z. 7 EO. 
Mat. I S 389, II S 673. 
Entsch.: 1. Wenn die verpntchtete Partellaut Urteil statt des Klagegegen

standes einen Abfindungsbetrag (§ 410 ZPO.) zahlen kann, Ist die EXekution nur 
auf die Leistung des Klagegegenstandes zu führen. 6. Juni 1907, GI. U. n. F. 3801 
u.a. m. 

§ 13. Auf Grund einer Entscheidung, in der mehrere voneinander 
unabhängige Ansprüche zuerkannt wurden, kann, wenn nur hin
sichtlich einzelner dieser Ansprüche ein die Exekution hemmendes 
Rechtsmittel erhoben wurde, zugunsten der übrigen nicht ange
fochtenen Ansprüche die Exekution bewilligt werden, sobald die 
Entscheidung über diese Ansprüche. in Rechtskraft erwachsen ist. 

J. M. zu § 490 ZPO., P. 1 und 2. 
Mat. I S 389, II S 673. 

§ 14. Die gleichzeitige Anwendung mehrerer Exekutionsmittel 
ist gestattet; die Bewilligung kann jedoch auf einzelne Exekutions
mittel beschränkt werden, wenn aus dem Exekutionsantrage offen
bar erhellt, daß bereits eines oder mehrere der beantragten Exeku
tionsmittel zur Befriedigung des betreibenden Gläubigers hinreichen. 

J. M. 15. Okt. 1898, JMVBI. 30 und DlenstA. 14. Okt. 1920, J. A. VBI. 31, 
P. 6 über die Anwendung de.s § 14 EO. 

Mittig. JMVBI. 1899, S. 365 (Ermittlung der gegen denselben Ver
pntchteten wegen des nämlichen Anspruches eingeleiteten Exekutionen behufs 
Anwendung des 1 14 EO.). 

Mat. I S 389, II S. 11, 673. 
Formulare Heller-Trenkwalder, Nr. 8. 
En tsc h.: t. Ein Exekutionsantrag Ist abzuweisen, wenn zugunsten desseI be n 

Anspruches bereits eine Exekution geführt wird, welche eine Ausdehnung nicht 
notwendig erscheinen läßt. 6. Sept. 1898, GI. U. n. F. 298. 

2. Die Deckung muß offenbar hinreichen. 13. März 1901, GI. U. n. F. 
1326. 
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3. Wenn mehrere Verpntchtete solidarisch haften, kann die Exekution 
einem von Ihnen gegenüber nur dann eingeschränkt werden, wenn das übrige 
in Exekution gezogene Vermögen dieses Verpßlchteten zur vollständigen Deekung 
der Forderung hlnreleht. 22. April1926, R XLI 564/26 (E XIII 1477/26 EG. Wien). 

§ 15. Gegen eine Gemeinde oder gegen eine durch Au88pruch 
einer Verwaltungsbehörde als öffentlich und gemeinnützig erklärte 
Anstalt kann die Exekution zum Zwecke der Hereinbringung von 
Geldforderungen, falls es sich nicht um die Verwirklichung eines 
vertragsmäßigen Pfandrechtes handelt, nur in Ansehung solcher 
Vermögensbestandteile bewilligt werden, welche ohne Beeinträchti
gung der durch die Gemeinde oder jene Anstalt zu wahrenden öffent
lichen Interessen zur Befriedigung des Gläubigers verwendet werden 
können. Zur Abgabe der Erklärung, inwieweit letzteres hinsichtlich 
bestimmter Vermögensbestandteile zutrifft, sind die staatlichen 
Verwaltungsbehörden berufen. 

JME. 29. April 1864, Z. 3563 und .JME. 6. Okt. 1883, Z. 15.914 (Ver· 
stiindlgungen von der Exekutionsbewilligung gegen eine Gemeinde). 

Vdg. 6. Mal 1897, RGBI. 153, Über die Exekution gegen Gemeinden und 
gegen als öffentlich und gemelnntltzlg erklärte Anstalten. 

Mat. I S 389, II S. 11 und 673. 
Formulare Heller-Trenkwalder Nr. 9. 
Entsch.: 1. Vor Bewilligung einer Exekution gegen eine Bezirks kranken· 

kasse Ist die Erklärung nach 115 einzuholen. 25. Nov. 1902, GI. U. n. F. 2111; 
2. ebenso vor Bewilligung der Zwangsverwaltung gegen ein Sanatorium, 

das öffentlichen Interessen dient, 9. Juni 1904, GI. U. n. F. 2718; ebenso 
3. bei Exekution auf Gemelndeumlagen. 26. April 1911, GI. U. n. F. 5458. 
4. Siehe Entsch. bei I 28. 

Exekutionsvollzug 

§ 16. (I) Der Vollzug einer bewilligten Exekution erfolgt, sofern 
in diesem Gesetze nichts anderes bestimmt ist, von Amts wegon. 

(2) Der Vollzug der Exekution wird entweder unmittelbar durch 
die Zivilgerichte oder durch Vollstreckungsorgane bewirkt, welche 
dabei im Auftrage und unter Leitung des Gerichtes handeln. 

Siehe: 1. §§ 25, 28, 29, 44, 46, 55, 61, 88, 91, 177, 188, 350, 351, 354, 
355, 366 EO. 

2. Mat. I, S. 389, II S. 674. 

Exekutionsgerlebt 

§ 17. ( 1) Die den Zivilgerichten durch das gegenwärtige Gesetz 
übertragene Beteiligung am Exekutionsvollzuge obliegt, soweit das 
Gesetz nichts anderes bestimmt, den Bezirksgerichten (Exekutions
gericht). 

(2) Dem Exekutionsgerichte steht auch die Verhandlung uad 
Entscheidung über alle im Laufe eines Exekutionsverfahrens und aus 
Anlaß dl'sselben sich ergebenden Streitigkeiten zu, sofern nicht im 
gegenwärtigen Gesetze ein anderes Gericht dafür zuständig erklärt 
wird. 

Siehe: 1. Art. 111, IV, XXIX und XXX EG., 1119, 35, 36, 37, 45, 47, 128, 
232, 258, 286, 368, 375, 377, 387 EO., II 119, 125 KO. 

2. Mat. I S. 389, II S. 674. 
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Entlch.: 1. Das &ekuUonsprlcht Ist nicht berechtigt, den Vollzug einer 
bewilligten, an sich zulässigen Exekution zu verweigern. 12." April 1921, SZ. 
II/41; 

2. wohl aber zur Ablehnung einer gesetzwidrigen &ekuUonsart. 3. Sept. 
1007, GI. U. n. F. 3891. 

3. Dem Exekutionsgerichte steht die tl'berprOfung der &ekutlonsbewllUgung 
nur hinsichWeh ihrer rechtlichen und tatsächlichen Durchführbarkelt zu. 
26. Jän. 1922, R XLI 111/22 (E IX 4182/21 EG. Wien) u. a. m. 

4. Nichtexistenz des als verpmchtete Partei angefQhrten Rechtssubjektes 
ist auch vom &ekuUonsprichte trotz VorDegens einer &ekuUonsbewilligung 
von Amts wegen zu beachten. 18. Juli 1925, R XLI756j25 (E Ill '616/25 
EG. Wien). 

Zutladlpelt des Bsekatlolllprlelltes: 

5. FUr Klagen eines Dritten wegen Ersatz des Schadens, den er dadurch 
erUtten hat, daß sein Eigentumsrecht an den Pfandsachen von der betreibenden 
Partei verspätet anerkannt wurde. 7. Dez. 1926, Ob I 1020, GH. 1927, S. 6. 

6. Zur Klage auf Unzullssigkeit der &ekuUon wegen Erl6schens der als 
&ekuUonsobjekt dienenden Hypothekarfordenmg. 5. Jän. 1915, R 1931/14 
(C VIII M/14 EG. Wien). 

7. FUr die Klage auf Feststellung der Ungültigkelt eines vertrap
miUJlgen Pfandrechtes. 4. Mal 1898, GI. U. n. F. 156. 

8. FUrdle Klage auf Ausschließung dea Vorhypothekars. 12. Februar 
1901, GI. U. n. F. 1281. 

9. FUr die Klage aus Rechtsgeschäften zwilchen dem Zwangsverwalter 
und einem Dritten. 25. Mal 1906, GI. U. n. F. 3426. 

10. FUr die Klage des Konkursmasseverwalters auf Feststellung der 
Unwirksamkelt eines Pfandrechtes. 12. Sept. 1899, GI. U. n. F. 700. 

11. FUr die Klage(?) auf Auncheidung von Zugeh6fttücken einer Uegen
scbaft. 14. Okt. 1913, GI. U. n. F. 6604. 

12. FQr eine Schadenersatzklage wegen Unterlauung der Erklärung 
nach I 301 EO. 13. Dez. 1924, R XVI 2025/24 (E X 137/24 EG. Wien). 

13. FUr die Schadenersatzklage gegen den die Äußerung nach I 301 EO. 
verweigernden Drlttschuldner. 30. April 1913, GI. U. n. F. 6423. 

14. FUr die Widerspruchsklage der Gattin des Kridars gegen die vom 
Masseverwalter betriebene Veräußerung von Ihr gehörigen, ln das Inventur
protokollaufgenommenen M6beln. 16. Juni 1911, GI. U. n. F. 5506. 

15. FUr die Widerspruchsklage gegen eine kridamäßige Versteigerung. 
31. Okt. 1911, GI. U n. F. 5621. 

16. Für die Klage zurHerelnbrlngung der Exekutionskosten (194, Abs.2 
JN.). 3. Febr. 1915, Slg. 1728. 

17. FUr die Klage des betreibenden GlAubtgers gegen den Dritten, der 
den Verkauf der ln seiner Gewahrsame befindHeben Pfandsechen nicht zulAßt, 
24. August 1927, Ob III 826, ZentrBI. 1927, S. 951. 

18. FUr die Entscheidung Ober den Anspruch auf Rückerstattung bereits 
geleisteter Zahlun1en, wenn die &ekuUon gemäß I 35 EO oder 36 EO. 
eingestellt wurde. 15. Dez. 1926, R XLI 1765/26 (C IX 52/26 EG. Wien). 

19. Die Zuständigkelt des Exekutionsgerichtes Ist ntcbt auf StrelUgkelten 
besc:hränkt, die sich aus den Vorschriften der EO. ergeben. 12. Sept. 1899, G. U. 
n.F.700. 

20. Die Zuständigkelt des &ekutlonsprlchtes dauert bis zur wIrk
llchen Ausfolgung des Melstbotes. 3. Jän. 1928; Ob 111 1152127 
(EG. Wien 22 C 180fZ7). 

Das Bsekatlouprlellt Ist Dicht zutladl1: 
21. FUr die Klage auf L6scbung eines zwanpwelse begründeten Pfand

rechtes. 10. Dez. 1925, SZ. VII/395. 
22. FUr die Klage des tl'lierwelsunpg)Aublgers (zur Einziehung) gegen den 

Drittbelltzer auf Herausgabe einer Ober die Oberwiesene Forderung vorhandenen 
Urkunde, 26. Okt.1926, Ob 111821 ZentrBI. 1927, S. 68. 

23. FUr die Im Art. XXVIII EG. vorgesehene Klage. 10. März 1914, Rv 11, 
164/14 des Obersten Gerichtshofes (Präs. 1136/15 EG. Wien). 

HELLER, Aktenmuster III. 3 
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24. FUr den Streit um einen gemälll307 erlegten Geldbetrag. 22. Febr. 1927, 
Ob III 156/27 (CX 103/26 EG Wien). 

Siehe auch die Entscheidungen zu II 35, 36, 37, 258. 

Literatur 

Schwarz Alfred: Welches Gericht Ist Im Laufe des Exekutionsverfahrens 
für die Klage auf Aufhebung des Notariatsaktes als Scheinakt zuständig? 
JurBI. 1913, Nr. 37, s. 436. 

§ 18. Sofem im gegenwärtigen Gesetze nichts anderes angeordnet 
wird, ist als Exekutionsgericht einzuschreiten berufen: 

1. wenn die Exekution auf ein im Inlande gelegenes und in einem 
öffentlichen Buche eingetragenes unbewegliches Gut oder auf bücher
lieh eingetragene Rechte an einem solchen Gute durch Zwangsver
waltung oder Zwangsversteigerung geführt wird, unbeschadet der 
Bestimmungen des § 19, das Bezirksgericht, bei welchem sich die 
Einlage über das betreffende unbewegliche Gut befindet, wenn sich 
aber diese Einlage bei einem Gerichtshofe erster Instanz befindet, 
das Bezirksgericht am Sitze dieses Gerichtshofes, wenn jedoch die 
Exekution durch zwangsweise Pfandrechtsbegründung geführt wird, 
stets das Gericht, bei welchem sich die Einlage befindet; 

2. wenn die Exekution auf im Inlande gelegene, jedoch in einem 
öffentlichen Buche nicht eingetragene, unbewegliche oder gesetzlich 
für unbeweglich erklärte Sachen, auf eben daselbst befindliche 
Schiffmühlen oder auf Schiffen errichtete Bauwerke geführt wird, 
das Bezirksgericht, in dessen Sprengel die Sache, und zwar bei Schiff
mühlen und auf Schiffen errichteten Bauwerken bei Beginn des 
Exekutionsvollzuges, gelegen ist; 

3. bei der Exekution auf Forderungen, sofem sie nicht bücher
lieh sichergestellt sind (Z. 1), das Bezirksgericht, bei welchem der 
Verpflichtete seinen allgemeinen Gerichtsstand in Streitsachen bat, 
und, wenn ein solcher im Inlande nicht begründet ist, das Bezirks
gericht, in dessen Sprengel sich der Wohnsitz, Sitz oder Aufenthalt 
des Drittschuldners oder, wenn dieser unbekannt oder nicht im In
lande gelegen wäre, das für die Forderung eingeräumte Pfand be
findet. 

4. in allen übrigen Fällen dasjenige inländische Bezirksgericht, 
in dessen Sprengel sich bei Beginn des Exekutionsvollzuges die Sachen 
befinden, auf welche Exekution geführt wird, oder in Ermangelung 
solcher Sachen das Bezirksgericht, in dessen Sprengel die erste Exe
kutionshandlung tatsächlich vorzunehmen ist. 

II 4, 19, 20, 21, 327, 328, 335, 375 EO, 130 GewerbeGerichtsg. 
J.M.E. 2. Juni 1914, JMVBI. 43 zu I 18, z. 1, letzter Satz. 
J.M. zu I 4 EO. 
Mat. I S. 389, I1 S. 12 und 674. 
Formulare E.·Form 141. 
Entsch.: Zu Zahl 3: 1. Zu den "Forderungen" gehört auch der An

spruch auf Herausgabe vonbeweglichen Sachen. 5. Mal1903, GI. U. n. F. 2334; 
2. ebenso der Anspruch auf Herausgabe unbeweglicher Sachen. 16. Jan. 

1924, SZ. Vl/18. 
Z u Z a h I 4: 3. Nach I 18, Z. 4 bestimmt sich das Exekutionsgericht bei 

Exekution auf einen Wechsel. 15. Dez. 1903, GI. U. n. F. 2908. 
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4. Zur Bewilligung der Exekution durch Pfändung eines An telles el ne r 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung Ist das Gerlebt zustilndlg, in 
dessen Sprengel die Gesellschaft mit beschränkter Haftung Ihren Sitz hat. Er
lassung des Zahlungsverbotes als erste Exekutlonshandlung. 18. Sept. 1925, 
Ne XLI 23/25 (E IX 6581/25 EG. Wien). 

5. Bel Exekution auf ein Inländisches Patentrecht Ist die Eintragung des 
Pfandrechtes ln das Patentregister die erste Exekutlonshandlung. 30. Juli 1901, 
GI. U. n. F. 1521. 

6. Siehe Entscheidung bei §§ 4, 5. 

§ 19. Wenn die Exekution auf ein unbewegliches, in einer Land
tafel, in einem Berg- oder Eisenbahnbuche eingetragenes Gut oder 
auf bücherlieh eingetragene Rechte an einem solchen Gute geführt 
wird, so ist der Gerichtshof Exekutionsgericht, bei welchem sich die 
Landtafel, das Berg· oder das Eisenbahnbuch befindet, worin das 
Gut eingetragen ist. Dieser Gerichtshof kann jedoch, sofern sich eine 
solche Maßregel als zweckmäßig darstellt, von Amts wegen oder auf 
Antrag die Erledigung einzelner Teile des Exekutionsverfahrens 
und insbesondere auch die gesamte, dem Exekutionsgerichte in An
sehung einer Zwangsverwaltung obliegende Mitwirkung dem Gerichts
hofe übertragen, in dessen Sprengel das unbeweglichß Gut, auf welches 
Exekution geführt wird, ganz oder zum größeren Teile gelegen ist. 
Gegen diesen Beschluß findet ein Rekurs nicht statt. 

Mat. I. S. 390, 11 S. 12, 675. 
Formulare: Paul (von) Vlttorelll - Allred (von) Bloch- Hans Flschböck, Bel

spiele von Schriftsätzen Im Zlvllprozeß- und Exekutlonsverfahren, zweiter Teil, 
11. Auß.1, Nr. 2. Heller-Trenkwalder Nr. 10. 

§ 20. Wenn es mit Rücksicht auf die Grenzen verschiedener 
Bezirksgerichtssprengel ungewiß ist, welches Bezirksgericht nach 
§ 18 als Exekutionsgericht einzuschreiten berufen ist, oder wenn sich 
im Falle des § 18, Z. 1, am Sitze des Gerichtshofes mehrere Bezirks· 
gerlebte befinden, bat das die Exekution bewilligende Gericht von 
Amts wegen oder auf Antrag eines der hienacb in Frage kommenden 
Bezirksgerichte zum Exekutionsgericht zu bestellen. Gegen diesen 
Beschluß findet ein Rekurs nicht statt. 

Mal. I S. 390, 11 S. 12, 675. 
Formulare: Heller-Trenkwalder Nr. 11. 

§ 21. (1) Wenn von einem Gläubiger wider denselben Verpflich· 
teten gleichzeitig bei mehreren Gerichten desselben Oberlandes· 
gericbtssprengels Exekution geführt wird, so kann das Oberlandes
gericht auf Anzeige des die Exekution bewilligenden Gerichtes oder 
eines der zum Exekutionsvollzuge berufenen Gerichte sowie auf 
Antrag einzelne Akte des Exekutionsvollzuges einem dieser Gerichte 
ausschließlich übertragen. Zur Antragstellung ist sowohl der betrei
bende Gläubiger wie der Verpflichtete befugt. 

(2) Diese Anordnung ist zu treffen, falls sich eine solche Maß
regel zur Vereinfachung des Exekutionsverfahrens, zur vorteilhafteren 
Verwertung der Exekutionsobjekte oder zur Verminderung der 
Exekutionskosten geeignet darstellt. 

1 In der Folge zitiert: Vlttoreiii-Bloch-Fischböck. 
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(3) Bei Bestimmung des Exekutionsgerichtes ist auf den Wert 
und die Beschaffenheit der einzelnen Exekutionsobjekte, auf die 
besonderen Anforderungen der bewilligten Exekutionsmittel und 
auch auf den Umfang Rücksicht zu nehmen, in welchem jedes der 
mehreren in Frage kommenden Gerichte nach den Vorschriften dieses 
Gesetzes am Exekutionsvollzuge mitzuwirken hätte. 

(4) Durch eine Antragstellung im Sinne des ersten Absatzes 
wird der Fortgang des Exekutionsverfahrens nicht aufgehalten. 
Gegen die Entscheidung über einen solchen Antrag sowie gegen eine 
von Amts wegen angeordnete Übertragung des Exekutionsvollzuges 
findet ein Rekurs nicht statt. Das Oberlandesgericht kann vor der 
Entscheidung den in Frage kommenden Exekutionsgerichten oder 
einzelnen derselben eine Äußerung abfordern. 

J.M. zu I 21 EO. 
Mat. I S. 390, Il S. 12, 675. 
Formulare: Heller-Trenkwalder Nr. 12; Vlttoreiii-Biocb-Fischböek Nr. 3. 
Entsch.: 1. Vereinigung zweler gegen den Verpfllchteten anhängigen Ver-

steigerungsverfahren nur bei Identität des betreibenden Gläubigers. 24. Okt. 
1899, GI. U. n. F. 725. 

2. Zulässigkelt eines gemeinsamen Antrages verschiedener betreibender 
Giüubiger gegen verschiedene Verpßlchtete auf Versteigerung der ganzen 
gerne Insamen Liegenschaft. 19. Febr. 1901, GI. U. n. F. 1293. 

3. Unanfechtbarkelt des Beschlusses mit dem eines der mehreren Exeku
tionsgerichte zur Entscheidung über einen Einschränkungsantrag bestellt 
wird. 20. Dez. 1904, GI. U. n. F. 2869. 

4. Zulässigkelt der Deleglerung eines Bezirksgerichtes zur Schätzung 
eines in verschiedenen Gerichtssprengeln gelegenen Grundbesitzes. 10. Mal 1910, 
GI. U. n. F. 5058. 

§ 22. (I) Wenn ein Gläubiger wider denselben Verpflichteten 
auf mehrere Liegenschaften abgesonderte Exekutionen führt, deren 
Vollzug dem nämlichen Gerichte oder benachbarten Gerichten des
selben Oberlandesgerichtssprengels obliegt, und die bewilligten 
Exekutionsmittel gleichartig sind oder doch eine Zusammenfassung 
des Exekutionsvollzuges ermöglichen, so kann eine Verbindung des 
Vollzuges dieser Exekutionen angeordnet werden, falls sich eine 
solche Maßregel zur Vereinfachung des Exekutionsverfahrens, zur 
vorteilhafteren Verwertung der Exekutionsobjekte oder zur Ver
minderung der Exekutionskosten geeignet darstellt. 

(2) Diese Anordnung kann das zum Vollzuge sämtlicher Exeku
tionen berufene Gericht von Amts wegen oder auf Antrag treffen. 
Bei Beteiligung mehrerer Exekutionsgerichte kann die Verbindung 
nur von dem Oberlandesgerichte, und zwar auf Anzeige eines der 
Exekutionsgerichte oder auf Antrag angeordnet werden; das Ober· 
Iandesgericht kann zugleich den gemeinsamen Exekutionsvollzug 
einem der Exekutionsgerichte ausschließlieb übertragen (§ 21, Ab
satz 3). 

(3) Zur Antragstellung ist sowohl der betreibende Gläubiger wie 
der Verpflichtete befugt. Durch die Antragstellung wird der Fort· 
gang des Exekutionsverfahrens nicht aufgehalten. Gegen die Anord· 
nung des Oberlandesgerichtes findet ein Rekurs nicht statt. Das 
Oberlandesgericht kann vor seiner Entscheidung den in Frage kom· 
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menden Exekutionsgerichten oder einzelnen derselben eine Äußerung 
abfordern. 

Mat. I S. 390, li S. 12, 676. 
Formulare: Vlttorelli-Bioeh-Fisehböck Nr. 4; Heller-Trenkwalder Nr. 13. 
Entsch.: 1. Versteigerungen, die sich teils auf die ganze Uegenschaft, 

teßs auf die einzelnen Liegenschaftshälften beziehen, können vereinigt 
werden. 5. März 1927, R XLI282/27 (E IV 612/26 EG. Wien); 

2. ebenso getrennte Verstelgerungen der einzelnen HaushAirten, deren eine 
in eine Konkursmasse gehört. 19. Febr. 1901 GI. U. n. F. 1293. 

2. Unanfechtbarkelt des Beschlusses auf Vereinigung. 24. Okt. 1899, 
GI. U. n. F. 725. 

§ 23. (1) Befinden sich an einem Orte mehrere Bezirksgerichte, 
so kann einem oder einzelnen derselben im Verordnungswege die 
Ausübung der gesamten, durch das gegenwärtige Gesetz den Exeku
tionsgerichten zugewiesenen gerichtlichen Geschäfte filr diesen Ort 
oder die Gerichtssprengel der Bezirksgerichte übertragen werden. 

(2) Die Namen der gemiß § 5, Absatz 3 der Jurisdiktionsnorm 
zur selbständigen Besorgung der Geschäfte des Exekutionsvollzuges 
berufenen Richter (Exekutionakommissäre), sowie die Enthebung von 
den Funktionen eines Exekutionskommissärs sind jeweils durch 
Anschlag an der Gerichtstafel bekanntzugeben. 

J. M. V. 24. Juni 1894, RGBI. 157 (Ausübung der den Exekutionsgerichten 
zugewiesenen gerichtlichen GeschAtte). 

V. d. BKA. 16. April1927, BGBI.151, womit die Ausübung der den Exekutions
gerichten zugewiesenen gerichtlichen Geschäfte rtlr den Sprengel des Bezirks
gerichtes rtlr ZRS. Graz dem Bezirksgerichte Umgebung Graz übertragen wird. 

G. 26. Mlrz 1926, BGBI. 76 (Verwaltungsenparungsgesetz), Art. 6, V. d. 
BKA. 20. Juli 1926, BGBI. 218 (Übertragung richterlicher Geschäfte der Zwangs· 
vollstreckung auf bewegliche Sachen an Kanzleiorgane beim Exekutionsgericht 
Wien). 

Mat. I S. 390, li S. 12, 676. 
Formulare: Heller-Trenkwalder Nr. 14. II. Tell, Aktenmuster LXXI. 

Literatur 
Schlffner Erhard: Die Einführung des Gerichtsvollzieherwesens in ÖSterreich. 

GZ. 1926, Nr. 22, S. 342. 
Derselbe: Zur DurchfQhrungsverordnung des Bundeskanzleramtes vom 30. Juli 

1926, BGBI. Nr. 218, österr. RlchtZtg. 1926, Nr. 1. 
Lichtblau Ludwlg: Die Übertragung richterlicher Geschäfte an die Gerichts

kanzlei. GZ. 1926, Nr. 22, S. 337. 

Vollstreckungsorgane 

§ 24. (1) Als Vollstreckungsorgane schreiten die bei einzelnen 
Gerichten bestellten Vollstreckungsbeamten, Beamte der Gerichts
kanzlei und Gerichtsdiener ein. 

(2) Wo besondere Vollstreckungsbeamte nicht bestellt sind, kann 
der Vollzug einzelner wichtiger oder schwieriger Vollstreckungs
handlungen Notaren fibertragen werden. 

Mat. I S. 390, II. S. 13, 676. 

Tltlgkel& der VoUs&reekungsorgane 

§ 25. (1) Die Vollstreckungsorgane haben sich bei Ausf1lhrung 
der erteilten Aufträge innerhalb des ihnen durch das Gesetz zuge-
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wieseneo Wirkungskreises zu halten und die im einzelnen Falle vom 
Gt>richte gegebenen besonderen Weisungen genau zu beobachten. 

(2) Die Vollstreckungsorgane sind berechtigt, die mittels der 
Exekution zu erzwingenden Zahlungen oder sonstigen Leistungen 
in Empfang zu nehmen, über das Empfangene wirksam zu quittieren 
und dem Verpflichteten, wenn er durch die Leistung seine Verbind
lichkeit erfüllt hat, auf Verlangen die ihnen zu diesem Zwecke vom 
Gerichte oder vom betreibenden Gläubiger eingehändigten Schuld
urkunden auszuliefern. Das Recht des Verpflichteten, nachträglich 
noch eine Quittung des Gläubigers zu fordern, wird hiedurch nicht 
berührt. Der Gläubiger kann während des Exekutionsverfahrens 
die ihm als Gegenleistung obliegende Vbergabe einer Urkunde, einer 
Geldsumme oder sonstiger Sachen an den Verpflichteten rechtswirk
sam durch die Vollstreckungsorgane bewerkstelligen lassen. 

( 3) Die Befugnis der Gerichtsdiener zum Geldempfange kann 
im Verordnungswege in Ansehung höherer Geldbeträge eingeschränkt 
werden. Jede solche Einschränkung ist auf ortsübliche Weise kund
zumachen. 

1\lat. I S. 391, II S. 13, 678. 
Formulare: Heller-Trenkwalder Nr. 15. 
Entsch.: Der VerpDichtete wird durch Zahlung an das Vollstreckungsorgan 

Yon seiner Verbindlichkelt befreit. 10. Febr. 1904, GI. U. n. F. 2604. 

§ 26. ( 1) Die Vollstreckungsorgane sind befugt, soweit es der 
Zweck der Exekution erheischt, die Wohnung des Verpflichteten, 
dessen Behältnisse, und wenn nötig, mit entsprechender Schonung 
der Person, selbst die vom Verpflichteten getragenen Kleider zu durch
suchen. V erschlossene Haus- und Zimmertüi'en und verschlossene 
Behältnisse dürfen sie zum Zwecke der Exekution eröffnen lassen. 
Falls jedoch weder der Verpflichtete Doch eine zu seiner Familie 
gehörige oder eine von ihm zur Obsorge bestellte erwachsene Person 
anwesend wäre, sind den vorerwähnten Exekutionshandlungen zwei 
vertrauenswürdige, großjährige Personen männlichen Geschlechtes 
als Zeugen beizuziehen. 

(2) Die Vollstreckungsorgane können behufs Beseitigung eines 
ihnen entgegengestellten Widerstandes die Unterstützung der Sichar
beitsorgane und erforderlichenfalls auch der Gendarmerie unmittelbar 
nachsuchen. Wegen Erwirkung militärischer Hilfe haben sie sich 
an den Vorsteher des Exekutionsgerichtes zu wenden. 

(3) Bei Exekutionen gegen aktiv dienende Personen der bewaff
neten Macht oder der Gendarmerie ist, wenn nicht Gefahr am Ver
zuge ist, behufs Beseitigung eines Widerstandes die Unterstiitzung 
des militärischen Vorgesetzten des Verpflichteten anzu~uchen. 

Instruktion für VollstrOrg. P.13. 
Jl\IV. 17. April 1899, JMVBI. 15 (Ansuchen der gerichtlichen Vollstreckungs· 

organe um UnterstUtzung durch die Gendarmerie). 
Jl\IErl. 31. Mal 1899, Z. 9859 (Vornahme von Exekutionshandlungen Im 

Uörsenlokale). 
Instruktion bezUglieh Anforderung, Beistellung und Verwendung mllltArl· 

scher Assistenzen. JMVBI. 1906, S. 10. 
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Heeresangehörlge: Siehe II 8, 16 Wehrg. 18. März 1920, StGBI. 122 ID 
der Fassung des G. 28. April 1921, BGBJ. 248. 

Mat. I S. 391, II S. 13, 678. 
Formulare: E.-Fonn. 145. 
Entsch. 1. Ist der Verpnlchtete Zahlkellner, so kann das bei Ihm Im 

Dienste vorgefundene Geld abgenommen werden. 28. Sept. 1905, GI. U. 
n. F.3171. 

2. TaschenplAndung eines Abgeordneten Im Parlamente Ist unzulässig. 
14. Mal 1918, R XIII 210/18 (E XII 344/18 EG. Wien). 

Siehe Entscheidungen bei I 37. 

§ 27. (1) Die Exekution darf nicht im weiteren Umfange voll
zogen werden, als es zur Verwirklichung des in der Exekutions
bewilligung bezeichneten Anspruches notwendig ist. 

(2) Bei der Exekution zur Hereinbringung von Geldforderungen 
ist stets auch auf die bis zur Befriedigung des Gläubigers voraus
sichtlich noch erwachsenden Kosten Bedacht zu nehmen. 

II 14, 96, 263, 279 EO. 
Mat. I s. 391, II S. 679. 
Entsch.: 1. Unzulässigkelt von Exekutionsführungen über das zur 

Befriedigung des Anspruches ausreichende Maß hiilaus. 6. Sept. 1898, GI. U. 
n. F. 298. 

2. Unzuläulgkelt der Fortsetzung der Exekution wegen noch nicht 
zugesprochener Kosten, wenn die Exekution nach Bezahlung von Schuld 
und Nebengebühren eingestellt wurde. 12. Okt. 1905, GI. U. n. F. 3185. 

3. Der Vollzug gegen die übrigen Solldarschuldner hat nicht deshalb 
zu unterbleiben, weil die Pfändung beim ersten Deckung ergeben hat.13. Sept. 
1921, R XLI 930/21 (E VII 1668/21 EG. Wien). 

4. Siehe bei I S55 EO. Nr. 7. 

§ 28. In das Eigentum einer unter staatlicher Aufsicht stehenden, 
dem öffentlichen Verkehre dienenden Anstalt dürfen Exekutions
akte, welche geeignet wären, die Aufrechthaltung des öffentlichen 
Verkehres zu stören, nur im Einvernehmen mit der Aufsiehtabebörde 
und unter den von dieser Behörde im Interesse des öffentlichen Ver
kehres fflr notwendig befundenen Einschränkungen vorgenommen 
werden. 

Mat. I S. 391, II S. 679. 
Formulare: E.·Fonn. 146. 
Entlieh.: 1. Unzulässigkelt von Pfändung und zwangsweiser Abnahme 

von Kassenbeständen gegen den Staat. 24. Okt. 1905, GI. U. n. F. 3192. 
2. Exekution gegen den Staat kann erst erwirkt werden, wenn die Zahlungs· 

verweigerung der zur Zahlung zuständigen Staatskasse nachgewiesen wird. 
21. Fehr. 1920, R XIII 90/20 (E XIII 1856/19 EG. Wien). 

3. Beschränkte Zulässigkelt der Exekution durch Räumung von Amts-
räumen des Ärars. 18. April 1923, SZ. V/88. 

4. Siehe Entscheidungen bei I 7 EO. 
Llt. siehe bei I 295. 

§ 29. Gegen eine in Ausübung des Dienstes befindliebe Person 
der bewaffneten Macht oder der Gendarmerie darf mit dem Exeku
tionsvollzuge erst begonnen werden, nachdem dem vorgesetzten 
Kommando dieser Personen von der Bewilligung der Exekution 
Anzeige gemacht wurde. 

Heeresangehörige: Siehe II 8, 16 Wehrg. 18. März 1920, StGBI. 122 in der 
Fassung des G. 28. April 1921, BGBJ. 248. 

Mat. I S. 391, II S. 13, 679. 
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§ 30. (1) An Sonn- und Feiertagen aowie zur Nachtzeit dilrfen 
Exekutionshandlungen nur in dringliehen Fällen mit Erlaubnis des 
Vorstehers jenes Bezirksgerichtes vorgenommen werden, in dessen 
Sprengel die Exekutionshandlung stattfinden aoll. 

(2) Der Beschluß, durch welchen die Erlaubnis erteilt wird, ist 
dem Verpflichteten auf Verlangen bei der Exekutionshandlung in 
schriftlicher Faasung vor•uweisen. 

(3) Die Erteilung oder Versagung dieser Erlaubnis kann durch 
ein Rechtsmittel nicht angefochten werden. 

I 7 EO., II 223, 224 ZPO. 
2. G. 25. Aprl11919, StGBI. 246 und Vdg. 28. März 1923, BGBI. 170 (12. Nov. 

und 1. Mai als Feiertage), femer Mittig. JABI. 1925, S. 17 und Art. I des Verwal
tungsentlastungsgesetzes 21. Juli 1925, BGBI. 277 (2/2, 25/3, 8/9 keine Feiertage). 

3. Formulare: Heller-Trenkwalder Nr. 18. 

§ 31. (1) In den kaiserlichen Hofgebäuden, in der Wohnung eines 
Mitgliedes des kaiserliehen Hauses, aowie in der Wohnung einer die 
Exterritorialität in Österreich genießenden Person können Exeku
tionshandlungen nur durch das Obersthofmarschallamt vorgenommen 
werden. 

(2) In militärischen oder von Militär besetzten Gebäuden kann 
die Vomahme von Exekutionshandlungen erst nach vorgängiger 
Anzeige an den Kommandanten des Gebäudes und unter Zumehung 
einer von diesem beigegebenen Militärperson erfolgen. 

MltUg. JMVBI. 1902, S. 8 (Vornahme von Exekutlooshandlungen in mill
tärlscben oder von Mllltlr besetzten GebAuden). 

G. 5. Febr. 1919, StGBI. 87 (Übertragung der dem Obentbofmarschall
amte vorbehalten gewesenen Gerichtsbarkelt an die ordenWeben Gerichte). 

Mat. I S. 391, II S. 13, 679. 

1 32. Alle an einer Exekutionshandlung Beteiligten können bei 
deren Vomahme anwesend sein. Personen, welche die Exekutions
handlung stören oder sieh unangemessen betragen, können vom 
Vollstreekungaorgane entfernt werden. 

Mat. I S. 391, II S. 13, 680. 

Beginn des ExekuUonevolkuges 

1 33. Der Vollzug der Exekution ist als begonnen &Jlllusehen, 
aobald das Ersuchen um den ExekutionsvollJiUg beim Exekutions
gerichte eingelangt ist, falls aber das zur Bewilligung der Exekution 
zuständige Gericht zugleich Exekutionsgericht ist, aobald der Auftrag 
zur Vomahme der ersten Exekutionshandlung an das zu dessen Aus
führung bestimmte Organ gelangt ist. 

Mat. I S. 292, II S. 13, 680. 

Tod des VerpWchteten 

§ M. (1) Stirbt der Verpflichtete nach Bewilligung der Exekution, 
ao kann diese, aobald eine Erbserklärung angebracht oder ein Nach
laßkurator ernannt ist, in Ansehung des hinterlassenen Vermögens 
ohne neuerliehe Bewilligung in V ollJiug gesetzt oder fortgeflihrt 
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werden. Sonst muß der betreibende Gläubiger zu diesem Behufe 
die Bestellung eines einstweiligen Vertreters des Nachlasses bean· 
tragen. Der Antrag kann bei dem zur Abhandlung des Nachlasses 
oder bei dem zur Bewilligung der Exekution zuständigen Gerichte 
gestellt werden. 

(2) Eine bei Lebzeiten des Verpfiichteten begonnene Exekution 
auf LiegeJ18Chaften kann ohne vorherige Bestellung eines einstweiligen 
Nachlaßvertreters fortgeführt werden, wenn die zur Einleitung der 
Zwangsverwaltung oder Zwangsversteigerung notwendige bücher
liehe Anmerkung noch vor dem Tode des Verpflichteten erfolgt ist. 

J. M. zu § 34 EO. P. 1 und 2. 
Mat. I S. 392, II S. 13, 680. 
Formulare: E.-Form. 144, 147; Vlttorelli-Bioch-Fisc:hböck Nr. 5. 
Entsch.: 1. Unzulässigkelt der Vollstreckung in den Nachlaß vor An

nahme der überreichten Erbserklärung. 11. Febr. 1902, GI. U. n. F. 1767. 
2. Vollstreckung in das Vermögen des bedingt erbserkJArten Erben Ist vor 

del" Elnantwortung unzulänlg. 6. Febr. 1903, GI. U. n. F. 2253. 

Einwendungen gegen den Anspruch 

§ 35. ( 1) Gegen den Anspruch, zu dessen Gunsten Exekution 
bewilligt wurde, können im Zuge des Exekutionsverfahrens nur inso
fern Einwendungen erhoben werden, als diese auf den Anspruch auf
hebenden oder hemmenden Tatsachen beruhen, die erst nach Ent
stehung des diesem Verfahren zugrunde liegenden Exekutionstitels 
eingetreten sind. Falls jedoch dieser Exekutionstitel in einer gericht
lichen Entscheidung besteht, ist der Zeitpunkt maßgebend, bis zu 
welchem der Verpflichtete von den bezüglichen Tatsachen im voraus
gegangenen gerichtlichen Verfahren wirksam Gebrauch machen 
konnte. 

(2) Diese Einwendungen sind, unbeachadet eines allfälligen 
Rekurses gegen die Exekutionsbewilligung, im Wege der Klage bei 
dem Gerichte geltend zu machen, bei dem die Bewilligung der Exeku
tion in erster Instanz beantragt wurde. Einwendungen gegen einen 
Anspruch, der sich auf einen der im § 1, Z. 10 und 12 bis 14 angeführten 
Exekutionstitel stdtzt, sind bei jener Behörde anzubringen, von wel
cher der Exekutionstitel ausgegangen ist. 

(3) Alle Einwendungen, die der Verpfiichtete zur Zeit der Er
hebung der Klago oder zur Zeit des Einschreitens bei einer der im 
vorigen Absatze bezeichneten Behörden vorzubringen imstande war, 
miiBsen bei sonstigem AUB8Chl11886 gleichzeitig geltend gemacht werden. 

(4) Wenn den Einwendungen rechtskräftig stattgegeben wird, 
ist die Exekution einzustellen. 

II 1412, 1438, 1444 abGB. 
13{2 Verwaltungsvollstreckungsg. 21. Jull1925, BGBl. Nr. 276; I 3 R. A. T. 

9. April 1924, BGBI. 121, V. 2. Aug. 1926, BGBl. 201 (Bewertung des Streit· 
gegenstandes). 

Mat. I S. 392, II S. 14, 680. 
Formulare ZPO. Form. 22; Vlttorelll-Bloch-Fisc:hböck Nr. 6, 7; Heller

Trenkwalder Nr. 21. 11. Tell Aktenmuster Nr. LXV. 
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ZUlltlndlgkelt 

Entsc h.: 1. Klagen nach§ 35 EO. sind auch dann beldem Gerichte anzu
bringen, bel welchem die erste Exekutionsbewilligung beantragt wurde, 
wenn später auf Grund des zwangsweise begründeten Plandrechtes die Zwangs
versteigerung der Hypothek unmittelbar vom Exekutionsgerichte bewilligt worden 
Ist. (§ 138 EO.) 21. Juni 1904, Jud. B. Nr. 163, GI. U. n. F. 2729. 

2. Wenn auf Grund desselben Exekutionstitels sowohl vom Titelgerichte 
als auch vom Exekutionsgerichte (§ 4 EO.) unmittelbar Exekution bewilligt wurde, 
sind belde Gerichte nach Wahl des Klägers für die Klage nach § 35 zuständig. 
13. April 1927, Ob 111 219, ZentrBI. Bd. 45, Nr. 223, S. 633. 

3. Das Exekutionsgericht Ist auch zuständig zur Entscheidung über Wechsel
forderungen, die aufrechnungsweise eingewendet werden. 26. Mal 1915, GI. U. 
n. F. 7459. 

4. In Streitigkelten nach §§ 35, 37 EO., die anläßllch der Bettreibung einer 
Geldforderung anhängig gemacht werden, Ist der Wert des Streitgegen
standes nach § 57 JN. zu bemessen. Der unter Berücksichtigung der Vorschrift 
des § 54, Abs. 2 JN. zu berechnende Betrag der belgetriebenen Forderung Ist 
danach für die Bewertung des Streitgegenstandes ohne RUcksicht auf eine etwaige 
abweichende Angabe des Klägers in der Klage maßgebend. 

Wenn der auf solche Weise bemessene Wert des Streitgegenstandes die 
Bagatellgrenze nicht übersteigt, finden gemäß § 448 ZPO. und nach Zulaß der 
sonstigen Bestimmungen des Gesetzes die für das Verfahren in Bagatell
sachen geltenden Vorschriften Anwendung. Dieser Umstand Ist Im Rechtsmittel
verfahren bei Prüfung der Zulässigkelt von Rechtsmitteln zu beechten. 17. Nov. 
1915, Jud, B. Nr. 242, GI. U. n. F. 7662. 

Allgemeines 

5. Die Oppositionsklage Ist keine negative Feststellungsklage; Ihr 
Ziel Ist die Verhinderung der Vollstreckbarkelt des Titels, Ihr Begehren Unzu
lässigkelt der Exekution. 16. Febr. 1925, R XLI 103/25 (C VII 127/24 EG. Wien). 

6. Eine nach Entstehung des Exekutionstitels eingetretene, den Anspruch 
aufhebende Tatsache kann schon vor Einleitung der Exekution mit negativer 
Feststellungsklage geltend gemacht werden. 25. Jänn. 1927, SZ. IX/28; 

7. sie kann auch auf negative Tatsachen gestützt werden, z. B. auf das 
Unterbleiben der Im Notariatsakte bestätigten Zuzählung des geschuldeten Geld
betrages. 22. Sept. 1925, SZ. VII/305. 

8. Daß die mit der Klage geltend gemachten Einwendungen auch mittels 
Rekurses hätten geltend gemacht werden können, zieht nur Kostenfolgen 
nach sieb. 14. Sept. 1915, GI. U. n. F. 7566. 

9. Schränkt der beklagte betreibende Gläubiger bei der Streitverhandlung 
über eine gemäß §35 EO. erhobene Klage seinen Anspruch auf S 100 oder weniger 
ein, so bewirkt dies, wenn der Kläger sein Klagebegehren nicht einschränkt, keine 
Herabsetzung des Wertes des Streitgegenstandes und hat nicht die Überleitung 
in das Bagatellverfahren zur Folge. 12. Jänner 1927, SZ. IX/2. 

10. Die Ausschlußwirkung des§ 35, Abs. 3 erstreckt sich nicht auf Tatsachen, 
die erst während des Prozesses eingetreten sind. 8. Juni 1920. SZ. 11/54; 

11. auch nicht auf Beweismittel, die nicht schon in der Klage angeboten 
wurden. 26. Mal 1925, Ob 111 410, ZentrBI. 1925, S. 289. 

12. Auf Grund eines den Anspruch für erloschen erklärenden Urteiles müssen 
alle zur Verwirklichung dieses Anspruches dienenden Exekutionen-bel welchem 
Gerichte Immer sie anhängig sind- eingestellt werden. 29. Okt. 1924, R XLI 
1858/24 (E VIII 6224/24 EG. Wien). 

13. Eine Schuldtilgung, die schon vor dem nach § 35, Abs. 1 maßgebenden 
Zeltpunkte eingetreten Ist, kann eingewendet werden, wenn der Verpntchtete 
erst nachher von der Tilgungstatsache oder Ihrem Tilgungszweck Kenntnis 
erhalten hat. 26. Mal 1925, Ob 111410, ZentrBI. 1925, S. 289. 

14. Zuliisslgkelt der Klage bei Exekution zur Slcherstellung. 26. Juni 1907, 
GI. l.T. n. F. 3829. 

15. Siehe § 36 Nr. 5, § 40 Nr. 10, 1 258 Nr. 1. 
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Aulreehnuq 
16. Aufrechnung kann nicht mittels Rekurses geltend gernacht werden. 

10. Nov. 1926, Ob II 890/26 (E XI 4559/26 EG. Wien). 
17. Aufrechnung mit einer Forderung, die schon vor Entstehung des 

Titels bestanden hat, kann eingewendet werden, wenn die Aufrechnung vorher 
nicht geltend gernacht werden konnte. 10. Mal 1906, GI. U. n. F. 3415. 

18. Aufrechnung, die schon Im Vorprozeß hätte geltend gernacht werden 
können, Ist unzulässig. 8. April 1924, SZ. VI/145. 

19. Anders 8. Juli 1914, GI. U. n. F. 6996. 
20. Aufrechnung gegen eine Unterhaltsforderung Ist unzulässig. 4. April 

1916, Rv VI/47, ZentrBI. 1917, S. 703. 

Andere Oppoaltlonagrtlnde 
21. Verjährung der Forderung. 17. März 1927, R XLI 358/27 {E IV8406/26 

EG. Wien); 
22. weil die vorn betreibenden Gläubiger Zug um Zug zu bewir

kende Gegenleistung weder erllillt, noch sichergestellt Ist. 14. April 1909, 
GI. U. n. F. 4578. 

23. Die Minderung des vergleichsweise filr die geschiedene Frau und das 
Kind festgesetzten Unterhaltsbetrages, wenn das Kind gestorben Ist. 22. Sept. 1909, 
GI. U. n. F. 4724. 

24. Die Unfähigkelt des Vaters zur Unterhaltsleistung und die Selbst
erhaltungsfählgkelt des Kindes. 13. April 1910, GI. U. n. F. 5034. 

25. Pfändung der Forderung, welche der Verpßlchtete seI b s t als betreibender 
Gläubiger einzutreiben Im Begriffe Ist. 15. Juni 1904, GI. U. n. F. 2723. 

26. Zession der exekutiven Forderung nach Entstehung des Titels. 15. Jän. 
1913, GI. U. n. F. 7182. 

27. Erhebliche Änderung der Preisverhältnisse {bel Geldrenten), 18. Febr. 
1919, sz. 1/14. 

28. Die Einwendung des bedingt erbserklärten Erben, daß der verpntchtete 
Nachlaß schon erschöpft sei. 9. Sept. 1916, R XIII 507/16 {E IV 1369/16 
EG. Wien). 

29. AnsprUche Im Sinne des §.4, Art. I des II. Abschnittes des G. v. 29. Juli 
1924, BGBI. 285 {Aussonderung von Wertpapieren. die in ein Bankdepot einge
legt wurden), 21. März 1925, R XLI 296/25 {E 111 7602/24 EG. Wien). 

30. Die Vereinbarung auf Ruhen des Verfahrens, wenn auf Grund einer 
einstwelligen Verfügung Exekution geführt wird. 4. Mal 1926, SZ. VIII/141. 

81. Unzulänglichkelt der Verlassenschaft, wenn der Titel auf Zahlung. 
"nach Zulangen der Verlassenschaft" lautet. 10. Febr. 1926, SZ. VIII/52. 

32. Eine ln einem Besitzstörungsstreit gemäß 1 458 ZPO. erlassene elnst
welllge VerfUgung wird durch ein von den Partelen vereinbartes Ruhen des Ver
fahrens wirkungslos. Der auf Grund der einstwelligen VerfUgung erwirkten Exe
kution kann die Vereinbarung auf Ruhen des Verfahrens mittels Klage nach§ 35 EO. 
entgegengesetzt werden. 4. Mal 1926, SZ. VIII/141. 

33. Siehe bel § 7 Nr. 31 und Nr. 32. 

Kein OpposltloniiJ!Tllnd l&t 
34. Ein Ausscheidungsanspruch {§251). 5. März 1901, GI. U. n. F. 1317. 
35. Der slcherstellungswelse gerichtliche Erlag einer Geldsumme in In

ländischer Währung, wenn die Forderung auf ausländische Währung lautet. 
6, Nov. 1923, SZ. V/254. 

36. Der Leistungsanspruch des Käufers erlischt nicht, wenn seine Gegen
leistung lnfolge der Geldentwertung wertlos geworden Ist. 23. April 1924, 
SZ. Vl/161. 

37. Siehe bel 137 Nr,tt, 12. 

Literatur 
Schrutka Ernll {v.): Zum Jud. Buch Nr. 242, betreffend den Wert des 

Streitgegenstandes bei Klagen nach §§ 35 und 37 EO. Jur. BI. 1916, Nr. 36 
s. 421. 

Anonymus B.: Über dasselbe. GZ. 1916, Nr. 18, S. 163. 
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Schwab Einiges zur erweiterten Kompetenz in Exekutlonssachen. JurBI. 1914, 
Nr. 41, S. 550. 

Schrutka, Emll (v.): Zur Lehre von den vollstreckbaren Notarlatsakten. 
NotZtg. 1912, S. 290. 

Schwarz Alfred: Kann die Einwendung: Der den Vorschriften des I 3 NO. 
entsprechende Notariatsakt sei ein Schelnakt, Grundlage einer unmittelbar 
auf Aufhebung der Exekutionsbewilligung und Einstellung der Exekution 
gerichteten Klage sein 1 - Welches Gericht Ist Im Laufe des Exekutions
verfahrens fllr die Aufhebung des Notariatsaktes als Scheinakt zustAndlg? 
JurBI. 1913, Nr. 37, S. 436. 

Renner Vlktor Kar!: GesetzesJUcken in der Exekutlonsordnung. JurBI. 
1925, s. 183. 

Einwendungen gegen die ExekatlonsbewUUgung 

§ 36. (1) Wenn der Verpflichtete bestreitet: 
1. daß die für die Fälligkeit oder Vollstreckbarkeit des AnsproebeR 

maßgebenden Tatsachen (§ 7, Absatz 2) oder die angenommene 
Rechtsnachfolge (§ 9) eingetreten seien; 

2. wenn er bestreitet, daß er der ~baft, wider die der 
Exekutionstitel erwirkt wurde, als pel'IIÖnlich haftender Gesellschafter 
angehörte, oder wenn er Einwendungen erbebt, die ihm wider den 
betreibenden Gliubiger aus dessen Person zustehen (§ 11); 

3. wenn er behauptet, daß der betreibende Gläubiger auf die 
Einleitung der Exekution iiberhaupt oder für eine einstweilen noch 
nicht abgelaufene Frist verzichtet bat, 
so bat er seine bezfiglicben Einwendungen, falls sie nicht mittels 
Rekurs gegen die Exekutionsbewilligung angebracht werden können, 
im Wege der Klage geltend zu machen. 

(2) Die Klage ist bei dem Gerichte anzubringen, bei dem. die 
Bewilligung der Exekution in erster Instaoz beantragt wurde. Auf 
diese Klage finden die Bestimmungen des § 36, vorletzter Absatz, 
iiber die Verbindung aller Einwendungen, die der Verpflichtete zur 
Zeit der Erhebung der Klage vorzubringen imstande war, sinngemiße 
Anwendung. 

(3) Wenn der Klage rechtskräftig stattgegeben wird, ist die 
Exekution einzustellen. 

JM. zu I 36 EO. und zu I 39 EO. P. 3. 
Mal. I S. 392, II S. 681. 
Formulare: VlttoreUI-Bioch-Fischb6ck Nr. 8, 9; Heller-Trenkwalder Nr. 22. 

II. Teil Aktenmuster LXVI. 

Impupatlollql'llade alad: 
Entsch.: 1. Die Einwendung, daß der Verpruchtete nicht mit dem titel

mäßigen Schuldner wesensgleich Ist. 21. JAn. 1908, GI. U. n. F. 4094; 
2. ein vor Entstehung des Titels erklllrter Verzicht des GlAubtgers auf 

l<:lnleltung der Exekution. 6. März 1923, SZ. V/51; 
3. die Behauptung, daß ein Zuwiderhandeln gegen einen Auftrag nach I 355 

EO. nicht vorliege. Klagebegehren: Aufhebung der einzelnen Strafverfflgung. 
23. Jän. 1924, SZ. VI/30; 

4. behaupteter Verzicht auf die Einleitung der Exekution durch Annahme 
einer Ratenzahlung nach Eintritt des Termlnsverlustes. 1. MArz 1898, GI. u. 
n.F.45; 

5. behauptete materielle Ungllltlgkelt des der Exekutionsbewilligung 
zugrundeliegenden Notarlallaktes. 21. Okt. 1925, SZ. VII/337; 
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6. die Behauptung der UnrechtmAßlgkel t der Vollstreckbarkeltser
kliirung. 25. April 1927, R XLI 569/27 (E XXI 748/27 EG. Wien). 

7. Für die Klage ist das Gericht auch dann zuständig, wenn ein ver
waltungsrechtlicher Titel vorliegt. 21. April 1904, GI. U. n. F. 2676. Siebe 
auch 31. Jän. 1928, 41 R 186/28 (23 C 10/28 EG. Wien). Vergl. hlezu Mittig. 
JABI. 1925, St. 10, S.102, P. 5). 

8. Wenn der Titel und die Exekutionsbewtlllgung gegen eine Gewerkschaft 
zuHanden einer bestimmten Elnzelpenon lautet, Ist die Gewerkschaft allein zur Be
kämpfung der Exekution legitimiert. 12. Aug. 1924, Ob I 586 ZentrBI. 1925, S. 53. 

9. In der Bestimmung des Titels, daß ent nach Erfolglosigkeit der Exekution 
auf gewtsse Vermögensbestandteile des Verpßlchteten eine Zwangsvollstreckung 
in dessen sonstiges Vermögen geführt werden dürfe, liegt eine Exekutions
stundung und allenfalls ein Verzicht. 23. Mürz 1926, Ob 111198, ZentrBI.1926, 
s. 612. 

Kela lmpugnaUoaqnmd Ist: 
10. Der Mangel dergehörigen Zustellungdes Titels. 7. JAn. 1925, SZ. VII/2; 
11. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 24 Mleteng., ohne daß die Stun

dung bereits bewtlllgt Ist. 29. Dez. 1925, Ob 111042, ZentrBI. 1926, S. 463; 
12. unrichtige Anschrift des Killgen ln der F..xekutlonsbewtlllgung. 

19. Juni 1912, GI. U. n. F. 5981; 
13. Zession der Forderung, wenn der titelmäßige Gläubiger trotzderselben 

Exekution erwtrkte. 25. Okt. 1911, GI. U. n. F. 5614. 
Uteratur siehe bel II 35. 

Widerspruch Dritter 

§ 37. (1) Gegen die Exekution kann auch von einer dritten Person 
Widerspruch erhoben werden, wenn dieselbe an einem durch die 
Exekution betroffenen Gegenstande, an einem Teile eines solchen 
oder an einzelnen Gegenständen des Zubehöres einer in Exekution 
gezogenen Liegenschaft ein Recht behauptet, welches die Vomahme 
der Exekution unzulässig machen würde. 

(2) Ein solcher Widerspruch ist mittels Klage geltend zu machen; 
die Klage kann zugleich gegen den betreibenden Gläubiger und 
gegen den Verpflichteten gerichtet werden, welche in diesem Falle 
als StreitgenoBSen zu behandeln sind. 

( 3) Für diese Klage ist, je nachdem sie vor oder nach Beginn 
des Exekutionsvollzuges angebracht :wird, das Gericht, bei dem die 
Bewilligung der Exekution in erster Instanz beantragt wurde, oder 
das Exekutionsgericht zuständig. 

(4) Wenn der Klage rechtskräftig stattgegeben wird, ist die 
Exekution einzustellen. 

Art. 111 EG z. EO. und Mittig. JABI. 1925, St. 10, S. 102, P. 5. § 3 R. A. T. 
JM. zu I 39 EO., P. 3 und zu II 262 EO. 
Mat. I S. 392, II S. 14, 681. 
Formulare: ZPO.-Form. 23; Vlttoreiii-Bioch-Fischböck Nr. 10, 11, 12; Heller

Trenkwalder Nr. 24, 25. II. Tell Aktenmuster LXVII. 

AllpmelaH 

Entsch.: 1. Das den Wldenpruch begründende Recht muß zur Zelt der 
Klage bestehen. 20. Nov. 1912, GI. U. n. F. 6142; 

2. es muß Im Zeltpunkte des Verhandlungsschlusses bestehen. 
27. Aug. 1915, Be XIII 140/15 (C 111 21/15 EG. Wien). 

3. Bel der Entscheidung über den Antrag auf Füllung eines Venäumungs
urtelles Ist auf die mittlerwelle erfolgte Einstellung der Exekution von Amts wegen 
Rücksicht zu nehmen. 10. Mürz 1925, SZ. Vll/73. 
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4. Wenn der abgenommene Geldbetrag (§ 261) dem betreibenden Gläubiger 
übergeben wurde, Ist die Widerspruchsklage unzulässig. 13. Nov. 1900, GI. U. 
n. F. 1180. 

5. Es Ist grundsätzlich möglich, hinsichWeh der Gewerbeunternehmung dem 
Widerspruchsbegehren Folge zu geben und es bezüglich der Konzession ab
zuweisen. 25. Juni 1925, R XLI683/25 (C Vl1/25 EG. Wien). 

6. Mehrere betreibende Gläubiger sind keine einheitlichen Streltgenossen. 
4. Febr. 1913, GI. U. n. F. 6284. 

7. Die Zwangsvollstreckung auf unbewegliches Gut richtet sich ausschließlich 
nach dem Grundbuchsstande. 20. Mal 1924, SZ VI/189. 

8. Fortsetzung der Exekution trotz Kenntnis des Widerspruchsgrundes 
macht schadenersatzpfllchtlg. 26. Juli 1906, GI. U. n. F. 3495; 

9. selbst wenn die Widerspruchsklage nicht rechtzeitig erhoben wurde. 
24. Okt. 1911, GI. U. n. F. 5609. 

10. Der Im Exekutionsverfahren ausgewiesene Machthaber des Gläubigers 
Ist als solcher zum Empfang der Klage und Vertretung des Beklagten nicht er· 
mächtlgt. 3. Okt. 1911, GI. U. n. F. 6203. 

11. Der Wert des Streitgegenstandes kann nicht durch Zusammen
zählen der Beträge aus mehreren Titeln berechnet werden. 15. Juni 1926, R XLI 
613/26 (C XX 40/26 EG. Wien). 

12. In Strt>ltigkelten nach §S 35, 37, die anläßllch der Bettreibung einer Geld· 
forderung anhängig gemacht werden, Ist der Wert des Streitgegenstandes nach 
§57 JN. zu bemessen. Der unter Berücksichtigung der Vorschrift des §54, Abs. 2 JN. 
zu berechnende Betrag der belgetriebenen Forderung Ist danach für die Bewertung 
des Streitgegenstandes ohne Rücksicht auf eine etwaige abweichende Angabe 
des Klägers in der Klage maßgebend. 

Wenn der auf solche Welse bemessene Wert des Streitgegenstandes die 
Bagatellgrenze nicht übersteigt, finden gemäß I 448 ZPO. und nach Zulaß der 
sonstigen Bestimmungen des Gesetzes die für das Verfahren in Bagatellsachen 
geltenden Vorschriften Anwendung. Dieser Umstand Ist Im Rechtsmittelverfahren 
bei Prüfung der Zulässigkelt von Rechtsmitteln zu beachten. 17. Nov. 1915, Jud. 
B. Nr. 242, GI. U. n. F. 7662. (Siehe Anm. zum Aktenmuster LXVIII.) 

12a. Wenn gemäß§ 57 JN. der Wert des Pfandgegenstandes für die Bewertung 
des Streitgegenstandes maßgebend Ist, so Ist, wenn eine Schätzung noch nicht 
vorliegt, als Streitwert der dreifache voraussichtliche Erlös (3lacher sogenannter 
Blelstlftwert) anzunehmen. 25. Febr. 1927, R XLI 207/27 (C IX 98/26 EG. Wien). 

Zuatlndlgkelt zur Widenprucbsklage 

13. Wird die Exekution Im Auslande vollzogen, so Ist auch nach dem Voll
zugsbeginne das Inländische Bewilligungsgericht zuständig. 8. Nov. 1898, 
GI. U. n. F. 372. 

14. Das um den Verkaul einer zu einer Konkursmasse gehörenden Sache 
ersuchte Exekutionsgericht wird damit zur Widerspruchsklage zuständig. 
14. Okt. 1925, SZ. Vll/324. 

15. Bezüglich der durch eine politische Exekution betroffenen Gegen
stände Ist nicht das Exekutlonsgerlcht, sondern das Bezirksgericht der gelegenen 
Sache zuständig. 19. Febr. 1920, Be XIII 43/20 (C VIII 21/19 EG. Wien). 

16. Nach Beginn des Vollzuges Ist das Exekutionsgericht ausschließlich 
zuständig. Die Entscheidung des Bewilligungsgerichtes Ist nichtig. 21. Jän. 1913, 
GI. U. n. F. 6257. 

17. Die Widerspruchsklage gegen eine politische Exekution Ist gegen den 
Staat zu richten und nicht gegen den Fonds, dem die Geldstrafe zufällt. 3. Nov. 
1909, GI. U. n. F. 4777. 

18. Die Zuständigkelt des Exekutionsgerichtes dauert bis zur Rechts· 
kraftdes Vertellungsbeschlusses. 10. Okt. 1911, GI. U. n. F. 5588. 

19. Siehe bei § 17 Nr. 14, Nr. 15, § 35 Nr. 9. 

Wldenpruchaberechtlgte 

20. Jeder Dritte, der nicht Verpßlchteter Ist. 26. Aprll1927, R XLI 566/27 
(C XII 24/27 EG. Wien). 

21. Der Verpßlchtete auch dann nicht, wenn mit dem Wegfall der Exeku-
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Uon das Recht des Dritten erl6schen sollte. 24. Aug. 1926, Ob I 696, ZentrBI. 
1927, s. 65. 

22. Einem Dritten steht nur die Widerspruchsklage zu Gebote. 31. Dez. 1907, 
GI. U. n. F. 4044. 

23. Der Besitzer einer Lebensverslcherungspollzze, wenn auf diese 
Exekution geführt wird. 17. Nov. 1903, GI. U. n. F. 2493. 

24. Der Hypothekargläubiger gegen die Pfändung von Zugeh6rstQcken. 
30. Aug. 1905, GI. U. n. F. 3143 u. a. m. 

25. Dagegen: Die Zugehörselgenschaft Ist auf bloße Anzeige hin von 
Amts wegen festzustellen, eine Verweisung auf den Rechtsweg Ist ausgeSchlossen 
23. April 1927, R XLI 600/27 (EI 4796/26 EG. Wien). 

26. Der Käufer einer Sache, dem unter Eigentumsvorbehalt des Verkäufers 
die Sache in Besitz und Benützung übergeben wurde. 5. April 1927, Ob 111 234, 
ZentrBI. Bd. 45, Nr. 224, S. 635 u. a. m. 

27. Der Verkäufer, der die Sache unter Eigentumsvorbehalt verkauft hat, 
auch wenn er zur Herelnbringung der restlichen Kaufpreisraten Exekution auf die 
exszlndlerte Sache führt. 13. Dez. 1911, GI. U. n. F. 5665. 

28. Der Miteigentümer. 5. Jän. 1910, GI. U. n. F. 4888; 
29. und zwar mit der Wirkung einer Einschränkung der Exekution. 

1. Mal 1901, GI. U. n. F. 1400. 
30. Der Konkursmasseverwalter. 14. Juni 1899, GI. U. n. F. 644. 
31. Die Deponenten bezüglich der in einem Sammeldepot einer Bank 

erliegenden Wertpapiere als Miteigentümer zu quantitativ bestimmten Anteilen. 
20. April 1926, SZ. VIII/122. 

32. Der erbserklärte Erbe auch noch vor der Elnantwortung. 10. DeZ'. 
1913, GI. U. n. F. 6676. 

33. Der auch nur zur Kollektivzeichnung berechtigte offene Handels
gesellschafter für die Gesellschaft. 18. Juni 1912, GI. U. n. F. 5978. 

34. Der wabre Mieter gegen die vom Vermieter gegen den vermeintlichen 
Mieter erwirkte Räumung. 10. Juni 1925, sz. VII/204. 

35. Der außerbücherliehe Eigentümer, wenn gegen den noch bücherlieh 
eingetragenen Verpßlchteten Exekution geführt wird. 27. Aug. 1912, GI. U. n. F. 
6028. 

35a. Der Eigentumsnachfolger desjenigen, dem die Sache zur Zelt der Pfän
dung gehörte. 3. Jänn. 1928, OGH. (4 C 2/27 EG. Wien). 

36. Nicht berechtigt Ist: Der Fruchtnleßer. 21. Nov. 1899, GI. U. 
n. F. 756. 

37. Für die Klageberechtigung Ist der Zeltpunkt des Exekutloasvolizuges 
maßgebend. 14. Junl1927, Ob I 561, 1927, Zentr.BI. S. 802; bzw. der Zeltpunkt 
der UrtellsfAUung. 3. Jänn. 1928, OGH., ZentrBI. (4 C 2/27 EG. Wien.) 

Wldenpraeblllfllade 
38. Nur materiellrechtliche Ansprüche. 21. Dez. 1899, GI. U. n. F. 803 

u.a.m. 
39. Eigentum dann nicht, wenn an der Sache ein dem Eigentümer gegen

über wirksames Pfandrecht besteht. 11. Juli 1913, Be XIII 24/13 (C XI 24/13 
EG. Wien). 

40. Eigentum muß durch Nachwels von Titel und Erwerbsart begründet 
sein. 30. März 1905, GI. U. n. F. 3013. 

41. Durch Sicherungsübereignung wird Eigentum erworben. 11. Febr. 1925, 
SZ. VII/46. Dagegen: 

42. Sicherungsübereignung begründet keinen Aussonderungs-, sondern nur 
einen Absonderungsanspruch (110 KO.). 21. April 1925, SZ. VII/148. Siehe auch 
Nr. 60. 

43. Übergabe: Körperliche Übergabe von Holz durch Fällung und Be
zeichnung. 25. Okt. 1908, GI. U. n. F. 4404 u. a. m. (anders 2. April1913, GI. U. 
n. F. 6390). 

44. Weder körperliche noch symbolische Übergabe, wenn sich der Obergeber 
das Mitbenützungsrecht vorbehalten hat. 12. Jän. 1909, GI. U. n. F. 4493. 

45. Ein Warenlager wird durch lnventlerung übergeben. 4. Juli 1883, GI. U. 
10.849. 
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46. FJne auf den Überbringer lautende PoHzze durch Übergabe des Depots
scheines. 28. Juli 1909, GI. U. n. F. 4691 (siehe aber Nr. 51). 

47. Ein Automobil durch Übergabe der Magnete. 4. Nov. 1925, Ob II 908, 
ZentrBI. Bd. 44, S. 116, Nr. 29. 

48. Die Überpbe kann durch Notariatsakt erfolgen. 22. Nov. 1881, 
GI. U. 9770. 

49. Nicht ausreichend Ist Übergabe einer Verkaufsurkunde. 26. Juli 1876, 
GI. U. 6213; 

50. oder Übergabe von Aviso- und Bezugschein bezüglich eines Fracht
gutes. 23. Nov. 1904, GI. U. n. F. 3273; 

51. oder Übergabe des Depotscheines bezüglich der bei einer Bank deponierten 
Wertpapiere. 3. Okt. 1906, GI. U. n. F. 3536 (siehe aber Nr. 46). 

52. Die Erklärung des Verkäufers, daß er die verkauften Sachen als Ver
wahrer behalte, genügt. 19. März 1913, GI. U. n. F. 6361. 

53 • .,Wirkliche Übergabe". 11. Dez. 1923, SZ. V/305. 
54. Ein bloßer Hinwels auf die zu übergebenden Gegenstände genügt nicht, 

es bedarf einer Ortsveränderung. 28. Sept. 1926, Ob Ill 662 (C XV 83/25 
EG. Wien). 

55. Die Erklärung des Veräußerers muß auf eine erweisliche Art, d. h. nicht 
nur dem Übemehmer, sondern auch einem Dritten erkennbar erfolgen. 31. Okt. 
1901, GI. U. n. F. 1613. 

56. Die Übergabe Ist .,erweislich" (428 abGB.), wenn die Erklärung vor 
Zeugen erfolgte. 19. Okt. 1927, R XLI 1203/27 (C V 148/26 EG. Wien). 

57. Die schriftliche Erklärung, wodurch .,der lebende und tote Fundus Ins 
Eigentum Obertragen wird", oder die mündliche Erklärung. .,die gesamten Möbel 
werden übergeben", genügt nicht. 19. Jän. 1926, Ob II 1004/25, ZentrBI. Bd. 44, 
S. 285, Nr. 96. 

58. Gültige Übergabe durch die Anweisung des Verkäufers an den Verwahrer 
der Sache, sie nunmehr für den Käufer zu verwahren. 22. Nov. 1927, Ob III 812/27, 
(C XIX 16/27 EG. Wien). 

59. Übergabe durch die mit einer Einigung über den Eigentumsübergang 
verbundene Besltzübertragung. Ist der Erwerber schon Inhaber der Sache, so Ist 
zum Besitzerwerb nur mehr die Zustimmung des bisherigen Besitzers erforderlich. 
13. Sept. 1927, Ob Ill 859, JurBI. 1927, S. 379. Siebe auch .,Übergabe durch 
Erklärung, 3./1.1928, OGH. (4 C 2/27 EG. Wien). 

60. FOr die Sicherungsübereignung sind nur solche Akte der Übergabe 
ausreichend, dle auch zur Bestellung eines Pfandrechtes ausreichen (II 451, 
452 ahGB.). 9. Sept. 1926, Ob III 620/26 (E XI 130/25 EG. Wien). 

61. Der Eigentumsvorbehalt gebt weder dadurch verloren, daß der 
restliche Kaufpreis eingeklagt, noch daß ein exekutives Pfandrecht an dem Gegen
stand erworben wird, dessen Eigentum vorbebalten Ist. 1. April 1922, R XLI 
390/22 (E I 58/21 EG. Wien). 

62. Dagegen: Wenn ein betreibender Gläubiger dle Fahrnisexekution auf 
Gegenstände, dle lnfolge Eigentumsvorbehaltes sein Eigentum sind, aufrecht 
hält, so Ist darin ein Verzicht auf den Eigentumsvorbehalt zu erblicken. 2. Dez. 
1926, R XLI 1712/26 (C XIX 102/26 EG. Wien). 

62a. Der auf den Kaufgegenstand bewußt Exekution führende Verkäufer 
verliert den Eigentumsvorbehalt. 23. Mal 1916, JudB. Nr. 246, ZentrBI. 1916, 
Nr. 340, S. 820. 

63. Ferner Ist ein Wldersprucbsgrund: das ROckforderungsrecht aus einem 
Verwahrungsvertrage oder einem Mandatsverbältnlsse. 18. Nov. 1925, Ob Ill 
878/25 (C XI 67/25 EG. Wien); 

64. nicht aber das Recht auf Übertragung der gepfändeten Gewerbekon
zesslon. 19. Okt. 1915, GI. U. n. F. 7618. 

65. Der Erlös einer Kommissionsware kann nicht exszlndlert werden. 
23. Nov. 1916, AnwZtg. 1927, S. 74. 

66. Die Widerspruchsklage kann erboben werden: Gegen eine An
spruchspfändung, wenn der Dritte behauptet, daß der Ausfolgungsanspruch Ibm 
zustehe. 10. Febr. 1926, Ob III 78/26, AnwZtg. 1926, S. 139; 

67. oder wenn er ein Recht an den auszufolgenden Sachen behauptet; 
20. April 1926, SZ. VIII/122. 
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68. gegen die zwangsweise Räumung einer Wohnung. 25. März 192$, 
SZ. VII/109; 

69. gegen eine Exekution nach 5 346 EO. (nicht jedoch gegen eine Exekution 
zur Erwlrkung von Duldungen oder Unterlassungen). 22. Febr. 1922. Ob I 111/22 
(C V 18/21 EG. Wien); 

70. gegen eine pfandweise Beschreibung. 24. Okt. 1916, R II 383/16, ZentrBI. 
1918, s. 186; 

71. gegen eine einstwellige Verfügung nach I 382, z. 7. 19. Febr. 1924, 
SZ. VI/67. 

Ko.tea 

72. Dem betreibenden Gläubiger, der lnfolge des von dritter Seite behaupteten 
Rechtes, welches die Vornahme der Exekution unzulässig machen würde, die 
Einstellung der Exekution beantragt, steht gegen den Verpßlchteten ein Anspruch 
auf Ersatz der Kosten des Einstellungsantrages nicht zu. 23. März 1915, Jud. B. 
Nr. 215, GI. U. n. F. 7360. 

73. Die Aufforderung zur Einstellung muß vom Eigentumsansprecher 
und nicht vom Verpßlchteten ausgehen. 18. Dez. 1922, R XLI 2045/24 (C IV 85/24 
EG. Wien); 

74. sie kann an den· betreibenden Gläubiger ode r dessen Anwalt gerichtet 
werden. 19. Dez. 1924, R XLI 2546/24 (C VIII 85/24 EG. Wien); 

75. sie kann wirksam auch an den ProzeßbevollmächUgten der betreibenden 
Partel gerichtet werden. 26. Jänn. 1928, 41 R 157/28 (11 C 145/27 EG. Wien). 

76. Nach Elnbrlngung der Klage Ist die Aufforderung zur Einstellung für 
die Kosten ohne Bedeutung. 24. Dez. 1925, R XLI 1642f25, (C XII 136/25 EG. 
Wien) u. a. m. 

77. Die Aufforderung zur Einstellung muß Titel und Erwerbsart angeben. 
20. Dez.190S, GI. U. n.l'. 3255 u. a. m.; 

78. sie muß die Tatsachen enthalten, auf die sich das behauptete Eigentum 
stützt. 25. Jiinn. 1911, GI. U. n. F. 5335; 

79. femer die exszlndlerten Gegenstände genau bezeichnen. S. Jiinn. 1901, 
GI. U. n. F. 1254; 

80. sonst unter Umständen gegenseitige Kostenaufhebung. 25. Jiin. 1911, 
GI. U. n. F. 5335. 

81. Das Unterlassen der Einstellungsaufforderung macht kostenpflichtig. 
7. Mal 1912, GI. U. n. F. 5903. 
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Scharfmener Heinrich: Exszlndlerungsunfug. GerH. 1913, S. 497. 
Derselbe: Der Dritte. GerH. 1914, S. 307. 
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Danlnger Emll: Elnfflhrung der Sicherungsübereignung durch dle Recht

sprechung? Inhalt der Exszlndlerungsklage? Geltendmacbung des Pfand
rechtes? JurBI. 1914, Nr. 42, S. 504. 

Pollak Rlchard: Dle Entwürfe elner Ausgleichs- und Konkursordnung und 
dle Slcherungsüberelgnung. JurBI. 1914, Nr. 44, s. 529. 

Barheb Robert: Dle Sicherungsübereignung ln der neuen Konkurlordnung • 
• JurBI. 1914, Nr. 46, S. 557. 

KRDr.: Die schwankende Rechtsprechung über die sicherungsweise Elgen
tumsübertragung. JurBI. 1916, Nr. 22, S. 255. 

Krltlk über dle Entscheidung vom 8. Aprl11915, Rv 111 119/14 über dle Slche
rungsüberelgnung. ZentrBI. Bd. 34, S. 569. 

Wellspacher Morlz: Sicherungsübereignung und Konkursordnung. 
(Slehe auch über Sicherungsübereignung dle Kommentare zur Konkurs- und 

Ausglelchsordnung, Insbesondere Bartsch-Pollak, Lehmann). 

§ 38. Muß eine der in den §§ 35, 36 und 37 bezeichneten Klagen 
im Sinne der vorstehenden Beatimmungen bei einem Bezirksgerichte 
angebracht werden, so ist dieses Gericht zur Verhandlung und Ent
scheidung über die Klage zuständig, wenngleich die Streitsache 
sonst zur sachlichen Zuständigkeit eines Gerichtshofes gehören 
würde. 

Mat. I S. 392, II S. 14, 682. 

Einstellung, ElnRChrlnkung und Aufschiebung der Exekution 

§ 39. (1) Außer den in den §§ 35, 36 und 37 angeführten Fillen 
ist die Exekution unter gleichzeitiger Aufhebung aller bis dahin 
vollzogenen Exekutionsakte einzustellen: 

1. wenn der ihr zugrunde liegende Exekutionstitel durch rechts
kräftiges Urteil fdr ungdltig erkannt, aufgehoben oder sonst fdr un
wirksam erklärt wurde; 

2. wenn die Exekution auf Sachen, Rechte oder Forderungen 
geführt wird, die nach den geltenden Vorschriften der Exekution 
überhaupt oder einer abgesonderten Exekutionsführung entzogen 
sind; 

3. wenn die Exekution auf Grund von Urteilen oder Vergleichen, 
die gemäß 1 2 der Zivilprozeßordnung ohne Mitwirkung eines gesetz
lichen Vertreters zustande gekommen sind, auf solches Vermögen 
eines Minderjährigen geführt wird, auf das sich seine freie Verftlgung 
nicht erstreckt; 
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4. wenn die Exekution gegen eine Gemeinde oder eine als öffent
lich und gemeinnützig erklärte Anstalt gemäß § 15 für unzulässig 
erklärt wurde; 

5. wenn die Exekution aus anderen Gründen durch rechtskräftige 
Entscheidung für unzulässig erklärt wurde; 

6. wenn der Gläubiger das Exekutionsbegehren zurückgezogen 
hat, wenn er auf den Vollzug der bewilligten Exekution überhaupt 
oder für eine einstweilen noch nicht abgelaufene Frist verzichtet hat 
oder wenn er von der Fortsetzung des Exekutionsverfahrens abge
standen ist; 

7. wenn der Verpflichtete im Falle des § 12 nach Bewilligung der 
Exekution in Ausübung seines Wahlrechtes eine andere als diejenige 
Leistung bewirkt hat, auf welche die Exekution gerichtet ist; 

8. wenn aich nicht erwarten läßt, daß die Fortsetzung oder 
Durchführung der Exekution einen die Kosten dieser Exekution 
übersteigenden Ertrag ergeben wird. 

(2) In den unter Z. 1, 6 und 7 angegebenen Fällen erfolgt die 
Einstellung nur auf Antrag, sonst kann aie auch von Amts wegen 
erfolgen; der Einstellung von Amts wegen hat jedoch in den unter 
Z. 2 und 3 angegebenen Fällea, sofern nicht sehon eine rechtskräftige 
Entscheidung über die Unzulisaigkeit der Exekutionsführung vor
liegt, eine Einvernehmung der Parteien vorauszugehen. Wenn auf 
Geldforde~ Exekution geführt wird, die dem Verpflichteten 
wider das Ärar oder einen unter öffentlicher Verwaltung stehenden 
Fonds gebühren, hat die dem Exekutionsgerichte erstattete amtliche 
Anzeige, daß die Exekutionsführung nach den darüber bestehenden 
Vorschriften unzulässig sei, als Antrag auf Einstellung der Exekution 
zu gelten. Im Falle der Einstellung nach Z. 6 kann die Zustellung 
des Einstellungsbesehlusses an den Antragsteller unterbleiben. 

(3) Wird auf Ungültig- oder Unwirksamerklärung oder auf Auf
hebung des Exekutionstitels geklagt oder wird zur Geltendmachung 
von Einwendungen gegen den Anspruch, gegen die Exekutions
bewilligung oder gegen die Zulissigkeit der Exekution Klage erhoben, 
so kann der Antrag auf Einstellung der Exekution mit der Klage 
verbunden werden. 

Siehe: II 35 bis 37, 42, 200, Z. 3, EO., 1110, 12, KO., 15 10, 12 AO. 
Art. XXIII, XXV, EG. zur ZPO. 

JM. zu I 39 EO., P. 1, 2, 3. 
Mat. I S. 393, II S. 15, 683. 
Fonnulare: E.·Fonn. 151, 152, 155 bis 158, 181, 251; Vlttorelll-Bioch· 

Flschb6ck Nr. 13, 40; Heller-Trenkwalder Nr. 30. 
Entlieh.: t. Es Ist Pflicht des betreibenden Gläubigers, die Einstellung zu 

bewirken, wenn die Forderung getilgt Ist. 24. Jän. 1899, GI. U. n. F. 478. 
2. Es Ist kein Elnstellunpgrund, wenn der betreibende Gläubiger zur 

Herelnbrlngung rOckständiger Kaufpreisraten die unter Eigentumsvorbehalt 
verkauften Sachen pfändet. 29. Juli 1908, GI. U. n. F. 4298. 

3. Materielle Rechtskraft eines Elnstellunpbeschlusses. 26. Jän. 1921, 
sz. 111/9. 

4. Ein Dritter Ist zum Einstellunpantrag auch dann nicht berechtigt, 
wenn er den geschuldeten Betrag bel Gericht erlegt hat. 31. März 1914, GI. U •. 
n. F. 6878. ... 



52 Exekutionsordnung. §§ 39-41 

5. Die Im Rechtsmittelwege erfolgte Abweisung des Exekutionsantrages 
macht zur Beseitigung der bereits vollzogenen Akte nicht noch eine besondere 
Einstellung nötig. 14. März 1921, R XLI 279/21 (E VI 1828/20•EG. Wien). 

6. Nach erfolgter Einstellung Ist von Amts wegen die Verwahrung auf· 
zuheben. 28. Juni 1923, SZ. V/174. 

7. Der Tod des Verpßlchteten Ist kein Grund, die Exekution auf dessen 
Gewerbekonzession einzustellen, wenn die Witwe das Gewerbe fortführt. 15. Okt. 
1907, GI. U. n. F. 3929. 

8. Für die Sicherungsexekution kommt nicht der Einstellungsgrund des 
§39, Z. 11n Betracht, sondern die Spezialbestimmung des 1376. 27. Dez. 1926, 
R XLI 1874/25 (E XIX 6231/26 EG. Wien). 

9. Die bloße Mitteilung des Bewllllgungsgerichtes, daß die Exekution 
Irrtümlich bewilligt wurde, genügt nicht zur Einstellung. 1~. Mal 1927, Ob III 
404, ZentrBI. Bd. 45, Nr. 272, S. 721. 

10. Bei einer Verletzung des § 42 Mleteng. Ist gemäß 139, Z. 2 vom Verpntch
teten die Einstellung zu erwirken. 18. Sept. 1925, R XLI 1083/25 (E 111 6252/25 
EG. Wien). 

11. Die vom Verpßlchteten auf Grund der II 250 bis 252 angestrebte Ein· 
stellungeiner administrativen Exekution nach § 39, Z. 2 Ist ausschließlich bei 
den Verwaltungsbehörden anzusuchen. 15. März 1905, Spruch-Rep. Nr. 181, 
GI. U. n. F. 2990. 

12. Das Erlöschen der Rechtswirkung einer pfandweisen Beschreibung 
hat nach§ 39, Z. 6 EO. zu erfolgen. LG. Wien, ZRS. R XLIII 109/26 (C 112396/25 
BG. Döbllng) AnwZtg. 1926, S. 93. 

13. Elnfiuß des I 3, Abs. 1 JMV. 27. April 1921, BGBI. 246 (Kronen· 
"·erbindllchkelten gegenüber der Tschechoslo~el). 13. Mal 1924, SZ. VI/179. 

14. Auf Grund des I 39, Z. 8 EO. kann auch ein Exekutionsantrag 
abgewiesen werden. 22. Okt. 1926, R XLI 1496/26 (E V 4393/26 EG. Wien). 

15. Die Pfändung einer Konzession darf nicht ohne jede Aussicht auf Be
friedigung bloß als Druckmittel aufrecht erhalten werden. 19. Juni 1923, Ob li 
456/23 (E Ill 7982/23 EG. Wien). 

16. Unter den Kosten sind auch die voraussichtlich noch auflaufenden 
Kosten zu verstehen. 26. Juni 1924, R XLI 1144/24 (E XI 1871/24 EG. 
Wien). 

17. Gemäß 1 39, Z. 8 EO. Ist die Exekution auf eine Liegenschaft auch dann 
einzustellen, wenn der zu erwartende Erlös nicht hinreicht, um nach Befriedigung 
der Vorzugsrechte und der dem betreibenden Gläubiger vorausgebenden Hypo
thekarforderungen die Kosten dieser Exekution zu decken. 4. Febr. 1914. Spruch. 
Rep. Nr. 232, GI. U. n. F. 6792. 

18. Die Fahrnisexekution Ist nach 1 39, Z. 8 EO. einzustellen, wenn der vor
aussichtliche Erlös die Kosten der Exekutionsführung des betreibenden Gläubigers 
in dessen Range nicht deckt. 28. Sept. 1926, SZ. VIII/271. 

19. Gemäß I 39, Z. 8 EQ. Ist die jExekution einzustellen, wenn sich nicht 
erwarten läßt, d#lß der Erl6s den Betrag der Exekutionskosten übersteigen 
werde, gleichgültig, wem der Erlös zukommt. 22. Juni 1927, JudB. Nr. 27, 
SZ. IX/81. 

20. Die Wahrscheinlichkelt der Fruchtlosigkeit Ist kein Elnstellungsgrund, 
wenn sich ein Oberschuß über die Kosten ergibt. 11. Feber 1902, GI. U. n. F. 1763 
(anders: 10. Dez. 1902, GI. U. n. F. 2126); 

21. eine Verweisung auf den Rechtsweg Ist unzulässig. 5. März 1901, 
GI. U. n. F. 1317; 

22. es genügen Schlußfolgerungen auf Grund von Erhebungen. 23. Okt. 1912, 
GI. U. n. F. 6108. 

23. Siehe bell37 EO, Jud. 215, 174 EO. Jud. 216, ferner die Entscheidungen 
bei II 250, 290, 330 EO. 

Literatur 
Krämer Emll: Zur Frage der Aufschiebung und Einstellung politischer Exe

kutionen. GZ. 1915, S. 422. 
Wleselthler: Ober die Wirkung eines nicht rechtskräftigen, dem Dritt· 

scbulliner zugestellten Beschlusses auf Einstellung der Exekution. GerH. 1913, 
Nr. 49, S. 712. 
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Rybaczewskl Dagobert: Zur Auslegung des I 39, Z. 8 EO. Jurßl. 1917, 
Nr. 34ff., S. 400, 411, 424. (Über den Einfluß des Konkurs- und Ausgleichs· 
verfahren• auf die Exekution siehe bei I 42). 

§ 40. (1) Wenn der betreibende Gläubiger nach Entstehung des 
Exekutionstitels oder bei gerichtlichen Entscheidungen nach dem 
im § 35, Absatz 1, angegebenen Zeitpunkte befriedigt wurde, Stun
dung bewilligt oder auf die Einleitung der Exekution überhaupt 
oder für eine einstweilen noch nicht abgelaufene Frist verzichtet bat, 
80 kann der Verpflichtete, ohne vorliufig gemiß §§ 35 oder 36 Klage 
zu erbeben, die Einstellung der Exekution in Antrag bringen. Der 
Entscheidung über den Antrag bat eine Einvernehmung des betrei
benden Gliubigera voranzugehen. 

Wird die Befriedigung oder Erklirung des betreibenden Gliubi
gera durch unbedenkliche Urkunden dargetan, 80 kann von seiner 
Einvernehmung abgesehen werden. 

(2) Eracheint die Entscheidung nach den Ergebniaaen dieser Ein
vernehmung von der Ermittlung und Featatellung streitiger Tat
umstände abhingig, 80 ist der Verpflichtete mit seinen Einwendungen 
auf den Rechtsweg zu verweisen. 

Mat. I S. 393, II S. 15, 684. 
Formulare: E.-Fonn.151, 153,154, 158, 157; Vlttorelii-Bioch·Fischb6ck Nr.14; 

Heller~Trenkwalder Nr. 31. 11. Tell, Aktenmuster XXIIIa. 
Entsch.: 1. Die Einstellung der Exekution nach Befriedigung Ist eine 

Pflicht des GIAubigers. 24. JAn. 1899, GI. U. n. F. 478. 
2. Ist der Verpßlchtete zur Unterhaltsleistung ln Geld verpßlchtet, so 

können unwidersprochen angenommene Naturalleistungen als datlo in solutum 
zu. einer Einstellungder Exekution führen. 10. Sept. 1926, R XLI 1277/26(E XVIII 
3727/26 EG. Wien). 

3. Anrechnung von Zahlungen gernAß 11416 abGB. 30. April 1912, GH. 1913, 
s. 770. 

4. Bel erbrachtem Nachweise, daß der Im Exekutionstitel in Kronen ohne 
Belsatz auferlegte Betrag samt Nebengebtihren vom InlAndischen Schuldner in 
Kronen mit deutschösterrelchlscher Abstempelung begHeben worden Ist, kann der 
Verpßlchtete die Einstellung der Exekution nach I 40 EO. bewirken - sofern 
es sich um vor dem 1. Februar 1919 begründete Verbindlichkelten handelt. 21. Okt. 
1919, Spruch. Rep. Nr. 3, SZ. 1/93. 

5. In der Vorlage des Zahlungsnachwelses durch den Verpßlchteten 
Ist ein Einstellungsantrag zu erblicken. 16. Okt. 1901, GI. U. n. F. 1584; 

6. es Ist die Berichtigung aller Kosten bis zur Entscheidung über den Ein· 
stellungsantrag erforderllch. 30. März 1909, GI. U. n. F. 4564; 

7. jedoch keine Bedachtnehme auf außergerichtlieh vereinbarte Kosten. 
13. April 1915, GI. U. n. F. 7395. 

8. Die Zustimmung des GlAubtgers zur Einstellung schließt nicht den Ver
zicht auf weitere Exekutionskosten ln sich. 4. Juni 1921, R XLI 589/21 (E VIII 
1404/19 EG. Wien). 

9. Bel Verweisung auf den Rechtsweg Ist zur Elnbrlngung der Klage eine 
Frist zu bestimmen. 19. MArz 1913, GI. U. n. F. 6355. 

10. Die Einwendung des Verpßlchteten, die Leistung sei Ihm durch eine 
einstwellige Verfügung verboten, kann nach 135 EO. oder nach 140 EO. geltend 
_gemacht werden. 6. AprU 1927, Ob I 329/27 (E VIII 10.958/26 EG. Wien). 

11. Siehe bei I 74 Jud. B. 216. 

§ 41. (1) Treten die in den §§ 35 bis 37, 39 und 40 bezeichneten 
Einstellungsgründe nur hinsichtlich einzelner der in Exekution ge
zogenen Gegenstände oder eines Teiles des vollstreckbaren Anspruches 
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ein, so hat statt der Einstellung eine verhältnismäßige Einschränkung 
der Exekution stattzufinden. 

(2) Außerdem ist die Exekution einzuschränken, wenn sie in 
größerem Umfange vollzogen wurde, als zur Erzielung vollständiger 
Befriedigung des Gläubigers notwendig ist. Der Entscheidung über 
einen darauf gerichteten Antrag hat eine Einvernehmung des be
treibenden Gläubigers voranzugehen. 

Siehe: Art. VII EG. z. EO., §127, 96, 263,377,399, Z. 1 EO. 
JM. zu I 41. 
Mat. I S. 393, II S. 15, 684. 
Fonnulare: E.-Fonn. 151, 156, 157; Vlttoreiii-Bioch-Fischb6ck Nr. 15, 16; 

Heller-Trenkwalder Nr. 32. 
Entsch.: 1. Es Ist kein Elnschränkungsgrund, wenn die gepfändete For

derung erheblich größer ist als die exekutive Forderung. 24. April 1902, GI. U. 
n. F. 1869. 

2. Der Bestand einer zwangsweisen Pfandrechtsbegrllndung schließt die 
Durchführung von Pfändung und Verkauf beweglicher Sachen nicht aus. 13. Nov. 
1925, R XLI 1363/25 (E V 6425/25 EG. Wien). 

§ 42. Die Aufschiebung (Hemmung) der Exekution kann auf 
Antrag angeordnet werden: 

1. wenn eine Klage auf Ungültig- oder Unwirksamerklärung 
oder auf Aufhebung eines der im § 1 angeführten, einer bewilligten 
Exekution zugrunde Hegenden Exekutionstitels erhoben wird;_ 

2. wenn in bezug auf einen der im § 1 angeführten Exekutions
titel die Wiederaufnahme des Verfahrens oder die Wiedereinsetzung 
in den vorigen Stand begehrt oder wenn die Aufhebung eines Schieds
spruches (§ 1, Z. 16) im Klagewege beantragt wird; 

3. wenn gemäß § 39, Z. 2 bis 4, 6 und 8 oder § 40 die Einstellung 
der Exekution beantragt wird; 

4. wenn die Exekution wegen eines Anspruches stattfindet, der 
von einer Zug um Zug zu bewirkenden Gegenleistung des betrei
benden Gläubigers abhängig ist und der Gläubiger weder die ihm 
obliegende Gegenleistung bewirkt hat, noch dieselbe zu bewirken 
oder sicherzustellen bereit ist; 

5. wenn eine der in den §§ 35, 36 und 37 erwähnten Klagen er
hoben wird, wenn aus anderen Gründen auf Unzulässigerklärung 
der Exekution geklagt wird ( § 39, Z. 5) oder wenn gemäß § 35, Absatz 2, 
Einwendungen gegen den Anspruch bei der Behörde erhoben werden, 
von welcher einer der im § 1, Z. 10 und 12 bis 14 angeführten Exe
kutionstitel ausgegangen ist; 

6. wenn eine Einberufung der Verlassenschaftsgläubiger (§ 813 
a. b. G. B.) bewilligt wird; 

7. wenn der die Exekution bewilligende Beschluß des Gerichtes 
mittels Rekurs angefochten wird; 

8. wenn gegen einen Vorgang des Exekutionsvollzuges Be
schwerde geführt wird und die für die Entscheidung darüber erfor" 
derliehe Einvernehmung der Parteien oder sonstigen Beteiligten 
nicht unverzüglich stattfinden kann (§ 68). 

Siehe: 1. Art. XVII, EG. z. E0.,1§43,44, 45,67,70,EO., Art. X (XXIII), 
X 111, XXV, XXIX, XXX EG. zur ZPO., I 11 KO., I 11 AO., I 40 MletG. 
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I 9 kals. V. 12. Okt. 1914, RGBI. 275, über den Wucher. 
JM. zu I 42 EO., P. 1, 2. 
Mat. I S. 393, II S. 15, 685. 
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Fonnulare: E.-Form. 148, 149, 151, 154; Vlttorelli-Bioch-Fischböck 
Nr. 17, 18. 

Entscb. 1. Die Aufschiebung der Exekution Ist nur aus den Im I 42 EO. 
genannten Gründen zulässig. 13. März 1915, R XIII 203/15, (E VII 848/14 EG. 
Wien); 

2. sie Ist nur bezüglich einer bereits bewilligten Exekution möglich. 
30. Juli 1907, GI. U. n. F. 3863; 

3. wohl aber kann vor dem Vollzug aufgeschoben werden. 29. Nov. 1922, 
SZ. IV/130; 

4. ln diesen FAllen kann auch unter Zulassung der Pfändung nur Ver
wahrung und Verkauf aufgeschoben werden. 26. April 1916, R 1149, ZentrBl. 
1916, s. 857. 

5. Die Aufschiebung ist möglich, so lange das Exekutionsverfahren noch Im 
Zuge ist, d. b. solange der Verkaufserlös noch nicht ausgefolgt Ist. 29. Jän. 
1927, R XLI 112/27 (EX 567/25 EG. Wien). 

6. bezw. der Drittschuldnertrotz Überweisung noch nicht geleistet bat. 
18. Juli 1916, R XIII 403/16 (E 111 1082/16 EG. Wien); 

7. Der von belden Tellen einverstAndlieb gestellte Antrag, den Verkauf 
abzusetzen und zu einem späteren Zeltpunkt auszuschreiben, Ist als Aufscble
bungsantrag, nicht aber als Antrag nach 1200, Z. 3 EO. zu behandeln. 19. Jän. 
1923, R XLI 131/23 (E VIII 3145/22 EG. Wien). 

8. Aufschiebung des Eidesverfahrens Ist zulässig. 25. Jull1927, Ob II 
653, ZentrBI. 1927, S. 803. 

9. Die Exekution zur Sieberstellung kann nicht aufgeschoben werden. 
16. Dez. 1914, R XIII1017/14 (C Xll50/14 EG. Wien); 

10. auch nicht eine dureb zwangsweise Pfandrechtsbegründung 
vollzogene Exekution. 30. Juli 1907, GI. U. n. F. 3863. 

11. Auch für die Aufschiebung der Schätzung muß einer der Im 142 EO. 
genannten Gründe vorliegen. 5. Okt. 1915, GI. U. n. F. 7595. 

12. Unzulässigkelt der Aufschiebung einer Exekution nach I 353 EO. wegen 
der vom Verpntcbteten behaupteten Möglichkeit, an Stelle der betriebenen Voraus
zahlung die geschuldete Handlung zu bewirken. 20. Nov. 1923, SZ. V/270. 

13. Zu Zahl 1 und 2. Unter .,Klage" Ist auch ein Rekurs zu verstehen, durch 
den die Aufbebung des Titels begehrt wird. 19. Mal 1916, R XIII 301/16 (E VIII 
255/16 EG. Wien); 

14. nicht aber die Auhlcbhbeschwerde gegen den den Titel bildenden 
Rückstandsauswels. 24. März 1914, GI. U. n. F. 6866; 

15. oder die Erhebung eines Ministerialrekurses gegen die Vorschreibung 
von Prämien zur Penslonsverslcberung. 31. März 1916, R XIII 178/16 (E Vll 
266/16 EG. Wien); 

16. oder eine Polizeianzeige gegen den betreibenden Gläubiger. 30. Okt. 
1926, R XLI1567/26 (EX 4470/26 EG. Wien). 

17. Auch keine Unterbrechung (1191 ZPO.) wegen Anhängigkelt eines 
Strafverfahrens. 8. JAn. 1901, GI. U. n. F. 2161 u. a. m. 

18. Durch die Anbrlngung der Wlederaufnahmsklage gegen den Titel 
kann auch die Unterbrechung eines Interessenprozesses bewirkt werden. 24. Febr. 
1925, R XLI127/25 (C VII126/24 EG. Wien). 

19. Zu Zahl 5. Voraussetzung der Aufschiebung Ist ein schwer ersetzllcher 
Vennögensnachtell für den KlAger. 5. Febr. 1901, GI. U. n. F.1273. 

20. Über den Aufscblebungsantrag auf Grund der Widerspruchsklage gegen 
eine politische Exekution bat das Gerlebt zu entscheiden. 7. Nov. 1905. GI. U. 
n. F.3203. 

21. Keine meritorische Prüfung der Klage. 2. März 1910, GI. U. n. F. 4978; 
22. jedoch bildet eine Klage, die offenbar verfehlt Ist, keinen Auf

schlebungsgrund. 22. Dez. 1924, Ob II 872/24 (E XI 4887/23 EG. Wien). 
23. Die Aufschiebung wegen Elnbrlngung einer Wlederaufnabmsklage Ist 

nlebt zu bewilligen, wenn diese ansebelnend nur dem Zwecke der Exekutlons
vereltl ung dient. 27. Okt. 1926, Ob 1 894, ZentrBI. 1927, S. 66. 
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24. Die Aufschiebung Ist nicht zu bewilligen, wenn die Umstände, auf die 
sich der Antrag stützt, schon in dem dem ExekutioDatitel zugrundeliegenden 
Verfahren hAtten geltend gemacht werden k6nnea. 11. Aug. 1924. R XLI 
1382/24 (E X 1698/24 EG. Wien). 

25. Wenn auf Grund eines Tellurteiles Exekution geführt wird, kann nlcbt 
auf Grund einer Im selben noch anhilnglgen Prozesse behaupteten Gegenforderung 
Aufschiebung bewintgt werden. 2. Dez. 1921, R XLI 1320/21 (E XII 3068/21 EG. 
Wien.) 

26. Kein Aufschlebungsgrund Ist ferner: Die l(lage eines Dritten auf 
Feststellung von Mietrechten an GeschilftsrAumen, deren zwangsweise Räumung 
durch den bisherigen Mieter Im Zuge Ist. 28. Dez. 1926, Ob II10G, ZentrBI. 1927, 
s. 226; 

'J:/. Eigentumsansprüche durch den Besitzer einer Parzelle, dle der zu 
versteigernden UegeDacbaft zugesehrleben Ist. 8. Jiln. 1901, GI. U. n. F. 2161; 

28. ein Vorrangsstreit unter den grundbücherlieb Berechtigten. 1. Febr. 
1910, GI. U. n. F. 4925; 

29. wohl aber dle Elnklagung einer aufrecbenbaren Gegenforderung. 
21. Mai 1912, GI. U. n. F. 5923. 

30. Die Klage auf Aufhebung eines Schiedsspruches gegen den Zedenten 
Ist kein Aufschiebunpgrund gegen dle Exekution des Zessionars. 5. Okt.1926, 
SZ. VIIIf'J:/7. 

31. Wegen einer Widerspruchsklage kann auch eine kridamilBige Ver
steigerung aufgeschoben werden. 28. Dez. 1911, GI. U. n. F. 6217. 

32. Zu Zahl 7. Zuständig Ist nach Beginn des Vollzuges sowohl das Be
wiUigungs- als auch das EsekuUoDagerlchL 6. AprlltiU3, Ne 111 3008, OLG. Wlea 
(E VI 1801/13 EG. Wien). Dagegen: 

33. Ober den mit einem Rekurse verbundeDen Aufschiebunpantrag hat 
auch nach Beginn des Vollzuges das Bewilligungsgericht zu entscbeldea. 
19. Mal 1926, SZ. Vlll/166. 

34. Siehe Entscheidungen bei Art. VII und I 44 EO. 
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Krallk Rudolf: Aufschiebung der zwangsweisen Veräußerung zugunsten 

bevorrechteter Forderungen Im Ausglelcbsverfabren. GZ. 1925, S. 60. 
Hantscb Max: Die Absonderungsgläubiger Im Ausgleichsverfahren. GZ. 1915, 

S. 433 (vgl. "V~oelters über den Einfluß des Konkurs- und Ausglelcbsverfabrens 
auf die Exekution dle Kommentare zur Konkurs- und Ausglelcbsordnung). 

§ 43. (1) Bei Aufschiebung der Exekution bleiben, sofern das 
Gericht nicht etwas anderes anordnet, alle Exekutionsakte einst
weilen bestehen, welche zur Zeit dea Ansuchens um Aufschiebung 
bereits in Vollzug gesetzt waren. 

(2) Die Aufhebung bereits vollzogener Exekutionsakte kann das 
Gericht bei Aufschiebung der Exekution nur dann anordnen, wenn 
die Aufrechthaltung dieser Akte demjenigen, der die Aufschiebung 
verlangt, einen achwer zu ersetzenden Nachteil verursachen rirde 
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und er überdies fdr die volle Befriedigung des zu vollstreckenden 
Anspruches Sicherheit leistet. 

(3) Wenn nur in Ansehung einzelner der in Exekution gezogenen 
Gegenstände oder eines Teiles des Anspruches Grinde fdr die Auf
schiebung der Exekution eintreten, ist die Exekution in dem einen 
Falle einstweilen nur hinaichtlich der übrigen Gegenstände, in dem 
anderen Falle aber nur wegen des durch den Aufschiebungsgrund 
nicht betroffenen Teiles des Anspruches fortzufdhren. 

Mat. I S. 394, II S. 16, 686. 
Formulare: &-Form. 148, 151; Vlttorelli·Bioch·Fisclib6ck Nr. 17, 18. 
Entscb.: 1. Nach bewilligter Aufschiebung kann die Zustellung der Exeku-

tionsbewilligung an den Drittschuldner nicht mehr wirksam erfolgen. 30. Jän. 
1913, R XIII 81/13 (E XIX 8084/12 EG. Wien). 

2. WAhrend der Dauer der Aufschiebung kann eine, wenn auch schon bewilligte 
Verwahrung nicht durehgeftlhrt werden. 22. Mal 1925, R XLI 918/24 (E IX 
427/24 EG. Wien). 

§ 44. ( 1) Die Bewilligung der Exekutionsaufschiebung hat zu 
unterbleiben, wenn die Exekution begonnen oder fortgefilbrt werden 
kann, ohne daß dies fdr denjenigen, der die Aufschiebung verlangt, 
mit der Gefahr eines unersetzlichen oder schwer zu ersetzenden 
Vermögen81lachteiles verbunden wlire. 

(2) Die Aufschiebung der Exekution ist von einer entsprechenden 
Sicherheitsleistung des Antragstellers abhängig zu machen : 

1. wenn die Tatsachen, auf die sich die Einwendungen gegen 
den Anspruch oder gegen die Exekutionsbewilligung (§§ 35 und 36) 
stützen, nicht durch unbedenkliche Urkunden dargetan sind; 

2. wenn ein naher Angehöriger des Verpflichteten ( § 32 Konkurs
ordnung) oder eine mit ibm in Hausgemeinschaft lebende Person 
später als 14 Tage nach dem Exekutionsvollzuge die Widerspruchs
klage(§ 37) erhebt und der Kläger nicht bescheinigt, daß er von dem 
Vollzuge erst kurz vor oder nach Ablauf dieses Zeitraumes Kenntnis 
erlangen konnte und daß er die Klage ohne unnötigen Aufschub ein
gebracht hat; 

3. wenn die Aufschiebung der Exekution die Befriedigung des 
betreibenden Gläubigers zu gefährden geeignet ist. Treten erst nach 
Bewilligung der Aufschiebung Umstände ein, die eine solche Gefähr
dung wahrscheinlich macheq, so kann demjenigen, auf dessen An
suchen die Aufschiebung bewilligt wurde, auf Antrag aufgetragen 
werden, innerhalb einer bestimmten Frist Sicherheit zu leisten, 
widrigens die Exekution wieder aufgenommen werden wdrde. 

(3) Bei Bewilligung der Aufschiebung hat das Gericht anzugeben, 
fdr wie lange die Exekution aufgeschoben sein soll. 

(4) Ein aufgeschobenes Exekutionsverfahren wird, sofern nicht 
für einzelne Fälle etwas anderes angeordnet ist, nur· auf Antrag wieder 
aufgenommen. 

156ZPO. 
Begründung zur Regierungsvorlage der V. GENov. Nr. 304 der Bell. 

Nat. Rat. 11. Gesetagebungsperlode. 
Mat. I S. 394, II S. 17, 686. 
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Fonnulare: E.-Fonn. 148, 149, 150; Vlttorelli-Bioch-Fl1Chb6ck Nr.17, 18, 
19, 20; Heller-Trenkwalder Nr. 34. 

Entsch.: 1. Die drohende Gefährdung bedarf einer Konkretlslerung. 
Die Wiederholung des Gesetzeswortlautes genügt nicht. 28. Sept. 1925, R XLI 
1158/25 (E X 1698/24 EG. Wien). 

Anders dagegen: 23. Nov. 1926, Ob III 873, ZentrBI. 1927, S. 304. 
2. Bel offenbarem Schaden Ist kein Nachwels erforderlich. 29. Sept. 1905, 

GI. U. n. F. 3159. 
3. Keine fonneUe Beweisaufnahme. 29. Nov. 1910, GI. U. n. F. 5246. 
4. Gefährdung liegt z. B.ln der Kreditschädigung des Verpflichteten durch 

die Zwangsverwaltung seines Hauses. 3. Aprll1917, R I 94, ZentrBJ. 1917, S. 688. 
5. Du Eidesverfahren kann nicht aufgeschoben werden. 13. Febr. 1917. 

Slg. 1831 u. a. m. Anders: 25. Juli 1927, Ob li 653, ZentrBI. 1927, s. 803. 
6. Die Sicherungsexekution läßt eine Aufschiebung begrlfßlch nicht zu. 

18. Nov. 1925, R XLI 1376/25 (C V 103/25 EG. Wien). 
7. Die Exekution zur Herelnbrlngung von Unterhaltsanaprüchen kann 

aufgeschoben werden. 27. Nov. 1917, R I 300, ZentrBI. 1918, S. 373; 
8. es muß jedoch nachgewiesen werden, daß die betreibende Partel durch 

die Aufschiebung in Ihrem Lebensunterhalte nicht gefährdet wird. 26. März 
1927, R XLI 426/27 (E XIV 7946/26 EG. Wien). 

9. Gegenseitige InterenenabwAgung erforderlich. 10. Mal 1927, R XLI 
680/27 (E XVI 441/27 EG. Wien). 

10. Die über Bewi111gung dea Freihandverkaufes verfügte Absetzung des 
Verkaufes Ist keine Aufschlebung. 14. Mal 1925, R XLI 504/25 (E IV 8778/24 
EG. Wien). 

11. Siehe Entscheidungen bei 142 EO. 

Sleherhelblelatun~r 

12. Die SichersteDung Ist nach der Höhe des etwaigen Verzögerungsschadens 
zu bemessen. 3. März 1926. Ob I 160, JurBI. 1926, S. 134; 

13. und zwar Im allgemeinen nach dem Zlnsenentgange des mutmaßlichen 
Erlöses. 18. Okt. 1925, R XLI 1264/25 (C IX 134/25 EG. Wien). 

14. Schwierigkelt der Beachaffung des Geldea Ist kein Grund, von der 
Sicherheitsleistung Abstand zu nehmen. 1. Aug. 1910, GI. U. n. F. 5137. 

15. Bürgen sind nur ln letzter Reihe zwecks Sicherstellung zuzulusen. 
4. März 1927, R XLI 31/27 (E XXII 150/27 EG. Wien). 

16. Die Aufschiebung einer Exekution vor dem Vollzuge Ist nur gegen Sicher
stellung der ganzen Forderung zulässig. 1. April 1927, R XLI 451/27 (E XVI 
1941/27 EG. Wien). 

17. Die Höhe der Sicherheitsleistung kann belelnernachtrAgllchenÄnderung 
der VerhAltnisse ebenfalls geändert werden. 21. Sept. 1926, R XLI 1351/26 (E VII 
7972/25 EG. Wien). 

J 18. Die Ausfolgung einer bei Aufschiebung der Exekution gegebenen 
Sicherheitsleistung Ist erst nach Feststellung des Verzögerungsschadens zulllsslg. 
17. Sept. 1926, R XLI 1049/26 (E 111 2855/26 EG. Wien); 

19. außer wenn vom Gegner kein Schaden behauptet wird. 5. Febr. 
1925, R XLI 96/25 (C II 88/24 EG. Wien). 

20. Der Schadensbetrag Ist ln Analogie zu I 394 EO. festzusetzen und aus 
der Sicherheitsleistung zu decken. 9. Febr. 1925, R XLI 99/25 (C XII 10/24 EG. 
Wien). 

21. Dagegen: Ein durch Aufschiebung entstandener Schaden kann nur Im 
ordentlichen Rechtswege geltend gemacht werden. 17. MArz 1925, SZ. VII/85. 

22. Der Beachluß, daß nach Rechtskraft eine Aufschiebunpkaution dem 
Erleger ausgefolgt werde, Ist vom Gegner, der einen Aufschiebunpschaden geltend 
machen will, nicht mit Rekurs anzufechten, sondern durch eine einfache 
entsprechende Erklärung außer Kraft zu setzen. 4. Mal 1926, R XLI 6111/26 
(C I 133/25 EG. Wien). 

23. Wurde die Aufschiebung ohne Sicherheitsleistung bewilligt. so kann 
spAterlelne Sicherheitsleistung nur dann aufgetragen werden, wenn tatsächliche, 
die·" Gefährdung wahrscheinlich machende UmstAnde geltend gemacht werden, 
17:Nov. 192.'), SZ. Yll'367. 
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I j5, (l) Durch die Beatimmungen der §§ 39 bis 44 wird die 
Anwendung der besonderen V oi'I!Chriften nicht aU&geachloB&en, welche 
das gegenwärtige Gesetz in Ansehung einzelner Vollatreckungsarten 
1lber die Einstellung, Einschränkung oder Aufschiebung der Exekution 
oder gewisser Akte deraelben enthAlt. 

(2) Sofern nicht f1lr einzelne Fille etwas anderes angeordnet ist, 
Bind Anträge auf Einstellung, Einschränkung oder Aufschiebung 
der Exekution sowie Anträge auf Wiederaufnahme einer aufgescho
benen Exekution bei dem Gerichte, bei dem die Bewilligung der 
Exekution in erster Instanz beantragt wurde, oder beim Exekutions
gerichte anzubringen, je nachdem der Antrag vor oder nach Beginn 
des Exekutionsvollzuges gestellt wird. 

(3) Sofern nicht f1lr einzelne Fille etwas anderes angeordnet 
ist oder schon eine rechtskräftige Entscheidung 1lber die Einstellung 
oder Einschränkung der Exekution vorliegt, hat 1lber Anträge auf 
Einstellung oder Einschränkung der Exekution, die nicht vom be
treibenden Gläubiger selbst gestellt werden, eine mündliche Ver
handlung der Parteien stattzufii:den. 

J.M. zu 145 EO. 
Mat. I S. 394, II S. 687. 
Entacb.: 1. Nach Beginn des Vollzuges ist das Exekutionsgerlebt zur Auf· 

scblebung eines kridamäßigen Verkaufes zuständig. 18. Febr. 1908, GI. U. 
n.F.4127. 

2. Siebe Enbeheldungen bei II 42 und 44 EO. 

1 46. (1) Das Vollstreckungsorgan darf ohne vorgängige richter
liche Weisung mit der Vollziehung der ihm aufgetragenen Exekutions
handlung nur dann innehalten, wenn ihm dargetan wird, daß der 
betreibende Gläubiger nach Erl&BBung des vom Vollatreckung110rgan 
auuuf1lhrenden Auftrages des Exekutionsgerichtes befriedigt worden 
ist, Stundung bewilligt hat oder von der Fortsetzung des Exekutions
verfahrens abgestanden ist. 

(2) Ist vom Verpflichteten eine bestimmte Summe Geld zu leisten, 
so genilgt es, wenn er einen Postaufgabeschein vorlegt, aus dem sich 
ergibt,. daß diese Summe nach dem im ersten Absatze angegebenen 
Zeitpunkte zur Auszahlung an den Gläubiger bei der Post eingezahlt 
wurde. In allen 1lbrigen Fillen muß der Nachweis der im ersten 
Absatze bezeichneten Umstände durch in UI'I!Chrift vorgelegte öffent
liche oder öffentlich beglaubigte Urkunden erbracht werden. 

Instr. f. Vollstr. 0. P. 21, 31 bis 33. 
Mat. I S. 394, II S. 687. 
Formulare: E.-Form. :US, 252, 253. 

EidHebe Aaga'be (O.Deo'baruogaeld) 

1 47. ( 1) Wenn die Sachen, wegen deren Herausgabe oder Leistung 
Exekution gef1lhrt wird, beim Verpflichteten nicht vorgefunden 
werden, so hat er auf Antrag unter Eid anzugeben, wo sich diese 
Sachen befinden oder daß er sie nicht besitze und auch nicht wisse, 
wo sie sich befinden. 

(2) Wenn der Vollzug einer Exekution wegen GeldfordenJnjlf'n 



60 Exekutionsordnung. §§ 47-48 

erfolglos bleibt, weil beim Verpflichteten keine Sachen, die in Exeku
tion gezogen werden konnten, oder nur solche Sachen vorgefunden 
wurden, deren Unzulänglichkeit mit Rücksicht auf ihren geringen 
Wert oder auf die daran zugunsten anderer Gläubiger bereits be
gründeten Pfandrechte sich klar ergibt, oder welche von dritten 
Personen in Anspruch genommen werden, so hat der Verpflichtete 
auf Antrag ein Verzeichnis seines Vermögens vorzulegen, den Ort, 
an dem sich die einzelnen Vermögenutticke befinden, anzugeben, 
in betreff seiner Forderungen deren Grund und die Beweismittel 
zu bezeichnen und einen Eid dahin zu leisten, daß seine Angaben 
richtig und vollständig seien und daß er von seinem Vermögen wissent
lich nichts verschwiegen habe. 

(3) Der Antrag kann auch von der Finanzprokuratur und, inso
weit nach den geltenden Vorschriften an deren Stelle das Steueramt 
einzuschreiten berufen ist, auch von diesem gestellt werden, wenn 
die administrative Exekution zur Hereinbringung der Steuern, Zu
schläge und der den Steuern hinsiehtlieh der Einbringung gleich
gehaltenen Leistungen erfolglos geblieben ist. Der Antrag· ist bei 
dem Bezirksgerichte zu stellen, in dessen Sprengel die Exekution 
erfolglos versucht wurde. 

( 4) Das Exekutionsgericht kann noch andere nach den gegebenen 
Verhältnissen zur Ausmittlung der herauszugebenden oder in Exe
kution zu ziehenden Sachen dienliehe Umstände in den Offenbarungs· 
eid aufnehmen. 

(5) Der Anordnung der Eidesleistung hat die Einvernehmung 
des Verpflichteten voranzugehen. Die Eidesleistung darf erst nach 
Rechtskraft des BeschlUBseB erfolgen, wodurch die Ablegung des 
Offenbarungseides angeordnet wird. 

I 100 KO., I 38 AO. 
JMV. 2. Juni 1914, JMVBI. 41 (Offenbarungseid auf Grund administrativer 

Pfändung). 
Eidesformel: Art. XL, XLII EG. z. ZPO. 
Mat. I S. 394, 11 S. 17, 688. 
Formulare: E.-Form. 160 bis 165, 172, 173; Vlttoreiii·Bioch·Fischb6c:k Nr. 21, 

22; Heller-Trenkwalder Nr. 43. 11. Tell Aktenmuster XVII bis XIX. 
Entsch.: t. Der Verpfilchtete kann zur eidlichen Vermögensangabe nach 

§ 47, Abs. 2 schon dann verhalten werden, wenn der Vollzug der Exekution 
ln das körperliche bewegliche Vermögen einschließlich der Inhaberpapiere und 
der Im§ 296 EO. angeführten Papiere erfolglos geblieben Ist. 18. Mal1915, Jud. B. 
Nr. 227, GI. U. n. F. 7438. 

2. Der erfolglos gebliebene Vollzug muß dort geschehen sein, wo sich aller 
Erwartung nach pfändbare Gegenstände des Verpfilchteten befinden. 24. MArz 
1925, R XLI 274/25 (E 111 7451/24 EG. Wien). 

3. Keine Erfolglosigkeit, wenn die gepfändeten Sachen als Zubehör 
einer unbeweglichen Sache keiner abgesonderten Exekutionsführung unterliegen. 
2. April 1901, GI. U. n. F. 1359. Siehe dagegen Nr. 6; 

4. dagel(en l(enügt Erfolglosigkeit wegen Eigentumsansprüchen Dritter. 
9. Juli 1912, GI. U. n. F. 6001. 

5. Das Vorhandensein von Vermögen Im Auslande hindert nicht die 
Einleitung des Eldesverfahrens. 5. Mal 1922, R XLI 602/22 (E IV 350/22 EG. 
Wien); 

6. auch nicht das Vorhandensein von Inländischem unbeweglichen Ver
mill(en. 17. Juni 1922, R XLI 873/22 (E VIII 445/22 EG. Wien). 
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7. Die Einleitung des Offen!>arungseides nach § 47, Abs. 2 ist auch nach 
erfolglos gebliebener Slcherungsexekutlon, Insbesondere zugunsten einer 
Steuerforderung zulässig. 29. Apr111919, Jud. B. Nr.2, SZ. 1/99. 

8. Der Eid im Sinne des§ 100 KO. ersetzt den Offenbarungseid. 29. Sept. 1926, 
R XLI 1381/26 (E XVIII 3690/26 EG. Wien) und SZ. Vlll/350. 

9. Das anhängige Ausgleichsverfahren verhhtdert die Ablegung des Offen
barungseides nur dann, wenn der Verpfilchtete den Eid nach § 38 AO. abgelegt 
hat. 25. Sept. 1925, R XLI 1147/25 (E VIII3537/25 EG. Wien) u. a. m. 

10. Für den verpflichteten Nachlaß hat der Erbe den Offenbarungseid zu 
leisten. 9. April 1921, R XLI 312/21 (E XVIII 1371/20 EG. Wien). 

11. Der Umstand, daß lnfolge Abgabe einer bedingten Erbserklärung ein 
Inventar errichtet wurde, befreit die Rechtsnachfolger der Verpfilchteten 
nicht von der Eidesleistung. 16. Dez. 1922, R XLI 2014/22 (E IX 2472/22 EG. 
Wien); siehe ferner 10. April 1901, GI. U. n. F. 1367. 

12. § 373 ZPO. Ist auch auf das Eidesverfahren anwendhar. 11. April 1922, 
1\ XLI 483/22 (E V 1049/21 EG. Wien). 

13. Ein gerichtlich erklärter Verschwender kann den Offenbarungseid 
ablegen. 7. Junl 1911, GI. U. n. F. 5496. 

14. Nach der erfolgten Löschung der Gesellschaft kann der Liquidator nicht 
mehr zur Ablegung des Offenbarungseides fUr die Gesellschaft verhalten 
werden. 25. Junl1925, R XLI 662/25 (E II 7133/24 EG. Wien). 

15. Wenn die Exekution auf .Grund einer ausländischen Exekutions
bewilligung vom Inländischen Gerichte vollzogen wird, kann dieses auch das 
Eidesverfahren durchfUhren. 14. Sept. 1897, GI. U. 16.105. 

16. Nach einem ehlverständllchen Ausbleiben von der Eidestagsatzung 
kann der Eidesantrag nicht erneuert werden, er gilt als fallen gelassen. Eine 
beliebige Erstreckung der Eidestagsatzung Ist unzulässig (I 134 ZPO.). 
26. Ma11916, R XIII 319/16 (E III 5675/08 EG. Wien). 

16a. Der betreibende Gläubiger, der die Eidestagsatzung nicht besucht hat, 
kann nicht Wiederholung derselben begehren. 26. Sept. 1927, R XLI 1601/27 
(E XXII 556/27 EG Wien). 

17. Der Verpßlchtete hat auch Jene Tatsachen Uber von Ihm vorgenommene 
Veräußerungen anzugeben, welchedle Grundlage zu einer Anfechtung zu bilden 
vermögen. Nachträgliche Ergänzung der Vermögensangabe Ist zulässig. 23. Juli 
1915, R XIII 596/15 (E VII 1188/15 EG. Wien). 

18. Zulässigkelt der Ergänzung zur Angabe des Namens eines Schuldners. 
13. Aug. 1915, R XIII 666/15 (E XVI 3462/14 EG. Wien). 

19. Gegen die Entscheidung Uber die Fragestellung Im Eidesverfahren 
Ist abgesonderter Rekurs zulässig. Das Geschäftsgeheimnis eines Dritten 
Ist unverletzlich. 28. Febr. 1914, R XIII 169/14 (E XVI 3177/12 EG. Wien). 

20. Die Kosten des Eidesantrages sind bei der Au.~schrelbung der Ver
nehmungstagsatzung noch vorzubehalten. 11. Jän. 1905, GI. U. n. F. 4445. 

21. Im Falle der Abweisung hat der Verpfilchtete keinen Anspruch auf Ersatz 
der Kosten der Vernebmungstagsatzung. 11. Jän. 1905, GI. U. n. F. 4446. 

22. Das Eidesverfahren kann aufgeschoben werden. 25. Juli 1927, Ob 11653. 
ZentrBl. 1927, s. 803. 

Literatur 
Kurz EmU: Die Fragestellung beim Offenbarungseid. AnwZtg.1926, S. 239. 

§ 4:8. (1) Die Anberaumung einer Tagsatzung zur Leistung eines 
Offenbarungseides ist durch Anschlag an der Gerichtstafel öffentlich 
bekannt zu machen. 

(2) Die AuBBage und die Ablegung des Eides erfolgt öffentlich. 
(3) Wenn der Verpflichtete bei der hiezu anberaumten Tagsatzung 

nicht erscheint oder die Leistung der Au888oge und des Eides verweigert, 
hat das Exekutionsgericht zur Erzwingung der eidlichen Au88age 
auf Antrag die Haft zu verhängen. Die in Gemäßheit der §§ 360 bis 
366 zu vollziehende Haft endet mit Ablegung der Au88age und des 
Eides und darf in ihrer Gesamtdauer sechs Monate nicht überschreiten. 
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(4) Der verhaftete Verpflichtete kann zu jeder Zeit beim Bezirks· 
gerlebte des Haftortes beantragen, zu der ihm aufgetragenen eidlichen 
Auuage zugelassen zu werden. Dem Antrage ist ohne weiteres 
Verfahren stattzugeben. 

( 5) Die Bewilligung der Haft verliert ihre Wirksamkeit, wenn 
sie nicht innerhalb eines Jahres vollzogen worden ist; jedoch kann 
neuerlich eine Tagsatzung zur Ablegung des Offenbarungseides an· 
beraumt und unter den im dritten Absatze bezeichneten Voraus
setzungen die Haft neuerlich verhingt werden. 

1101 KO. 
Mttlg, JMVBl. 1905, S. 19. (Ablegwag des OHenbanmpeldes durch einen 

zwangsweise vorgeführten oder verhafteten Verpflichteten.) 
JM. zu I 48 EO., P. 1 bis 3. 
Mat. I S. 394, II S. 17, 688. 
Formulare: E.·Fonn. 166 bis 170; VlttorelU-Blocb·FIIchb6ck Nr. 23; Heller

Trenkwalder Nr. 46, 47, 49, 51. 
Entsch.: 1. Der Haftantrag kann Innerhalb angemeuener Frlat 

nach der fruchtlosen Eidestagsatzung gestellt werden. 24. Nov. 1904, GI. U. n. F. 
2847. . 

2. Nach elnventAndllcher Haftaufhebung Ist die neuerliche Haftnabme 
nurbeleiner Änderung des Tatbellandes zulllulg. 20. Sep~.1904, GI. U. n. F. 2777. 

3. Stehe Entscheidungen bel I 47. 

§ 49. (1) Wer den Offenbarungseid gemäß § 47, Absatz 2, ge· 
leistet hat, ist zur nochmaligen Leistung des Eides auch dritten 
Gläubigem gegendher nur dann verpflichtet, wenn glaubhaft gemacht 
wird, daß er später Vermögen erworben habe. Gleicher Glaubhaft· 
machung bedarf es, wenn nach Vollstreckung der im § 48 gedachten 
sechsmonatlichen Haft gegen den Verpflichteten neuerlich behufs 
Erzwingung der eidlichen Angabe dber den Bestand seines Vermögens 
die Haft verhängt werden soll. 

(2) Der Glaubhaftmachung bedarf es jedoch in beiden Fällen 
nicht, wenn seit Leistung des Eides oder Vollstreckung der Haft 
mehr als drei Jahre verflossen sind. 

(3) Wer den Offenbal'11Dgseid abgelegt hat, weil die Sachen, die 
er herausgeben oder leisten sollte, bei ihm nicht vorgefunden wurden, 
kann auf Antrag desselben betreibenden Gläubigers und wegen des· 
selben Anspruches zur nochmaligen Leistung des Eides nur dann 
verhalten werden, wenn glaubhaft gemacht wird, daß sich seither die 
Sachlage in Bezug auf die Innehabung der Sachen oder das Wissen 
des Verpßichteten geändert hat. 

JMV. 16. Juni 1902, JMVBI. 28 (betr. die Einführuni eines Vormerket 
über ahpleate Offenbarunpelde). 

JMV. 2. Juni 1914, JMVBI. 41, 115 (Eintragwag von OHenbarunpelden 
nach fruclitloser administrativer PfAnduna). 

MaL I S. 394, II S. 17, 689. 
Formulare: E.·Fonn. 164; Vlttorelli-Bloch·Flschb6ck Nr. 24; Heller-Trenk· 

walder Nr. 52. · 
Enhch. 1. Der vom Verpflichteten pen6nHch abgelepe Eid hindert nicht, 

daß derselbe Verpflichtetenamens der Gesellschaft, der er angeh6rt, nochmall 
den Eid ablest. 7. Febr. 1914, R XIII 121/14 (E XI 2839/13 EG. Wien). 

2. Die Behauptung des betreibenden GIAublgen, der Verpßlchtete habe seiJle' 
ErwerbltAtlgkelt wieder aufaenommen, genüp nicht zur ßelründung eines An
traaes auf neuerliche Able1ung des OHenbanmpeldes. Unter .,Verm6Ren" 
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sind Werte zu verstehen, die Qber das zum Lebensunterhalte Notwendige hinaus
gehen. 7. Dez. 1926, R XL11780/26 (E VI 5392/26 EG. Wien). 

3. Die Bescheinigung dafnr, daß der Verpßlchtete Vermögen erwerben 
konnte, genngt nicht. 19. Mal 1914, GI. U. n. F. 6930. 

4. Trotz Rechtskraft des Beschlusses, mit welchem die Tagsatzung zur 
Leistung des Offenbarungseides angeordnet wurde, Ist der Haftantrag abzuweisen, 
wenn der Verpßlchtete Innerhalb der letzten drei Jahre bereits den Offenbarungseid 
abgelegt hat. 6. Aug. 1926, R XLI 1094/26 (E V 560/26 EG. Wien). 

5. Ist der betreibende Gläubiger lnfolge eines MlßverstAndnlsses von der 
Eidestagsatzung ausgeblieben, so kann er nicht die Wiederholung derselben 
verlangen. 27. Juli 1915, GI. U. n. F. 7534. 

6. Die Vorschrift des 5 49, Abs. 1 EO. gUt auch fQr den Fall des nach 5 100 KO. 
geleisteten Eides. 22. Dez.1926, SZ. VIII/350. 

7. Siehe Entscheidungen bei I 47. 

Verlabren 

§ 50. Die gesetzlichen Bestimmungen 'iiber die Beiziehung eines 
fachmännischen Laienrichters finden auf die AW!'iibung der Gerichts
barkeit im Exekutionsverfahren keine Anwendung. 

Gutachten des OGH. zu I 50 EO. 
Ma~ I S. 395, II S. 18, 690. 

§ 51. Die im gegenwärtigen Gesetze angeordneten Gerichts· 
stände sind ausschließliche. Vereinbarungen der Parteien 'iiber die 
Zuständigkeit der Gerichte im Exekutionsverfahren sind wirkungslos. 

1!13 bis 6, 17 bis 20, 35 bis 37, 45,258, 375, 387 EO. 
Mat. I S. 395, II S. 18, 690. 
Entsch.: 1. Bel Abtretung eines Exekutionsaktes wegen Unzuständigkelt 

bleiben die bis dahin vollzogenen Exekutionshandlungen aufrecht. 12. Nov, 1912, 
GI. U. n. F. 6134. 

§_52. Im Exekutionsverfahren können die Parteien und sonstigen 
Beteiligten sowohl in Person als durch Bevollmächtigte handeln. 
Die Vertretung durch Advokaten ist im Exekutionsverfahren weder 
vor den Bezirksgerichten noch vor den Gerichtshöfen erster Instanz 
geboten. 

Mttlg. JMVBI. 1903, S. 105 (Ausfolgung des Exekutionserlöses an den zum 
Geldempfang bevollmächtigten Vertreter des betreibenden Gläubigers). G. v. 
22. März 1920, StGBI. 136 (Partelenvertretung durch Frauen); Gutachten des 
Obersten Gerichtshofes, JMVBI. 1915, S. 6 (Vertretungsbefugnts der mit Beglaubl· 
gungsurkunde ausgewiesenen Kanzleibeamten eines Rechtsanwaltes). · 

JM. zu I 52 EO. 
Mat. I S. 395, II S. 19, 690. 
En ts c h.: 1. Der vom Substitutionskurator eingebrachte Rekurs bedarf kel ne r 

Fertigung durch einen Rechtsanwalt. 13. Juni 1899, GI. U. n. F. 641. 
2. Der Im Prozesse bestellte Abwesenheitskurator Ist zum Einachreiten 

Im Exekutionsverfahren nicht befugt. 7. Aprll1920, SZ. 11/21. 

§ 53. (1) Die im Exekutionsverfahren vorkommenden Anträge 
können, falls in diesem Gesetze niehts anderes bestimmt ist, mittels 
Schriftsatzes angebracht oder m'lindlich zu gerichtlichem Protokoll 
erklärt werden. Wird ein Antrag m'lindlich vorgebracht, 80 hat das 
Gericht die zur Stellung eines dem Gesetze entsprechenden Antrages 
nötige Anleitung zu geben. 

(2) Falls ein Antrag mittels Schriftsatz angebracht wird, sind 
80 viele gleichlautende Ausfertigungen des Schriftsatzes zu 'iiber-
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reichen, daß jedem der Gegner eine Ausfertigung zugestellt und über
dies eine für die Gerichtsakten zurückbehalten werden kann; Ab
schriften der Beilagen des Schriftsatzes sind dem Gegner nicht zuzu
stellen. Sofern nach Vorschrüt des Gesetzes von der Beschlußfassung 
über den Antrag außer dem Gegner noch andere Personen zu ver
ständigen sind, hat der Antragsteller dem Schriftsatze die hiezu er
forderlichen Rubriken beizulegen. 

(3) Eine Abschrüt des Protokolles über einen mündlich vorge
brachten Antrag ist dem Gegner bei der Mitteilung des BeschluBSes 
nur dann zuzustellen, wenn das Protokoll für die Beurteilung der 
Gesetzmäßigkeit des gefaßten BeschlUBBes wesentliche, aus dem Be
schlusse selbst nicht ersichtliche Angaben enthält. 

1\lat. I S. 395, II S. 690. 
Formulare: E.-Form. 140. 
Entsch.: 1. Eine durch einen Rechtsanwalt vertretene Partel kann keinen 

Rekurs zu Protokoll geben. 17. Aug. 1915, GI. U. n. F. 7541. 

§54. (1) Der Antrag auf Exekutionsbewilligung muß neben den 
sonst vorgeschriebenen besonderen Angaben und Belegen enthalten: 

1. die genaue Bezeichnung des Antragstellers und desjenigen, 
wider welchen die Exekution geführt werden soll, sowie die Angabe 
aller für die Ermittlung des Exekutionsgerichtes wesentlichen Um
stände; 

2. die bestimmte Angabe des Anspruches, wegen deBSen die 
Exekution stattfinden soll und des dafür vorhandenen Exekutions
titels. Bei Geldforderungen sind, vorbehaltlich der Bestimmungen 
des § 10 a, auch der Betrag, welcher im Exekutionswege eingebracht 
werden soll, sowie die beanspruchten Nebengebühren anzugeben; 

3. die Bezeichnung der anzuwendenden Exekutionsmittel und 
bei Exekution auf das Vermögen, die Bezeichnung der Vermögensteile, 
auf welche Exekution geführt werden soll, sowie des Ortes, wo sich die
selben befinden, und endlich alle jene Angaben, welche nach Beschaf
fenheit des Falles für die vom bewilligenden Gerichte oder vom 
Exekutionsgerichte im Interesse der Exekutionsführung zu erlaBSenden 
Verfügungen von Wichtigkeit sind. 

(2) Stützt sieb der Antrag auf einen der im § 1, Z. 8, 10 bis 12 
und 14 angeführten Exekutionstitel oder auf den von einem Straf
gerichte erlassenen Strafbeschluß (§ 1, Z. 9), so muß vom betreibenden 
Gläubiger eine Bestätigung der erkennenden oder verfügenden Be
börde darüber beigebracht werden, daß die Entscheidung oder Ver
fügul'g einem die Vollstreckbarkeit hemmenden Rechtszuge nicht 
unterliegt. Bei Schiedssprüchen ( § 1, Z. 16), ist eine Bestätigung 
der Schiedsrichter über den Eintrit.t der Rechtskraft und Vo11streck
barkeit des SchiedBBpruches beizubringen. 

Mttlg. JMVBI. 1899, S. 363 (Abschriften für die grundbücherliehe Ur
kundensammlung bei den Eintragungen Im Laufe des Exekutlonsverfahrens). 

BKA V. 9. April 1924, BGBI. 121 (Bewertung des Anspruches für die Be
messung der Rechtsanwaltsgebühren). 

§ 25, G. 29. Dez. 1926, BGBI. 9/27 (Pfändung eines Scheckkontoguthabens 
der Postsparkasse). 

JM. zu I 54 EO. 
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Mat. I S. 395, II S. 19, 691. 
Formulare: E.-Form. 140. 
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Entach.: 1. Der vor Ablaul der ParlUonsfrlat gestellte ExekuUolliiUltra& 
Ist abzuweisen. 22. Okt. 1901, GI. U. n. F.1596. 

2. Wird Pfändung und Oberweisung eines dem Verpßlchteten aul Grund 
einer Polizze zustehenden Anspruches beantragt, so Ist eine nAhere Beschreibung 
des Venlcherunpvertrages Dicht erforderUch. 11. Mal 1915, GI. U. n. F. 7433. 

3. Zur BewiUigung der Exekution genOgt der Antrag aul Pfändung und 
Oberweisung .,der dem Verpßlchteten l!leKen den Drittschuldner zustehenden 
Gehalts- und Provblonsforderunl!len". 5. Mal 1925, SZ. VII/159; 

4. Jedoch l!leD0gt nicht der Antral!l aul PfADdung der AnsprUche .,aller 
Art in unbekannter HOhe". 25. Sept. 1917, R I 254, ZentrBI. 1918, S. 90; 

5. Rechtsl!lruDd, HOhe oder 7.elt der Entstehung der zu pfAndenden Forderunl!l. 
mUasen nicht 8ßl!legeben sein. 11. Aprll1917, ZentrBI. 1917, S. 844. 

6. Ein Strafkostenbestlmmunl!lsbeschluQ braucht keine Parltlonsfrlst 
zu enthalten. 29. Nov. 1919, R Xlii 581/19 (E XIX 1862/19 EG. Wien); 

7. wohl aber die Rechtskraftbestäügung. 24. MArz 1908, GI. U. n. F. 4173; 
8. selbst dann, wenn dem Bewllli1UD811!1erlchte der Strafakt vorUegt. 

16. Juli 1912, GI. U. n. F. 6008. 
9. Die RechtskraftbestäUgung von SteuerrUckstandsauswelsen Ist 

zu fordern. 8. Juli 1913, GI. U. n. F. 6519; 
JO. Jedoch findet bei Titeln nach I 1, Z. 13 EO. keine OberprUfung der 

Ordmmpm118llkelt der Zustellung statt. 5. Febr. 1924, SZ. VI/47. 
11. Die Vollstreckbarkelt und Rechtskraft eines Schiedaspruches muß von 

allen Schledarlchtem bestätigt sein. 3. Dez. 1902, GI. U. n. F. 2123. 
12. Siehe SpruchRep. 185 bei I 7. 

§ 55. (1) Die gerichtlichen Entscheidungen und Verfügungen 
im Exekutionsverfahren ergehen, soweit in diesem Gesetze nicht 
etwaa anderes geboten ist, ohne vorherige mündliche Verhandlung. 
Eine vom Gesetze angeordnete Einvernehmung der Parteien oder 
sonstigen Beteiligten ist an die fdr mündliehe Verhandlungen gelten
den Vorschriften nicht gebunden. Sie kann mündlieh oder durch 
daa Abfordern schriftlicher Äußerungen und ersterenfalls ohne gleich
zeitige Anwesenheit der übrigen einzuvernehmenden Personen und 
ohne Aufnahme eines Protokolles geschehen; es genügt ein kurzer 
schriftlieber Aktenvermerk über daa Ergebnis der Einvernehmung. 
Ebensowenig erfordert ·die Einvemehmung, daß jeder der zu befra
genden Personen Gelegenheit gegeben wird, eich über die von den 
übrigen Personen abgegebenen Erklärungen zu äußern. 

(2) Alle fdr eine beantragte richterliche Entscheidung oder 
Verfügung wesentlichen Umstände sind von dem Antragsteller zu 
beweisen. Auegenommen den Antrag auf Bewilligung der Exekution, 
kann daa Gericht auch vor Beaehlußfaasungen, fdr die es das Gesetz 
nicht verlangt, behufa Feststellung der erhebliehen Tatsachen die 
mündliche oder schriftliehe Einvernehmung einer oder beider Parteien 
oder sonstiger Beteiligter anordnen und diese zur Beibringung der 
nötigen Urkunden und anderen Beweise auffordern. 

(3) Das Gericht kann jedoch die ihm nötig scheinenden Auf· 
klärungen auch ohne Vermittlung der Parteien oder sonstigen Be
teiligten einholen und zu diesem Zwecke von Amte wegen alle hiezu 
geeigneten Erhebungen pflegen und nach Maßgabe der Vorschriften 
der Zivilprozeßordnung die erforderlichen Bescheinigungen oder 
Beweisaufnahmen anordnen. 

HBLLBR, Aktenmuster III. 5 
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Mat. I S. 395, 11 S. 19, 692. 
Entsch.: 1. Schriftliche Äußerungen einer nicht erschienenen Partel 

sind zu beachten. 23. Dez. 1903, GI. U. n. F. 2523. 

§56. (1) Wird nach den Vorschrüten dieses Gesetzes eine münd
liche Verhandlung anberaumt oder vom Gerichte die Einvernehmung 
von Parteien oder sonstigen Beteiligten angeordnet, so steht das 
Nichterscheinen der zur Verhandlung oder zur Einvernehmung ge
hörig geladenen Personen der Aufnahme und Fortsetzung der Ver
handlung und der gerichtlichen Beschlußfassung nicht entgegen. 

(2) Wenn der Verhandlung oder Einvernehmung ein Antrag 
zugrunde liegt, so sind, falls das Gesetz nichts anderes bestimmt, 
diejenigen Personen, welche trotz gehöriger Ladung nicht erscheinen, 
als diesem Antrage zustimmend zu behandeln. Der wesentliche Inhalt 
des Antrages und die mit dem Nichterscheinen verbundenen Rechts
folgen sind in der Ladung anzugeben. 

(3) Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch für die Ver
säumung von Fristen, die für schriftliche Erklärungen oder Äußerun
gen der Parteien oder sonstigen Beteiligten gegeben werden . 

• IM. zu I 56 EO. 
Mat. I S. 395, 11 S. 693. 
Formulare: E.·Form. 142, 143, 161; Heller-Trenkwalder Nr. 61. 
Entsch.: 1. Trotz Nichterscheinens des Gegners sind die gesetzlichen 

Voraussetzungen eines Einstellunpantrages zu prüfen. 7. Juni 1900, GI. U. 
n. F. 1039. 

2. Dagegen: Dem Antrage Ist ohne Prüfung, ob die zur Begründung 
bezogenen gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, stattzugeben. 8. Nov. 1923, 
R XLI 1946/23 (E 11 4120/23 EG. Wien). 

§ 57. (1) Anträge, Erinnerungen und Einwendungen, zu deren 
Anbringung eine Tagsatzung bestimmt ist, können von den zur selben 
nicht erschienenen, gehörig geladenen Personen nachträglich nicht 
mehr vorgebracht werden. Das Gleiche gilt von der Versäumung 
einer Tagsatzung, bei welcher ein Widerspruch erhoben werden 
konnte. 

(2) Von der Erstreckung einer zur mündlichen Verhandlung, 
zur Einvernehmung von Parteien oder sonstigen Beteiligten, zur 
Anbringung von Anträgen, Erinnerungen und Einwendungen oder 
zur Erhebung eines Widerspruches bestimmten Tagsatzung sind die 
trotz gehöriger Ladung zur ersten Tagsatzung nicht erschienenen 
Personen nicht zu verständigen. 

Mat. I S. 395, ll S. 20, 693. 

§58. (1) Die im gegenwärtigen Gesetze bestimmten Fristen sind, 
wenn nicht bezüglich einzelner derselben etwas anderes angeordnet 
ist, unerstreckbar. 

(2) Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand findet wegen 
Versäumens einer Frist oder einer Tagsatzung nicht statt; dies gilt 
jedoch nicht für die im Laufe eines Exekutionsverfahrens und aus 
Anlaß deSBelben sich ergebenden ProzeSBe, die nach den Bestimmungen 
der Zivilprozeßordnung zu verhandeln und zu entscheiden sind. 

Mat. I S. 396, 11 S. 20, 693. 



Verfahren; Beschlils8e 67 

§ 59. (1) Die mündliche Verhandlung im Exekutionsverfahren 
ist nicht öffentlich. 

(2) Bei jeder solchen mündlichen Verhandlung ist durch den 
Richter oder einen beeideten Schriftführer ein Protokoll aufzunehmen. 

(3) Dasselbe hat die Namen der bei der Tagsatzung anwesenden 
Parteien und sonstigen Beteiligten, ferner eine kurze Angabe über den 
Gang und Inhalt der Verhandlung, über die während der Tagsatzung 
gestellten, nicht vor Beschlußfassung wieder zurückgezogenen Anträge 
und endlich die vom Gerichte verkündeten Entscheidungen und Ver
fügungen zu enthalten. Den Anwesenden steht es frei, zur Wahrung 
ihrer Rechte die protokollarische Feststellung einzelner Punkte oder 
einzelner bei der Tagsatzung von ihnen selbst oder von anderen ab
gegebenen Erklärungen zu verlangen. 

(4:) Das Protokoll ist, sofem nichts anderes im gegenwärtigen 
Gesetze angeordnet ist, nur vom Richter und dem der Tagsatzung 
beigezogenen Schriftführer zu unterschreiben. 

Mat. I S. 396, II S. 20, 693. 

§ 60. (1) Über die durch ein Vollstreckungsorgan vorgenommenen 
Exekutionshandlungen ist von demselben ein kurzes Protokoll auf
zunehmen. 

(2) Das Protokoll hat Ort und Zeit der Aufnahme, die Namen der 
bei der Exekutionshandlung anwesenden beteiligten Personen, den 
Gegenstand der Exekutionshandlung und eine Angabe der wesent
lichen Vorgänge zu enthalten. Insbesondere ist jede bei Vomahme 
einer Exekutionshandlung vom Verpflichteten oder für denselben 
geleistete Zahlung im Protokolle zu beurkunden. Das Protokoll 
ist vom Vollstreckungsorgane zu unterschreiben. 

Instr. f. Vollstr. O.P. 36, 37. 
Mat. I S. 396, II S. 694. 

§ 61. Wenn eine Exekutionshandlung vom Vollstreckungs
organe nicht auftraggemäß ausgeführt wurde, hat das Gericht von 
Amts wegen dem Vollstreckungsorgane die Weisungen zu erteilen, 
welche zur Behebung der unterlaufenen Fehler oder sonst zum 
richtigen Vollzug der Exekutionshandlung nötig sind. 

II 25, 60, 68 EO., lnstr. f. Vollstr. O.P. 36. 
Mat. I S. 396, II S. 20, 694. 

Beschlllsse 

§ 62. Sofem nicht ein durch Klage eingeleiteter Streit zu ent
scheiden ist oder das Gesetz etwas anderes anordnet, erfolgen die 
gerichtlichen Entscheidungen im Exekutionsverfahren und alle in 
diesem Verfahren vorkommenden gerichtlichen Verfügungen durch 
Beschluß. 

!183EO. 
Mat. I S. 396, II S. 20, 694. 

§ 63. Der Beschluß, durch welchen die Exekution bewilligt wird, 
hat insbesondere zu enthalten: 

s• 
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1. Namen, Wohnort und Beschäftigung des betreibenden Gläu
bigers und des Verpflichteten; 

2. den zu vollstreckenden Anspruch unter genauer Bezeichnung 
seines Inhaltes und Gegenstandes, sowie aller etwaigen Nebengebflhren; 
bei verzinslichen Forderungen ist der Zinsfuß und der Tag anzugeben, 
von welchem an die Zinsen rdckständig sind; 

3. die Angabe der anzuwendenden Exekutionsmittel; 
4. bei einer Exekution in das Vermögen des Verpßichteten die 

Bezeichnung der zum Zwecke der Befriedigung des betreibenden 
Gläubigers heranzuziehenden Vermögensteile; 

5. die Bezeichnung des Exekutionsgerichtes . 
• JMV. 2. Juni 1914, JMVBI. 41 (Gekürzte Ausfertigung, Bewllllgungsvennerk 

und StamplgUen-Erledlgungen). 
Mat. I S. 396, Il S. 695. 
Entseh.: 1. Keine Anfechtbarkelt des Bewilligungsbeschlusses Im 

Durehführungsstadlum. 26. Okt. 1915, GI. U. n. F. 7625. 
2. Der Substitutionskurator Ist von der Exekutionsbewilligung auf 

das Substitutionsvermögen zu ventändlgen. 13. Juni 1899, GI. U. n. F. 641. 

§ 64. (1) Außerhalb einer Tagsatzung gefaßte Beschlüsse sind 
den Parteien und allen sonst nach Vorschrift des Gesetzes von der 
Beschlußfassung zu verständigenden Personen, sofern nicht im ein
zelnen Falle eine andere Form der Mitteilung angeordnet ist, durch 
Zustellung einer schriftlichen Ausfertigung (Bescheid) bekanntzu
geben. Ein Bescheid, durch welchen ein Antrag ohne Verhandlung 
oder Einvernehmung des Gegners abgewiesen wird, ist letzterem nur 
auf Ansuchen des Antragstellers zuzustellen. 

(2) Alle während einer Tagsatzung oder bei einer Exekutions
handlung gefaßten Beschlüsse sind zu verkünden. Diese BeschliiBBe 
sind den bei der Verkündung anwesenden Parteien und sonstigen 
Beteiligten in schriftlicher Ausfertigung zuzustellen, insoweit diesen 
Personen ein abgesondertes Rechtsmittel gegen den Beschluß oder 
das Recht zur sofortigen Exekutionsführung auf Grund des Beschlus
ses zusteht. An Parteien und sonstige Beteiligte, welche bei der Ver
kündung nicht anwesend waren, ist in diesen Fällen und nebstdem in 
allen Fällen, in welchen die Leitung des Verfahrens es erfordert, die 
Zustellung einer schriftlichen Ausfertigung zu bewirken. 

(3) Wenn hienach die Zustellung einer schriftlichen Ausfertigung 
nicht zu erfolgen hat, begrdndet die mündliche Verkündung die 
Wirkung der Zustellung. 

Mat. I S. 396, Il S. 695. 

Rekun 
§ 65. (1) Wider die im Exekutionsverfahren ergehenden gericht

lichen Beschlüsse ist das Rechtsmittel des Rekurses zulässig, soweit 
das gegenwä~tige Gesetz dieselben weder flir unanfechtbar erklärt, 
noch ein abgesondertes Rechtsmittel wider sie versagt. 

(2) Wenn nichts anderes angeordnet ist, beträgt die Rekursfrist 
acht Tage. 

1119 bis 22, 30, 132, 191, 206, 239, 289, 345, 351 EO. Vlerzehntäglge Re
kunfrlst: Ii 83, 88, Z. 2, 187, 208 EO. 
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Revisionarekurs zulässig 111egen zwei Bleieblautende Beacbltlsae: 1183, 239. EO. 
VerRI. Jud. B. 13 bel I 66. 

Mat. I S. 397, II S. 20, 695. 
Formulare: VlttoreW-Bioch-Fischböck Nr. 25. 
Entsch.: 1. Rekursberechtigt Ist z. B. der Gemeinschuldner gegen eine 

ExekuUonabewiWgung. 6. April 1898, GI. U. n. F. 95; 
2. ferner der betreibende GIAublger gegen die vor Eintritt der Vollstreck· 

barkeit ZIJllUIISten eines anderen Gläubigen bewllll!ne ExekuUon, wenn dadurch 
seine Interessen geschädigt werden. 22. Okt. 1901, GI. U. n. F. 1596; 

3. ferner der Drittschuldner gegen einen Auftrag nach 1 307 EO. 1. Juli 
1902, GI. U. n. F. 1972; 

4. weiten der betreibende Beamte. 11. März 1913, GH. 1913, S. 613; 
5. Oberhaupt jeder Dritte, der gesetzwidrig belastet wird. 11. Juni 1902, 

GI. U. n. F. 1941. 
5a. Der von der PfAndUDR der Bestandrechte ventAndlgte Hauaelgentllmer 

hat kein Rekursrecht. 25. AuRUSt 1927, R XLI1342/27 (E XXI6139/27, EG Wien). 
6. Die B81UmmUDR des 1517, Aha. 2 ZPO., wonach in Bagatellsachen der 

Rekurs gegen Beacbltlsae des BerufUDR~gerichtes ausgeachlossen Ist, findet Im 
ExekuUonaverfahren keine Anwendung. 22. März 1900, Jud. B. Nr. 146, GI. U. 
n. F.945. 

7. I 527, Aha. 2 ZPO. hat mit Rllckslcht auf die BestlmmUDR des I 78 EO. 
auch Im ExekuUonaverfahren AnwendUDR zu finden, daher Ist der Revlllons
rekun zullbalg gegen einen aufhebenden und unter Vorbehalt der Rechtskraft 
eine neue VerhandiUDR anordnenden Beschluß des Rekursgerichtes Im ExekuUona
verfahren. 5. Mlrz 1907, SpruchRep. Nr. 197, GI. U. n. F. 3713. 

8. ZulAsllgkelt des Rekurses vor Zustellung des angefochtenen Beschlusses. 
4. Mal 1899, GI. U. n. F. 606. 

9. Die Rekursfrist beRinnt mit der ZustellUDR 7. März 1906, GI. U. n. F. 4049. 
10. Ein rechtskriifUger Beschluß kann nicht auf Grund einer einfachen An· 

zeige a1J nlchUg aufgehoben werden. 10. Nov. 1904, GI. U. n. F. 2828. 
11. Eine Erglnzung der Rekunachrlft durch einen nachtriiRIIchen Schriftlatz 

Ist zuJAulg. 7. April 1915, GI. U. n. F. 7386. 
12. Siehe Entsch. bei 1 53. 
13. Achttägige Rekursfrist gegen die BewiiURUDR einer pfandweisen 

B81chrelbung. 4. Mal 1926, SZ. VIII/139; 
14. gegen die zur Slchentellung bewilligte zwangswelle Pfandrechts

vormerkung. 16. Nov. 1898, GI. U.n.F.376 (anden 10.Junl1903, GI. U.n. F. 
2378); 

15. gegen die dem Enteher erteilte Elnverlelbungsbewllllguna. 
27. März 1904, GI. U. n. F. 2647; 

16. gegen die bOcherllche Anmerkung der Anfechtungsklage. 25. Febr. 
1911, GI. U. n. F. 5380; 

17. gegen den Beacbluß auf Festsetzung der SachveratlindlgengebOhr. 
14. Mal 1912, GI. U. n. F. 5914; 

18. gegen die ExekuUonabewiWRUDR auf Grund eines tschechoslowakischen 
Titels. 23. März 1921, Ob I 163, ZentrBI. 1921, S. 315; 

19. gegen den Beschluß des Rekursgerlchtes, mit dem der ExekuUons
antrag abgewiesen und die NlchUgkeit des bisherigen Verfahrens ausgesprochen 
wurde. 19. April 1910, GI. U. n. F. 5040. 

20. Sind in einem B81chlusse zwei Entscheidungen enthalten, gegen die ver
schiedene Rekursfristen laufen, so Rllt fOr belde die lll.ngere. 25. April 1911, 
GI. U. n. F. 5456. 

21. Ein Revisionsrekurs lat ausgeachlossen gegen einen bestAUgenden Beschluß 
des Rekursgerlchtes. 23. März 1898, GI. U. n. F. 76; 

22. auch dann, wenn der bestAUBte Beschluß des Entrichten lnfolge 
eines unanfechtbaren B81chlusses des Rekursgerichtes gelaßt ·wurde. 27. Febr. 
1917, R VI 10, ZentrBl. 1917, S. 691; 

23. er Ist ferner ausgeschlossen gegen eine Rekuraentscheldung, die 
gOnatlger Ist, als die eratrlchterllche. 25. Jän. 1910, GI. U. n. F. 4914. 

24. Siehe Art. XIII Nr. 8 und Nr. 12, 153 EO., 166 EO. Nr. 1, 2, 1117 EO., 
I 374 EO. Nr. 6, I 382 EO. Nr, 33, ferner SpruchRep. 213 bei I 397 EO. 
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§ 66. Gegen Beschlüsse, durch welche Tagsatzungen anberaumt 
oder erstreckt werden oder eine Einvernehmung der Parteien oder 
der sonst am Exekutionsverfahren beteiligten Personen angeordnet 
wird, sowie gegen die zur Durchführung einzelner Exekutionsakte 
an die Vollstreckungsorgane erlassenen Aufträge ist ein abgesondertes 
Rechtsmittel nicht gestattet. 

J!\1. zu § 68 EO. 
1\lat. I S. 397, II S. 20, 696. 
Entsch.: 1. Unter dem Ausdrucke "Entscheidungen über den Kosten

punkt" Im § 528, Abs. 1, ZPO. und Jud. Nr. 4 sind auch jene Entscheidungen 
der zweiten Instanz zu verstehen, welche die Entscheidung über die Kosten ab
lehnen oder für zulässig erklären oder die Sache zur Entscheidung über die Kosten 
an das Erstgericht zurückweisen (rein formale Entscheidungen). 2. April 1924, 
J ud. H. Nr. 13, SZ. Vl/132. 

2. Die Entscheidung des Rekursgerlchtes, mit der ein Melstbotvertellungs
beschluß aufgehoben und neuerliche Vernehmung der Partelen angeordnet wird, 
kann auch dann nicht mit einem abgesonderten Rechtsmittel angefochten werden, 
wenn sie unter Vorbehalt der Rechtskraft erlassen wurde. 4. Febr. 1902, 
GI. U. n. F. 1752. 

3. Siehe SpruchRep. Nr. 197 bei § 65 EO., Nr. 7. 

§ 67. (1) Die gerichtlichen Beschlüsse im Exekutionsverfahren 
können, sofern das gegenwärtige Gesetz nichts anderes bestimmt, 
schon vor Ablauf der Rekursfrist in Vollzug gesetzt werden. 

(2) Dem Rekurse kommt eine die Ausführung des angefochtenen 
Beschlusses hemmende Wirkung nur in den im Gesetze besonders 
bezeichneten Fällen -zu. 

§ 42, Z. 7 EO. 
1\lat. I S. 397, II S. 20, 696. 
Entsch.: 1. Es steht Im freien Ermessen des Richters, die Erfolg

lassung von der Hechtskraft abhängig zu machen oder nicht. 2. Nov. 1916, R XIII 
616/16 (E XIV 1444/16 EG. Wien). 

Beschwerdeo ftber die Art des Exekutionsvollzuges 

§ 68. Wer sich durch einen Vorgang des Exekutionsvollzuges, 
insbesondere durch das vom Vollstreckungsorgane bei einer Amtshand
lung beobachtete Verfahren oder durch die Verweigerung oder Ver
zögerung einer Exekutionshandlung für beschwert erachtet, kann 
von dem mit der Aufsicht über die Gerichtskanzlei betrauten richter
lichen Beamten, von dem Exekutionskommissär oder von dem Vor
steher des Exekutionsgerichtes, wenn aber das Vollstreckungsorgan, 
dessen Verhalten zur Beschwerdeführung Anlaß gibt, von einem 
anderen Gerichte beauftragt wurde, auch von letzterem dawider 
Abhilfe verlangen. 

§§ 23, 42, Z. 8, EO. 
JM. zu § 68 EO. 
Mat. I S. 397, II S. 21, 697. 
Formulare: Vittoreiii-Bioch-Fischböck Nr. 26; Heller Trenkwalder Nr. 67. 

II. Teil. Aktenmuster XIX. 
Entsch.: 1. Beschwerde gegen den Vollzug der Exekution kann mit Grund 

dann erhoben werden, wenn von dem Vollstreckungsorgane bei Vornahme der 
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Exekution gegen eine Handelsgesellschaft Sachen eines Gesellschafters gepfändet 
wurden. 28. Okt. 1902, GI. U. n. F. 2075. 

2. Gegen den von der Gerichtskanzlei Im eigenen Wirkungskreise erlassenen 
Zahlungsauftrag Ist nicht Rekurs, sondern Beschwerde nach 168 zulässig. 
18. Okt. 1916, R XIII 476/16 (E XVII 2279/15 EG. Wien). 

3. Die Aufforderung zur Belbrlngung von Stempelmarken kann nicht 
mit der Beschwerde nach I 68 angefochten werden. 2. Mal 1916, R XIII 277/16 
(E XII 427/16 EG. Wien). 

4. Auf Grund gesetzeswidriger Vorgänge bei der Versteigerung Ist deren 
Wirksamkelt durch das Exekutionsgerlebt aufzuheben. 3. Febr. 1926, Ob II 75, 
ZentrBI. 1926, S. 616. 

5. Die Firma und die gleichlautende Liquidationsfirma sind ldent. Die 
behauptete Verschiedenheit belder Rechtssubjekte bildet daher keinen Be
schwerdegrund. 21. März 1927, R XLI 387/27 (E XIX 1176/26 EG. Wien). 

Ersuchen an eine Behörde 

§ 69. (1) Wenn der Vollzug der bewilligten Exekution nicht 
dem Gerichte zusteht, welches die Exekution bewilligt hat, so bat 
letzteres das zum Einschreiten als Exekutionsgericht berufene Gericht 
von Amts wegen um den Exekutionsvollzug zu ersuchen. Ist das 
Exekutionsgericht einstweilen noch nicht bekannt, so kann dennoch 
das Ersuchen auf Antrag des betreibenden Gläubigers, und zwar 
ohne Benennung des Exekutionsgerichtes, ausgefertigt und dem 
Gläubiger bebufa Ausbändigung an dasjenige Gericht übergeben 
werden, das nach Gestaltung der Verhältniaae zum Einschreiten 
als Exekutionsgericht berufen sein wird. Das auf diese Art ersuchte 
Exekutionsgericht bat dem Gerichte, das die Exekution bewilligt 
hat, von dem Empfange des Ersuchens Mitteilung zu machen. 

(2) Das Exekutionsgericht hat mit der Erlassong der erforder
lichen Ersuchschreiben von Amts wegen vorzugeben, wenn sich im 
Laufe eines Exekutionsverfahrens die Notwendigkeit ergibt, behufs 
Vomahme einzelner, außerhalb des Sprengels des Exekutionsgerichtes 
zu bewirkender Exekutionsmaßregeln oder überhaupt zur Erledi
gung eines anhängigen Exekutionsverfahrens die Mitwirkung eines 
anderen Gerichtes in Anspruch zu nehmen, oder wenn während 
eines Exekutionsverfahrens die Mitwirkung anderer Behörden not
wendig wird. 

(3) Bei Ersuchen, welche an außerhalb des Geltungsgebietes 
dieses Gesetzes befindliche Behörden gerichtet werden, sind die 
besonderen Vorschriften zu beobachten, die für den geschäftlichen 
Verkehr mit denselben bestehen. 

Mat. I S. 397, II S. 21, 697. 
Formulare: Heller-Trenkwalder Nr. 68, 69. 
Enttch.: 1. Das Exekutionsgerlebt kann ein Ersuchen um Vollzug an 

ein anderta Gerlebt nur dann richten, wenn bei Ihm schon die Durchftlbrung 
dieser Exekution anhängig Ist. 10. Nov. 1925, R XLI 1361/25 (E I 5285/25 
EG. Wien). 

2. Unzulässigkelt des Ansuchens um Vollstreckung hleriAndischer Urteile 
ln Rußland. 6. April 1880, GI. U. 7922. 

3. Verpßlchtung des ProzeBgerlchtes zur Bestätigung seiner Zuständigkelt 
und der Vollstreckbarkelt des Urteiles auf Ansuchen der Partel behufs Voll
streckung desselben Im Auslande. 13. Juli 1880, GI. U. 8043; ebenso 24. Aug. 
1880, GI. U. 8071. 
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§ 70. (I) Von der Erhebung des Rekunes gegen die Exekutions
bewilligung ist das Exekutionsgericht durch das ersuchende Gericht 
nur dann zu benachrichtigen, wenn letzteres infolge des Rekurses 
die Vollziehung des angefochtenen BescblU88e8 aufgeschoben hat. 
Die rechtskräftige Erledigung des Rekunes ist dem Exekutions
gerichte nicht nur in diesem Falle, eondem jedesmal zur Keimtnie 
zu bringen, wenn der die Exekution bewilligende Beschluß infolge 
des Rekurses aufgehoben oder abgeändert worden ist. 

(2) Das Exekutionsgericht bat sodann je nach dem Inhalte der 
ihm zukommenden Mitteilungen alle zur Fortsetzung oder zur Ein
stellung, Einschränkung oder Aufschiebung des Exekutionsvollnges 
erforderlichen Anordnungen zu erlassen. 

(3) Ein gemäß § 69, Absatz 1, dem betreibenden Gläubiger zur 
Bestellung fibergebenes Ersuchen ist diesem abzufordern, wenn die 
Aufbebung oder Abänderung des BescblU88e8, durch den die Exekution 
bewilligt wurde, erfolgt, bevor das Ersuchschreiben dem Exekutions
gerichte ausgehändigt wurde. 

Mat. I S. 397, ll S. 21, 697. 
Formulare: E.-Form. 149; Vlttorelll-Bloeh-Fisc:hh6c:k Nr. 25; HeUer-Trenk

walder Nr. 73. 
Entsch.: Über den mit einem Rekune verbundenen Antrag auf Allt• 

schlebung der Exekution hat auch nach Beginn des Exekutionsvollzuges du be
willigende Gericht zu entscheiden. 19. Mal 1926, SZ. VIII/166. 

Siehe Enbcb. Nr. 32 bei I 42 EO. 

Bekann&maobung doreb Edikt 

§ 71. (I) In allen Fällen, in welchen die Verständigung durch 
Edikt zu geschehen hat, ist das vom Gerichte auszufertigende Edikt 
an der Gerichtstafel anzuschlagen und durch ein· oder mehrmalige 
Einschaltung in die zu amtlichen Kundmacbungen im Lande bestimmte 
Zeitung zu veröffentlichen. 

(2) Nach Ermessen des Gerichtes kann jedoch von Amts wegen 
oder auf Antrag verffigt werden, daß: · 

1. das Edikt auch noch in anderen iuländiscben oder in ausländi· 
sehen Zeitungen veröffentlicht werde, 

2. oder namentlich bei geringerem Werte der Exekutioneobjekte, 
die Verlautbarung durch die Zeitung ganz unterbleibe und an deren 
statt die Verlautbarung durch das Amtsblatt des Bezirkes oder durch 
Anheftung an die ff1r öffentliche Kundmacbungen bestimmte Stelle 
derjenigen Ortsgemeinde zu erfolgen habe, in deren Gebiete die in 
Exekution gezogenen Gegenstände sich befinden oder die Exekution 
geführt wird, oder daß die Verlautbarung in dieser Gemeinde in eonst 
ortsüblicher Weise geschehe. 

(3) Die Parteien und eonstige Beteiligte können verlangen, daß 
mit der vom Gerichte angeordneten Bekanntmachung auf ihre Kosten 
auch andere der im ersten und zweiten Absatze angegebenen Verlaut
barungsarten verbunden werden. 

Mat. I S. 397, II S. 21, 698. 
Formulare: E.-Form. 217. 
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Aufforderungen und :MIUeßangen llel einer EukuUonahandlung 

I 72. ( 1) Die bei einer Exekutionllhandlung vorkommenden 
Aufforderungen und aonatigen Mitteilungen erfolgen, falla nicht im 
gegenwlrtigen Gesetze etwaa anderea 'bestimmt ist, mdndlich. 

(2) Aufforderungen und Mitteilungen, welche wegen Abwesenheit 
der Peraon, an welche sie zu richten sind, nicht mdndlich geschehen 
können, sind denelben schriftlich &UZU8tellen. Die Befolgung dieser 
Vorschrift ist im Protokolle IIU bemerken. 

Mat. I S. 397, II S. 699, 

Exell:uUonsakten 

§ 73. Die Parteien und alle aonatigen Beteiligten können Einsicht 
in die daa Exekutionsverfahren betreffenden Akten begehren und 
auf ihre Kosten von ein11elnen Aktenstdcken Abschriften verlangen. 
Solche Einsicht· und AbiChriftnahme kann auch dritten Peraonen, 
inaoweit sie ein rechtliches Intereaae glaubhaft machen, vom Vor
ateher dea Exekutionsgerichtes gestattet werden. Durch die Abschrift. 
nahme dilrfen jedoch die gerade dringend benötigten Aktenstdeke 
dem V ollatreekungaorgane nicht entzogen werden. 

Mat. I S. SM, II S. 21, 699. 

Kosten der Es:ekuUon 

I "· ( 1) Sofem nicht fdr einllelne Fille etwaa anderea angeordnet 
ist, hat der Verpflichtete dem betreibenden Glil.ubiger auf deaaen 
Verlangen alle ihm veruraaohten, 11ur Rechtsverwirklichung not· 
wendigen Kosten dea Exekntionsverfahrena 110 erstatten; welche 
Kosten notwendig sind, hat daa Gericht nach aorgflltiger Erwil.gung 
aller Umltil.nde 11u bestimmen. 

(2) Der Anspruch auf Eraatl der nicht schon rechtakril.ftig zuer· 
kannten Exekutionskosten erllaoht, wenn deren gerichtliche Bestim
mung nicht apil.teatens binnen einem Monat nach Beendigung oder 
Einstellung der Exekntion begehrt wird. 

I 78 EO., II 40 bla 52 ZPO. 
JM. zu I 74 EO. 
Mat. I S: 398, II S. 21, 700. 
Entscb.: 1. Die 6flenUlcben Krankenkusen sind, wenn ale durch einen 

Rechtsanwalt vertreten lind, berechtigt, Anwaltskosten zu verzelcbnen. 
12. Febr. 1927, R XLI190/27 (E XIX 722/27 EG. Wien); 

2. ebenso die SteuerAmter, wenn sie ftlr die Flnanzprokuratur einschreiten. 
14. Febr. 1905, GI. U. n. F. 3626. 

s. Wenn gleichzeitig mehrere AntrAge gestellt werden, die ln einem Schrift· 
~~atze vereiDigt werden k6nnen, ao lind nur die betreUenden Verbindungs· 
gebt\bren zuzuaprecben. 16. Jull1925, R XLI818/25 (E VIII 3814/25 EG. Wien) 
u.a.m. 

4. Dagegen tat der Koatenanaprucb ftlr mehrere AntrAge, die sieb auf ver• 
sebledene Akten beziehen, begr(lndet. 10. Okt. 1916, R XIII 570/16 (E XIII 
1543/16 EG. Wien). 

5. Die gelllAß 1 353, Abll. 2 EO. dem Verpmcbteten auferlegten Koaten;111nd 
Exekutlonskoaten, daber ein Revisionsrekurs unzuliulg. 7 Febr. 1923, Ob 111 25, 
ZentrBl. 1923, S. 286. 

6. Beim ersten Antrage auf Exekution Ist die Entlcbeldung ,,die Kosten· 



74 Exekutionsordnung. § 74 

bestimmung erfolgt erst nach Vollzug der Exekution" ungerechtfertigt. 19. Jän. 
1925, R XLI 37/25 (E XI 755/24 EG. Wien). 

7. Für den neuerlichen, ebenfalls erfolglosen Vollzugsantrag sind Kosten 
zuzusprechen, wenn seit dem ersten Vollzugsgesuche längere Zelt (ein Jahr) ver
strichen und eine Änderung der Vermögensverhältnisse des Verpntchteten 
möglich Ist. 16. Jän. 1925, R XLI 36/25 (E XI 7320/24 EG. Wien); 

8. nicht aber dann, wenn der erste Antrag zurückgelegt wurde. 6. Febr. 1912, 
GI. U. n. F. 5778. 

9. Art. 18 des Haager Übereinkommens gilt nur für Prozeß-, nicht aber für 
Exekutionskosten. 9. Juni 1914, Slg. 1683. 

10. Im allgemeinen entscheidet nur der Erfolg, ob die Kosten eines neuer
lichen Vollzugsantrages ,.notwendig" waren. 9. Juni 1927, R XLI 904/27 (E IV 
5917/26 EG. Wien). 

11. Substitutionskosten des ausländischen (tschechoslowakischen) Anwaltes 
sind Im allgemeinen nicht zuzusprechen, wohl aber der Teil, der notwendige 
Barauslagen vergütet. 2. Nov. 1923, R XLI 1906/23 (E I 4590/23 EG. Wien). 

12. Bei der Sicherungsexekution Ist die Kostenersatzpntcht des Ver
pntchteten vom Schicksale des Hauptanspruches abhängig. 29. März 1922, R XLI 
411/22 (E VII 496/22 EG. Wien). 

13. Zur Herelnbringung von Rekurskosten Ist nur ein Antrag auf neuerlichen 
Vollzug, nicht aber eine neue Exekutionsbewilligung zulässig. 20. April 1911, 
GI. U. n. F. 5447. 

14. Der Verpßlchtete hat dem betreibenden Gläubiger auch die durch eine 
unverschuldete unrichtige Bezeichnung des Berufes des Verpntchteten ent
standenen Mehrkosten zu ersetzen. 21. Aug. 1926, R XLI 1166 LG. Wien, ZentrBI. 
1927. s. 305. 

15. Wenn der betreibende Gläubiger die Forderung pfändet, die dem Ver
pntchteten gegen Ihn selbst zusteht, so sind für diesen Antrag nur die Kosten 
eines eingeschriebenen Briefes zuzusprechen, da es sich um das Geltendmachen einer 
Aufrechnung handelt. 8. März 1927, R XLI 163/27 (E XX 193/27 EG. Wien). 

16. Die Frist zur Zahlung der Exekutionskosten beträgt auch bezüglich einer 
Wechselsache 14 Tage. 20. Juni 1911, GI. U. n. F. 5510. 

17. Die Kosten der Überführung der Gegenstände nach erfolgter Übergabe 
gemäß § 346 EO. sind nicht mehr Exekutionskosten, da die Exekution mit der 
Übergabe beendet Ist. 16. Jän. 1924, R XLI 99/24 (E II 5612/23 EG. Wien). 

18. Der betreibende Gläubiger hat Anspruch auf die Kosten 
eines Rekurses, der zur Zurückweisung von Widersprüchen, Anträgen oder Be
schwerden dritter Personen führte. 16. Okt. 1901, GI. U. n. F. 1588; 

19. einer Tagsatzung über einen vom Verpßlchteten gestellten Einstellungs
antrag, der auf den Rechtsweg verwiesen wurde. 10. Jän. 1911, R I 7, GZ. 1911, 
s. 55; 

20. der Löschungsqulttung für eine zwangsweise einverleibte Wechsel
forderung. 7. Nov. 1905, GI. U. n. F. 3204 (anders dagegen: 14. Junl1899, NotZtg. 
1901, s. 111). 

21. Hat der Verpntchtete nach Einleitung der Exekution die Forderung des 
betreibenden Gläubigers berichtigt, Ist er auch verpntchtet, dem letzteren die 
Ihm verursachten Kosten des Einstellungsantrages zu ersetzen. 23. März 
1915, Jud. B. Nr. 216, Slg. 1633. 

22. Der betreibende Gläubiger hat keinen Anspruch auf die 
Kosten, die nach Ertellung des Zuschlages erwachsen sind. 18. Nov. 1908, GI. U. 
n. F. 4391; 

23. für die Empfangnahme und Verbuchung des übersandten Geldes sowie 
die Verständigung der Partei. 8. März 1899, GI. U. n. F. 543; 

24. für die Vorbereitung des Exekutionsgesuches. 8. Jän. 1902, GI. U. n. F. 
1708; 

25. für eine unzulässig erklärte Exekution. 30. Juni 1909, GI. U. n. F. 4667; 
26. für einen Verkaufsantrag, der mit dem kurz vorher eingebrachten 

Pfiinduugsantrag hätte verbunden werden können. 27. März 1900, GI. U. n. F. 951; 
27. für den Antrag auf Feststellung des Eintrittes der Vollstreckbarkelt 

ohne gleichzeitigen Verwertungsantrag. 30. März 1927, R XLI 438/27 (E XXIV 
1096/27 EG. Wien). 
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28. Ein Zuspruch der mit dem Einschreiten Im Melstbotvertellungsverfahren 
verbundenen Kosten, als beispielsweise: Kosten der Anmeldung der Forderungen, 
der Teilnahme an der Verhandlung und die Erfolglassung der zugewiesenen Be
träge sowie Rechtsmlttelkosten, findet in diesem Verfahren nicht statt. Wenn 
jedoch Im Grundbuche ein Höchstbetrag für derlei Nebengebühren eingetragen 
Ist (5 14 GBG.), so Ist diese Vertragsbestimmung maßgebend. 4. Febr. 1913, 
Jud. B. Nr. 201, GI. U. n. F. 4112. 

29. Dem betreibenden Gläubiger, der lnfolge des von dritter Seite behaupteten 
Rechtes, welches die Vornahme der Exekution unzulässig machen würde, die Ein· 
stellung der Exekution beantragt, steht gegen den Verpfilchteten ein Anspruch 
auf Ersatz der Kosten des Einstellungsantrages nicht zu. 23. März 1915. Jud. B. 
Nr. 215, Slg. 1632. 

lntervenUoukosten 
30. Ob Interventionskosten zuzusprechen sind, Ist nach den besonderen 

Umständen des Falles zu beurteUen. 4. Dez. 1900, GI. U. n. F.1203; 
31. sie gebühren, wenn es sich um eine hohe Forderung handelt. 13. Nov. 

1906, GI. U. n. F. 3573. 
32. Dagegen: DerUmstandalleln,daßesslch um einenverhältnismäßighohen 

Betrag handelt, rechtfertigt nicht die persönliche Intervention des Rechtsanwaltes. 
11. Mal 1922, R XLI 646/22 (E IX 1159/22 EG. Wien). u. a. m. 

33. Wenn der Intervenierende Gläubiger Uber Zablungsverspreehen vom 
Vollzuge absteht, gebühren Ihm keine Interventionskosten. 9. Okt. 1920, R XXI 
510/20 (E VI 1371/20 EG. Wien). 

34. Trotz Abstandnahme vom Vollzug können bei einer großen Forderung 
Interventionskosten zugebnllgt werden. 24. Febr. 1921, R XLI 180/21 (E VIII 
220/21 EG. Wien). 

35. Die Notwendigkelt einer Intervention Ist nur nach Ihrem Erfolge 
zu beurteilen. 4. !\Iai 1927, R XLI 668/27 (E XXIII 2461/27. EG. Wien). u. a. m. 

36. Keine Kosten für Vollzugshandiungen, die deswegen zu keinem Er· 
gebnlsse geführt haben, weU der Intervenient nicht einmal versucht hat, ein 
versperrt gefundenes Lokal durch einen Schlosser öffnen zu Jassen. 2. Okt. 
1926, R XLI 1409/26 (E X 5616/26 EG. Wien). 

37. Keine Herabsetzung der tarifmäßigen Kosten wegen. Geringfügigkelt 
des Exekutionsgegenstandes. 20. Sept. 1910, GI. U. n. F. 5176. 

38. Keine Transportkosten für ein Transportmittel, das nicht zur Verwendung 
kam. 12. Okt. 1920, R XXI 516/20 (E Vll 1401/20 EG. Wien). 

39. Für die Intervention bei einer Llegensehaftnehätzung sind ohne 
besonderen Grund keine Kosten zuzusprechen. 15. April 1925, R XLI 333/25 
(E VII 5924/23 EG. Wien). 

40. Keine Kosten für die Intervention des Gläubigers bei der Vernehmungs
tagsatzung nach 5 11 EO. 31. Dez. 1923, R XLI 2275/23 (E IV 6061/23 EG. 
Wien). 

40a. Der Anspruch auf Ersatz der Vollzuskosten entsteht mit dem Vollzuge 
der Exekution und nicht erst mit dem ziffernmäßigen Zuspruche. Die Kosten• 
forderungIst eine Nebengebühr. 7. Sept.1927, Ob 1907/27 (C II 29/27 EG Wien). 

Der Verpmehtete hat Allaprueh auf die Koaten 
41. eines Rekurses, der zur Aufschiebung der Exekution führte. 2. März 

1910, GI. U. n. F. 4977; 
42. einer Tagsatzung über seinen Elnstellungsantrag, wenn der Gläubiger 

das zwangsweise einverleibte Pfandrecht nicht Iösehen ließ. 22. Junl1910, R III 284 
JurBJ. 1911, S. 60; 

43. eines Rekurses, der zur Behebung der ExekutlonsbewnJigung führte. 
20. Juni 1911, GI. U. n. F. 5510. 

44. Die Unterlassung der nach 1 55 EO. aufgetragenen Äußerung Uber den 
Einstellungsantrag des Verpßlchteten macht den Gläubiger kostenpßlchtig. 
1. Juli 1904, GI. U. n. F. 2740. 

45. Dritte Personen können die Kosten eines erfolgreichen Rekurses nicht 
vom betreibenden Gläubiger verlangen. 10. Mlirz 1908, GI. U. n. F. 4864 u. a. m. 

46. Der für den Schuldner bestellte Kurator erhAlt seine Kosten vom be· 
treibenden Gläubiger. 10. AprU 1912, GI. U. n. F. 5862. 



76 E:z:ekutionsordnung. §I 74-79 

Prlat des I 7f, AIIL I 
47. Dle Frist des 174, Abs. 2 EO. beginnt von der Einstellung des Exekutlons

verfahrena und nlcbt von der vollständigen Befriedigung des Gläubigers an zu 
laufen. 26. Sept. 1916, R XIII 546/16 (E XVI 1969/15 EG. Wien); 

48. bei der zwangsweisen Pfandrechtsbegründung von der Ein
tragung an. 26. Febr. 1902, GI. U. n. F.l789; 

49. sie beginnt nicht schon von der Einstellung des Verkaufsverfahrens 
an zu laufen. 16. April 1902, GI. U. n. F. 1855; 

50. sie kommt Oberhaupt nicht zur Anwendung, wenn keine Gelegenheit 
war, die Kosten frOher anzusprechen. 20. April 1904, GI. U. n. F. 2671. 

51. Die Frist gilt auch für Kosten, die dem VerpOicbteten zukommen. 
15. Dez. 1909, GI. U. n. F. 4831; 

52. sie gilt nicht für die Geltendmachung der Ersatzansprüche JJezOglleh 
der Erlags- und Erfolglassungskosten, die durch eine ungereehUertlgte Exekution 
zur Sicherung verursacht wurden. 4. Nov. 1913, R 111 486, ZentrBJ. 1913, 
s. 1057. 

53. Siebe Entseb. bei 137 EO. Nr. 72 bis 81, 140 Nr. 6, 7, 8, 1352 EO. 
Nr. 14, 15, I 367 EO. Nr. 2, I 393 EO. 

Literatur 
Klar Dr. Ernst: Die Judikate Nr. 201, 215 und 216. GZ.1926, Nr.ll, S. 65, 
Coronlni-Cronberg Dr. (Graf): Die Kostenfrage bei Überweisungen •. GZ.1926. 

Nr.9. 

§ 75. Wenn ein Exekutionsverfahren aus einem der in den 
§§ 35, 36 und 39, Z. 1, angefllhrten Gründe eingestellt wird oder 
dessen Einstellung aus anderen, dem betreibenden Gläubiger bei 
Stellung des Antrages auf Exekutionsbewilligung oder bei Beginn 
des Exekutionsvollzuges schon bekannten Gründen erfolgen mußte, 
so hat der betreibende Gläubiger auf Ersatz der gesamten bis zur 
Einstellung aufgelaufenen Exekutionskosten keinen Anspruch. 

Mat. I S. 398, II S. 700. 
Entscb. 1. Wird der ExekuUonsUtel außer Kraft gesetzt, so müssen die 

auf Grund desselben erlassenen KoatenbesebiOsse beboben werden. 7. MArz 1921, 
R XLI 250/21 (E XII 1382/20 EG. Wien). 

2. Die betreibende Partel kann keinen Ersatz der Vollzugskoaten fordem 
wenn die ExekuUonsbewllllgung lnfolge Rekurses des VerpOichteten aufgehoben 
und der Antrag abgewiesen wurde. 11. JAD. 1926, R XLI 36/26 (E I 3257/25 EG. 
Wien). · 

§ 76. Bei der voraussichtlieh letzten gerichtlichen Bestimmung 
der Exekutionskosten sind auch die Auslagen von Amts wegen zu 
berücksichtigen, die durch das Einheben der Exekutionskosten ent
stehen dilrften. Eine nachtrigliche Bestimmung dieser Einhebungs
kosten findet nicht statt. 

Mat. I S 398, II S. 21, 700. 

Frueh&brlngende Aalegang gerleh&Uoh erlegter Barbe&rlge 

§ 77. Wenn sich mit Rilcksicht auf die Höhe der Beträge, die 
wahrscheinliche Dauer des Erlages oder aus anderen Gründeu die 
fruchtbringende Anlage der im Laufe eines Exekutionsverfahrens zu 
Gericht erlegten Ertragsilberschilsse, Feilbietungserlöse, Kassareste 
oder anderen Bargeldbeträge empfiehlt, so hat das Gericht von Amts 
wegen oder auf Antrag wegen deren fruchtbringender Anlage das 
Geeignete zu veranlassen. Die näheren Bestimmungen ilber die Art 
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der Anlage und daa hiebei zu beobachtende Verfahren sind im Ver
ordnungswege zu treffen. 

Art. XXIII EG. z. EO. 
Mat. I S. 398, II S. 21 und 700. 
Formulare: Vlttorelli-Bloch-Flschb6ek Nr. 27; Heller-Trenkwalder Nr. 77 

bls79. 
Anwendung der Zh'llproseBordnung 

I 78. Soweit in diesem Gesetze niehta anderes angeordnet ist, 
haben auch im Exekutionsverfahren die allgemeinen Bestimmungen 
der Zivilprozeßordnung über die Parteien, daa Verfahren und die 
mdndliche Verhandlung, über den Beweis, die Beweisaufnahme und 
über die einzelnen Beweismittel, über richterliche Besehld88e und 
iiber daa Rechtamittel des Rekurses znr Anwendung zu kommen. 

Art. XIII, Z. 2 EG. z. EO., 111 bis 225, 266 bis 383, 390 bis 424, 430, 
461ff., 514 bis 528 ZPO. 

I 2 MV. 23. Mal 1897, RGBI. 130 (Armenrecht und Ausfertigung von 
BeatAUIIUJlien von Zeugnissen zur Erlangung des Armenrechtes). 

JMV. 13. Juni 1914, RGm. 125, 1 5 (Zeugnis über dJe Fortdauer des 
Armenrechtes Im EzekuUoDaverfahren). 

I 9 JMV. 26. JAn. 1922, BGBI. 47 (Befreiung der Armenrecht genleUenden 
Partel vom Zehrgeld, Ganggeld und den Zustellunpgebtlhren). 

Mat. I S. 398, II S. 21 und 701. 
Entseh.: 1. Fllr Besehelnlgungen gelten dJe Vonehrlften des 1274 ZPO. 

19. AprU 1898, GI. U. n. F. 126. 
2. Keine Unterbrechung wegen AnhAnglgkelt eines StrafverfahreDa gegen 

den betreibenden Gllublger. 5. AprU 1898, GI. U. n. F. 91. 
3. Gemäß §. 78 EO. kann nleht I 408 ZPO. angewendet werden. 21. Febr. 

1916, R XIII 97/16 (E VIII 4079/15 EG. Wien). 
4. Stehe Entaeheldungen bei II 35, 65, 74. 

Zweiter Titel 

Exekution auf Gnmd im Auslande errichteter 
~ und Urkunden 

§ 79. Auf Grund von Akten und Urkunden, die nicht zu den im 
§ 2 bezeichneten Exekutionstiteln gehören, aber außerhalb des Gel
tungsgebietes dieses Gesetzes errichtet und nach den daselbst gelten
den gesetzlichen Bestimmungen exekutionsfähig sind, darf die Exe
kution oder die Vornahme einzelner Exekutionshandlungen im Gel
tungsgebiete dieses Gesetzes nnr dann und in dem Maße stattfinden, 
als die Gegenseitigkeit durch Staataverträge oder durch darüber er
lassene, im Reichsgesetzblatte kundgemachte Regierungserklärungen 
verbürgt ißt. 

Mat. I S. 398, II S. 22, 701. Rechtahllfeerllsse bel 184. 
Formulare:' Vlttorelli-Bloeh·FIIehb6ek Nr. 28 bis 30; Heller-Trenkwalder 

Nr. 80 bl1 85. 11. Tell Aktenmuster XX. 

AllpaelaH 
Entseh.: 1. In zweifelhaften FAllen Ist eine Belehrung des Justlzmlnlsterlums 

einzuholen. 6. Okt. 1885, GI. U. 10 724. 

l Bel Verwendung dieser Formularlen sind jedoch die seither erlasseneu 
StaatsvertrAge zu beachten. 
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2. Maßgebend Ist nur der Inhalt des ausländischen Titels und nicht der 
des Ersuchschrelbens. 8. Okt. 1901, GI. U. n. F. 1577. 

3. Unzulässigkelt der Klage auf Grund eines ausländischen, in Osterreich 
nicht vollstreckbaren Urteiles. 23. April 1901, GI U. n. F. 1383. 

4. Zur Bewilligung der Einschränkung der Im Auslande zu vollziehenden 
Exekution Ist das Inländische Prozellgericht nicht zuständig. 9. Juni 1914, 
GI. U. n. F. 7740. 

Deutaebee Releb 
5. Zur Bewilligung der Exekution auf Grund eines reichsdeutschen Titels 

Ist das Bezirksgericht zuständig, bei dem der Verpßlchtete seinen allgemeinen 
Gerichtsstand hat (nicht das Exekutlonsgerlcht). 15. Okt. 1927 Ne XLI 62/27 
(E XIX 7390/27 EG. Wien). 

Taebeeboalowaklaebe RepubUk 
6. Das Inländische Vollzugsgericht hat den Inhalt der den Titel bildenden 

Urkunde in Bezug auf die formalen Voraussetzungen der Vollstreckbarkelt nicht 
zu überprüfen. 16. Dez. 1913, GI. U. n. F. 6678. 

7. Das Inländische Gericht hat über den Einstellungsantrag des Verpßlchteten 
zu entscheiden. 9. März 1920, SZ. 11/15. 

8. Keine Anfechtung nach § 81, Z. 2, weil die Forderung vor der Währungs
trennung entstanden Ist. 19. Okt. 1920, SZ. 11/111. 

9. Keine Anwendung des § 83, Abs. 3, wenn der Titel nach dem 28. Okt. 
1918 entstanden Ist. 23. März 1921, SZ. 111/35. 

10. Ein Urteil eines tschechoslowakischen Börsenschiedsgerichtes Ist ein 
Exekutlonstltel. 29. April 1924, SZ. VI/166. 

Andere Staaten 
11. Großbrltannlsche Urteile sind nicht vollstreckbar. 16. Dez. 1908, 

GI. U. n. F. 4425. 
12. Falls auf Grund eines Italienischen Titels (nicht Im Rechtshllfeweg) 

Exekutll>n begehrt wird, bedarf der Titel der Beglaubigung durch ein österrelchlsches 
diplomatisches Organ in Italien. 25. Juli 1927, Ob I 693, ZentrBI. 1927, S. 882. 

13. Siehe bei I 81 EO., Nr. 1, § 378 EO., Nr. 1, 2 und 14. 

Literatur 

Sperl Hans: Vollstreckungsrechtshilfekonferenz in Wien. GZ. 1910. Nr. 4; 
Derselbe: Die Internationale Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen. 

GZ. 1912, S. 535. 
Derselbe: Die Zwangsvollstreckung ln bürgerlichen Rechtssachen zwischen 

Osterreich und Ungarn, 1915. 
Derselbe: Die Vollstreckungshilfe zwischen Osterreich und Deutschland. GZ. 1919, 

Nr. 47 rr. 
Derselbe: Der Rechtsschutz- und Rechtshilfevertrag zwischen Osterreich und 

Deutschland vom 21. Juni 1923. Ztschr. f. öff. Recht. S. 299ff. 
Luschln Hugo: Zur Frage der Vollstreckungshllfe. GZ. 1920, Nr.17ff., S. 134. 
Satter Karl: Zur Frage der Anerkennung ausländischer Ehescheidungsurteile 

nach österrelchlschem Rechte. GZ. 1922, Nr. 7, S. 102. 
M u h r J o s e f: Die deutsch-österrelchlsche Vollstreckung alter und neuer Exe

kutlonstltel. GZ. 1919, S. 7. 
Goedlke Frledrlch: Exekutionstitel der Nationalstaaten. GZ. 1919, S. 230. 
Schauer Hugo: Ober den Vollstreckungsrechtshilfevertrag mit Ungarn. GZ. 

1914, Nr. 19. 
Hellmer Erwln: Der beabsichtigte Rechtshilfevertrag zwischen Osterreich 

und Ungarn. GZ. 1914, Nr. 56, S. 32. 
Palagyl Robert: Einige Worte über den neuen österrelchlsch-ungarischen 

Vertrag bezüglich der Vollstreckungsrechtshllfe. GH. 1914, Nr. 31, S. 483. 
Hajnal Heinrich: Vollstreckung österrelchlscher Urteile in Ungarn. JurBI. 

1916, Nr. 26, S. 306. 
Schmldl Emmerlch: Auswirkungen des Exekutionsrechtshilfevertrages zwischen 

Osterreich und Ungarn. AnwZtg. 1927, S. 402. 
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§ 80. Einem Exekutionsantrage, der sich auf ein Erkenntnis 
einer auswärtigen Gerichts- oder sonstigen Behörde oder auf einen 
vor diesen geschloBSenen Vergleich gründet, ist überdies nur dann 
stattzugeben: 

1. wenn die Rechtssache nach Maßgabe der im Inlande über die 
Zuständigkeit geltenden Bestimmungen im auswärtigen Staate an
hängig gemacht werden konnte; 

2. wenn die Ladung oder Verftlgung, durch die das Verfahren 
vor dem auswärtigen Gerichte oder der auswärtigen Behörde einge
leitet wurde, der Person, wider welche Exekution geführt werden soll, 
entweder in dem betreffenden auswärtigen Gebiete oder mittels Ge
währung der Rechtshilfe in einem anderen Staatsgebiete oder im 
Inlande zu eigenen Banden zugestellt wurde; 

3. wenn das Erkenntnis gemäß dem darüber vorliegenden Zeug
niase der ausländischen Gerichts- oder sonstigen Behörde nach dem 
für letztere geltenden Rechte einem die Vollstreckbarkeit bemmenden 
Rechtszuge nicht mehr unterliegt. 

Mat. I S. 399, II S. 701. 
Enhcb.: Zu Zahl 1: 1. Die Zuständigkelt muß schon glelcbzeltlg mit 

dem Exekutionsantrage· nachgewiesen werden. 23. Sept. 1913, GI. U. n. F. 6573; 
2. dabei sind die zur Zelt des Antrages geltenden lnlAndlscben Zuständlg

keltsbestimmungen maßgebend. 28. Dez. 1915, GI. U. n. F. 7723. 
3. Der nacb dem lnlöndlscben Rechte maßgebende Zuständigkeltsgrund 

muß nicht Im Auslande geltend gemacht worden sein. 22. Aug. 1916, Slg. 1780. 
4. Die auf Vereinbarung beruhende Zuständigkelt muß urkundlich nach

gewiesen werden. 15. Okt. 1912, GI. U. n. F. 6083; 
5. Insbesondere, wenn es sieb um ein Versliumungsurtell bandelt.tt. März 

1913, GI. U. n. F. 6342. 
6. Zu Zabl2: Trotz Zustellungsmangel Ist die Exekution zu bewilligen, wenn 

sieb der Verpßlcbtete tatslicbllcb an dem Verfahren vor der ausländischen Behörde 
beteiligt bat. 8. Nov. 1922, SZ. IV/112. 

7. Zu Zahl 3: Die Rechtskraft eines reichsdeutseben Erkenntnisses kann 
durch ein Zeugnis des Gerlcbtsscbrelbers bestätigt werden. 18. Febr. 1903, GI. U. 
n. F. 2265. 

Literatur 
Elslnger: Das Kompetenzerfordernis ausländischer Exekutionstitel 1m ilster

relcblscben Zwangsvollstreckungsverfahren (5 80/1 EO.). NotZtg. 1913, 
S.237, 247. 

§ 81. Die Bewilligung der Exekution oder der begehrten Exeku
tionshandlung ist ungeachtet des Vorhandenseins der in den §§ 79 
und 80 angeführten Bedingungen zu versagen: 

1. wenn der Person, wider welche die Exekution geführt werden 
soll, die Möglichkeit, sich an dem vor dem auswärtigen Gerichte 
oder der auswärtigen Behörde stattfindenden Verfahren zu beteiligen, 
infolge einer Unregelmäßigkeit dieses Verfahrens entzogen war; 

2. wenn durch die Exekution eine Handlung erzwungen werden 
soll, welche nach dem Rechte des Inlandes überhaupt liDerlaubt 
oder doch nicht erzwingbar ist; 

3. wenn der Exekutionstitel den Personenstand eines Österreichi
schen Staatsangehörigen betrüft und gegen letzteren vollzogen 
werden soll; 
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4:. wenn vermittels der Exekution oder der begehrten Ex.ekutiona
handlung ein Rechtaverhältnia zur Anerkennung oder ein .Anapruch 
zur Verwirklichung gelangen soll, welchem durch das inländische 
Gesetz im Inlande aus Rilcksichten der öffentlichen Ordnung oder 
der Sittlichkeit die Gdltigkeit oder Klagbarkeit veraagt iat. 

Mat. I S. 399, II S. 702. 
Entach.: 1. EID ausiAndlsches Urteil Ist trotz 1118Dgelbafter Zustelluni 

der den ProzeO eiDleitenden Verfti8UDI vollstreckbar, wenn der Beldqte Aus· 
lADder Ist. 30. Dez. 1907, GI. U. n. F. 4037. 

2. Zur HereiDbrlniUDI einer EDtschAdJIUDpsumme weien nlchterfWlteD 
Eheversprechens kann nicht Exekution bewßllll werden. 14. Juni 1899, GI. U. 
n.F. 642; 

3. wohl aber zur HerelDbriDIUDI einer Unterhaltsforderunl ~e~en einen 
InlAndlachen Priester ZUlUOllen einer Ihm Im Auslande angetrauten Gattin. 
18. Juli 1911, GI. U. n. F. 5545; 

4. ebenso zur Durchletzuni e1De1 reichsdeutseben VerdUIIUlllurtellel, du 
auf Leistung eines Vorschusses auf die Kosten des von der Gattin IIJibiiDIII le
machten Ehescheldunpprozesses lautet. 4. Febr. 1915, GI. U. n. F. ·7294. 

5. Zur HereiDbriDIUDI einer Forderun1 aus einem (sittenwidrigen) Honorar
vertrale mit einem Rechtsanwalte Ist keine Exekution zu bewDIIIen. 19. Nov. 
1924, R XLI 1695/24 (E VI 3509/24 EG. Wien). 

§ 82. (1) Zur Bewilligung der beantragten Exekution oder 
Exekutionshandlung ist der Gerichtehof erster Instanz zuatindig, 
bei welchem der Verpßichtete seinen allgemeinen Gerichtaatand in 
Streitsachen hat. Ist ein solcher filr den Verpflichteten im Geltungs
gebiete dieses Gesetzes nicht begrilndet, so ist die Exekutionabewilli
gung bei dem Gerichtehofe erster Inatanz annauchen, in deaaen 
Sprengel das im §18 bezeichnete Bezirksgericht gelegen ist, und im 
Falle des § 19 der dort bezeichnete Gerichtshof. 

(2) . Der Antrag kann vom betreibenden Gläubiger, von dem 
ausländischen Gerichte oder von einem anderen hiezu berufenen 
aualindiaehen öffentlichen Organe gestellt werden. 

( 3) Das Gericht kann im Bedarfsfalle vor der Entscheidung ilber 
den Antrag die auswärtige Behörde, von welcher der Exekutionatitel 
herrilhrt oder welche die Bewilligung der Exekution beantragt hat, 
um Aufklärung ersuchen. 

Mat. I S. 399, II S. 702. 
Entsch.: Wenn auf Grund eines Im Inlande 1eschlossenen Schledlver

lrales Im Auslande eiD Schledllpruch 1efAIIt wurde, Ist ZIIJ' ExekuUoDibewDIIIUDg 
der Gerichtshof zustADdll. 17. AprU 1917, ZentrBI. 1918, S. 283. 

§ 83. (1) Wenn dem Antrage stattgegeben wird, ohne daß die 
in den §I 79 bis 81 angeführten gesetzlichen Bedingungen der Exe
kutionsbewilligung vorhanden sind, kann. derjenige, wider den die 
Exekution bewilligt wurde, unbeaehadet eines allfälligen Rekuraea, 
gegen die Exekutionabewilligung Widerspruch erheben. 

(2) Der Widerspruch ist bei dem nach § 82 in erster Instanz zur 
Bewilligung der Exekution berufenen Gerichte, und zwar, aofem er 
sich nicht auf den Mangel der Gegenseitigkeit oder auf einen der im 
§ 81, Z. 2 bis 4: angeführten Grilnde stiltzt, bei sonstigem AUSBChlUBB8 
binnen vierzehn Tagen nach Zustellung der Exekutionsbewilligung 
zu erheben. 'Ober den Widerspruch ist nach milndlicher Verband-
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lung durch Urteil Ul 46lff. der Zivilprozeßordnung) zu entscheiden. 
Nach Erhebung des Widerspruches kann das Gericht auf Antrag 
die Aufschiebung der Exekution anordnen. 

· ( 3) Die Frist zum Rekurse gegen die Entscheidung ilber den 
Exekutionsantrag betrigt vierzehn Tage. Gegen die Entscheidung 
ilber einen wegen Bewilligung oder Verweigerung der Exekution 
erhobenen Rekurs ist ein weiterer Rekurs auch dann znläaaig, wenn 
das Gericht zweiter Instanz den angefochtenen erstrichterliehen 
Beschluß bestätigt hat. 

Mat. I S. 399, II S. 22, 703. 
Formulare: Vittorelli-Blocb·Flschböek Nr. 31, 32; Heller-Trenkwalder 

Nr. 85. II. Teil, Aktenmuster XX. 
Entsch.: 1. Der Revisionarekurs gegen eine bestätigende Entscheidung 

Ist nur dann zullsslg, wenn diese die Frage der Einleitung der Exekution 
betrifft. 8. Nov. 1922, SZ. IV/112 u. a. m. 

2. I 83, Abs. 3 Ist nicht anwendbar, wenn es sieh um eine Exekution auf 
Grund eines nach dem 28. Okt. 1918 entstandenen tschechoslowakischen 
Titels handelt. 23. März 1921, SZ. 111/35. 

3. Wurde der Widerspruch rechtskräftig abgewiesen, so Ist kein Rekurs mehr 
m6tJilch. 19. Juni 1917, Slg. 1852. 

4. Der Widerspruch nach I 83 EO. Ist unm6tJileh, wenn die Exekution von 
einem ausländischen Gerlebte bewilligt wurde. 30. JAn. 1926, R XLI 147/26 
(C I 2/26 EG. Wien). 

I 114:. Die vorstehenden Beatimmungen kommen nicht zur An
wendung, aofem in Staatsverträgen oder in Regierungserklärungen, 
die im Reichsgesetzblatte kundgemacht Bind, ilber die Gewährung 
der Exekution und die VorallllSetzungen der V ollatreekbarkeit aus
lindiaeher exekutionsfähiger Akte und Urkunden abweichende An
ordnungen enthalten Bind. 

RechtshUfeerlaß 30. April 1924, JABI. 14, mit den NachtrAgen 30. April 
1925, JABl. 14, 30. AprU 1926, JABI. 9 und 30. April1927, JABI. 4, 2. Aprll1928, 
JAB1.4. 

Vgl. auch Anm. bei I 79. 
Mat. I S. 399, II S. 703, 

§ 85. Filr die Vomahme und Durehfilhrung einer auf Grund 
ausländischer exekutionsfähiger Akte und Urkunden bewilligten 
Exekutionshandlung oder Exekution haben die Beatimmungen dieses 
Gesetzes zu gelten. 

Mat. I S. 399, II S. 22, 703. 

1 86. (1) Die Vorschriften dieses Titels haben auch filr die Exe
kution auf Grund von exekutionsfähigen Akten und Urkunden zu 
gelten, die in den LAndem der ungarischen Krone errichtet wurden. 

(2) Im Bestande der verbilrgten Gegenaciligkeit (I 79) muß auf 
Grund gerichtlicher Erkenntniaae, die in den LiDdem der ungarischen 
Krone gefällt wurden, und auf Grund von gerichtlichen Vergleichen, 
die daaelbst abgeachloll86n wurden, die Exekution angeordnet werden, 
aofem nur: 

1. ein gerichtliches Zeugnis darilber beigebracht wird, daß das 
Erkenntnis einem die Vollatreckbarkeit hemmenden Rechtszuge 
nicht mehr unterliegt, und 

HELLER, Aktenmuster III. 6 
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2. keiner der im § 81, Z. 2 bis 4 angeführten Venagungagründe 
vorliegt. 

Mat. I S. 399, II S. 22, 704. 
Formulare: E.-Form. 239, 240. 

ZweiterAbschnitt 

Exekution wegen Geldforderungen 
Erster Titel 

Exekution auf das unbewegliche VermUgen 

Erste Abteilung 

Zwangsweise Pfandrechtsbegründung 

BewUUgung und Vollzug 
§ 87. Zugunsten einer vollstreckbaren Geldforderung kann auf 

Antrag des betreibenden Gläubigers ein Pfandrecht an einer Liegen
schaft des Verpflichteten oder einem diesem gehörigen Liegenschafts
anteile begründet werden. 

117 WlederbesledlungsG. 31. Mal 1919, StGBJ. 310 (neu verlautbart 25. Nov. 
1921, BGBJ. 688). BVG. 2. Aug. 1927, BGBI. 239, Vdgen. 9. Aug. 1927, BGBI. 248. 
20. Okt. 1927, BGBJ. 301, 23. Nov. 1927, BGBJ. 327, Erlaß 12. Dez. 1927, Z. 
213945/27 über lnfolge des Brandes Im Wlener Justizpalast erforderliche Maß
nahmen. 

Mat. I S. 399, II S. 704. 
Formulare: E.-l'orm. 181. Vlttoreiii-Bioch-Fischböck Nr. 33, 34; Heller

Trenkwalder Nr. 86 bis 94, 109 bis 112. II. Tell Aktenmuster I bis VI. 
Entsch.: Zwangswelse Pfandrechtsbegründung Ist zulässig: 
1. An dem Rechte des Nacherben vor Eintritt des Substltutlonsfalles. 

4. Jön. 1899, GI. U. n. F. 447. 
2. Auf eine durch eine Substitution belastete Liegenschaft wegen Schulden 

des Erblassers. 25. Mal 1899, GI. U. n. F. 622. 
3. Der Bewilligung kann Jn diesem Falle belgefügt werden: "unilesebadet 

der Substitutionsrechte des N. N." 6. Dez. 1899, GI. U. n. F. 789; 
4. auch schon bevor der Substitutionsfall eingetreten Ist. 13. Aug. 1907, 

GI. U. n. F. 3879; 
5. jedoch nicht zugunsten der Gläubiger des Nacherben. 13. Febr. 1900, 

GI. U. n. F. 886. 
Unzulässigkelt der zwangsweisen Pfandrechtsbegründung: 
6. An einem l'ruchtgenußrechte. 3. Okt. 1900, GI. U. n. F.l141; 
7. an einer bücherlieh sichergestellten Forderung, bezüglich deren ein grund

bücherllches Belastungs- und Veräußerungsverbot besteht. 18. April 1901, GI. U. 
n. F. 1382. 

8. Solange das Erwerbungsgeschürt nicht in die öffentlichen Bücher ein
getragen wurde (II 431, 451, 481 abGB.), gewährt der auf den Erwerb eines ding
lichen Rechtes gerichtete Vertrag bloß einen Titel. Eine vor bücherlieber Eintragung 
des vertragsmäßig erworbenen Rechtes gegen den bisherigen bücherlieh Berech
tigten auf das Buchobjekt geführte Exekution wird daher durch den späteren 
Buchelntrag des Erwerben nicht berührt, mag dieser auch schon vor der Ein
leitung der Exekution den Titel zum Erwerb erlangt haben. 28. Okt. 1908, 
Jud.B. Nr. 186, GI. U. n. 1'. 4359. 

9. Wenn die beantragte Pfandrechtselnverlelbung unzulässig Ist, darf nicht 
an Ihrer Stelle ohne Antrag das Pfandrecht zur Sicherstellung vorgemerkt 
werden. 24. Nov. 1908, GI. U. n. F. 4397. 

10. Siehebel !i 42 EO., Nr. 10, 174 EO., Nr. 48, 1374 EO., Nr. 7. 
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Belßer Morlz: Ranganmerkung und Zwangsvollstreckung. GZ. 1923, Nr. 6, 

S. 89 (siehe auch bei § 224). 
Welnmann: Prüfungsrecht gegenüber dem eine Exekution, Insbesondere nach 
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GZ. 1916, Nr. 24/26, S. 205; Hendel über dasselbe, Verlag Moser, 1920. 
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die zwangsweise begründete Hypothek. GZ. 1917, Nr. 2.8, S. 291. 

Tlll E. (v.): Verfügung über Hypotheken und Vorrückungsrecllt. NotZtg. 1918, 
Nr. 21, S. 165. 

Grün zwelg Slegmund: Das Verfügungsrecht des Eigentümers über die Hypo
thek als Exekutlonsobjekt. JurBI. 1917, Nr. 23, S. 265, 509; 1919, S. 247. 

Elsner Berthold: Das Verfügungsrecht des Eigentümers über die Hypothek 
nach der 111. Tellnovelle zum abGB .. GZ. 1917, Nr. 1, S. 1, Nr. 2, S. 19, 
Nr. 4, S. 39, Nr. 13, S. 134, Nr. 14, S. 149. 

1. In einem öffentlichen Buche eingetragene Liegenschaften 
§ 88. (1) Sofern die Liegenschaft in einem öffentlichen Buche 

eingetragen ist, erfolgt die Pfandrechtsbegriindung durch bücher
liehe Einverleibung des Pfandrechtes. 

(2) Für die Bewilligung und den Vollzug der Einverleibung gelten 
die Bestimmungen des allgemeinen Grundbuchsgesetzes vom 25. Juli 
1871, R.G.Bl. Nr. 95, mit der Maßgabe, daß: 

1. zur Bewilligung der Einverleibung nach Verschiedenheit des 
Exekutionstitels eines der im § 4, Z. 1, 3 und 4, bezeichneten Gerichte 
oder das Gericht zuständig ist, bei dem sich die Einlage befindet, 
in der die Einverleibung erfolgen soll; 

2. die Frist zur Einbringung von Rekursen vierzehn Tage 
beträgt. 

(3) Bei der bücherliehen Einverleibung des Pfandrechtes ist die 
Forderung, für die das Pfandrecht eingetragen wird, als vollstreck
bare zu bezeichnen. Diese Einverleibung hat die Wirkung, daß 
wegen der vollstreckbaren Forderung auf die Liegenschaft oder den 
Liegenschaftsanteil unmittelbar gegen jeden späteren Erwerber 
derselben Exekution geführt werden kann. 

1118, Z. 1, 374 EO., 1177ff. GBG. 
JME. 5. Nov. 1899, JMVBI. 1899, S. 363 (Abschriften des Exekutions

titels für die Urkundensammlung). Siehe aucb bei I 97. 
Mat. I S. 399, II S. 22, 705. 
Formulare: E.-Form. 174, 319; Vlttorelli-Bloch-Fischböck Nr. 33, 34, 38 

(Baurecht); Heller-Trenkwalder Nr. 87 bis 94. 
1. Für den Rang Ist der Zeltpunkt des Antrages maßgebend. 29. Dez. 1899, 

GI. U. n. F. 814; 
2. wenn nicht eine Vorrangseinräumung vorliegt. 21. Juni 1898, GI. U. 

n. F. 231; 
3. keinesfalls der Rang einer Anmerkung der Rangordnung (Ii 53 GBG.) 

3. Mal 1922, SZ. IV/43; 
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4. Voraussetzung der Bewilllgung Ist, daß der Verpßlchtete unzweifelhaft 
der Uegenscbaftselgentümer Ist. 12. Juli 1898, Gl. U. n. F. 252. 

5. Rekursfrist von 14 Tagen, auch bei der slchentellungswelsen Pfand
recbtsvormerkung. 10. Juni 1903, Gl. U. n. F. 2378 u. a. m. (anders dagegen 
16. Nov. 1898, Gl. U. n. F. 376). 

6. Unzulässigkelt der zwangsweisen Pfandrechtsbegründung auf das ver
bücherte Fruchtgenußrecht. 3. Okt. 1900, Gl. U. n. F. 1141. 

§ 89. (1) Ist eine Forderung vollstreckbar geworden, für die schon 
auf Grund einer dem Eintritte der Vollstreckbarkeit vorausgehenden 
Bestellung ein Pfandrecht einverleibt war, so ist auf Antrag des be
treibenden Gläubigers die bücherliehe Anmerkung der Vollstreckbar
keit zu bewilligen. 

(2) In Ansehung der Bewilligung und des Vollzuges der An
merkung haben die Bestimmungen des allgemeinen Grundbuchs
gesetzes vom 25. Juli 1871, R. G.Bl. Nr. 95, mit den in§ 88 angeführ
ten Abweichungen zu gelten. Durch diese Anmerkung erlangt die 
Forderung unmittelbare Vollstreckbarkeit gegen jeden späteren Er
werber der Liegenschaft oder des Liegenschaftsanteiles. 

Mat. I S. 400, II S. 23, 705. 
Formulare: E.-Form. 178; Vlttorelll-Bloch-Fischb6ck Nr. 35, 36; Heller

Trenkwalder Nr. 96 bis 102. II. Tell Aktenmuster 11. 
Enhch.: 1. Zu einer Pfandrechtsvormerkung kann nicht die Voll

streckbarkeit angemerkt werden. 10. Aug. 1905, Gl. U. n. F. 3136. 
2. Auf Grund eines vollstreckbaren Notariatsaktes kann auch ohne 

vorherige Anmerkung der Vollstreckbarkelt Exekution geführt werden. 19. Febr. 
1913, Gl. U. n. F. 6314. 

2. Bücherlieh nicht eingetragene Liegenschaften 

§ 90. (1) Wenn die Liegenschaft, an der oder an deren Anteil 
für die vollstreckbare Forderung ein Pfandrecht begründet werden 
soll, in ein öffentliches Buch nicht aufgenommen ist, so ist zum Er
werbe des Pfandrechtes die vom Exekutionsgerichte auf Grund der 
Exekutionsbewilligung vorzunehmende pfandweise Beschreibung der 
zu pfändenden Liegenschaft erforderlich. 

(2) Dem Antrage auf Exekutionsbewilligung ist in diesem Falle 
ein die Liegenschaft betreffender Auszug aus dem Kataster beizulegen. 

( 3) Die Pfändung kann nur für eine ziffermäßig bestimmte Geld
summe stattfinden; die ziffermäßige Angabe der vom Verpflichteten 
zu leistenden Nebengebühren ist nicht notwendig. 

Art. XVI, Z. 1 EG. z. EO., I 14 GBG., I 451 abGB. 
Vdg. 18. Nov. 1927, BGBI. 326, über die gerichtliebe Hinterlegung von 

Urkunden zum Erwerbe dlngUcher Recbte an nicht verbücherten Uegenschaften 
und an Bauwerken. 

Mat. I S. 400, II S. 705. 
Formulare: E.-Form. 175; Vlttorelll-Bioch-Fiscbb6ck Nr. 37. II. Tell Akten

muster V. 

Literatur 
Rojte Anton: Bemerkungen über den Erwerb des Pfandrechtes an bücberllcb 

nicht eingetragenen Uegenschaften und Bauwerken nach der Ill. Tellnovelle. 
GZ. 1917, Nr. 4, S. 147. 

§ 91. Die pfandweise Beschreibung ist nur dann vorzunehmen, 
wenn und soweit die zu pfändende Liegenschaft im Besitze oder 
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Mitbesitze des Verpflichteten steht. Sofem dieser Besitz weder dem 
Exekutionsgerichte bekannt ist, noch durch Vorlage urkundlicher 
Beecheinigung glaubhaft gemacht wird, hat der Anordnung der 
pfandweisen Beschreibung eine Einvernehmung des Verpflichteten 
dber die Frage des Liegeni!Clhaftsbeaitzee vorauuugehen. 

1274ZPO. 
Mat. I S. 400, II S. 23, 706. 

1 92. ( 1) Von der angeordneten pfandweisen B611Clhreibung ist 
der Verpflichtete unter Bekanntgabe von Ort und Zeit zu benach· 
richtigen. 

(2) Die pfandweise B611Clhreibung hat in der Art zu ge~~Chehen, 
daß die Bestandteile der Liegenschaft nach Kulturgattung, Ausmaß 
und Grenzen unter gleichzeitiger Bezeichnung der Person des Be· 
Bitzen und, falls die LiegenBChaft mehreren Personen gehört, der 
Mitbesitzer, sowie unter Anfdhrung der Nummern der Katastral· 
parzellen, aus welchen Bich die zu pfändende Liegenschaft zusammen
setzt, in einem Protokolle verzeichnet werden, und in daa Protokoll 
die Erklärung aufgenommen wird, daß diese Liegenschaft oder der 
dem Verpflichteten gehörige Anteil derselben zugunaten der voll
streckbaren Forderung des zu benennenden Gläubigen in Pfändung 
genommen sei; auch ist der Wohnort des Gläubigen und seines 
Vertreten anzugeben. 

(3) Die Forderung ist im Protokolle nach Kapital und Neben
gebOhren unter Bezugnahme auf den Exekutionstitel anzugeben 
und als vollstreckbare zu bezeichnen. 

(4) Daa ProtokOll Ober die Vomahme der pfandweisen Be-
BChreibung ist dem Exekutionsgerichte vorzulegen. 

lnatr. f. Vollatr. 0. P. 43. 
Mat. I S. 400, II S. 23, 706. 
Formulare: E.-Form. 176. 

§ 93. (1) Die aur genauen Ermittlung des Pfandgegenstandes 
erforderlichen Erhebungen Bind nötigenfalls an Ort und Stelle zu 
pßegen. 

(2) Wird hiebei eine daa Eigentnmsrecht des Verpflichteten be
grdndende oder beweisende Urkunde vorgefunden, so ist die g611Clhe
hene PfiLndung auf dieser Urkunde anzumerken. 

(3) Vom Vollzuge der pfandweisen B611Clhreibung hat daa Exeku
tionsgericht den betreibenden Gläubiger wie den Verpflichteten zu 
verständigen. 

lnatr. f. Vollatr. 0. P. 44, 45. 
Mat. I S. 400, II S. 23, 706. 

1 94. Eine später zugunsten anderer vollstreckbarer Forderungen 
bewilligte Pfändung derselben Liegenschaft ist, solange die Richtig
keit und Vollständigkeit der enten pfandw~iaen Beschreibung unbe
stritten ist, durch Anmerkung auf dem bereits errichteten Protokolle 
zu vollziehen. In der Anmerkung ist der Gläubiger zu benennen, auf 
dessen Antrag die weitere Pfändung stattfindet, und es ist dessen 
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vollstreckbare Forderung im Sinne des § 92 zu bezeichnen. Auch ist 
der Wohnort des Gläubigers und seines Vertreters anzugeben. 

!'tlat. I S. 400, II S. 23, 707. 

§ 95. Jede durch pfandweise Beschreibung oder durch Anmer
kung am Pfändungsprotokolle vollzogene Liegenschaftspfändung ist 
in der Gemeinde, in welcher sich die Liegenschaft befindet, durch die 
Gemeindeorgane in ortsüblicher Weise zu verlautbaren und ilberdies 
durch Anschlag an der Gerichtstafel des Exekutionsgerichtes bekannt 
zu machen. 

§§ 90, 94EO. 
1\fat. I S. 400, II S. 707. 
Formulare: E.-Form. 177. 

Elnschrlnkung der Exekution 
§ 96. (1) Hat der betreibende Gläubiger durch die zwangsweise 

Pfandrechtsbegründung allein oder in Verbindung mit anderen, von 
ihm schon früher filr die vollstreckbare Forderung erworbenen Pfand
rechten an Liegenschaften ( § 89) eine größere Sicherheit erlangt, 
als das Gesetz filr die Anlegung von Pupillengeldem erfordert, so 
kann· auf Antrag des Verpflichteten vom Exekutionsgerichte die Auf
hebung des zwangsweise begründeten Pfandrechtes oder dessen Ein
schränkung, insbesondere auch die Einschränkung des filr die voll
streckbare Forderung auf mehreren Liegenschaften oder Liegenschafts
anteilen haftenden Pfandrechtes auf eine oder einzelne dieser Liegen
schaften angeordnet werden, aofem die übrigbleibende Sicherheit 
den Vorschriften über die Anlegung von Pupillengeldem noch ent
spricht. Bei dieser Einschränkung bleiben unter allen Umständen 
ursprünglich vertragsmäßige Pfandrechte aufrecht. 

(2) Der Verpflichtete hat die seinen Antrag begründenden Um
stände zu beweisen. 

( 3) Der Beschluß darf erst nach Eintritt der Rechtskraft in Vollzug 
gesetzt werden. 

§ 230abGB. 
J!\1. z. § 96 EO. 
1\fat. I S. 401, II S. 707. 
Formulare: E.-Form. 179, 180; Vlttoreiii-Bioch-Fiscbb6ck Nr. 39, 40. 
Entsch.: Die Löschung des Im Exekutionswege erwirkten Pfandrechtes 

von Amts wegen oder auf einseitigem Antrag des betreibenden Gläubigers Ist seit 
dt'r Hf. Tellnovelle zum abGB. unzuliisslg; der Eigentümer Ist bis zur L6schung der 
Hypothek für die getilgte Schuld berechtigt, das Pfandrecht auf eine neue Forderung 
zu übertragt'n, die den Betrag der eingetragenen Forderung nicht übersteigt. 
15. ~lürz 1927, R I 132, OLG. Wien, ZentrBI. Bd. 45, Nr. 189, S. 463. 

Zweite Abteilung 

Zwangs verwa.l tung 

Anwendbarkelt der Zwangsverwaltung 
§ 97. (1) Die Zwangsverwaltung ist auf Antrag des betreibenden 

Gläubigers zum Zwecke der Tilgung der vollstreckbaren Forderung 



Zwangsverwaltung; Einleitung 87 

aus den Nutzungen und Einkünften von Liegenschaften oder Liegen
schaftBanteilen des Verpflichteten zu bewilligen. 

(2) Die Zwangsverwaltung findet insbesondere auch hinsichtlich 
der Nutzungen und Einkünfte von Fideikommiß- und Lehengütern 
statt, insofern diese Erträgnisse nach den bestehenden Gesetzen über 
Familienfideikommisse und Lehen der Exekution überhaupt unter
worfen sind. 

(3) Wenn die Zwangsverwaltung innerhalb des letzten Jahres 
aus dem Grunde eingestellt wurde, weil nach den Verhältnissen die 
Erzielung von Erträgnissen, die zur Befriedigung der betreibenden 
Gläubiger verwendet werden könnten, überhaupt nicht oder doch 
für längere Zeit nicht zu erwarten ist, kann das Gericht, wenn es 
gleichzeitig als Exekutionsgericht einzuschreiten hätte, die Einleitung 
der Zwangsverwaltung verweigern. 

FME. 18. Jän. 1898, Mttlg. JMVBI. 1898, S. 27 (teilweise abgeändert 
durch FME. 20. Dez. 1898, JMVBl. 1899, S. 23). (Verhältnis der politischen Se
questration zur Zwangsverwaltung.) 

BVG. 2. Aug. 1927, BGBI. 239, Vdgen. 9. Aug. 1927, BGBI. 248, 20. Okt. 
1927, BGBl. 301, 23. Nov. 1927, BGBI. 327, Erlaß 12. Dez. 1927, Z. 213945/27 
über lnfolge des Brandes Im Wlener Justizpalaste erforderliche Maßnahmen. 

Mat. I S. 401, II S. 26, 708. 
Entsch.: 1. Pfändung und Überweisung der künftig fällig werdenden 

Mietzinsforderungen (ohne Zwangsverwaltung) Ist zulässig. 28. Febr. 1899, GI. U. 
n. F. 529. (Vgl. jetzt § 42 1\lletg.) 

2. Siehe Entscheidungen bei § 129 EO. 

Literatur 

Freund Hermann, Pfändung von Mietzinsen. JurBI. 1911, Nr. 33, 34, S. 385, 
396 (siehe jetzt Mietg.). 

Einleitung 

1. In einem öffentlichen Buche eingetragene Liegenschaften 

§ 98. (1) Bei Liegenschaften, die in einem öffentlichen Buche 
eingetragen sind, hat das Gericht, das die Zwangsverwaltung bewilligt, 
das Gericht, bei welchem sich die Einlage über die Liegenschaft be
findet, von Amts wegen zu ersuchen, die Zwangsverwaltung bei 
der betreffenden Liegenschaft im Lastenblatte bücherlieh anzumerken, 
wenn es aber selbst Buchbehörde ist, diese Anmerkung von Amts wegen 
anzuordnen. In der Anmerkung ist der Name des betreibenden 
Gläubigers und die vollstreckbare Forderung anzugeben. 

(2) Diese Anmerkung hat die Folge, daß die bewilligte Zwangs· 
verwaltung gegen jeden späteren Erwerber der Liegenschaft durch
geführt werden kann. 

(3) Zugleich mit der Veranlassung der bücherliehen Anmerkung 
ist das Exekutionsgericht um den Vollzug der Zwangsverwaltung zu 
ersuchen. 

Art. XVI, Z. 2 EG. z. EO., §§ 18, Z. 1, 19,20 EO. 
JM. z. § 131 EO. 
Mat. I S. 401, II S. 27, 708. 
Formulare: E.·Form. 182 bis 184; Vlttorelii·Bioch·Fischböck Nr. 41 bis 43; 

Heller-Trenkwalder Nr. 120. II. Tell Aktenmuster VII, VIII, 
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Entsch.: Unzulässigkelt der Zwangsverwaltung bezOIJich der HAifte des 
dem Verpßlchteten gehörigen Uegenschaftsantelles.19. Junit901, GI. U. n. F. 2175. 

§ 99. (1) Sobald das Exekutionsgericht eine Z1VIongsverwaltung 
bewilligt oder um den Vollzug einer bewilligten Zwangsverwaltung 
ersucht wird, hat ea einen Verwalter zu ernennen und den Verpßich
teten zu verständigen, daß er eich jeder Verfügung ilber die von der 
Exekution betroffenen Erträgnisse zu enthalten habe und eich an 
der Geachäftafilhrung des Verwalters gegen deaaen Willen nicht be
teiligen dilrfe. 

(2) Dieser Beschluß iat dem betreibenden Gläubiger, dem Ver
pflichteten, dem ernannten Verwalter und den öffentlichen Organen, 
welche zur Eintreibung der von der Liegenachalt zu entrichtenden 
Steuern samt Zuachlägen, Vermögenailbertragungagebilhren und 
sonstigen öffentlichen Abgaben berufen Bind, zuzustellen. Zugleich 
hat das Exekutionsgericht anzuordnen, daß die Liegenachalt dem 
Verwalter durch das Vollstreckungsorgan zur Verwaltung und Ein
ziehung der Erträgnisse ilbergeben werde. 

( 3) Wird gegen den Miteigentilmer einer Liegenachalt die Zwangs
verwaltung dea ihm zustehenden Liegenachaftaanteilea bewilligt, ao 
Bind nebst den in Absatz 2 bezeichneten Personen und Behörden 
auch die ilbrigen Miteigentilmer von dem Beachlu888 dea Exekutions
gerichtee zu verständigen. Die tlbergabe der Liegenachalt an den 
Verwalter findet in diesem Falle nur nach Maßgabe der dem Verpßich
teten zustehenden Besitzrechte statt. 

lnstr. f. Vollstr. 0. P. 48. 
116, JMV. 2. Juni 1914, JMVBI. 1914, S. 325 (Behörden, welche von der 

Einleitung der Zwangsverwaltung zu ventAndlgen sind). 
Mat. I S. 401, II S. 'EI, 708. 
Formulare: E.-Form. 182,187,188; Vlttorelll·Bioch-Fischböck Nr.41 bls43; 

Heller-Trenkwalder Nr. 114, 115. li. Tell Aktenmuster VII, VIII. 
Entsch.: 1. Gtlltlgkelt des Verkaufes von Bestandteilen der ln 

Zwangsverwaltung stehenden Uegenschaft durch den Verpflichteten, soweit 
dadurch der Zweck der Zwangsverwaltung nicht berührt wird. 30. JAn. 1902, 
GI. U. n. F. 1743. 

2. Siehe Eotsch. bei I 343 EO. 

§ 100. (1) Wenn das Exekutionagericht, bevor ein Verwalter 
ernannt iat, davon verständigt wird (§99, Absatz 1), daß die Zwangs
verwaltung noch einem anderen Gläubiger bewilligt wurde, ao iat 
dem zu ernennenden Verwalter aufzutragen, die Verwaltung auch 
zugunaten dieaea letzteren Gläubigers zu filhren. 

(2) Wird einem Gläubiger die Zwangsverwaltung einer Liegeu
achaft bewilligt, filr welche bereite auf Antrag eines anderen GJ.Aubi
gers ein Verwalter ernannt iat, ao hat das Exekutionsgericht keinen 
neuen Verwalter zu bestellen, sondern dem bereite ernannten Verwal
ter aufzutragen, die Verwaltung auch zugunaten dea neu hinzuge
kommenen Gläubigers zu filhren. Von diesem Beachluaae iat nebst 
dem neuen Gläubiger und den in § 99, Absatz 2, bezeichneten Personen 
und Behörden auch jeder Gläubiger zu verständigen, der bia dahin 
die Zwangeverwaltung dieser Liegenachalt erwirkt hat. 

1132EO. 
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Mat. I S. 40t, II S. 27, 709. 
Formulare: E.-Form. 185, 188. 

§ 101. Iet die Zwangsverwaltung nach dem Stande des öfient· 
liehen Boches undurchfdhrbar, so hat das Exekutionsgericht von 
Amte wegen oder auf Anzeige der Buchbehörde nach Beachafienheit 
des Falles entweder das Verfahren einzustellen oder dem betreibenden 
Gläubiger aufzutragen, innerhalb einer nach Ermessen m bestimmen· 
den Frist die Beseitigung des wahrgenommenen Bindemiasea darzu. 
tun. Nach fruchtlosem Ablaufe dieser Frist ist das Verfahren von 
Amte wegen einzustellen. 

1136EO. 
JM. z. I tOt EO. 
Mat. I S. 40t, II S. 709. 
Formulare: Vlttorelll-Bloch-Flsehb6ck Nr.+l; Heller-Trenkwalder Nr. 123. 
Entach.: 1. Verwelgeruns der Zwangsverwaltung und Ihrer bücherliehen 

Anmerkung bezüglich der Hlllfte des dem Verpmchteten geh6rlgen Uegenachafts· 
anteUes. 19. Juni 1001, GI. U. n. F. 2175. 

2. UnzulAsslgkelt der Zwangsverwaltung, wenn an der Liegenschaft ein 
Nießbrauch besteht. 9. Juni 1003, GI. U. n. F. 2374; 

3. oder eine ftduzlarlsehe Substitution. 29. Aug. 19t9, R XIII 423/t9 
(E XVI 188/19 EG. Wien). 

4. Siehe Jud. Nr. 161 bei I t04 EO. 

Literatur 

Elalnger: Vom einheltUchen Verbauen mehrerer Grundbuchselnlagen. GZ.19t7, 
Nr. 35, 36, S. 369. 

2. BO.cherlich nicht eingetragene Liegenschaften 

§ 102. (1) Bei Liegenschaften, die in ein öfientliches Buch nicht 
eingetragen Bind, hat das Gericht, welches die Zwangeverwaltung 
bewilligt, wenn ee nicht selbst Exekutionsgericht iat, das Exekutions
gericht von der Bewilligung der Zwangsverwaltung m verstindigen 
und um den Vollaug zu ersuchen. 

(2) Das Exekutionsgericht hat, sobald es eine Zwangsverwaltung 
bewilligt oder um den Vollzug einer bewilligten Zwangeverwaltung 
ersucht wird, in Gemäßheit der I§ 99 und 100 vormgehen. Die be
willigte Zwangeverwaltung ist in dem Protokolle iiber eine voraus
gegangene pfandweise Beschreibung der Liegenschaft (§§ 90ft.) 
anzumerken. 

(3) Nach 'Ubergabe der Liegenschaft an den Verwalter kann die 
bewilligte Zwangeverwaltung gegen jeden späteren Erwerber der 
Liegenschaft durchgefiihrt werden. 

Art. XVI, Abi. 2 EG. z. EO. 
Mat. I S. 402, II S. 709. 
Formulare: Vlttorelll-Bloch·Fllchb6ck Nr. 45. 

Wirkung der Einleitung 

§ 103. (1) Nach biicherlicher Anmerkung der Zwangeverwaltung 
oder nach Ubergabe der in ein öfientliches Buch nicht eingetragenen 
Liegenschaft an den Verwalter kann, solange die Zwangeverwaltung 
nicht rechtekräftig eingestellt ist, auf die Erträgnisse der Liegenschaft, 
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unbeschadet schon früher daran erworbener Rechte, nur im Wege 
der Zwangsverwaltung Exekution geführt werden. 

(2) Sobald im Sinne des ersten Absatzes die Zwangsverwaltung 
einer Liegenschaft eingeleitet wurde, kann, solange sie nicht rechts
kräftig eingestellt ist, zugunsten weiterer vollstreckbarer Forderungen 
eine besondere Zwangsverwaltung derselben Liegenschaft nicht mehr 
eingeleitet werden. Alle Gläubiger, welchen während dieser Zeit die 
Zwangsverwaltung der Liegenschaft bewilligt wird, treten damit der 
bereits eingeleiteten Zwangsverwaltung bei; sie mÜ88en diese in der 
Lage annehmen, in der sie sich zur Zeit ihres Beitrittes befindet. 
Von da an haben die beitretenden Gläubiger dieselben Rechte, als 
wenn die Zwangsverwaltung auf ihren Antrag eingeleitet worden 
wäre. 

§ 119 KO., §§ 442 bis 444 Geo. 
lllat. I S. 402, li S. 28, 710. 
Formulare: E.-Form. 185, 186; Heller-Trenkwalder Nr. 125 bis 127. II. Teil 

Aktenmuster VII, VIII. 
Entsch.: 1. Eine während der Zwangsverwaltung für verbrannte Feld

frUchte bezahlte Versicherungssumme kann nicht gepfändet werden. 14. Dez. 
1899, GI. U. n. F. 797. 

2. Gegen die Bewilligung des Beltrittes kein (Revisions-) Rekurs. 7. Sept. 
1915, GI. U. n. F. 7555. 

3. Solange die Zwangsverwaltung dauert, kann auf die Erträgnisse der 
Liegenschaft auf keine andere Art Exekution geftlhrt werden. 16. Nov. 1912, 
Not.Ztg. 1913, S. 219. 

4. Keine Aufrechnung zwischen einer nach Bewilligung der Zwangs
verwaltung fällig gewordenen, vom Zwangsverwalter eingeklagten Mietzins
forderung und einer Gegenforderung des Mieters gegen den Verpfilchteten. 21. Dez. 
1915, GI. U. n. F. 7713. 

5. Siehe Entscheidungen bei § 129 und § 343 EO. 

§ 104. ( 1) Für die Priorität des Befriedigungsrechtes des betrei
benden Gläubigers ist bei bücherlieh eingetragenen Liegenschaften 
der Zeitpunkt maßgebend, in welchem das Ersuchen um den Vollzug 
der Anmerkung bei der Buchbehörde eingelangt ist, oder wenn die 
Buchbehörde selbst zur Bewilligung der Zwangsverwaltung berufen 
war, der Zeitpunkt der Anbringung des Antrages auf Zwangsver
waltung(§ 29 allgem. Grundbuchs-Ges.). Der betreibende Gläubiger, 
zu dessen Gunsten die Anmerkung erfolgt, geht in bezug auf die 
Befriedigung seiner vollstreckbaren Forderung samt Nebengebühren 
aus den Erträgnissen allen Personen vor, die erst nach diesem Zeit
punkte bücherliehe Rechte an der Liegenschaft erwerben oder die 
Zwangsverwaltung erwirken. 

(2) Bei Liegenschaften, die in einem öffentlichen Buche nicht 
eingetragen sind, bestimmt sich diese Priorität nach dem Zeitpunkte, 
in dem das Ersuchen um den Vollzug der Zwangsverwaltung beim 
Exekutionsgerichte eingelangt ist oder, wenn das Exekutionsgericht 
selbst zur Bewilligung der Zwangsverwaltung berufen war, nach dem 
Zeitpunkte, in dem der Antrag auf Zwangsverwaltung gestellt wurde. 
Wird das Exekutionsgericht am nämlichen Tage um den Vollzug 
der Zwangsverwaltung derselben Liegenschaft zugunsten verschie
dener Gläubiger ersucht oder wird von verschiedenen Gläubigern 
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am nämlichen Tage der Antrag auf Bewilligung der Zwangsverwaltung 
bei dem zu dieser Bewilligung berufenen Exekutionsgerichte gestellt, 
so stehen die Befriedigungsrechte dieser Gläubiger in gleicher Rang
ordnung. 

Art. XVI, Z. 2 EG. z. EO. 
Mat. I S. 402, II S. 710. 
Entsch.: a) Bel der Zwangsverwaltung von veräußerlichen Liegenschaften 

sind die Zinsen, Annuitäten und andere wiederkehrende Ansprüche aus bücher
liehen Rechten, dle dem Pfandrechte des betreibenden Gläubigen lm Range 
nachstehen, aber seinem durch Einleitung der Zwangsverwaltung (I 104 EO.) 
begründeten Befriedigungsrechte ln der Priorität vorgehen, zwar nach seinen ln 
Gemäßhell ihres bücherliehen Ranges zu befriedigenden Ansprüchen an Zinsen 
und Annuitäten, jedoch vor seiner Forderung an Kapital aus den Erträgnissen 
zu berichtigen. 

b) Die Zwangsverwaltung Ist auch mit Rücksicht auf ein dem Pfandrechte 
des betreibenden Gläubigen lm Range nachfolgendes, aber der Anmerkung der 
Zwangsverwaltung vorgehendes Fruchtgenußrecht ln der Welse durchführbar, 
daß sie auf die zur Zelt d,er Obergabe der Liegenschaft an den Zwangsverwalter 
noch nicht abgesonderten Früchte und noch nicht eingehobenen Einkünfte beschränkt 
bleibe und daß von den Erträgnissen der nach Berichtigung der gemäß II 120 
und 124 EO. zu befriedigenden Ansprüche, also auch der Zinsen und Annuitäten 
der dem Fruchtgenusse Im bücherliehen Range vorangehenden Satzforderungen 
erübrigende Rest zur Gänze dem FruchtnieDer zugewiesen werde. 3. Mal 1904, 
Jud.B. Nr. 161, GI. U. n. F. 2683. 

Literatur 

Kreltner Vlktor: Zur Frage der Priorität des Befriedigungsrechtes ln der 
Zwangsverwaltung. JurBI. 1915, Nr. 51, S. 603. 

Muhr Josef: Über das Befriedigungsrecht der §1104 und 120, Z. ~ EO. und das 
Judikat Nr. 161, GZ. 1919, Nr. 17/18, S. 137 und Welnmann, ebenda 
Nr. 23/24, s. 188. 

Wobnungsriume des Verpruehteten 

§ 105. (l) Wohnt der Verpfiichtete zur Zeit der Bewilligung der 
Zwangsverwaltung auf dem derselben unterworfenen Grundstücke 
oder in dem zu verwaltenden Hause, so sind ihm während der Dauer 
der Zwangsverwaltung die für ihn und für seine im gemeinsamen 
Haushalte mit ihm lebenden Familienglieder unentbehrlichen Woh
nungsräume zu überl8886n. Über den Umfang dieser Räume entschei
det das Exekutionsgericht. Wenn der Verpflichtete die Verwaltung 
der Liegenschaft gefährdet, können ihm die überl8886nen Wohnungl\
räume vom Exekutionsgerichte auf Antrag entzogen werden. 

(2) Kranke und Wöchnerinnen können zur Räumung der Woh
nung nicht angehalten werden, solange sie dieselbe ohne Gefährdung 
ihrer Gesundheit nicht verl8886n können. 

1132 EO. 
Mat. I S. 402, II S. 712. 
Formulare: Vlttorelli-Bloch-Flschböck Nr. 46, 47; Heller-Trenkwalder 

Nr. 128, 129. 
Entlieh.: 1. SWlschwelgender Verzicht des Verpßlchteten auf das Recht 

zur Benützung der lhm unentbehrlichen Wohnräume durch Mletung einer Wohnung 
ln dem zwangsweise verwalteten Hause. 15. Dez. 1908, GI. U. n. F. 4875. 

2. Auf den Alleinbesitzer aller Stammelnlagen einer Gesellschaft mit be· 
schränkter Haftung, der in dem der Gesellschaft gehörigen zwangsverwalteten Hause 
wohnt,lat 1105 EO. nicht anwendbar. 17. März 1914, GI. U. n. F. 68S!'i. 
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Ernennung d~s Verwalten 
§ 106. (1) Die Gerichtshöfe erster Instanz haben nach Einver

nehmung der Verwaltungs- (Berg-) Behörden und der Gemeinde
behörden des Gerichtshofsprengels sowie der landwirtschaftlichen 
und montanistischen Körperschaften und Vereine, deren Wirksam
keit sich auf diesen Sprengel bezieht, ein Verzeichnis jener Personen 
zu verf&88en, welche vermöge ihrer Geschäftskenntnis_und Verläßlich
keit zum Amte eines Verwalters besonders tauglich sind und zur 
Übernahme solcher Verwaltungen sich bereit erklären. 

(2) Dieses Verzeichnis ist sämtlichen Gerichten des C'...erichtshof· 
sprengels mitzuteilen, aoda.nn im Laufe eines jeden Jahres zu über-. 
prüfen und nach den gegebenen Verhältnissen richtigzustellen oder 
durch Aufnahme neuer Personen zu ergänzen. Alle derlei Änderungen 
sind den Gerichten des Sprengels bekanntzugeben. 

(3) Aus der Zahl der in dieses Verzeichnis aufgenommenen Pet. 
sonen hat das Exekutionsgericht die ihm mit Rücksicht auf die Lage 
und Beschaffenheit der zu verwaltenden Liegenschaft und die sonsti
~en Umstände des einzelnen Falles am geeignetsten erscheinende 
Persönlichkeit auszuwählen und zum Verwalter zu ernennen. 

Mat. I S. 402, II S. 27, 713. 

§ 107. (1) Das Gericht kann eine in das amtliche Verzeichnis der 
Verwalter nicht aufgenommene Person zum Verwalter ernennen: 

1. wenn sich unter den im amtlichen Verzeichnisse angeführten 
Personen keine findet, welche den besonderen Anforderungen ent
spricht, die im einzelnen Falle an den Verwalter gestellt werden 
mÜ886n; 

2. wenn der gemäß § 106 erna.ante Verwalter die Übernahme 
der Verwaltung ablehnt und keine der übrigen in das amtliche Ver
zeichnis aufgenommenen Personen im einzelnen Falle zur Führung 
der Verwaltung geeignet scheint; 

3. wenn es im einzelnen Falle mit Rücksicht auf die hiefür nam
haft gemachte Person oder aus anderen wichtigen Gründen im Inter· 
esse einer vorteilhaften Verwaltung und einer Verminderung der 
Verwaltungskosten gelegen ist, eine bestimmte vorgeschlagene Person, 
die nicht in das amtliche Verzeichnis aufgenommen ist, zum Verwalter 
zu ernennen. 

(2) Vor der Ernennung eines Verwalters, der nicht in das amtliche 
Verzeichnis eingetragen ist, ist der betreibende Gliubiger und, wenn 
nicht Gefahr im Verzuge ist, der Verpflichtete einzuvernehmen. Die 
Erhebungen, die sonst noch zur Beurteilung der Eignung einer vor
geschlagenen Person oder überhaupt zum Zwecke der richtigen Aus· 
wahl des Verwalters nötig erscheinen, hat das Gericht von Amts 
wegen vorzunehmen. 

Mat. I S. 402, II S. 27, 713. 
Fonnulare: HeUer-Trenkwalder Nr. 130. 
Entsch.: Auch wenn der Verpntchtete vorher nicht einvernommen wurde, 

kann die Bestellung eines nicht in der Liste enthaltenen Zwangsverwalten nicht 
mit Rekurs angefochten werden. 14. Febr. 1906, Gl. U. n. F. 3327. · 
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§ 108. {1) Der-ernannte Verwalter iat an Eidesstatt zu verpflich· 
ten. 

(2) Der betreibende Gläubiger sowie der Verpflichtete können 
innerhalb vierzehn Tagen nach Bekanntgabe des ohne ihre Einver
nehmung ernannten Verwalters unter Darlegung ihrer Grdnde beim 
Exekutionsgerichte die Ernennung eines anderen Verwalters bean· 
tragen. Sofern nicht Gefahr im Verzuge iat, hat der Entscheidung 
ilber den Antrag die Einvernehmung des Verwalters und, je nach der 
Person des Antragstellers, dea Verpflichteten oder des betreibenden 
Gläubigers vorauszugehen. 

JMV. S. AprU 1899, JMVBI. 14 (Ausfolgung eines LelUadens fllr Zwangs· 
Verwalter an den neubestellten Verwalter). 

Mat. I S. 402, II S. 27, 714. 
Formulare: Vlttorelll·Bioeh·Flschböck Nr. 48; Heller-Trenkwalder Nr. 131. 

Geaehlltakrela des Verwalters 

§ 109. (1) Die dem Verwalter nach Maßgabe des Gesetzes zu. 
stehenden geschäftlichen Befugni.Bse und Berechtigungen treten mit 
der Übergabe der Liegenschaft an den Verwalter in Kraft. 

(2) Der Verwalter hat, unbeschadet der im Fideikommiß- und 
Lehensverhiltniase begrdndeten besonderen Verpflichtungen und 
Beschränkungen, alle zur ordnungsmäßigen und vorteilhaften wirt· 
schaftlichen Beniltzung der ihm ilbergebenen Liegenschaft dienenden 
Veranstaltungen zu treffen. 

(3) Er ist kraft seiner Bestellung befugt, alle Nutzungen und 
Einkilnfte aus der verwalteten Liegenschaft an Stelle dea Verpflich
teten einzuziehen und darilber zu quittieren, und überhaupt alle 
Rechtageschifte und Rechtshandlungen vorzunehmen und alle Klagen 
anzustrengen, welche zur Durchfilhrung der Zwangsverwaltung er
forderlich sind. 

(4) Auf Antrag sind dem Verwalter vom Exekutionsgerichte für 
seine Geachäftsfilhrung und ilber die Art und Weise der Zwangsver
waltung Anweisungen zu erteilen. Der Verwalter selbst sowie jeder 
beteiligte Gläubiger kann insbesondere auch beantragen, daß das 
Exekutionsgericht diejenigen zur Zahlung vorgeschriebenen Steuern 
und Lasten sowie diejenigen laufenden Abgaben, Auslagen und sonsti
gen Zahlungen nach Betrag und Filligkeit bezeichne, die der V f'rwalter 
unmittelbar aus den Verwaltungaertrignissen bezahlen darf. 

11112. 240, 343 EO. 
I 11, G. 26. AprU 1912, RGBI. 86 (Baurecht). 
Mat. I S. 402, II S. 714. 
Formulare: Vlttorelll·Bloch·Flschböck Nr. 49. 
Entsch.: 1. Die Zwangsverwaltungsmaue Ist partelfAhlg und wird durch 

den Zwangsverwalter vertreten. 2. AprU 1913, GI. U. n. F. 6389; 
2. z. B. Im Scbadenersatzprozesse wegen eines von der Zwangsverwaltung 

nicht elogebalteneo Kaufvertrages. 17. April 1901, GI. U. n. F. 1376; 
3. oder hel Enaizansprtlchen des PAchten für gemachte Aufwendungen. 

4. Juli 1901, GI. U. n. F. 1494. 
4. ZustAndlgkelt des Elr.ekuUonsgerlchtes für Klagen gegen den Zwangs

verwalteraus RechtsgasehAften ln AngelegenhelteD der Verwaltung. 25. Mal1906. 
GI. U. n. F. 3426. 
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5. Der Zwangsverwalter kann auch aus Rechtsgeschürten des früheren 
Zwangsverwalters geklagt werden. 30. April 1913, GI. U. n. F. 6424. Siehe 1114, Nr. 1. 

6. Er kann jedoch nicht das den bücherliehen Gläubigern vorbehaltene 
Recht, die Vorauszahlung von Pachtzinsraten zu bestreiten, geltend machen. 
24. Nov. 1903, GI. U. n. F. 2900; 

7. er kann auch nicht auf Übergabe der vom Verpßlchteten verkauften 
Parzellen geklagt werden. 13. Jän. 1903, GI. U. n. F. 2211. 

8. Die vom Verpßlchteten vor Einleitung der Zwangsverwaltung abge
schlossene Veräußerung von künftigen Früchten bindet den Zwangsverwalter 
nicht. 18. Sept. 1907, GI. U. n. F. 3906. 

9. Dagegen: Bindende Kraft des vom Verpßlchteten vorgenommenen 
Verkaufes von Holz aus seinem Walde, auch wenn später die Zwangsverwaltung 
verhängt wurde. 29. Nov. 1904, GI. U. n. F. 2849. 

10. Der Ersteher kann nicht die Gläubiger, zugunsten deren die Liegenschaft 
zwangsverwaltet wurde, auf Schadenersatz wegen Schmälerung des Zubehörs 
durch den Verwalter klagen. 20. Jän. 1903, GI. U. n. F. 2216. 

11. Der Zwangsverwalter genießt den Schutz des I 68 StG. 2. Sept. 1902, 
Slg. Strafs. 2758. 

12. Siehe Jud. 151 bel § 120 EO., ferner § 99 EO., Nr. 1 und I 353 EO., 
Nr. 18. 

§ 110. (1) Dritte Personen, welchen Leistungen an den Verpfiich
teten obliegen, die sich als Einkünfte der verwalteten Liegenschaft 
darstellen, sind auf Antrag des Verwalters oder des betreibenden 
Gläubigers vom Exekutionsgerichte aufzufordern; die rii.ckständigen, 
sowie die bis zur Einstellung der Zwangsverwaltung fällig werdenden 
Leistungen an den Verwalter zu entrichten. 

(2) Nach dieser Aufforderung können sie an den Verpflichteten 
nicht mehr gültig leisten. Früher erfolgte Zahlungen an den Ver
pflichteten sind ungültig, wenn bewiesen wird, daß den Dritten zur 
Zeit der Zahlung die Bewilligung der Zwangsverwaltung oder die 
Übergabe der Liegenschaft an den Verwalter bekannt war. 

§1130, 132/1 EO. 
Mat. I S. 403, II S. 715. 
Formulare: E.-Form. 188, 189; Vlttorelll-Bloeh-Flsehböck Nr. 49. 
Ent sch.: Siehe bell156 EO., Nr. 2. 

Literatur 

Tauber J.: Auftrag an den Schuldner des Verpßlchteten zur Leistung an den 
Zwangsverwalter. ZentrBI. Bd. 31, S. 904. 

§ 111. (1) Die Bewilligung der Zwangsverwaltung ist auf die in 
Ansehung der verwalteten Liegenschaft bestehenden Miet- und Pacht
verträge ohne Einfluß. Der Verwalter kann jedoch solche Verträge 
unter den sonst hiefür maßgebenden Bedingungen kündigen, Klage 
wegen Räumung erheben und neue Mietverträge fdr die ortsttbliche 
Dauer abschließen. Zur Verpachtung der Liegenschaft oder einzelner 
Teile derselben bedarf der Verwalter der Genehmigung des Exeku
tionsgerichtes. 

(2) Dem Verwalter kann auf Antrag gestattet werden, einzelne 
oder die gesamten Erträgnisse der Liegenschaft im Wege öffentlicher 
Versteigerung an den Meistbietenden zu verpachten. 

Instr. f. Vollstr.O., P. 50, 102 bis 116 
JM. z. I 111 EO. 
Mat. I S. 403, II S. 28, 715. 
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Entsch.: Besitzstörungsklage des Piichters gegen den Zwangsverwalter 
wegen der von diesem über Anweisung des Exekutionsgerichtes vorgenommenen 
Versteigerung der Erträgnisse. 17. Aug. 1898, GI. U. n. F. 288. 

§ 112. (1) Zu Verfügungen, welche nicht im gewöhnlichen Wirt
schaftsbetriebe inbegriffen sind, sowie zu allen sonstigen Maßregeln 
von besonderer Wichtigkeit bedarf der Verwalter der Zustimmung 
des Exekutionsgerichtes. 

(2) Sofern nicht Gefahr im Verzuge ist, hat derErteilungdieser 
Zustimmung, der Erteilung der Genehmigung eines Pachtvertrages 
sowie der Entscheidung über die im § 109, Absatz 4 und § 111, Absatz 2 
erwähnten Anträge die Einvernehmung des betreibenden Gläubigers, 
des Verpflichteten und des Verwalters vorauszugehen. 

(3) Wenn dem für einen Liegenschaftsanteil bestellten Verwalter 
auch von den übrigen Miteigentümern die Verwaltung übertragen ist, 
so miiBSen vor der gerichtlichen Genehmigung von Verfügungen, die 
nicht innerhalb des gewöhnlichen Wirtschaftsbetriebes gelegen sind, 
oder anderer Maßregeln von besonderer Wichtigkeit immer auch die 
von der Zwangsverwaltung nicht betroffenen Miteigentümer über den 
Antrag des Verwalters einvernommen werden. 

MV. 28. Okt. 1865, HGBI. 110 (Verpachtung durch Versteigerung). 
JM. z. § 112 EO. 
Mat. I S. 403, II S. 28, 716. 
Entsch.: Zur Aufnahme eines Aufsehers für das zwangsverwaltete 

Landgut Ist keine gerichtliche Genehmigung erforderlich. 3. Junt 1903, GI. U. 
n. F. 2894. 

Belohnung des Verwalters 

§ 113. (1) Der Verwalter hat Anspruch auf eine nach dem Um
fange, der Schwierigkeit und der Sorgfalt seiner Geschäftsführung 
zu bemessende Belohnung und auf Ersatz der von ihm bestrittenen 
Verwaltungsauslagen. Die Höhe der Belohnung wie des zu erstatten
den Aufwandes setzt das Exekutionsgericht auf Antrag des Verwalters 
nach Ablauf der einzelnen Rechnungsperioden bei Entscheidung 
über die Verwaltungsrechnung fest. 

(2) Das Exekutionsgericht kann den Verwalter auf seinen Antrag 
jederzeit ermächtigen, aus den Erträgnissen angemessene Vorschüsse 
zu entnehmen. 

JMV. 5. April 1899, JMVBI. 14 (Anschaffung eines Leitfadens für Zwangs-
verwalter). 

Mat. I S. 403, li S. 29 und 717. 
Formulare: Heller-Trenkwalder Nr. 135. 
Ent&ch.: 1. Über das Maß der Entlohnung können zwischen dem 

Zwangsverwalter und einer Exekutionspartel gültige Vereinbarungen getroffen 
werden. 28. April 1904, GI. U. n. F. 2681. 

2. Bis zur Verteilungstagsatzung kann der Zwangsverwalter eine Nach
tragsrechnung vorlegen. 31. Juli 1907, GI. U. n. F. 3867. 

3. Die Belziehung eines Rechtsanwaltes Ist nur Im Falle der Notwendigkelt 
zu entlohnen. 11. Juni 1907, GI. U. n. F. 3805. 

4. Der Zuspruch einer Entlohnung hiingt nicht davon ab, daß ein Ertrags
überschuB erzielt wurde. Für den gegen die Aberkennung einer Belohnung er
hobenen erfolgreichen Rekurs gebühren dem Zwangsverwalter die Kosten. 26. Mal 
1915, GI. U. n. F. 7448. 
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5. Zwangswelse Einhebung der Entlohnung bel den betreibenden 
GJAublgern. 26. Febr. 1901, GI. U. n. F. 1307; 

6. diese haften auch ftlr das Defizit ln der Zwanpverwaltung. 19. Mal1908, 
GI. U. n. F. 4239. 

7. Unzulllsslgkelt des Revisionsrekurses gegen dle BestlmmUDI der Ent
lohnung. 23. MArz 1915, GI. U. n. F. 7369. 

8. Siehe Jucl. 151 bel 1120 EO. 

'Vberwachnng der Gesohlftsltlbrnng des Verwalten 
§ n•. (1) Daa Exekutionsgericht hat die Geschäftaftlhrung dea 

Verwalters m fiberwachen und auf die Ahateilung wahrgenommener 
Mängel und Unregelmäßigkeiten der Geaohiftaf'flhrung von Amte 
wegen zu dringen. 

(2) Es entaeheidet, erforderlichenfalls nach Einvernehmung dea 
Verwalters und derjenigen Personen, f'flr welche dieae Entaeheidung 
von Belang ist, 'flber die vom Verpflichteten, von Miteigent'flmern der 
verwalteten Liegenaehaft oder von beteiligten Gliubigem wider die 
Zulissigkeit oder Angemeaaenheit einzelner Verwaltungsmaßregeln 
erho~nen Einwendungen und 'flber die wider daa Verhalten dea 
Verwalters vorgebrachten Erinnerungen. Den hierüber ergehenden 
gerichtliehen Verfügungen hat der Verwalter zu enteprechen. 

(3) Daa Exekutionsgericht kann von Amte wegen oder auf Antrag 
die Entlaasuog dea Verwalters anordnen und einen neuen Verwalter 
ernennen. Die in Ansehung der ersten ErneDDung dea Verwalters 
gegebenen Beatimmungen haben auch in dieaem Falle Anwendung 
zu finden (§§ 106 bis 108). 

I 132/4, 5 EO. 
Mat. I S. 403, ll S. 29, 717. 
Formulare: Vlttorelll-moch-FlschbOc:k Nr. 50, 51, 52; Heller-Trenkwalder 

Nr. 137, 138. 
Entsch.: 1. Zuliulgkelt der Klage gegen den Zwangsverwalter eines gewerb

lieben Unternehmens ans RechtsgescbAften, dle er oder sein Vorgllnger abgeschlouen 
hat. 30. April 1913, ZentrBI. 1913, S. 616. 

2. Siehe bel 1109, Nr. 4, 5 und bel I 353 EO. Nr. 18. 

Reehnunplegnng 
§ 115. ( 1) Falls das Exekutionsgericht niehte anderea anordnet, 

bat der Verwalter alljährlich zu der ihm bei seiner Ernennung vom 
Exekutionsgerichte im voraus zu bezeichnenden Zeit und 'flberdiea 
nach Beendigung der Verwaltung Reehn.uog zu legen. Bei Verwaltun
gen von k'flrzerer ala Jahresdauer ist lediglieb nach Schluß der Ver
waltung Rechnung zu legen. In welchen Perioden die sieh ala Ertrags
'flberseh'flsse ergebenden Gelder an das Gericht abzugeben sind, hat 
daa Exekutionagariebt bei ErneDDung dea Verwalters oder nach Be
ginn der Verwaltung unter Berücksichtigung deJ" Art der Bewirt
aehaftung und der hinsichtlich der Liegenaehaftseink'flnfte 'flblichen 
Fälligkeitetermine zu beatimmen. · 

(2) Die Rechnungslegung kann mittels Überreichung einer mit 
den nötigen Belegen versehenen Rechnung, bei Verwaltungen von 
geringerem Umfange aber auch unmittelbar durch gerichtliche Vor· 
weisungder Aufaehreibe- und Reehnuogab'flcher dea Verwalters und 
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seiner AUBgabenbelege und durch Protokollierung der vom Ver
walter hierzu mündlich gegebenen Aufklärungen geschehen. Die 
protokollarische Aufnahme solcher Verwaltungsrechnungen kann der 
Gerichtskanzlei übertragen werden. 

(3) Der mit der Rechnungslegung säumige Verwalter ist durch 
Ordnungsstrafen oder durch Abzüge an der Belohnu11g für die Ver
waltung zur Erffillung sein~r Pflichten zu verhalten. Das Gericht 
kann femer, falls dies nach Lage der Sache Erfolg verspricht, einen 
Gerichtsabgeordneten oder sonstigen Rechnungsverständigen beauf
tragen, die Rechnung auf Kosten und Gefahr des säumigen Verwalters 
abzufassen. 

II 130 EO. 
1\lat. I S. 40-1, II S. 29, 718. 
Formulare: E.·l'orm. 190; Heller·Trenkwahler Nr. 139, 141. 
Entsch.: Siehe Entscheidungen bei § 120 EO. 

§ 116. (1) Zur Erledigung der gelegten Rechnung sowie zur Ver
handlung über die Ansprüche des Verwalters auf Belohnung und 
Ersatz seines Aufwandes ist vom Exekutionsgerichte eine Tagsatzung 
anzuberaumen. Nebst dem Verwalter sind zu dieser nicht über einen 
Monat hinaus anzuordnenden Tagsatzung der Verpflichtete und der 
betreibende Gläubiger zu laden. 

(2) Diese Personen können in der Zwischenzeit die Rechnung 
beim Exekutionsgerichte einsehen und dagegen oder gegen einzelne 
Posten mündlich zu Protokoll oder schriftlich Erinnerungen anbringen. 
Von den geladenen Personen, die weder bei der Tagsatzung erscheinen, 
noch vor derselben Erinnerungen angebracht haben, wird ange
nommen, daß sie die gelegte Rechnung als richtig anerkennen. Die 
Erinnerungen von Personen, die nicht bei der Tagsatzung erscheinen, 
werden nur insoweit berftcksichtigt, als das Exekutionsgericht es 
fftr notwendig findet, die darin geltend gemachten Rechnungsmängel 
von Amts wegen zum Gegenstande einer Aufklärung oder Berichti
gung zu machen. Diese Rechtsfolgen sind in der Ladung bekannt .• 
zugeben. 

Jl\1. z. II 117 EO. 
1\lat. I S. 404, II S. 29, 719. 
Formulare: E.·l'orm. 191, 192; Vlttoreiii·Bioch·Fischböck Nr. 53. 

§ 117. (1) Auf Grund der gemäß § 116 zu beachtenden Erinne
rungen und der vom Verwalter darftber gegebenen Erläuterungen hat 
das Gericht über die Genehmigung der Verwaltungsrechnung zu ent
scheiden. Gleichzeitig ist die dem Verwalter zu gewährende Belohnung 
und die Höhe des ihm zu ersetzenden Aufwandes zu bestimmen. 

(2) Den zur Tagsatzung geladenen, jedoch bei derselben nicht 
erschienenen Personen steht der Rekurs gegen die Entscheidung 
über die Verwaltungsrechnung nicht zu. 

Jl\1. z. !1117 EO. 
1\lat. I S. 404, II S. 29, 719. 
Formulare: E.-Form. 192. 
Jo:ntsch.: t. Unzuliisslgkelt des Rechtsweges für AnsprUche, die 

bereits Im Verfahren Ober die (rechtskräftig genehmigte) Rechnung geltend ge-

HELLER, Aktenmuster 111. 7 
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macht wurden und unberückslchtl8t gehlleben sind. 30. AprU 1918, Rv II 295, 
ZentrBI. 1918, S. 617. 

2. Siehe Entscheidungen bei I 113 EO. 

§ 118. (1) Auf die Erfüllung der dem Verwalter in der Rechnungs
erledigung vom Exekutionsgerichte erteilten Aufträge hat das Exeku
tionsgericht im Wege von Ordnungsstrafen, durch Abzüge an der 
zugesprochenen Belohnung oder durch Zurliekhaltung derselben zu 
dringen. 

(2) Dem Verwalter rechtskräftig auferlegte Ersitze sind durch 
Einrechnung auf die ihm zugesprochene Belohnung oder auf die ihm 
als Ersatz seines Aufwandes gebührende Summe, falls dies aber 
unausführbar wäre oder nicht vollen Erfolg hätte, durch Exekution 
auf das Vermögen des Verwalters hereinzubringen. Die Exekution 
hat das Exekutionsgericht von Amts wegen einzuleiten. 

Mat. I S. 40-l, II S. 29, 719. 

Verwaltungser&rignlsse 
§ 119. (1) Die Erträgnisse der verwalteten Liegenschaft sind in 

Gemä.ßheit der nachfolgenden Bestimmungen zur Berichtigung der 
Verwaltungsauslagen sowie zur Befriedigung des betreibenden 
Gläubigers und der sonst Berechtigten zu verwenden. 

(2) Zu diesen Erträgnissen gehören alle dem Verpflichteten ge
bührenden, der Exekution nicht entzogenen Nutzungen und Ein
künfte der I.iegenschaft, und zwar die nach Übergabe der Liegenschaft 
an den Verwalter gewonnenen Früchte, wie die zur Zeit dieser Über
gabe schon abgesonderten und auf der Liegenschaft befindlichen 
Früchte, ferner die in diesem Zeitpunkte schon fälligen, jedoch noch 
nicht eingehobenen Einkünfte, wie die erst nach Übergabe der Liegen· 
schaft an den Verwalter fällig werdenden Einkünfte. 

(3) Wenn abgesonderte Früchte schon vor Übergabe der Liegen
schaft an den Verwalter von Gläubigem des Verpflichteten gepfändet 
wurden, so gehört nur der nach Berichtigung der Pfandforderung 
samt Nebengebühren erübrigende Teil des für diese Früchte erzielten 
Erlöses zu den Verwaltungserträgnissen; falls nicht vom Gläubiger 
selbst Exekution geführt wird, obliegt die Veräußerung dem Ver
walter. Dasselbe gilt in Ansehung der bei Übergabe der Liegenschaft 
an den Verwalter bereits fälligen Einkünfte, die noch nicht eingehoben, 
aber schon gepfändet waren. 

JM. z. I 119 EO. 
Mat. I S. 404, II S. 29, 720. 
Entsch.: 1. Mit der Einleitung cler Zwangsverwaltung ist die Pfändung 

der dem HauseigentUrner zustehenden M letzins forderungenelnzustellen. 19.AprU 
1900, GI. U. n. F. 975; 

2. ferner Ist die vorher erfolgte Zession der noch nicht fälllgen Mietzinsraten 
unwirksam. 5. April 1902, GI. U. n. F. 1838; 

3. jedoch sind die nach Anmerkung der Zwangsverwaltung erfolgten Zahlungen 
noch nicht fälliger Zinsraten an den Zessionar wirksam. 16. Febr. 1909, GI. U. 
n. 1'. 4532. 

4. Der Erlös fUr das UberfiUsslg gewordene Wlrtschaftslnven tar gehört 
zum Erträgnis der Zwangsverwaltung. 27. Dez. 1901, GI. U. n. F. 1679. 

5. Siehe Entscheidungen bei I 109 u~;~d I 156 EO. 



Zwangeverwaltung; unmittelbare Berichtigung aus d. Erträgnissen 99 

UnmiUelbare BerlohUgung aus den Verwaltungaer&rlgnluen 

1120. (1) Die mit der Verwaltung und gewöhnlichen wirtschaft
lichen Beniltzung der Liegenschaft verbundenen Auslagen sind vom 
Verwalter ohne weiterea Verfahren aus den Erträgnissen zu berich
tigen. 

(2) Zu diesen Auslagen gehören insbesondere: 
1. die zur Zeit der Bewilligung der Zwangeverwaltung nicht 

länger als drei Jahre rückständigen sowie die während der Zwange
verwaltung fällig werdenden, von der Liegenschaft zu entrichtenden 
Steuern samt Zuschlägen, die sonstigen von der Liegenschaft zu ent
richtenden öffentlichen Abgaben sowie die nicht länger als drei 
Jahre rückständigen VerzogaziDsen dieser Steuern und Abgaben; 

2. die dem Verpflichteten aus Versicherungsverträgen obliegenden 
Leistungen, sofern diese Verträge in Ansehung der verwalteten Liegen
schaft, einzelner Teile derselben, des Zubehörs oder der in die Ver
waltung einbezogenen Vorräte geschlossen sind; 

3. die während der Zwangsverwaltung fällig werdenden und die 
aus dem letzten Jahre vor Bewilligung der Zwangeverwaltung rück
ständigen Beträge an Lohn, Kostgeld und anderen Dienetbezügen 
der bei Bewirtschaftung eines zur Forst- oder Landwirtschaft be
stimmten Grundstdckes oder zur Überwachung und Instandhaltung 
von Wohnhäusern verwendeten Personen; erstreckt sich die Zwange
verwaltung auf gewerbliche Unternehmungen, die mit dem forst
oder landwirtschaftlichen Betriebe verbunden sind, so sind auch 
die Dienstbezilge der in diesen Unternehmungen verwendeten Per· 
sonen im gleichen Umfange unmittelbar aus den ErträgniBBen zu 
berichtigen; 

4. die Kosten der Zwangsverwaltung, die Kosten der Erhaltung 
und notwendigen Verbesserung der Liegenschaft und die zur einst
weiligen Bestreitung dieser Kosten geleisteten Vorschilsse; 

5. die während der Zwangeverwaltung fällig werdenden und die 
aus dem letzten Jahre vor Bewilligung der Zwangsverwaltung rück
ständigen Zinsen, Renten, Unterhaltsgelder und sonstigen wieder
kehrenden Leistungen, die aus unangefochtenen, auf der Liegenschaft 
eichergestellten Forderungen und Rechten gebdhren, einschließlich 
der aus Ausgedingen gebtihrenden Leistungen, sowie die auf eine 
Kapitalstilgung berechneten Abschlagazahlungen, welche kraft einer 
bereits vor Bewilligung der Zwangsverwaltung getroffenen, unanfecht
baren Vereinbarung durch Annuitäten oder durch gleichmäßige, in 
Zeitabschnitten von höchstens einem Jahre fällige Raten zu be
wirken sind. 

(3) Die unmittelbare Berichtigung der unter Z. 5 angefdhrten 
Ausgaben ist nur insoweit statthaft, als die fraglichen Bezugerechte 
unbestritten den Vorrang vor dem Befriedigungerachte des betreiben
den Gläubigers genießen. 

I 49, M KO., I 42 Mletg. 
G. 24. Mal 1869, RGBI. 88 (Grundsteuer). 
G. 7. Mal 1874, RGBI. 51 (RellglonsfondsbeltrAge). 

7* 
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G. 25. Okt. 1896, RGBI. 220 in der Fassung BGBI. 307/24 (Erwerbsteuer). 
Siehe auch bei § 216 EO. 
Jl\1. z. § 120 EO. 
Mat. I S. 405, II S. 720. 
Entsch.: 1. Der Zwangsverwalter hat die Verwaltungserträgnisse zur 

unmittelbaren Berichtigung der Im § 120 EO. vorgesehenen Auslagen, jedoch 
der unter Z. 1 und 5 erwähnten nur Insoweit zu verwenden, als dadurch nicht 
seine Ansprüche auf Ersatz der von Ihm bestrittenen Verwaltungsauslagen und 
auf eine angemessene Belohnung beeinträchtigt werden. Sache des Exekutions
gerichtes Ist es (§ 109, Abs. 4, § 113, Abs. 2 EO.), über Antrag dafür zu sorgen, 
daß, um die Im § 124, Z. 1 normierte vorzugsweise Befriedigung der Ansprüche 
des Verwalters bei Verteilung der Erträgnisse zu sichern, ein entsprechender Tt>il 
der Erträgnisse zurückbehalten, bzw. gerichtlich erlegt wird. 18. Dez. 1900, 
.lud. B. Nr. 151, GI. U. n. F. 1214. 

2. Hat der Zwangsverwalter rechtsirrtümlich auf Grund der genehmigten 
Verwaltungsrechnung vor der Verteilungstagsatzung aus den Ertriignlssen einem 
Gläubiger Zahlung geleistet, so steht Ihm die Bereicherungsklage zu. 20. Febr. 
1912, GI. U. n. F. 5791. 

3. Die Liegenschaft, auf der ein gewerbliches Unternehmen betrieben wird, 
haftet für die Gewerbesteuer. 22. Jän. 1903, GI. U. n. F. 2229. 

4. Siehe Jud. 161 bei § 104 EO. und SpruchRep. 258 bei § 216 EO. 

§ 121. (1) Die zur Erhaltung und Bewirtschaftung der Liegen
schaft notwendigen Auslagen, einschließlich der im § 120, Z. 2 und 3, 
bezeichneten Leistungen, sind aus den Erträgnissen vor den rück
ständigen oder während der Zwangsverwaltung fällig werdenden 
Steuern und öffentlichen Abgaben (§ 120, Z. 1) zu berichtigen. 

(2) Für die im § 120, Z. 5, bezeichneten Zahlungen ist die nach 
dem Stande des öffentlichen Buches oder nach Inhalt des Protokolles 
über die pfandweise Beschreibung den Bezugsrechten selbst zukom
mende Rangordnung maßgebend . 

. IM. z. § 120 EO. 
Mat. I S. 405, II S. 30, 721. 

Literatur 

l{reitner Vlktor: Zur Frage der Priorität des Befriedigungsrechtes in der 
Zwangsverwaltung. JurBI. 1915, Nr. 51, S. 603. 

Muhr Josef: Über das Befriedigungsrecht der §§ 104 und 120, Z. 5 EO. und 
das Judikat Nr. 161, GZ. 1919, Nr. 17/18, S. 137 und Dr. Welnmann, ebenda, 
Nr. 23/24, S. 188. 

Verteilung der ErtragsßbersebUsse 

§ 122. Die Verteilung der nach Abzug der unmittelbar berich
tigten Auslagen(§ 120) erübrigenden Erträgnisse (Ertragsüberschüsse) 
hat in der Regel nach Erledigung jeder einzelnen Verwaltungsrechnung 
stattzufinden. Das Gericht kann jedoch solche Verteilungen beim 
Vorhandensein hinreichender Zahlungsmittel auf Antrag während 
des Laufes einer Rechnungsperiode oder, wenn die Einleitung einer 
besonderen Verteilungsverhandlung wegen der Geringfügigkeit der 
jährlichen Ertragsüberschüsse dem Gerichte unzweckmäßig erscheint 
und die Rechte der Gläubiger durch eine solche Aufschiebung nicht 
leiden, auf Antrag oder von Amts wegen erst nach Verstreichen meh
rerer Rechnungsperioden vornehmen. 

§§ 115 bis 117, 132/6 EO. 
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Kd. des JM. 24. Febr. 1900, JMVBI. 1900, S. 59 (Beispiele für Vertellungen 
der Ertragsüberschüsse). 

Mat. I S. 405, II S. 30, 721. 
Formulare: Vlttoreiii-Bloch-Fischböck Nr. 54; Heller-Trenkwalder Nr. 145 

bls149. 

§ 123. (1) Zur Verhandlung über die Verteilung hat das Gericht 
eine Tagsatzung anzuberaumen. Zu dieser sind außer dem Verpflich
teten und der in § 99, Absatz 2, genannten öffentlichen Organe der 
betreibende Gläubiger und alle Personen zu laden, für welche nach 
den dem Gerichte vorliegenden Ausweisen auf der Liegenschaft oder 
auf den an der Liegenschaft haftenden Rechten zu Geldleistungen 
verpflichtende Forderungen und Rechte begründet sind. Von der 
Ladung dieser letzteren Personen ist abzusehen, sofern ihre An
sprüche aus den Erträgnissen unmittelbar berichtigt wurden. 

(2) Die für die Anberaumung der Verteilungstagsatzung sowie 
für die Verteilung und die Verhandlung darüber notwendigen Auszüge 
aus dem öffentlichen Buche oder aus den Protokollen über die pfand
weise Beschreibung der Liegenschaft hat das Gericht von Amts wegen 
zu beschaffen. 

Mat. I S. 405, II S. 722. 
Formulare: E.-Form. 193, 299. 

§ 124:. Aus den zur Verteilung gelangenden ErtragsüberschÜ88en 
sind in der nachstehend angegebenen Reihenfolge zu berichtigen: 

1. die Ansprüche des Verwalters auf Belohnung und Ersatz der 
von ihm bestrittenen Verwaltungsauslagen, soweit sie nicht schon 
durch die gewährten Vorschüsse ( § 113) gedeckt sind; 

2. die nicht länger als drei Jahre vor Bewilligung der Zwangs
verwaltung rückständigen, von der Liegenschaft zu entrichtenden 
Vermögensübertragungsgebilhren und, soweit sie nicht schon im 
Sinne des § 120 unmittelbar aus den Erträgnissen berichtigt wurden, 
die im § 120, Z. 1, bezeichneten Steuern und öffentlichen Abgaben 
samt Verzugszinsen; 

3. soweit nicht gleichfalls schon deren Berichtigung gemäß 
§ 120, Z. lS, erfolgt ist, die während der Zwangsverwaltung fällig 
werdenden oder aus dem letzten Jahre vor Bewilligung der Zwangs
verwaltung rückständigen Zinsen, Renten, Unterhaltsgelder und 
sonstigen wiederkehrenden Leistungen aus Forderungen und Rechten, 
die auf der Liegenschaft sichergestellt sind, einschließlich der im 
§ 120, Z. 5, bezeichneten Kapitalsabschlagszahlungen, in der den 
Bezugsrechten selbst zukommenden Rangordnung, vorausgesetzt, 
daß diesen Bezugsrechten der Vorrang vor dem betreibenden Gläubiger 
gebührt. 

1149, 54 KO. 
172 GebG., KalsP. 9. Febr. 1850, RGBI. 50 und 111 Geb. Nov. 13. Dez. 

1862, RGBI. 89 (Vermögensübertra~UDgsgebtlbr). 
JM. z. I 124 EO. 
Mat. I S. 405, II S. 30, 722. 
Entsch.: 1. VerteUung der Ertrags Oberschüsse aus der Zwangsver

waltung einer Liegenschaft nach erfolgter Verteilung des Meistboles der letzteren. 
19. April 1899, GI. U. n. F. 583. 

2. Bel der VerteUung der Ertragsilberschüsse sind die rllckstAndlgen 
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Zinsen gleichrangiger Hypothekarforderungen Im Verböltnisse der Forderungen 
zu berichtigen, ohne daß ein Vorrang des die Verwaltung betreibenden Gläubigen 
bestünde. 9. Juli 1901, GI. U. n. F. 1500. 

3. Bel einem landwirtschaftlichen Gute können bei der Verteilung die Mittel 
zur Fortsetzung des Wirtschaftsbetriebes zurückbehalten werden. 20. Jän. 
1908, GI. U. n. F. 4082. 

4. Vorzugsrecht der Hochquellenwassergebllhren. 29. Jän. 1902, Not.Ztg. 
1902, Nr. 10 (siehe jedoch 13. Febr. 1907, GI. U. n. F. 3625). 

5. Kein Anspruch des Käufen auf die FrUchte der Liegenschaft, auf 
die ln der Zelt zwischen der Ranganmerkung undder Veräußerung Zwangsverwaltung 
gefllhrt wurde. 5. Okt. 1905, GI. U. n. F. 3176. 

6. Kein Anspruch des Nachlaßkurators auf Vergütung seiner Ausgaben 
aus Palmarforderungen in bevorzugter Rangordnung. 4. Dez.1906, GI. U. n. F.3588, 

7. BezUglieh der Erträgnisse des in Zwangsverwaltung befindlichen Sub
stltutlonsvermögens der Mutter genießen UnterhaltsansprUche großjähriger Kinder 
den Vorrang. 4. Jull1916, R 1246, ZentrBI. 1917, S. 845. 

8. Siehe Jud. 151 bel§120 EO., Jud. 161 bel§104 EO., ferner Entscheidungen 
bei §I 113, 216 EO. 

9. Siehe auch die Entscheidungen zu 1 216 EO. 

§ 125. (1) Die nach Berichtigung dieser Zahlungen verbleibenden 
Summen sind zur Tilgung der Forderung zu verwenden, zu deren 
Hereinbringung die Zwangsverwaltung bewilligt worden ist. Beim 
Vorhandensein mehrerer durch Zwangsverwaltung Exekution führen
der Gläubiger entscheidet der im § 104 angegebene Zeitpunkt iiber 
die Reihenfolge der Tilgung ihrer Forderungen, sofern nicht einzelnen 
derselben auf Grund eines vorher erworbenen Pfandrechtes der Vor· 
rang gebührt Der hiernach zuriickstehende Gläubiger gelangt zum 
Zuge, wenn sämtliche vorausgehende Forderungen der übrigen be· 
treibenden Gläubiger mit den dreijährigen Zinsen und sonstigen 
Riickständen, Prozeß- und Exekutionskosten getilgt sind. 

(2) Forderungen, die untereinander in gleicher Rangordnung 
stehen, sind nach Verhältnis ihrer Gesamtbeträge zu tilgen. Die 
Forderungen der betreibenden Gläubiger gehen in Bezug auf die 
Befriedigung aus den Ertragsiiberschiissen den länger als drei Jahre 
rückständigen pfandrechtlich nicht sichergestellten Steuern, Ge
bühren und öffentlichen Abgaben voraus. 

55 47, 48 Dritte Tellnovelle z. abGB. 
Mat. I S. 405, II S. 30, 723. 

§ 126. Der gemäß §§ 124 und 125 nicht zur Verwendung gelan
gende Teil der Ertragsiiberschüsse ist zur Berichtigung derjenigen 
im § 124, Z. 3, bezeichneten, während der Zwangsverwaltung fällig 
werdenden oder aus dem letzten Jahre vor deren Bewilligung rück
ständigen Leistungen zu verwenden, die dem Befriedigungsrechte 
des betreibenden Gläubigers im Range nachstehen. Ein nach Be
richtigung aller dieser Ansprüche erübrigender Rest ist dem Ver
pflichteten zuzuweisen. 

Mat. I S. 406, II S. 30, 723. 

§ 127. (1) Die im§ 124, Z. 1 bis 3, angeführten Anspriiche werden 
bei der Verteilung nur infolge Anmelden& der Gläubiger berücksichtigt, 
die Forderungen, zu deren Gunsten die Zwangsverwaltung bewilligt 
wurde, sind jedoch von Amts wegen in die Verteilung einzubeziehen. 
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(2) Die Anmeldung hat bei Vermeidung des Au88Chlusses von 
der jeweils in Frage stehenden Verteilung spätestens bei der anbe
raumten Tagsatzung zu geschehen; sie kann auch schrifUich erfolgen. 
In der Anmeldung ist der beanspruchte, aus den Ertragsüberschüssen 
zuzuweisende Betrag anzugeben. 

(3) Den Gläubigem, deren Ansprüche der Anmeldung unterliegen, 
Bind bei der Ladung die auf die Unterlassung oder Versäumung der 
Anmeldung gesetzten Rechtsfolgen bekanntzugeben. 

Gutachten des OGH. z. § 127 EO. 
Mat. I S. 406, II S. 31, 724. 
l'ormulare: E.-Form. 193, 299; Vlttoreiii-Bioch-Fischböck Nr. 55; lleller

Trenkwalder Nr. 145. 

§ 128. (I) Bei der Tagsatzung ist über die erfolgten Anmeldungen 
und die von Amts wegen zu beachtenden Ansprüche sowie über die 
Reihenfolge und Art ihrer Befriedigung zu verhandeln. 

(2) Widersprüche, die hiebei gegen die Bezahlung einzelner an
gemeldeter oder von Amts wegen zu berücksichtigender Forderungen 
oder ihrer Zinsen aus den ErtragsüberschüBBen, gegen die beantragte 
Reihenfolge der Bezahlung, gegen die Höhe der auszufolgenden Be
träge oder gegen die Berechtigung zur Empfanguahme der Zahlungen 
erhoben werden, sind nur dann auf den Rechtsweg zu verweisen, 
wenn die Entscheidung über den Widerspruch von der Ermittlung 
und Feststellung streitiger Tatumstände abhängt. 

(3) Zur Erhebung von Widersprüchen sind. alle Gläubiger befugt, 
deren Ansprüche beim Ausfallen des bestrittenen Rechtes aus den 
ErtragsüberschüBBen zum Zuge kommen könnten; die Befugnis zum 
Widerspruche steht unter dieser Vorau886tzung insbesondere auch 
den Afterpfandgläubigem zu. Der Verpflichtete kann nur gegen die 
Berücksichtigung solcher Ansprüche Widerspruch erheben, für welche 
ein Exekutionstitel nicht vorliegt. 

(4) Das weitere Verfahren bei Erhebung von Widersprüchen, 
die Rechtsfolgen der versäumten Klagsanbringung, die Erlassung 
des Verteilungsbeschlu886s, die Ausfolgung der zugewiesenen Beträge 
an die Berechtigten und der Einfiuß anhängiger Widerspruchsproze886 
auf die Ausführung des Verteilungsbeschlusses bestimmen sich nach 
den für die Meisthotsverteilung aufgestellten Vorschriften. 

II 231 bis 233, 236 EO. 
JM. z. I 128 EO. 
Mat. I S. 406, II S. 31, 724. 
Formulare: Heller-Trenkwalder Nr. 146 bis 149. li. Teil Aktenmuster VII, 

VIII, LXX. 
Entsch.: 1. Kein Revisionsrekurs gegen gleichlautende Vertellungsbe

schlüsse. 4. Dez. 1906, GI. U. n. F. 3588. 
2. Siehe auch die Entscheidungen zu I 231 EO. 

ElnsteUung der Zwangsverwaltung 

§ 129. ( 1) Die Zwangsverwaltung ist von Amts wegen einzustellen, 
wenn sämtliche Forderungen samt Nebengebühren getilgt sind, zu 
deren Hereinbringung die Zwangsverwaltung bewilligt wurde. 
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(2) Das Exekutionsgericht kann die Einstellung der Zwange
verwaltung von Amts wegen oder auf Antrag anordnen, wenn die 
Fortdauer der Zwangsverwaltung besondere, aus den I,iegenschafts
einkünften nicht bestreitbare Kosten erfordern würde und der be
treibende Gläubiger den nötigen Geldbetrag nicht vorschießt oder 
wenn nach den Verhältnissen die Erzielung von Erträgnissen, welche 
zur Befriedigung des betreibenden Gläubigers verwendet werden 
könnten, überhaupt nicht oder doch für längere Zeit nicht zu erwarten 
ist. 

(3) Der Einstellung von Amts wegen hat eine Einvernehmung 
der Parteien vorauszugehen. 

(4) Die Zwangsverwaltung ist ferner jederzeit auf Antrag des 
betreibenden Gläubigers einzustellen. Findet gleichzeitig zugunsten 
mehrerer Gläubiger Zwangsverwaltung statt, so hat der nur von 
einem derselben gestellte Antrag auf Einstellung der Zwangsver
waltung bloß die Wirkung, daß dieser Gläubiger die Rechte und 
Pflichten eines betreibenden Gläubigers verliert, die zu seinen Gunsten 
vollzogene Anmerkung der Zwangsverwaltung gelöscht wird und die 
Forderung dieses Gläubigers künftighin lediglich nach Maßgabe ihrer 
sonstigen Sicherstellung (§§ 120, Z. 5, 124, Z. 3 und 126) bei den 
Verteilungen der Erträgnisse berücksichtigt wird. 

lllat. I S. 406, II S. 725. 
Fonnulare: E.-Form. 194; Vlttore111-Bioch-Fischböck Nr. 56; Heller-Trenk

walder Sr. 151. 
Entsch.: 1. Der Gläubiger kann nach der Einstellung gemäß § 129 EO. 

neuerlich Zwangsverwaltung erwirken. 9. Jün. 1900, GI. U. n. F. 836. 
2. Wenn das Jo:rtrügnls nicht zur Deckung der laufenden Zinsen der 

betriebenen Forderungen ausreicht, Ist einzustellen. 14. Dez. 1909, GI. U. n. F. 4823. 
3. Einen Fehlbetrag tragen sämtliche Gläubiger verhältnismäßig. 19. 1\lal 

1908, GI. l:. n. F. 4239. 
4. Die Fidelkommlßbehörde kann eine erfolglose Zwangsverwaltung 

nach § 129 einstellen. 21. Juni 1898, GI. U. n. F. 234. 
5. Die Zwangsverwaltung eines Zlnshauses, welche Erträgnisse nicht erwarten 

läßt, darf nicht zum Zwecke der Vornahme notwendiger Bauherstellungen bewllllgt 
oder fortgesetzt werden. Dem Hypothekargläubiger kann jedoch zu diesem Behufe 
unter den Voraussetzungen des § 381/2 EO. die Zwangsverwaltung durch einst
weilige VerfUgung bewilligt werden. 20. Dez. 1927, Ob I 1286, ZentrBI.1928, S. 230. 

§ 130. (1) Von der Einstellung einer Zwangsverwaltung sind 
der Verwalter, der Verpflichtete, der betreibende Gläubiger, die in 
§ 99, Absatz 2, genannten öffentlichen Organe und die etwaigen Mit
eigentümer der Liegenschaft zu verständigen. 

(2) Mit Rechtskraft des Einstellungsbeschlusses erlangt der Ver
pflichtete wieder die Befugnis zur Bewirtschaftung und Benützung 
der Liegenschaft, zur Einziehung der Erträgnisse und zur Verfügung 
über dieselben. Das Exekutionsgericht hat die bücherliehe Löschung 
der Anmerkung der Zwangsverwaltung von Amts wegen zu veran
lassen und den Verwalter zur Vbergabe der Liegenschaft an den 
Verpflichteten, zur Verständigung jener Personen, die gemäß § llO 
zur Zahlung an den Verwalter aufgefordt>rt wurden, sowie zur Et'8tat
tung der Schlußreclmung anzuweisen. Ein aus der Schlußrechnung 
sich ergebender Restbetrag ist dem Verpflichteten herauszugeben. 
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Mat. I S. 406, II S. 31, 726. 
Formulare: E.-Form. 194, 195; Heller-Trenkwalder Nr. 152, 153. 
Entsch.: t. Der Zwangsverwalter muß eine Schlußrechnung legen, 

auch wenn die Partelen darauf verzichten. 7. Febs:. 1900, GI. U. n. F. 881. 
2. Wenn nach der Einstellung ein Restbetrag bleibt, so Ist dieser nach 

Berichtigung der Ansprüche des Verwalters ohne Verteilungsverfahren dem Ver
pflichteten auszufolgen. 9. Juni 1909, GI. U. n. F. 4645. 

Verwaltung von LiegenschaftsanteDen 
§ 131. Soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, sind die Vor

schriften über die Zwangsverwaltung von Liegenschaften auch auf 
die Zwangsverwaltung von einzelnen Liegenschaftsanteilen zu be· 
ziehen. 

JM. z. I 131 EO. 
Mat. I S. 407, II S. 32, 727. 
Formulare: Vlttorelli-Bloch-Fischb6ck Nr. 43. 

Rekurs 
§ 132. Gegen die in den §§ 99 und 100 bezeichneten Beschlüsse 

sowie gegen die Beschlüsse, durch welche: 
1. dritte Personen gemäß § 110 von der Bewilligung der Zwangs

verwaltung und von der Ernennung des Verwalten verständigt 
werden; 

2. der Umfang der dem Verpflichteten zu überlassenden Woh
nungsräume bestimmt wird (§ 105); 

3. dem Verwalter Anweisungen über die Art und Weise der Ver
waltung und über die Bezahlung der im § 120 bezeichneten Auslagen 
erteilt werden; 

4. das Exekutionsgericht die Abstellung wahrgenommener 
Mängel und Unregelmäßigkeiten der Geschäftsführung des Verwalters 
anordnet; 

5. ein neuer Verwalter ernannt (§ 114, Absatz 3) oder 
6. der Zeitp1mkt der Verteilung der Ertragsübersehüsse bestimmt 

wird (§ 122), 
findet ein Rekurs nicht statt. 

folat. I S. 407, II S. 32, 727. 
Entsch.: 1. Kein Rechtsmittel gegen die Aufklärungen, welche das 

Exekutionsgerlebt dem Zwangsverwalter über die Verbindlichkelten des Ver
pßlchteten aus früheren Veräußerungen erteUt. 25. Nov. 1902, GI. U. n. F. 2110. 

2. Auch wenn der Zwangsverwalter nicht dem amtlichen Verzeichnisse 
entnommen und der Verpflichtete nicht einvernommen wurde, Ist gegen seine 
Bestellung kein Rekurs zulässig. 14. Febr. 1906, GI. U. n. F. 3327. 

3. Auch gegen die Enthebung des Verwalters kein Rekurs. 31. Juli 1916, 
R XIII 438/16 (E XII 6715/13 EG. Wien). 

Dritte Abteilung 

ZWangeversteigerung 

Einleitung 
§ 133. (1) Dem Antrage auf Bewilligung der Zwangsversteigerung 

müssen beiliegen: 
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1. eine urkundliche Bescheinigung, daß die Liegenschaft, deren 
Versteigerung begehrt wird, im Eigenturne des Verpflichteten oder, 
falls die Liegenschaft in ein öffentliches Buch nicht eingetragen ist, 
im Besitze oder Mitbesitze des Verpflichteten steht; 

2. eine urkundliche Besoheinigung über die an der Liegenschaft 
bestehenden dinglichen Rechte und Lasten und die bücherlieh ein
getragenen Bestand-, Wiederkaufs- und Vorkaufsrechte. 

(2) Bei Liegenschaften, welche in einem öffentlichen Buche ein
getragen sind, werden diese Bescheinigungen durch Vorlage eines 
mit dem Ausfertigungsdatum versehenen amtlichen Auszuges des 
öffentlichen Buches erbracht, aus dem der letzte Buchstand zu er
sehen ist. Bei anderen Liegenschaften kann der Anforderung der Z. 2 
durch Vorlage amtlich beglaubigter Abschriften aller pfandweisen 
Beschreibungen der fraglichen Liegenschaft und, wo ein Verfachbuch 
geführt wird, durch Vorlage eines mit dem Ausfertiguvgsdatum 
versehenen und den letzten Stand der Belastungen ergebenden 
Hypothekenzertifikates genügt werden. 

(3) Wenn der betreibende Gläubiger bei Liegenschaften, die in 
einem öffentlichen Buche nicht eingetragen sind, eine urkundliche 
Bescheinigung über den Besitz des Verpflichteten sieb nicht zu 
verschaffen vermochte, hat der Entscheidung über den Versteigerungs
antrag auf Begehren des Gläubigers ejne Einvernehmung des Ver
pflichteten über die Frage des Liegenschaftsbesitzes vorauszugehen. 

(4) Von der Bewilligung der Vel'l!teigerung sind nebst dem be
treibenden Gläubiger und dem Verpflichteten alle Personen zu ver
ständigen, für welche nach den dem Gerichte vorgelegten Ausweisen 
auf der Liegenschaft ein Wiederkaufsrecht einverleibt ist oder pfand
rechtlich sichergestellte Forderungen haften. Den Wiederkaufs
berechtigten ist hiebei mitzuteilen, daß sie ihr Recht bei sonstigem 
AuBSChlusse innerhalb eines Monates nach Zustellung dieser Ver
ständigung auszuüben haben. 

II 1068 bis 1070, 1072, 1073, 1076, 1095, 1102, 1121 abGB., II 119, 
120 KO. 

G. 24. April1874, RGBI. 48 (Exekution gegen eine zur Auspbe von Pfand
briefen berechtigte Anstalt). 

G. 24. April 1874, RGBI. 49 ( Kuratorsbestellung bei Tellschuld Ver
schreibungen). 

G. 17. März 1897, RGBJ. 77 (Versteigerung nur des I!JlDzen Hofes in 
Tlrol). 

JME. 1. März 1910, JMVBI. 1910, S. 157ff. (Versteigerung von Teilen 
eines Grundbuchkörpers). 

GrundverkehrsG. 13. Dez. 1919, StGBI. 583. 
WlederbesledlungsG. 31. Mal 1919, StGBI. 310 (in der Fassung 25. Nov. 1921, 

BGBJ. 688). BVG. 2. Aug. 1927, BGBJ. 239, Vdgen. 9. Aug. 1927, BGBI. 248, 
20. Okt. 1927, BGBI. Nr. 301, 23. Nov. 1927, BGBI. 327, Erlaß 12. Dez. 1927, 
z. 213945/27 über lnfolge des Brandes Im Wlener Justizpalaste erforderliche 
Maßnahmen. 

Siehe Anm. zu 1171. 
JM. z. I 133 EO. 
Mat. I S. 407, II S. 32. 727. 
'Formulare: E.-Form. 196, 197; Vlttoreiii-Bioch-Flschböck Nr. 57, 58; Heller

Trenkwalder Nr. 163, 166, 169, 171. II. Tell Aktenmuster IX-XVI. 
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Enhcb.: 1. Zulässigkelt der Versteigerung des gepfändeten Anteiles, wenn 
der Verpflichtete nachträglich andere mehren: Liegenschaftsanteile erworben bat. 
14. Junl1898, GI. U. n. F. 220. 

2. Unzulässigkelt der Versteigerung bei Vorliegen eines Veräußerungs
verbolea zugunsten eines Kindes. 18. JAn. 1905, GI. U. n. F. 2928; 

3. ebenso bei Anmerkung einer fldelkommlssarlscben Substitution. 31. Mal 
1905, GI. U. n. F. 3079. 

4. Unzulässigkelt der Zwangsversteigerung einer Liegenschaft, bezüglich 
derer ein Veräußerungsverbot gemäß 1364c abGB. einverleibt Ist. R XLI1926/26 
(E I 7976/26, EG Wien). 

5. Die bücherliehe Eintragung des Übernahmsrechtes bel einer Liegenschaft 
hindert nicht die Bewllllgunglhrer Zwangsversteigerung.!. Sept.1926, SZ. Vlll/247. 

6. Zulässigkelt der Zwangsversteigerung des Substitutionsgutes zur 
Herelnbrlngung von Realsteuern. 13. Aug. 1907, GI. U. n. F. 3879. 

7. Eine gegen den Llegenscbaftselgentllmer erwirkte Streitanmerkung 
hindert nicht die Zwangsversteigerung der Liegenschaft auf Grund eines vor der 
Streitanmerkung erworbenen Pfandrechtes. 3. Nov. 1925, SZ. Vll/347. 

8. Dem betreibenden Gläubiger kann unter Androhung des 1200, Z. 3 EO., 
aufgetragen werden, die Anschriften der zu verständigenden Personen bekannt
zugeben. 8. Okt. 1925, R XLI 1206/25 (E IV 1637/25 EG. Wien). 

Literatur 
Beck Rudolf: Erwägung über Zwangsversteigerung Im Exekutionsverfahren . 

• JurBJ. 1915, Nr. 15. 
Elslnger: Vom elnbeltllchen Verbauen mehrerer Grundbuchselnlagen. GZ.1917, 

Nr. 35, 36, S. 369. 
Langer Jullus: Die fidelkommissarische Substitution bei der Zwangsver

steigerung. NotZtg. 1918, Nr.1, S.15 und 1917, Nr. 52, S. 415. 
Weinmann Artur Cb.: Kostenzuspruch für die dem Versteigerungsantrage an· 

geschlossenen Fellbletungsbedlngnlsse. GZ. 1913, S. 523. 

§ 134. (1) Bei Liegenschaften, die in einem öffentlichen Buche 
nicht eingetragen sind, hat das Exekutionsgerieht, sobald es die 
Versteigerung bewilligi oder um den Vollzug einer bewilligten Ver
steigerung ersucht wird, die pfandweise Beschreibung der Liegen
schaft (§§ 90ff.) zugunsten der vollstreckbaren Forderung des be
treibenden Gläubigers von Amts wegen anzuordnen. Die bewilligte 
Versteigerung ist in dem Protokolle iiber die Vomahme der pfand
weisen Beschreibung anzumerken. 

(2) Bei den in einem öffentlichen Buche eingetragenen Liegen
sehaften hat das Gericht, das die Versteigerung bewilligt, das Gericht, 
bei welchem sieh die Einlage iiber die Liegenschaft befindet, von 
Amts wegen zu ersuchen, die Bewilligung der Versteigerung bei der 
betreffenden Liegenschaft biieherlich anzumerken (Anmerkung der 
Einleitung des Versteigerungsverfahrens), wenn es aber selbst Buch
behörde ist, diese Anmerkung von Amts wegen anzuordnen. In der 
Anmerkung ist der Name des betreibenden Gläubigers und die 
vollstreckbare Forderung anzugeben. 

(3) Wenn das Versteigerungsverfahren nach dem Stande des 
öffentlichen Buches undurehfiihrbar ist, hat du Exekutionsgericht 
nach den Vorschriften des § 101 vorzugehen. 

I 239/2 EO., I 37 Dritte Tellnovelle z. abGB., Vdg. 18. Nov. 1927, BGBI. 
Nr. 326 über die gerichtliebe Hinterlegung von Urkunden zum Erwerbe dinglicher 
Rechte an nicht verbücherten Liegenschaften und an Bauwerken. 

JM. z. 1134. 
Mat. I S. 407, II S. 32, 728. 
Formulare: E.-Form. 184, 197. 
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§ 135. Die Anmerkung der Einleitung des Versteigerungsver
fahrens hat die Folge, daß die bewilligte Versteigerung gegen jeden 
späteren Erwerber der Liegenschaft durchgeführt werden kann, und 
daß der Gläubiger, zu deBBen Gunsten die Anmerkung erfolgt, in 
Bezug auf die Befriedigung seiner vollstreckbaren Forderung samt 
Nebengebühren aus dem Versteigerungserlöse allen Personen vorgeht, 
welche erst später bücherliebe Rechte an der Liegenschaft erwerben 
oder die Versteigerung dieser Liegenschaft erwirken. Für die Priorität 
des Befriedigungsrechtes des betreibenden Gläubigers ist der Zeitpunkt 
maßgebend, in welchem das Ersuchen um den Vollzug der Anmerkung 
bei der Buchbehörde eingelangt ist oder wenn die Buchbehörde selbst 
zur Bewilligung der Versteigerung berufen war, der Zeitpunkt der An
bringung des Versteigerungsantrages (§ 29 allgem. Grundbuchs-Ges.). 

Art. XVI/2 EG. z. EO., §§ 190, 208, 216/4 EO. 
Mat. I S. 407, II S. 729. 
Entseh.: 1. Die nach Ertellung, aber vor Anmerkung des Zuschlages er

folgte bücherliehe Veräußerung der Liegenschaft hindert nicht die Einverleibung 
des Erstehers. 11. Juni 1901, GI. U. n. F. 1458. 

2. Der betreibende Gläubiger hat keinen Vorrang vor den nach Anmerkung 
des Versteigerungsverfahrens entstandenen öffentlichen Abgaben, die ein 
gesetzliches Vorzugspfandrecht genießen. 5. Mal 1903, GI. U. n. F. 2335. 

§ 136. ( 1) Sofern der Vollzug des Versteigerungsverfahrens in 
Ansehung mehrerer, in den Büchern verschiedener Gerichte einge
tragenen Liegenschaften gemäß §§ 21 oder 22 einem dieser Gerichte 
auBBChließlich übertragen wird, hat das zum Vollzuge des Versteige
rungsverfahrens berufene Gericht den übrigen Gerichten, bei welchen 
das öffentliche Buch über einzelne der zu versteigemden Liegenschaf
ten geführt wird, das Datum des bezüglichen ihm vorliegenden Buch
auszuges bekannt zugeben. 

(2) Jedes dieser Gerichte hat sodann dem zum Vollzuge des 
Versteigerungsverfahrens berufenen Gerichte über die seit Ausferti
gung des Buchauszuges neu eingetragenen Rechte und Lasten Mit
teilung zu machen. Hiebei ist anzuzeigen, was aus den Akten über 
Wohnort und Wohnung der neu eingetragenen Berechtigten und 
über die Person ihrer Vertreter bekannt ist. 

(3) In gleicher Weise ist das zum Vollzuge des Versteigerungs
verfahrens berufene Gericht von jeder weiteren Neueintragung zu 
benachrichtigen, bis von ihm entweder um J.öschung der Anmerkung 
der Einleitung des Versteigerungsverfahrens oder um Anmerkung 
der vollzogenen Versteigerung ersucht wird. 

(4) Wenn das Versteigerungsverfahren nach dem Stande des 
öffentlichen Buches in Ansehung einzelner Liegenschaften undurch
führbar ist, so ist dies dem zum Vollzuge des Versteigerungsverfahrens 
berufenen Gerichte mitzuteilen. Die Bestimmungen des § 101 haben 
in diesem Falle mit Einschränkung auf die fraglichen Liegenschaften 
sinngemäße Anwendung zu finden. 

JM. z. § 101 EO. 
Mat. I S. 407, ll S. 32, 730. 
Formulare: E.-Form. 202, 203. 
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§ 137. Die V orschrüten des § 136 sind bei Versteigerung von 
Liegenschaften sinngemäß anzuwenden, die in einem öffentlichen 
Buche nicht eingetragen sind, sofern pfandweise Beschreibungen der 
zu versteigemden Liegenschaft nach den Bestimmungen dieses Ge
setzes auch von einem anderen Gerichte als demjenigen vollzogen 
werden können, welches zur Vomahme der Versteigerung berufen ist. 

Mat. I S. 408, II S. 730. 

Bewilligung des Verstelgerungsverlabrens durch das Exekutlonsgt~rlcht 

§ 138. (1) Gläubiger, für deren vollstreckbare Forderung schon 
ein Pfandrecht an einer Liegenschaft rechtskräftig begrdndet ist, 
können den Antrag auf Bewilligung der Zwangsversteigerung un
mittelbar bei dem Exekutionsgerichte stellen. Der Vorlage einer 
Ausfertigung des Exekutionstitels bedarf es nicht. 

(2) Bei Liegenschaften, die in einem öffentlichen Buche nicht 
eingetragen sind, ist die bewilligte Versteigerung in dem Protokolle 
iiber die vorausgegangene pfandweise Beschreibung der Liegenschaft 
(§§ 90ff.) anzumerken. 

Art. XVI, Z. 2 EG. z. EO. 
Mat. I S. 408, II S. 32, 731. 
Entsch.: 1. Ist auf Grund eines vollstreckbaren Notariatsaktes das Pfand

recht und die Vollstreckbarkelt eingetragen, so kann die Zwangsversteigerung 
vom Buchgerichte als Exekutionsgerichte bewilligt werden. 27. Mal 1902, 
GI. U. n. F. 1916. 

2. Siehe Jud. 163 bei§ 35 EO. 

Beltritt 

§ 139. (1) Nach bücherlieber Anmerkung der Einleitung des 
Versteigerungsverfahrens kann, solange letzteres im Gange ist, zu
gunsten weiterer vollstreckbarer Forderungen ein besonderes Ver
steigerungsverfahren hinsichtlich derselben Liegenschaft nicht mehr 
eingeleitet werden. Bei Liegenschaften, die in einem öffentlichen 
Buche nicht eingetragen sind, entscheidet der Zeitpunkt der pfand
weisen Beschreibung oder der Anmerkung der Versteigerungsbewilli
gung auf dem Protokolle über die vorausgegangene pfandweise Be
schreibung (§ 138, Absatz 2). 

(2) Alle Gläubiger, welchen während der Anbängigkeit eines 
Versteigerungsverfahrens die Zwangsversteigerung derselben Liegen
schaft bewilligt wird, treten damit dem bereits eingeleiteten V er
steigerungsverfabren bei; sie miissen dieses in der Lage annehmen, 
in der es sich zur Zeit ihres Beitrittes befindet. 

(3) Von da an haben die beitretenden Gläubiger dieselben Rechte, 
als wenn das Verfahren auf ihren Antrag eingeleitet worden wäre. 

(4) Das Exekutionsgericbt, das nach den im Absatz 1 bezeich
neten Akten die Versteigerung der nämlichen Liegenschaft bewilligt 
oder um den Vollzug einer bewilligten Versteigerung ersucht wird, 
hat den Gläubiger, der den Versteigerungsantrag gestellt hat, zu ver
ständigen, daß und welchem anhängigen Versteigerungsverfahren er 
beigetreten sei. Von jedem Beitritte bat das Exekutionsgericb1i 
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außerdem den Verpflichteten aowie diejenigen Gläubiger zu verstän
digen, auf deren Antrag das Versteigerungsverfahren eingeleitet 
wurde oder die schon früher beigetreten 11ind. 

§ 119 KO. 
Mat. I S. 408, II S. 32, 731. 
Formulare: E.-Form. 198, 199. li. Tell Aktenmuster IX, XII. 
Entsch.: 1. Nach Rechtskraft des Zuschlages gibt es keinen Beltritt 

mehr. 10. März 1908, GI. U. n. F. 4155. 
2. Bis zur rechtskriftlgen Einstellung kann ein neues Versteigerungsverfahren 

nur durch Beltritt zum früheren bewilligt werden. 22. Mal1917, Slg.1855. 
3. Der Beltritt kann auch zu einem aufgeschobenen Versteigerungs

verfahren erfolgen. 27. Juni 1916, Slg. 1772. 
4. Siehe SpruchRep. 231 bei I 140 EO. 

Beschreibung und Sehi&zung 

§ 140. (1) Das Exekutionsgericht hat die Schätzung der zu ver
steigernden Liegenschaft anzuordnen; die Schätzung aoll nicht vor 
Ablauf von drei Wochen seit der Bewilligung der Versteigerung vor
genommen werden. Von der anberaumten Schätzung sind der Ver
pflichtete und der betreibende Gläubiger unter Bekanntgabe von Ort 
und Zeit zu benachrichtigen. 

(2) Falls nicht schon dem Versteigerungsantrage ein Auszug 
aus dem Kataster oder eine amtliebe Bestätigung über den jährlichen 
Betrag der von der Liegenschaft zu entrichtenden ordentlichen 
Steuern beiliegt, hat das Exekutionsgericht diese Urkunden für die 
Schätzung von Amts wegen herbeizuschaffen. 

(3) Zugleich mit der Schätzung ist das auf der Liegenschaft be
findliche Zubehörderselben (§§ 294 bis 297 a. b. G. B.; §§ 117, 118 und 
121 a.llgem. Bergges.) zugun11ten der vollstreckbaren Forderung des 
betreibenden Gläubigers zu beschreiben und zu schätzen. 

Art. IV, V, EG. z. EO., 1119 KO., 122 Realsch.O., Instr. f. Vollstr.O., 
P. 56. 

JM. z. 1140 EO. 
Mat. I S. 408, li S. 33, 732. 
Formulare: E.-Form. 196, 204 bis 207. li. Tell Aktenmuster IX. 
Entsch.: 1. Zubeh6r sind nur GegenstAnde, die sich zur Zelt der Schätzung 

Im Besitze des EigenUlmen und auf der Liegenschaft selbst befinden. 28. April 
1908, GI. U. n. F. 4206. 

2. Verlust der Zubeh6rselgenschaft, siehe 29. Sept. 1914, GI. U. n. F. 7747. 
3. Einwendungen gegen die Schätzung sind nur bis zur Rechtskraft des 

dPn Schätzwert feststellenden Beschlusses m6gllch. 30. Sept.1908, GI. U. n. F. 4334, 
4. Durch die Beschreibung und Schätzung des Zubeh6rs der zu versteigemden 

Liegenschaft erlangt der betreibende Gläubiger an dem Zubeh6r konstitutiv ein 
Befrledlgungsrecht. Das Zubeh6r kann von diesem Zeltpunkte an pfandfrei von 
einem Dritten nur bei Zutreffen der Voraussetzungen des 1 367 abGB. oder des 
Art. 306 HGB.In das Eigentum erworben werden (§140, Abs. 3 EO.). 9. Febr. 1927, 
SZ. IX/50. 

5. Eine AufschIebung der Schätzung Ist nur aus den Gründen des §42 EO. 
möglich. 5. Okt. 1915, GI. U. n. F. 7595. 

6. Bel einer wesentlichen Änderung ln der Beschaffenheit oder Im Werte 
der Liegenschaft Ist eine neuerliche Schätzung zulässig. 12. Dez. 1916, 
Slg. 1807. 

7. Die einem Verstelgerungsverfahren, welches auf Antrag einer durch be
sondere statutarische Begllnstlgung oder auf Grund des Art. IV c der MV. vom 
28. Okt. 1865, RGBI. 110 von der Erwlrkung der exekutiven Schätzung der ln 
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Exekution gezogenen Liegenschaft befreiten Anstalt als betreibende GIAublgerln 
eingeleitet wurde, zugrundegelegle statutarische Wertermittlung gleicht in Ihrer 
Rechtswirkung einer gerichtlichen Schätzung, hat somit auch nach dem Aus
scheiden der begllilstlglen Amtalt dem für andere belgetretene betreibende 
Gläubiger fortgesetzten Ventelgerungsverfahren zur Grundlage zu dienen. 27. Jän. 
1914, SpruchRep. Nr. 231, GI. U. n. F. 6784. 

8. Siehe bei Art. IV, Nr. 1, 121 EO., Nr. 4 und Entscheidungen bel1252 EO. 

Literatur 

Dolwa Hans: Die Ermittlung des Wertes städtischer Häuser Im Zwangs
vollstreckungs- und Konkunverfahren. GZ, 1927, Nr. 7, S. 103. 

§ 141. (1) Inwieweit bei Gebäuden an Stelle der Werterhebung 
durch Schätzung die Ermittlung des Wertes der Liegenschaft auf 
Grund des für die Bemessung der Realsteuern wesentlichen Ertrages 
derselben oder der Jahressteuerleistung erfolgen kann, wird im Ver
ordnungswege festgesetzt. 

(2) Die Bestimmungen des Gesetzes über den Schätzungswert 
sind auch auf den im Sinne des ersten Absatzes ermittelten Liegen
schaftswert zu beziehen. 

Siehe Art. IV EG. z. EO. und Anmerkungen. 
JMV. 10. Juli 1897, RGBI. 174 (Ermittlung des Steuenchiltzwertes der 

mit einer Simultanhypothek belasteten Liegenschaft). 
JM. z. I 140 EO., P. 2. 
Mat. I S. 409, II S. 33, 732. 

§ 142. (1) Die Anordnung der Schätzung der Liegenschaft kann 
unterbleiben, wenn die Liegenschaft aus Anlaß eines früheren Ver
steigerungsverfahrene geschätzt wurde, seither nicht mehr als ein 
Jahr verstrichen ist und eine wesentliche Veränderung der Beschaffen
heit der Liegenschaft inzWischen nicht stattgefunden hat. Unter der 
gleichen Voraussetzung kann von der neuerlichen Beschreibung und 
Schätzung des Zubehörs einer I.iegenschaft abgesehen werden, falls 
sich während des seit dem früheren Exekutionsverfahren verstrichenen 
Jahres weder Beschaffenheit noch Umfang dieses Zubehörs wesentlich 
geändert haben. 

(2) In einem solchen Falle wird das Ergebnis der früheren Be
schreibung und Schätzung dem Versteigerungsverfahren zugrunde· 
gelegt und die Beschreibung des Zubehörs durch Anmerkung auf 
dem bei der früheren Beschreibung aufgenommenen Protokolle 
vollzogen. ' 

(3) Der Beschlußfassung hat eine Einvernehmung beider Teile 
oder, wenn ein Antrag vorliegt, des Gegners des Antragstellers vorher
zugehen. 

I 119/5 KO. 
Mat. I S. 409, II S. 33, 732. . 
Formulare: E.-Form. 208; Vlttorelii-Bioch-Fischbllck Nr. 59, Heller-Trenk

walder Nr. 175. II. Tell Aktenmuster X. 
Entsch.: Kein Rekun gegen den Beschluß, die frühere Schätzung nicht 

zugrundezulegen. 25. Juni 1901, GI. U. n. F. 1482. 

§ 143. (1) Zur Schätzung von Liegenschaften sind je nach den 
Erfordernissen des Falles ein oder zwei beeidete Sachverständige 
beizuziehen; sind Grundstücke verschiedener Kulturgattung zu 
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schätzen, so können, wenn diesbehufsrichtiger Ermittlung des Wertes 
unerläßlich erscheint, für die einzelnen Arten von Grundstücken 
besondere Sachverständige beigezogen werden. 

(2) Für die Schätzung des Liegenschaftszubehörs genügt in der 
Regel die Beiziehung eines einzigen beeideten Sachverständigen. Der 
Verpflichtete wie der betreibende Gläubiger können die Mitwirkung 
eines zweiten Sachverständigen beantragen, wenn sie die dadurch 
verursachten Mehrkosteo. zu f'rsetzen sich bereit erklären und den zur 
Deckung dieser Kosten voranssichtlich erforderlichen Betrag in der 
Gerichtskanzlei erlegen. 

(3) Die Sachverständigen werden vom Exekutionsgerichte er
nannt. Auf Antrag des betreibenden Gläubigers oder des Verpflich
teten kann wegen Befangenheit eines ernannten Sachverständigen 
oder aus anderen Gründen an dessen Stelle vom Exekutionsgerichte 
ein anderer Sachverständiger ernannt werden. 

(4) Die Beschreibung und die Schätzung der in einem öffentlichen 
Buche nicht eingetragenen Liegenschaften und ihres Zubehörs sind 
gleichzeitig vorzunehmen, Ebenso ist die Schätzung einer bücherlieh 
eingetragenen Liegenschaft stets mit der Beschreibung und Schätzung 
ihres Zubehörs zu verbinden. 

§ 239 EO., § 9 Realsch. 0. 
Mat. I S. 409, II S. 733. 
Formulare: E.·Form. 204, 209; Vlttoreiii·Bioeh-Fischböck Nr. 60, 62. 

§ 144. (1) Mit der Vomahme der Beschreibtrog und Schätzung 
ist das Vollstreckungsorgan zu beauftragen. Gerichtsdiener dürfen 
zu diesen Akten nicht verwendet werden. 

(2) Bei der Schätzung von Liegenschaften ist anzugeben, welchen 
Wert die Liegenschaft bei Aufrechthaltung der sie belastenden Dienst
barkeiten, Ausgedinge und anderen Reallasten sowie welchen Wert 
sie ohne diese Belastung hat; außerdem sind die auf der Liegenschaft 
lastenden Dienstbarkeiten, Ausgedinge und anderen Reallasten für 
sich zu schätzen und die ihnen entsprechenden Kapitalsbeträge im 
Schätzungsprotokolle anzugeben. 

(3) Für die Beschreibung des Liegenschaftszubehörs haben die 
Bestimmungen der§§ 253, 254, Absatz I, und 257 sinngemäß Anwen
dung zu finden. 

(4) Über die Art der Bestellung und Auswahl der Sachverständi
gen, über die bei der Schätzung zu beobachtenden Grundsätze, ilber 
das hiebei einzuschlagende Verfahren und ilber die Entlohnung der 
zu Schätzungen beigezogenen Sachverständigen sind im Verordnungs
wege besondere Vorschriften zu erlassen. 

lnstr. f. Vollstr. 0., P. 53. 
V. d. Mln. Just., Inn. und Ackerb. 25. Juli 1897, RGBl. 175 (Reahch.O.) 

und Abiinderung 25. April 1900, RGBl. 80, dazu Mttlg. JMVBl. 1902, S. 111 
JME. 2.'i/4 1902, Z. 4955 (Wertermlttlung hauszinssteuerpßlchtlger Gebiiude mit 
land· und forstwirtschaftlichem Betriebe) und JMV. 24. Okt. 1899, JMVBI. Nr. 41 
(Festsetzung des Kapitalisierungszinsfußes für Schätzungen unbeweglicher Güter 
nach dem Ertrage; siehe auch Mitteilung JMVBI. 1901, S. 113). 

JMV. 25. April 1900, JMVBI. 22 (Anwendung des !119 Realsch.O.). 
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§ 11, G. 26. April 1912, RGBI. 86 (Baurecht) und dazu JME. 11. Junit912, 
JMVBI. 28. 

Mat. I S. 409, II S. 33, 733. 
Formulare: Belspiele für Schätzungsprotokolle naeh den Vorsehrlften der 

Exekutionsordnung und der Realsehätzungsordnung. Bellage zum JMVBI. 1898, 
Stüek XVIII; Heller-Trenkwalder Nr. 187 bis 190; Vlttoreiii-Bioeh-Flsehb6ck 
Nr. 61. 11. Tell Aktenmuster IX. 

Entseh.: 1. Die Schätzung kann mittels Rekurses sowie mittels Ein
wendungen naeb !131 Realseb.O. angefochten werden. Mit der Aufbebung des 
Beseblusses über Feststellung des Sebll,tzwertes Ist die Aufbebung des Vel'
stelgerungsedlktes verbunden. 3. April 1007, GI. U. n. F. 3736. 

2. Siebe Entscheidungen bei !I 140 EO. 

Vorlegung der Versteigerungsbedingungen 

§ 145. (1) Wenn nicht dem Versteigerungsantrage ein Entwurf 
der Versteigerungsbedingungen beigelegt wurde, ist dem betreibenden 
Gläubiger sogleich nach Einlangen der Protokolle über die Beschrei
bung und Schätzung der Liegenschaft aufzutragen, innerhalb einer 
bestimmten Frist dem Exekutionsgerichte einen solchen Entwurf 
vorzulegen oder sich über die Versteigerungsbedingungen zu Protokoll 
zu erklären, widrigen& das Versteigerungsverfahren eingestellt würde. 

(2) Zu gleicher Zeit hat das Exekutionsgericht alle nötigen Er
gänzungen, Richtigstellungen und Verbesserungen der Beschreibungs
und Schätzungsprotokolle von Amts wegen oder auf Antrag zu ver
anlaaaen. 

(3) Bei Liegenschaften, die in ein öffentliches Buch nicht einge
tragen sind, hat das Exekutionsgericht außerdem alle Personen, welche 
dingliche Rechte an der zu versteigernden Liegenschaft in Anspruch 
nehmen, durch Edikt aufzufordern, ihre Rechte und Ansprüche inner
halb einer bestimmten Frist bei Gericht anzumelden, widrigen& auf 
dieselben im Versteigerungsverfahren nur insoweit Rücksicht ge
nommen würde, als sie sich aus den Exekutionsakten ergeben. 

Art. XVI/4 EG. z. EO., I 119/2 KO., I 31 Realseb.O. 
JM. z. I 145 EO. 
Mat. I S. 409, II S. 33, 38, 739. 
Formulare: E.-Form. 211, 218; Vlttoreiii-Bioeb-Fisehböek Nr. 63, Hellei'

Trenkwalder Nr. 194. II. Teil Aktenmuster IX, X. 
Entseb.: 
Siebe bei I 352 EO., Nr. 2. 

Versteigerungsbedingungen 

§ 146. Die Versteigerungsbedingungen haben zu enthalten: 
1. die deutliche Bezeichnung der Liegenschaft unter kurzer 

Angabe des mit derselben zu versteigerden Zubehörs und bei Ver
steigerung von Liegenschaftsanteilen die Angabe der Größe des 
Anteiles; 

2 Beatimmungen über die Art und Höhe der von den Bietern 
zu leistenden Sicherheit (Vadium); 

3. die Bezeichnung der Dienatbarkeiten, Ausgedinge und anderen 
nicht zu den Hypotheken gehörenden Lasten, welche der Ersteher 
ohne Anrechnung auf das Meistbot übernehmen muß; 

HELLER, Aktenmuster 111. 8 
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4. die Angabe dea geringsten Gebotes; 
5. Beatimmungen über die Berich~g dea Meistbotea; 
6. die Angabe dea Zeitpunktes für den Ubergang der Gefahr, der 

Nutzungen und der Lasten; 
7. Bestimmungen ilber den Zeitpunkt und die Vorall88etzungen 

der Ubergabe der Liegenschaft an den Ersteher und der bilcherlichen 
Einverleibung aeinea Eigentumareehtea. 

JME. 9. Juni 1899, Z. 12691 (tlber unzuiAulp Verstelgerunpbedlngungen). 
JME. 9. Juni 1902, z. 6062 (Zwanpventelgerung mehrerer eln wbUcbaft· 

llehes Ganzes bUdender Grundbuehskilrper) und JME. 1. März 1910, Z. 32963 (Ver
steigerung von TeUen eines Grundbuehskilrpen), 

G. 26. AprU 1912, RGBI. 86 (Baurecht), 
Mat. I S. 409, II S. 33, 740. 
Formulare: E.-Form. 212; Vlttorelli-Bloeh-Flsehb6ek Nr. 63; Heller-Trenk

walder Nr. 196. II. Tell, Aktenmuster IX, X. 
Entleh.: 1. Auueheldung der noch Im Gutsbestandblatt enthaltenen, 

aber zur Uegeosebaft nicht mehr gehörigen Parzellen. 19. April 1910, 
GI. U. n. F. 5039. 

2. Wenn zwei Uegeosebaften ventelgert werden, Ist es unter entsprechender 
Gestaltung der Ventelgerunpbediogungen zulässig, daß eine grundbtleherlleh 
zur ersten, wirtschaftlieh aber zur zweiten gehilrlge Parzelle mit dleaer ver
steigert wird. 17. Nov. 1915, R I 576/15 OGH. (E XVI 1235/14 EG. Wien), 

Vadlum 
§ 14:7. (1) Wenn nicht auf Antrag vom Richter etwas anderes 

festgestellt wird, muß die zu leistende Sicherheit zum mindesten 
den zehnten Teil des Schätzungswertes der Liegenschaft und dea 
Zubehörs erreichen. 

(2) Von den Personen, welche sich namens dea Staates, eines 
Landes oder einer unter staatlicher oder Landeavetwaltung stehenden 
Anstalt als Bieter an der Versteige~g beteiligen, ist keine Sicherheits
leistung zu fordern. 

(3) In den Versteigerungsbedingungen kann dem Richter, der 
den Versteigerungstermin leitet, die Ermächtigung erteilt werden, 
dem betreibenden Gläubiger, falls er sich an dt1r Versteigerung be
teiligt, oder Bietern, für die auf der Liegenschaft biteherlieh steher
gestellte Forderungen haften, eine besondere Sicherheitsleistung 
ganz oder teilweise zu erlaaaen. 

JM. z. I 147 EO. 
Mat. I S. 410, U S. 33, 740. 

§ 148. (1) Das vom Meistbietenden erlegte Vadium ist bis zur 
vollständigen Erfilllung der dem Ersteher nach den Versteigerungs
bedingungen obliegenden Verpflichtungen oder bis zur rechtskräftigen 
Versagung des Zuachlagea in gerichtlicher Verwahrung zu halten. 

(2) Insofern dem Meistbietenden gemäß § 147, Absatz 8, die 
Sicherheitsleistung erlaaaen wurde, ist ihm sogleich nach Schluß 
der Versteigerung die Veräußerung, Belastung oder Verpfändung der 
bücherlieh sichergestellten Forderung zu untersagen und dieses 
Verbot von Amts wegen im öffentlichen Buche bei der betreffenden 
Forderung anzumerken. Eintragungen, die gegen ihn nach dieser 
Anmerkung erwirkt werden, können die Verwendung der Forderung 
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zur Befriedigung aller aus der Versteigerung wider den Meistbietenden 
eich ergebenden Anapriiche nicht hindern. 

1188 EO. 
Mat. I S. 410, II S. 33, 741. 
Formulare Heller-Trenkwalder Nr. 239. 
Entsch.: 1. Das Vadium des Erstehen Ist Slchentellung und nicht Tell

zahlung. Daher verringert sich die Verpßlchtung, das Meistbot zu verzinsen, 
nicht um den Betrag der Zinsen des Vadiums. 5. Nov. 1926, R XLI 1051/26 
(E'VIII 450/25 EG. Wien). 

§ 149. (1) Den übrigen Bietem ist die geleistete Sicherheit am 
Scblll88e des Versteigerungetermines zurückzustellen und die gesche
hene Auafolgung in dem iiber die Versteigerung aufgenommenen 
Protokolle unter Mitfertigung des betreffenden Bieters zu erwähnen. 

(2) Der Meistbietende kann die geleistete Sicherheit jederzeit 
durch eine andere zulässige Sicherstellung gleicher Höhe ersetzen 
und insbesondere gegen nachträglichen gerichtlichen Erlag des 
Vadiums in Barem oder in Wertpapieren die Aufhebung des zufolge 
§ 14:8 erl8886nen Verbotes und die biicherliche Löachung der An
merkung erwirken. 

(3) Jede als Sicherheitsleistung des Meistbietenden bei Gericht 
verwahrte Sache haftet von der Zeit ihrer Übergabe ala Pfand für 
alle aus der Versteigerung wider den Meistbietenden eich ergebenden 
Anapriiche. 

111194, 204 EO., 156 ZPO. 
JM. z. II 147 und 149 EO. 
Mat. I S. 410, II S. 34, 741. 
Formulare: Heller-Trenkwalder Nr. 198, 199. 

Ubemahme von Lasten 

§ 150. (1) Wenn nicht auf Antrag vom Richter mit Zustimmung 
des Berechtigten etwu anderes festgestellt wird, mÜ88en Dienatbar
keiten, Ausgedinge und andere Realluten, denen der Vorrang vor 
dem Befriedigungsrechte oder vor dem Pfandrechte des betreibenden 
Gläubigers zukommt, vom Ersteher ohne Anrechnung auf du Meist
bot, die dem betreibenden Gläubiger nachfolgenden derlei Luten 
aber nur inaofem iibemommen werden, als sie nach der ihnen zukom
menden Rangordnung in der Verteilungam8886 Deckung finden. 
Beim Vorhandensein mehrerer betreibender Gläubiger sind nur die
jenigen Luten ohne Anrechnung auf du Meistbot zu (ibemehman, 
die dem in bester Priorität stehenden betreibenden Gläubiger voran
gehen. 

(2) Nicht rechtzeitig auageiibte Wiederkaufsrechte (§ 133, letzter 
Absatz) sind nach Durchfdhrung des Versteigerungeverfahrens ohne 
Anapruch auf Entschädigung aus dem Meistbote zu löschen. 

( 3) Für biteherlieh eingetragene Bestandrechte bleiben die Vor
achriften des § 1121 des a. b. G. B. maßgebend. 

Art. XIV/1 EG. z. EO., 11121 abGB., !1147, Dritte Tellnovelle z. abGB., 
II 21, 30 RealschO. 

WasserG. 30. Mal 1869, RGBI. 93. 
G. 6. Juli 1896, RGBI. 144 (MelloraUonarenten). 
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NotwegeG. 7. Juli 1896, RGBI. 140. 
G. 26. AprU 1912, RGBI. 86 (Baurecht), JME. 11. Juni 1912 JMVBI. 28. 
VolkspOegestAttenG. 30. Mal 1919, StGBI. 309 und VollzA. 6. MArz 1920, 

StGBI. 113. 
G. 2. Juli 1925, BGBI. 257 (Beanspruchung von Grundeigentum für die 

Kriegergräberfürsorge ), 
Gutachten des OGH. über die Auslegung des I 150 EO., Mttlg. JMVBI. 1902, 

s. 155. 
JM. z. I 150 EO. 
Mat. I S. 410, II S. 742. 
Entsch.: 1. Eine Pfandrechtsforderung, welcher der Vorrang vor einer 

an enter Stelle haftenden Dienstbarkelt eingeräumt wurde, Ist nur soweit zu 
übernehmen, als sie in der Verteilungsmasse Deckung findet. 7. Mal 1907, GI. U. 
n. F. 3766. 

2. Der Enteher haftet für das ohne Anrechnung auf das Meisthot über
nommene Ausgedinge, wenn auch ein Dritter die Uegenschaft bei einer neuer
lichen Ventelgerung erworben hat. 7. Dez. 1906, GI. U. n. F. 3592. 

3. Außerbücherliehe dem Enteher bekannt gegebene Dienstbarkelten 
müssen übernommen werden. 8. Juni 1915, GI. U. n. F. 7483. 

4. Der Enteher kann die vom Verpßlchteten begonnene Ersitzung einer 
Dienstbarkelt am Nachbargrunde fortsetzen. 3. Juni 1924, SZ. VI/207. 

5. Auch ein bücherlieh nicht eingetragener Bestandnehmer braucht dem Er
steher ent nach gehöriger Aufkündigung zu welchen. 27. Juni 1916, Slg. 1764. 

Literatur 
Leonhard Otto: Zweck und Wesen des Baurechtes. NotZtg. 1912, Nr. 36, 

S.284. 
Grünberg Josef: Eingetragene Bestandrechte Im Ventelgerungsverfahren. 

AnwZtg. 1926, Nr. 15, S. 234. 

Geringstes Gebot 
§ 151. (I) Gebote, die bei Häusern nicht die Hälfte, bei Land

gütern und Grundstücken nicht zwei Drittel des Schätzungswertes 
der Liegenschaft und ihres Zubehöres erreichen, dürfen bei der Ver
steigerung nicht berücksichtigt werden; auf Antrag kann vom Richter 
mit Zustimmung des betreibenden Gläubigers auch ein höherer Betrag 
als geringstes Gebot festgestellt werden. 

(2) In den Versteigerungsbedingungen ist das geringste Gebot 
züfernmäßig anzugeben. 

(3) Wird im Versteigerungstermine weniger geboten, als das 
geringste Gebot beträgt, ao darf der Verkauf der Liegenschaft nicht 
stattfinden. Bei Landgütern und Grundstücken kann vor Abl~uf 
eines halben Jahres vom Versteigerungstermine die neuerliche Ein
leitung einea Versteigerungsverfahrens nicht beantragt werden. 

II 154, 188, 244, 245, 318 EO., I 119 KO. 
I 6, G. 26. April 1912, RGBI. 86 (Baurecht). 
Gutachten des OGH. z. I 151 EO. 
JM. z. I 151 EO., P. 3. 
Mat. I S. 410, II S. 34, 742. 
Formulare: E.-Form. 228; Heller-Trenkwalder Nr. 242, 243, 244. 
Entsch.: 1. 1151 Abs. 3 gilt auch, wenn keine Kaußustlgen enchlenen 

sind. 6. April 1899, GI. U. n. F. 570; 
2. ebenso wenn das geringste Gebot nicht erreicht wird. 27. Nov. 1901. 

GI. U. n. F. 1647; 
3. und zwar nicht nur zugunsten derselben Forderung, sondern auch we~een 

jeder anderen gegen den Verpßlchteten erhobenen Forderung. 22. Nov. 1905, 
.GI. U. n. F. 3226. 
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4. Die gemäß 1151, Abs. 3 verfügte EiDstellung der auf eine Liegenschafts
hälfte geführten Exekution durch Zwangsversteigerung steht der sofortigen 
Bewilligung einer Exekution durch Zwangsventelgerung der ganzen Uegenschaft 
nicht entgegen. 27. AprU 1926, SZ. Vlll/131. 

5. Das geringste Gebot beträgt für Baugründe dle Hälfte des Scbitz
wertes. 18. April 1901, GI. U. n. F. 1380; 

6. für ein Landgut mlt Fabriksanlage und Vllla zwei Drittel des Scbitz
wertes. 9. Juli 1901, GI. U. n. F. 1498. 

7. Besteht dle Uegenschaft aus Baulichkelten und GrundstOcken, 110 Ist 
das geringste Gebot nach dem Oberwiegen dea einen oder des anderen ein
heitlich zu bestimmen. 16. Junl1908, GI. U. n. F. 4270. 

8. Häuser sind Gebäude, dle ln Städten, Märkten und anderen gr6ßeren 
Orten gelegen sind und nicht wirtschaftlichen Zwecken dienen. Die Eigenschaft 
eines Landgutes geht nicht verloren, wenn alch darauf wertvolle Gebäude und 
Industrieanlagen befinden. 18. Okt. 1904, GI. U. n. F. 2804. 

Berichtigung des Melstbotes 

§ 152. (1) Das Meistbot ist zu einem Viertel innerhalb vierzehn 
Tagen nach Rechtskraft des Zuschlages bar bei Gericht zu erlegen. 
Von weiteren Barerligen ist der Enteher in dem Maße befreit, als 
die Pfandgläubiger, deren Forderungen aus dem Meistbote voraus
eichtlieh zum Zuge gelangen, mit der Obernahme der Schuld durch 
den Enteher einverstanden Bind oder pfandrechtlich eichergestellte 
Forderungen, Dienetbarkeiten, Auegedinge und andere Reallasten 
vom Enteher in Gemäßheit der Vorschriften dieses Gesetzes oder 
der Versteigerungebedingungen in Anrechnung auf das Meistbot 
iibemommen werden mdseen; rückständige Renten, Unterhaltegelder 
und andere wiederkehrende Leistungen, riicketändige Zinsen der zur 
Vbemahme bestimmten Forderungen sowie Prozeß- und Exekutions
kosten diirfen bei dieser Berechnung nicht in Anechlag gebracht 
werden. 

(2) Der hiernach eriibrigende Teil des restlichen Meistbotee muß 
in zwei gleichen Raten binnen zwei Monaten nach Rechtekraft des 
Zuschlages bar bei Gericht erlegt werden; das als Vadium bei Gericht 
erlegte Bargeld kann zur Ergänzung der letzten Meistboterate ver
wendet werden, wenn der Enteher allen sonstigen Beatimmungen der 
Versteigerungebedingungen enteproeben hat. 

(3) Der Enteher hat das Meistbot, soweit dasselbe nicht auf 
Forderungen und Lasten aufzurechnen ist, vom Tage der Erteilung 
des Zuechlagee bis zum Erlage zu verzinsen. Diese Zinsen sowie die 
Zinsen der bar erlegten Meistboteraten fallen iu die Verteilungemasee. 

(4) Die ftlr die Erwerbung der Liegenechaft zu entrichtenden 
Vbertragungegebiihren diirfen nicht in das Meistbot eingerechnet 
werden. 

(5) Mit Zustimmung des betreibenden Gläubigen und der auf 
der Liegenechaft pfandrechtlieh eiehergestellten Gläubiger können 
auf Antrag vom Richter andere Beetimmungen dber die Berichtigung 
des Meietbotee feetgestellt werden. 

II 77, 150, 171 EO. 
JME. 9. Juni 1899, z. 12.691 (Über dle Zwangsventelgerung mehrerer 

eln wlrtachaftllchea Ganzea bUdenden Grundbuchskllrper). 
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JME. 9. Junl1902, z. 6062 (Uber die Berichtigung des Melstbotes unmittel
bar an die Berechtigten); JME. 1. Milrz 1910. z. 82.963 (parzeßenwelse Ver
steigerung). 

JM. z. I 152 EO. 
Mat. I S. 411, II S. 34, 743. 
Formulare: Heller-Trenkwalder Nr. 201. 
Entseh.: 1. Der Erlag des Melatbotes muß auf die ln den Ventelgerunp

hedlngungen festgesetzte Art erfolgen, wenn nicht unter den BetelUgten etwas 
anderes vereinbart wurde. 21. Dez. 1926, SZ. Vlll/346. 

2. Die Zinsen des Meistbotel sind gemäß der Kapitalszuweisung ver
hilltnlamäßlg unter die Pfandgläubiger zu verteUen. 24. Jiln. 1899. GI. U. n. 
F. 484. 

3. Ist die Berichtigung des Meistboles durch Erlag eines Sparkaue
buches nicht ausdrücklieh zugelassen, so Ist ale unzulilsslg. 21. Dez. 1926, Ob I 
1015, ZentrBJ. 1927, s. 308. 

4. Siehe Entscheidungen bei I 148 EO. 

§ 153. (1) Der Ersteher kann von ihm in Anrechnung auf das 
Meistbot übernommene pfandrechtlich sichergestellte Forderungen 
halbjährig kUndigen und ohne Rücksicht auf die vertragsmäßig für 
die Rücksahlung geltenden Bestimmungen aurücbahlen, wenn die 
vertragsmäßig von der Forderung außer den Kapitalaabschlags
zahlungen dem Gläubiger zu entrichtenden wiederkehrenden Leistun
g~n in ihrem jährlichen Gesamtbetrage vier von Hundert über
steigen. 

(2) Sofem vertragsmäßig kürzere KOndigungsfristen gelten, 
kommen diese dem Ersteher au statten. 

JM. z. I 153 EO. 
Mat. I S. 411, II S. 34, 743. 
Formulare: Vlttoreiii-Bioeh-Fisehböek Nr. 64; Heßer-Trenkwalder Nr. 202. 

Wiederversteigerung 

§ 154. (I) Wenn das Meistbot vom Ersteher nicht rechtzeitig 
und ordnungsmäßig berichtigt wird, findet auf Antrag die Wieder
versteigerung der Liegenschaft auf Kosten und Gefahr dea liumigen 
Erstebers statt. Der Antrag kann vom betreibenden Gläubiger, von 
jedeJD mit seiner Forderung auf der Liegenschaft pfandrechtlich 
sichergestellten Gläubiger, von den im § 172, Z. 1, genannten öHent
lichen Organen und vom Verpflichteten gestellt werden. 

(2) Die Wiederversteigerung unterbleibt, wenn der liumige 
Ersteber vor Ablauf der Frist aum Rekurse gegen die Bewilligung 
der Wiederversteigerung die rückständigen, durch Barerlag zu be
richtigenden Meisthotsraten samt Zinsen bei Gericht erlegt. Mit 
Rechtskraft der Bewilligung der Wiederversteigerlillg verliert die 
erste Versteigerung ihre Wirksamkeit. 

(3) Die Wiederversteigeruag ist unter entsprechender Anwendung 
der für die erste Versteigerung geltenden Vorschriften durchzuf'llhren. 
Der neuerlichen Versteigerung sind die für die erste Versteigerung 
feetgestellten Versteigerungsbedingungen mit der Abweichung zu
grunde zu legen, daß das geringste Gebot (§ 151) bei der Wiederver
steigerung stets die Hälfte des Schätzungswertes der Liegenschaft 
nnd ihres Zubehörs beträgt. 
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(4) Von dem neuerlichen Versteigerungstermine sind auch jene 
Personen in Kenntnis zu setzen, f1ir welche erst nach Anberaumung 
der ersten Versteigerung dingliche Rechte und Lasten begrO.ndet oder 
Wiederkaufe- und Vorkauferechte eingetragen wurden. 

1165, 169, 190 EO. 
Mat. I S. 401, II S. M, 744. 
Formulare: E.-Form. 233,234, Vlttorelli-Bloeh-Fischböck Nr. 65, 66; Heller

Trenkwalder Nr. 205, II. Tell Aktenmuster X. 
Entach. 1. Die Wiederversteigerung kann nicht von einem erst nach 

der Amnerkung des Zuschlages einverleibten Glli.ublger beantragl werden. 10. MArz 
1908, GI. U. n. F. 4864. 

2. Es genügt, wenn der säumige Enteher, der ein VIertel des Meistboles 
rechtzeitig berichtigt hat, Innerhalb der Frist des 1154/2 die rückstAndlgtm Melst
botsraten, soweit sie auf die voraussichtlich zum Zuge gelangenden, bar zu be
zahlenden Forderungen entfallen, zu Gerlebt erlegt. 12. Mal 1926, Ob 111 301, 
Zentrm. 1926, s. 793. 

S. Der Erlag muB Innerhalb der Rekursfrist erfolgen. 17. Aug. 1910, GI. U. 
n. F. 5140. . 

4. Die Meistbolsraten müssen bar erlegt werden. Die Widmung anderer für 
den Ersteher gerlebtlieh verwahrter Gelder steht dem Barerlage nur dann gleich, 
wenn diese BetrAge dem Exekutionsgerichte unbedingt zur Verfügung stehen. 
31. MArz 1926, SZ. Vlll/98. 

5. Eine Klage des 11Awnl111en Erstebers gegen den betreibenden Gläubiger 
auf Aufhebungder Exekutlcm Ist kel n Grund, die Wiederversteigerung aufzuschieben. 
16. Juli 1901, GI. U. n. F. 2178. 

6. Der sliumlge Ersteher Ist vom 1\lltbleten bei der Wiederversteigerung 
ausgeschlossen. 6. Aug. 1901, GI. U. n. F.1526. 

7. Du Übereinkommen, für den Ersteher mitzubieten, Ist ungOI.tlg. 5. Juni 
1902, GI. U. n. F.1932. 

8. Der Hypothekarglli.ublger kann nicht den sAumlgen Ersteher auf Zahlung 
des aus dem Meistbote zugewiesenen Betrages klagen, sondern nur Wieder
versteigerung verlangen, 11. März 1902, GI. U. n. F. 1803. 

9. Die Schadenersatzpfilcht des sAumigen Erstehen Ist im ordentlichen 
Rechtswege geltend zu machen. Der säumige Enteher haftet nach den 
GrundsAtzen der Erfolgbaftung. 15. Okt. 1926, Ob 111 747, ZentrBI. 1927, 
s. 67. 

10. Nach Zurückziehung des Antrages auf Wiederversteigerung durch den 
Gläubigerist die Wiederversteigerung nicht von Amts wegen fortzusetzen. 27. Nov. 
1900, GI. U. n. F. 1199 (siebe auch 30. Sept. 1908, GI. U. n. F. 4333); 

11. es Ist vielmehr ohne Einstellung der Termin zur Wiederversteigerung 
abzusetzen. 27. Sept. 1906, GI. U. n. F. 3530. 

12. FJn Hypothekarglli.ublger kann die EinstellunK nur mit Zustimmung 
aller bücherHeben Gläubiger erwirken. 7. Mlrz 1906, GI. U. n. F. 3349; 

13. ebenso der betreibende Gllublger, der zugleich sAumlger Enteher Ist. 
3. Mirz 1914, GI. U. n. F. 6831. 

14. Die erste Verteilung Ist nach Bewilligung der Wiederversteigerung 
nichti!C. 19. Okt. 1915, GI. U. n. F. 7615. 

15. Es Ist eine neue Tagsatzung zur VerteUung des Meistboles anzuordnen. 
25. Juni 1902, GI. U. n. F. 1964; 

16. dabei muß die bereits einmal angemeldete Steuerforderung nicht noch
mals angemeldet werden. 30. Sept. 1902, GI. U. n. F. 2558. 

17. Die Versteigerungsbedingungen müssen (abgesehen vom geringsten 
Gebote) unverändert bleiben. 27. März 1907, GI. U. n. F. 3734. 

18. FJne neue Schiltzung bat nur ln jenen FAllen stattzufinden, wo eine 
tatsAchliche Wertveränderung der Liegenschaft vorliegt. 23. Febr. 1926, 
R XLI 249/26 (E VI 1565/24 EG. Wien). 

§ 155. (1) Der säumige Ersteher haftet filr den Ausfall am Meist
bot, der sich bei der Wiederversteigerung ergibt, f1ir die Kosten der 
Wiederversteigerung und filr alle sonst durch seine Saumsal verur-
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sachten Schäden sowohl mit dem Vadium und den erlegten Meist
boteraten wie mit seinem übrigen Vermögen. 

(2) Der Ausfall am Meistbot und die Kosten der Wiederversteige
rung sind von Amts wegen durch Beschluß des Exekutionsgerichtes 
festzustellen; soweit diese Beträge nicht aus dem Vadium und den 
erlegten Meistboteraten berichtigt werden können, findet zu ihrer 
Hereinbringung nach Rechtskraft des Beschlusses Exekution statt. 
Diese kann vom betreibenden Gläubiger sowie von jeder der übrigen 
auf das Meistbot gewiesenen Personen beim Exekutionsgerichte 
beantragt und zugunsten der Verteilungsmasse durchgeführt werden. 

(3) Auf den Betrag, um welchen das bei der Wiederversteigerung 
erzielte Meistbot das Meistbot der ersten Versteigerung überschreitet, 
bat der säumige Ersteber keinen Anspruch. 

Mat. I S. 411, II S. 35, 744. 
Formulare: E.-Form. 235; Heller-Trenkwalder Nr. 206. II. Tell Aiden· 

muster Xa. 
Entsch.: 1. Das Vadium Ist gemäß §215, Z. 3 EO.In die Verteilungsmasse 

einzubeziehen und nach den allgemeinen Verteilungsgrundsätzen (216ff. EO.) 
zu behandeln. 17. Dez. 1901, GI. U. n. F. 2192. 

2. Der Ausfall am Meistbote kann nicht mittels Klage geltend gemacht 
werden. 30. Juli 1903, GI. U. n. F. 2415. 

3. Betreffend den Ausfall kann auf die Exekution gegen den säumigen Er· 
steher verzichtet werden. 10. Juni 1902, GI. U. n. F. 1936. 

4. Unzulässigkelt des Revisionsrekurses gegen gleichlautende Entscheidungen 
über die Festsetzung des Ersatzes. 7. Aprll1908, GI. U. n. F. 4190. 

5. Haftung des ersten und des zweiten Erstehen. 3. April 1906, GI. U. n. F. 
3372. 

6. Der Schaden, der durch Vergrößerung der Steuer· und Zinsenrückstände 
in der Zelt von der Vt.>rstelgerung bis zur Wiederversteigerung verursacht wird, 
Ist gegen den säumigen Ersteher Im ordentlichen Rechtswege geltend zu machen. 
15. Okt. 1926, SZ. VIII/292. 

7. Siehe Entscheidungen hel II 154 EO. 

Vbergang der Gefahr, der Nutzungen und Lasten und Vbergabe der 
I.legenschalt 

§ 156. (1) Die Gefahr der zur Versteigerung gelangten Liegen
schaft geht mit dem Tage der Erteilung des Zuschlages auf den Er
steher über. Von diesem Tage an gebühren ihm alle Früchte und 
Einkünfte der Liegenschaft. Dagegen hat er von da an die mit dem 
Eigenturne der Liegenschaft verbundenen Lasten, soweit sie nicht 
durch das Versteigerungsverfahren erlöschen, sowie die Steuern und 
öffentlichen Abgaben zu tragen, welche von der Liegenschaft zu ent
richten sind, und die in Anrechnung auf das Meistbot übernommenen 
Schuldbeträge zu verzinsen. 

(2) Die Übergabe der Liegenschaft sowie des veräußerten Zu
behörs an den Ersteber und die bücherliehe Eintragung seines Eigen
tumsrechtes hat erst nach Erfüllung aller Versteigerungsbedingungen 
zu erfolgen. Die Übergabe der Liegenschaft ist nach den Bestimmun
gen des § 349 zu vollziehen. 

JM. z. § 156 EO. 
Mat. I S. 412, II S. 35, 42, 745. 
Formulare: E.-Form. 224; Vlttoreiii·Bioch·Fischböck Nr. 67; Heller-Trenk· 

walder Nr. 207. 
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Entsch.: 1. Die nach dem Zuachlage erwachsenen Kosten sind nicht aus 
dem Meistbote zu befriedigen. 11. Aprll 1899, GI. U. n. F. 576. 

2. Mietzinse für dle Zelt nach dem Zuschlage, die aber schon früher fälllg 
geworden sind, gehören -wenn eine Zwangsverwaltung anhängig war- nicht dem 
Ersteher, sondern ln die Zwangsverwaltungsmasse. 7. Mal1902, GI. U. n. F.1890. 

3. Für dle WelterbenUtzung der Wohnung durch den VerpOichteten gebOhrt 
dem Ersteher kein Ersatz. 6. Febr. 1901, GI. U. n. F. 2163. 

4. Der Ersteher hat keinen Anspruch auf die Früchte, die vor dem Zu
schlag abgesondert wurden. 29. Dez. 1905, GI. U. n. F. 3259; 

5. er kann dle Räumung der Uegenschaft begehren, wenn er ln dle Ver
waltung eingeführt wurde. 30. Aprß 1901, GI. u. n. F. 1398. 

Sa. Unzulässigkelt des Rechtsweges für dle Räumungsklage des Erstehen 
gegen den dort wohnenden EigentUrner der versteigerten Uegenschaft. 8. Sept. 
1926, SZ. VIII/252. 

Sb. Der Ersteher eines Ideellen Anteiles kann dle Rliumung der vom Ver
pOlchteten Im Hause benUtzten Wohnung gemäß II 156, 349 EO. nicht begehren. 
28. Febr. 1928, 41 R 286/28 (4 E 8615/26 EG Wien). 

6. Der Ersteher haftet persönlich für ein ohne Anrechnung auf das Meist
bot übernommenes Ausgedinge, auch wenn das Eigentum durch Zwangsver
steigerung auf einen Dritten Obergegangen Ist. 7. Dez. 1906, GI. U. n. F. 3592. 

7. Der VerpOlchtete verliert mlt dem Zuschlag seine Rechte aus dem Feuer
verslcherungsvertrage. 12. Aprll 1911, GI. U. n. F. 5438. 

8.- Anspruch des Erstehen auf dle statutengemäß zum Wiederaufbau zu 
verwendende BrandschadenvergQtung, wenn nach der Versteigerung ein Brand
schaden entstanden Ist. 5. Nov. 1907, GI. U. n. F. 3958. 

9. Siehebel 1170EO., Nr. 4 und Nr. 5, 1 352 EO., Nr. 1, ferner Entschei
dungen bel II 155 und 216 EO. 

§ 157. (1) Wenn der Zuschlag rechtskräftig aufgehoben wird, 
oder wenn er infolge der Bewilligung der Wiederversteigerung oder 
der gerichtliehen Annahme eines Überbotes seine Wirksamkeit ver
liert, hat der Ersteher die bezogenen Früchte und Einkünfte zurück
zuerstatten. Er darf jedoch, falls nicht wegen seiner Saumaal Wieder
versteigerung stattfindet, die von ihm in der Zwischenzeit ent
richteten Steuern und öffentlichen Abgaben, die auf Erzielung der 
Früchte und Einkünfte verwendeten Kosten und die Zinsen der 
gerichtlieh erlegten Meisthotsraten vom jeweiligen Erlagstage an 
in Abrechnung bringen. 

(2) Die Rückerstattung der bezogenen Früchte und Einkünfte 
ist vom Exekutionsgerichte auf Antrag einer der im § 154, Absatz 1, 
genannten Personen durch Beschluß aufzutragen; hiebei sind die 
wegen Verwertung der Früchte nötigen Anordnungen zu treffen. Vor 
Erlassung des BeschluSBes ist der frühere Ersteher einzuvernehmen. 
Nach Rechtskraft des BeschlUBBes kann vom betreibenden Gläubiger 
sowie von jeder der übrigen auf das Meistbot gewiesenen Personen 
beim Exekutionsgerichte die Exekution auf das Vermögen des früheren 
Erstebers beantragt und zugunsten der Verteilungsmasse durchgeführt 
werden. 

(3) Die erstatteten Beträge oder der für erstattete Früchte erzielte 
Erlös sind in gerichtliche Verwahrung zu nehmen. 

JM. z. I 157 EO. 
Mat. I S. 412, II S. 37. 746. 
Formulare: Vlttorelll-Bioch-Flschböck Nr. 68; Heller-Trenkwalder Nr. 208. 
Entsch.: Im Falle der Wiederversteigerung Ist der Ersteher zum Abzug 

jener Einkünfte berechtigt, dle er ln der Zwischenzelt zur Erhaltung der 
Liegenschaft unbedingt benötigte. 30. Nov. 1910, GI. U. n. F. 5250. 
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EIDStweWge Verwaltung 

§ 158. (1) So lange die zur Versteigerung gelangte Liegenschaft 
dem Ersteher noch nicht fibergeben ist, kann der betreibende Gläubi· 
ger und jeder auf der Liegenschaft pfandrechtlich sichergestellte 
Gläubiger beim Exekutionsgerichte den Antrag auf Anordnung einer 
einstweiligen Verwaltung der versteigerten Liegenschaft stellen. 

(2) Die Einleitung einer solchen Verwaltung kann auch vom 
Ersteher im Versteigerungstermine oder später beantragt werden, 
sofern er nicht mit der Erfüllung der Versteigerungsbedingungen 
Biumig ist. 

Mat. I S. 412, II S. 38, 746. 
Formulare· F..-Forrn. 226, 233; Vlttorelii-Bloch-Fbchb6ck Nr. 69; HeHer

Trenkwalder ~ . :.Ht, 239. II. TeU Aktenmuster X. 
Enheh.: Wenn die Uegenschaft ln Zwangsverwaltung stand, geh6ren 

die bel Einleitung der elnstweUigen Verwaltung vorhandenen Frllchte ln die 
Zwangsverwaltungsmasse. 23. Juni 1903, GI. U. n. F. 2387. 

§ 159. Auf diese einstweilige Verwaltung sind die Vorschriften 
über die Zwangsverwaltung mit folgenden Abweichungen sinngerniß 
anzuwenden: 

1. Sofern nicht im einzelnen Falle mit Rücksicht auf die Person 
des Erstebers oder aus anderen wichtigen Griinden dagegen Bedenken 
obwalten, kann der Ersteher zum Verwalter ernannt werden: 

2. die dem betreibenden Gläubiger eingeräumte Einflußnahme 
auf die Verwaltung gebührt in gleichem Maße dem Gläubiger, welcher 
die Verwaltung nach der Versteigerung beantragt hat, sowie, falls 
er nicht selbst Verwalter ist, dem Ersteher, insolange er mit der Er
füllung der Versteigerungsbedingungen nicht Biumig ist: 

3. die Verwaltung endet mit rechtskräftiger Einstellung des 
Versteigerungsverfahrens oder mit Übergabe der Liegenschaft an 
den Ersteher (§ 156, Absatz 2): bei Anordnung der Ubergabe der 
Liegenschaft an den Ersteher hat das Exekutionsgericht die nach 
§ 130 erforderlichen Aufträge zu erlassen: 

4:. aus den Erträgnissen sind nur die Kosten der Verwaltung 
und die im § 120, Z. 1 bis 3, bezeichneten Auslagen, soweit sie während 
der Verwaltung fällig werden, zu berichtigen: die darnach erübrigenden 
Erträgnisse sind gerichtlich zu erlegen und werden dem Ersteher erst 
nach Erfüllung aller Versteigerungsbedingungen ausgefolgt: wenn 
der Zuschlag früher rechtskräftig aufgehoben wird oder wenn er 
infolge der Bewilligung der Wiederversteigerung oder der gerichtlichen 
Annahme eines ttberbotes seine Wirksamkeit verliert, fallen die 
gerichtlich erlegten Erträgnisse in die Verteilungsmasse: 

5. an Stelle des Erstebers kann von Amts wegen oder auf Antrag 
ein anderer Verwalter ernannt werden, wenn der Ersteher mit der 
Erfüllung der Versteigerungsbedingungen Biumig wird oder wenn 
die Abnahme der Verwaltung aus anderen erheblichen Griinden 
notwendig oder zweckmäßig erscheint. 

JM. z. I 1S9 EO. 
Mat. I S. 413, II S. 39, 747. 
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Formulare: E.-Form 226; HeUer-Trenkwalder Nr. 210, 239, II. TeD Akten
muster X. 

Entach.: Der Enteher kann schon wAhrend der elnstwelllpn Verwaltllllll 
dle RAumung der Liegenschaft durch den Verpruchteten begehren. 30. ·April 
1901, GI. U. n. F. 1398. 

§ 160. Eine gemäß§ 158 angeordnete Verwaltung hat, wenn der 
Zuachlag rechtskräftig aufgehoben wird oder wenn er infolge der 
Bewilligung der Wiedervel'Bteigerung oder der gerichtliehen Annahme 
eines tfberbotea seine Wirksamkeit verliert, bia zur 'Obergabe der 
LiegeDIChalt an den neuen El'Bteher fortzudauern. Dem frQberen 
Ersteher iat die Verwaltung abzunehmen. An Stelle des friheren 
Verwaltel'B kann unter den im I 159, Z. 1, angegebenen Voraus
setzungen der neue El'Bteher auf seinen Antrag zum Verwalter er
nannt werden. 

Mat. I S. 413, II S. 39, 747. 
Formulare: E.-Form. 226. 

I 161. (1) Eine vor dem Vel'Bteigerungatermine zuguneten eines 
Gläubigers eingeleitete Zwangsverwaltung geht mit dem Tage des 
Zuachlagea ohne Unterbrechung in eine Verwaltung zuguneten des 
El'Btehem dber (§§ 158 bia 160). Der Verwalter iat von der Erteilung 
des Zuachlagea von Amta wegen zu vel'Btändigen. An seiner Statt 
kann unter den im 1 159, Z. 1, angegebenen Voraussetzungen auf An
trag der El'Bteher zum Verwalter ernannt werden. 

(2) Die Verteilung der Erträgnisse, die auf die Zeit vo~ dem Tage 
des Zuachlagea entfallen, hat nach den Vol'BChrüten der §§ 122 bia 
128 zu geachehen; wenn das Vel'Bteigerungsverfahren vor seinem Ab
achluase eingestellt wird, erfolgt die Verteilung der Erträgnisse ohne 
Rilckaicht auf eine dazwischenliegende Verwaltung zugunaten des 
Emtehere. 

Mat. I S. 413, II S. 39, 43, 748. 
Formulare: E.-Form. 226; VlttoreW-Bioch-Flschb6ek Nr. 70; HeUer

Trenkwalder Nr. 211, 239. 

Fellbtellung der Veretelgerungehedlngungen 

1162. ( 1) Wenn die vom betreibenden Gläubiger vorgeschlagenen 
Versteigerungsbedingungen den gesetzlichen V ol'BChriften entsprechen, 
hat das Exekutionsgericht dieselben ohne vorhergehende milndliehe 
Verhandlung zu genehmigen. Wenn jedoch der betreibende Gläubiger 
einen nach dem Gesetze zulisaigen Antrag auf Festsetzung abwei
chender Bedingungen stellt (I§ 14:7, USO, 151, 152), iat vom Exekutions
gerichte eine Tagsatzung zur Feststellung der Vel'Bteigerungsbedin
gungen anzuordnen. Zu dieser Bind der Verpflichtete, der betreibende 
Gläubiger sowie alle Pel'BOnen zu laden, f1ir welche nach Inhalt der 
dem Gerichte darilber vorliegenden Ausweise auf der Liegenachaft 
dingliche Rechte und Lasten begrilndet Bind. 

(2) Filr Pel'BOnen, deren Ladung voraUBBichtlich nicht rechtzeitig 
bewirkt werden kann oder vergeblich versucht wurde, hat das Gericht 
einen Kurator zu bestellen, welchem die Ladung zu behändigen iat. 
Soweit ein Wideretreit der Interessen nicht zu besorgen iat, kann 
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die nämliche Person für mehrere Beteiligte zum Kurator bestellt 
werden. Die Bekanntmachung der Bestellung des Kurators durch 
Edikt kann unterbleiben. 

(3) Der Kurator vertritt die Person, für welche er bestellt ist, 
bis diese selbst erscheint oder dem Gerichte einen anderen Vertreter 
namhaft macht oder ihre IntereBBen eine weitere Vertretung nicht 
mehr fordern. 

§§ 145 bis 161 EO. 
JM. z. § 145 EO. 
Mat. I S. 413, II S. 43, 748. 
Formulare: E.-Form. 212 bis 214; Vlttorelii-Bioch-Flschböck Nr. 63; Heller· 

Trenkwalder Nr. 213, 215, II. Tell Aktenmuster IX, X. 
E n tsch.: 1. Unzulässige Versteigerungsbedingungen können nicht dem 

Antragsteller unter der Androhung der Einstellung nach § 145 zur Änderung 
zurückgestellt werden. 3. Jän. 1899, GI. U. n. F. 442. 

2. Voraussetzungen fltr den Kostenanspruch des Kurators. 7. Nov, 1906, 
GI. U. n. F. 3570. 

3. Wenn mehrere Liegenschaften zu verstelgern sind, Ist über die gemein· 
samenBedingungeneine Tagsatzung abzuhalten. 15. Junl1915, GI. U. n. F. 7485. 

4. Für den unbekannten künftigen Gläubiger bezüglich einer Ranganmerkung 
für ein aufzunehmendes Darlehen Ist kein Kurator zu bestellen. 27. Mal 1924, 
SZ. VI/200. 

5. Der Ab wes e n h e I ts k ur a t o r des Prozesses kann Im Exekutionsverfahren 
nicht einschreiten. 7. April 1920, SZ. 11/21. 

6. Siehe bei § 178 EO., Nr. 1, § 352 EO., Nr. 2. 

§ 163. ( 1) Die Verhandlung über die Versteigerungsbedingungen 
ist nach Möglichkeit ohne Erstreckung der Tagsatzung zu Ende zu 
führen; bei dieser Verhandlung können von sämtlichen geladenen 
Personen Anträge auf Abänderung der vorgeschlagenen Versteige
rungsbedingungen gestellt werden. Auf Grund der Ergebni88e der 
Verhandlung sind die Versteigerungsbedingungen unter Bedacht
uahme auf die Vorschriften der §§ 147 bis 157 vom Gerichte festzu
stellen. 

(2) Wird bei einer zur Verhandlung über die Versteigerungs
bedingungen anberaumten Tagsatzung die Einstellung oder Auf
schiebung des Versteigerungsverfahrens beantragt, so darf erst nach 
Abweisung dieses Antrages in die V er handl ung über die Versteigerungs
bedingungen eingegangen werden. Das Gericht hat unter Würdigung 
aller Umstände zu bestimmen, ob mit der Beschlußfassung über die 
Versteigerungsbedingungen bis zum Eintritte der Rechtskraft des 
Abweisungsbeschlusses zu warten ist . 

• JM. z. § 152, P. 2 und z. § 163. 
Mat. I S. 413, II S. 39, 43, 749. 
Formulare: E.-Form. 212, 215. II. Tell Aktenmuster X. 

Vorliuflge Feststellung des Lastenstandes 

§ 164 (1) Innerhalb acht Tagen nach der Verständigung von der 
Versteigerungsbewilligung kann jeder Gläubiger, dessen pfandrecht
lieh sichergestellter Forderung der Vorrang vor dem Befriedigungs
rechte oder vor dem Pfandrechte des betreibenden Gläubigers zusteht, 
beim Exekutionsgerichte die vorläufige Feststellung der dem betrei-
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benden Gläubiger vorangebenden Forderungen und Lasten (vor
läufige Feststellung des Lastenstandes) beantragen. 

(2) Zum Zwecke dieser Feststellung bat das Gericht nach Vor
nahme der Schätzung eine Tagsatzung auf tunliehst kurze Zeit anzu
beraumen und zu derselben die im § 162 bezeichneten Personen zu 
laden. Die Tagsatzung darf nicht erstreckt werden. 

II 167, 184/8, 190, 191, 245 EO., 
Gutachten des OGH. z. 1164 EO, 
JM. z. I 164, P. 3. 
Mat. I S. 414, II S. 40, 749. 
Fonnulare: E.·Fonn. 210; Vittoreiii-Biocb-Fiscbböck Nr. 209; Heller

Trenkwalder Nr. 217. II. Tell Aktenmuster X. 
Entacb.: 1. I 164 kommt auch bei einer kridamäßigen Versteigerung 

zur Anwendung. 20. Aug. 1907, GI. U. n. F. 3883. (Siehe 1 119 KO.) 
2. Die achttägige Frist zur Antragstellung gilt auch für die Glilublger, die 

selbst das Versteigerungsverfahren betreiben. 10. April 1900, GI. U. n. F. 961. 

§ 165. Die vorläufige Feststellung des Lastenstandes erfolgt nach 
dem letzten Grundbuchsstande und nach den amtlichen Mitteilungen 
und Ausweisen, die dem Gerichte über die Belastung der Liegenschaft 
und über die bei der Meistboteverteilung voraUBBicbtlicb zu berück
sichtigenden Ansprüche und Rechte vorliegen. Wer bei der münd
lichen Verhandlung die Unrichtigkeit solcher für die Feststellung 
des Lastenstandes wesentlicher Angaben behauptet, insbesondere 
wer Angaben über die Höhe oder Rangordnung von Ansprüchen 
und Lasten bestreitet, die biebei in Anschlag zu bringen wären, oder 
wer geltend macht, daß dieselben schon ganz oder teilweise erloschen 
Bind, muß seine Bebaupt'IUlg spätestens innerhalb fünf Tagen nach 
der Tagsatzung dem Gerichte glaubhaft machen, widrigen& der 
Lastenstand nach Inhalt der obbezeicbneten Akten und unter Beob
achtung der im § 166 angegebenen Grundsätze festgestellt wird. 

§191 EO. 
Mat. I S. 414, II S. 40, 749. 
Fonnulare: Vlttoreiii-Bioch·Fiscbböck Nr. 72; Heller·Trenkwalder Nr. 219, 

222. II. Tell Aktenmuster X. 

§ 166. (1) Soweit sich nicht aus der mündlichen Verhandlung 
oder aus den vorliegenden Akten etwas anderes ergibt, Bind bei der 
vorläufigen Feststellung des Lastenstandes bedingte Forderungen als 
unbedingt, betagte als fällig zu behandeln; bei Ansprüchen auf 
wiederkehrende Leistungen ist der gegenwärtige Kapitalswert des 
Bezugsrechtes anzUBetzen. Verzinslichen Forderungen muß, sofern 
sich nicht aus der mündlichen Verhandlung oder aus den vorliegenden 
Akten etwas anderes ergibt, ein einjähriger Zinsenrückstand hinzu
geschlagen und unter derselben Beschränkung auch bei Rechten auf 
den Bezug wiederkehrender Leistungen ein einjähriger Rückstand 
der fällig gewordenen Leistungen angenommen werden. Simultan
hypotheken Bind bei jeder Liegenschaft nach dem im § 222, Absatz 2, 
angegebenen Verhältnisse in Ansatz zu bringen; es sind jedoch der 
Berechnung, wenn alle mit der Simultanhypothek belasteten Liegen
schaften versteigert werden, statt der Reste der Verteilungsma886n 
die ermittelten Schätzwerte, wenn hingegen nur einzelne der simultan 
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haftenden Liegeuchalten versteigert werden, die Steuerschätzwerte 
sAmtlieber simultan laaftenden Liegenschaften zugrunde zu legen. 
Die dazu nötigen Steuerdaten hat. das Gericht von Amts wegen 
herbeizuschaffen. 

(2) Forderungen von unbestimmter Höhe siad nach dem ange
gebenen Höchstbetrage in Ansatz zu bringen; vorgemerkt.e Forde
rungen sind nur zu berücksichtigen, wenn die Rechtfertigungldrist 
noch nicht abgelaufen ist oder der Rechtfertigungsprozeß schon 
anhängig gemacht wurde. 

( 3) Lasten und Rechte, die vom Ersteher ohne Anrechnung auf 
das Meistbot zu übernehmen oder nach Durchführung des Verstei
gerungsverfahrens ohne Anspruch auf Entschidigung zu lösoben sind 
(§ 150), bleiben bei der vorläufigen Feststellung des Lastenstandes 
außer Ansatz. 

§206 EO. 
Mat. I S. 414, II S. 41, 750. 
Formulare: Amtl. Form. Bellage zum JMVBI., StOck IV ex 1900; Heller· 

Trenkwalder Nr. 222. II. Tell Aktenmuster X. 

§ 167. (I) Der Beschluß, durch welchen der Lastenstand vorläufig 
festgestellt wird, ist innerhalb acht Tagen nach der Tageatzung dem 
Antragsteller sowie den übrigen zur Tageatzung geladenen Personen 
in schriftlicher Ausfertigung zuzustellen. Die Feststellung hat die 
Grundlage für die Beurteilung der Zulässigkeit eines Widerspruches 
wegen mangelnder Deckung pfandrechtlich sichergestellter Ansprüche 
zu bilden (§§ 190ff.); sie ist für die spätere Verteilung des Meistbotes 
nicht bindend. 

(2) Gegen die Feststellung kann von jeder der zur Tageatzung 
geladenen Personen Rekurs erhoben werden. 

(3) Bei der Vorlag~ des Rekurses hat das Exekutionsgericht dem 
Rekursgerichte mitzuteilen, für welchen Tag der Versteigerungetermin 
anberaumt ist. Die Entscheidung über den Rekurs muß dem Exeku
tionsgerichte spätestens am dritten Tage vor dem anberaumten 
Versteigerungstermine zugehen; gegen diese Entscheidung ist jeder 
weitere Rekurs unzulässig. 

I 206EO. 
JM. z. I 167 EO. 
Mat. I S. 414, II S. 40, 751. 
Formulare: Heller-Trenkwalder Nr. 223, 224. 

§ 168. (1) Der Verpflichtete sowie die 'llbrigen zur Tagsatzung 
erschienenen Personen, die bei der Verhandlung wissentlich Un
richtiges vorbringen, haften dem betreibenden Gläubiger f1lr den 
ihm dadurch verursachten Schaden; überdies kann das Gericht gegen 
diese Personen Mutwillen88trafen verhängen. 

(2) Der Antrag auf Schadenersatz kann vom betreibenden Gläubi
ger nach Durchf11hrung des Versteigerungeverfahrens beim Exeku
tionsgerichte gestellt werden; das Gericht hat den Schaden nach 
freier Überzeugung festzustellen (§ 273 der Zivilprozeßordnung). 
Nach Rechtekraft des BeschlU8888 kann vom betreibenden Gläubiger 
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beim Exekutionsgerichte wider den Schadenersatzpflichtigen die 
Exekution beantragt werden. 

JM. z. I 168 EO. 
Mat. I S. 415, II S. 41, 751. 
Formulare: Vlttoreiii-Bloch-Fischböck Nr. 73; Heller-Trenkwalder Nr. 225. 

Versteigerungstermin 

§ 169. (1) Nach Feststellung der Versteigerungsbedingungen 
bestimmt das Gericht mittels öffentlicher Bekanntmachung (Edikt) 
den Venteigerungstermin. 

(2) Dieser ist nach Ermessen des Gerichtes auf ein bis zwei 
Monate hinaus anzuberaumen. Zwischen der Bewilligung der Ver
steigerung und dem Versteigerungstermine muß ein Zeitraum von 
mindestens drei Monaten liegen; auf Wiederversteigerungen und auf 
neuerliche Versteigerungen infolge Versagung dea Zuachlages (§ 188) 
findet letztere Bestimmung keine Anwendung. 

(3) Vor Eintritt der Rechtskraft der Versteigerungsbewilligung 
und vor rechtskräftiger Feetstellung der Versteigerungsbedingungen 
darf die Versteigerung nicht vorgenommen werden. 

(4) Iat zur Zeit der Anberaumung des Versteigerungstermines 
die Frist zur Anfechtung dea die Versteigerungsbedingungen feat
&tellenden Beachlusaes noch nicht verstrichen oder ein gegen diesen 
Beachluß angebrachter Rekurs noch anhängig, ao hat das Exekutions
gericht behufa Hintauhaltung einer Vereitlung des Verateigerungll: 
termines bei der Terminaanberaumung hierauf entsprechend Rück
eicht zu nehmen. 

I 119/4 KO. 
Mat, I S. 415, II S. 42, 751. 
Entsch.: Die Monatsfrist Ist vom Tage der Kundmac:hung des Ediktes 

an der Amtstafel und Im Amtsblatte an zu rechnen. 12. Aug. 1902, GI. U. n. F. 2004. 

§ 170. Das Versteigerungeedikt muß enthalten: 
1. die deutliehe Bezeichnung der zur Versteigerung gelangenden 

Liegenachaft unter kurzer Bezeichnung des mit derselben zu ver· 
steigernden Zubehöre, die Angabe des Wertes der Liegenachalt und 
dea Zubehöre und bei Versteigerung von Liegenachaftaanteilen auch 
die Angabe der Größe des Anteiles. Bei Liegenachaften, die in einem 
öffentlichen Buche nicht eingetragen Bind, ist außerdem der gegen
wärtige Besitzer der Liegenachalt zu nennen; 

2. Zeit und Ort der Versteigerung und Angabe dea geringsten 
Gebotes;' 

3. die Mitteilung, daß die Versteigerungsbedingungen und die 
auf die Liegenachaft aich beziehenden Urkunden, Schätzungsproto
kolle usw. bei dem zu benennenden Exekutionsgerichte eingesehen 
werden können; . 

4. die Bekanntmachung. daß von den Personen, für wolche zur
zeit an der l.iegenachaft Rechte oder Lasten begründet sind oder 
im Laufe des Versteigerungeverfahrene begrtlndet werden, nur die
jenigen von den weiteren Vorkommnissen des Verateigerungsver· 
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fahren& durch besondere Zustellung verständigt werden, welche im 
Sprengel des Exekutionsgerichtes wohnen oder dem Gerichte einen 
am Gerichtsorte wohnhaften Zustellungsbevollmächtigten namhaft 
machen, während alle übrigen durch Anschlag bei Gericht von den 
Vorkommnissen des weiteren Verfahrens in Kenntnis gesetzt werden 
würden. In Ansehung der im § 172, Z. I, bezeichneten öffentlichen 
Organe findet letztere Bestimmung keine Anwendung; 

5. die AuHorderung, Rechte an der Liegenschaft, welche die 
Versteigerung unzuläBBig machen würden, spätestens im Versteige
rungstermine vor Beginn der Versteigerung bei Gericht anzumelden, 
widrigen& sie zum Nachteile eines gutgläubigen Erstebers in Ansehung 
der Liegenschaft selbst nicht mehr geltend gemacht werden könnten. 

Art. XVI/4 EG. Z. EO., 111 173, 184/2, 245 EO. 
§ 18, NotwegeG. 7. Juli 1896, RGBI. 140. 
JMV. 3. Jän. 1901, JMVBI. 1 (Bezeichnung der Uegenschaften Im Verstel

gerungsedlkte; dazu auch Mttlg. JMVBI. 1902, S. 293, JMV. 25. Sept. 1906, 
JMVBI. 20 und E. 14. Febr. 1919, JAVBI. 9). 

JME. 2. Juni 1914, JMVBI. 43 z. 11 170, Z. 5. 
JMV. 12. Sept. 1914, JMVBI. 71 (Angabe des Namens des Verpßlchteten 

Im Verstelgerungsedikte). 
JM. z. 11 185 EO.,P. 3. 
Mat. I S. 415, II S. 42, 752. 
Formulare: E.-Form. 216, 217. II. Tell Aktenmuster IX, X, XI. 
Entsch.: 1. Unwirksamkelt der Ersitzung gegenüber dem Ersteher. 

10. Okt. 1901, GI. U. n. F. 2185. 
2. Der Ersteher kann die vom Verpßlchteten begonnene Ersitzung einer 

Dienstbarkelt fortsetzen. 3. Juni 1924, SZ. VI/207. 
3. Die durch den Zuschlag erworbenen Ersteherrechte können zediert 

werden. 12. Mal 1903, GI. U. n. F. 2343. 
4. Eigentumserwerb des Erstebers an allen bücherlieh zur Liegenschaft 

gehörigen Parzellen, auch wenn diese Im Besitze Dritter stehen. 19. Mal 1903, 
GI. U. n. F. 2349; 

5. auch wenn dieParzelleirrtümlich Im Gutsbestandsblatte der versteigerten 
Liegenschaft enthalten war. 16. Okt. 1907, GI. U. n. F. 3932. 

6. Dem Ersteher eines Bruchteiles der Uegenschaft gegenüber Ist die außer
bücherliche, vor dem Zuschlage angemeldete reale Teilung der Uegenschaft 
unwirksam. 31. Dez. 1907, GI. U. n. F. 4041. 

7. Meldet ein Dritter sein auOerbücherliches Eigentumsrecht ohne nähere 
Erklärung an, so Ist der gutgläubige Ersteher zu schützen. 19. Dez. 1906, 
GI. U. n. F. 3607. 

8. Dienstbarkelten gehören nicht zu den in Punkt 5 genannten Rechten. 
8. Juni 1915, GI. U. n. F. 7483. 

9. Punkt 5 Ist nicht anwendbar, wenn eine gemeinschaftliche Liegenschaft 
zum Zwecke der Auseinandersetzung gerichtlich versteigert wird. 26. Jän. 
1910, GI. U. n. F. 4918. 

10. Siehe bei I 183, Nr. 2. 

Literatur 
Elslnger: Vom einheitlichen Verbauen mehrerer Grundbuchselnlagen. GZ. 1917, 

Nr. 35, s. 369. 

§ 171. ( 1) Ausfertigungen des Versteigerungsediktes sind dem 
Verpflichteten, dem betreibenden Gläubiger und allen Personen 
zuzustellen, für welche nach den dem Gerichte darüber vorliegenden 
Ausweisen auf der Liegenschaft oder an den auf dieser Liegenschaft 
haftenden Rechten dingliche Rechte und Lasten bestehen oder 
Vorkaufsrechte einverleibt sind. Wenn für auf Inhaber lautende 
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oder durch lndoBB&ment übertragbare Teilschuldverschreibungen 
Pfandrechte haften und diese Teilschuldverschreibungen von einer 
Unternehmung ausgegeben wurden, die unter besonderer staatlicher 
Aufsicht steht, so ist die für die Unternehmung bestimmte Ausferti
gung des Versteigerungsediktes dem zur Aufsichtsübung berufenen 
Organe ( Regierungskommissär) zuzustellen. 

(2) Gläubiger, für welche auf der Liegenschaft pfandrechtlich 
sichergestellte Forderungen haften, mit Ausnahme der Simultanpfand
gläubiger und der Gläubiger mit bedingten Forderungen, sind gleich
zeitig aufzufordern, spätestens acht Tage vor dem Versteigerungs
termine die Erklärung abzugeben, ob sie die Berichtigung ihrer 
Forderungen durch Barzahlung verlangen oder mit der Obernahme 
der Schuld durch den Ersteher unter gleichzeitiger Befreiung des 
bisherigen Schuldners einverstanden sind. Dabei ist ihnen mitzuteilen, 
daß, wer nicht spätestens acht Tage vor dem Versteigerungstermine 
die Berichtigung durch Barzahlung fordert, mit der Übernahme der 
Schuld durch den Ersteher und der Entla.ssung seines früheren Schuld
ners einverstanden gilt; ein nachträgliches Verlangen der Barberich
tigung kann nur mit Zustimmung des Erstebers berücksichtigt werden. 

(3) Wenn das Pfandrecht für Forderungen eingetragen ist, die 
aus ein&m gegebenen Kredite, aus einer übernommenen Geschäfts
führung oder aus dem Titel der Gewährleistung oder des Schaden
ersatzes entstehen können, ist an den Gläubiger außerdem die Auf
forderung zu richten, spätestens im Versteigerungstermine vor Be
ginn der Versteigerung anzumelden, bis zu welchem Betrage ihm 
wider den Verpflichteten auf Grund des fraglichen Rechtsverhält
nisses bestimmte Forderungen entstanden sind. 

(4) Diese Anmeldungen und Erklärungen sind beim Exekutions
gerichte schrütlich oder mündlich zu Protokoll anzubringen. 

(5) Die Zustellung des Versteigerungsediktes erfolgt nach den 
für die Zustellung von Klagen maßgebenden Vorschriften. Sofern 
das Exekutionsgericht mit der Anberaumung des Versteigerungs
termines nicht bis nach Rechtskraft des die Versteigerungsbedingun
gen feststellenden Beschlusses zu warten für angemessen hält, ist 
die Verständigung vom Versteigerungstermine mit der Verständigung 
über die Versteigerungsbedingungen zu verbinden. 

(6) Der Versteigerungstermin ist außerdem in der Gemeinde, 
in welcher sich die zu versteigernde Liegenschaft befindet, in orts
üblicher Weise zu verlautbaren. 

II 1076, 1121 abGB., i1 106 bis 108 ZPO., 178 EO., 114 GBG., Ii 31 Realsch 0. 
I 3, G. 24. April 1874, RGBI. 48 (Verständigung der zur Ausgabe von 

Pfandbriefen berechtigten Anstalten). 
I 2, G. 24. April 1874, RGBI. 49 (Kuratorsbestellung bel Teilschuldver-

schreibungen). 
JM. z. 1171 und Ii 184 EO. 
Mat. I S. 415, II S. 42, 753. 
Formulare: E.-Form. 216, 219; Vlttorelll-Bioch-Fischböck Nr. 74, 75. 
Entsch.: 1. Zulässigkelt der Vereinbarung des Pfandgläubigers mit dem 

Ersteher über die Berichtigung der Forderung durch Übernahme ln 
Anrechnung auf das Melstbot. 9. Jün. 1900, GI. U. n. F. 837. 

HELLER, Aktenmuster 111. 9 
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2. Wirkung der Terminsverlustklausel einer bei der Meisthotsverteilung 
dem Ersteher übertragenen llypothekarschuld. 9. Jiin. 1902, GI. U. n. F. 1713. 

3. Der Afterhypothekargliiublger, dem die Forderung des Hypothekar
gläubigers zur Einziehung überwiesen wurde, Ist durch die Erkliirung des Gläubigers 
über die Art der gewünschten Befriedigung nicht präjudiziert. 14. Jän. 1902, 
GI. U. n. F. 1720. 

Literatur 
Dresdner Emanuel: Die präkludierende Wirkung des Verstelgerungsedlktes. 

GZ. 1908, Nr. 18, 19, S. 140, 152. 
lilang Heinrich: Die Stellung des Eigentümers Im Zwangsverstelgerungsver

fahren. JurBI.1917, Nr. 48, S. 567 und Siegmund Grünzwelg, ebenda, 
1917, Nr. 43, S. 509. derselbe, Das Teilnehmerrecht des Eigentümers an dem 
Exekutlonserlöse, ebenda, 1919, Nr. 31/32, S. 247. 

Schrutka Emll (v.): Ist unter dem bisherigen oder früheren Schuldner der 
U 171, Abs. 2 und 223, Abs. 1 EO. der persönlich hartende Verpfilchtete 
oder der Personalschuldner überhaupt zu verstehen? NotZtg. 1914, S. 269. 

§ 172. (I) Ausfertigungen des Versteigerungsediktes sind ferner 
zuzustellen: 

I. den öffentlichen Organen, welche zur Vorschreibung und Ein
treibungder von der Liegenschaft zu entrichtenden Steuern, Zuschläge 
und sonstigen öffentlichen Abgaben berufen sind; 

2. wenn die Liegenschaft Eigentum eines unter staatlicher Auf
sicht stehenden Vereines oder einer solchen Gesellschaft oder Genossen
schaft ist oder wenn zugunsten derartiger Vereine, Gesellschaften 
oder GenoSBenschaften auf der zu versteigernden Liegenschaft Forde
rungen oder Rechte haften, dem zur Ausübung der staatlichen Auf
sicht bestellten RegierungskommiBBär; 

3. wenn die Liegenschaft Eigentum einer öffentlichen, unter 
staatlicher Aufsicht stehenden Anstalt ist, der Aufsichtsbehörde, oder 
wenn die Liegenschaft zum Stammvermögen einer Gemeinde oder 
eines Bezirkes gehört, dem Landesausschusse; 

4. wenn die Liegenschaft Eigent.um einer durch Ausspruch einer 
VPrwaltungsbehörde als öffentlich und gemeinnützig erklärten Anstalt 
ist, der staatlichen Verwaltungsbehörde erster Instanz, in deren Amts
bPreiche sich die Liegenschaft befindet oder wenn diese in einer 
8tadt mit eigenem Statut gelegen ist, der politischen Landesstelle. 

(2) Die in Z. 1 bezeichneten öffentlichen Organe sind bei Zustel
lung des Versteigerungsediktes aufzufordern, in Ansehung der bereits 
pfandrechtlich sichergestellten Steuern, Zuschläge, Gebühren und 
sonstigl'n öffentlichen Abgaben sich gemäß § 171, Absatz 2, über die 
Art der Berichtigung dieser Ansprüche zu erklärl'n und überdies 
spätestens im Versteigerungstermine vor Beginn der Versteigerung 
die bis dahin rückständigen, von der Liegenschaft zu entrichtenden, 
durch büchl'rliche Eintragung oder pfandweise Beschreibung noch 
nicht sichergestellten Steuern, Zuschläge, Gebühren und sonstigen 
öffentlichen Abgaben samt Zinsen und anderen Nebengebühren anzu
IIll'lden, widrigens diese letzteren Ansprüche, ohne Rücksicht auf 
das ihnen sonst zustehende Vorrecht, erst nach voller Befriedigung 
des betreibenden Gläubigers aus der Verteilungsmasse berichtigt 
werden würden. 

§§ 15, 28, 184/3 EO., § 32 KO., § 23 AO. 
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MV. 18. Jän. 1898, RGBI. 28 (Intervention der Steuerämter für die Flnanz
prokuratur). Siehe auch Art. V Vdg. 14. Juni 1923, BGBJ. 308, ferner Mttlg. 
JABI. 1924, S. 69 und Mttlg. JMVBJ. 1899, S. 336. 

JMV. 19. Aug. 1898, VBI. 27 (Benachrichtigung der Unfallversicherungs
anstalten und Krankenkassen). 

JMV. 13. April 1904, JMVBJ. 7 (Benachrichtigung der Steuerämter bei 
Zwangsversteigerung von Liegenschaften, zu denen Überlandgrundstücke in einem 
anderen Steuerbezirke gehören). 

Mttlg. JMVBJ. 1908, S. 292 (Behörden in Nled.-Öst. und Wien, welche zur 
Vorschreibung und Eintreibung der von Liegenschaften zu entrichtenden Steuern, 
Zuschlägen und sonstigen öffentlichen Abgaben berufen sind). 

JMV. 30. Mal1916, JMVBI. 19 (Benachrichtigung der allgemeinen Pensions
versicherungsanstalt für Angestellte). 

Grundverkehrsg. 13. Dez. 1919, StGBl. 583, § 16. 
Erl. d. BKA. 21. Okt. 1924, JA BI. 30 (Verständigung der Sozialversicherungs-

anstalten von der Llegenschaftsverstelgerung). 
Gutachten des OGH. z. § 216 EO., P. 4. 
JM. z. §184 EO. 
Mat. I S. 416, II S. 43, 754. 
Formualre: E.-Form. 216. 
Entsch.: 1. Nicht angemeldete rückständige Steuern kommen erst 

nach voller Befriedigung des letzten betreibenden Gläubigers zum Zuge. 30. Jün. 
1900, GI. U. n. F. 868. 

2. Die Anmeldungen einer nicht einverleibten, von einem Tauschvertrage 
bemessenen Übertragungsgebühr durch das Steueramt muß untl.'r Vorlage des 
Zahlungsauftrages spätestens bei der Verteilungstagsatzung erfolgen. 6. Juni 1900, 
GI. U. n. F. 1034. 

3. Keine amtliehen Erhebungen über unvollständig angemeldete öffentliche 
Abgaben. 18. Jän. 1910, GI. U. n. F. 4898. 

4. Pfandrechtlich nicht sichergestellte öffentliche Abgaben können bis 
zur Aufforderung zum Bieten angemeldet werden. 24. Mal 1905, GI. U. n. F. 3072. 

5. Ein in der Einlaufstelle des Grundbuchgerlchtes, das zugleich Exekutions
gericht Ist, am Versteigerungstage vor Beginn der Versteigerung einlangendes 
Gesuch um Einverleibung des Pfandrechtes für eine Gebührenforderung Ist 
keine rechtzeitige Anmeldung. 29. Dez. 1925, SZ. Vll/414. 

6. Die Rechtsfolge des §172, Z. 2 tritt ein, auch wenn die Aufforderung zur 
Anmeldung dem öffentlichen Organe nicht zugestellt wurde. 21. Dez. 1905, 
GI. U. n. F. 3257 (siehe auch 28. Dez. 1916, ZentrBJ. 1917, S. 286). 

7. Keine Nichtigkelt der Versteigerung, wenn ein Hypothekargläubiger 
zwar verspätet, aber noch vor dem Termine verständigt wurde. 21. Mai 1901, 
GI. U; n. F; 1423. 

8. Siehe Entscheidungen bei § 216. 

§ 173. (1) Das Exekutionsgericht hat von Amts wegen zu ver
fügen, daß die Anberaumung des Versteigerungstermines im öffent
lichen Buche bei der zu versteigernden Liegenschaft angemerkt werde. 

(2) Den Personen, zugunsten deren vor Vollzug dieser Anmerkung 
um Einverleibung dinglicher Rechte und Lasten oder eines Vorkaufs
rechtes angesucht wurde, ist, falls sie von der Versteigerung noch 
nicht verständigt sind, eine Ausfertigung des Versteigerungsediktes 
(§ 171, Absatz 2 und 3) zuzustellen. 

Art. XVI/2 EG. z. EO. 
Mat. I S. 416, II S. 43, 755. 

§ 174. Für Personen, an welche die Zustellung der Ediktsaus
fertigung voraussichtlich nicht rechtzeitig bewirkt werden kann oder 
an welche die Zustellung fruchtlos versucht wurde, hat das Geril,~ht 
einen Kurator zu bestellen, dem die Ausfertigung zu behändigen ist 
(§ 162, Absatz 2 und 3). 

9• 
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lllat. I S. 416, 11 S. 43, 755. 
'Formulare: E.-'Form. 201. 

§ 175. Das Gericht hat sich spätestens vierzehn Tage vor dem 
Versteigerungstermine durch Prüfung der Urkunden, welche zum 
Beweise der Kundmachung und der Zustellung zu dienen haben, die 
Gewißheit zu verschaffen, daß die in Beziehung auf die Bekannt
machung und Zustellung des Versteigerungsediktes erteilten Anord~ 
nungen befolgt wurden. Bei wahrgenommenen Mängeln sind die er
forderlichen Berichtigungen, Ergänzungen und Kuratorsbestellungen 
in der Art zu verfügen, daß die Versteigerung in dem für sie bestimm
ten Termine ungehindert vorgenommen werden kann. 

Mat. I S. 416. II S. 44, 755. 
Formulare: Heller-Trenkwalder Nr. 232. 

§ 176. ( 1) Der Verpflichtete hat in der Zeit zwischen der Bekannt
machung und der Vornahme der Versteigerung Kauflustigen die 
Besichtigung der Liegenschaft und ihres Zubehörs zu gestatten. 

(2) Für die Besichtigung sind vom Gerichte auf Antrag unter 
tunliebster Berücksichtigung der Verhältnisse des Verpflichteten 
und der Anforderungen des ungestörten Wirtschaftsbetriebes be
stimmte Tage und Stunden festzusetzen. Die Besichtigungszeit ist 
den Personen, welche in die Versteigerungsbedingungen und sonstigen 
Urkunden (§ 170, Z. 3) Einsicht nehmen, bekanntzugeben. 

Mat. I S. 416, II S. 44, 755. 
Formulare: Vlttoreiii-Bioch-Fischböck Nr. 76; Heller-Trenkwalder Nr. 233. 

§ 177. ( 1) Der Versteigerungstermin ist öffentlich; er ist in der 
Regel an der Gerichtsstelle abzuhalten. Aus wichtigen Gründen 
kann die Versteigerung auf Antrag an dem Orte vorgenommen werden, 
an dem sich die Liegenschaft befindet. 

(2) Bei dem Termine sind nebst den Versteigerungsbedingungen 
alle das Versteigerungsverfahren betreffenden Urkunden, insbesondere 
der Katasterauszug, die Bestätigungen über die Steuerleistung, die 
Protokolle über die vorgenommenen Beschreibungen und Schätzun
gen sowie die zum Nachweise der geschehenen Bekanntmachungen 
und Zustellungen dienenden Urkunden zur Einsicht aufzulegen. 

(3) Die Leitung des Termines und der Versteigerung obliegt dem 
Richter. Er ist befugt, alle zur Wahrung der Ruhe und Ordnung 
sowie zur Hintauhaltung unerlaubter Verabredungen, Einschüchte
rungen und sonstiger Verhinderungen von Anboten nötigen Verfü
gungen zu treffen und sie zwangsweise, erforderlichenfalls mit Unter
stützung der Sicherheitsorgane, durchzuführen. Er hat über alle 
während der Versteigerung von einzelnen Beteiligten vorgebrachten 
Einwendungen und Anträge zu entscheiden, unbeschadet der Befugnis 
dieser Personen, gegen die Erteilung des Zuschlages später Wider
spruch zu erheben. 

II 26, 184ft., 239 EO. 
HD. 6. Juni 1838, JGS. 277 (Ungültigkeit von nachteiligen Verabredungen 

bei öffentlichen Versteigerungen). 
Mat. I S. 417, 11 S. 756. 
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Formulare: E.-Form. 220; Heller-Trenkwalder Nr. 235,236,240,242. JI. Tell 
Aktenmuster IX-XI. 

Entseh.: 1. Schadenersatz gernAß HD. 6. Juni 1838, JGS. 277, kann der 
Verpftlehtete und jene GlAubtger geltend machen, die an den venteigerten Gegen
stAnden Pfandrechte erworben haben. 9. Okt. 1906, GI. U. n. F. 3541. 

2. Siehe bel I 154 EO., Nr. 7. 

§ 178. (1) Nach Aufruf der Sache sind im Versteigerungstermine 
auf Verlangen die Versteigerungsbedingungen zu verlesen. Sodann 
hat der Richter bekanntzugeben: 

1. die Höhe der Steuern, Zuschläge, Gebühren und sonstigen 
öffentlichen Abgaben samt Nebengebühren, deren Barzahlung ver
langt wird (§ 172, letzter Absatz); 

2. die von den Gläubigem in Bezug auf die Berichtigung ihrer 
Ansprüche oder die Übernahme der Schuld durch den Ersteher ab
gegebenen Erklärungen (§ 171, Absatz 2); 

3. die Höhe der auf Grund eines Kredit- oder Kautionsverhält
nisses vom Gläubiger angemeldeten Forderungen (§ 171, Absatz 3). 

(2) Hierauf hat der ~ichter auf Befragen über die Versteigerungs
bedingungen, über die Beträge der auf der Liegenschaft sichergestellten 
Forderungen, iiber die vom Ersteher zu ilbemehmenden Lasten sowie 
über alle sonstigen die zu versteigemde Liegenschaft betreffenden 
Verhältnisse, sofern diese aus den Akten zu entnehmen sind, die er
betenen näheren Aufklärungen zu geben. Endlich ist die Reihenfolge 
zu verkünden, in welcher mehrere im selben Termine zur Versteigerung 
gelangende Liegenschaften desselben Verpflichteten oder Anteile an 
Liegenschaften ausgeboten werden. 

JME. 9. Juni 1902, z. 6062 (Zwangsventelgerung mehrerer, ein wtrtsehaft
Jiehes Ganzes bUdenden Grundbuehkörper). JME. 1. März 1910, Z. 32963 (Ver
steigerung von TelJen eines Grundbuehskörpen). 

Mat. I S. 417, II S. 44, 756. 
Eqtaeh.: Zwei Grundbuchskörper können erst gemeinsam und dann 

einzeln ausgeboten und der Zusehlag nach dem günstigeren Ergebnisse erteilt 
werden, wenn dies Jn den Ventelgerungsbedlngungen vorgesehen Ist. 3. Dez. 
1918, R I 275, Jur.BJ. 1921, S. 81. 

§ 179. (1) Hierauf wird zum Bieten aufgefordert. 
(2) Die Aufforderung zum Bieten darf erst nach Ablauf einer halben 

Stunde sei~ der als Beginn des Termines festgesetzten Zei~ erfolgen. 
JM. z. I 179 EO. 
Mat. I S. 417, II S. 757. 

I 180. (1) Der Verpßichtete ist vom Bieten im eigenen und im 
fremden Namen ausgeschloBBen. Gleiches gilt von dem den Termin 
leitenden Richter, dem Schriftführer und Ausrufer. 

(2) Anbote eines Vertreters dilrfen nur zugelassen werden, wenn 
dessen Vertretungsbefugnis durch öffentliche Urkunden oder durch 
öffentlich beglaubigte Vollmacht nachgewiesen ist. Diese Urkunden 
sind bei den Gerichtsakten zurückzubehalten. Wenn dieser Nach
weis dem Richter vor Beginn der Versteigerung erbracht wird, kann 
er auf Antrag beim Vorhandensein erheblicher Gründe gestatten, 
daß der Name des Vollmachtgebers erst nach Schluß der Versteigerung 
öffentlich bekanntgegeben werde. Der Beglaubigung der Vollmacht 
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bedarf es nicht, wenn als Bevollmächtigter ein dem Gerichte bekannter 
Advokat oder Notar einschreitet, der die Echtheit der Unterschrift 
unter Berufung auf seinen Amtseid bestätigt. 

( 3) Vertreter des Verpflichteten sind zum Bieten nicht zuzulassen. 
(4) Anbote, welche den festgestellteil Versteigerungsbeding\Ulgen 

nicht entsprechen, insbesondere die Anbote von Personen, welche, 
ohne vom Erlage eines Vadiums befreit zu sein, dM in den Versteige
rungsbedingungen geforderte Vadium nicht erlegt haben, sind nicht 
zuzulMsen. 

(5) Jeder Bieter, dessen Anbot von dem den Termin leitenden 
Richter zugelassen wurde, bleibt an dasselbe gebunden, bis ein höhereil 
Anbot abgegeben wird. Durch Einstellung des Ve.rfahrens wird der 
Bieter von seiner Verpflichtung frei. 

1\lat. I S. 417, II S. 44, 757. 
Entsch.: 1. Der Mltbleter, durch dessen Verschulden die Versteigerung 

vereitelt wurde, haftet für die Kosten des neuen Termines 18. April 1899, 
GI. ll. n. F. 581. 

2. Der süumlge Ersteher Ist bei der Wiederversteigerung vom Mitbieten 
ausgeschlossen. 6. Mal 1902, GI. ll. n. F. 1882; 

3. ebenso der Masseverwalter bei einer kridamäßigen Versteigerung. 
5. Nov. 1903, GI. V. n. F. 2479. 

·l. Solange der Ersteher die Versteigerungsbedingungen nicht erfüllt hat, 
Ist er durch seine Vereinbarung, die Liegenschaft zu erstehen und dem Ver
pflichteten zu überlassen, nicht gebunden. 24. März 1908, GI. U. n. F. 4178. 

§ 181. (I) Die Versteigerung ist fortzusetzen, solange höhere 
Anbote abgegeben werden. Auf Verlangen eines oder mehrerer Bieter 
kann eine kurze Überlegungsfrist bewilligt werden. 

( 2) Die Versteigerung ist zu schließen, wenn ungeachtet einer 
zweimaligen Aufforderung innerhalb fünf Minuten nach der zweiten 
Aufforderung ein höheres Anbot nicht mehr abgegeben wird. Hierauf 
sind die Anwesenden vom Richter aufmerksam zu machen. 

( 3) Vor dem Schlusse der Versteigerung hat der den ·Termin 
leitende Richter das letzte Anbot noch einmal vernehmlich bekannt 
zu machen. Der Schluß der Versteigerung ist zu verkünden. 

§ 184/5 EO. 
JM. z. § 181. 
Mat. I S. 417, II S. 44, 45, 758. 

§ 182. (1) Nach Schluß der Versteigerung sind die Personen, die 
mitgeboten haben, sowie alle Anwesenden, die gemäß §§ 171 bis 173 
vom Versteigerungstermine zu verständigen waren, vom Richter 
über die Gründe, aus welchen gegen die Erteilung des Zuschlages 
Widerspruch erhoben werden kann, zu belehren und sodann zu be
fragen, ob und aus welchen Gründen sie Widerspruch erheben. Ein 
Widerspruch gegen die Erteilung des Zuschlages wird nur berück
sichtigt, wenn er im Versteigerungst~rmine selbst erhoben wird. 
Dasselbe gilt für das Vorbringen von Tatsachen, durch welche ein 
erhobener Widerspruch entkräftet werden soll. 

12) Auf Erklärungen, welche nach Schluß des Versteigerungs
protokolles erfolgen, auf Vorbehalte und unbestimmte Erklärungen 
sowie auf einen Widerspruch, der sich auf Umstände stützt, durch 
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welche das Recht des Widersprechenden nicht berührt wird, ist bei 
der Entscheidung über die Erteilung des Zuschlages kein Bedacht 
zu nehmen. 

Mat. I S. 417, II S. 45, 758. 
Entsch.: Siehe Entscheidungen bei § 184 EO. 

Ertellung des Zuschlages 
§ 183. (1) Wird kein Widerspruch erhoben, so ist dem .Meist

bietenden, deBSen Anbot der Richter für zulässig befunden bat, der 
Zulleblag gleich im Venateigerungstermine mittels BeschluBSes zu 
erteilen und dieser Beschluß zu verkünden. Der Beschluß ist überdies 
dem Verpflichteten, dem betreibenden Gläubiger und dem Meist
bietenden innerhalb acht Tagen nach dem Versteigerungstermine 
in schriftlicher Ausfertigung zuzustellen. 

(2) In dieser Ausfertigung sind die versteigerte Lit>genschaft, 
das auf den Ersteher übergehende Zubehör, der Ersteher, das Gebot, 
für welches, und die Bedingungen, unter welchen der Zuschlag erteilt 
wurde, zu bezeichnen. Die Angabe des Zubehörs kann durch Bezug
nahme auf die bei Gericht liegenden Beschreibungs- und Schätzungs
protokolle, die Angabe der Bedingungen des Zuschlages durch Bezug
nahme auf die gerichtlich festgestellten Versteigerungsbedingungen 
geschehen. 

(3) Die Erteilung des Zuschlages ist innerhalb acht Tagen nach 
dem Versteigerungstermine durch Anschlag an der Gerichtstafel 
zu verlautbaren und im öffentlichen Buche anzumerken (§ 72 allgem. 
Grundbuchges.). In der Verlautbarung der Zuschlagserteilung ist 
die Höhe des erzielten Meistbotes, die für die Überreichung von 'Ober
boten offenstehende Frist und der Mindestbetrag des zulässigen 
Überbotes bekanntzumachen. 

(4) Wer vom Versteigerungstermine zu verständigen war, kann 
beantragen, daß diese Verlautbarung auf seine Kosten in die für 
amtliche Kundmacbungen im Lande bestimmte Zeitung eingeschaltet 
werde. 

(5) Die Bestimmungen der Absätze 3 und 4 kommen auch dann 
zur Anwendung, wenn der Zuschlag unter Abweisung eines erhobenen 
Widerspruches erteilt wird. 

Art. XVI/2, XXVI EG. z. EO. 
I§ 17 bis 19 GrundverkehrsG. 13. Dez. 1919, StGBI. 583. 
§I 8, 9 VollzA. 30. Jän. 1920, StGBI. 46 (Mittlerstellenverordnung). 
Mat. I S. 418, II S. 758. 
Fonnulare: E.-Form. 221, 222; Heller-Trenkwalder Nr. 239. 
En ts c h.: 1. Wird die Liegenschaft nach der Zwangsversteigerung, aber vor der 

Anmerkung des Zuschlages vom Verpfilchteten veräußert, so Ist ungeachtet dessen 
der Zuschlag anzumerken. Die achttägige Frist des Abs. 3 ist keine Präklusiv
frist. 11. Juni 1901, GI. U. n. F. 1458. 

2. Der Ersteher erwirbt Eigentum am ganzen Grundbuchskörper, auch 
wenn Ihm die Ausscheidung einer vorher außerblicherllch verkauften Parzelle 
bekannt Ist. 19. Jlin. 1915, GI. U. n. F. 7265; 

3. das Zubehör erwirbt er nur soweit, als es Im Schätzungsprotokolle ver
zeichnet Ist. 20. Jän. 1903, GI. U. n. F. 2216; 

4. er muß nlchtverblicherte Dienstbarkelten libernehmen, die Ihm 
vor der Versteigerung bekanntgegeben wurden. 8. Juni 1915, GI. U. n. F. 7483. 
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Literatur 
Kornlter: Widerspruch oder Rekurs gegen den Zuschlag. GZ. 1915, S. 251. 

§ 184. (1) Ein Widerspruch gegen die Erteilung des Zuschlages 
an den Meistbietenden kann nur darauf gestützt werden, daß: 

1. die Frist zwischen dem Tage, an welchem der Versteigerungs· 
termin anberaumt wurde, und dem Versteigerungstermine nicht 
einmal einen Monat betragen hat; 

2. die Bekanntmachung des Versteigerungstermines nicht den 
vorgeschriebenen Inhalt hatte oder aicht in der gesetzlich bestimmten 
Art veröffentlicht wurde; 

3. nicht alle vom Versteigerungstermin zu verständigenden 
Personen verständigt wurden; 

4. das Versteigerungsverfahren ohne Rücksicht auf einen etwa 
gefaßten Einstellungsbeschluß fortgesetzt wurde; 

5. bei der Versteigerung die Bestimmungen der §§ 180 und 181 
nicht beachtet oder ein Bieter mit Unrecht zurückgewiesen wurde; 

6. die Bedingungen, unter welchen das höchste Anbot abgegeben 
wurde, von den festgestellten Versteigerungsbedingungen abweichen, 
oder das Anbot, für welches der Zuschlag verlangt wird, nach diesen 
Versteigerungsbedingungen nicht zugelassen werden durfte; 

7. dem Meistbietenden die Fähigkeit zum · Vertragsabschluase 
oder zum Erwerbe der zu versteigernden Liegenschaft ·fehlt oder 
das höchste Anbot durch einen nicht gehörig ausgewiesenen Ver
treter abgegeben wurde; 

8. das höchste Anbot nicht ausreicht, um die pfandrechtlich 
sichergestellte, dem betreibenden Gläubiger vorausgehende Forderung 
des Widerspruch erhebenden Gläubigers samt ihren Nebengebühren 
voll zu berichtigen. 

(2) Die für den Widerspruch angeführten Gründe sind von Amts 
wegen festzustellen. 

Art. XVI/5 EG. z. EO. 
JM. z. I 184 EO. 
Mat. I S. 418, II S. 44, 759. 
Fonnulare: E.·Fonn. 223. 
Entsch.: 1. Kein Rekuri gegen den VertellunpbeschluB, wenn nicht bei 

der Verteilunptagsatzung Widerspruch erboben wurde. 16. Juni 1899, GI. U. n. F. 
640. 

2. Rekursrecht des nach dem Zuschlag für den (wahnsinnigen) VerpDichteten 
bestellten Kurators. 20. April 1900, GI. U. n. F. 977. 

3. Der bereits rechtskräftige Zuschlag kann nicht mehr nach I 184, Z. 7 
aufgehoben werden. 10. Nov. 1904, GI. U. n. F. 2828. 

4. 1184 z. 8, kommt auch bei der kridamäßigen Versteigerung zur Anwendung. 
20. Aug. 1907, GI. U. n. F. 3883. 

5. Siehe Entscheidungen bei 1187. 

§ 185. (1) Über einen erhobenen Widerspruch ist in der Regel 
gleich im Versteigerungstermine mittels Beschlusses zu entscheiden. 

(2) Versagt der Richterinfolge des Widerspruches den Zuschlag, 
so ist nach Anhörung derjenigen Anwesenden, die vom Versteigerunga
termine zu verständigen waren, mit Rücksicht auf die Beschaffenheit 
des geltend gemachten Mangels darüber zu entscheiden, ob die Ver-
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steigerung, nötigenfalls nach vorheriger Behebung des Mangels, 
sogleich wieder aufgenommen und fortgesetzt werde, oder ob zur 
Durohfiihrung der Versteigerung ein neuer Termin anzuordnen sei. 
Ersterenfalls sind, soweit nicht die Gründe des für berechtigt erkannten 
Widerspruches entgegenstehen, die Bieter, die bei der gesehlossenen 
Versteigerung mitgewirkt haben, an ihre frilher abgegebenen, nicht 
durch ein höheres Anbot entkräfteten Anbote gebunden. 

(3) Wenn 'ilber einen erhobenen Widerspruch nicht gleich im 
Versteigerungstermine entsehieden werden kann, so ist der Besehluß, 
mittels dessen 'ilber den Widerspruch entsebieden wird, innerhalb 
acht Tagen nach dem Versteigerungstermine dem Meistbietenden, 
dem betreibenden Gläubiger, dem Verpßichteten sowie allen sonst 
jeweils zum Rekurse berechtigten Personen in sebriftJicher Ausferti· 
gung (§ 183, Absatz 2) zuzustellen. 

JM. z. I 185 EO. 
Mat. I S. 418, II S. 44, 760. 
Formulare: E.-Form. 223. 

§ 186. (1) Der Zuschlag ist zu versagen, wenn ein begrilndeter 
Widerspruch erboben wurde oder wenn das Vorhandensein der im 
§ 184:, Z. 2, 3, 4:, 6 und 7 angegebenen Mängel auf eine andere Weise 
offenbar wurde. 

(2) Wegen des im § 184:, Z. 3, angeführten Umstandes ist der 
Zusehlag nicht zu versagen, wenn die nicht geladenen Personen 
dessen ungeachtet im Versteigerungstermine ersehienen sind oder 
zu demselben einen Vertreter entsendet haben. Auf den Mangel 
eines gesetzmäßigen Vadiums sowie auf das Fehlen des Nachweises 
der Vertretungsbefugnis oder Bevollmächtigung ist trotz Wider
spruches nicht Rilckaicbt zu nehmen, wenn diese Mängel vor Ent· 
seheidung 'ilber den Zusehlag durch nachtriglichen Erlag oder Er
gänzung der Sicherheit oder durch nachtrigliche Belbringung der 
im § 180 bezeichneten Urkunden beseitigt werden. 

(3) Die Versagung dea Zuschlages ist im öffentlichen Buche 
anzumerken. Diese Anmerkung bat die Folge, daß im Falle der Auf
hebung des Besohlusaea in höherer Instanz die Rechtswirkungen der 
Anmerkung der Versteigerung(§ 72 allgem. Grundbuchgea.) auf den 
Zeitpunkt der Anmerkung der Zuschlagsversagung zur'ilckbezogen 
werden. 

Art. XVI/2 EG. z. EO. 
Mat. I S. 418, I1 S. 44, 760. 
Formulare: E.-Form. 223. 

§ 187. (1) Der Beschluß, durch welchen der Zuschlag erteilt 
wird, kann nur von denjenigen Personen mittels Rekurs angefochten 
werden, welche im Versteigerungstermine anwesend und wegen 
Erhebung dea Widerspruchs zu befragen waren. Die Anfechtung 
kann auf einen der im § 184: angefiihrten Umstände oder darauf ge
grilndet werden, daß der Zuschlag mit dem Inhalte dea ilber den 
Versteigerungstermin aufgenommenen Protokolles oder anderer nach 
Vorsehrift dieses Gesetzes bei der Entseheidung über. den Zuschlag 
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zu berücksichtigender Akten nicht übereinstimmt, oder daß sich 
das Meistbot auf ein anderes Grundstück bezieht. Wegen der im 
§ 184 angeführten Mängel Rekurs einzulegen, sind nur jene Personen 
befugt, welche wegen dieser Mängel im Versteigerungstermine er
folglos Widerspruch erhoben haben. Der in § 184, Z. 3, angeführte 
Mangel kann innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach dem Verstei
gerungstermine von den gemäß§ 171, Absatz 1, von der Versteigerung 
zu verständigenden Personen auch dann mit Rekurs geltend gemacht 
werden, wenn sie im Versteigerungstermine nicht anwesend waren. 

(2) Die vom Gerichte als Ersteher bezeichnete Person kann die 
Erteilung des Zuschlages auch dann anfechten, wenn ihr der Zuschlag 
nicht, oder unter anderen als den in der Ausfertigung des Zuschlags· 
beschlusses angegebenen Bedingungen zu erteilen gewesen wäre. 

( 3) Der Rekurs gegen die Versagung des Zuschlages kann nur 
darauf gestützt werden, daß die Versagung mit dem Inhalte des 
über den Versteigerungstermin aufgenommenen Protokolles oder 
anderer nach Vorschrift dieses Gesetzes bei der Entscheidung über 
den Zuschlag zu berücksichtigender Akten nicht übereinstimmt oder 
daß keiner der in diesem Gesetze angegebenen Versagungsgründe 
vorliegt. Zur Anbringung eines solchen Rekurses ist nicht berechtigt, 
wer im Versteigerungstermine gegen die Erteilung des Zuschlages 
Widerspruch erhoben hat. 

(4) Von der Erledigung des Rekurses sind der Meistbietende, der 
betreibende Gläubiger und der Verpflichtete in Kenntnis zu setzen, 
wenngleich sie nicht Beschwerdeführer sind. 

(5) Die nach der Rekursentscheidung erforderlichen weiteren 
Verfügungen bat das Gericht erster Instanz von Amts wegen zu treffen. 

§1191, 198 EO. 
Jl\1. z. I 187 EO. und !I 191 EO. 
Mat. I S. 418, II S. 44, 760. 
Entsch.: t. Kein Rekurs des Pfandgläubigers, der bei der Versteige

rung nicht anwesend war, gegen die Ertellung des Zuschlages. 11. Dez. 1906, 
GI. U. n. F. 4058. 

2. Kein Rekurs wegen Wlderspruchsgründen, die bei der Versteigerung 
nicht vorgebracht wurden. 13. Juni 1899, GI. U. n. F. 640. 

3. Kein Rekurs des VerpfHchteten, der beim Termine nicht anwesend 
war. 12. Sept. 1900, GI. u .. n. 1'.1118. 

4. Mängel, die zur Verweigerung des Zuschlages Anlaß geben, hat das Rekurs· 
gerlebt von Amts wegen zu beachten. 29. Mal 1912, GI. U. n. F. 5940. 

S. Siehe Entscheidungen bei I 184 EO. 

§ 188. (1) Nach Rechtskraft des den Zuschlag versagenden Be
schlusses ist die vom Meistbietenden geleistete Sicherheit auf dessen 
Anlangen zurückzugeben oder in dem Falle des § 148, Absatz 2, das 
gegen den Meistbietenden erlassene Verbot aufzuheben und die 
bücherliehe Anmerkung zu löschen. 

(2) Ist eine erneuerte Versteigerung zulässig, so wird hiezu auf 
Antrag des betreibenden Gläubigers neuerlich ein Versteigerungs
termin anberaumt. Dieser Antrag muß jedoch innerhalb eines 
Monates nach Eintritt der Rechtskraft der Zuschlagsversagung 
beim Exekutionsgerichte angebracht werden, widrigans das Verstei· 
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gerungsverfabren auf Antrag des Verpflichteten mit der Wirkung 
einzustellen ist, daß wegen derselben vollstreckbaren Forderung 
vom betreibenden Gläubiger vor Ablauf eines halben Jahres eine 
neuerliche Versteigerung der in Exekution gezogenen Liegenschaft 
nicht beantragt werden kann. Diese Rechtsfolgen. sind dem betrei
benden Gläubiger bei der Verständigung von der Versagung des 
Zuschlages bekanntzugeben. 

(3) Der neue Versteigerungstermin ist unter Beobachtung der 
Vorschriften über die Bestimmung und Bekanntmachung des ersten 
Versteigerungstermines anzuberaumen und es ist bei demselben die 
Versteigerung auf Grund der für den früheren Termin festgestellten 
Versteigerungsbedingungen vorzunehmen. Die Bestimmung des 
§ 170, Z. 4, gilt auch in Bezug auf die Bekanntmachung des neuen 
Versteigerungstermines. 

(4) Kann die Versteigerung nach rechtskräftiger Versagung des 
Zuschlages nicht erneuert werden, so bat das Gericht das Versteige
rungsverfahren einzustellen. 

5 119/2 KO. 
JM. z. 5 185 EO., P. 2. 3 und zu 5 188 EO. 
Mat. I S. 418, II S. 45, 762. 
Formulare: Vlttoreiii-Bioeh·Fischböek Nr. 77, 78; Heller·Trenkwalder Nr. 246, 

247, 248, 249, 250. 
Entsch.: Sofortige Einstellung, wenn das geringste Gebot nicht erzil'lt 

wurde oder Kauflustige nicht erschienen sind. 17. Nov. 1901, GI. U. n. F. 1647. 

§ 189. (1) Die durch rechtskräftige Erteilung des Zuschlages 
erworbenen Rechte des Erstebers können nicht deshalb angefochten 
werden, weil der Exekutionstitel, auf welchem die Bewilligung der 
Zwangsversteigerung beruht, aufgehoben worden ist oder nachträglich 
aufgehoben wird. 

(2) Der Ersteher kann wegen Unrichtigkeit der Angaben, die 
in den Versteigerungsbedingungen oder in den vor der Versteigerung 
mitgeteilten Akten über die versteigerte Liegenschaft oder über 
deren Zubehör enthalten waren, keinen Anspruch auf Gewährleistung 
erheben. 

5 170/5 EO. 
Mat. I S. 419, II S. 45, 763. 
Enhch.: 1. Keine Unwirksamkelt des Zuschlages wegen Irrtums des 

Erstehen über die Beschaffenheit der Uegenschaft. 19. Febr. 1901, GI. U. n. F. 2538. 
2. Dagegen Aufhebung der Versteigerung, die gegen einen vermeintlich 

ruhenden Nachlaß gefUhrt wurde, obwohlschon Erbserklärungen vorlagen. 7. März 
1906, GI. U. n. F. 4049. 

3. Rekursrecht gegen eine dem Grundbuchsstande widersprechende Ver· 
telJung ohne vorausgehenden Widerspruch •. Die Versicherungssumme für das 
vor der Versteigerung abgebrannte Gebäude geh6rt zur VerteUungsmasse. 30. Dez. 
1911, GI. U. n. F. 6219. 

Besondere Beatimmungen llher den Widerspruch wegen mangelnder 
Deckung plandreobtllob alehergestellter Anaprtlobe 

§ 190. (1) Aus dem im § 184, Z. 8, angefiibrten Grunde kann jeder 
Gläubiger Widerspruch erbeben, dessen pfandrechtlich sichergestellter 
Forderung der Vorrang vor dem Befriedigungsrechte oder vor dem 
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Pfandrechte des betreibenden Gläubigers zusteht, sofem auf Grund 
eines gemäß § 164 angebrachten Antrages die vorläufige Feststellung 
des Lastenstandes stattgefunden hat. 

(2) Wenn mehrere Gläubiger das Versteigerungsverfahren be
treiben, können nur diejenigen Gläubiger Widerspruch erheben, 
deren pfandrechtlich sichergestellte Forderungen dem in bester 
Priorität stehenden betreibenden Gläubiger vorangehen. 

( 3) Bei der Wiederversteigerung ist ein Widerspruch wegen 
mangelnder Deckung pfandrechtlich sichergestellter Ansplilebe 
(§ 184, Z. 8) unzulässig. 

I 139, 154,167,206 EO. 
Mat. I S. 419, II S. 45, 763. 
Formulare: E.-Form. 223; Heller-Trenkwalder Nr. 240; II. Tell Akten

muster X. 

§ 191. (1) Der Berechnung, ob die Forderung des dem Zuschlage 
widersprechenden Gläubigers im böebaten Anbote volle Deckung 
findet, ist die vorläufige Feststellung des Lastenstandea (§I 167 und 
206) unter Berücksichtigung der zum Versteigerungstermine ange
meldeten Steuern, Zuachläge, Gebühren und sonstigen öffentlichen 
Abgaben samt Nebengebühren sowie der nachträglich etwa noch 
vorgekommenen, in das Grundbuch eingetragenen Änderungen 
zugrunde zu legen. 

(2) Über einen gemäß § 184, Z. 8, erhobenen Widerspruch ist 
immer gleich ~m Versteigerungstermine zu entscheiden. 

(3) Wegen Berücksichtigung oder Abweisung eines solchen Wider
spruches kann die Entscheidung über den Zuschlag nicht angefochten 
werden. 

1206 EO. 
JM. z. I 191 EO. 
Mat. I S. 419, II S. 45, 764. 
Formulare: Heller-Trenkwalder Nr. 240. 11. Tell Aktenmuster X. 

§ 192. Der Widerspruch kann dadurch entkräftet werden, daß 
der Meistbietende oder derjenige, der nächst ihm das höchste Anbot 
im Versteigerungstermine gemacht hat, sich aogleich im Termine 
bereit erklärt, die Liegenachaft um das höchste Anbot samt dem zur 
vollen Deckung des widersprechenden Gläubigers noch fehlenden 
Betrage zu erwerben. Wenn von beiden Personen solche Anerbieten 
gemacht werden, ist der Zuschlag dem Meistbietenden zu erteilen. 

1191 EO. 
Mat. I, S. 419, II S. 45, 764. 
Formulare: Heller-Trenkwalder Nr. 240. 11. Tell Aktenmuster X. 

§ 193. Wird infolge des Widerspruche& der Zuschlag versagt, so 
ist nach Rechtskraft dea BeachlUBBea das Versteigerungsverfahren 
von Amts wegen einzuatellen. Der betreibende Gläubiger hat in 
diesem Falle auf den Ersatz der Kosten des Versteigerungsverfahrene 
keinen Anspruch; mehrere betreibende Gläubiger haben die Kosten 
nach Verhältnis ihrer Forderungen zu tragen. 

I 74. EO. 
Mat. I S. 419, II S. 45, 764. 
Formulare: Heller-Trenkwalder Nr. 251. 
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Pro&okoß llber den Versteigerungstermin 
§ 194. (1) Das dber den Versteigerungstermin aufzunehmende 

Protokoll hat insbesondere anzngeben: · 
1. die Namen des Richters, des Schriftführers und derjenigen 

anwesenden Personen, die vom Versteigerungstermine zu verständigen 
waren; 

2. die Zeit des Beginnes des Termines, der Aufforderung zur 
Abgabe von Anboten und des Schl1188e8 der Versteigerung; 

3. die Namen der Bieter und die von jedem derselben geleistete 
Sicherheit; 

4. alle bei der Versteigerung vorgekommenen, zugel&BBenen oder 
vom Richter zurückgewiesenen Anbote; 

6. die im Termine verkündete Entscheidung über den Zuechlag; 
6, ~i Erhebung von Widersprdchen gegen die Erteilung des 

Zuechlagee den Namen der Widerspruch erhebenden Personen, die fdr 
den Widerspruch angefdhrten Grftnde, die vorgebrachten Beweise 
und das aus den Erklärungen der Beteiligten eich ergebende Sach
verhältnie; 

7. die Rdcketellung des Vadiums an die Bieter. 
(2) Das Protokoll ist von den Personen zu unterechreiben, die 

beim Versteigerungsakte als Bieter mitgewirkt oder gegen den Zu
schlag Widerspruch erboben haben. Wird die Unterachritt verweigert, 
so ist dies unter Angabe d~ hiefür geltend gemachten Grundes in 
einem Anhange zum P10tokolle zu beurkunden. 

( 3) Der Meistbietende hat auch die vorliegenden Versteigerungs· 
bedingungeh zu unterfertigen. 

Mat. S. I 42o; II S, 45, 764. 
Formulare: E.-Form. 220; JJ. Tell Aktenmuster IX, X. 

Vberbot 
§ 195. (1) Wenn das Meietbot, fftr das der Zuechlag erteilt wurde, 

drei Viertel des Schätzungswertee der Liegenechaft und des Zubehörs 
nicht erreicht, kann die Versteigerung durch ein Oberbot unwirksam 
gemacht werden. 

(2) Ein solches Überbot ist zu berdckeichtigen, wenn dem Über
bieter kein ihn vom Bieten im Versteigerungstermine aUBBCbließendee 
Hindernie entgegensteht und wenn er eich bereit erklärt, einen; das 
frdhere Meistbot mindestens um den vierten Teil übersteigenden 
Preis zu entrichten und die für die fr'lihere Versteigerung feetgestellten 
Versteigerungebedingungen zu erfüllen. 

II 180, 244, 245 EO. 
1 20 GrundverkehnG. 13. Dez. 1919, StGBI. 583. 
JM. z. I 195 EO. 
Mat. I S. 420, II S. 46, 765. 
Formulare: Vlttorelli-Bloch·Fisehb6ck Nr. 79; Heller-Trenkwalder Nr. 252; 

11. Tell Aktenmuster X. . 
Enhch.: 1. Das Oberbot muß die F..rkl(\rung enthalten, daß der Oberbieter 

die früheren Versteigerungsbedingungen erfüllen wird; 25. Junl1895, GI. U. 15.521. 
2. UnglliUgkelt der Verabredung, ein Oberbot zu unterlassen. 25. Nov. 

1913, GI. U. n. F. 6658. 
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§ 196. (1) Das Überbot ist innerhalb vierzehn Tagen nach Ver
lautbarung der Zuscblagserteilung (§ 183, Absatz 3 und 5) beim Exeku
tionsgerichte anzubringen. Gleichzeitig ist dem Gerichte nachzu. 
weisen, daß der Überbieter den vierten Teil des von ihm angebotenen 
Kaufpreises durch gerichtlieben oder notariellen Erlag von Bargeld 
oder von inländischen Wertpapieren siehergestellt bat, die sieb zur 
gerichtlieben Sicherheitsleistung eignen. 

(2) Ein Zurückziehen des Überhots ist unzulässig. 
§ 199 EO. 
JM. z. I 195 EO. 
Mat. I S. 420, II S. 45, 765. 
Formulare: Vlttorelii-Bioch-Fischböck Nr. 79; Heller-Trenkwalder Nr. 252. 
Entsch.: 1. In die vlerzehntäglge Frist Ist der Postenlauf nicht elnzu· 

rechnen. 26. Okt. 1910, GI. U. n. F. 5711. 
2. Verspäteter Erlag der Sicherstellung macht das Oberbot unwtrksam. 

17. Juni 1890, JurBI. 1890, S. 361. 
3. Ein ganz geringer, durch einen Rechenfehler entstandener Fehlbetrag 

kann auch nachgetragen werden. 26. Febr. 1915, GI. U. n. F. 7331. 

§ 197. Von jedem Überbote ist der Ersteher zu verständigen. 
Er kann die angebrachten Überbote dadurch entkräften, daß er 
innerhalb dreier Tage, nachdem ihm das letzte rechtzeitig eingelangte 
Überbot mitgeteilt wurde, sein Meistbot auf den Betrag des höchsten 
Überhots erhöht. Die Erklärung darüber ist beim Exekutionsgerichte 
mittels Sebrütsatz oder zu Protokoll abzugeben; sobald der Schrift
satz beim Exekutionsgerichte eingelangt oder das Protokoll ge
schlossen ist, kann die Erklärung nicht mehr ·zurückgezogen werden. 

JM. z. I 197 EO. 
Mat. I S. 420, II S. 45, 766. 
Formulare: E.-Form 2.16; Vlttorelii·Bioch-Fischböck Nr. 80; Heller-Trenk· 

waider Nr. 255 bis 257. II. Tell Aktenmuster X. 

§ 198. (1) Nach Ablauf der für die Erklärung des Erstebers 
bestimmten Frist hat das Exekutionsgericht über die Annahme der 
eingelangten Überbote Beschluß zu fassen. Wenn der Ersteher das 
Meistbot gemäß § 197 erhöht, sind sämtliche Überbote zurdekzu. 
weisen. Sonst ist unter mehreren Überbietern derjenige zuzulassen, 
welcher den höchsten Preis angeboten hat; bei Gleichheit der Überbote 
gibt das Zuvorkommen den Ausschlag. 

(2) Der Ersteher, die Überbieter, der betreibende Gläubiger, 
der Verpflichtete, sowie alle Personen, welche gegen die dem Überbote 
vorausgegangene Zuseblagserteilung Rekurs erboben haben, sind 
von der Entscheidung zu verständigen und können sie mittels Rekurs 
anfechten. Das Unterlassen der Anfechtung der gerichtlieben Über
botsannahme seitens derjenigen, welche gegen die Zuschlagserteilung 
Rekurs erhoben haben, gilt als Zurücknahme dieses Rekurses. 

I 187 EO. 
JM. z. I 198 EO. 
Mat. I S. 421, II S. 46, 47, 766. 
Formulare: Heller-Trenkwalder Nr. 255 bis 257. II. Tell Aktenmuster X. 
Entsch.: Das Oberbot kann auch von Jemandem gestellt werden, der 

sich bei der ersten Versteigerung als Bieter beteiligt hat. 18. Nov. 1891, GH. 
1892, s. 4. 
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§ 199. (1) Mit Eintritt der Rechtskraft einer gerichtlichen Über
botsannahme verliert die frühere Versteigerung ihre Wirksamkeit. 
Das Gericht hat von Amts wegen den früheren Zuschlag aufzuheben 
und dem Überbieter den Zuschlag zu erteilen. Dieser Beschluß i~t 
dem Überbieter, dessen Überbot angenommen wurde, dem Verpflich
teten, dem betreibenden Gläubiger und dem früheren Ersteher 
innerhalb acht Tagen nach Rechtskraft der Überbotsannahme in 
schriftlicher Ausfertigung zuzustellen (§ 183, Absatz 2). Binnen 
derselben Frist ist die Erteilung des Zuschlages durch Anschlag 
an der Gerichtstafel zu verlautbaren und im öffentlichen Buche anzu
merken; dieser Anmerkung kommt die Rechtswirkung einer An
merkung der Versteigerung(§ 72, allgem. Grundbuchsges.) zu. Gegen 
den Beschluß, durch welchen der Zuschlag erteilt wird, ist ein weiteres 
Überbot unzuläBBig. 

(2) Der Überbieter, dessen Überbot angenommen wurde, gilt 
von dem Tage der Erteilung des Zuschlages an als Ersteher und hat 
alle in Gemäßheit der Vorschriften dieses Gesetzes und der V er
steigerungsbedingungen dem Ersteher obliegenden Verpflichtungen 
zu erfüllen, dagegen bat er von diesem Tage auf alle Nutzungen An
spruch, die dem Ersteber nach den Vorschriften dieses Gesetzes oder 
nach den Versteigerungsbedingungen vom Tage der Zuschlagserteilung 
an gebühren. 

(3) Das in gerichtlicher Verwahrung befindliche Vadium des 
früheren Erstebers samt den aufgelaufenen Zinsen, die von ihm 
schon erlegten Meistboteraten samt den hinzugekommenen Zinsen 
und die von den nicht zugel&BBenen Überbietern erlegten Gelder 
und Wertpapiere sind zurückzustellen; in Ansehung der als Vadium 
dienenden Hypothekarforderungen ist gemäß § 188, Absatz 1, vor
zugehen. 

(4) Eine nach§ 158 bewilligte einstweilige Verwaltung der Liegen
schaft findet von Erteilung des Zuschlages an zugunsten des Über
bieters statt. War die Liegenschaft schon dem Ersteher übergeben, 
so hat das Exekutionsgericht von Amts wegen eine einstweilige 
Verwaltung (§§ 159ff.) anzuordnen. 

Art. XVI/2 EG. z. EO. 
JM. z. I 195 EO. 
Mat. I S. 421, II S. 766. 
Formulare: E.-Form. 237; Heller-Trenkwalder Nr. 259, 260. 

Einstellung und Aufschiebung des Vers&elgerungsverlahrens 

§ 200. Außer den sonst in diesem Gesetze bezeichneten Fällen 
ist das Versteigerungsverfahren durch Beschluß einzustellen: 

1. wenn ein Dritter unter entsprechender Sicherheitsleistung die 
Liegenschaft um einen Preis übernehmen will, der ihren Schätzungs
wert um mindestens ein Viertel übersteigt und sieb zugleich bereit 
erklärt, sämtliche bei Bestimmung des Schätzungswertes als aufrecht 
bleibend in Anseblag gebrachten Belastungen ohne Anrechnung auf 
diesen Preis zu übernehmen, sowie alle dem Verpflichteten zur Last 
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fallenden Kosten .zu tragen, dafern diesem Anerbieten von den auf 
das Meistbot gewiesenen Personen, die .zur Verhandlung über das 
Anerbieten erschienen sind und deren Ansprüche durch den Über
nahmspreis nicht un.zweüelbaft vollständig gedeckt sind, .zugestimmt 
wird; ein Widerspruch des Verpflichteten hindert die gerichtliebe 
Genehmigung des Antrages nicht, doch ist der Verpflichtete vor der 
Entscheidung einzuvernehmen; für die Verteilung des Übernahms
preises sowie für die infolge einer solchen Übernahme .zu bewirkenden 
bücherliehen Einverleibungen und Lösebungen haben die Vorschriften 
der §§ 209 bis 237 .zu gelten; 

2. wenn ein Pfandgläubiger die vollstreckbare Forderung, wegen 
deren Versteigerung bewilligt wurde, unter gleichzeitigem Ersatz 
aller dem Verpflichteten .zur Last fallenden Kosten einlöst und Ein
stellung der Versteigerung beantragt; einen solchen Antrag kann 
auch der betreibende Gläubiger stellen, der die Forderungen aller 
übrigen betreibenden Gläubiger unter Ersatz der ·dem Verpflichteten 
zur Last fallenden Kosten einlöst; 

3. wenn der betreibende Gläubiger vor Beginn der Versteigerung 
von der Fortsetzung der Exekution absteht; wegen der vollstreck
baren Forderimg des betreibenden Gläubigers kann vor Ablauf eines 
halben Jahres seit der Einstellung eine neue Versteigerung nicht 
beantragt werden; 

4. wenn der Verpflichtete vor Beginn der Versteigerung allen 
betreibenden Gläubigem die volle Befriedigung ihrer vollstreckbaren 
Forderungen samt Nebengebühren und die Bezahlung der bis dahin 
aufgelaufenen Kosten des Versteigerungsverfahrens anbietet, die dazu 
erforderlichen Geldbeträge dem Richter, der den Versteigerungstermin 
leitet, übergibt oder gerichtlich erlegt und die Einstellung beantragt; 
soweit die Kosten des Versteigerungsverfahrens noch nicht bestimmt 
sind, ist .zu deren Deckung ein vom Richter festzusetzender Betrag als 
Sicherstellung zu übergeben. 

II 35 bis 37, 39, 40, 145, 150, 183, 188, 193, 203, 206 EO., II 12, 89, 119/1, 
120 KO., I 12 AO. 

I 16 GrundverkehnG. 13. Dez. 1919, StGBI. 583 (Ventilndigung der Ge
meinde und Vermittlentelle von der Einstellung). 

Gutachten des OGII. z. 1 151 EO., P. 2 (Berechnung des tlbernahms-
preises). 

JM. z. 1163 EO., P. 2 und zu 1200 EO. 
Mat. I, S. 421, II S. 46, 768. 
Formulare: E.-Form. 152, 154, 155, 159, 229, 259, 271; Vittoreiii-Bioch· 

Fischböck Nr. 81 bis 84; Heller-Trenkwalder Nr. 265 bis 269, 277; 11. Teil Akten
muster XII, XIV. 

Entsch.: 1. Die allgemeinen Aufschiebungsgrllnde kommen auch Im 
Zwangsventeigerungsverfahren zur Anwendung. 6. Okt. 1925, SZ. Vll/313. 

2. Anmeldung eines Rechtes an der Liegenschaft oder Einleitung des Straf
verfahrens gegen den VerpDichteten sind keine Aufschiebungsgrllnde. 29. Dez. 
1900, Not.Ztg. 1903, S. 119. 

3. Den Obernahmsantrag kann auch der betreibende Glilublger stellen. 
1200/1 setzt nicht voraus, daß aus dem Obernahmspreis alle auf der Liegenschaft 
haftenden Ansprüche gedeckt werden. 16. Okt. 1900, GI. U. n. F. 1149. 

4. Das Jus offerendi besteht nur bei unbeweglichen sachen. 4. Dez. 1919, 
R XIII 495/19 (E XVIII 215/19 EG. Wien). 
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5. Der Gläubiger kann bis zum Beginn des Bletens von der Ventelgerung 
abstehen. 10. Okt. 1916, R I 327, ZentrBI. 1917, S. 371. 

6. Die ZurQcknahme des Verkaufsantrages bewirkt Einstellung 
nach I 200, Z. 3. 20. Milrz 1924, R XLI 491/24 (E V 6639/23 EG. Wien). 

7. Die AbkQrzung der Frist des I 200, Z. 3 unterliegt nicht der Parteien
vereinbarung. 18. Nov. 1898, GI. U. n. F. 382. 

§ 201. (1) Auf Antrag des Verpflichteten kann statt des Ver
steigerungsverfahrene die Zwangsverwaltung der Liegenschaft zu. 
gunsten der vollstreckbaren Forderung des betreibenden Gläubigers 
durch Beschluß angeordnet und das Versteigerungsverfahren auf
geschoben werden, wenn der durchschnittliche jährliche Ertrage
überschuß aus der Bewirtschaftung der zu versteigernden Liegenschaft 
hinreicht, um die bei Begründung des Schuldverhiltnisses oder nach
triglich zwischen dem Gläubiger und Schuldner vereinbarten Annui
täten oder sonstigen Kapitalsabschlagszahlungen samt den laufenden 
Zinsen zu decken. 

(2) Dasselbe kann auf Antrag des Verpflichteten geschehen, wenn 
zwar eine terminweise Tilgung der vollstreckbaren Forderung nicht 
vereinbart war, diese Forderung aber samt Nebengebühren aus den 
voraU88ichtlichen Ertragsüberschüssen hn Laufe eines J!'hres getilgt 
werden kann. 

Mal. I S. 421, II S. 46, 769. 
Formulare: E.-Form. 200; Vlttorelll-Bloch-Fischböck Nr. 85; Heller-Trenk

walder Nr. 270. II. Tell Aktenmuster XVI. 
Entsch.: 1. Der Verpnlchtete kann bn Schuldscheine wirksam auf das Recht 

des 1201 verzichten. 12. Mal 1908, GI. U. n. F. 4223. 
2. Der Gläubiger darf nicht auf die Zwangsverwaltung gewiesen werden, 

wenn er Im Wege der Versteigerung IrQher zu seinem Gelde kommt. 24. Juli 1915, 
R XIII 593/15 (E Xll316/15 EG. Wien). 

§ 202. (1) Anträge auf Aufschiebung des Versteigerungsverfah
rens, die sich auf § 201 gründen, müssen bei sonstigem AU88Chluß 
innerhalb vierzehn Tagen nach Verständigung des Verpflichteten 
von der Bewilligung der Versteigerung angebracht werden. Ein
stellungsantrige nach § 200, Z. 1, die nicht spätestens acht Tage 
vor dem anberaumten Versteigerungstermin angebracht werden, sind 
ohne weiteres Verfahren zurückzuweisen. 

(2) Wenn zur Zeit, da der Einstellungs- oder Aufschiebungsantrag 
angebracht wird, die Schätzung noch nicht stattgefunden hat, kann 
das Exekutionsgericht behufs Hintaohaltung einer voraussichtlich 
vergeblichen Aufwendung von Kosten auf Antrag oder von Amts 
wegen verfügen, daß die Schätzung bis zur Entscheidung über den 
Antrag zu unterbleiben hat. 

1239/6. EO 
JM. z. 1200 EO., P. 1, 7. 
Mat. I S. 421, II. S. 769. 

§ 203. (I) Zur mündlichen Verhandlung über einen gemäß§ 200, 
Z. 1 und 2, angebrachten Einstellungs- oder über einen Aufschiebungs
an trag nach § 201, sind der Antragsteller, der Verpflichtete, der be
treibende Gläubiger sowie diejenigen auf das Meistbot gewiesenen 
Personen zu laden, deren Rechte oder Ansprüche nach Lage der 

HELLER, Aktenmuster 111. 10 
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Sache durch die Entscheidung über den Antrag berührt werden. 
Falls der Antrag zurückgewiesen wird, hat der Antragsteller die 
Kosten der Verhandlung und der Erhebungen zu tragen, die infolge 
seines Antrages notwendig werden. 

(2) Über Einstellungsanträge nach § 200, Z. 3 und 4, ist ohne 
mündliche VerhandlUDg zu entscheiden . 

• L\1. z. § 200 EO., P. 3. 
~lnt. I S. 421, II S. 46, 769. 

§ 204. (I) Wenn ein Antrag auf Übernahme der Liegenschaft 
( § 200, Z. I) gestellt wird, ist das Versteigerungs verfahren, sobald 
die vom Antragsteller geleistete Sicherheit vom Gerichte für genügend 
befunden wurde, hinsichtlich der zu übernehmenden Liegenschaft 
aufzuschieben. Die geleistete Sicherheit verfällt, unbeschadet aller 
aus der genehmigten Übernahme wider den Antragsteller sich er
gebenden Ansprüche, zugunsten der Verteilungsmasse, wenn der 
Antragsteller nach Genehmigung seines Antrages mit der Zahlung 
des Übernahmspreises und der Kosten säumig wird. In Bezug auf 
die Hereinbringung des Übernahmspreises samt Zinsen gelten die 
Bestimmungen des § 155, Absatz 2. 

(2) Nach Genehmigung der Übernahme und Bezahlung des 
Obernahmspreises samt Nebengebiihr('n hat das Gericht das Ver-
1-!teigerungsverfahren einzustellen. Bei Saumsal in der Bezahlung des 
Übernahmspreises ist das aufgeschobene Versteigerungsverfahren 
auf Antrag oder von Amts wegen wieder aufzunehmen . 

• L\1. z. § 201. 
~lat. I. S. 422, II S. 4i, iiO. 
Formulare: lleller-Trl'nkwalder Sr. 265, 2i4. II. Tl'il Aktenmuster XIV. 

§ 205. (I) Von jeder Einstellung oder Aufschiebung eines Ver
steigerungsverfahrens sind nebst dem Verpflichteten der betreibende 
Gläubiger, die im § I72, Z. 1, bezeichneten öffentlichen Organe, sowie 
alle übrigen Personen besonders zu verständigen, welche nach den 
Vorschriften dieses Gesetzes von den Vorfällen des Versteigerungs
verfahrens jeweils durch Zustellung schriftlicher Beschlußausferti
gungen zu benachrichtigen sind. Der betreibende Gläubiger, zu dessen 
Gunsten die Einleitung des Versteigerungsverfahrens im öffentlichen 
Buche angemerkt wurde (§ 134), ist gleichzeitig von den ihm nach 
§ 208 zustehenden Befugnissen und von der Frist zu verständigen, 
binnen deren diese Befugnisse auszuüben sind. 

(2) Nach Bekanntmachung des Versteigerungstermines muß die 
Einstellung oder Aufschiebung überdies in derselben Weise öffentlich 
verlautbart werden, wie die Anberaumung des Versteigerungstermines. 

1\tat. I S. 422, II S. 47, 52, 770. 
Formulare: E.-Form. 227, 228, 266. 

§ 206. ( 1) Erfolgt die Einstellung oder Aufschiebung aus einem 
Grunde, der nicht in gleicher Weise gegen alle Gläubiger wirkt, die 
das Versteigerungsverfahren betreiben (§§ 35 bis 37, 39, 40, I45, I88, 
200, Z. 3, 20I), so ist das Versteigerungsverfahren zugunsten der 
übrigen betreibenden Gläubiger fortzusetzen. 
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(2) Wenn wegen desAusscheidenseines betreibenden Gläubigers 
die vorhandene Feststellung des Lastenstandes nicht mehr alle 
Forderungen und Lasten umfaßt, die dem nunmehr in bester Priorität 
stehenden betreibenden Gläubiger vorangehen, hat das Exekutions
gericht die fehlenden Posten rechtzeitig vor dem Versteigerungs
termine von Amts wegen festzustellen. Die Ergänzung geschieht 
unter Beobachtung der Vorschrüten der §§ 165 und 166 auf Grund 
der Einvernehmung des Verpflichteten, des betreibenden Gläubigers 
und der diesem vorangehenden Berechtigten, deren Ansprüche und 
Rechte bei der früheren Feststellung des Lastenstandes unberück
sichtigt blieben, durch Beschluß. 

( 3) Gegen den Beschluß findet ein Rekurs nicht statt. Der be
treibende Gläubiger kann aber die Versagung des Zuschlages mittels 
Rekurs anfechten, wenn sie sich auf einen nach § 184, Z. 8, erhobenen 
Widerspruch gründet und der Lastenstand infolge einer bei seiner 
Ergänzung unterlaufenen Verletzung der Vorschriften der§§ 165 und 
166 zu hoch bezüfert ist. 

JM. z. § 145 EO. 
Mat. I S. 422, II S. 47, 771. 
Formulare: Heller-Trenkwalder Nr. 279, 280. 
Entsch.: Wenn der betreibende Gläubiger von der Exekution absteht, 

Ist die Versteigerung Im Interesse der belgetretenen Gläubiger bis zum Ablaufe 
der Frist des § 206 fortzusetzen. 2. Nov. 1898, GI. U. n. F. 363. 

§ 207. (1) Nach Ablauf von vierzehn Tagen seit rechtskräftiger 
Einstellung eines Versteigerungsverfahrens hat das Exekutionsgericht 
von Amts wegen die Löschung aller auf dieses Versteigerungsverfahren 
sich beziehenden bücherliehen Anmerkungen zu veranlassen. Von 
der .rechtskräftigen Einstellung ist auch der gemäß §§ 158 oder 199 
bestellte Verwalter der Liegenschaft zu verständigen. 

(2) Erfolgt die Einstellung des Versteigerungsverfahrens nur in 
Ansehung eines oder einzelner Gläubiger, so sind nur diejenigen 
bücherliehen Anmerkungen zu löschen, welche zugw1sten des aus 
dem Versteigerungsverfahren ausscheidenden Gläubigers eingetragen 
sind. 

Art. XVI/2, EG. z. EO. §§ 208, 239/8 EO. 
JM. z. § 207 EO. 
Mat. l S. 422, II S. 47, 772. 
Formulare: E.-Form. 229, 231. 

§ 208. (1) Innerhalb der im § 207, Absatz 1, angegebenen Frist 
können alle Gläubiger, zu deren Gunsten die Einleitung des Ver
steigerungsverfahrene im öffentlichen Buche angemerkt wurde 
(§ 134), beim Exekutionsgerichte den Antrag stellen, daß in der 
Rangordnung dieser Anmerkung für ihre vollstreckbare Forderung 
das Pfandrecht auf die in Exekution gezogene Liegenschaft einverleibt 
werde. 

(2) Für die Bewilligung und den Vollzug dieser Einverleibung 
gelten die Bestimmungen des allgemeinen Grundbuchsgesetzes vom 
25. Juli 1871, R. G. BI. N r. 95, mit der im § 88, Z. 2, des gegenwärtigen 
Gesetzes vorgeschriebenen Abweichung. Einer solchen Einverleibung 

to• 



148 Exekutionsordnung. §§ 208-211 

des Pfandrechtes steht nicht entgegen, daß die Liegenschaft inzwischen 
vom Verpflichteten veräußert oder belastet wurde. 

(3) Dagegen kann einem nach Absatz 1 gestellten Antrage nicht 
}'olge gegeben werden, wenn das Versteigerungsverfahren deshalb 
eingestellt wurde, weil ein Exekutionsverfahren zugunsten der be
stimmten Forderung überhaupt unzulässig ist, weil der Exekutions
titel rechtskräftig aufgehoben oder unwirksam erklärt wurde oder 
weil der zu vollstreckende Anspruch berichtigt oder dem Gläubiger 
rechtskräftig aberkannt wurde. 

§ 12 1<0., § 12 AO. 
Jl\IE. 5. Nov. 1899, Z. 24.006 (Abschriften des Exekutionstitels ftlr die 

Urkundensammlung). 
Jl\1. z. !I 207 EO. 
1\fat. I S. 422, II S. 48, 772. 
Formulare: E.-Form. 228, 230; Vlttorelll-Bloch-Flschböck Nr. 86; Heller

Trenkwalder Nr. 282, 285. 

Mels&bo&svertellung 
§ 209. (1) Spätestens nach vollständiger Berichtigung des Meist

bote& hat das Gericht zur Verhandlung über die Verteilung des 
Meistbotes von Amts wegen oder auf Antrag eine Tagsatzung anzu
beraumen. Zur Antragstellung sind nebst dem Ersteher alle diejenigen 
Personen berechtigt, welche die Wiederversteigerung der Liegenschaft 
nach § 154 begehren können. 

(2) Zur Tagsatzung sind außer dem Verpflichteten und den im 
§ 172, Z. 1, bezeichneten öffentlichen Organen der betreibende Gläubi
ger und alle Personen zu laden, für welche nach den dem Gerichte 
darüber vorliegenden Ausweisen an der versteigerten Liegenschaft 
oder an den auf dieser Liegenschaft haftenden Rechten dingliche 
Rechte und Lasten bestehen. 

(3) Dem Ersteher ist die Anberaumung der Tagsatzung mit dem 
Beifügen mitzuteilen, daß es ihm freistehe, an derselben teilzunehmen. 

(4) Die Aaberaumung der Tagsatzung ist überdies durch Anschlag 
an der Gerichtstafel bekanntzumachen. Zwischen dem Anschlag 
bei Gericht und der Tagsatzung soll eine Frist von mindestens vierzehn 
Tagen liegen. 

FME. 10. Okt. 1899, Mttlg. Jl\IVBI. 1899, S. 336 (Vertretung des Steuerürars). 
Jl\IE. 2. Mal 1900, Z. 10.461 (Gleichzeitige Verteßung des Meistboles und 

der Ertragsübenchllsse einer Zwangsverwaltung). 
1\fat. I S. 422, II S. 773. 
E.-Form. 232. Formulare: Vlttorelii-Bloch-Fischböck Nr. 87, 88; Heller

Trenkwalder Nr. 286, 288 bis 298. 
Ben. z. Jl\IVBI. 1900, S. 59 (Beispiele ftlr Protokolle Ober Verteßungs

tagsatzungen). II. Tell Aktenmuster IX, X, XI. 
Enhch.: 1. Durch die Wiederversteigerung verliert die erste 1\felst

botsvertellung die Wirksamkeit. 25. Juni 1902, GI. U. n. F. 1964. 
2. Ein Zuspruch der mit dem Einschreiten Im Melstbotsvertellungsverfahren 

(§!I 209 bis 236, 286 EO.) verbundenen Kosten, als beispielsweise: Kosten der 
Anmeldung der Forderungen, der Teilnahme an der Verhandlung und der Erfolg
lassung der zugewiesenen Betrilge sowie Rechtsmittelkosten findet in diesem Ver
fahren nicht statt. Wenn jedoch Im Grundbuche ein Hlk:hstbetrag ftlr derlei Neben
gebühren eingetragen Ist (I 14 GBG.), so ist diese Vertragsbestimmung maß
gebend. 4. Febr. 1913, Jud. B. Nr. 201, Slg. 1464. 
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Literatur 

Proehaska Edmund: Zur Lehre von den Grundlagen des Melstbotsvertellungs
verfahrens: Nichtanmeldung vorgemerkter Forderungen zur Vertellungstag
satzung. NotZtg. 1911, S. 188. 

§ 210. Die mit ihren Anspriiehen auf das Meistbot gewiesenen 
Personen sind bei der Ladung aufzufordern, ihre Ansprüche an Kapi
tal, Zinsen, wiederkehrenden Le-istungen, Kosten und sonstigen 
Nebenforderungen vor oder bei der Tagsatzung anzumelden und 
die zum Nachweise ihrer Ansprüche dienenden Urkunden, falls sieh 
dieselben nicht schon bei Gericht befinden, spätestens bei der Tag
satzung in Urschrift oder beglaubigter Abschrift vorzulegen, widrigen11 
ihre Ansprüche bei der Verteilung nur insoweit berücksichtigt würden, 
als sie aus dem öffentlichen Buche, den Pfändungs- und sonstigen 
Exekutionsakten als rechtabeständig und zur Befriedigung geeignet 
erhellen. 

II 150, 211. EO. 
Mat. I S. 423, II S. 773. 
Formulare: Siehe bei I 209. 
Entseh.: 1. Bel mangelhafter Anmeldung sind keine amtsweglgen Er

hebungen zu pßegen. 18. Jän. 1910. GI. U. n. F. 4898; 
2. auch nicht bei Anmeldungen von öffentlichen Organen. 11. Febr. 1902, 

GI. U. n. F. 1762. 
3. Für die Verteilung des Meistboles Ist der Stand des Grundbuches zur Zelt 

der Meistbobverteilung maßgebend. 20. Mal 1925, SZ. Vll/181. 
4. Wenn Verzugszinsen von angemeldeten Steuern begehrt werden, so muß 

die Höhe und die Fälligkelt der einzelnen Raten angegeben werden. 24. Okt. 
1900, GI. U. n. F. 1161. 

5. BezOglieh einer nicht einverleibten Übertragungsgebühr muß der 
Zahlungsauftrag vorgelegt werden. 6. Juni 1900, GI. U. n. F. 1034; 

6. in der Anmeldung Ist anzugeben, welcher Tell der Erbgebühr ein Vor
zugsrecht genießen soll. Das Vorzugsrecht für die Übertragungsgebühr besteht 
nur fnr jenen Teilbetrag, der die Liegenschaft als Gegenstand der Übertragung 
trifft. 11. Febr. 1902, GI. U. n. F. 1762. 

7. Für die Berücksichtigung nichtangemeldeter Forderungen Ist der Ver· 
stelgerungsakt und der Grundbuchsauszug, nicht auch die Urkundensamm· 
lung heranzuziehen. 6. Juli 1914, GI. U. n. F. 6992; 

8. außer wenn Ansprüche aus einer Nebengebührenslcherstellung gedeckt 
werden sollen. 12. JAn. 1909, GI. U. n. F. 4489. 

9 . .,Sonstige Exekutionsakten" sind nur jene, die dem Richter bei der Ver· 
tellung vorHegen müssen. 3. JAn. 1917, R I 401/16, ZentrBI. 1920, S. 388. 

10. Keine Erstreckung der Verteilungstagsatzung zur Belbrlngung von 
Urkunden. 19. Dez. 1916, R II 434, ZentrBI. 1917, S. 186. 

11. Siehe Entscheidungen bei I 224, I 228, I 234, ferner bei I 216. 

Literatur 

Kornltzer: Was venteht 1210 EO. unter .,Pfändungs- und sonstigen Exekutions
akten" 7 NotZtg. 1911, S. 129. 

§ 211. (1) Bei Dienstbarkeiten, Ausgedingen und anderen Real· 
lasten, bei einverleibten Bestandrechten sowie bei anderen nach den 
Versteigerungsbedingungen und nach dem Ergebnisse der Versteige
rung vom Ersteher nicht zu übernehmenden Rechten und Lasten 
muß der Betrag der wegen Nichtüberweisung beanspruchten Ent
schädigung angegeben werden, bei pfandrechtlieber Sicherstellung 
von Forderungen aber, welche aus einem gegebenen Kredit, aus einer 
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übernommenen Geschäftsführung oder aus dem Titel der Gewähr· 
Ieistung oder des Schadenersatzes entstehen können, falls er nicht 
schon zum Versteigerungstermine angemeldet wurde, der Betrag, 
mit welchem Befriedigung beansprucht wird. 

(2) Wer bereit ist, seinen sichergestellten Anspruch auf Entrich
tung von Renten und anderen wiederkehrenden Leistungen und Zah
lungen gegen einen bestimmten Kapitalsbetrag aufzugeben, hat 
diesen Betrag zu bezeichnen. 

(3) Wenn die versteigerte Liegenschaft in ein öffentliches Buch 
nicht aufgenommen ist und insbesondere dort, wo Verfachbücher 
geführt werden, ist von den Pfandgläubigern die Rangordnung des 
von ihnen behaupteten Pfandrechtes unter Bezeichnung der Zeit, 
von welcher an das Pfandrecht in Anspruch genommen wird, anzu
geben. 

(4) Nach Beendigung der Verteilungstagsatzung ist eine Ergän
zung der Anmeldllng unstatthaft. 

Mal. I S. 423, II S. 774. 
Formulare: Siehe bei § 209. 

Literat ur 
Grünberg .Josef: Eingetragene Bestandrechte Im Versteigerungsverfahren. 

AnwZtg. 1926, Nr. 15. 

§ 212. (1) Bei der Tagsatzung haben die erschienenen Personen 
über die bei der Verteilung des Meistbotes zu berücksichtigenden An
sprüche und die Reihenfolge ihrer Befriedigung zu verhandeln. Der 
zur Tagsatzung erschienene Verpflichtete hat alle vom Gerichte 
oder von einem der Anwesenden geforderten Aufklärungen zu geben, 
welche für die Prüfung der Richtigkeit und Rangordnung der aus 
dem Meistbote zu berichtigenden Ansprüche nötig sind. 

(2) Ansprüche, welche selbst beim Ausfallen vorausgehender 
bestrittener Ansprüche aus dem Versteigerungserlöse nicht zum 
Zuge kommen würden, sind in die Verhandlung nicht einzubeziehen. 

(3) Kann die Verhandlung an einem Tage nicht beendet werden, 
so ist die Fortsetzung derselben für einen der nächsten Tage anzu. 
ordnen und dies den anwesenden Personen bei Unterbrechung der 
Verhandlung zu verkünden. Einer neuerlichen Ladung der im § 209 
bezeichneten Personen bedarf es nicht . 

. JM. z. § 212 EO. 
Mat. I S. 42.'l, II S. 48, 774. 
Formulare: Siehe bei § 209. 

§ 213. ( 1) Gegen die Berücksichtigung angemeldeter oder aus 
den öffentlichen Büchern, den Pfändungs- und sonstigen Exekutions
akten zu entnehmender Ansprüche bei der Verteilung, gegen die 
Höhe der an Kapital und Nebengebühren angesprochenen Beträge 
und gegen die für einzelne Forderungen begehrte Rangordnung kann 
von allen zur Tagsatzung erschienenen Berechtigten Widerspruch er
hoben werden, deren Ansprüche beim Ausfallen des bestrittenen 
Rechtes aus dem Versteigerungserlöse zum Zuge kommen könnten; 
rlie Befugnis zum Widerspruche steht unter dieser Voraussetzung 
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insbesondere auch den Afterpfandgläubigern zu. Der Verpflichtete 
kann nur gegen die Berücksichtigung solcher Ansprüche Widerspruch 
erheben, für welche ein Exekutionstitet nicht vorliegt. 

(2) Im Falle der Erhebung ei.aes Widerspruches hat der die Ver
handlung leitende Richter die Erzielung eines Einverständnisses nach 
Möglichkeit zu fördern. Kommt ein solches Einverständnis nieht 
zustande, so sind alle für die Entscheidung des Gerichtes maßgebenden 
Umstände im Wege der Vernehmung der durch den fraglichen Wider
spruch betroffenen anwesenden Personen ins klare zu setzen. 

(3) Das über die Tagsatzung aufzunehmende Protokoll hat den 
wesentlichen Inhalt der von den Beteiligten abgegebenen, für die 
Verteilung erheblichen Erklärungen zu enthalten. 

Mat. I S. 423, II S. 48, 775. 
Formulare: Siehe Belspiel II der amtliehen Beispiele, Jl\IVBI. Stück IV/1900; 

Heller-Trenkwalder Nr. 291. II. Teil Aktenmuster X. 
Entseh.: 1. Für die schriftliehe Anmeldung gilt § 89 GOG. nicht. 7. Dez. 

1899, GI. U. n. F. 792. 
2. Der Masseverwalter kann unter den Voraussetzungen des § 213 sowohl 

namens des verpßlehteten Gemeinschuldners als auch der Konkursgläubiger 
(als betreibender Gliiublger) Widerspruch erheben. 6. Juli 1926, SZ. Vlll/214. 

3. Der Nachhypothekar verliert sein Wlderspruchsreeht, wenn der t-:rfolg 
seines Widerspruches nicht Ihm, sondern einem nicht vollbefriedigten Vorhypothekar 
zugute kilme, mag dieser letztere auch selbst keinen Widerspruch erhoben oder 
sieh mit der Abweisung seines Widerspruches ohne Erschöpfung des Hechtsmlttel
zuges zufrieden gegeben haben. 1. Febr. 1927, SZ. IX/32. 

4. Der nachstehende Gläubiger kann auch gegen die Gültigkeit des vorher
gehenden Pfandrechtes Widerspruch erheben. 8. Jiin. 1901, GI. U. n. F. 
1256; 

5. nicht aber gegen die einem vorhergehenden Gläubiger zugesprochenen 
Kosten. 30. Dez. 1911, GI. U. n. F. 6219. 

6. Der Afterpfandgliiublger, der von der Verteilungstagsatzung ausgeblieben 
Ist, hat gegen die BewertHng eines Fruchtgenuarechtes und dessen Zuweisung 
auf das Meistbot weder das Hecht des Widerspruches noch des Rekurses. 22. Mal1900, 
GI. U. n. F. 2153. 

7. Auf dem Hechtsweg Istimmer derjenige zu verweisen, der durch eine 
Beweisführung die Hechtstellung des anderen zu erschüttern hat. 19. Aug. 1913, 
H I 638. JurBI. 1913, S. 467. 

8. Gegen eine dem Grundbuchstande widersprechende Meisthotsverteilung 
kann auch ohne Widerspruch Rekurs ergriffen werden. 15. Febr. 1927, Ob II 
76, Not.Ztg. 1927, S. 44. 

9. Widerspruch kann mit Erfolg - ausgenommen den Fall des § 6 Anf. 0. -
nur auf Tatsachen gestUtzt werden, die nach Entstehung des Exekutionstitels 
eingetreten sind. 12. Okt. 1925, 1\ XLI 1202/25 (C I 67/25 1-:G. Wien). 

10. Widerspruchsberechtigt Ist auch der Vertragspfandglilublger. 30. Juli 
1927, Ob II 828, ZentrBI. 1927, S. 884. 

11. Siehe Entscheidungen bei § 21-l, 216, 231, 234. 

Literatur 
Kornltzer: Die Hechtsstellung des Verpßlchteten Im l\lelstbotsvertellungsver

fahren. NotZtg. 1913, S. 261. 
Derselbe: Zur l'rage der Anfechtungsbefugnis des Nachhypothekars Im l\lelst

botsvertellungsverfahren. ZentrBI. Bd. 33, S. ~78. 
Derselbe: Der Schutz des .,nachstehenden Berechtigten" im l\lelstbotsvertellungs

verfahren. NotZtg. 1913, S. 125, 143, 150. 
Derselbe: Anfechtungsanspruch Im Vertellungsverfahren. ZentrBI. Bd. 34, 

s. 652. 
Derselbe: Einige weitere Bemerkungen zum Anfechtungsanspruch. ZentrBI. 

Bd. 35, s. -175. 
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Derselbe: Schlußbemerkungen zum Anfechtungsanspruch. ZentrBJ. Bd. 86 
S. 212 (siehe auch bei 1222). 

§ 214. (1) Nach den ErgebniBSen dieser Verhandlung ist auf 
Grund der erfolgten Anmeldungen, der Akten des Versteigerungs
verfahrens und der bis zum Tage der Anmerkung der Zuschlagerteilung 
ergänzten Buchauszüge über die Verteilung Beschluß zu f&BSen. 

(2) Soweit die im einzelnen Falle davon betroffenen berechtigten 
Personen einig sind, erfolgt die Verteilung nach Maßgabe dieses Ein
verständnisses; andernfalls sind dabei die nachfolgenden Vorschriften 
zu beobachten. 

Mat. I S. 423, II S. 775. 
Formulare: Siehe bei § 209. 
Entsch.: 1. Auch ohne Widerspruch sind die Vorschriften zwingenden 

Rechtes zu beachten. 20. Febr. 1902, GI. U. n. F. 1776. 
2. Die bis zur VerteUung vorgenommenen Anderungen des Grund

buchstandes sind zu berücksichtigen; z. B. eine nach der Anmerkung der Zu
schlagsertellung aber vor der Meistbolsverteilung verbücherte VorrangselnrAumung. 
15. Mal 1902, GI. U. n. F. 1906; 

3. nicht aber Anderungen, die erst nach Schluß der MelstbotsverteUunp· 
tagsatzung eingetreten sind. 17. Juni 1919, SZ. I/43. 

4. Eine Einigung der Erschienenen Ist unmöglich, wenn dadurch auch nicht 
erschienene Berechtigte betroffen werden würden. 18. AprU 1900, GI. U. n. F. 971. 

5. Die Zurückziehung der Anmeldung nach der Tagsatzung und VerteUung 
des dadurch frei werdenden Betrages Ist unzulässig. 4. JAn. 1900, GH. 1900, 
s. 306. 

6. Eine Berichtigung der Anmeldung nach der Tagsatzung Ist unzulässig, 
auch wenn der Verteilungsbeschluß noch nicht unterfertigt Ist. 1. Okt. 1912, 
GI. U. n. F. 6064. 

7. Siehe Entscheidungen bei 1171 und I 210. 

VeneDungsmaue 

§ 215. Die Verteilungsm&BSe bilden: 
I. das Meistbot oder Überbot, die zur Erhöhung des Meistbote 

gegebenen Beträge (§§ 192 und 197) und die Zinsen hievon, soweit 
letztere nicht nach den Vorschriften dieses Gesetzes oder nach den 
Versteigerungsbedingungen dem Ersteher zufallen; 

2. die Erträgniue einer während des Versteigerungsverfahrens 
angeordneten einstweiligen Verwaltung (§ 159, Z. 4); 

3. das Vadium des säumigen Erstebers und die von diesem er
legten Meistbotsraten, soweit sie nach den Vorschriften dieses Gesetzes 
oder nach den Versteigerungsbedingungen in die Verteilungsm&BSe 
fallen sowie die vom Ersteher geleisteten sonstigen Ersätze samt 
Zinsen (§ 155); 

4. die vom Ersteher gemäß § 157 geleisteten Rückerstattungen 
und alle übrigen nach den Vorschriften dieses Gesetzes in die Ver
teilungsm&BSe fließenden Beträge. 

Mat. I S. 424, II S. 48, 775. 
Formulare: Siehe bell209. 
Entsch. t. Die für das abgebrannte GebAude entfallende Versicherungs· 

summe gebilrt zum Melstbot. SO. Dez. 1911, GI. U. n. F. 6219 u. a. m.; 
2. ebenso die ErtrAgnisse einer Konkursliegenschaft seit der Zelt der 

Konkurseröffnung. 6. Dez. 1901, GI. U. n. F.1660. 
3. Siehe bei 1 155 Nr. 1. 
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Allgemeine Verteilungsgrundsitze 

§ 216. (1) Aus der Verteilungsmasse sind in nachfolgender Rang
ordnung zu berichtigen: 

1. falls während des Versteigerungsverfahrens zugunsten der auf 
das Meistbot gewiesenen Personen eine Verwaltung stattgefunden 
hat, die im § 120, Z. 4, bezeichneten Auslagen und Vorschüsse; 

2. soweit nicht infolge verspäteter Anmeldung die Bestimmung 
des § 172, letzter Absatz, zur Anwendung kommt, die aus den letzten 
drei Jahren vor dem Tage derErteilungdes Zuschlages rückständigen, 
von der Liegenschaft zu entrichtenden Steuern samt Zuschlägen. 
Vermögensübertragungsgebilhren und sonstige von der Liegenschaft 
zu entrichtende öHentliche Abgaben, die nach den bestehenden '\Tor
schriften ein gesetzliches Pfand- oder Vorzugsrecht genießen, sowie 
die nicht länger als drei Jahre rdckständigen Verzugszinsen dieser 
Steuern und Abgaben, und zwar die Zuschläge in gleicher Rangordnung 
mit den Steuern und Abgaben, welche die GrundJage ihrer Bemessung 
bilden; 

3. die aus dem letzten Halbjahre vor dem Tage der Erteilung 
des Zuschlages rückständigen Beträge an Lohn der bei Bewirtschaf
tung eines zur Forst- oder Landwirtschaft bestimmten Grundstückes 
verwendeten Dienstboten und Taglöhner; 

4. die auf der Liegenschaft pfandrechtlich sichergestellten Forde
rungen, einschließlich der pfandrechtlich sichergestellten Steuer
und Gebiihrenforderungen, die nicht pfandrechtlich sichergestellte 
Forderung des betreibenden Gläubigers, die Deckung für die vom 
Ersteher in Anrechnung auf das Meistbot zu ,übernehmenden Dienst
barkeiten, Ausgedinge imd andere Reallasten und die Entschädigungs
ansprüche fi1r einverleibte Bestandrechte sowie f11r andere vom Er
steher nach den Versteigerungsbedingungen und dem Ergebnisse 
der Versteigerung nicht zu 11bernehmende Rechte und Lasten, sämt
liche nach der Rangordnung der bezüglichen bücherliehen Eintragun
gen oder nach der Zeitfolge der pfandweisen Beschreibungen und 
der sonst nachgewiesenen Rechtsbegründungsakte. 

(2) Die gerichtlich bestimmten Prozeß- und Exekutionskosten, 
die durch die Geltendmachung eines der in Z. 2 bis 4 angefiihrten 
Ansprdche entstanden sind, und die nicht länger als drei Jahre vor 
dem Tage der Erteilung des Zuschlages rdckständigen, aus einem 
Vertrage oder aus dem Gesetze geb11hrenden Zinsen, Renten, Unter
haltsgeider und sonstigen wiederkehrenden Leistungen genießen 
gleiche Priorität mit dem Kapitale oder Bezugsrechte. Eine gleiche 
Priorität wie dem Kapitale kommt auch den Ansprüchen aus einem 
f11r den Fall der vorzeitigen R11ckzahlung einer bücherlieh sicher
gestellten Forderung geschlossenen Vertrage zu. Bei Unzulänglich
keit der Verteilungsmasse sind. diese Nebengebiihren vor dem Kapitale 
zu berichtigen. 

Zu Zahl 1: JM. z. 1216 EO., P. 1. 
Zu Zahl 2: Art. 111, XIV/2 EG. z. EO., I 122 EO. 
HD. 4. JAn. 1836, JGS. 113 (Vorrecht der Konkurrenzbelträge). 



154 ExPkutionsordnung. § 216 

§§ 21, 22, KaisP. 4. März 1849, RGBI. 152, sowie JMV. 29. Sept. 1852, 
RGBI. 198 und JMV. 19. !\Iai 1856, RGBI. 83 (Grundentlastungsrenten und 
Kapitalien). 

§ 72 GebGes. 9. Febr. 1850, RGBJ. 50 und (§ 11 GebNov. 13. Dez. 1862, 
RGBI. 89, sowie Art. 111 MV. 3. Mal 1850, RGBI. 181 (Vermögensübertra
gungsgebühren). 

§ 23 WasserG. 30. Mal 1869, RGBI. 93 (Wassergenossenschaftsbelträge). 
§ 44, 45, G. 7. Juni 1883, HGBI. 92 (Kommassatlonskosten). 
§ 8, G. 7. Febr. 1923, BGBI. 35 (lnteressentenbeltrüge in Steyr). 
EisenbahnentelgnungsG. 18 . .Febr. 1878, RGBI. 30 (Verteilung der Ent-

schädigungssumme). 
G. 6. Juli 1896, RGBI. 144 (Vorrang der 1\lellorationsrentenforderungen). 
§ 21, NotwegeG. 7. Juli 1896, RGBI. 140. 
Mttlg .. BIVHI. 1901, S. 197 (Anmeldung von Verzugszinsen rückständiger 

öffentlicher Abgaben zum Meistbote zwangsweise veräußerter Liegenschaften). 
9. Mal 1917, RGBI. 206 in der Fassung Vdg.des Gesamtministeriums 31. Juli 

1911!, IHiBI. 289 (Über den Rang von Zinsenrückständen von Forderungen der 
1\lilitiirpersonen, von gestundeten Forderungen sowie Rückständen an Steuern 
sowie öffentlichen Abgaben). 

Gutachten des OGH., 8. Okt. 1919, .JA VBI. 1919, S. H8, über die Vor-
rangseinrüumung. 

Gutachten des OGH. z. § 216 EO., P. 4, 5. 
JM. z. § 216 EO., P. 2, 3. 
Mat. I S. 424, I I S. 48, 776. 
Formulare: Siehe bei § 209; II. Teil Aktenmuster IX, X. 

Entsch.: Zu Zahl 1, 2: 

l. \' orzugsrecht genießen: Zwangsverwaltungskosten, die für die Meisthots
masse von Vortell waren. 13. April 1915, GI. U. n. F. 7397. 

2. Forderungen aus einer Geschäftsführung oder in rem verslo. 7. Okt. 1919, 
H I 141, ZentrBI. 1920, S. 133. 

3. Die Verwaltungsauslagen und der Betriebsabgang von einer zur Konkurs
masse gehiirenden, zum Betriebe eines Gewerbes eingerichteten Liegenschaft, 
wenn das Gewerbe durch die Masse fortgeführt wurde. 16. April 1902, GI. U. 
n. F. 185:!. 

·1. ){ein Vorzugsrecht genießen die Kosten der Zwangsverwaltung, 
die nicht zugunsten der Gläubiger geführt wurde. 14. Nov. 1899, GI. U. 
n. F. 746. 

5. Voraussetzungen des Vorzugsrechtes der Zwangsvt'rwaltungskosten siehe 
18. ~Iai 11!98, GI. l 1• n. F. 187. 

6. Ob t'lner Vermögensübertragungsgebühr (insbesondere auch einer 
von Todes wegen bemessenen) auf Grund sachlicher Haftung ein gesetz
liches Vorzugspfandrecht an der versteigerten Liegenschaft zukommt, ist bei der 
Verteilung des Meistboles vom Gerichte zu entscheiden. 15. April 1896, Spruch 
Hep. :Sr. 163, GI. ll. 15.769. 

7. Für das Vorzugsrecht Ist nicht der Zeltpunkt der Abgabenvorschreibung 
maßgebend, sondern nur der Umstand, ob die Gebühr auf die Zelt von drei Jahren 
vor dem Zuschlage entfiillt. 6. Febr. 1906, GI. U. n. F. 3311. 

7a. Die dreijährige Frist des § 216, Z. 2 EO. beginnt mit dem Zeitpunkte 
zu laufen, in dem die Gebühr vom Steuerpflichtigen hätte berichtigt werden sollen. 
2. ~liirz 1927, SZ. IX/59; 

8. es ist nur zu entscheiden, ob das gesetzliche Pfandrecht für die Abgaben
forderung besteht. 20. Dez. 1910, GI. U. n. F. 5271. 

9. Dagegen keine Überprüfung, ob die Gebühr zu Hecht besteht. 19. Dez. 
1916, Slg. 1814. 

10. Die vori der zwangsweise versteigerten Liegenschaft zu entrichtenden 
Steuern und öffentlichen Abgaben (§ 216, Z. 2) sind ohne Bücksicht auf 
den Zeltpunkt der Fiilllgkelt mit den auf die Zelt bis zum Zuschlagstage entfallenden 
verhältnismüßigen Teilbetrage aus dem 1\leistbote, mit dem Reste aber vom Er
steher zu berichtigen. 7. April 1903, Jud.ß. Nr. 155, GI. U. n. F. 2310. 
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11. Ist die Gehlihrenforderung als Hypothekarforderung angemeldet, so 
Ist nicht zu liberprlifen, ob Ihr ein Vorzugspfandrecht zusteht. 18. April 1916, 
R VI 35, ZentrBI. 1916, S. 968. 

12. Das Vorzugsrecht der Vermögenslibertragungsgeblihr ist auf 
den Gegenstand der Übertragung beschränkt. 11. Febr. 1902, GI. U. n. F. 
1762. 

13. Dieses besteht trotz eines nach Einleitung der Zwangsversteigerung 
eingetretenen Besitzwechsels. 5. Mal 1903, GI. U. n. F. 2335. 

14. Wenn die Gehlihr blicherlich eingetragen Ist, Ist eine etwa bestehende 
persönliche Hartung flir sie nicht zu beachten. 23. Jün. 1878, GI. U. 6814. 

15. Das Gericht Ist zur Entscheidung iiber den Bestand einer Über
tragungsgehlihr nicht zuständig. 15. Febr. 1900, GI. U. n. F. 2534; 

16. t:4ls Vorzugsrecht besteht, wenn die Liegenschart vor der Einverleibung 
des Erwerbers versteigert wurde. 19. Dez. 1916, Slg. 1814. 

17. Das Vorzugsrecht besteht nur für Realsteuern, die flir die Zelt bis 
zum Zuschlage zu entrichten sind. 4. April 1900, GI. U. n. F. 956; 

18. es steht nur dem Staate, nicht auch dessen Rechtsnachfolgern zu. 13. Juni 
1906, GI. U. n. F. 3446; 

19. es besteht auch nicht für die Mahngehlihr bezliglich einer Steuerforderung. 
4. Febr. 1903, GI. U. n. F. 2246; 

20. wohl aber besteht das Vorzugsrecht flir die Übertragungsgehlihr bei einer 
außerblicherlichen Übertragung. 21. Aug. 1901, GI. U. n. F. 1536. 

21. Die von Todes wegen bemessene Vermögenslibertragungsgeblihr 
haftet auf der Liegenschaft, auch wenn die Verlassenschart zur Zelt der Ver
steigerung noch nicht eingeantwortet war. 12. Juni 1906, GI. U. n. F. 3442. 

22. Mehrere Nachlaßliegenscharten harten nur verhältnismäßig für die Gebühr. 
15. Juni 1904, GI. U. n. F. 2725; 

23. auch für die Übertragungsgebühr, die von einem Tauschvertrage be
messen wurde. 13. Sept. 1898, GI. U. n. F. 306; 

24. ebenso haften einzelne Anteile der versteigerten Liegenschaft nur ver
hältnismüßig flir die Übertragungsgebühr. 13. Okt. 1903, GI. U. n. F. 2459; 

25. auch die noch nicht bemessene Nachlaßgebühr Ist zu berlicksichtlgen, 
wenn sie bei der Anmeldung genau bezeichnet und annähernd berechnet wurde. 
16. NGV. 1904, GI. U. n. F. 2830; 

26. dagegen ist sie nicht zu berlickslchtlgen, wenn der Erlös nicht hinreicht, 
um die beim Todesfalle auf der Liegenschaft hartenden Lasten zu decken, die bei 
der Ermittlung des reinen Nachlasses zu berücksichtigen sind. 5 .• Juni 1901, 
GI. U. n. F. 1448. 

27. Nurdie auf die Nachlaßliegenschalt entfallenden Immobil iargebühren 
genießen das Vorzugsrecht. 21. Aug. 1901, GI. U. n. F. 1675. 

28. Die Übertragungsgebühr des ersten Zuschlages genießt im Falle 
der Wiederversteigerung ein Vorzugsrecht. Ein Widerspruch dagegen Ist auf den 
Verwaltungsweg zu weisen. 24. Jiin. 1906, GI. U. n. F. 3298; 

29. dieses Vorzugsrecht ist nicht von der Anmeldung gemäß § 172/2 ab
hängig. 11. Febr. 1915, GI. U. n. F. 7183. 

30. Die Bestimmung des§ 14 der FMV. v. 3. Mai 1850, RGBI. Nr. 181, wonach 
die Verjährung des den Vermögensübertragungsgebühren gesetzlich zu
stehenden Vorzugsrechtes durch Anwendung der gesetzlichen Mittel zur Ein
treibung der Gehlihr unterbrochen wird, Ist durch Art. II I EG. zur EO. in Gültig
keit erhalten. Als gesetzliches Mittel zur Eintreibung der Gebühr gilt nur die 
zwangsweise Pfandrechtsbegrlindung, die gehörig betriebene Zwangsverwaltung, 
einschließlich der administrativen Zwangsverwaltung, wenn dieselbe Im Grundbuch 
angemerkt wurde und die Zwangsversteigerung der flir die Gebühr hartenden 
Liegenschaft. 11. März 1903, Jud. B. Nr. 153, GI. U. n. F. 1802. 

31. Als Unterbrechung gilt auch die Bewilligung der Wlederversteigerung. 
22. Mal 1906, GI. U. n. F. 3425. 

32. Die Forderungen an rückständiger Erwerbsteuer genießen eben
falls ein Vorzugsrecht. 3. Nov. 1898, GI. U. n. F. 365; 

33. aber nur flir nicht länger als eineinhalb Jahre rückständige Betrüge. 
20. Aug. 1913, R I 649, ZentrBI. 1913, S. 802; 



156 Exekutionsordnung. § 216 

34. dies gllt auch für die Gemeindeumlagen zur staatlichen Erwerbs teuer. 
20. Sept. 1910, GI. U. n. F. 5171. 

35. Voraussetzung des Vorzugsrechtes Ist, daß der Steuerpßlchtige Etgen
tUmer der Liegenschaft Ist. 3. Jän. 1917, R I 400/16, Not.Ztg. 1918, S. 145; 

36. daher kein Vorzugsrecht, wenn die Erwerbsteuer für einen in Pacht 
stehenden Betrieb zu zahlen Ist. 17. Sept. 1912, GI. Ul. n. F. 6037. 

37. Das Vorzugsrecht für die Erwerbsteuer besteht, auch wenn die Liegen· 
schart nur in Ihren wesentlichen ßestandtellen für den Gewerbebetrieb eingerichtet 
war und verwendet wurde. 12. Ma11897, GI. U.16.0-IO; 

38. es besteht z. B. für die Erwerbsteuer von einem Wlrtsgewerbe, wenn 
auch der größere Tell der Liegenschaft als Papierfabrik eingerichtet Ist. 26. Febr. 
1896, GI. U. 15.728; 

39. es haftet die ganze Liegenschaft, wenn das Gewerbe auch nur von 
einem Miteigentümer betrieben wurde. 2. Juni 1902, GI. u. n. F. 2010. 

-10. HandelskammerbeltrAge stehen der Erwerbsteuer gleich. 7. April 1904, 
GI. U. n. F. 2657. 

41. Die öffentlichen Abgaben kommen bei verspliteter Anmeldung hinter 
der Forderung des letzten betreibenden Gläubigers zum Zuge. 30. Jän. 1900, 
GI. U. n. F. 868. 

42. Haftung jedes Liegenschaftsantelies für die g a n z e Grundsteuer. 
2. Dez. 1902, GI. U. n. F. 2121 (anders 13. Okt. 1903, GI. U. n. F. 2459). 

43. Vorzugsrecht genießen: Wasserumlagen. 5. Febr. 1902, GI. U. n. F. 1758. 
44. I<analelnmUndungs-, Baukommlsslons· und Gehstelgherstellungskosten, 

wenn sie nicht länger als drei Jahre rUckständig sind. 18. Jänner 1910, GI. U. 
n. F. 4898 u. a. m. 

45. Den rUckständigen Beltrügen samt Nebengebühren für die Arbeiter
Unfallversicherungsanstalten und für die Im G. v. 30. März 1888, RGBI. 33 
angeführten Bezirks-, Betriebs-, Bau- und Genossenschaftskrankenkassen, sowie 
für die Bruderladen steht ein Vorzugspfandrecht an den dem Verslcherungspßlch
tlgen eigentUmliehen Llege,nschaften, jedoch nur unter den Voraussetzungen und 
unter den Beschränkungen zu, unter welchen Im I 76 des G. v. 25. Okt. 1896, 
RGBI. 220 für die Erwerbsteuer ein Vorzugspfandrecht an Liegenschaften des 
Steuerpßlchtlgen festgesetzt Ist. Eine weitere Voraussetzung der Geltendmachung 
dieses Pfandrechtes Ist, daß der betreffende RUckstandsausweis ln Ansehung seiner 
Richtigkelt und Rechtskraft der Vorschreibung von der hlezu berufenen politischen 
Behörde bestätigt erscheint. Auf Liegenschaften des Verpßlchteten, in betreff 
welcher die Voraussetzungen des angeführten I 76 nicht zutreffen, sowie auf be
wegliches Vermögen, gebllhrt den angeführten Belträgen ein Vorzugspfandrecht 
nicht. 27. Nov. 1900, Jud. B. Nr. 150, GI. U. n. F.1197. (Vergl. 1§3, 4 G. 21. Juli 
1925, BGBI. Nr 276). 

46. Das Vorzugsrecht besteht auch für rUckständige freiwillige Versiche
rungsbeiträge. 21. Nov. 1911, GI. U. n. F. 5643; 

47. es erstreckt sich auf die RUckstände der letzten eineinhalb Jahre. 18. Jlin. 
1910, GI. U. n. F. 4898. 

48. Einem Zessionar der Bezirkskrankenkasse steht es nicht zu. 20. Sept. 
1899, GI. U. n. F. 706. 

49. Vorzugsrecht genießen auch BeitragsansprUche der Arbeiter-Unfall· 
versicherungsonstalt gegen Bergwerksunternehmungen (G. v. 10. Dez. 
1919, StGBI. 579). 24. Juni 1926, SZ. Vlll/207. 

50. Die Liegenschaft muß ausschließlich oder vorwiegend der ver
slcherungspßlchtlgen Unternehmung gewidmet sein. 7. Ma11907, GI. U. n. F. 3762. 

51. Das Vorzugsrecht besteht auch, wenn das Gewerbe nur auf einzelnen 
Parzellen betrieben wird. 13. Juni 1906, GI. U. n. F. 3444; 

52. es besteht nicht an einem Zlnshause, dessen Erdgeschoß und Garten 
zum Gewerbe verwendet wird. 17. Jän. 1911, GI. U. n. F. 5324; 

53. oder an einem landwirtschaftlichen Grundstücke, auf dem in geringem 
Umfang ein Mühlenbetrieb besteht. 18. Juni 1912, GI. U. n. F. 5975. 

54. Das Vorzugsrecht besteht für die ßeltrllge, die ein Baumelster für die 
Arbeiter zu leisten hat, die er auf seiner Baustelle zu Neubauten verwendete. 
6. Dez. 1898, GI. U. n. F. 400; 
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55. es besteht aber nicht an einer Lif.'genschart, die der Baumeister noch 
nicht in seinem Gewerbe verwendet hat. 7. Sept. 1897, GI. U. 16.102. 

56. Die im § 38 KalsV. v. 25. Juni 1914, RGBI. 138 angeführten rüek
stilndigen Prämien der Pensionsversicherung von Angestellten genießen das 
Vorzugsrecht vor allen Privatpfandrechten an den dem Dienstgeber gehörigen 
Liegenschaften, nur unter den Voraussetzungen und Beschränkungen, unter 
denen Im § 76 des G. v. 25. Okt. 1926, RGBI. 220 Cür die Erwerbssteuer ein 
gesetzliches Pfandrecht an den Liegenschaften des SteuerpOichtlgen festgesetzt 
Ist. 14. März 1916, SpruchRep. Nr. 258, Slg. 1687. 

57. Kein Vorzugsrecht genießen: H.enten- und Personaleinkommensteuer. 
14. Juli 1910, GI. U. n. F. 5133. 

58. Grundsteuer-Evidenzhaltungsgebühren. 20. Juni 1900, GI. U. n. F. 1064. 
59. Die Wassermehrverbrauchsgebühr in Wien. 13. Febr. 1907, GI. U. n. F. 

1526. Entgegengesetzt: 19. Ji\nn. 1927, SZ. IX/5. 
60. Wasserzlnsgebühren, Wasserleitungsaunagen und Gebühren der Ge

meinde. 28. Sept. 1905, GI. U. n. F. 3170 (Siehe Nr. 43.); 
61. außer wenn sie durch ein Landesgesetz den Gemeindesteuern gleich

gestellt sind. 5. Febr. 1902, GI. U. n. F. 1758. 
62. Die dem verurteilten Hypothekarschuldner vorgeschriebene Urteils

gebühr. 12. Dez. 1906, GI. U. n. F. 3598 (anders dagegen 30. Juni 1904, GI. U. 
n. F. 3619). 

63. Die Gerichtskommissärsgebühren des Notars. 5. Juni 1901, GI. U. 
n. F. 1448; 

64. die Gebühren Cür die Einräumung der Nutznießung einer Liegenschaft. 
15. Okt. 1901, GI. U. n. F. 1583. 

65. Fürsorgeabgaben. 2. Sept. 1925, SZ. VII/266. 
66. Agraroperatlonskosten. 4. Juni 1901, GI. U. n. F. 1445. 
67. Umlagen der evangelischen Kirchengemeinde. 19. April 1904. GI. U. 

n. F. 2667. 
68. Kosten des anlüßiich der Zwangsversteigerung bestellten Kurators. 

20. Febr. 1902, GI. U. n. F. 1776. 
69. Telephongebühren. 9. Febr. 1915, SpruchRep. Nr. 251, GI. U. n. F. 7306. 
70. Gebühren für eine vereinbarte Übertragung des Nachlasses, die wegen 

Konkurseröffnung nicht zustande kam. 26. Febr. 1896. GI. U. 15.728. 
71. Den Forderungen der Landesbrandschadenversicherungsanstalt in Ober

österreich steht kein Vorzugsrecht zu. 30. Juni 1904, GI. U. n. F. 3619; 
72. dasselbe gilt von der Landesbrandschadenversicherungsanstalt in Salz

burg. 16. Nov. 1910, GI. U. n. F. 5234. 
Zu Z a h I 3 : 73. Die zu berichtigenden Lohnforderungen von Taglöhnem und 

Dienstboten brauchen nur bescheinigt zu werden. 6. Jull1909, GI. U. n. F. 4673. 
Zu Zahl4: 74. Eine auf der Liegenschart hartende Hypothekarforderung Ist 

bei der Verteilung des für einen Ideellen :;l'ell erzleiten Meistbotes mit ihrem ganzen 
Betrage zu berücksichtigen. 16. Mal1905, SpruchRep. Nr. 186, GI. U. n. F. 3057. 

75. Für die 1n ausländischer Währung einverleibte Forderung kann Befriedi
gung ln Inländischer Währung nach dem Kurse des Zuschlagstages verlangt 
werden. 14. Jänner 1919, R VII 3/18, SZ. I/1. 

76. Kein Anspruch des Fruchtnleßers auf Ersatz fllr die nicht bezogenen 
Früchte der veräußerten Liegenschaft. 18. Mal 1910, GI. U. n. F. 5067. 

77. Das Pfandrecht an den Früchten einer durch fidelkommissarischen 
Substitution beschränkten Forderung geht mit dem Wegfall der Beschränkung 
auf die Substanz des Gutes über und ist aus dieser zu befriedigen. 1. April 1919, 
SZ. I/23. 

Zlaaen: 
78. Die dreijährigen Rückstände an Zinsen müssen, wn den gleichen Rang wie 

das Kapital zu genießen, aus den Akten ersichtlich oder angemeldet sein. 
20. Dez. 1899, GI. U. n. F. 800. 

79. Nicht angemeldete Zinsen sind nicht zuzuweisen. 28. Dez. 1915, GI. U. 
n. F. 7719. 

80. Mehr als drei Jahre rückständige Zinsen sind auch dann nicht 1n der 
Rangordnung des Kapitals zuzuweisen, wenn sie in Annuitätsratt'n enthalten sind. 
17. Dez. 1901, GI. U. n. F. 2192; 
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81. wohl aber, wenn Im Grundbuche das Pfandrecht auch flir die bis zum 
Eintragungstage rückständigen Zinsen einverleibt wurde. 31. Jän. 1900, GI. U. 
n,.F. 872: 

82. länger als dreijährige rückständige Zinsen können nicht Im Range der 
Anmerkung des Versteigerungsverfahrens zugewiesen werden. 31. Jän. 1905, 
GI. U. n. F. 2939. 

83. In der Rangordnung der Hauptforderung sind nur die dreijährigen Zinsen
rückstände, vom Tage des Erlages an gerechnet, zuzuweisen. 24. Febr. 
1903, GI. U. n. F. 2271. 

84. Gegen die Zuweisung von Zinsen, die älter als drei Jahre sind, haben 
auch die bei der Verteilungstagsatzung nicht erschienenen Gläubiger das 
Rekursrecht. 31. Jän. 1899, GI. U. n. F. 493. 

85. Zinseszinsen genießen nicht den gleichen Pfandrang wie das Kapital. 
8. Juni 1926, SZ. VIII/187. 

86. Der Anspruch des Dritten, der die Zinsen einer Hypothekarschuld flir 
den Verpnlchteten gezahlt hat, ohne Zessionär zu sein, ist nicht in der Rang
ordnung der Hypothek zu berichtigen. 16. Dez. 1903, GI. U. n. F. 2911. 

87. Anspruch auf die vom Zuschlagstage an weiterlaufenden Zinsen, siehe 
3 .• Jän. 1900, GI. U. n. F. 830. 

88. Bei Berichtigung durch Barzahlung sind die vertragsmilBigen Zinsen 
nur bis zum Zuschlagstage zu berechnen. 13. Nov, 1901, GI. U. n. F. 1623. 

89. Aus einer Nebengebührensicherstellung können vereinbarungsgemäß 
auch die Zinsen vom Zuschlagstage an berichtigt werden. 1. Dez. 1903, GI. U. 
n. F. 2504; 

90. ebenso länger als drei .Jahre rückständigen Zinsen, wenn die Sicherstellung 
lür alle .,Im Gesetze nicht vorgesehenen Nebengebühren" bestellt wurde. 4. April 
1905, GI. U. n. F. 3017. 

91. Oie Zinsen können im Verteilungsverfahren wegen Wuchers ermiißlgt 
wt>rden. 19. :\Iai 1886, GI. U. 11.038. 

Kosten: 
92. Siehe Jud. B. Nr. 201 bei§ 209 EO. 
93. Der Gläubiger hat keinen Anspruch auf die Kosten des Rekurses gegen 

dt>n Meistbotsvertellungsbeschluß. 14. Mal 1913, GI. U. n. F. 6439. 
94. ){ein Vorzugsrecht der Kura torskosten. 20. Febr. 1902, GI. U. n. F. 1776. 
95. Keine Berücksichtigung der Kosten, die durch die Geitendmachung 

einer ohne Anrechnung auf das !\feistbot übernommenen Reallast entstanden 
sind. 26 .. Jiinner 1905, GI. U. n. F. 2937. 

96. Die Kosten des siegreichen Oppositionsprozesses genießen nicht den 
Hang der Pfandforderung. 23. Aug. 1910, Gl.U. n. F. 5143. 

97. Die nach Eröffnung des Ausgleichsverfahrens gegen den Ausgleichs
schuldner zuerkannten Prozeßkosten haben den Rang der Hauptlorderung. 26. April 
1927, Ob II 363, ZentrBI. Bd. 45, Nr. 231, S. 641. 

98. Bei der kridamüßigen Versteigerung einer Liegenschalt sind die Be
treibungskosten als Vorzugspost zuzuweisen. 28. Jiln. 1902, GI. U. n. F. 1737 
u.a.m.; 

99. ebenso die Speziaimassekosten. 9. Dez. 1909, GI. U. n. F. 4819. 
100. Nur jene Kosten sind als Spezialmassekosten zuzuweisen, welche Im 

Interesse der Spezialmasse und der an derselben beteiligten Realgläubiger ent
standen sind. 20. Febr. 1900, GI. U. n. F. 894. 

tOt. Die Kosten der politischen Exekution genießen nicht das Vorzugs
pfandrecht der Steuern. 27. Sept. 1898, GI. U. n. F. 318. 

102. Slt>he Entscheidungen bei § 152 und § 218 EO. 

Literatur 
Weinmann: Die Obertragbarkelt von Exekutionsprivilegien und Vorrechten 

ähnlicher Art. GZ. 1916, S. 141. 

§ 217. (I) Sofern die Verteilungsmasse durch die bisher angeführ
ten Leistungen nicht erschöpft ist, sind aus ihr zu berichtigen: 

1. die länger als drei Jahre rückständigen, von der Liegenschaft 
zu entrichtenden Steuern samt Zuschlägen, Vermögensübertragungs-
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gebühren und sonstige von der Liegenschaft zu entrichtende öffent 
liehe Abgaben, die nach den bestehenden Vorschriften ein gesetzliches 
Pfandrecht genießen; 

2. nach diesen die länger als drei Jahre rückständigen, aus einem 
Vertrage oder aus dem Gesetze gebührPnden Zinsen, Renten, Unter
haltsgeider und sonstigen wiederkehrenden Leistungen, insoweit den
selben ein Pfandrecht zukommt, nach der Priorität der Kapitalien 
oder Bezugsrechte. 

(2) Ein nach Berichtigung aller dieser Ansprüche erübrigender 
Rest der Verteilungsmasse ist dem Verpflichteten zuzuweisen. 

Mat. I S. 424, II S. 777. 

Besondere Bestimmungen 

§ 218. (1) Bei Unzulänglichkeit der Verteilungsmasse sind die 
eine gleiche Rangordnung genießenden Ansprüche samt Nebengebüh
ren nach Verhältnis ihrer Gesamtbeträge zu berichtigen. 

[(2) Durch eine bücherlieh eingetragene Vorrangseinräumung 
tritt die Hypothekarforderurig, welcher der Vorrang eingeräumt wird, 
an die Stelle der zurückgetretenen Hypothekarforderung. Ist die 
vortretende Forderu.ag größer als die zurücktretende, so geht sie, 
sofern nicht die Parteien etwas anderes vereinbart haben, auch 
an ihrer ursprünglichen Stelle der zurückgetretenen Forderung 
vor.] 

(3) Forderungen, zu deren Hereinbringung vor Einleitung des 
Versteigerungsverfahrens die Zwangsverwaltung der Liegenschaft 
angeordnet wurde, gelangen in der gemäß § 104 dem Befriedigungs
rechte des Gläubigers zukommenden Rangordnung aus der Vertei
lungsmasse zum Zuge, wenngleich dieser Gläubiger auf der Liegen
schaft weder pfandrechtlich sichergestellt, noch dem Versteigerungs
verfahren beigetreten ist. 

§§ 125, 129 EO., !II 45 bis 51, Dritte Tellnovelle z. abGB. 
Gutachten des OGH. SZ. I /101. 
Mat. I S. 424, II S. 48, 777. 
Formulare: Heller-Trenkwalder Nr. 292. 
Entsch.: 1. Wirkungen der Vorrangseinräumung siehe Jud. B. Nr. 159, 

GI. U. n. F. 2570. Dazu Dritte Tellnovelle, II 45 bis 51. 
2. Wirkungen der Abtretung des Ranges einer Helratsgutsforderung. 

24. Mal 1899, GI. U. n. F. 1230. 
3. Wenn ein Hypothekargläubiger aus einem frelgewordenen Deckungs· 

kapitale für ein Ausgedinge befriedigt wurde, gebühren Ihm nicht die seit dem 
Zuschlage laufenden Zinsen. 24. Okt. 1906, GI. U. n. F. 3560. 

4. Wenn der Gläubiger eine vorangehende Forderung mit Erfolg angefochten 
hat, kommt er trotzdem erst nach den Zwischenhypothekaren zum Zuge. 8. Juni 
1910, GI. U. n. F. 5101. 

5. Wirksamkelt des Verzichtes des Vorhypothekars auf seine Forderung auch 
gegenüber den Zwlschenhypothekaren. 4. Febr. 1904, GI. U. n. F. 2599. 

6. Wird eine mit einer fidelkommissarischen Substitution (Belastungsverbot) 
belastete Lie-genschaft mit Zustimmung des Substituten versteigert, ao gebühren 
den Hypothekargläubigern nur die Zinsen de-s Melstboteos. 28. Sept. 1915, 
GI. U. n. F. 758.1. 

7. Siehe Entscheldunven bel Ii 227 EO. 
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Literatur 
BUchse Franz: Bllcherllcher Vorrang mehrerer Satzrechte vor einem und 

dessen Behandlung bei der MelstbotsverteUung. GZ. 1914, Nr. 17, S. 155. 
Rodwin Jakob: Ober bllcherllche VorranpelnrAumung. GZ. 1914, Nr. 33/34, 

s. 341. 

§ 219. (1) Pfandrechtlieh sichergestellte Ansprdche:auf jährliche 
Renten, Unterhaltsgelder und andere wiederkehrende Zahlungen 
werden aUß der Verteilungsmaa.se in der Art berichtigt, daß zunichst 
die bis zum Tage der Erteilung des Zuschlages rdckständigen Leistun
gen(§§ 216 und 217) bezahlt und sodann das Kapital, das erforderlich 
ist, um die vom Tage der Erteilung des ZUBOblages an verfallenden 
Leistungen aus seinen Zinsen zu berichtigen, zinstragend angelegt wird. 

(2) Das durch Erlöschen des Bezugsrechtes frei werdende Kapital 
ist, soweit tunlieh, schon im voraus nach Maßgabe der Priorität ihrer 
Ansprdehe den Berechtigten, deren Ansprdehe aus der Verteilunga
maa.se nicht mehr voll zum Zuge gelangen, und in Ermangelung 
soleher dem Verpflichteten zu dberweisen. 

Mat. I S. 424, II S. 778. 
Formulare: Heller-Trenkwalder Nr. 293. II. Tell Aktenmuster X. 

§ 220. (1) Pfandrechtlich siebergestellte Forderungen unter auf
lösender Bedingung sind durch Zuweisung des nach §§ 216 und 217 
auf die Forderung entfallenden Barbetrages zu berichtigen; der 
Gläubiger hat die Rdckleistung des Empfangenen fdr den Fall des 
Eintrittes der Bedingung sicherzustellen. 

(2) Wird die Sieherstellung verweigert, so ist der zur Berichtigung 
erforderliche Betrag fdr die Zeit, bis der Nichteintritt der Bedingung 
gewiß ist, zinstragend anzulegen. Die bis dahin laufenden Zinsen 
sind dem bedingt berechtigten Gläubiger als Ersatz der ihm vertrags
mäßig gebührenden Zinsen, wenn aber die Forderung eine unver
~insliebe ist, den aus der Verteilungsmaa.se nicht mehr voll zum 
Zuge gelangenden Berechtigten nach der Rangordnung ihrerAnsprdche 
oder maagels solcher dem Verpflichteten zuzuweisen. Die Sicher
stellung gilt als verweigert, wenn sich der Gläubiger nicht spätestens 
bei der letzten Verteilungstagsatzung zu deren Leistung bereit er
klärt oder wenn er die rechtzeitig angebotene Sicherheit vor Rechts
kraft des VerteilungsbeschlUBses nicht leistet. 

( 3) In beiden Fällen ist bei der Verteilung auf das Eintreten 
der Bedingung im Sinne des § 219, AbSAtz 2, entsprechend Bedacht 
zu nehmen. 

( 4:) Forderungen, hinsichtlich deren im öffentlichen Buche eine 
Streitanmerkung oder die Anmerkung der Löschungsklage einge
tragen ist, sind wie Forderungen unter auflösender Bedingung zu 
behandeln. 

II 56 ZPO., 78 EO., §I 61, 66, 69, 70 GBG., II 38, 47 Dritte Tellnovelle 
z. abGB. 

Mat. I S. 424, II S. 778. 
Formulare: Heller-Trenkwalder Nr. 294. 11. Tell Aktenmuster X, Anm. 59. 
Entsch.: Die pfandrechtlich sichergestellte Forderung wird durch die 

Streitanmerkung nicht zu einer auftösend bedingten. 27. Jän. 1914, GI. U. 
n. F. 6781. 
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§ 221. (1) Die Beträge, welche aus der Verteilungsmasse nach 
barer Berichtigung der dem Gläubiger nach §§ 216 und 21i zukom
menden Nebengebtihren auf pfandrechtlich sichergestellte Forderun
gen unter aufschiebender Bedingung entfallen, sind für die Zeit bis 
zum Eintritte der Bedingung zinstragend anzulegen. 

(2) Die Zinsen sind dem bedingt berechtigten Gläubiger, wenn 
diesem aber der Zinsenbezug nicht gebtihrt, den im § 220, Absatz 2, 
genannten Personen zuzuweisen. Fdr die Verwendung· des frei 
werdenden Kapitales gelten die Vorschriften des § 219, Absatz 2. 

Mat. I S. 425, II S. 49, 779. 
Formulare: Heller·Trenkwalder Nr. 294. 11. Tell Aktenmuster X, Anm. 59. 

§ 222. (1) Fordel"ungen, für die eine Simultanhypothek bestellt 
ist, sind durch Barzahlung aus der Verteilungsmasse zu berichtigen 
(§§ 216 und 217). 

(2) Werden sämtliche für die Forderung ungeteilt haftenden 
Liegenschaften versteigert, so haben die einzelnen Verteilungsmassen 
zur Befriedigung der Forderung mit jener Teilsumme beizutragen, 
die sich zur Forderung einschließlich ihrer Nebengebühren verhält, 
wie der bei jeder einzelnen Liegenschaft nach Berichtigung der 
vorausgehenden Ansprüche erübrigende Rest der Verteilungsma.sse 
zur Summe aller dieser Reste. 

( 3) Fordert der Gläubiger die Bezahlung in einem anderen Ver
hältnit!se, so können die nachstehenden Berechtigten, die infolge dessen 
weniger erhalten, als wenn der Gläubiger seine Befriedigung gemäß 
Absatz 2 aus allen versteigerten Liegenschaften genommen hätte, 
begehren, daß aus den einzelnen Verteilungsmassen der Betrag, 
welcher nach der in Absatz 2 vorgesehenen Verteilung auf die unge
teilt haftende Forderung entfallen wäre, insoweit an sie abgeführt 
werde, als dies zur Deckung ihres Ausfalles notwendig ist. 

(4) Wenn nicht sämtliche mitverhafteten Liegenschaften zur 
Versteigerung gelangen, so sind der Berechnung des den nachstehenden 
Berechtigten gebtihrenden Ersatzes an Stelle der Restbeträge der 
einzelnen Verteilungsmassen die Steuerschätzwerte sämtlicher unge
teilt haftenden Liegenschaften zugrunde zu legen. Die näheren Be
stimmungen über die Festsetzung des Steuerschätzwertes erfolgen 
im Verordnungswege. Der Ersatzanspruch der nachstehenden Be
rechtigten ist in diesem Falle zu deren Gunsten auf den nicht ver
steigerten, mitverhafteten Liegenschaften in der Rangordnung der 
ganz oder teilweise getilgten und gleichzeitig zu lösebenden Forderung 
des befriedigten Simultanpfandgläubigers einzuverleibE'n. Diese Ein
verleihung ist vom Gerichte auf Antrag zu verfügen. 

II 166, 171, 229 EO. 
JMV. 10. Juli 1897, RGBI. 174 über den bel der vorliluflgen Feststellung 

des Lastenstandes undbelder Meistbolsverteilung zugrunde zu legenden Steuer
schiltzwert der mit einer Simultanhypothek belasteten Liegenschaften. 

JME. 5. Nov. 1899, l\lttlg. JMVBI. 1899, S. 363 (Abschriften für die 
grundbücherliehe Urkundensammlung bel den F.lntragungen Im Laufe des 
Exekutlonsverfahrens). 

Jl\1. z. I 222 EO. 
Mat. I S. 425, II S. 50, 779. 

HELLER, Aktenmuster lll. 11 
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Fonnulare:VittoreUi-Bloch-FischböckNr.89;Heller-TrenkwalderNr.295,296. 
II. Tell Aktenmuster XI. 

Entsch.: 1. Der Ersatzanspruch steht nicht nur den Simultanpfand
gläubigern zu, sondern auch den anderen nachstehenden Berechtigten. 28. Juni 
1898, GI. u. n. F. 239; 

2. er steht auch den durch das Meistbot nicht mehr gedeckten HypOthekar
gläubigern zu. 1. Okt. 1901, GI. U. n. F. 1570. 

3. Der verpflichteten Partel steht kein Ersatzanspruch zu. 7. April 1926, 
SZ. Vlll/113. 

4. Dein Ersatzanspruche des der Simultanhypothek ftlr eine Übertragungs
gehUhr nachstehenden Berechtigten kommt nur die Rangordnung und nicht das 
Vorzugsrecht der Gebührenforderung zugute. 12. Juli 1898, GI. U. n. F. 251. 

5. Bel der Meistbolsverteilung Ist auf die nicht mitversteigerten Liegen
schaften nur Ober Antrag Bedacht zu nehmen. 17. Mal 1899, GI. U. n. F. 615. 

6. Der Antrag auf Ersatz Im Sinne des I 222, Abs. 4 muß vor Erlassong 
des Verteilungsbeschlusses gestellt werden. 10. Jän. 1899, GI. U. n. F. 448 u. a. m. 

7. Der Verpßlchtete Ist zur Antragstellung nicht berechtigt. 28. Dez. 1916, 
Slg. 1808. 

8. DIe Geltendmachung des Regreßanspruches wegen Ausfalles bei einer 
Gesamthypothek muß vor Sehluß der Verteilungstagsatzung erfolgen. 21. Nov. 
1916, R II 435, ZentrBI. 1917, S. 94. 

9. Der Antrag nach Abs. 4 Ist nur zulässig, wenn zur Zelt der Verteilungs
tagsatzung die Simultanhaftung der nicht versteigerten IJegenschaften noch 
besteht. 28. Okt. 1902, GI. U. n. F. 2074 u. a. m. 

10. Wenn auf die vorhergehende simultan haftende Forderung nur Zinsen 
und Kosten zugewiesen wurden, besteht kein F..rsatzanspruch des Nachhypothekars. 
9. Febr. 1904, GI. U. n. F. 2603. ' 

11. Wird der Ersatzanspruch auf der mithaftenden Liegenschaft einverleibt, 
so Ist der Eigentümer dieser Liegenschaft zur Bestreitung der Forderung 
berechtigt. 8. Febr. 1906, GI. U. n. 1-'. 3318; 

12. dieser kann aus der Forderung auch persönlich geklagt werden. 6. Febr. 
1903, GI. U. n. F. 2250. 

13. Die Einverleibung des Pfandrechtes fllr die Ersatzforderung kann aueh 
von Amts wegen gültig erfolgen. 27. Sept. 1910, GI, U. n. F. 5188. 

14. Gegen den Ersatzanspruch kein Rekurs, wenn nicht Widerspruch erhoben 
wurde. 25 •• Juni 1902, GI. U. n. I-'. 1962. 

15. Der Berechnung der Ersatzansprüche sind trotz Vorllegens einer gericht
lichen Sehützung die Steuerschützwerte zugrundezulegen. 22. Juni 1909, 
GI. U. n. F. 4657. 

16. 1 222 Ist nicht anwendbar, wenn eine Forderung auf einer Liegenschaft 
und auf einer darauf einverleibten Forderung ungeteilt haftet. 18. Juni 1901, 
GI. U. n. F. 1466. 

17. Wenn einzelne Ideelle Anteile der Liegenschaft versteigert werden, Ist 
die auf der ganzen Liegenschaft haftende Forderung aus dem Erlöse zur Gänze 
zuzuweisen. 4. t'ebr. 1903, GI. U. n. F. 2245. 

18. Wird die simultan haftende Forderung tellweise aus der einen Liegen
schaft befriedigt, so hat der ungetllgte Rest bei der anderen Liegenschaft den 
Vorrang vor dem Ersatzanspruche des nachstehenden Hypothekargliiublgers. 
20. Aug.1913, GI. U. n. F. 6547; 

19. Im Verteilungsbeschlusse Ist jedoch nur die Eintragung Im Range 
der restlichen Simultanhypothek anzuordnen. 27. Milrz !913, GI. U. n. F. 6365. 

20. 1 222 Ist auch auf die Kredithypothek anwendbar: 30. Dez. 1911, 
GI. U. n. 1•', 6219. 

21. Die Bestimmung des 1222, daß 1-'orde-rungen, fllr die eine Simultanhypothek 
bestellt Ist, durch Barzahlung aus der Versteigerungsmasse zu berichtigen sind, 
Ist nicht zwingendes Recht. 9. Jänner 1900, NotZtg. 1901, S. 180. 

Literatur 
Kornltzer: Zur Frage der theoretischen Konstruktion des Ersatzanspruches 

nach 1222 EO. Ze-ntrBI. Bd. 34, S. 209; Derselbe: Befriedigungsrecht und 
Beltragspßlcht bel Slmultanhypotheken. NotZtg. 1912; Nr. 46, S. 374; Der
selbe: Wann gelangt der Ersatzanspruch des 1222 EO. zur Entstehung. 
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NotZtg. 1910, Nr. 43, S. 356, Nr. 44, s. 368; Derselbe: Der Schutz des 
"nachstehenden Berechtigten" im Meistbotavertellunpverfabren. NotZtg.1913, 
s. 125, 134, 143, 150. 

Geiler Leo: Die Geaamt- oder Simultanbypothek. ZentrBl. Bd. 35, S. 857. 
Rojic: Zur Frage des Ersatzanspruches nach I 222 EO. JurBl. 1917, Nr. 36, 

S. 423 (siebe auch beil213). 
Zalman: JurBl. 1910; Schiller, Jur. BI. 1913. 

§ 223. (1) Alle anderen pfandrechtlich Biehergeatellten Forderun
gen, einachlieBlich der pfandrechtlieh Biebergeatellten Steuern- und 
Gebdhrenforderungen Bind, wenn nicht ihre Barzahlung spätestens 
acht Tage vor dem Versteigerungetermine begehrt wurde, durch 
1.tbemahme der Schuld in Anrechnung auf das Meistbot zu berichtigen. 
Gläubiger; die rechtzeitig die Barzahlung begehrten, können von 
diesem Begehren während der Verteilungetageatzung zurficktreten 
und Bieh mit der 1.tbemahme der Schuld durch den Ersteher und der 
Befreiung ihres frdheren Schuldners einverstanden erklären. 

(2) Bei Berichtigung von pfandrechtlieh eiehergestellten Forde
rungen durch 1.tbemahme Bind lediglieh die bis zum Tage der Erteilung 
des Zuaehlagea rilekatindigen Zinsen, sowie die acmatigen Neben
gebdhren (§§ 216 und 217) durch Barzahlung aus der Verteilunga
maaae zu berichtigen. 

(3) Wenn die bare Berichtigung von unverzinaliehen betagten 
Forderungen begehrt wird, ist der aus der Verteilungemaaae auf die 
Forderung entfallende Betrag fdr die Zeit bis zum Eintritte der 
Fälligkeit zinstragend anzulegen. Die bis zum Fälligkeitstage laufen
den Zinsen Bind den aus der Verteilungemaaae nicht mehr voll zum 
Zuge gelangenden Berechtigten nach der Rangordnung ihrer An
aprilehe, mangels soleher Berechtigter aber dem Verpflichteten zu
zuweisen. 

(4) Fdr unverzinsliche betagte Forderungen, die in Anrechnung 
auf das Meistbot dbemommen werden, hat der Ersteher vom Tage 
der Erteilung des Zuaehlagea bis zum Eintritte der Fiilligkeit Zinsen 
in der Höhe der gesetzliehen Zinsen zu entrichten. Diese Zinsen Bind 
nach den Beatimmungen des vorhergehenden Absatzes zu verwenden. 

JM. z. I 223 EO. 
Mat. I S. 425, II S. 780. 
Formulare: Siebe bei 1209 und Belspiel II der amtlichen Beispiele, JMVBI., 

Stück IV/1900, ferner JMVBI. Stück V/1910. II. Tell Aktenmuster X. 
Enhch.: 1. Das ElnverstAndnls des GIAubiiJers mitder Schuldübernahme 

dureh den Ersteher befreit diesen nur dann von der Barzahlung, wenn der Gläubiger 
auch den Verpflichteten aus jeder Haftung ftlr die Schuld befreit. 8. JAn. 1902, 
GI. U. n. F. 1712. 

2. Rechtliehe Stellung des Erstebers bezUglieh der im Verteilunpbeschlusse 
zur Übernahme zupwlesenen Hypotheken. 5. Jull1906, GI. U. n. F. 3477. 

3. Heiratsgutsforderungen sind so zu behandeln, wie betagte Forde
rungen. 31. JAn. 1905, GI. U. n. F. 2938; 

4. sie sind bis zum Eintritte der FäHigkelt zinsbringend anzulegen. 30. Juni 
1915, GI. U. n. F. 7506; 

5. werden sie nicht vollstAndlg gedeckt, so sind zu Ihrer Deckung auch die 
Zinsen der fruchtbringend angelegten Meistbolsquote zu verwenden. 3. Juli 
1900, GI. U. n. F. 1077. 

6. Behandlung der Helratsgutsforclerung, welche für die Ersteherio ein· 
verleibt Ist. Siehe 16. JAn. 1912, GI. U. n. F. 5742. 
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7. Zuweisung an den noch nicht verbUcherlen Erben eines Hypothekar
gläubigers. 17. Sept. 1913, GI. U. n. F. 6570. 

8. Siehe Entscheidungen bei § 218. 

Literatur 
Schrutka Emll (v.): Ist unter dem bisherigen oder frUheren Schuldner der 

§§ 171, Abs. 2 und 223, Abs. 1 EO. der persönlich haftende VerpOichtete oder 
der Personalschuldner Oberhaupt zu verstehen? NotZtg. 1914, S. 269. 

§ 224. (1) Wenn auf der Liegenschaft das Pfandrecht für Forde
rungen begründet ist, die aus einem gegebenen Kredite, aus einer 
übernommenen Geschäftsführung oder aus dem Titel der Gewähr
leistung oder des Schadenersatzes entstehen können (Kredit-, Kau
tionshypothek), so sind die bis zur letzten Verteilungstagsatzung 
bereits entstandenen Forderungen des Gläubigers an Kapital und 
Nebengebühren in Gemäßheit der sonst für pfandrechtlich sicher
gestellte Forderungen der gleichen Art geltenden Vorschriften durch 
Barzahlung (zinstragende Anlegung) oder Übernahme zu berichtigen. 

(2) Der hiedurch nicht aufgezehrte Teil des angegebenen Höchst
betrages wird durch Zuweisung eines entsprechenden Barbetrages 
aus der Verteilungsmasse berichtigt. Dieser Betrag ist zinstragend 
anzulegen. Die Zinsen sind, unbeschadet der Verwendung des er
legten Betrages für die dem Gläubiger neu entstehenden Ansprüche, 
den aus der Verteilungsmasse nicht mehr voll zum Zuge gelangenden 
Berechtigten nach der Rangordnung ihrer Ansprüche oder in Ermang
lung solcher dem Verpflichteten zuzuweisen. Diesen Personen fällt 
auch nach Maßgabe der Priorität ihrer Ansprüche zu, was nach Be
endigung des Kredits- oder KautionsverhältniBSes von dem erlegten 
Kapitale erübrigt (§ 219, Absatz 2). 

1\lat. I S. 425, II S. 50, 78 t. 
Formulare: Heller-Trenkwalder Nr. 292. II. Teil Aktenmuster X. 
Entsch.: 1. Bei t>lner Kredit- oder Kautionshypothek können Zinsen und 

Kosten nur Im Rahmen der fUr das Kapital und allenfalls fUr Nebengebühren 
eingetragenen Höchstbeträge berücksichtigt werden. 15. Febr. 1927, SZ. IX/40 
u.a.m.; 

2. selbst wenn der Höchstbetrag samt bestimmten Zinsen einverleibt Ist. 
17. Nov. 1909, GI. U. n. F. 4792. 

3. Die den Höchstbetrag Obersteigenden NebengehUhren genießen nlch t 
den Rang der J{redlthypothek. 4. Nov. 1896, GI. U. 15.894. 

4. Die Im Hahmen des Höchstbetrages angemeldete Forderung Ist urkundlich 
zu bescheinigen. 4. Mal 1915, GI. U. n. F. 7425. 

5. Wenn nicht angemeldet wird, Ist der ganze Höchstbetrag zuzuweisen. 
19. Nov. 1902, GI. U. n. F. 2562. 

6. Eine restliche Kostensicherstellung Ist zinsbringend anzulegen. 9. Jän. 
1902, GI. U. n. F. 1714. 

7. Zuweisung von älteren als dreijährigen ZinsrUckständen aus der zu Ihrer 
Deckung bestellten Kautlonshypothek. 3. Jän. 1906, GI. U. n. F. 3279. 

8. Die t.lbertragung von Kautionshypotheken als solchen Ist nach 
Maßgabe der Übertragbarkelt des Grundverhältnlsses, wofür ale haften und dessen 
hiernach erfolgten Übertragung zulässig. Auf eine Kautionshypothek kann ein 
Afterpfandrecht einverleibt werden. 22. Juni 1915, Jud. B. Nr. 234, GI. U. 
n. F. 7492. 

9. Haftet ob einer in Zwangsversteigerung gezogenen Liegenschaft eine 
Anmerkung der Rangordnung fUr eine aufzunehmende Schuld, so Ist deren 
Betrag aus der Verteilungsmasse nach jenen Grundsätzen zuzuweisen, die fUr den 
Tell einer Hypothek gelten, der noch nicht durch entstandene Forderungen auf-
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gezehrt Ist. Das Pfandrecht für die aufgenommene Schuld kann Im angemerkten 
Range auch gegen den Ersteher einverleibt werden. 10. Febr. 1925, Ob II 105, 
ZentrBI. 1926, S. 63. 

10. Den Nebengebtihren kommt, 110fern sie nach dem Gesetze den gleichen 
Rang wie das Kapital genießen, der angemerkte Rang ohne RUckslebt darauf zu, 
ob sie ln dem Höchstbetrage Ihre Deckung finden. 31. März 1926, SZ. VIII/94. 

Literatur 
Belsser Morlz: Ranganmerkung und Zwangsvollstreckung. GZ. 1923, Nr. 6, 

S.89. 
Heller Ludwlg: Anmerkung der Rangordnung und Zwangsventelgerung. 

GZ. 1924, Nr. 4, S. 59 und über dasselbe Lleban: AnwZtg. 1924, Nr. 11, 12. 
Demellus Heinrich: Studien über die Anmerkung der Rangordnung. Zentr.· 

BI. Bd. 44, S. 502. 

§ 225. (1) Mit welchem Betrage Dienatbarkeiten und Reallasten 
von unbeschränkter Dauer zu bewerten Bind, die der Ersteher nach 
den Versteigerungsbedingungen und dem ErgebniBBe der Versteigerung 
in Anrechnung auf das Meistbot zu übernehmen hat, ist vom Richter 
unter Berücksichtigung der ErgebniBBe der Schätzung (§ 144) zu be
stimmen. Bei Dienatbarkeiten und Reallasten, die zum Bezuge 
wiederkehrender Leistungen berechtigen, ist dieser Betrag dem Kapi
tale gleich, das erforderlich ist, um die vom Tage der Erteilung des 
Zuschlages an verfallenden Leistungen oder deren Geldwert aus den 
Zinsen zu berichtigen. Der Betrag, der auf eine vom Ersteher über
nommene Last entfällt, wird diesem ausgefolgt. 

(2) Bei Dienstbarkeiten und Reallasten von beschränkter Dauer, 
die der Ersteher in Anrechnung auf das Meistbot übernimmt, ist 
das Deckungskapital zinstragend anzulegen. Die Zinsen gebühren 
für die Dauer der fraglichen Last dem Ersteher. In Bezug auf das 
frei werdende Deckungskapital ist im Sinne des § 219, Absatz 2, zu 
verfahren. 

I 21 RealsehO. 
Mat. I S. 425, II S. 781. 
Formulare: Siehe bei I 209. 

§ 226. (1) Einverleibte Ausgedinge Bind wie Reallasten von be
schränkter Dauer, die zu wiederkehrenden Leistungen verpflichten, 
nach den Vorschriften des § 225 zu behandeln. 

(2) Der Ersteher hat dem Berechtigten die ihm kraft des über
nommenen Ausgedinges gebührenden Natural- und Geldleistungen 
zu gewähren. Ist die aus der Verteilungsmasse auf das Ausgedinge 
entfallende Deckung zu gering, um aus ihren Zinsen diese Leistung 
oder ihren Geldwert voll zu berichtigen, so darf der Ersteher die zur 
unverkürzten Aufrechterhaltung der Ausgedingaleiatungen erfor
derlichen Ergänzungsbeträge aus dem Deckungskapitale entnehmen. 

(3) Mit Zustimmung des Ausgedingeberechtigten und der auf 
das Deckungskapital gewiesenen Personen kann das Gericht ver
fügen, daß, wo Altersversorgungskassen bestehen, das Deckungs
kapital in eine solche Kasse zugunsten des Ausgedingeberechtigten 
eingezahlt werde. 

JM. z. I 226 EO. 
Mat. I S. 425, II S. 50, 782. 
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Formulare: Belspiel D der amtlichen Beispiele, JMVBI. Stück IV/1900. 
II. Teil Aktenmuster X. 

Entsch.: 1. Das Ausgedinge bleibt bis zur Aufzehrung des Deckungs
kapitales oder dem frllheren Tode des Berechtigten einverleibt. 29. März 1001, 
GI. U. n. F. 1355. 
. 2 Ist das Ausgedinge auf mehreren Uegenschaften simultan einverleibt, 
so Ist das Deckungskapital aus dem Meistbote IIAmtllcher Uegenschaften zuzu
weisen. 31. Juli 1007, GI. U. n. F. 3868. 

3. Ungeteilte Haftung jedes Uegenschaftsantelles für das Ausgedinge. 
22. Nov. 1005, GI. U. n. F. 3223. 

4. Siehe 1156, Nr. 6. 
§ 227. (I) Dienstbarkeiten und Reallasten, mit Ausnahme der 

Ausgedinge, für welche aus der Verteilungsmasse nicht mehr die 
volle Deckung erübrigt, sind aufzuheben; an ihre Stelle tritt der 
Entschädigungsanspruch für die nicht überwiesene Lut. Die Ent
schädigung ist vom Richter zu bestimmen und nach Zulänglichkeit 
der Verteilungsmasse in der Rangordnung, die dem aufgehobenen 
Rechte zukam, durch Barzahlung zu berichtigen. 

(2) Das Gleiche gilt betreffs der Entsehädigunsansprüche für 
ein nicht auf den Ersteher überwiesenes einverleibtes Bestandrecht. 

Mat. I S. 426, II S. 782. 
Formulare: Siehe bei 1 209. II. Teil Aktenmuster X. 
Entsch.: 1. Wenn für ein Nutznleßungsrecht, welches durcb eine 

Vorrangseinräumung hinter einer Hypothekarforderung zurückgetreten Ist, an 
der unprUnglichen Stelle keine volle Deckung vorbanden Ist, so Ist die Dienst
barkeit aufzuheben und der EntscbAdlgungsbetrag zur Befriedigung des vor
getretenen Glilublgen zu verwenden. 17. Juli 1006, GI. U. n. F. 3486; 

2. ebenso wenn es sich um die Dienstbarkelt der Wohnung handelt. 19. Juli 
1899, GI. U. n. F. 682. 

3. Unzulässigkelt der Aufbebung eines nicht ganz zum Zuge gelangenden 
Ausgedinges. 29. März 1901, GI. U. n. F. 1355. 

4. Für das einverleibte Bestandrecht Ist eine EntschAdlgung zuzuweisen, 
wenn der Bestandnehmer lnfolge vorzeitiger Kündigung dem Enteher welchen 
mußte. 19. Nov, 1001, GI. U. n. F. 1631, 

5. Die Bestimmungen Ober die Behandlung der Simultanhypothek haben 
auch auf die Ventelgerung von einzelnen Uegenschaftsantellen Anwendung zu 
finden. 29. Mal 1901, GI. U. n. F. 1432. 

Literatur 
Grünberg Josef: Eingetragene Bestandrechte Im Ventelgerungsverfabren. 

AnwZtg. 1926, Nr. 15. 
§ 228. Bücherliehe Vormerkungen sind nur dann zu berück

sichtigen, wenn spätestens bei der letzten Verteilungstagsatzung 
nachgewiesen wird, daß das Verfahren zur Rechtfertigung der Vor
merkung sich im Zuge befindet, oder wenn zu dieser Zeit die Frist für 
die Einleitung dieses Verfahrens noch nicht abgelaufen ist. 

Mat. I S. 426, II S. 782. 
Formulare: Heller-Trenkwalder Nr. 294, Anm. • C, D. II. Teil Aktenmuster X. 

Anm. 59. 
Entsch.: 1. Die Vonchtlft des I 228 Ist von Amts wegen zu beachten. 

26. Juli 1906, GI. U. n. F. 3496. 
2. Das vorgemerkte Pfandrecht Ist als für eine bedingte Fordenmg haftend 

zu behandeln. 28. Aug. 1006, GI. U. n. F. 3509; 
3. und der auf diese Forderung zugewiesene BetJ:Bg Ist von Amts wegen bis zur 

Rechtskraft des Urteiles bei Gerlebt zu erleRen. 31. Jän. 1905, GI. U. n. F. 2943; 
4. zur Berücksichtigung Ist bei der Verhandlung Ober die Verteilung nach

zuweisen, daß das Verfahren zur Rechtfertigung bereits Im Zuge Ist. 7. Dez. 
1915, GI. U. n. F. 7693. 
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Literatur 
Weinmann Christlan: Die grundbllcherllche Vormerkung nach 1228. NotZtg. 

1916, s. 53. 
Prochaska Edmund: Nichtanmeldung vorgemerkter Forderungen zur Ver

tellungstagsatzung. NotZtg. 1911, s. 188. 

VerieDungsbeschluB 
§ 229. (1) Im Verteilungsbeachl1188e ist zunächst der gesamte Be

trag der Verteilungsm8811e auszuweisen. Sodann sind die an die 
einzelnen Berechtigten abzufiihrenden oder fiir sie zu erlegenden 
Barbeträge, die vom Ersteher in Anrechnung auf das Meistbot iibcr
nommenen Lasten und Schulden samt Nebengebühren und die den 
übernommenen Lasten und Schulden entsprechenden Deckungsbe
träge ziffermäßig, nach der Rangordnung der hiedurch zu befriedi
genden oder sicherzustellenden Rechte und Anspriiche mit der Be
merkung aufzuführen, inwieweit die Anspriiche der Berechtigten 
an Kapital und Nebengebühren getilgt sind. 

(2) Im Verteilungsbeachl1188e ist ferner anzugeben, wie die Zinsen 
fruchtbringend angelegter Beträge zu verwenden sind, wie mit frei 
werdenden Beträgen zu verfahren ist, welche Sicherheit bei barer 
Berichtigung von Forderungen unter auflösender Bedingung zu leisten 
ist, welche Berechtigte, mit welchem Betrage und in welcher Reihen
folge sie auf Ersatz im Sinne des § 222 Anspruch haben, und welcher 
Betrag der_ M8811e zugunsten des Verpflichteten erübrigt. 

Der Verteilungsbeschluß ist allen zur Tagsatzung geladenen 
Personen zuzustellen. 

II 219 bis "JZ1 EO. 
JMVBI. 1900, S. 59 (Beispiele fUr Protokolle über VerteUungstagsatzungen). 
Mat. I S. 426, II S. 50, 786. 
Formulare: Amtliche Belspiele JMVBJ. StOck IV/1900 II, Ill; Heller-Trenk· 

walder Nr. 291 bis 296. 11. Tell Aktenmuster IX, X, XI. 
Enhch.: Nach Rechtskraft des Verteilungsbeschlusses können die dem 

Ersteher auferlegten Leistungen Im Klagewege erzwungen werden. 6. Dez. 1904, 
GI. U.n.F.2858. 

Literatur: 
Kornltzer: Zur Lehre von der formellen Rechtskraft des Meistbotsvertellungs· 

beschlusses. NotZtg. 1910, S. 229, 238. 

§ 230. (1) Ist die Person oder der Aufenthalt eines Hypothekar
gläubigers unter Umständen unbekannt, welche nach den Bestimmun
gen des allgemeinen Grundbuchsgesetzes zum Begehren um Ein
leitung der Amortisierung dieser Hypothekarforderung berechtigen, 
so sind im Verteilungsbeschl1188e auch diejenigen Anspriiche zu bezeich
nen, welche für den Fall der Bewilligung der Amortisation auiS dem 
auf die amortisierte Forderung entfallenden Betrage der Verteilungs
m8811e zu berichtigen sind. 

(2) Das Ansuchen um Einleitung der Amortisierung kann nicht 
bloß vom Ersteher, sondern von jedem Gläubiger angebracht werden, 
welcher nach dem Verteilungsbeschl1188e auf Befriedigung aus dem 
durch die Amortisierung frei werdenden Betrage Anspruch hat. Dieser 
Betrag ist fiir die Zeit des AmortisierungsverfahreDB zinstragend 
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anzulegen. Die inzwischen laufenden Zinsen sind den zum Bezuge 
des freiwerdenden Betrages berechtigten Personen nach der Rang
ordnung ihrer Ansprüche zur Verzinsung und Tilgung derselben zuzu
weisen. 

Mat. I, S. 426, II S. 50, 786. 
Formulare: Vlttoreiii·Bioch-Fischböck Nr. 90; Heller-Trenkwalder Nr. 301. 

§ 231. (1) Wenn die Entscheidung über einen bei der Verteilungs-
tagsatzung erhobenen Widerspruch von der Ermittlung und Fest
stellung streitiger Tatumstände abhängt, so ist die Erledigung des 
Widerspruches im Verteilungsbeschlusse auf den Rechtsweg zu ver
weisen; sonst ist über den Widerspruch sogleich im Verteilungs
beschlusse zu entscheiden. Ansprüche, gegen welche sich ein auf den 
Rechtsweg verwiesener Widerspruch richtet, sind im Verteilungs
beschlusse vorläufig so zu behandeln, als ob sie hinsichtlich des ge
forderten Betrages und der behaupteten Rangordnung unbestritten 
wären. 

(2) Wer infolge Widerspruches auf den Rechtsweg verwiesen ist, 
muß sich binnen einem Monate nach Zustellung des Verteilungsbe
schlusses darüber ausweisen, daß er das zur Erledigung des Wider
spruches notwendige Streitverfahren bereits anhängig gemacht habe, 
widrigens der Verteilungsbeschluß auf Antrag eines jeden durch 
den Widerspruch betroffenen Berechtigten ohne Rücksicht auf den 
Widerspruch ausgeführt wird. Dies ist im Verteilungsbeschlusse 
bekanntzugeben. 

( 3) Die vorstehenden Bestimmungen sind sinngemäß anzu
wenden, wenn die Erledigung des Widerspruches die Einleitung 
des Verfahrens bei der zuständigen Verwaltungsbehörde erheischt. 

(4) Die Befugnis desjenigen, der Widerspruch erboben bat, 
gegen Personen, die auf Grund des Verteilungsbeschlusses Befriedi
gung erlangt haben, sein besseres Recht im Wege der Klage geltend 
zu machen, wird weder durch die Versäumung der für die Erhebung 
der Klage bestimmten Frist, noch durch die Ausführung des Ver
teilungsbeschlusses verwirkt. 

§§ 128, 213 EO. 
JM. z. I 231 EO. 
Mat. I S. 426, II S. 787. 
Formulare: Belspiel II der amtlichen Beispiele, JMVBI. Stück IV/1900; 

Vlttoreiii-Bioch-Fischböck Nr. 91; Heller-Trenkwalder Nr. 149, 291. II. Tell 
Aktenmuster LXX. 

Entsch.: 1. Auf den Rechtsweg kann Immer nur der Widersprechende 
gewiesen werden, nie sein Gegner. 31. Mal 1900, GI. U. n. F. 1030 (siehe dagegen 
19. Aug. 1913, JurBI. 1913, S. 467). 

2. Die Klagslegltlmatlon des Widersprechenden kann Im Prozesse nicht 
bestritten werden. 13. April 1915, GI. U. n. F. 7399; 

3. Die Monatsfrist Ist nach I 124 ZPO. zu berechnen. 3. Nov. 1904, GI. U. 
n. F. 2818; 

4. sie wird durch rechtzeitiges Einbringen der Klage bei einem unzu
stiindlgen Gerichte nicht gewahrt. 7. Juni 1900, GI. U. n. F. 1040. 

5. Der gegen die Anmeldungvon Unfallsversicherungsbeiträgen deshalb 
erhobene Wlden<pruch, wPIJ die VoraussetzunRen der Ven<icherungspnlcht nicht 
gegeben seien, ist auf den Rechtsweg zu verweisen. 18. Jän. 1910, GI. U. n. F. 
4898. 
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6. Der Widerspruch gegen eine Steuerforderung wegen bereits geleisteter 
Zahlung Ist auf den Verwaltungsweg zu verweisen. 8. März 1905, GI. U. n. F. 2981. 

7. Keine Verweisung auf den Rechtsweg, wenn der Widerspruch gegen die 
Gebührenforderung damit begründet wird, daß der zugrunde liegende Kauf
vertrag nicht zustandegekommen sei. 23. Nov. 1904, GI. U. n. F. 2846. 

8. In der Klage können nur Jene Rechtsgründe geltend gemacht werden, 
derentwegen die Verweisung auf den Rechtsweg erfolgte. 9. Nov. 1915, GI. U. 
n. F. 7660. 

9. Tatsachen, die Im Meistbolsverfahren nicht vorgebracht wurden, 
können auch in der Klage nicht vorgebracht werden. 30. Dez. 1911, GI. U. 
n. F. 6219 u. a. m. 

10. Der Gläubiger, der Im Verteilungsverfahren keinen Widerspruch erboben 
bat, kann gegen den rechtskräftigen Verteilungsbeschluß sein besseres Recht 
Im Prozeßwege Insofern gellend machen, als es sieb auf einen Tatbestand 
gründet, über den Im Verteilungsbeschlusse nicht entschieden worden Ist. Der 
Verteilungsbeschluß enthält lnsoferne einen materiellen Rechtsspruch, als er über 
Im Verteilungsverfahren geltend gemachte Ansprüche entscheidet. Die Rechts
wirkung einer solchen Entscheidung läßt sieb auch dem einzelnen Gläubiger gegen
über durch Anstrengung einer Bereicherungsklage nicht beseitigen. Eine solche 
Klage Ist Jedoch, gleiebgtlltlg ob Widerspruch erboben und nur die zu dessen 
Geltendmaebung gewährte Klagefrist verstrieben oder ob ein Widerspruch über
haupt nicht erboben war, zulässig, wenn sie· sieb auf einen Tatbestand stützt, 
worüber bei der Verteilung eine Entscheidung nicht gefällt worden Ist. 20. April 
1915, Jud. B. Nr. 220, GI. U. n. F. 7404. 

11. Wurde ein Gläubiger Irrttimlieb bevorzugt, so kann auch ohne Er
bebung des Widerspntcbes wegen Bereicherung gekla~ werden. 27. Nov. 1907, 
GI. U. n. F. 3997. 

12. Wenn die angenommene sachliche Haftung der Liegenschaft für 1\le dem 
Hypothekarschuldner auferlegte Urteilsgebühr Im admlniltratlven Instanzen
zuge abgesprochen wurde, kann die dem Staatsschatz zugewiesene Gebühr zu
rückverlangt werden. 7. April 1909, GI. U. n. F. 4576. 

13. Der spätere Pfandgläubiger kann eine Vorhypothek mit einer Gegen
forderung bekämpfen, die dem Verpntchteten gegen den Vorgläubiger zusteht. 
28. Sept. 1910, GI. U. n. F. 5196. 

14. Die Ausführung des Verteilungsbeschlusses Ist nicht wegen einer Klage 
aufzuschieben, die erst nach Ablauf der Frist für die Erhebung der Widerspruchs
klage eingebracht wurde. 12. Febr. 1901, GI. U. n. F. 1282. 

15. Verweisung des Widerspruches auf den Rechtsweg, der gegen den Rechts
bestand einer Im Rahmen einer Kredithypothek geltend gemachten Forderung 
erhoben wird. 30. Dez. 1911, GI. U. n. F. 6219. 

16. Ausübung des Anfechtungsrechtes (I 2, Z. 3 AnfO.) durch Erhebung 
des Widerspruches bei der Melstbotsvertellung Ist zulässig. 13. Juli · 1926, SZ. 
VIII/225. 

17. Siehe Entscheidungen bei 1 236. 

Literatur 
Falk Emmerlcb: Bemerkungen zu II 231, 232, 233 EO. JurBI. 1911,. S. 18 

(siehe auch bei II 213, 222). 

§ 232. (1) Zur Entscheidung über die auf den Rechtsweg ver
wiesenen Widersprüche ist das Exekutionsgericht zuständig. Die in 
Ansehung desselben Anspruches von mehreren Personen erhobenen 
Widersprüche können von diesen als Streitgenossen in einer gemein
schaftlichen Klage geltend gemacht Wf'rdeu. 

(2) Das Urteil, wf'lches in dem Prozesse über P.inen bei der Ver
teilungstagaatzung erhobenen Widerspruch erfließt, ist für und gegen 
sämtliche beteiligte Gläubiger und Berechtigte sowie für und gegen 
den VPrpflichteten (§ 14 der Zivilprozeßordnung) wirksam. 

II 17, 128, 286, 315/2, 332/2 EO., !II 11, 14, 402 ZPO. 
Mat. I S. 427, II S. 787. 
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Fonnulare: Vlttoreiii-Bioch-Fischb6ck Nr. 92; Heller-Trenkwalder Nr. 1'9. 
Uteratur siehe bei I 231. 

§ 233. (I) In dem Urteile, durch welches einem erhobenen Wider
spruche· stattgegeben wird, ist, auch ohne ein darauf gerichtetes 
Begehren, auf Grund des VerteilungsbeschlU88e& und der Akten des 
Verteilungsverfahrens zu bestimmen, welchem Gläubiger und in 
welchem Betrage der streitige Teil der Masse auszuzahlen sei. 

(2) Stehen solcher Bestimmung nach Ermessen des Gerichtee 
erhebliche Schwierigkeiten entgegen, so ist im Urteile ein neuerliches 
Verteilungsverfahren anzuordnen und nach Rechtskraft des Urteiles 
von Amts wegen einzuleiten. Diese neuerliche Verteilung hat sich 
auf den durch den Widerspruch betroffenen Teil der Masse zu be
schränken. Die durch Barzahlung, Schuldübemabme oder Deckungs
erlag aus dem Versteigerungserlöse bereits befriedigten Beteiligten 
sind diesem neuen Verfahren nicht beizuziehen. 

Mat. I S. 427, II S. 50, 787. 
Fonnulare: Siehe bei I 232. 
Entsch.: Im neuen Verteilungsverfahren über den durch den Wider

spruch betroffenen Tell des Meistboles kann gegen eine früher unbestrittene 
Forderung Widerspruch erhoben werden. 21. Dez. 1909, GI. U. n. F. 4841. 

Literatur siehe bei 11213, 222, 231. 

§ 234. (I) Zur Anfechtung des Verteilungsbeschl~s mittels 
Rekurs sind der Verpflichtete und die zur Verteilungstagsatzung 
erschienenen Berechtigten nur im Umfange des ihnen gemäß § 213 
zustehenden Widerspruchsrechtee befugt. Auf Anfechtungsgründe, 
die zwar mittels Widerspruches hätten geltend gemacht werden 
können, aber bei der Verteilungstagsatzung nicht vorgebracht wurden, 
ist keine Rücksicht zu nehmen. 

(2) Die Bestimmungen des§ 233 sind aur,h auf die Entscheidung 
über den Rekurs anzuwenden. 

Mat. I S. 427, II S. 51, 788. 
Fonnulare: Heller-Trenkwalder Nr. 303. 
Entsch.: t. Aus den II 213 und 234 EO. folgt nicht, daß aJJe bei der Ver

tellungstagsatzung nicht erschienenen Berechtigten kein Rekursrecht gegen den 
Verteilungsbeschluß haben. t. Juni 1898, SpruchRep. Nr. 168, GI. U. n. F. 202; 

2. sie haben ein Rekursrecht, wenn Ihre schriftlich angemeldete 
Forderung nicht ln der beanspruchten Rangordnung berücksichtigt wurde. 6. April 
1901, GI. U. n. F. 1372 u. a. m.; 

3. oder wenn Anfechtungsgründe geltend gemacht werden, die nicht Gegen· 
stand des Widerspruches sind. 29. Dez. 1899, GI. U. n. F. 813; 

4. z. B. die Anfechtung der Berechnung und Einverleibung des Ersatz
anspruches bei Slmultanhypotheken. 28. Aug. 1900, GI. U. n. F. 1110; 

S. ferner wenn zwingende Rechtsvorschriften verletzt wurden. 22. Mal 
1900, GI. U. n. F. 2153; 

6. oder wenn der Verteilungsbeschluß gegen die gesetzHeben Verteilungs
grundsätze verstößt. 21. Jän. 1899, GI. U. n. F. 493. 

7. Die zur Verteilungstagsatzung erschienenen Gläubiger sind vom Rekurse 
ausgeschlossen, wenn sie Ihre Einwendungen bel der Tagsatzung hätten vor· 
bringen können. 13. Aprß 1915, GI. U. n. F. 7397 u. a. m. 

8. Die nicht erschienenen Gläubiger sind vom Rekurse ausgeschlossen, wenn 
die Anfechtungsgründe mit Widerspruch hätten vorgebracht werden können. 
3. Mürz 1911, GI. U. n. F. 5384 u. a. m.; 

9. sie haben daher z. B. kein Rekursrecht wegen der Zuweisung an andere 
Gläubiger. 14. Mal 1913, GI. U. n. F. 6439. 
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10. Untuläsalgkelt des Rekurses des Verpntchteten, der von der Verteilungs
tagsatzung ausgehlleben Ist. 22. Dez. 1903, GI. U. n. F. 2522 (anders 18. Juni 
1902, GI. U. n. F. 1954). 

11. Unzulässigkelt des Revisionsrekurses bezUglieh der Kosten, auch 
wenn diese Im Verteßungsbeschlusse selbst bestimmt wurden. 29. Mal 1901, 
GI. U. n. F. 1432. 

12. Umfang der Rechtskraft des der Widerspruchsklage stattgebenden 
Urteils, siehe: 30. Juni 1915, GI. U. n. F. 7507. 

13. Siehe Jud. 220 bei I 231 und Jud. 13 bei I 66. 

Literatur 
Kornltzer: Die prozessuale Bedeutung des I 2M EO. NotZtg. 1909, S. 81. 
Derselbe: Zur Lehre von der formellen Rechtskraft des Melatbotsvertellungs-

beschlusses. NotZtg. 1910, S. 229, 238. 

§ 235. (1) Wenn dem Widerspruche gegen die Anrechnung einer 
pfandrechtlieb siebergestellten Forderung auf das Meistbot in dem 
Verteilungsbeschlusse, in der Entscheidung über einen dagegen 
erhobenen Rekurs oder in dem über den Widerspruch ergangenen Ur
teile Folge gegeben wird, so ist sofort nach Eintritt der Rechtskraft 
dem Ersteher vom Exekutionsgerichte der Auftrag zu erteilen, den 
Meistbotsrest, welcher dem nicht anrecbenbaren Betrage der pfand
rechtlich sichergestellten Forderung samt Nebengebühren gleich
kommt, sowie dessen gesetzliche Zinsen vom Tage der Erteilung des 
Zuschlages an binnen der nächsten vierzehn Tage bei Gericht zu 
erlegen. 

(2) Auf Grund dieses Auftrages findet nach Ablauf der Frist 
auf Antrag zur Hereinbringung des restlichen Meistbotes samt Zinsen 
Exekution auf das Vermögen des Erstebers statt. Zur Antragstellung 
ist jede der zur Verteilungstagsatzung geladenen Personen berechtigt; 
der Antrag ist beim Exekutionsgerichte zu stellen. 

(3) Mit dem eingezahlten Meistbotreste ist nach § 233, Absatz 2, 
zu verfahren. 

JM. z. I 235 EO. 
Mat. I S. 427, II S. 51, 788. 
Formulare: Vlttorelll-Bioch-Fischböck Nr. 93; Heller-Trenkwalder Nr. 304. 

Auslllhrung des VerieUungsbescbluues 
§ 236. (1) Nach Rechtskraft des Verteilungsbeschlusses sind die 

den einzelnen Berechtigten zur Barzahlung überwiesenen Beträge, 
sofern hinsichtlich derselben kein Rechtsstreit anhängig oder die zur 
Erhebung der Klage anberaumte Frist bereits fruchtlos verstrichen 
ist, auf Antrag gegen Quittung auszufolgen. 

(2) Wegen Bewirkung der angeordneten zinstragenden Anlegung 
ist in Ermanglung einer anderweitigen Einigung unter den Personen, 
welchen diese Beträge oder deren Zinsen bestimmt sind, vom Exeku
tionsgerichte das Geeignete zu veranlassen (§ 77). 

(3) Soweit der Verteilungsbeschluß wegen eines anhängigen 
Rechtsstreites nicht ausgefftbrt werden kann, bleiben die entsprechen
den Beträge bis zur rechtskräftigen Entscheidung in gerichtlicher 
Verwahrung. 

II 128, 231. 
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Mat. I S. 427, II S. 51, 789. 
Formulare: Vittorelli-Bioch-Fischböck Nr. 91; Heller-Trenkwalder Nr. 291 

bis 297. 
Entsch.: 1. J{eine Aufschiebung des Verteilungsbeschlusses wegen 

einer Klage, die erst nach Ablauf der Frist für die Widerspruchsklage eingebracht 
wurde. 12. Febr. 1901, GI. U. n. F. 1282. 

2. Unzulässigkelt eines Rekurses gegen die Ausführung des Verteilungs
beschlusses, wenn der Rekurswerber bei der Verteilungstagsatzung nicht erschienen 
ist oder keinen Widerspruch erhoben hat. 23. Juli 1901, GI. U. n. F. 1513. 

Literatur sit-he bei § 234. 

BUcherUche Einverleibungen und Lösebungen 

§ 237. (I) Die bücherliehe Einverleibung seines mit dem Zuschlage 
erworbenen Eigentumsrechtes an der versteigerten Liegenschaft, die 
Übertragung der mit dem Eigentum an der Liegenscl!aft verbundenen 
bücherliehen Rechte, die Löschung der Anmerkung der Versteigerung, 
der Zuschlagserteilung und aller übrigen auf das Versteigerungs
verfahren bezüglichen bücherliehen Anmerkungen kann vom Ersteher 
unter Nachweis der rechtzeitigen und ordnungsmäßigen Erfüllung 
aller Versteigerungsbedingungen schon vor Erledigung der Meist
botsverteilung beim Exekutionsgerichte angesucht werden. 

(2) Das Gericht kann, falls es ihm zur Klarstellung und insbe
t!ondere zur Ergänzung der vorgelegten Beweise notwendig erscheint, 
vor Bewilligung des Ansuchens den betreibenden Gläubiger und die 
aa der Liegenschaft dinglich Berechtigten oder einzelne dieser Personen 
einvernehmen; diese Einvernehmung geschieht auf Kosten dt>s 
Erstehers. Wenn dies zur Wahrung der Rechte der genannten Per
sonen zweckmäßiger ist, kann das Gericht statt deren Einvernehmung 
anoronen, daß sie von der Bewilligung des Ansuchens verständigt 
werden. Bei Bewilligung des Ansuchens hat das Gericht zugleich 
das Erforderliche wegen Vollzuges der bücherliehen Eintragungen 
zu verfügen. 

( 3) Die Löschung der auf der versteigerten Liegenschaft einge
tragenen, vom Ersteher nicht übernommenen Lasten und Rechte kann 
erst nach Rechtskraft des Verteilungsbeschlusses vom Exekutions
gerichte auf Antrag des Erstebers bewilligt werden; mit diesem Antrage 
kann das im ersten Absatze bezeichnete Begehren verbunden werden. 

Art. XVI/2 EG. z. EO. 
Mttlg. Ji\IVBI. 1899, S. 363 (Abschriften für die grundbücherliehe Ur

kundensammlung bei den Eintragungen im Laufe des Exekutlonsverfahrens). 
JMV. 11. Mai 1901, JMVBI. 14 (über die Anwendung des I 3 des G. 23. Mal 

1883, RGBI. 82 behufs grundbücherlieber Durchführung des Eigentumsüber
ganges bei der Zwangsversteigerung von Liegenschaften). 

JM. z. § 237 EO. 
l\lat. I S. 428, II S. 789. 
Formulare: E.-Form. 225; Vittorelli-Bioch-Fischböck Nr. 94; Heiler

Trenkwaider Nr. 291 bis 297, 305 bis 309/a. II. Teil Aktenmuster IX-XI. 
Entsch.: 1. Eigentumserwerb des Erstebers an dem Zubehör, das Im 

Schätzungsprotokoll verzeichnet ist. 20. Jän. 1903, GI. U. n. F. 2216. 
2. Der Ersteher kann nicht von dem durch Barzahlung befriedigten Gläubiger 

im Klagswege die Aussteilung einer Löschungsquittung verlangen. 5. März 
1901, GI. U. n. F. 1315. 
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3. Die Forderung, die Im nicht entsprechend ergänzten Grundbuchsauszug 
nicht enthalten war, llßd die nicht zur Barzahlung überwiesen wurde, obwohl 
sie Im Meistbote Deckung gefunden hätte, Ist auf Verlangen des Erstebers zu 
löschen. 28. April 1908, GI. U. n. F. 4869. 

f. Eine nach Anmerkung der Einleitung des Versteigerungsverfahrens 
grundbllcherllch durchgeführte Veräußerung hindert nicht die Einverleibung 
des Erstehers. 11. Juni 1901, GI. U. n. F. 1f58. 

5. Der Ersteher hat die nicht Verbilcherle (ersessene) Dienstbarkeit, deren 
Bestand Ihm bekanntgegeben wurde, zu übernehmen. 8. Juni 1915, GI. U. n. F. 
7f83. 

6. Achttägige Rekursfrist gegen die Bewilligung der Elnverlelbung. 2f. März 
1904, GI. U, n. F. 2M7. 

7. Siehe 1183, Nr. 2 und I 271 Nr. 6. 
Literatur siehe bei I 2M. 

Versteigerung von I.legenschaftRantellen 
§ 238. Soweit das Gesetz nicht unterscheidet, sind dessen Be

stimmungen über die Versteigerung von Liegenschaften auch auf 
die Versteigerung von einzelnen Liegenschaftsanteilen zu beziehen, 
auf welche Exekution geführt wird. 

Mat. I S. 428, II S. 51, 790. 
Entsch.: 1. §222 EO. Ist auch bei der Versteigerung von Liegen· 

schartsanteilen anzuwenden. 29. Mal 1901, GI. U. n. F. 1432. 
2. Werden nur einzelne Liegenschaftsanteile versteigert, so Ist die auf der 

ganzen Liegenschaft haftende Forderung zur Gänze aus dem Erlöse zu berichtigen. 
4. Febr. 1903, GI. U. n. F. 2245. 

Rekurs 
§ 239. (1) Ein Rekurs findet nicht statt gegen Beschlüsse, durch 

welche: 
1. Wiederkaufsberechtigte und Pfandgläubiger von der Bewilli

gung der Versteigerung verständigt werden (§ 133, letzter Absatz) 
oder die bücherliehe Anmerkung der Einleitung des Versteigerungs
verfahrens angeordnet wird ; 

2. gemäß §§ 134 und 140 die Beschreibung und Schätzung der 
zu versteigemden Liegenschaft und des Liegenschaftszubehörs an
geordnet wird; 

3. zufolge § 142 bestimmt wird, daß eine neuerliche Beschreibung 
oder Schätzung nicht stattzufinden habe; 

4. dem betreibenden Gläubiger die Vorlage eines Entwurfes der 
Versteigerungsbedingungen oder eine bezügliche Erklärung zu Proto
koll aufgetragen wird; 

5. nach § 158 die Verwaltung der versteigerten Liegenschaft an
geordnet wird; 

6. die Aufschiebung der Schätzungsvomahme im Sinne des 
§ 202 verfügt wird; 

7. zu den Bewertungen im Meistbotsverteilungsverfabren Sach
verständige beigezogen werden; 

8. wegen rechtskräftiger Einstellung oder wegen Durchführung 
des Versteigerungsverfahrens die Löschung der diesl's Verfahren be
treffenden bücherliehen Anmerkungen verfügt wird. 

(2) Gegen den Beschluß, durch welchen llie Zahl der zur Schätzung 
beizuziehenden Sachverständigen bestimmt und die Sachverständigen 
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ernannt werden, sowie gegen die während des Vel'Bteigerungstermines 
und während der Vert-eilungstagsatzung gefa.Bten und verkündeten 
BeschlÜBBe ist ein abgesonderter Rekurs nicht .zulässig. 

(3) Gegen die Entscheidung über Rekurse, die wider den Vertei
lungsbt'schlu.B erhoben werden, ist ein weiterer Rekurs .znlissig, wenn
gleich das Gericht .zweiter Instanz den angefochtenen erstriebter
liehen Beschluß bestätigt hat. 

JM. z. I 128 EO. 
Mat. I S. 428, II S. 51, 790. 
Entsch.: 1. Kein Revisionsrekurs gegen gleichlautende Verteilungs

heschlUsse hel einer Zwangsverwaltung. 4. Dez. 1906, GI. U. n. F. 3588. 
2. Kein Re\'lslonsrekurs gegen gleichlautende Kostenentlleheldungen. 14. Mal 

1913, GI. U. n. F. 6439; 
3. auch dann nicht, wenn die Kostenentscheidung ln den l\lelstbots

''ertellungsbe!lchluO aufgenommen wurde. 29. Mal 1901, GI. U. n. F. 1432; 
4. dasselbe gilt für Kuratehkollen. 30. Dez. 1911, GI. U. n. F. 6219; 
5. sowie überhaupt für Entscheidungen, die an sich nicht zum Melstb6ts

,.ertellungsverfahren gehören. 21. Nov. 1900, GI. U. n. F. 1191. 
6. Kein Rekurs gegen den Besehlu.O, mit welchem der Antrag, eine frühere 

Schätzung dem Verfahren zugrunde zu legen, abtlewlesen wurde. 25. Juni 1901, 
GI. U. n. F. 1482. 

7. Gegen einen den VerteUungshesehiU.O aufhebenden Beschluß des 
Rekursgerichtes Ist der Rekurs nur zulässig, wenn die Rechtskraft vorbehalten 
wurde. 30. Mal 1901, GI. U. n. F. 1439. 

Vierte Abteilung 

Besondere Bestimmungen über die Exekution auf 
Gegenstände des Bergwerkseigentums 

Zwangsverwaltung 
§ 240. (I) Wenn auf den Anteil eines Bergwerkes Exekution 

durch Zwangsverwaltung geführt wird, kann der von den Teilhabern 
des Bergbaues bestellte gemeinschaftliche Bevollmächtigte ( § 188 
allgem. Bergges.) zum Verwalter ernannt werden. Wenn im einzelnen 
Falle mit Rücksicht auf die Person dieses Bevollmächtigten wichtige 
Bedenken dagegen bestehen, sind vor Ernennung des Verwalters 
sämtliche Teilhaber des Bergbaues einzuvernehmen. 

(2) Der vom Exekutionsgerichte sodann ernannte Verwalter hat 
auch für die anderen Teilhaber des Bergbaues und als deren Bevoll
mächtigter die Verwaltung .zu besorgen, und es tritt für die Dauer 
der Zwangsverwaltung die Vollmacht des von den Teilhabern früher 
bestellten gemeinschaftlichen Bevolbnächtigten außer Wirksamkeit. 
Ein solcher Verwalter ist kraft seiner Bestellung .zu allen Rechts
geschäften und Rechtshandlungen befugt, .zu deren Vomahme der 
Besitz einer Vollmacht nach § 188 allgem. Bergges. berechtigt. 

( 3) Von der Ernennung des Zwangsverwalters hat das Exeku
tionsgericht der .zuständigen Berghauptmannschaft von Amts wegen 
Mitteilung zu machen. 

Art. XXV EG. z. EO. 
11136, 137, 140, 188 Allg. Bergg., KalsP. 23. Mal 1854, RGBI. 146. 
1\lat. I S. 428, II S. 51, 791. 
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§ 241. Zn den nach § 120 vom Verwalter aus den Ertrigniuen 
unmittelbar zu berichtigenden AUBlagen gehören insbesondere auch: 

1. die während der Zwa.ngaverwaltung fällig werdenden und die 
aus dem letzten Jahre vor Bewilligung der Zwa.ngaverwaltung rO.ck· 
Rtindigen Beträge an Erb- und Revierstollengebühren und anderen 
Beiträgen zu Revieranstalten, an Wasser, Schacht- und Gestäng
gebühren und anderen jährlichen Leistungen fflr eingeräumte Berg· 
baudieustbarkeiten, sowie an jährlichen Leistungen ·an den Besitzer 
der Oberfläche; 

2. die während der Zwangsverwaltung fällig werdenden und 
die aus dem letzten Jahre vor Bewilligung der Zwa.ngaverwaltung 
rilckständigen, von den Werksbesitzern an die Bruderladen zu lei
stenden Beiträge; 

3. die während der Zwangsverwaltung fällig werdenden und die 
aus dem letzten Jahre vor Bewilligung der Zwangsverwaltung rilck
ständigen Beträge an Lohn und sonstigen Dienstbezügen der beim 
Betriebe des Bergbaues verwendeten Personen. 

Mat. I S. 428, II S. 31, 791. 

Zwaapnrstelgeruag 
§ 242. (1) Dem Antrage auf Bewilligung der Zwangsversteigerung 

Bind außer den im § 133, Z. 1 und 2, bezeichneten urkundlichen Be
scheinigungen bergbehördlich oder sonst öffentlich beglaubigte Ab
schriften der Verleihungaurkunde, der Konzession von Hilfebauen 
oder der Revierstollenkonzession oder beglaubigte Auszüge aus dem 
Verleihungs- oder Konzessionabuehe ~izulegen. 

(2) In der Bekanntmachung des Versteigerungstermines ist der 
Name des Bergwerkes oder Feldes, die Größe des Feldes, die Minera
lien, auf deren Aufschluß die Verleihung erfolgt ist und die dem Werke 
zunächst gelegene Eisenbahn- oder Schiffahrtsstation anzugeben. 

I 252 EO., II 63, 85 bis 97 Allg. Bergg. 
Mat. I S. 429, II S. 792. 

§ 24:3. Die durch bergbehördlich bestätigten Vertrag oder durch 
Entscheidung der Bergbehörde begründeten Bergbaudienstbarkeiten 
(§ 191 allgem. Berggea.) mOsllen ohne Rücksicht auf die ihnen zu
kommende Rangordnung vom Ersteher ohne Anrechnung auf das 
Meistbot übernommen werden. 

Mat. I S. 429, II S. 792. 

§ 24:4:. Bei Versteigerung von Gegenständen des Bergwerks
eigentums beträgt das geringste zuläasige Gebot ein Drittel des der 
Versteigerung zugrunde gelegten Wertes. 

I 245 EO.; Mat. I S. 429, II S. 792. 

§ 245. (1) Wird die Zwangsversteigerung eines außer Betrieb 
befindlichen und unfahrbaren Bergbaues beantragt, so ist der Betrag 
der Forderung, zugunsten deren Exekution geführt wird, der Ver
steigerung ala Ausrufepreis zugrunde zu legen. Die Bestimmungen 
über die vorläufige Feststellung des Lastenstandes, über das geringste 
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Gebot und über den Widerspruch wegen mangeln!ler Deckung pfand
rechtlich sichergestellter Ansprüche haben in diesem Falle keine 
Anwendung zu finden. 

(2) Die Bekanntmachung der Versteigerung hat die Mitteilung 
zu enthalten, daß das zur Versteigerung gelangende Objekt auch unter 
dem gleichzeitig bekanntzugebenden Schätzungs- oder Ausrufspreise 
hintangegeben wird. 

Mat. I S. 429, II S. 51, 792. 

§ 246. Bei Verteilung des durch die Versteigerung eines Berg
werkes oder eines anderen Gegenstandes des Be!gwerkseigentums 
erzielten Erlöses sind vor den im § 216, Z. 4, bezeichneten Forderungen 
aus der Masse in der hier bezeichneten Ordnung zu bezahlen: 

1. die aus dem letzten Jahre vor dem Tage der Erteilung des 
Zuschlages rückständigen Beträge an Lohn und sonstigen Dienst
bezügen der beim Betriebe des versteigerten Bergbauobjektes ver
wendeten Personen; 

2. die vom Werksbesitzer auf Grund der bergbehördlich geneh
migten Dienstordnung zur Sicherung seiner etwaigen Ansprüche 
gegen Aufseher und Arbeiter zurückbehaltenen Lohnbeträge; 

3. die Forderungen der Bruderladen hinsichtlich der von den 
Werksbesitzern zu leistenden und der von den Arbeitern zwar ent
richteten oder denselben am Lohne abgezogenen, aber nicht in die 
Kasse erlegten oder in derselben abgängigen Beträge; 

4. die aus dem letzten Jahre vor dem Tage der Erteilung des 
Zuschlages rückständigen Betr~e an Erb- und Revierstollengebühren 
und anderen Beiträgen zu Rev1eranstalten, an Wasser-, Schacht- und 
Gestänggebühren und anderen jährlichen Leistungen für eingeräumte• 
ßergbaudienstbarkeiten, sowie an jährlichen J..eistungen an den 
Besitzer der Oberfläche. Sind diese Forderungen, Abgaben und 
Gebühren länger als ein Jahr rückständig, so sind sie nach den im 
§ 217, Z. 2, bezeichneten Ansprüchen aus der Verteilungsmasse zu 
tilgen. 

Mal. I S. 429, II S. 793. 

Zustellunr 
§ 247. Mit Ausnahme des eine Exekution bewilligenden Beschlus

ses können alle Zustellungen an Bergbauunternehmer oder an Teil
haber eines von mehreren betriebenen Bergbaues, welche im Laufe 
einer auf Gegenstände des Bergwerkseigentums geführten Exekution 
vorkommen, an den zur Besorgung der Verwaltung des Bergbaues 
bestellten Bevollmächtigten bewirkt werden. 

§ 188 Allg. Bergg. 
Mal. I S. 429, II S. 793, 

Exekution auf das Recht zur Gewinnung von Erdharzen 
§ 248. (I) Betrüft der Versteigerungsantrag das Recht zur Ge

winnung von Erdharzen oder wegen ihres Gehaltes an Erdharz 
benützbaren Mineralien(§ 2 des Gesetzes vom 11. Mai 1884, R.G.ßl. 
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Nr. 71), so kommen die Vorschriften ilber die Zwangsversteigerung 
von Liegenschaften zur Anwendung. 

(2) Nebst den im § 133, Z. 1 und 2, geforderten Bescheinigungen 
ist in diesem Falle ein mit dem Datum seiner Ausfertigung versebener 
amtlicher Auszug aus dem Naphthabuche beizubringen, aus dem 
sich der letzte Stand dieses Buches in Ansehung des zu versteigemden 
Gewinnungsrechtes ergibt. 

Gegen•tandslos durch II 16, 26. G. 9, Jän. 1907, RGBI. 7. 

Zweiter Titel 

Exekution auf das bewegliche Vermögen 

Erste Abteilung 

Exekution aul kirperliehe Sachen 

§ 249. Die Exekution auf bewegliche körperliche Sachen erfolgt 
durch Pfändung und Verkauf derselben. 

Art. XXV EG. z. EO. 
Mat. I S. 429, II S. 794. 
Formulare: E.-Form. 238 bis 241, 300 bis 303; Vlttoreiii-Bioeh-Fisehböek 

Nr. 95, 96; Heller-Trenkwalder Nr. 311, 313 bis 315, 423. 11. Teil Aktenmuster 
XVII bis xxva. 

Entseh.: 1. Auf das Miteigentum an bewegliehen körperliehen Sachen 
findet die Exekutionsführung nach Maßgabe der Bestimmungen der II 24!irf. 
nicht aber ln Gemäßhelt der Bestimmungen der I§ 331 rr. EO. statt. Der Wider
spruch der Miteigentümer hindert die Exekution nach I 249 EO. nicht. Der be
treibende Gläubiger kann sieh durch den Verkauf befriedigen. Die Auseinander
setzung zwischen den Miteigentümern und dem Ersteher kann nicht Im Exe
kutionsverfahren erfolgen. 21. Jlin. 1908, SpruehRep. Nr. 200, GI. U. n. F. 4084. 

2. Pfändbarkelt eines Gesehilrtsantelles einer Genossenschaft mit be
schrAnkter Hartung. 16 •• Juli 1901, GI. U. n. F. 2177; 

3. nicht aber einer Lebensversleherungspollzze, die nicht auf den 
Oberbringer lautet. 16. Juli 1901, GI. U. n. F. 1508. 

4. Die Verwertung beweglicher Sachen Ist auch durch Zwangsverwaltung 
zulässig. 10. Juli 1916, R XIII 396/16 (R IX 1194/16 EG. Wien). 

5. Auf Bauwerke auf fremden Grund (Superädlflkat) erfolgt die Exekution 
nach den Vorschriften über die Exekution auf bewegliches Vermögell. 30. Aug. 
1927, OGH. R XLI 847/27 (E IV 9989/25 EG Wien); 20. März 1928, OGH. 
(16 E 4853/27 EG Wien). 

Literatur 
PolJak Rudolf: Zur Lehre von den Exekutlonsobjekten. GZ. 1911, S. 25, 

33, 41. 

Unplindbare Saehen 

§ 250. Auf Gegenstände, welche zur Ausilbung des Gottesdienstes 
einer gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgenossenschaft 
verwendet werden, sowie auf Kreuzpartikeln und Reliquien, mit 
Ausnahme ihrer Fassung, kann Exekution nicht gefilhrt werden. 
Bei einer Exekution auf die Fassung von Kreuzpartikeln und Reli
quien darf die Authentika nicht verletzt werden. 

Art. VII bis IX, RG. z. EO., 111, 5 KO. 
lnstr. f. Vollstr.O., P. 78. 
~lat. I S. 429, II S. 794. 

HELLER, Aktenmuster 111. 12 
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Formulare: Form. Heller-Trenkwalder Nr. 316, 317. 
Entsch.: 1. Pfändbarkelt von Grabstelnt:n auf dem Friedhofe. 19. Febr. 

1907, GI. U. n. F. 4459 u. a. m. (Entgegengesetzt GI. U. n. F. 5311.) 
2. Unpfändbarkelt einer kirchlich geweihten Turmglocke. 13. März 1923, 

SZ. V/55. 
3. Unpfändbarkelt des Anspruches auf Herausgabe von Sachen, die gernAß 

§ 250 unpfändbar sind. 27. März 1907, GI. U. n. F. 3733. 

§ 251. Der Exekution sind ferner entzogen: 
1. die Kleidungsstücke, die Betten, die Wäsche, das Haus- und 

Küchengeräte, insbesondere die Heiz- und Kochöfen, soweit diese 
Gegenstände für den Verpflichteten und für dessen im gemeinsamen 
Haushalte mit ihm lebende Familienglieder und Dienstleute un· 
entbehrlich sind; 

2. die für den Verpflichteten und dessen im gemeinsamen Haus
halte mit ihm lebende Familienglieder und Dienstleute auf vierzehn 
Tage erforderlichen Nahrungs- und Feuerungsmittel; 

3. eine Milchkuh oder nach der Wahl des Verpflichteten zwei 
Ziegen oder drei Schafe nebst den zum Unterhalte und zur Streu bis zur 
Zeit der nächsten Ernte erforderlichen Futter- und 8treuvorräten, 
110fern die bezeichneten Tiere für die Ernährung des Verpflichteten 
und seiner im gemeinsamen Haushalte mit ihm lebenden Familien
glieder und Dienstleute unentbehrlich sind; 

4. die Unterstützungen an Naturalien, welche dem Verpflichteten 
im Falle eines Notstandes aus öffentlichen oder privaten Mitteln ge
wältrt wurden; 

o. bei Beamten, Geistlichen, Lehrern, Advokaten, Notaren, 
Ärzten und Künstlern sowie bei anderen Persom•n, welche einen geisti
gen Beruf persönlich ausüben oder sieh auf einen solchen vorbereiten, 
die zur Verwaltung des Dienstes oder Vorbereitung und Ausübung 
des Berufes erforderlichen Gegenstände sowie die anständige Kleidung, 
desgleichen bei Personen der bewaffneten Macht und der Gendarmerie 
alle zur Vorsehung des Dienstes erforderlichen Gegenstände; 

6. bei Handwerkern und Kleingewerbet.reibenden, weiters bei 
Hand- uad Fabriksarbeitern und anderen Personen, die aus Hand
leistungen ihren Erwerb ziehen, sowie bei Hebammen die zur per
sönlichen Fortsetzung der Erwerbstätigkeit erforderlichen Gegen
stände, desgleichen die zur Aufarbeitung bestimmten Rohmaterialien 
nach Wahl des Verpflichteten bis zum Höchstwerte von 400 S; 

7. bei Personen, deren Geldbezüge durch Gesetz oder Privileg 
der Exekution ganz oder teilweise entzogen sind, derjenige Teilbetrag 
des vorgefundenen Bargeldes, welcher dem der Exekution nicht unter
worfenen, auf die Zeit von der Vornahme der Pfändung bis zum näch
sten Zahlungstermine de.s Bezuges entfallenden Einkommen ent
spricht; 

8. bares Geld, welches offenbar aus einer dem Verpflichteten 
anläßlich eines Notstandes (Z. 4) aus öffentlichen Mitteln verabfolgten 
Unterstützung oder aus einem unter gleicher Voraussetzung aus 
öffentlichen Fonden gewährten rückzahlbaren Vorschusse herrührt; 

9. die zum Betriebe einer Apotheke unentbehrlichen Geräte, 
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Gefäße und Warenvorräte, unbeaehadet ·der Zuläasigkeit der Zwangs
verwaltung dieses Betriebes; 

10. die Bdcher, welche zum Gebrauche des Verpflichteten und 
seiner im gemeinsamen Hauallalte mit ihm lebenden Familienglieder 
in der Kirche oder Schule bestimmt Bind; 

11. der Ehering des Verpfliehteten, Briefe und andere Schriften 
des Verpflichteten und die Familienbilder mit Ausnahme der Rahmen; 

12. Orden und Ehrenzeichen; 
13. kdnstliche Gliedmaßen, Brillen und andere wegen körper

Jicher Gebrechen notwendigen Hilfsmittel, soweit diese Gegenstände 
zum Gebrauche des Schuldners und seiner Familie bestimmt sind; 

14. die zur Bekämpfung einer Krankheit aus öffentlichen oder 
privaten Mitteln gewährten Arzneien, Appa~, Nahrungsmittel 
und sonstigen Gegenstände. 

111, 5KO. 
I 17 JMV. 2. Juni 1914, JMVBi. 41 (ErgAnzung des P. 69 der lnstr. f. 

Vollstr.O.). 
JM& 2. Juni 1914, VBi. 43 (Erlll.uterung z. I 251 EO.). 
JM. z. I 119 EO., P. 1. 
Mat. I S. 430, II S. 52, 794. 
Fonnulare: Heller-Trenkwalder Nr. 316, 317. 

Allgemeines: 
Enhch.: 1. Die Bestimmungen des 1251 sind von Amtl wegen wahl"

zunebmen. 21. Sept. 1897, GI. U.16.109. 
2. Die vom Verpfilchteten auf Grund der II 250 bis 252 EO. angestrebte 

Einstellung einer aclmlnlstratlven Exekution nach I 39, Z. 2 Ist ausschlleßllch 
bei den Verwaltungsbeh6rden anzusuchen. 15. Milrz 1905, SpruchRep. 
181, GI. U. n. F. 2990. 

3. Ausscheidung ohne Rücksicht auf erhobene Eigentumsansprüche an 
den ,uszuscheidenden Gegenständen. 13. Sept. 1894, GI. U. 15.224. 

4. Nach Abweisung eines Ausscheidungsantrages kann dle ·Ausscheidung 
aus einem anderen Grunde begehrt werden. 11. Febr. 1913, R I/95, ZentrBI. 1913, 
s. 455. 

5. Die Ausscheidung Ist auch dann zu bewilligen, wenn dle dafür maßgebenden 
UmstAnde erst nach der Pfilnclung eingetreten sind. 14. Juni 1924, R XLI 
1074/24 (E VIII 4f!AY1/22 EG. Wien). 

6. Der Ersatz eines wertvollen ausgeschiedenen Gegenstandes durch einen 
wohlfelleren, der den wirtschaftlichen Zweck ebenfalls erfüllen würde, Ist nicht 
m6gllch. 4. Nov. 1922, R XLI 1703/22 (E Ill 1684/22 EG. Wien). (Vergl. auch 
22. Nov. 1911, GI. U. n. F. 5649.) 

7. Die Bestimmungen über dle Ausscheidung sind auch bei einer Anspruchs· 
pfilndung anwendbar. 25. Nov. 1926, R XLI1695/26 (E XIII2952/26 EG. Wien). 

8. 1 251 gilt auch für dle Verwertung eines vertragsmilBig begründeten 
Pfandrechtes. 18. Juli 1924, R XLI 1275/24 (E VII 270/24 EG. Wien). 

9. Die Verpßlchtung zur Übergabe eines Faustpfandes kann gemilß I 346 
erzwungen werden, ohne daß die Unpfilndbarkeit nach 1251 eingewendet werden . 
k6nnte. 18. Mal 1915, GI. U. n. F. 7442. 

10. Die Frage, ob eine Sache der Exekution entzogen Ist, muß schon Im Rechts· 
streite über deren Übergabe als Pfand gel6st werden und darf nicht auf das Voll· 
streckungsverfahren gewiesen werden. 13. MArz 1923, sz. V/55. 

Zu Zahlt: 11. Wenn zur Hereinbrlngungdes Mietzinses Exekution geführt 
wird, genleBt auch der Untermieter den Schutz des I 251, Z.1. 13. Aug. 1896, 
GI. U. 15.839. 

12. Die Zivilkleidung eines Schaffners Ist auszuscheiden. 15. AprU 1903, 
GI. U. n. F. 2315; 

13. ebenso die NAhmaschine für eine Famllle mit vier kleinen Kindern. 
21. AprU 1916, R XIII 245/16 (E IX 752/16 EG. Wien). 
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14. Für die ledige Verpnlchtete (Verkäuferin) Ist wohl eine Taschenuhr(?), 
nicht aber eine Nähmaschine auszuscheiden. 30. Mal 1925, R XLI 559/25 (E XII 
4343/24 EG. Wien). 

15. Auch der Wechsel der Jahreszelten sowie die etwaige Berufstätigkelt 
des arbeitslosen Verpnlehteten Ist zu berücksichtigen. 19. Juni 1925, R XLI 
690/25 (E VIII 3332/25 EG. Wien). 

16. 1 251, Z. 1 gilt - unbesehadet des Rechtes nach 1 471 abGB. - auch 
wenn es sieh um das gesetzliehe Pfandrecht eines Spediteurs handelt. 1. Juni 
1927, R XLI 731/27 (E XXIII 282/27 EG. Wien). 

17. Zu Zahl 5: !1251, Z. 5, Ist anwendbar auf: Handelsagenten. 23. Jön. 
1920, R XIII 37/20 (E IV 1109/19 EG. Wien); 

18. Zahntechniker. 29. Okt. 1921, R XLI 1175/21 (E II 513/20 EG. Wien); 
19. nicht aber auf einen Kaufmann. 13. Sept. 1924, R XLI 1492/24 (E 111 

6615/23 EG. Wien); 
20. auch nicht auf ein Bankhaus, selbst wenn es vom Inhaber allein be

trieben wird. 8. Juni 1927, R XLI 870/27 (E XVIII 8/26 EG. Wien); 
21. ebenso nicht auf eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. 24. Febr. 

1925, R XLI 2024/24 (E III 6142/24 EG. Wien). (Vergl. Nr. 33); 
22. ebenso nicht auf einen Kunsthändler. 26. April 1916, R I 145 OGH. (E 

XVIII 451/15 EG. Wien). 
23. Auszuseheiden Ist: Die Ordlnatlons- und Wartezimmereinrichtung 

eines praktischen Arztes. 18. Febr. 1902, GI. U. n. F. 1772; 
24. die Kanzleieinrichtung eines konzessionierten Realltätenagenten. 5. Dez. 

1906, GI. U. n. F. 3589; 
25. das Klavier eines Muslklehrers. 22. Nov. 1911, GI. U. n. F. 5649; 
26. die zum Betriebe einer Tanzschule erforderlichen Elnrlehtungsgegen

stiinde. 26. Jän. 1915, GI. U. n. F. 7280; 
27. Skizzen und Studien eines Malers, welche die Grundlage für seine weiteren 

Arbeiten bilden. 4. Sept. 1925, R XLI 1032/25 (E XIV 3710/25 EG. Wien); 
28. dagegen Ist die Naturallensammlung eines Volksschullehrers nicht aus

zuscheiden. 21. Dez. 1892, GI. U. 14.529. 
29. §I 251, Z. 5 kommt nur dem VerpDiehteten persönlich zugute, nicht 

auch den mit' Ihm Im gemeinsamen Haushalte lebenden Familienangehörigen. 
15. Dez. 1916, R XIII 687/16 (E VII 1348/16 EG. Wien); 

30. daher keine Ausscheidung des Klaviers zur Heranbildung des Sohnes 
des Verpnlehteten als Musiker. 16. Nov. 1927, 41 R 1908/27 (17 E 3497/26 EG. 
Wien). 

ZuZahl 6: Allgemeines: 31. Unii:ulässlgkeltderAusseheldungvongewerb
liehen Erzeugungsmltteln, wenn der Verpflichtete das Gewerbe aufgegeben 
hat. 4. Juli 1923, SZ. V/189. 

32. Die Vorschrift des I 251, Z. 6 findet auf Betriebe, deren Umfang den 
eines Kleingewerbes übersteigt, keine Anwendung. Ein Kaffeehausbetrieb mit 
acht Hilfskräften Ist kein Kleinbetrieb. 31. März 1926, Ob I 254, SZ. VIII/111. 

33. Unanwendbarkeltdes§251, Z.6aufelne Gesellschaft mltbesehr:inkter 
Haftung selbst dann, wenn die Gesellschafter das Gewerbe persönlich ausüben. 
24. Febr. 1925, sz. VII/59. 

34. Die in einer Exekutionssache erfolgte Ausscheidung Ist nicht ohne weiteres 
für eine andere, spätere Exekutionssache wirksam. 11. April 1927, R XLI479/27 
(E XIX 1820/26 EG. Wien). 

35. Es sind jene Gegenstände auszuscheiden, ohne welche die Fortführung 
des Betriebes Im bisherigen Ausmaße nicht möglich wäre. 3. Jän. 1922, Ob III 
936/21 OGH. (E X 2283/21 EG. Wien). (Anders dagegen: 19. März 1895, GI.U. 
15.440.) 

36. Die dauernde Möglichkeit, fremde S&ehen zu benützen, hindert die 
Ausscheidung der eigenen Sachen. 16. April1927, R XL1549/27 (E XI 1691/27 EG. 
Wien). 

37. Die Ausscheidung Ist nicht deshalb ausgeschlossen, weil der Verpßlehtete 
nur Miteigentümer Ist. 20. Aug. 1912, GI. U. n. F. 6018. 
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38. Auszuscheiden Ist: Ringelspiel und Drehorgel eines umherziehenden 
Karussellbesltzen. 14. Febr. 1899, GI. U. 15.855; 

39. dle Tafelwage eines BAcken. 5. Juli 1898, GI. U. n. F. 243. 
40. Säge und Hobelmaschine eines Tischlers. 10. Okt. 1905, GI. U. n. F. 

3181; 
41. dle (wertvollen) Maschinen eines Mechanikers. 10. Juni 1913, GI. U. 

n. F. 6477; 
42. nicht aber die Einrichtung eines Gastwirtes. 31. Okt. 1911, GI. U. 

n. F. 5623,wohl aber 
43. die Reisekamera eines herumfahrenden Photographen. 12. Mal 1908, 

GI. U. n. F. 4229; 
44. Pferd und Brotwagen eines BAcken. 26. Nov. 1907, GI. U. n. F. 3992; 
45. die Slphonßaschen, die zum Kleinbetriebe einer Sodawassererzeugung 

notwendig sind. 31. Okt. 1900, GI. U. n. F. 1166; 
46. der Eiskasten eines Vlktuallenhändlers. 1. Dez. 1925, R XLI 1485/25 

(E XIII 8828/25 EG. Wien); 
47. die HolzbUtte einer Kantlnörin. 2. Nov. 1916, R XIII 608/16 (E X 

1428/16 EG. Wien); 
48. Nicht auszuscheiden Ist: Die feuerfeste Kassa und der KopierUsch 

eines Kaufmannes. 1. Okt. 1912, GI. U. n. F. 6062; 
49. die Kanzleieinrichtung eines Rechtsanwaltes, der seinen Beruf auf

gegeben hat. 23. Juli 1903, GI. U. n. F. 2412. 
50. Siehe bei I 35 Nr. 31. 

§ 252. ( 1) Daa auf einer I.iegenschaft befindliche Zubehör der
selben ( §§ 294: bis 297 a. b. G. B.) darf nur mit dieser Liegenschaft selbst 
in Exekution gezogen werden. 

(2) Auf daa Bergwerkszubehör und daa Zubehör von Schüfen 
und Flößen findet eine abgesonderte Exekution nicht statt. 

1297aabGB. 
Mat. I S. 430, II S. 52, 795. 
Formulare: Heller-Trenkwalder Nr. 190, 316, 317. 
Entsch.: 1. Die Zubehörseigenschaft Ist von Amts wegen wahrzunehmen. 

6. April 1899, GI. U. n. F. 571 u. a. m. 
2. Zur Feststellung der Zubehörseigenschaft Ist auch bei der Fahrnisexekution 

die Verweisung auf den Rechtsweg unzulässig. 23. April 1927, R XLI 600/27 
(E I 4796/26 EG. Wien). 

3. Sachen, die von einem Miteigentümer als Zubehör bestimmt wurden, 
können in die auf den Liegenschaftsantell eines anderen MltelgentUmers gefUhrte 
Exekution einbezogen werden. 29. Okt. 1901, GI. U. n. F. 1603. 

4. Der Masseverwalter Ist zum Ausscheidungsantrage von Zubehörssachen 
berechtigt. 2. Okt. 1901, GI. U. n. F. 2183. 

5. Dem Ersteher gebUhren auch die ZubehörsstUcke der erstandenen Sache. 
4. Nov. 1904, GI. U. n. F. 2821. 

Als Zubehör sind auszuscheiden: 

6. Biertransportfässer einer Brauerei. 31. Aug. 1897, GL U. 16.099; 
7. eine Im Grundbuch eingetragene WlndmUhle. 25. Nov.1896, GI. U.15.911; 
8. die Einrichtungsgegenstände einer zum Vermieten bestimmten Villa. 

6. April 1904, GI. U. n. F. 2653; 
9. ebenso einer zum Selbstbewohnen bestimmten VIlla(?). 18. Jiln. 1910, 

GI. U. n. F. 4895; 
10. ein Im Hofe des Hauses erbautes Atelier. 18. Dez. 1895, GI. U. 15.656; 
11. Beleuchtungs- und Uewässerungsvorrlchtungen einer Färberei. 2. Okt. 

1901, GI. U. n. F. 2183; 
12. Pferd und Wagen, die zum Transporte der Fabrikserzeugnisse dienen. 

30. Aug. 1905, GI. U. n. F. 3143; 
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13. die in einem Elektrizitätswerke aufgestellte Dynamomaschine. 10. Aug. 
1915, GI. U. n. F. 7538. 

14. Die Einrichtung eines Kaffeehausesist nicht Zubehör der Llegenacbaft, 
auf der es betrieben wird. 29. Okt. 1912, GI. U. n. F. 6112. 

Literatur 
Adler Emanuel: Maschinen als Zugehör. ZentrBI. Bd.36, S. 385 (vgl. jetzt 

I 297 a abGB.). 

Pllndung 

§ 253. (1) Die Pfändung der in der Gewahrsame des Verpflich
teten befindlichen körperlichen Sachen wird dadurch bewirkt, daß 
das Vollstreckungsorgan dieselben in einem Protokolle verzeichnet 
und beschreibt (Pfändungsprotokoll). 

(2) In das Protokoll ist die Erklärung aufzune.hmen, daß die ver
zeichneten Gegenstände zugunsten der vollstreckbaren Forderung 
des zu benennenden Gläubigers in Pfändung genommen wurden. 
Die Forderung ist im Protokolle nach Kapital und Nebengebühren 
unter Bezugnahme auf den Exekutionstitel anzugeben. Die Pfändung 
kann nur für eine ziffermäßig bestimmte Geldsumme stattfinden; 
ziffermäßige Angabe der vom Verpflichteten zu leistenden Neben
gebühren ist nicht notwendig. Im Pfändungsprotokolle ist der Wohn
ort des Gläubigers und seines Vertreters anzugeben. 

( 3) Behaupten dritte Personen bei der Pfändung an den im Proto
kolle verzeichneten Sachen solche Rechte, welche die Vomahme der 
Exekution unzulässig machen würden, so sind diese Ansprüche im 
Pfändungsprotokolle anzumerken. 

(4) Der Beschluß, durch welchen die Pfändung bewilligt wurde, 
ist dem Verpflichteten bei Vomahme der Pfändung zuzustellen. 
Von dem Vollzuge der Pfändung sind der betreibende Gläubiger und 
der Verpflichtete in Kenntnis zu setzen, es sei denn, daß sie bei der 
Pfändung anwesend oder vertreten waren oder daß ihnen eine Aus· 
fertigung des Versteigerungsediktes unverweilt zugestellt wird. 

II 257 bis 259, 262 EO., I 76 KO., I 6 AO. 
Instr. f. Vollstr. 0., P. 61, 63 bis 68, 80 bis 82. 
JME. 31. Mal 1899, Z. 9859 über die Art der Beschreibung Im Pfändungs· 

protokolle. 
MV. 24. Okt. 1897, RGBI. 249 (Pfändung von öffentlichen Obligationen). 
JME. 2. Juni 1914, VBI. 43 (Verständigung des Gläubigers vom Vollzuge 

der Pfändung). 
Mat. I S. 430, II S. 796. 

. Formulare: E.·Form. 242, 244 bis 246, 248 bis 251, 254 bis 255; Vittorelll· 
Bloch-Fischböck Nr. 95, 96, 129. Il. Tell Aktenmuster XVII bis XXVa. 

En tsch.: 1. In den Räumen einer offenen Handelsgesellschaft können Sachen 
eines Gesellschafters nur mit Einwilligung der Gesellschaft gepfändet werden. 
28. Okt. 1902, GI. U. n. F. 2075. 

2. Pländungsvornahme, auch wenn die gemeinsame Wohnung von der 
Gattin des Verpßlchteten gemietet Ist. 6. Mal 1902, GI. U. n. F. 1885. 

3. Zwischen Hauptmieter und Untermieter besteht Im allgemeinen 
gemeinsame Gewahrsame. 21. Jän. 1927, R XLI 70/27 (E V 8142/26 EG. 
Wien). 

4. Auf den Inhalt eines Schrankfaches (Sllfedepot) kann entweder gemäß 
1 253 oder bei Nichtzulassung durch die Bank gemäß I 327 Exekution geführt 
werden. Ausgeschlossen Ist die Exekution nach 1331. 7. Aug. 1915, R XIII 
606/15 (E XI 2452/15 EG. Wien). 
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5. Gegenstände, die bei einer Pfandleihanstalt verpfändet sind, können 
nur durch Pfändung des Pfandscheines erfaßt werden. 23. Sept. 1920, R XXI 
485/20 (E XII 1326/20 EG. Wien) u. a. m. 

6. Flir die Prändunl( von Pfandscheinen kommen die Bestimmungen des 
I 296 EO. ln Betracht. 2. Juni 1926, SZ. VIII/185. 

7. Wenn ein Eingriff ln fremde Gewahrsame stattgefunden hat, Ist die 
Pfändung von Amts wegen aufzuheben. 25. Okt. 1923, R XLI 1800/23 (E IV 
3698/23 EG. Wien). 

8. Der Erwerb des Pfandrechtes Ist nicht von der gleichzeitigen Zustellung 
der Exekutlonsbewllllgung abhängig. 17. Juni 1902, GI. U. n. F. 1947; 

9. auch nicht davon, daß die Reinschrift des Pfändungsprotokolles sofort 
erfolgt. 29. Mal 1912, GI. U. n. F. 5948. 

10. Ersatzpflicht des Gläubigers, der trotz Eigentumsnachwelses fremde 
Sachen pfänden läßt. 26. Juli 1906, GI. U. n. F. 3495. 

11. Der Verkäufer, der dem Verpntchteten unter Eigentumsvorbehalt Sachen 
verkauft hat, kann diese beim Verpßlchteten pfänden. 16. Jän. 1912, R II 33, 
Jur.BI. 1912, S. 300. Siehe Jud. Nr. 246 bei 137, Nr. 628. 

12. Auf Grund einer nicht beglaubigten Erklärung des Gläubigers kann 
ein vertragsmäßiges Afterpfandrecht Im Pfändungsprotokolle angemerkt werden. 
14. Juni 1911, GI. U. n. F. M99. 

13. Wurde eine Exekution lrrtllmllch nur fUr eine Forderung vollzogen, 
so hat die Anmerkung Im PrAndungsprotokolle, daß sich die Exekution auch auf 
die andere vergessene Forderung beziehe, erst vom Zeltpunkte Ihrer Anbringung 
an eine Wtrkung. 22. Okt. 1912, GI. U. n. F. 6096. 

14. Siehe Entscheidungen bei 1 256. 
Llte ra tu r 
Fischi Hans: Der Antrag auf neuerlichen Exekutlonsvollzug. GerH. 1918, 

s. 246. 

§ 254. ( 1) Das Pfändungsprotokoll ist dem Exekutionsgerichte 
vorzulegen. 

12) Jede vorgenommene Pfändung ist in einem bei jedem Bezirks· 
gerlebte anzulegenden VerzeichniBBe CPfändungsregister) ersichtlich 
zu machen. Wenn an demselben Orte mehrere Bezirksgerichte be
stehen, die als Exekutionsgerichte einschreiten, so ist in der Regel 
das Pfändungsregister von einem dieser Gerichte zu führen. Durch 
Verordnung sind die näheren Vorschrüten über die Anlegung, Ein
richtung und Filhrung des Pfändungsregisters zu erlassen. 

(3) Im Verordnungswege ist dafür Sorge zu tragen, daß das 
Pfändungsregister auch betreffs der im Verwaltungswege an den ge
pfändeten Sachen begründeten Pfandrechte die nötigen Verweisungen 
enthält. 

Art. XIII/6 EG. z. EO., I 23 EO. 
JMV. 30. Dez. 1897, JMVBI. 50 (Erslchtllohmachung der Im Verwaltungswege 

an gerichtlich gepfändeten Sachen begründeten Pfandrechte Im Prändungsreglster); 
dazu auch JMV. 22. Sept. 1905, VBI. 16. 

JMV. 27. Okt. 1900, JMVBI. 40 (Zusammentreffen einer admlnlstratlvrn 
und einer gerichtlichen Pfändung). 

I 18 JMV. 2. Juni 1914, JMVBI. 41 (Prändungsreglster). II 445 bis 
452 Geo. 

Instr. f. Vollstr. 0., P. 83. 
Mat, I S. 430, II S. 52, 796. 
Formulare: E,-Fcft'm. 247. II. Tell, Aktenmuster XIX U. 

§ 255. Auskünfte aus dem Pfändungsregister sind allen Personen 
zu erteilen, welche glaubhaft machen, daß sie diese Auskünftebehufs 
Einleitung .eines Rechtsstreites oder einer Exekution, zur Geltend-
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machung von Einwendungen gegen eine bereits eingeleitete Exeku
tion oder aus anderen wichtigen Gründen bedürfen. 

J!\IVBI. 1914, S. 624 (Einsicht Im Hinblick auf I 12 AO. und I 12 KO.). 
l\lat. I S. 430, II S. 52, 797. 

§ 256. (I) Durch die Pfändung erwirbt der betreibende Gläubiger 
für seine vollstreckbare Forderung ein Pfandrecht an den im Pfän
dungsprotokolle verzeichneten und beschriebenen körperlichen Sachen. 

(2) Dieses Pfandrecht erlischt. wenn der Antrag auf Bewilligung 
des Verkaufes(§ 264) nicht innerhalb eines Jahres seit dem Tage der 
Pfändungsvornahme gestellt und :las Verkaufsverfahren gehörig 
folGgesetzt wird. 

(3) Erfolgt die Pfändung gleichzeitig zugunsten mehrerer Gläubi
ger, so stehen die hiedurch begründeten Pfandrechte im Range einan
der gleich. Jedem dieser Gläubiger kommt die Stellung eines betrei
benden Gläubigers zu. 

Art. XXXVII EG., § 12 AO., § 12 KO., !1 25 Dritte Tellnovelle z. abGB. 
JM. z. § 256 EO. 
1\lat. I S. 431, II S. 52, 797. 
Formulare: Heller-Trenkwalder Nr. 341. 
Entsch.: 1. Das richterliche Pfandrecht wird durch Verzeichnung und 

Beschrelbun~~: der Gegenstände Im Pfändungsprotokoll erworben. 28. Juni 1900, 
GI. U. n. F. 2157; 

2. nicht erst durch die Unterfertigung der Reinschrift. 21. Okt. 1903, GI. U. 
n. F. 2469; 

3. oder durch Zustellung der Exekutionsbewilligung an den Verpßlehteten. 
17. Juni 1902, GI. V. n. F. 1947. 

4. Das Pfandrecht geht nicht auf die für die verbrannten Pfandsachen aus
Rezahlte Versicherungssumme über. 30. April 1913, GI. U. n. F. 6425. 

5. I 256 hat auf das gesetzliebe Pfandrecht keine Anwendung. 1. Juni 
1915, GI. U. n. F. 7461; 

6. auch nicht auf das durch eine Verwatt ungsexekutlon begründete 
Pfandrecht. 15. Mal 1907, GI. U. n. F. 3776. 

7. Nach dem Verkaufe der Pfandsachen kann das Pfandrecht nicht mehr 
erlöschen. 29. Jän. 1901, GI. U. n. F. 1269; 

8. auch dann nicht, wenn der betreibende Gläubiger selbst einen Verkaufs
antrag nicht mehr stellen konnte. 19. Dez. 1906, GI. U. n. F. 3610. 

9. Ein Antra~~: auf Fortsetzung des Verkaufsverfahrens muß vor Ablauf 
der Jahresfrist bei Gericht einlangen(§ 89 GOG. kommt nicht zur Anwendung). 
26. Okt. 1925, R XLI 1279/25 (E VII 6258/25 EG. Wien); 

10. und zwar beim zuständigen Gerichte. 8. Juni 1899, GI. U. n. F. 638. 
11. Der Antrag auf Verwahrung Ist kein Antrag, durch den das Verwertungs

verfahren ordentlich fortgesetzt wird. Ein betreibender Gläubiger, dessen Ver
wertungsverfahren nach I 200, Z. 3 eingestellt Ist, wobei das Ende der Frist des 
I 256/2 in die seehsmonatige Frist hineinfällt, kann trotzdem mit Erfolg einen 
Verwahrungsantrag stellen, wenn er hoffen kann, durch die Verwahrung das 
Verwertungsverfahren anderer betreibender Gläubiger derart zu fördern, daß 
seine :Forderung noch durch Anmelden bei der Verteilungstagsatzung zum Zuge 
kommt. 3. März 1926, R XLI 257/26 (E XIV 744/25 EG. Wien), 

12. I 256, Abs. 2 verpßlchtet den Gläubiger anzugeben, wo die Pfandgegen
stände sind. H. Mal 1921, R XLI 519/21 (E 111 513/20 EG. Wien). 

13. Nach Ablauf der Frist Ist die Exekution nicht einzustellen. 22. Juni 
1918, R Vl/4, ZentrBI. 1918, S. 619. 

14. Auf Grund des Erlöseheus des Pfandrechtes Ist die Exekution nicht 
einzustellen. l{elne Bemerkung Im Pfändungsprotokoll, nur in der Pfändungskarte. 
10 .• Jiin. 1925, R XLI 19/25 (I•; II 2597/24 EG. Wien). 

15. Die Jahresfrist Ist gemiiß 1 125 ZJ>O. zu berechnen. Wenn das Pfandrecht 
am 18. Mal 1925 erworben wurde, Ist der am 18. Mal 1926 eingebrachte Antrag 
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auf Bewilligung des neuerlichen Verkaufes noch rechtzeitig gestellt. H. Juni 
1926, R XLI 806/26 (E XII 3605/25 EG. Wien). 

16. Die Zelt einer Aufschiebung Ist in die Frist nicht einzurechnen. 16. Nov. 
1900, GI. U. n. F. 2537; 

17. auch nicht die Aufschlebungsfrlst nach 111 AO. 26. Mal1925, SZ. VII/186; 
18. wohl aber die drelmonatige Ruhefrlst, wenn Ruhen des Verfahrens 

über die Widerspruchsklage eingetreten Ist. 12. Sept. 1914, R XIII 768/14 (E 111 
5082/13 EG. Wien). 

19. Wenn auf Grund eines noch nicht rechtskräftigen Wechsl"lzahlungs
auftrages Sicherungsexekution geführt wurde, beginnt die Frist des 1 256, Abs. 2 
vom Tage der Rechtskraft des Wechselzahlungsauftrages an zu laufen. 15. März 
1927, Ob I 245/27, SZ. IX/67. 

20. Das Erlöschen des Pfandrechtes nach I 256, Abs. 2 Ist kein Grund, die 
Fortsetzung der Widerspruchsklage (nachdem Ruhen eingetreten war) zu ver
'1\'elgem. 1. Juni 1927, R XLI 859/27 (C XV 64/27 EG. Wien). 

21. Siehe Entscheidungen bei 1 282 und Jud. 156 bei § 286, N. 3. 
Llt er a tu r 
Kößler Max: Eine Anregung zur Abänderung des I 256, Abs. 2 EO. JurBI. 

1926, s. 314. 
Herbatschek Heinrich: Die .,Verlängerung" des Moblllarpfandrechtes. 

AnwZtg. 1927, S. 73. 

§ 257. (I) Die Pfändung von körperlichen Sache.a, welche bereits 
zugtmsten einer anderen vollstreckbaren Forderung pfandweise ver
zeichnet und beschrieben sind, geschieht durch Anmerkung auf dem 
vorhandenen Pfändungsprotokolle. In der Anmerkung ist der Name 
des betreibenden Gläubigers, auf dessen Antrag diese weitere Pfändung 
stattfindet, dessen Ulld seines Vertreters Wohnort und die vollstreck
bare Forderung (§ 253, Absatz 2) zu bezeichnen. 

(2) Wird ausschließlich die Pfändung körperlicher Sachen begehrt, 
die bereits zugunsten anderer Gläubiger gepfändet sind, so kann die 
Anmerkung ohne neuerliche Erhebungen vollzogen werden. Der 
Beschluß, durch welchen die Pfändung bewilligt wird, ist solchenfalls 
gleichzeitig mit der im § 253, letzter Absatz, erwähnten Mitteilung 
dem Verpflichteten zuzustellen. 

(3) Jedem Gläubiger, zu dessen Gunsten Pfändung stattfindet, 
kommt die Stellung eines betreibenden Gläubigers zu. 

lnstr. f. Vollstr.O., P. 82. 83. 
§1/1 MV. 24. Ökt. 1897, RGBI. 249 (Anzeige von der Pfändung öffentlicher, 

auf Namen lautender oder vinkulierter Obligationen). 
Mttlg. JMVBI. 1898, S. 27 (Über das Zusammentreffen einer gerichtlichen 

Pfändung mit einer vorangehenden administrativen). 
Mat. I S. 431, II S. 797. 
Formulare: E.-Form. 242, 250. 
Entsch.: 1. Die Anmerkung nach I 257, Abs. 2 EO. kann nicht gegen 

den Willen des Gewahrsameinhaben erfolgen. 27. Dez. 1920, R XXI 656/20 
(E XI 1123/20 EG. Wien), siehe auch 25. Nov. 1903, GI. U. n. F. 2901. 

1 a. Die Zustimmung des Gewahrsameinhaben Ist erforderlich, selbst wenn 
sich dle gepfändeten Sachen bei der ersten Pfändung in der Gewahrsame des Ver
pfilchteten befunden haben. 22. Sept. 1927, R XLI 1547/27 (E 111 5057/27 EG. 
Wien). 

2. Zur Erledigung des Antrages nach II 257, Abs. 2 Ist nur die Gerichts
abteilung, nicht der Vollstreckungsbeamte berechtigt. 20. Dez. 1926, R XLI 
1848/26 (E IX 6527/26 EG. Wien). 

3. Anschlußpfändung kann auf einem Pfändungsprotokolle erfolgen, auf 
dem die Eröffnung, aber auch die Aufhebung des Konkursverfahrens angemerkt 
Ist. 23. Jän. 1912, GI. U. n. F. 5754; 
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4. nicht aber auf einem Pfändungsprotokolle, auf dem alle Pfandrechte 
gelöscht sind. 13. Dez. 1905, GI. U. n. F. 3247. 

5. Zulässigkelt der Anmerkung des Afterpfandrechtes auf dem Pfändungs
protokolle. 14. Juni 1911, GI. U. n. F. 5499. 

Geltendmaehung von Pfand- und Vorzugsrerhten Drl&&er 

§ 258. (1) Der Pfändung kann ein Dritter, der sich nicht im 
Besitze der Sache befindet, wegen eines ihm zustehenden Pfand- oder 
Vorzugsrechtes nicht widersprechen. Er kann jedoch schon vor Fällig
keit der Forderung, für die das Pfand- oder Vorzugsrecht besteht, 
seinen Anspruch auf vorzugsweise Befriedigung aus dem Erlöse der 
fraglichen Sache mittels Klage geltend machen. Zur Entscheidung 
über diese Klage ist vom Beginne des Exekutionsvollzuges an das 
Exekutionsgericht zuständig. Im Falle der Erhebung der Klage wider 
den betreibenden Gläubiger und den Verpflichteten sind diese als 
Streitgenossen zu behandeln. 

(2) Wenn die Sache vor rechtskräftiger Entscheidung über die 
Klage im Exekutionszuge verkauft wird und der klägerische Anspruch 
genügend bescheinigt ist, kann auf Antrag vom Gerichte die einst
weilige Hinterlegung des Erlöses angeordnet werden. 

I 262 EO., I 120 KO. 
Mat. I S. 431, II S. 53, 797. 
Formulare: VlttoreiJI-Bloch-Fischböck Nr. 97; Heller-Trenkwalder Nr. 331. 

II. Te1l Aktenmuster LXVIII. 
Enhch.: 1. Einem Dritten, der Pfand- oder Vorzugsrechte behauptet, 

steht nur die Klage nach I 258 EO. offen. 3. Jän. 1905, GI. U. n. F. 2917. 
2. z. B. auch dem Gläubiger, der durch Urkundenhinterlegung ein Vertrags

pfandrecht an einem Superädlflkate erworben hat. 3 •. Juni 1927, R XLI 847/27 
(E IV 9989/25 EG. Wien). 

3. Die Klage nach 1 258 bezweckt die Feststellung des Rechtes der klagenden 
Partel auf vorzugsweise Befriedigung. 14. März 1925, R XLI 223/25 (C VIII 74/24 
EG. Wien); 

4. sie Ist aber vom Nachwelse eines rechtlichen Interesses an der alsbaldigen 
Feststellung unabhängig. 8. Febr. 1911, GI. U. n. F. 5358. 

5. Der :Vermieter braucht zur Wahrung ,eines gesetzlichen Pfandrechtes 
(1101 abGB.) nicht zu klagen. 28. Nov. 1905, GI. U. n. F. 3233. 

Verwahrung 

§ 259. (1) Die Pfandstücke, mit Ausnahme des beim Verjlflich
teten vorgefundenen Geldes, sind auf Antrag des betreibenden Gläubi
gers in Verwahrung zu nehmen. Mangels eines solchen Antrages ist 
die geschehene Pfändung in einer für jedermann leicht erkennbaren 
Weise ersichtlich zu machen. 

(2) Der Antrag auf Einleitu.ag einer Verwahrung kann mit dem 
Antrage auf Bewilligung der Pfändung verbunden werden. 

(3) Die Verwahrung geschieht, sofern sich die gepfändete.! Sachen 
hiezu eignen, durch deren gerichtlichen Erlag, sonst durch Übergabe 
an eine sich mit derlei Verwahrungen befassende, unter staatlicher 
Aufsicht stehende Anstalt oder durch Übergabe an einen vom Exeku
tionsgerichte auf Gefahr des betreibenden Gläubigers zu bestellendea 
Verwahrer (§ 968 a. b. G. B.). Im letzteren Falle kann mit Zustim-
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mung des Verpflichteten auch der betreibende Gläubiger, oder bei 
einer Mehrheit von solchen, einer derselben vom Exekutionsgerichte 
als Verwahrer bestellt werden. 

( •) Die Kosten der Verwahrung Bind einstweilen vom betreibenden 
Gläubiger und beim Vorhandensein mehrerer betreibendt'r Gläubiger 
von allen nach Verhältnis ihrer vollstreckbaren Forderungen zu tragen. 

(6) Dem bei der Pfändungsvomahme gestellten Antrage auf Ein
leitung einer Verwahrung durch gerichtliehen Erlag oder durch 
Übergabe der Sachen an eine sieh mit derlei Verwahrungen bef&BBende 
Anstalt hat das Vollstreckungsorgan zu entsprechen, ohne vorher die 
Besehlußf&BBung des Gerichtes darüber einzuholen. 

(6) Die Einleitung der Verwahrung ist unter Angabe des Ver
wahrer& im Pfändungsprotokolle ersiehtlieh zu machen. 

II 261, 274 EO. 
Inatr. f. VoUstr.O., P. 85, 86, 88, I 21 Aukt.H. Vdg. f. Wien v. 29. Okt. 

1899, RGBI. 217 in der Fassung der JMV. v. 7. Dez. 1908, RGBI. 249 und 
9. JuU 1909, RGBI. 106 und 120 Aukt. H. Vdg. f. Graz v. 24. April 1901, RGBI. :42 
in der Fassung v. 7. Dez. 1908, RGBI. 249 und 29. Dez. 1916, RGBI. 5 aus 1917. 

Mat. I S. 431, II S. 798. 
Formulare: E.-Form. 238, 241, 256, 300 bis 303; Vittoreiii-Bioeb-Fischböck 

Nr. 95, 96, 98, 120; Heller-Trenkwalder Nr. 311, 313, 314. 
Enhch.: 1. Gegen einen mißbräuchlichen Verwahrungsantrag gibt es nur 

das Mittel der Kostenaberkennung. 8. Juni 1915, GI. U. n. F. 7472. 
2. Es Ist unzulässig, die Verwahrung deshalb nicht vorzunehmen, weU ein 

Dritter unter Eigentumsanspruch eine Sieberstellung leistet. 6. Mal 1902, 
GI. U. n. F.1885. 

3. Der betreibende Giä\lblger haftet Jedoch dem Dritten von dem Zelt
punkte an, in dem Ibm die EigentumsansprUche bekanntgegeben wurden. 3. Okt. 
1911, GL U. n. F. 5581; 

4. er haftet auch für die Beschädigungen, die beim Transporte und bei 
der Übergabe der zu verwahrenden Sachen entstehen. 15. Okt. 1912, GI. U. n. F. 
6730. 

5. Haftung des gerichtlich bestellten Verwahrers für die Vernachlässigung 
pDichtgemäßer Obsorge. 17. Febr. 1925, SZ. VII/54. 

6. Der Faustpfandgläubiger haftet als Verwahrer. 10. März 1904, GI. U. 
n. F.2636. 

7. Die verwahrenden Gläubiger haften für die Verwahrungskosten. 
3. Dez. 1907, GI. U. n. F. 4004". 

8. Der Verwahrer kann diese Kosten Im Rechtswege geltend machen. 
3. Dez. 1907, GI. U. n. F. 4001. 

9. Zulässigkelt der Verwahrung bei einer Exekution zur Slcheratellung. 
12. Sept. 1911, GI. U. n. F. 5565. 

10. Nach Einstellung der Exekution Ist die Verwahrung von Amts wegen auf· 
zubeben. 28. Juni 1923, SZ. V/174. 

11. Die Kosten der Verwahrung gehören nicht zu den Verstelgerungskosten, 
es kommen Ihnen keine gesetzlichen Pfandrechte zu, auch nicht das gesetzliebe 
Pfandrecht des Spediteurs. 13. Sept. 1927, Ob 111 854/27 (E XV 993/25 EG. 
Wien). 

12. Der zum Verwahrer bestellte Spediteur hat keinen Anspruch auf Be
richtigung seiner Gebühren aus dem Verkaufserlöse. 13. Sept. 1927, Ob 111 854, 
Zentr. BI. 1927, S. 952. 

13. Gegen den Eigentümer der verwahrten Sachen steht Ihm kein unmittel
barer Anspruch auf Ersatz der Verwahrungskosten zu (I 967 abGB., I 259 EO.). 
1. März 1927, SZ. IX/43. 

§ 260. Sofern der Verwahrer ohne Zustimmung des Verpflichtett'n 
und der betreibenden Gläubiger bestt-llt wurde, Bind sie unter Bekannt-
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gabe de11 Namens des Verwahrcrs von dessen Emennung zu verstän
digen. Unter Darlegung geeigneter Gründe kann von ihnen jederzeit 
die Emennung eines anderen Verwahren beim Exekutionsgerichte 
beantragt werden. 

l\lat. I S. 431, II S. 799. 
Formulare: Vlttoreiii-Bioch-Fischböck Nr. 99; Heller-Trenkwalder Nr. 334. 

§ 261. (1) Bei der Pfändung vorgefundenes Geld ist vom Voll-
streckungsorganein Verwahrung zu nehmen; und wenn die Pfändunr. 
zugunsten eines einzigen Gläubigers stattfindet, nach Maßgabe des 
zu vollstreckenden Anspruches an diesen Gläubiger gegen Quittung 
abzuliefem. Die Wegnahme des Geldes durch das Vollstreckungs
organ gilt in diesem· Falle als Zahlung des Verpflichteten. 

(2) Ist das Vollstreckungsorgan über die Höhe des dem betrei
benden Gläubiger gebührenden Betrages oder in Ansehung der dem 
Gläubiger bei Ausfolgung des Geldes abzufordernde.a Schuldurkunden 
oder der auf letzteren vorzunehmenden Abschreibungen im Zweifel, 
so hat es vor Ausfolgung des Geldes die Weisung des Exekutions
gerichtes einzuholen. 

(3) Für die Berechnung des Wertt's von Münzen und ausländi
schen Geldzeichen ist der an der nächstgelegenen Börse amtlich 
notierte Kurs des Pfändungstages maßgebend. 

(4) Erfolgt die Pfändung zugunsten mehrerer Gläubiger (§ 256, 
Absatz 3), so ist das vorgefundene Geld vom Vollstreckungsorgane 
in der Gerichtskanzlei zu erlegen und vom Exekutionsgerichte, nach 
Beschaffenheit des Falles, abgesondert oder zugleich mit dem Erlöse 
der gepfändeten Sachen zu verteilen. Eine abgesonderte Verteilung 
ist nach den für die Verteilung des Verkaufserlöses geltenden Be
stimmungen vorzunehmen. 

Art. X EG. z. EO., §§ 283, 285ff. EO. 
lnstr. f. Vollstr.O., P. 12, 91. 
HKD. 13. Okt. 1844, JGS. 840 (Exekution gegen Tabak- und Stempel

markenverschlelßer und Trafikanten). 
Mal. I S. 431, II S. 799. 
Entsch.: t. Wenn der betreibende Gläubiger aus dem Gelde, das dem Ver

pflichteten abgenommen wurde, obwohl es nicht Ihm gehörte, befriedigt wurde, 
kann er nicht wegen Bereicherung oder Schadenersatz geklagt werden. 
28. Okt. 1903, GI. 1:. n. F. 4443. 

2. Zulässigkelt der Exekution auf die Tabak- und Stempelverschleißprovi
sionen der Trafikanten. 14. März 1911, GI. U. n. F. 5396. 

3. Eine auf ausländische Währung lautende Schuld Ist nach dem Kurse des 
Zahlungstages zu berechnen. 12. Febr. 1919, SZ. 1/13. 

4. Diese Berechnung erfolgt Im Exekutionsverfahren unter Ausschluß 
des ordentlichen Rechtsweges. 15. Juni 1918, R XIII 295/18 (E IX 187/18 EG. 
Wien). 

5. Die bei der Pfändungsvornahme abgegebene Erkliirung des Verpflichteten, 
der abgenommene Geldbetrag habe nicht als Zahlung, sondern nur als Sicherstellung 
zu dienen, Ist wirkungslos. 9. Dez. 1914, R XIII 955/14 (E V 5540/14 EG. 
Wien); 

6. ebenso die Erklärung des Verpßlchteten, er werde eine Klage nach I 35 
oder 36 einbringen. 7. Sept. 1916, R XIII 518/16 (E XII 997/16 EG. Wien). 

7. Die durch Geldabnahme bewirkte Zahlung begründet kein Absonderungs
recht, bleibt daher durch §12 AO. unberührt. 25. Aug. 1925, R XLI 985/25 (E VI 
712/25 EG. Wien). 
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8. Wenn Zweifel Uber das Eigentum an dem abgenommenen Geldbetrage 
bestehen, Ist eine Zahlung nicht anzuerkennen. 6. Okt. 1925, R XLI 1208/25 
(E XI 601/25 EG. Wien). 

9. Der Scheck Ist nicht Bargeld, er Ist nicht wie dieses abzunehmen, sondern 
nach § 296 zu pfänden. 18. Okt. 1926, R XLI 1470/26 (E XV 5861/26 EG. Wien). 

10. Ein gemäß Abs. 4 behandelter Geldbetrag gilt nicht als Zahlung. 
12. Mal 1927, R XLI 611/27 (E XII 9204/26 EG. Wien). 

§ 262. Die gleichen Vorschriften gelten für die Pfändung und 
Verwahrung der beweglichen körperlichen Sachen des Verpflichteten, 
die sich in der Gewahrsame des betreibenden Gläubigers oder einer 
zu deren Herausgabe bereiten dritten Person befinden. 

JM. z. § 262 EO. 
Mat. I S. 432, II S. 799. 
Entsch.: 1. Die Pfändung einer gerichtlich verwahrten Sache Ist nur 

mit Zustimmung des verwahrenden Gerichtes zulüsslg. 27. April 1915, GI. U. 
n. F. 7416. 

2. Die Erklärung des Stationschefs ,.die Pfändung zuzulassen" Ist nicht 
als Erklärung der Herausgabebereitschaft aufzufassen. 28. Dez. 1910, GI. U. n. 
F. 5277. 

3. Siehe Entscheidungen bei § 253. 

Literatur 
Scharfmesser Heinrich: Die Rolle des ,.Dritten" Im Exekutlonsverfahrt>n 

GerH. 1914, s. 307. 

ElnschriLnkung der PIILndung 

§ 263. Hat der betreibende Gläubiger eine bewegliche körperliche 
Sache des Verpflichteten in seiner Gewahrsame, an der ihm ein Pfand
recht oder ein Zurückbehaltungsrecht für die zu vollstreckende Forde
rung zusteht, so kann der Verpflichtete, soweit diese Forderung 
durch die Sache gedeckt ist, beim Exekutionsgerichte die Einschrän
kung der Pfändung auf diese Sache beantragen. Besteht das Pfand
oder Zurückbehaltungsrecht zugleich für eine andere Forderung des 
betreibenden Gläubigers, so ist dem Antrage nur stattzugeben, wenn 
auch diese Forderung durch die Sache gedeckt ist. 

§§ 41, 45, 96 EO., U 313 bis 316 HGB., I 19 RAO. 
MV. 28. Okt. 1865, RGBI. 110 (Retentionsrecht der unter staatlicher 

Aufsicht statutenmäßige Kreditgeschäfte betreibenden Anstalten). 
Mat. I S. 432, II S. 800. 
Formulare: Vittoreiii-Bioch-Fischböck Nr. 100; Heller-Trenkwalder Nr. 335. 
Entsch.: 1. Unanwendbarkelt des 1 263 auf eine pfandweise Beschrei-

bung. 16. Mal 1899, GI. U. n. F. 614. 
2. Im Sinne dieser gesetzlichen Bestimmung (I 263) sind Kuxe keine be

Wejllchen Sachen. 8. Aug. 1919, R XIII 379/19 (E IX 776/19 EG. Wien). 

Verkaul 

§ 264. ( 1) Die gepfändeten Sachen sind auf Antrag eines der 
Gläubiger, für deren vollstreckbare Forderungen sie gepfändet 
wurden, zu verkaufen. 

(2) Der Antrag auf Bewilligung des Verkaufes kann mit dem 
Antrage auf Bewilligllilg der Pfändung verbunden oder unmittelbar 
beim Exekutionsgerichte gestellt werden. Im ersteren Falle ist über 
den Antrag in der Exekutionsbewilligung zu entscheiden. 
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I 120 KO., Instr. f. V.O.P. 92. 
I 19 JMV. 2. Juni 1914, VBI. 41 (Anordnung des Verkaufstermlnes). 
JM. z. I 42 EO., P. 2. 
Mat. I S. 432, II S, 800. 
Formulare: E.-Form. 238, 241, 257, 260 bis 262, 300 bis 303; VlttoreUI-Bioch· 

Flschb6ck Nr. 95, 96, 101, 102, 120; Heller-Trenkwalder Nr. 311, 314, 337, 338, 
3·i0, 341. II. Tell Aktenmuster XXI, XXII, XXV. 

Entsch.: 1. Der Verkaufsantrag schließt den Antrag auf Umwandluna 
der sicherungsweisen Ezekutlon 1n eine Ezekutlon zur Hereinbringuns ln sich. 
17. Jiln. 1899, GI. U. n. F. 463. 

2. Unzulllsslakelt der Zwangsversteigerung elnea Anteiles an aerlchtUch 
verwahrten, dem Fruchtgenußrechte eines Dritten unterliegenden Wertpapieren. 
10 .• Jän. 1899, GI. U. n. F. 1227. 

3. Der Verkauf Ist abzulehnen, wenn ein Wechsel in der Gewahrsame 
der Pfandsachen eingetreten Ist und der neue Gewahrsameinhaber zur Herausgabe 
nicht bereit Ist. 2. Mal 1925, R XLI 440/25 (E XII 1377/24 EG. Wien). 

4. Unzulässigkelt der Exekution durch Verwahrung und Verkauf pfandweise 
beschriebener Fahrnisse, an denen ein richterliches Pfandrecht noch nicht 
erworben wurde. 24. Aug. 1925, SZ. VII/258; dagegen: Wenn an einer Sache 
ein Vertragspfandrecht besteht, kann ohne Vornahme einer richterlichen 
P f ü n dun g die Fellbletung begehrt werden(?). Eine Oberdies erfolgende pfandweise 
Beschreibung hat nur deklaratlve Bedeutung. 23. März 1927, Ob I 25e/27 ZentrBI. 
1927, s. 805. 

Literatur 
Schrutka Emll (v.): Die Überweisung gepfändeter Fahrhabe an den Gläu

biger. Grünhuts Zeltschr. 1911, Bd. 38, S. 553ff. 
Derselbe: JurBI. Nr. 31, S. 361. 

§ 265. ( 1) Der Verkauf von Wertpapieren, die zugunsteu des 
Ärars oder eines Landesfonds als Kaution vinkuliert oder in Ver
wahrWlg erlegt sind, darf erst bewilligt werden, wenn das betreffende 
VerpflichtWlgaverhältnis beendet ist und die etwaigen Ersatzansprüche 
im administrativen Wege festgestellt worden sind. 

(2) Von dieser Feststellung sind alle Peraonea zu verständigen, 
die an dem Wertpapiere ein Pfandrecht erworben haben. 

Art. XV. EG. z. EO. 
Mat. 1. s. 432, n. s. 53, 800. 
Formulare: Vlttoreiii-Bioeh-Fischb6ck Nr. 123. 
Entsch.: 1. Trotz cies Widerspruches Jllngerer Pfandgläubiger kann ein 

zugun.•ten des Staates als Kaution einer Lottokollektantln vinkuliertes Wertpapier 
Im Einverständnisse mit dem Verpntchteten börsenmäßig verkauft werden. 
12. April 1905, GI. U. n. F. 3026. 

2. Forderungen des Ärars aus einem Gehaltsvorschusse genießen kein Vorzugs
pfandrecht an der Dienstkaution des Verpßlchteten. 28. Aug. 1907, GI. U. n. F. 3889. 

Literatur 
Müller Rudolf: Die Prinzipien der Regelung der Exekution auf Wertpapiere 

zur Herelnbrlngung von Geldforderungen Im österrelehlschen Recht. Grün
huts Zeltschr. 1911, Bd. 38, S. 107 und die dort angeführte Uteratur. 

§ 266. (1) Vor Eintritt der Rechtskraft der Pfändungsbewilligung 
darf nur dann zum Verkaufe geschritten werden, wenn Sachen ge
pfändet wurden, die ihrer Beschaffenheit nach bei längerer Aufbe
wahrung dem Verderben unterliegen oder wenn die gepfändeten 
Sachen bei Aufschub des Verkaufes beträchtlich an Wert verlieren 
wdrden und der betreibende Gläubiger fdr alle dem Verpflichteten 
aus clem frdheren Verkaufe entspringenden Nachteile Sicherheit leistet. 
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(2) Vor Leistung der vom Exekutionsgerichte zu beatimmenden 
Sicherheit darf der Verkauf nicht stattfinden. 

JM. z. I 268 EO. 
Mat. I S. 432, II S. 54, 800. 
Formulare: E.-Form. 241, 300 bis 303; Vlttorelli-Bioeh-Fiachb6ek Nr. 103; 

Heller-Trenkwalder Nr. 338. II. Tell Aktenmuster XXIII. 

§ 267. ( 1) Nach Bewilligung des Verkaufes kann, solange das 
Verkaufsverfahren im Gange ist, zugunsten weiterer vollstreckbarer 
Forderungen ein besonderes Verkaufsverfahren in Ansehung derselben 
Sachen nicht mehr eidgeleitet werdea. 

(2) Alle Gläubiger, welchen wihrend der Anhängigkeit eiaes 
Verkaufsverfahrens der Verkauf derselben, auch zu ihren Gunsten 
gepfändeten Sachen bewilligt wird, treten damit dem bereits eiDge
leiteten Verkaufsverfahren bei und mÜBBen d&BBelbe in der Lage an
nehmen, in welcher es sich zur Zeit ihres Beitrittes befindet. 

( 3) Die beitretenden Gläubiger haben vom Zeitpunkte ihres 
Beitrittes an dieselben Rechte, als wenn das Verfahren auf ihren 
Antrag eingeleitet worden wire. 

I 119 KO., II II 442 bis 444 Geo. 
Mat. I, S. 432, II S. 54, 801. 
Formulare: E.-Fonn. 241, 260, 261, 300 bis 303. 
Entsch.: Zur Herelnbrlngung der vollstreckbaren Forderung eines dem 

bereits eingeleiteten Verkaufsverfahren ln betreff beweglicher Sachen belgetretenen 
Gläubigen kann Im Falle der Einstellung oder Aufachlebung des Verkaufsver
fahrens bezüglich des ersten betreibenden Gläubigen die Versteigerung auch 
dann stattfinden, wenn zwischen der zugunsten des belgetretenen Gläubigers 
erwil:kten PlAndung und der Versteigerung ein Zeltraum von weniger als drei 
Wochen gelegen Ist (1273 EO.), sofem nicht die Bestimmungen des I 266 Im Wege 
stehen. 19. März 1901, Jud. B. Nr. 152, GI. U. n. F. 1335. 

§ 268. ( 1) Gepfändete Wertpapiere, welche einen Börsenpreis haben, 
siad durch Vermittlung eiaes Handelsmäklers mit möglichster Bedacht
uahme auf den jeweiligen Börsenpreis aus freier Hand zu verkaufen. 

(2) Andere Gegenstände, die an dem Orte, wo sie sieb befinden, 
einen Börsen- oder Marktpreis haben, sind mit möglichster Bedacht
uahme auf den jeweiligen Börsen- oder Marktpreis durch die Vermitt
lung eines Handelsmiiklers oder in Ermanglung eines solchen durch 
einen zu Versteigerungen befugten B~amten oder durch das Voll
atreckungsorgan aus freier Hand zu verkaufen. 

(3) Besteht fdr Gegenstände von der Art der gepfändeten Sachen 
an dem Orte, wo sie sich befinden, kein Börsen- oder Marktpreis, so 
kann das Exekutionsgericht auf Antrag nach Einvernehmung des 
Verpflichteten verfdgen, daß die Gegenstände zum Zwecke des Ver
kaufes aus freier Hand und mit möglichater Bedachtnahme auf den 
jeweiligen Börsen- oder Marktpreis an einen anderen Ort gesendet 
werden, an welchem sich eine Börse oder ein Markt fdr Gegenstände 
dieser Art befindet oder daß sie daselbst ohne 'Übersendung durch 
Vermittlung eines Handelsmiklers oder eines zu Versteigerungen 
befugten Beamten mit möglichster Bedachtnahme auf den jewei!igen 
Börsen- oder Marktpreis aus freier Hand verkauft werden. Die 'Ober
sendung geschieht auf Kosten und Gefahr des Verpflichteten. 



192 Exekutionsordnung. §§ 268-272 

(4) Die Cbersendung oder die Veräußerung mittels Auftrag an 
einen Handelsmäkler kann vom Exekutionsgerichte auf Antrag nach 
Einvernehmung des Verpflichteten auch dann verfügt werden, wenn 
sich für Sachen der bezeichneten Art an einem bestimmten anderen 
Orte bessere Gelegenheit zu einem vorteilhaften Verkaufe aus freier 
Hand darbietet. 

(5) Bei Bewilligung eines Verkaufes aus freier Hand hat das 
Exekutionsgericht auf Antrag den Preis, unter welchem bei der Ver
äußerung nicht herabgegangen werden darf, und die Zeit zu bestim
men, iunerhalb welcher der Verkauf zu bewirken ist. Mangels solcher 
Preisbestimmung ist in dem Falle, als der Verkauf zum Börsen- oder 
Marktpreise bewilligt wurde, dem Berichte über den Verkauf ein 
amtlicher Nachweis über den Börsen- oder Marktpreis des Verkaufs
tages und über die etwa bezahlte Mäklergebühr und sonstigen Aus
lagen beizuschließen. 

(6) Lautet ein Wertpapier auf Namen, so i@t das Vollstreckungs
organ gleichzeitig mit der Verkaufsbewilligung durch das Exekutions 
gericht zu ermächtigen, die Umschreibung auf den Namen des Käufers 
zu erwirken und alle zum Zwecke der Veräuß{>rung erforderlichen 
urkundlichen Erklärungen mit Rechtswirksamkeit an Stelle des 
Verpflichteten abzugeben. Das Exekutionsgericht kann die Abgabe 
dieser Erklärungen sich selbst oder dem um die Mitwirkung beim 
Verkaufe ersuchten Gerichte vorbehalten. Welche besonderen Ver
fügungen beim Verkaufe von öffentlichen, auf Namen ausgestellten 
Obligationen zu treffen sind, wird im Verordnungswege bestimmt. 

Art. XV EG. z. EO. 
lnstr. f. Vollstr.O., P. 96 bis 99. 
Gutachten des OGH. z. § 268 EO. 
!\lat. I S. 433, II S. 54, 801. 
Formulare: E.-Form. 241, 261, 267, 300 bis 303; Vlttoreiii-Bioch-Fischböck 

Nr. ·104, 105. 
Entsch.: Unzulässigkelt der Pfändung einer nicht auf den Überbringer 

lautenden Lebensverslcherungspollzze. 16. Juli 1901, GI. U. n. F. 1508. 

§ 269. Die Bestimmung des§ 367 a. b. G. B.~ber den Eigentums
erwerb an Sachen, die in einer öffentlichen Versteigerung zur Ver
äußerung gebracht wurden, gilt auch in Ansehung des gemäß § 268 
durch einen Handelsmäkler, durch einen zu Versteigerungen befugten 
Beamten oder durch das Vollstreckungsorgan aus freier Hand vor
genommenen Verkaufes. 

!'tlat. I S. 433, II S. 802. 
Formulare: E.-Form. 241, 300 bis 303. 
Entsch.: Zum Eigentumserwerb an beweglichen Sachen, die Im Zuge einer 

Exekution freihändig verkauft werden (269 EO.), Ist neben dem Verkauf die 
Übergabe der Sachen erforderlich. 26. Jänn. 1927, SZ. IX/30. 

§ 270. (1) Alle übrigen gepfändeten Gegenstände sind, sofern 
sie dem Verkaufe überhaupt unterliegen, öffentlich zu versteigern. 

(2) Auch Gegenstände, deren Verkauf aus freier Hand gemäß 
§ 268 11ngeordnet wurde, sind auf Antrag des betreibenden Gläubigers 
im Wege öffentlicher Versteigerung zu verkaufen, wenn sie innerhalb 



Übernahme aus fr!lier Hand; Versteigerungstermin 193 

drei Wochen nach Erteilung des gerichtlichen Verkaufsauftrages aus 
freier Hand nicht verkauft werden. 

Mat. I S. 433, II s. 54, 803. 
Formulare: E.-Form. 241, 300 bis 303; Vlttorelll-Bioch-Fischböck Nr. 106. 

§ 271. (1) Wenn sich jemand spätestens acht Tage vor dem 
Versteigerungstermine unter gleichzeitiger Leistung einer Sicherheit 
in der Höbe von mindestens einem Viertel des Schätzungswertes 
bereit erklärt, die gepfändeten Sachen im ganzen oder größere 
Partien derselben um einen Preis zu übernehmen, welcher ihren 
Schätzungswert um mindestens ein Viertel übersteigt, und nebst den 
etwaigen Schätzungskosten auch alle bisher aufgelaufenen, dem Ver
pflichteten zur Last fallenden Exekutionskosten ohne Anrechnung 
auf den Übernahmspreis zu tragen, so kann das Gericht diesem An
trage nach Einvernehmung des Verpflichteten stattgeben, wenn der 
betreibende Gläubiger und diejenigelf Personen zustimmen, die ein 
Pfandrecht an diesen Gegenständen erworben haben, deren Forde
rungen aber durch den Übernahmspreis nicht unzweifelhaft vollständig 
gedeckt werden. 

(2) Für das weitere Verfahren, einschließlich der Aufschiebung 
und Einstellung der Versteigerung, gelten die Vorschriften des 
§ 204. 

I§ 202, 203 EO., I 56 ZPO., II 89, 120 KO. 
I 76, Ges. 6. März 1906, RGBI. 58 (Übernahme eines gepfändeten Ge

schäftsantelles an einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung). 
Mat. I S. 433, II S. 803. 
Formulare: E.-Form. 241,263,300 bis 303; Vlttorelll-Bioch-Fischböck Nr. 107; 

Heller-Trenkwalder Nr. 354. II. Teil Aktenmuster XXIV. 
Entsch.: 1. Ober den Obernahmsantrag müssen auch jene Gläubiger ver

nommen werden, die in der Zelt zwischen Antragstellung und Beschlußfassung 
Pfandrechte an den zu Obernehmenden Gegenständen erworben haben. Der 
Obernehmer muß alle bis zur Genehmigung des Obernahmsantrages dem 
Verpntchteten zur Last fallenden Kosten zahlen. 28. Juni 1904, GI. U. n. F. 2739; 

2. jedoch nicht die Kosten der Einvernehmung der Gläubiger Im Falle 
der Abweisung des Antrages. 8. Mal 1901, GI. U. n. F. 1411 und 

3. nicht die Kosten eines nach Elnbrlngung des Obernahmsantrages vor
genommenen Exekutlonsaktes. 7. Dezember 1909, GI. U. n. F. 4814. 

4. Die Sicherstellung haftet nicht für den durch die Verzögerung der Exekution 
entstandenen Schaden. 30. Okt. 1907, GI. U. n. F. 3954. 

5. Ein noch nicht bewilligter Obernahmsantrag kann zurückgenommen 
werden, wenn seit der Elnbrlngung lange Zelt verstrichen Ist und Ober das Ver
mögen des Verpntchteten das Ausgleichsverfahren eröffnet wurde. 10. Nov. 1926, 
R XLI 1606/26 (E VII 1400/25 EG. Wien). 

6. Eigentumserwerb durch die Genehmigung des Obernahmsantrages 
17. März 1914, GI. U. n. F. 6859. 

§ 272. (1) Den Versteigerungstermin bestimmt, sofern nicht das 
Exekutionsgericht etwas anderes verfügt, das mit dem Vollzuge 
des Verkaufes betraute Vollstreckungsorgan. Die Bekanntmachung 
der Versteigerung bat mittels Ediktes zu geschehen. Im Edikte 
sind nebst der Angabe des Ortes und der Zeit der Versteigerung die 
zu versteigernden Sachen ihrer Gattung nach zu bezeichnen und zu 
bemerken, ob und wie dieselben vor der Versteigerung besichtigt 
werden können. 

HELLER, Aktenmuster 111. 13 
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(2) Von der Anberaumung des Versteigerungstermines aind der 
Verpflichtete und die betreibenden Gläubiger durch Zustellung einer 
Ausfertigung des Ediktes zu verständigen. 

II 5, 7, 13 bis 15, Auktionsballenverordnungen siebe bell274, lnstr. f. Voll• 
str.O., P. 102. 

JMV. 15. MArz 1907, JMVBI. 13 (Benachrichtigung der poilUseben Behllrclen 
von der gerichtlichen Ventelgerung von Haustieren wegen Seuchengefahr). 

JM. z. I 272 EO. 
Mat. I S. 433, II S. 54, 803. 
Fonnulare: E.-Fonn. 241, 257, 264, 266, 300 bJa 303. 
Entsch.: Unzulässigkelt etner amtsweglgen Aufhebung der Ventelgerung0 

wenn nicht alle betreibenden GIAublger von der Ventelgerung ventändlgt wurden. 
23. Febr. 1915, GI. U. n. F. 7320. 

§ 273. (1) Zwischen der Pfändung und Versteigerung muß eine 
Frist von mindestens drei Wochen liegen. Eine Abkilrzung dieser 
Frist ist zulässig, wenn Umstände vorliegen, wegen welcher nach 
§ 266 der Verkauf des Pfandes vor Rechtskraft der Pfändungs
bewilligung gestattet werden kann, oder wenn die längere Aufbewah
rung des Pfandstückes unverhältnismäßige Kosten verursachen wilrde. 

(2) Das zur Vomahme der Versteigerung berufene Vollstreckungs
organ hat sich rechtzeitig vor dem Termine von der Zustellung der 
Versteigerungsbewilligung an die Beteiligten und von der ordnungs
mäßigen Bekanntmachung des Versteigerungstermines zu überzeugen 
und bei wahrgenommenen Mängeln dem Exekutionsgerichte Anzeige 
zu erstatten. Das Exekutionsgericht hat infolge einer solchen Anzeige 
im Sinne des § 175 vorzugehen. 

Instr. f. Vollstr. 0., P. 104. 
Mat. I S. 434, II S. 54, 804. 
Fonnulare: E.-Fonn. 238,241, 300 bis 303. 

§ 274. (1) Die Versteigerung erfolgt an dem Orte, an welchem 
sich die gepfändeten Sachen befinden, wenn sich nicht die Beteiligten 
über einen anderen Ort einigen oder das Exekutionsgericht auf Antrag 
des Verpflichteten oder des betreibenden Gläubigers gestattet, daß 
die Gegenstände behufs Erzielung eines höheren Erlöses an einen 
anderen Ort zur Versteigerung versendet werden. Letzteres ist nament
lich bei Gegenständen von großem Werte, bei Gold- und Silbersachen 
oder anderen Kostbarkeiten, bei Kunstobjekten, Sammlungen u. dgl. 
zulässig. 

(2) Im Verordnungswege können besondere Einrichtungenbehufs 
Vomahme der Versteigerungen in öffentlichen Versteigerungslokalen 
getroffen werden. 

AHVdg. 29. Okt. 1899, RGBI. 217, ln der Fassung der JMV. 7. Dez. 1908, 
RGBI. 249 und 9. Juli 1909, RGBI. 106, dazu JMV. 22. Nov. 1899, JMVBI. 
48(Geschäftsführung tndergerlchtllchenAuktlonsballe tn Wien) tn der Fassung 
der JMV. 22. Juni 1900, JMVBI. 29 und 9. Jull 1909, JMVBI. 13. 

JMV. 24. AprU 1901, RGBI. 42 (Errichtung einer gerlchUlchen Auktions
balle in Graz) tn der Fassung der JMV. 7. Dez. 1908, RGBI. 249 und 29. Dez. 
1916, RGBI. 5/17, dazu JMV. 24. Aprll1901, JMVBI. 11 (GeschAftsfOhrung der 
gerichtlichen Auktionshalle tn Graz) tn der Fassung der JMV. 7. Dez. 1908, 
JMVBI. 18, 3. Junl1912, JMVBI. 30, 19. Aug. 1913, JMVBI. 28, 29. Dez.1916, 
JMVBI. 2/17. 
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JMV. 19. Sept. 1907, RGBI. 229 (Vollzug gerichtlicher ZwangsverkAufe 
Im Versteigerungsamte des Versatz-, Verwahrungs- und Versteigerungsamtes 
in Wien [Dorotheum]. 

JMV. 25. Okt. 1907, JMVBI. 25 (Gerlchtllche Zwangsverkäufe Im Ver
steigerungsamte des Versatz-, Verwahrungs- und Versteigerungsamtes in Wien). 

Punzierungsg, Z/, Okt. 1921, BGBi. 601 (Über den Feingehalt der Gold
und SUbergeräte), 15. Dez. 1922, BGBI. 923 (Platlngeräte) dazu Durchfllhrungs
vonchriften: FMV. 22. April 1922, BGBI. 235 (für Platingeräte MV. 22. Febr. 
1923, BGBI. 99). 

Mat. I S. 434, II S. 54, 804. 
Formulare: E.-Form. 265, 269, Z/0; VlttoreUI-Bioeh-Fischböck Nr. 102; 

Heller-Trenkwalder Nr. 357. II. Teil Aktenmuster XXII, XXIII, XXV. 

§ 275. (1) Die Versteigerung wird durch das Vollstreckungsorgan 
vollzogen. Der Versteigerung ist ein Sachverständiger beizuziehen, 
welcher die einzelnen zur Versteigerung gelangenden Gegenstände 
bewertet. Fehlt es an Sachverständigen, die alle zum Verkaufe 
bestimmten Gegenstände zu bewerten verstehen, so können, falls 
es !Üch um größere Mengen oder um Gegenstände größeren Wertes 
handelt, f\ir die einzelnen Gruppen von Gegenständen verschiedene 
Sachverständige beigezogen werden. Bei Bewertung von Gold- und 
Silbersachen ist auch der Metallwert anzugeben. 

(2) Kostbarkeiten, Warenlager und andere Gegenstände, deren 
Schätzung bei der Versteigerung selbst untunlich ist, hat das Voll
streckungsorgan sohon vor der Versteigerung durch einen Sachver
ständigen abschätzen zu lassen. In allen anderen Fällen findet eine 
vorgängige Schätzung nur auf Begehren und Kosten eines Gläubigers 
statt; den Ersatz dieser Kosten kann der Gläubiger nur insoweit 
beanspruchen, als durch die vorgängige Schätzung die Aufwendung 
der Kosten f\ir die Beiziehung eines Sachverständigen zur nachträglich 
erfolgenden Versteigerung entbehrlich wurde. 

(3) Gelangen lediglich Gegenstände zur Versteigerung, welche 
bereits im Sinne des vorstehenden Absatzes abgeschätzt sind, so ist 
die Versteigerung ohne Beiziehung eines Sachverständigen abzuhalten. 

(4) Die Person des Sachverständigen wird vom Exekutionsgerichte 
bestimmt. 

Mal. I S. 434, II S. 804. 
Formulare: E.-Form. 269, 270; Heller-Trenkwalder Nr. 357. 

§ 276. (1) Bei der Versteigerung sind die Pfandstücke einzeln 
oder, wenn größere Mengen gleichartiger Gegenstände zum Verkaufe 
gelangen, auch partienweise unter Angabe des Schätzungswertes 
(Ausrufspreis) auszubieten. 

(2) Die Zuziehung eines Ausrufers kann unterbleiben. 
(3) Ein Vadium haben die Bieter nicht zu erlegen. 
11177, Z/8 EO. 
Instr. f. Vollstr.O., P. 108 bis 111. 
Mal. I S. 434, II S. 54, 56, 805. 
Formulare: E.-Form. 269, 270; Heller-Trenkwalder Nr. 357. 

§ 277. (1) Anbote, die nicht wenigstens ein Drittel des Ausrufs
preises erreichen, dürfen. bei der Versteigerung nicht berücksichtigt 
werden. Auf Antrag des betreibenden Gläubigers kann mit Zustim-

13• 
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mung der übrigen vom Versteigerungstermine zu verständigenden 
Gläubiger (§ 56) vom Exekutionsgerichte vor dem Versteigerungs
termine auch ein das Drittel des Ausrufspreises übersteigender Betrag 
als geringstes Gebot festgestellt werden. 

(2) Gold- und Silbersachen dürfen nicht unter ihrem Metall
werte zugeschlagen werden. 

(3) Das Vollstreckungsorgan, das die Versteigerung leitet, bat 
nach Bekanntgabe des Ausrufspreises den Betrag des geringsten 
zulässigen Gebotes und bei Gold- und Silbersachen überdies den 
Metallwert bekanntzugeben. 

§§ 177, 318 EO., lnstr. r. Vollstr.O., P. 109. 
Geringstes Gebot siebe: I 8 AHVdg. f. Wien und I 7 AHVdg. f. 

Graz, ferner für das Dorotbeum JMV. 25. Okt.1907, .JMVBI. 25 u. JMV. 19. Sept. 
1907, RGBI. 229. 

JM. z. I 277 EO. 
Mat. I S. 434, II S. 805. 
Formulare: E.-Form. 269, 270; Heller·Trenkwalder Nr. 357. 

§ 278. ( 1) Der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgt, wenn 
ungeachtet einer zweimaligen an die Bieter gerichteten Aufforderung 
ein höheres Anbot nicht mehr abgegeben wird. Im übrigen haben 
die Vorschriften der §§ 179, 180, Absatz 1, 3 und 5, und § 181, Ab
satz 1 und 3, auch auf die Versteigerung beweglicher Sachen Anwen
dung zu finden. 

(2) Die zu versteigemden Gegenstände werden nur gegen Bar
zahlung verkauft und mÜBBen vom Meistbietenden sofort übernommen 
werden. Der Ersteber bat wegen eines Mangels der veräußerten Sachen 
keinen Anspruch auf Gewährleistung. 

(3) Hat der Ersteher den Kaufpreis nicht bis zum Schlu886 der 
Versteigerung erlegt, so ist die ihm zugeschlagene Sache im selben 
Termine neuerlieb auszubieten. Der Meistbietende wird bei dieser 
neuerlichen Versteigerung zu einem Anbote nicht zugelassen; er haftet 
für einen etwaigen Ausfall, ohne den Mehrerlös beanspruchen zu 
können. In Bezug auf die Hereinbringung des Ausfallesam Kaufpreise 
gilt die Bestimmung des § 155, Absatz 2. 

~ 922 U., abGB., lnstr. f. Vollstr.O., P. 92. 
Gutachten des OGH. z. Ii 268 EO. 
Mat. I S. 434, Il S. 55, 806. 
Formulare: E.-Form. 269, 270; Heller-Trenkwalder Nr. 357. 
Entscb.: 1. Die vom Ersteber nicht sofort bar bezahlten Gegenstände 

sind sogleich neuerlieb auszubieten. 20. Dez. 1910, GI. U. n. F. 5270. 
2. Beim freihändigen Verkauf kann das Vollstreckungsorgan dem Käufer 

eine Frist zum Erlage des Kaufpreises gewähren. 4. Juli 1911, GI. U. n. F. 5524. 
3. Mit dem Zuschlage wird auch das nichtbeschriebene Zubehör der Sache 

erworben. 4. Nov. 1904, GI. U. n. F. 2821. 
4. Die Versteigerung, von der nicht alle Gläubiger verstimd.il!t wurden, 

Ist nicht als nichtig aufzuheben. 23. Febr. 1915, GI. U. n. F. 7320. 
5. Der Ersteher erwirbt Eigentum nicht durch den Zuschlag allein, es muß 

ein Akt der Übergabe dazukommen. 18. April 1923, SZ. V/86. 
6. Bei partienweisem Verkauf besteht ein Gewährleistungsanspruch 

für fehlende Stücke. 5. Mal 1914, GI. U. n. F. 7738. 
7. Das Erfordernis der Barzahlung kann nicht durch die Berufung des 

Gläubigers auf Ii 283 umgangen werden. 27. Sept. 1913, R XIII 855/13. 
(E X 3815/13 EG. Wien). 
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8. Die Bestimmungen tlber die Anfechtung des Zuschlages finden auf den 
Zuschlag beweglicher Sachen keine Anwendung. 14. Febr. 1923, R XLI 273/23 
(E I 1793/22 EG. Wien). 

Literatur 
Sehrutka Emll (v.): Die Überweisung gepfändeter Fahrhabe an dem Gläu· 

biger. Grünhuts Zeltsehr. Bd. 38, S. 553ff. 
Derselbe: Übergang des Eigentums an gepfändeten bewegliehen Sachen auf den 

exekutiven Ersteher. JurBl. 1916, Nr. 31, s. 361. 
Daninger: Welche Rechtsmittel gibt es gegen den Zuschlag Im Moblllar

versteigerungsverfahren. NotZtg. 1910, S. 389. 
Elsinger Domlnlk: 1. Zur Frage der Anfechtung des rechtskräftigen Zu· 

sehlages Im Zwangsversteigerungsverfahren? 2. Über Repressivmittel gegen 
unrichtige Rechtsprechung. NotZtg. 1911, S. 318, 325, 333. 

§ 279. (1) Die Versteigerung wird gescbloBBen, sobald der erzielte 
Erlös zur Befriedigung der vollstreckbaren Forderungen sämtlicher 
mittels Verkaufes Exekution führender Gläubiger und zur Deckung 
aller Nebengebühren dieser Forderungen sowie der Kosten der Exe
kution hinreicht. 

(2) Für das im Versteigerungstermine aufzunehmende Protokoll 
haben die Bestimmungen des§ 194, Z. 1 und 2, sinngemäß Anwendung 
zu finden. Außerdem sind im Protokolle nebst den Ausrufspreisen 
die erzielten Meistbote und die Käufer anzugeben. 

Instrukt. f. Vollstr.O., P. 115, 116. 
Mat. I S. 434, I I S. 55, 806. 
Formulare: E.-Form. 269, 270; Heller-Trenkwalder Nr. 357. 
Entseh.: Wenn es wegen eines anhängigen Exszlndlerungsstreltes ungewlß 

Ist, ob der Erlösanteil dem betreibenden Gläubiger zuOieBen werde, Ist die Ver· 
steigerungnicht zu schlleBen, sondern das Verkaufsverfahren fortzusetzen. 12. April 
1927, Ob 1330, ZentrBI. Bd. 45, Nr. 227, S. 638. 

§ 280. ( 1) Auf Antrag des betreibenden Gläubigers oder des 
Verpflichteten kann das Exekutionsgericht, wenn dies allen Beteiligten 
offenbar zum Vorteile gereicht, nach Einvernehmung des Verpflich
teten anordnen, daß die Verwertung von gepfändeten Sachen, die 
nicht zu den im § 268 bezeichneten Gegenständen gehören und bin
sichtlich deren auch kein Übernahmsantrag nach § 271 vorliegt, in 
anderer Weise als durch öffentliche Versteigerung stattzufinden bat. 
Die Einvernehmung des Verpflichteten ist nicht erforderlich, wenn 
Sachen verwertet werden sollen, die ihrer Beschaffenheit nach bei 
längerer Aufbewahrung dem Verderben unterliegen oder beträchtlich 
an Wert verlieren würden. 

(2) Ewe gleiche Anordnung ist auf Antrag oder von Amts wegen 
zu erlassen, wenn bei der Versteigerung das geringste Gebot für 
einzelne Sachen nicht erreicht wurde; jedoch darf· auch bei dieser 
Verwertung nicht unter ein Drittel des Schätzungswertes und bei 
Gold- und Silberaachen, falls der Metallwert höher ist, nicht unter 
diesen herabgegangen werden. 

(3) Im Verordnungswege können besondere Einrichtungenbehufs 
Verwertung jener Pfandstücke getroffen werden, hinsichtlieb welcher 
bei der Versteigerung ein den Ausrufspreis erreichendes Anbot nicht 
abgegeben wurde. 

118, 9 AHVdg. f. Wien u. 117, 8 AHVdg. f. Graz bei 1274. 
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JM. z. 280 EO. 
Mat. I S. 434, II S. 55, 807. 
Formulare: E.-Form. 258, 259; Vlttorellt-Bioch-Flschb6ck Nr. 108; Heller

Trenkwalder Nr. 358, 359. II. Tell Aktenmuster XXI. 
Entscb.: 1. Der Antrag nach 1 280 EO. wird durch dle Rechtskraft der 

Versteigerungsanordnung nicht gehindert. 19. Juni 1900, GI. U. n. F. 1057. 
2. Zur Antragstellung sind nur die Parteien, nicht auch ein Dritter 

berechtigt. 9. Nov. 1915, GI. U. n. F. 7649. 
3. Der FreihandkAuter kann sein Anbot zurückziehen, wenn über den 

Verpflichteten das Ausgleichsverfahren eröffnet und das Verwertungsverfahren 
nach II 11 AO. aufgeschoben worden lst. 18. Mal 1915, GI. U. n. F. 7439; 

4. oder wenn die Exekution aufgeschoben wurde. 22. März 1919, R XIII 
130/19 (E IV 671/18 EG. Wien). 

5. Als .,Beteiligter" Ist nur eln PfandglAubtger anzusehen, der Aussicht 
hat, Im Erlöse Deckung zu finden. Einvernahme der GlAubtger lst nicht vorge
schrteben. 27. Okt. 1925, R XLI 997/25 (E XV 1649/25 EG. Wien). 

6. Der FreihandkAuter kann gegen die Schätzung Einwendungen erheben, 
aber keinen Rekurs ergreifen. 18. Nov. 1925, R XLI 1417/25 (E XI 6817/24 EG. 
Wien). 

7. Der Kaufwerber hat überhaupt kein Rekursrecht. 7. JAn. 1920, R XIII 
7/20 (E IX 1144/19 EG. Wien). 

8. Vom Verkaufstermine brauchen dle Gläubiger nicht verständigt zu 
werden. 27. Aug. 1924, R XLI 1236/24 (E II 5850/23 EG. Wien). 

9. Die Einrechnung der Sicherheitsleistung in den Kaufpreis kann erst nach 
dem Verkaufe aller GegenstAnde erfolgen, auf die sich der Freihandverkaufs
antrag bezogen hat. 5. März 1927, R XLI 1341/26 (E XIX 758/26 EG. Wien). 

10. Die Einstellung (!1200, Z. 3 EO.) nach fruchtlosem Versuche des Freihand
kaufes gemäß I 280, Abs. 2 EO. kann nur dann erfolgen, wenn der betreibende 
Gläubiger unter Androhung der Säumnisfolgen aufgefordert worden lst, 
Käufer namhaft zu machen. 6. Okt. 1926, R XLI 1316/26 (E I 3220/26 EG. Wien). 

11. Dle PfandgegenstAnde können nach Einvernehmung des Verpflichteten 
den Gläubigem zur gAnzliehen Befriedigung ihrer vollstreckbaren Forderungen 
überlassen werden. 30. Nov. 1925, R XLI 1493/25 (E V 8831/24 EG. Wien). 

12. Siehe bel I 278 Nr. 2. 

§ 281. Auf Antrag kann du Exekutionsgericht gestatten, daß 
Pfandgegenstände geringeren Wertes, deren Verkauf bewilligt wurde, 
ohne vorauegegangene besondere Bekanntmachung ihrer Verstei
gerung bei einer gegen einen anderen Verpflichteten oder zugunsten 
eines anderen Gläubigers anberaumten und bekanntgemachten Ver
steigerung versteigert werden. 

I 5 AHVdg. f. Wien, I 4 AHVdg. f. Graz, Instr. f. Vollstr.O., P. 117. 
Mat. I S. 434, II S. 55, 807. 
Formulare: E.-Form. 268. 

§ 282. (1) In Ansehung des Abstehen& von der Exekution sowie 
der Einstellung und Aufschiebung eines Verkaufsverfahrens haben 
die Vorschriften der§§ 200, Z. 3 und 4, 203, Absatz 2, und 206, Ab
satz 1, sinngemäße Anwendung zu finden. 

(2) Im Falle der Fortsetzung des Verkaufsverfahrens gemäß 
§ 206, Absatz 1, Bind die Gläubiger, wider welche der Einstellungs
oder Aufsehiebungagrund wirkt, nach Maßgabe dea ihnen allenfalla 
zustehenden Pfandreehtea aus dem Verkaufserlöse zu befriedigen 
(§ 285, Absatz 3). 

(3) Von der Einstellung oder Aufschiebung dea Verkaufsverfah
rens Bind lediglich der Verpflichtete und die betreibenden Gläubiger 
zu verständigen. 
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Inatr. f. Vollstr.O., P. 118. 
Mat. I S. 435, II S. 807. 
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Formulare: E.-Form. 152, 154, 155, 159, 259, 271; Vittorelll-Bloch-Ftsehb6ck 
Nr. 109; Heller-Trenkwalder Nr. 362, 365, 366. 

Entsch.: 1. ,,ElnventADdllches SisUeren" kommt der Einstellung nach 
§ 200, Z. 3 gleich. 18. Nov. 1898, GI. U. n. F. 382. 

2. Es Ist nicht Sache des ExekuUonagerlchtes, nach den fehlenden Pfand
sachen zu forschen. Zur Erstattung der Strafanzeige genügt nicht der objekUve 
Tatbestand des Fehlens. 7. Aprll1927, R XLI425/27 (E VII4589/23 EG. Wien). 

Verwendung des Verkauberllses 
§ 283. (1) Aus dem bei der Versteigerung erzielten Erlöse, ein

schließlich der gemäß § 271 verfallenen Sicherheit und dea vom säumi
gen Meistbietenden gemäß § 278 geleisteten Ersatzes, hat daa Voll
streckungsorgan, wenn die Exekution nur zugunsten desjenigen 
Gläubigers gefilhrt wird, dem nach Inhalt der Pfändungsakten daa 
alleinige oder daa erste Pfandrecht an den verkauften Gegenständen 
zusteht, dieeem Gläubiger den nach Abzug der Versteigerungs- und 
Schätzungskosten erdbrigenden, zur Befriedigung der vollstreckbaren 
Forderung samt Nebengebilhren erforderlichen Betrag zu übergeben. 

(2.) Bei verzinslichen Forderungen sind die Zinsen, soweit sie 
nicht verjährt sind, bis zum Versteigerungstermine zu berechnen. 

( 3) Die Ausfolgung dieser Beträge an den betreibenden Gläubiger 
gilt als Zahlung dea Verpflichteten. · 

( 4) Ein etwa verbleibender Reat ist, sofern nicht ein nachfolgender 
Pfandgläubiger inzwillchen darauf gegriffen hat, dem Verpflichteten 
auszufolgen. 

112 AO., 112 KO., Inatr. f. Vollstr.O., P. 119. 
JM. z. I 283 EO. 
Mat. I S. 435, II S. 55, 808. 
Formulare: E.-Form. 272, 274; Heller-Trenkwalder Nr. 357, 368. 11. Tell 

Aktenmuster XIX. 
Entach;: 1. Nach Rechtskraft des BeschlUIIC!II, mit welchem der vom 

Vollstreckunpbeamten vorgenommenen unmittelbaren Ausfolgung des Verkaufa
erl61es die Genehmigung venagt wurde, Ist dem betreibenden GlAubtger der ROck
ersatz von Amts wegen aufzutragen. 1. Juni 1926, Ob 111 413, ZentrBl. 1927, 
s. 145. 

2. Zulllsalgkelt der Ellazlndlerung des Verkaufaerl61es. 24. Okt. 1911, GI. U. 
n. F. 5609. 

§ 284. (1) Begehrt der betreibende Gläubiger den Ersatz von 
noch nicht gerichtlich festgestellten Exekutionskosten, so hat er 
gleichzeitig dem Vollstreckungsorgane daa Verzeichnis dieeer Kosten 
vorzulegen. Die bezOgliehen Kosten sind in dieeem Falle auf An
zeige dea Vollstreckungsorganes durch daa Exekutionsgericht zn be
stimmen. 

(2) Den nach Angabe dea Gläubigers zur Deckung der angespro
chenen KosteJ]. erforderlichen Betrag hat daa Vollstreckungsorgan 
zurdckzubehalten und in der Gerichtskanzlei zu erlegen. In gleicher 
Weise ist mit dem Betrage zn verfahren, der vom Vollstreckungsorgan 
zur Deckung der Versteigerungskosten, einschließlich der far die 
Abschätzung der versteigerten Gegenstände zu entrichtenden Sach
verst&ndigengebdh.ren, zurlokbehalten wird. 
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(3) Werden die erlegten Summen durch die dem betreibenden 
Gläubiger gerichtlich zuerkannten Kosten oder durch die gerichtlich 
bestimmten Versteigerungs- und Schätzungskosten nicht erschöpft, 
so ist der Restbetrag zur ferneren Befriedigung des betreibenden 
Gläubigers oder nach voller Tilgung seiner Ansprüche im Sinne des 
§ 283, letzter Absatz, zu verwenden. 

14) Das Begehren um Kostenersatz muß vom betreibenden 
Gläubiger bei sonstigem AuSBChlUBSe vor Beendigung des Versteige
rungstermines gestellt werden. 

I 741-:0. 
Mat. I S. 435, II S. 55, 808. 
l'ormulare: E.-Form. 272, 274; Heller-Trenkwalder Nr. 368. 

§ 285. ( 1) Steht dem betreibenden Gläubiger nach Inhalt der 
Pfändungsakten nicht das alleinige oder das erste Pfandrecht zu 
oder hat dU, Versteigerung zugunsten mehrerer betreibender Gläubiger 
stattgefunden, so ist der Erlös vom Vollstreckungsorgane in der 
Gerichtskanzlei zu erlegen und vom Exekutionsgerichte zu verteilen. 

(2) Wenn der Erlös bis zur Verteilung fruchtbringend angelegt 
wurde, sind die Zinsen zur VerteilungsmaBSe zu schlagen; desgleichen 
ist die gemäß § 271 verfallene Sicherheit und der vom säumigen 
Meistbietenden gemäß § 278 geleistete Ersatz in die Verteilungsmasse 
einzubeziehen. 

(3) Die Verteilungstagsatzung ist vom Exekutionsgerichte von 
Amts wegen anzuberaumen. Zur Tagsatzung sind der Verpflichtete 
und alle aus den Pfändungsakten ersichtlichen, noch nicht vollständig 
befriedigten Gläubiger zu laden, deren Pfandrecht nicht bereits gemäß 
§ 256, Absatz 2, erloschen ist. Die Gläubiger sind zugleich aufzufor
dern, ihre Ansprüche an Kapital, Zinsen, Kosten und sonstigen 
Nebenforderungen vor oder bei der Tagsatzung anzumelden und die 
zum Nachweise ihrer Ansprüche dienenden Urkunden, falls sich diese 
nicht schon bei Gericht befinden, spätestens bei der Tagsatzung in 
Urschrift oder beglaubigter Abschrift vorzulegen, widrigen& ihre 
Ansprüche bei der Verteilung nur insoweit berücksichtigt würden, 
als zu deren Gunsten die Exekution durch Versteigerung bewilligt und 
das Verkaufsverfahrea nachträglich nicht wieder eingestellt wurde. 

JME. 2. Juni 1914, JMVBI. 43 (Anmeldepßlcbt der Gläubiger, die das Ver-
kaufsverfahren gemäß I 200, Z. 3 eingestellt haben). 

JM. z. I 285 EO. 
Gutachten des OGH. z. I 285 EO. 
Mat. I S. 436, II S. 56, 809. 
Formulare: E.-Form. 273, 274, 262; Vlttorelll-Biocb-Fischb6ck Nr. 110 

Heller-Trenkwalder Nr. 370, 372. 
Entsch.: 1. Die (angemeldeten) Transportkosten sind zu berücksichtigen. 

26. April 1899, GI. U. n. F. 595. 
2. Für die schriftliche Anmeldung dürfen die Tage des Postlaufes nicht 

abgerechnet werden. 7. Dez. 1899, GI. U. n. F. 792. 
3. Wird die Anmeldung unterlassen, so gebt der Anspruch auf Befriedigung 

aus diesem Meistbote verloren, selbst wenn nach der Verteilung ein Reitbetrag 
Ubrlg geblieben Ist. 31. Okt. 1916, Slg. 1801. 

4. Die Anmeldung wird nicht durch einen nach dem Verkaufe gestellten 
Versteigerungsantrag enetzt. 26. Juni 1906, GI. U. n. F. 3460; 
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5. auch nicht durch einen genehmigten Übernahmsantrag. 1. Dez. 
1914, GI. U. n. F. 7137. 

6. Ein Gläubiger, der ein vollstreckbares Pfandrecht auf die gemäß 1 307 
EO. erlegte Forderung nicht erworben hat, Ist weder zur Anmeldung noch zum 
Widerspruche bei der Verteilungstagsatzung zuzulassen. 21 .• Juli 1916, R XIII 
412/16 (E XX 3801/15 EG. Wien). 

7. Damit ein gesetzliches Mietzinspfandrecht (I tl01 abGB.) berOck
slchtigt werden kann, muß durch Akten und Urkunden, allenfalls durch Vernehmung 
des Verpßlchteten ein Mietzinsverhältnis und eine Forderung bestimmter 
Höhe festgestellt werden. 4. Dez. 1915, R XÜI 1001/15 (E V 2629/15 EG. 
Wien). 

8. Der Vermieter, der trotz seiner pfandweisen Beschreibung zur VerteUungs
tagsatzung nicht geladen wurde, kann den Verteilungsbeschluß mit Rekurs 
anfechten. 21. Jän. 1908, GI. U. n. F. 4097. 

§ 286. (1) Das Exekutionsgericht hat bei der Verteilung des 
Erlöses unter sinngemäßer Anwendung der §§ 212 bis 214, 229, 231 
bis 234 und 236 vorzugehen. 

(2) Aus der Verteilungsmasse sind zunächst die Kosten der 
Schätzung und der Versteigerung und sodann die rechtzeitig ange
meldeten Pfandforderungen sowie die vollstreckbaren Forderungen, 
zu deren Hereinbringung die Versteigerung bewilligt wurde, zu be
richtigen. Der Betrag der Forderungen ist nach der Anmeldung und 
deren Belegen sowie nach den gerichtlichen Exekutionsbewilligungen 
zu berechnen. 

(3) Unbeschadet des Vorranges, den Zölle, Verbrauchs- und 
andere· öffentliche Abgaben und VermögenBBtrafen genießen oder 
der für einzelne Forderungen durch den Bestand eines gesetzlichen 
oder vertragsmäßigen Pfandrechtes begründet wird, ist für die Be
zahlung der oben bezeichneten Forderungen die nach der gerichtlichen 
Pfändung zu beurteilende Rangordnung entscheidend. 

(4) In Ansehung der Berichtigung von Zinsen, wiederkehrenden 
Zahlungen, Prozeß- und Exekutionskosten sind die in den§§ 216, 217, 
218, Absatz 1, und 219 aufgestellten Grundsätze anzuwenden. 

I 17 AHVdg. f. Wien u. I 16 AHVdg. f. Graz bei 1274 (Kosten des Trans
portes in die Auktionshalle). 

I 13 JMVdg. 2. Juli 1914, JMVBI. 41 (Vorbereitung einfacher Verteilungs
beschlüsse durch die Gerlchtskanzlel). 

G. 26. März 1926, BGBI. 76, Art. 6 (Verwaltungsenparungsgesetz) und Vdg. 
d. BKA. 20. Juli 1926, BGBI. 218 (Übertragung richterlicher Geschäfte der Zwangs
vollstreckung auf bewegliche Sachen an Kanzleiorgane beim Exekutionsgerichte 
Wien). 

Mat. I S. 436, II S. 810. 
Formulare: E.-Form. 262, 274; Heller-Trenkwalder Nr. 372, 373. 11. Tell 

Aktenmuster XXI. 
Oeeebllehe Pfandreehte 

a) I tl01 abGB., Art. 374, 382, 409, 4tt HGB. 
b) HD. 7. Febr. 1817, JGS. 1313 (Beerdlgungskosten der StrAOinge), 
c) Gef.Stg., KalsP. tt. Juli 1835, PGS. Bd. 63 (Gefällsstrafen). 
d) GebG. 9. Febr. 1850, RGBI. 50, I tt G. 13. Dez. 1862, RGBI. 89, dazu 

I 14 MV. 3. Mal 1850, RGBI. 181 (Vermögensübertragungsgebühren). 
e) P. 29. Nov. 1850, RGBI. 462 (Haftung des Tabakes für Verbrauchs

abgabe). 
f) KalsP. 26. Jän. 1853, RGBI. 18 (Art. 9, 111 Verwaltungsentlastungsgesetz 

21. Juli 1925, BGBI. 277) über Verwahrungsgebühren. 
g) RAO. 6. Juli 1868, RGBI. 96, und Not.O. 25. Juli 1871, RGBI. 75. 
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h) G. 23. März 1885, RGBI. 48 (Kaution des Inhaben eines Pfandlelh
gewerbes). 

I) G. 20. Juni 1888, RGBI. 97 (Haftung von Zuckererzeugnlasen). 
j) G. 20. Juni 1888, RGBI. 95 (Haftung des Branntwein.- fllr die Ver-

brauchsabgabe). 
k) Lagerhausg. 28. April 1889, RGBI. 64. 
I) G. 11. Juni 1890, RGBI. 125 (Verletzung der Elchpßlcht). 
m) G. 6. Febr. 1919, StGBI. 125 (Haftung welnsteuerpßlchtlger Getrlnke). 
n) Zollg. 10. Juni 1920, StGBI. 250. 
o) G. 24. Juli 1922, BGBI. 496 (Haftung kilnstileher Süßstoffe). 
p) MV. 27. Dez. 1923, BGBI. 640 (Sachhaftung für die Warenumsatzlteuer). 
q) § 150 PersStG. 5. Aug.1924, BGBI. 307/24 (Sachhaftung für die Renten

steuer). 
lletltandpberpfandrecht 

1. Die Jüngere Mietzinsforderung genießt den Vorrang vor der älteren, 
und zwar selbst beim Zusammentreffen des Pfandrechtes des Hauptvermieters 
und des Aftervermleters. 19. Aug. 1913, GI. U. n. F. 6544. 

2. Mit der Übertragung der Bestandzinsforderung geht auch das dem Bestand
geber für seine Zinsforderung nach § 1101 abGB. eingeräumte, Im Zel~_punkte der 
Übertragung bereits bestehende gesetzliche Pfandrecht auf den Ubernehmer 
über. 13. März 1917, Jud. B. Nr. 247, Slg. 1769. (Abänderung clM Spruch-Rep. 
Nr. 212, GI. U. n. F. 6282.) 

3. Das gesetzliche Pfandrecht steht dem Vermieter auch für Mietzinsforde
rungen zu, die zur Zelt der Einleitung der Verwahrung oder der WegschaHung der 
Sachen lnfolge oder zum Zwecke des zwangsweisen Verkauf.- noch nicht fällig 
waren, aber auf die Zelt enUallen, während welcher das Mietverhältnis selbst 
bel sofortiger Kündigung fortdauert. 3. Juni 1903, Jud. B. Nr. 156, GI. U. n. F. 
2364 (siehe Dritte Tellnovelle z. abGB.). 

4. Das Pfandrecht entsteht mit der Elnbrlngung der Sachen, bzw. dem 
Zeltpunkte des Abschlusses des Mietvertrages. 19. Aug. 1913, GI. U. n. F. 6544; 

5. nicht erst mit der pfandweisen Beschreibung oder der Erhebung der 
Mletzlnsklage. 5. Mal1914, GI. U. n. F. 6919. . 

6. Das gesetzliche Pfandrecht geht dem nach Elnbrlngung der lnvecta et 
lllata entstandenen zwangsweisen Pfandrechten vor. 5. Mal 1914, 
GI. U. n. F. 6919. 

6a. I 1101 abGB. gUt auch fQr die Pachtung von Gewerberätimeli. 3. Nov. 
1925, SZ. VIIIS50. 

7. Das früher erworbene und durch Klage und pfandweise Beschreibung ge
wahrte gesetzliche Pfandrecht des einen Vermieters geht dem später erworbenen ge
setzlichen Pfandrechte des anderen Vermieters voraus. 1. Junl1915, GI. U. n. F. 7461. 

8. Auch für das gesetzliche Pfandrecht des Bestandgebers gUt der Grund
satz, daß ein an den lnvecta et lllata erworbenes Alteres (wenngleich nur richter
liches) Pfandrecht vorgebt. Das g.-etzllcbe Pfandrecht des Vermieters Ist kein 
bevorzugtes. Durch die neue Fassung des I 1101 abGB. Ist das Judikat Nr. 103 
gegenstandslos geworden. 25. Nov. 1924, SZ. VI 373. 

9. Durch den Zwangsverkauf werdendie lnveeta et IData allerdings pfand
frei; dem Bestandgeber haftet Jedoch der Erlös für seine BestandzJ.ns.. 
forderung auch ohne pfandweise Beschreibung bzw. Anmeldung (I 1101 abGB. 
neue Fassung). 24. Nov. 1927, R XLI 1880/27 (E XIX 353/24 EG. Wien). 

9a. Es bedarf keiner weiteren pfandweisen Beschreibung zur Wahrung 
des gesetzlichen Pfandrechtes an den über gerlchUiche Verfügung weggefllhrten, 
mit dem gesetzlichen Pfandrechte des Vermieters belasteten Gegenständen, wenn 
der Vermieter es bei Gerlebt anmeldet; eine besondere Form der Anmeldung 
Ist Im Gesetze nicht vorgesehen. Die Anmeldung beim Vollstreckungsorgan 
beim Exekutionsvollzuge genügt. 29. Febr. 1928, 41 R 385/28 (5 E 93/27 EG. Wien). 

10. Das gesetzliche Pfandrecht besteht auch für künftig fAIIIg werdende 
Zlnsraten. An Stelle der vor FAIIIgkelt der Zinsraten exekutiv verkauften in· 
vecta et lllata tritt deren Erlös. 29. Sept. 1898, GI. U. n. F. 3219; 

11. es besteht auch für die noch nicht fAIIIgen Zlnsraten, wenn auch die 
lnvecta et lllata behub Versteigerung ln die Auktionsballe gebracht 
wurden. 8. Nov. 1911, GI. U!n."F. 5635. 
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12. Derexekutiven Pfändungderlnvecta etlUata kommt dieselbe Wirkung 
zu, wle dle der pfandweisen Beschreibung derselben, well auch hler durch behörd
lichen Akt dieselbe Feststellung (Elnbrlngung) erfolgt. 26. Jän. 1928, 41 R 92/28 
(17 E 710/26 EG. Wlen),, 

13. Dle pfandweise Beschreibung bezweckt Feststellung der lnvecta et 
lllata; du Pfandrecht entsteht schon mlt der Elnbrlngung der Fahrnisse; bel 
Fellbletung der lnvecta et lllata lst dle Mietzinsforderung vorzupwelse ( ? ) zu 
befrledlgen. 6. Aprll 1881, GI. U. 8359. 

14. Zur Befrledlgung aus dem Meistbote der lnvecta et lllata genügt 
aber nlcht dle pfandweise Beschrelbung, sondern es lst das rechtskräftige Urtell 
über dle Zinsklage notwendig. 1. Febr. 1887, Gl. U. 11426. 

15. DlepfandwelseBeschrelbunglst auch lm Konkurse unter glelchzeltlger 
Anmeldung der rückständigen Zinsforderung zulässig, well du Pfandrecht 
schon mlt der Elnbrlngung der Fahrnisse entstanden 1st, daher nlcht neu beiiJ'ÜDdet 
wlrd. 20. Jull 1910, GI. U. n. F. 5136. 

16. Dle pfandweise Beschreibung hat deklaratlven Charakter; lhre Wlrk
samkelt 1st unbeschränkt. 21./8.1901, GI. U. n. F. 1534; 

17. sle lst elne durch Art. XIII EG. z. EO. aufrechterhaltene elnstwelllge 
Verfügung; Widerspruch zulässig. 18. Nov. 1906, GI. U. n. F. 3603. 

18. Gegen dle pfandweise Beschrelbung lst dle Widerspruchsklage nach 
I 37 EO. zulässlg. 24. Okt. 1916, Slg. 1794. 

19. Dle lnvecta et lllata haften auch für dle vom Pächter zur Zahlungüber
nommenen Brandschadenverslcherungsprämlen. 7. Junl1885. GI. U. 10631; 

20. ebenso für dle vom Pächter zur Zahlung übernommenen Steuern. 
25. Sept. 1889, GI. U. 12915. 

21. und für dle zur Zahlung übernommenen Mletzlnsumlagen. 6. Nov. 
1907, GI. U. n. F. 3967; 

22. auch für dle Nebengebühren des Pachtzinses. 15. Febr. 1887, 
Gl. U. 11454; 

23. und für den vom Mleter zu leistenden Beltrag für dle Zentral
heizung. 4. Junl 1923, SZ. V/185. 

24. Dle lnvecta et lllata haften nlcht für dle vom Mleter zur Zahlung 
übernommenen Wlederherstellungskosten. 16. Jän. 1894, Gl.U. 14*-

25. Deloglerungskosten lind keln Annex der Mletzlnsforderung. 26. Jänn. 
1928, 41 R 92/28 (17 E 710/26 EG. Wlen). 

26. 11101 abGB. gßt auch für den Verpächter, und zwar entreckt slch 
du Pfandrecht auch auf dle ln dle WohnrAume elogebrachten Fahrnlsse. 24. Aprll 
1912, GI. U. n. F. 5885 (slehe Drltte Tellnovelle z. abGB.). 

27. Das gesetzHebe Pfandrecht besteht auch für dle Kosten der Mietzins
klage und der pfandweisen Beschreibung. 15. Okt. 1912, GI. U. n. F. 6081. 

Vorzugsrecht genlelhn: 

28. Eln Vorzugspfandrecht besteht für dle Kosten des Transportes ln 
dle Auktlonshalle. 26. Aprll 1899, GI. U. n. F. 595; 

29. für dle Kosten der Bekanntmachung des Ventelgerunpedlktes. 
5. Sept. 1900, GI. U. n. F. 1115. 

SO. Wenn der Verkauf an venchledenen Orten mlt demselben Edlkte an
geordnet wurde, slnd dle Scblltzunpkosten vom Gesamterlöse ohne Rücksicht 
darauf abzuziehen, für welche Fahrnlsgruppe dlese Kosten aufgelaufen slnd. 
10. Aprll 1926, R XLI 458/26 (E IX 4811/24 EG. Wlen). 

31. Eln VCII'ZUIPpfandrecht besteht ferner für dle Hauszinssteuer bel der 
VerteUung des Erl6sel elner Schlfbmtlhle. 20. Juni 1900, GI. U. n. F. 1061. 

Keln Vorzugnecht genießen: 

32. Dle Kosten für dle Verwahrung und VerpDegung der Pfandlacbe. 19. Febr. 
1903, GI. U. n. F. 2267; 

33. dle von der verwahrenden SpedltlonaDrma berechneten Lagerzlnsen. 
30. Nov. 1909, GI. U. n. F. 4804; 

34. dle Kosten des Verkaufsantrages, der Anmeldung oder elnes Rekunes. 
11. Okt. 1898, GI. U. n. F. 835; 
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35. Lohnforderungen. 1. Juni 1915, GI. U. n. F. 7463; 
36. die Kosten des Kurators. 30. Nov. 1904, GI. U. n. 1'. 2854; 
37. dle Erwerb- und Einkommensteuer. 16. Aug. 1872, SpruchRep. Nr.17, 

GI. U. 4687; 
38. dle Belträge der Arbelterunfallverslcherungsanstalt, Arbeiterkranken

kassen und Bruderladen. 27. Nov. 1900, Jud.B. Nr.150, GI. U. n. F. 1197 (bell216); 
39. dle Prämien der Penslonsverslcherungsanstalt. 14. März 1916, Spruch

Rep. Nr. 258, Slg. 1687. 
40. Dle Rangordnung des Kapitales genießen nur dle Zinsen der letzten 

drei Jahre. 27. März 1901, GI. U. n. F. 1347. 

Allgemeines: 
41. Kein Revisionsrekurs gegen die Bestätigung des VerteUungsbeschlusses. 

4. Juli 1901, GI. U. n. F. 1492 u. a. m. 
42. Der Vermieter, der eine pfandweise Beschreibung erwirkt hat, 

aber zur Verteilungstagsatzung nicht geladen wurde, hat das Rekursrecht gegen 
den Vertellungsbeschluß. 21. Jän. 1908, GI. U. n. F. 4097. 

43. Die Unterhaltsbeträge, zu deren Sicherung das Pfandrecht an den 
\'ersteigerten Sachen erworben wurde, sind mit dem Eintritte der Fälligkelt der 
einzelnen Raten als vollstreckbar geworden anzusehen und demgemäß bei der 
Verteilung ohne weiteres zu berücksichtigen. 10. März 1927, R XLI 318/27 (E IV 
6180/26 EG. Wien). 

44. Siehe Art. XIII/6 Nr. 7, Jud. 201 bei 1 209 Nr. 2 und Entscheidungen 
bel 1285. 

Literatur 
Welnmann: Die Obertragbarkelt von Exekutionsprivilegien und Vorrechten 

ähnlicher Art. GZ. 1916, S. 141. 
Braßloff Stefan: Zur Reform des gesetzlichen Pfandrechtes des Vermieters. 

GerH. 1925, Heft Nr. 2. 

§ 287. (1) Nach Rechtskraft des Verteilungsbeschlusses bat das 
Exekutionsgericbt, soweit nicht betreffs einzelner Posten die Erledi
gung im Rechtswege abgewartet werden muß, von Amts wegen dem 
Depositen- oder Steueramte die Namen der in Ansehung des Erlöses 
bezugsberechtigten Personen und die denselben auszufolgenden Be
träge anzugeben und die bezugsberechtigten Personen unter Bekannt
gabe der ihnen zukommenden Beträge zur Behebung derselben anzu
weisen. 

(2) Wenn es zur Vereinfachung dienlich scheint und insbesondere, 
wenn bei der Verteilungstagsatzung von keiner Seite ein Widerspruch 
erboben wurde, können diese Verftigungen, vorbehaltlich des Ein
trittes der Rechtskraft, schon in dem Verteilungsbeschlusse getroffen 
werden. 

Mat. I S. 436, li S. 810. 
Formulare: E.-Form. 274; Heller-Trenkwalder Nr. 372. li. Tell Akten

muster XXI. 
Entsch.: Der Tag der Geldüberweisung gilt als Zahlungstag. 31. August 

1922, R XLI 1281/22 (E VIII 445/22 EG. Wien). 

§ 288. Die Bestimmungen der §§ 283 bis 287 haben ftir die Ver
wendung des Erlöses sinngemäß zu gelten, der bei einem Verkaufe 
aus freier Hand erzielt wurde. Das Begehren um Kostenersatz muß 
in diesem Falle vom betreibenden Gläubiger bei sonstigem Aus
schlUBBe innerhalb der im § 74, Absatz 2, festgesetzten Frist gestellt 
werden. Vor Ablauf dieser Frist darf dem Verpflichteten von dem 
erzielten Erlöse nichts ausgefolgt werden. 
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Mat. I S. 436, II S. 810. 
Formulare: E.-Form. 274; VlttoreUI-Bloch-Flschbllek Nr. 110; Heller

Trenkwalder Nr. 372. 

Rekurs 

§ 289. Gegen BeschHiBSe, durch welche die Verwahrung ge
pfändeter Geg~nstände, deren Schätzung vor dem Versteigerungs
termine, die Übersendung an einen anderen Ort zum Zwecke des 
Verkaufes oder die Einbeziehung der gepfändeten Gegenstände in 
die in Ansehung anderer Pfandstücke bewilligte Versteigerung ange
ordnet oder ein Verwahrer ernannt wird, ferner gegen den Beschluß, 
welcher den Versteigerungstermin bestimmt, findet ein Rekurs nicht 
statt. 

II 259, 268, 272, 274, 275, 281 EO. 
Mat. I S. 436, II S. 56, 811. 
Entseh.: Ein Rechtsmittel Ist auch ausgeschlossen, wenn der vom Voll

streekungsorgan bestellte Verwahrer nleht genehmigt wurde. 21. Febr. 1916, 
R XIII 101/16 (E XX 2934/15 EG. Wien). 

Zweite Abteilung 

Exekution auf Geldforderungen 

Beschränkungen der Exekution auf Bezüge aus 
Dienst- und Arbeitsverhältnissen 

1. Unpllndbarkelt von Beztlgen aus Dienst- und Arbelts
verblltnlssen 

§ 289 a. Der Exekution sind gänzlich entzogen: 
I. Naturalbezüge aller Art und die zur Bestreitung eines dienst

lichen Aufwandes bestimmten Geldbeziige (Taggelder) sowie die nicht 
ständigen Dienstbeziige, die fiir außergewöhnliche Dienstleistungen 
gewährt werden, ferner Überstundenentlohnungen oder die an ihre 
Stelle tretende Belastungszulage, das Entgelt fiir ausnahmsweise 
Nacht- und Sonntagsarbeit sowie Entfernungs- und Fahrgebiihren, 
Ersparnisprämien u. dgl.; 

2. Verwundungszulagen und mit Tapferkeitsauszeichnungen 
verbundene Gebiihren; 

3. die Gebiibren, die den Seelsorgern aus Anlaß der Vomahme 
geistlicher Handlungen von den Parteien entrichtet werden. 

Erläuterungen z. Reg. Vorl. der Ex. Nov. 1922 (Nr. 108 der Bell. Nat.Rat). 
Mat. Derlebt des Justizausschusses Nr. 1078. 

2. Pflndbarkelt von Beztlgen aus Dienst- und Arbeltsverbiltnlssen 

§ 289 b. Der Exekution unterliegen: 
I. Familienzulagen, insbesondere Teuerungszulagen, Aushilfen 

(Teile von solchen Zuwendungen), die fiir einen bestimmten Familien
angehörigen des Verpflichteten gebühren, sofern sie das Ausmaß 
der fiir Angehörige von Bundesangestellten bestimmten Zuwendungen 
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solcher Art nicht übersteigen, nur wegen eines Anspruches dieses 
Angehörigen auf Leistung des aus dem Gesetz gebührenden Unter
haltes (begünstigter Unterhaltsanspruch); 

2. Bestattungsgelder (Sterbe-, Konduktquartal, BegrAbDisgelder 
u. dgl.) nur für Bestattungskosten und lediglich zur Hilfte. 

Erläuterungen z. Reg. Vorl. d. Ex. Nov. 1922 (Nr. 804 d. BeU. NatRat). 
Mat. Bericht des Justizausschusses Nr. 1078. 
Gehaltsg. 18. Juli 1924, BGBI. 245. 
Entsch.: 1. Das Sterbequartal kann nicht zur Sicherung oder Her· 

elnbrlngung von Krankheits· oder Leichenbestattungskosten gepfAndet werden. 
5. Juli 1910, GI. U. n. F. 5122. 

2. Inwieweit die Bezllge dem Zugriffe des Gläubigers gernAß 1 289 b ent· 
zogen sind, Ist nicht Im Erkenntnlsverfahren, sondern ent Im Vollstreckungs
verfahren zu beurteUen. 25. Mal 1923, SZ. V/187, 

§ 289 c. ( 1) Im übrigen unterliegen die Bezüge aus Dienst- und 
Arbeitsverhältnissen der Exekution mit der Beschrinkung, daß dem 
Verpflichteten von der Gesamtsumme dieser Bezüge für das Jahr 
mindestens 1200 S, bei Bez"ilgen iiber 1200 S bis einschließlich 2400 S 
vom Vberschuß iiberdies zwei Drittel und bei Bezügen iiber 2400 S 
bis einschlieWich 4800 S vom weiteren Vberschuß iiberdies die Hilfte 
freibleiben miissen. Der Vberschuß über 4800 S unterliegt der Exe
kution ohne Beschränkung. 

(2) Sind gemiß § 289 d Naturalbezüge in Anschlag zu bringen, 
so miissen dem Verpflichteten an Geldbez"ilgen für das Jahr mindestens 
260 S freibleiben. 

(3) Wird die Exekution wegen begiinstigter Unterhaltsanspriiche 
oder wegen öffentlicher Abgaben (begünstigte öffentliche Ansprüche), 
femer wegen eines Riickersatzanspruches des Bundes, der LiDder 
und der Gemeinden gegen die von ihnen bestellten Personen aus der 
Haftung für deren Rechtsverletzungen gefilhrt, so muß dem Verpflich
teten nur die Hälfte der Bezüge, die nach den vorstehenden Absitzen 
der Exekution entzogen sind, mindestens aber die Hilfte der dort 
genannten Mindestbezüge freibleibe.o. 

Erläuterungen der Reg. Vorl. d. Ex. Nov. 1922 (Nr. 804 der BeU. NatRat). 
Mat. JME. 11. Aug. 1922, JABI. 43 z. Ex. Nov. 1922. 
Entsch.: Unter der Beschränkung desl289c sind pfändbar: 1. Die 

Entlohnung des staatsanwaltschafUichen FunkUonAn. 24. Mal 1899, GI. U. 
n. F. 620; 

2. die Gebllhren des gerichtUchen Sachventändlgen. 6. Sept. 1910, GI. U. 
n. F. 5154; 

3. die Bezllge eines Verwaltungsrates. 26. Sept. 1925, R XLI 1133/25 (E VI 
6584/25 EG. Wien); 

4. das Reinigungsgeld des Hausbesorgers. 22. Febr. 1926, R XLI 235/26 
(E VIII 9845/25 EG. Wien); 

5. auch wenn es von den Mietpartelen unmittelbar entrichtet wlrd.10. Mal 
1927, R XLI 711/27 (E XXIV 4069/27 EG. Wien); 

6. deshalb, weU m6gllcherwelse ein TeU des Reinigungsgeldes als Ersatz 
der Materialanschaffungen unpfändbar Ist, kann nicht von vomeherein die Exe· 
kutlonsfrelhelt des ganzen Bezuges beansprucht werden. 20. Aug. 1925, R XLI 
955/25 (E XI 4776/25 EG. Wien). 

Allgemeines 
7. Die Beschränkungen finden keine Anwendung auf die beim Tode des 

VerPDichteten rückständigen Dlenstbezllge. 16. AprU 1914, GI. U. n. F. 6898. 
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8, Bezügllch der EDUohn11111 des Gemeindevontehen als Vonitzender der 
Gemeindesparkalle Ist keln DienstverhAltnil anzunehmen. 14. Juni 1910, GI. U. 
n.F.5702. 

9. Der Vertrag eines berufsunfähigen Zahnarztes mlt einem Kollegen, wonach 
Jener gegen einen AnteU am Reingewinn clle BenUtzung des AteUen zu Oberlauen 
und HUfsarbeiten zu leisten hat, lst ein Gesellschaftsvertrag. Die Exekution auf 
du Recht zum Bezuge des Reingewinnes unterliegt daher nicht der Beschrilnkung 
des l289c. 23. Sept. 1925, Ob II 727, ZentrBi. 1926, S. 145. 

10. Auf clle Prozeß- und ExekuUonskosten, dle bei Hereinhringung des 
Unterhaltes entstanden sind, lst du Exlstenzmlnlmum ftlr begtlnstlgte An
sprUche ehenfalls anzuwenden. 4. JuU 1906, Gi. U. n. F. 3471; 
· 11. ebenso auf dle dem Erben des UnterhaltsberechUgten eingeantwortete 
Forderung auf rtlckstAndlge AUmente. 25. Sept. 1889, GI. U. 12920; 

12. nicht aber auf den RegreBanspruclt desJenigen, der statt des Unter
haltspßlchUgen den Aufwand bestritten bat. 9. März 1915, GI. U. n. F. 7344 
u.a.m; 

13. oder auf die Kosten des Prozesses, in welchem zugleich über die ~ 
scheidungund Ober die Unterhaltsleistung entschieden wurde. 20. Juli 1926, R IV 
560/26 OLG. Wien (E IV 4096/26 EG. Wien), 

14. Zu den begtlnsUgten öUentllchen AnsprOehen gehören Urtellsgebtlhren. 
21. Jll.n. 1913, GI. U. n. F. 6259. 

15. GAnzllche UnpfAndbarkeit der den lAnger dienenden Unteroffizieren 
gehOhrenden Abfertigungen, siehe 17. Nov. 1914, Jud. B. Nr. 213, Slg. 1604. 

16. Voraussetz11111en der Befrlecllgung einer nicht bevorrechteten Forderung 
neben einer vorausgehenden bevorrechteten, siehe 30. JAn. 1901, GI. U. n. F. 1271. 

Literatur 
Braun Rudolf: Die Erhöhung des exekutionsfreien Existenzminimums. AnwZtg. 

1927, s. 92. 

§ 289 d. (1) Bei Berechnung des der Exekution unterliegenden 
Tellee der Gesamtbezüge (§ 289 c) Bind in Anacblag zu bringen: 

1. Die Dienstbeziige oder der Arbeitslohn. Dazu Bind insbesondere 
zu zählen: · 

a) daa Einkommen aua Naturalbezügen, mit Ausnahme der zur 
Bestreitung eines dienstlichen Aufwandes bestimmten Naturalbezüge, 
aber einachließlioh des Wertee der Dienst- und Naturalwohnung, nach 
dem gesetzlich· oder amtlich feetgesetzten Werte und sonst nach 
örtlichen Durohachnittapreiaen, jedoch stete unter billiger Berück
sichtigung der nach den besonderen VerhältnieBen des Verpflichteten 
von ihm auf Grund jener Beziige ersparten Auegaben oder ihm bei 
ihrer vorauaaichtlichen Verwertung zukommenden Einnahmen, 

b) die dem Verpflichteten fiir seine Person gebührenden Teue
rungszulagen und die im 1 289 b, Z. 1, bezeichneten Zuwendungen, 
soweit aie daa dort angegebene Auemaß fiberateigen, 

c) die auf die Beziige entfallenden, vom Dienetgeber vertrags
mäßig zur Zahlung übernommenen Steuern oder anderen öffentlichen 
Abgaben, Stempelgebiihren, Versicherungs- und Penaionabeiträge, 

d) die Wohnungsgelder ( Quartiergeld, Quartierzuachuß, Quartier
äquivalent u. dgl.) und die an die Stelle von gebührenden Dienat
wohnungentretenden Entachädigungen; 

2. die im 1 289 a, Z. 3. angefiihrten Gebühren der Seelsorger 
mit dem im Steuerbekenntnis oder im BekenntDia zur Kongrua
ergänzung angegebenen und behördlich anerkannten Betrage; 

3. die an die Stelle der in Z. 1 bezeichneten Bezüge getretenen 
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RuhegeniiBBe des Verpflichteten, bei Exekution gegen die Angehörigen 
des Dienst- oder Arbeitnehmers deren VersorgungsgenüBBe. 

(2) Soweit nicht im ersten Absatze das Gegenteil bestimmt ist, 
sind die der Exekution nicht unterliegenden (§ 289 a), ferner die der 
Exekution nur wegen bestimmter Ansprüche unterliegenden(§ 289 b) 
Bezüge den Gesamtbezügen nicht zuzurechnen. 

( 3) Bezüge des Verpflichteten aus verschiedenen Dienst- oder 
Arbeitsverhältnissen sind zusammenzurechnen. Das Gericht, bei 
dem die Bewilligung der Exekution in erster Instanz beantragt wurde, 
und nach Beginn des Exekutionsvollzuges das Exekutionsgericbt, 
hat auf Antrag zu bestimmen, mit welchem Betrage der der Exekution 
unterliegende Teil auf die einzelnen Bezüge aufzuteilen ist. 

Erli\uterungen z. Reg. Vorl. der Ex. Nov. 1922 (Nr. 804 der Bell. Nat.Rat). 
Mat. JME. 11. Aug. 1922, JABI. 43 z. Ex. Nov. 1922. 
Gehaltsg. 18. Juli 1924, BGBI. 245. 
Entsch.: 1. Das Spielhonorar eines Schauspielers gehört zu den 

Dienstbezügen. 3. Jün. 1900, GI. U. n. F. 829; 
2. auch das Gastsplelhonorar. 30. Juni 1909, GI. U. n. F. 4666; 
3. seine Bezüge aus einer- Saisonanstellung sind einem Jahresgehalte gleich 

zu achten. 20. Jün. 1903, GI. U. n. F. 2223. 
4. Die von einer Staatsbeamtenswltwe bezogenen Erziehungsbelträge 

f!lr Ihre Kinder bilden keinen Bestandteil der Pension. 22. Jän. 1907, GI. U. 
n. F. 3670. 

5. Eine Unfallsrente gehört nicht zu den Dienstbezügen. 12. März 1901, 
GI. U. n. F. 1324. 

6. Exekutionsfreiheit einer zur Ernährung der Familie eines entlassenen 
Bezirksvertretungsbeamten gewährten Unterstützung. 9. Febr. 1897, GI. U. 
15963. 

§ 289 e. (1) Abfertigungen unterliegen der Exekution in dem
selben Ausmaße wie die durch sie ersetzten Bezüge. 

(2) Wird die Abfertigung in Beträgen ausbezahlt, die das Zwölf
fache des letzten Monatsbezuges übersteigen, so ist sie auf jene Zeit
räume aufzuteilen, für die sie nach Gesetz oder Vertrag beme88en 
wurde, und sodann von jedem einzelnen Teile der für den betreffenden 
Zeitraum entfallende exekutionsfreie Betrag zu berechnen. Die 
Summe dieser Beträge muß dem Verpflichteten von der Abfertigung 
frei bleiben. 

Erläuterungen z. Reg. Vor!. d. Ex. Nov. 1922 (Nr. 804 d. Bell. Nat.Rat). 
Mat. JME. 11. Aug. 1922, JABI. 43 z. Ex.Nov. 1922. 
Entsch.: 1. Wenn der Verpßlchtete, der den Unterhalt in Bruchteilen seiner 

Bezüge zu leisten hat, abgefertigt wird, so bestimmt sich die Höhe des monat· 
Iichen Unterhaltsanspruches nach dem auf jeden Monat entfallenden Tell der 
Abfertigung. 23. Juni 1926, Ob II 522, ZentrBI. 1926, S. 788. 

2. Unterschied zwischen Abfertigung und rückständiger Lohnforderung, 
siehe 16. April 1914, GI. U. n. F. 6898. 

§ 289 f. (1) Die Vorschriften über die ZuläBBigkeit des Abzuges 
von Forderungen des Staates einschließlich der Bundesbahnen und 
anderer öffentlich-rechtlicher Körperschaften im Verwaltungswege 
bleiben aufrecht. Doch finden die vorstehenden Bestimmungen über 
Beschränkungen der Exekution auf Bezüge aus Dienst- und Arbeits
verhältniBBen mit der Maßgabe Anwendung, daß dem Schuldner 
der glt>iche Betrag wie bei der Exekution wegen begünstigter öffent-
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lieber Ansprüche (§ 289 c) freibleiben muß. Treffen durch Abzug 
einzubringende Forderungen mit andem aus den Bezügen zu befriedi
genden Forderungen zusammen, so sind aus dem der Exekution unter
liegenden Teile der Bezüge zunächst jene und dann nach ihrem Range 
diese zu berichtigen; doch kann ein Gehaltsvorschuß nicht zum Nach
teile der Rechte, die zur Zeit seiner Anweisung bereits begründet 
waren, mittels Abzuges eingebracht werden. 

(2) Haben Angehörige eines im öffentlichen Dienste Angestellten 
ihnen nicht zukommende Gebühren (insbesondere Versorgungsgenüsse, 
Unterhaltsbeiträge) bezogen, so können die Rückforderungsansprüche 
durch Abzug im Verwaltungswege gemäß dem ersten Absatze aus 
den späteren Gebühren dieser Personen eingebracht werden. 

Erläuterungen z. Reg. Vor!. d. Ex.Nov. 1922 (Nr. 804 d. Bell. Nat.Rat). 
Mat. .Jl\IE. tt. Aug. 1922, JABI. 43 z. Ex.Nov. 1922. 

Sonstige Beschrinkungen der Exekution 
§ 290. Der Exekution sind ferner gänzlich entzogen: 
1. Gnadengaben und diejenigen Almosen, Pfründengelder und 

ähnliche Unterstützungen, welche den der Armenpflege unterstehenden 
Personen aus Stiftungen, Gemeindekassen oder aus andem öffent
lichen Kassen angewiesen sind, sowie die aus der Teilnahme an Kran
kenunterstützungs- und Leichenbestattungsvereinen zustehenden 
Ansprüche; 

2. Entschädigungsansprüche und -Ieistungen aus Versicherungs
verträgen über ein Gebäude oder das Zubehör einer Liegenschaft, 
wenn die Entschädigung zur Wiederherstellung des versicherten 
Gebäudes oder zur Ergänzung des versicherten Zubehörs verwendet 
werden muß ( § 80 Gesetz über den Versicherungsvertrag); 

3. Vorschüsse, welche aus den mit staatlicher Genehmigung zur 
Verpflegung der Bevölkerung bestehenden Kassen zu leisten sind; 

4. Ansprüche auf den Pflichtteil und auf Schmerzengeld, soweit 
sie nicht durch Vertrag (Vergleich) anerkannt oder gerichtlich geltend 
gemacht worden sind. 

Art. VII bis X, XII EG. z. EO. 
JME. 11. Aug. 1922, JABI. 43 z. Ex. Nov. 1922. 
Mat. I S. 436, II S, 811. 
Erläuterungen z. Reg.Vorl. d. Ex.Nov. 1922 (Nr. 804 der Bell. Nat.Rat). 
Formulare: Heller-Trenkwalder Nr. 374. 
Entsch.: 1. Der Anspruch des Ehegatten auf Obergabe des Helratsgutes 

Ist unpfändbar. 21. Dez. 1898, GI. U. n. F. 428; 
2. ebenso das Sterbequartal der Hinterbliebenen eines Beamten. 5. Juli 

1910, GI. U. n. F. 5122; 
3. ebenso der Anspruch der Tochter auf die Bestellung eines Heirats

gutes. 30. Okt. 1917, Slg. 1868; 
4. dagegen Ist die Exekution auf eine vermachte Rente zulässig. 19.Junl 

1900, GI. U. n. F. 1056. 
5. Die Bestimmung des Hofdekretes v. 18. Juli 1828, JGS. 2354, wonach in 

dem Falle, als der Wiederaufbau eines abgebrannten und gegen Brandschaden 
versicherten Gebäudes nicht stattfindet, die Hypothekargläubiger in Ihrem Pfand
rechte nicht verkürzt werden dürfen, und die daraus abgeleitete Folgerung, daß 
den Hypothekargläubigem ein Pfandrecht an der nicht zum Wiederaufbau des 
Gebäudes verwendeten Versicherungssumme zustehe, hat auch nach dem Ein-

HELLER, Aktenmuster 111. 
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trltte der Wirksamkelt der EO. in dem Falle Geltung, als die Voraussetzungen dH 
§ 290, Z. 2 nicht vorliegen. 8. Juni 1904, Jud. B. Nr. 162, GI. U. n. F. 2717 (alehe 
auch G. über den Venlcherungsvertrag 23. Dez. 1917, RGBI. 501). 

· 6. Bel Exekution auf eine Brandschadenversicherungssumme für 
ein Gebäude braucht die betreibende Partel den Nichtbestand einer Wiederher
stellungsklausel nicht nachzuweisen. Die Exekution Ist jedoch nur mit Vorbehalt 
der Rechte der Hypothekargläubiger und einer der Wlederhentellungaklausel 
entsprechenden Verwendung der Venlcherungssumme zu bewilligen. 3. Nov. 
1925, Ob I 904, ZentrBI. 1926, S. 304. 

7. Wurde eine unpfändbare Brandschadenversicherungssumme doch 
rechtskräftig überwiesen, so kann sle vom Venlcherten nicht eingeklagt werden. 
28. Sept. 1910, GI. U. n. F. 5195. 

§ 291. (1) Der Exekution unterliegen im Ausmaße des § 289 c: 
1. Pensionen, Provisionen, Ehrengehalte, Stipendien, Unterhalts· 

und Erziehungsgelder, die von öffentlich-rechtlichen Körperschaften, 
von Anstalten, Gesellschaften und Vereinen außerhalb eines Dienst· 
verhältnisses oder aus Stiftungen verabreicht werden, welche die 
Unterstützung oder Versorgung der Bezugsberechtigten, der Mitglieder 
oder deren Hinterbliebenen zum Zwecke haben, sofern diese Zuwen
dungen nicht gemäß § 290, Z. 1, oder aus andem Gründen der Exeku
tion ganz entzogen sind; 

2. Präbenden der Stiftsdamen; 
3. Ansprüche und Leistungen aus Rentenversicherungsverträgen, 

falls der Verpflichtete erwerbsunfähig und genötigt ist, von den Renten 
zu leben; 

4. die wegen einer Körperverletzung zu entrichtenden Geld
renten. 

(2) Mehrere Bezüge der im ersten Absatze bezeichneten Art, die 
demselben Verpflichteten zustehen, sind zusammenzurechnen. Das 
Gericht ( § 289 d, Absatz 3) hat auf Antrag zu bestimmen, mit welchem 
Betrage der der Exekution unterliegende Teil auf die einzelnen Beziige 
aufzuteilen ist. 

Art. IX, XII EG. z. EO. 
JME. 11. Aug. 1922, JABI. 43 z. Ex.Nov. 1922. 
Mat. I S. 436, II S. 56, 811. 
Erläuterungen z. Reg.Vorl. d. Ex.Nov. 1922 (Nr. 804 der Bell. NatRat). 
Entsch.: Unpfändbar sind: 1. Renten und Abfertigungen des all-

gemeinen Verbandes der Südbahngesellschaft. 17. Jän. 1899, GI. U. n. F. 460. 
2. Ruhegenüsse aus dem Pensionsfonds der Concordla. 17. Aprll 1903, GI. U. 

n. F. 2318; 
3. der Rentenanspruch der Hinterbliebenen des Getateten gegen den Täter. 

2. März 1910, GI. U. n. F. 4976; 
4. die Rente des Verletzten, auch wenn er vollständig gehellt Ist. 17. Juni 

1914, GI. U. n. F. 6968; 
5. dle vom außerehelichen Vater für den Unterhalt des Kindes gewidmete 

Spareinlage. 9. Juli 1912, R VII 105, Jur. BI. 1913, S. 251. 
6. Unterhaltsforderungen kGnnen bis zu demdie standesgemllßeLebens

fUhrung ermGgllchenden Betrag überhaupt nicht, darüber hinaus jedoch ohne 
jede Beschränkung ln Exekution gezogen werden. 27. Okt. 1925, SZ. VII/343; 

7. dies gUt auch für eine Forderung an rückständigen Unterhaltsraten. 19. Mal 
1927, R XLI 764/27 (E IV 2216/27 EG. Wien). 

8. Unzulässigkelt der Kompensationseinrede gegen die seitens der ge
schiedenen Gattin geführte Exekution zur Herelnbrlngung von Unterhaltsbe
trägen, die der Esekutlon entzogen alnd. 29. Jän. 1901, GI. U. n. F. 1602. 
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§ 292. Der Anteil am Arbeitsverdienste, der den Sträflingen 
zugewiesen .wird, unterliegt bis Ablauf des 30. Tages nach der Aus
folgung nur der Exekution wegen begünstigter Unterhaltsansprüche 
mit der Beschränkung, daß dem Verpflichteten die Hälfte des Anteiles 
freibleiben muß. 

Mat. I S. 436, II S. 56, 812. 

Zwingendes Recht 

§ 293. (1) Die Anwendung der Bestimmungen der §§ 289 a bis 
292 kann durch ein zwischen dem Verpflichteten und dem Gläubiger 
getroffenes Übereinkommen weder ausgescbloilsen noch beschränkt 
werden. 

(2) Jede diesen Vorschriften widersprechende Verfügung durch 
Abtretung, Anweisung, Verpfändung oder durch ein anderes Rechts
geschäft ist ohne rechtliche Wirkung. 

( 3) Die Aufrechnung gegen den der Exekution entzogenen Teil 
der Forderung ist, abgesehen von den Fällen, wo nach bereits be
stehenden Vorschrüten Abzüge ohne Beschränkung auf den der 
Exekution unterliegenden Teil gestattet sind, nur zulässig zur Ein
bringung eines Vorschusses, einer im rechtlichen Zusammenhange 
stehenden Gegenforderung oder einer Schadenersatzforderung, wenn 
der Schade absichtlich zugefügt wurde. 

(4) Die Beschränkungen der beiden vorhergehenden Absätze 
gelten nicht für die im § 290, Z. 4, bezeichneten Ansprüche auf den 
Pflichtteil und auf Schmerzengeld. 

(5) Ein Übereinkommen, wodurch einer Forderung bei ihrer 
Begründung oder später die Eigenschaft einer Forderung anderer Art 
beigelegt wird, um sie ganz oder teilweise der Exekution oder der 
Veranschlagung bei Berechnung des der Exekution unterliegenden 
Teiles von Gesamtbezügen zu entziehen, ist ohne rechtliche Wirkung. 

§ 42 Mleteng. 
JME. 11. Aug. 1922, JADI. 43 z. Ex.Nov. 1922. 
Gehaltsg. 18. Juli 1924, BGBl. 245. 
Mat. I S. 437, II S. 57, 812. 
Erläuterungen z. Reg. Vor!. d. Ex. Nov. 1922 (Nr. 804 der Bell. NatRat). 
Entsch.: 1. GehaltsvorschUsse können durch AbzUge vom Gehalt 

getilgt werden. UngUIUgkelt des Abzuges der für den Dienstnehmer an andere 
Gläubiger geleisteten Zahlungen über das Exlstenzmlnlmwn hinaus. 4. Jän. 1915, 
GI. U. n. F. 7224. 

2. Einrede der Kompensation mit der Forderung des Drittschuldners aus 
Gehaltsvorschüssen siehe 17. April 1912, GI. U. n. F. 6713. 

3. Unanfechtbarkelt einer Änderung des Lohnvertrages, durch welche die 
auf die DienstbezUge geführte Exekution vereitelt wird. 23. Juli 1909, GI. U. 
n. F. 5300. 

Pllndung 

§ 294. ( 1) Die Exekution auf Geldforderungen des Verpflichteten 
erfolgt mittels Pfändung derselben. Sofern nicht die Bestimmung 
des § 296 zur Anwendung kommt, geschieht die Pfändung dadurch, 
daß das Gericht, welches die Exekution bewilligt, dem Drittschuldner 
verbietet, an den Verpflichteten zu bezahlen. Zugleich ist dem Ver-

14• 



212 Exekutionsordnung § 294 

pflichteten selbst jede Verfügung über seine Forderung sowie über 
das für dieselbe etwa bestellte Pfand und insbesondere die Einziehung 
der Forderung zu untersagen. 

(2) Sowohl dem Drittschuldner wie dem Verpflichteten ist hiebei 
mitzuteilen, daß der betreibende Gläubiger an der betreffenden 
Forderung ein Pfandrecht erworben hat. Die Zustellung des Zahlungs
verbotes ist nach den Vorschriften über die Zustellung von Klagen 
vorzunehmen. 

(3) Die Pfändung ist mit Zustellung des Zahlungsverbotes an 
den Drittschuldner als bewirkt anzusehen. 

(4) Der Drittschuldner kann das Zahlungsverbot im Wege des 
Rekurses anfechten. 

§§ 301, 303, 345, 379, 382 EO., I 42 Mleteng. 
JMVBI. 1915, S. 649ff. (Drlttschuldner in Ungarn). 
Mttlg. JMVBI. 1910, S. 203 (Drlttschuldner in Deutschland). 
§ 20, .JMV. 2. Juni 1914, JMVRI. 41 (Zustellung von Zahlungs- und Dritt· 

Vl'rboten) . 
• Jl\1. z. § 294 EO. 
1\lat. I S. 437, II S. 57, 812. 
Fonnulare: E.-Form. 275 bis 277, 280, 300 bis 302; Vlttoreiii-Bioch·Flsch· 

böck Nr. 111, 112, 120; Heller-Trenkwalder Nr. 379. II. Tell Aktenmuster XXVI 
bis XXXI, XXXIII bis XXXV. 

Zulässigkelt der Pfändung: 

F.ntsch.: 1. Von wiederkehrenden Mletzlnsforderungen. 28. Febr. 1899, 
GI. U. n. F. 529. (§ 42 Mleteng.); 

1 a. von Forderungen des Untervermieters gegen den Untennleter aus 
dem Afterbestandvertrage. 14. Nov. 1927. R XLI 1886/27 (E VII 6925/25 EG. 
Wien); 

2. der Forderung an einen ausländlscben Drlttschuldner, ohne Rücksicht 
darauf, ob das Inländische Verbot Im Auslande Wirksamkelt hat. 12. Aug. 1927, 
Ob II 819, ZentrBI. 1928, S. 66 (anders: 27. Jull1909, GI. U. n. F. 4689). 

3. eines künftigen Bankguthabens des Verpflichteten, auf das ein Dritter 
Zahlungen zu leisten hat. 15. Sept. 1903, GI. U. n. F. 2433. 

4. Durch die Pfändung eines Guthabens wird nur das zur Zelt der Zu
stellung an den Drittschuldner bestehende Guthaben erfaßt. 21. Okt. 1914, 
R XIII 828/14 (E XVIII 1826/14 EG. Wien). 

5. Die dem Verpflichteten zustehende Zeugengebühr Ist pfändbar. 
18. Jän. 1905, GI. U. n. F. 2930; 

6. ebenso eine gegen den Fiskus erslegte, wenn auch noch nicht angewiesene 
Forderung. 7. Juni 1905, GI. U. n. F. 3084; 

7. ebenso der Geschäftsantell eines Mitgliedes einer Genossenschaft mit 
beschränkter Haftung. 24. Sept. 1903, GI. U. n. F. 2443; 

8. sowie die Forderung des Genossenschafters an Zinsen und Gewinnanteil. 
5. Mal 1896, GI. U. 15.781. 

9. Pfändbar Ist die für seinerzelUge Begräbniskosten des Verpßlchteten 
bestimmte Forderung. 28. Dez. 1900, GI. U. n. F. 1221; 

10. die Forderung an die Versatzanstalt auf Ausfolgung des Überschusses. 
18. ~ov. 1915, GI. U. n. F. 7673; 

11. die Forderung aus einem Wechselzahhmgsauftrage. 4. März 1903, 
GI. U. n. F. 2281; 

12. die 1-'orderung eines Angestellten gegen den Dienstgeber auf erst zu 
verdienende Provisionen. 20. Juli 1926, Ob I 633, ZentrBI. 1927, S. 146 (anders 
dagegen 26. Jän. 1910, GI. U. n. F. 4917). 

13. Der betreibende Gläubiger kann zum Zwecke der Aufrechnung die 
Forderung pfänden, welche dem VerpDichteten gegen Ihn selbst zusteht. 
17. Dez. 1925, R XLI1593/25 (E VIII 489/25EG. Wien). 



Exekution auf Geldforderungen 213 

Unpfändbar sind: 

14. Kostgeldforderungen des Verpßlehteten. 31.1\lal1904, GI. U. n. F. 2709; 
15. noch nicht fällige Saehverständlgengebühren. 6. Sept. 1910, GI. U. 

n. F. 5154; 
16. die Haftungsbelträge der Genossenschafter bei der Exekutionsführung 

gegen eine Genossenschaft m. b. H. in Liquidation. 27. März 1918, R 1199, ZentrBI. 
1918, s. 475; 

17. AnteUe eines Mitgliedes einer Genossenschaft mit unbeschränkter Haftung. 
8. Febr. 1910, GI. l'. n. F. 4935 u. a. m.; 

18. Geschäftsanteile einer Vorsehußkasse. 15. Juni 1898, GI. U. n. F. 225. 
19. das Recht auf den Rückkaufswert der Polizze, das dem Verpßlehteten 

Im Falle der Abänderung oder Aufhebung seines Versicherungsvertrages zustehen 
wird. 1. Febr. 1911, GI. U. n. F. 5344; 

20. der Anspruch des Sohnes gegen den Vater auf Versorgung. 1. April 1914, 
GI. U. n. F. 7736; 

21. Das Verfügungsrecht des Eigentümers Ist als höchst persönliches Recht 
unpfändbar. 16. Dez. 1927, 41 R 2085/27 (14 E 7966/27 EG. Wien). 

22. Es können nur Forderungen gepfändet werden, die dem Verpßlehteten 
Im Augenblicke der Vollstreckung wirklieh zustehen, nicht aber erst in Zukunft 
entstehende Forderungen. 8. März 1927, Ob II 170/27 (E XI 9073/26 EG. 
Wien). Dagegen: 

23. Forderungen, die erst in Zukunft entstehen, können dann Exekutions
gegenstand sein, wenn sie als Ausnüsse eines schon bestehenden Grundverhält
nisses anzusehen sind (z. B. vertragsmäßige Renten, gesetzliehe Unterbaltsan
sprüehe, Zinsbeträge aus länger danemden Bestandverträgen). 11. März 1927, 
R XLI 313/27 (E XVIII 955/27 EG. Wien). 

24. Gegen einen Gastwirt kann nicht gemäß § 294 EO. Exekution auf dessen 
Anspruch gegen den Kellner auf Ausfolgung der erst einzuhebenden Tageslosung 
geführt werden. 8. l\lärz 1927, SZ. IX/64. 

25. Nurdieauf einem gesetzliehen Tl tel beruhenden Unterhaltsforderungen 
sind als höchstpersönliche Ansprüche unpfändbar. 14. Sept. 1927, Ob II 902, 
GerZtg. 1927, S. 348. 

Allgemeines: 

26. Kuratorsbestellung für den abwesenden Drlttschuldner. 27. Nov. 
1901, GI. U. n. F. 1646. 

27. Die Pfändung wird nur bewirkt, wenn das Verbot an den Drittschuldner 
allen gesetzliehen Erfordernissen entspricht. 24. März 1914, GI. U. n. F. 6867. 

28. Wenn der Drittschuldner vor Zustellung des Verbotes den Betrag zum 
Gericht erlegt, Ist die Pfändung wirkungslos. 10. Dez. 1912, GI. U. n. F. 6736. 

29. Der Drittschuldner Ist zum Rekurse berechtigt, wenn das Zahlungs
verbot dem Gesetze nicht entspricht. 20. Jän. 1915, GI. U. n. F. 7270 u. a. m.; 

30. er Ist zum Antrage auf Aufschiebung nicht berechtigt. 8. Juli 1925, 
SZ. Vll/238. 

31. Wenn das Landesgericht für Strafsachen anweisende Behörde Ist, muß 
das Zahlungsverbot zu Handen des Landesgerichtes und nicht des Depositen
amtes erfolgen. 19. Jän. 1926, Ob 111 28, .)'ur. BI. 1926, S. 70. 

32. Die Oberweisung einer Forderung zur Einziehung benimmt dem Ver
pßlehteten nicht das Recht, die Forderung vom Schuldner einzutreiben, wenn 
der Oberweisungsgläubiger einverstanden Ist. 19. Mal 1926, SZ. VIII/170. 

33. Die Exekution auf das Recht, Zinsen einer bücherlieh stehergestellten 
Forderung zu beziehen, kommt der Pfändung der Geldforderung selbst gleich. 
16. Okt. 1901, GI. U. n. F. 1587. 

34. Es genügt die genaue Bezeichnung des Drlttsehuldners; Rechtsgrund, 
Höhe der Forderung usw. müssen Im Exekutionsantrage nicht enthalten sein. 
11. Aprll1917, R Il105, ZentrBI. 1917, S. 844. 

35. Erfordernisse des Antrages auf Forderungspfändung stehe auch 11. Mal 
1915, GI. U. n. F. 7433. 

36. Unzulässigkelt der Fortsetzung der Exekution, wenn die Forderung des 
betreibenden Gläubigers durch einen Dritten gepfändet wird. Der Drittschuldner 
Ist zur Klage nach I 35 berechtigt. 15. Juni 1904, GI. U. n. F. 2723. 

37. Zulässigkelt der Aufrechnung einer Forderung des Erben gegen den 
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vom betreibenden Gläubiger des Legatars gepfändeten Legabanspruch. 7. Dez. 
1905, GI. U. n. F. 3243. 

38. Haftung Im Falle der Zustellung des Zahlungsverbotes an einen Solidar
schuldner und Bezahlung der Schuld durch den anderen. Siehe 1. März. 1906, 
GI. U. n. F. 3341. 

39. Zwangsverkauf des GeschArtsanteDes einer Gesellschaft mit belchrinkter 
Haftung, siehe 18. April 1923, SZ. V/89. 

40. Siehe I 18 Nr. 3, I 54 Nr. 3 bis 5, § 320 Nr. 1, ferner Entscheidungen 
bei II 296, 299 EO. 

Literatur 
Grünberg Slegmund: Die PfADdung und Verwertung des Einforderungs

anspruches der Gesellschaft mit beschrAnkter Haftung. NotZtg. 1917, Nr. 28, 
S.223. 

Freund Hermann: Pfändung von Mietzinsen. JurBl. 1911, Nr. 33, 34, S. 385, 
386 (siehe jetzt Mletg.). 

§ 295. (1) Wird auf eine Geldforderung Exekution geführt, die 
dem Verpflichteten wider das Ärar oder einen unter öffentlicher 
Verwaltung stehenden Fonds gebührt, ao ist das Zahlungsverbot 
der Behörde, die zur Anweisung der betreffenden Zahlung berufen ist, 
und auf Antrag des betreibenden Gläubigers auch dem Organe (Kaaae 
oder Rechnungadepartement, Rechnungaabteilung), das zur Liqui
dierung der dem Verpflichteten gebührenden Zahlung berufen ist, 
zuzustellen. Mit der Zustellung des Zahlungsverbotes an die anwei
sende Behörde ist die Pfändung als bewirkt anzusehen. Die Angabe 
des zur Liquidierung berufenen Organes obliegt dem betreibenden 
Gläubiger. Inwiefern dieses Organ infolge eines empfangenen Zah
lungsverbotes die Auszahlung fälliger Beträge an den Verpflichteten 
vorläufig zurückzuhalren befugt ist, bestimmt sich nach den dafür 
beatehenden V orachriften. 

(2) Die vom Zahlungsverbote verständigte Behörde kann, falls 
sie die Exekutionsführung auf die gepfändete Forderung als den 
beatehenden gesetzlichen V orachriften zuwiderlaufend erachtet, 
sowohl wegen Unzuläeaigkeit der Exekutionsführung dem Gerichte 
Anzeige erstatten ( § 39, Absatz 2), als auch das Zahlungsverbot im 
Wege des Rekuraea anfechten. 

II 300, 305, 325 EO. 
HKD. 21. Aug. 1838, JGS. 291 (Erfordernis der UquldltAt der angewiesenen 

Forderung). (Siehe Entscheidung 6. Juni 1916, Slg. 1754 und die Entscheidungen 
bei Art. IX EG. z. EO. und 17 EO.) 

HO. 13. Okt. 1844, JGS. 840 (Exekution gegen Tabak- und Stempel
markenverschlelßer und Trafikanten). 

MV. 24. Okt. 1897, RGBl. 249 (Exekution auf 6Hentllche, auf bestimmte 
Namen lautende oder vinkulierte Obligationen). 

MV. 24. Okt. 1897, RGBl. 250 (Exekution auf Forderungen an das Ärar 
oder einen unter öffentlicher Verwaltung stehenden Fonds) und Ergänzung hlezu 
MV. 15. März 1908, RGBI. 52. 

V. 24. Okt. 1897, RGBI. 251 (Behandlung von freiwilligen Pfandbestellungen 
oder Zessionen hinsichtlich der gegen den Staatsschatz zustehenden, bei staat
lichen Kassen zahlbaren Forderungen); dazu JMVBl. 1908, S. 115. 

JMV. 15. Dez. 1899, JMVBl. 56 (Geltendmachung der Unzulllsaigkelt der 
Exekution auf eine Forderung gegen das Ärar). 

Mat. I S. 437, II S. 813. · 
Formulare: E.-Form. 278, 279; Vlttorelll-Bloch-Fischbllck Nr. 112; Heller

Trenkwalder Nr. 382 bis 385. 
Entsch.: 1. Der Staat Ist nicht zum Ersatze des Schadens verpruchtet, 
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der d.urch unrichtige Angabe der Zahlstelle entstand. 24. MArz 1897, GI. U. 
15997. 

2. Die zu pfAndende Forderung an dle staatliche Kasse muß nicht bereits 
angewiesen sein. 6. Juni 1916, Slg. 1754. 

3. Unzulllllslgkelt der Exekution auf eine noch nicht Uquldlerte und an
gewiesene Forderung an eine Gemel~de. 31. Mal 1910, GI. U. n. F. 5084. 

4. Die Anzeige des Drittschuldners gemäß I 295, Abi. 2 Ist auf Ihre Berechti
gung zu überprüfen. 7. JAn.1926, R XLI 13/26 (EX 7214/25 EG. Wien). 

5. Siehe Entscheidungen bel II 7, 28. 

Literatur 
Geiler Leo: Dle vermeintliche Unpfändbarkelt noch nicht ßüsslg gemachter For

derungen an das Ärar - eln gesetzgeherlscher Irrtum. ZentrBI. Bd. 28, s. 625. 
Derselbe: Ein parlamentarischer Vorstoß zur Beseitigung des Irrigen Art. IX/5 

EG. z. EO. betreffend dle angebliche Unpfändbarkelt von noch nicht liquiden 
Forderungen an das Ärar. ZentrBI. Bd. 30, S. 30. 

Derselbe: Korrektur des Art. IX, Z. 5, EG. z. EO. durch das Kriegsministerium 
ZentrBI. Bd. 33, S. 214. 

Jolles Hermann: Ein gesetzgeberlsches Versehen und seine Folgen. ZentrBI. 
Bd. 28, s. 785. 

Morgenstern Hugo: Die angebliche UnzulAssigkelt eines Verbotes oder 
einer gerichtlichen Pfilndung auf noch nicht liquide und bel den öffentlichen 
Kassen noch nicht angewiesene Forderungen. GZ. 1913, S. 317. 

Pollak Rudolf: Ober Rechtsverfolgung gegen das (österr.-ungar.) und gegen 
das österrelchlsche Ärar. NotZtg. 1919, S. 13. 

§ 296. (1) Die Pfändung von Forderungen aus Wechseln und 
anderen Papieren, welche durch Indossament übertragen werden 
können, sowie von Forderungen aus nicht indossablen Schecke, 
kaufmännischen Anweisungen und Verpflichtungsscheinen und aus 
Einlagebüchern von Banken, Spar- und Vorschußkassen sowie aus 
Lebenevereicherungspolizzen, die auf den Inhaber oder Uberbringer 
lauten, wird dadurch bewirkt, daß das Volletreckungaorgan diese 
Papiere zufolge Auftrages des Exekutionsgerichtes unter Aufnahme 
eines Pfändungsprotokolles (§§ 253, 254, Absatz 1) an eich nimmt und 
bei Gericht oder in der Gerichtekanzlei erlegt. 

(2) Für eine später zugunsten eines anderen Gläubigere bewilligte 
Pfändung derselben Forderung gilt die Bestimmung des § 257. 

Art. 301, 414 HGB. 
Mttlg. JMVBI. 1902, S. 217 (Politische Exekution gemäß I 296). 
JM. z. I 296 EO. 
Mat. I S. 437, 11 S. 813. 
Formulare: VlttorelU-Bloch-Flschböck Nr. 113, 120; Heller-Trenkwalder 

Nr. 423. II. Tell Aktenmuster XXXI. 
Entsch.: Nach I 296 EO. sind zu pfänden: 1. Sparkasseelnlagen. 

20. JAn. 1915, GI. U. n. F. 7270; 
2. vinkulierte Sparkassenbücher. 6. JuU 1909, GI. U. n. F. 4678; 
3. Einlagebücher einer Vonchußkasse. 1. Febr. 1910, GI. U. n. F. 4926; 
4. auf den Inhaber lautende Lehensverslcherungspollzzen. 19. April 1910, 

GI. U. n. F. 5038; 
5. Pfandscheine einer Pfandlelhanstalt. 7. AprU 1908, GI. U.p. F. 4188. 
6. Dagegen: Die Forderung aus einem Wechselzahlungsauftrage Ist 

nach 1294 zu pfänden. 4. MArz 1903, GI. U. n. F. 2281. 
7. Der Typenschein eines Automoblies Ist kein Wertpapier, daher kein 

Exekutlonsgegenstand. 10. Dez. 1925, R XLI 1565/25 (E II 7679/25 EG. Wien). 
8. Siehe Entscheidungen bei II 18 EO. Nr. 5, 249, 253 EO. 

§ 297. (1) Präsentationen, Proteeterhebungen, Notifikationen 
und sonstige Handlungen zur Erhaltung oder Ausübung der Rechte 
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aus den im § 296 bezeichneten Papieren sind, insolange das Papier 
bei Gericht erliegt, zufolge Ermächtigung des Exekutionsgerichtes 
durch das Vollstreckungsorgan an Stelle des Verpflichteten vorzu
nehmen. Die Ermächtigung, solche Handlungen mit Rechtswirk
samkeit vorzunehmen, kann dem Vollstreckungsorgan von Amts 
wegen oder auf Antrag des Verpflichteten oder des betreibenden 
Gläubigers erteilt werden. 

(2) Insbesondere kann das Vollstreckungsorgan vom Exekutions
gerichte, falls Gefahr im Verzuge ist, ermächtigt werden, die fällige 
Forderung aus einem derartigen bei Gericht erliegenden Papier ein
zuziehen. Die eingehenden Beträge sind gerichtlich zu hinterlegen; 
das für den betreibenden Gläubiger an der Forderung begründete 
Pfandrecht erstreckt sich auf diese Forderungseingänge. 

(3) Wenn die Einklagung der Forderung zur Unterbrechung der 
Verjährung oder zur Vermeidung sonstiger Nachteile nötig erscheint, 
hat das Exekutionsgericht von Amts wegen oder auf Antrag zu 
diesem Zwecke einen Kurator zu bestellen. 

§§ 315, 345 EO., lnstr. r. Vollstr.O., P. 126. 
Mat. I S. 437, II S. 57, 814. 
Formulare: Vittorelll-Bioeh-Fischböck Nr. 128; Heller-Trenkwalder Nr. 387. 

§ 298. Ein für die gepfändete Forderung bestelltes Handpfand 
ist auf Antrag des betreibenden Gläubigers in Verwahrung zu nehmen 
(§ 259). Der Antrag auf Einleitung der Verwahrung kann mit dem 
Antrage auf Bewilligung der Forderungspfändung verbunden oder 
abgesondert nach Bewilligung der Pfändung beim Exekutionsgerichte 
gestellt werden. 

1\lat. I S. 437, II S. 57, 814. 
Formulare: Vittorelll-Bioeh-Fischböck Nr. 114. 

§ 299. ( 1) Das Pfandrecht, welches durch die Pfändung einer 
Gebalt11forderung oder einer anderen in fortlaufenden Bezügen be
stehenden Forderung erworben wird, erstreckt sich auch auf die nach 
der Pfändung fällig werdenden Bezüge, das an einer verzinslichen 
Forderung erwirkte Pfandrecht auf die nach der Pfändung fällig 
werdenden Zinsen. 

(2) Durch Pfändung eines Diensteinkommens wird insbesondere 
auch dasjenige Einkommen getroffen, welches der Verpflichtete 
infolge einer Erhöhung seiner Bezüge, infolge 'Ubertragung eines 
neuen Amtes, Versetzung in ein anderes Amt oder infolge Versetzung 
in den Ruhestand erhält. Diese Bestimmung findet jedoch auf den 
Fall der Änderung des Dienstherrn keine Anwendung. Sinkt das 
Diensteinkommen unter den der Exekution unterliegenden Betrag, 
erreicht es aber innerhalb von fünf Jahren wieder diesen Betrag, so 
erstreckt sich die Wirksamkeit des Pfandrechtes auch auf die erhöhten 
Bezüge. 

1\lat. I S. 438, II S. 814. 
Formulare: E.-Form. 276 bis 279. 
Entsch.: 1. Provlsionsrorderungen, die einen Tell der Dienstbezüge 

bUden, sind nach I 299 pfündbar. 15. April 1927, R XLI 538/27 (E XXI 2846/27 
EG. Wien); 
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2. auch schwankende Provisionsbezüge sind pfändbar. 21. März 1911, GI. U. 
n. F. 5407. 

3. Künftig zu verdienende Proviiionen haben den Charakter von 
Dienstbezügen und können Gegenstand der Exekution sein. 20. Juli 1926, R XLI 
634/26 (E IV 2349/26 EG. Wien). Anders dagegen: 26. Jän. 1910, GI. U. n. F. 
4917 u. a. m. 

4. Auch Mietzinsforderungen fallen unter die .,anderen ln fortlaufenden 
Bezügen bestehenden Forderungen". 15. Sept. 1925, R XLI 798/25 (E IV 2330/25 
EG. Wien). 

5. Zulässigkelt von Vereinbarungen zwischen dem Dienstgeber und dem 
Dienstnehmer, welchedle Exekutlonsdurcbfllhrung hindern. 23. Juli 1909, GI. U. 
n. F.5300. 

6. Dienstgeber eines in einer Apotheke bediensteten Magisters Ist der Apo
thekenelgentllmer und nicht die Gehaltskasse. 5. März 1924, SZ. VI/100. 

Literatur 
Wieselthier Wllhelm: Die Pfändbarkelt schwankender künftiger Bezüge von 

dauernd Angestellten. NotZtg. 1911, S. 259. 

§ 300. (1) Wird von mehreren Gläubigem zu verschiedenen 
Zeiten die Pfändung denelben Forderung erwirkt, 80 ist für die Be
urteilung der Priorität der hiedurch erworbenen Rechte bei Forderun
gen aus den im i 296 bezeichneten Papieren der Zeitpunkt maßgebend, 
in dem das Papier vom Vollstreckungsorgane in Verwahrung genom
men oder die spätere Pfändung auf dem bereits vorhandenen Pfän
dungsprotokolle angemerkt wurde. 

(2) In allen übrigen Fällen richtet sich die Rangordnung der 
Pfandrechte nach dem Zeitpunkte, in welchem die zugunsten der 
einzelnen Gläubiger erlaBSenen Zahlungsverbote an den Drittschuldner 
oder bei Forderungen an das Ärar oder einen unter öffentlicher Ver
waltung stehenden Fonds an die Behörde gelangt sind, welche zur 
Anweisung der betreffenden Zahlung berufen ist. 

( 3) Erfolgt die Besitznahme der im Absatze 1 bezeichneten Papiere 
gleichzeitig zugunsten mehrerer Gläubiger oder kommen mehrere 
Zahlungsverbote dem Drittschuldner am nämlichen Tage zu, 80 

stehen die hiedurch begründeten Pfandrechte im Range einander 
gleich. Bei Unzulänglichkeit des gepfändeten Anspruches sind sodann 
die zu vollstreckenden Forderungen samt Nebengebühren nach Ver
hältnis ihrer Gesamtbeträge zu berichtigen. 

Art. XV EG. z. EO. 
MV. 24. Okt. 1897, RGBI. 249 (Rangordnung des Pfandrechtes an öffent

lichen Obligationen). MV. 24. Okt.1897, RGBI. 250 (Pfändung von Forderungen 
an das Ärar). 

Mat. I S. 438, II S. 57, 815. 
Entsch.: 1300 EO. kommt auch bei der Bestimmung des Ranges zur 

Anwendung, wenn vertragsmäßige und richterliche Pfandrechte zusammentreften. 
23. Sept. 1902, GI. U. n. F. 2033. 

§ 301. (1) Das Exekutionsgericht hat dem Drittschuldner auf 
Antrag des betreibenden Gläubigers aufzutragen, sich binnen vierzehn 
Tagen darüber zu erklären: 

1. ob und inwieweit er die gepfändete Forderung als begrllndet 
anerkenne und Zahlung zu leisten bereit sei; 

2. ob und von welchen Gegenleistungen seine Zahlungspflicht 
abhängig sei; 
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3. ob und welche Ansprüche andere Personen auf die gepfändete 
Forderung erheben; 

4. ob und wegen welcher Ansprüche zugunsten anderer Gläubiger 
an der Forderung ein Pfandrecht bestehe; 

5. ob und von welchem Gläubiger sowie bei welchem Gerichte 
die gepfändete Forderung eingeklagt sei. 

(2) Der Antrag kann mit dem Ansuchen um Bewilligung der 
Pfändung verbunden werden. In diesem Falle hat das die Pfändung 
bewilligende Gericht dem Drittschuldner, gleichzeitig mit dem Zah
lungsverbote aufzutragen, sich über die bezeichneten Punkte binnen 
vierzehn Tagen zu äußern. 

(3) Der Drittschuldner haftet dem betreibenden Gläubiger, auf 
dessen Begehren der Auftrag ergeht, für den Schaden, der aus einer 
Verweigerung der Erklärung sowie aus einer wissentlich unwahren 
oder unvollständigen Erklärung entsteht. Dies ist ihm bei Zustellung 
des Auftrages bekanntzugeben. 

(4) Der Drittschuldner kann seine Erklärung mit Schriftsatz 
an das Exekutionsgericht oder zu Protokoll vor dem Exekutions
gericht oder dem Bezirksgericht seines Aufenthaltes abgeben. Das 
Protokoll ist von Amts wegen dem Exekutionsgericht zu übersenden. 

(5) Der betreibende Gläubiger ist von der Abgabe der Erklärung 
behufs Einsichtnahme des bei Gericht verbleibenden Schriftsatzes 
oder Protokolles zu verständigen. 

(6) Die für den Drittschuldner mit der Abgabe der Erklärung 
verbundenen Kosten sind einstweilen vom betreibenden Gläubiger 
und beim Vorhandensein mehrerer betreibender Gläubiger von allen 
nach Verhältnis ihrer vollstreckbaren Forderungen zu tragen. 

Instr. f. Vollstr. 0., P. 125. 
JM. z. § 301 EO. 
Mat. I S. 438, II S. 57, 815. 
Formulare: E.-Form. 275 bis 277, 281, 282, 300 bis 302; Vlttorelii-Bioch

Fischböck Nr. 116, 117, 120; Heller-Trenkwalder Nr. 394. 
Entsch.: 1. Zuständigkelt des Exekutionsgerichtes während des Exekutions

verfahrens zur Schadenersatzklage gegen den Drittschuldner wegen Unter
lassung der Äußerung. 30. April 1913, GI. U. n. F. 6423; 

2. die Kosten dieses, wenn auch vergeblich geführten Prozesses trägt der 
Drittschuldner. 8. Okt. 1913, GI. U. n. F. 6596. 

3. Keine Verpfilchtung des Drittschuldners durch eine Irrig abgegebene 
Erklärung. 13. Dez. 1901, GI. U. n. F. 1669; 

4. er kann für seine Erklärung die Kosten des belgezogenen Rechtsanwaltes 
verrechnen. 8. Mal 1901, GI. U. n. F. 1409; 

5. aber nur wenn die Erklärung rechtzeitig abgegeben wurde. 13. Aug. 
1901, GI. U. n. F. 1532; 

6. und wenn die Äußerung beantragt und vom Gerichte aufgetragen 
wurde. 17. Sept. 1912, GI. U. n. F. 6039. 

7. Die Äußerung kann nur einmal begehrt werden. 23. Aug. 1922, R XLI 
1252/22 (E IV 3497/21 EG. Wien). 

8. Der Aurtrag an den Drittschuldner Ist auch nach erfolgter Überweisung 
zulässig. 12. Juni 1925, R XLI 637/25 (E I 3105/25 EG. Wien). 

9. Der Drittschuldner trägt die Kosten eines erfolgreichen Rekurses des 
betreibenden Gläubigers gegen die Auferlegung des Kostenersatzes. 19. Sept. 
1905, GI. U. n. F. 3156. 

10. Siehe Entscheidungen bei 308.EO. 
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§ 302. Die Bestimmungen des § 301 finden bei Exekutions
führungen auf Forderungen, welche dem Verpflichteten gegen das 
Ärar oder einen unter öffentlicher Verwaltung stehenden Fonds 
zustehen, keine Anwendung. 

Mat. I S. 438, II S. 57, 816. 
Formulare: Heller-Trenkwalder Nr. 395. 
Entsch.: Keine Erklärungspßlcht der Gemeinde als Drlttschuldnerln. 

26. Febr. 1902, GI. U. n. F. 1788. 

Vberwelsung 

§ 303. (1) Die gepfändete Geldforderung ist dem betreibenden 
Gläubiger nach Maßgabe des für ihn begründeten Pfandrechtes auf 
Antrag zur Einziehung oder an ZahlungBBtatt zu überweisen. 

(2) Der Antrag auf t1berweisung kann mit dem Ansuchen um 
Bewilligung der Pfändung verbunden oder abgesondert beim Exeku
tionsgerichte gestellt werden. t1ber den Antrag hat in jedem Falle 
das Exekutionsgericht zu entscheiden. 

(3) Wenn an den Drittschuldner ein Auftrag im Sinne des § 301 
erging, ist mit der Entscheidung über den t1berweisungsantrag bis 
zum Ablaufe der Äußerungsfrist zu warten. Vor der Entscheidung 
sind die übrigen Gläubiger, welche auf dieselbe Forderung Exekution 
führen und, wenn es ohne erhebliche Verzögerung geschehen kann, 
auch der Verpflichtete und diejenigen Personen einzuvernehmen, 
welche nach Mitteilung des Drittschuldners auf die gepfändete Forde
rung Anspruch erheben. 

II 308, 312, 316 EO. 
JM. z. I 42 u. z. I 303 EO. 
Mat. I S. 438, II S. 816. 
Formulare: E.-Fonn. 255 bis 280, 283 bis 285, 300 bis 302; Vlttorelli·Bloch· 

Flschböck Nr. 118, 120; Heller-Trenkwalder Nr. 398 bis 400. 11. Tell Akten· 
muster XXVI bis XXXI, XXXIII, XXXIV. 

Entsch.: 1. Es muß Oberweisung zur Einziehung oder an Zahlungsstatt 
beantragt werden. 21. März 1905, GI. U. n. F. 3001. 

2. Wirksamkelt des dem Drittschuldner vor dem Pfändungsbeschlusse 
zugestellten Oberwelsungsbeschlusses, nachdem dieser dem Verpßlchteten gegen· 
Uber in Rechtskraft erwachsen Ist. 19. Okt. 1909, R 111304, ZentrBI. 1911, S. 1069. 

3. Die Oberweisung kann vom Exekutionsgerichte bewilligt werden, ohne 
daß die Zustellscheine der Exekutionsbewilligung vom Bewilligungsgerichte ab
gewartet werden müssen. 10. Febr. 1927, R XLI 151/27 (E XV 189/27 EG. Wien). 

§ 304. (1) Gründet sich die Forderung auf ein durch IndoBBament 
übertragbares Papier oder ist sonst deren Geltendmachung an den 
Be11itz des über die Forderung errichteten Papieres gebirnden, so ist 
die t1berweisung nur im Gesamtbetrage der gepfändeten Forderung 
und, fa.lls letzterer den Betrag der vollstreckbaren Forderung über
Rteigt, nur dann zulässig, wenn vom betreibenden Gläubiger für die 
Ausfolgung des t1berschUBBes Sicherheit geleistet wird. Dasselbe 
gilt, wenn die gepfändete Forderung aus anderen Gründen in Ansehung 
der t1bertra.gung oder Geltendmachung nicht teilbar ist. 

(2) Desgleichen hat der um t1berweisung ansuchende Gläubiger, 
wenn die gepfändete Forderung zum Teile der Exekution entzogen 
ist oder wenn sie frilher zugunsten eines anderen Gläubigers gepfändet 
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wurde, Sicherheit dafür zu leisten, daß der von der Exekution befreite 
oder dem vorausgehenden Pfandgläubiger gebührende Betrag nach 
Zulänglichkeit des Einganges dem Verpflichteten oder dem voraus
gehenden Pfandgläubiger ausgefolgt werde. Der Auftrag zur Sicher
heitsleistung kann von Amts wegen oder auf Antrag erteilt werden. 

(3) Unter mehreren mit Anbietung gleicher Sicherheitsleistung 
um Überweisung ansuchenden betreibenden Gläubigem gebührt 
demjenigen der Vorzug, zugunsten de88en die Forderung früher ge
pfändet wurde, wenn aber die angebotene Sicherheit keine gleiche 
ist, demjenigen, der bessere Sicherheit bietet. Wenn nur einer der 
Gläubiger zur Sicherheitsleistung bereit ist, so ist die Forderung ohne 
Rücksicht auf die Rangordnung seines Pfandrechtes diesem zu über
weisen. 

§§ 56 ZPO.. 78 EO. 
Mat. I S. 439, II S. 817. 
Formulare: E.-Form. 286; Vittoreiii-Bioch-Fischböck Nr. 119, 125; Heller

Trenkwalder Nr. 402. 
Entsch.: Auferlegung einer Sicherheitsleistung und Rekurs dagegen, 

siehe 23. Juni 1905, GI. U. n. F. 3105. 

§ 305. (1) Die Überweisung geschieht durch Zustellung des dem 
Überweisungsantrage stattgebenden Beschlu8868 an den Drittschuld
ner, bei Forderungen aus indo88ablen Papieren aber sowie bei Forde
rungen, deren Geltendmachung sonst an den Besitz des über die 
Forderung errichteten Papieres gebunden ist, durch Übergabe des 
mit dererforderlichen schriftlichen Übertragungserklärung versehenen 
Papieres an den betreibenden Gläubiger, dem die Forderung über
wiesen wurde. Diese Übertragungserklärung ist vom Exekutions
gerichte oder in dessen Auftrag vom Vollstreckungsorgane abzugeben. 

(2) Die Bestimmungen der §§ 295 und 300, Absatz 2, gelten 
betreffs der daselbst bezeichneten Forderungen an das Ärar oder 
einen unter öffentlicher Verwaltung stehenden Fonds auch für die 
Zustellung des Überweisungsbeschlusses. 

( 3) Insoweit eine Forderung zur Einziehung oder an Zahlungs
statt einem Gläubiger überwiesen wurde, ist eine neuerliche Über
weisung an e.inen anderen Gläubiger unstatthaft. 

Instr. f. Vollstr.O., P. 128 • 
• JM. z. § 305 EO. 
Mat. I S. 439, ll S. 817. 
Formulare: Vittorelii-Bioch-Fischböck Nr. 119; Heller-Trenkwalder Nr. 403. 
Entsch.: 1. Rekursrecht des Drittschuldners gegen ungesetzliche Auf• 

träge. 11 .. Juni 1902, GI. U. n. F. 1941. 
2. Zuliisslgkelt der Überweisung von Gehaltsforderungen an mehrere 

Gläubiger. 26. Jän. 1899, GI. U. n. F. 487. 

§ 306. (I) Der Verpflichtete hat dem betreibenden Gläubiger, 
dem die Forderung überwiesen wurde, die zur Geltendmachung der 
überwiesenen Forderung nötigen Auskünfte zu erteilen und ihm 
die über die Forderung vorhandenen Urkunden herauszugeben. Wenn 
sich die Überweisung auf einen Teil der gepfändeten Forderung be
schränkt, hat der Gläubiger auf Antrag für die Rückstellung der die 
ganze Forderung betreffenden Urkunden Sicherheit zu leisten. 
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(2) Gegen den Verpflichteten kann die Ausfolgung der Urkunden 
auf Antrag des betreibenden Gläubigers im Wege der Exekution 
(§§ 346, 347) erwirkt werden. Der Antrag ist beim Exekutionsgerichte 
zu stellen. Von dritten Besitzern der Urkunden kann der betreibende 
Gläubiger die Herausgabe im Klagswege begehren. 

( 3) Die erfolgte Überweisung ist von der Gerichtskanzlei auf den 
dem Gläubiger ausgefolgten Urkunden ersichtlich zu machen. 

Mat. I S. 439, li S. 818. , 
Fonnulare: E.-Form. 286; Vlttorelli-Bloch-Fischböck Nr. 125, 126. 
Entsch.: Der Verpfilchtete kann nicht zur ErteUung von Auskünften und 

zur Mitwirkung bei der Errichtung neuer Urkunden gezwungen werden. 4. Juli 
1906, GI. U. n. F. 3474. 

§ 307. (1) Wird die zur Einziehung oder an ZahlungBBtatt über
wiesene Forderung nicht bloß von dem betreibenden Gläubiger, 
sondern auch von anderen Personen in Anspruch genommen, so ist 
der Drittschuldner befugt und auf Begehren eines Gläubigers, dem 
die Forderung ganz oder zum Teile überwiesen wurde, verpflichtet, 
den Betrag der Forderung samt Nebengebühren nach Maßgabe ihrer 
Fälligkeit ZUgunsteD aller dieser Personen beim Exekutionsgerichte 
zu hinterlegen(§ 1425 a. b. G. B.). Über ein solches Begehren ist nach 
Einvernehmung des Drittschuldners durch Beschluß zu entscheiden. 

(2) Falls wegen Bezahlung der Forderung gegen den Drittschuld
ner Klagen anhängig gemacht wurden, kann dieser nach Bewirkung 
des Erlages beim Prozeßgerichte beantragen, aus dem RechtBBtreite 
entlaBSen zu werden. 

JM. z. 1307JW. 
Mat. I S. 439, li S. 57, 818. 
Formulare: Heller-Trenkwalder Nr. 405. 
Entsch.: 1. Der Drlttschuldner, der den Erlag verweigert, muß durch 

!{Iage dazu gezwungen werden; derAuftrag zum Erlage Ist nicht vollstreck
bar. 29. Nov. 1911, Slg. 1461. 

2. Diese Klage hat nicht zur Voraussetzung, daß ein fruchtloser Erlags
auftrag nach II 307 erlassen wurde. 17. Febr. 1925, SZ. VII/48. 

3. Ein solcher Erlagsauftrag kann mit Rekurs angefochten werden. 1. Juli 
1902, GI. U. n. F. 1972. 

4. Zur V_erfllgung llber den Erlag Ist nur das Exekutionsgericht (nicht auch 
das Prozeßgerlcht) zuständig. 23. Jän. 1900, GI. U. n. F. 858. 

5. Durch den Erlag erlischt der Anspruch gegen den Drlttschuldner. 18. Juli 
1924, R XLI 1274/24 (E VII 270/24 EG. Wien). 

6. Der Erlag gemäß 1 307 kann vom Drittschuldner auch unter Bedin
gungen vorgenommen werden. 27. Sept. 1918, R XIII 446/18 (E XX 1376/17 
EG. Wien). 

7. Der Drlttschuldner, der selbst Ansprllche auf die gepfändeten Bezllge 
erhebt, steht den betreibenden Gläubigern gleich und Ist zum Erlage der ganzen 
Forderung aufzufordern. 28. April 1927, R XLI 633/27 (E XIV 3078/26 EG. 
Wien). 

8. Wenn der Drittschuldner den llberwiesenen Betrag zu Gericht erlegt 
kann derselbe betreibende Gläubiger zugunsten derselben Forderung nicht 
auch den Anspruch auf Ausfolgung des Erlages pfänden. 19. Okt. 1926, R XLI 
1515/26 (E II 4858/26 EG. Wien). 

9. Wird eine gepfändete Forderung seitens des Oberweisungsgläubigers 
und eines Exszlndlerungswerbers beansprucht, so kann Erlag gernAß 11425 abGB. 
erfolgen. 27. Jän. 1914, Be XIII 8/14 (C IV 64/13 EG. Wien). 

10. Die Einvernehmung des Drittschuldners beschrAnkt sich auf die Frage, 
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des Erlages und erstreckt sich nicht auf den Bestand der Forderung. 1. Juli 1902, 
GI. U. n. F. 1972; 

11. dafllr gebUhren dem Drittschuldner keine Kosten. 19. Sept. 1905, 
GI. U. n. F. 3156. 

12. Bel Nichtbefolgung des Erlagsauftrages haftet der Drittschuldner z I v U
rechtlich. t. Juli 1902, GI. U. n. F. 1972. 

13. Zur Verteilung eines nach 1 307 erlegten Betrages kann eine Tagsatzung 
angeordnet werden. Interessenten, welche nicht Pfandgläubiger sind, dUrfen 
jedoch nicht unter der Drohung des !I 285 geladen werden. 13. Jän. 1915, R I 
944/14 OGH. (E XVII 8741/13 EG. Wien). 

14. Zessionare von Gläubigern sind nicht zuzulassen; Ihnen steht die Klage 
nach § 37 zu. 12. Sept. 1916, R I 294/16 OGH. (E XI 2898/15 EG. Wien). 

15. Bel der Verteilung sind nur dreijährige ZinsenrUckstände vom Erlags
tage an zuzuweisen. 24. Febr. 1903, GI. U. n. F. 2271. 

16. Wenn die Porderung von mehreren Gläubigem angesprochen wird, 
kann der Drittschuldner auch gegenüber demjenigen, Im Verhältnisse zu dem er 
nicht Drittschuldner Ist, durch gerichtlichen Erlag die Entlassung aus dem Rechts
streite erwtrken. 15. Febr. 1927, SZ. IX/21. 

17. Siehe I 65 EO. Nr. 3, I :185 EO., Nr. 6. 

Vberwelsung zur Einziehung 
§ 308. (1) Die Überweisung zur Einziehung ermächtigt den be

treibenden Gläubiger, namensdes Verpflichteten vom Drittschuldner 
die Entrichtung des im ÜberweisungsbeschlUBBe bezeichneten Betrages 
nach Maßgabe des Rechtsbestandes der gepfändeten Forderung und 
des Eintrittes ihrer Fälligkeit zu begehren, den Eintritt der Fällig
keit durch Einmahnung oder Kündigung herbeizufilhren, alle 
zur Erhaltung und Ausübung des Forderungsrechtes notwendigen 
Präsentationen, Protesterhebungen, Notifikationen und sonstigen 
Handlungen vorzunehmen, Zahlung zur Befriedigung seines An
spruches und in Anrechnung auf denselben in Empfang zu nehmen, 
die nicht rechtzeitig und ordnungsmäßig bezahlte Forderung gegen 
den Drittschuldner in Vertretung des Verpflichteten einzuklagen 
und das für die überwiesene Forderung begründete Pfandrecht 
geltend zu machen. Der Überweisungsbeschluß ermächtigt jedoch 
den betreibenden Gläubiger nicht, auf Rechnung des Verpflich
teten über die zur Einziehung überwiesene Forderung Vergleiche 
zu schließen, dem Drittschuldner seine Schuld zu erlauen oder die 
Entscheidung über den Rechtsbestand der Forderung Schiedsrichtern 
zu übertragen. 

(2) Einwendungen, welche aus den zwischen dem betreibenden 
Gläubiger und dem Drittschuldner bestehenden rechtlichen Bezie
hungen entspringen, können der vom Gläubiger infolge der Über
weisung angestrengten Klage nicht entgegengestellt werden. 

(3) Eine vom Verpflichteten vorgenommene Abtretung der über
wiesenen Forderung ist auf die durch die Überweisung begründeten 
Befugnisse des Gläubigers und insbesondere auf dessen Recht, die 
Leistung des Forderungsgegenstandes zu begehren, ohne Einfluß. 

Mat. I S. 439, 57, II S. 819. 
Enhch.: 1. Der Verpßlchtete kann einen gepfändeten und llberwtesenen 

Anspruch, soweit die Überweisung reicht, nicht einklagen.15. Mal 1913, Spruch
Rep. Nr. 220, GI. U. n. F. 6448; 

2. wohl aber Ist er zur Fortführung der bereits zugestellten Klage legitimiert. 
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Der betreibende Gläubiger kann als Intervenient beitreten, das Urteil hat auf 
ll:rlag zu lauten. 9. Okt. 1912, GI. U. n. F. 6078. 

3. Wird dieselbe Forderung an mehrere Gläubiger überwiesen, so sind alle 
zur Klage berechtigt. 30. Mal 1905, GI. U. n. F. 3077. 

4. Der Überweisungsgläubiger kann den vom Verpfilchteten bereits begonnenen 
Prozeß fortsetzen. 10. Mal 1910, Rv VI 204, ZentrBI. 1920, s. 592; 

5. er kann auch das ruhende Verfahren wieder aufnehmen. 29. April 
1914, GI. U. n. F. 6908. 

6. Hat der Verpfilchtete Jedoch den Prozeß schon begonnen, so Ist der vom 
Drittschuldner eingeleitete Prozeß wegen Streitanhängigkelt einzustellen. 
5. April 1906, GI. U. n. F. 3379. 

7. Der Überweisungsgläubiger kann den Fakturengerichtsstand in Anspruch 
nehmen. 23. Juli 1907, GI. U. n. F. 3857; 

8. nicht aber die ftlr den Verpfilchteten gegebene Zuständigkelt des Gewerbe
gerichtes. 14. Juni 1904, GI. U. n. F. 2722. 

9. Der Drittschuldner kann nicht Wiederaufnahme des Prozesses aus 
Gründen begehren, die dem Verhältnisse zwischen betreibendem Gläubiger und 
Verpfilcbteten entspringen. 21. Okt. 1908, GI. U. n. F. 4349. 

10. Der Verpßlcbtete, der Im Drittschuldnerprozesse dem Gläubiger 
als Nebenintervenient beitritt, kann nicht als Partei, sondern nur als Zeuge ver
nommen werden. 29. Fehr. 1916, Slg. 1743. 

11. Wenn der Verpßlchtete schon Exekution gegen den Drittschuldner 
geführt bat, so kann der Überweisungsgläubiger das Verkaufsverfahren fort
setzen. 8. Aug. 1919, E XIII 277/19 (E XVIII 549/19 EG. Wien); 

12. er kann aber nicht die Einstellung beantragen. 19. Febr. 1907, GI. U. 
n. F. 3704; 

13. er kann auch nicht den Drittschuldner auf Rechnungslegung und Ab
legung des Offenbarungseides klagen. 1. April 1913, GI. U. n. F. 7188. 

14. Bel der Klage auf Unzulässigkeltserklärung einer Zwangsversteigerung 
Ist ftlr die Passivlegitimation der Zeltpunkt der Klagsanbringung maßgebend. 
20. Jän. 1903, GI. U. n. F. 2222. 

15. Die Überweisung Ist unwirksam, wenn die Forderung vor der Pfändung 
zediert wurde. 11. Dez. 1907, GI. U. n. F. 4016. 

16. Wenn der betreibende Gläubiger von der Zession keine Kenntnis hatte, 
kann er zur Herausgabe des vom Drittschuldner bereits Geleisteten nicht ver
halten werden. 17. Nov. 1904, GI. U. n. F. 2832. 

17. Über den Rest der überwiesenen Forderung kann der Verpßlcbtete durch 
Zession verfügen. 23. Febr. 1915, GI. U. n. F. 7324. 

18. Der Bank als Drlttscbuldnerln kann Im Überweisungsbeschlusse 
nicht aufgetragen werden, Lose nach 1268 zu verkaufen und den Erlils bei Gericht 
zu erlegen. 11. Juni 1902, GI. U. n. F. 1941. 

19. Der Drittschuldner Ist berechtigt, clle vor der Pfändung geleistete 
Zahlung einzuwenden. 8. Mal 1907, GI. U. n. F. 3767; 

20. ebenso Stundung. 14. Jän. 1908, GI. U. n. F. 4069; 
21. sowie alle Einwendungen, die Ihm gegen den Verpßlchteten zustehen. 

6. Mal 1913, GI. U. n. F. 6435; 
22. er kann auch eine Forderung des Verpflichteten gegen die überwiesene 

aufrechnen. 21. Sept. 1909, GI. U. n. F. 4721. 
23. Der Überweisungsgläubiger kann die Kraftloserklärung eines gepfändeten 

Pfandscheines erwirken. 18. Nov. 1915, GI. U. n. F. 7673; 
24. es steht Ihm aber kein Ersatzanspruch ftlr clle Kosten eines erfolglosen 

Einziehungsversuches zu. 4. Nov. 1909, GI. U. n. F. 4781. 
25. Der Verpßlchtete kann nach erfolgter Überweisung nicht den Bürgen 

und Zahler klagen. 15. Mal 1913, GI. U. n. F. 6450. 
26. Der Anspruch des Verpßlchteten aus einem Versicherungsvertrage 

kann nicht derartig überwiesen werden, daß der betreibende Gläubiger den Vertrag 
außilst und sich aus dem zur Auszahlung gelangenden Betrage befriedigt. 8. Jiin. 
1902, Jur. BI. 1902, S. 120. 

27. Wlrkun; der Exekutionsführung auf den Geschäftsantell eines Genossen
schafters, siehe 7. Juni 1898, GI. U. n. F. 211. 

28. Haftung des Staates 1m Falle der Auszahlung einer gepfändeten Pension 
an den Verpßlchteten. 26. Nov. 1901, GI. U. n. F.1639. 
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§ 309. (I) Wenn die Verpflichtung des Drittschuldners zur Lei
stung von der als Gegenleistung zu bewirkenden Übergabe von 
Sachen abhängig ist und sich diese im Vermögen des Verpflichteten 
vorfinden, so hat sie letzterer auf Antrag des betreibenden Gläubigers, 
dem die Forderung zur Einziehung ilberwiesen wurde, zum Zwecke 
ihrer Übergabe an den Drittschuldner herauszugeben. 

(2) Der betreibende Gläubiger kann diese Herausgabe im Wege 
der Exekution (§§ 346 bis 348) bewirken, wenn die Verpflichtung zur 
Gegenleistung durch ein wider den Drittschuldner erlangtes oder 
wider den Verpflichteten ergangenes Urteil festgestellt ist oder durch 
beweiskräftige Urkunden dem Richter dargetan werden kann. 

(3) Der Antrag auf Bewilligung einer derartigen Exekutionsfilh
rung ist bei dem Gerichte zu stellen, das ilber den Uberweisungsantrag 
in erster Instanz entschieden hat. Vor Entscheidung über den Antrag 
ist der Verpflichtete einzuvernehmen. 

Mat. I S. 439, II S. 58, 819. 
Entsch.: Wurde die Forderung des Verpßlchteten auf Zahlung für gewerb

liche Arbeiten überwiesen, so kann der betreibende Gläubiger nicht die noch rück· 
ständigen Arbeltt•n auf Kosten des Verpßlchteten vornehmen lassen. 20. Dez.1910, 
GI. U. n. F. 5722. 

§ 310. (I) Der betreibende Gläubiger, der die überwiesene Forde
rung einklagt, hat dem Verpflichteten, wenn dessen Wohnort bekannt 
und im Inlande befindlich ist, gerichtlich den Streit zu verkünden. 

(2) Jeder Gläubiger, für welchen die eingeklagte Forderung 
gleichfalls gepfändet ist, kann dem Rechtsstreite auf seine Kosten 
als Nebenintervenient beitreten. Die Entscheidung, welche in diesem 
Rechtsstreite ilber die in der Klage geltend gemachte Forderung 
gefällt wird, ist für und gegen sämtliche Gläubiger wirksam, zu deren 
Gunsten die Pfändung der Forderung erfolgt. 

( 3) Die Verzögerung der Beitreibung einer zur Einziehung ilber
wiesenen Forderung, sowie die Unterlassung der Streitverkilndigung 
macht den betreibenden Gläubiger, dem die Forderung ilberwiesen 
wurde, für allen dem Verpflichteten sowie den übrigen auf dieselbe 
Forderung Exekution führenden Gläubigem dadurch verursachten 
Schaden haftbar. 

(4) Im Falle der Verzögerung der Beitreibung kann überdies 
jeder andere auf dieselbe Forderung Exekution filhrende Gläubiger 
den Antrag stellen, daß die Überweisung der Forderung an den säumi
gen Gläubiger aufgehoben und behufs Einziehung der gepfändeten 
Forderung vom Exekutionsgerichte ein Kurator bestellt werde. Vor 
der Entscheidung über einen solchen Antrag ist der betreibende 
Gläubiger einzuvernehmen, dem die Forderung überwiesen wurde. 

1§20, 21 ZPO. 
Mat. I S. 440, II S. 820. 
FormularE': Vittorelll· Bloch- Flschböck Nr. 128; Heller· Trenkwalder 

Nr. 4117, 408. 
Entsch.: 1. Der als Nebenintervenient auftretende Gläubiger hat pur Im 

Falle des Obslegens des Klägen einen Kostenanspruch gegen den Drlttschuldner. 
24. Okt. 1911, GI. U. n. F. 6209. 
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2. Wenn cler Verpflichtete dem Prozesse als Nebenintervenient bel
getreten Ist, Ist er nicht als Partei, sondern als Zeuge zu vernehmen. 29. Febr. 1916, 
Slg. 1743. 

§ 311. (1) Der Gläubiger kann auf die durch Überweisung zur 
Einziehung erworbenen Rechte, unbeachadet seines vollstreckbaren 
Anspruches und des zugunsten deBBelben an der Forderung des Ver
pflichteten erworbenen Pfandrechtes, verzichten. 

(2) Die Verziehtleistung erfolgt durch eine bezügliche Mitteilung 
an das Exekutionagerieht, welches hievon den Verpflichteten, den 
Drittschuldner und die fibrigen Pfandgläubiger zu verständigen hat. 
Der Verzicht ist auf den vom Gläubiger zurückzustellenden Urkunden 
anzumerken. 

( 3) Die gesamten durch die Überweisung und insbesondere die 
durch die Einklagung der fiberwieseneo Forderung entstandenen 
Kosten sind- vom verzichtleistenden Gläubiger zu tragen. 

Mat. I S. 440, II S. 821. 
Formulare: Vlttorelll- Bloch- Fischblick Nr. 127; Heller- Trenkwalder 

Nr. 410, 418.. 
Entseh.: 1. Der Verzieht muß nicht, um gültig zu sein, clem ExekuUons

gerlehte mltgeteUt werden. Der verziehtende Gläubiger haltet clen anderen 
GlAubtgern sowie dem Verpmebteten fOr den aus clem Verzichte entstehenden 
Verzllgerungssehaden. 7. Junl1910, GI. U. n. F. 5096. 

§ 312. (1) Durch die Zahlung des Drittschuldners wird die Forde
rung des betreibenden Gläubigers bis zur Höhe des ihm nach Maß
gabe seines Pfandrechtes gebiihrenden Betrages getilgt. 

(2) Das Mehrempfangene hat der betreibende Gläubiger gegen 
Rfickatellung der von ihm geleisteten Sicherheit entweder unmittelbar 
den bezugsberechtigten Pfandgläubigem auuufolgen oder zu Gericht 
zu erlegen oder dem Verpflichteten zu fibergeben, soweit diesem 
wegen teilweiser Befreiung der Forderung von der Exekution ein 
Teil der Zahlung gebiihrt oder der eingegangene Betrag von niemand 
anderem in Anspruch genommen wird. 

(3) Die Verwendung des dem betreibenden Gläubiger nicht ge
biihrenden Einganges ist auf Antrag schon bei Bewilligung der Über
weisung vom Exekutionsgerichte zu bestimmen. Wird der Antrag 
abgesondert gestellt, so sind vor der Entscheidung alle Beteiligten 
einzuvernehmen. 

Mat. I S. 440, II S. 821. 
Formulare: Vlttorelll-Bioeh-Fisehb6ek Nr. 119. 

§ 313. (1) Der Drittschuldner wird nach Verhältnis der von ihm 
an den betreibenden Gläubiger, welchem die Forderung zur Einziehung 
fiberwiesen wurde, geleisteten Zahlung von ,einer Verbindlichkeit 
befreit. 

(2) Die vom betreibenden Gläubiger dem Drittschuldner erteilten 
Zahlungsbestätigungen haben dieselbe Wirkung, als wenn sie vom 
Verpflichteten selbst ausgegangen wären. 

Mat. I S. 440, II S. 822. 
Entseh.: Wenn cler Drittschuldner vergleichsweise dem Vberwelsunp-

HBLLBR, Aktenmuster 111. 15 
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gläubiger nur einen geringeren als den geschuldeten Betrag bezahlt, kann er trotz
dem seinem Gläubiger (dem Verpfilchteten) den ganzen Schuldbetrag aufrechnen. 
9. März 1909, GI. U. n. F. 4547. 

Einziehung dureh einen Kurator 
§ 314. (1) Wenn die Überweisung zur Einziehung nicht statt

finden kann, weil keiner der betreibenden Gläubiger die nach § 304 
geforderte Sicherheit leistet, oder wenn die Überweisung wegen 
Verweigerung der im § 306 bestimmten Sicherheit wieder aufgehoben 
werden muß, ist vom Exekutionsgerichte auf Antrag zur Einziehung 
der gepfändeten Forderung ein Kurator zu bestellen. 

(2) Von Amts wegen oder auf Antrag kann ferner zur Einziehung 
der Forderung ein Kurator bestellt werden, wenn dieselbe Forderung 
nach Teilbeträgen verschiedenen Gläubigem zur Einziehung fiber
wiesen wird und sich diese über die Bestellung eines gemeinsamen 
Bevollmächtigten nicht einigen. 

II 305, 345/4 EO. 
JM. z. § 314 EO. 
Mat. I S. 440, II S. 822. 
Formulare: E.-Form. 287; Vlttoreiii-Biocb-Fisehböck Nr. 128. 11. Tell 

Aktenmuster XXXI. 
Entsch.: 1. Der Verpflichtete, der dem Prozesse des Kurators gegen den 

Drittschuldner als Nebenintervenient beitritt, Ist Streitgenosse und daher als 
Partel zu vernehmen. Die Kosten des für den Drittschuldner siegreichen Pro
zesses trAgt der Oberwelsungsgliublger. 30, Dez. 1904, GI. U. n. F. 2881. 

2. Wurde der GeschlUtsanteU einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
gepfändet, so kann der Einziehungskurator auf Ausfolgung von Rechnungs
abschriften und Buchelnsicht klagen. 24. Jän. 1911, GI. U. n. F. 5331. 

§ 315. (1) Dem nach den Bestimmungen dieses Gesetzes(§§ 297, 
310 und 314) zur Einziehung einer gepfändeten Forderung gerichtlich 
bestellten Kurator kommen alle Rechte zu, die durch das Gesetz dem 
betreibenden Gläubiger eingeräumt sind, dem eine Forderung zur 
Einziehung überwiesen wurde. Das Exekutionsgericht hat die Tätig
keit des Kurators zu überwachen und von Amts wegen oder infolge 
von Erinnerungen, die von den Gläubigem oder vom Verpflichteten 
gegen das Verhalten des Kurators vorgebracht werden, auf Abstellung 
wahrgenommener Verzögerungen oder anderer Mängel sowie auf tun
liehst rasche Ausführung des erteilten Auftrages zu dringen. 

(2) Die vom Drittschuldner bezahlten Beträge sind gerichtlich 
zu erlegen; in Bezug auf die Verwendung derselben gelten die Bestim
mungen der §§ 285 bis 287 mit der Maßgabe, daß die dem Kurator 
im ProzeBBe gegen den Drittschuldner zugesprochenen Kosten zur 
Verteilungsmasse zu ziehen und die durch die Bestellung und Tätigkeit 
des Kurators erwachsenden Kosten gleich den Kosten des Versteige
rungsverfahrens vor allen anderen Forderungen zu berichtigen sind. 

II 286, 308, 309, 313 EO. 
l'tlat. I S. 440, II S. 58, 822. 

llberwelsung an ZahlungsstaU 
§ 316. Durch die Überweisung der gepfändeten Forderung an 

Zahlungsstatt geht die Forderung im Umfange dieser Überweisung 
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auf den betreibenden Gläubiger mit der Wirkung einer vom Ver
pflichteten vorgenommenen entgeltlichen Abtretung über. Vorbe
haltlich der dem Verpflichteten nach den Vorschriften des bürger
lichen Rechtes obli~enden Haftung (§ 1397ff. a. b. G. B.) ist der 
Gläubiger mit der Überweisung in betreff seiner Forderung als be
friedigt anzusehen. 

Mat. I S. 441, II S. 58, 823. 

Literat ur 
Abel Paul: Zur Lehre von der Überweisung an Zahlungsstatt. GZ. 1909, 

s. 408. 

Anderweitige Verwertung 

§ 317. (1) An Stelle der Überweisung kann das Exekutionsgericht 
auf Antrag eines Gläubigers, zu dessen Gunsten die Forderung ge
pfändet wurde, eine andere Art der Verwertung anordnen: 

1. wenn die Einziehung der gepfändeten Forderung wegen ihrer 
Abhängigkeit von einer, im Wege der Exekutionsführung nach§ 309 
nicht zu beschaffenden Gegenleistung des Verpflichteten mit Schwie
rigkeiten verbunden ist; 

2. wenn die Fälligkeit der gepfändeten Forderung durch eine 
dem Drittschuldner zustehende Kündigung bedingt oder für die dem 
Verpflichteten vorbehaltene Kündigung eine mehr als halbjährige 
Kündigungsfrist vereinbart ist oder überhaupt die Forderung erst 
nach Ablauf eines halben Jahres von der Pfändung an fällig wird; 

3. wenn nach erfolgter Überweisung zur Einziehung der Versuch 
der EiDziehung der Forderung aus anderen Gründen als wegen Zah· 
lungsunfähigkeit des Drittschuldners, wegen rechtskräftiger gericht
licher Aberkennung der Forderung oder wegen Verzichtleistung des 
zur Einziehung ermächtigten Gläubigers (§ 311) nicht zum Ziele ge· 
führt hat oder wenn sich einer der in Z. 1 und 2 angeführten Umstände 
erst nach erfolgter Überweisung ergibt. 

(2) Vor Beschlußf888ung über den Antrag sind die übrigen Gläubi
ger, welche an der Forderung ein Pfandrecht erworben haben, und, 
wenn es ohne erhebliche Verzögerung geschehen kann, der Verpflich
tete einzuvernehmen. Wird dem Antrage Folge gegeben, so ist ein 
früher ergangener Überweisungsbeschluß unter Verständigung des 
Drittschuldners und sämtlicher übrigen Beteiligten aufzuheben. 

Mat. I S. 441, II S. 58, 823. 
Formulare: Vlttoreiii·Bioch-Fischböck Nr. 129. U. Tdl Aktenmuster XXXII. 

§ 318. (1) Der Verkauf einer gepfändeten Forderung ist unter 
sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen über den Verkauf ge
pfändeter beweglicher Sachen ( §§ 264 bis 276, 278, 281, 282 und 289) 
zu vollziehen. Dabei hat der Nennwert der Forderung den Ausrufs
preis zu bilden. Die über die verkaufte Forderung vorhandenen Urkun
den sind dem Käufer bei Erlag des Kaufpreises von dem Vollstrek
kungsorgane zu übergeben. Betreffs der erforderlichen schriftlieben 
Übertragungserklärungen haben die Bestimmungen des§ 305, Absatz 1. 
sinngemäße Anwendung zu finden. 

15* 
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(2) ~'ür die Verwendung des Verkaufserlöses gelten die Vor-
schriften der §§ 283 bis 287. 

Instr. f. Vollstr. 0., P. 129. 
1\fat. I S. 441, II S. 58, 825. 
Formulare: Vittoreiii-Bioch-Fischböck Nr. 129. II. Teil Aktenmuster XXXII. 
Entsch.: 1. Versteigerung gepfi\ndeter Pfandscheine des Versatzamtes, 

siehe 16. Aug. 1900, GI. U. n. F. 1106. 
2. llnzuliissigkelt des Verkaufes des gepfändeten Anspruches auf Leistung 

einer unbeweglichen Sache. 13. Aug. 1901, GI. U. n. F. 1531. 

§ 319. (1) Die Bewilligung zum Verkaufe der Forderung mittels 
öffentlicher Versteigerung darf nicht erteilt werden: 

1. wenn für die Forderung ein genügende Deckung bietendes 
Handpfand bestellt ist; 

2. wenn die F()rderung dem Verpflichteten gegen den betreiben
den Gläubiger selbst zusteht und mit dem zu vollstreckenden An
spruche kompensiert werden kann; 

3. wenn die Forderung den Bezug jährlicher Renten, Unterhalts
gelder oder anderer wiederkehrender Zahlungen zum Gegenstande hat; 

4. wenn sich die Forderung auf ein Einlagebuch einer Bank, 
Spar- oder Vorschußkasse gründet; 

5. wenn die auf eines der im § 296 bezeichneten Papiere sich 
gründende Forderung einen Börsenpreis hat; 

6. wenn der Betrag der Forderung nicht mit Bestimmtheit 
angegeben oder der Bestand der Forderung nicht glaubhaft gemacht 
werden kann. 

(2) Die Bewilligung zum Verkaufe der·Forderung aus freier Hand 
kann nur erteilt werden, wenn dem Gerichte vom betreibenden Gläubi
ger oder vom Verpflichteten ein Käufer namhaft gemacht wird, der 
sich bereit erklärt, die Forderung zu angemessenen Bedingungen zu 
übernehmen. 

(3) Sofern die Zwangsverwaltung von Forderungen bewilligt 
wird, ist dieselbe nach den Vorschriften der §§ 334 bis 339 durchzu
führen. 

Mat. I S. 441, II S. 59, 825. 
Formulare: Vlttorelii-Bioch-Fischböck Nr. 129. 

Besondere Bestimmungen llber die Exekution auf bllcherlich sicher
gestellte Forderungen 

§ 320. (1) Wird auf Forderungen Exekution geführt, für die auf 
einer Liegenschaft Oder einem Liegenschaftsanteile ein Pfandrecht 
bücherlieh einverleibt ist. so ist zu deren Pfändung die Einverleibung 
des Pfandreehtes in dem öffentlichen Buche erforderlich. Wenn 
zugunsten der zu vollstreckenden Forderung auf Grund einer früheren 
Bestellung ein Pfandrecht an der bücherlieh sichergestellten Forderung 
einverleibt ist, genügt zur Pfändung die bücherliehe Anmerkung der 
Vollstreckbarkeit. 

(2) Der Antrag auf Bewilligung der Pfändung einer bücherlieh 
sichergestellten Forderung schließt den Antrag auf Bewilligung der 
bücherliehen Pfandrechtseinverleihung in sich; das die Pfändung 
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bewilligende Gericht bat das zum Vollzuge dieser Einverleibung Er
forderliche gleichzeitig mit der Pfändungsbewilligung zu verfügen. 
Bei Einverleibuag dieses Pfandrechtes ist anzugeben, daß dasselbe 
zum Zwecke der Exekution einer vollstreckbaren Geldforderung 
vom Gerichte bewilligt wird. 

13) Wenn von mehreren Gläubigern die Pfändung derselben 
bücherlieb siebergestellten Forderung erwirkt wird, so kommen in 
betreff der Rangordnung der Pfandrechte die Bestimmungen des 
allgemeinen Grundbuchsgesetzes in Anwendung. 

(4) Zugleich mit der Bewilligung der Einverleibung des Pfand
rechtes oder der Anmerkung der Vollstreckbarkeit bat das Gericht 
an den Verpflichteten sowie an den Drittschuldner die im § 294 an
geführten Verbote zu erlassen. 

§ 29 GBG. 
JMVBI. 1899, S. 363 (Abschriften für die grundbücherliehe Urkunden· 

sammlung bei den Eintragungen Im Laufe des Exekutlonsverfahrens). 
JM. z. I 320 EO. 
Mat. I S. 441, II S. 59, 825. 
Formulare: E.-Form. 288; Vlttoreiii-Bioch-Fiachböck Nr. 130, 132. II. Teil 

Aktenmuster XXXIII bis XXXV. 
Enhch.: 1. Die Pfändung einer btlcherllch sichergestellten Forderung 

erfolgt durch Zustellung des Zahlungsverbotes. 3. Jän. 1913, GI. U. n. F. 6225. 
2. Unpfändbarkelt einer Kautlonshypothek. 5. Okt. 1910, GI. U. n. F. 5200. 
3. Für den exekutiven Pfandrechtserwerb auf ein Buchobjekt hat !I 469 

abGB. keine Geltung. 13. Jän. 1909, Jud. B. Nr. 188, GI. U. n. F. 4499. 
4. Die Bewilligung der Oberweisung darf nicht von einer Sicherheitsleistung 

abhängig gemacht werden. 26. Febr. 1901, GI. U. n. F. 1306. 
5. Wenn die Klage des Oberweisungsgläubigers gegen den Uegenschafts

elgentümer abgewiesen wurde, weil die bücherlieh sichergestellte Forderung schon 
berichtigt war, kann der Eigentümer den Gläubiger auf Löschung des Pfandrechtes 
klagen. 19. Dez. 1906, GI. U. n. F. 3608. 

6. Das vollstreckbare Afterpfandrecht an einem simultan haftenden Pfand
recht erstreckt sich nicht auf den Betrag, der dem Pfandgläubiger aus. dem Meist· 
bote einer der versteigerten Nebeneinlagen zugewiesen wurde. 31. Okt. 1911, 
GI. U. n. F. 5622. 

7. Siehe Entscheidungen bei 1 322 EO. 

Literatur 
Beluer Morlz: Zur Frage der exekutiven Pfändung einer lndeblte haftendt'n 

bücherliehen Forderung. GZ. 1908, Nr. 37, S. 293. 

§ 321. Bücherlieb siebergestellte Forderungen dürfe.! nicht durch 
Verkauf mittels öffentlicher Versteigerung verwertet werden. 

Mat. I. S. 442, 11 S. 59, 826. 

§ 322. ( 1) Die Überweisung einer bücherlieb siebergestellten 
Forderung zur Einziehung ist von Amts wegen im öffentlichen Buche 
anzumerken. 

(2) Außer den im § 308 angeführten Berechtigungen steht dem 
betreibenden Gläubiger in diesem Falle die Befugnis zu. die bücherliebe 
Anmerkung der Aufkündigung und der Hypothekarklage zu erwirken 
und alle Erklärungennamens des Verpflichteten abzugeben, welche zur 
bücherliehen Löschung des für die überwiesene Forderung einverleibten 
Pfandrechtes erforderlich sind. Diese Löschungserklärungen bedürfen 
zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung des Exekutionsgerichtes. 
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Art. XVI/2 EG. z. EO., I 3:l4 EO., II 59, 60 GBG. 
Mat. I S. 442, 11 S. 826. 
Formulare: E.-Fonn. 289; Vlttorelii-Bioc:h-Fischböck Nr. 131, 132; Heller

Trenkwalder Nr. 418. 
Entsch.: 1. Die Hypothekarforderung kann zur Einziehung überwiesen 

werden, auch wenn sie durch Afterpfandrechte überlastet Ist. 7. Apri11899, GI. U. 
n. F. 573. 

2. Der Drittschuldner kann dem Überweisungsgläubiger alle Einwendungen 
entgegensetzen, die Ihm gegen den Verpßlchteten zustehen. 8. Nov. 1899, GI. U, 
n. F. 742; 

3. auch die Löschung der Forderung mit der Beschränkung des I 51 GBG. 
4. Juli 1900, GI. U. n. F. 1081. 

4. Der Überwelsungsglil.ubiger kann nicht auf Lö&chung der vorangehenden 
Afterpfandrechte klagen, weil sie verjährt sind. 29. Dez. 1899, GI. U. n. F. 810,· 

5. Im Melstbotsverteilungsverfahren Ist bei widersprechenden Erklil.rungen 
zwischen dem Hypothekargläubiger und dem Überweisungsgläubiger (bezüglich 
Barzahlung oder Übernahme) die Erklärung des Überweisungsgläubigers maß
gebend. 14. Jän. 1902, GI. U. n. F. 1720. 

6. Siehe Entscheidungen bei I 320. 

§ 323. Wenn der betreibende Gläubiger auf die durch die Über
weisung zur Einziehung erworbenen Rechte verzichtet, so ist die 
Anmerkung der Überweisung von Amts wegen zu löschen. 

Mat. I S. 442, II S. 826. 

§ 324. (1) Wenn eine bücherlieb siebergestellte Forderung an 
Zahlungsstatt überwiesen wird, sind auf Grund der rechtskräftigen 
gerichtlieben Überweisung und nach Maßgabe derselben die Rechte 
des Verpflichteten dem betreibenden Gläubiger von Amts wegen 
bücherlieb zu übertragen. 

(2) Zugleich mit dieser Übertragung ist die bücherliehe Löscbung 
des für den betreibenden Gläubiger nach § 320, Absatz 1, eingetragenen 
Pfandrechtes zu verfügen. Die Rechtswirkung dieser Löschung er
streckt sich auf die in der Zwischenzeit auf das Pfandrecht des be
treibenden Gläubigers einverleibten Afterpfandrechte; diese sind 
auf die vom betreibenden Gläubiger durch die 'Überweisung an Zah
lungBBtatt erworbene Hypothekarforderung zu übertragen. 

Mat. I S. 442, II S. 59, 827. 
Formulare: E.-Fonn. 283, 290; Vittorelll-Bioch-Flschböck Nr. 133. II. Teil 

Aktenmuster XXXIV. 
Entsch.: Das FruchtgenuBrecht kann nur durch Zwangsverwaltung 

verwertet werden. 13. Juli 1899, GI. U. n. F. 679. 

Literatur 
Abel Paul: Zur Lehre von der Überweisung an. Zahlungsstatt. GZ. 1909, 

s. 408. 

Dritte Abteilung 

Exekution auf Ansprüche auf Herausgabe und 
Leistung körperlicher Sachen 

Pflndung 

§ 325. ( 1) Die Pfändung von Ansprüchen des Verpflichteten, 
welche die Herausgabe oder Leistung körperlicher Sachen zum Gegen
stande haben, erfolgt nach den Vorschriften der §§ 294 bis 298. 
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(2) Auf die weiteren Exekutionaschritte haben die Vonchriften 
der§§ 300 bis 319 unter Beriickaichtigung der nachfolgenden Bestim
mungen sinngemäße Anwendung zu finden. 

JM. z. I 325 EO. 
Mat. I S. 442, II S. 59, 827. 
Formulare: E.-Form. 291; Vlttorelll·Bioeh-Fiscbb6ck Nr. 134, 135; Heller

Trenkwalder Nr. 421, 423. II. TeU Aktenmuster XXXVII bis XXXIX. 
Entsch.: 1. Daa Exekutionsgericht bestimmt sich nach 518, z. 3. 16. JAn. 

1924, SZ. Vl/18. 

Nach 1325 EO. kann nicht gepfändet werden: 
2. Der Anspruch des Verpßlchteten auf ein grundbtlcherllch sicherzustellende& 

Darlehen. 7. Juli 1896, GI. U.15821; 
3. der Anspruch auf Herausgabe einer tn einer Pfandleihanstalt verpfllndeten 

Sache (der Pfandschein wäre nach I 296 zu pfänden). 7. AprU 1908, GI. U. n. F. 
4188· 

·' 4. der Anspruch des fldelkommlslarlschen Substituten .auf die Substitutiona
maase vor Eintritt des Substltutlonsfalles. 15. Febr. 1916, R I 49, Not.Ztg. 1916, 
s. 307; 

5. der Anspruch des Erben auf die setnerzelUge Ausfolgung der Erbquote 
vor der Etnantwortung des Nachlasses. 28. Aug. 1917, R VI 74, Zentrm. 1918, 
s. 235. 

Allgemeines: 

6. Auf etn btlcherllch etngetragenes Bestandrecht kann durch Pfand· 
rechtselnverleibUDg Exekution geftlhrt werden. 23. Sept. 1896, GI. U. 15 856. 

7. Ist der Anspruch auf Herausgabe einer Liegenschaft gepfändet, 
so kann die Verwertung nicht durch Verkauf, sondern nur durch Überweisung zur 
Einziehung (Verwaltung oder Versteigerung) erfolgen. 13. Aug. 1901, GI. U. 
n. F.1531. 

8. Zur Herelnbrlngung etner Geldforderung kann die Exekution durch 
Pfändung und Überweisung des dem Verpßlchteten als Käufer etner Liegenschaft 
gegen den Verwahrer der Kaufsvertragsurkunde zustehenden Anspruche& auf 
deren Herausgabe nicht bewilligt werden. 24. Nov. 1925, SZ. VII/374. 

9. Die PlAndung eines Anspruches auf Herausgabe Ist zur Heretnbrtngung 
einer Geldforderung nur dann zu bewilligen, wenn durch die Verwertung Geld 
erzielt werden kann. 18. Okt. 1926, R XLI 1516/26 (E XI 6635/26 EG. Wien). 

10. Der Anspruch eines Käufers auf Ausfolgung einer gekauften, aber nicht 
von bezahlten Ware kann gepfllndet und nach 1 327 verwertet werden. 10. März 
1926, R XLI 312/26 (E XX 949/26 EG. Wien). 

11. Durch die Anspruchspfllndung entsteht ein Pfandrecht an der heraus· 
zugebenden Sache selbst. 13. JAn. 1914, GI. U. n. F. 6756. Stehe bell327, Nr. 3; 

12. delsen Rang Ist nach dem Zeltpunkte der Zustellung dea Ausfolgungs
verbotes zu bestimmen. 10. März 1903, GI. U. n. Y. 2285. 

13. Nach erfolgter Überweisung des Anspruches kann der Drittschuldner 
die Forderung des betreibenden GlAubtgen auch ohne deasen Einwilligung be
zahlen. 9. Sept. 1919, SZ. 1/56. 

14. Unzulllsslgkelt einer Feststellungsklage dea betreibenden GlAubtgen 
gegen den Drittschuldner auf Beatend des Anspruches. 13. Juli 1914, GI. U. 
n. F.6999. 

15. Stehe Entscheidungen bel I 327 EO. 

Be&relhuug 
§ 326. Eine Überweisung dea gepfändeten Anspruches an 

ZahlungBBtatt ist nicht zuläeeig. 
Mat. I S. 442, II S. 827. 

§ 327. (1) Wurde ein Anspruch auf Herausgabe oder Leistung 
von beweglichen körperlichen Sachen .nr Einziehung ilbenrieeen, 



232 Exekutionsordnung. §§ 327-330 

so hat der Drittschuldner nach Fälligkeit des Anspruches die Sache 
dem ihm vom Gerichte bezeichneten Vollstreckungsorgane heraus
zugeben. Soll die Sache nicht im Sprengel des Exekutionsgerichtes 
geleistet werden, so ist das Vollstreckungsorgan auf Ersuchen des 
Exekutionsgerichtes von dem Bezirksgerichte zu bestimmen, in 
deBBen Sprengel die Sache herausgegeben oder geleistet werden muß. 

(2) Auf die Verwertung der geleisteten Sache finden die Bestim
mungen über den Verkauf gepfändeter beweglicher Sachen An
wendung. 

(3) Wenn die Sache vom Drittschuldner nicht im Sprengel des 
Exekutionsgerichtes herausgegeben oder geleistet wurde, so ist sie 
zur Durchführung des Verkaufs- und Verteilungsverfahrens an das 
Exekutionsgericht zu übersenden. Würde eine solehe "Übersendung 
erhebliebe Kosten oder Schwierigkeiten verursachen, ohne besondere 
Vorteile zu versprechen, oder würde die "Übersendung aus anderen 
Gründen unausführbar oder unzweckmäßig erscheinen, so hat das 
Bezirksgericht, in dessen Sprengel die Sache geleistet wurde, auf 
Antrag oder von Amts wegen das Verkaufs- und Verteilungsverfahren 
durchzuführen. Hievon ist das Exekutionsgericht sogleich zu ver
ständigen. 

(4) Die vollstreckbare Geldforderung des betreibenden Gläubigers 
und die Geldforderungen der übrigen Gläubiger, die an demselben 
Anspruche ein Pfandrecht erworben haben, sind aus dem Verkaufs
erlöse nach Vorschrift der §§ 283 bis 287 zu befriedigen. 

1!1 264ff., 274, 345/5 EO., lnstr. f. Vollstr.O., P. 131. 
Mat. I S. 442, II S. 827. 
Formulare: Vittoreiii-Bioch-Ftschböck Nr. 134, 135; Heller-Trenkwalder 

Nr. 424. 
Entsch.: t. Der Verkauf kann glelehzeltlg mit der Pfändung des Anspruches 

bewUIIgt werden, ohne Rücksieht darauf, daß der Drittschuldner leistunpbereit 
sein wird oder nicht. 5. Mal 1927, Ob II 378/27 (E XII 9594/26 EG. Wien). 

2. Falls der Drlttsehuldner zur Herausgabe verpDichtet Ist, rlcbtet sieh der 
Rang des . Saehpfandrechtes naeh dem Zeltpunkte der Zustellung des Zahlungs
verbotes. 11. Mal 1921, R XLI 489/21 (E VI 1452/20 EG. Wien). 

3. Für den Gläubiger entsteht ein Saehpfandreeht (Im Range des Anspruch· 
pfandes) ent dann und dadurch, daß der Drittschuldner dle Saehe in Erfülluni 
des Anspruches dem Gerlebte ausfolgt. 29. Jull1915, R XIII 609/15 (E VI6281/14 
EG. Wlen). Siehe bel !1325, ·Nr. 11, 12. 

4. Siehe bel I 253 EO. Nr. 4. 

§ 328. ( 1) Bei "Überweisung eines Anspruches des Verpflichteten, 
der auf Leistung einer unbeweglichen Sache gerichtet ist, muß diese 
nach Eintritt der Fälligkeit des Anspruches vom Drittaehuldner 
einem auf Antrag des betreibenden Gläubigers vom Gerichte zu be
stellenden Verwalter übergeben werden. Ist die Sache nicht im Spren
gel des Exekutionsgerichtes gelegen, so ist der Verwalter auf Ersuchen 
des Exekutionsgerichtes vom Bezirksgerichte zu ernennen, in dessen 
Sprengel sieh die Sache befindet. 

(2) Behufs Befriedigung seiner vollstreckbaren Geldforderung 
hat der betreibende Gläubiger auf die dem Verwalter übergebene 
Sache nach den fdr die Exekution auf unbewegliches Vermögen er
l&BBenen Vorschriften durch Zwangsverwaltung oder Zwangaverstei-
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gerung Exekution zu fiihren, ohne daß es bei der Zwangeversteigerung 
einer bücherliehen Eintragung des Verpflichteten bedarf; wenn der 
betreibende Gläubiger die Zwangeverwaltung erwirkt, kann sowohl 
er wie der Verwalter die bficherliche Eintragung des Eigentume
rechtes des Verpflichteten ansuchen. Ffir die Bewilligung und Durch
führung dieser Exekutioa ist das Bezirkegericht zuständig, in deuen 
Sprengel eich die Sache befindet. 

(3) Unterläßt es der betreibende Gläubiger, innerhalb eines 
Monates nach Obergabe der Sache an den Verwalter die zur Ein
leitung der Zwangeverwaltung oder Zwangeversteigerung erforder
lichen Anf:Täge J;U stellen, so ist die Exekution von Amte wegen einzu
stellen. 

1197ff., 133rf. EO. 
JM. z. I 328 EO. 
Mat. I S. 442, II S. 59, 828. 
Formulare: HeUer-Trenkwalder Nr. 425. li. Tell Aktenmuster XXXIX. 
Entseh.: t. ExekuUonsgerlcht Ist das Im I 18, Z. 3 EO. bezeichnete Gericht, 

16. Jän. 1924, SZ. Vl/18. 
2. Siehe Entscheidungen bei II 325, 327 EO. 

§ 329. Die Bestimmung des § 307 gilt auch in Bezug auf An
sprüche auf Herauegabe und Leistung körperlicher Sachen. Wenn 
eich die zu leistende Sache zu gerichtlichem Erlage nicht eignet, hat 
der Drittschuldner beim Exekutionsgerichte um Bestellung eines 
Verwahrere oder Verwalters einzuechreiten und letzterem die Sache 
herauezugeben. 

Mat. I s. 443, II S. 829. 

Vierte Abteilung 

Exekution auf andere Vermögensrechte 

Der Exekution entzogene Rechte 

§ 330. (1) Ausgedinge, deren jährliche Gesamtnutzung an Geld
und Naturalleistungen, einechließlich der Wohnung, den Wert von 
60Q S nicht übersteigt, Bind der Exekution gänzlich entzogen, falle 
diese Bezüge ffir den Verpflichteten und ffir dessen im gemeinsamen 
Hauehalte mit ihm lebende Familienglieder unentbehrlich Bind. 

(2) Insofern eine Exekution auf Auegedinge mit Rfickeicht auf 
die Höhe ihres Ertrages statthaft ist, mfiaBen dem Verpflichteten den
noch die ffir ihn und seine im gemeinaarneo Haushalte mit ibm 
lebenden Familienglieder unentbehrlichen Wohnungsräume und 
Leistungen bis zum Werte von jährlich 600 S belaBBen werden. 

( 3) Die Beetimmungen des § 293 finden sinngemäße Anwendung. 
JM. z. I 330 EO. 
Mat. I S. 443, II S. 60, 829. 
Entsch.: Der Beschränkung des I 330 EO. unterliegen: 1. Das bei 

Obergabe der WlrQchaft vorbehaltene lebenslAngliehe Fruchtgenußrecht. 21. Aug. 
1000, GI. U. n. F. 1108; 

2. das ln einer kleinen Geldreale bestehende Ausgedinge. 22. Nov. 1000, 
GI. U. n. F. 1195; 
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3. ein VlehstUck, das aus dem Erträgnisse des exekutionsfreien Ausgedinges 
angeschafft wurde. 30. Dez. 1901, GI. U. n. F. 1681; 

4. die Ersatzforderung für vorenthaltene Ausgedinglelstungen. 24. Mal 1907, 
GI. U. n. F. 3788; 

5. ausgedlngähnllche, die Versorgung bezweckende Rechte. 4. Juni 1902, 
GI. U. n. F. 2553. 

6. Auch ein Ausgedlngsbedeckungskapltal Ist Im Rahmen des § 330 der 
Exekution entzogen. 7. Juli 1925, SZ. VII/237; 

7. selbst wenn eine bevorzugte GehUhrenforderung einzutreiben Ist. 8. Febr. 
1899, GI. U. n. F. 505. 

8. Das dem Vater zustehende Fruchtgenußrecht an dem seinen Kindem 
vermachten Kapitale unterliegt nicht der Beschränkung des § 330. 12. Sept. 
1905, GI. U. n. F. 3149. . 

9. Der Exekutionsantrag Ist abzuweisen, wenn der Wert der Ausgedlng
lelstung offenbar die Grenze des § 330 EO. nicht erreicht. 23. Juli 1901, GI. U. 
n. F. 1514. 

10. Die gesetzliche Beschränkung des § 330 EO. Ist zwingendes Recht. 
26. Okt. 1899, GI. U. n. F. 727; 

11. sie gilt bei mehreren Verpflichteten fUr jeden in der ganzen Höhe. 
22. Okt. 1912, GI. U. n. F. 6097. 

12. Zulässigkelt der Aufrechnung von Geldforderungen des Ausgedingberech
tlgten mit Geidrückständen der Ausgedinglelstung. 5. Jän. 1909, GI. U. n. F. 4484. 

Pflndnng 

§ 331. ( 1) Zum Zwecke der Exekution auf Vermögensrechte des 
Verpflichteten, welche nicht zu den Forderungen gehören, hat das 
die Exekution bewilligende Gericht, falls auch nicht die Vorschriften 
über die Exekution auf unbewegliches Vermögen zur Anwendung 
zu kommen haben ( §§ 240ff., 248), auf Antrag des betreibenden 
Gläubigers an den Verpflichteten das Gebot zu erlassen, sich jeder 
Verfügung über das Recht zu enthalten (Pfändung). Istkraft dieses 
Rechtes eine bestimmte Person zu Leistungen verpflichtet, so ist 
die Pfändung erst dann als bewirkt anzusehen, wenn auch dieser 
dritten Person das gerichtliche Verbot, an den Verpflichteten zu leisten, 
zugestellt wurde. Insoweit es nach der Natur der Sache tunlieh ist, 
kann auch die pfandweise Beschreibung des in Exekution gezogenen 
Rechtes ( § 253) vorgenommen werden. 

(2) Die Art der Verwertung des Rechtes hat das Exekutions
gericht auf Antrag des betreibenden Gläubigers nach Einvernehmung 
des Verpflichteten und aller Gläubiger, zu deren Gunsten Pfändung 
erfolgte, zu bestimmen. 

§§ 294, 332, 345/1 EO., § 23 Patentg. 11. Jän. 1897, RGBI. Nr. 30, Instr. 
f. Vollstr.O., P. 132. 

Mat. I S. 443, II S. 60, 829. 
Formulare: E.-Form. 292, 303; Vittorelii-Bioch-Fischböck Nr. 136, 137; 

lleller-Trenkwalder Nr. 426 bis 429, 431,433. li. Tell Aktenmuster XL bis XLVII. 

Nach § 331 EO. können gepfändet werden: 

Entsch.: 1. Gewerbliche Unternehmungen. 4. April 1911, GI. U. n. F. 5421; 
2. Einkünfte aus FldelkommlßgUtern. 21. Juni 1905, GI. U. n. F. 3103; 
3. eine Schankgewerbekonzesslon. 17. Nov. 1915, GI. U. n. F. 7664; 
4. ein Kaffeesledergewerbe. 7. Mal 1902, GI. U. n. F. 1891; 
5. eine Kaffeehauskonzession. 13. Mal 1902, GI. U. n. F. 1900; 
6. das Recht auf die Gewinnung nicht vorbehaltener Mineralien. 1. Jul11908, 

GI. U. n. F. 4281; 
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7. Musterreehte. 3. Mirz 1914, GI. U. n. F. 6830, 
8. Nach 1331 EO. sind ferner zu pfänden die Forderung auf Herausgabe der 

vermachten Gegenstände. 3. Dez. 1925,-R XLI 1528/25 (E VII8745/25 EG. Wien); 
9. ferner Mietrechte an -sei es auch dem Verpßlehteten unentbehrUehen -

Wohnräumen. 10. Jän. 1927, R 111 71fl/26 OLG. Wien, ZentrBI. 1927, S. 227; 
10. ferner der der verpßlehteten Partel gegen einen Dritten als Ihren Treu

händer zustehende Anspruch auf einen Geschäftsantell einer Gesellschaft mit be
schränkter Haftung. 4. Mal 1926, SZ. VIII 144. 

10a. ebenso Bestandreehte. 14. Sept. 1926, SZ. Vlll/258; 
11. Die Exekution auf gewerbliehe Unternehmungen, Fabrlksetabllssements, 

Handelsbetriebe und ähnliche wirtschaftHebe Unternehmungen (I 341 EO.) muß 
durch das Im I 331 angeführte Gebot (Pfändung) eingeleitet werden. Zur Er
Iassung des Gebotes Ist das die Exekution bewilligende Gericht, zur Bewilligung 
der Zwangsverwaltung oder Zwangsverpachtung das Exekutionsgericht zuständig. 
25. Juni 1912, Jud. B. Nr. 198, GI. U. n. F. 5982. 

Nach I 331 EO. kann nicht gepfändet werden: 
12. Das Recht des Verpßlchteten als Teilnehmer des Arrangementbureaus 

des Giro- und Kassenverelnes. 16. April 1902, GI. U. n. F. 1854; 
13. ein Pfandrecht (ohne die Forderung) 2. Aug. 1898, GI. U. n. F. 271; 
14. eine BuehhAndierkonzeulon. 2. Nov. 1899, GI. U. n. F. 732; 
15. eine nicht auf den Oberbringer lautende LebensverslchemngspoUzze 

16. Juli 1901, GI. U. n. F. 1508; 
16. der Anspruch des Nacherben vor Eintritt des Suhlltitutlonsfalles. 29. Dez. 

1904, GI. U. n. F. 2878; 
17. der Anspruch des Sohnes gegen den Vater auf Versorgung. 1. April 1914, 

GI. U. n. F. 7736; 
18. die Konzession zum Betriebe einer Montanrealltäten- und Finanzierungs

kanzlei. 18. März 1914, GI. U. n. F. 6861; 
19. das Benutzungsrecht des Eigentümers an der eigenen Sache. 15. April 

1927, R XLI 536/27 (E XVI 2403/27 EG. Wien). 
20. Das Recht des Eigentümers, seine Liegenschaft pfandrechtlich zu be

lasten. Rangsordnungsbeschlüsse können nicht gepfändet werden. 24. Juli 1924, 
R XLI 1314/24 (E VI 4027/24 EG. Wien). 

Allgemeines: 
21. Der betreibende Gläubiger trAgt nleht die Kosten der über die Ver

wertung angeordneten Tagsatzung. 5. Mal 1903, GI. U. n. F. 2338. 
22. Bel Bewilligung der Exekution nach §331 EO. kann der betreibenden 

Partel der Auftrag zurVorJage der Pachtbedingungen erteUt werden. 27. April 
1926, SZ. VIII 133. 

23. Bel der Pfändung eines Bestandrechtes Ist an den Eigentümer des Be
standgegenstandes kein Verfügungsverbot, sondern nur eine Verständigung zu 
richten. 2. Dez. 1926, R XLI 1747/26 (E XVI 6975/26 EG. Wien). 

24. Das Verbot nach 1331 EO. hat nur privatrechtliche Folgen. Der 
Verkauf des gepfändeten Gewerbes durch den Verpßlchteten Ist gültig. 29. Sept. 
1915, GI. U. n. F. 7588. 

25. ZuiAsslgkelt der zwangsweisen Einverleibung des Pfandrechtes an einem 
verblleherten Fruehtgenußrechte. 16. Juni 1908, GI. U. n. F. 4271. 

26. Unzulllsalgkelt der Beschlagnahme des Fmehtgenußreehtes der Mutter 
an der Llegenachaft der Kinder. 16. März 1897, GI. U. 15 990. 

27. ZuiAsslgkelt der Pfändung des Fruchtgenußrechtes an einem Teile eines 
Substitutionsvermögens vor der Elnantwortung. 30. Nov. 1915, GI. U. n. F. 7686. 

28. Siehe SpruehRep. Nr. 200 belll249, 253 EO. Nr. 4, ferner Entseh. bei 
1332 und 341 EO. 
Literatur 
Pbko Oskar: Die Exekution auf Rechte aus der genossenschaftliehen Mit
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Grünberg Slegmund: Die Pfändung und Verwertung des Einforderungs
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Verwertung 
§ 332. (1) Der Verkauf eines veräußerlichen Rechtes im Wege 

der öffentlichen Versteigerung darf vom Gerichte nur dann bewilligt 
werden, wenn eine andere Verwertung überhaupt nicht oder nur mit 
unverhältnismäßig großem Kostenaufwande ausführbar ist. 

(2) Der Verkauf hat nach den Bestimmungen über den Verkauf 
gepfändeter beweglicher Sachen, die Verteilung des Erlöses unter 
sinngemäßer Anwendung der Vorschriften der §§ 283 bis 287 zu ge
schehen. 

I§ 76, 81 G. über Gesellschaften mit beschränkter Haftung 6. Mil.rz 1906, 
RGBI. 58. 

Mat. I S. 443, II S. 830. 
Formulare: Heller-Trenkwalder Nr. 430. 
Entsch.: 1. Unzulil.sslgkelt des Zwangsverkaufes eines konzessionierten 

Gast- und Schankgewerbes. 16. Dez. 1902, GI. U. n. F. 2134. 
2. Der Ideelle Anteil an gerichtlich erliegenden Wertpapieren kann durch 

Verkauf verwertet werden. 22. Okt. 1901, GI. U. n. F. 1539. 
3. Geschäftsanteile einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung sind nur 

gemäß 1332 EO. und 1 76 des G. vom 6. März 1906, RGBI. 58, durch Verkauf 
zu verwerten. 13. Okt. 1926, R XLI 1168/26 (E 111 3918/26 EG. Wien). 

4. Zwangsverkauf des Anteiles an einer Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung Ist zulässig, siehe 18. April 1923, .sz. V/89. 

5. Siehe Entscheidungen bei 11331, 333, 341 EO. 

§ 333. ( 1) Hat der Verpflichtete kraft des gepfändeten Rechtes 
die Ausfolgung einer Vermögensmasse oder die Teilung derselben 
und die AuBBCheidung des ihm gebührenden Anteiles zu beanspruchen, 
so kann das Exekutionsgericht den betreibenden Gläubiger auf Antrag 
ermächtigen, dieses Recht des Verpflichteten in deBBen Namen geltend 
zu machen und zu diesem Zwecke nach Maßgabe der Vorschriften 
des bürgerlichen Rechtes die Teilung oder die Einleitung des Aus
einandersetzungaverfahrens zu begehren, Kündigungen vorzunehmen 
und die sonst zur Ausübung und Nutzbarmachung des gepfändeten 
Rechtes erforderlichen Erklärungen wirksam für den Verpflichteten 
abzugeben. Diese Ermächtigung gewährt dem Gläubiger auch die 
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Befugnis zur Einklagung des gepfändeten Rechtes, sowie einzelner 
aus demselben hervorgehender Ansprüche(§ 308) . 

. (2) Das auf diese Weise herangezogene Vermögen ist nach Be· 
achaffenheit seiner verschiedenen Bestandteile im Wege einer der 
in diesem Gesetze zugelassenen Exekutionsarten zur Befriedigung 
des betreibenden Gläubigers zu verwenden. Fiir die Bewilligung 
dieser Exekutionen ist das Gericht zuständig, bei welchem der be
treibende Gläubiger in erster Instanz den Antrag zu stellen. hatte, 
ihn zur Geltendmachung des gepfändeten Rechtes zu ermächtigen. 

Mat. I S. 443, II S. 60, 830. 
Fonnulare: Vlttoreiii-Biocb-Fillcbböck Nr. 136; Heller-Trenkwalder Nr. 430. 

IJ. Tell Aktenmuster XL. 
Enhcb.: 1. Ein gepfändetes Mietrecht kann nicht nach §333 EO. ver

wertet werden, sondern nur nach 1334 (Zwanpverwaltung). 22. l'ebr. 1926, 
R XLI 234/26 (E XIII 11441/25 EG. Wien). 

2. Wenn "Überweisung" beantragt wird, kann nicht ,.Ermächtigung" be
willigt werden, es Ist vielmehr der Antrag mlt Rücksicht auf den grundlegenden 
Unterschied belder Begriffe abzuweisen. 9. Juni 1925, R XLI 618/25 (E VIII 
7232/24 EG. Wien). 

3. Die betreibende Partei, der auf dle Ansprüche des Verpßlehteten als 
Gesellschafter einer offenen Handelsgesellschaft Exekution bewilligt wurde, kann 
nlebt dle L6sebung der Gesellschaft beantragen. 20. Juli 1926, SZ. Vlll/230. 

4. Siebe F.ntscheldungen bel II 331 und 332 EO. 

§ 334. ( 1) Bei Rechten, welche den wiederholten Bezug von 
Früchten oder eine andere zugunaten des betreibenden Gläubigers 
verwertbare Benützung beweglicher oder unbeweglicher Sachen 
gewähren, bei Gewerbeberechtigungen, lnduatrieprivilegien, bei 
Jagd- und Fiachereirechten, Freiachurfberechtigungen u. ä. kl!oßn vom 
Exekutionsgerichte auf Antrag des betreibenden Gläubigers Zwangs
verwaltung bewilligt und angeordnet werden. 

(2) Auf deren Einleitung, Vollziehung und Einstellung sind die 
Bestimmungen über die Zwangsverwaltung von Liegenschaften mit 
den in den §§ 335 bis 339 angegebenen Abweichungen sinngemäß 
anzuwenden. 

(3) Von der Bewilligung der Zwangsverwaltung von Freischurf-
berechtigungen ist das zuständige Revierbergamt zu verständigen. 

1198ff., 341 bls 344, EO. 
Mat. I S. 443, II S. 830. 
Fonnulare: E.-Fonn. 293, 294; Vlttorelll-Bioch-Flsehb6ck Nr. 137; Heller

Trenkwalder Nr. 430, 431. Aktenmuster siehe bel 1341. 
Entsch.: 1. Wenn auch das Pachtrecht an einer Uegenscbaft zwangs

verwaltet wird, k6nnen trotzdemdie InventungegenstAnde in Fahrnisexekution 
gezogen werden. 2. Juli 1902, GI. U. n. F. 1977. 

2. Der Pächter, dessen Pachtrecht zwangsverwaltet wird, muß dle Ibm 
geh6rlgen Inventursgegenstände nicht dem Zwangsverwalter zur Verftlguntr 
stellen. 16. Juni 1914, GI. U. n. F. 6964. 

3. Exekution auf einen bücherllch .eingetragenen Fruchtgenua durch 
Zwangsverwaltung,. siehe 16. Juni 1908, GI. U. n. F. 4271. 

4. Die von der Fldelkomm1Bbeh6rde verfügte amtsweglge Sequestrlerung der 
FldelkommlBgtlter Im Sinne des I 254 AuBentreltg. schließt dle Bewilligung 
einer Zwangsverwaltung der Einkünfte des Fldelkommlßgutes nicht aus. 21. Juni 
1905, GI. U. n. F. 3103. 

5. Zulbslgkelt der Verwertung eines Mietrechtes durch Zwangsverwaltung, 
wenn letztere nicht auf Grund des Bestandvertrages ausgeschlossen Ist. 21. Okt. 1927 
R XLI 1773/27 (E XXIII 5877/27 EG. Wien). 
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6. Die Verwertung von Bestandrechten nach § 334 EO. durch Zwangsver
waltung Ist grundsätzlich zulässig; die analoge Anwendung ds I 105 EO. gerecht
fertigt. tt. Okt. 1927 R XLI 1711/27 (21 E 2771/27 EG. Wien). 

7. Ein Verbot der Untervermietung bindet auch den Zwangsverwalter 1!lns 
Bestandreehtes. 21. Okt. 1927 R XLI 1773/27 (E XXIII 6877/27 EG. Wien). 

§ 335. ( 1) Wenn zur Ausübung des gepfändeten Rechtes der 
Gebrauch oder die Benützung bestimmter beweglicher oder unbeweg
licher Sachen gehört, stehen die in den§§ 99 bis 130 dem Exekutions
gerichte zugeteilten Befugnisse und Obliegenheiten demjenigen 
Bezirksgerichte zu, in deBSen Sprengel die betreffende Sache, und zwar 
bei beweglichen Sachen zur Zeit der Bewilligung der Zwangsverwal
tung gelegen ist. 

(2) In allen übrigen Fällen tritt an Stelle der gerichtlichen Über
gabe der Sache die gerichtliche Ermächtigung des Verwalters zur 
Ausübung des gepfändeten Rechtes. 

Mat. I S. 444, II S. 831. 

§ 336. Steht dem Verpflichteten das gepfändete Recht gegen 
einen bestimmten Zins oder gegen andere periodische Leistungen zu, 
so gehören diese Leistungen, und bei der Zwangsverwaltung einer 
dem Vater am Vermögen seines Kindes eingeräumten Fntchtnießung 
(§ 150 a. b. G. B.) auch die Leistungen für den standesmäßigen Unter
halt des Kindes zu den vom Verwalter unmittelbar aus dem Ver
waltungserträgnisse zu berichtigenden Auslagen. Der für den Unter
halt des Kindes aufzuwendende Betrag ist auf Einschreiten des Ver
walters vom Vormundschaftsgerichte im voraus festzusetzen. 

Mat. I S. 444, II S. 831. 

§ 337. Vor der Genehmigung der im § 112 bezeichneten Verfü
gungen ist der Eigentümer der Sache einzuvernehmen, auf welche 
sich das gepfändete Recht bezieht. Er ist auch zu Einwendungen 
und Erinnerungen im Sinne des § 11' berechtigt. 

Mat. I S. 444, II S. 60, 832. 

§ 338. Bei Freischurfberechtigungen hat der Zwangsverwalter 
alles zur Erhaltung des Freischurfrechtes Erforderliche vorzukehren; 
zu diesem Zwecke kann insbesondere auch die Verlängerung der 
Dauer der Schurfberechtigung vom Zwangsverwalter erwirkt werden. 

Mat. I S. 444, II S. 832. 

Literatur 
Stepnlschegg Wllhelm: Die Exekution auf Frelachürfe. zentrBI. Bd. 30, 

s. 902. 

§ 339. Die Zwangsverwaltung endet mit Ablauf der Zeit, auf 
welche das gepfändete Recht des Verpflichteten eingeschränkt ist. 

1\fat. I S. 444, II S. 832. 
§ 3,0. (1) Sofern dies zur Vermeidung bedeutender Verwaltungs

kosten oder aus anderen Gründen vorteilhafter erscheint, kann auf 
Antrag anstatt der Zwangsverwaltung die Verwertung durch Ver
pachtung angeordnet werden. 

(2) Die Verpachtung kann im Wege der öffentlichen Versteigerung 
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an den Meistbietenden erfolgen. In Bezug auf die Versteigerung sind 
die Bestimmungen über die Versteigerung gepfändeter beweglicher 
Sachen sinngemäß anzuwenden; die Verteilung der zu Gericht zu 
erlegenden Pachtzinsraten bat nach den Vorsohrüten über die Ver
teilung der bei einer Zwangsverwaltung sich ergebenden Ertrags
überschüsse zu geschehen. 

11111, 122ff., 272ff. EO., lnatr. f. Vollstr. 0. 135. 
JMVBI. 1902, S. 367 (Vorgehen bel der Zwangsverpachtung eines Gut-

und Schankgewerbes). 
Mat. I S. 444, II S. 832. 
Formulare: E.-Form. 293, 294, 298, 299; Heller-Trenkwalder Nr. 430. 
Entsch.: 1. Vorzugsrecht der rücksündigen Erwerbsteuer. 21. Aug. 

1901, GI. U. n. F. 1537. 
2. Vorzugsrecht der Gemeindeumlagen und Handelskammerbelträge. 7. Mal 

1902, GI. U. n. F. 1894. 
3. Vorzugsrecht der Branntwelnschanksteuer. 24. Nov. 1916, R XIII 650/16 

(E XII 3918/13 EG. Wien). 
4. Unpfändbarkelt der Konzession zum Betriebe einer MontanrealltAten

und Flnanzlerungskanzlel. 18. März 1914, GI. U. n. F. 6861. 
5. Die Erwerbsteuer Ist vom Pachtzinse zu entrichten. 14. Juli 1915, 

R XIII 551/15 (E XX 3548/10 EG. Wien). 
6. Ein die Zwangsverpachtung nicht betreibender Gläubiger muß seine 

Forderung bei Jeder VerteUung neu anmelden, um berücksichtigt zu werden. 
30. Juni 1916, R XIII 379/16 (E VIII 2991/07 EG. Wien). 

7. Siehe Entscheidungen bei §§ 331, 332 EO. 

Besondere Bestimmungen l.ber die Exekution auf gewerbHohe Unter· 
nehmungen, Fabriksetablissements usw. 

§ 341. (1) Auf gewerbliche Unternehmungen, Fabriksetablisse
ments, Handelsbetriebe und ähnliche wirtschaftliche Unternehmungen 
kann die Exekution auf Antrag durch Zwangsverwaltung ( § 334) oder 
durch Verpachtung (§ 340) geführt werden. Bei handwerksmäßigen 
und bei solchen konzessionierten Gewerben, zu deren Antritt eine 
besondere Befähigung erforderlich ist, findet die Exekution durch 
Zwangsverwaltung oder Verpachtung nicht statt, wenn das Gewerbe 
vom Gewerbeinhaber allein oder mit höchstens vier Hilfsarbeitern 
ausgeübt wird. 

(2) Bedarf die Ausübung des Gewerbes oder der Betrieb eines 
anderen Unternehmens durch einen Stellvertreter nach den darüber 
bestehenden Vorsohrüten der Genehmigung der Verwaltungsbehörden 
und soll infolge der Bewilligung der Zwangsverwaltung die Geschäfts
führung auf den Verwalter selbst übergehen, so ist der Beschluß des 
Exekutionsgeriohtes, durch welchen der Verwalter ernannt wird, 
vor Zustellung an die Beteiligten der zuständigen Verwaltungsbehörde 
zur Genehmigung vorzulegen. 

(3) Gleiches gilt hinsichtlich des über die Verpachtung eines 
Gewerbes ergebenden Beschlusses, insoferne für die Verpachtung 
die Einholung der Genehmigung der Verwaltungsbehörde vorgeschrie
ben ist (Verwaltungsentlastungsg. Art. 43 bis 45). 

Gewerbeordnung 20. Dez. 1859, RGBI. 227, in der Fassung der Nov. 
15. März 1883, RGBI. 39, 5. Febr. 1907, RGBI. 26 und 21. Juli 1925, BGBI. 277. 

G. 26. Dez. 1893, RGBI.193 (Baugewerbe). 
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JMV. 7. Mal 1901, JMVBI.12 (Zwangsverwaltung oder Verpachtung eines 
Gast- und Schankgewerbes und Benachrichtigung der Gewerbebehörde von der 
Einstellung der Exekution). 

Erl. 14. Okt. 1905, Z. 21.815 (Zwangsverwaltung von gewerbliehen oder 
geschäftlichen Unternehmungen), dazu JMVBI. 1905, S. 300. 

G. 18. Dez. 1906, RGBI. 5/07 (Apothekenwesen). 
J:.\IVBI. 1914, S. 242 (Zwangsverwaltung von Klnematographenunter

nehmungen). 
Mat. I S. 444, II S. 60, 833. 
Formulare: E.-Form. 293 bis 298; VlttoreUI-Bloeh-Fisehbilek Nr. 138; 

Heller-Trenkwalder Nr. 431, <&32. II. Tell Aktenmuster LXI, XLIV, XLV. 

Zulässig Ist: 
Entsch.: 1. Zwangsverwaltung einer Apotheke. 31. Aug. 1898, GI. U. n. 

F. 292; 
2. auch wenn sie derzeit verpachtet Ist - und zwar nach den Vorschriften 

über die Zwangsverwaltung von Liegenschaften. 19. Jän. 1909, GI. U. n. F. 
4502; 

3. Zwangsverpachtung von Gast- und Schankgewerben. 12. Juni 1901, 
GI. U. n.J>. 1416 u. a. m.; 

4. auch des vom Verpfilchteten selbst nur gepachteten Gastgewerbes. 
14. Jün. 1908, GI. U. n. F. 4072; 

5. Zwangsverwaltung der dem Verpfilchteten zustehenden Pachtrechte an 
Badekabinen ohne ( ?) vorherige Pfändung. 3. Sept. 1903, GI. U. n. F. 2896. 

6. Exekution auf eine Buchhandlung. 2. Nov.1899, GI. U. n. F. 732; 
7. Pfändung der Konzession und Verpachtung eines Flakergewerbes. 21. März 

1905, GI. U. n. F. <&046; 
8. Zwangsverwaltung eines Tabak- und Stempelverschlelßes. 2. Mal 1906, 

GI. U. n. F. 3<&05. 
9. Zwangsverwaltung einer durch den Verpßlchteten herausgegebenen peri

odischen Zeitschrift. 17. Nov. 1903, GI. U. n. F. 2<&92 (siehe Nr. 21). 
10. Verwertung einer gepfändeten Konzession durch Verpachtung, 23. Nov. 

1900, GI. U. n. F. 1243 (siehe Nr. 20); 
11. zwangsweise Verpachtung einer bedingt zurückgelegten Gasthaus

konzession. 2. Nov. 190<&, GI. U. n. F. 281<&. 
12. Exekution der auf die Witwe übergegangenen Gewerbekonzession durch 

die Gläubiger der Witwe. 5. Nov. 1907, GI. U. n. F. 3961. 
13. Zwangsverwaltung eines bereits vertragsmäßig verpachteten Gewerbes. 

19. Jän. 1909, GI. U. n. F. 4502. 

Unzulässig Ist: 
14. Pfändung einer Theaterschule und der zugrunde IIegendeo Konzes

sion. 7. Dez. 1909, GI. U. n. F. 4812; 
15. Zwangsverpachtung eines Dienst- und Stellenvermlttlungsgewerbes. 

1. Juli 1908, GI. U. n. F. 4282; 
16. Zwangsverwaltung einer Rechtsanwaltskanzlel. U. Mal 1899, GI. U. n. F. 

617; 
17. Zwangsverwaltung einer zahnärzUlchen Praxis. 6. Nov. 1901, GI. U. n. F. 

1617; 
18. Zwangsverwaltung einer Tanzschulkonzeulon. 9. Febr. 1904, GI. U. 

n. F. 2601; 
19. Pfändung der Konzession und des Gewerbes eines Zahntechnikers. 

8. Juni 192li. R XLI 601/25 (E IV 2792/25 EG. Wien); 
20. Zwangsverpachtung einer Gast- und Schankgewerbekonzession ala 

solcher. 30. Jän. 1902, GI. U. n. F. 17« (siehe Nr. 10); 
21. Pfändung des Rechtes auf Herausgabe und Vertrieb einer Zeitung. 

24. Nov. 1896, GI. U. 15.909 (siehe Nr. 9); 
22. Versteigerung eines auf Grund einer Konzession betriebenen Geschäftes. 

16. Dez. 1902, GI. U. n. F. 2134; 
23. Zwangsverpachtung eines Kleinbetriebes, und zwar auch dann, wenn 

er vorllbergehend nicht ausgeübt wird. 12. Mal1927, Ob I «9/27 (E XVII3606/26 
EG. Wien); 
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24. Zwangsverwaltung eines mit Gewerbeschein verliehenen Klelng,werbes. 
19. Nov. 1907, GI. U. n. F. 3985; 

25. Exekution auf ein nicht ln Betrieb stehendes konzessioniertes Gewerbe
untemehmen. 8. Aug. 1911, GI. U. n. F. 5552. 

26. PlAndung einer an die Person des Ausübenden gebundenen Konzession. 
16. April 1901, GI. U. n. F. 1373. 

Allgemeines: 
27. Eine Im Wege der Zwangsvollstreckung gepfändete Konzession zum 

Betriebe eines Gut· oder Schankgewerbes oder die einem gepfändeten 
derartigen Untemehmen zugrundeliegende Konzession kann nicht gemäß I 331, 
Abs. 2, subsldiAr (1332) in der Art zwangswelle verwertet werden, daß dem Im 
Wege der Zwangsversteigerung ermittelten Meistbietenden (Enteher) die Zurück
le@lng der Konzession gegenüber der Gewerbebehörde, bedingt durch die Ver· 
lelliung der Gast- und Schankgewerbekonzession an Ihn (den Enteher) zugesichert 
und die Wirksamkelt des Zuschlages von dem Eintritte dieser Bedingung ab
hängig gemacht wird. 30. Okt. 1907, Jud. B. Nr. 181, GI. U. n. F. 3948. 

28. Nach der Einstellung der Zwangsverpachtung kann Jederzelt (nicht 
erst nach sechs Jlfonaten) eine neue Zwangsverpachtung beantragt werden. 18. Mal 
1915, GI. U. n. F. 7441. 

29. Das Verwertungsverfahren Ist bei Vorliegen der Voraussetzung des 
1341 EO. einzustellen, auch wenn die Pfändung der Konzession bewllllgt wurde. 
3. Aug. 1925, SZ. Vll/254. 

29a. Ein Kleinbetrieb kann auch dann nicht zwangsweise verpachtet werden, 
wenn er vorübergehend nicht ausgeübt wird. 12. Mal 1927, Ob 1449/27, ZentrBI. 
1927, s. 807. 

30. Konkurseröffnung Ist kein Grund zur Einstellung der Zwangsver
waltung. 26. Febr. 1901, GI. U. n. F. 1305. 

31. Der Verpftlchtete kann das Gewerbe so lange weiter ausüben, bis es der 
Zwangspächter betreibt. 13. Jän. 1903, GI. U. n. F. 2214. 

32. Der GIAublger, welcher Pfändung der Gewerbeberechtigung erwirkt hat, 
geht bei der Vertellung der Pachtzinsraten dem Gläubiger voraus, der nachher 
Zwangsverpachtung erwirkt hat. 23. Juli 1903, GI. U. n. F. 2413. 

33. Vorzugsrecht der Erwerbs teuer. 7. Mal 1902, GI. U. n. F~ 1894. 
34. Das Pfandrecht, das vor Obergabe des Gewerbes an den Zwangsverwalter 

an den Vorril.ten erworben wurde, bleibt durch die Bewilligung der Zwangsver
waltung unberührt. 10. Sept. 1907, GI. U. n. F. 3894. 

35. Der Zwangspächter, der nach den Pachtbedingungen für die Belstellung 
der Betriebsmittel zu sorgen hat, Ist aus dem Vertrage zu entlassen, wenn der 
Verpftlchtete die von der Gewerbebehörde geforderte Zustimmung zur Betriebs· 
verlegung verweigert. 16. März 1915, GI. U. n. F. 7351. 

36. Der Geschäftsführer einer zwangsverwalteleB Gel. mit beschrAnkter 
Haftung kann keine Prokura widerrufen. 13. Aprll 1915, GI. U. n. F. 7396. 

37. Unpfändbarkelt der auf die Witwe und den minderjährigen Erben des 
Verpßlchteten übergegangenen Rechte zugunsten einer Forderung gegen den 
Verstorbenen. 14. Juni 1910, GI. U. n. F. 5106. 

38. Ein Kino kann nur durch Zwangsverwaltung und nicht durch Zwangs• 
verpachtung ln Exekution gezogen werden. 15. Dez. 1914, GI. U. n. F. 7151. (S. 
G. 11. Junl1926, LGBI. Wien Nr. 35.) 

39. Siehe bei 115 EO. Nr. 2, 139 Nr. 7, femer Entscheidungen bei II 331, 
332, 340EO. 

Literatur 
Heller Emll: Kommentar zur Gewerbeordnung. I, S. 74:1. 
Praunegger: Gewerberecht 1924, I, S. 880. 

Siehe auch die Uteraturanpben bei I 331. 

§ 342. (1) Bei Unternehmungen, deren Firma im Handelsregister 
eingetragen iat, muß die Bewilligung der Zwangsverwaltung und der 
Name des Verwalters im Register angemerkt und bekannt gemacht 
werden. Die Rechtswirkung dieser Bekanntmachung bestimmt sich 
nach Artikel 46 des Handelsgeaetzbuches. Die Anmerkung im 

HBLLBR, AktenmUiter 111. 16 
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Handelsregister ist vom Exekutionsgerichte von Amts wegen zu ver
anlassen. 

(2) Der Verwalter hat seine Unterschrift persönlich vor dem 
Handelsgerichte zu zeichnen oder die Zeichnung in beglaubigter 
Form einzureichen. 

(3) Das Exekutionsgericht kann auch bei anderen Unternehmun
gen auf Antrag oder von Amts wegen die Bewilligung der Zwangs
verwaltung und die Ernennung des Verwalten durch Anzeige in den 
öffentlichen Blättern oder auf andere ortsübliche Weise verlautbaren 
lassen. 

Mat. I S. 444, 11 S. 834. 
Formulare: Heller-Trenkwalder Nr. 431. 
Entsch.: Schutz des gutgliiubigen Zessionars einer nach Einführung des 

Zwangsverwalters, aber vor Anmerkung der Zwangsverwaltung Im Handels
register abgetretenen Forderung des Unternehmers. 26. April 1899, GI. U. n. F. 
1229. 

§ 343. (1) Der Verwalter, der durch das Vollstreckungsorgan 
in das zu verwaltende Unternehmen einzoffihren ist, gilt kraft seiner 
Bestellung zu allen Geschäften und Rechtshandlungen ermächtigt, 
welche der Betrieb eines Unternehmens von der Art des zu verwalten
den gewöhnlich mit sich bringt. 

(2) Der Verwalter ist insbesondere zum Widerrufe einer vom 
Verpflichteten filr den Betrieb des in Verwaltung gezogenen Unter
nehmens 'erteilten Prokura oder Handelsvollmacht berechtigt. Ferner 
ist er zur.Empfangnahme der als Wertsendungen bezeichneten Post
sendungen befugt, welche an die verwaltete Unternehmung (Fabriks
etablissement, Handelsbetrieb) gerichtet sind. 

(3) Inwieweit die dem Inhaber des Unternehmens in gewerbe
rechtlicher Beziehung zukommenden Befugnisse und Obliegenheiten 
auf den Verwalter übergehen, bestimmt sich nach den Vorschriften 
der Gewerbeordnung. 

§I 55, 56 GewO. 
JMVBI. 1905, S. 91 (Lokaliinderung zum Zwecke der Zwangsverwaltung). 
Mat. 1 S. 444, 11 S. 60, 834. 
Entsch.: Der Verpßlchtete kann Prokura weder erteilen noch widerrufen, 

wenn das zwangsverwaltete, bn Handelsregister eingetragene Unternehmen dem 
Zwangsverwalter Obergeben wurde. 

Der Zwangsverwalter kann den Beschluß auf 1..6schung der Prokura mit 
Rekurs anfechten. 13. April 1915, GI. U. n. F. 7396. 

§ 344. Bei Zwangsverwaltung von gewerblichen Unternehmun
gen, Fabriksetablissements, Handelsbetrieben nnd ähnlichen wirt
schaftlichen Unternehmungen hat der Verwalter die während der 
Zwangsverwaltung fällig werdenden und die aus dem letzten Jahre 
vor deren Bewilligung rückständigen Beträge an Lohn, Kostgeld 
und anderen Dienstbezügen der beim Betriebe des verwalteten Unter
nehmens verwendeten Personen aus den Erträgnissen ohne weiteres 
Verfahren zu berichtigen. 

Mat. I S. 445, 11 S. 834. 
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Rekurs 
§ 345. ( 1) Ein Rekurs ist unstatthaft gegen Beschlüese, welche: 
1. dem Verpflichteten nach bewilligter Pfändung die Verfügung 

über das gepfändete Recht und das für die gepfändete Forderung 
bestellte Pfand untersagen ( §§ 294, 331); 

2. dem Drittschuldner die Abgabe einer Erklärung nach § 301 
auftragen; 

3. dem betreibenden Gläubiger gemäß §§ 304 und 306 die Leistung 
einer Sicherheit auftragen; 

4. behufs Einziehung einer überwiesenen Forderung gemäß 
§§ 297, 310 und 314 einen Kurator bestellen; 

5. im Falle des § 327 die Durchführung des Verkaufs- und Ver
teilungsverfahrens vor dem Bezirksgerichte ees Leistungsortes 
anordnen; 

6. die Anmerkung und Verlautbarung einer bewilligten Zwangs
verwaltung verfügen. 

(2) In betreff der Beschlüese, durch welche die Verwahrung von 
Gegenständen angeordnet oder ein Verwahrer ernannt wird, gelten 
die Bestimmungen des § 289. 

Mat. I S. 445, II S. 834. 

Dritter Abschnitt 

Exekution zur Erwlrkung von Handlungen oder 
Unterlassungen 

Herausgabe oder Leistung von beweglichen Sachen 

§ 346. (1) Hat der Verpflichtete bestimmte bewegliche Sachen 
oder bewegliche Sachen bestimmter Gattung zu übergeben und be
finden sich diese in seiner Gewahrsame, so sind sie infolge Auftrages 
des Exekutionsgerichtes vom Vollstreckungsorgane dem Verpflich
teten wegzunehmen und dem betreibenden Gläubiger gegen Empfangs
bestätigung einzuhändigen. 

(2) Diese Vorschrift findet auch Anwendung, wenn der Verpflich
tete Wertpapiere oder eine bestimmte Quantität von vertretbaren 
Sachen zu leisten bat. 

Instr. f. Vollstr. 0., P. 136, 137. 
Mat. I S. 445, II S. 60, 835. 
Fonnulare: E.-Form. 304, 305; Vlttoreiii-Bioch-Fisehböck Nr. 126, 139; 

Heller-Trenkwalder Nr. 435. II. Tell Aktenmuster XLVIII. 
En ts eh.: 1. Die Exekution zur Erwlrkung der Herausgabe oder Leistung 

bestimmter beweglicher Sachen oder beweglicher Sachen bestimmter Gattung Ist 
nicht nach 1353, 354 EO., sondern nur nach 11346 bis 348 EO. zu bewilligen und 
zu vollziehen, und zwar nach I 346 EO. auch dann, wenn Im Exekutionsantrage 
nicht angegeben Ist, in wessen Gewahrsame sieh cllese Sachen befinden. Lautet 
der Exekutionstitel zugleich auf weitere Erfüllungshandlungen, z. B. Verpackung, 
Versendung, Versicherung dieser Sachen usw., so kann mit der Exekution nach 
II 346 bis 348 EO. betreffs der Hauptsache auch clle Exekution nach §1353 oder 
354 EO. hinsichtlieh clleser weiteren Verbindliehkelten erwirkt, jedoch erst voll· 
zogen werden, wenn die Exekution nach II 346 bis 348 EO. zum Ziele geführt hat. 

16• 
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Die Exekution zur Erwlrkung der Herausgabe oder Leistung von beweglieben 
Sachen, die nach der Natur des Anspruches vorerst vom Verpntchteten oder auf 
seine Veranlassung bergestellt werden müssen, Ist nicht nach 1346 EO., sondern 
nach §1353 oder 354 EO. zu erwirken. 24. Okt. 1923, Jud. 8. Nr. 12, SZ. Vl/123. 

2. Die DurcbfUbrung einer Exekution nach I 346 EO. wird nicht durch eine 
einstwellige Verfügung nach §382, Z. 5 EO. gehindert. 14. Febr. 1922, SZ. IV /22. 

3. Bleibt die Exekution nach 1346 EO. ergebnislos, so steht nur du orren
barungsverfahren oder die Interessenklage (1368), nicht aber Exekution nach 
§ 353 EO. offen. 20. Nov. 1923, SZ. V/270. 

4. Nach Vollzug der Exekution nach 1346 EO •. kann der Gläubiger wegen 
Mangel der Sachen Gewährleistungsansprüche stellen, aber keine neue Exekution 
auf Lieferung von mängelfreien Sachen fUhren. 19. April 1922, SZ. IV/38. 

5. Ob die Exekution nach II 346 oder 353 EO. zu führen Ist, Ist nach dem 
Hauptinhalte des Exekutionstitels zu bestimmen. 27. Dez. 1921, R XLI1408/21 
(E 111 3358/21 EG. Wien); 

6. und zwar darnach, ob der zu einer Ueferung Verurteilte durch das Urteil 
zu einer Werkleistung verbalten Ist oder nur zur Übergabe der zu liefernden 
Gegenstände, wobei es Ibm freisteht, ob er die Sachen selbst herstellen oder sich 
auf Irgend einem anderen Wege verschaffen will. 11. Nov. 1926, R XLI 1797/26 
(E XI 7429/26 EG. Wien). 

Nach § 346 Ist Exekution zu führen: 7. Auf Lieferung bestimmter 
beweglicher Sachen bestimmter Gattung. 27. April 1921, Ob I 2251/21 (E VII 
2005/20 EG. Wien); 

8. zur Durchsetzung eines Kaufvertrages. 3. Sept. 1920, R XLI 424/:.!0 
(E XV 1099/20 EG. Wien). 

9. Zur Durcbsetzung des Anspruches auf Leistung eUektiver ausländischer 
Geldsorten. 30. Sept. 1922, R XLI 1324/22 (E IV 1932/22 F.G. Wien) u. a. m; 

10. auf Leistung effektiver Goldkronen. 24. Dez. 1925, R XLI 1652/25 
(E VII 8902/25 EG. Wien). 

11. Exekution nach !1346 EO. kann auch bewilligt werden, wenn es sich um 
Lieferung und nicht um Obergabe handelt und der Verpntchtete die Sache 
nicht in seiner Gewahrsame hat. 24. Jün. 1922, 1\ XLI 109/22 (F. I 46/22 EG. 
Wien). 

12. Die Gewahrsame des Verpntchteten Ist zur Bewilligung der Exekution 
nach !1346 EO. keine Voraussetzung. 11. April 1922, R XLI 481/22 (E IV 721/22 
F.G. Wien). 

13. Siehe Entscheidungen bei II 353 und 354 EO. 

Literatur 

Ohmeyer Kamlllo (Edl. v.): Zahlung von Geldschulden, die auf fremde 
Währung lauten, mit Inländischem Gelde. GZ. 1918, Nr. 35/36, S. 272, 296 und 

Friedländer .Josef: Ebenda, Nr. 23/24, S. 176. 

§ 347. (1) In derselben Weise kann die Exekution zugunsten 
eines auf Übergabe beweglicher Sachen gerichteten Anspruches 
geführt werden, wenn sich die herauszugebenden Sachen in der 
Gewahrsame eines zu ihrer Ausfolgung bereiten Dritten befinden. 

(2) Wird von dem Dritten die Herausgabe der Sachen verweigert, 
so kann der betreibende Gläubiger beim Exekutionsgerichte bean
tragen, daß ihm der wider den Inhaber der Sachen bestehende An
spruch des Verpflichteten auf Herausgabe der Sachen überwiesen 
werde. Auf diese Überweisung haben die für die Überweisung von 
Geldforderungen zur Einziehung erlassenen Vorschriften entsprechend 
Anwendung zu finden. 

lnstr. f. Vollstr. 0 .. P. 139. 
Mat. I S. 445, II S. 835. 
Formulare: E.-Form. 304; Vlttorelli-Bloch-Fischb6ck Nr. 139; Heller

Trenkwalder Nr. 436. 
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Entach.: 1. Der Im Zug einer einstwelligen Verfügung bestellte gerichtliche 
Verwahrer kann nach Vollstreckbarkelt der über den gefährdeten Anspruch 
ergangenen Entscheidung nicht als ,.Dritter" die Herausgabe verweigern, er bleibt 
vielmehr gerichtlicher Verwahrer. 16. Febr. 1927, R XLI 203{27 (E VI 580/27 EG. 
Wien). 

2. Siehe Entscheidungen bei II 346. 

§ 348. ( 1) Betreffs solcher Sachen, welche ihrer Beschaffenheit 
nach eine körperliche Übergabe nicht ,uJ.assen, hat das Vollstreckungs
organ nach Maßgabe der Bestimmungen des§ 427 a. b. G. B. vorzu
gehen. Die hiernach dem betreibenden Gläubiger einzuhändigenden 
Urkunden und Werkzeuge hat das Vollstreckungsorgan dem Ver
pflichteten wegzunehmen. 

(2) Auf den im Sinne des § 427 a. b. G. B. dem betreibenden 
Gläubiger vom Vollstreckungsorgane zu übergebenden Urkunden 
hat letzteres anzumerken, daß die Übergabe behufs Vollstreckung 
des bestimmt zu bezeichnenden Anspruches erfolgt sei. Die nach 
Vorschrift des bürgerlichen Rechtes zum Zwecke der Übertragung 
sonst noch erforderlichen urkundlichen Erklärungen sind vom Exe
kutionsgerichte oder auf Grund der Ermächtigung des Exekutions
gerichtes vom Vollstreckungsorgane abzugeben. 

Art. 305 HGB., Art. 36 WO., Instr. f. Vollstr.O., P. 140. 
!\lat. I S. 445, II S. 61, 836. 

Vberlassung oder Blumung von unbeweglichen Sachen, Gegenstanden 
des Bergwerkseigentums und Schilfen 

§ 349. (1) Ist eine Liegenschaft oder ein Teil derselben, ein 
Gegenstand des Bergwerkseigentums oder ein Schiff zu überlassen 
oder zu räumen, 11o hat das Vollstreckungsorgan die zu diesem Zwecke 
erforderliche Entfernung von Personen und beweglichen Sachen 
vorzunehmen und den betreibenden Gläubiger in den Besitz des zu 
übergebenden Gegenstandes zu setzen. Ist bei Liegenschaften auch 
deren Zubehör zu übergeben, so finden die §§ 346 und 348 sinngemäße 
Anwendung. 

(2) Die wegzuschaUenden beweglichen Sachen, welche nicht den 
Gegenstand der Exekution bilden, sind durch das Vollstreckungs
organ dem Verpflichteten oder im Falle seiner Abwesenheit seinem 
Bevollmichtigten oder einer zur Familie des Verpflichteten gehörigen 
oder in dieser dienenden erwachsenen Person zu übergeben. In 
Ermanglung einer zur 1Themahme befugten Person sind diese Sachen 
auf Kosten des Verpflichteten durch das Vollstreckungsorgan ander
weitig in Verwahrung zu bringen, die dem Gerichte bekannten Perso
nen, für welche die Sachen gepfändet sind oder welche sonst Anspruch 
darauf erheben können, hievon zu verständigen und endlich, wenn 
der Verpflichtete die Rückforderung der Sachen verzögert oder mit 
der Berichtigung der Verwahrungskosten siumig ist und auch von 
niemandem Rechte an den Sachen geltend gemacht werden, auf Ver
fügung des Exekutionsgerichtes nach vorgängiger Androhung fü:t: 
Rechnung des Verpflichteten zu verkaufen. Diese Verfügung zu ver
anlassen, ist das Vollstreckungsotgan und jeder Beteiligte berechtigt. 
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( 3) Der nach Deckung der Verwahrungs- und Veräußerungs
kosten erübrigende Erlös ist für den Verpflichteten gerichtlich zu 
hinterlegen. 

§§ 27, 38, 39, 40 Mletg. 7. Dez. 1922, BGBI. 872., lnstr. f. Vollstr.O., P.141 
blti 143. 

Mttlg. d .• JABI. 1920, S. 4 (Verständigung von der Delogierung). 
Mttlg. JABI. 1923, S. 61 (Rechtzeltigkelt von Anträgen auf Verlängerung 

der Räumungsfristen durch gerichtliehen Ausspruch). 
Mat. I S. 445, Il S. 836. 
Fonnulare: ZP.-Fonn. 106; E.-Fonn. 224, 306; Vlttorelli-Bioch·Fischböek 

Nr. 140; Heller-Trenkwalder Nr. 207. II. Teil Aktenmuster XLIX. 
Entsch.: 1. Die Räumung einer Uegenschaft erstreckt sich auf alle Per

~onen, die mit dem Verpßlchteten eine wirtschaftliche Einheit bilden, nicht aber 
auf solche, die auf Grund eines materiellen Rechtes die Benützung von Teilen 
der Uegenschaft beanspruchen. 26. Febr. 1924, Ob li 85, ZentrBI. 1924, S. 207. 

2. Exekution auf Lieferung eines Bezugsrechtes von Bruttoanteilen der 
Ausbeute einer Naphthagrube Ist nach§ 349 EO. (nicht 1353 EO.) zu führen. 24. Sept. 
1919, R XIII 463/19 (E XI 1347/19 EG. Wien). 

3. Die Räumung•lst trotz der Erklärung der Gemeinde, daß keine Wohnung 
für den Verpßlchteten vorhanden sei, durchzuführen. 3. Okt. 1922, Ob li 285, 
ZentrBI. 1924, S. 478. 

4. Keine Haftung des betreibenden Gläubigers für den Schaden, der bei 
der Räumung an den Möbeln geschieht. 13. Jän. 1914, GI. U. n. F. 6751. 

5. Kein Anspruch des betreibenden Gläubigers auf Kostenersatz gegen• 
über dem Eigentümer der Sachen, die weggeschafft oder verwahrt wurden. 3. Febr. 
1905, GI. U. n. F. 2950. 

6. Auf Grund der Kündigung kann nicht Exekution auf Duldung der Be· 
slchtlgung durch Mietlustige geführt werden. 10. Nov. 1914, GI. U. n. F. 7102. 

7~ Zusammentreffen zwischen der Exekutionsbewilligung auf Räumung und 
der Verlängerung der Räumungsfrist; Aufschiebung gemäß § 40 Mletg. 3. Jull 
1923, SZ. V/180. 

8. Siehe Entscheidungen bei 1 156 EO. 

Elnriumung oder Aufhebung btlcherUeher Rechte 

§ 350. (1) Die Exekution eines Anspruches, welcher auf Ein
räumung, Übertragung, Beschränkung oder Aufhebung eines bücher
liehen Rechtes gerichtet ist, geschieht durch die Vomahme der be
züglichen bücherliehen Eintragung. 

(2) Der betreibende Gläubiger kann auf Grund des Exekutions
titels die Einverleibung als Eigentümer der ihm zugesprochenen 
Liegenschaft oder Liegenschaftsanteile oder die bücherliehe V'ber
tragung eines ihm zugesproebenen bücherliehen Rechtes auf seine 
Person verlangen, wenngleich der Verpflichtete bis dahin als Eigen
tümer der Liegenschaft oder des bücherliehen Rechtes noch nicht 
eingetragen ist. Das Exekutionsgesuch muß in diesem Falle die 
gemäß § 22 des allgemeinen Grundbuchsgesetzes notwendige Nach
weisung der Vormänner enthalten. 

(3) Wenn kraft des Exekutionstitels Eintragungen auf Liegen
schaften oder Liegenschaftsanteile des Verpflichteten erfolgen sollen, 
in Ansehung deren der Verpflichtete noch nicht als Eigentümer ein
verleibt oder vorgemerkt ist oder wenn im Wege der Eintragung 
Rechte des Verpflichteten belastet werden sollen, die für diesen 
noch nicht einvl'lrleibt oder vorgemerkt sind, so kann der betreibende 
Gläubiger unter Nachweisung des Rechtserwerbes des Verpflichteten 
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zugleich mit der Exekution die bücherliehe Eintragung des Eigentums 
oder des fraglichen bücherliehen Rechtes zugunsten des Verpflichteten 
begehren. 

( 4) Das zur Bewilligung der Exekution zuständige Gericht hat 
wegen des Vollzuges der beantragten Eintragungen das Erforderliche 
zu veranlassen. 

(5) Die nach den Vorschriften des allgemeinen Grundbuchs
gesetzes zum Zwecke solcher Eintragungen erforderlichen Erklärungen 
des Verpflichteten werden durch den Ausspruch des die Exekution 
bewilligenden Gerichtes ersetzt. 

(6) Soll nebst der bücherliehen Begründung des Rechtes die Uber
gabe der Liegenschaft an den betreibenden Gläubiger oder dessen 
Einführung in den Besitz des Rechtes stattfinden, so ist zugleich 
gemäß § 349 vorzugehen. 

(7) Die gleichen Bestimmungen gelten, wenn der Anspruch des 
betreibenden Gläubigers auf Einräumung, Ubertragung, Beschrän
kung oder Aufhebung des Rechtes zur Gewinnung von Erdharzen 
und der wegen ihres Gehaltes an Erdharz benützbaren Mineralien 
(§ 2 des Gesetzes vom 11. Mai 1884, R.G.Bl. Nr. 71) gerichtet ist. 

Zu Abs. 7 siehe Anm. bei I 248. 
Mat. I S. 446, II S. 837. 
Formulare: Vlttorelll-Bioeh-Flschböck Nr. 141, 142; Heller-Trenkwalder 

Nr. 441, 442. II. Tell Aktenmuster L. 
Entsch.: 1. Zulässigkelt der zwangsweisen Einverleibung einer Dienst

barkeit auf Grund des der konfessorischen Klage stattgebenden Urteiles. 
6. Okt. 1904, GI. U. n. F. 2796. 

2. Zulässigkelt des Begehrens auf Einverleibung des Verpßlchteten in Ver
bindung mit dem Antrage auf zwangsweise Pfandrechtsbegründung an der Uegen
schaft des Verpßlchteten. 16. Okt. 1901, GI. U. n. F. 1585. 

3. Eine rechtskräftige und in der Grundbuchsmappe vollzogene Grenz
erneuerung Ist nach der EO. durchzuführen. 3. Nov. 1909, GI. U. n. F. 4772. 

4. Zur Exekutionsbewilligung genügt, daß der Anspruch auf Eigentums
übertragung durch den Titel gedeckt ist, eine Aufsandungserklärung Ist nicht 
erforderlich. 19. Okt. 1926, Ob I 871, Not. Ztg. 1926, S. 111. 

5. Anwendung des § 51 GBG. auf die exekutive Löschung eines Steinge
winnungsrechtes, siehe 10. Juni 1913, GI. U. n. 'F, 6476. 

Aufhebung einer Gemeinschart und Grenzberichtigung 

§ 351. (1) Die durch einen vollstreckbaren Titel angeordnete 
körperliche Teilung einer gemeinschaftlichen unbeweglichen Sache, 
die in gleicher Weise angeordnete Erbteilung oder Teilung einer 
anderen Vermögensmasse und die durch einen vollstreckbaren Titel 
angeordnete Berichtigung einer streitigen Grenze sind durch einen 
richterlichen Beamten des Exekutionsgerichtes, mit entsprechender 
Bedachtnahme auf die Vorschriften der §§ 841 bis 853 a. b. G. B. 
unter Zuziehung der Beteiligten auszuführen. 

(2) Die im Teilungs- und Grenzberichtigungsverfahren ergehenden 
Beschlüsse des Richters können mit Ausnahme des Beschlusses, 
wodurch die Teilung oder der Grenzlauf endgültig bestimmt werden, 
mittels Rekurs nicht angefochten werden. 

Mat. I S. 446, II S. 838. 
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Formulare: Vlttoreiii-Bioch-Fischböc:k Nr. 143,144, 145; Heller-Trenk-l~r 
Nr. 443. II. Teil Aktenmuster LI. 

Literatur 
Swoboda Ernst: Die Aufhebung der Gemeinschaft. ZentrBI. Bd. 44, S. 815, 

und die dort angeführte Literatur. 

Versteigerung einer gemeinschaltUchen Liegenschalt 

§ 352. Betrifft der Anspruch die gerichtliche Versteigerung einer 
gemeinschaftlichen Liegenschaft zum Zwecke der Auseinandersetzung, 
so haben auf dessen Vollstreckung die Bestimmungen der §§ 272 
bis 280 des kaiserlichen Patentes vom 9. August 1854, R. G.Bl. 
Nr. 208, Anwendung zu finden. 

JME. 25. April 1905, Z. 9244 über die Anwendung des 1 352 EO. 
Mat. I S. 446, II S. 838. 
Formulare: Vlttoreiii-Bioch-Fischböc:k Nr. 146; HeUer-Trenkwalder Nr. 444. 

II. Tell Aktenmuster LII. 
Entsch.: t. Kein Eigentumserwerb mit dem Zuschlage. 3. Mal 1899, GI. U. 

n. F. 602. 
2. Prüfung und Feststellung der Versteigerungsbedingungen durch das 

Exekutlonsgerlcht. 12. Mal 1899, GI. U. n. F. 611; 
3. jedoch nach dem AußerstreltG. 18. Juni 1903, GI. U. n. F. 2386; 
4. dabei keine Verweisung auf den Rechtsweg zur L&ung von Rechtsfragen. 

28. Dez. 1900, GI. U. n. F. 1219; 
5. Keine Anwendung des 1 200, Z. 3 EO. 24. Juli 1906, GI. U. n. F. 3491. 
6. Keine Aufforderung an die Interessenten (I 170/5 EO.). 26. JAn. 1910, 

GI. U. n. F. 4918. 
7. Kein Rekurs gegen die Bestätigung der Zuscblagsertellung. 31. Okt. 1900, 

GI. U. n. F. 1167. 
8. Pfandrechte und FruchtgenuSrechte bleiben durch die Versteigerung 

unberührt. 17. April 1901, GI. U. n. F. 1377. 
9. Ein grundbücherlieh eingetragenes Vorkaufsrecht bleibt wirksam. 25. Mal 

1904, GI. U. n. F. 2701. 
10. Das Urteil auf Aufhebung der Eigentumsgemeluschaft muß aussprechen, 

ob die Teilung körperlich oder durch Versteigerung zu erfolgen hat. 30. April 
1907, GI. U. n. F. 3758; 

11. lautet es auf körperliche Teilung, so kann nicht mehr die Unwirtschaft
lichkelt einer solchen eingewendet werden. 4. Sept. 1907, GI. U. n. F. 3893~ 

12. wenn es auf Versteigerung lautet, kann nur der Kläger Exekution be
antragen. 17. Nov. 1908, GI. U. n. F. 4382. 

13. Das Urteil kann Im Grundbuch angemerkt werden. 22. Jän. 1901, GI. U. 
n. F. 1265. 

14. Die Kosten sind von den Miteigentümern gemeinsam zu tragen. 17. Febr, 
1904, GI. U. n. F. 2617. 

15. Zu den Kosten gehören auch die Kosten der Tagsatzung zur Festsetzung 
der Verstelgerungsbedingungen. 15. Dez. 1908, GI. U. n. F. 4420. 

16. Das Verfahren nach 1352 EO. wird nicht dadurch behindert, daß bezüg
lich eines Teiles der Liegenschaft eine Zwangsversteigerung anhlinglg Ist. 17. Mal 
1926, R XLI 412/26 (E VII 932/26 EG. Wien). 

Literatur 
Lichtblau Ludwlg: Bücherliehe Eintragungen auf Grund vollstreckbarer.Ur

kunden. JurBI. 1908, Nr. 21, S. 241. 
Siehe auch bei 1351. 

Erwlrkung von anderen Randlungen 

§ 353. (1) Wenn der Verpflichtete eine Handlung vorzunehmen 
hat, deren Vomahme durch einen Dritten erfolgen kann, ist der· be-
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treibende Gläubiger auf Antrag von dem die Exekution bewilligenden 
Gerichte zu ermächtigen, die Handlung auf Kosten des Verpflichteten 
vornehmen zu l888en. 

(2) Der betreibende Gläubiger kann zugleich beantragen, dem 
Verpflichteten die Vorauszahlung der Kosten aufzutragen, welche 
durch die Vornahme der Handlung entstehen werden. Der diesem 
Antrage stattgebende Beschluß ist in das Vermögen des Verpflichteten 
vollstreckbar. 

1358EO. 
Mat. I S. 446, II S. 61, 838. 
Fonnulare: E.-Form. 307; Vlttorelli-Bloeh-Fischb6ck Nr. 147. II. Tell Akten

muster LIII. 
Exekution nach I 353 EO. Ist zu führen: 

Entsch.: 1. Auf Lieferung von vertretbaren Sachen, die sich nicht Im Be
sitze des Verpßlchteten oder eines zur Herausgabe bereiten Dritten befinden. 
26. Juni 1917, R II 184/17 GH. 1917, S. 366; 

2. auf Räwnung eines Lagerplatzes. 20. Dez. 1921, Ob I 890, ZentrBI. 1922, 
s. 680; 

3. auf Ahaendung eines Waggons einer bestimmten Ware nach einem 
bestimmten Orte. 15. Juni 1923, Ob I 267, ZentrBI. 1923, S. 552; 

4. auf Lastenfreistellung einer Liegenschaft durch den Vorbesltzer. 6. Mal 
1924, SZ. VI/175; 

5. auf Errichtung eines Zaunes. 6. Mal 1924, SZ. Vl/171; 
6. auf Zahlung etner Geldsumme an eine dritte Person. 16. März 1915, 

GI. U. n. F. 7354; 
7. auf Lieferung von Schuhen nach Maß. 7. März 1922, R XLI 317/22 (E I 

441/22 EG. Wien); 
8. auf Lieferung ausländischer Geldsorten bei einer bestimmten Zahlstelle. 

11. Nov, 1922, R XLI 1736/22 (E VII 2652/22 EG. Wien); 
9. auf Lieferung von 200.000 Reichsmark Auszahlung Berlln zwn Kurse 

von ... für 100 Mark. 9. März 1922, R XLI 313/22 (E VII 582/22 EG. Wien). 
9a. Zur Erzwlngung einer Handlung, die in der Wohnung des Verpßlchteten 

vorzunehmen Ist. 5. Okt. 1927, Ob III 942, ZentrBI. 1928, S. 66. 
10. Nach I 353 EO. kann nur Exekution zur Erzwlngung anderer Hand

Jungen als Leistung beweglicher vertretbarer Sachen geführt werden. 15. März 1921, 
Ob 111 110, ZentrBI. 1921, S. 674. 

Allgemeines: 

11. Unzulässigkelt der Exekution nach II 353 oder 354 EO. auf Zurück
ziehung der Anmeldung des Betriebes einer Konzession. 12. Febr. 1924, SZ. VI/56; 

12. oder auf Lieferung von 1000 Säcken bestimmter Qualität ab Wien 
Ostbahnhof. 15. Mal 1923, Ob 111 343/23 (E VI 252/23 EG. Wien). 

13. Nach Durchführung der Exekution nach 1353 EO. kann nIcht Exekution 
nach II 346 EO. geführt werden. 20. Nov. 1923, SZ. V/270. 

14. Auf Grund der Verglelchsverpßlchtung, eine bestimmte Swnme Geldes 
zu bezahlen, falls nicht eine bestimmte Leistung erbracht wird, kann sofort 
Exekution zur Herelnbrlngung des Geldbetrages geführt werden. 28. Dez. 1899, 
GI. U'. n. F. 805. 

15. Der betreibende Gläubiger macht sich durch Überschreiten der Ihm er
teilten Ermächtigung haftbar. Gegen sein Vorgehen keine Beschwerde nach 
I 68 EO. 5. März 1923, R XLI 426/23 (E IX 2345/22 EG. Wien). 

16. Kein Revisionsrekurs gegen die Festsetzung der gemäß Abs. 2 bestimmten 
Kosten. 7. Febr. 1923, SZ. V/27. 

17. Der Beschluß nach I 353, Abs. 2 EO. bildet einen selbstilndlgen Exeku
Uonstltel. 11. April 1916, Ne XIII 4/16 (E VII 530/16 EG. Wien). 

18. Durchführung der Exekution nach 1 353 EO. auf einer zwangsverwalteten 
Liegenschaft, siehe 29. Nov. 1904, GI. U. n. F. 2849. 

19. Siehe I 42 EO. Nr. 12, ferner Entscheidungen bei 11346 u. 354 EO. 
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Literatur 

Pick Leo: Zur Auslegung des § 353. GerH. 1913, S. 247. 

§ 354. ( 1) Der Anspruch auf eine Handlung, die durch einen 
Dritten nicht vorgenommen werden kann und deren Vomahme 
zugleich auBBChließlich vom Willen des Verpflichteten abhängt, 
wird dadurch vollstreckt, daß der Verpflichtete auf Antrag vom 
Exekutionsgerichte durch Geldstrafen oder durch Haft bis zur 
Gesamtdauer von sechs Monaten zur Vomahme der Handlung ange
halten wird. 

(2) Die Exekution hat mit der Androhung des für den Fall der 
Saumaal zur Anwendung kommenden Nachteiles zu beginnen. Nach 
fruchtlosem Ablauf der in dieser Verfügung für die Vomahme der 
Handlung gewährten Frist ist das angedrohte Zwangsmittel auf 
Antrag des betreibenden Gläubigers zu vollziehen und zugleich unter 
jeweiliger Bestimmung einer neuerlichen Frist für die geschuldete 
Leistung ein stets schärferes Zwangsmittel anzudrohen. Der Vollzug 
desselben erfolgt nur auf Antrag des betreibenden Gläubigers. 

( 3) Die in einer einzelnen Strafverfügung angedrohte Geldstrafe 
darf die Summe von 4000 S und der Gesamtbetrag der wider den 
Verpflichteten verhängten Geldstrafen die Summe von 20.000 S nicht 
übersteigen. 

1\lat. I S. 446, II S. 838. 
Fonnulare: E.-Fonn. 308 bis 312; Vlttorelii·Bloch-Fiscbböck Nr. 148; 

Heller-Trenkwalder Nr. 452, 453. li. Tell Aktenmuster LIV. 

Durch die Exekution gemäß § 354 EO. Ist zu erzwingen: 

Entsch.: 1. Die Einlösung und Rückstellung eines Wechsels. 8. Nov. 1898, 
GI. U. n. F. 822. 

2. Lieferung einer Quantität Kom. 14. Febr. 1901, GI. U. n. F. 1288; 
3. das Aufgeben des Wohnsitzes. 3. Jän. 1905, GI. U. n. F. 2916; 
4. die Rückkehr des vertragsbrüchigen Arbeiters zur Arbeit. 10. Juni 1908, 

GI. U. n. F. 4262; 
5. die Autoahme der Gattin in den gemeinschaftUchen Haushalt. 20. April 

1911, GI. U. n. F. 5445. siehe dagegen Nr. 18. 
6. Vorkehrungen, daß das Regenwasser nicht in den Hof des Nacbbam eln· 

dringt. 21. Mal 1912, GI. U. n. F. 5922. 
6a. Die Verpntchtung des Hauselgentümers, auf Grund einer Entscheidung 

der Mietkommission über die Verwendung des Instandhaltungszinses Rechnung 
zu legen. 21. Sept. 1927, Ob U 878/27 (E XI 3218/2'7). 

7. Obergabe des Kindes an den Vater(?). 4. April 1902, GI. U. n. F. 1836; 
8. die Zuführung der minderjährigen Kinder zu bestimmten Zelten ln die 

Wohnung des betreibenden Gläubigen(?). 3. Febr. 1916, R XVI 29/16 (E VIII 
4038/15 EG. Wien). 

9. Die tigllcbe Lieferung der ln elnem Wlrtscbaftsbetrlebe gewonnenen 
Milch zum Jeweiligen Tagespreise durch elne Reihe von Jahren. 19. Nov. 1924, 
Ob I 708, ZentrBI. 1925, S. 18. 

10. Die Exekution auf Rechnungslegung geht, wenn der Verpßlchtete gelstes· 
krank Ist, gegen den Kurator. 22. Dez. 1916, R XIII 702/16 (E XII 1943/16 EG. 
Wien). 

Nach I 354 EO. kann nicht erzwungen werden: 

11. Lieferung einer bestimmten Menge vertretbarer Handelsware, 3. Sept. 
1907, GI. l'. n. F. 3891; 

12. auch dann nicht, wenn dem Verpßlehteten hlnalcbWcb Ihrer eln Wahl· 
recht zusteht. 26. Junl1917, R II 184, Zentrßl. 1917, S. 1015. 
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13. Veröffentlichungen einer Ehrenerklärung, wenn die Zeitung sie ablehnt. 
S. Febr. 1902, GI. U. n. F. 1759; 

14. überhaupt Handlungen, zu deren Vomahme die Mitwirkung eines Dritten 
erforderlich lat. 15. Jän. 1918, Rv I 6, ZentrBI. 1918, S. 684. 

15. Löschung einer Satzpoat. 12. Juni 1924, sz. VI/220; 
16. der Anspruch auf Lilsc:hung von Lasten, die auf der Liegenschaft des 

betreibenden Gläubigers haften. 22. Sept. 1904, GI. U. n. F. 2782; 
17. die ln einem Vergleiche übernommene Verpßlchtung, dem Gläubiger 

die Geschäftseinrichtung zu verpfilllden. 10. JAn. 1906, GI. U. n. F. 3289. 
18. Unzulässigkelt der Exekution zur F..nwlngung der Rückkehr der Ehe

gatUn ln die eheliche Gemeinschaft. 6. Mal 1925, SZ. VII/165. Siebe Nr. 5; 
19. ebenso auf Erzwingung der Übernahme des Scheidebriefes ( ?). • 7. Dez. 

1918, R XIII 530/18 (E VII 1061/18 EG. Wien). Dagegen: Die Durchführung 
des Verfahrens bei Übergabe und Übernahme des Scheidebriefes obilegt dem Exe
kutlonsgerlchte. 26. Febr. 1902, Fellner-Ohmeyer, Nr. 722. 

20. Auf das dem Konzessionsinhaber zustehende Recht der Zurück
legung kann nicht zur Herelnbrlngung einer Geldforderung Exekution geführt 
werden. "14. Mal 1919, R XIII 230/19 (E X 512/19 EG. Wien). 

21. N~tch Rechtskraft der ExekuUonsbewUllgung kann eine weitere Be
wßllgung einzelner DurchfQhrungshandiungen nicht mit Rekurs angefochten 
werden. 26. Okt. 1915, GI. U. n. F. 7625. 

22. Beim Zusammentreffen von widerstreitenden Exekutionsführungen ver
schiedener GlAubtger entscheidet die Priorität. 4. Mal 1909, GI. U. n. F. 4606. 

23. Siehe Entscheidungen bei II 346, 353, 355 EO. 

Erwlrkung von Duldungen und Unterlassungen 
§ 355. (1) Die Exekution gegen den zur Unterl&88ung einer 

Handlung oder zur Duldung der Vomahme einer Handlung Ver
pflichteten geschieht dadurch, daß nach Bewilligung der Exekution 
wegen eines jeden Zuwiderbandeins auf Antrag vom Exekutions
gerichte Geldstrafen oder Haft bis zur Gesamtdauer eines Jahres 
verhängt werden, Diese sind bei wiederholter Anwendung im Ver
hältnisse zur zuerst verhängten Strafe oder Haft zu erhöben. 

(2) Auf Antrag des betreibenden Gläubigers kann dem Ver
pflichteten vom Exekutionsgerichte die Bestellung einer Sicherheit für 
den durch ferneres Zuwiderhandeln entstehenden Schaden aufgetragen 
werden. Hiebei ist die Höbe und Art der zu leistenden Sicherheit 
sowie die Zeit zu bestimmen, für welche sie zu haften bat. In Ansehung 
der Vollstreckung dieses BeseblUBBes gelten die Bestimmungen des 
§ 353, Absatz 2. 

( 3) Die in einer einzelnen Strafverfilgung angedrohte Geldstrafe 
darf die Summe von .000 S nicht übersteigen. 

1358 EO. 
121 G. Qber den unlauteren Wettbewerb. 26. Sept. 1923, BGBI. 531. 
JM. z. I 355 EO. 
Mat. I S. 447, II S. 839. 
Formulare: E.-Form. 313 bla 316; VittorelU-Blocb-FlschbOOk Nr. 149; 

Heller-Trenkwalder Nr. 456. II. Tell Aktenmuster LV. 
Entsch.: 1. Zulässigkelt der Exekution auf Grund eines Urteiles, das den 

Beklagten verpßlchtet, kein anderes als das Bier des Klägers einzulagern, "bei 
sonstiger Konflakation desselben". 27. Mal 1902, GI. U. n. F. 1917. 

2. Die Verhängung von Zwangsmitteln hat erst bei einem der Exekutions
bewilligung nachfolgenden Zuwiderhandeln zu erfolgen. 15. April 1924, SZ. 
VI/153. ' 

3. Auch bei Zuwiderhandeln nach dem Exekutionsantrage, aber vor der 
Bewilligung kann nicht sofort ein Zwangsmittel verhängt werden, es Ist Jedoch 
kein neuer Exekutionsbewßllgungsantrag niltig. 5. Nov. 1907, GI. U. n. F. 3960. 
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4. Wenn auf Grund eines Vergleiches Exekution auf eine Unterlassung 
gefllhrt wird, Ist das Zuwiderhandeln vor der Bewilligung nachzuweisen. 
2.1. Dez. 1912, GI. U. n. F. 6178. 

5. Auch bei fahrlässigem Zuwiderhandeln Ist Exekutionsführung zulässig. 
19. Jän. 1915, GI. U. n. F. 7266. 

6. Die Bestreitung des Zuwiderhandeins hat nach 1 36 zu erfolgen. 13. Nov. 
1923 (C III 70/23 EG. Wien). 

7. Die Haft Ist nur Zwangs- und nicht Strafmittel, sie Ist daher Im Falle 
der Einstellung der Exekution nicht zu vollziehen. 12. April 1922, SZ. IV/37. 

8. Die Befriedigung eines Unterlassungsanspruches in der Form einer posi
tiven Leistung, und daher die Einstellung gemäß § 40 EO. Ist unmöglich. 2. JAn. 
1922, R XLI 1450/21 (E X 1101/21 EG. Wien). 

9. Das in einer Besitzstörungssache mittels einstwelliger Verfügung 
ausgesprochene Verbot Ist nach 1355 EO. durchzusetzen. 22. Dez. 1925, SZ. Vll/401, 

10. Der Antrag auf Sicherheitsleistung nach I 355, Abs. 2 EO. Ist schon 
durch das erste Zuwiderhandeln gegen den Exekutionstitel begründet. Die Höhe 
der Sicherheitsleistung bestimmt sieh nach der Größe des drohenden Schadens. 
17. Juni 1925. SZ. Vll/213. 

11. Exekution zur Duldung des Verkehres der geschiedenen Mutter mit 
den beim Vater verbliebenen Klndem, siehe 10. März 1914, GI. U. n. F. 6844. 

12. Siehe § 36 EO. Nr. 3, ferner Entscheidungen bei §§ 353, 354 EO. 

§ 356. (1) Wurde im Falle des § 355 durch das Verbalten des 
Verpflichteten eine dem Rechte des betreibenden Gläubigers wider
streitende Veränderung herbeigeführt, so bat das Exekutionsgericht 
den betreibenden Gläubiger auf Antrag zu ermächtigen, den früheren 
Zustand auf Gefahr und Kosten des Verpflichteten wieder herstellen 
zu lassen. 

(2) Der Beschluß, durch den die Kosten dieser Wiederberstellung 
bestimmt werden, ist in das Vermögen des Verpflichteten vollstreck
bar. 

§ 358 EO. 
Mat. I S. 447, II S. 61, 839. 
Formulare: E.-Form. 313, 314; Vlttorelli-Bioeh-Fisehböek Nr. 149. 

§ 357. Leistet der Verpflichtete gegen die Vornahme einer 
Handlung, die er nach Inhalt des § 356, Absatz 1, zu dulden hat, 
Widerstand, so ist dem betreibenden Gläubiger auf Antrag zum 
Zwecke der Beseitigung des Widerstandes und zum Schutze der 
auszuführenden Arbeit ein Vollstreckungsorgan beizugeben. 

I 358 EO., Instr. f. Vollstr.O., P. 144. 
Mat. I S. 447, li S. 61, 840. 
Formulare: E.-Form. 317; Vlttoreiii-Bioeh-Fisehböek Nr. 150. 11. Teil 

Aktenmuster LV. 

§ 358. Vor Erlassung der in den §§ 353 bis 357 angeführten 
gerichtlichen Entscheidungen und Verfügungen ist, sofern nicht 
Gefahr im Verzuge ist, der Verpflichtete einzuvernehmen. 

Mat. I S. 447, II S. 840. 
Entseh.: 1. Auf Einwendungen, die nur mit der Klage nach §35 EO. geltend 

gemacht werden könnten, Ist kein Bedacht zu nehmen. 11. Nov, 1902, GI. U. 
n. F. 2092. 

2. Die Einvernehmung hat nur vor Bewilligung der Exekution, nicht 
aber vor Anordnung jeder einzelnen Strafverfügung zu erfolgen. 5. Jän. 1923, 
R XLI 19/23 (E IX 3621/22 EG. Wien). 

3. Kein Kostenanspruch des betreibenden Gläubigen fQr die Beteiligung 
an der Vemehmungstagsatzung. 23. Dez. 1902, GI. U. n. F. 2143. 
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4. Kostenanspruch des Verpßlchteten bei Abweisung des Antrages wegen 
Undurchführbarkeit. 19. Febr. 1913, GI. U. n. F. 6313. 

5. Siehe Entscheidungen bei II 353 bis 355 EO. 

Geldstrafen 
§ 359. Die behufs Erwirkung von Handlungen, Duldungen oder 

Unterlassungen verhängten Geldstrafen fließen dem Armenfonde 
des Ortes zu, in welchem der Verpflichtete seinen Wohnsitz hat, falls 
aber der Verpflichtete im Geltungsgebiete dieses Gesetzes keinen 
bekannten Wohnsitz haben sollte, dem Armenfonde jenes Ortes, an 
welchem das Exekutionsgericht seinen Sitz hat. 

Mat. I S. 447, II S. 840. 
Haft 

§ 360. (1) Die Haft wird durch Anhaltung in einem hiezu be· 
stimmten (öffentlichen) Haftlokale vollzogen. Dieses muß von den 
Räumen gesondert sein, die zum Strafvollzuge sowie zur Anhaltung 
der Personen verwendet werden, wider welche die Untersuchungshaft 
verhängt ist. 

(2) Die Verhaftung wird auf Grund eines vom Exekutionsgerichte 
erteilten Haftbefehles, in welchem insbesondere der Grund der Ver· 
haftung zu bezeichnen ist, durch das Vollstreckungsorgan vorge· 
nommen. Der Haftbefehl muß dem Verpflichteten bei der Verhaftung 
zugestellt werden. 

1101 KO. 
Mat. I S. 447, II S. 61, 840. 

Literatur 
Sperl Hanar Exekutionshaft gegen Künstler und Schriftsteller. GZ. 1909, 

s. 73. 
Haber Leo: Die Natur der Exekutlonshaft. GZ. 1921, Nr. 6, S. 90. 

§ 361. Die Haft darf in jeder einzelnen Strafvertilgung nicht 
für länger als für die Dauer von zwei Monaten verhängt werden. 
Nach Ablauf der in der Strafverfügung angegebenen Haftzeit ist 
der Verpflichtete von Amts wegen aus der Haft zu entlassen. 

Mat. I S. 447, II S. 840 

§ 362. (1) Von der Verhängung der Haft gegen eine in einem 
öffentlichen Amte oder Dienste stehende Person oder gegen den Be
diensteten einer dem öffentlichen Verkehre dienenden Unternehmung 
ist dem unmittelbar Vorgesetzten dieser Person oder der vorgesetzten 
Dienstbehörde gleichzeitig mit der Verhaftung Anzeige zu machen. 

(2) Muß zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit oder anderer 
öffentlicher Interessen eine Stellvertretung während der Anhaltung 
eintreten, so darf die Verhaftung erst dann erfolgen, wenn für die 
Stellvertretung Vorsorge getroffen ist. Das hiezu Erforderliche ist 
von dem Vorgesetzten des Verpflichteten ohne Verzug nach empfange· 
ner Verständigung von dem Haftbeschlusse zu verfilgen. 

Art. 24 (Penonalhaft) Haager Prozeßübereinkommen. 17. Jull1905. RGBI. 60 
aus 1909 (15. Juni 1920, StGBI. 304). 

Mat. I S. 447, II S. 61, 840. 
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§ 363. (1) Wenn gegen aktiv dienende Personen der bewaffneten 
Macht oder der Gendarmerie Haft verhängt werden soll, bat sieb 
das Exekutionsgericht an deren vorgesetztes Kommando zu wenden. 
Der weitere Vorgang wird durch besondere im Verordnungswege 
zu erlassende Vorschriften geregelt. 

(2) Wenn gegen ein Mitglied der Militärpolizeiwache oder der 
Sicherheitswache Haft verhängt wird, bat das Exekutionsgericht 
wegen des Vollzuges der Haft das vorgesetzte Kommando dieser 
Person oder deren Vorgesetzten zu ersuchen. 

Durch § 18/5, II. Strafprozeßnovelle v. 15. Jull·1920, StGBJ.,321 auf
gehoben. 

§ 364. (1) Gegen einen Schiffer, gegen Personen der Schiffs
mannschaft und gegen alle ü.brigen auf einem Seeschiffe angestellten 
Personen kann die Haft nicht vollzogen werden, wenn dieses Schiff 
zum Abgeben fertig (segelfertig) ist und für die zur Schiffsmannschaft 
gehörige oder sonst auf dem Seeschiffe angestellte Person nicht 
unverzüglich ein tauglicher Ersatzmann beschafft werden kann. 

(2) Werden verhaftete Personen zu einem mobilisierten Truppen
teile oder auf ein in den Kriegsdienst gestelltes Fahrzeug einberufen, 
so ist die Haft fü.r die Dauer dieser Verwendung zu unterbrechen. 

Mat. I S. 448, II S. 841. 

§ 365. Die Haft kann nicht vollzogen werden, so lange durch 
sie die Gesundheit des Verpflichteten einer nahen und erheblichen 
Gefahr ausgesetzt wü.rde. Sie ist von Amts wegen aufzuheben, wenn 
sich nach ihrem Beginne solche Gefahren einstellen. 

Instr. f. Vollstr. 0., P. 148, 149. 
Mat. I S. 448, II S. 841. 
Formulare: Heller-Trenkwalder Nr. 461. 

§ 366. ( 1) Die Kosten, welche durch den Vollzug der Haft ent
stehen, einschließlich der Koaten der Verpflegung des Angehaltenen, 
sind vom betreibenden Gläubiger vorzuschießen und von Woche 
zu Woche in dem dafür bestimmten und kundgemachten Ausmaße 
im vorhinein in der Gerichtskanzlei zu erlegen. 

(2) Vor Erlag des ersten Vorschusses wird die Verhaftung nicht 
vorgenommen und mit dem Vollzuge der Haft nicht begonnen. 
Wird der Vorschuß nicht spätestens bis zum Mittag des letzten Tages 
erneuert, für den der frü.here Erlag geschehen ist, so ist die Haft 
sogleich von Amts wegen aufzuheben. In diesem Falle sowie dann, 
wenn der betreibende Gläubiger der Entlassung des Verpflichteten 
aus der Haft zugestimmt hat, gilt die durch die letzte Strafverfügung 
verhängte Haft als verbüßt, und es ist wegen des dieser Verfü.gung 
zugrunde liegenden Tatbestandes eine Erneuerung der Haft auf Antrag 
desselben Gläubigers unstatthaft. Als solche Entlassung mit Zustim
mung des Gläubigers ist es nicht anzusehen, wenn letzterer in eine 
kurze, durch dringende Umstände geforderte Unterbrechung der Haft 
einwilligt, welche die Dauer von drei Tagen nicht übersteigt. 

12 MV. 23. Mai1897, RGBI. 130 (keine Befreiung vom HaftkostenvorschuB 
bei Armenrecht). 
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Mttlg. JMVBI. 1903, S. 150 (Berechnung der Kosten der Schuldhaft). 
JM. z. I 366 EO. 
Mal. I S. 448, II S. 63, 841. 
Formulare: E.-Form. 171. 
Siehe Entscheidungen bei II 48 u. 355 EO. 

Abgabe einer WWenserkllrung 
§ 367. (l) Wenn der Verpflichtete nach Inhalt dea Exekution&· 

titela eine Willenserklärung abzugeben hat, gilt diese Erklärung ala 
abgegeben, aobald daa Urteil die Rechtakraft erlangt hat oder ein 
anderer Exekutionatitel gleichen Inhaltea zum Antrage auf Exekutiona
bewilligung berechtigt. 

(2) Inaofeme die Verpflichtung zur Abgabe der Willenserklärung 
von einer Gegenleiatung abhängig iat, tritt die im Abaatze 1 bezeich
nete Rechtafolge erat mit Bewirkung der Gegenleiatung aeitena dea 
betreibenden Gläubigera ein. 

Mal. I S. 448, ll S. 63, 842. 
Entsch.: 1. Das Urteil auf Zurückziehung der Anmeldung des Betriebes 

einer Konzession Ist nicht nach I 353, 354 EO., sondern nach 1 367 EO. zu voll
strecken. 12. Febr. 1924, SZ. VI/56. 

2. KostenpOlchi des Beklagten für den Exekutionsantrag auf Bewllllgttng 
einer Löschung gemäß I 367 EO. 10. Nov. 1908, GI. U. n. F. 4374. 

Interesse 

§ 368. (1) Durch die Beatimmungen dieaes Abachnittea wird 
der Anspruch des betreibenden Gläubigers auf Leistung dea Intereaaea 
wegen Nichterfüllung der dem Verpflichteten obliegenden Verbind
lichkeit oder auf Eraatz des dadurch veruraachten Schadens nicht 
berührt. 

(2) Diese Ansprüche können jederzeit unter Verzicht auf die Fort· 
setzung des eingeleiteten Exekutionsverfahrens oder nach fruchtloser 
Durchführung deaselben, nach Walil dea betreibenden Gliubigera 
bei dem sonst hiefftr zuständigen Gerichte oder bei dem Exekutions
gerichte mittels Klage geltend gemacht werden. 

Mal. I S. 448, 11 S. 842. 
Formulare: Vlttoreiii-Bioch-FischbOck Nr.151; Heller-Trenkwalder Nr. 463. 

II. Teil Aktenmuster LXIX. 
Entsch.: 1. Die Interessenklage setzt nicht erfolglose Exekution voraus. 

28. Dez. 1910, GI. U. n. F. 5282. 
2. Es kann nicht gleichzeitig dle Interessenklage und dle Exekution (Eides

verfahren) gefObrt werden. 5. Aug. 1920, R XXI 394/20 (E XIX 772/20 EG. Wien). 
3. Nach Abweisung der Interessenklage Ist eine neue Exekution zulässig, 

wenn auch auf die Fortsetzung der alten Exekution verzichtet wurde. 5. März 
1913, GI. U. n. F. 6338. 

4. Einwendung der dreijährigen Verjährungsfrist für die Schadenersatz
klage. 23. März 1915, GI. U. n. F. 7372. 

5. Das Recht, Ersatz des durch Nichterfüllung des Vertrages entstandenen 
Schadens zu verlangen (Art. 355 HGB.) wird durch ein verurteilendes Erkenntnis 
Im Interessenprozesse nicht aufgehoben. 20. Nov. 1923, SZ. V /265. 

6. Der Leistungsanspruch des Käufen erlischt nicht dadurch, daß die Gegen
leistung lnfolge der Geldentwertung wertlos geworden Ist. 23. April 1924, 
SZ. Vl/162. 

7. Es kann sowohl der abstrakte als auch der konkrete Schaden gellend 
gemacht werden. Die Interessenklage bedeutet keinen Verzicht auf den Ersatz 
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des Schadens wegen Nichterfüllung. 20. No,·. 1923, Ob I 764/23 (C Ill 18/22 EG. 
Wien). 

8. Zur Feststellung des abstrakten Schadens Ist der Marktpreis Im Zelt
punkte der Klagsanbrln&ung zugrunde zu legen. 17. Sept. 1925, R XLI 
982/25 (C V 83/23 EG. Wien). 

9. Sind bestimmte Sachen zu leisten, so Ist für die Bestimmung des Interesses 
der Zeltpunkt der Urtellsfiillung Im Interessenprozesse maßgebend. 21. Juni 
1922, R XLI 838/22 (C VIII 52/21 EG. Wien). 

10. Für die Berechnung des Interesses Ist nicht der Zeltpunkt des Ablaufes 
der urteilsmüßigen Leistungsfrist maßgebend. 20. Febr. 1923, SZ. V/35; 

11. vielmehr der Zeltpunkt der Einbrlngung der Interessenklage 
bzw. der Fruchtlosigkeit der Exekution. 21. Nov. 1922, SZ. IV/119. 

12. Maßgebend Ist der Zeitpunkt, in welchem zeltgerecht nach Fruchtlosigkeit 
der Exekution die Interessenklage angestrengt wurde. 20. Febr. 1923, 
SZ. V/35. 

13. Maßgebend Ist der Zeltpunkt der Fällung des Urteiles I. Instanz. 
1. April 1924, SZ. Vl/126. 

Kosten der Exekution 
§ 369. (1) Die Bewilligung der Exekution zum Zwecke der Ver

wirklichung von Ansprüchen auf Herauegabe oder 'Oberl&88ung von 
Sachen, auf Handlungen oder Unterl&88ungen, schließt die Bewilligung 
der Exekution zuguneten der dem betreibenden Gläubiger durch das 
Exekutionsverfahren erwachsenden Kosten in sich. 

(2) Der betreibende Gläubiger hat das zur Deckung der Kosten 
zu verwendende Vermögen des Verpflichteten sowie die deshalb 
anzuwendenden Exekutionsmittel im Sinne des § 54 schon in dem 
ersten Antrage auf Exekutionsbewilligung zu bezeichnen. 

Mat. I S. 448, li S. 842. 

Zweiter Teil 

Sicherung 
Erster A bechnitt 

Exekutionshandlungen zur Sicherung von Geld· 
forderungen (Exekution zur Sieherstellung) 

§ 370. Zur Sicherung von Geldforderungen kann auf Grund 
der von inländischen Zivilgerichten in nicht streitigen Rechteangelegen
heiten erlassenen, einstweilen noch nicht vollziehbaren Verf1lgungen 
sowie auf Grund von Endurteilen und Zahlungsaufträgen inländischer 
Zivilgerichte schon vor Eintritt ihrer Rechtekraft oder vor Ablauf 
der für die Leistung bestimmten Frist auf Antrag die Vomahme 
von Exekutionshandlungen bewilligt werden, wenn dem Gerichte 
glaubhaft gemacht wird, daß ohne diese die Einbringung der gericht
lich zuerkannten Geldforderung vereitelt oder erheblich erschwert 
werden würde oder daß zum Zwecke ihrer Einbringung das Urteil 
im Auelande volletreckt werden mdßte. 

JM. z. I 370 EO. 
Mat. I S. 448, ll S. 843. 
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Formulare: E.-Form. 318; Vlttorelli-Bloch-Flschböck Nr. 152; Heller
Trenkwalder Nr. 466, 467. li. Tell Aktenmuster LVII. 

Entsch.: 1. Die Exekution nach !I 370 EO. kann auf Grund eines Zahlungs
befehles Im Mahnverfahren bewilligt werden. 27. Sept. 1898, GI. U. n. F. 317; 

2. ebenso auf Grund eines noch nicht rechtskräftigen Wechselzahlungs
auftrages. 21. Okt. 1903, GI. U. n. F. 2472. 

3. Exekution zur Sicherstellung kann auch auf Grund eines rechts
kräftigen Titels geführt werden. 26. Mal1916, R Xlll315/16 (E Xll 908/16 EG. 
Wien). 

Ezekutlon nach 1 370 EO. kaml nicht bewUUgt werden auf Grund 
4. eines Zahlungsbefehles, der noch dem Widerspruche unterliegt. 8. Jän. 

1902, GI. U. n. 1-'. 1710; 
5. eines noch nicht zugestellten Wechselzahlungsauftrages. 5. Febr. 1907, 

GI. U. n. F. 3686; 
6. eines vollstreckbaren Notariatsaktes 27. April 1898, GI. U. n. F. 141; 
7. eines noch nicht rechtskn'\ftigen Strafurteiles. 16. März 1899, GI. U. 

n. F. 553 u. a. m.; 
8. eines noch nicht rechtskräftigen Endbeschlusses. 29. Mal 1901, GI. U. 

n. F. 1429; 
9. eines Erkenntnisses des Börsenschledsgerlchtes. 3. Okt. 1905, GI. U. 

n. F. 3174; 
9a. der Ausgleichsbestätigung nach I 53/a AusglO. 13. März 1926, SZ. 

Vlll/119. 
10. eines gerichtlieben Vergleiches. 10. Okt. 1906, GI. U. n. F. 3545; 
11. eines Bescheides der Penslonsanstalt. 24. Aug. 1909, GI. U. n. F. 4701; 
12. eines verkllndeten, aber noch nicht zugestellten Urteiles. 7. Jiin. 1914, 

GI. U. n. F. 6740 u. a. m.; 
13. eines Kontoauszuges der Arbelterunlallverslcherungsanstalt. 24. Aug. 

1915, GI. U. n. J.<". 7547. 
14. Die Gefährdung Ist Im Sinne des I 274, ZPO. glaubhaft zu machen. 

19. April 1898, GI. U. n. F. 126. 

Gelihrdung lllt gegeben: 

15. Bel drohender lnsolvenzerklärung. 14. Febr. 1899, GI. U. n. F. 512. 
16. Die wegen Oberschuldung des Verpflichteten und der Häufigkelt der 

Exekutionen drohende Konkurseröffnung rechtfertigt den Antrag auf Bewilligung 
der Exekution zur Sicherstellung nach §370. 9. Junl1903, Jud. B. Nr. 158, GI. U. 
n. [>. 2373. 

17. Wenn gegen den Verpßlchteten zahlreiche Exekutionen laufen. 29. l>ez. 
1!111, H. VI 665, GH. 1912, S. 586 (anders 11. April 1899, GI. U. n. F. 575); 

18. wenn er von Exekutionen ,·erfolgt wird und nur ein Grund..ttlck besitzt. 
6. Juni 1900, GI. U. n. F. 1032; 

19. wenn gegen Ihn mehrere Klagen und zwei Exekutionen anhiinglg sind. 
21. Jän. 1913, GI. U. n. F. 6258; 

19a. wenn gegen Ihn mehrere Exekutionen wegen geringer Betriige geführt 
werden. 14. April 1927, Ob 111 244, ZentrBI. 1927, S. 808; 

20. wenn er wegen eines Verbrechens verhaftet wurde und ein Moratorium 
verlangt. 23. Aprll1901, GI. U. n. F. 1387; 

21. wenn er mit der Auswanderung droht, falls er den Prozeß verliert. 
26. Juni 1902, GI. U. n. F. 1968; 

22. bei einer gerichtsbekannten l'elndsellgkelt des Verpflichteten gegen 
den Glilublger. 16. Aug. 1916, R I 287, ZentrBI. 1917, S. 92; 

23. wenn das Urteil gegen den Im Ausland wohnenden Verpflichtelen voll
streckt werden müßte. 25. Aug. 1925, SZ. Vll/260. 

Eine Gelihrdung Ist nlc:ht gegeben 

24. wenn der VerpOichtete das Armenrecht genießt. 30. Juni 1915, GI. 11. 
n. F. 7505 u. a. m.; 

25. durch die Berufung auf die "gerlchtsbekannten \'erhiiltnlsse" des Ver
pflichteten. 25. Juli 1900, GI. U. n. F. 2158; 

HELLER, Aktenmustf'r 111. 17 
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26. durcih die beweislose Behauptung, daß der Verpßlchtete die Forderung 
zu veräußem beabsichtigt. 8. April 1903, GI. U. n. F. 2313; 

27. durch den ohne GewAhr abgegebenen Bericht einer Auskunftei. 9. Juli 
1907, GI.U.n.F.3841; 

28. durch die Vennögensloslgkelt des Verpfilehteten. 18. MArz 1913, GI. U. 
n. F. 6349; 

29. durch das Telegramm eines Dritten, "Gefahr Im Verzuge". 14. Febr. 
1911. GI. U. n. F. 5361. 

Allgemeines: 
30. Die Verpßlehtung einer Bescheinigung der Gefährdung kann nicht 

durch Vereinbarung beseitigt werden. 26. Juli 1902, GI. U. n. F. 141. 
31. Die Bescheinigung Ist erforderlich bei der Exekution zur Siebenteilung 

von Gebühren (Art. 111 EG. z. EO.). 23. April1914, GI. U. n. F. 6412. 
32. SelbstAndlge Überprüfung des Vorhandenseins einer Gefährdung durch 

das Rechtsmlttelgerleht. 14. Febr. 1911, GI. U. n. F. 5361. 
33. Eine Exekution zur Siebenteilung kann nicht aufgeschoben werden. 

30. Mal 1901, GI. U. n. F. 1438 u. a. m. 
34. Sie kann nur auf das Im Inlande befindliche Vermögen des Verpfilch

teten bewilligt werden. 21. Juli 1925, SZ. VII/244. 
35. Zulässigkelt der Sicherungsexekution für eine Kostenforderung, 

auch wenn der Hauptanspruch nicht ln Geld besteht. 27. Nov. 1923, SZ. V/280. 
36. Die Exekution auf Grund eines vollstreckbaren Wechselslchentellungs

nuftrages Ist Exekution zur Herelnbrlngung; der Erlös bleibt in gerichtlicher 
VPrwahrung. 27. Sept. 192-l, R XLI 1697/24 (E XI 5119/24 EG. Wien). 

37. Die Überleitung der Exekution zur Stehenteilung in eine Exekution 
zur Herelnbrlngung bedarf keines besonderen richterlichen Ausspruches. 14. Juli 
1903, GI. U. n. F. 2405. 

38. Unzulässigkelt der Umwandlung einer Exekution zur Herelnbringung in 
eine Slcherungsexekullon. 19. Okt. 1926, Ob I 878, ZentrBl. 1927, S. 143. 

39. Siehe Jud. B. Nr. 2 bei 8 47 EO., ferner Entscheidungen bei 11371, 372, 
374 EO. 

§ 371. Selbst ohne solche Bescheinigung ist die Vomahme von 
Exekutionshandlungen zur Sicherung von Geldforderungen. auf 
Antrag zu bewilligen: 

I. auf Grund der infolge Anerkenntnis ergangenen Endurteile 
erster Instanz ( § 395 der Zivilprozeßordnung), wenn wider diese 
Urteile Berufung erhoben wurde; oder auf Grund eines in zweiter 
Instanz bestätigten Urteiles, wenn wider das Urteil des Berufungs
gerichtes Revision erhoben wurde; 

2. auf Grund der im § 1, Z. 2, angeführten Zahlungsaufträge 
(Zahlungsbefehle), wenn wider dieselben Einwendungen erhoben 
wurden; 

3. auf Grund der im Mahnverfahren ergangenen bedingten 
~ahlungsbefehle, wenn der Schuldner die Wiedereinsetzung in den 
l'origen Stand behufs Erhebung des Widerspruches angesucht hat; 

4. auf Grund von strafgerichtliehen Entscheidungen über privat
~echtliche Ansprüche, "wenn die Wiederaufnahme des Strafverfahrens 
oowilligt wurde. 

§§ 391, 392, M8, 550, 552, 557, 558 ZPO. 
§ 19 Syndlkatsg. 12. Juli 1872, RGBI. 112. 
§ 1-l !\lnhng. 27. April 1873, RGBI. 67 • 

. 1 9 G. 13. Okt. 1914, RGBI. 275 über den Wucher. 
Jllat. I S. 448, II S. 843. 
Formulare: E.-Form. 318; Vlttorelii-Bloch-Fischböck Nr. 153. 
Entsch.: 1. Auf Grund der Im I 1, Z. 2 EO. angeführten Zahlungsauf-
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trAge (Zahlungsbefehle) kann, sobald sle dem Beklagten zugestellt sind, auf 
Antrag die Exekution zur Sieberstellung nur nach I 371 EO., und zwar erst dann 
bewllllgt werden, wenn wider dieselben Einwendungen erboben wurden; vorher 
Ist Exekution zur Sicherstellung auch dann ausgeschlossen, wenn die Voraus
setzungen nach I 370 EO. gegeben sind. 30. Dez. 1908, Jud. B. Nr. 187, GI. U. 
n. F.«39. 

2. Auf Grund eines Weebselslebentellunpauftrages, gegen den Ein
wendungen erboben wurden, kann Exekution zur Sieberstellung bewilligt werden. 
8. April 1924, SZ. Vl/138. 

3. Exekution zur Sieberstellung auf Grund eines Wechselzahlungsauftrages 
Ist zuJAsslg auch wAhrend des Rubens des ßber die Einwendungen eingeleiteten 
Verfahrens. 27. JAn. 1909, GI. U. n. F. 4517. 

4. UnzuJAsslgkelt der Exekution zur Sieberstellung auf Grund eines Wechsel
zahlunpauftrages vor Ablauf der Leistunpfrist und der Frist zur Erhebung der 
Einwendungen. 5. Mal 1908, GI. U. n. F. 4215; 

5. ebenso auf Grund eines Teßurtelles, wenn gegeD den Anspruch Gegen
forderungen geltend gemacht wurden. 3. Mal1905, GI. U . .., F. 3044. 

6. Siebe Entscheidungen bel 5I 370 u. 372 EO. 

§ 371 a. Auf Grund von Endurteilen erster oder zweiter Instanz, 
wider die Berufung oder Revision erboben wurde, sind Exekutions
bandlungen zur Sicherung von Geldforderungen ohne die im § 370 
geforderte Bescheinigung auch dann zulässig, wenn der betreibende 
Gläubiger eine vom Gerichte nach freiem Ermesaen zu bestimmende 
Sicherheit filr den dem Verpflichteten durch die Exekutionshand· 
Iungen drobenden Schaden (§ 376, Absatz 2) leistet. Vor Nachweis 
des gerichtlichen Erlages _der zu leistenden Sicherheit darf mit dem 
Vollzuge der Exekutionshandlungen nicht begonnen werden. 

Mat.: EriAuterungen z. Reg. Vorl. der V. Ger. Ent. Nov. (Nr. 304 der Bell. 
Nat.Rat, 11. Gesetzgebunpperlode). 11. Tell Aktenmuster LVIIa. 

Enhch.: Wird dle Reebtsmlttelfrlst durch dle Gerichtsferien ver
Iilngert, 10 kann trotz Ablaufes der Leistunpfrist vor Erhebung eines Rechts
mittels Exekution zur SichersteDung nicht begehrt werden. 26. Okt. 1926, Ob I 886, 
ZentrBl. 1927, s. 146. 

§ 372. (1) Zur Sicherung von Ansprüchen auf Gewährung des 
Unterhaltes ist auf Antrag die Vomahme von Exekutionshandlungen 
zu bewilligen, wenn wider den Verpflichteten wegen Hereinbringung 
verfallener Unterhaltsraten schon einmal Exekution geführt werden 
mußte. Die Sicherstellung darf jeweils nur für den Betrag der in 
einem Jahre fällig werdenden Unterhaltsraten gewährt werden. 

(2) Zur Sicherung des Unterhaltes, der in einem Bruchteile der 
Bezüge des Verpflichteten aus einem Dienst- oder Arbeitsverhältnisse 
geschuldet wird, kann die Vomahme von Exekutionshandlungen nur 
auf die bezeichneten Bezüge bewilligt werden. Der Vorlage oder 
Einholung der im § 10 a angegebenen Erklärung bedarf es nicht; im 
übrigen finden die Bestimmungen des § 10 a sinngemäße Anwendung. 

Mttlg. JABI. 1923, s. 107 (Exekution auf Dienstbezüge zur Sicherung 
des Unterhaltes). 

Mat. I S. 449, II S. 61, 844. 
Formulare: E.-Form. 318; VlttoreUl-Bloeb-Fischböck Nr. 154. 
Entsch.: 1. Der Antrag, zur Sicherung der ln einem Jahre fillllg werdenden 

Unterhaltsraten dle Vornahme von Exekutionsbandlungen zu bewilligen, kann 
auch mit dem ersten Antrage auf Bewilligung der Exekution zur Herelnbrlngung 
verfallener Unterhaltsraten verbunden werden. 10. Okt. 1923, Jud. B. Nr. 11, 
SZ. V/231. 
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2. Die Sicherung darf nicht länger als für ein Jahr bewilligt werden. 6. Dez. 
1899, GI. U. n. F. 787. 

3. Nach Abiauf des Jahres, für dessen Dauer die Sicherung von Unterhalts
leistungen bewllllgt wurde, muß der Anspruch auf weitere Sicherstellung durch 
neuerliche Nötigung zur Exekution erworben werden. 21. Nov. 1925, R IV 
855 OLG. Wien, ZentrBI. 1926, S. 225. 

4. Exekution zur Sicherstellung (§ 372) kann auch auf Grund eines ge
richtlichen Vergleiches bewilligt werden. 21. Mal 1924, SZ. VI/198. 

5. Auch zugunsten vertragsmäßiger Unterhaltsansprüche kann Exekution 
zur Sicherstellung geführt werden. 10. Dez. 1926, Ob III 906, ZentrBI. 1927, S. 231. 

6. Zur Sicherstellung Ist nur jener Tell der Monatsbezüge zurückzubehalten, 
der zur Befriedigung des auf den 1\lona t entfallenden Unterhaltsbetrages hin
reicht. 29. Okt. 1913, GI. U. n. F. 6628. 

7. Das zur Sicherung erworbene Pfandrecht geht sofort mit der Fälligkelt 
jeder Rate in ein Pfandrecht zur Herelnbrlngung über. 27. Mal 1927. Ob II 410, 
Zentrßl. ßd. 45, Nr. 273, S. 722. 

§ 373. Im Bestande der verbürgten Gegenseitigkeit (§ 79) kann 
die Vomahme von Exekutionshandlungen zur Sicherung von Geld
forderungen auf Grund von noch nicht rechtskräftigen oder noch 
nicht unbedingt vollstreckbaren, zivilgerichtliehen Endurteilen und 
Zahlungsbefehlen bewilligt werden, die in den Ländern der ungarlachen 
Krone ergangen sind, wenn: 

1. das Ansuchen von dem Prozeßgerichte oder von dem Gerichte 
gestellt wird, das den Zahlungsbefehl erlassen hat, 

2. von diesem Gerichte bestätigt wird, daß ohne diese Exekutions
handlungen die Einbringung der zuerkannten Geldforderung vereitelt 
oder erheblich erschwert werden würde, und 

3. zugleich keiner <ler im § 81, Z. 2 bis 4 angeführten Gründe für 
die Versagun'g der Exekution vorliegt. 

Mat. I S. 449, II S. 844. 
Formulare: E.-Form. 318. 

§ 374. (1) Zur Sicherung von Geldforderungen kanp nur die 
Pfändung von Gegenständen des bewegliehen Vermögens, die bücher
liehe Vormerkung des Pfandrechtes auf Liegenschaften oder daran haf
tenden Rechten, die Zwangsverwaltung oder, wenn eine Forderung 
des V erpflicllteten gepfändet wurde und mit der Verzögerung ihrer 
Geltendmachung eine Gefährdung ihrer Einbringlichkeit oder der 
Verlust von Regreßrechten gegen dritte Personen verbunden wäre, 
die Überweisung der gepfändeten Forderung zur Einziehung be
willigt werden. 

(2) Sofern es zur Beschaffung hinreichender Sicherung notwendig 
erscheint, können gleichzeitig mehrere dieser Exekutionshandlungen 
bewilligt werden. 

( 3) Die Beträge, welche bei der Zwangsverwaltung auf die zu 
sichemde Forderung entfallen oder im Wege der Einziehung der 
gepfändeten Forderung eingehen, sind insolange in gerichtlicher 
Verwahrung zu behalten, als nicht die Vollstreckbarkeit der Forderung 
oder der einzelnen Unterhaltsraten eingetreten ist oder die behufs 
Sicherung bewilligten Exekutionshandlungen aufgehoben worden sind. 

Art. XVI/1 EG. z. EO. 
JM. z. § 374 EO. 
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Mat. I S. 449, II S. 62, 844. 
Formulare: E.-Form. 318, 319. 
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Entach.: 1. Zu den "Gegenständen des beweglichen Vermögens" gehören 
auch Rechte und Forderungen. 31. Jän. 1928, 41 R 175/28 (3 E 372/28 EG. 
Wien). 

1a. Zur Siebenteilungkann Verwahrung bewilligt werden. 12. Sept.191t, 
GI. U. n. F. 5565. 

2. Zwangsverkauf Ist unz.ulässlg. 12. Dez.. 1901, GI. U. n. F. 1667. 
3. Unz.ulässlgkelt der Sicherungsexekution durch Vormerkung einer Kautions

hypothek. 4. Dez.. 1923, SZ. V/292. 
4. Unz.ulässlgkelt der Vormerkung Im Range einer Anmerkung für ein auf

zunehmendes Darlehen. 20. Juli 1924, Ob III 533, ZentrBI. 1924, S. 472. 
5. Unz.ulässlgkelt der Pfandrechtsvormerkung, wenn auf der Liegenschaft 

schon für dieselbe Forderung ein Pfandrecht einverleibt Ist. 22. Dez.. 1920, 
SZ. II/138. 

6. Rekunfrlst bez.Ugllch der Pfandrechtsvormerkung vlerz.ebn Tage. 23. April 
1901, GI. U. n. F. 1386. 

7. An Stelle der abzuweisenden zwangsweisen Pfandrechtsbegründung kann 
Sicherung durch zwangsweise Pfandrechtsvormerkung nur Im Falle eines darauf 
gerichteten Antrages bewUllgt werden. 24. Nov. 1908, GI. U. n. F. 4397. 

8. Siehe Entscheidungen bel 165 Nr. U und I 370 EO. 

§ 375. (1) Zur Bewilligung von Exekutionsbandlungen ist in 
den Fällen der §§ 370, 371, Z. 1 und 2, 371 a und 372 das Prozeß. 
gerlebt erster Instanz oder das Gericht, bei dem die Rechtsangelegen
heit der freiwilligen Gerichtsbarkeit in erster Instanz anhängig war, 
im Falle des § 371, Z. 3, das Bezirksgericht, das den bedingten Zah
lungsbefehl erlasaen bat, im Falle des § 371, Z. 4, das Exekutions
gericht, endlieh im Falle des § 373 der im § 82 bezeichnete Gerichta
hof zuständig. In den Fällen der §§ 370, 371, Z. 1 bis 3, 371 a und 372 
kann um die Bewilligung von Exekutionshandlungen auch beim 
Exekutionsgerichte angesucht werden, wenn dem Antrage eine Aus
fertigung der Entscheidung oder der Verfügung und eine Amts
bestätigung über die Erhebung der Berufung oder der Revision 
(§§ 371, Z. 1, 371 a) oder von Einwendungen (§ 371, Z. 2) oder über 
die Anbringung des Wiedereinsetzungsantrages ( § 371, Z. 3) ange
aehloaaen ist. 

(2) In dem bewilligenden BeaehluBSe ist der zu siehemde Betrag 
samt Nebengebühren und durch Hinweisung auf den Umstand, von 
welchem der Eintritt der Vollstreckbarkeit des Anspruches abhängt, 
der Zeitraum anzugeben, für deaaen Dauer die Sicherung gewährt wird. 

JM. z.. I 375 EO. 
Mat. I S. 449, li S. 62, 845. 
Formulare: E.-Form. 318. 
Entsch.: Zur Bewilligung einer Exekution z.ur Siebenteilung auf Grund 

eines slowenischen Urteiles Ist der Gerichtshof zuständig. 30. Juli 1924, Ob I 
576, ZentrBI. 1925, S. 55. (Vergl. V. 13. Dez., 1897, RGBI. 285.) 

Literatur 
Sachs Rudolf: Ein legistlscher Fehler in der Exekutlonsordnung. · JurBI. 

1927, s. 287. 

§ 376. ( 1) Die Vollziehung der bewilligten Exekutionshandlungen 
bat auf Antrag zu unterbleiben und die bereits vollzogenen Exeku
tionshandlungen sind aufzuheben: 



262 Exekutionsordnung §§ 376-378 

1. wenn glaubhaft gemacht wird, daß die Geldforderung, zu 
deren Guusten eine Exekutionshandlung bewilligt wurde, schon zur 
Zeit dieser Bewilligung berichtigt oder hinlänglich sichergestellt war; 

2. wenn glaubhaft gemacht wird, daß diese Forderung derzeit 
berichtigt oder hinlänglich sichergestellt ist, insbesondere wenn der 
Verpflichtete den Betrag der zu sichemden Forderung samt Neben
gebühren in barem Gelde oder in Wertpapieren zu Gerichtsbanden 
erlegt; bei verzinslichen Forderungen milssen auch die Zinsen filr 
die ganze Zeit der bewilligten Sicherung erlegt werden; 

3. wenn die Geldforderung, zugunsten deren die Exekutions
handlung bewilligt wurde, dem Gläubiger rechtskräftig aberkannt 
oder wenn deren Erlöschung rechtskräftig festgestellt wird; 

4. wenn im Falle des§ 371, Z. 3, dem Wiedereinsetzungsgesuche 
rechtskräftig stattgegeben wird. 

(2) In den unter Z. 1, 3 und 4 bezeichneten Fällen hat det be
treibende Gläubiger alle durch die Bewilligung, den Vollzug und die 
Wiederaufbebung der Exekutionshandlungen entstandenen Kosten 
zu tragen und den dem Verpflichteten verursachten Schaden zu 
ersetzen. 

Mat. I S. 449, II S. 62, 845. 
Formulare: Vlttorelll-Bioch-Flschböck Nr. 155. 11. Tell Aktenmuster LVII. 
Entsch.: 1. Keine Aufschiebung der Exekution zur Slcherstellung. 30. April 

1901, GI. U. n. F. 1396 u. a. m. 
2. Aufhebung der Slcherungsexekutlon, wenn die Forderung samt Kosten 

und Zinsen gedeckt Ist; kUnftlge Kosten sind nlcbt zu berUckslcbtlgen. 
16. April 1912, GI. U. n. F. 5871. 

3. Der zur Abwendung der Sicherungsexekution erlegte Betrag Ist nicht 
dem GUiubiger auszufolgen, sondern sicherzustellen. 8. März 1922, SZ. IV/26. 

4. An dem vom Verpßlcbteten erlegten Sicherungsbetrage erwirbt der be
treibende Gläubiger ein rlcbterUcbes Pfandrecht. 12. Mal 1925, R XLI 498/25 
(E VIII 6574/24 EG. Wien). 

5. Sieberstellung durch Bürgen Ist nur dann zuzulassen, wenn eine andere 
Sicherung nicht oder schwer beschafft werden kann. 21. April 1927, Ob III 328 
(E XXII 150/27 EG. Wien). 

6. Für die Sicherungsexekution kommt nicht der Einstellungsgrund des 
I 39, Z. 1 EO. ln Betracht, sondern die Spezialbestimmung des I 376 EO. 'Jt'l. Dez. 
1926, R XLI 1874/26 (E XIX 6231/26 EG. Wien). 

7. Es genügt nicht die Tatsache der Slcherstellung, es Ist aucb ein Antrag 
erforderlich. 14. Dez. 1922, R XLI 1957/22 (E VIII 3153/22 EG. Wien). 

8. Wird nur ein Tellbetrag ln Geld erlegt, so Ist Elnschrlnkung zulisslg. 
18. Jän. 1923, R XLI 71/23 (E IV 1462/20 EG. Wien). 

9. Die Wirkungen des I 376, Z. 1 und 2 EO. treten nicht ein, wenn ohne 
Ausspruch über den Nichtbestand der gesicherten Geldforderung nur der Titel 
rechtskräftig aufgehoben wird. 28. Okt. 1925, Ob 111 835, ZentrBI. 1926, S. 464. 

10. Siebe Entscheidungen bei I 372 EO. 

§ 377. (1) Wenn der Ver,pflichtete zu bescheinigen vermag, daß 
zur Sicherung einer Geldforderung Exekutionshandlungen in weiterem 
Umfange bewilligt oder vollzogen wurden, als zur vollständigen 
Sicherstellung der Forderung samt Nebengebilhren notwendig ist, 
so hat das Gericht auf seinen Antrag eine verhältnismäßige Ein
schränkung der Exekutionshandlungen anzuordnen. 

(2) Nach Ablauf des Zeitraumes, für dessen Dauer die Sicherung 
gewährt wurde, sind die vollzogenen Exekutionsbandlungen auf 
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.Antrag des Verpflichteten aufzuheben, falls die Vollstreckbarkeit 
der Biohergestellten Geldforderung bis dahin noch nicht eingetreten ist. 

Der .Antrag auf Unterl&BBung des Vollzuges bewilligter Exe
kutionshandlungen oder auf .Aufhebung oder Einsebränkung derselben 
ist bei dem Gerichte, daa gemäß § 375 zur Bewilligung berufen war, 
oder bei dem Exekutionagerichte anzubringen, je nachdem der .Antrag 
vor oder nach Beginn des Vollzuges der Exekutionshandlungen 
( § 33) gestellt wird. Der Entseheidung 'liber diese Anträge bat eine 
Einvernehmung des betreibenden Gläubigers vorauazugehen. 

(3) Eine zur Deckung der Schadeneraatzanapr'licbe des Verpflich
teten von dem betreibenden Gläubiger erlegte Sicherheit ( § 371 a) 
darf diesem erst nach .Ablauf von 14 Tagen seit Eintritt der Rechta
kraft des BesehluBBes ausgefolgt werden, womit dem Antrage auf 
Unterl&BBung des Vollzuges· bewilligter Exekutionshandlungen oder 
auf deren .Aufhebung aus den im § 376, Z. 1 bis 3, bezeichneten 
Griinden stattgegeben wurde. 

,JM. z. I 377 EO. 
Mat. I S. 450, II S. 846. 
Il. Tell AirteDmuster LVII. 
Enhch.: 1. Aufhebung einer Sicherungsexekution auf Grund einer ver

gleichsweisen Stundung. 13. Aug. 1907, GI. U. n. F. 3876. 
2. Die Ulllchung einer zur Sicherung einverleibten Pfandrechtsvormerkung 

muß beantra1t werden. Unzulässigkelt des LGschunpverfahrens gemAO 145 GBG 
21. Febr. 1900, GI. U. n. F. 899. 

3. Der Umfang der Sicherung Ist nach dem Zeltpunkte des EinschrAnkunp
antrages zu beurteilen. 1. Febr. 1919, R XIII 50/19 (E IX 796/16 EG. Wien). 

4. Die Umwandlung der Exekution zur Hereinbringung in eine Exekution 
zur SlchenteUung Ist unm61Uch. 10. Sept. 1926, R XLI 1273/26 (E IV 5092/26 EG. 
Wien). 

Zweiter .Abschnitt 

Einstwellige Verftlgungen 

Zullsslgkel& 
§ 378. ( 1) Sowohl vor Einleitung eines Recbtaatreites als während 

desselben und während des Exekutionsverfahrens kann daa Gericht 
zur Sicherung des Rechtes einer Partei auf .Antrag einstweilige Ver
f'ligungen treffen. 

(2) Die Zuliaaigkeit einstweiliger Verfügungen wird dadurch 
nicht auagesehloBBeD, daß der .Anspruch der antragstellenden Partei 
(gefihrdete Partei) ein betagter oder bedingter ist. 

EintraRuni in das c-Rqlster, II 427, 432 Geo. 
Mat. I S. 450, II S. 62, 846. 
Fonnulare: E.-Fonn. S20; Vlttorelii-Bioch-Fischb6ck Nr. 156 bis 158; HeUer

Trenkwalder Nr. 476; II. Tell Aktenmuster LVIII bis LXIV. 
Enhch.: 1. Einstwellige Verfügungen, die Im Auslande bewilligt wurden, 

sind nur bei verbllrlter Gqenseltlgkelt zu vollstrecken. 18. Okt. 1922, SZ. IV/101. 
2. Die Durchführung einer von einem tschechoslowakischen Gerlebte 

bewllllllen einstwelligen Verfüguni Ist mangels einer vertraglichen Grundlage 
unzuiAssll. 17. Febr. 1927, R XLI 201/27 (Ne XIV 21/27 EG. Wien). 

3. ZuiAsslgkelt einer einstwelll1en Verfügung· zur Sicheruni des Unterhaltes 
eines noch nicht geborenen außerehelichen Kindes. 20. Dez. 1910, GI. U. n. F. 5721. 
(Ver11. I 168 abGB.) 
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4. Die Höbe des Unterhaltsbetrages Ist nach I 273 ZPO. zu bestimmen. 
27. Mai 1913, GI. U. n. F. 6455. 

5. Der Anspruch der außerehelieben Kindesmutter nach I 167, 168 abGB. 
kann nur vor der Entbindung geltend gemacht werden. 16. JAn. 1917, R 1117, 
ZentrBI. 1917, S. 798. 

6. Zulässigkelt einer einstwelligen Verfügung zur Sicherung von UnterhaJts
ansprüehen fUr mehr aJs ein Jahr. 23. Nov. 1915, GI. U. n. F. 7680. 

7. Die elnstwe1llge Verfügung bleibt durch Eröffnung des Ausgleichs
verfahrens unberührt. 21. Febr. 1924, SZ. Vl/78. 

8. Die Voraussetzungen für die Gewährung des besebleunlgten Rechts
schutzes durch einstweülge Verfügungen sind in der EO. durch zwingendes 
Recht festgesetzt und können durch Partelabrede nicht abgeändert werden. 2. Juli 
1914, Spruch Rep. Nr. 244, GI. U. n. F. 6991. 

9. Die Besebelnlgungsmlttel sind Im Antrage zu bezeichnen und fUr Ihre 
Bereitstellung Sorge zu tragen. 20. Jun11918, R VI 47, JurBJ. 1918, S. 518. 

10. Es muß eine konkrete GP.fahr bescheinigt werden. Ausgleichseröffnung 
genügt nicht. 5. Dez. 1922, SZ. IV/136. 

11. Verhängung der Geschäftsaufslebt Im· Auslande genügt nicht. 17. Nov. 
1914, GI. U. n. F. 7115. . 

12. Die elnstwe1llge Verfügung nach I 458 ZPO. faJlen nicht unter die Be
stimmungen der EO. 6. März 1923, SZ. V/50. 

13. Zulässigkelt einer einstweülgen Verfügung zur Sicherung der Abfertigung 
eines noeb ungekündlgten Dienstnehmen gegen ein liquidierendes Unternehmen 
ohne weitere Gefahrbesebeinlgung. 20. JAn. 1920, R 111 11. ZentrBI. 1920, S. 195. 

14. Ein in der Tsebeeboslowakel errichteter Notarlatsakt, der den Unter
baltsansprueh der Gattin sichert, schließt die Bewilligung einer einstwelligen 
Verfügung zur Sicherung des Unterhaltes während des Scheidungsverfahrens 
nicht aus. 27. Dez. 1923, SZ. V/326. 

ElnstweWge Vertagungen sind uazuJIIslg: 
15. Zur Sicherung von möglleberwelse in Zukunft entstehenden Forderungen. 

30. Nov. 1904, GI. U. n. F. 2855; 
16. z. B. zur Sicherung eines voraussiebtlieben Prozeßkostenanspruehes 

vor Elnbrlngung der Klage. 28. Nov. 1923, SZ. V/285; 
17. zur Sicherung eines Feststellungsanspruebes. 19. März 1924, SZ. Vl/119; 
18. zur Sicherung des Anspruches auf eine Saehlleferung neben einer elnst

we111gen Verfügung zur Sicherung des Anspruches auf das Interesse fUr den FaJI 
der Erfolglosigkeit der Exekution. 30. Mal 1922, Ob 111 494, ZentrBI. 1923, S. 434; 

19. zur Sicherung des mit Wlederaufnabmsklage geltend gemachten An-
spruches auf Aufbebung eines Urteiles. 7. April 1926, SZ. VIII/100. 

1. Zur Sicherung von Geldforderungen 

§ 379. ( 1) Zur Sicherung von Geldforderungen sind einstweilige 
Verfügungen unstatthaft, soweit die Partei zu gleichem Zwecke die 
Vornahme von Exekutionshandlungen auf das Vermögen des Gegners 
erwirken kann (§ 370ff.). 

(2) Sonst können zur Sicherung von Geldforderungen einst
weilige Verfügungen getroffen werden, wenn wahrscheinlich ist, daß 
ohne sie der Gegner der gefährdeten Partei durch Beschädigen, 
Zerstören, Verheimlichen oder Verbringen von Vermögungsstücken, 
durch Veräußerung oder andere Verfügungen über Gegenstände 
seines Vermögens, insbesondere durch darüber mit dritten Personen 
getroffene Vereinbarungen die Hereinbringung der Geldforderung 
vereiteln oder erheblieh erschweren würde. 

(3) Zur Sicherung von G~ldforderungen kann angeordnet werden: 
J. die Verwahrung und Verwaltung von beweglichen körperlichen 
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Sachen des Ge~ers der gefährdeten Partei (§ 269ff.), einschließlich 
der Hinterlegung von Geld; 

2. das gerichtliehe Verbot der Veräußerung oder Verpfändung 
beweglieber körperlieber Sachen mit der Wirkung, daß eine verbote
widrige Veräußerung oder Verpfändung ungtlltig ist, dafem nicht der 
Erwerber infolge sinngemäßer Anwendung der§§ 367 und 466 a. b. G. 
B. oder durch die Vorschriften der Artikel 306 und 307 des Handels
gesetzbuches gesch'lltzt ist; 

3. das gerichtliehe Drittverbot, wenn der Gegner der gefährdeten 
Partei an eine dritte Person eine Geldforderung oder eiJJ.en Anspruch 
auf Leistung oder Herausgabe von anderen Sachen zu stellen hat. 
Dieses Verbot wird dadurch vollzogen, daß dem Gegner der gefährde
ten Partei jede Verfügung 'llber den Anspruch und insbesondere dessen 
Einziehung untersagt und an den Dritten der Befehl gerichtet wird, 
bis auf weitere gerichtliebe Anordnung das dem Gegner der gefährdeten 
Partei Geschuldete nicht zu zahlen und die diesem geb'llhrenden 
Sachen weder auszufolgen noch sonst in Ansehung ihrer etwas zu 
untemehmen, was die Exekutionsfl1hrung auf die Geldforderung 
oder auf die geschuldeten oder herauszugebenden Sachen vereiteln 
oder erheblieh erschweren könnte. 

(4) Ein Verbot der Veräußerung, Belastung oder Verpfändung 
von Liegenschaften, Liegenschaftsanteilen und b'lleherlichen Rechten 
darf zur Sicherung von Geldforderungen nicht erlassen werden; 
ebensowenig darf zu diesem Zwecke die Verwaltung von Liegenschaf· 
ten angeordnet werden. 

Art. XIII, Z. 6 u. 7 EG z. EO. 119 Mletg., 5 75, 111. Tellnovelle z. abBG. 
121 Scheckg., 3. AprU 1906, RGBI. 84, 19 Wucherg., 12, Okt. 1914, RGBI. 275. 

JM. z. 379 EO. 
Mat. I S. 450, II S. 64, 847. 
Fonnulare: E.·Fonn. 321 bis 323, 325; Vlttorelli-Bioch·Fischböc:k Nr. 156, 

157, 158; Heller-Trenkwalder Nr. 476, 484; II. Tell Aktenmuster LVIII, LIX. 
Entsch.: 1. & Ist nicht erforderlich, da.O ein doloaea Verbalten des 

Schuldners vorliegt. 18. Nov. 1919, SZ. 1/76 u. a. m.; 
2. wohl aber muß eine subjektive GefAhrdung gegeben sein. 21. Dez. 

1915, GI. U. n. F. 7712 u. a. m. 
3. Zur Sicherung von Geldforderungen kann eine einstwellige Verfügung 

nicht bewilligt werden, wenn nur die objektive Gefährdung bescheinigt Ist. 14. Juli 
1925, SZ. VII/241. 

4. Zull.sslgkelt der Glaubhaftmachung durch Vemehmung eines Gesell· 
schalten des Antragstellers. 30. Sept. 1919, R II 207, ZentrBI. 1919, S. 717; 

5. oder durch einen nichtamtlichen Brief des Bßrgennelsters. 30. Mal 1922, 
Ob 111 494, ZentrBI. 1922, S. 434. 

5a. Haft Ist kein Sicherungsmittel für Geldfordrrungen. 23. 3. 1926, SZ. 
VIII/109. 

Aurelehende Oeflhnlan1 Uegt vor: 

6. Wenn Besor,nls besteht, daß die Exekution Im Auslande geführt werden 
muß. 22. Okt. 1902, GI. U. n. F. 2066 (anders dagegen: 18. Nov. 1919, SZ. 1/76 
u.a.m.); 

7. wenn Verkaufsabsicht (bezüglich der Konzession) besteht und ein anderes 
verfügbares Vennögen fehlt. 7. Mal 1912, GI. U. n. F. 5901; 

8. wenn der Schuldner seinen Wohnsitz in einem Staate hat, der öster
relchlsche Urteile nicht vollstreckt. 24. Juli 1901, GI. U. n. F. 1517; 

9. wenn der Schuldner Im Auslande (in dem kein Rrchtschutz gewährleistet 
Ist), lebt und das inll.ndlsche Vennllgen zu verbringen droht. 11. Febr.1919, SZ. 1/11; 
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10. wenn sich der Schuldner auf längere Zelt IDs .Ausland begibt. 5. Jän. 
1920, R I 4, ZentrBI. 1920, S. 194 (anders: 2. Mai 1911, GI. U. n. F. 5459); 

11. wenn er sein Vermögen in einen Staat bringt, in dem die Reehtsdurch
setzung wesenWeh erschwert ist. 21. Mai 1902, GI. U. n. F. 1908. 

12. Der Widerruf der Anwaltsvollmacht seitens des Klienten gerade in dem 
Zeitpunkte, als vom Schuldner des Klienten Zahlung geleistet werden soll und 
Benachrlchtlgung cliNea Schuldners, daß er an den Anwalt nicht mehr zahlen darf, 
Ist eine GefAbrdungsbandlung. 2. Aug. 1926, Ob III 603, Anw.Ztg. 1926, s. 264. 

Kable auralebende 0ellhrd11118' Uqt ver: 
13. Wenn durch den Kreditorenverein Zahlungseinstellung verlautbart 

wird. 23. Febr. 1898, GI. U. n. F. 41; 
14. bei Zablungsstockungen. 21. Nov. 1901, GI. U. n. F. 1637 u. a. m.; 
15. wenn der Schuldner um Stundung ansucht. 17. Nov. 1914, GL U. 

n. F. 7115; 
16. wenn er das Armenrecht genießt. 25. Febr. 1913, GI. U. n. F. 6323; 
17. wenn sein Aufenthaltsort ständig wechselt (bei einem Artisten). 27. Okt. 

1908, GI. U. n. F. 4352; 
18. wenn der Schuldner um Erfolglusung eines fllr lbn beim Steueramt 

erliegenden Betrages angesucht hat. 3. Aug. 1914, GI. U. n. F. 7008. 
19. Ungünltlge Verm6geDIJage Ist keine Geflbrdung. Die Verkaufsahsiebt 

blldet an und fllr sich nicht den Tatbestand nach 1 379 EO. 20. Juli 1926, Ob Il 
620/26, JurBI. 1927, S. 10. 

20. Die subjektive GefAhrdungshandlung muß auch nach Ausgleichser
öffnungbescheinigt werden. 30. Sept. 1924, Ob II 667, ZentrBI. 1924, S. 645. 

21. Die Beachebligung der Gefahr kann nicht durch Sicherheitsleistung 
ersetzt werden. 10. Nov. 1914, GI. U. n. F. 7104. 

Dareh elae eiDstwelllp Verftlpn• naeb 1 879 EO. kaJm alebt erfalt werden: 
22. Der Anteil an einer Gesellschaft mit beschrAnkter Haftung. 27. Mal1913. 

GI. U. n. F. 6455; 
23. Sparkalseelniagen. 21. Nov. 1901, GI. U. n. F. 1637; 
24. Freischtlrfe. 6. Nov. 1901, GI. U. n. F. 1618; 
25. der Anspruch auf Ausfolgung eines Rangordnungsbeschlusses. 30. Juli 

1926, R VII 712 OLG. Wien, ZentrBI. 1926, S. 935; 
26. wohl aber eine Gewerbekonzession. 7. Mai 1912, R I 326, ZentrBI. 1913, 

s. 866. 
27. Vor Zustellung des in Steuerstrafsachen in erster Instanz gefillten Er

kenntnlsses an den Beschuldigten gemäß I 260, Abs. 3 G. 25. Okt. 1896, RGBl. 
220 in der Fassung 23. Jlln. 1914, RGBI. 13 können eiDstwellige VerfUgung zur 
Sicherstellung eines Steuerstrafbetrages von den Gerlebten nicht bewilligt werden. 
28. Okt. 1919, Jud. B. Nr. 3, SZ. 1/100. 

28. Einstwellige Verfügungen gegen den ungarischen Staat, siehe 27. Aug. 1919 
R II 152/19 GZ. 1919, S. 380. 

AllpilleiDee: 
29. Durch das Drittverbot wird zugunsten des Antragstellers weder ein 

Pfandrecht, noch ein Befriedigungsrecht an der vom Verbote betroffenen 
Forderung erworben. 19. Jlln. 1922, R XLI 91/22 (E VI 572/18 EG. Wien). 

30. Haft ist kein Sicherungsmittel fllr Geldforderungen. 23. MArz 1926, 
SZ. VIII/109. 

31. ZulAsslgkelt der Verwaltung, auch wenn sie zur Veräußerung der zu 
verwaltenden Sachen führt. 30. Nov, 1915, GI. U. n. F. 7688. 

32. Unzulüslgkelt der Pfändung von Fahrnissen. 8. Juni 1899, GI. U. 
n. F. 636. 

33. Unzulässigkelt der Zwangsverwaltung der auf der Liegenschaft befind
lichen, noch nicht abgesonderten Früchte zur Sicherung der eingeklagten Pacht
ziDsforderung. 2. Okt. 1901, GI. U. n. F. 1574. 

34. Wird der Antrag der Ehegattln auf Bewilligung des eiDstwelllgen Unter
haltes nicht Im Rahmen des Eheprozeases, sondern bn Rahmen eines Prozesses 
wegen Leistung des Unterhaltes gestellt, so beatlmmen sich die Voraussetzunsen 
der Bewilligung nach 1379 EO. 11. Febr. 1925, Ob I 56, ZentrBI. 1925, S. 344. 
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35. Der v6Ulge Mangel der Bescheinigung del Anspruches kann nicht 
durch Slcherheltalelstung enetzt werden. 3. Nov. 191,, GI. U. n. F. 701M. 

36. Durch eine einstwellige Verfügung kann nicht ln einem HaUie, auf dessen 
ROckgabe geklagt wurde, die Elnrllumung eines Wohnrechtes bewilligt werden. 
21. MArz 1922, Ob II 217, ZentrBI. 1922, S. 27 •• 

37. Siehe Entacheldungen bei II 378, 381, 382 EO. 

Literatur 
Ohmeyer Kamlllo (Edl. v.): Ist die einstwellige Verfügung nach Ablauf 

der Zelt, für die sie bewilligt wurde, aufzuheben? GZ.1926, Nr.12, S.178. 
Welnberger Otto: Das Drittverbot gegen Schiffer. ZentrBJ. Bd. 31, S. 886. 

§ 380. Soweit Anapriiehe und Rechte gemäß §§ 289 a bis 292 
und 330 dieses Gesetzes oder nach den sonst dariiber bestehenden 
Voraehriften der Exekution entzogen sind, können me durch ein 
gerichtliebes Verbot oder durch eine andere einstweilige, zur 
Sicherung einer Geldforderung angeordnete Verfilgung nicht ge· 
troffen werden. 

Mat. I S . .&50, II S. M, MB. 

2. Zur .Sicherung anderer Anspriiehe 

§ 381. Zur Sicherung anderer Anspriiehe können einstweilige 
Verfilgungen getroffen werden: 

1. wenn zu besorgen ist, daß sonst die gerichtliehe Verfolgung 
oder Verwirklichung des fragliehen Anspruches, insbesondere durch 
eine Veränderung des bestehenden Zustandes,. vereitelt oder erheblieh 
eraehwert werden wtlrde; als solehe Eraehwermig ist es anzusehen, 
wenn das Urteil im Auslande vollstreckt werden m'llßte; 

2. wenn derartige Verfilgungen zur Verh'G.tung dr(lhender Gewalt 
oder zur Abwendung eines drohenden unwiederbringlichen Schadens 
nötig eraeheinen. 

I 458 ZPO. (einstweilige Verfügungen Im Bealtzst6runpverfahren), I 932a 
abGB. (elnstweWge Verfügung Im Prozesse wegen Vlebmlngel), 175, Dritte Tell
novelle zum abGB. (elnstwelllge Verfügung für die Gllublger des Erllen), 1•2 G. 
8. MArz 1908, RGm. 58 (Gesellschaft mit beschrAnkter Haftung). 

Mat. I S. •so, II S. MB. 
Formulare: Vlttorelll-Bioch-Flschb6ck Nr. 159. 
Entsch.: 1. Unanwendbarkelt der Sicherunpmittel für Geldforderungen 

zur Sicherung "anderer Amprllche". 27. Sept. 1921, Ob II &M, ZentrBI. 1921, 
s. 553; 

2. für diese k6nnen nur Mittel bewilligt werden, welche zur Sicherung des 
Anspruches selbst und nicht etwa del als Ersatz betrachteten Geldbetraget 
dienen. 11. Nov. 1919, SZ. lf"· 

3. Die elnstweruge Verfügung darf nicht die ExekuUouftlbrung des erst 
zu Wienden Urtellel vorwegnehmen. 3. MArz 191', GI. U. n. F. 8827. u. a. m. 
(anders dagegen: 1. MArz 1918, R I ,9, ZentrBI. 1918, S. 378.) 

Zalllllckelt eiDer eluhrelllgea Verftpq: 
•· Zur Sicherung dea Amprucbea auf das allelnlge Aufführunprecht eines 

ßtUmenwerkes. 11. Aug. 1908, GI. U. n. F. QOO; 
5. zum Schutze del Herausgeben einer Zeltschrift durch EnUemung der 

Plakate des Gegnen, ln denen die Einstellung der Zeltschrift angektlndlgt Ist. 
29. Okt. 1901, GI. U. n. F. 1808; 

8. zur Sicherung des Anspruches auf Aufhebung der Gemelnlchaft des Eigen
tums durch Versteigeruns elner Llegenscbaft. 19. )Iai 1925, Ob 111 325, ZentrBl. 
1925, s. 292; 
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7. zur Sicherung des Anspruches auf Ausscheidung von Sachen aus einer 
gerichtlichen Verwaltung. 25. März 1925, SZ. VII/104; 

8. zur Sicherung des Anspruches der Ehegattin auf Belassung tn der Wohnung 
des Gatten. 17. März 1925, SZ. VII/81; 

9. durch Verbot gegen den Gesellschafter der Gesellschaft, auf deren Auf
lösung geklagt wird, die Gesellschaft zu vertreten. 28. Febr. 1922, Ob III 163, 
Zentr. BI. 1922, S. 681. 

Dapgea U~kelt elaer elutweDlgea Verltlpllllrl 
10. Durch Verbot der Veräußerung des Bestandgegenstandes zugunsten 

eines nicht bücherliehen eingetragenen Mieters. 12. Juli 1910, GI. U. n. F. 5129; 
11. durch das einem Schauspieler erteilte Verbot, auf einem anderen Theater 

aufzutreten. 27. Okt. 1908, GI. U. n. F. 4353; 
12. zur Sicherung des Anspruches auf Einverleibung des Eigentumsrechtes 

des Klägers, der auf Grund eines Vorvertrages die Klage auf Abschluß des Ver
trages einbrachte. 5. Febr. 1919, R I 15, JurBI. 1919, S. 414. 

13. iur Sicherung des Pfa ndre eh te s an einem vom Antragsgegner verlassenen 
Hause ist nicht einstwellige Verfügung mittels dessen Verwaltung zu bewilligen, 
wenn es, sel es auch nur zum TeUe, ln eine Konkursmasse gehört. 9. Sept. 1925, 
Ob III 692, ZentrBJ. 1926, S. 147. 

Allgemebleal 
14. Dle Veretnbarung elller Konventtonalstrafe schließt eine elnst

welllge Verfügung nicht aus. 8. April 1902, GI. U. n. F. 1841. 
15. Notwendigkelt der BeschelnlKUDg subjektiver VerelUungs- oder Er

schwerungshandlungen. 3. Aug. 1914, GI. U. n. F. 7008; 
16. z. B. durch die MltteUung, sich an etn Offert nicht für gebunden zu er

achten. 11. März 1913, GI. U. n. F. 7187; 
17. nicht aber durch dle Tatsache der Aus!Anderelgenscbaft. 21. Nov. 1922, 

SZ. IV/123; 
18. oder dle bloße Möglichkelt einer Benachtelllgung bel Verwaltung etnes 

Nachlasses. 1. Juli 1903, GI. U. n. F. 2396. 
19. Zulänglichkelt der objektiven Gefährdungsmöglichkelt ohne besonderes 

Verhalten des Verpßlchteten für dle E".flassung einer elnstweUigen Verfügung zur 
Sicherung anderer als Geldansprtlche. 24. März 1925, Ob III202, ZentrBI. 1925, 
8.165. 

20. Unzulässigkelt des Verbotes an einen Dritten, eine Sache herauszugeben, 
dle nicht Gegenstand des zu sichemden Anspruches Ist. 4. Nov. 1921, SZ. Ill/103. 

21. AbnUtzbarkelt vermieteter Sachen, welche nach Ablauf der Miete ln 
gebrauchs- und betrlebsfählgem Zustande zurückzustellen sind, Ist keine Recht
fertigung für die sofortige Entziehung durch elnstwelllge Verfügung. 21. Dez. 1911, 
ZentrBI. 1912, S. 171. 

22. Siehe Entscheidungen bel §§ 129, Nr. 5, 379, 382 EO. 

§ 382. Sieherungsmittel, die das Gericht je nach Beschaffenheit 
des im einzelnen Falle zu erreichenden Zweckes auf Antrag anordnen 
kann, sind insbesondere: 

1. die gerichtliche Hinterlegung der beweglichen, in der Gewahr
same des Gegners der gefährdeten Partei befindlichen Sachen, auf 
deren Herausgabe oder Leistung der von letzterer behauptete oder 
ihr bereits zuerkannte Anspruch gerichtet ist, oder wenn sich die 
Sachen zum gerichtliehen Erlage nicht eignen. sollten. die Anordnung 
einer Verwahrung im Sinne des § 259; 

2. die Verwaltung der in Z. 1 bezeichneten bewegliehen Sachen 
oder derjenigen unbeweglichen Sachen oder Rechte, auf welche sieb 
der von der gefährdeten Partei behauptete oder ihr bereits zuerkannte 
Anspruch bezieht; 

3. die Ermächtigung der gefährdeten Partei, in ihrer Gewahrsame 
befindliche Sachen des Gegners, auf welche sich ein von ihr behaupte-
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ter oder ihr bereits zuerkannter Anspruch bezieht, bis zur rechtskräfti
gen Entscheidung über diesen Anspruch zurückbehalten zu dürfen; 

4. das an den Gegner der gefährdeten Partei gerichtete Gebot, 
einzelne Handlungen vorzunehmen, die zur Erhaltung der in Z. 1 
und 2 bezeichneten Sachen oder zur Erhaltung des gegenwärtigen 
Zustandes notwendig erscheinen; 

5. das an den Gegner der gefährdeten Partei gerichtete V erbot 
einzelner nachteiliger Handlungen oder der Vomahme bestimmter 
oder aller Veränderungen an den in Z. 1 und 2 bezeichneten Sachen ; 

6. das gerichtliche Verbot der Veräußerung, Belastung oder Ver
pfändung von Liegenschaften oder Rechten, die in einem öffentlichen 
Buche eingetragen sind und auf welche sich der von der gefährdeten 
Partei behauptete oder ihr bereits zuerkannte Anspruch bezieht; 

7. das gerichtliche Drittverbot, wenn der Gegner der gefährdeten 
Partei an eine dritte Person einen Anspruch auf Leistung oder Heraus
gabe von Sachen zu stellen hat, auf welche sich der von der gefährdeten 
Partei behauptete oder ihr bereits zuerkannte Anspruch bezieht. 
Dieses Verbot wird dadurch vollzogen, daß dem Gegner der ge
fährdeten Partei jede Verfügung über seinen Anspruch wider den 
Dritten und insbesondere die Empfangnahme jener Sachen untersagt 
und an den Dritten der Befehl gerichtet wird, bis auf weitere gericht· 
liebe Anordnung die dem Gegner der gefährdeten Partei gebührenden 
Sachen weder auszufolgen noch sonst in Ansehung ihrer etwas zu 
unternehmen, was die Exekutionsführung darauf vereiteln oder er
heblich erschweren könnte; 

8. die Bestimmung eines einstweilen vom Ehemanne seiner 
Gattin und seinen Kindem zu leistenden Unterhaltes, die Bewilligung 
eines abgesonderten Wohnortes oder die Anordnung der vorläufigen 
Aufnahme in die Hausgemeinschaft. 

Art. XIII, Z. 7 u. 8 EG. z. EO., I 107 abGB., I 43 KO., I 20 AO. 
Mat. I S. 450, II S. 64, 849. 
Fonnulare: E.·Fonn. 321 bis 325, 327, 328; Vlttorelll·Bloeh·Flschböck Nr. 

159, 160, 161; HeUer-Trenkwalder Nr. 477,481. II. Tell Aktenmuster LX-LXIV. 

zwa..._kelt elaer ebultweWgea Vel'ftli1JIIC: 

Entsch.: 1. durch grundbüchernehe Streltanmerkung. 27. April 1905, 
GI. U. n. F. 3035; 

2. durch grundbücherliehe Anmerkung der Anfechtungsklage. 30. Nov. 1904, 
GI. U. n. F. 2853; 

3. durch Aufbebung des Rechtes eines Gesellschafters zur Vertretung der 
offenen Handelsgesellschaft. 13. Mal 1904, GI. U. n. F. 2692; 

4. durch Drittverbot auf die Forderung der Gesellschaft zugunsten des auf 
Auflösung klagenden Gesellschafters. 1. März 1900, GI. U. n. F. 917; 

6. durch Verbot an den Geschäftsführer einer Gesellschaft mit beschränk· 
ter Haftung, sieb in die Geschäftsführung einzumengen. 7. Febi'. 1911, GI. U. n. 
F. 5352; 

6. durch Verbot an das Handelsgericht, ein Ansuchen um Flrmenlöschung 
zu erledigen. 29. Jün. 1924, SZ. VI/32; 

7. durch Verbot der Betelllgung an einem Kaffeehaus. 8. Aprl11902, GI. U. 
n. F.1841; 

8. zur Sicherung eines Anfechtungsanspruches. 4. Mal 1926, SZ. VIII/143; 
9. zur Sicherung des Anspruches, das Stimmrecht auszuüben. 5. Dez. 1922, 

SZ. IV/133. 
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10. ZuJAsslgkelt einer elnstweUigen VerfUgung nach zahl 1, wenn der Be
klagte den Motor, zu dessen ROckstellung er Im angefochteten EnturteUe ver
pOlebtet wurde, Im eigenen Betriebe weiter· benOtzt. 12. Febr. 1918, Slg. 1913. 

11. Beschränkung der elnstweUigen VerfUgung auf die unumgänglich 
nötigen Mittel zur Sicherung des Anspruches. 20. Febr. 1923, SZ. V/38. 

12. Rechte und Pßlchten des zur Durchfnbrung der elnstweUigen VerfUgung 
bestellten Verwalters, siehe 6. Juni 1902, GI. U. n. F. 1935. 

13. Wirkung des Verbotes nach zahl 6, nur rnr die der Anmerkung des Ver
botes nachfolgenden Verfllgungen. 28. Nov. 1923, SZ. V/283. 

14. Auch nach der Aufhebung wirkt das Verbot rnr die während seiner 
Dauer erfolgten VerfOgungen. 2. Juli 1924, SZ. VI/231. 

15. ElnstweUige VerfOgung auf Grund des 5 24 des Gesetzes Ober den un
lauteren Wettbewerb, siehe 16. AprU 1924, SZ. VI/156 und 25. April 1924, SZ. 
Vl/163. 

Uaterhaltlllelatuq -d UIJNODderter WobDort: 
16. Zu Zahl8. Der elnstweUige Unterhalt kann von der Ehegattin erst nach 

Einleitung des Eheprozes- verlangt werden. FJn allfll.lllger Unterhaltsverzicht 
der Gattin Ist Im Verfahren nach 5 382 EO. unbeachUich, obgleich der Mann den 
elnstweUigen Unterhalt nie zurnckfordem kann. 12. Juli 1926, Ob 111 531, ZentrBI. 
1926, S. 869 (anders dagegen: 2. Mal 1916, ZentrBI. 1916, S. 770 u. a. m.). 

17. Bescheinigung der Gefährdung Ist Im Falle Z. 8 nicht erforderlich. 
8. Nov. 1900, GI. U. n. F. 1177. 

18. Zur Sicherung des Anspruches auf Erhöhung des durch UrteU oder Ver
gleich ln Geld festgesetzten Unterhaltes kann eine elnstweUige VerfUgung nicht 
nach I 381 ff. Insbesondere I 382, zahl 8 EO., sondern nur nach den sonstigen 
Bestimmungen der EO. (§379 EO.) bewUIIgt werden. 5. Mal 1923, Jud. B. Nr. 7, 
SZ. V/118. 

1ll. Es Ist der ,,anstll.ndlge" und nicht nur cler notwendige Unterhalt zu 
leisten. Maßgebend Ist das Kapitals- und Arbeitseinkommen des Gatten. 18. Dez. 
1923, Ob li 840, ZentrBI. 1924, S. 211; 

20. und zwar nach den Verhältnissen zur Zelt der Antragstellung. 11. Jll.n. 
1922, Ob II 3, ZentrBI. 1922, S. 682. 

21. Trotz eines Vergleiches über den Unterhaltsbetrag kann Erhöhung 
wegen sinkenden Geldwertes begehrt werden. 30. Nov. 1920, R 111 237, ZentrBl. 
1921, s. 166. 

22. Die Im Scheidungsstreit stehende, faktisch getrennt lebende Gattin kann 
nicht die Leistung eines Vorschusses fßr die Kosten Ihres Rechtsanwaltes be
gehren. 23. Juni 1925, SZ. Vll/300. 

23. Gefährdung Ist glaubhaft zu machen, wenn zur Sicherung rßckstll.ndlger 
Unterhaltsbeträge eine einstwellige Verfügung begehrt wird. 30. März 1921, 
ZentrBI. 1921, S. 314. 

24. Die geschiedene Gattin, die nach dem HD. v. 4. Mal 1841, JGS. 531 
auf Unterhaltsleistung klagt, muß fßr die BewUIIgung einer elnstweUigen Ver
fügungdie GefAhrdung glaubhaft machen. 12. Okt. 1920, sz. 11/107; 

25. sonst Ist eine Glaubhaftmachung der GefAhrdung nicht notwendig. 
8. Nov. 1900, GI. U. n. F. 1177. 

26. Auf Grund einer einstwelligen Verfügung, womit der einstweHen zu 
leistende Unterhalt bestimmt wurde, kann Exekution geführt werden. 3. Nov. 
1915, GI. U. n. F. 7632; 

27. und zwar bereits vor Eintritt Ihrer Rechtskraft. 27. AprU 1926, Ob I. 
340, ZentrBI. 1926, S. 617; 

28. wenn die Frau auf Veranlassung des Mannes den gemeinsamen Haushalt 
verlassen hat. 20. Juni 1916, Rv II 346, ZentrBI. 1916, S. 700; 

29. unter dieser Voraussetzung selbst außerhalb des SCheldungsverfahrens. 
16. Dez. 1919, R II 164, ZentrBI. 1920, S. 134; 

30. wean das entrlchterUche UrteU auf SCheidung aus dem alleinigen Ver
schulden des Mannes noch nicht rechtskräftig Ist. 4. Okt. 1922, Ob II 903, ZentrBI. 
1923, s. 185; 

31. wenn die Frau den Mann auf Unterhaltsleistung geklagt bat. 25. Febr. 
1916, R II 79, ZentrBI. 1917, S. 694; 
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82. wenn sie auf Erh6hung der Unterhaltaleilltung klagt. 11. April 1922, 
Ob 111 288, Zentrm. 1923, s. 655. 

33. RekiU"IIfrlst acht Tage. 3. Sept. 1901, GI. U. n. F.1546. 
M. I S82, z. 8 EO. kann nicht analog auf cUe Unterhaltllanaprllche der 

Eltern gegen Ihre Kinder (1154 abGB.) angewendet werden. 9. MArz 1920, SZ. 11/16. 
SS. Der Ehegattin gebllhrt wAhrend des Scheldunpprozeues auch dann der 

elnlltwelllge Unterhalt, wenn dem Ehemanne der abgesonderte Wohnort 
bewilligt wurde. 28. Dez. 1926, Ob 11 1030, Jurm. 1927, s. 26; 

36. nicht aber, wenn der Antrag der Frau auf Bewilligung des abgesonderten 
Wohnortes abgewiesen wurde. 15. April 1924, SZ. Vl/151. 

37. Abgesonderter Wohnort kann bewillllt werden, auch wenn die Ehegatten 
tataAcbllch bereits getrennt leben. 7. Mal 1902, GI. U. n. F.1892. 

38. Wenn der Frau der abgesonderte Wohnort bewilligt wurde, muß der 
Mann cUe der Gattin geh6rlge Wohnung rAumen. 8. Okt. 1902, GI. U. n. F. 2052. 

39. Unzullilllllgkelt des Auftrages an den Mann zur Räumung des Ihm und der 
Gattin gemelnllam gehörigen Hauses. 7. Dez. 1920, R 111 243, ZentrBI. 1921, 
s. 290. 

40. Unzullilllllgkelt der Bewilligung des abgesonderten Wohnortes, wenn sich 
die Gatten ohne gerichtliche Anzeige wieder vereinigt haben und neuerlich 
auf Scheidung geklagt wird. 3-. Mal 1910, R VI 153, Not.Ztg. 1911, S. 305. 

41. Siebe 137 EO. Nr. 68, I 346 EO. Nr. 2 und Entlieh. bei II 381, 384 EO. 

§ 383. ( 1) Die im § 382, Z. 2, bezeichnete Verwaltung ist in An
sehung von Liegenschaften unter entsprechender Anwendung der 
über die Zwangsverwaltung von Liegenschaften erlaaaenen Vor
schriften, in allen übrigen Fii.llen aber nach §§ 334: bis 339 und 34:1 
bis 34:4 oder in sinngemäßer Anwendung dieser Beatimmungen dureh
zufiihren. Die zu verwahrenden oder verwaltenden beweglichen 
Sachen Bind durch das V ollstreckungaorgan dem Gegner der gefährde
ten Partei wegzunehmen und dem Verwahrer oder Verwalter zu 
übergeben. 

(2) Die Ertragaüberachiiaae, die sich nach Bestreitung aller aus 
den Erträgniaaen zu berichtigenden Kosten und Auslagen ergeben, 
sind, soweit nicht Rechte dritter Personen entgegenstehen, dem 
Gegner der gefährdeten Partei auszufolgen, bei Beatrittenheit des 
Eigentums an der Sache aber gerichtlich zu erlegen. 

Mat. I S. 451, II S. 850. 

§ 384. (1) Wenn dem Gegner der gefährdeten Partei die Vor· 
nahme oder die Unterlaaaung bestimmter Handlungen und Ver
änderungen zur Pflicht gemacht wurde, haben behufs Durchfiihrung 
dieser gerichtlichen Verfügungen die Vorschriften der §§ 353 bis 358 
entsprechend Anwendung zu finden. 

(2) Die Unteraagnng der Veräußerung, Belastung oder Verpfän
dung von Liegenschaften und bücherlichen Rechten ist von Amts 
wegen in dem öffentlichen Buche, in welchem die Liegenschaft oder 
das fragliche Recht eingetragen ist, anzumerken. 

( 3) Durch Eintragungen, welche nach Vollzug dieser Anmerkung 
auf Grund einer vom Gegner der ·gefährdeten Partei dem Verbote 
zuwider vorgenommenen freiwilligen Verfügung erfolgen, wird der 
gefährdeten Partei gegenüber nur fiir den Fall ein Recht bewirkt, 
als der von ihr auf die Liegenschaft oder das bücherliche Recht 
erhobene Anspruch rechtskräftig abgewiesen wird. 

Mat. I S. 451, II S. 64, 851. 
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Formulare: E.-Form. 327; Vlttoreiii-Bioeh-Fischböek Nr. 160. 
Entsch.: 1. Rückwirkung des durch einstwellige Verfügung erlassenen Ver

äußerungs- und Belastungsverbotes auf eine ältere Anmerkung der Rangord
nung. 2-l. Aug. 1920, R I 166, ZentrBI. 1921, s. 240. 

2. Beziehung der Rangordnung für die Veräußerung und jener des Ver
äußerungs- und Belastungsverbotes nach I 384, siehe 19. Dez. 1922, SZ. IV/142. 

3. Siehe Entscheidungen bel I 382 EO. 

§ 385. (1) Das im § 382, Z. 7, bezeichnete Verbot erlangt dem 
Inhaber der Sachen gegenüber erst mit der Zustellung an ihn Wirk· 
aamkeit. 

(2) Er haftet von da an für allen durch die Nichtbefolgung des 
gerichtlichen Verbotes entstandenen Schaden, kann sich jedoch von 
dieser Haftung durch gerichtlichen Erlag der durch das Verbot be
troffenen Sachen oder durch deren Übergabe an einen auf seinen 
Antrag vom Gerichte zu beatellenden Verwahrer oder Verwalter be
freien. 

(3) Diese Bestimmungen gelten in gleicher Weise für den Dritt
schuldner oder den Inhaber der Sachen, wenn das gerichtliche Verbot 
gemäß § 379, Z. 3, erlassen wurde. 

lllln. V. 24. Okt. 1897, RGBI. 250 (Drlttverbot bei Forderungen an das 
Ärar.) 

Mat. I S. 451, II S. 851. 
Entsch.: Der Erlag nach 1385, Abs.2 EO. steht nicht dem nach §1425 abGB. 

gleich. Er bezweckt nicht Zahlung, sondern Sicherung. 22. Sept. 1925, SZ. Vll/282. 

§ 386. (l) Zum Zwecke der Sicherung der Person des Gegners 
der gefährdeten Partei darf nur die Verhaftung und Anhaltung 
stattfinden. Die Verhaftung darf nur angeordnet werden, wenn der 
Gegner der gefährdeten Partei flüchtig oder der Flucht verdächtig 
und zugleich die Besorgnis begründet ist, daß durch seine Flucht 
die Verwirklichung des Rechtes der gefährdeten Partei vereitelt würde. 

(2) In Bezug auf die Zuläasigkeit der Anhaltung in Haft und die 
Vollziehung dieser Haft gelten die Vorschriften der §§ 360 bis 366 
mit der Abweichung: 

1. daß gegen eine in aktiver Dienstleistung begriffene Person 
der bewaffneten Macht oder der Gendarmerie als einstweilige Vor
kehrung weder Haft angeordnet, noch vollzogen werden darf, 

2. daß die Haft wegen Fluchtverdachtes auf Ansuchen des Ver
hafteten, sofern der Zweck der einstweiligen Verfügung hledurch nicht 
vereitelt oder gefährdet wird, durch Anhaltung des Verhafteten in 
seiner Wohnung oder an einem anderen nicht öffentlichen Orte voll
zogen werden kann. 

( 3) Die Kosten einer solchen, nicht im öffentlichen Haftlokale 
zu vollziehenden Haft und insbesondere die mit der entsprechenden 
Überwachung des Verhafteten verbundenen Kosten hat dieser selbst 
zu tragen. Die Beatimmungen des § 366 finden auf diese Kosten in 
der Art Anwendung, daß bei nicht rechtzeitigem Vorauserlag der 
Kosten der Verhaftete in das öffentliche Haftlokal zu bringen ist. 

lnstr. f. Vollstr. 0., P. 156. 
Uefrelung exterritorialer Personen von der Hartung, siehe §§ 23, 24 Rechts

hllfeerlaß. 30.Aprll1924 JABI.14; 30.Apr111928, JABI.4 bezüglich Konsuln: RGBI. 
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96/75 und BGBI. 289/21 (Italien), BGBI. 135/21 (Deutschland), BGBI. 101/23 (Un· 
gam), BGBI. 853/22 (Tschechoslowakel), femer §24 Haager ProzeOüberelnkommen. 

JM. z. § 386 EO. 
Mat. I S. 449, II S. 62, 845. 
Formulare: E.-Form. 326. VlttorPlll-Bloch-Flschböck Nr. 162. 

Zustindlgkelt 

§ 387. ( 1) Für die Bewilligung einstweiliger Verfügungen, für 
die zu deren Durchführung notwendigen Anordnungen, sowie für die 
aus Anlaß solcher Verfügungen sich ergebenden sonstigen Antrag
stellungen und Verhandlungen ist, falls in diesem Gesetze nichts anderes 
bestimmt wird, das Gericht zuständig, vor welchem der Prozeß in 
der Hauptsache oder das Exekutionsverfahren, in Ansehung deren 
eine Verfügung getroffen werden soll, zur Zeit des ersten Antrages 
anhängig ist. 

(2) Falls solche Verfügungen vor Einleitung eines RechtBStreites 
oder nach rechtskräftigem Absehlusse desselben, jedoch vor Beginn 
der Exekution beantragt werden, ist für die bezeichneten Bewilli
gungen Anordnungen, Antragstellungen und Verbandlungen das 
Bezirksgerlebt zuständig, bei dem der Gegner der gefährdeten Partei 
zur Zeit der ersten Antragstellung seinen allgemeinen GerichtBStand 
in Streitsachen bat, wenn aber ein soleher für ihn im Geltungsgebiete 
dieses Gesetzes nicht begründet ist, das inländisehe Bezirksgericht, 
in dessen Sprengel sieh die Sache befindet, in Ansehung deren eine V er
fügung getroffen werden soll, oder der Drittsehuldner seinen Wohnsitz, 
Sitz oder Aufenthalt hat oder in dessen Sprengel sonst die dem Voll
zuge der einstweiligen Verfügung dienende Handlung vorzunehmen ist. 

Mat. I S. 450, II S. 846. 
Formulare: Heller-Trenkwalder Nr. 483. 
Entsch.: 1. Schon das Anbringen der Klage, nicht ent die StreitanhAnglgkelt 

begründet die Zuständigkeit. 25. Nov. 1919, SZ. 1/81. 

Zuständig Ist für die Bewilligung einer einstwelligen 
Verfügung: 

2. Gegen eine Aktiengesellschaft das Bezirksgericht, in dessen Sprengel sie 
Ihre Hauptniederlassung hat. 20. Mal1924, Ob 111 419, ZentrBI. 1924, S. 645; 

3. das Pflegschaftsgerlcht, wenn es sich um die Übergabe des Kindes an die 
auf Ehescheidung klagende Gattin handelt. 10. Aug. 1904, GI. U. n. F. 2757; 

4. das InlAndische Gericht bezüglich eines In seinem Sprengel befindlichen 
Vermögens eines AuslAnden zugunsten eines Ausländen. 4. Jän. 1916, R Vl189, 
ZentrBI. 1916, S. 265. 

5. Zur Bewtlllgung des abgesonderten Wohnortes und Festsetzung des 
einstwelligen Unterhaltes wAhrend des 1m Auslande anhängigen Ehescheidungs
prozesses Ist das Bezirksgericht zuständig. Das Gericht, das die einstwellige Ver
fügung bewilligt hat, Ist auch zur Verlängerung der Zelt, fllr die sie bestimmt Ist, 
zuständig. 13. Mal 1919, SZ. 1/26. 

6. Wenn die Zuständigkelt nach 1 387 EO. bestimmt wird, kann die Bewilli
gung des Drittverbotes wider die in venchledenen Bezirken dPSselben Ortes wohn
haften Drittschuldner nach Wahl der gefährdeten Partel bei jedem Bezirksgerichte, 
in dessen Sprengel einer der Drittschuldner wohnt, erfolgen. 15. Dez. 1925, 
Ob I 1025, ZentrBI. 1926, S. 226. 

§ 388. Wenn gemäß § 387, Absatz 1, für die Bewilligung der 
einstweiligen Verfügung und für das sich daran sebließende Verfahren 

HELLER, Aktenmuster 111. 18 
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ein Gerichtshof zuständig ist, kann in besonders dringenden Fällen 
der Vorsitzende des Senates, dem die Angelegenheit zugewiesen ist, 
über die auf einstweilige Verfügungen sich beziehenden Anträge 
entscheiden. 

Mat. I S. 450, II S. 62, 846. 
Entsch.: Über einen Rekurs gegen eine vom Vorsitzenden des Senates 

allein bewilligte einstwellige Verfügung entscheidet der Senat (II 516 ZPO.), 
27. März 1907, GI. U. n. F. 3732. 

Antrag auf Erlassong elnstweUiger Verftlgungen 

§ 389. {1) Bei Stellung des Antrages auf Erlassung einstweiliger 
Verfügungen hat die gefährdete Partei die von ihr begehrte Verfügung, 
die Zeit, für welche diese in Antrag gebracht wird, sowie den von ihr 
behaupteten oder ihr bereits zuerkannten Anspruch genau zu be
zeichnen und die den Antrag begründenden Tatsachen im einzelnen 
wahrheitsgemäß darzulegen. Falls nicht dem Antrage die nötigen 
Bescheinigungen in urkundlicher Form beiliegen, sind diese Tatsachen 
und, sofern nicht schon ein den Anspruch zuerkennendes Urteil vor
liegt, auch der von der gefährdeten Partei behauptete Anspruch auf 
Verlangen des Gerichtes glaubhaft zu machen. 

{2) Bei Forderungen ist insbesondere der geschuldete Geldbetrag 
oder der Geldwert des sonst zu leistenden Gegenstandes und, falls 
die antragstellende Partei statt der beantragten einstweiligen Ver
fügung mit der Sicherstellung durch gerichtliche Hinterlegung einer 
bestimmten Geldsumme sich begnügen zu wollen erklärt, diese Geld
summe anzugeben. Die Vorschriften der §§ 10 a und 372, Abs. 2, 
finden sinngemäße Anwendung. 

Siehe: 274 ZPO., § 78 EO. 
Mat. I S. 450, II S. 64, 847. 
Formulare: Heller-Trenkwalder Nr. 482. 
Entsch.: 1. Völliger Mangel an Bescheinigung des Anspruches kann 

nicht durch Sicherheitsleistung ersetzt werden. 15. März 1898, GI. U. n. F. 62. 
2. Abweisung des Antrages wegen nicht genauer Bezeichnung des Anspruches. 

30. Nov, 1898, GI. U. n. F. 394. 
3. Ein ungerechtfertigter Antrag Ist ohne weitere Vernehmungen abzuweisen. 

31. Jän. 1922, SZ. IV/14; 
4. jedoch sind bei nicht ausreichender Bescheinigung weitere angebotene 

Bescheinigungen aufzunehmen. 17. April 1917, R I 106, ZentrBI. 1917, S. 695; 
5. dies kann auch durch Informative Vernehmung der gefährdeten Partel 

geschehen. 30. Sept. 1919, SZ. 1/61. 
6. Zulässigkelt einer einstwelligen Verfügung für eine Schadenersatz

forderung, deren Höhe noch nicht feststeht. 21. März 1922, Ob II 217, ZentrB. 
1922, s. 274. 

7. Für die bücberllche Anmerkung der Anfechtungsklage Ist Be
scheinigung des Anspruches nötig. 28. Nov. 1899, GI. U. n. F. 772; 

8. ebenso Bescheinigung der Gefahr oder Slcherheltslelstung. 10. Dez. 1907, 
GI. U. n. F. 4014. 

9. Der Zedent kann nicht zur Sicherung der abgetretenen Forderung eine 
einstwellige Verfügung erwirken. 20. Jul11921, Ob II 524, ZentrBI. 1921, S. 553. 

10. Erfordernis der Bescheinigung der Bevollmächtigung bei GescbAfts
amchluß für einen Dritten. 30. Aug. 1922, Ob I 875, ZentrBI. 1924, S. 212. 

11. Die Glaubhaftmachung des Anspruches bei Sicherung gegen Patent
eingriffe muß durch Sachverständige oder Augl!nscheln erfolgen. 26. Sept. 1911, 
R II 752, ZentrBI. 1912, S. 1074. 
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12. Der Anspruch Ist nicht hinreichend bescheinigt durch eine vom Antrag
steller verfaßte Zusammenstellung der Forderungen. 21. Mal 1902, GI. U. n. F. 1908. 

13. Die GefAhrdung ist nicht hinreichend bescheinigt durch die allgemeine 
Behauptung einer möglichen Benachteßlgung. 1. Juli 1903, GI. U. n. F. 2396. 

14. Genügende Bescheinigung durch eine Brlefabschrlft, deren Richtigkelt 
vom Rechtsanwalte des Antragstellers bestAtlgt Ist. 8. April 1924, Ob I 269, 
ZentrBl. 1924, S. 210. 

15. Siehe Entscheidungen bei I 382. 

Anordnung 
§ 390. (1) Das Gericht kann bei nicht ausreichender Bescheini

gung des von der antragstellenden Partei behaupteten Anspruches 
eine einstweilige Verfilgung anordnen, wenn die dem Gegner hieraus 
drobenden Nachteile durch Geldersatz ausgeglichen werden können 
und vom Antragsteller .zu diesem Zwecke eine vom Gerichte nach 
freiem Ermessen zu bestimmende Sicherheit geleistet wird. 

(2) Das Gericht kann die Bewilligung einer einstweiligen Ver
fdgung nach Lage der Umstände von einer solchen Sicherheitsleistung 
abhi.ngig machen, wenngleich die antragstellende Partei die ihr 
obliegenden Bescheinigungen in genügender Art beigebracht hat. 

(3) In diesen Fällen darf mit dem Vollzuge der Veridgung nicht 
vor Nachweis des gerichtliehen Erlages der zu leistenden Sicherheit 
begonnen werden. 

158EO., 178 EO. 
Mat. I S. 452, li S. 854. 
Fonnulare: E.-Fonn. 329. 
Entsch.: 1. Die Sicherheitsleistung kann nicht die Bescheinigung der 

GefAhrdung ersetzen. 10. Nov. 1914, GI. U. n. F. 7104; 
2. sie Ist nach freiem Ermessen festzusetzen. 6. Sept. 1910, GI. U. n. F. 5150; 
3. sie kann auch nachträglich erhöht werden. 17. JAn. 1923, sz. V/13; 
4. auch durch das Rekursgerlcht. 6. Sept. 1910, GI. U. n. F. 5150; 
5. sie kann trotz Beschelnlgung des Anspruches und der Gefahr auferlegt 

werden. 4. Okt. 1921, Ob I 624, zentr. BI. 1921, s. 554. 
6. Siehe Entscheidungen bei 389. 

§ 391. (1) Der Beschluß, durch welchen eine einstweilige Verfü
gung bewilligt wird, bat die Zeit, für welche diese V eridgung getroffen 
wird, und im Falle der Anordnung einer gerichtlieben Hinterlegung 
der Sachen oder der Vomahme von Handlungen die Frist zu bestim
men, innerhalb welcher der Gegner der gefährdeten Partei diesem 
Auftrage nachzukommen hat. Ferner ist in dem BeaehlUSBe, aofem 
dies nach Beschaffenheit des Falles .zur Sicherung des Antragstellers 
genilgt, ein Geldbetrag festzustellen, durch deaaen gerichtliebe Hinter
legung die Vollziehung der bewilligten Verfügung gehemmt und der 
Gegner der gefährdeten Partei .zu dem Antrage auf Aufhebung der 
bereits vollzogenen Verfilgung berechtigt wird. 

(2) Wenn eine einstweilige Verfdgung vor Eintritt der Fälligkeit 
des von der antragstellenden Partei behaupteten Rechtes oder sonst 
vor Einleitung des Prozeaaea oder der Exekution bewilligt wird, ist 
im BeschlUSBe eine angemessene Frist für die Einbringung der Klage 
oder für den Antrag auf Bewilligung der Exekution zu bestimmen. 
Nach vergeblichem Ablaufe der Frist ist die getroffene Verfdgung 
auf Antrag oder von Amts wegen aufzuheben. 
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lnstrukt. f. Vollstr.O., P. 154. 
JM. z. § 375 EO. 
Mat. I S. 452, II S. 65, 855. 
Formulare: Heller-Trenkwalder Nr. 487. 
Entsch. 1. Unzulässigkelt einer Verlängerung der Frist, für welche die 

einstwellige Verfügung bewilligt wurde. Es kann nur um neuerliche Bewilligung 
der einstwelligen Verfügung angesucht werden. 13. Mal 1919, SZ. 1/26. 

1a. Mit Ablauf der Frist Ist die Geltung der bewilligten einstwelligen Ver
fügung nicht unter allen Umständen erloschen; es Ist vielmehr zulässig, vor Ablauf 
der Frist, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben sind, abermals eine 
einstwellige Verfügung derart zu bewilligen, daß sich die neue Frist an die ab
laufende unmittelbar anschließt, bzw. die Geltungsdauer der einstwelligen Ver
fügung verlängert wird. 29. März 1927, Ob 11260 und 261. ZentrBI. Bd. 45, Nr. 229, 
s. 639. 

2. Auf diese Frist findet 1 123ff. ZPO. keine Anwendung. 24. Sept. 1924, 
Ob I 674, ZentrBI. 1924, S. 646. 

3. Aufhebung der elnstwelllgen Verfügung, wenn der Nachwels der KIBga
erhebung nicht rechtzeitig erbracht wurde. 17. Nov. 1920, SZ. 11/124; 

4. in diesem Falle Ist der vom Gegner der gefährdeten Partel erlegte Geld· 
betrag zurückzuerstatten. 11. Nov. 1919, SZ. 1/75. 

S. Die Befrelungsmilgllchkelt Ist auch ohne diesbezüglichen Antrag fest
zusetzen. 23. Juni 1920, R II 106, ZentrBI. 1921, S. 448. 

6. Die Fristbestimmung kann auch durch den Nachwels der Klagsüberrelchung 
im Auslande entsprochen werden, wenn das Urteil des betreffenden Staates Im 
Inlande vollstreckbar Ist. 13. Mal 1919, SZ. 1/26. 

7. Achttägige Rekursfrist gegen die Anmerkung der Anfechtungsklage. 
30. Nov. 1904, GI. U. n. F. 2853. 

8. Unzulässigkelt eines Rekurses gegen eine elnstweUige Verfügung nach 
I 458 ZPO. 6. MArz 1923, SZ. V/SO. 

9. Siehe Entscheidungen bei 51 378, 379, 382, 384, 387, 389, 397. 

§ 392. (1) Zugunsten desselben Anspruches können auf Antrag 
zugleich mehrere Verfügungen bewilligt werden, wenn dies dem 
Gerichte nach Beschaffenheit des Falles zur vollen Erreichung des 
Sicherungszweckes notwendig erscheint. 

(2) Unter mehreren im einzelnen Falle gleich anwendbaren Ver
fügungea ist diejenige zu bewilligen, die zur Hintanhaltung der nach 
den besonderen Verhältnissen zu besorgenden Gefährdung am geeig
net.sten ist, bei gleicher Eignung aber die den Gegner der gefährdeten 
Partei am wenigsten beschwerende Verfügung. 

Mat. I S. 452, II S. 851), 

§ 393. (l) Einstweilige Verfilgungen werden stet.s auf Kosten 
der antragstellenden Partei getroffen, unbeschadet eines ihr zustehen
den Anspruches auf Ersatz dieser Kosten. Dies gilt insbesondere 
auch von den Kosten des Erlages, der Verwahrung oder Verwaltung 
mit Verbot belegter Sachen (§ 385). 

(2) Bei Bewilligung einer einstweiligen Verfügung kann, auch 
außer dem Falle der Anordnung einer Haft, der antragstellenden 
Partei aufgetragen werden, den zur Vollziehung der erlassenen Ver· 
fügungerforderlichen Geldbetrag im vorhinein in der Gerichtskanzlei 
zu erlegen. Vor Nachweis dieses Erlages darf mit der Vollziehung 
der Verfügung nicht begonnen werden. 

Mat. I S. 452, II S. 855. 
Entsch.: Der Antragsteller trägt auch dann die vorläufigen Kosten, 

wenn der Widerspruch des Gegners erfolglos bleibt. 30. Dez.t907, GI. U. n. F. 4038. 
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§ 394. (1) Wenn der gefährdeten Partei der behauptete Anspruch, 
für welchen die einstweilige Verfilgung bewilligt wurde, rechtekräftig 
aberkannt wird, wenn ihr Ansuchen eich sonst als ungerechtfertigt 
erweist, oder wenn sie die zur Erhebung der Klage oder Einleitung 
der Exekution bestimmte Frist versäumt, so bat die Partei, auf deren 
Antrag die einstweilige Verfiigung bewilligt wurde, ihrem Gegner 
für alle ihm durch die einstweilige Verfügung verursachteq Ver
mögenanacbteile Ersatz zu leisten. Die Höbe des Ersatzes bat das 
Gericht auf Antrag nach freier Überzeugung ( § 273 der Zivilprozeß
ordnung) durch Beschluß festzusetzen. N acb Eintritt der Rechtekraft 
findet auf Grund diesea Beschlu&Bea Exekution auf das Vermögen 
der Partei statt, welche die einstweilige Verfügung beantragt bat. 

(2) Wurde die einstweilige Verfügung offenbar mutwillig erwirkt, 
so ist der Partei überdies auf Antrag ihres Gegners eine vom Gerichte 
mit Rücksicht auf die besonderen Umstände des einzelnen Falles 
zu bemessende Mutwillenaatra~e aufzuerlegen. 

§ 112 Patentg. 11. Jän. 1897, RGBJ. 30. 
JM. z. I 394 EO. 
Mat. I S. 453, II S. 856. 
Formulare: Heller·Trenkwalder Nr. 488. 
Entsch.: 1. Unter .,Vermögensnachtell" Ist wirklicher Schaden und 

entgangener Gewinn zu verstehen. 31. Aug. 1898, GI. U. n. F. 819; 
2. und zwar auf Grund der Vermögenslage des Gegners der gefährdeten 

Partel zur Zelt der Erlassung der elnstweUlgen VerfQgung. 28. Juli 1915, GI. U. 
n. F.7536; 

3. dazu gehört auch ein Mehranspruch des Anwaltes des Gegners der gefähr· 
deten Partel im Sinne des I 2, Abs. 2, RAT. 19. Jänn. 1927, SZ. IX/12. 

4. Unterscheidung des Ersatzanspruches von den Kosten. 20. Febr. 1923, 
SZ. V/39. 

5. Die Geltendmachung der Entschädigung Ist nicht an die Frist des I 74, 
Abs. 2 gebunden; (auch nicht, wenn als Entschädigung nur Vertretungskosten 
begehrt werden). 30. März 1927, R XXXIX 399 LG. Wien, Anw.Ztg. 1927, S. 155. 

6. Anträge nach 1 394 sind Ferlalsachen. 24. Febr. 1925, SZ. VII/57. 
7. Nach der rechtskräftigen Abweisung der Klage trägt der Kläger die 

Kosten für die Löschung cler Streltanmerkung. 27. AprU 1905, GI. U. n. F. 3035. 

Literatur 
Teich Meier: Die Schadenersatzpflicht aus einer ungerechtfertigten elnstwelll· 

gen VerfQgung. ZentrBl. Bd. 34, S. 380, 487, 553, 659. 

§ 395. (1) Für die Zustellung des eine einstweilige Verfügung 
bewilligenden Beachlu&Bea an den Gegner der gefährdeten Partei, an 
den Drittschuldner und an den Inhaber der mit Verbot belegten 
Sachen sind die für die Zustellung von Klagen geltenden BeiltimmUD
gen maßgebend. 

(2) Im Falle der Anordnung einer Haft bat die Zustellung des 
Beschlusses an die anzuhaltende Person bei Verhaftung derselben zu 
geschehen. 

II 106 bis 108 ZPO. 
Mat. I S. 453, II S. 856. 

Unstattbaftlgkel& der Vollziehung einer elnstweiUgen VerfUgung 

§ 396. Die Vollziehung einer bewilligten Verfügung ist, aofeme 
sie nicht wegen eines angebrachten Rekurses aufgeschoben wurde, 
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unstatthaft, wenn seit dem Tage, an welchem die Bewilligung ver
kündet oder der antragstellenden Partei durch Zustellung des Be
schlusses bekannt gegeben wurde, mehr als ein Monat verstrichen ist. 

Mat. I S. 453, II. S. 65, 856. 
Entsch.: l.UnzulässlgkeltelnesneuerUchen Vollzuces einer bereits voll

zogenen einstwelligen Verfügung. 1. März 1922, Ob. II 147, Zentr. BI. 1922, 
s. 345. 

2. Die Frist gilt auch ftlr die von einem a u sl ä n d ls c h e n Gerichte be
willigte einstwellige Vertilgung. 6. Jull1898, GI. U. n. F. 249. 

Widerspruch 

§ 397. ( 1) Gegen die Bewilligung einer einstweiligen V erf'iigung 
kann der Gegner der gefährdeten Partei, falls er nicht bereits vor der 
Beschlußfassung einvernommen wurde, Widerspruch erheben. 

(2) Der Widerspruch muß innerhalb vierzehn Tagen nach Zu
stellung des Beschlusses bei dem Gerichte erhoben werden, bei welchem 
der Antrag auf Bewilligung der einstweiligen Verf'iigung angebracht 
wurde. 

(3) Durch die Erhebung des Widerspruches wird die Vollziehung 
der getroffenen Verf'iigungen nicht gehemmt • 

.Mat. I S. 453, II S. 857. 
Formulare: Heller-Trenkwalder Nr. 489, Vlttorelli-Bioch-Fiscbbllck Nr. 163. 

11. Teil Aktenmuster LVIII. 
E n t s c h.: 1. Gegen die Bewilligung einer einstwelligen Vertilgung kann vom 

Gegner der gefährdeten Partel auch dann der R e k u r s erhoben werden, wenn 
er vor deren Erlassung nicht einvernommen worden Ist. 18. Febr. 1913, Spruch
H e p. N r. 213, GI. U. n. F. 6310. 

2. ZulAsslgkett des Widerspruches gegen die pfandweise Beschreibung 
(§ 1101 abGB.) 18. Dezember 1906, GI. U. n. F. 3603 u. a. m. 

3. Die BescheInIgung s mIt t e I des Widerspruches müssen den Vor
schriften des I 274 ZPO. entsprechen. 8. März 1906, GI. U. n. F. 3350. 

4. AchttAglge R e k u r s f r Ia t gegen die Entscheidung über den einstwel
ligen Unterhalt der Gattin. 3. Sept. 1901, GI. U. n. F. 1546; 

5. ebenso gegen die Entscheidung über den abteesonderten Wohnort, 
1. Okt. 1902, GI. U. n. F. 2044. 

6. 14tAglge Rekursfrist gegen den Auftrag, für die Kinder wAhrend des 
Ehescheidungsprozesses den vorläufigen Unterhalt zu leisten. 14. JAn. 1908, 
GI. U. n. F. 4074. 

7. Stehe Entscheidungen bei II 394 und 398 EO. 

§ 398. (1) Zufolge erhobenen Widerspruches ist 'iiber die Statt
haftigkeit und Angemessenheit der bewilligten Verf'iigung mündlich 
zu verhandeln und durch Beschluß zu entscheiden. 

(2) Das Gericht kann die Bestätigung, Abänderung oder Auf
hebung der getroffenen Verf'iigung von der Leistung einer von ihm 
nach freiem ErmeBSen zu bestimmenden Sicherheit abhängig 
machen. 

Mal. I S. 453, II S. 65, 857. 
Formulare: HeUer-Trenkwalder Nr. 489. 
Entsch.: 1. Es sind nur sofort aufnehmbare Beweise zulässig; Vertagung 

zur Ladung von Zeugen Ist unzulässig. 8. März 1906, GI. U. n. F. 3350. 
2. Unzulässigkelt der eidlichen Partelvernehmung. 17. Jän. 1922, Ob I 19, 

ZentrBI. 1922, S. 341. -
3. Berücksichtigung materiellrechtlicher Einwendungen gegen den zu sichem

den Anspruch. 17. Jön. 1923, SZ. V/11; 
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4. ebenso von Tatsachen, dle erst nach der einstwelligen Verfügung ein
getreten sind. 21. Nov. 1922, SZ. IV/123. 

5. Der Antragsteller trAgt vorläufig dle Kosten. 30. Dez. 1907, GI. U. n. F. 
4038. 

6. Nach Abweisung des Widerspruches trägt der Gegner der gefährdeten 
Partel dle Kosten der Verhandlung und der Rechtsmittel. 19. April 1906, GI. U. 
n.F.3394. 

7. Siehe Entsch. bel 111 394 u. 397 EO. 

Aufhebung oder Elnsohrlnkung der getroffenen Verftlgung 

§ 399. (1) Außer den in den §§ 386 und 391 angeführten Fällen 
der Aufhebung einer getroffenen Verfügung kann die Aufhebung 
oder Einschränkung, und zwar selbst nach Zurückweisung eines 
gemäß § 397 erhobenen Widerspruches, beantragt werden: 

1. wenn die angeordnete Verfügung in weiterem Umfange aus
geführt wurde, als es zur Sicherung der gefährdeten Partei notwendig 
ist; 

2. wenn sich inzwischen die Verhältnisse, in Anbetracht deren 
die einstweilige Verfügung bewilligt wurde, derart geändert haben, 
daß es des Fortbestandes dieser Verfügung zur Sicherung der Partei, 
auf deren Antrag sie bewilligt wurde, nicht mehr bedarf; 

3. wenn der Gegner der gefährdeten Partei die ihm vorbehaltene 
oder eine anderweitige, dem Gerichte genügend erscheinende Sicher
heit geleistet hat und sich darüber ausweist; 

4. wenn der Anspruch der gefährdeten Partei, für welchen die 
einstweilige Verfügung bewilligt wurde, berichtigt oder rechtskräftig 
aberkannt oder dessen Erlöschen rechtskräftig festgestellt wurde. 

(2) Über solche Anträge hat, wenn sie zu einer Zeit gestellt werden, 
da der Prozeß in der Hauptsache noch anhängig ist, das Prozeßgericht 
erster Instanz, in allen anderen Fällen das Gericht, bei welchem der 
Antrag auf Bewilligung der einstweiligen Verfügung angebracht 
wurde, durch Beschluß zu entscheiden. Der Entscheidung hat eine 
mündliche Verhandlung vorauszugehen. 

11 MV. 24. Okt.1897, RGBI. 250 (Verständigung der anweisenden Behörde 
von der Aufhebung eines Drittverbotes bel Forderungen gegen einen öffentlichen 
Fonds). 

Mat. I S. 453, II S. 65, 857. 
Entsch.: 1. Dle durch Eröffnung des Ausgleichsverfahrens geänderten 

Verhältnisse können einen Antrag nach I 399 rechUertlgen. 21. Febr. 1924, SZ. 
VI/78. 

2. Bel einer etwaigen Einschränkung ist auch auf dle Elnbrlngllchkelt 
der als Sicherung dienenden Forderung zu achten. 28. Mal 1918, R II 185 G H. 
1918, s. 325. 

3. Die Möglichkelt der Pfändung der mlt Verbot belegten Forderung bildet 
keinen Grund zur Aufrechterhaltung des Verbotes in tlbermABlgem Umfange. 
11. Juni 1918, R I 131, ZentrBI. 1918, S. 684. 

4. Eine auf Grund Pines noch nicht rechtskräftigen Titels bewilligte einst
wellige Verfügung ist nicht deshalb aufzuheben, weil der Beklagte auf ein Rechts
mittel gegen den Titel verzichtet hat. 14. Jän. 1913, R I 851/12, ZentrBI. 1913, 
s. 618. 

§ 400. Eine zur Deckung der Kosten oder der Schadenersatz• 
amsprüche von der gefährdeten Partei erlegte Sicherheit (§§ 390 und 
398) darf ihr erst nach Ablauf von vierzehn Tagen seit Eintritt der 
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Rechtskraft des BeschluBBes ausgefolgt werden, durch welchen die 
einstweilige Verfügung aufgehoben wird. 

Jllat. I S. 453, II S. 858. 
Entsch.: Die von der gefährdeten Partel erlegte Sicherheit darf ungeachtet 

der Rechtskraft des Ihrem Begehren stattgebenden Urteiles erst nach Ablauf 
der Frist des § 400 zurückgestellt werden. 27. Jän. 1925, SZ. VII/24. 

Anordnungen in be&relf verwahrter Sachen 

§ 401. (1) Sind zur Abwendung einer beträchtlichen Wertver
ringerung, unverhältnismäßiger Kosten oder anderer Nachteile oder 
zur Erzielung eines Vorteiles bei in Verwahrung genommenen Sachen 
irgendwelche Verfügungen notwendig oder nützlich, so können diese 
von dem im § 399, letzter Absatz, bezeichneten Gerichte auf Antrag 
bewilligt werden. Falls nicht beide Parteien über die zu treffende 
Verfügung einig sind, hat das Gericht mit tunliebster Berücksichti
gung der Rechte des Eigentümers das nach Beschaffenheit des Falles 
Erforderliche anzuordnen. 

(2) In besonders dringenden Fällen kann eine solche Anordnung 
ohne vorgängige Vernehmung des Gegners erlassen werden. Dies 
gilt insbesondere für die Handlungea, die zur Erhaltung oder Ausübung 
der Rechte aus den im § 296 bezeichneten Papieren erforderlich sind. 

1\lat. I S. 453, II S. 65, 858. 
Formulare: Heller-Trenkwalder Nr. 490. 
Entsch.: Zulässigkelt der Verwaltung als Slcherungsmaßnahme, auch 

wenn sie zur Veräußerung der zu verwaltenden Sachen führt. 30. Nov. 1915, 
GI. U. n. F. 7688. 

§ 402. Sofern in diesem Teile nichts anderes bestimmt ist, finden 
die Bestimmungen über das Exekutionsverfahren sinngemäße An
wendung. 

Mat. I S. 453, II S. 858. 



Zweiter Teil 

Muster von Akten 



I. 

Zwangsweise Pfandrechtsbegründung auf eine Liegenschaft; 
Einstellung und Löschung 

E 150/28• 
Bezirksgericht Hietzing. • 1 
Eingelangt am 15./2. 1928, 10 Uhr Vormittag TZ. 275/28.1• 

2fach 3 Beilagen, 1 Rubrik. 

Grund buchseinga be.1 

(Gesuch um zwangsweise Pfandrechtsbegründung.)1 

An das Bezirksgericht in Hietzing.' 
Betreibende Partei: Josef Mayer} Kaufmann in Wien Xlll, 

Lainzerstraße N r. 45,· 
Vertreten durch: Dr. Franz Vogel,' RechtsanwaU in Wien Xlll, 

Am Platz Nr. 2. 
Verpflichtete Partei: Franz Spohr,' Tischler in Wien XIII, Alt

gasse Nr. 4. 
Antrag auf Bewilligung der zwangsweisen Pfandrechtsbegrün

dung wegen S 1000. 
2fach, 1 Rubrik, 2 Beilagen,• 1 Vollmacht. 

Die betreibende Partei beantragt mangels Zahlung folgenden 

Beschluß: 

Auf Grund des vollstreckbaren Urteiles7 des Bezirksgerichtes 
1115/26 

Meidling tJom 15./12. 1926 0 4 wird der betreibenden Partei 

zur Hereinbringung der vollstreckbaren Forderung im Betrage von 
S 1000 samt 7% Zinsen seit 15.f9. 1926, S 114,50 Prozeßkosten7 und 
der Kosten dieses Antrages die Exekution mittels zwangsweiser Pfand
rechtsbegründungs durch bücherliehe Einverleibung des Pfand
rechtes auf die der verpflichteten Partei gehörige Liegenschaft 
Haus in der Altgasse Nr.15, ONr. undEZ.10 des Grundbuches Hietzing• 
bewilligt. 

Die Eintragungsgebühr wurde in Stempelmarken entrichtet. 
Einzuschreiten haben: 
a) als Grundbuchsgericht } das B . k . ht Hietz' , 
b) als Exekutionsgericht eztr sgerw tng. 

• Das Ist der Eingangsvermerk (I 491 GEO.); derselbe wird in der Folge 
nur mit "Eingangsvermerk" angeführt. 
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Zum Zwecke der Kostenbestimmung wird der Streitwert dieBeB 
Antrages gemäß § 15 des Rechtsanwaltstarifes wie folgt errechnet: 

1. Kapitalsfortltrrung ..•.•..•............................ 8 1000 
2. Bi81aer aufgeltw.ftme ZinBtm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 18 
3. Bi8Aer aufgeltw.ftme Komn ........................... " 114 

Zt&BM~Hr&fm .. .. .. .. .. .. 8 1132 

An Kosten werden verzeichnet:1° S ....... . 

UnterBCbrift der betreibenden Partei: 
Josef Mayer 

8piegeZ:11 Kein Anstand. 
15.f2. 1928. Lang, Gdbf. 

BewiZUgt. sc.u (amragsgemäfJ.) Komn 8 ••...•.. 
15.f2. 1928. Dr. Gold . 

zvu B Vertreter des betrribfmden Gldubigers; B VerpfZiclteeer mit 
Schrijiso.te. Siehe GnmdbucA.u 

Vollzogen11 am 16.f2. 1928 unter OPZ. 15. 
Lang, Gdbf. 

TZ. 290/28.1' 

Gesuch um Einstellung der Exekution. 
(Pfandrechtslöschung.) 

An das BuirksgericAC in Hietßng.17 

Bezeichnung der Rechtssache: 

E 150/28 
2 

Betreibende Partei: Josef Mayer,1 Kaufmann, Wien XIII, Laitu:er· 
BtrafJe Nr. 45. 

Vertreten durch: Dr. Frtm~~ VogeZ,1 RechtsamoaU, Wien XIII, .Am 
PZo.te Nr. 2. 

Verpflichtete Partei: Frtm~~ 8pohr,1 TisdZer, Wien XIII, AZtgtJBse 
Nr.·4. 

Antrag der betreibenden und verpflichteten Partei auf Einstellung 
der Exekution und Pfandrechtslöschung wegen 8 1000 samt Nebtm
gebiihrtm. 

Die verpflichtete Partei hat am 28.f2. 1928 die Schuld samt 
Nebengebilhren bezahlt. 

Die betreibende Partei verzeichnet an Kosten18 dieses An-
trag~& 8 ....... . 

BemeBBungegrundlage :lt 
Kapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1000 
ZinBtm •.•..•..•....•..•.......•..••...........•....... " 20 
Kosten ............................................... " 114 

Zuaammen .. .. .. . .. .. • 8 1134 
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Die betreibende Partei wid die verpflichtete Partei beantragen 
folgenden 

Beschluß 

Die vom BeeirkBgerichte Hietßng mit BeBchluP tJOm 15.f2. 1928 
E 150/28{1 bewilligte Exekution mittels zwangsweiser Pfandrechts
begründung durch bücherliehe Einverleibung des Pfandrechtes auf 
die der verpflichteten Partei gehörige Liegenschaft Grundbuch Hiet
eing, EZ. 10, wird mit Zustimmung der betreibenden Partei gemäß 
§ 39, Z. 6 EO. eingestellt. Alle schon vollzogenen Exekutionsakte, 
soweit sie zu Gunsten der oben bezeichneten vollstreckbaren 
Forderung der betreibenden Partei vollzogen wurden, werden auf
gehoben. 

Zugleich wird von Amts wegen10 die Löschung des für die For
derung der betreibenden Partei haftenden, oben bezeichneten Pfand
rechtes verfügt. Das unterfertigte Gericht als Grundbuchsgericht 
hat die Löschung dieses Pfandrechtes einzuverleiben. 

Die verpflichtete Partei hat der betreibenden Partei die Kosten 
dieses Antrages binnen 14 Tagen bei Exekution zu ersetzen. 

Die verpflichtete Partei stimmt der sofortigen Einverleibung 
der Löschung zu.•o 

BpiegeZ:11 Kein .AMttmd. 
1.f3. 1928. 

Lang, Gdbf. 

JoBef Mayer 
FTO!fl.e Bpohr 

Bfl111iUigt.11 Bt. Kosten. B ....... . 
2.f3. 1928. Dr. GoZd 

Z V. :11 Beidtm Teilet&. 
Siehe Grundbuch." 
VoZZeogm'A unter OPZ. 18. 

3.f3. 1928. Lang, Gdbf. 

Anmerkungen zum Beispiel I. 
1 1Jber die Bildung der Geschäftszahl siehe § 414 Geo., über die 

Bildung der Ordnungsnummer § 417 Geo. - 1• Tagebuchzahl, siehe 
§ 491 Geo. - 1 Grundbuchseingaben sollen als solche bezeichnet 
sein. - 1 Siehe §§ 87ff. EO. - ' Bezüglich der Zuständigkeit zur 
Bewilligung siehe § 4 EO. Falls das Gericht, welches den Exekutions
titel geschaffen hat (Titelgericht) nicht zugleich Exekutionsgericht ist 
und die Exekution bewilligt, entfällt der Spiegel (das Lustrum) 
und hat das Exekutionsgericht nach Vergleichung mit dem Grund
buchstande den Vollzug anzuordnen, wenn kein grundbücherlieber 
Anstand besteht.- 1 Siehe § 54 EO. - • Bei Einbringung des An
trages beim Exekutionsgerichte ist das Urteil in Urschrift, versehen 
mit der Vollstreckbarkeitsklausel, weiters in Abschrift für die Ur-
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kundensammlung (§ 90 GG.) beizubringen.- 7 Siehe § 54/2 EO. -
1 Siehe § 54/3 EO. - 1 Siehe Anmerkung 4 und § 18 Z. 1 EO. -
10 Die Einsetzung der Kosten wird hier und in den folgenden Beispie· 
len unterlassen, ebenso werden auch die Stempel und Gebiihren nicht 
angefiihrt, weil die diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften häufig 
wechseln. - 11 Siehe § 496 Geo. Beim Landesgerichte für ZRS. Wien 
wird das Lustrum (Spiegel) in der Weise erstattet, daß der Name 
des Eigentümers (Verpflichteter) und weiters angegeben wird, ob 
ihm das Eigentum unbeschränkt zusteht. Bei Anmerkung der 
Vollstreckbarkeit wird außerdem berichtet, ob das vertragsmäßige 
Pfandrecht tatsächlich für die betreibende Partei haftet. Ein solcher 
Spiegel lautet: 

BPZ. 6. FrOIM Bpohr wnbeBchränkt. 
CPZ. 10. Pfandrecht für die betreibende Partei, wie im G~he 

einverleibt. 
15./2. 1928. Lang, Gilbf. 

11 Bewilligungsvermerk des Richters; falls der Antrag nicht so ver
faßt ist, wie die Ausfertigung zu lauten hat, lautet die Erledigung: 

"Bewilligt E. F. 174 KoBten 8 ....... . 

15./2 1928. Dr. GoZd 

ZV. wie im Text. Dieses Formular lautet: 

z ...... . 
Bewilligung der zwangsweisen Pfandrechtsbegrilndung. 

Auf Grund des Urteiles ...... wird der betreibenden Partei .... . 
wider die verpflichtete Partei . . . . . . zugunsten der vollstreckbaren 
Forderung von . . . . . . samt . . . '}'0 Zinsen seit ................••. 
der Kosten von .. : . . . der Kosten dieses Ansuchens von . . . . . . die 
Exekution mittels zwangsweiser Pfandrechtsbegrilndung durch 
b'O.cherliche Einverleibung des Pfandrechtes auf . . . . . . die Liegen
schaften: 

Grundbuch . . . . . . . . Einl.-Z. . . . . . . . . als Haupteinlage und 
auf . . . . . . Liegenschaften: Grundbuch . . . . . . . . Einl.-Z ........ . 
als Nebeneinlagen ........ bewilligt. 

Als Exekutionsgericht und Grundbuchsgericht hat das ..... . 
Gericht . . . . . . einzuschreiten und die Beteiligten zu verständigen. 

Zur Berichtigung der Eintragungsgebiihr wurden die Stempel
marken im Betrage von . . . . . . beigebracht. 

11 Wenn die Eintragungsgebühr nicht unmittelbar entrichtet wer
den kann, ist die Bemessungsbehörde zu verständigen. - u Siehe 
§ 497 Geo. - 11 Ist die Bestätigung des Grundbuchfiihrers 
über die vollzogene Eintragung. - 11 Siehe Anm. 1 a. - 17 Siehe 
Anm. 4 und 9. - 18 Siehe Anm. 10. - 11 Siehe § 15 RAT. - 10 Zu
stimmung des Verpflichteten zur sofortigen Löschung des Pfand-
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rechtes ddrfte mit Rücksicht auf § 33 der 111. Teil-Novelle zu § 469 
abGB. erforderlich sein; sonst wäre die Rechtskraft des Einstellungs
beschlusses abzuwarten. Beim LandesgeriehtfürZRS. Wien wird die 
Zustimmung des Verpflichteten (als Eigentilmer) zur Einverleibung 
der Löschung verlangt. 11 Siebe Anm. 11. - • Siehe Anmerkung 12. 
Das Formular auf Einstellung der Exekution und Pfandrecbtslöschung 
E.-Form. 181 lautet: 

Einstellung der Exekution und Pfandrechtslöschung. 
Betreibende Partei ...... Verpflichtete Partei ...... wegen ... . 
Die vom . . . . . . Gerichte ...... mit Beschluß ..•... Geschäft.s-

zabl . . . . . . bewilligte Exekution mittels zwangsweiser Pfandrecbts
begrilndung durch bücherliehe Einverleibung des . . . . Pfand-
rechtes auf ...... die Liegenschaft: Grundbuch ...... Einl.-Z •..... 
als Haupteinlage und auf . . . . . . die Liegenschaften: Grundbuch .... 
Einl.-Z. . . . . . . als Nebeneinlagen wird mit Zustimmung der be
treibenden Partei gemäß § 39, Z. 6 EO., eingestellt. Alle schon voll
zogenen Exekutionaakte, soweit sie zugunsten der oben bezeichneten 
vollstreckbaren Forderung der betreibenden Partei vollzogen wurden, 
werden aufgehoben. 

Zugleich wird von Amts wegen die Löschung des für die For
derung der betreibenden ):'artei haftenden oben bezeichneten Pfand
rechtes bewilligt. 

Die verpflichtete Partei hat der betreibenden Partei die Kosten 
dieses Antrages von ...... binnen 14 Tagen bei Exekution zu ersetzen. 
- • Siebe Anm. 13. - .. Siebe Anm. 14. - • Siehe Anm. 15. 

II. 

Zwangswelse Pfandrechtsbegründung durch Anmerkung 
der Vollstreckbarkfit 

EingtmgsvermeTk TZ. 115/28.1 
Grundbuehseingabe.1 

An da8 .La-ndesgericht' in Lim. 

E 115/28 
1 

Betreibende Partei:' Josef Kluge, Fabrikant, Lim, BahmtrafJe Nr. 3. 
Vertreten durch: Dr. Fram Tauber, RechtBtm1DaU, IÄ'MI, Bal&mtrafJe 

Nr.3. 
Verpflichtete Partei:'KarlGlück,GlaBermeilteT, Li'MI, Josefgasse Nr.10. 
Antrag auf Bewilligung der zwangsweisen Pfandreehtsbegrllndung 

durch Anmerkung der Vollstreckbarkeit,' wegen 8 6000 •· A. 
2faeb, 1 Rubrik, 2 Beilagen,• 1 VoUmacht. 

Die betreibende Partei beantragt mangels Zahlung folgenden 

Beschluß: 
Auf Grund des recltBkräjtigm Urleile .. dietel Gerichtel t10m 1.f9. 

1928 1 Og 11:~28 wird der betreibenden Partei Jo•ef Klug, Fabrikant, 
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L&M, Bfll&mtra{Je N".. 3 wider die verpflichtete Partei Ka't'Z Glück, 
GZa8~, Liu, Jo•efgas•e Nr.10, zur Hereinbringung der voll
streckbaren Forderung von 8 5000 samt 7°/0 ZiMen """"' 1.f3. 1927, 
8 215 Prou{JkoBWn. und der Kosten dieses Ansuchens von 8 ••.•••• 
die Exekution durch bdcherliche Anmerkung der Vollatreckbarkeit 
der Forderung von 8 5000 samt Nebengebilhren bewilligt, zu deren 
Gunsten auf der Liegenschaft, Gnmdbuch Liu, EZ. 100 das Pfand
recht in OPZ. 14 einverleibt ist. 

Als Exekutions- und Grundbuchsgericht hat das Ltmd6sgericht 
in Liu einzuschreiten. 
Kosten: ....... . 
Berchnungagrundlage nach § 15, RAT.: ....... . 

Spiegel:' Kein A'Micmd. 

Be!DiZUgt, Bt.• (amragsgemäfJ). 

Josef Kluge chwch Dr. Tauber 

Lang, Gdbf. 

15.f11. 1928. Dr. Bauer 

ZV.:' Btritleft Trileä, dem VerpfZic1atelm mit Bohrijtsab. Siehe Gnmd
buch.lo 

Volleogmn utater OPZ. 20. 
16./11. 1928. Lang, Gdbf. 

Anmerkungen zum Beispiel II. 
1 Siehe § 491 Geo. - 1 Grundbuchseingaben sollen als solche 

bezeichnet werden.- 1 Siehe§ 4 EO.-' Siehe§ 54 EO.- • Siehe 
§ 89 EO.- • Siehe Anm. 6 bei Beispiel I. - 7 Siehe Anm. 11 bei 
Beispiel I. - 8 Bewilligungsvermerk des Richters; falla der Antrag 
nicht so verfaßt ist, wie ltie Ausfertigung zu lauten hat, lautet die 
Erledigung: 

BevriUigt E.-Form. 178, KoBWn. 8 •••..••• 
15./11.1928. Dr. Bauer 

Dieses Formular lautet: 

Bewilligung der Anmerkung der Vollstreckbarkeit. 
Auf Grund des Urteiles . . . . . . . . wird der betreibenden Par

tei . . . . . . . . wider die verpflichtete Partei . . . . . . . . zur Herein
bringung der vollatreckbaren Forderung von . . . . . . . . samt .... % 
Zinsen seit . . . . . . . . der Kosten von . . . . . . . . der Kosten dieses 
Ansuchens von . . . . . . . . die Exekution durch biicherliche Anmer-
kung der Vollatreckbarkeit der Forderung von ........ samt Neben~ 
gebdhren bewilligt, zu deren Gunsten auf den Liegenschaften: 
Grundbuch . . . . . . . . Einl.-Z. . . . . das Pfandrecht einverleibt ist. 

Das ........ gericht als Grundbuchsgericht hat diese bilcherliche 
Anmerkung zu vollziehen und die Beteiligten zu verstindigen. 

Als Exekutionsgericht hat das . . . . . . Bezirksgericht ....... . 
einzuschreiten. 

1 Siehe Anm. 13 bei Beispiel I. - 10 Siehe § 497 Geo. -
11 Siehe § 497 Geo. 
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III. 

Zwangsweise Pfandrechtsbegründung durch Einverleibung des 
Simultanpfandreehtes 1 (BewilUgungsgericht ist zugleich Grund· 
buchs· bezw. Exekntionsgericht); Antrag auf Einsehrlnknng 

der Exekution 

EingtmgBVerm81'k. TZ. 990/28.1 

Grund buchseinga be.• 
(Gesuch um zwangsweise Pfandrechtsbegründung.) 

An daB Bezirksgericht in Hietzing.' 

E 222/28 
1 

Betreibende Partei: J osef W oreZ,1 Kaufmo!MI,, W im XIII, LaiMer
strafJe Nr. 101. 

Vertreten durch: Dr. Isidur Mann,11 RechtBanwaU, Wien XIV, Rein
durfgaBBe Nr. 15. 

Verpflichtete Partei: Fra1UI MeiBZ,' TisohZermeiBter, Wien XIII, 
WattmanngaBBe Nr. 22. 

Antrag auf Bewilligung der zwangsweisen Pfanilrechtsbegründung 
wegen S 1000. 

2fach, 1 Rubrik, 3 Beilagen,• 1 VoUmaoht. 

Die betreibende Partei beantragt mangels Zahlung folgenden 

Beschluß: 

Auf Grund des voU.treckbaren UrteiZes7 dieBeB Gerichtes vom 
1.f7. 1928 1 0 845/28/4 wird der betreibenden Partei zur Herein
bringung der vollstreckbaren Forderung von S 1000 samt 7% Zinsen 
vom 1.f6. 1928, S 69,15 ProzefJkosten und der Kosten dieses An
trages die Exekution mittels zwangsweiser Pfandrechtsbegründungs 
durch bücherliehe Einverleibung des Simultanpfandrechtes auf die 
der verpflichteten Partei gehörigen Liegenschaften, Grundbuch 
Hietzing, EZ. 100 und 101 bewilligt und die Anmerkung angeordnet, 
daß die EZ. 100 des Grundbuches Hietzing als Haupteinlage und die 
EZ. 101 deBBeZben Grundbuches als Nebeneinlage zu dienen habe. 

Die Eintragungsgebühr wurde in Stempelmarken . . . . . . . ent-
richtet, 

Eihzuschreiten haben: 
a) als Grundbuchsgericht 
b) als Exekutionsgericht daB Bezirksgericht Hietzing. 

Zum Zwecke der Kostenbestimmung wird der Streitwert dieses 
Antrages gemäß § 15 des Rechtsanwaltstarifes wie folgt errechnet: 

1. KapitaZaforderung .....................•..•........ S 1000,-
2. Bisher aufgelaufene Zinsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 50,-
3. Bisher aufgelaufene Kosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 69,15 

Zusammen ....•.• S 1119,15 
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Sohin werden an Kosten verzeichnet: to 

Antrag verfaßt TP. 2 ............................... 8 ....... . 
Streitgenoaaenzusehlag ........................... " ....... . 
Znsehlag (Anm. 1 zu TP. 2) ...................... " ....... . 
Einheitssatz .................................... " ....... . 

2% Warennmsatzateuer ..............•.............. " .......• 
EingabenstempeL ................................... " ....... . 
Entscheidungsgeb'llhr ................................ " ....... . 
Eintragungsgeb'llhr .................................. " ....... . 

Zuaammen .......... 8 .......• 

Unterschrift der betreibenden Partei: 
Josef WDTel dut-ch Dt-. Mann 

8piegez.tt 

EZ. 100, 101. Kein AnstM&d. 
1ö.f9. 1928. 
Lang, Gdbf. 

BtJtDiUigt. 8t.t• 
Kollltm 8 ....... . 

1S.f9. 1928. 
Dt-. Bauer 

ZV.: 11 Beidtm Teilen, dem Verp{Uohteten mit 8chrijtsaü. 
8iehe Gnmdbuola.l& 

Volz.ogenll in EZ. 100 unter OPZ. 46. 
VoZl.togen in EZ. 101 unter OPZ. 91. 

17.f9. 1928. Lang, Gdbf. 

Protokoll, 
E 22:/28 TZ. 1001/28 

aufgenommen bei dem Buirksgmclate Hietftng, Abt. Ill, am 22.f9. 
1928, Vormittag 9 Uhr 16 Mm. 

Gegenwärtig: Buirkmclater Dt-. Berg als Richter. 
Hilfmclater Dr. Wenig als 8clariftführer. 

Exekutionssache Josef WDTel gegen F'f'MI.II Meisl VJegm 8 1000. 

Es nscheint der V erpjZiclatete F'f'MI.II Meisl und gibt an: 
E 222/28 

Mit dem BuchZusse dieses Gericlates t.>Om 1S.f9. 1928, 1 

VJurde nguuten der wZZBtreckbaf'fm FOTdertmg des Josef WoreZ wn 
81000 samt Nebengebühren auf die Liegmschajtm, Gnmdbuoh Hiet.ing, 
EZ. 100 als Haupt- und EZ. 101 desselben Gnmdbuolaes als Nebenein
Zage, das 8imulttmpfantlreclat eim1ef'Zftbt. 

Die Liegenschaft Gnmdbuoh Bietring EZ. 100 besteht au der 
PaneUe Nr. 116, Garten, hat ein AumaP wn 2400 qm und ist tm· 
belastet; sie VJUf'tle anläPZicla der V nlassenschajtsabhantlltmg nach 

HELLER, Aktenmuster 111. 19 
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m.einem Vater Karl Meill am 11i.f7. 1928 auf S 16000 gerichtlich 
geschätzt. 

Beweis: Der Katasterauszug A und der Grundbesitzbogen B, 
das hg. Grundbuch und der hg. Abhandlungsakt 2 A 196/28 nach 
meinem Vater Karl Jleisl. 

Steuern und sonstige öffentliche Abgaben sind laut Bestätigung 0 
des magistraUschen Bezirksamtes für den XIII. Bezirk nicht rückständig. 

Es bietet claher die Liegenschaft, Grundbuch Hietzing, EZ. 100 
für einen Belrag von S 10000 Mündelsicherheit,18 so daß die Forderung 
des Josef Worel voll yedec~'t ist. 

Ich beantrage die Erlassung folgenden 

Beschlusses: 
[Die mit Beschluß tlieses Gerichtes vom 16.f9. 1928 zugunsten der 

vollstreckbaren Forderung des Josef Worel von S 1000 samt 7% Zinsen 
vom 1.f6. 1928 und sonstigen Neben,gebühren bewilligte Einverleibung 
des Simultanpfandrechtes auf die Liegenschaften, Grundbuch Hietzing, 
EZ. 100 als Haupteinlage und Grundbuch Hietzing, EZ. 101 als Neben
einlage, u•ird auf die EZ.100 desGrundbuches Hietzing eingeschrlinkt.]17 

Franz Meisl 
Spiegel. 11 

EZ. 100 Gruntlbuch Hietzing. PNr. 115 Garten. Reallast: Verpflichtung 
zur Niveauherstellung u'!Ul Abtretung von 100 qm zu Straßenzwecken 
für die Gemeinde Wien. 

OPZ. 46 Pfa'!Ulrecht des betreibenden Gläubigers S 1000 s. A.; 
sonst unbelastet. 

EZ. 101 Grundbuch Hietzing; Pfa'!Ulrecht wegen S 6000 für Josef Mertl. 
22.f9. 1928. Lang, Gdbf. 

/. Betreibenden Gläubiger laden für den 26.f9. 1928, Vormittag 9 Uhr, 
Zimmer Nr. 6.18 

22.f9. 1928. Dr. Berg. 

ll. Aktenvermerk 11 vom 22.f9. 1928. 
Aus dem Verlassenschaftsakte 2 A 196/28 wird festgestellt, daß 

die Liegenschaft, Grundbuch Ilietzing, EZ. 100 am 15.f7. 1928 auf 
8 16 000 gerichtlich geschätzt wurde. 

Aktenvermerk10 vom 26.f9. 1928. 
Der betreibende Gläubiger beantragt Abweisung 

ON. 2, wegen mangelnder Pupillarsicherhcit. 

B. 
[Aus dem PTotokoll ON. 2.] 

Begründung: 

Dr. Berg 

des Antrages 

Dr. Berg 

E 222/28 
3 

Die Angabe des Verpflichteten, daß die Liegenschaft, Grundbuch 
llietzing, EZ. 100, PNr. 116, Garten, ein Ausmaß 1!on 2400 qm habe, 
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ein Garten und unbelastet sei, haben sich nach AUBweis des hg. GTund
buches als richtig erwiesen. Ebenso ist durch den Abhandlungsakt 
2 A 196/28 nach Karl Meisl erwiesen, daß diese Liegenschaft am 
15.J7. 1928, also toor 2 Monaten, auf S 15000 gerichtlich geschätzt 
wurde. Da auch nach der vorliegenden Bestätigung des Steueramtes 
öffentliche Abgaben nicht rückständig sind, bietet die Liegenschaft 
GTundbuch Hietzing, EZ. 100 Mündelsicherheit für S 10000 (§ 230 
abGR.; § 96 EO.). 

Es war daher dem 
zugeben. 

ZV.: 13 Beiden Teilen. 
Kal. :21 7.J 10. 1928. 

Eingangsverrnerk. 

begründeten Antrage des V erpf1ichteten statt-

26.J9. 1928. Dr. Berg 

An das Bezirksgericht in Hietzing, Abt. III. 

E 222/28 
4 

Betreibende Part.ei: Josef Worel, Kaufmann, Wien XIII, Lainzer
Btraße Nr. 101. 

Vertreten durch: Dr. Isidor Mann, Rechtsanwalt. Wien XIV, /lein
dcwfgasse Nr. 15. 

Dr. Mann 

Verpflichtete Partei: Franz lll eisl, Tischler meister, Wien XII I, 
Wattmanngasse Nr. 22, 

wegen S 1000 s. A. 

Rekurs22 

E 222/28 
der betreibenden Partei gegen den Beschluß vom 26./9. 1928, 3 • 

E222f28 
Gegen den Beschluß dieses Gerichtes vom 26.J9. 1928, 3 • 

welcher mir am 27.f9. 1928 zugestellt wurde, erhebe ich innerl1alb der 
achttägigen" Frist bezüglich seines ganzen Inhaltes den Rekurs an das 
Landesgericht für Z RS. als Rekursgericht Wien, welchen ich nachstehend 
ausführe. 

Eine Einschränkung des Pfandrechtes durfte der Erstrichter nur 
dann bewilligen, wenn durch die zwangsweise Pfandrechtsbegründung 
auf die Liegenschaft, Grundbuch llietzing, EZ. 100 eine größere Sicherheit 
erlangt wäre, als das Gesetz für die A nlegung von Pupillargelkrn erfordert. 

Dies ist aber nicht der Fall. Denn die Liegenschaft EZ. 100 des 
Grundbuches Hietzing ist mit der Reallast zugunsten der Gemeinde 
Wien bezüglich der Verpflichtung zur Niveauherstellung und Abtretung 
von 100 qm zu Straßenzwecken belastet. Diese Realla...t vermindert 
den Wert um mehr als zwei Drittel. 

Ich beantrage daher, meinem Rekurse stattzugeben und den Antrag 
des Verpflichteten abzuweisen. 

An Kosten werden verzeichntf ....... . 
Josef Worel 

19* 
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Landesgericht Wien in ZRS. 4 R 160/28 E 222/28 
6 Eingelangt 9./10. 1928. 

1 fach, 1 Akt, - Beilagen, - Rubriken. 

Vorlage eines Rechtsmittels." 

An da• Landugericht m ZRS. in Wien. 

Bezeichnung der Rechtssache: 
Exekution88ache: Jo•ef W~WeZ widtn' Frt~~M MeiBI wegen 8 1000 •· A. 
Angefochtene Entscheidung: Be•chZufJ rom 26./9.1928, nguteW am 

27.f9. 1928. DMen Blattzahl 4. 
Bezeichnung des Rechtsmittels: Rekur1, eingelwacht am 2./10. 1928, 

eur Po•t gegeben am 1./10.1928. De88en BZatt.mhl 6. 
Das Rechtsmittel wurde ergriffen von der betreibmden Partei. 
Die Akten werden vorgelegt; Akt 2 A 196/28 'Wird ange•chlo88en 

Bezirk•gerieht Bietring, Abt. III, am 9./10. 1928. 
Dr.Berg 

4 R 160/2811• E 222/28 
Eingangi'Vtn'm6f'k. 6 

Das Laf&de•gmcht in Z RS. aZ8 Rekur•gmcht Wien hat in dlfr 
Eukutiomsache der betreibmtlm Parlei Jo•ef WoreZ, KaufmtJ'Nil., 
Wien XIII, LainzMstrafJe Nr. 101, 116Ttretm durch Dr. Iridor Mann, 
Rechtsanwalt, Wisn XIV, Reindorfgasse Nr.16, 'Wid6f' die verpflichtete 
Partei FrtiiM MeiBZ, Tischltn'meisttn', Wien XIII, Wattmanngasse 
Nr. 22, wegen 8 1000 •· A., über den Rekur• dlfr häreibmden Parlei 
gegen den Be•chZufJ de• BerirkBgerichte• Bietring rom 26.f9. 1928, 
E 222/28 

3 , womit dem Antrage de• Verpflichteten auf EiMchränkung 

der Exekution Folge gegeben wurde, folgmden 

BuchZufJ 
gefafJt. 

Dem Rekur•e wird keine Folge gegeben und der tn'strichttn'Uche 
Beschluß bestätigt. Rekur8'W6f'b6f' trägt die Kosten• des Mgebnislo•en 
RechtsmitteZ. 1elbst. 

Begründung: 

DM BeBchZup des Erstrichttn'• entspricht vollkommen d6f' Bach
und Rechtslage. 

Die Behauptung des Rekurlt1IHI1'bers, dafJ die I.Mgen~chaft EZ. 100 
de• Grundbuche• Bietring de•halb nicht MündeZ.ichtn'heit biete, weil 
~ie mit der Reallast d6f' Verpflichtung eur Niveauhtn'steUung und Ab
tretung von 100 qm für StrafJenzwecke ngtm8terl d6f' Gemeinde Wien 
belastet sei, war nicht beachtlich, da laut des vorliegenden SchäteuflfJ•· 
protokolk• (Akt 2 A 196/28) dieBe Reallast bei der Scluiteung am 
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16,}1. 1928 bereUt berücbicAtigC utad deT 8c'laät1Mm 1100 8 16000 bei 
.Aufrec'lltAaZttmg deT .Ret.&Uad futguee.t 1D1Wtle. 

Dem .Rekurse waT dahn aZ8 ~ keiM Folge "" geben. 
LM&dugmcAt füT ZR8. aZ8 .RekuTsgmcAt Wien, .Abt. IV; 

am 11./10. 1928. 
Dr. Kiel 

FüT die Ricl&tigkeit deT Ä usfmigung: 

Josef Ritttlr, K•Z.-DiT. 

EingangBV6f'111,61'/t, 
ZUBteUm bridfm Teüen. 

16./10. 1928. 

Herrn GerichtetxrrBtehn """ Eimicktnahme. 

16./10. 1928. 

Guilatm 16./10. 1928. 

B. 
Betreibende Partei:' Josef WOTeZ. 
Verpflichtete Partei: FTau MBÜJZ, 

wegm 8 1000 •· .A. 

DT. Gold 

DT. GoZtl 

DT. KZaT 

E 222/28 
1 

Auf Grund du r«JhtekTäftigm• BeschZUBsu oom. 28.f9. 1928, 

E 2~128 , wird die Einverleibung der LÖBChung des für die voll

streckbare Forderung des Josef WOTeZ im BetTage 1100 8 1000 •· .A. 
auf die Liegenschaften, Grundbuch Hietring, EZ.100 als HaupteiD
lage und Grundbuch Hietring, EZ. 101 als Nebeneinlage einverleibten 
Simultanpfandrechtea, jedoch nur in Ansehung der Nebeneinlage, 
sowie die Löaohung der Anmerkung der Simultanhaftung11 in der 
genannten Haupteinlage bewilligt. 

ZV.:l• B. brideß Teilen. 

Siehe Gn&tadbuch.1' 

16.f10. 1928. DT.BB'f9 

Vou.ogenU. im Gn&tadbuch Hietring, EZ. 101 tmteT OPZ. 92. 
Vou.og.,. im Gn&tadbuch Hietring, EZ. 100 unte1' OPZ. 41. 

18./10. 1928. Lang, Gdbf. 

Anmerkungen zum Beispiel III: 

1 Siehe §§ 87ff. EO. und §§ 106ff. GG. - 1 Siebe § 492 Geo. -
1 Siebe Anm. 2 bei Beispiel I.-' Siehe§ 4 EO. - 1 Siehe§ M EO. 
- • Siehe § 90 GG. - ' Siebe § M EO. - 1 Siehe § M/3 EO. -



294 Exekutionsakten 

Siehe § 18 Z. 1 EO. - 10 Siehe Anm. 10 bei Beispiel I. - 11 Siehe 
Anm. 11 bei Beispiel I. - 11 Falls der Antrag der gesetzlichen Aus
fertigung des Beschlusses nicht entspricht, lautet die Erledigung: 

Bewilligt, E.-Form. 174, Kosten S ....... . 

15.f9. 1928. Dr. BeTg 

ZV.: Beiden Teikn, VeTpjlichUtem mit Schriftsatz. Siehe Grundbuch. 
Über den Inhalt dieses Formulares siehe Anm. 12 bei Beispiel I. -
13 Siehe Anm. 13 bei Beispiel I. - 11 Siehe § 497 Geo. - 11 Siehe Anm. 15 
bei Beispiel I. - 11 Siehe § 230 abGB. - 17 Siehe § 469 abGB., 
§ 96 EO. - 18 Siehe § 41 EO. - 11 Statt eines Protokolles genügt 
ein Vermerk. - 10 Siehe§ 55 EO. - 11 Siehe §§563 bis 566 Geo.-
11 Siehe §§ 65ff., 78 EO. und §§ 514ff. ZPO. - 13 Bezüglich der 
Rekursfrist gegen die Exekutionsbewilligung siehe § 88 EO.-" ZP. 
Form. Nr. 117 zu verwenden. -Na Siehe §§ 408, 513, 514 Geo.-
111 Siehe §§ 78 EO., 50 ZPO. - 11 Siehe § 96, letzter Absatz EO., § 469 
abGB. und Anm. 20 bei Beispiel I. - 17 Siehe §§ 107ff. GG. 

IV. 

Zwangswt>ise Pfandrechtsbegründung durch Einverleibung dt~s 
Simultanpfandrechtes auf Liegenschaften, bezüglich deren die 
Grundbücher bei verschiedenen Gericht.en geffihrt werdt~n. Be· 

willigungs- und Exekutionsgericht verschiPden 

I. Bewilligung der Exekution durch das Titelgericht im 
Prozeßakte des Handelsgerichtes 'Wien. 

Handelsgericht Wien. 
Eingelangt am 16.f9. 1928. 
2fach, 14 Rubriken, 3 Beilagen. 

Grund buchseingabe. 1 

5 Cg 1111/28 
15 

(Gesuch um zwangsweise Pfandrechtsbegründung.) 

An das Handelsgericht in Wien. 

Betreibende Partei: Karl Marcher, SelcheT, Wien V, Grohgasse 
Nr.1. 

Vertreten durch: Dr. Benedikt AU, ~htBanwalt, Wien V, Marga
rethenstrape Nr. 11. 

Verpflichtete Partei: Pranz Pett'rmann, HausbesitzeT, Wien V, BackeT
platz Nr. 3. 

Antrag auf Bc"·illigung der zwangsweisen Pfandrechtsbegründung, 
wegen S 16000. 

2fach, 14 Rubriken, 3 Beilagen, 1 Vollmacht. 
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Die betreibende Partei beantragt mangels Zahlung unter An
schluß zweier Ausfertigungen des Urteiles folgenden 

Beschluß: 
Auf Grund des vollstreckbaren Urteiles dieses Gerichtes vom 1.j7. 

1928, 5 Cg 1111/28/14 wird der betreibenden Partei zur Hereinbringung 
der vollstreckbaren Forderung von S 16000 samt 7% Zinsen vom 
1.f6. 1928, S 464,16 Prozeßkosten und der Kosten dieses Antrages 
die Exekution mittels zwangsweiser Pfandrechtsbegründung durch 
bücherliehe Einverleibung des Simultanpfandrechtes auf die der 
verpflichteten Partei gehörigen Liegenschaften 1. Grundbuch Wien für 
den V. Bezirk, EZ. 3, als Haupteinlage und 2. auf die Liegenschaft 
Grundbuch Mauer bei Wien, EZ. 27, als Nebeneinlage bewilligt. 

Die Eintragungsgebühr wurde in Stempelmarken ......... . 
entrichtet. 

Einzuschreiten haben : 
a) als Grundbuchsgericht: zu 1. das Landesgericht für ZRR. 

Wien, zu 2. das Bezirksgericht Liesing; 
b) als Exekutionsgericht: zu 1. das Landesgericht für ZRS. Wien, 

zu 2. das Bezirksgericht Liesing. 
Zum Zwecke der Kostenbestimmung wird der Streitwert dieses 

Antrages gemäß § 15 des Rechtsanwaltstarifes wie folgt erredmet: 

1. Kapitalsforderung ........................... S 16000,-
2. Bisher aufgelaufene Zinsen .................. " 150,-
3. Bisher aufgelaufene Kosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 464,16 

Zusammen ... S 16614,16 

Sohin werden an Kosten verzeichnet : 
Antrag verfaßt TP. 2 .......................... S ....... . 
Streitgenossenzuschlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " ....... . 
Zuschlag (Anm. 1 zu TP. 2) ................... " ....... . 
Einheitssatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " ....... . 
2% Warenumsatzsteuer ........................ " ....... . 
Eingabenstempel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " ....... . 
BeilagenstempeL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ...... . 
Entscheidungsgebühr ........................... " ....... . 
Eintragungsgebühr ............................. " ....... . 

Zusammen . . . S •....••. 

Unterschrift der betreibenden Partei: 
KarZ Mareher durch Dr. Benedikt Alt 

B6V1ilZigt. St. Kollf.en S ....... . 
16.j9. 1928. Dr. GoZd 

ZV.:l., 2. beiden Teilen, dem Verpflichteten mit Schrijtsatll; 3. Landes
gericht für ZRS. Wien mit BeiZage B 1 und 5 Beschlußausfertigungen; 
4. Bezirksgericht Liesing mit BeiZage 0 1 und 5 Beschlußausferti
gungen. 
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II. Akt des Landesgerichtes für ZRS. Wien als Exeku· 
tionsgericht der Ha.upteinla.ge. 

ö Og 1111/28 3 E 1250/28 
----

15 1 
Landesgericht für. ZRS. Wien. 
Eingelangt 17.f9. 1928, 10 Uhr ö Min. Vormittag, TZ. 1500/28 
6fa.ch, - Rubriken, 1 Beilage. 1 

Grund buchseinga. be. 
(Gesuch um zwangsweise Pfandrechtsbegründung.) 

An das Handelsgericht in Wien. 

Betreibende Partei: KarZ Marc'Mr, Selcher, Wien V, Grohgasse 
Nr. 1. 

Vertreten durch: Dr. Benedikt AU, Rechtlam.oaU, Wien V, Marga
rethenltraPe Nr. 11. 

Verpflichtete Partei: FraNI P~. HtHUbuit.rser, Wien V, Bao'Mr
platss Nr. 3. 

Antrag auf Bewilligung der zwangsweisen Pfandrechtsbegrflndung, 
wegen 816000. 

2fa.ch, 14 Rubriken, 3 Beilagen, 1 Vollmacht. 

Die betreibende Partei beantragt mangels Zahlung unter An
schluß zweier Ausfertigungen des Urteiles folgenden 

Beschluß: 

Auf Grund des vollstreckbaren Urteiles muu Gerichtu, GZ. 
5 Og 1111/28 

14 , wird der betreibenden Partei zur Hereinbringung der 

vollstreckbaren Forderungron 816000 samt 7%Zimenwm 1./6.1928, 
8 464,16 ProuPkosten und der Kosten dieses Antrages, die Exekution 
mittels zwangsweiser Pfandrechtsbegründung durch bilcherliche Ein
verleihung des Simultanpfandrechtes auf die der verpflichteten 
Partei gehörigen Liegenschaften 1. Grundbuch Wien für den V. Be
zirk, EZ. 3, als Haupteinlage und 2. auf die Liegenschaft Grundbuch 
Mauer bei Wien, EZ. 27, als Nebelj.einlage bewilligt. 

Die Eintragungsgebühr wurde in Stempelmarken ......... . 
entrichtet. 

Einzuschreiten haben: 
a) als Grundbuchsgericht: zu 1. das Landesgericht für ZRB. Wien, 

zu 2. das Bezirksgericht Liesi11fJ; 
b) als Exekutionsgericht: zu 1. das Landesgericht für ZRB. Wien, 

zu 2. das Bezirksgericht Liesing. 
Zum Zwecke der Kostenbestimmung wird der Streitwert 

dieses Antrages gemäß § 15 des Rechtsanwaltstarifes wie folgt 
errechnet: 



Zwangsweise Simultanpfandroohtabegr1indung 297 

1. Kapitalaforderung ....................... 8 16000,-
2. Bisher aufgelaufene Zinsen . . . . . . . . . . . . . . . .. 150,-
3. Bisher aufgelaufene Kosten . . . . . . . . . . . . . . .. 464,]6 

ZU88Dlmen ... 8 16614,16 

Sohin werden an Kosten verzeichnet: 
Antrag verfaßt TP. 2 •..................... 8 ....... . 
Streitgenosaenzuschlag ..................... . ,, ....... . 
Zuschlag (Anm. 1 zu TP. 2) .............. . ,, ....... . 
Einheitssatz .............................. . ,, ....... . 
2% WarenUID8atzsteuer ................... . ,, ....... . 
Eingabenstempel .......................... . 
Beilagenstempel ........................... . 
Entscheidungsgebilhr ...................... . ,, ....... . 
Eintragungagebilhr ........................ . ,, ....... . 

zusammen . . . 8 ....... . 

Unterschrift der betreibenden Partei: 

Kaf'l Manilwr duf'Cll Dt-. Btmedi"' AU 

Exekutionsbewilligung.• 

Daa Gmc'M tiMlUgt die beantmgte Bzeku«on. 1M KOiten 
def' betf'eibmda Parlei wen.ien mit 8 . . . . • . . . bestimmt. 

Spiegel: 

BZ. 3/V. 

HM&delsgmc'M WieA I, Biemrrgasse 1, Abt. V. 

16./9. 1928. 
Dr. Gold 

Ftlr die Richtigkeit der Ausfertigung: 
Matwn, K•I.·Dif'. 

B. VerpfUo1&ttJtn Eig~. Hbuohf'tiftkt. 

11./9. 1928. LGtag, Gdbf. 

B. 
Zum Vol&nge (oke 8imulttm-1laftuug).' 

17./9. 1928. Df'. Brat~M 

ZV.: 1., 2. beit.iM TeileA; 3. Ht.mdeiBgmc'M WieA; 4. Beßf'klgmc'M 
Liesitag;' 5. bis.. Be laön.len. 

In EZ. 3fV, OPZ. 25 voR.oga. 
18.f9. 1928. LMtg, Gdbf. 
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TZ. 550/28 3 E 1250/28 
------

Landesgericht Wien für ZRS. 
1 2 

Eingelangt 19.f9. 1928, 10 Uhr vormittags. 
lfach. 

Grund buchseinga be. 6 

(Gesuch um zwangsweise Pfandrechtsbegründung.) 

An das Handelsgericht in Wien. 

Betreibende Partei: Karl Marcher, Selcher, Wien V, Grohgasse 
Nr. 1. 

Vertreten durch : Dr. Benedikt Alt, Rechtsanwalt, Wien, V, M arga
rethenstraße Nr. 11. 

Verpflichtete Partei: Franz Petermann, H ausbesitzer, Wien V, Bacher
platz Nr. 3. 

Antrag auf Bewilligung der zwangsweisen Pfandrechtsbegründung, 
wegen S 16000. 

2fach, 14 Rubriken, 3 Beilagen, 1 Vollmacht. 

Die betreibende Partei beantragt mangels Zahlung unter An
schluß von zwei Ausfertigungen des Urteiles folgenden 

Beschluß: 

Auf Grund des vollstreckbaren Urteiles dieses Gerichtes vom 
5 Cg 1111/28 

1.f7. 1928, 14 , wird der betreibenden Partei zur Herein-

bringung der vollstreckbaren Forderung von S 16000 samt 7% Zinsen 
vom 1.f6. 1928, S 464,16 Prozeßkosten und der Kosten dieses Ansuchens 
die Exekution mittels zwangsweiser Pfandrechtsbegründung durch 
bücherliehe Einverleibung des Simultanpfandrechtes auf die der 
verpflichteten Partei gehörigen Liegenschaften 1. Grundbuch Wien 
für den V. Bezirk, EZ. 3, als Haupteinlage, 2. auf die Liegenschaft 
Grundbuch Mauer bei Wien, EZ. 27, als Nebeneinlage, bewilligt. 

Die Eintragungsgebühr wurde in Stempelmarken ......... . 
entrichtet. 

Einzusehreiten haben: 
a) als Grundbuchsgericht: zu 1. das Landesgericht fürZRS. Wien, 

zu 2. das Bezirksgericht Liesing; 
b) als Exekutionsgericht: zu 1. das LandesgerichtfürZRS. Wien, 

zu 2. das Bezirksgericht Liesing. 
Zum Zwecke der Kostenbestimmung wird der Streitwert dieses 

Antrages gemäß § 15 des Rechtsanwaltstarifes wie folgt errechnet: 

1. Kapitalsforderung ....................... S 16000,-
2. Bisher aufgelaufene Zinsen . . . . . . . . . . . . . . . ,. 150,-
3. Bisher aufgelaufene Kosten . . . . . . . . . . . . . . .. 464,16 

Zusammen ... S 16614,16 
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Sohin werden an Kosten verzeichnet: 
Antrag verfaßt TP. 2 ..................... . s ....... . 
Streitgenossenzuschlag ..................... . 
Zuschlag (Anm. 1 zu TP. 2) ................ . 
Einheitssatz .............................. . 
2% Warenumsatzsteuer ................... . 
Eingabenstempel .......................... . 
Beilagenstempel ........................... . 
Entscheidungsgebühr ...................... . 
Eintragungsgebühr ........................ . ,, ....... . 

zusammen .. . s ....... . 
Unterschrift der betreibenden Partei: 

Karl Mareher durch Dr. Benedikt Alt 

Exekutions bewilligung.6 
Das Gericht bewilligt die beantragte Exekution; die Kosten der 

betreibenden Partei werden mit S . . . . . . . . bestimmt. 

Handelsgericht Wien I, Riemergasse 7, Abt. V. 
16.f9. 1928. Dr. Gold 

Für die Richtigkeit der Ausfertigung: 
Der Kanzleileiter: 
Maurer, Kzl.-Dir. 

Vollzugsanordnung des Grundbuchsgerichtes. 6 

Diese grundbücherliehe Eintragung ist zu vollziehen. Die Ein-
tragungsgebühr von S ........ wurde in Stempelmarken beigebracht. 

Bezirksgericht Liesing, Abt. I. 
17.f9. 1928. Dr. Goll 

Für die Richtigkeit der Ausfertigung: 
Der Kanzleileiter: 
Mann, Kzl.-Dir. 

Beschluß: 
Exekutionasache: Karl Marcher, Selcher, Wien V, GTohgasse 

Nr. 1, vertreten durch Dr. Benedikt Alt, Wien V, Margarethenstraße 
Nr. 11, wider Franz Petermann, Hausbesitzer, Wien V, Bacherplatz 
Nr. 3, wegen S 16000 s. A. 

Zufolge Beschlusses des Bezirksgerichtes Liesing vom 17.f9. 1928, 
3 E 1250/28 - 2- -- (TZ. 550/28), wird bei dem in der EZ. 3 des Grundbuches 

für den V. Bezirk Wien in 0 Postz. 25 für die vollstreckbare Forderung 
des betreibenden Gläubigers Karl Mareher im Betrage von S 16000 s. A. 
einverleibten Pfandrecht die Anmerkung der Simultanhaftung und 
die Anmerkung, daß diese EZ. als Haupteinlage und die EZ. 27 Grund
buch Mauer bei Wien als Nebeneinlage zu dienen habe, angeordnet. 

20.f9. 1928. Dr. Gold 
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ZV.: 1., 2. beiden Teilen; 3. Bezi:rksgerichC LieBing, BieluJ Grundbuch. 
Vollzogen in CPostz. 27. 

20.{9. 1928. Lang, Gdbf. 
III. Akt des Bezirksgerichtes Liesing als Exekutiona

gariebt der Ne beneinlage. 
Derselbe besteht aus der Beschlußausfertigung des Handels

gerichtes (Exekutionsbewilligung), wird dort in das Tagebuch und 
in das E-Register eingetragen, lustriert, falls kein Anstand obwaltet, 
Vollzug angeordnet. Von letzterem werden beide Teile, der Behörden 
und das Gericht der Haupteinlage verständigt, und zwar durch 
Zustellung der Beschlußausfertigungen des Handelsgerichtes Wien, 
welche mit der Bewilligungsstampiglie bezüglich der Exekutionsbewilli
gung und mit Stampiglie über die Vollzugsanordnung versehen sind. 

Nach Einlangen des BeschlUBBes des Landesgerichtes Wien vom 
20./9. 1928 ist die Simultanhaftung ersichtlich zu machen. 

Anmerkungen zum Beispiel IV. 
1 Siehe die Anmerkungen 1 bis 11, 13, 15 bei Beispiel III. -

1 Ist die für die Urkundensammlung bestimmte Urteilsausfertigung.-
8 Siehe § 4, Abs. 1 bis 5 und § 7, Abs. 1 und 2 JMV. vom 2./6. 1914, 
JMVBl. Nr. 41. - 4 Die Anmerkung der Simultanhaftung kann erst 
nach Mitteilung des Vollzuges des Bezirksgerichtes Lielling erfolgen, 
da nur bei aufrechter Erledigung durch letzteres Gericht die Simultan
haftung begrfindet wird. - 5 Siehe Anmerkung 3. 

V. 
Zwangsweise Pfandrechtsbegründung auf btlcherlleh nicht ein· 

getragene Llegenschaften1 

Eingangsvermerk. 1 

An da8 Bezirksgericht in Baden. 1 

2 E 565/28 
--1--

Betreibende Partei: Josef Kern, 4 Kaufmann, in Baden, Wa88erga88e 
Nr. 14. 

Vertreten durch: Dr. Roberl!Ahner,4 RechtsamoaZt, in Baden. 
Verpflichtete Partei: Franz Breuer,4 Wirtlohaftsbesitur, in Vöslau, 

Bahnstraße Nr. 4. 
Antrag auf Bewilligung der zwangsweisen Pfandrechtsbegrllndung 

durch pfandweise Beschreibung. 
Die betreibende Partei beantragt auf Grund des roll8treokbaren 

6 Cg 440/28 
Urteiles des Kreisgerichtes Wr.-N6U8tadt 'VOm 1.f3. 1928, 12 , 

mangelB Zahlwng unter Anschluß eines KatasterauBzuges 5 folgenden 

Beschluß: 
6 Cg 440/28 

Auf Grund des Urteiles' vom 1.f3. 1928, 12 , wird der 

betreibenden Partei Josef Kern, Kaufmann, in Baden, Wasserga88e 
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N.,.. 14, verlf'eten citwch Dr. Roben IAhMr, Roel&t8MMDaU, m. Badtm, 
gegen die verpflichtete Partei Ff'MI.fl Bf'euer, Wimclaaft.buic.er, in 
VöaZau, Bahf~atf'aße Nf'. 4, zugunsten der vollstreckbaren Forderung 
oon 8 17000 7 aamt 7% Zimen aeit 15.f1.1928, der Kosten von 8 566,68, 
der Kosten dieses Ansuchens 8 ........ , die Exekution mittels 
zwangeweiser Pfandrechtsbegrilndung durch pfandweise Beschreibung 
der bilcherlich nicht eingetragenen, im V M'l6eichniaae I übe1' daa 
öflentUche Gut tiOf'kommenden, ehemaligen 8tmßenpMHUe Nf'. 65/1 ile1' 
Gemeinde Vöslau, meZehe ikf'•eit im Be.U.e 8 ile1' 'IJef'PfUchteten Parlei 
steht, bewilligt. 

[ De1' Beaitt: des V erp{Uchteten tm dieaw LiegBf&IHJlaaft iat dem 
E:JJekutiomgmchte aua dem Akte .... belctmnt.8 ] 

[loh mache den Berit. dea Verp{Uchteten tm dieaw LiegBf&IHJlaaft 
dureh V ot"lage dea Kauftlerlmgea vom . . . . . . . . . . . . glaublaajt.] 

[loh bitte, mich nf' pfandmeiaen Beaohf'eibung 16U.C'U.riehen.] 
Als Exekutionsgericht hat das Bezirksgericht Baden einzu. 

schreiten. 
Joaef Kem 

Bevri~Ugt.' St. Koaten 8 60,16. 
14.f7. 1928. Dr. Mauset" 

ZV.: 1., 2. beiden Teilen, dem Verp{Uchteten mit 8ohrift.at., dem be
tf'eibenden GldubigM' mit BeiliJge A. 

2 E666f28. 
2 

Tagsat.ung 10 IIUf' Einvllf'n6hmung dea Verp{Uchteten übet' aeinen 
Berit. tm ile1' Liegemclaaft, ehemaUge 8t1'aßenpa1'16e'Ue N-r. 65/1 ile1' 
Gemeinde Vöslau am 17.f7. 1928, 9 Uhf' 11D'I'mietaga, Zimmet' Nf'. 14. 

14.f7. 1928. Dr. Mauset" 

2 E666f28 
Protokoll, 3 

aufgenommen beim Belli1'1caget"ioht Badtm, am 17.f7. 1928, 9 Uhf' 
tJOf'mittagB. 
Gegenwärtig: Bezirksrichter Dr. Mauset". 

Es erscheint der Verpflichtete FmM Bf'euet' und gibt nach Vor
halt an: 

Ich habe die im E:JJe1cutiomantTage bueichnete Liegemolaalt am 
1./4. 1928 käuflich entiOf'ben und lege den Kaufverif'ag, ausgeateUt n 
Wien, am 1.f4. 1928 001'. Ich benü.t.e aeit dieaet" Zeit die bet6eichnete 
Liegemclaaft. 

Dr. Mauset" Ff'an. Bf'euet' 

Beschluß: 
Dw "V oU.t1'ec1cungsabteilung nf' V ot"nahme ile1' pftmdmeiaen Be

sohf'eibung. 
17./7. 1928. Dr. Mauer 
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Die pfandweise Beschreibung der Liegtm~~chaft, ehemalige Straßen
parzelle Nr. 65/1 in Vöslau wird auf den 

20.j7. 1928, 3 Uhr nachmittags, an Ort und StelZe 
angeOTdnet. 

18.j7. 1928. 

ZV.:1., 2. beiden TeiZen.u 

Protokoll11 

Wemer, Justizaktuar. 

2 E 565/28. 
4 

aufgenommen vom Bezirksgericht Baden, am 20.j7. 1928, 3 Uhr nach
mittags, an Ort und Stelle in Vöslau, ehemalige Straßenparzelle Nr. 65j1. 
Gegenwärtig: Justizaktuar Franz Wemer. 
Betreibende Partei: Josef Kern, Kaufmann, in Baden, 13 Wassergasse 

Nr. 14, mit Dr. Robert Lehner, Rechtsanwalt, in Baden, 11 0. V. 
1.j2. 1928. 

Verpflichtete Partei: Franz Breuer, W irtschaftsbesitzer, in V öslau, 
Bahnstraße Nr. 4. 

Exekutionstitel: 1' Urteil cks Kreisgerichtes Wr.-Neustadt vom 
5 Cg 440/28 

1.j3. 1928, 12 . 

Vollstreckbare Forderung:•• S 11000•• samt 7% Zinsen seit 
15./1. 1928, Kosten S 565,68, S 60,15. 

Gegenstand: Pfandweise Beschreibung der Liegenschaft, ehemalige 
Straßenparzelle Nr. 65/1 der Gemeinde Vöslau, zur zwangsweisen 
Pfandrechtsbegründung. 

Auf Grund des vorgenommenen Augenscheines wird die oben
bezeichnete Liegenschaft pfandweise beschrieben wie folgt: 

Diese Liegenschaft, Kat. Parz. Nr. 65j1, der Gemeinde Vöslau, ist 
im Kataster als Straßenparzelle verzeichnet: sie wurde am 1./4. 1928 
an den Verpflichteten verkauft und übergeben, welcher sie seit dieser 
Zeit als Acker benützt. Diese Parzelle hat ein Ausmaß t•on 264 qm und 
die Gestalt eines rechtwinkeligen Dreieckes: sie wird nördlich von der 
Vöslauerstraße (Straßenparzelle Nr. 146/1), südlich von der Parzelle 
Nr. 47/2, welche dem Paul Brady, Hausbesitzer, in Soos Nr. 16, gehört, 
begrenzt. Westlich bildet die Parzelle Nr. 114/3, östlich die Parzelle 
Nr. 170/1, die Grenze. Die Parzelle Nr. 114/3 steht im Besitze der 
Marie Traun, Hausbesitzerin. in Vöslau, Bahnstraße Nr. 6; die Parzelle 
Nr. 170/1 besitzt Josef Kral, Kaufmann, in Baden, Theatergasse Nr. 10. 

Die Parzelle Nr. 65/1, ehemalige Straßenparzelle in der Gemeinde 
V oslau, steht im ausschließlichen Besitze des Verpflichteten Franz 
Breuer und wird hiemit zugunsten der oben angegebenen t'ollstreckbaren 
Forderung des Josef Kern in Pfändung genommen.J7 

AufdemKaufvertrage vom1.j4.1928wirddie Pfändung angemerkt. 18 

Gebühr S ........ wurde vom betreibenden Gläubiger bezahlt 
[ist einzuheben]. 

Pranz W emer, Justizaktuar 
Dr. Robert Lehner 

Josef Kern 
Franz Breuer 
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BeschluP: 

Form. 177 des amtlichen. FormularienbuchtJs. 

21.f7. 1928. 

ZV.: 1., 2. btJiden Tt!iltm; 3. GflrichtstaftJl;1t 4. GtJmf!iftde.1t 

8itJht! V netJichniB iibn pfandwtJistJ BuchrtJibungen. 10 

Abschrift des Protokollt!s über die pfandulf!ise Beschreibung dem Grund
buchsgerichte.11 

Bekanntmachung.• 

Die in V öslau gelegene tJht!malige 8traPenparzelle N r. 66 f 1 dfJ1' 
Gemflinde Vöslau, die sich im Buitze des Frane Breun, WirtschaftB
btJsitzn. in Vöslau, Bahnstrape Nr. 4, befindet, wurde am 20.f7. 1928 
zugunsten der vollstreckbaren Forderung dtJs Josef Kern, Kaufmann, 
in Baden, Wassngasse Nr. 14, vertreten durch Dr. Robert Lelmn, 
RuhtsanwaU, in Baden, aus dem Urteile des Krf!isgflrichtu Wr.-Neu-

6Cg 440/28 
Btadt vom 1./3.1928, 12 , im Betrage von 8 17000 s. A. ge-

pfändet. 

BezirkBgflricht Baden, ZUBtt!llungB- und EztJkutionBahtflilung, am 

21.f7. 1928. 
Frane Wemn, JuBtizaktua·r 

2 E 660/28. 

Anmerkung. 11 1 

Die vorstehend bezeichnete Liegenschaft wird auch zugunsten 
der vollstreckbaren Forderung des Theodor Grün, W ein1uindlfl1', in 
Baden, BahnstraPe Nr. 22, vertreten durch Dr. GtJorg Herz, RechtB
anwalt, in Baden, aus dem Urteil des Bezirksgerichtes Baden vom 
l.f7. 1928 im Betrage von 81000 Bmnt 7% ZinBen Beit 1./2. 1928 und 
sonBtigen Nebengebühren hiemit in Pfändung genommen 

BeeirkBgericht Baden, am 1.f12. 1928. 

Franz Wf!1'nf!1', JuBtizaktuar 

Anmerkungen zum Beispiel V. 

1 §§ 90ff. EO. - • § 491 Geo. - • § 4 EO. - • § 54 EO. -
5 § 90, Abs. 2, EO. - • § 54 EO. - 7 § 90, Abs. 3, EO. - a § 91 EO. 
- 1 § 4, Abs. 1 bis 5 und § 7, Abs. 1 und 2 JMV. 2./6. 1914, Jl\lVBl. 
~r. 41. - 1o § 91 EO. - u § 92 EO. - u § 92 EO. - 1a § 92 EO. -· 
1• § 92, Abs. 3, EO.- u § 92, Abs. 3, EO. - 1• § 92, Abs. 3, EO.-
17 § 92, Abs. 2, EO. - 1a § 93, Abs. 2, EO - 11 § 95 EO - to Die 
Anlegung eines solchen Verzeichnisses ergibt sich aus § 94 EO. --
21 Siehe § 13 der Vdg. vom 18. Nov. 1927, BGBI. Nr. 32fl. - 11 § 95 
EO. - u § 94 EO. 
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VI. 

Zwangsweise Pfandrechtsbegründung auf Liegenschaften, welche 
in den vernichteten Grundbftehem der Bezirke I bis IX und XX 

in Wien eingetragen waren 

Antrag und Erledigung richten sieh derzeit nach den Voraehriften 
für blleherlieh eingetragene Liegenaehaften und den Bestimmungen 
der Vdg. vom 23./11. 1927, BGBl. Nr. 327, insbesondere §§ 14ff. 
Eine nähere Ausführung dieses Beispieles kann unter Binweis auf 
die Beispiele I bis IV mit Rfleksic.ht auf die geringen Änderungen 
unterbleiben. 

VII 

Zwangsverwaltung eines lindHeben Besitzes 

Aktenzeichen E 620/28 Buirbgmcht .Liuing Abteilung Nr. III. 
Aktendbersiebtt 

betreffend Zwangsverwaltung gegen Karl Glat, Gnmdbuch Maver 
6ft Wilm, E. Z. Nr.136 

~ sh:l~o~~ :a iil-ö§ 
ll 0 li Kurze Anpbe dea ! Art und Tag der c Ei 'l:lll<l Inhalte& .. Erledigung 1:!:::1 ~~~~~~~~~ .!1 oz .. c 1:11 
e-oi 

1 2 3 4 5 

1 
1928 Antrag du Josef HtJUBer, 

1/2 
b6'1.DiUigt 2 '1./2. 

25./2. auf Zwangii1Ninl!altung 1928 

2 2.j3. EinfühTtMlfl du Zwarags-
3 nm Akt 2./3.1928 wnoalters 

3 3./3. 
V erpflichttmg ä. Zwangs-

4 dto. 3.f3. 1928 wnoalters Gfl Eidesstalt 
~ 

Prol.okollaramrag du 

4 10.j4. Josef Hauer über de.n 
5 

Tagsat/lurag 
Umfang der Wohnräume 12./4.1928 

du V erpflichtetm 

5 12./4. 
V emehmungsprotokoll 

6 
.um Akt 12.f4. 

n4 1928 

Antrag des Josef Hauser TagsatzHg 
6 1'1./4. auf Erteilung tiOfl W ei- '1 20./4.1928 

sungm an den V 6T'Walter 

'1 2tl.f4. Aktenvermerk n 6 '1 zum Akt20.f4.1928 
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I ' 

ät &::'0 tl) 

~ fil . = 
§ e ll'g~ Kurze Angabe des Art und Tag der = e '0 S,.l:! Inhaltes ... Erledigung '0= ~ c;z !&~ 
--

1 2 s 4 5 

Antrag des V ttrwalters auf 

8 1.f5. 
Vorschußentnahme und 

8 Tagsatzung 
Entnehung der Wohn- 3.f5. 1928 

räume des Verpflichteten 
---

9 3.f5. 
V erlumdlung über die 

9 

} 
Anträge 0. Nr. 8 bewilligt ---

Beschluß über die 3./5. 1928 
10 3.f5. Anträge 0. Nr.8 10 
---- ----
11 16./5. Delogierungsantrag 11 bewilligt16.f5.1928 

-- --- - ----~-~-

12 18./5. Bericht .eu 0. Nr.11 11 ZumAkt18.f5.1928 
--- ---- -----~--~ 

13 18./12. Verwaltungsrechnung 12/13 
Tagsatzung 
27./121928 

-- ----- ----- --- -- -- - -- -----
Erinnerung des Josef Zur Tagsatzung 

14 22./12. Hauser geg(Jn die Ver- Uf15 27./12. 1928 
waltungsrechnung 

---- --- --
15 27./12. 

Tagsatzung über die 
16 I Verwaltungsrechnung Genehmigt 

------ ----------- - - ------- - -- 27./12.1928 
16 27./12 .. Beschluß zu 0. Nr. 15 17 
-- ------ ------ -- ---

17 
1929 Aktenvermerk und 18 Tagsatzung 
10./1. Grundbuchsbericht 25.f1. 1929 

-- -------- --
18 25.f1. V erteilung~sat.eung 19/20 

I -- --- 28./1.1929 
Verteilungs- erlasen 

19 28./1. 
beschluß 

21 

--- -- --

20 10.f2. Aktenvermerk 22 
----- --- - ------------- - ---

21 10.f2. 
Einstellung der Zwangs-

23 
Beu·iUigt 

verwaltung 10.f2. 1929 
·- -·- --- ---- ------ --~-

22 27.f2. Beendigung der Zwangs- 24 BetriUigt 
t~waltung 27./2. 1929 

HELLER, Aktenmuster 111. 20 
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.:, .. = -d t:l) :2 ·- I: t:I)Q.l ~-d::o 
~::: = 01 

~~~ J{ urze Angaben des N Art und Teg der 
::o = .... 
.§ ::0 -: ~-~ Inhaltes .... Erledigung .. 
07. .. ;~ ä3 

f-;t:l) 

--- ··-- ---- -~-- ------- - -·- -·- -----

1 2 :1 4 5 

23 I 8.j.1. I Schlußrechnung I 25 1Genehmigt8.f3.1929 

Zustellblatt~ E 520/28 

betreffend die Zwangsverwaltung der Liegenschaft .............. . 
Grundbuch Mauer bei Wien Einl.-Z. 136 

Nr. 

1 

2 

Namen und Adressen I 
dt'r zu Verstän· 

digt'ndt'n 

Josef Hauser, 
Mauer, bei Wien, 
Langegasse Sr. 16 

Karl Gla.s, Land
mirl, Mauer bei 

lV ien, Kasernen
gasse Nr. 1 

-

Zwangsverwalter 
Josef Brauer, 

'1 Liesing, Y alentin
gasse Nr. 4 

4 Steueramt Liesing 

5 Sparkasse Liesing 

Anton Mayer, 
6 .3/auer bei lV ien, I 

Langegasse Nr. 10 

Vertrett'r 
Datum und 

der dessen 
Vollm. Adresse 

Dr.Josef 
Kral, 1. 1. 

Reclit.s- 1926. 
anwalt, 
Liesing 

Der Beschluß wurde rechtskräftig am 

Tag der erfolgten Zu-
stellung des Beschlusses 

.. ---- ----
Ordnungsnummer des 

zuzustellenden Beschlusses 
----

19 

12./2. 
1929. 

I_ 
12.f2. 
1929 

12.f2. 
1929 

12.f2. 
1929 

12.f2. 
1929 

12./2. 
1929 I 

21, 2.! 
1929 I 

I 

I 
I 

I 

I 
-

I 

I I 
I 

I ! 

I I I 
i 
I 

I 

- - - - -· 

I ! 

I I I 
! 

I 
I 

t:l) 

§ 
.1111 .. 
" = " al 
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Bezirksgericht Liesing. TZ. 637/28. 8 

Eingelangt 25.f2. 1928, 9 Uhr.• 
2fach, 2 Beilagen, 1 Rubrik. 

An das Bezirksgericht LieBing, 4 Abt. 111. 

307 

E 520/28 
1 

Betreibende Partei: Josef Hauser, ohne Beruf, in Mauer bei Wien, 
Langegasse N r. 16. 

Vertreten durch: Dr. Josef Kral, Rechtsanwalt, in Liesing.a 
Verpflichtete Partei: KarZGZas, Landwirt, in Mauer bei Wien, Kasernen

gasse Nr. 1,1 

wegen 8 1200 s. A. 

2fach, 1 Beilage, 1 Rubrik; auf Geldempfang lautende Vollmacht 
vom 1.J1. 1926. 

AufGrund des vollstreckbaren Urteiles dieses Gerichtes vom 4./1.1928 
1 a 145/28 ----12-----, beantrage ich mangels Zahlung durch meinen mit 0. V, 

vom 1.J1. 1926, Beilage A, ausgewiesenen Vertreter die Erlassung des 
folgenden 

BeschluBBes: 
1 a 145/28 

[Auf Grund des Urteiles vom 4.J1. 1928, --i2-, wird der 

betreibenden Partei Josef Hauser, ohne Beruf, Jlauer b. Wien, Lange
gasse Nr. 16, vertreten durch Dr. Josef Kral, Rechtsanwalt, in Liesing, 
wider die verpflichtete Partei Karl Glas, Landwirt, in Mauer b. Wien, 
Kasernengasse Nr. 1, zur Hereinbringung der vollstreckbaren For
derung1 von 8 1200 samt 7% Zinsen seit 15./12. 1926, der Kosten 
von 8 97,63, der Kosten. dieses Ansuchens von S ........ die Zwangs-
verwaltung' der Liegenschaft Grundbuch Jlauer b. Wien, E.-Z. 1361 

bewilligt. 
Als Exekutionsgericht 1 hat dieses Gericht einzuschreiten. Zum 

Verwalter 7 wird Herr J9sef Brauer, Gutsverwalter, inLieBing, Valentin
gaBBe Nr. 4, ernannt. Das Vollstreckungsorgan hat ihm diese Liegen
schaften unverweilt zu übergeben. Der Verwalter hat am 3.J3. 1928, 
10 Uhr vormittags, zur Verpflichtung an Eidesstatt 8 in der gefertigten 
Gerichtsabteilung zu erscheinen. Er hat alljährlich am 15./12. 
Rechnung' zu legen und die erzielten Ertragsüberschüsse am 18./12. 
jeden Jahres bei Gericht zu erlegen. Die verpflichtete Partei hat sich 
jeder Verfügung über die von der Zwangsverwaltung betroffenen 
Erträgnisse zu enthalten .und darf sich an der Geschäftsführung des 
Verwalters gegen dessen Willen nicht beteiligen. 

Das gefertigte Gericht als Grundbuchsgericht hat diese Zwangs
verwaltung anzumerken. 1o] 

Josef Hauser durch Dr. Josef Kral 

Gegen den Verpflichteten keine Zwangsverwaltung anhängig.u 
Berger, Kel.-Dir. 

20* 
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Spiegel.11 

B. EZ. 136 Grundbuch MtJUeT b. Wien 
Karl Glaa, bisheT keine ZwtmgftJer
Uialtung. 

25.f2. 1928. 

B. 

Lang, Gdbj. 

[Schreibe das Eingeklammerte aus dem Antrag 0. N. 1.] 
Kosten: S 45,37. 

27.f2. 1928. Dr. Berg 

ZV.: 11 B.: Betreibe-nden Gläubiger; B.: Verpflichteten!& mit Schnft· 
satz; B. : V erUJalter; B.: Steueramt Liesing.I5 

Siehe Grundbuch. 1' 

Kal.: 20/12. 1928. 

Vollzogen 11 E. Z. 136, Grundbuch Mauer b. Wien, unter 0. P. Z. 75. 
28.f2. 1928. Lang, Gdbj. 

E 520/28. 
2 

Protokoll über die Einführung18 des Zwangsverwalters. 
Bezirksgericht Liesing, am 2.f3. 1928, 3 Uhr nachmittagB. 
DaR Protokoll wird aufgenommen im Hause MtJUeT b. Wien, Kasernen

gasse Nr. 1. 
Anwesend: Das Vollstreckungsorgan Justizaktuar Ff"OIM GuZder; 

Der Zwangtverwalter Josej BrtJUeT, GutsverwaU~r. in 
Liesing, Valentingasse Nr. 4. 

Rechtssache: 
Betreibende Partei: Josej Hauser} für sie 
Verpflichtete Partei: Karl Glaa anwesend 

wegen S 1200 •· A. 

{Dr. J.Kral,O .. V.b.a. 
Persönlieh. 

Die Liegenschaft: Grundbuch Mauer b. Wien, E. Z.136, Haus 
0. Nr. 99, Kasernengasse Nr. 1, Pare.-Nr. 96f1, Garten, PMe.-Nr. 96/2, 
WieBe, Pare.-Nr. 97/1 bis 8. Weingarten wird dem Zwangsverwalter 
übergeben. 

Das Haus 0. Nr. 99, Kasernengasse Nr. 1, ist ebenerdig, entluilt 
2 Zimmer, 1 Kammer, 1 Küche und einen grofJen Dach~Jod.m. Neben 
dem Hause befindet sich ein Weinkeller, eine Weinpresse und 1 StaU 
für 2 Stück Vieh. Nach den rom Vollstreckungsorgan im Kataster 
gepflogenen Erhebungen gehören eur Liegenschaft, Grundbuch Mauer 
b. Wien, E. Z. 136, aufJer dem oben btlleiohneten Hause, Keller und 
Stall, folgende Grundstücke, und lltflar: Pare. Nr. 96/1 Garten, Pan. 
Nr. 96/2 Wiese, Parz. Nr. 97f1 bil 8 Weingarten, im AusmafJe tHm 

eusammen 16 ha 92 qm. 
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Der anwesende Verpflichtete wird aufgefordert, bei der Obergabe 
der Liegenschaft an den V erwaUer miüuwirken u-nd die zur ordnungs
mäfJigen Wirtschaftsführung erforderlichen Bikher, sonstigen Behelfe 
und 8chlüs6el su übergeben. 

Der Verpflichtete erklärt hieravf, dafJ er hiezu nicht bereit sei, 
weil die Eukution nicht notwendig sei, da er in kurzer Zeit den betrei
benden Gläubiger bezahlen werde. Der Verpflichtete entfernt sich. 

Vom Vollstreckungsorgane werden hierauf die von der anwesenden 
Wirtschafterin Frau Josefa Klein herbeigebrachten vier. BchlüBBel zum 
HaUBtor, Dachboden, Weinkeller und Stall, sowie das Bteuerbüohel
Nr. 16040 des Steueramtes Liesing, eine Feuerversicherungspolizze 
Nr. 9999 der Versicherungsgesellschaft .,Anker" u-nd ein Wirtschaftsbuch 
dem Verwalter übergeben und von diesem gegen Bestätigung übernommen. 

Bodann werden unter Zuziehung des Gemeindesekretärs Josef 
Weller und der obgenannten Wirtschafterin, weiters des Verwalters, 
das Haus, Keller und Stall besichtigt, die oben bezeichneten Grundstücke 
begangen und deren Grenzen angezeigt. 

Den Dienstpersonen, u-nd zwar der Wirtschafterin und drei Tag
löhnern wird der Verwalter tJOTgestelU u-nd ihnen mitgeteiU, dafJ die 
V erwaUung der Liegenschaft und die Einziehung der Erträgnisse nun
mehr dem V erwaUer zustehe, an den man sich auch in allen Angelegen
heiten, welche den W irtschajtsbetrieb betreffen, zu wenden habe. 

Es wird festgestelU, dafJ bisher eine administrative 8equestration1' 

nic.J,.t stattfand. 
Auf der Liegenschaft befinden sich folgende Vorräte: 2 cbm Holz, 

20 kg Saatkartoffel, 300 kg Heu, 60 kg Streu, ferner an Vieh: 2 Milch
kühe und 6 Hühner. Diese Vorräte und Vieh sowie die zur Bewirtschaf
tung erforderlichen Gerätschaften, und zwar: 1 Pflug, 1 Egge, Wein
gartenwerkzeug, bilden das Zubehör der Liegeftschaft. 

Eine Exekution auf diese Bachen hat bisher nicht stattgefunden. 10 11 

BchlufJ: 41/ 1 Uhr nachmittags. 
Franz Gulder, Justizaktuar 

Josef Weller 
Dr. Josef Kral 
Josefa Klein 

Gebühr von S . . . . . . . . vom Vertreter des betreibenden Gläu
bigers berichtigt. 

E 620/28. 
Aktenvermerku vom 3.f3. 1928: 3 

Herr Josef Brauer wird als VerwaUer der Liegenschaft Grundbuch 
Mauer b. Wien, E. Z. 136, mittels Handschlages an EideBBtatt ver
pflichtet. u Derselbe wird auf den .,Leitfaden für ZwangsverwaUer" 
aufmerksam gemacht und entsprechend belehrt." 

Protokoll 
aufgenommen vom Bezirksgerichte Liesing, Abt. 111, 

nm 10.f4. 1928. 

Dr. Berg 

E 620/28. 
4 
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Gegenwärtig: Bezirksrichter Dr. Berg, 
Justizaktuar Gulder. 

Exekutionssache: Josef Hauser gegen Karl Glas, wegen S 1200 s. A. 
Beginn: 9 Uhr vormittags. . 

Es erscheint der betreibende Gläubiger Josef Hauser und gibt an: 
Der Verpflichtete bewohnt in dem Hause Mauer b. Wien, Kaserne?l· 

gasse Nr. 1, welches sich auf dem in Zwangsverwaltung stehenden Gute 
be.findet, eine Wohnung, bestehend aus 2 Zimmern, 1 Kammer und 
Küche. Der Verpflichtete ist ledig; es wohnt nur seine WirlBchafterin 
bei ihm; für diese beiden Personen genügen als Wohnung die Küche, 
1 Zimmer und 1 Kammer, so daß ein Zimmer t•ermietet werden könnte. 

Ich beantrage deshalb gemäß § 105 EO., über den Umfang der 
clem Verpflichteten zu überlassende1l Wohnräume in obigem Sinne zu 
e?ltBcheiden und dem Verwalter zu ermächtigen, ein Zimmer der bis
herigen Wohnung zu vermieten. 

Dr. Berg Gulder Joaef Hauser 

B. 
Verpflichteten, Verwalter und betreibenden Gläubiger mit E.-Form. 

142 auf den 12.f4. 1928, 9 Uhr t'Ormittags, Zimmer Nr. 10, zur Einver
nehmung über den Antrag auf Bestimmung des Umfanges der dem 
Verpflichteten zu überlassenden Wohnräume laden. 

10.f4. 1928. Dr. Berg 

Aktent~ermerk vom 12.f4. 1927, 9 Uhr t'OTmittags. 
E 250/28 

5 

Der Verpflichtete gibt nach Vorhalt des Protokolles vom 10.f4. 1928 
an: Ich beantrage AbweiBUng des Antrages, weit ich in einem Jfonate 
heiraten werde, lege zur Glaubhaftmachung die Bestätigung des Pfarr
amtes .llauer b. Wien vor, nach welcher das Aufgebot bereits zweimal 
stattfand. tJbrigens läßt sich die Wohnung nicht teilen bzw. würde die 
Teilung und Umänderung unverhältnismäßig viel kosten. 

Der miterschienene Verwalter bestätigt diese Angaben des Ver
pflichteten. 

Der betreibende Gläubiger Josef Hauser zieht hierauf seinen Antrag 
zurück. 

Eingangsvernt.erk. 

R. 
Gesehen. 

12.f4. 1928. 
Dr. Berg 

An das Bezirksgericht LieBing, Abt. Ill. 

Dr. Berg 

E 520/28 
6 

Betreibende Partei: Josef Hauser, ohne Beruf, in Mauer b. Wien, 
T"angegaBBe Nr. 16. 



Zwangsverwaltung eines ländlichen Besitzes 311 

Vertreten durch: Dr. Josef Kml, RechtsanwaU, in Liesing. 
Verpflichtete Partei: KarZ Glas, Landwirt, in Mauer b. W im, Kas~ 

gasse Nr. 1, 
wegen S 1200 s • .A. 

2fach, 1 Rubrik. 

Mit dem BeschluBBe dieses Gerichtes vom 27.f2. 1928, "!S D~~128• 
wurde die Zwangsverwaltung der dem V erpfZichteten gehörigen Liegen
schaft, Grundbuch Mauer b. Wien, E. Z. 136, b611Jilligt. Als VerwaUer 
wurde J osef Brauer besteUt und ihm die Liegenschaft zur Verwaltung 
übergeben. Der Verpflichtete schuldet nach At&aweis des Grundbuches 
an rückständiger Grwndsteuer seit dem 1.f4. 1926 ........... 8 150 
samt 12% Zinsen. 
Weiters schuldet der V erpfZichtete eine Yermögensübertragungsgebühr 
seit 1.f10. 1926 von .............•................•...... S 200, 
welche ebtmfalls mit 12% zu verzinsen ist. 

Der V enoaUer weigert sich, diese Steuer und Gebühr zu bezahlen, 
weil er der Meinung ist, daß diese Beträge nur auf Grund eines Ver· 
teilungsbeschluBBeB des Gerichtes bezahU werden diirfen. 

Ich beantrage: 
den Verwalter anzuweisen, daß er die oben bezeichneten Beträge un
mittelbar aus den Erträgnissen entrichte.• 

Josef Hattser durch Dr. Josef Kral 

B. 
Verwalter, Vertreter des betreibenden Gläubigers und Verpflichteten 

laden für den 20.f4. 1928, 9 Uhr vormittags, Zimmer Nr. 6. 
17.f4. 1928. Dr. Berg 

E 260/28 
Aktenvermerk vom 20./4. 1928. 7 

Nach Vorhalt des Antrages 0. Nr. 6 gibt der VerwaUer an: 
Die Angaben des betreibenden Gläubigers Bind richtig; es ist geniigend 

Geld zur Berichtigung der angeführten Steuern und Gebühren vorhanden; 
ich habe diese aber 11icht bezahlt, weil ich glaube, daß ich n1tr auf Grund 
eines V erteilungsbeschluBBeB zahlen darf. 

Der Verpflichtete schließt sich dem Antrage des betreibenden 
Gläubigers an. 

Der Richter belehrt den Zwangsverwalter im Sinne der §§ 109 
und 120 EO., daß er die bezeichneten Steuern und Gebühren und die 
im§ 120 EO. bezeichneten AusZagen unmittelbar aus den Erträgnissen 
zu entrichten habe. Dr B . erg 

E 620/28. 
Protokoll 8 

aufgenommen vom Bezirksgerichte Liesing, Abt. III, 
am 1./6. 1928, 9 Uhr vormittags. 
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Gegenwärtig: BezirkBriehteT Dr. Berg. 
Exekution88&Che: Joaef Hatuer gegen Karl Gku, wegen 8 1200 B . .A. 

Es erscheint der ZwangavertDalter J oaef Bratuf' und gibt tm: 
Der Verpftichtete hat sich bis zum 20.}4. 1928 mit meinem WiUen11 

an der BetDirlBchaftung seines ZtDGngBVertDa'Ueten Buiuea bdei'Uge und 
die W irlBchaft in Ordnung geführt, so daP es genügte, daP ich nur einmal 
in der Woche den WirtBchajtBbetrieb besichtigte und die nottDM&digen 
Verfügungen traf. Seit 20.J4. 1928 arbeitet aber der Verpftichtete nicht 
mehr in der W irlBchaft, Bondern treibt sich in Gaathäuaem herum, 
betrinkt sich, verhindert dann in seiner Tnmkenheit die .ArbeiteT tm 
ihrer Arbeit und verbietet ihnen, meine .Anordnungen zu befolgen. 

Beweis: Joaef Berger, Wirtachafter in Mauer b. Wien. 
Ich mup deshalb üi1Jlich oon Lieaing nach Mauer fahren, um die 

WirtBchaft selbst zu führen. Dies verursacht mir BarauaÜJgen für die 
Fahrten und für meine Verköstigung. Ich stelle daher folgende 

.Anträge: 

1. mich zu ermächtigen, daP ich [aus den Erträgnissen gegen 
Y errechnung in der V eTtDaltungarechnung aZ8 V orachuP auf den Eraatls) 
meines .Aufwandes den Betrag oon 8 200 entnehme;17 

2. dem Verpflichteten [[die ihm im WohnhaUBe tlea tJertDa'Ueten 
Gutes überlassenen Wohnungnäume, und ZtDar 2 Zimmer, 1 Kammer, 
1 Küche]] zu entziehen. 18 

Ich nehme zur Kenntnis, daP die Tagsatzung zur Einvernehmung 
des Verpflichteten und des Zeugen Joaef Berger auf den 3.J5. 1928, 
9 Uhr tJOTmittaga, angeordnet wird und werde den Zeugen Joae/ Berger 
mitbringen. 

Dr. Berg Joaef Brauer 

B. 
Verpflichteten mit E.-Form. 142 laden für den 3.J5. 1928, 9 Uhr 

oormittaga, Zimmer Nr. 6, .rur Einvernehmung über den .Antrag des 
VeTtDaltera auf Entziehung der Wohnräume. 

1.f5. 1928. Dr. Berg 

Protokoll 
aufgenommen vom Bez·irkBgerichte Lieaing, .Abt. Ill, 

am 3.J5. 1928, 9 Uhr oormittagB. 
Gegenwärtig: BezirknichteT Dr. Berg. 

E 260{28. 
9 

Exekution88&Che: Joaef Hauser gegen Karl Glas, wegen 8 1200 B • .A. 
Es erscheinen der VertDalteT Joaef Brauer und der Zeuge Joaef 

Berger. Der Verpflichtete iBt trotz atugetDieBtmer Zustellung nicht er
schienen. 

Der Zeuge•• Joaef Berger, 27 Jahre, Wirtachafter auf dem Gute 
des Verpftichteten in Mauer, gibt nach Wahrheitserinnerung an: 
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Der V erpfUchtete ist fast täglich bet'T'Unken, kommt in diesem Zu
stande täglich auf das Gut, randaliert dort und t~erbietet mir und den 
Arbeitern, die Anordnungen des V enDalters auseuführen. Wenn wir 
uns seinem Willen nicht fügen, so bedroht er uns. n- B 

.u-r. erg 

B. 
E 520/28. 

10 
In der Eukutionssaehe der betreibenden Partei Josef Hauser 

gegen die verpflichtete Partei Karl Glas, wegen 8 1200 s. A. wird 
1. der V enDalter Josef Brauer ermächtigt, [aus 0. N. 8] seines 

Aufwandes den Betrag von 8100 eu entnehmen, und werden 
2. dem Verpflichteten [[aus 0. N. 8]] enteogen. Der Verpflichtete 

hat die bezeichneten Wohnräume bis 12.f5. 1928, 12 Uhr mittags, bei 
sonstiger Eukution eu räumen. 

Begründung: 
Die Verfügung zu 1. ist twch § 113, Abs. 2 EO., begründet, weil 

der V enDalter eur Deckung seiner Barauslagen diesen angeme88enen 
Betrag von 8 100 benötigt. 

Zu 2.: Durch die Angaben des Ven~~alters und des Zeugen Josef 
Berger ist glaubhaft gemacht, daP der Verpflichtete durch sein Benehmen 
die V en~~altung der Liegenschaft gefährdet, weshalb die Entziehung 
der ihm überlassenen Wohnräume naeh § 105, Abs. 2 EO., zur unge
störten V en~~aUung des Gutes notwendig und gerechtfertigt erscheint. 

3.f5. 1928. DT. Berg 

ZV.: B. 1. Ven~~alter; 2. Verpflichteten. 

Protokoll 
aufgenommen vom Bezirksgerichte Liesing, Abt. III, 

am 16.f5. 1928, 9 Uhr vormittags. 
Gegenwärtig: Bezirksrichter DT. Berg. 

E 520/28. 
11 

Exekutionssacbe: Josef Hauser gegen Karl Glas, wegen 81200 s. A. 
Es erscheint der Ven~~aUer Josef Brauer und gibt an: 

Dem Verpflichteten wurde der BeschluP vom 3.f5. 1928, 0. N.10, am 
4./5. 1928 zugestelU; er hat ein Bechtsmittel10 nicht ergriffen und die 
W ohnräutne trotz Ablaufes der Räumungsfrist nicht geräumt. 

Ich b8afltrage die Ef-lassung foUjenden 

Beschlu88es: 
E 520/28 

Auf Grund des Beschlusses vom 3.f5. 1928, --1-0~, wird der 

betreibenden Partei Josef Brauer, Ven~~alter, in Liesing, gegen die ver
pflichtete Partei Karl Glas, Landwirt, in Mauer b. Wien, Kasernen
gasse Nr. 1, die zwangsweise Räumung der von der letzteren auf dem 
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Gute in Mawrr b. Wien, Kasernengasse Nr. 1, bewohnten Räume, und 
ZVJar: 2 Zimmer, 1 Kammer, 1 Küche bewilligt. Die Räumung ist 
unverzüglich (-nach .4nmelden) t10reunehmen. 

Kosten 8 ........ . 
Dr. Berg Josef Brauer 

B. 
Bewilligt. Kosten 8 . . . . . . . • . Form.106. 

16.f5. 1928. Dr. Berg 

ZV.: 1. betreibenden Partei; 2. Verpflichteten bei Vornahme; 3., 4. der 
Gemeinde und 8icherheitsbehörde. a1 

E 520/28. 
Bericht. -~ 

Das gefertigte Vollstreckungsorgan berichtet, dafJ die angeordnete 
161Dangsweise Räumung am 18.f5. 1928 volkogen wwrde. 

Liesing, 18.f5. 1928. Fr0111.e 8chwar•, Vollstr.-Org. 

E 520/28. 
Protokoll 13 

aufgenommen vom Bezirksgerichte Liesing, Abt. III, 
am 18./12. 1928, 9 Uhr vormittags. 

Gegenwärtig: Be•irksrichter Dr. Berg. 
Exekutionssache: Josef Hauser gegen Karl Glas, wegen 81200 s. A. 

Es erscheint der V en»alter Josef BraueT und erstattet folgende 

Verwaltungsrechnung:• 

loh lege meine Aufschreib· und Rechnungsbücher• tw. Aus 
denselben ergibt sich, dafJ ich in der Zeit vom 2.f3. 1928 - dem Tage 
der Obernahme der Ven»aUung- bis 15./12. 1928folgende Einnahmen 
er•ieU und A UBgaben gemacht habe: 

A. Einnahmen. 
1. Verkaufserlös für 100 Hektoliter Wrinmost a 8 30 ....... 8 3000 
2. Einnahmen beim Heurigenausschank, 10 Hektoliter, den 

Liter a 8 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • " oooo 
.msammen . . . 8 8000 

B. Ausgaben. 
1. An rückständiger 8tewrr für die Ztit 1mn. J.f4. 1927 bis 

1./12. 1927, Beilage 1 ............................... 8 150 
2. Rückständige V ermögensüberlragungsgebühr, Beilage 2 . . . " 200 
3. Lohn an drei Taglöhner für die Zeit vom 2.f3. 1928 biB 

15./12. 1928, Beilagen Nr. 3, 4, 5 .................... " 270 
4. Kost für die drei Taglöhner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 900 
5. ZuschufJ .um Lohn des Taglöhners Josef Berger als von mir 

besttllten Aufseher monatlich 8 10 ..................... " 95 
•usammen ... 8 1615 
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Daher Einnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8000 
Ä:usgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1616 
Erträgnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 6386 

welche ich zu Gericht erlege. 
Als Ersatz meiner Auslagen für Fahrten, Stempel beat~spruche ich 8 600 
als Belohnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 700 

zusammen ... 8 1200 

Ich nehme zur Kenntnis, daß die Tagsatzung zur Erledigung der 
Rechnung auf den 

27./12. 1928, 9 Uhr vormittags, Zimmer Nr. 3. 
angeordnet wird und verzichte auf ZusteUung tiner Ladung. 

Dr. Berg Josef Brauer 

Unter Geldbuchpost Nr. 346/l-6386 8 in Empfang gestelU. 
18./12. 1928. Kern, Geldbf. 

B. 
Tagsatzung tur Erledigung der V erwaltungsrechnung14 

am 27./12. 1928, 9 Uhr vormittags, Zimmer Nr. 3. 

E.-Form. 191. 
Zust. Bl. Nr. 1, 2. 86 

Eingangsvermerk. 

18./12. 1928. Dr. Berg 

E 260/28. 
-i4-

An das Bezirksgericht Liesing, Abt. III. 
Betreibende Partei: Josef Hauser, ohne Beruf, in Mauer b. Wien, 

Langegasse Nr. 16. 
Vertreten durch: Dr. Josef Kral, Rechtsanwalt, in Liesing. 
Verpflichtete Partei: KarlGlas, Landwirt, in Mauerb. Wien, Kasernen

gasse Nr. 1, 
wegen 8 1200 s. Ä. 

Erinnerungen" der betreibenden Partei gegen die Ver
waltungsrechn ung. 

Gegen die wm Verwalter gelegte Verwaltungsrechnung erstatte ich 
folgende 

Erinnerungen: 
Es werden unter den Einnahmen Post Nr. 1 für 100 Hektoliter 

w einmost a 8 30 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3000 
unter Post Nr. 2 für 10 Hektoliter ........................ " 6000 
also für einen Hektoliter 8 600 verrechnet. Da die Qualität des unter 
Post NT. 1 und 2 bezeichneten Weines die gleiche ist, ist der Preisunter
schied ganz ungerechtfertigt. 

Josef Hauser durch Dr. Josef Kral 
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B. 
Zur Tagsatzung 27.f12. 1928 vorlegen. 

22.f12. 1928. 

Protokoll 
aufgenommen vom Bezirksgerichte IMring, Abi. lll, 

am 27.J12. 1928, 9 Uhr t/Of'mittags. 
Gegenwärtig: BezirkBrieliter Dr. Berg, 

Hilfsrichter Dr. Statk als Schriftführer. 

Dr. Berg 

E 620/28. 
16 

Exekutionssache: Josef HaUBer gegen Karl Glas, wegen 81200 s. A. 
Es erscheinen: 1. lJer V eT'Walter J osef Brauer; 2. der V erpjUchtete 

Karl Glas; der betreibende Gläubiger Josef HaUBer ist nicht erschitmtm; 
Zustellung ausge'Wiesen. 

Der Richter bringt die ErinnerungON.U .nw Verlesung. Der 
Verpflichtete erhebt dieselben Erinnerungen. Der V eT'Walter gibt hier
auf an: 

Die Erinnerungen 0 N. 14 Bind nicht begründet. Denn die unter 
Post Nr. 1 der Rechnung verkauften 100 Hektoliter Weinmost waren 
eben nur Most und nicht fertiger Wein und wurden zum damaligen 
Großhandelspreis verkauft; der Großhandelspreis betrug laut Bestäti
gung des Bürgermeisteramtes Mauer b. Wien vom 16.f12. 1928 S 30 
für den Hektoliter. Der unter Postzahl 2 bezeichnete Wein (nicht Most) 
wurde beim HeurigenauBBchanke verkauft und dadurch S 600 für den 
Hektoliter erzieU. Auf diese Weise konnten aber nur 10 Hektoliter 
verkauft werden, weil der Verpflichtete nur berechtigt ist, 10 Hektoliter 
im KleinaUBschanke zu verkaufen, wie dies aUB der obigen Bestätigung 
des Bürgermeisteramtes Mauer b. Wien hervorgeht. 

Sonstige Erinnerungen wurden nicht vorgebracht. 
SchluP: 10 Uhr tHn'1nittags. 

Dr. Berg 

E 620/28 
16 

In der Eukutionssache Josef Hauser gegen Karl Glas, wegen 
S 1200 s. A. werden: 

1. die Erinnerungen gegen die I. VeT'WaUungsrechnung abgB'Wiesen; 
2. die für die Zeit vom 2.f3. 1928 bis 16./12. 1928 erstattete 

V eT'Waltungsrechnung, nach welcher die Einnahmen . . . . . . . . S 8000 
die Ausgaben ......................................... " 1616 
die ErtragsüberschüBBe ................................ :. S 6386 
betragen, genehmigt; 

3. die Belohnung des VeT'Walters Josef Brauer wird mit " 700 
der Ersatz seines Aufwandes mit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 600 
ZUBammen mit ......................................... S 1200 
beBtimmt. 
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Gründe: 
Die Erinnerungen des betreibenden Gläubigers Josef Hauser und 

des Verpflichteten, da{J die Einnahmepost Nr. 1 für die verkauften 
100 Hektoliter Wein statt mit S 30 für den Hektoliter mit S 500 einzu
setzen war, sind mit Rücksicht auf die vom Bürgermeisteramte bestätigten 
Angaben des Verwalters, da{J der Gro{JhandelsprMI für Weinmost -
(nicht Wein) - damals S 30 für den Hektoliter betragen hat, und da{J 
nur 10 Hektoliter Wein im Kleinausschanke tJeTkauft werden durften, 
unbegründet, daher war die gelegte Rechnung, weil andere Erinnerungen 
gegen dieselbe nicht oorgebraoht wurden und Mängel der Rechnung 
nicht vorliegen, welche oon Amts wegen einer Aufklärung oder Berichti
gung bedürfen, zu genehmigen. 

Die beanspruchte Belohnung und der Ersatz des Aufwandes des V er
walters entsprechen seiner Mühewaltung und waren deshalb zuzu-

erkennen. 27.f12. 1928. Dr. Berg 

Zust.-Bl. Nr. 1 bis 4.18 

Kal.•• 10.f1. 1929 (Rechtskraft und Anordnung der Verteilungstag
sateung). 

E 520/28 
Aktenvermerk vom 10.f1. 1929. 17 

Der Beschluß vom 27./12. 1928, 0 Nr. 16, ist rechtskräftig. 
Dr. Berg 

Dem Grundbuchsamte zur TAUtrierung. 40 

10./1. 1929. Dr. Berg 
Spiegel: 
Grundbuch Mauer b. Wien, EZ. 136. 

B. Eigentümer Karl Glas unbeschränkt. 
0. 1. Pfandrecht einverleibt für die Sparkasse Liesing S 40000 

samt 41/ 1% Zinsen; 
2. Anmerkung der Zwangsverwaltung für die vollstreckbare 

Forderung des Josef Hauser oon S 1200 s . ..4.; 
3. Pfandrecht einverleibt für die Forderung des Anton Mayer 

oon S 2000 samt 8% Zinsen. 41 

Lang, Gdbf. 

Tagsatzung zur mündlichen V erhandlung0 über die Verteilung der 
ErtragsüberschiiBse, o 

25.f1. 1929, 9 Uhr vormittags, Zimmer Nr. 3. 
ll.f1. 1929. Dr. Berg 

ZV.: B. E.-Form. 193, Zust.-Bl. 1 bis 6." 

Protokoll 
E 520/28 

18 
aufgenommen beim Bezirksgerichte Liesing, Abt. III, am 25.f1. 

1929. 
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Gegenwärtig: Bezirksrichter Dr. Berg, 
Hilfsrichter Dr. Grögl als Schriftführer. 

Beginn: 9 Uhr vormittags. 
Erschienen sind: 1. Der Verpflichtete Karl Glas; 2. der Verwalter 

Josef Brauer; 3. der Hypothekargläubiger Anton Mayer, Kaufmann, 
in Mauer b. Wien, Langegasse Nr. 10; 4. für die FinanzprokuratuT 
bzw. Steueramt Liesing der Steuereinnehmer Framz Rindl; 5. fiir den 
betreibenden Gläubiger Josef Hauser Herr Dr. Kral, 0 V. vom 1.j1. 1926. 
Gegenstand: V erhandlungu. über die Verteilung der Ertragsüberschüsse 

in der Exekutionssache Josef Hauser gegen Karl Glas, wegen S 1200 
s. A. 

Der Richter gibt bekannt, daP die Ertragsüberschüsse im 
Betrage von . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . • . . . . . S 6385 
bar bei Gericht erliegen und daP schriftliche Anmeldungen nicht erfolgten. 
Angemeldetts werden vom: 

1. Verwalter J osef Brauer die mit dem rechtskräftigen 
Beschlusse vom 27.f12. 1928, 0Nr.16, festgesetzte Belehnung 
von •..............•........................•.•••••.... S 700 
Ersatz des Aufwandes S 500 abzüglich des Vorschusses von 

s 200 ...........................................•.. .. 300 
zusammen ... S 1000 

Kein Widerspruch. 
2. Vom Ärar die tJbertragungsgebühr laut des Zahlungs· 

auftrage& vom 1.J5. 1928, Z. 15640, von .................. S 100 
samt 6% Zinsen vom 25.f5. 1928 bis 25.f1. 1929 ......... " 4 

zusammen ... S 104 
Kein Widerspruch. 
3. Vom betreibenden Gläubiger Josef Hausern auf Grund 

1 c 145J28 
des Urteiles dieses Gerichtes vom 4.f1. 1928, --12-~, an 

Kapital ........................................... S 
7% Zinsen seit 15./12. 1926 bis 15.f12. 1928 .......... ., 
ProzePkosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Exekutionskosten .................................. . 

1200,-
168,-

97,63 
45,37 

zusammen ..• s 1511,-
Kein Widerspruch.u 
4. Vom Hypothekargläubiger Anton Mayer: 

Die von seiner unter C Postzahl 3 einverleibten Forderung 
von 2000 S laut Schuldschein vom 1./12. 1927 für ein halbes 
Jahr im vorhinein fällig gewordenen 8% Zinsen" von •.... S 80 

Kein Widerspruch. 
Die Erschienenen beantragen die Erfolglassung der zugewiesenen 

Beträge nach Rechtskraft des V erteilungsbeschlusses. 

Dr. Berg Dr. Grögl Karl Glas Josef Brauer Dr. Kral 
Franz Rindl Anton Mayer 
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E 520/28 

VerteilungsbeschlußJiO 19 

In der Ezekutionssac~ Josef HauBer wider Karl Glas, wegen 
S 1200 s. A. werden die aus der ZwangsveT11Jaltung der Liegenschaft, 
Grundbuch Mauer b. Wien, EZ. 136, in der Zeit vom 2.J3. 1928 bis 
15./12. 1928 erzielten Ertragsüberschüsse von S 6385 nach der am 
25.f1. 1929 gepflogenen mündlichen Verhandlung verteilt vie folgt: 

Es erhalten: 
1. Der VeT11JaUer Herr Josef Brauer zur vollständigen 

Berichtigung seifll!'l'mit BeschlufJ vom 27.J12.1928,0Nr. 16, 
festgesr.tmn Belohnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 700,
und des Ersatzes seines Aufwandes S 500, abzüglich des 
Vorschusses von S 200, daher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • " 300,

zusammen . . . . S 1000,-

2. Das Ärar zur voUBtändigen Berichtigung seiner For
derung an Vbertragungsgebühr auf Grund des Zahlungs-
auftrages vom 1.J5. 1928, Z. 15640 . . . . . • . . . • • . . . . . . . . S 100,
samt 6% Zinsen vom 25.J6. 1928 bis 25.fl. 1929 . . . . . . " 4,-

zusammen ... S 104,-

3. Der betreibende Gläubiger Josef Hauser zur vollstän-
digen Berichtigung seiner Fortlerung auf Grund des Urteiles 

1 0145/28 
dieses Gerichtes vom 4.f1. 1928, 12 , an Kapital • S 1200,-

7% Zinsen seit 15./12. 1926 bis 15./12. 1928 . . . . . . . . . . " 168,-
ProzefJkosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 97,63 
Eukutionskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 45,37 

z·usamme1~... S 1511,-
4. Der Hypothekargläubiger Anton Mayer zur vollstän

digen Berichtigung seiner FordiJ'I"Wnf/ an vereinbarten fäUigen 
8% Zinsen vom 1./12. 1927 für ein halbes Jahr vom Kapital 
von 8 2000 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 80,-

Der Rest der ErtragBiberschüsse t'Oil • • • • • • • • • • • • • • " 3690,
wirtl dem V erpjlichteten zugewiesen. 

Das hg. Geldbuch erhält den Auftrag, nach Rechtskraft11 dieses 
Beschlusses den unter Geldbuchpost Nr. 345/1 erliegenden Betrag von 
S 6385 (SechstaVBentltlreihwntlertachtzigfünf SchiUing) zu erfolgen: 
1. dem Josef Brauer, VeT11Jalter in Liesing ................ 8 1000 

(Tausend Schilling) 
2. dem Steueramte Liesing .............................. " 104 

( Einhundertt>ier Schilling) 
3. dem Herrn Dr. Josef Kral, RechtBanwaU in Liesing, als 

laut der auf Geldempfang lautenden VoUmacht vom l.fl. 
1926 ausgewiesenem Vertreter des Josef HaVBer .......... S 1511 
(EintauBentlfünfhundntelf SchiUing) 
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4. dem Herrn Anton Mayer, Kaufmann, in Maun b. Wien .. S 80 
(Achttig SchiUing) 

5. dem Verpflichteten Karl Gla~. IJM&dunrl, in Mauer b. Wien, 
Kasernengasse Nr. 1 .....•.......................... " 3690 
( Dreita'U8endsecbhunderlneunrig Schilling) 

28.J1. 1929. Dr. Berg 
ZV.: ZUBt.-Bl. 1 bis 6. 0 

Kal.: 10./2. 1929. 
E250j28 

Aktenvermerk vom 10.f2. 1929. -~ 
Der Beschluß 11011& 28.f1. 1929, ONr. 19, ist rechtskräftig. 

Dr.Berg 
B. 

1. Siehe Geldbuch eum Volleuge. 
2. Tagsatzung eur Einvemehmung beider Teile iiber die Einstellung 

der Zwangwf!Ttflaltung "über Befriedigung des betreibenden Gläubigers, " 11 

15.f2. 1929, 9 Uhr vormittags, Zimmer Nr. 3. 

10.f2. 1929. Dr. Berg 
ZV.: Beiden Teilen. 

Volleogen: 12.f2. 1929. 

A.ktenvermerk oom 16.J2. 1929. 
Niemand erschienen; Zustellungen aUBgewiesen. 

B. 

Kern, Geldbf. 

Dr. Berg 

E 260/28 
21 

Einstellung nach .~ 129, EO., EForm. 194, nur erster Absat.t. 

ZV.: Zust.-BZ. 1 bis 6. 
16.12. 1929. Dr. Berg 

B. 
E 260/28 

22 
Beendigung der Zwang811ertflaltung, Av//orderung .nw SchlvfJ· 

rechnvng und Anordnung der LöBChung der Anmerkung im Grund· 
buche, E.-Form. 196;" Frist: 8.J3. 1929. 

27.f2. 1929. Dr. Berg 

ZV.: ZUBt.-Bl. 1 bis 6.11 
Kal. 111 lJ.f3. 1929. 
Siehe Grundbuch.11 

Vollzogen: in 0 P. Z. 4 

am 28.f2. 1929. Lang, Gdbf. 
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E 620/28 

AktenvBTmeTk'8 vom 8.J3. 1929. 23 

Erscheint der Verwalter Josef Brauer 'tmd erstattet foZgtmde 8chlu/J
rechnung:61 

[Ich habe seit Erßatttmg der V 61'1DGUtmgBTeehmmg tDeder Ein
nahmen erfteU, noch Auslagen butritüß. ]10 

Dr. Berg Josef Brauer 
B. 

Der betreibtmde Gläubiger und der V erpftiohtete tDerdm verständigt, 
da/J der Verwalter berichtet hat: [tDie ONr. 23]. 

8.f3. 1929. Dr. Berg 

ZV.: 1., 2. Beiden Teilen; 3. Verwalter. 

Anmerkungen zum Beispiel VII. 

1 Siehe § 422 Geo. - 1 Siehe § 440 Geo. - 1 Siehe § 491 Geo. -
• Über die Zuständigkeit siehe §§ 4 und 18 EO. - 6 Siehe § 54 EO. -
1 Siehe § 63, Z. 5 EO. - 7 Siehe §§ 99, Abs. 1 EO., 106, 107 EO. -
8 Siehe § 108 EO. - • Siehe § 115 EO. - 1o Siehe § 98, Abs. 1 EO. 
Über die Wirkung der bücherliehen Anmerkung siehe §§ 98, Abs. 2, 
103, 104, 218, Abs. 3 EO. - 11 Notwendig, weil, wenn schon eine 
Zwangsverwaltung anhängig ist, der neue Gläubiger der bereits 
bestehenden Zwangsverwaltung beitritt ( § 103, Abs. 2 EO.). Über das 
Zusammentreffen einer administrativen Zwangsverwaltung mit einer 
gerichtlichen, siehe den FME. vom 18./1. 1898, Z. 58418/97 und Mit
teilung im JMVBl. 1898, S. 27, 28 und FME. vom 20./12. 1898, Z. 
40848, JMVBl. 1899, S. 23. - u Notwendig mit Rücksicht auf die 
Vorschrift der §§ 99, Abs. 3, und 101 EO.- 11 Siehe oben Anm. 2. 
- 14 Wenn der Verpflichtete nur Miteigentümer der Liegenschaft 
wäre, so sind auch die übrigen Miteigentümer zu verständigen ( § 99, 
Abs. 3 EO. ). - 16 Siehe § 99, Abs. 2, 3 EO. und JMV. vom 2./6. 1914, 
Nr. 41. - 1t Siehe § 497 GeO. - n Siehe § 497 GeO. - 18 Siehe §§ 99, 
Aba. 2, 109, Abs. 1 EO. und P. 48 der Instruktion für Vollstreckungs
organe. - 11 Siehe oben Anm. 4. - 10 Siehe § 119, Aba. 3 EO. -
11 Wenn dritten Personen Leistungen an den Verpflichteten obliegen, 
die sich als Einkünfte der verwalteten I.iegenschaft darstellen, sind 
diese auf Antrag des betreibenden Gläubigers oder des Verwalters 
aufzufordern, diese Leistungen nur an den Verwalter zu entrichten; 
nach dieser Aufforderung können sie an den Verpflichtete!). nicht 
mehr gültig leisten; früher erfolgte Zahlungen an den Verpflichteten 
sind ungültig, wenn bewiesen wird, daß dem Dritten zur Zeit der 
Zahlung die Bewilligung der Zwangsverwaltung oder die Übergabe 
der Liegenschaft an den Verwalter bekannt war (§ 110 EO.). Diese 
Aufforderung kann über Auftrag des Exekutionsgerichtes mit der 
Übergabe der Liegenschaft an den Verwalter verbunden werden. 
Am SchlUBBe des Übergabsprotokolles ist dann beizufügen: "Die 

HELLER, Aktenmuster 111. 21 
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nachbezeichneten Personen werden aufgefordert, die etwa ruck
ständigen, sowie die bis zur Einstellung der Zwangsverwaltung fällig 
werdenden (Mietzinse ....•. ) und sonstigen Leistungen, die sich 
als Einkünfte der verwalteten Liegenschaft darstellen, an den Ver
walter zu entrichten; auch wird ihnen bekanntgegeben, daß sie 
nach dieser Aufforderung an den Verpflichteten nicht mehr gültig 
leisten können. 

Daß diese Aufforderung und Mitteilung erfolgte, bestätigen ....• 
" 

Die Aufforderung kann aber auch abgesondert durch Beschluß 
des Exekutionsgerichtes und Zustellung an die dritten Personen, die 
zu Leistungen verpflichtet sind, nach E.-Form. 123 erfolgen. 

Dieses Formular lautet: "Aufforderung zur Leistung an den 
Zwangsverwalter. Die Liegenschaft: .......... wurde in Zwangs· 
verwaltung gezogen. Es ergeht daher an Sie die Aufforderung, die 
etwa rückständigen, sowie alle bis zur Einstellung der Zwangsver
waltung fällig werdenden Zahlungen (Mietzins, Pachtraten und son
stige Leistungen) von nun an aUBBChließlich an den zum Verwalter 
ernannten Herm ............ zu entrichten. Wenn Sie die ange-
gebenen Leistungen ungeachtet dieser Aufforderung an den Ver
pflichteten entrichten würden, so wären diese Leistungen der betrei
benden Partei gegenüber ungültig." 

11 Statt eines Protokolles genllgt ein kurzer Aktenvermerk. -
II Siehe § 108, Abs. 1 EO.- 14 Siehe JMV; vom 5./4:. 1899, JMVBl. 
Nr. 14:. - • Siehe §§ 109, Abs. 4:, und 114:, Abs. 2 EO. - 11 Gegen 
den Willen des Verwalters darf sich der Verpflichtete an der Ge· 
schäftsführung des Verwalters nicht beteiligen: § 99, Abs. 1 EO. -
17 Siehe § 113, Abs. 2 EO. - 18 Siehe § 105, Abs. 1 EO. - 11 Siehe 
§55, Abs. 2, 3 EO. - 10 Nach § 132, Z. 3 EO. ist ein Rekurs gegen 
den Beschluß, mit welchem der Umfang der Wohnräume des Verpflich
teten bestimmtwird, nicht zulässig; gegendenBeschluß aber, womit 
ihm die überlassenen Wohnräume entzogen werden, ist ein Rekurs 
zulässig. Dieser Beschluß bildet einen Exekutionstitel und es kann 
deshalb die zwangsweise Räumung nach § 34:9 EO. auf Grund dieses 
rechtskräftigen BescblUBseB bewilligt und durchgefilhrt werden. -
a1 Siehe Punkt 14:2, 14:3 der Instruktion für Vollstreckungsorgane.-
11 Siehe §§ 115ff. EO. - 11 Siehe § 115, Abs. 2 EO.; der mit der 
Rechnungslegung säumige Verwalter ist durch Ordnungsstrafen 
oder durch Abzüge an der Belohnung zur Erfilllung der Rechnungs
legungspflicht anzuhalten und es kann allenfalls ein Gerichtsabgeord
neter Qder sonstiger Rechnungsverständiger beauftragt werden, die 
Rechnung auf Kosten und Gefahr des säumigen Verwalters abzufassen: 
§ 115, Abs. 3 EO. - 14 Siehe § 116 EO. - • Siehe oben Anm. 2. -
35 Siehe § 116, Abs. 2 EO. - 17 Siehe § 117 EO. - 11 Siehe oben 
Anm. 2. - •• Siehe §§ 563 bis 566 Geo. - " Notwendig, um die im 
§ 123 EO. genannten Personen, für welche auf der J.iegenschaft 
oder auf den ob der Liegenschaft haftenden Rechten zu Geldleistungen 
verpflichtende Forderungen oder Rechte eingetragen sind, zur Ver· 
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teilungstagsatzung laden zu können; allenfalls kann von Amts wegen 
ein Grundbuchsauszug beschafft werden. _n SieheAnm. 40. _u Siehfl 
§ 123 EO.- u Siehe§ 122 EO.-" Siehe oben Anm. 2.-" Siehe 
§ 128 EO. -•• Siehe § 127 EO. - 17 Diese Forderung des betreibenden 
Gläubigers wäre auch von Amts wegen (ohne daß sie angemeldet 
worden wäre) in die Verteilung einzubeziehen: § 127, Abs. 1 EO.-
11 Siehe §§ 128 und 214 EO. - 11 Den Hypothekargläubigem, welche 
nicht selbst die Zwangsverwaltung betreiben, gebühren nur die 
während der Zwangsverwaltung fällig werdenden oder aus dem letzten 
Jahre vor Bewilligung der Zwangsverwaltung rückständigen Zinsen: 
§ 124, Z. 3 EO.- 10 Siehe § 128, Abs. 4 EO.- 11 Siehe §§ 128, Abs. 4, 
und 236, Abs. 1 EÖ. - u Siehe oben Anm. 2. - A Siehe § 129, Abs. 3 
EO. Von der bewilligten Einstellung sind der Verwalter, der Ver
pflichtete, der betreibende Gläubiger, die im § 99, Abs. 2 EO., ge
nannten öffl'ntlichen Organe und die etwaigen Miteigentümer der 
Liegenschaft zu verständigen. - 11 Dieses Formular lautet: 

Beendigung der Zwangsverwaltung. 

Betreibende Partei : 
Verpflichtete Partei: 

wegen 
Infolge rechtskräftiger Einstellung der Zwangsverwaltung wird dem 
Verwalter Herrn 

Grundbuch 

aufgetragen, 
die Liegenschaften: 

E.-Z. 
der verpflichteten Partei zu übergeben. Der 

Verwalter hat die Personen, welche zur Zahlung an ihn aufgefordert 
wurden, von der Einstellung der Zwangsverwaltung zu benachrich
tigen und seine Schlußrechnung binnen 14 Tagen dem gefertigten Ge
richte vorzulegen. 

Die mit Beschluß des Gerichtes 
Geschäftszahl . . . . . . . . . . angeordnete Anmerkung dieser Zwangs-
verwaltung ist vom Gerichte 
als Grundbuchsgl'rieht zu löschen. 

Hievon werden verständigt: 
1. die betreibende Partei 

zu Handen ihres Vertreters, 
2. die verpflichtete Partei, 
3. der Verwalter, 
4. Steueramt Liesing . 

. . . . . . . . gerlebt ...... Abteilung ..... . 

16 Siehe oben Anm. 2 und §130, Abs. 1 EO - 11 Siehe §§ 563 bis 
566 Geo. - 17 Siehe § 497 Geo. - 18 Siehe Anm. 22. - 11 Siehe § 130, 
Abs. 2 EO. - 10 Wenn sieh aus der Schlußrechnung ein Restbetrag 
ergibt, so ist derselbe dem Verpflichteten herauszugeben. 

21° 
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VIII 

Zwangsverwaltung eines städtischen Zinshauses; Beitritt*) 

Aktenzeichen: 10 E 1963/28 
Exekutionsgericht Wien 

Abteilung X 

Akten übersieht**) 

betreffend Zwangst·erwaltung Grundbuch Wien E. Z. 280/Il Karl 
Mahr gegen Franz Pohl wegen 8000 S. 

J, .. Tag des ~., 

= s Einganges Blatt- Art und Tag g § oder der 
Kurze Angabe des Inhaltes 

zahl der Erledigung 
"0 -
0~ Errichtung 

1 1928 .,1ntrag des Karl Mahr auf Be- 1 bewilligt 
4.f1. willigung der Z wangst•erwaltung /), 1. 1928 

-- --- ~-

2 6.jl. A ngelobung des Zwangs- 2 zum Akt 
verwalters 6. 1. 1928 

- -----~--~~---~-------- -----------

3 6.f1. ProtokoU über die Einführung 3 zum Akt 
des Zwangsverwalters 6. 1. 1928 

--- - -- - ----

4 8./1. Vollzugsbericht des Grund-
4 zum Akt 

buchsgerichtes 8. 1. 1928 
------------------- -----

5 8.fl. Beitritt der Marie Trauner /j bewilligt 
8. 1. 1928 

---------- ------~ -- -~~~-------

6 10.j1. Y ollzugsbericht des Grund· 6 zum Akt 
buchsgerichtes 10. 1. 1928 

----------- ------

7 1.j8. Verwaltungsrechnung und 7 genehmigt 
Entscheidung 8. 1. 1928 

~ -- -- ---------------- -

8 12./12. Bericht über den Grund- 8 Tagsatzung 
buchsstand 20. 12. 1928 

-- --- --- - -- ---- -

9 12.j12. Bericht über Gelderlag 9 zum Akt 
12. 12. 1928 

-- --- -- - ------

10 12./12. Anordn-ung der Verteilung 10 zum Akt 
12. 12. 1928 

-- ---- -------------

11 18./12. Forderungsanmeldung des 11 zu1n Akt 
Franz Bürger 18 . .12. 1928 
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.IJt Tag des fe Einganges Kurze Angabe des Inhaltes Blatt- Art und Tag t§ oder der zahl der Erledigung 
oZ Errichtung 

1928 ProtokoU über die V er- V erleilunga-
12 

20./12. teilungsaatzung 
12 beschluß 

26. 12. 1928 

13 26./12. V erteilungsbuohlufJ 13/14 zum Akt 
26. 12. 1928 

-- -- -- ----~---

14 1929 A mtst•ermerk 15 zum Akt 
10./2. 10. 2. 1929 

·----------·-

15 10.f2. ErfolglaaaungsbeaohlufJ 16 zum Akt 
10. 2. 1929 

16 10.f2. EinatelZung der Zu:anga- 17 zum Akt 
116TU'aUung 10. 2. 1929 

- ---

17 27.f2. Beendigung der Zwangs- 18 zum Akt 
1:eTWalfung 27. 2. 1929 

18 8.f3. BohlufJreohnung 19 zum Akt 
8. 3. 1929 

Zustellblatt Geschäftszahl 10E1963f28 

betreffend die Versteigerung der Liegenschaft des Franil Pohl, 
Grundbuch Wien f. d. II. Bezirk Einl.-Z. 280 

• Namen und Adressen 
Z der zu Ventilndigenden 

1 
Magi11trat Wien, 

Abt. I (47) 

t .... Tag der erfolgten Zustel- ~ 

Vertreter "1:1 '5 lung des_ Beschlusses__ ,...,§ 

und dessen § e Ordnunpnummer des ZU-

Adresse S ~ zusie~l!_ide~i:esc~r~s j 
11./12. 28.f12.i 

1928 1928 1 

Bteueradminilltration- ------- 11./12. 28./12. !----
2 für den II. Bezirk 1928 1928 I 

MagiatratiBohu Be- --~--
3 zirkaamt für den II. 11./12. 28./12.1 

Bezirk 1928 1928 ' 

Der Beschluß wurde rechtskräftig am II II 
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"""' 
Tag der erfolgten Zllltel-

I Vertreter '1::1'5 Jung des Beschlusses 
..: Namen und Adressen 

und dessen e~ OrdnUDgllllummer des zu- .. z des zu Verständigenden ., 
Adresse ß~ zustellenden Beschlusses I l!i> 7 I 13 I I I 

4 Zentraltaxamt 
11.j12. 28./12. 
1928 1928 

- ----------
5 

Landesgericht für 11./12. 
ZRS. Wien 1928 

----------
Zwangst>eru·alter Bern- 11./12. 28./12. 

6 hara Jfeister, 11, 1928 1928 
Nestroygasse Nr. 4 

----------
Dr. Franz 

Korn, 

7 
KarZ Mahr, I, Bin- Rechts- 1.f2. 11.f12 28./12. 

gerstra{Je Nr. 4 anwaU, 1926 1928 1928 
WiMI, 

lhaben10 
------------

8 
Franz PohZ, II, 11./12. 28./12. 

Pra.Urstra{Je Nr. 46 1928 1928 
----------

9 
.Marie Trauner, V, 11./12. 28./12 . 

Grohgasse N r. 16 1928 1928 
~--------------

10 
Franz Bürger, I, 11.f12. 28./12. 

Kämtnerstra{Je Nr.12 1928 1928 
--- -------

11 
Franz Häusler, V, 11./12. 28.f12. 
Zentagasse Nr. 14 1928 1928 

Der Beschluß wurde rechtskräftig am 20./12.
1 

6.f1. I 
1928 1929 I I I 

An das Ezekutionsgericht Wien, Abt. X. 

10 E 1963/28 
1 

Betreibende Partei: KarZ Mahr, Kaufmann, Wien I, Smgerstra{Je 
Nr.4. 

Vertreten durch: Dr. Franz Korn, RechtsanwaU, Wien I, (haben 

Nr.10. 
Verpflichtete Partei: Franz PohZ, Hausbesit.fer, Wien Il, Pra.Ur· 

Btra{Je Nr. 46. 
Wegen 8 8000 s. A. 

Antrag auf Zwangsverwaltung: 
2faeh, 1 Rubrik, 2 Beilagen, VoUmacht auf Geldempfangrom 1./2. 1926. 
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Auf Gnmd du t10ZlsCreckbaren Urleilu A. t10m 28./12. 1927, A. 
3 Og 1614/27 

3 , du Hand6Z.gerichtes WiM, beantrage ich mtmgels Zahlung 

die Erlas""'f/ des folgenden 

B esohluues: 

[Auf Grund du ooUstf'eckbaren Uf'teilu des HandeZBgerichtu Wien 

oom 28./12. 1927, 3 Og 161; 127 , wird der betr~ibenden Partei Karl 

Mahr, Kaufmmm, Wien 1, 8ingeTmaPe Nr. 4, tiertreten duTCh Dr. Ff'OINI 
Kom, ReohesamDaU, Wien 1, Gmben Nr. 10, wider die verpflichtete 
Partei Ff'OINI Pohl, Hausbesit.er, Wien 11, Pmtef'Bf,rape Nr. 46, zur 
Hereinbringung der vollstreckbaren Forderung von 8 8000 sa.mt 
10% Zmsen seit 20./12. 1926, 8 164,60 ProzePkollf,6fl, der Kosten dieses 
Ansuchene von 8 ........ , die Zwangsverwaltung der Liegenschaft, 
Haus KNr. 280, Gnmdbuch für den 2. Buirk, Wien, EZ. 280, be-
~· . 

Als Exekutionsgericht hat dae E:~:ekutiomgericht Wien einzu-
schreiten. 

Zum Verw&lter wird Herr Bemhard Mrimf', BaumeiBtef', WiMll, 
Nemoygasse Nr. 4, emannt. Dae Vollstreckungsorgan bat ihm dieee 
Liegenschaft unverweilt zu iibergeben. 

Der Verwalter bat am 6./1. 1928, Vormittag 10 Uhr, zur Ver
pflichtung an Eideeetatt in der gefertigten Gerichteabteilung zu er
scheinen. Er hat alljährlich am 16./11. Rechnung zu legen und die 
erzielten Ertragsiiberschiieee am 10./12. einea jeden Jahres bei Gericht 
zu erlegen. Die verpflichtete Partei bat eich jeder Verfiigung iiber die 
von der Zwangsverwaltung betroffenen Erträgnieee zu enthalten 
und darf eich an der Geschä.ftefiibrung dee Verwalten gegen de1111en 
Willen nicht beteiligen. 

Dae .I..andeBgericbt für ZRB. Wien ale Grundbuchegericht hat 
dieee Zwangsverwaltung anzumerken und die Beteiligten zu ver
ständigen. 

Zur Berichtigung der Eintragungegebiibr wurden Stempel
marken im Betrage von 8 . . . . . . . . beigebracht.] 

KMl Mahr duTCh Dr. Ff'OINI Kom 

KeiM &aleuku«on anlöngig. 
6./1. 1928. 

Kef'Mf', Amtnat 

B. 

Spiegel: EZ. 280/11 VeTpflich
teter AUeineigentümeT; keine 
Realeukution anlöngig. 

6./1.1928. 

LangeT, Gdbf. 

[Aus Anmag ON. 1] Kollf,6fl 8 116,60. E.-Form. Nr. 182.1 

6.f1. 1928. Dr. Berg 
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ZV.: ZuBt.-Bl. Nr. 1 bis 8. 
Kal.: 15./11. 1928, 10./12. 1928. 

Aktenvermerk vom 6.j1. 1928: 
10 E 1963/28 

2 

Herr Bemhard Meister, Baumeister, Wien 11. NeBtroygaBBe 
Nr. 4, leistet alB Verwalter die Angelobung mittelB Handschlages; er 
wird auf dM Leitfadm für Zwangsverwalter aufmerksam gtmUJCht. 

Dr.Berg 

10 E 1963/28 
a 

Protokoll über die Einführung des Zwangsverwalters 
einer Liegenschaft. 

Exekutionsgericht Wien, am 6.j1. 1928. 
Das Protokoll wird aufgenommen im Hause Wien 11, Prater

straße Nr. 46. 
Anwesend: Das Vollstreckungsorgan Josef Bender,. VollBtreckungs

beamter, 
Der Zwangsverwalter Bemhard Meister, Baumeister, 

Wien 11, NeBtroygaBBe Nr. 24. 

Rechtssache: 

ur Sle vom 1./2. 1926. 
Betreibende Partei Karl Mahr } f"" . { Dr. Frotnz Korn, OV. 

Verpflichtete Partei Franz Pohl anwesend: Marie Pohl, Gattin 
des Verpflichteten. 

wegen S 8000 s. A. 
Die Liegenschaft: Haus, KNr.280, Grundbuch über den 2. Bezirk, 

Wien, EZ. 280, in der Praterstraße Nr. 46, wird dem Zwangsverwalter 
übergeben. 

Den nachbenannten Mietern und den für sie gemäß §§ 102 und 103 
ZPO. zur Empfangnahme von Zustellungen berechtigten Personen 
wird die Einleitung der Zwangsverwaltung bekanntgegeben und der 
Zwangsverwalter vorgestellt. 

Zugleich wird auf Antrag des Verwalters an diese Personen die 
mündliche Aufforderung gerichtet, die etwa rückständigen sowie 
alle bis zur Einstellung der Zwangsverwaltung fällig werdenden 
Zahlungen, die sich als Einkünfte der Liegenschaft darstellen (Miet
zins, Pachtraten und sonstige Leistungen), aui!IICbließlich an den 
Verwalter zu entrichten. 

Auch wird ihnen bekanntgegeben, daß Leistungen, die sie ent
gt-gen dieser Aufforderung an den Verpflichteten oder deBBen Ver
treter entrichten, der betreibenden Partei gegenüber ungültig wären; 
ferner, daß sie sich in allen Angelegenheiten, die die Verwaltung 
betreffen, an den Verwalter zu wenden haben. 
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Die Mieter bestätigen durch ihre Untersehriften, daß sie diese 
Mitteilungen zur Kenntnis genommen haben. 

Nummerdes Unterschrift des Mieters oder seines 
Bestand- Name des Mieten Stellvertreten (in diesem Falle Angabe 

gegenstandes des Verhältnisses zum Mieter) 

Tür Nr.1 Marie Bacher Marie Bacher 

.. .. 2 Frau Kauer JoBefine TTeu, W irlBchafterin 

U81AI. U81.D. U81AI. 

ZehTgeld und Gcmggeld wuTden wm V enreteT du betreibenden 
Gläubiger• Dr. FTan~~ Kom bt:richtigt (Bind eint~Uheben). 

Jo~ef Bender, VoU.tT.-BeamteT Bemham MeiBteT 
DT. Fmu Kom Mane PohJ. 

EingangB'IJ61"'merk de8 LandeBgerichteB füT ZRB. Wien, TZ. 991/28. 

10 E 1963/28 
B. ------1---

Auf Grund de8 voU.treckbaTen UTteileB de8 HandeZ.gtn'iohteB Wien 
3 Og 1514/27 . 

wm 28.f12. 1927, 3 , wird der betreibenden Partel KaTZ 

MaAT, Kaufmann, Wien I, BingerBtTaPe NT. 4, verlTeten duTCh DT. FTant~ 
Kom, RechtBamoaU, Wien I, GTaben NT. 10, wider die verpllicbtete 
Partei Fmn~~ PohJ., HaUBberit.er, Wien Il, PTatef'BtTaPe NT. 46, zur 
Hereinbringung der vollstreckbaren Forderung von 8 8000 Bamt 
10% Zimen Beit 20./12. 1926, 8 154,60 PTOzePkolten und ner Kosten 
dieses Ansuchens von 8 ........ , die Zwangsverwaltung der Liegen-
schaft KNT. 280, GTundbuch füT den 2. BeriTk, Wien, EZ. 280, bewilligt. 

Als Exekutionsgerlebt bat das E~kutioft.Bgtn'ioht Wien einzu
schreiten. 

Zum Verwalter wird Herr Bemi&Md .MeiBter, BaumeiBteT, Wien Il, 
NeriToyga~se NT. 4, ernannt. Das Vollstreckungsorgan bat ihm diese 
Liegenschaft unverweilt zu 'libergeben. 

Der Verwalter bat am 6./1. 1928, VMmittag 10 Uhr zur Ver
pflichtung an EideBStatt in der gefertigten Gerichtsabteilung zu er
scheinen. Er hat alljährlich am 15./11. Rechnung zu legen und die 
Ertraga'libersehilsae am 10./12. eines jeden Jahres bei Gerlebt zu 
erlegen. 

Die verpflichtete Partei bat sieh jeder Verf'ligung 'liber die von 
der Zwangsverwaltung betroffenen Erträgnisse zu enthalten und darf 
sieb an der Gesehäftsf'lihrung des Verwalters gegen deBSen Willen 
nicht beteiligen. 

Das Landelgerieht fiiT ZRB. Wien als Grundbuclagericht hat 
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diese Zwangsverwaltung anzumerken und die Beteiligten zu ver
ständigen. 

Zur Berichtigung der Eintragungsgebilhr wurden Stempelmarken 
im Betrage von 8 . . . . . . . . beigebracht. 

E:ukutionBgericht Wien, .Abt. X. am 5.f1. 1928. 

Dr. Berg 

Für die Riclltigkeit der Ausfertigung: 
Der Kanzleüeiter: Kemer, .Am",.at 

10 E 1963/28 
4 

Diese grundbücherliehe Eintragung ist zu vollziehen. Die Ein-
tragungsgebühr von S ........ wurde in Stempelmarken beigebracht . 

.Landugericht für ZBB. Wien, .Abt. XL., am 8.f1. 1928. 

Dr. Klauser 

Für die Richtigkeit der Ausfertigung: 

Der Kanzleileiter: G6f'm, K•I.-Dir. 

10 E 2001/28 
1 

10 E 1963/28 
5 

Bewilligung des Beitrittes• zur Zwangsverwaltung. 

Auf Grund des vollstreckbaren Urteiles vom 15./1. 1928, 

5 C 240/28 d B . lr.... . h ,. .. 'dlin . d d be 'be d ----:::3----'- , es eZU'-eenc tes .w.61 g wu er tre1 n en 

Partei Marie TratmeT, olme Beruf, Wien V, Gro'ltgtuse Nr. 15, wider 
die verpßichtete Partei Ff'Gfl/1 Pol&l, HC&UIIbeBitm', Wien 11, Pf'fJtef'
strape Nr. 46, zur Hereinbringung der vollstreckbaren Forderung 
von 8 600 samt 14% Zinsen seit 20./12. 1927, der Kosten von 8 65 
und der Kosten dieses Ansuchens von . . . • . . die Zwangsverwaltung 
der Liegenschaft: Grundbuch Wien für den 2. Berirk, EZ. 280, 
bewilligt. Diese Liegenschaft steht bereits znr Hereinbringung 
der vollstreckbaren Forderung des Karl MaAr, Ktw.fft&lmflU, Wien I, 
8ingerstmPe Nr. 4, wmsten durch Dr. Ft"MU Kom, .lUchtlatMDaU, 
Wien I, Gmben Nr. 10, von 8 8000 samt Nebengeb'llhren zur Ge
schäftszahl 10 E 1963/28 in Zwangsverwaltung. Die betreibende 
Partei tritt dieser Zwangsverw"..tung bei. Dem bereits ernannten 
Zwangsverwalter Herrn Bemlaartl Meis",., Baumeister, Wien II, 
Nestroygtuse Nr. 4, wird aufgetragen, die Zwangsverwaltung von nun 
ab auch zugunsten der vollstreckbaren Forderung der betreibenden 
Partei zu führen. 

Das .I..madugericht für ZB8. Wien als Grundbuchsgericht hat 
diese Zwangsverwaltung anzumerken und die Beteiligten zu ver
ständigen. 
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AlB Exekutionsgericht hat das E:u'kutionlgericl&t WieR einzu-

schreiten. 8./1. 1928 Dr. Berg 

Zust.-BI. Nr. 1 bis 9 und "" 10 E 2001/28. 
Eingang~HJ6Tf1lerk du Ltmdugerichtu für ZR8. WieR, TZ. 1160/28. 

10 E 1963/28 
6 

Bewilligung des Beitrittes zur Zwangsverwaltung. 
Auf Grund des vollstreckbaren Urteiles vom 16.f1. 1928 

6 0 240/28 . . 
--3=--'- , des Bezirksgenchtes Meidling wird der betreibenden 

Partei .Marie Trauner, ohne Beruf, WieR V, GrohgaB86 Nr. 16, wider 
die verpflichtete Partei FrMIJ4 PohZ, HaUBbeBitur, WieR ll, Prater
tJtraPe Nr. 46, zur Hereinbringung der vollstreckbaren Forderung 
von 8 600 aamt 14% Zimen seit 20.f12. 1927, der Kosten von 
8 66, der Kosten dieses Ansuchens von . . . . die Zwangsverwaltung 
der Liegenschaft: Grundbuch WieR fü-r den II. Buirk, E.-Z. 280, 
bewilligt. Diese Liegenschaft steht bereits zur HereiD bringung 
der vollstreckbaren Forderung des KarZ .Mahr, Kauff1lG'MlU, WieR I, 
8ingertJtraPe Nr. 4, vertreten durch Dr. FTMIJ4 Kom, R«l&t8amDaU, 
Wien. 1, Graben. Nr. 10, von 8 8000 aamt Nebengebdhren zur Ge
schäftszahl 10 E 1963/28 in Zwangsverwaltung. Die betreibende 
Partei tritt dieser Zwangsverwaltung bei. Dem bereits ernannten 
Zwangsverwalter Herrn BemhMd .Meilter, Baumeilter, Wien ll, 
NetJtroygaBBe Nr. 4, wird aufgetragen, die Zwangsverwaltung von nun 
ab auch zugunsten der vollstreckbaren Forderung der betreibenden 
Partei zu führen. 

Das Landugericht für ZR8. WieR ala Grundbuchegericht hat diese 
Zwangsverwaltung anzumerken und die Beteiligten zu verständigen. 

Als Exekutionsgericht hat das E:ukutionlgericl&t Wien einzu
schreiten. 

E:u'kutionlgericht WieR, Abt. X, am 8.f1. 1928. 
Dr. Berg 

F'llr die Richtigkeit der Ausfertigung: 
Der Kanzleileiter: Kerner, Am.tnaC 

10 E 1963/28 
6 

Diese grundbiicherliche Eintragung iat zu vollziehen. Die Ein-
tragungsgebiihr von 8 ........ wurde in Stempelmarken beigebracht, 

.I...ond68gericht für ZR8. WieR, Abt. XL, am 10.f1. 1928. 
Dr. Klauser 

F'llr die Richtigkeit der Ausfertigung: 
Der Kanzleileiter: Germ, KeZ.-Dir. 
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10 E 1963/28 
7 

Verwaltungsrechnung; Tagsatzung über dieselbe und 
Entscheidung. 

(Entsprechend geändert wie ON. 13, 15, 16 im Beispiel VII.) 

Siehe Kanzlei: Bericht über den Grundbuchlltand' 
11./12. 1928. 

Dr. Berg 

Grundbuchsstand. 

B. EZ. 280/Il, Eigentümer Franz Pohl, unbeachränkt. 

10 E 1963/28 
8 

C. Postzahl 1. Anmerkung der ZwangaverwaUung bei der Forderung 
dea Karl Mahr von S 8000 aamt 10% Zimen. 

PoatzahZ 2. Ebenao für die voUatreckbareForderung der Marie Trauner 
von S 600 aamt 14% Zinaen. 

Poatzahl 3. Pfandrecht für die Forderung dea Franz Bürger von 
S 10000 aamt 10% Zinaen. 

Poatzahl 4. Pfandrecht für die Kredithypothek dea Franz Häualer 
von S 10000 Bamt 10% Zinaen. 

12./12. 1928. Langer, Gdbf. 

Eingang1t1ermerk. 

An das Eukutionagericht Wien, Abt. X. 

10 E 1963/28 
9 

Zu 10 E 1963/28 wird berichtet, daP der Betrag von S 12000 
(zwöZftauaend Schilling) in die Rubrik: "Mahr gegen Pohl EG. 1532/28" 
in Empfang und Verwahrung genommen wurde. 

Verwahrungsabteilung des Landesgerichtesfür ZRS. Wien, 
am 12./12. 1928. 

Jlaier L. 8. Lauber 

10 E 1963/28 
10 

Tagsatzung zur Verteilung der Ertragaüberschüsse. E.-Form. 193 
20./12. 1928, vormittags 9 Uhr, Zimmer-Nr. 80. 

12./12. 1928. Dr. Berg 

Zust.-Bl. 1 bis 11.• 
Eingangavermerk. 

An das Exekutionsgericht Wien, Abt. X. 

10 E 1963/28 
11 

Betreibende Partei: KarZ Mahr, Kaufmann, Wien I, SingeratraPe 
Nr.4. 
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Vertreten durch: JJT. Frane Korn, Rechtsanwalt, Wien I, Graben 
Nr.10. 

Verpflichtete Partei: Frane Pohl, Hausbesitl:er, Wien 11, Prater
straPe Nr. 46. 

wegen S 8000. 

Anmeldung• 

des Franz Bürger, Rentner, Wien I, KärntnerstraPe Nr. 12, eur 
V erteiZung der Ertrags-überschüsse. 

Zu der am 20.J12. 1928, vormittags 9 Uhr in obiger Exekutions
sache angeordneten Tagsatl:ung eur Verteilung der Ertragsüberschüsse 
aus der Zwangsverwaltung der Liegenschaft, KNr. 280, Grundbuch des 
II. Beeirkes, EZ. 280, melde ioh meine unter CPostl:ahl 3 auf Grund 
des Schuldscheines vom 1.J3. 1925 einverleibte Forderung im Betrage von 
S 10000 samt10%Zinsen vom 1./12. 1927 bis 1./12.1928 tJonS 1000an 
und steUe den Antrag, mir diesen Betrag aus den Ertragsüberschüssen 
eueuweisen. Tl.-- B'' 

'"'""as urger 
B. 

Zur Tagsateung am 20./12. 1928 voreuZegen. 
14./12. 1928. 

Protokoll: 

DT. Berg 

lOE 1963{28 
12 

aufgenommen vom Exekutionsgerichte Wien, Abt. X, am 20.{12. 1928, 
9 Uhr Vormittag. 

Gegenwärtig: Bezirksrichter Dr. Berg als Richter, Hilfsrichter 
DT. Schwarz als Schriftführer. 

Gegenstand: V erhandZung zur Verteilung der Ertragsüberschüsse in 
Sachen Karl Mahr wider Frane Pohl wegen S 8000. 

Erschienen sind: 1. Der Verpflichtete Franz Pohl; 2. der Verwalter 
Bernhard Meister; 3. für den lilagistrat Wien: DT. AZois Baierl, 0. V. 
5./12. 1928; 4. für dieFinanzprokuratur: DT. Josef Kraus, L. U. 
15.f1. 1926; 5. der Hypothekargläubiger Frane Bürger; 6. für den 
betreibenden Gläubiger Karl Mahr: DT. Frane Korn, 0. V. v. 1.f2. 
1926, auf Geldempfang lautend; 7. der Hypothekargläubiger Franz 
Häusler. 

Der Richter gibt bekannt, aap die Ertragsüberschüsse von S 12000 
bar bei Gericht erliegen. 

Es wird t~erhandeZt wie folgt: 
1. Der Verwalter Herr Bernhard Meister meldet 

seine mit dem rechtskräftigen BeschZuP vom 23./11. 1928, 
10 E 1963/28 

5 , festgesetl:ten Ansprüche auf Belohnung und 

Ersatl: seines Aufwandes, zusammen von ............... S 500,-
an. 

Ein Widerspruch wird nicht erhoben. 
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2. Dtrr VertTdtrr der Gemeinde Wien mildet tm: die 
rickstänäige ~ füT du Zeit vom 1.f2.192'1 bi8 
1./2. 1928laut des RückBtanäsaUII'WeiBes A vom 10./11. 1928. 
Z. 105403. im BetTage von ....•.....•............... 8 20.-
samt 5% Zinsen seit 15.f1- 192'1 im Betmge von . . . . . . . .. 1.-

Kei• Widerspt"UCI&. 
3. Dtrr V ertTdtrr der Fi.anzprokurotuT meldet a•: du 

FOTdeTuBg des Bundes tm TeBtlicl&trr V ermögtmBübertTagUBgS· 
gebüi&T laut des ZahlUBgBaujtmges vom 15.f11. 192'1. 
Z. 46093. im BetmgtJ von . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20.-
samt 5% Zimen seit 15.f2. 192'1 von . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.-

Dtrr V erpflicl&tete trrl&ebt gegen di6stJ A BmeldUBg W i«W
spru.ch, weiZ sich diese V ermögtmBiibertTaguBgsgebühT OtUf 
deB Kaufvertragttom 1.f1. 192'1 be.ritJht. diestrr Vttrtmg abeT 
am 15.f'1. 192'1 von deB Parteien eiBt'trrBtänälich BtM'Bierl 
IDUTGe. 

EiM ttom Richttrr 11trrsuchte EiBig"Bff kommt Dicht 
BI&Btaf&de. 

4. Dtrr betTeibtmde GZäubign KaTI JlahT meldet tm OtUj 
Gronä dtJs UrltriZa dtJs HtmdtJZIIgerichtes Wieft ttom 28./12. 

3 Og 1514/2'1 
192'1. 3 • 

Kapifdl ••••.••.•..••.•.•••••••••.•••••.. 8 8000.-
10% Zium oom 20./12.1926 bi8 20./12.192'1 •• 800.-
Pm•ePkoBttm •...........................• •• 164.60 
EukutionskoRttm ........................• •• 116.60 

ZusammeB .........••.•••••••• •• 90'10.20 
Kein W idnspru.ch. · 

5. VtmAmtB wegen wiTd ~tm di6Ftwilrlug dtJT 
betTeibtmde'R GZäubigm• Jla1'i6 TTaUBtJT auf Gnmd du 
Urteiles des BuiTkBgtJTichteB JltJidling ttom 15.f1. 1928. 
50 240/28 
---

3 
an Kapital ......•.....................••. 8 600.-
14% Zimen sttit 20.J12. 192'1 bi8 20.J12. 1928 •• 84.-
Ko/lten, ..•••••.••••••••••••••••........•. ., 65.-

ZusammeB . . . . . . . . . . • . . • . • • . • • .. '149.-
KeiB Widnspru.ch. 
6. V tm F'l'aBB BiiTgtJT wiTd attgt~meldet die FoTdtJTUBg 

von •••....•••..•••••••••••••••••••••••••• 810000.-
samt 10% Zimen ttom 1./12. 192'1 bi81.f12. 
1928 • . . . . • • • • • . • • . • . • • • • . . • • • • • • • . • . • • • • .. 1 ooo.-

ZusammeB •.•••.•••••••••••.•• •• 11000.-
Dn H ypothekaTgZäubigtrr F'l'aBB H äusltJT trrhebt W itJer. 

spru.ch 1 gt11}6B diese ABmeldUBg iB buug auf die betmtmgte 
ZuweiBUBg des Kapitale• t/OB 8 10000. da fiir F'l'aBB BilTgtJT 
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fiir diese FOTdMvng auf Grund des Schuld.Bcl&eines vom 1.j3. 
1926 zwar das Pfandrecht einverleibt ist, Franz Bürger aber 
nicht betreibender Gläubiger ist und ihm daher aus den Er
tragsüberschüssen gemäp § 124 Z. 3 EO. nur die während 
der Zwangsv8f'1Daltung fällig werdenden, bzw. aus dem leteten 
J ah.re wr BewiUigung der Zwangsv81'UXJltung rickltändigen 
Zinsen gebühren. 

Eine Einigung kommt nicht eustande. 
7. FrMUJ Häusler meldet an: auf Grund des SchuZd

acl&eines vom 1.j1. 1925 die 10% Zinsen der unter OP. Z. 4 
einverleibten Kredithypothek von 8 10000 seit 20./12. 1927 
bis 20./12.1928 im Betrage von ...................... 8 1000,-

Der Verpflichtete 10 erhebt gegen diese Anmeldung Widerspruch, 
weil zwar diese Kredithypothek einverleibt ist, eine Zahlung auf Grund 
dieses Kreditvertrages an ihn aber niemals geleistet wurde. 

FrMUJ Häusler gibt hierüber an,11 daP wohl an den Verpflichteten 
selbst Zahlungen aus dem Kreditvertrage nicht geleistet wurden, daP 
aber die ganze gewährte Kreditaumme von 8 10000 an den Sohn des 
V erpf'\chteten, J osef Poh.Z, welcher im GCBchäfte des Verpflichteten als 
Buch1&alter arbeitet, ausgefolgt wurde. 

Der Verpflichtete 8f'1Didert, daP sein Sohn Josef eur Behebung 
und Empfangnahme von GeZd nicht berechtigt war und daP er, Ver
pflichteter, diCB wied.erhoU dem Herm Ff'MUJ Häusler ausdrücklich 
mitgeteiU habe. 

Eine Einigung kommt nicht eustand.e.ll 
Die Ersohienenen beantragen die Erfolglassung der eueuweisenden 

Beträge nach Rechtskraft des V erleilungsbesch.Zussea. 

SchluP 12 UhrMittag. 

Dr. Schwarz 

VerteilungsbeschHIP: 

Dr. Berg 

10 E 1963/28 
13 

In dM- Zwangsv8f'1DaUungssache des Herm Karl Mahr, Kaufmann, 
Wien I, Bingerstraße Nr. 4, vertreten durch Dr. Ff'MUJ Kom, Rechts
anwaU, Wien I, Graben Nr. 10, wider Herm FrMUJ Poh.Z, HausbeBit.1er, 
Wien 11, PraterBflraPe Nr. 46, wegen 8 8000 s. A. werden die aus der 
V8f'1DaUung des HausCB Wien 11, Praterstrape Nr. 46, ON. 280, Grund
buch über den 11. Berirk, Wien, EZ. 280, in der _Zeit 110m 6.j1. 1928 
bis 6./10. 1928 ermUen ErtragaüberschüBBe im Betrage 
von ..•.•........................................... 8 12000,-
verleiU wie folgt: 

I. Es erhalten: 
1. Der V8f'1DaUer Herr Bemhard Meister, Baumeister, 

Wien 11, Nestroygasse Nr. 4, eur voUBtändigen Berichtigung 
aeiner mit dem rechtskräftigen Besch.Zusse vom 23.j11. 1928, 
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10 E 1963/28 
5 , futgeset#ten Ansprüche auf Belohnung und 

Ersats seines Aufwandes, zusammen .................. 8 500,-
2. Die Gemeinde Wien zur voUsfä.ndigen Berichtigung 

der für di6 Zeit vom 1.J2. 1927 bis 1.f2. 1928 auf Grwnd des 
RückstandlauBWeiBes vom 10./11. 1928, Z. 105403, rück-
ständigen Grwndsteuer . ..................... 8 20,-
samt 5% Zinsen seit 15.j2. 1927 .... ........ " 1,-

Zusammen .................... " 21,-
3. Der österrekhische BundeBBchats zur vollständigen 

Bemhtigung der restlichen V ermögtmsübertragwngsgebühr 
auf Grund des Zahlungsauftrages vom 15.Jll. 1927, 
Z.46093 ................................ 8 20,-
samt 5% Zi1uten seit 16.J2. 1927 .. .......... " 1,-

ZUBammen .................... " 21,-
4. Der betreibende Gläubiger Karl Mahr, Kaufmann, 

Wien I, SingerstraPe Nr. 4, zur vollständigen Berichtigung 
seiner Forderung aUB dem Urteile des Handelsgerichtes 

3 Og 1514/27 
Wien vom 28./12. 1927, 3 , 

an Kapital ............................... 8 8000,-
10% Zinsen vom 20.J12. 1927 bis 20.J12. 1928 . " 800,-
PrOtzePkosten ............................. " 154,60 
ExekrJtionskosten ......................... " 115,60 

Zusam1nen ..................... , 9070,20 

6. Die betreibende Gläubigerin Marie Tratmer, ohne 
Beruf, Wien V, Grohgasse Nr. 15, zur voll.ßtändigen Berich
tigung ihrer Forderung auf Grwnd des Urteiles des Be
zirksgemhtes Meidling vom 15./1. 1928 6 0 240/28/3, 
an Kapital ............................... 8 600,-
14% Zinstm seit 20./12. 1927 bis 20.J12 .. 1928 • ., 84,-
Kosten .................................. " 66,-

Zusammen ..................•. " 749,-
6. Der Hypothekargläubiger Herr Fram Bürger, 

Rentner, Wien I, KärntnerstraPe Nr. 12, zur vollständigen 
Berichtigung der 10% Zinsen von der auf Grund des Schuld
scheines vom 1.J3. 1925 in OPostsahl 3 einverleibten Forde
rung von 8 10000 für die Zeit vom 1./12. 1927 bis 1./12. 1928 
den Betrag von ..................................... " 1000,-

7. Der Hypothekargläubiger Herr Franz Häusler, 
Bankier, Wien I, Operngasse Nr. 3, zur teilweisen Be
richtigung der 10% Zinsen auf Grwnd des Schuldscheines 
oom 1.f1. 1926 in 0.-Pomahl 4 einverleibten Kr~ithypo
thek von 8 10000 für die Zeit vom 20.J12. 1927 bis 20./12. 
1928 den Rest der ErtragsüberschüBBe von ................ " 638,80 
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11. Der Widerspruch des Verpflichteten gegen die A nmel
dung der Fordervng des Bundesschatzes (oben I, 3) an restlicher 
Vermögensübertragungsgebühr samt Zinsen von evsammen S 21,-
wird abgewiesen.1a 

III. Dem Widerspruche des Herm Franz Häusler gegen 
die Anmeldung der auf Grund des Schuldscheines vom 1.f3. 
1925 für Frane Bürger unter 0.-Postzahl 4 einverleibten 
Fordervng beeilglich des Kapitales (oben I, 6) von ••.•••.•• "10000,
wird stattgegeben.l' 

IV. Der Widerspruch des Verpflichteten gegen die An
meldvng des Frane Häusler auf Zuweisu·ng von 10% Zinsen 
der unter 0.-Postzahl 3 einverleibten Kredithypothek von 
S 10000 seit 20./12. 1927 bis 20./12.1928 im Betrage von . " 1000,
(oben I, 7) wird auf den Rechtsweg verwiesen.111 

Der Verpflichtete wird angewiesen, sich binnen einen Monat nach 
Zvstellung dieses Beschlvsses avseuweiBen, dafJ er das eur Erledigung 
des Widerspruches notwendige Streitverfahren anhängig gemacht hat, 
widrigem der VerteilungsbeschlufJ auf Antrag eines jeden durch den 
Widerspruch betroffenen Berechtigten ohne Rücksicht auf den Wider
spruch augeführt werden würde.1• 

Begründung: 
Zu ll: Der Widerspruch des Verpflichteten gegen die Zuweisung 

der restlichen Vermögensübertagungsgebühr von S 20 s. Ngb. 
(oben I, 3) war abeuweisen, weiZ für diese Forderung ein 
Ezekutionstitel, nämlich der Zahlungsauftrag vom 16./11. 1927, 
Z. 46093, vorliegt, der Verpflichtete aber gemäfJ § 128, Abs. 3 
EO. nur gegen die Berücksichtigung soleher Amprüche Wider
spruch erheben kann, für welche ein EzekutioßBtitel nicht vorliegt. 

Zu III: Der Widerspruch des Frane Htiusler gegen die Zuweisung 
der Kapitalafordervng du Frane Bürger von S 10000 ist 
gerechtfertigt. Nach § 124 Z. 3 EO. Bind aus den Ertragsüber
schüssen den Hypothekargläubigem nach ihrem Range nur 
die während der ZwangsverwaUung fällig werdendM, oder 
aus dem letzten Jahre vor Bewilligung der Zwangsverwaltung 
rickstäf&digM Zinsen, also flicht das Kapital eueuweisM. 
Dem Widerspruche war daher stattzugebM. 

Zu IV: Der Widerspruch gegM die Zuweisung der ZimM t10ß 

der Forderung des Frane Hävsler (obllß I, 7) hängt t10ß der 
Ermittlung und Feststellung streitiger Tatumstände ab, 
war daher auf den Rechtsweg eu verweisM. 

26./12. 1928. Dr. Berg 
ZV.: Z.-Bl. 1 bis 11. 
Kal.: 10.f2. 1929 (Rechtskraft; Auaweis eu IV des 

Amtsvermerk vom 10.f2. 1929.17 

BeschluBBes). 

10 E 1963/28 
14 

Der BuchlufJ vom 26./12. 1928 ON. 13 ist rechtakräfUg. Die 
Frist .rum Nachweise, dajJ der Verpflichtete das eur Erledigung seines 

HELLER, Aktenmuster 111. 22 
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Widerspruches notwendige Streitverfahren eingeleitet ~e, ist am 
8.f2. 1929 abgelaufen, weil die Zmtellwng des V erteilungsbeschl'UBses 
an den Verpfiichteten am 8.f1. 1929 wrfolgte. n- B 

.LTTo erg 

B. 10 E 1963/28 
15 

Die Verwahrungsabteilwng des Landesgerichtes für ZRS. Wien, 
erhält den Auftrag, den untwr EG. 1532/28 erliegenden Betrag txm 

S 12000 (~wolftausend Schilling) an die Nachbenannten w überweüen: 
1. Herrn Bernhard Meister, Baumeülwr, Wien II, 

Nestroygasse Nr. 4 .................................. S 500,-
(/ünfhundert Schilling). 
2. Dem Magistratischen Buirksamte für den II. Buirk, 

Ste'UBTamtsabteilung wr Z. 105403/2'1 . . . . . . . . . . . . . . . . " 21,-
(~aMigein Schilling). 
3. Dem Zentraltax- und GebührenbemesBUngsamte in 

Wien wr Z. 46093/2'1 ............................... " 21,-
(~aMigein SchiUing). 
4. Dem Herrn DT. FraM Korn, als dem mitGeldvoUmacht 

vom 1./2. 1926 amgewiesenen Vwrtrster des Karl Mahr .... " 90'10,20 
(neuntausendsiebenzig Schilling 20/100). 
5. Der Marie Trauner, Private, Wien V, Grohgasse 

Nr. 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " '149,-
( siebenhundertvierzigneun Schilling). 
6. Dem FraM Bürger, Privater, Wien I, Kärntner-

straße Nr. 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1000,-
(eintaustmd SchiUing). 
7. Dem FraM Häusler, Bankier, Wien I, Operngasse 

Nr. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 638,80 
(sechBhundertdreißigacht Schilling 80/100). 

10./2. 1929. DT. Berg 

ZV.: B. 1 bis 7 wie oben und 8 der Verwahrungsabteilung. 

10 E 1963/28 
B. 16 

Einstellung der Zwangsverwaltung über Befriedigung der beiden 
betreibenden Gläubiger E.-Form. 194, 1. Abs. 

10./2. 1929. 
DT. Berg 

ZV.: Zmt.-BZ. Nr. 1 bis 4, 6 bis 9. 

B. 
10 E 1963/28 

17 
Beendigung der ZwanglfJ6T'IIla.Uung und Aufforderung an deR Ver

walter wr Schlußrechnung. 
27./2. 1929. DT.Berg 
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ZV.: E.-Form. 195. Zuri.-Bt 1 bis 9. 
Kal.: 14.f3. 1929 • 

.Aktemlermerk oom 14.f3. 1929. 10 E 1963/28 -u-
Der Ven~~aUer HtnT Bemhard Mrister erlltatWt die StihlufJrec'MwAlg 

dal&ita, [dafJ er BN 6.f10. 1928 toeder Etmaalmfta 61'NUe, ttOCl& .Aulagm 

haUe.] Dr. Berg 
B. 

DM b*eibeftdm Gläubiger 1md V erpfUol&tettm wrltdndigm, dafJ 
der Ven~~aUer bmol&tete [obm]. 

18.f3. 1929. Dr. Berg 

ZV.: 1, 2 Beidtm betrriber&dm Gläubigem. 3. VerpfUol&tettm. 

Anmerkungen zum Beispiel VIII: 

• Es wird im vorliegenden Beispiele vorausgesetzt, daß das 
städtische Zinshaus, bezilglich dessen die Zwangsverwaltung bewilligt 
und durchgefilhrt wird, nicht unter Mieterschutz steht. Wenn das 
Haus unter Mieterschutz stehen wilrde, so wäre bei dem derzeitigen 
Stande des Mieterschutzes die Durchfdhrung einer Zwangsverwaltung 
zwecklos, da Erträgnisse der Zwangsverwaltung nicht erzielt werden 
wilrden. Ein Antrag auf Bewilligung der Zwangsverwaltung eines 
solchen Hauses kann zwar nicht sofort abgewiesen werden, weil von 
vomherein nicht feststeht, daß das Haus unter Mieterschutz steht 
und keine ErtrAgnisse abwirft. Kommt aber nach Bewilligung und 
Einleitung hervor, daß auf das Haus die Vorschriften des Mieten
gesetzes Anwendung finden, so kann die Zwangsverwaltung nach 
§ 129 EO. eingestellt werden. 

•• Siehe die Anmerkungen zum Beispiel VII. 
1 Eine gekiirzte Ausfertigung ( § 4: Abs. 1 bis 5 und § 7 Abs. 1 

und 2 der JMV. vom 2.f6. 1914, JMVBl. Nr. 41) ist bei der Bewilligung 
der Zwangsverwaltung nicht zulissig. - 1 Die Bewilligung des Bei
trittes zu der bereits eingeleiteten Zwangsverwaltung erfolgt in diesem 
Akte, eine Ausfertigung dieser Beitrittsbewilligung wird zum Bei
trittaakte 10 E 2001/28 genommen. - 1 Siehe§ 103 Abs. 2 EO. und 
§§ 44:2 bis 44:4 Geo.- 'Siehe § 123 Abs. 2 EO.; statt eines förmlichen 
Grundbuchsauszuges genilgt in der Regel ein ausführlicher Spiegel 
(Lustrum) dber den Grundbuchsstand. - 1 Siehe Aom. 2 bei Beispiel 
VII. - • Siehe § 127 EO. - 7 Die Forderung des betreibenden 
Gläubigers mdßte gemiß § 127 Abs. 1 EO. von Amts wegen in die 
Verteilung einbezogen werden, auch wenn er seine Forderung nicht 
anmeldet. Das Protokoll hat dann zu lauten wie unter 5 bezdglich der 
Forderung der Marie Trauner.- 8 Siehe §§ 128, Abs. 2, 3, 4:, bzw. 213, 
231 bis 233 EO. - 1 Siehe § 213 Abs. 2 EO. - 10 Der Verpflichtete 
ist berechtigt, gegen diese angemeldete Forderung Widerspruch zu 
erheben, weil fiir sie ein Exekutionstitel nicht vorliegt. § 213 Alfs. 1 

22• 
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EO. 11 , 12 Wenn eine vom Richter versuchte Einigung nicht zustande 
kommt, so sind alle für die Entscheidung maßgebenden Umstände 
im Wege der Vernehmung der durch den fraglichen Widerspruch be
troffenen anwesenden Personen ins Klare zu setzen. § 213 Abs. 2 EO. 
- 13, u, 15 Über den Widerspruch ist im Verteilungsbeschlusse zu ent
scheiden (Abweisung oder Stattgebung), wenn die Entscheidung nicht 
von der Ermittlung und Feststellung streitiger Tatumstände abhängt; 
ist letzteres der Fall, so ist der Widerspruch auf den Rechtsweg, bzw. 
auf den Verwaltungsrechtsweg zu verweisen, wenn die Erledigung 
des Widerspruches die Einleitung des Verfahrens bei der zuständigen 
Verwaltungsbehörde erheischt. § 231 EO. - 18 Siehe § 231 Abs. 2 
EO. - 17 Der Verteilungsbeschluß ist auch auf Antrag eines Berech
tigten auszuführen, wenn er nachweist, daß die Widerspruchsklage 
rechtskräftig abgewiesen wurde. Wird dagegen nachgewiesen, 
daß der Widerspruchsklage rechtskräftig stattgegeben wurde, so ist 
der freigewordene Teilbetrag neuerlich zu verteilen, falls nicht schon 
im Urteile die Verteilung erfolgte. 

IX 

Zwangsversteigerung einer Liegenschaft; Bewilligung durch das 
Exekutionsgericht; Aufforderung zum Erlag eines Kosten· 
vorschusses; Beitritt; Schätzung; Versteigerungsbedingungen; An· 
ordnung des Versteigerungstermines; Protokoll über den V er· 
steigerungstermin; kein Widerspruch; Erteilung des Zuschlages; 
Erlag des Meistbotes; Anordnung der Verteilungstagsatzung; schrift· 
liche Anmeldung; Protokoll über die Verteilungstagsatzung; 
V erteilungsbeschluß; Durchführung des Verteilungsbeschlusses 

2E 465/28. Bezirksgericht Schwechat, Abt. Nr. IT. 

Akten ü bersichtl 

betreffend Ztmngst•ersteigerung der Liegenschaft Grundbuch Schwechat 
E. Z. 1250. 

. c "ti tll "' .. til 0 c :a "'" 'O:S 3 e .,o .. Kurze Angabe des ! Art und Tag der 
.§§ .. ! .c '0 .l:! Inhaltes .. Erledigung oz bllc~ ~ 

~~ 

1 2 3 4 5 

1 
1928 ZwangsversteigerungB· 

1f6 
BewiUigt 

15.j8. antrag 15.j8. 1928 

2 5.f9. I Schreiben an das Bezirks-
gericht Bruck a. d. L. 7 
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I • I ta r:l"l:S 1111 

I fi1 • r:l 
"1:1::1 

~~ l!o:lii Kurze Angabe des Art und Tag der 
"!., Inhaltes Erledigung 
11111111&: 5 csz ~~~ 

-- --- ---- ----------- -----

1 2 3 4 5 

3 6.j9. ETlag des Kosten- '1 
VOf'St:husses 

-- -----~-- ----- ------ ---- -- - ------- -------- --- ------

4 '1.j9. Beitf'itt des Josej Glück 8 Bewilligt '1./9.1928 
-- --

6 '1.j9. A nOTdntmg der Schätzung 9 
---- ---- -- -- ----

6-8 9.j9. KatastraZ- u. Steuerdaten- 10 Zum Akt 9.j9.1928 
Bekanntgabe 

-- ----- -----

9 30.j9. 
Schäteungs-

11/12 Zum Akt 9.j9. 1928 pTotokoZZ l• 

--------------- ---------

A ufiOTderung eur VOT-
10 1.j10. lage der Versteigerungs- 13 .. 

bedingungen 
-- - ---- ------- ------- ---

11 2.f11. V OTlage der Ver- 14/16 
3.f11. 1928 Anord-

steigerungsbedingungen nung des Termines 
--- -- --------------------

12 1928 AnOTdnung des Ver- 17 3.f11.1928eumAkt 
3.J11. steigmmgstermines 

-------------

13 3.J11. Schreiben wegen Bekannt- 18 3.f11.1928eumAkt 
machung des Termines 

------ --------- -- ---------------- -- --
14 4./11. ETjoZgZassung 19 4.f11.1928e. Akt 

---- --
Fehlbericht beeÜ!JZich des 4.Jll. 1928 

16 4.Jll. Pfandgläubigers 20 zum Akt 
MazFeZZer 

---- ·-- ------ ----- -- ----

16 4.f11. K uratorbestf!Uung 21 .. 
----- ------

FOTderungsanmeZdung der 
16./11. 1928 

1'1 16./11. A TbeiterunjaZZt·ersiche- 22/23 
rtmgsanstaZt jüT N.-0. eum Akt 

-- ------- ---- -- ------------ --

18 17./11. .. des Steueramtes 24/26 
Schwechat .. 

---- ------ --- -- -- .. 

19 18./11. " 
der CTedit A. G. 26 " 
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I • 

~t c:l" 1111 

i til ·§ 
c= e .,'8z Kurze Angabe des Art und Tag der = e :!:! 
~~ ~~~Q Inhaltes Erledigung 

0 ~~~ 5 
- - ---- ----- ---------·- -- ----- ------

1 2 3 4 5 

Protokollüberdtm Ver· 16.J11. 1928 
20 10./12. Bteigerungdermin 1• 

2'1/28 •um Akt 
--

21 10./12. Erteilung du Zut~chlages 29 .. 
--

22 10.f12. V erZautbarung der zu. 30 
schlagserteilung .. 

--- -------- ---------

23 21./12. M eilthotserlag 31 22./12.1928 Tag-
sa.t.wngsordnt.mg 

Fortsetzung der Aktenübersicht S. 343. 

Nr. 

1 
--

2 
---

3 
----- -

4 

5 

6 

--

'I 

Zustell

betreffend die Versteigerung der Liegenschaft Schwecl&at, 

Datum 
Namen und Adressen Vertreter und 

der zu Verständigenden dessen Adresse 
der 

Vollm. I I 1 12 

Gemeinde Schwecl&at 6./11. 
1928 

- --- --- ------

Steueramt Schu·echat 18.f8. 6./11. 
1928 1928 

---------------
Beßrkshauptmann· 6.fl1. 

schaft Bruck a. d. L. 1928 
----- --~--- --- -- ----- ---------- --------

Zentralta:l:amt 18.f8. 6.fl1. 
1928 1928 

---- ------

Finan.prokuratur 5./11. 
1928 

----- --- ---
.A rbeitenmfallversiche· 

6./11. rungsantttaU für Wien, 
N .• (). und Burgenland 1928 

-----------

Beeirbkrankenkasse 6.f11. 
1928 

Dieser Beschluß wurde rechtskräftig am I 
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~ll ~~~ I § E: I! 'g i Kurze Angabe des Art und Tag der 

~~ "'!.: Inhaltes Erledigung 

~~&l lll 

------
1 2 3 4 5 

24 1929 Ftmknlngaanme'ld1mg 32/33 10.f1. 1929 zur 
10./1. der Spaikaa•e Mariat~~eU TagBatftmg 

------

25 18.f1. ProlokaU übe1' die V er· 
34J35 20./1.1929 Vfl1'-

CeilungBtogaatzung teilungabeachluP 
-------

26 20.f1. Vef'tei Zu·nga b eac 1a Zu p 1• 36/31 
--

21 30./1. A ntf'ag du Ef'lltehe1'B 
38/39 

taaeh § 231 E. 0. 

blatt 1 2E465f28 

Wienef'atralle Nr. 2, Grundbuch Schwechat, Einl.-Z. 1250 

Tag der erfolgten Zustellung des Bescblusses 

Ordnungsnummer des zuzustellenden Beschlusses 

I 26 I I I I I I i I I I I 
~~~~-~ I I I I I I 
------'------j--~----

24./1. "I I 1929 

~~~~- --------~---

~69~~- --------,---
------- ·-· -,------24./1. 

1929 

24./1. 
1929 

2fli:-----,---~-~-~---,--
1 I I I I I I I I I I i I 
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Datum 
Nr. Namen und Adressen Vertreter und der der zu Verständigenden dessen Adresse Vollm. _ 1_1_121 

8 Hauptanstalt für .A ft• 8./11. 
gesteZZtmtJeTsioheruf&g 1928 

-- --- ------- ---

9 V erreohnungBBteUe für 6.f11. 
die V ermögemabgabe 1928 

----·- ------ ----- -----~---

Kurator Dr. Theodm 
6./11. 10 KriBtof, Rechtsanwalt, 

Sohweohat 1928 

-- --- ------ ----- ------
W oZfgang Kaiser, 18.f8. 10./11. 11 Fabriksbesitzer, Sohwe· 1928 1928 

ohat, Wienerstr. Nr. 2 
---------- ------ ---· --- ---
Berta Kaiser, Fabriks· 18.f8. 10./11. 

12 beBitzerin, Schweohat, 
Wienerstraße Nr. 2 1928 I 1928 

---- ---- -- ---- ------
MazFeZZer, Kauf· 

26.f8. I 13 mann, Budapest, 
AndrassyBtraPe Nr. 6 1928 

------ -------------- ------ ---

14 Sparkasse MariazeU 18.f8. 6./11. I 
in M aria,eeU 1928 1928 

Dr.KariKnoUer, 
----- ---

16 Credit A.·G., Wien I, Rechtsanwalt, 1.f8. 18.f8. 6.f11. 
Kärntnerstraße Nr.16 Wien ll, Tabor· 1926 1928 1928 

BtraPe Nr. 10 
Dr.Geof.g Bzau,-

----- -----
Moriz Klar & Sohn, 

16 Wieniii, ReohtsanwaU, 8./1. 18./8. 6./11. 

Hetzgasse Nr. 16 Wien I, Tv.ch· 1927 1928 1928 
Zauben Nr. 6 

------ -- -------- ----------- ------

17 6sterreichischer 18./8. 6./11. 
BundeBBehatz 1928 1928 

--- ---·--------- --------------

18 JoseJGZüok, Schweohat, 6./11. 
Hauptplatz Nr. 10 1928 

-- -- -- ----· - ---. - -- ---- ----

Dieser Beschluß wurde rechtskräftig am 3./9.119./11. 
1928 1928 
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Tag der erfolgten Zustellung des Beschlusses 1111 

Ordnungsnummer des zuzustellenden Beschlusses ~~ 
I 26 I I i I I I I I I I I e 

28.f1. 

I 1929 
-- - - -~- - - -- - - - - - --
28.f1. 
1929 -!-
24.J1. 
1929 

-- - - -~-
- - - - - - - - --

24.J1. 
1929 

-- - - - - - - - - - -- - - --
24./1. 
1929 

I --- - - -- - --- -- - - - -- - --

--- - - - - - - - - - - - --
24.J1. 
1929 
-- - - - - --- - - - - - - - --

24./1. 
1929 

-- - - - - - - - -.-- - - --

24./1. 
1929 _I_ - - - - --- - - - --

24./1. I 
1929 

--
24.J1. 
1929 

--

I 

I 
6.f2.1 
1929 I I I I I I I I I I I I 
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Bezirksgericht Schwechat. TZ. 222/28.' 
Eingelangt am 16.f8. 1928, 

2 E 466/281• 
1 

10 Uhr 110Tmittag8,1 

2fach; 1 Rubrik, 6 Beilagen. 

An das Bu:irksgericht Schwechat, Abt. 11.1 

Betreibende Partei: Oredit-A . ..(}., Wien I, Kämtft.BTBtrape Nr. 16. 
Vertreten durch: Dr. Karl Ktwller, Rechtsanwalt, Wien 11, Tabor

straPe Nr. 10. 8 

Verpflichtete Partei: 1. Wolfgang Kaiser, Fabriksbesit..er, Schwechat, 
Wieft.BTBtrape Nr. 21, 

2. Berta Kaiser, desse11. Ehegattin, eblmda. 1 

wegM 8 3833 s. N gb. 
2fach, 1 Rubrik, 6 Beilagen. 

A Auf Grwnd des voUstreckbarM N otariatsaktes, Beilage A .f, errichtet 
vom öffentlicheA Notar Dr. FraM Gut .ru Wieft., am 28.f7. 1924 U1ld 

B der twtarielZ begZaubigteA 7 ZeBBioft.Burkuft.de, Beilage B.f, errichtet .ru 
Wieft., am 24./7. 1926, BteUeft. wir dtwch Uft.BereA mit OrigiMlvoUmacht 

0 vom 1.f8. 1926, Beilage O.f, ausgewiesfmeft Vertreter unter AmchlufJ 
D, E des Grundbuchsauseugu, 8 Beilage D. u. E.J, und des IntereBBMteft.· 

F tJe-neichnisses, Beilage F.f, den Antrag auf Erlassung nachsteheAder 

Exekutionsbewilligung. 
[Auf Grund des voUstreckbarmNotariatsaktes, errichtet vom ölfenl· 

lichM Notar Dr. FraM Gut .ru Wim, am 28.f7. 1924 U1ld der ZurioftB
urkuft.de, errichtet zu Wim am 24.f7. 1926, wird der betreibenden 
Partei Oredit-A . ..(}. in Wim, I, Kämt11.erstraPe Nr. 16, tJertreteft. durch 
Dr. Karl Knoller, Rechtsanwalt, Wien II, TaborstraPe Nr. 10, wider 
die verpflichtete Partei: 

1. Wolfgang KaiBer,Fabriksbesit..er, Schweohat, WünerstraPeNr.2, 
2. Berta Kaiser, deBBm Ehegattin, ebmwla wohnhaft, 

zu Hereinbringung der vollstreckbaren Forderung• von 8 3833 samt 
16% ZimeA seit 21./10. 1926 U1ld 16% Vereugs.rinsm bew. 
Zinseszinsen, der Kosten dieses Ansuchens von 8 91,76, die Zwangs
versteigerung der Liegenschaft: Haut~ m Schwechat, KNr. 1260, 
Grundbuch Schwechat, E.-Zl. 1260, bewilligt. 

Als Exekutionsgericht110 hat dieses Gericht einzuschreiten. 
Das gefertigte Gericht als Grundbuchsgericht hat die Einleitung 

des Versteigerungsverfahrens anzumerken 11 und die Beteiligten zu 
verständigen.] 

Eintragungsgebilhr wurde nicht entrichtet. 
An Kosten werden verzeichnet ....... . 
Berechnungsgrundlage nach § 15 RAT ........ . 

Oredit-A • ..(}. i• Wien durch Dr. Karl KnoUer 

Spiegel: Kei• An8ta00.1• 
16.f8. 1928. 

Langer, Gdbf. 

Keine Realezekutioft anMngig.u 
16.f8. 1928. 

Bauer, Kel.-Dir. 
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B. 
[Aua dem Amrago ONr. 1.]1' 

Komn 8 114,63. D6T betrribm&d6n Parlri wird av.fgetragtm, rinen 
V orsoAv.fJ t~em 8 600 für die So~s- wnd EdiktsriflBCAalttmgskomn 
bimatm dTri W oohtm nach ZuateUung dieses BesoAZuasu beim Goldbucho 
diNu Gerio'At68 .tu 6T'logtm, widrigtm~ in siwngomd/J6T Anwendv.tag du 
§ 145 b6t.D. § 200/3 EO. das V6Tfahrtm eing6816Ut w6Tdtm würde.u 

16./8. 1928. DT. Kohl 

ZV.: 11 Zust.-Bl. Nr. 2, 4, 11 bis 17. 

Kal. 10.f9. 1928.1 .. Sioho Gnmdbt.coA.1•~ 

Volkogtm in 0 PoB.ttta'AZ 111.1•~ 

17.f8. 1928. Langor, Gdbf. 

Brilage D. 

Grundbucheauezug.n 

n 2E465f28 
1 

Zahl der Grundbucheeinlage 1250. Katastralgemeinde Schwechat. 

Hav.s Nr. 2 in d6T WionerstrafJe. 

A. 

Poatzabl I Kamterzabi I Bezeichnung der Parzelle (Ha111nummer, 
Kulturgattung) 

1 220 I BtwMea 

Postzahl Eintragung 

A. 

Postzahl B. Anteile 

1 
1. Wolfgang Kais6T 1f. 
2. Bma Kais6T 1f. 

Poetzahl c. 

1-98 GewscAt und Löschtmgtm. 
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Postzahl i c. 
-------- ------------- ------ -------------------

99 Präs. 13./11. 1913, Z. 510. 
Auf Grund des Dekretes der Gemeinde Schwechat vom 

28./9. 1913, Z. 222 samt Plan die Verpflichtung, die im 
Absatz IV des Beschlusses Z. 1050 bezeichneten Grund
flächen an die Gemeinde Schwechat zu übergeben, als 
Reallast einverleibt. 

1----1- -- - ---

100-107 Gelöscht. 

108 Präs. 18.f7. 1914, Z. 666. 
Auf Grund des Reverses vont 5.f1. 1914, Z. 464, 

wird die Verbindlichkeit zur Abtragung des im 
Reverse A bezeichneten Gebäudeteiles, ferner zur unent
geltlichen und lastenfreien Abtretung der zur Bräuhaus
gasse entfallenden Grundteile und tJbergabe im richtigen 
Niveau - Duldung der im Reverse B. bezeichneten Roh-r
leitung und Gestattung der Vornahme von Reparaturen und 
Reinigungsarbeiten - als Reallasten fiir die Gemeinde 
Schwechat einverleibt. 

K h 
109 Löschung. 

----1-----1 

110 Präs. 12.f2. 1916, Z. 730. 
Auf Grund des Kaufvertrages vom 11./1. 

1916 wird das Pfandrecht fiir die Kaufschillings
forderung des Max Feller im Betrage von fiinf
hundertsiebenzigtausend Kronen samt 4% Zinsen, 
4% Verzugszinsen und Nebengebiihrensicherstel
Zung von 10000 K, d. i. zehntausend Kronen, ein-

: verleiht. 670.000,-
---------------------------- ---------

I 

111 ! Präs. 27./3. 1924, Z.464. 
siehe : Rangordnung für Posteahl113 wegen S 22 000 

__ ~:samt Anhang angemerkt. ~----I 

112 Präs. 13./6. 1924, Z. 620. 
siehe Rangordnung für Postzahl115 wegen S 30 000 
115 samt Anhang angemerkt. 
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Postzahll \ C. 

113 Präs. 5.f3. 1925, Z. 163. 

s 

zu I Auf Grund des notariellen Schuldscheines 
111 I vom 4.f4. 1924 und des h. g. Beschlusses vom 27.f3. ; 

j 1924, Z. 464, das Pfandrecht für die Darlehens-· 

1

1 forderung von eweiundzwanzigtausend Schilling . 
samt monatlich 2% Zinsen, 3% monatlich ,Verzugs-

1 

: und Zinseszinsen und viertausend Schilling Neben- · 
I gebührensicherstellung für die Sparkasse Maria-i 
I zell im Range Postzahl 111 einverleibt und die i 
' Vollstreckbarkeit des Notariatsaktes angemerkt. 22.000,-

114 Präs. 8.f5. 1925, Z. 750. 

Auf Grund der Kredit- und Sicherstellungs
urkunde vom 5.f5. 1925 das Pfandrecht für die 
Kreditforderung der Oredit-A.-G. im Betrage von 
dreitausendachthundertdreiunddreißig Schilling 
einverleibt. 3.833,-

115 Präs. 13.f6. 1925, Z. 797. 

zu Auf Grund des notariellen Schuldscheines 
112 vom 16.f6. 1924 und des h. g. Beschlusses t:om 

13.f6. 1924, Z. 620, das Pfandrecht für die 
Darlehensforderung von dreißigtausend Schilling 
samt 1% mcmatlichen Zinsen, 3% monatlichen 
Verzugs- und Zinseszinsen, und S 3600, d. i. 
dreitausendsechshundert Schilling, N ebengebüh
renkaution für die Firma ~Ioritz Klar & Sohn 
im Range Postzahl 112, einverleibt und die Voll-

116 

streckbarkeit des Notariatsaktes angemerkt. 30.000,-

Präs. 31./7. 1925, Z. 830. NebeneinZage. 

A ufGrunddesRückstandausweises des Steuer
amtes Schwechat vom 29.f7. 1925, Z. 3630, das 
Pfandrecht für die t•ollstreckbare Steuerforderung 
an Personaleinkommensteuer von sechstausend-

' dreihundertneunzehn Schilling 79 g samt 12% 
1 Verzugszinsen und Kosten von S 1248,50 für 
' den Österreichischen Bundesschatz einverleibt und 
die Simultanhaftung mit EZ. 150, Grundbuch 
1Jlannersdorf, als Haupteinlage angemerkt. 6.319,79 

Grundbuchsamt Schwechat, am 11.f8. 1928. 

L.-S. Langer, Gdbf. 
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Erg&net. am 2.f10. 1928. 18 

A, B. Unverändert. 
0. Polkahl 117, 118 Einleitung des Versteigenmgsverfahf'ens angemerkt. 

Grundbuchsamt 8clwJechat. 

L.-8. Langer, Gdbf. 

Erg&net. am 3.{11. 1928. 

A, B, 0. Unverändert. 
Grundbuchsamt 8chwechat. 

L.-8. Langer, Gdbf. 

Erg&net. am 25./11. 1928. 
A, B. Unverändert. 
C. PoateahZ 119 Verateigenmgstef'min angemerkt. 

Grundbuchsamt 8chwechat. 

L.-8. Langer, Gdbf. 

Erg&net. am 10./12. 1928. 
A, B, 0. Unverlindert. 

Grundbuchsamt 8chwechat 

L.-8. Langer, Gdbf. 

Ergänzt am 12./12. 1928. 

A. Unverändert. 
B. Unter Polkahl 2 ErteiZung des Zusohlagu an die 0f'edit-A.-G. an

gemerkt. 
C. Unter Polkahl 120 Verbot der VeräuJJenmg, Verpfändung und 

Belastung der unter 0, PoateahZ 114, einverleibten Forderung der 
0f'etlit-A.-G. angemerkt. 

Grundbuchsamt 8chwechat. 

L.-8. Langer, Gdbf. 

Ef'gänzt am 18.f1. 1929. 

A, B, C. Unverändert. 
Grundbuchsamt 8ohwechat. 

L.-8. Langer, Gdbf. 

Ef'f/änzt am 7.f2. 1929. 

A, B, 0. Unverändert. 
Grundbuchsamt 8chwechat. 

L.-8. Langer, Gdbf. 
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Beilage E. 
2 E 465/28 

zu 1 

Besonderer Grundbuchsauszug11 über die Simultanpfand
forderung. 

Zahl der Grundbuchseinlage: 150. Katastralgemeinde Mannersdo'l'f. 
Haus: Hauptplate Nr. 10. 

A. 

Postzahl Katasterzahl Bezeichnung der Parzelle: Haus-Nr., Kulturgattung 

i 
1 366j1 ' Bauaf'ea i 

~ ~ ~ -~--~ ~~~~ ~~ ~ -- -~ - -- - ---
I 

----~--~- -------

Postzahl Eintragung. 
----

A. 
- ---~---~-

Postzahl B. Anteile 
--------~- - ~- ----

1 Wolfgang KaisM 1 
~ ~ 

Postzahl c. s g 

16 Pf'äs. 6.f8. 1925, Z. 440. H auptei•lage. 
Auf Gnmd des Riülkstandsaus1Deises des 

Steueramtes Soh1Deohat vom29.j7.1925, Z. 3630 das 
Pfand1'eoht fÜ'r tU6 wllstf'eokbMe SteUMf01'derong 
von seohstausendclf'eihunderlneun.rehn Schilling I 
79 g samt 12% VMzugs.rinsen und Kosten von 
S 1248,60 für den östtJf'f'eio1aisohen BundesschaU 
einvMleibt und die Simultanhaftung mit EZ.1260, 
Gnmdbuoh Sch1Deohat, als NebeneinZage ange-
mtlf'kt. 6.319,79 

Grundbuchsamt Bf'UCk a. d. L. am ll.f8. 1928. 

L.-S. Kreisl, Gdbf. 
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Beilage F. 

Exekutionsakten 

Interessenten verzeich n is. 10 

2 E 465/28 
zu 1 

in der Exekutionssache Credit-A.-G., Wien I, Kärntnerstraße Nr. 16, 
vertreten durch Dr. Karl Knoller, Rechtsanwalt, Wien II, TabOTstraße 
Nr. 10, gegen 
1. Wolfgang Kaiser, Fabriksbesitzer, Schwechat, Wienerstraße Nr. 2, 
2. Berta Kaiser, dessen Ehegattin, ebenda, 

wegen S 3833 s. Ngb. 

betreffend die Versteigerung der Liegenschaft, Grundbuch Schwechat, 
EZ. 1250. 

1. Betreibende Partei: Credit-A.-G., Wien I, Kärntnerstraße Nr. 16, 
vertreten durch: Dr. Karl Knoller, Rechtsanwalt, Wien II, Tabar
straße Nr. 10, 

2. verpflichtete Partei: Wolfgang Kaiser, Fabriksbesitzer, Schwechat, 
Wienerstraße Nr. 2, 

3. verpflichtete Partei: Berta Kaiser, ebenda, 
4. Gemeinde Schwechat, 
.5. Max Feller, Kaufmann, Budapest, Andrassystraße Nr. 6, 
6. Sparkasse -'liariazeZl in Maria.zell, 
7. Firma Moriu Klar & Sohn, Wien III, Hetzgasse Nr. 16, 
8. Österreichisoher Bundesschatz, 
9. Steueramt Schwechat, 

10. Arbeiter-Unfallversicherungsanstalt für Wien, Niederösterreich und 
Burgenland, 

11. Bezirkskrankenkasse Schwechat, 
12. Bezirkshauptmannschaft Bruck a. d. L. 

An das Bezirksgericht in Bruck a. d. L. 
2 E 465/28 

2 

Es wird mitgeteilt, daß bei dem gefertigten Gerichte in Ansehung 
der Liegenschaft KNr. und EZ. 1250 des Grundbuches Schwechat das 
Versteigerungsverfahren anhängig ist. 

Diese Liegenschaft haftet als NebeneinZage für die FOTderung des 
Österreichischen Bundessehaues im Betrage von S 6319,79 s. A. 

Haupteinlage ist die Liegenschaft EZ. 150, Grundbuch MannersdOTf. 
Der hier vOTliegende Buchauszug über diese Haupteinlage ist vom 

ll.f8. 1928 datierf.ll 
Gemäß§ 136 EO. wird ersucht, die vOTgefallenen Änderungen be· 

züglich der bezeichneten Simultanhypothek jeweils anher mitzuteilen. 

5.f9. 1928. Dr. Kohl 

Unter Geldbuchpost 146/I S 600 in Empfang genommen. 

2 E 465/28 
3 

6./9. 1928. Kern, Geldbf. 
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2 E 503/2811 2 E 465/28 
1 4 

Bewilligung des Beitrittes zur Zwangsversteigerung. 

. . 2 0 222/28 
~uf Grund des Urteiles diuu Gencldu 1.10m 1.f2. 1928,--4--

wird der betreibenden Partei Josef Glück, Baumeister, 8chwechat, 
HauptplaU Nr. 10, wider die verpflichtete Partei 1. Wolfgang KaiBBf", 
FabrikBbesif.eBf", 8chwechat, Wienerstrape Nr. 2, 2. Berla KaiBBf", dessen 
Ehegattin, ebenda, zur Hereinbringung der vollstreckbaren Forderung 
von 8 490 samt 7% Zinsen seit 15./12. 1928, der Kosten von 8 10,40, 
der Kosten dieses Ansuchens von ........ , die Zwangilversteigerung 
der Liegenschaft, Grundbuch 8chwechat, E.-Z. 1250, bewilligt. 
Bezüglich dieser Liegenschaft wurde bereits zur Hereinbringung 
der vollstreckbaren Forderung d6f" Oredit-A.-G., Wien I, Kämtfl61"· 
s&rape Nr. 16, ~durch Dr. Karl Knoll61", Rech&BanwaU, Wien 
Il, TalHYrstmPe Nr. 10, im Betrage von 8 3833 samt Nebengebilhren 
zur Geschäftszahl 2 E 465/28 die Zwangsversteigerung eingeleitet. 
Die betreibende Partei tritt dieser Zwangsversteigerung bei. 

Das gefmigte Gericht als Grundbuchsgericht hat die Einleitung 
des Versteigerungsverfahrens anzumerken und die Beteiligten zu 
verständigen. 

Als Exekutionsgericht 
schreiten. 

hat das gefmig&e Bezirksgericht einzu-

7./9. 1928. Dr. Kohl 

ZBZ. Nr. 2, 11, 12, 15, 18 und nm Akte 2 E 503/28. 
Grundbuch. 
Volkogenu• in 0 PoBt.eahZ 118. 

7.f9. 1928. Langer, Gdbf. 

2 E 465/28 
Anordnung der Schätzung 5 

Betreibende Partei: Oredit-A.-G., Wien I, Kärntn61"strape Nr. 16, 
verl'l"6ten durch Dr. Karl KnoUer, Rech&Banwalt, Wien Il, Tabor· 
BtraPe Nr. 10. 

Verpflichtete Partei: 1. Wolfgang KaiBBf", Fabriksbesii.IBf", 8chwechat, 
WienerBtraPe Nr. 2, 

2. Berla KaiB61", dessen Gacün, eblmda, 
wegen 8 3833 s. Ngb. 

Zur Durohfiihrung der bewilligten Zwangsversteigerung der 
Liegenschaft, Grundbuch 8ohwechat, E.-Z. 1250, wird die Schätzung 
dieser Liegenschaft angeordnet. Als Sachverständige sind beizu
ziehen: 1. H61"1" Ff'a'IU Bf1MIW, Baumeilt6f", 8ohwechat, 2. H61"1" LeopoZd 
Kf"aUBe, Baumei8t61", 8chwechat. 

7./9. 1928. Dr. Kohl 

ZV.: B. beiden Teilen; beiden 8achvBf"Btändigen. 
HELLER, Aktenmuster 111. 23 
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Angabe der Zeit und des Ortes der Schätzung. 

Die mit vorstehendem Beschlusse angeordnete Schätzung findet 
am 30.f9. 1928, 9 Uhr vormittags statt. 

Die Herren Sachverständigen haben sich zu dieser Zeit an Ort 
und Stellesa, Schwuhat, Wienerstralle Nr. 2, einzufinden. 

7.f9. 1928. Das Vollstreckungsorgan: 
Dobler, Kzl.-Dir. 

ZV.: B. beiden Teilen; beiden Sachverständigen. 

2 E 466/28 
An das BezirksvermeBBungsamt14 Brnck a. d. L. 6 

Aus Anlaß der Schätzung der Liegenschaft, Haus Nr. 2 Wiener
stralle in Schwechat, Grundbuch Schwechat EZ. 1260, die am 30.f9. 1928 
stattfindet, wird ersucht, den Flächeninhalt der zu dieser Liegenschaft 
gehörigen Bauparzelle Nr. 220 rechtzeitig bekanntzugeben. 
Exekutionsabteilung des Bezirksgerichtes Schwechat, 

Abt. II, am 7.f9. 1928. Dobler, Kzl.-Dir. 

Eingangsvermerk. 
2 E 466/28 

7 

Bauarea Parzelle Nr. 220, Sohwechat, beträgt 1138,64 m•. 
BezirksvermeBBungsamt Brnck a. d. L. am 9.f9. 1928. 

An das Steueramt Schwechat. 

Solamid 

2 E 466/28 
8 

Zum Zwecke der zwangsweisen Schätzung der Realität, Schwechat, 
Wienerstralle, Haus Nr. 2, Grundbuch Schwechat, EZ. 1260, wird um 
umgehende Bekanntgabe nachstehender Daten ersucht: 
Bruttozins pro 1914 ................................... K 8220 
steuerpflichtiger Zins .................................. " 7990 
12 jährige Steuerfreiheit vom ...... bit1 ...... nicht steuerbegünstigt; 
18jährige Steuerfreiheit vom ...... bis . . . . . . " " 
.... prozentiger Landeszuschlag; 
.... prozentiger Gemeindezuschlag; 
.... prozentige Zins- und Schulgebühren; 
.... prozentig~:r Militäreinquartierungsbeitrag; 
Heleuchtungsgebühr; 
Wasserbezugsgebühr; 
Kanal- und Senkgrubenräumungsgebühr; 
Beitrag für Gewölbewache, 

im Falle der Steuerfreiheit; 
5%ige Steuer (§ 7 des Gesetzes vom 9./2. 1882, RGBI. Nr. 17), 

im Falle 18 jähriger Steuerfreiheit; 
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.... prozentiger Landeszuschlag; 

.... prozentiger Gemeindezuschlag. 
Exekutionsabteilung des Buirksgerichtes Bchwechat. 

7.J9. 1928. Dobler, Kel.·Dir. 

Eingtmgwermerk 

Mit obigtm Antworten eurück. 
Steueramt Bchwechat, am 9.J9. 1928. 

Protokoll 

2 E 465/28 
8 

Mayer 

2 E 465/28 
9 

aufgenommen vom Buirksgerichte Bchwechat an Ort und Stelle, 
Bchwechat, Wienerstraße Nr. 2, 

am 30.J9. 1928, 9 Uhr vormittags. 

Gegenwärtig: Franz Dobler, Kanzleidirektor, und die ständig beeideten 
Sachverständigen• Franz Bauer und Leopold Krause, beide Bau
meister in Bchwechat. 

Von Seite der Parteien: 1. für die betreibende GläubigeTin Oredit-A.-G. 
Herr Dr. KarZ Knoller, 0. V. b. a., 
2. der betreibende (beigetretene) Gläubiger Josef Glück, 
3., 4. die beidlm Verpflichteten. 

Gegenstand: Exekutive Bchiitzung der Liegenschaft, Haus in Bchwechat, 
Wienerstraße Nr. 2, Grundbuch Bchwechat, EZ. 1250, in der Exe
kutionssache Oredit-A.-0. gegen Wolfgang und Berta Kaiser, wegen 
8 3833 s. Ngb. 

Die Herren Bachverständigen werden an den abgelegten Eid erinnert. 
Die oben bezeichnete Liegenschaft wird in Augenschein genommen 

und den Bachverständigen bekanntgegeben, daß das Gesamtausmaß 
1138,54 m1 beträgt. 

I. Beschreibung. 

Die eu schätzende Liegenschaft ist ein auf einer .lllittelbaustelle 
erbautes Wohnhaus. 

Das Gebäude besteht au6 einem Gassendoppelflügel mit 13 Fenstern 
gegen. die Gassenfront samt einem anschließenden, teils einfachen, teils 
doppelt tiefem Hofseitenjlügel- diese Trakte sind nur eum geringen 
Teile unterkellert -, ferner Erdgeschoß und ein Stock hoch erbaut und 
teilweise der Gassenflügel mit einem Dachgeschoß ausgebaut. 

Durch die mit Klinkern gepflasterte Hauseinfahrt gelangt man 
geradeaus in einen ungepflasterten Haushof. Links 110n der Einfahrt 
gelangt man zu der steinernen, halbkreisförmigen, mit vier Pfeilern 
versehenen Stiege, welche bis zu d4ml mit Ziegeln eingedecl..-ten Dach-

23" 
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boden führt. In Fortsetzung dieser Stiege führt wm Erdgeschoß abwärts 
eine gradarmige Stiege aus Stein in den Keller. Eine ebenBolehe 
Stiege befindee sich im Hofflügel. Der Hofflügel ist mit Schiefer ein
gedeckt. 

Die Ausstattung der Räumlichkeiten ist eine vornehme, die Zimmer 
sind mit Parkettböden, die Fenster mit schließbaren Spaletten, die 
Decken mit reichem Stuckwerk versehen. In allen Zimmern bejinden 
sich Kachelöfen. Die Aborte sind als Sturzklosetts eingerichtet und 
münden auf den Hauskamal. Wasser ist auf den Gängen und im Hofe, 
elektrisches Licht auf den Stiegen und in allen Räumen eingeleitet, 
ebenso Gas. 

Die Gänge sind mit Klinker gepflastert. 
Die Lage des Hauses ist eine günstige. Das Gebäude wurde im 

Jahre 1900 errichtet und befindet sich in gutem Bauzustande. Verbaut 
ist eine Fläche von 620 m1 • 

An Räumlichkeiten sind vorhanden: 
Im Keller: 2 gro{Jere und 1 kleinerer Kellerraum. 
Im Erdgeschoß: 2 Garagen, 1 Werkstätte, 1 Kammer, 2 Kan~lei

räume. 
Im I. Stoch: 6Zimfnß1', davon 2 mit 3 Fenster, 2 Kammern, 2 Vorräume, 

2 Klosetts, 1 Badezimmer. 
In dem Dachgeschosse: 2 kleine Kan~leiräume, 2 Aborte. 
Im Seitenfliigel: 2 Zimmer, 1 Magazin. 

II. Bewertung." 
Die Sachverständigen erklären einhellig, mit Rücksicht auf die 

ungenügende Ausnützung des Baugrundes, sowohl der Tiefe als auch 
der Hohe nach, von einer Bewertung nach§ 16, Abs. 3 RSohO., absehen 
zu müssen. 

Sie bewerten die Liegen~~chaft nach dem Grund- und Bauwerte wie 
folgt: 
Area: 1138,54 m1 d 120 K ......................... K 136624,80 

620 m1 verbaut d 140 K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 86 800,
Zuschlag für Brunnen im Hofe (Pauschale) . . . . " 2000,-
Zuschlag für dekorative Ausstattung ........... " 5000,-
Seitentrakt 82 m1, verbaut d 60 K . . . . . . . . . . . . . " 4920,-
Grund- und Bauwert für 1914 ............... K 235344,80 

Die Sachverständigen erklären einhellig einen Valori
sierungsschlüssel von 2300 für angemessen. Sohin ergibt 
sich als heutiger Verkehrsschätzwert ohn~ Berücksichtigung 
der Reallasten von ............................. K 541293 400,-
in Schillingen rund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 54129,-

III. Weitere Angaben nach§ 21 RSchO. 
Die unter Postzahl 99 haftende Reallast der Verpfliehtung zur 

Straßengrundabtretung ist bereits erfüllt, also gegenstandslos. 



Zwangaversteig. e. Liegensoh.; Schätzung; Ttrmin; Verteilung 357 

Die unter Postzahl 108 eintleTleibte Reallast,17 nämlich die Ab
lragungst161'pflicht'lllrlg und Stra.fJtmgr'lllndabtret'lllrlg, fet"ne1" Duldung der 
Rohrleitung und Vornahme von Reparatur~m und Reinigungsarbeiten 
besteht noch n :&oht. 

Die Sachtlet"Btändig~m et"klär~m, dafJ für den Fall, alt die Gemeinde 
dem EigentümeT des Hauses den Auftrag meilen sollte, die g~mannte 
ReaZZalt (nr Durchführung der Brauhausgasse) n et"füllen, derselbe 
folgende bauliche Arbeiten het"Btellen müpte, und .rwar: Abtrag'lllrlg 
des rechten Seitenflügels und eines Teiles des amtofJimden Seitentraktes 
bis nr nkünftig~m Baulinie der Braulaausgasse, fet"ne1" HeTsteZlung 
einet" MUlm Hauptmauer und einet" HofabschlufJmauer samt allen dan 
et"forderlichen Arbeiten im I~ des Gebäudes, übeTdies HeTsteUung 
des richtigen Niveaus und des Gehsteiges im Zuge der Brauhaus
gasse. 

Die Kosten flieset" Arbeiten Wet"den eintlet"ständZich mit 15000 S 
eingescl&iüt, welchet" Betrag somit den Schät.rwert der V eTbindZichkeit 
der Abtrag'lllrlg des et"tOähnten Gebäudeteiles darstellt. 

Die V et"bindZichkeit nr Stra.fJengrtmdabtret'lllrlg wird mit S 4000 
bewet"tet, kommt jedoch deshalb nicht in Betra.cht, weil diese Qrund. 
mtwert'lllrlg dadurch aufgetOogen wird, da/J die neue Baustelle eine 
Eckbaustelle und dadurch um S 4000 mehr wert tOirtl. 

Bei Aufrechtet"halt111rlg dieset" Reallast beträgt also der 
Schät.rwert ................................•.......... S 54129 
abfti.gZich • • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15 000 
dahet" • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 39129 

Die Herr~m Sacht1er8Cälr&digen gebfm ihret" Mein111rlg dahin Ausdruck, 
dafJ die beiden g~mannten Lasten ihret" Natur nach unter allen U mständfm 
vom Erstehet" ohne Anrechn'lllrlg auf das Meistbot übet"Mmm~m wet"den 
müssen. 

Endlich et"klären die Herr~m SachversCälr&digen, dafJ die VeTbindlich
keit nr Dtild'lllrlg einer Rohrleitung und Gestatt'lllrlg der Vornahme von 
Reparaturen und Reinigungsarbeiten für die BetOert'lllrlg der Liegenschaft 
ohne Bebng ist. 

IV. Abgesondert zu schätzendes Zubehör•• 

ist nicht t10Thanden. 
Die SachtJeTBtändigen sprechen jeder eine Gebühr von 8 200 an. 

Zehrgeld S •...•.•. , Ganggeld . . . . . . . . tOUrdfm vom V erpfZichteten 
Wolfgang Kaiser bual&U; ebenso der ProtokollBtempel. 

Dr. Knaller legt die Kostennote ein. 
SchluP: lS Uh'" mittags. 

Doblef" FrMlll Bauer Leopold K f'f.H&ae 

Siehe KMllllei: Grundbuchsauszug ergäuen.11 

1./10. 1928. Dr. KoAZ 
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2 E 465/28 
10 

Aufforderung zur Vorlage der Versteigerungsbedin
gungen. 

Betreibende Partei: Credit-.A.-G., Wien I, KämtnerstraPe Nr. 16, 
vertreten durch Dr. Karl Knoller, Rechtsanwalt, Wien II, Tabor
strape Nr. 10. 

Verpflichtete Partei: I. Wolfgang Kaiser, Falwiksbesitzer, Schwechat, 
WienerstraPe Nr. 2, 

2. Berta Kaiser, deBBen Gattin, ebenda, 
wegen 8 3833 B. Nbg. 

Die betreibende Partei wird aufgefordert, binnen 14 Tagen nach 
Zustellung dieser Aufforderung einen Entwurf der Versteigerungs
bedingungen80 in zwei81 Ausfertigungen vorzulegen oder in derselben 
Zeit die Versteigerungsbedingungen zu gerichtliebem Protokolle zu 
geben, widrigens das Versteigerungsverfahren eingestellt wird. 

Auf Grund der Schätzung wird die zu versteigemde Liegenschaft 
bewertet wie folgt : 

Grundbuch I Elnl.-1 Bezeichnung der I Schätz- id=e~-
j Zahl Liegenschaft wert11) behöra 

Schu·echat ,
1

: 1250 ! Parz.Nr.220, Bauarea Haus in 139.129 s
1

1 

I Schu·echat, Wienerstrape Nr. 2 I 
1 

Die bei der Schätzung aufgelaufenen Gebühren der Sachver
ständigen werden folgendermaßen bestimmt: 
Sacht·erständiger Franz Bauer, Baumeister, Schwechat . . . . . . . 8 200 

LeopoZd Krause, Baumeister, Schwechat .... " 200 

Das h. g. Geldbuch erhält den .Auftrag, von dem unter Geldbuchpost 
146/I erliegenden Betrage von 8 600 an die beiden genannten Sachver
ständigen je 8 200 nach Rechtskraft dieBeB BeschluBBeB zu überweisen. 

Die weiteren Kosten des betreibenden Gläubigers Credit-.A.-G. werden 
mit 8 357,20 bestimmt. 

3./10. 1928. Dr. Kohl 

ZV.: B. 1. Betreibenden GZäubigerin,· 2., 3. Beiden Verpflichteten; 
4., Ii. Beiden Sachverständigen. 

Kal. 28./10. 1928. 

Eingangsvermerk. 

An das Bezirksgericht Schwechat, .Abt. 11. 

2 E 466/28 
11 

Betreibende Partei: Credit-A.-G., Wien I, KämtnerstraPe Nr. 16. 
Vertreten durch: Dr. Karl KnolleT, Rechtsanwalt, Wien 11, TaboT

straPe Nr. 10. 
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Verpflichtete ParteL 1. Wolfgang Kaiser, Fabriksbesitzer, Schwechat, 
Wienerstraße Nr. 2, 

2. Berta Kaiser, dessen Gattin, ebenda. 

Wegen S 3833 s. Ngb. 
2fach, 1 Rubrik. 

Die betreibende Partei beantragt, dem Versteigerungsverfahren 
folgende VersteigerWlgsbedingungensa zugrunde zu legen.M 

1. Gegenstand der Versteigerung, Schätzwert, Vadium und 
geringstes Gebot sind in der folgenden Übersicht angegeben: 

1Schätzwertl 1 

Grundbuch Elnl.- Bezeichnung der ider Liegen-! 
1 

Geringstes 
Zahl Liegenschaften scharten s. I Vadium Gebot 

Zubehör i 

I I Parz. Nr. 220, Bau- I s I s I s 
.......... I 1250 ..... H••• ••• "..,,. i 39.12913912,9T9.56<,50 

I I chat, W ienerstrape i 
Nr. 2 , 

Ein Zubehör der Liegenschaft ist nicht vorhanden (besteht laut 
des Schätzungsprotokolles vom ............ GZ ......... in ...... ) 
Für das im Schätzungsprotokolle angegebene Flächenmaß der zu 
versteigemden Liegenschaft sowie für die Vollständigkeit des im 
Beschreibungs- und Schätzungsprotokolle angegebenen Zugehörs 
wird keine Haftung übernommen. 

2. Jeder Bieter hat vor Beginn der Versteigerung als Vadium 
den in der Übersicht angegebenen Betrag in Bargeld -in inländischen 
Staatspapieren - in anderen inländischen an der Börse notierten 
Wertpapieren, die sich nach den hierüber bestehenden Vorschriften 
zur Anlegung der Gelder von Minderjährigen eignen - in anderen 
inländischen an einer Börse notierten Wertpapieren, die nach richter
lichem Ermessen genügende Deckung bieten - nach Ermessen des 
Gerichtes insbesondere auch in Einlagebüchern einer inländischen 
Sparkasse - oder einer inländischen Vorschußkasse - zu erlegen. 
Wertpapiere weroen nach dem Kurse des vorhergehenden Tag(\s 
berechnet; dieser Kurs ist vom Bieter nachzuweisen. Personen, die 
sich namens des Staates, eines Landes oder einer unter staatlicher 
oder Landesverwaltung stehenden Anstalt als Bieter an der Ver
steigerung beteiligen, sind vom Erlage eines Vadiums befreit. 

Betreibenden Gläubigem und anderen Bietern, für die auf 
der zu versteigemden Liegenschaft bücherlieh sichergestellte 
Forderungen haften, kann der Erlag eines Vadiums vom Richter 
ganz oder teilweise erlassen werden. 

3. Vom Ersteher sind ohne Anrechnung auf das Meistbot nach
folgende Reallasten, und zwar Postzahl 99 und 108 des Grund
buchsauszuges zu übernehmen. 

Alle übrigen auf der Liegenschaft eingetragenen Dienstbarkl'iten, 
Ausgedinge und Reallasten sowie die auf der Liegensch~t pfandrecht-
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lieh siehergestellten Forderungen sind vom Ersteher nur insoweit .zu 
übernehmen, als sie nach der ihnen .zukommenden Rangordnung in der 
Verteilungsmaase Deckung finden. 

Die pfandrechtlieh siehergestellten Forderungen sind unter 
Vorbehalt des gesetzliehen Kfmdigungs. und Rückzahlungsrechtes 
des Erstebers .zu übernehmen. 

4. Das Meistbot ist in Barem bei Gericht .zu erlegen, und .zwar 
ein Viertel des Meistbotes innerhalb vierzehn Tagen, der übrige Betrag 
des Meistbotes in .zwei gleichen Monatsraten, die erste spätestens 
einen Monat, die .zweite spätestens .zwei Monate nach Rechtskraft 
des Zuschlages. Das als Vadium bei Gericht erlegte Bargeld kann 
zur Ergänzung der letzten MeistbotBrate verwendet werden, wenn 
der Ersteher allen sonstigen Bestimmungen der Versteigerungs· 
bedingungen entsprochen hat. 

Soweit die Pfandgläubiger, deren Forderungen aus dem Meist
bote voraussiehtlieh zum Zuge gelangen, mit der Übernahme der 
Schuld durch den Ersteher einverstanden sind, oder pfandrechtlieh 
siehergestellte Forderungen, Dienstbarkeiten, Alll!gedinge und andere 
Reallasten vom Ersteher zufolge Punkt 3 in Anrechnung auf das 
Meistbot übernommen werden m1issen, dürfen von den beiden letzten 
Erlägen diejenigen Beträge abgezogen werden, die auf das Kapital 
der zur Übernahme bestimmten Forderungen oder auf das Deckungs· 
kapital der zu übernehmenden Dienstbarkeiten, Alll!gedinge und 
Reallasten entfallen. 

Der Ersteher hat das Meistbot, soweit es nicht auf Forderungen 
und Lasten aufzurechnen ist, vom Tage der Erteilung des Zuschlages 
bis zum Erlage mit 7% zu verzinsen. 

Wenn das Meistbot vom Ersteher nicht rechtzeitig und ordnungs· 
mäßig berichtigt wird, findet auf Antrag die Wiederversteigerung 
auf Kosten und Gefahr des säumigen Erstebers statt. Letzterer 
haftet für den Ausfall am Meistbote, der sich bei der Wiederver
steigerung ergibt, für die Kosten der Wiederversteigerung und für 
alle sonst durch seine Saumaal verursachten Schiden sowohl mit 
dem Vadium und den erlegten Meistbotsraten, wie mit seinem 1lbrigen 
Vermögen. Auf den Betrag, um den das bei der Wiederversteigerung 
erzielte Meistbot das Meistbot der ersten Versteigerung 1lberschreitet, 
hat der säumige Ersteher keinen Anspruch. 

5. Mit dem Tage der Erteilung des Zuschlages geht die Gefahr 
der Liegenschaft auf den Ersteher über. Von diesem Tage ge· 
bühren ihm alle Früchte und Einkünfte der Liegenschaft. Er 
hat von demselben Tage an die mit dem Eigentume der Liegen
schaft verbundenen Lasten, soweit sie nicht . durch das Ver
steigerungsverfahren erlöschen sowie. die Steuern und öffentlichen 
Abgaben zu tragen, die von der Liegenschaft zu entrichten sind, und 
die in Anrechnung auf das Meistbot 'dbernommenen Schuldbeträge .zu 
verzinsen. 

6. Die Übergabe der Liegenschaft (sowie des veräußerten 
Zubehörs) an den Ersteher und die b'doherliche Einverleibung seines 
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Eigentumsrechtee erfolgt nach Erfüllung aller Versteigerungs
bedingungen. 

7. Mehrere Ersteher haften fiir die Erfiillung der Versteigerunga
bedingungen zur ungeteilten Hand. 

(Unte1'8Chrift des Erstehers.) 

Schwechat, am 10./12. 1928. 

Ored.it-A.-G. dtwcla Dr. Karl KnoUer. 

Dr. Karl Kno'Uer füt- Oredit-A.-G. mit OV. rom 1.J8. 1926. 

Siehe Kan~Zei: Gnmdbuchlaua.ng ergätt..ren.• 

2.Jll. 1928. Dr. Kohl 

2 E 465/28 
12 

Versteigerungsedikt und Aufforderung zur Anmeldung." 

Auf Antrag der betreibenden Partei Oredit-A.-G., Wien I, Kämt
neratraPe Nr. 16, t~ertretMl durch Dr. KarZ Kno'Uer, Rechtlan1DaU, 
Wien 11, Taboratra/Je Nr. 10, findet am 10./12. 1928, 10 Uhr vor
mittags, bei diesem Gerichte, Zimmer Nr. 8, auf Grund der hiemit 
genehmigten Bedingungen die Versteigerung folgender Liegenschaften 
statt: 

Grund- I Elnl.- Bezeichnung der Llegenaehaften I s:!';!z• Geringstes 
buch Zahl Gebot 

StJI&wec'llaJ 1250 HGUB in Sch1Deohat, Wiener- 39.1298 19.564S50g 
atraPe Nr. 2, Par11. Nr. 220, 

BaUGna 

Zur Liegenschaft Grundbuch Sch1Dechat, Einl.-Z. 1250 gehört 
folgendes Zubehör: 0 

Unter dem geringsten Gebote findet ein Verkauf nicht statt. 
Das unterfertigte Gericht ala Grundbuchsgericht hat die Anbe

raumung des Versteigerungstermines anzumerken. 17 

An die dinglich Berechtigten, insbesondere an die Hypothekar
gläubiger, Besitzer von Kredit- oder Kautionshypotheken und be
züglich der Steuem und Abgaben an die öffentlichen Organe ergehen 
die auf der Rückseite dieaea Ediktes gedruckten Aufforderungen. 

3.J11. 1928. Dr. Kohl 

Grundbuch. 
Zuat.-Bl.-Nr. 1 IM 18.11 
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Einschaltung in: W iener-Zeitung einmal; Bezirkabote Schwechat einmal. 
Gerichtstafel, Gemeinde: Schwechat. 

Kal. 22.{11. 1928, 9./12. 1928 (Grundbuchaauazvg ergänzen). 18 

Kal. 25.{11. 1928 (§ 175 E0.).18• 

Vollzogen in 0 Poatzahl 119.1' 

3.{11. 1928. Langer, Gtlbf. 

ZUR NACHRICHT! 

Die Versteigerungsbedingungen und die auf die Liegenschaften 
sich beziehenden Urkunden (Grundbuchs-Hypothekena118Zug, Ka
tasterauszüge, Schätzungsprotokolle usw.) können von den Kauf
lustigen in der umstehend bezeichneten Gerichtsabteilung während 
der Geschäftsstunden eingesehen werden. 

Rechte, welche diese Versteigerung unzulässig machen würden, 
sind spätestens im anberaumten Versteigerungstermine vor Beginn 
der Versteigerung bei Gericht anzumelden, widrigens sie in Ansehung 
der Liegenschaft selbst nicht mehr geltend gemacht werden könnten. 
Von den weiteren Vorkommnissen des Versteigerungsverfahrens 
werden die Personen, für welche zur Zeit an den Liegenschaften Rechte 
oder Lasten begründet sind oder im Laufe des V ersteigerungsver
fahrens begründet werden, in dem Falle nur durch Anschlag bei 
Gericht in Kenntnis gesetzt, als sie weder im Sprengel des vorstehend 
bezeichneten Gerichtes wohnen, noch diesem einen am Gerichtsorte 
wohnhaften Zustellungsbevollmächtigten namhaft machen." 

Allgemeine Aufforderung an die Hypothekargläubiger.u 

Die Gläubiger, für welche auf dieser Liegenschaft pfandrechtlich 
sichergestellte Forderungen haften, mit Ausnahme der Simultan
pfandgläubiger und der Gläubiger mit bedingten Forderungen, werden 
aufgefordert, spätestens acht Tage vor dem Versteigerungstermine 
die Erklärung abzugeben, ob sie die Berichtigung ihrer Forderung 
durch Barzahlung verlangen oder mit der Übernahme der Schuld 
durc.h den Ersteher unter gleichzeitiger Befreiung des bisherigen 
Schuldners einverstanden sind. 

Wer nicht spätestens acht Tage vor dem Versteigerungstermine 
die Berichtigung seiner Forderung durch Barzahlung begehrt, gilt 
mit der Übernahme der Schuld durch den Ersteher und der Entlassung 
seines früheren Schuldners ein verstanden ; ein nachträgliches V er
langen der Barberichtigung kann in diesem Falle nur mit Zustimmung 
des Erstebers berücksichtigt werden. 

Besondere Aufforderung an die Besitzer von Kredit
oder Kau tionshypotheken. a 

Jene Gläubiger insbesondere, zu deren Gunsten das Pfandrecht 
fül< Forderungen eingetragen ist, die auf Grund eines gegebenen 
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Kredites, einer übernommenen Geschäftsführung oder aus dem Titel 
der Gewährleistung oder des Schadenersatzes entstehen können, 
werden aufgefordert, spätestens im Versteigerungstermine vor Beginn 
der Versteigerung anzumelden, bis zu welchem Betrage ihnen wider 
den Verpflichteten aus einem dieser Rechtsverhältnisse bereits 
bestimmte Forderungen entstanden sind. 

Diese Erklärungen und Anmeldungen sind bei dem auf der ande
ren Seite bezeichneten Gerichte schriftlich oder mündlich zu Protokoll 
zu bringen. 

Aufforderung an die öffentlichen Organe bezüglich der 
Steuern und sonstigen öffentlichen Abgaben." 

Die öffentlichen Organe, welche zur Vorschreibung und Ein
treibung der von der Liegenschaft zu entrichtenden Steuern, Zu
schläge, Gebühren und sonstigen öffentlichen Abgaben berufen sind, 
werden in Gemäßheit des § 172,letzter Absatz, der Exekutionsordnung 
aufgefordert, in Ansehung aller dieser öffentlichen Abgaben, welche 
auf der oben bezeichneten Liegenschaft pfandrechtlich sichergestellt 
sind, spätestens acht Tage vor dem Versteigerungstermine die Er
klärung abzugeben, ob die Berichtigung dieser Forderungen durch 
Barzahlung verlangt oder der Übernahme der Schuld durch den 
Ersteher unter gleichzeitiger Befreiung des bisherigen Schuldners 
zugestimmt wird. Es gilt als solche Zustimmung, wenn nicht späte
stens acht Tage vor dem Versteigerungstermine die Berichtigung 
durch Barzahlung begehrt wird; ein nachträgliches Verlangen der 
Barberichtigung kann in diesem Falle nur bei Einwilligung des Er
stehers berücksichtigt werden. 

Die bis zum Versteigerungstermine rückständigen, von der 
Liegenschaft zu entrichtenden Steuern, Zuschläge, Gebühren und 
sonstige öffentliche Abgaben samt Zinsen und anderen Nebengebüh
ren, welche noch nicht pfandrechtlich sichergestellt sind, müssen 
spätestens im Versteigerungstermine vor Beginn der Versteigerung 
angemeldet werden, widrigens diese Ansprüche, ohne Rücksicht auf 
das ihnen sonst zustehende Vorrecht, erst nach voller BefrieiJigung 
des betreibenden Gläubigers aus der Verteilungsmasse berichtigt 
werden würden. 

2 E466f28 
13 

An die Redaktion 1. du Bezirksboten in Sch'IIJechat, 
2. defo Wiener-Zeitung in Wien. 

Das gefertigte Gericht ersucht um einmalige Einschaltung des 
folgenden Ediktes: 
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2 E 465/28 
Versteigerungsedikt. --i2--

Am 10./12. 1928, 10 Uhr fHn'Dlittags, findet beim gefertigten 
Gerichte, Zimmer Nr. 8, die Zwangsversteigerung der Liegen
schaft HawJ in d.tJr WiennlltraPe Nr. 2 in Schwechat, Grund
buch Schwechat, E.-Z. 1250, statt. 
Schätzwert: 39129 S. 
Wert des Zubehörs: 0. 
Geringstes Gebot: S 19564,50. 

Rechte, welche diese Versteigerung unzulässig machen 
würden, sind spätestens beim Versteigerungstermine vor Be
ginn der Versteigerung bei Gericht anzumelden, widrigen& sie 
zum Nachteile eines gutgläubigen Erstebers in Ansehung der 
Liegenschaft nicht mehr geltend gemacht werden könnten. 

Im übrigen wird auf das Versteigerungsedikt an der 
Amtstafel des Gerichtes verwiesen. 

Bezirksgericht Schwechat, Abt. ll, am 3./11. 1928. 
Dr. Kohl 

Aktenvermerk vom 4./11. 1928. 
2 E 465/28 

14 
2 E 465/28 

Das Realversteigerungsedikt 12 wurde einmal in d.tJr 

W ienn-Zeitung und einmal im Bezirksboten Schwechat eingeschaltet. 
Je ein Belegblatt wird vorgelegt. 

Es wird um Anweisung d.tJr Einschaltungsgebühren für die Wienn
Zeitung oon S 150, für den Buirksboten Schwecluä oon S 50, eu
lammen S 200, awJ Geldbuchpolt 146/1 gebeten. 

BatJM, KzZ.-Dir. 
B. 

BewiUigt. Siehe Geldbuch eum Vo'Ueuge; auch oon ONr. 10. 

4./11. 1928. Dr. Kohl 
Vollzogen: 

4./11. 1928. Kern, Geldbf. 

2 E465/28 
16 

Fehlberiol&C buügUch du Pfandg'ltiubigen Maz FeUer: Zuste'Uut&g 
vndurohfülarbar. weil d.tJr Empfänger Zati.C M itteiZufag der Stadtluwptmann
schajt Budapfllt tmlHJkannten A ufenthaUu ilt. 

4./11. 1928. Bauer, K.Z.-DW. 
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2 E 466/28 
16 

Bestellung eines Kurators" im Versteigerungsverfahren. 

Betreibende Partei: 0f'edit-A.-G., Wien I, KämlltuwBtf'afle Nf'. 16. 
Verpßichtete Partei: 1. WolfgMlfl Kailef', Fabrikabuif.l:ef', 8chwechat, 

Wienef'Btmfle Nf'. 2, 
2. Bef'ta Kailef', de88en Gattin, ebenda, 

wegen 8 3833 •· Nbg. 

2 E 466/28 
Der Beschluß vom 3.f11. 1928, 12 , konnte dem Mare 

Fellef', Kaufmann, Budaput, Andf'aBBymafle Nf'. 6, nicht zugestellt 
werden, weil der Aufenthalt der genannten l,erson unbekannt ist. 
Zur Wahrung ihrer Rechte wird Herr Dr. Theodrw Kf'iltof, RechtB
anwaU, 8chwechat, als Kurator bestellt. Dieser wird auch die Rechte 
aller übrigen Beteiligten, welchen der angeführte Beschluß oder ein 
anderer in diesem Verfahren ergehender Beschluß nicht oder nicht 
rechtzeitig zugestellt werden kann, als Kurator zu wahren haben. 
Er hat die Personen, für die er zum Kurator bestellt ist, im Ver
steigerungsverfahren zu vertreten, bis sie selbst erscheinen oder 
dem Gerichte einen anderen Vertreter namhaft machen oder ihre 
Interessen eine Vertretung nicht mehr erfordem. 

4./11. 1928. Dr. Kohl 

ZV.: Beschl. ONr. 1 u. Verst.-Edikt ONr. 12 dem Kurator. 
AmtBtafel. Zustellblatt ergäMenl 

An daB Be.rirkagmcht 8chwechat, Abt. II. 

2 E 466/28 
17 

Betreibende Partei: Oredit-A.-G., Wien I, Kämtnef'Btrafle Nr. 16. 
Verpflichtete Partei: 1. Wolfgang Kailef', FabrikabeBitl:ef', 8chwechat, 

·wieneratmfle Nr. 2, 
2. Bef'ta Kaiaef', duaen Gattin, ebenda, 

wegen 8 3833 •· Nbg. 

Forderungsanmeldung zum Versteigerungstermin.• 

Die Arbeiter-UnfaUvef'aicherungaanataU für Wien, Niedtröaterreich 
und Burgenland meldet auf Grund dea Rückatandaauweiaea vom 2./11. 
1928, Z. 1043, Beilage A.J, friltgef'echt IUe pfandrechtlich auf der .u A. 
Vef'Bteigef'nden Liegenachaft, Grundbuch 8chwechat, EZ. 1260, nicht 
Bichef'gutelUen Beiträge an, und ewar: 

a) an Kapital ......•............... 8 217,40 
b) an Zimen ...................... " 32,30 

zuaammen ..• 8 249,70 
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und beantragt vor.ugii'IDeise Befriedigung aus dem Meistbote gemäP 
§ 216 EO. sowie Berkhtigung durch Barzahlung. 

Arbeiter- UnfallversicherungsanstaU für Wien, Niederösterreich und 
Burgenland. 

Eingangsvermerk. 

An das Bezirksgericht Schwechat, Abt. II. 

Der Direktor: 
Kargw 

2 E 465/28 
18 

Betreibende Partei: Oredit-A.-6., Wien I, KärntnerstraPe Nr. 16. 
Verpflichtete Partei: 1. Wolfgang Kaiser, Fabriksbesitzer, Schwechat, 

WienerstraPe Nr. 2, 
2. Berta Kaiser, dessen Gattin, ebenda, 

wegen S 3833 B. Ngb. 

Anmeldung des Steueramtes Schwechat zum Versteige
rungstermin und zugleich zur M eistbotsverteilung." 

(EZ. 1250, Grundbuch Schwechat.) 
Das Steueramt Schwechat meldet die bis zum Versteigerungstermin 

10./12. 1928 rückständigen, von obiger Liegenschaft zu entrichtenden 
Gebühren samt Zinsen an und beantragt deren Zuweisung als vor.ugs
berechtigt nach § 216, Z. 2 EO., und zwar: 
Eintragungsgebühr laut Riickstandsausweis, Z. 5829/28 ...... R 22,49 

Steueramt Schwechat, 1'/.fll. 1928. 

Jfayer L.-S. FranzoB 

EingangBVermerk. 

An das Bezirksgericht Schwechat, Abt. II. 

2 E 465/28 
19 

Betreibende Partei: Oredit-A.-G., Wien I, KämtnerstraPe Nr. 16. 
Verpflichtete Parlei: 1. Wolfgang Kaiser, FabrikBbesitzer, Schwechat, 

Wienerstrape Nr. 2, 
2. Berta Kaiser, Gattin desselben, ebenda, 
wegen S 3833 s. Ngb. 

In obiger Exekutionssache geben wir bekannt, dtJP unsere auf der 
Liegenschaft, Grundbuch Schwechat, EZ. 1250, einverleibte Kredit
forderung im Betrage von S 3833 mit dem vollen Betrage von S 3833 
aushaftet und dtJP wir die Berkhtigung durch Barzahlung verlangen. •7 

Siehe Kanzlei: Grundbuchsaus.ug ergänzen." 
25.Jll. 1928. 

Oredit-A.-G. 

Dr. Kohl 
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Siehe KaMlei: Gnmdbuchsauang et'gtinzm.11 •• 

9./12. 1928. 

Aktenvermerk rom 10./12. 1928. 

DT. Kohl 

V eTdeigfn"'lfl9Betlikt tiOft tl61' A mtBtGJeZ abgenommen und wrgelegt. 
Lang, KeZ.-Dir. 

TZ. 440/28• 2 E 466/28 

PROTOKOLLt• 20 

über die öffentliche10 Versteigerung von Liegenschaften, 

aufgenommen vom Beßrksgerichte Bchwechat, Abt. II. am 10./12. 1928. 

Anwesende Gerichtspersonen: 
Richter: Dr. Kohl, Schriftführer: Frane Len., Ausrufer: Josef Kral. 

Rechtssache: 
Betreibende Partei: Oredit-A.-G., Wien I, KärnflnerstrafJe Nr. 16, 

vertreten durch DT. Karl KooUeT, Rechtsanwalt, Wien Il, Tabor
BtrafJe Nr. 10. 

Verpßichtete Partei: 1. Wolfgang Kaisn, Fabriksbesiteef', Schwechat, 
Wien61'stralJe Nr. 2, 

2. BeTta Kaisn, dessen Gattin, ebmda, 

wegen 8 3833. 

Aufruf61 der Versteigerung um 10 Uhr vormittags. 

Von den Personen, die vom Versteigerungstermine zu benach
richtigen waren, sind anwesend :61 

1. für tlie betreibende Partei: DT. Karl KnolleT, OV. 1.f8. 1926; 
2. tlie verpflichtete Partei: a) WoZJgang KaiseT} - l' h· 

b) BeTta KaiseT pnson w ' 
3. tl61' Kurator des Pfandgläubigns Max FeZleT - Herr DT. Tl&eodor 

Kristof. 
Die V nsteigerungsbetlingungen und alle das V nsteigerungsver

fahren betreffenden Urkunden, insbesontleTe tl61' Gruntlbuchsauszug, 
Katastef'auseug, Schätt!mgsprotokoU, Bekanntmachungen, Zustellungs
auBUJeiBe tonden eur Einsicht aufgelegt. 61 

Der Richter gibt den Inhalt des vom Steuef'amte Schwechat, t•on 
tl61' ArbeiteT- U nfaZlvnsicherungsanstalt für W im, Niederösterreich untl 
Burgenlantl, sOUJie tl61' tiOft den Gläubigern eingelangten Anmeldungen., 
und Erklärungen, Ordnungsnummer 17, 18, 19, über die Höhe ihrer 
Ansprüche und die Art der von ihnen begehrten Berichtigung be
kannt." 

Hierauf wird um 10 Uhr 31 Min. VOTIDittags zum Bieten auf
gefordert. 111 

Die hiemit eugelassmen Kauflustigen erlegen folgende Vadien: 
1. Oretlit-A.-G. durch DT. Karl Kooller, Rechtsanwalt, Wien 11, 

TaborBtrafJe Nr. 10, bestiitigt unteT Berufung auf seinen AmtBeitl61 
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clie Echtlum cltn Unterschrift auf tler Vollmacht vom 1./8. 1926 tmcl 
beantragt mit BückBioM auf clie unter 0 PolMahl 114 pftmilreolttUoh 
sicl&erg68tellt6 FO'f'cl8rwng im Betrage von 8 3833, Bef'l'eiung t10m E'l'lage 
eines V acliums. 

BeBOhlu/l W1'küraclet: V acliume'l'lag erlassen." 
2. Ff'MI,# Gellwr, Kauf'maflfl, 8ch'11Jeohat, WienerBtrolle N'l'. 32, erlege 

als V aclium bM 8 3920. 
Ausgerufen wird die Liegenschaft Pa,... N'l'. 220, BauaTOtJ 

Haus, 8ch'11Jeohat, WimerBtm/le N'l' 2., Gnmclbuch 8ch'11Jeohat, E •• z. 
1260. 

Auf diese Liegenschaft werden folgende Anbote gemacht: 
1. 8 36000, 8 39000, 8 46000, 8 60000, 8 66060, 8 66083, 
2. 8 38000, 8 41000, 8 60000, 8 66000, 8 66080. 

Der Richter macht die Anwesenden aufmerksam, daß die Ver
steigerung zu schließen ist, wenn ungeachtet einer zweimaligen Auf. 
forderung innerhalb fünf Minuten nach der zweiten Aufforderung 
ein höheres Anbot nicht mehr abgegeben wird. Da ungeachtet einer 
zweimaligen Aufforderung innerhalb fünf Minuten nach der zweiten 
Aufforderung kein höheres Anbot abgegeben wird, als das Anbot 
der Oreclit·A .• G., im Betrage von 8 65 083, gibt der Richter dieses 
letzte Anbot noch einmal bekannt und erklärt sodann die Versteige
rung um 10 Uhr 57 Min. vormittags für geschlossen.•• 

Die Anwesenden werden ilber die Grilnde, weshalb gegen die 
Erteilung des Zuschlages nach dem Gesetze Widerspruch erhoben 
werden kann, bele~rt und befragt, ob und aus welchen Grilnden aie 
Widerspruch erheben.•• 

Gegen clie ~ cleB Zuschlages 'IIJircl kein W iclerBp'I'UOh er· 
hoben. 

Hierauf wird der Beschluß verkündet. 
Es wird die vorsteigerte Liegenschaft um das Meistbot von 

8 65083 cltn Creclif·A.-G. zugeschlagen.10 Diese unterschreibt die 
Versteigerungsbedingungen. 

Weiters 'IIJircl tler Beschlu/l tl61'künclet: Der Oreclit·A.-G. wird die 
V eräuJlerung, Belastung tmcl V erpfänclung tler fü'l' rie unter 0 Post
mhl 114 büoherUoh BiohergBBtelltm FO'I'derung von 8 3833 samt Anhang 
untersagt. 11 

Das V aclium von 8 3920 wi'l'cl dem Ff'MI,# Gelber n'l'üe'kgeBtellt. 
Beenclet 11 Uh'l' tHml&ittags. 

Dr.Kohl FrMI.IILeu JosefKrol Dr.KariKnoller WolfgangKaiser 
Berta Kai86'1' Dr. Theodo'l' Kristof Ff'MI,# Gelber 

Erteilung des Zuschlages. 
2 E 466/28 

21 

Die Liegenschaft: Haus in 8ch'11Jeohat, WimerBtm/le N'l'. 2, Grund· 
buch 8ch'11Jeohat, E.-Z. 1260, 'IIJi'l'd tler C'l'eclit·A •• G., Wien I, Kärntner
strope Nr. 16, als Meistbietender auf Grund der mit BeschluP t10m 



Zwangsversteig. e. Liegenscb.; Schätzung; Termin; Verteilung 369 

3.jll. 1928, 2 E 465/28/12 festgestellten Versteigerungsbedingungen 
um das Meistbot von 8 65 083 zugeschlagen. 

Das geferUgts Gericht als Grundbuchsgericht bat die Erteilung 
des Zuschlages anzumerken. 

Dn genatm~ M~ tDird die Vnäu/Jt1f'tA,ft{l, Belastung 
odt!r V erpfMKlv.ng der für 1M QMf der tJnsteig~ Liegenschaft unter 
0 Postmhl 114 büclaerUch ricl&ergeste'Uten Forderung txm 8 3833 s. A. 
V.tlÜrsagt. 

Das gefertigte Gericlat hat dieBeB V nbot bei dem für diese Forderung 
ei1W61'lsibtm Pftmilreclate tm.et&merkBR und die BeteiUgtm. n t161'BtäntligBR. 

10./12. 1928. Dr. Kohl 

ZV.:• B. 1. VertreteT der betreibenden Gläv.bigerin Oredit-A.-G.; 
2. Betreibef&den. Gläv.bign Josef Glück; 3., 4. Beidm Verpflichteten,; 
5. M~ Oredit-A.-G.; 6. Btev.era'IM Bch'lllechat umn Amchlv.fJ 
eifieT Abschrift du V 61'Bteigt1f'tA,ft{lsprotokolles und der V nRteigt1f'tA,ft{IS· 
bMingungBR;• 7. GeTichtBt.afel. M 

Siehe Gnlf&dbuch. • Kal. 20./12. 1928. 
Vo!UogBR" in B Po~ 2 und in 0 Poatmhl 120, 114. 

10./12. 1928. Langn, Gdbf. 

2 E 465/28 
Verlautbarung der Zuscblagserteilung. 22 

Die Liegenschaft: Pan. Nr. 220, Bav.area Haut in Bch'lllechat, 
WiefieTBtrafJe Nr. 2, Grundbuch 8ch'lllec1aat, E.-Z. 1250 (samt dem im 
Schätzungsprotokolle verzeichneten Zubehör), 'lllird der 0f'edit-A.-G., 
Wien I, KämlinnBtrafJe Nr. 16, als Meistbietender auf Grund der 
feitgestellten Versteigerungsbedingungen um das Meistbot von 8 65 083 17 

zugeschlagen. 
Der Zuschlag kann niclat durch ein Vberbot unwirksam gemacht 

werden. 
(tlberbote können innerhalb vierzehn Tagen nach Anschlag 

dieser Verlautbarung bei dem unten bezeichneten Gerichte angebraebt 
werden. Das Vberbot muß sich mindestens auf den Betrag von ..... . 
stellen.) 

10./12. 1928. 

Angeschlagen: GeTichtBt.afel am 11./12. 1928. 
Abgenommen: GeTichtlrafel tJm 11./1. 1929. 

EingangltJ6f"mM'k. 

An dtJI Buirbgericht 8c'1a'lllec1aat, Abt. 11. 

Dr. Kohl 

2 E 465/28 
23 

Betreibende Partei: Oredit-A.-G., Wien I, KämmerltrafJe Nr. 16, 
~ dv.roh Dr. KMI Ktaoller, ReclatltJfi'lllalt, Wien 11, Tabor
atrafle Nr. 10. 

HELLER, Aktenmuster II I. 24 
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Verpflichtete Partei: 1. W oZfgang Kaistw, Fabrikabeait.er, Sch:wechat, 
Wieneratraße NT. 2, 

2. Btwta Kaiatw, duaen Gattin, ebenda, 
wegen 8 3833 a. Ngb. 

Bei der am 10./12. 1928 VOf'gmommtmtm Vtwateigenmg der Liegen· 
achajt, Grundbuch Schwechat, E.-Z. 1260, haben wiT ala Meistbietende 
die bezeichnete Liegenachalt um daB Meilltbot von 8 66 083 twatanden und 
wuTtle una dtw Zuachlag twteilt. Die Ef'teiZung dea Zuachlagea ist Techts
kräjtig gewOTden. 

Nach Punkt 4 der festgestellten V twBteigtwUngsbedingungen haben 
wiT daB Meistbot baT bei Gtwicht zu twlegen, und Z'WaT ein VitwteZ inntw· 
halb 14 Tagen, den übf'igen Betrag in Z'Wei gleichen MonatBTaten, die 
erste spätesteM einen Monat, die Neite spätesteM Nei Monate nacl' 
Rechtskraft des Zuschlage•. 

Die auf der vtwateigtwten Liegenachalt aichtwgeatellten Gläubigtw 
haben die Barzahlung nicht vtwlangt, aie haben aich jedoch nachtTäglich 
übtw unaeTen ihnen geatellten AntTag mit der BaTzahlung ihTtw FOTde
rnngen einvtwatanden erklärl. 

Wir twlegen deahalb achon heute, den 10./12. 1928, daB Meistbol 
von ..................................... 8 66083 
abzüglich u1"erer Fortlernl'g ·von • . . . . . . . . . • • " 3 833 
dahtw ...................••...••...•.•••• 8 61250 

und beantragen Auftrag an daB Steueramt Schwechat zur Empfangnahme 
dea Betrage• von 8 61250 und ..4. nordnung der V twteilungBtagaat.rung. 18 

OTedit-..4..-G. duTch: 
DT. Karl Knoller 

Siehe Kanzlri: GrundbuchBauszug ergänzen." 
12./12. 1928. 

B. 
Tagaatzung zur MeiatbotBvtwteiZung, 

DT. Kohl 

2 E 466/28 
23 

18.f1. 1929, 9 Uhr VOTmittaga, Zimmtw NT. 9. 
Beiaatz: Daa Steueramt Schwechat wiTd angewieaen, den BetTag von 

S 61260 (SechzigeintaustmdZ'Weihunderlfünfzig SchiUing) in der neu 
zu erölfntmdtm Rubf'ik "OTedit-..4..-G. gegen Kaiatw" in Empfang zu 

nehmen. 22./12. 1928. DT. Kohl 

ZV.: E.-FOTm. 232. Zuat.-Bl.1o 1 bia 18. 
GtwichtBtafel. 71 

Kal.: 17.f1. 1929 (Grundbuchaausng ergänzen). 
Eingangavtwmerk. 

Unttw der Rubrik: "Oredit-..4..-G. gegen Kaiser" 145/28- 8 61260 
in Empfang genommen. 

SteUtwamt Schwechat, 22./12. 1928. 
Btwgtw L.-8. Mayer 
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2 E 466/28 
Eingangsvermerk. 24 

An das Besirksgericht Schwechat, Abt. II. 
Betreibende Partei: Credit-A.-G., Wien I, KärntnerstraPe Nr. 16. 
Verpflichtete Partei: 1. Wolfgang Kaiser, FabriksbeBitzer, Schwechat, 

WienerstraPe Nr. 2, 
2. Berta Kaiser, dessen Gattin, ebenda, 

wegen S 3833 s. Ngb. 

Forderungsanmeldung 71 der Sparkaue Mariazell, in 
Mariaeell. 

Zu der auf den 18.j1. 1929 angeordneten Verteilung des Meistbotes 
der versteigerten Liegenschaft, Grundbuch SchtOBchat, E.-Z. 1260, 
meldenwir an: AufGrunddes Schuldscheinesvom 4.i4.1924, BeilageA.j, A. 
unsere voU aushaftende Darlehensforderung von . . . . . . . . . . . S 22 000 
samt 1% monatliche Zinsen vom 1.f7. 1927 bis 1.j1. 1928. " 1320 
.nuammen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 23 320 

Wir bemerken, daP wir nachträglich mit dem Ersteher vereinbart 
haben, daP unsere obige Forderung durch Barzahlung berichtigt werde 
und beantragen: 
Zuweisung des Betrages von S 23 320 aus dem Meistbote durch Bar

zahlung. 
Sparkasse MariazeU. 

Protokoll 
über die Verteilungstagsatzung, 71 

2 E 466/28 
26 

aufgenommen vomBesirksgerichte Schwechat, Abt.II, am18.f1.1929. 
Gegenwärtig: Bezirksrichter Dr. Kohl. 
Gegenstand: Vertejlung des Meistbotes in der Exekutionssache Credit· 

A.-G. gegen Wolfgang und Berta Kaiser, wegen S 3833 s. Ngb. 
Beginn: 9 Uhr vormittags. 
Erschienen sind: 1. für den betreibenden Gläubiger, eugleich Ersteher 

Credit-A.-G. Dr. Karl KnoUer mit auf Geldempfang lautender 
Vollmacht vom 1.j8. 1926; 

2. der betreibende Gläubiger Josef Glück; 
3., 4. die Verpflichteten Wolfgang und Berta Kaiser,· 
6. für das Steueramt Schwechat namens des BundeBBchatzes der 

Steueramtsdirektor Josef Grau, mit Vollmacht vom 3.f1. 1927; 
6. der Kurator des Pfandgläubige-rs Maz FeUer, Dr. Theodor Kristof; 
7. für die Pfandgläubiger Firma MOTit. Klar &: Sohn, Herr Dr.Georg 

Blau, RechtsanwaU, Schwechat, mit auf Geldempfang lautender 
VoUmacht vom B.fl. 1927; 

8. für die Arbeiter-UnfaUverBicherungsanstalt für Wien, Niederöster
t"eioh und BUt"genland Josef Piz mit OriginalvoUmooht vom 
14./12. 1926. 

:u• 
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Der Riehter gibt bekannt, daß die V erteilungsma~se an Meistbot 
bdrägt 8 66 083. Keine Zinsen. 

Anmeldungen. 

A. Vor•ugsposten." 
1. Der Vertreter du Btmdusol&atus melde& an: Auf 

Grund des Rückstandsau81Deises t10m 4./10. 1927, Z. 6829/27 
die rückständige EintTagungsgebühr von . . . . . . . . . . . . . . . S 

Kein Widerspruch. 711 

2. Der Vertreter der Arbeiter-U nfaUfJeTBieherungsamtaU 
für Wien, N iederösterreieh und Burgenland melde& an: 
Auf Grund des Rückstandsau81Deises t10m 2./11. 1928, 
Z. 1043, die Beiträge 

22,49 

a) an Kapital ...................................... S 217,40 
b) an Zinsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 32,30 
zusatnmen ......................................... -.~S~~2~4~9~,7~0 

Kein Widerspruch. 

B. Hypothekarforderungen nach der bücherliehen Rang
ordnung.7' 

1. Die Darlehensfordervntg der Sparkasse MariaßU 
laut der schriftliehen Antneldung ONr. 24, an Kapital .... S 22000,
satnt 1% tnonatliehen Zinsen t10m 1.f7. 1927 bis 1.f1. 1928 • " 1320,-
.eusa~nmen ......................................... -:- S 23 320,-

Kein Widerspruch. 
2. Firtna Morit. Klar&: Sohn die Darlehensfordert.mg 

auf Gntnd des Sclniüucheines txnn 16./6. 1924 an Kapital 
restlieh ............................................. S 27000,-
sa~nt 1% monatlichen Zinsen seit 1.f7. 1927 bis 1./1. 1928 
im Betrage von ....................................• " 1620,-
.usammen .......................................... S 28 620,-

Kein Widerspruch. . 
3. Oredit-.A.-G. die voU aushaftende Kreditfortlenmg" 

""". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 3 833,-
ohne Zinsen und Konen auf Grund der Kredit- und Sioher
steUt.mgsurkunde t10m 6.f6. 1926. 

Kein Widerspruch. 
4. OsterreiehiBcher BtM&des•chat. auf Grund des Rück

Btandsau81Deises des Steueramtel SchtDechat t10m 29.f7. 1926, 
Z. 3630, die Personaleinkommenrieuer für das Jahr 1927/28 
vori •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• s 6319,79 
saint restlichen 12% Zinsen im berechneten und allseits 
anerkamaten Betrage von ...........................• " 120,21 
.eusammen •........................................• S · 6440,-

Kein W iderspruoh. 
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5. Josef Glück auf Gnmd des Urteiles dieses Gerichtes 
2 c 222/28 

vom 1.f2. 1928, 4 , an Kapital ............... S 490,-

(Zinsen und Kosten sind bezahU). 

6. Dia Forderung des Maz FeUer samt Zinsen und Kosten des 
Kurators ist nach .Angabe des Kurators bereits bezahU. 

Die Erschienenen beantragen, 78 ihre Forderungen durch Barzahlung 
zu berichtigen und die ErfolglaBBung der ihnen z-ueuweisenden Beträge 
nach Rechtskraft des Verteilungsbeschlusses anzuordnen. Die ErsteheTin 
ist m" diesen .Anträgen einverstanden. 

Dr. Kohl 

2 E 465/28 
V erteilungsbeschluß. 71 26 

In der Eukutionssache der Credit-.A.-G., Wien I, Kärntnerstraße 
Nr. 16, vertreten durch Dr. KarZ Knoller, RechtsanwaU, Wien Il, Tabor. 
straße Nr. 10, gegen Wolfgang Kaiser, Fabriksbesiteer, Schwechat, 
Wienerstraße Nr. 2, und Berta Kaiser, dessen Ehegattin, ebenda, wegen 
S 3833 s. Ngb., wird das Meistbot für die am 10./12. 1928 der Credit
.A.-G. um S 65083 zugeschlagene Liegenschaft, Parz. Nr 220, Bau
area Haus in Schwechat, Wienerstraße Nr. 2, Grundbuch Schwechat, 
E.-Z. 1250, nach der am 18.{1. 1929 gepflogenen mündlichen Ver
handlung in nachstehender Weise verteilt: 

Die Verteilungsmasse 8o beträgt an Meistbot 8l S 65083." Hieraus 
werden zugewiesen: 

.A. Voreugsposten. 

1. Dem Bundessch.atee auf Grund des Rückstands
ausweises vom 1.{10.1927, Z. 5829/27, die rückständige Ein-
tTagungsgebühr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 
zur vollständigen Berichtigung durch Barzahlung. 

2. Der .Arbeiter-UnfallversicherungsanstaU für Wien, 
Niederösterreich und Burgenland auf Grund des Rück
standBausweises vom 2.{11. 1928, Z. 1043, die rückständigen 

22,49 

Beiträge .......................................... S 217,40 
Zinsen ............................................ _ . .:,";,--~3""2;..",3",0 
zusammen .. ........................................ S 249,70 
zur vollständigen Berichtigung durch Barzahlung. 

B. H ypothekarforderungen. 

1. Der Sparkasse ManaeelZ auf Grund des Schuld-
scheines vom 4.f4. 1924, Kapital ...................... S 22000,-
samt 1% monatlichen Zinsen vom 1.{7. 1927 bis 1./1. 1928 • " 1320,-
zusammen ....••.................................... S 23320,-
eur vollständigen Berichtigung durch Barzahlung. 
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2. Der Firma Morit.r Klar&: Sohn auf Grvnd des 
Schuldscheines vom 16.f6. 1924: resUicheB Kapital ...... S 27000,-
samt 1% monatlichen Zinsen vom 1./7 1927 bis 1.f1. 1928." 1620,-
zusammen .......................................... S 28 620,-
zur vollständigen Berichtigung durch Barzahlung. 

3. DflT Oredit A.-G. auf Grund der Kredit- und Sicher· 
Stellungsurkunde vom 5.f5. 1925, Kapital .............. S 3 833,-
zur vollständigen Berichtigung durch Barzahlung. 

4. Dem Osterreichischen BundeBBehatz auf Grvnd des 
Rückstandsausweises des Steueramtes Schwechat vom 29.f7. 
1925, Z. 3630, die Personaleinkommensteuerforderung von . S 6319,79 
samt 12% Zinsen im anerkannten Betrage von ........• " 120,21 

_;,;,-"...,..~-
zusammen .......................................... S 6 440,-
zur vollständigen Berichtigung durch Barzahlung. 

5. Josef Glück auf Grund des Urteiles des BezirkB· 
2 0 222/28 

gerichtesSchwechat vom 1./2.1928, 4 , Kapital .... S 490,-

zur vollständigen Berichtigung durch Barzahlung. 
6. Der verbleibende Rest des Meistbotel von ........ S 2107,81 

wird den beiden Verpflichteten Wolfgang und Berta Kaiser 
je zur Hälfte zugewiesen. 

Eine abgesonderte Verteilung dw MeiBtbotBMien entfälU. 
Das Steueramt Schwechat wird angewiesen, nach RechtBkraf' 

dieses BeschluBBes die unter der Rubrik "Oredit-.A.-G. g6f!en Wolfgang 
und Berta Kaiser 145/28" wliegende Barschaf' auszufolgen an: 
1. Steueramt Schwechat .............................. S 22,49 

( Zwanzigzwei Schilling 49/ 100) 
2. .Arbeiter- Unfallversicherungsanstalt für Wien, Nieder-

österreich und Burgenland ....................... S 249,70 
(Zweihundertvierzigneun Schilling 70/100) 

3. Sparkasse Mariazell .............................. 8 23 320,-
(Zwanzigdreitausenddrcihundf'.Ttzwanzig Schilling) 

4. Firma Moritz Klar&: Sohn, zu Banden des mit Geld
vollmacht vom 8.f1. 1927 ausgewiesenen Verlret6Ts 
Dr. Georg Blau, Rechtsanwalt in &hwechat ......... S 28620,-
(Zwanzigachttausendsechshundertzwanzig Schilling) 

.). Steueramt Schwechat namensdes Osterreichischen Bundes-
schatzes ........................................• S· 6 440,-
( Secllltausendvierhundertt'ierzig l!Jchilling) 

6. Josef Glück, Baumeister, Schwechat, Hauptplatz Nr. 10 . S 490,
( Vierhundertneunzig Schilling) 

7. Wolfgang Kaiser, Fabriksbesitzer, Schwechat, Wiener-
straPe Nr. 2 .................................... S 1053,90 
(Eintausendfünfzigdrei Schilling 90/100) 

8. Berta Kaiser, Fabriksbesitzersgattin, Schwechat, Wiener-
atraPe Nr. 2 .................................... S 1053,91 
( Eintausendfünfzigdrei Schilling 91/ 100) 
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Begründung: 
Die Verteilung dt.B MeiBtboteB erfolgte nach Vomhrift der§§ 2141/. 

EO. 20.f1. 1929. Dr. Kohl 

ZV.: Zust.-Bl. 81 NT.1 biB 18.19. Steueramt Schwechat (nach RechtBkTaft). 
Zählkarte. 81 

Kal. 6.f2. 1929. 

Bezirksgericht Schwechat. 
Eingelangt: 7.f2. 1929, 9 Uhr oormittags. 11 TZ. 69/29 

3fach, 19 Rubriken, .... Beilagen. 

An daB BemkBgericht Sohwechat, ,Abt. 11. 

2 E 465/28 
··-----

27 

Betreibende Partei: Oredit-A • .(}., Wien I, KärntnerBtraPe Nr. 16, 
vertreten durch Dr. Karl Knaller, RechtBanwaU, Wien 11, Tabor
BtraPe Nr. 10. 

Verpflichtete Partei: 1. Wolfgang KaiBer, FabrikBbeBit.zer, Schwechat, 
WienerBtTaPe Nr. 2, 

2. Berta KaiBer, deBBen Ehegattin, ebenda, 
wegen 8 3833 B. Ngb. 

3fach, 19 Rubriken, .... Beilagen. 

Um EigentumuinveTleibung, Löschung deT auf daB VeT· 
BteigeTungBVeTfahTen bezüglichen AnmeTkungen und Ein

veTleibung deT Löschung. 

Bei der Versteigerung am 10./12. 1928 wuTde uns alB 
MeiBtbietender die LiegtmBChajt, PaTz. NT. 220, Bauaf'ea, 
Grundbuch Schwechat, E.-Z. 1250, um daB MeiBtboi von 
8 65083 zugeschlagen. Wir haben daB MeiBtbot von zu-
Bammen ................••..•.•....•.............. 8 65 083,-
abziiglich umerw auf der verBteigerlen Liegenschaft unter 
0 Postzahl 114 einverleibten Forderung von ............. " 3833,-

im Tedlichen Betrage von •..•........................ 8 61250,
unter der Rubrik "Oredit-A . .(}. gegen KaiBer 145/28" ge-
richtlich erlegt und die V ersteigerungBbedingungen erfüllt. 

2 E 465/28 
Der V61"teilung&be&chluP vom 20.{1. 1929, 26 , iBt in RechtB-

kraft erwachsen. WiT stellen deBhaZb unter Hinweis darauf, daP umere 
aUB dem Mei&tbote um zugewiesene FMderung von 8 3833 durch Kon&oli
dation wlo&chen ist, weil wir die ver&teigerte Liegemchaft erBtanden 
haben, durch un&eren berllitB au&gewieBtmen Vertreter den Antrag auf 
ErlaB&ung des nachfolgenden 

Buchlusus: 
[Auf Gnmd deB rechtBkTäftigen V61"teilung&beschlusses vom 20.fl. 

2 E 465{28 
1929, 26 , und über NachweiB der Erfüllung der VerBteigerU'IlgB· 

bedingtmgen wird 
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1. die Einverleibung des Eigentumareeides für die Or«Jit-.A.-0. auf 
das Haus in Schweehat, WienerBtralJe Nr. 2, Grundbuch 8chweehat, 
E.-Z. 1250, Bauarea Pare. Nr. 220, tmd die LOschung der in B PoiSt
eahZ 2 haftenden .Anmerkung der EMZung des Zuschlages, 

2. die Einverleibung der Löschung, 
a) des für die Forderung des MazFeUer im Betrage txm K 570000 = 

= S 57 samt .Anhang unter 0 Pollteahl 110 einverleibten Pfandreehtes, 
b) des für die Forderung der. Sparkasse MM'ia#eU im Betrage 

txm S 22000 samt .Anhang unter 0 PosteaM 113 einwrleibten Pfand
reehtes und der Löschung der .Anmerkung der Vollstreekbarkeit, sowie der 
unter Pollteahl 111 hajtenilen .Anmerkung der Rangordnung, 

c) des für die Forderung der Or«Jit-.A.-0. unter 0 PollteahZ 114 
auf Grund der Kr«Jit- und SiehermZlungsurktmde vom /i.f/i. 192/i eitl
verleibten Pfandrechtu txm S 3833 samt .Anhang, 

d) des für die Forderung der Firma Mont.. Klar &1 Sohn im 
Betrage oon S 30000 samt .Anhang unter 0 Posteahl 11/i auf Grund 
des Schuldscheines vom 16.{6. 1924 einwrleibten Pfandreehtu tmd der 
Löschung der 1mter 0 Posteahl 112 haftenden .Anmerkung der Rang
ordnung. 

e) des für die l!'orderung de8 6derreiehi8chen Bundesscl&ateu im 
Betrage txm S 6319,79 samt .Anhang auf der wrsteigerten Liegtm.Bchajt. 
Grundbuch Sohweehat, E.-Z. 1250, als Nebeneinlage und auf der 
Liegenschaft, Grundbuch MtJ'IIIMrsdorf, E.-Z. 150, als Haupteif&lage 
auf Grund de8 RückBtandsauBV1ei8BB vom 29.f7. 192/i, Z. 3630, einver
leibten SimuUanpfandrechtes, jeiloch nur txm der N ebeneif&lage; das 
Bt>.eirksgerioht Bruck a. d. L. wird um Lö1ohung der SimuUanhaftuflg 
ersucht. 

3. Die Löschung der in 0 Posteahl117, 118 haftenden .Anmerkungen 
der Einleitung des Versteigerungsverfahrens, der in 0 PosteaM 119 
haftenden .Anmerkung des V C~Tsteigerungstermine8 tmd der in 0 Po8t
eahZ 120 haftenden .Anmerkung des VeräufJerungs- und Belastung•
wrbote•, bewiUigt. Or«Jit-.A.-0. durch Dr. Karl KnoUer 

Spiegel: 11 Kein .Anriand; tUe GeBUchBangaben mmmen mit dem Gnlnd-

buchBBtande. 7.{2. 1929. Langer, Gdbf. 

B. 
TZ 69{29 2 E 466/28 

28 
[.Au dem .Antrage ONr. 27.] 

7./2. 1929. Dr. Kohl 

ZV.: Zut.-Bl. 1 bi8 18; 19. Bmrhgerieht Bnwka. d. L.; 20. Bmrk8-
vermcs~ung8amt. 

Siehe Grundbuch. 
VoUeogen in B Posteahl 3 und in 0 PoilteaM 121. 

31.{1. 1929. Langer, Gdbf. 
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2 E 465/28 
29 

Vollzugsbericht des Bezirksgerichtes Bruck a. d. L. 

Aktenvermerk vom 7.f2. 1929: 
Buchlu/1 0Nf'. 26 iBt f'echtBkf'äfUg; an Steueramt 

fertigtm. 

.An da8 Bezif'kBgericht Bohwechat. 

Df!f' BuchluP 0Nf'. 26 wunle w"U.ogtm. 
B~amt Bchwechat, am 10./2. 1929. 

Mayef' L.-S. 

B. 
H i·ntf!f'~tm. 

10.f2. 1929. 

Anmerkungen zum Beispiel IX. 

2 E 465/28 
30 

Bchwechat ab-

Dr. Kohl 

2 E 465f28 
31 

Glück 

Dr. Kohl 

1 Siehe § 422 Geo. In der AktenüQilrsicht sind wichtige Be
schlü.sse usw. mit Farbstift zu unterstreichen.- 1 Siehe § 440 Geo.; 
beim Exekutionsgerichte in Wien wird das Zustellblatt ausgefüllt 
wie folgt: 1., 2. Magistrat Wien, Abt. 47 und 5; 3. Städtische Fach
rechnungsabteilung des Bezirkes; 4. Magistratisches Bezirksamt; 
5. Steueradministration; 6. Finanzprokuratur; 7. Zentraltaxamt; 8. Ku
rator; 9. Landesgericht Wien für ZRS.; 10. Arbeiter-Unfallversiche
rungsanstalt; 11. Gebietskrankenkasse; 12. Hauptanstalt für Ange
stelltenversicherung; 13. Verrechnungsstelle für Vermögensabgabe; 
14. usf. betreibender Gläubiger, Verpflichteter und dinglich Be
rechtigte. - 1• Siehe §§ 414, 417 Geo. - I Siehe § 491 Geo. -
4 Siehe §§ 490, 492, 495 Geo. - • Über die Zuständigkeit siehe 
§§ 4, 18, 138 EO. - • Siehe § 54 EO. - 7 Siehe § 9 EO. - 1 Wenn 
die zu versteigernde Liegenschaft als Nebeneinlage zu einer anderen 
Liegenschaft als Haupteinlage für eine Forderung haftet, muß der 
betreibende Gläubiger auch den Grundbuchsauszug über die Haupt
einlage beibringen, weil Änderungen der simultan haftenden For
derung nur in der Haupteinlage eingetragen werden, daher die 
nach § 133 EO. zu verständigenden Personen nur aus beiden Grund
buchsauszügen festgestellt werden können. Bringt der betreibende 
Gläubiger den Grundbuchsauszug über die Haupteinlage nicht bei, 
so ist er zur Vorlage eines solchen binnen einer bestimmten Frist 
aufzufordern, und wenn dieser Aufforderung nicht nachgekommen 
w1lrde, der Grundbuchsauszug von Amts wegen auf Kosten des be
treibenden Gläubigers beizuschaffen. Das Datum des Grundbuchs
auszuges der Haupteinlage ist dem Grundbuch~~gerichte der Haupt-
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einJage bekanntzugeben; nach dieser Bekanntgabe hat der Grundbuch
führer die vorfallenden Änderungen dem Exekutionsgerichte jeweils 
mitzuteilen.- • Siehe § 63, Z. 5, EO. - 10 Siehe § 18 EO.- 11 Siehe 
§§ 134, 135 EO. - 11 Siehe§ 496 Geo. - 11 Dieser Bericht der Kanzlei 
ist notwendig, weil, wenn schon bezüglich derselben Liegenschaft 
ein Zwangsversteigerungsverfahren anhängig ist, der neue Gläubiger 
dem schon anhängigen Verfahren beitritt (§ 139 EO.). - u Gekürzte 
Ausfertigung ist bei Bewilligung der Zwangsversteigerung unzulässig 
(§ 4, Abs. 1 bis 5, § 7, Abs. 1, 2 der JMV. vom 2.f6. 1914, JMVBI. 
Nr. 41). - 11 So die Praxis des Exekutionsgerichtes Wien; es wird 
angenommen, daß der betreibende Gläubiger, welcher Aufträge des 
Gerichtes, die der Fortsetzung des Verfahrens dienen, nicht befolgt, 
die Zwangsversteigerung nicht weiter betreiben will, daher §§ 145 
bzw. 200/3 EO. analog anzuwenden sind. - 1• Siehe oben Anm. 2. 
- 1 .. Siehe §§ 563 bis 566 Geo. - llb Siehe § 497 Geo. - 17 Siehe oben 
Anm. 8. - 18 Siehe unten Anm. 29. - u Siehe oben Anm. 8. -
10 Dieses soll die Namen und Anschriften der zu verständigenden Per
sonen enthalten. - 11 Siehe oben Anm. 8. - n Die Bewilligung des 
Beitrittes erfolgt in diesem Akte; eine Ausfertigung des Beschlusses 
kommt zum Beitrittsakte 2 E 503/28; siehe §§ 442 bis 444 Geo. -
11 Siehe Punkt 56, Abs. 1, der Instruktion für Vollstreckungsorgane.
'"' Siehe Punkt 56, Abs. 2 und 3, der Instruktion für Vollstreckungs
organe. - 111 Siehe § 143, Abs. 1, EO. und § 9 RSchO. - 11 Siehe 
§§ 14ff. RSchO. - 17 Siehe § 144 EO., § 21 RSchO. und Vdg. vom 
23.f3. 1917, RGBI. Nr. 135 (über die Bewertung verbücherter Bestand
rechte). - 18 Siehe § 143, Abs. 3, 4, EO., § 22 RSchO. und Punkt 54, 
55 der Instruktion für Vollstreckungsorgane; vgl. §§ 295 bis 297 a, 
abGB. - •• Siehe die Ergänzung vom 2./10. 1928 im Grundbuchs
auszug. Der Exekutionsrichter hat die Ergänzung des Grundbuchs
auszuges immer dann anzuordnen, wenn er Verfügungen trifft, von 
welchen auch Beteiligte zu verständigen sind, die erst nach Ausferti
gung des dem Zwangsversteigerungsantrage beiliegenden Grund
buchsauszuges im Grundbuche eingetragen wurde.a. Beim Exekutions
gerichte Wien besteht in dieser Beziehung folgende Praxis: 

a) Lustrum (Spiegel) bei Anfall des Zwangsversteigerungsantrages; 
b) Ergänzung des Grundbuchsauszuges: 
vor Anordnung der Tagsatzung über einen Antrag auf vor

läufige Feststellung des Lastenstandes nach § 164 EO. und am Tage 
dieser Tagsatzung; 

nach Vorlage des Schätzungsprotokolles; 
vor Anordnung einer Tagsatzung über Nichtnormativ-

bedingungen; 
vor ErlaBSung des Versteigerungsediktes; 
vor der Prüfung des Aktes nach § 175 EO.; 
am Tage der Versteigerung; 
vor Anordnung der Meistbotsverteilungstagsatzung; 
am Tage der Meisthotsverteilung; 
vor ErlaBSung des Beschlusses nach § 237 EO. 



Zwangsversteig. e. Liegensch.; Schätzung; Termin; Verteilung 379 

10 Siehe § 145, Abs. 1, EO. - 11 Die zweite Ausfertigung dient 
zur Verständigung der Gebührenbehörde nach vollzogener Ver
steigerung.- 11 Siehe §§ 30, 31 RSchO.- 11 Wenn die Versteigerungs
bedingungen nicht innerhalb der erteilten Frist vorgelegt oder zu 
Protokoll erklärt wurden, ist das Versteigerungsverfahren einzustellen. 
§ 145, Abs. 1, EO. - " Die hier vorgeschlagenen Versteigerungs
bedingungen entsprechen den gesetzliehen Vorschriften (§§ 146ff 
EO.), sind sogenannte Normativbedingungen und daher ohne 
weiteres Verfahren zu genehmigen. 

Wenn gesetzlieh zulässige Abweichungen von den Normativ
bedingungen beantragt werden (§§ 147, 150, 151, 152 EO.), ist zur 
Feststellung der Versteigerungsbedingungen eine Tagsatzung anzu
ordnen (§ 162, Abs. 1, EO.). - • Siehe Anm. 29 oben. - 11 Siehe 
§§ 169 bis 172 EO. - 17 Siehe § 173, Abs. 1, EO. - •• Siehe oben 
Anm. 2. 180 Siehe §§ 563 bis 566 Geo. - •• Siehe oben Anm. 29. 
- •• Siehe § l 70 EO. - u Siehe § 171, Abs. 2 EO. - a Siehe 
§ 171, Abs. 3, EO. - a Siehe § 172 EO. -" Siehe § 174 EO.
• Siehe § 172, letzter Abs. EO. - •• Siehe § 172, letzter Abs. 
EO.; fl8 ist praktisch, die Anmeldung zum Versteigerungstermin 
auch zugleich für die Meisthotsverteilung geltend zu erklären; 
allfällige inzwischen eingetretene Änderungen wären nachträglich 
bekanntzllgeben. - n Siehe § 171, Abs. 3, EO. - •• Siehe oben Anm. 
29. - •• Über den notwendigen Inhalt des Protokolles über den Ver
steigerungstermin siehe § 194 EO. - 10 Siehe § 177, Abs. 1, EO. -
11 Siehe § 178, Abs. 1, EO.- 0 Siehe § 194, Z. 1, EO. - 11 Siehe § 177, 
Abs. 2, EO. - " Siehe § 178 EO. - 111 Siehe § 179 EO. - 11 Siehe 
§ 180, Abs. 2, EO. - 17 Siehe § 147, Abs. 3, EO. Nach der Praxis 
des Exekutionsgerichtes Wien wird ein Bieter vom Erlage des Vadiums 
nur dann befreit, wenn seine einverleibte Forderung im geringsten 
Gebote mit dem Betrage des Vadiums Deckung findet. - 18 Siehe 
§ 181 EO.- 11 Siehe§ 182 EO.- 10 Siehe§ 183 EO.- 11 Siehe§ 148, 
Abs. 2, EO. - 11 Siehe § 183, Abs. 1, EO. - • Diese Verständigung 
erfolgt zum Zwecke der Gebührenbeme88ung. - M Siehe § 183, Abs. 3, 
EO.- 11, 11 Siehe § 497 Geo. - 17 Siehe § 183, Abs. 3, EO. - 18 Die 
Anordnung der Meisthotsverteilung hat spätestens nach vollstän· 
diger Berichtigung des Meistbotes von Amts wegen oder auf Antrap; 
zu erfolgen (§ 209, Abs. 1, EO.). Aus dem Worte "spätestens" ergibt 
sieh, daß eine frühere Anordnung zulässig ist und daß diese dann 
am Platze ist, wenn kein Rekurs gegen den Zuschlag eingebracht 
wurde, die Frist für ein etwa zulässiges Überbot abgelaufen und nach 
Lage 4er Sache eine Wiederversteigerung nicht zu besorgen ist. 
(Vgl. JME. vom 22./4. 1899, Z. 9071 und vom 9./6. 1902, Z. 6062, 
allen Gerichten mitgeteilt.) - 11 Siehe oben Anm. 29. - 70 Siehe 
oben Anm. 2; über den Kreis der zur Meistbotsverteilungstagsatzung 
zu ladenden Personen siehe § 209, Abs. 2 und 3, EO. - 71 Siehe 
§ 209, Abs. 4, EO.; dadurch wird Personen, deren Forderungen aus 
den Grundbuchsauszügen und dem Exekutionsakte nicht ersiehtlieh 
sein können, Gelegenheit geboten (z. B. Dienstboten und Taglöhnem: 
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§ 216, Z. 3, EO.), ihre Forderung zur Meisthotsverteilung anzumelden. 
- 71 Siehe § 210 EO.- 71 Siehe §§ 212ff. EO. - " Siehe § 216, Z. 1 
bis 3, EO. und die Anm. im I. Teile bei § 216 EO. - 71 Siehe § 213, 
Abs. 2, EO. - 71 Siebe § 216, Z. 4, EO. - 77 Siebe § 224 EO. und Bei
spiel Xfa. - 78 Siehe § 236, Abs. 1, EO. - " Siebe §§ 229ff. EO. -
8o Siehe §§ 215, 229, Abs. 1, EO. - 81 Siehe § 215, Z. 1, EO. - • Da 
das Meistbot am 11./12. 1928, also nach dem Tage der Versteigerung 
erlegt wurde, sind Meisthotszinsen nicht vorhanden; auch Fruktüi
katszinsen des erlegten Meistbotsbarbetrages bestehen nicht, weil das 
Exekutionsgericht von einer fruchtbringenden Anlage des Meisthots
betrages deshalb abgesehen hat, weil die Anordnung der Verteilungs
tagsatzung auf kurze Zeit erfolgte, nennenswerte Fruktüikatszinsen 
daher nicht zu gewärtigen waren, da bei einer Realisierung des Frukti
fikates (z. B. Einlage in die Spark&BBe) die Realisierungskosten 
(Eskomptegebiihr) die Fruktifikatszinsen überstiegen hätten (vgl. 
§ 77 EO. und Art. XXIII EG. zur EO.). Ober die Verteilung der 
Meistbots- bzw. Fruktifikatszinsen siehe Gutachten des Obersten 
Gerichtshofes zu§ 216 EO., Punkt 5 (JMV. vom 3./12. 1897, JMVBl. 
Nr. 44). - 81 Siebe § UO Geo. - && Siehe JMV. 16./12. 1903, 
JMVBl. Nr. 35, 4./12. 1906, JMVBI. Nr. 22, 25./11. 1926, JABI. 
Nr. 21. - u Siehe § 491 Geo. - 81 Siehe § 496 Geo. 

X 
Zwangsversteigerung; Zugmodelegong der friiheren Sehltzung; 
vorliufige Feststellung des Lastenstand•s; Venteigerongsbedin· 
gongen mit Abweichungen von den gesetzlJehen Bestimmungen; 
Versteigerungstermtn; Widerspruch mangels Deckung; einstwellige 
Verwaltung; tlberbot; Vertellungstagsatzong; Heiratsgutforderong; 

Ausgedinge; Verteilungsb•sehlu8; Widerspruch • 

Aktenzeichen: 2 E 140/28 
Buirksgerioht W ritra 

Abteilung Nr. II 

Aktenübersicht 
betreffend die Zwangsversteigerung der IMgtm~chaft, Grundbuch 

Bt. Martin, E. Z. 26 

il Tag des 
Einganges Kurze Angabe des Inhaltes Blatt· Art und Tag 
oder der zahl der Erledigung 

~z ErrlchtUDg 

1 2 3 4 5 

1 1928 ZwangstJerBtsigerungsantrag 1/6 betDiUigt 
16.f4. des KarZ GZat 17. 4. 1928 

2 20.f4. 
.Antrag du Verpflichteten auf 

7 
Tagsatftmg 

Unterlatlsung der Bchäteung 24. 4. 1928 
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t" Tag des 

i; FJnganges Kurze Anpbe des Inhalteil Blatt- Art und Tag 
oder der zahl der Erledigung sz Errichtung 

1 2 3 " 5 

3 
1928 .Aktfmwrmerk 1 

.um .Ald 
24.J4. 24. 4. 1928 

4 24./4. 
.Auf/~ WT V OTlage dtrr 

1 
.um .Akt 

V nBteigenmg•beditagUftgen 24. 4. 1928 

.A"tTag dtrr Leopoldine FtJUBt Tagaatztvn.g s 2S.f4. auf wrläufige FutBteZlung des 8f9 
~ 

28. 4. 1928 

6 28.f4. 
ProtokoU übn die Tag· 

10 
.um .Akt 

Batztvrl.g I'U Ö 28. 4. 1928 

.AtWf'dm&ng dtrr Tagaatztvn.g WT 
.rum .Akt 1 8.f5. FutateUung dtrr V nBteigeTUng•- 11 
8. s. 1928 beditagUftgfm 

8 20./S. Tagaat.rutag "" 1 12 .rum .Akt 
20. 5. 1928 

9 21.f5. 
BuohlufJ übn FuCBtellung dtrr 13 &"Um .Akt 

V eTBteigeTUngBbeditagUftgfm 21. 5. 1928 

10 31.f5. VeTateigu·u"gudikt 14 .rum .Akt 
31. s. 1928 

---~ 

11 31.f5. So'h.rrilum '!Degen Bekam&.t· 15 Nm .Akt 
mao'h.ut&g des Ediktu 31. s. 1928 

12 .A~en .um Vn- Nm .Ald - 13.f8. 16/11 
13 Bteigenn&glfeTmi" 13. 8. 1928 

14 14.f8. .Aldent16m&6Tk 18 Nm . .Akt 
14. 8. 1928 

.A"tnlg '!Degen FeBflet.rung wm .Akt 15 20.f8. dtrr Zeit 11UT Buic'h.Ugung dtrr 19 20. 8. 1928 
Liegtm•o'h.aft 

16 20.f8. Buo'h.lufJ "" 15 20 .rum .Akt 
20. 8. 1928 
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·~ Tag des le Einganges Kurze Angabe des Inhaltes Blatt- Art und Tag = e "::s oder der zahl der Erledigung oz Errichtung 
-- ------------ --- ---

1 2 2 4 5 

19B8 Protokoll über tlen Ver- .eum Akt 17 
14.f9. stei gerungs termin 21/24 

14. 9. 1928 
-- -----

18 U.f9. Erteilung des Zuschlages BS .eum Akt 
14. 9. 1928 

--

19 U.f9. Verlautbarung des Zuschlages 26 eum Akt 
14. 9. 19B8 

--
20 14.f9. BewiUigung der einstweiligen 27 .eum Akt 

Verwaltung 14. 9. 1928 
---

21 20.f9. V erpfUchtung des Verwalters 28 .eum Akt 
an EitleBBtatt 20. 9. 19B8 

22 21.j9. tJberbot tlu Paul Mages 29/30 .eum Akt 
20. 9. 1928 

23 22./9. Bericht des Steueramtes 31 eum Akt 
22. 9. 19B8 

Fortsetzung der Aktenübenicht S. 383 oben Zustell-
betreffend die Versteigerung der Liegenschaft ....... . 

Datum 
Nr. Namen und Adressen Vertreter und der 

der zu VentAndlgenden dessen Adresse Vollm. ---

1 I 10 I 
1 Gemeinde St. M artin 2.f6. 

1928 
-- ------

2 Steueramt W eitra 2.j6. 
1928 

------

3 Buirkshauptmann- 2.f6. 
schaft Zwettl 1928 

-- ------ --------
4 Fi'IUJIMbelirks- 2.f6. 

tlirektion Krems 1928 

Dieser Beschluß wurde rechtskräftig am I I 
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Qll Tag des 
§~ Einganges Kurze Angabe des Inhaltes Blatt- Art und Tag 

~=' oder der zahl der Erledigung 
oz Errichtung 
- -- ------------------

1 2 3 4 5 

24 1928 A ulforderwng an den Ersteher 32 zum Akt 
29./9. .eur Erklärung über das tlberbÖt 29. 9. 1928 

25 3./10. 
Erklärung des ErsteherB auf 

33 
zum Akt 

Erhöhung des MeiBtboteB 3. 10. 1928 
----- ----- ------

26 3.J10. Zurückweisung des tlberbotes 34 
.eum Akt 

3. 10. 1928 
-----------------------------
Antrag des ErsteherB auf 

.eum Akt 27 4./10. Anordnung der M eiBtbotB- 35 
4. 10. 1928 t:erteilungstagsat.rung 

-
28 22.J10. 

ProtokoU über die V er-
36/37 

zum Akt 
teilungstagsat.eung 22. 10. 1928 

--- ------ --------- ----

29 24./10. Verteilungs b es o h luP 38 .eum Akt 
24. 10. 1928 

30 14.J11. 
A ntTag des ETstehers nach 

39/40 § 237 E. 0. 

blatt Geschäft.szahl 2 E 140/28 
.....•... Grundbuch St. Marlin, Einl.-Z. 26. 

Tag der erfolgten Zustellung des Beschlusses 

Ordnunpnummer des zuzustellenden Beschlusses Be-
,-----,-----.---,-----,--.--.-----,--.-----,--.---;----;--- merkung 

I 29 I I I I I I I I I I I 
25./10. I I I 

1928 

2~~::· --------~------

2~~::· _______ ,_! ______ _ 
26./10. I ! 

1928 I i 

I I I I I I I I I I I I I 
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Datum 
Nr. Namen und Adressen Vertreter und der 

der zu VerstAndipnden dessen Adresse VoJJm. I I 1 10 

s BuirklwwmeB,vn{JB· 2.f6. 
amC Zwettl 1928 

Af'btrittJruft/ilu-- .. -- ···--· -- --------

6 
tJef'BtehmMJgBansttJU fiW 2.f6. 
Wien, N iederiltefTeioh 1928 

und Btwgenland ------- --- ----

'I BuirlulmmktmkatJBB 
2.f6. 
1928 

----- --

Sparl«MMBe W eilf'a, Dr. Ff'MIII Reger, 1.f'l. 18.f4. 2.f6. 
8 in Weih BeolaiBanwaU, 192S 1928 1928 

in Weih 
-- -----

JoBefGW, WirlBohaftB· 
18.J4. 2.J6. 9 beriker, in St. Martin 
1928 1928 Nf'. 26 

-- ~ --- --- --
Karl Merkl, 

18.f4, 2.J6. 10 Kaufmann, 
1928 1928 in St. MarUn Nr.10 

------- - ------------------
T'lurreBe GW, W irl- 18.f4. 2.J6. 11 BohaftBbuit.ref'Bgattin, 1928 1928 
St. Martin Nf'. 26 

-- - ------
Leopo'ldine FtJUBt, Dr. Maa: Binder , 20./4. 18.f4. 2.J6. 

12 A tunehmerin, in BeohtatmwaU, 
1927 1928 1928 

St. Martin Nf'. 26 in Zwettl 
--- ·----

13 Orierreiohisoher Steuenmd 18.f4. 2.f6. 
B'WitdeBBohat6 Weitm 1928 1928 

----
Karl GlaB, Kaufmtmn, 

Dr. FrtJfl.# Reger, 
1.f'/. 18.f4. 2.J6. 14 

in Weitra 
ReohtaanwaU, 

192'1 1928 1928 in Weitra 
-- ------

1S M itaerBteUe 81. M arlin 

-------------

Dieser Beschluß wurde rechtskräftig am 2'l.f4.,11.J6. 
1928 1928 
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Tag der erfolgten Zustellung des Beschlusses 
-~---- ---

Ordnunganummer des zuzustellenden Beschlusses Be-

I 29 I I --r- ~- -~--~---1----~--~ 
merkung 

_ _!_ ' _: _ 26.J10. 
1928 ! 

1--- - - - --- - --
26./10. 

I 1928 ! 
I 

--- - - - - - -- --- ---I -- ___ I __ - ---

26./10. I 
1928 I :- - - - ---- - -- - - - ---- -

I 
26./10. I 

1928 I 
----- - --- - - ---- --- - - -

___ I __ - --·-----
I 

26./10. 
1928 

--- - - - - - - - - -- -----

26./10. _I_ 1928 

- ------ - - --~--- --- --- ----

26./10. 
I _I_ 1928 

--- - - I - --
26.f10. 

I 

1928 
I --1--- - - - ----- - ----

26./10. =~=]= _I_ I_ 1928 
-- - - - ---

I 26.f10. 
1928 
--------

--~=.= 
- -,- - ----

I 
~--

--- ---·- -,-
I 

I I 

I I 

I I I I 
I 

I I I 
I 

I I 13.f11.1 
I I 1928 

I 

HBLLBR, Aktenmuster 111. 25 
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Bezirksgericht W eitra. TZ 222/28 
Eingelangt am 16./4.1928, 9 Uhr 10 Min. 

2 lach, 8 Rubriken, 4 Beilagen. 

An das Bezirksgericht Weitra, Abt.II. 
Betreibende Partei: Karl Glas, Kauf11UJ'nn, W eitra. 
Vertreten durch: Dr. Franz Reger, Rechtsanwalt, Weitra. 
Verpflichtete Partei: Josej Gut, WirtachaftBbesitzer, Bt. Martin Nr. 26. 

Wegen 8 16000 s. Ngb. 
Auf GrwOO des vollstreckbaren Urteiles des KrtriBgerichtea Krems 

A. vom 1.f2. 1928, 3 Og 340/28/4, Beilage A.f, beantrage ich unter An-
B. achZuP des Grurwlbuchsauazuges, Beilage B.f, und dea IntereBBentmver-
0. zeichniases, Beilage O.f, durch meinen mit OV. vom 1./'1. 1925, Bei
D. Zage D.f, ausgewiesenen Vertreter, die Erlasaung nachstehender 

Exekutions bewilligung: 
[Auf Grund dea Urteileades Kreiagerichtea Krems vom 1.f2. 1928, 

3 Og 340/28/4, wird der betreibenden Partei Karl Glas, Kaufmann, 
in W eitTa, vertreten durch Dr. FTanz Reger, Rechtsanwalt, in W eitra, 
gegen die verpflichtete Partei JoaejGut, W irtachajtabeaitzer, in Bt. Martin, 
zur Hereinbringung der vollstreckbaren Forderung von 8 16000 
samt 12% Zinsen seit 1.f1. 192'1, 8 160,40 ProzePkoaten und der 
Kosten dieses Ansuchens, die Zwangsversteigerung der Liegenschaft : 
Haus in Bt. Martin Nr. 16, PN. 1560/1, Bauarea, PN. 1201/1, 
1202/2, 1380/4, 1220/1, Äcker, PN. 940, Wald, Grundbuch Bt. Martin, 
EZ. 26, bewilligt. 

Als Exekutionsgericht hat dieaeR Gericht einzuschreiten. 
Die Schätzung der J ... iegenschaft wird angeordnet. Als Sach

verständiger ist beizuziehen : Theodor Leb, W irtachajtabeait:ser, in 
Bt. Martin. 

Das gefertigte Gericht als Grundbuchsgericht hat die Einleitung 
des Versteigerungsverfahrens anzumerken und die Beteiligten zu 
verständigen.] 

Zur Berichtigung der Eintragungsgebühr wurden S ........ in 
Stempelmarken beigebracht. 
An Kosten werden verzeichnet ....... . 

KaTI Glaa durch: Dr. Franz Reger 

Berechnungsgrundlage ....... . 
Spiegel (Lustrum): Kein Anatand; 

beiliegender Grundbuchsauszug A, 
B, C unverändert. 

16.f4. 1928. 
Bräuer, Gdbf. 

B. 

Keine Realezekution anhängig. 
16.{4. 1928. 
Klug, Kzl.-Dir. 

[.Aua Antrag ON. 1.] Koaten 8 232,60. 
1'1.f4. 1928. Dr. Held 
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ZV.: Zust.-BZ. 8 bis 14. Siehe Gnmdbuch. 
VoZZ.ogen. in 0 PZ. 7. 

17.f4. 1928. Brthwr, fhdbf. 

.cv 2 E 140/28 

Beilage B. Grundbuchsauszug 1 

Zahl der Grundbuchseinlage: Katastergemeinde: St. M artin 
Haus Nr. 26. EZ. 26. 

Postzahl I Katasterzahl 

1 1660/1 

A. 

Bezeichnung der Parzelle 
(Hausnummer, Kulturgattung) 

BauaTea 

---- ·----------11----------- ·-- ---

2 
1201/1. 1202/2, 1380/4 

1220/1. 940 
.ÄckeT 
Wald 

---·· -11----------'--------------
Postzahl Eintragung 

1-----1---------------------------
A. 

·---

Postzahl B. I Anteile 
I 

I 
·-- -----------------+------1 

1 

Postzahl 

1 

2 

Josef Gut 1 

-· ·- ----- -----·· 

___ c. -- _________ ___! __ 

"im,eZa-ngt 30.f8. 1926, Z. 210. II s g 

Auf GTunil des SchuldscheiMS vom 26.f8. 1920 
das PfanilTecht füT die Darlehensforderung deT 
SpaTkassa W eitra von S U 000 ( vieT•ehntausenil 
SchiZUng) samt 8% Zinsen, 9% V eTftt{Jszinsen. 
und eiftBT NebengebührensicheTIMZZung von S 1400 

(eintaustmdvieThunilert Schilling) einveTZeibt. 14.000,-

Eingela-ngt 1.f7. 1926, Z. 316. 
Auf Grund des SchuldscheiMB 110m 28.f6. 1926 
das PfMUlTecht für die DaTZehensforderung des 
KarZ MeTkZ von S 600 (fünfhUftdert Schilling) 

einveTZeibt. 600,-
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I 

Postzahl; c. 
I 

3 I Eingelangt 12.f9. 1926, Z. 400. S 8 
I 

'Auf fhwnd du twfanellen Heiratawrtmgu wm 
11l.J9. 1926 da8 Pfandrecht fiW die Heiratagut
I jorderwng 1Hm 8 16 000 (fünfuhntautmd Schil-

ling) für Therese Gut eitwerleibt. 16.000,-

4 Eingelangt 16.f9. 1926, Z. 416. 

Auf Gnvnd des tJbergabsvertrages vom 14.f9. 
1926 die ReallaBt des Ausgedit&gu twJCh Ptmkt IV 
des tlbergabsvertrages für LeopoldiM Faust 

einverleibt. 
--- ----------------------------------- ----1 

Eingelangt 16.f9. 1926, Z. 427. 

Auf fhwnd des Rückstandsau1111eiBU des St4Juer
amttJB Weitrat10m 1.J9. 1926, Z. 930, do8 Pfaltld-

l

recht für die fhwrul.Bt4Juerforderwng des Oster
reichischen BundeBBchaWu 1Hm 8 166 (ein

. huntkrlfünfsigfünf Schilling) samt 7% Zinsen 

-----1---- -----------~i~~~~:~------- _1_6_6,_-_. 

6 . Eingelangt 1./10. 1926, Z. 600. 
I 

i Auf Grund des Schuldscheines wm 29.J9. 1926 

I da8 Pfandrecht für die Darlehensforderung des 

I Karl Glas 1Hm 8 16000 (sech.rehntautmd Schil-
ling) samt 12% Zinsen eim~erleibt. 16.000.-

Grundbuchsamt Weitra, am 16./4.1928. 

L.-8. Josef Brtiuer, Gdbf. 

Ergänzt: 
A, B.: Unverändert. 
C: Anmerkung der Einleitung des V erstrig61"UngsverfahrtJnB 0.-PoBt

zahl 7 wegen der wUstreckbaren Forderung 1Hm 8 16000 s. A. du 
Karl Glas. 
Grundbuchsamt W eitra, am 24./4. 1928. 

·L.-8. Brtiuer, Gdbf. 

Ergänst: 
A, B, 0: Unverändert. 

Grundbuchsamt Weitra, am 28./4. 1928. 

L.-8. Brtiuer, Gdbf. 
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Ergänet: 
A, B, 0: UMflTänderl. 

Gnmdbuohaamt Weitra, am 8./5.1928. 

L.-8. 

Ergän.C: 
A,t B, 0: UnvflTtitadflf't. 

~ndbuchaamt Weitra, am 31.f5. 1928. 

L.-8. 

Ergän11t: 
A, B: UMflTtitadflf't. 
0: Pomahl 8: V flTBteigernngstermin angemerkt. 

~'lldbuchaamt Weitra, am 31.f8. 1928. 

L.-8. 

Ergän.t: 
A, B, o ... u nvflTt.indfJTt. 

Gnmdbuohaamt Weitra, am 14./9.1928. 

L.-8. 

Ergänllt: 
A : U MflTt.indfJTt. 

BräufJT, Gdbf. 

BräUIJT, Gdbf. 

BräU~JT, Gdbf. 

BTä'UfJT, GdbT· 

B: tmtfJT Pomahl 2: Erleilung des Zuchlages angemflTkt. 
0 PomahZ 9: Einstweilige V fJT1Daltung angemflTkt. 

Gnmdbuohaamt WeitTCJ, 4./10. 1928. 

L.-8. BräufJT, Gdbf. 

Ergänllt: 
A, B, 0: UnVflf'cmderl. 

Gnmdbuohaamt Weitra, am 22./10.1928. 

L.-8. BTäufJT, Gdbf. 

Ergänllt: 
A, B, 0: U'MJfJTätaderi. 

Gnmdbuohaamt Weitra, am 14./11. 1928. 

L.-8. BräUIJT, Gdbf. 

Beilage 0. 
I nteresuntentJeruichnia 

SE140/28 
"" 1 

in dfJT EzekuUct&88ache dea Karl Glaa, KaufmtJ'MI., in W eitra, vflf'tTeten 
durch Dr. FTaf&ll RegflT, Rechtaanwalt, in W eitra, gegen J oaef Gut, 
Wirlscllajtlbelitur, in 8t. Marlin, wegen 816000 1. Nbg., beireifend die 
VflTBteigfJT'Ung dfJT LiegfJ'nBcllajt: GNndb'Ucll 8t. Martin, EZ. 26. 
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I. Betreibende Partei Karl Glas, Kaufmann, W eitra, vertretMI. durch 
Dr. Fram Reger, Rechtsanwalt, W eitra. 

2. Verpflichtete Partei Josef Gut, WirtschaftsbeBitzer, St. Martin. 
3. Gemeinde St. Martin. 
4. Steueramt W eitra. 
5. ArbeiterunfaZWersicherungsanstalt für Wien, Niederösterreich und 

Burgmlanä. 
6. Bmrkskrankenkassa W eitra. 
7. Bezirks'hauptmannschaft Zwettl. 
8. Bezirksvermessungsamt Zwettl. 
9. Finambezirksäirektion Krems. 

10. Sparkassa Weitra, in Weitra. 
11. Theresia Gut, Wirtschaftsbesitzersgattin, St. Martin Nr. 26. 
12. Leopoldine Faust, Ausnehmerin, St. Martin Nr. 26. 
13. Österreichischer Bundesschatz (siehe Nr. 4). 
14. Karl Merkl, Kaufmann, St. Jlartin Nr. 10. 

Protokoll 
2 E 140/28 

2 

aufgenommen vom Bezirksgerichte Weitra, Abt.ll, am 2(}.f4. 1928. 
Gegenwärtig: Bezirksrichter Dr. Held. 
Gegenstand: Exekutionssache Karl Glas gegen Josef Gut wegen S16000. 
Beginn: 8 Uhr Vormittag. 

Es erscheint der Verpflichtete Josef Gut und bringt an: 
Die Liegenschaft, GruniJ.buch St. Martin, EZ. 26, wurde in dem zur 

Geschäftszahl E II 14/27 eingeleiteten V ersteigerungBVerfahren am 
17.f8. 1927 geschätzt. 

Seither ist nicht mehr als ein Jahr verstrichen und die Beschaffen· 
heit der Liegenschaft und ihres Zubehörs hat sich nicht wesenUich 
verändert. 

Ich beantrage daher, von einer neuen Schätzung dieser Liegen· 
scliaft, sowie fJOß der abermaligen Beschreibung und Schätzung des 
Zubehörs abzusehen, dem eingangs bezeichneten [VersteigerungBVerfahren 
die Schätzung und Beschreibung wm 17./8. 1927, E II 14/27 zu. 
grunäe zu legen und die Beschreibung des Zubehörs durch Anmerkung 
auf dem Pfändungsprotokolle zu tJOu.iehen. )1 

Dr. Held Josef Gut 

B. 
2 E 140/28 

zu 2 

Tagsatzung zur Einvernahme' über den Antrag dem [au ON. 2.] 
am 24./4. 1928, Vormittag 9 Uhr, Zimmer Nr. 8. 

20./ 4. 1928. Dr. Held 

ZV.: EForm.142. 1, 2. Beiden Teilen. Siehe Kanzlei: AktE II 14/27 an
schUePen. 
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Aktenvermerk. 24./4. 1928. 2 E 140/28 
3 

Der Vertreter des betreibenden Gläubigers erklärt mit dem Antrage 
ON. 2 des Verpflichteten ei?Werstanden zu sein. 

Dr.Held 

2 E 140/28 
----· 

Aufforderung 4 
zur Vorlage der Versteigerungsbedingungen. 

Betreibende Partei: KarZ Glas, Kaufmo..nn, W eitra, 
vertreten durch: Dr. Franz Reger, Rechtsanwalt, W eitra, 
Verpflichtete Partei: JosefGut, Wirtschajtsbesitzer, St. Martin Nr. 26, 

wegen S 16000 s. Ngb. 
Die betreibende Partei wird aufgefordert, binnen 14 Tagen 

nach Zustellung dieser Aufforderung einen Entwurf der Versteige
rungsbedingungen in zwei Ausfertigungen vorzulegen oder in der
selben Zeit die Versteigerungsbedingungen zu gerichtlichem Proto
kolle zu geben, widrigans das Versteigerungsverfahren eingestellt 
wird. 

Auf Grund der Schätzung wird die zu versteigernde Liegenschaft 
bewertet, wie folgt: 

Grundbuch I 'i:~·~-1 Bezeichnung der Liegenschaften I Schätz- Wert des 
wert Zubehörs 

St. Martin 26 Haus Nr. 26 in St. Martin, s 63.340 s 2000 
Bauarea 11550/1, Parz. Nr. 
1201fl, 1202/2, 1380/4, 
1220f1'1cker, Parz. Nr. 940 

Wald 

Diese Sch.ät!Jwerte wurden nach dem Antrage der verpflichteten 
Partei (der betreibenden Partei) (von Amts wegen) auf Grund des Ergeb
niSBeB der Schätzung vom 17 f8. 1927, E II 14/27, festgesteUt.• 

Das V oUstreokungsorgan wird beauftragt, die Beschreibung des 
Zubekörs durch Anmerkung auf dem früheren ProtokoU iiber die 
Sc1aätzung zu voRziehen.' 

24.j4. 1928. Dr. Held 

ZV.: B. 1, 2. Beiden Teilen. 
Kal.: 15.j5. 1928. 

Eingangsvermerk. 

An das Bezirksgericl&t Weitra, Abt. 11. 
Betreibende Partei: Karl Glas, Kaufmann, W eitra, 
-vertreten durch: Dr. Frans Reger, Rechtsanwalt, W eitra. 

2 E 140/28 
5 
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Verpflichtete Partei: Josef Gut, Wirtscl&aftsbesiteer, St. Martin. Nr. 26, 
wegen S 16000 s. Ngb. 

2fach, 1 Beilage. 
Antrag 

der Leopoldi'IUJ Faust, W Bitra, vertreten durch: Dr. Mon. Binder, 
RechtsamDaU, in Z1DtlttZ, 

auf tJMläufige Feststellung tks Lastmstan.des.• 
Der BeschluP oom 17.f4. 1928, 2 E 140/28/1, mit 1Delc1&8m die 

Z1Dangsversteigerung der I.Mgmscl&aft, Grundbuch St. Martin, EZ. 26, 
in der obigen E:ukution.ssache bewilligt 1Dfl.rde, 1DUrde mir am 18./4. 
1928' eugesteUt. Lau& tks hg. Grundbuches ist für meinen Ausgedinge· 
ampruch unter 0.-Posteahl 4 das Pfandrecht ri'MJ6rleibt. Diesem 
Pfandrechte steht das Vorrecht 7 tJOr dtJm Pfandrechte dtJB betrribentkn 
Gläubigers K arl Glas eu. 

Ich beantrage, in'IUJrl&alb der offenen achttägigen Frist durch meinen 
.1. mit OV. tJOm 20.J4. 1927, Beilage .A./, ausgtt1Diesen.en Vertreter: 

Die tJOrldujige FeststeUung dtJB .Lasttm.standes der dtJm betrri~ 
Gläubiger tJOrange~ Forderungen und Lasten. 

Leopoldine Faust durch: Dr. Mon. Binder 

Siehe Ka1U1lei: Grund~Juchsauslltlfl ergtineen. 

24.J4. 1928. Dr. Held 

Betreibende Partei: Karl Glas, 
Verpflichtete Partei: Josej Gut, 

B. 

wegen S 16000 s. Ngb. 
Zur vorläufigen Feststellung des Lastenstandes der zu ver

steigemden Liegenschaft, lhundbuch St. Martitl, EZ. 26, wird die 
Tagsatzung auf den 

28./4. 1928, wrmittag• 9 Uhr, Zimmer Nr. 8, 
bei diesem Gerichte angeordnet. 1 

Durch das Nichterscheinen der geladenen Personen wird die 
gerichtliche Beschlußfassung nicht gehindert. Die Tagsatzung darf 
nicht erstreckt werden. 2S.f4. 1928. Dr. Held 

ZV.: Zust.-Bl. Nr. 8 bis 14.1 Siehe Ka1U1"lri: Grund~Juchsauslltlfl 
ergäfa.een.,lo 

Protokoll 
2.E U0/28 

6 
aufgenommen vom Buirk1gerichte Writra, .Abt. 11, am 28./4. 1928.11 

Gegenwärtig: Benrklrichter Dr. Held. 
Gegenstand: E:ukutionssache Karl 014• gegen Josej Gut, 

wegen S 16000 s . .A. 
Beginn: 9 Uhr Vormittag. 
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Erschienen sind: 1. De-r Vertreter des betreib6flden Gläubige-rs Karl 
Glas - Dr. Franz Reger, OV. b. a.; 2. der Ve-rpflichtete pe-rsönlich; 
3. fiir die Gläubigerin Sparkassa W eitra- Dr. Fram Rege-r, OV. b. a; 
4. fiir LeopoldiM Faust: Dr. Moriü: Binder, OV. b. a. 

Die Zustellung an die übrigen, nicht e-rschienenen Beteiligten ist 
ausgewiesen. 

De-r bis zur Stunde der Tagsatzung e-rgänete11 Gnmdbuchsauszug 
(und die Mitteilung des Steueramtes Weitra) we-rden den Erschienenen 
zur Einsicht vorgelegt. 

Es we-rden folgende Erklärungen hinsichtlich de-r einuZtlen in Frage 
komm6flden Posten abgegeben: 
[0.-PomahZ 1 Sparko.ssa Weitra: Kapital .... S 14000 

8% Zinsen von 1.f4. 1927 bis 
1.f4. 1928 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1120 

Zusammen ........... S 15120 
0.-Pomahl 2 KarZ Me-rkZ, Kapital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 500 

(unve-rzinslich) 
0.-Pomahl 3 Therese Gut, Heiratsgutforderung ........ " 15000 

(unve-rzinslich) 
0.-Pomahl 4 Leopoldine Faust, Ausgedinge, Deckungs-

kapital11............................ .. 16000 
0.-PoBt.ahl 5 6ste-rreichischer Bun.dessohaü: ... S 155 

7% Zinsen für 1 Jahru ...... " 10 

.. 165] 

De-r V erpfZichtete behauptet, daß die Forderung des BundeBBchaü:es 
von S 155 samt Zinsen bezahU sei und e-rklärt, daß e-r diese Behauptung 
derzeit nicht glaubhaft11 machen könne.u Er wird im Sinne des § 165 
EO. belehrt. 

Schluß: 10 Uhr 45 Min. vormittags. 

Betreibende Partei: Karl Glas, 
Verpflichtete Partei : J osef Gut, 

B.U 

wegen S 16000 s. Ngb. 

Dr.Held 

2 Fl140f28 

"' 6 

Auf Grund der am 28.f4. 1928 gepflogenen miindUchen Ve-rhand
lung we-rden die dem betreib6flden Gläubige-r KarZ Glas vorangehenden 
Forderungen und Lasten bezüglich der zu ve-rsteig~ Liegenschaft, 
Grundbuch St. Martin., EZ. 26, festgestellt tDie folgt: 

[Aus dem Protokoll ON. 6] 
zusammen mit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 46 785 

Begründung: 

Die Forderungen der Sparkassa Weitra 0.-Posü:ahl 1, des Karl 
Me-rkl, 0.-PoBt.ahl 2, der Therese Gut, 0.-Posü:ahZ 3 und 0.-Po.t-
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eahl 5 BwntleBBchate, wurden 'IUJCh dem GnmdbuchBBtande und den 
Anmeldtmgen, die Forderung der Leopoldine Faust mit dem unwider
sprochenen, richtigen Deckungsbetrage angesetet. Die Forderung 0.-Post
eahl 5 wurde mit dem Kapitale und einem einjährigen Zinsenrückstand 
berücksichtigt. 

Da tlie fünftägige Frist eur Glaubhaftmachung der Behauptung 
des Verpflichteten, tlaP tlie Forderung des Österreichischen Bundes
sohatees, C.-Posteahl 5, im Betrage von 8 155 berichtigt Bei, fruchtlos 
abgelauftm ist, war auf diese Behauptung keine Rücksicht eu 

nehmen.ll 11 10 6.f5. 1928. Dr. Held 

ZV.: Zust.-Bl. Nr. 8 bis 14. 
2 E 140/28 

7 
Vorlage der Versteigerungsbedingungen. 

(Wie ON. 11 in Beispiel IX.) 

Die vorgelegten Bedingungen enthalten jedoch folgende Ab
weichungen von den gesetzlichen Bestimmungen, und zwar: Im 
Punkt 2, daß das Vadium anstatt mit 10% nur mit 5% bestimmt 
wird; im Punkt 4, daß das Meist bot in sechs gleichen Monatsraten zu 
berichtigen ist. 

Siehe Kanelei: GrundbuchBauBeug ergäneen. 

8.J5. 1928. Dr. Held 

2 E 140/28 
eu--7-

Tagsatzung11 zur Feststellung der Versteigerungs
bedingungen. 

Betreibende Partei: Karl Glas, 
Verpflichtete Partei: Josef Gut. 

wegen 8 16000 s . .A. 

Von der betreibenden Partei wird vorgeschlagen, in diesem Ver
steigerungsverfahren von den gesetzlichen Vorschriften über die 
Versteigerungsbedingungen abzugeben, und zwar dahin, tlaP 1. das 
Vadium statt mit 10% nur mit 5% des 8ohäteungswertes eu bestim
men sei; 2. tlaP das Meistbot in sechs gleichen Monatsraten. eu tmt
richten Bei. 

Zur Feststellung der Versteigerungsbedingungen wird deshalb 
eine Tagsatzung auf den 20./5. 1928, 9 Uhr vorm. bei diesem Gencbte, 
Zimmer Nr. 8 anberaumt. 

Durch das Nichterscheinen der zur Verhandlung geladenen 
Personen wird die Aufnahme der Verhandlung und die gerichtliche 
Beseblußfassung über die gestellten Anträge nicht gehindert; von 
den nicht erscheinenden Personen wird angenommen, daß sie diesen 
Anträgen zustimmen. 
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Die zu versteigemde Liegenschaft wurde auf Grund der am 
17./8. 1927 vorgenommenen Schätzung E II 14/27 bewertet, wie 
folgt: 

Grundbuch I ~j-1 Bezeichnung der Uegensch~ften I 

St. Martin 26 HQN,B Nr. 26 in St. Martin 
samt Zubehör 

8.f6. 1928. 

Zust.-BZ. Nr. 8 bis u.a 

Protokoll11 

Schätz- I Wert des 
wert Zubehörs 

s 66.340 s 2000 

Dr. Held 

2 E 140/28 
8 

aufgenommen vom Buirksgerichte Weitra, Abt. Il, am 20.f5. 1928. 
Gegenwärtig: Beßrkllf'ichter Dr. Held. 
Gegenstand: E:ukutiomsache Karl GZas gegen Josef Gut, 

wegen S 16000 s. A. 
Beginn: 9 Uhr vonn.ittags. 

Es erscheinen: 1. der Vertreter des betreibenden Gläubigers 
Dr. Frane Reger, OV. b. a.; 2. der Verpflichtete persöftlich. 

Letzterer spricht Bich gegen die beantragten Abweichungen oon den 
Normativbedingungen QN,tJ und beantTagt, dem Vnsteigerung81:erfahren 
die gesetlllichen Versteigerungsbedingungen zu gnmde zu legen. 

Der Vertreter des betreibenden Gläubigers bekam auf seinem 
Antrag und begründet denselben damit, daP durch die oon ihm vor
geuchZagene Herabsetnng des Vadiums uttd Erleichterung der Zahlung 
des M eistbotes [ eine fl't'ÖPere Beteiligung oon Bietern bei deT Versteigerung 
und hiedurch ein höheTu Meistbot emeU werden] tDiTd. 

Sonstige Beteiligte sind nicht erschienen. Zustellung an a.lle Ge
ladenen ist ausgBtDieBen. 

Schlup: 9 Yz UhT vonn.ittags. 

Betreibende Partei: KaTl GZas, 
Verpflichtete Partei : J osef Gut, 

B. 

wegen S 16000 s. Ngb. 

Dr. Held 

2 E U0/28 
9 

Die oon der betTeibenden Parlei für die Versteigerung der Liegen
schaft, GTundbuch St. MaTtin, EZ. 26, vorgeschlagenen Verst-eigerungs
bedingungen werden auf GTund der mündlichen Verhandlung rom 
20.f6. 1928 (mit folgenden Anaerungen ........ ) genehmigt." 

BegTündung: 
Durch die vorgeschlagene Herabset.ung du Vadiums und ET

leichterung der Zahlung des Meistbotel düTjte [aus Protokoll ON. 8]. 
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Daher waren die oorgeschlagenen Versteigerungsbedingungen mit dem 
vom betreibenden Gläubiger beantragten, oon den N ormatit•bedingungen 
abweichenden Butimmungen zu genehmigen. 

21.jD.1928. Dr. Held 

ZV.: Zust.-Bl. Nr. 8 bis 14. 
Kal.: 31.f5. 1928. 

Aktent•ermerk: 31.f5. 1928. 
Der Beschlup oom 21.f5. 1928 ist rechf.Bkräftig. 

Siehe Kanilei: Gnmdbuclulauszug ergäneen. 

31.fD. 1928. 

Dr.Held 

Dr. He'kl 

2 E 140/28 -10 __ _ 

Versteigerungsedikt und Aufforderung zur Anmeldung 

(Wie ON. 12 in Beispiel IX.) 

ZV.: Zust.-Bl. Nr. 1 bis 14, 15 Mittlerstelle11 (ZUBteUblatt ergätuen). 

Schreiben wegen Bekanntmachung 
des Versteigerungstermin es. 

(Wie ON. 13 in Beispiel IX.) 

2 E 140/28 
11 

2 E 140/28 
12,13 

Anmeldungen zum Versteigerungatermin. 

(Wie ON. 17, 18 in Beispiel IX.) 

Aktent1ermerk: 14.f8. 1928. 
2 E 140/28 

14 

Bei der am 14.f8. 1928 gemäP § 175 EO. erfolgten Prüfung wurt.U 
jutgesteUt, ilaP der Nachweis der angeordneten K undmachung ,u, 
Ediktu im Berirklboten Zwetll bisher nicht twZiegt. • 

Dr.Held 

Siehe KOMlei: Belegblatt tU8 Buirklboten ZwettZ beilchaflen. 

14.f8. 1928. Dr. Held 

Bericht: 

Da8 Belegblatt dea BeeirkBboten Zwettl ilt heute eingelangt. 

17./8. 1928. Klau, K•l.-Dir. 
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2 E 140/28 
Protokoll 16 

aufgenommen vom Be.rirksgerichte Weitra, Abt.II, am 20./8. 1928. 
Gegenwärtig: Kauleidirektor Klaus. 
Gegenstand: E:ukutionssache KarZ Glas gegtm Josef Gut, 

wegen S 16000 s. A. 
Beginn: 8 Uhr oormittags. 

Es erscheint der V erpJZiohtete und beantragt, dafJ für die Berichti
gung" der .n tlflf"Steigerndtm Liegtm~ohaft, Grundbuch St. .Martin, 
EZ. 26, die Woohtmtage .Montag bis Ff'eitag, und die Stundtm 10 bis 
12 Uhr oormittags und 2 bis 6 Uhr nachmittags festguet.t werdtm, weil 
er jedtm Samstag und Sonntag .n seiner kf'anktm Gattin in das Spital 
nach Wien fahrtm müsse und das Haus an diestm bridtm Tagtm tier
sperrt sei. 

Klaus, K•Z.-Dir. Josef Gut 

Betreibende Partei: KMZ Glas, 
Verpflichtete Partei: J osef Gut, 

B. 

wegen S 16000 s. A. 

2 E 140/28 
-16-

Für die Berichtigung der .n t~erlteigerndtm Liegtm~ohaft, Grund
buch 8t • .Martin, EZ. 26, bis .nr Vomahme der Versteigerung, werdtm 
die Woohtmtage .Montag bis Freitag und die Stunden 10 bis 12 Uhr 
oormitfags und 2 bis 6 Uhr nachmittags Jestgesetn. 

20./8. 1928. Dr. Held 
ZV.: B. 1, 2. Bridtm TeiZtm. 
Siehe Kaulei: Gnmdbuohsaus.ug ergtltutm. 

31./8. 1928. Dr. Held 

TZ 280/28 2 E 140/28 
1'1 

Protokoll iiber die öffentliche Versteigerung von 
Liegenschaften. 

Aufgenommen vom Bezirksgerichte Weitra, Abt. 11, am 14./9. 1928. 
Anwesende Gerichtspersonen: 

Richter: Buirktlf'Whter Dr. Held. 
SchrifUiihrer: ReclaCipraktikam Dr. Leb. 
Ausrufer: Jo•ef Kwl. 

Rechtsaa.che: 
Betreibende Partei: KMZ Glas, 
Verpflichtete Partei: Jotef Gut, 

wegen S 16000 •· Ngb. 
Aufruf der Versteigerung um 9 Uhr oormittags. 
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Von den Personen, die vom Versteigerungstermine zu benach· 
richtigen waren, sind anwesend: 

1. (für) die betreibende Partei: Karl Glas, persönlich und mil 
ihr Dr. Franz Reger, 0. V. b. a. 

2. (für) die verpflichtete Partei: Josef Gut, persönlich; 
3. für die Sparkassa Weitra: Dr. Franz Reger, 0. V. b. a.; 
4. Leopoldine Faust, persönlich und mit ihr Dr. Moriz Binder, 

0. V. b. a.; 
5. für den Österreichischen Bundesschatz: Steueramtsdirektor 

Pritz Moser mit Dekret vom 1.f9. 1927; 
6. der Bürgermeister der Gemeinde St. Martin: Franz Diem für 

diese Gemeinde. 
Die V ersteigerungsbedin.gungen und alle das V ersteigerungsver

fahren betreffenden Urkunden, insbesondere der Grundbuchsauszug, 
Schätzungsprotokoll, Katasterauszug, Bekanntmachungen und zu. 
stellungsausweise werden zur Einsicht aufgelegt. 

Der Richter gibt den Inhalt des vom Steueramte Weitra sowie 
der von den Gläubigern eingelangten Anmeldungen und Erklärungen, 
Ordnungsnummer ON. 12, 13 über die Höhe ihrer Ansprüche und die 
Art der von ihnen begehrten Berichtigung bekannt. 

Hierauf wird um 9 Uhr 30 vormittags zum Bieten aufgefordert. 

Die Kauflustigen erlegen folgende Vadien: 
1. Josef Kohn, Kaufmann, Wien Il, TaborstraPe Nr. 66 erlegt 

als Vadium das Einlagebuch der Ersten Österreichischen Sparkassa 
Nr. 4364, lautend auf Josef Kohn, mit dem Saldo vom 1.f9. 1928, im 
Betrage von . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 3500 

2. Franz 'l'auber, Wirtschajtsbesitzer, St. Martin Nr. 28, erlegt 
ols Vadium bar ...................................... S 3500 

Ausgerufen wird die Liegenschaft: Haus Nr. 26 in St. Martin, 
samt Grundstücken, Parzellen18 Nr. 1550/1, 1201/1, 1202/2, 1380/4, 
1220/1, 940, Grundbuch St. Martin, EZ. 26. 

Auf diese Liegenschaft werden folgende Anbote gemacht: 
1. Josef Kohn ... S 35000. 
Der Richter erklärt, dieses Anbot nicht zuzulassen, weil dasselbe 

das geringste Gebot von S 44 208 nicht erreicht. 
Hierauf bietet Josef Kohn ..... S 44500, S 45500. 
2. Pranz Tauber. . S 45 000. 
Der Riehter macht die Anwesenden aufmerksam, daß die Ver

steigerung zu schließen ist, wenn ungeachtet einer zweimaligen 
Aufforderung innerhalb fünf Minuten nach der zweiten Aufforderung 
ein höheres Anbot nicht mehr abgegeben wird. Ungeachtet einer 
zweimaligen Aufforderung innerhalb fünf Minuten nach der zweiten 
Aufforderung wird kein höheres Anbot abgegeben, als das Anbot 
des Josef Kohn im Betrage von S 45 500; der Richter gibt diesesletzte 
Anbot noch Pinmal bekannt. 



Lastenstandfeststell.; Überbot; Heiratsgutf.; Ausged.; Widerspr. 399 

Vor Schlup•• der V wlteigenmg macht die G61Mif&d6 St. Martin 
ein gleiches .Anbot wie der Meistbietende Josef Kohn. Hierauf wklärl 
der RichteT die VwBteigtwUtag um 10 Uhr 10 Min. rormittagB für 
geschloBBen. 10 

Die Anwesenden werden il.ber die Gril.nde, weshalb gegen die 
Erteilung des Zuschlages nach dem Gesetze Widerspruch erhoben 
werden kann, belehrt und befragt, ob und aus welchen Gril.nden sie 
Widerspruch erheben.•1 

Fritll Mosw, nammB des Gläubigws ÖsterreiehiBCheT BuftdeBBchatz, 
erhebt Widerspruch mangelB DeckUtag.11 

Dw RichteT steUt nach§ 191 EO. fest, daP .Ändenmgen11 im Gnnw· 
buche seit der vorläufigen FestBteZlutag des LasteDBtaftdes Dicht eitagetTeteft 
sind und daß nuT die nm V wsteigtwUtagBteTmine atagemeldete SteUeT· 
forderutag t1tm S 1000 VOTZiegt, weZcheT Betmg dem mit Beschluß 
vom 6.f6. 19B'1, ON. 6, feBtgeBtenten ~ V01l S 46 '186 nn
rechnen ist, dahw dieser S 4'1 '186 betTägt. 

Dw Meistbietende Josef Kohn und die Gemeinde St. Marlin w
kläTen, ihr .Anbot auf diesen Betrag n w1Whm.• 

Gegen die Erteilung des Zuschlages wird ein weiteTeT Wider
spruch nicht erhoben. 

Hierauf wird die versteigerte Liegenschaft, um das Meistbot 
von S 4'1 '186 der Gemeinde St. Martin11 zugeschlagen. 

Frtmt: Diem füT die G61Mif&d6 St. Marlin unterschreibt die Ver
steigerungsbedingungen.• 

Die Vadien werden zuril.ckgestellt17 an Josef Kohn und FTaM 
Taubw. DT. FTtmt: Regw nammB der SpaTkassa WeitTa beantTagt die 
B811JiUigutag der eimtweiZigm V encaltutag18 der 1JeTBteig61'ten Liegen
schaft. 

Beendet 10 Uhr 46 Min. VOTmittags. 

Dr. Held, DT. Leb, Josef KimZ, KarZ Glas, Dr. FTaM Regw, 
LeopoZdim Faust, DT. Moriz Biftder, Fritll Mosw, Josef Kohn, 

FTane Taubw Fmm Diemll 

Erteilung des Zuschlages. 
BE 140/BB 

18 

Die Liegenschaft: Haus in St. Marlin NT. B6, Gnnadbuch St. 
Marlin, EZ. 26, wird der Gemeinde St. Marlin (als Meistbieteftdeft) 
gemäß § 1'1 des Gesetlles vom 13.f1B. 1919, StGBZ. NT. 683, auf Grund 
der mit Beschluß vom Bl.f6. 19B8, BE 140/28/9, festgestellten Ver
steigerungsbedingungen um das Meistbot von S 4'1'186 zugeschlagen. 

Das geferligte Gericht als Grundbuchsgericht hat die Erteilung 
des Zuschlages anzumerken. 

14.f9. 19B8. Dr. Held 

ZV.: B. 1. VerireteT des betTeibmden Gläubigws; B. VeTpflichteteD; 
3. MeiBtbietmdm, Gemeinde St. Marlin; 4. Steum&mt Weitn& uftteT 
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AueMuß IMer .AbBChrift tltJr VM.ceigmmgebedinpngen und du 
VMdeigertmgBpf'OtolwUee; 5. Joeef Kohn: 6. GerichbtafeZ. 
S~he Gnmdbuch. 

KaZ.: 30.f9. 1928. 
Volz.ogen in B PollflltJhZ 2. 

14./9. 1928. Bf'äwr, Gd.bf. 

Verlautbarung des Zuschlages. 
2 E 140/28 

19 

Die Liegenschaft: Grrmdbuch St. Marlin, EZ. 26, Band dem im 
SchätewngeprotokoUe oom 17./8. 1927, E II 14/27, tJIITeeichnetet& Zu
behör, wird der Gemeinde St. Mam11o (als Meistbietenden) auf Grund 
der festgestellten Versteigerungsbedingungen um das Meistbot von 
8 47 786" zugeschlagen. 

Der Zuschlag kann durch ein Oberbotn unwirksam gemacht 
werden. Oberbote können innerhalb 14 Tagen nach Anschlag dieser 
Verlautbarung bei dem unten bezeichneten Gerichte angebracht 
werden. 

Das Oberbot muß sich mindestens auf den Betrag von 8 69731 
stellen. 14.f9. 1928. Dr. Held 
GerichbtafeZ. 
Angeschlagen: 15.f9. 1928. 
Abgenommen: 30.f9. 1928. 

2 E 140/28 
20 

Bewilligung der einstweiligen Verwaltung. 
Betreibende Partei: KMZ GZaB, KaufmtJfl,ff,, W eitf'a, 
tJIITtf'eten tlt.vrch: Dr. Ff'WM RegM, RechtBMHDaU, W eitt"a; 
Verpflichetete Partei: JoeefGut, WirlBchaftBberitlltJf', 8t. Marlin Nf'. 26, 

wegen 8 16000 •· Ngb. 
Auf Antrag der Ef'lteherin. Gemeinde 8t. Mamn wird die einst

weilige Verwaltung der Liegenschaft: Grundbuch St. Martift., EZ.!6, 
bewilligt. 

Zum Verwalter wird Herr PauZ Kf'WM,0 WirlBchaftBberitllw, 
St. Marlin, ernannt. Das Vollstreckungsorgan hat ihm diese Liegen
schaften unverweilt zu übergeben. 

Der Verwalter hat am 20.J9. 1928, 9 Uhr tJOrmittag• zur Ver
pflichtung an Eidesstatt in der gefertigten Gerichtsabteilung zu er
scheinen. 

Er hat alljährlich am 1./12. Rechnung zu legen und die erzielten 
ErtragsüberschÜ88e am 1.f9. bei Gericht zu erlegen. Die verpßichtete 
Partei hat sich jeder Verfügung iiber die von der einstweiligen Ver
waltung betroffenen ErtrAgnisse zu enthalten und darf sich an der 
Geachäftafiihrung des Verwalters gegen dessen Willen nicht be
teiligen. 
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Das gefertigf,e Gericht ala Grundbuchsgericht hat diese einst
weilige Verwaltung anzumerken und die Beteiligten zu veratindigen. 

U./9. 1928. Dr. Held 

ZV.: B. 1, 2. Beiden Teilen; 3. Ef'Btelwr; 4. Bteueromt Weitm; 6. v".,.. 
tiUJUef'. 

Gnmdbt&ch.. 
Kal.: 1./12. 1928, 1./9. 1929. 

Vn1lt:ogm; 0 Po.Whl 9. 
14./9. 1928. Bniwr, Gdbf. 

2 E 140/28 
.Akienwm&ef'k: 20./9. 1928. 21 

Def' VmDGUef' Paul K'I"G'M 1Dif'd an EideeBfaU wrpflic1Wse• und 
auf den .,Leitfaden fiif' ZtiHJfl{IBWJf'tllaUef'" auftMrkmm gmnaclae." 

Dr. Held PauZ K'I"G'M 

.An daB Bet~if'kegericlae WeUf'a, .Abt.ll. 

Betreibende Partei: Kari GZae, Kaufmann, Weitm, 

2 E 140/28 
22 

tJer:tf'eten duf'Oh: Dr. F'I"G'M Beg6f', ReclaCBantDaU, Weitf'a; 
Verpflichtete Partei: Joeef Gut, Wirilelaftebee*n-, 8t. Marlin Nr. 26, 

wegen 8 16000 •· .A. 

tJ bef'bot 
dee Paul Magee, WiriBelaftebeeitll6f', ZtDettZ, 
tJerlf'eten duf'Oh: Dr. Morils Kmuee, ReclaCBantDaU, ZtDttttl. 

2facb, 1 Rubrik, 2 Beilagen. 
In d6f' obm bueichneten Eukutioueache U'Uf'de bei d6f' V6f'· 

Bteig6f'Ung am U./9. 1928 die Liegmeelaft: Gnm.dbuM Rt. Marlin, 
EZ. 26, tDelche eamt Zubel&öf' avf ...................... 8 68340 
g61ol&dWt tDUf'tk, d6f' Gemeinde Bt. Mania um daB MB'Üitbot oon 8 47 786 
ng8101Zagen. Da diu" Mriltbot df'ri Vierlel d6l BeluiUtDme• nicht 
en-eicl&t und ein H iftdemu, tDeloh68 mich wm Bitlteta iM V 6f'ltrigtJf'U"9•· 
tef'mine autg610lJoB86n lacitte, molae tJOf'liegt, Bf'klcif'e ich Mich tftßtJf'laZb 
d6f' offenen Fn.t ,...,. BteUung eine• tJbef'botee bef'eit, fiif' die Liegen
•olaft einen, daB frii.l&cTe Mriltbot um den tJierten. Teil übef'~ 
Pf'ril, daB iet 8 69 732 n entrichten und die fif'die frii.1wre V6f'ltrigtJf'U"9 
fellgelteZUen V 6f'Bteig6f'Ungebedingungen n 6J'fiülen. Zvgz.ioh labe ich 
laut d6f' Eriageaurige wm 22./9. 1928 beiM Bteuero.te Writm, 
Beilage .A.f, den tJierlm Teil dee oon Mif' angebotenen Kaufpt'Bilu A. 
in einem Einlagebuol d6f' Bpaf'kaeea Weitm Nf'. 96430 Mit deM Saldo 
wm 21./9.1928 oon 8 16000 6f'legt.0 B. 

lol Bte'Ue citwü Meinen Mit OV. wm 1./9. 1927, Beilage B.f, aut· 
getrieBenen V."..".",.,. den .A tttrag: 

Meinen tJbef'boteantmg annnel&Men. 
Patd Mag" durel: Dr. Mon. Kf'aule 

HELLER, Aktenmuster 111. 
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B. 
2 E 140/2h 

zu 22 
Empfangs- und Verwahrungsauftrag an das Steueramt. 

21.f9. 1928. Dr. Held 

ZV.: 1. Steueramt: 2. Dr. Moriz Krause. 

Eingangsvermerk. 
2 E 140/28 

23 

An das Bezirksgericht Weitra, Abt. 11. 
2 E 140/28 

Zur GZ. 22 wird berichtet, aap das Einlagebuch der Spar-

kassa Weitra Nr. 96430 von S 15000 unter der Rubrik: "Karl Glas 
gegen Josef Gut 145/28" in Empfang und Verwahrung genommen wurde. 

Steueramt Weitra, am 22.J9. 1928. 

Gaber L.-S. Merkl 

Betreibende Partei: Karl Glas, 
Verpflichtete Partei: J osef Gut, 

wegen S 16000 s. Ngb. 

2 E 140/28 
24 

Für die Ihnen zugeschlagene Liegenschaft Grundbuch St. Martin, 
EZ. 26, hat Paul Mages, Wirtschaftsbesiteer, Zwettl, vertreten durch 
Dr. Moriz Krause, Rechtsanwalt, Zwettl, ein Oberbot im Betrage 
von ................................................. S 59732 
eingebracht. 

Sie können dieses Oberbot dadurch entkräftigen, aap Sie binnen 
drei Tagen nach Zustellung dieses Beschlusses ihr Meistbot auf tle?• 
Betrag von 8 59 7 32 erhöhen. 

Die Erklärung ist bei dem gefertigten Gerichte schriftlich oder 
mündlich zu Protokoll anzubringen." 

29./9. 1928. 
ZV.: B. Dem Ersteher. 

Protokoll 

Dr. Held 

2 E 140/28 
25 

aufgenommen vom Bezirksgerichte Weitra, Abt. Il, am 2.f10. 1928. 
Gegenwärtig: Kanzleidirektor Langer. 
Gegenstand: Exekutionssache Karl Glas gegen Josef Gut, 

wegen S 16000 B. Ngb. 
Beginn: 9 Uhr vormittags. 

Es erscheint Franz Diem, Bürgermeister der Gemeinde St. Martin 
namens der Gemeinde St. M artin als ErsteheTin der Liegenschaft: 
Grundbuch St. Martin, EZ. 26, und gibt an: 

Alit BeschluP dieses Gerichtes vom 29.f9. 1928, ON. 25, wurde ich 
1Jon dem Oberbote des Paul Mages ''erständigt. Dieser BeschluP wurde 
mir am 30.f9. 1928 zugestellt. 
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Da nach Ablauf dn für die SteUung eines Oberbotes bestimmten 
Frist von 14 Tagen ein anderes Oberbot alB tlaB obmbeuichnete nicht 
eingelangt iBf, erhöhe ich [behufs Entkräftung des Vberbotes des Paul 
Mages den gebotenen PreiB auf S 59732] ur&d beantrage die Zuriick
weiaung des Oberbotesn des PauZ Magea. 

Schluß: 91ft Uhr. 

Langer, Kel.-Dir. 

Betreibende Partei: Karl Glas, 
Verpflichtete Partei: Josef Gut, 

B. 

wegen S 16000 s. A. 

Fra-ne Diem 

2 E 140/28 
26 

Da die Gemeinde St. Marlin alB ErBfeherin· der Liegenachaft: 
Grundbuch St. Martin, EZ. 26, [aua Protokoll ON. 25] erhöht hat, 
wird tlaB von PauZ Mages geateUte Oberbot nrückgewiesen. 

Das Steueramt W eitra wird angewiesen, das unter der Rubrik: 
"Karl Glas gegen Josef Gut 145/28" erliegende Einlagebuch der Spar· 
kassa Weitra Nr. 96430 im Betrage toon 15000 8, dem Herrn Dr. Mcrrie 
Krauae, Rechtsanwalt, Zwt'ftl, alB mit OV. vom 2I.f9. 1927 eum Geld
empfange ausgewiesenen Vertreter des Oberbieters Paul Mages n 

erfolgen. 2.J10. 1928. Dr. Held 

ZV.: I. Dem Vettreterdes betreibenden Gläubigers; 2. dem Verpflichteten; 
3. dem Ersteher; 4. dem Oberbieter nhanden des Dr. Mori.:: Krause; 

5. Steueramt W eitra. 

Protokoll 
2 E 140/28 

27 

aufgenommen vom Bezirksgerichte Weitra, Abt. Il, am 4.JIO. 1928. 
Gegenwärtig: Bezirksrichter Dr. Held. 
Gegenstand: Ezekutiofo.ssache Karl Glas gegen Josef Gut, 

wegen S 16000 a. A. 
Beginn: 9 Uhr rormittags. 

Es erscheint für die ErsteheTin Gemeinde Bt. Martin der Bürger
meister Franz Diem uf&d gibt an: 

Nach Pun~ 4 der genehmigten Verateigerungsbedif&!J"ngen hat der 
Ersteher tlaB Meistbot in den dorl angegebenen Fristen eu erlegtm. Ich 
habe mit den nm Zuge kommenden Gläubigern t.•ereinbarl, daß ich 
jenen, welche Barzahlung "erlangten, die ihnen nkommenden Beträge 
unmittelbar bezahlen werde und beantrage deshalb die Anordnung der 
Tagsatnng nr Verteilung des Meiatbotes. 

Schluß: 9 Uhr 15 M in. rormittags. 

Dr. Held Fram Diem 

Siehe Kanelei: Grundbuchsauseug ergän.ren. 

4.J10. 1928. Dr.Held 
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Tagsatewng zur Meisthotsverteilung 
2 E 140/28 

ZU--2"--7.,---:.-_ 

am 22./10. 1928, 9 Uhr vormittags, Zimmer Nr. 8. 

4.f10. 1928. Dr. Held 

ZV.: E.-Form. 232. ZtuJt.-Bl. Nr. 1 bis 14,·15. Ersteher mit Beisatz, 
daP es ihm freistehe, an der Tagsatzung ~ilzunehmen. 

GerichtJJtafel. 

Protokoll 
2 E 140/28 

28 

aufgenommen vom Bezirksgerichte Weitra, Abt.ll, am 22.f10. 1928. 

Gegenwärtig: Bezirksrichter Dr. Held als Richter. 
Rechtspraktikant,Dr. Leb als Schriftführer. 

Gegenstand: Meistbolsverteilung in der Exekutiomsache Karl Glas 
gegen Josef Gut, wegen S 16000 s. A. 

Beginn: 9 Uhr vormittags. 
Erschienen sind: 1. Fiir den betreibenden Gläubiger Karl Glas: 

Dr. Franz Reger, 0. V. 1.f7. 1925; 2. der Verpflichtete Josef Gut 
personlich; 3. fiir den Österreichischen BundeBBehatz der Steueramts
direktor Josef Berger ( Vertretungsbefugnis hg. eu Jt•. 160/2~• atuJ
gewiesen); 4. fiir die Sparkassa Weitra: Dr. Franz Reger, 0. V. 1JOm 

1.f7. 1927; 5. Karl Merkl; 6. Therese Gut; 7. Leopoldine Faust mit 
ihrem Vertreter Dr. Moriz Binder, 0, V. vom 20.J4. 1927; 8. Thomas 
Burgl, Knecht in St. Martin Nr. 26 beim Verpflichteten. 

Der Richter gibt bekannt, daP die V erteilungsmasse, nämlich 
das Vberbot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 59 732 
beträgt und daP eine schriftliche Anmeldung von Steueramte W eitra 
eingelangt ist. 

Angemeldet werden: 

A. Vorzugsposten: 

1. Von Josef Berger namens des Österreichischen BwndeBBchatzes: 
a) die rückständige Grundsteuer fiir da41 Jahr 

1927/1928, I. biB III. Quartal von ........... S 155 
samt 7% Zinsen fiir ein Jahr im allseits aner-
kannten Betrage von . .................. · .... " 10 

ZtuJammen . . . . . . . . . . . S 165 

b) Vbertragungsgebiihr laut Zahlungsauftrag 

Z. 464/28 ohne Zinsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 10007 
Kein Widerspruch. 

2. Thomas Biirgl an rückständigen Lohn fiir die Zeit vom 
l.f4. 1928 bis l.f10. 1928 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 100 
Kein Widerspruch. 
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B. Nt~oh der büchef"Zichen Rt~ngordnung: 
1. Spat"kasBG W ritm tJUf Gnmd du SchuZdBchrims oom 

26./ 8.1920 die Dat"leheMfO'rderwng 1I0ft •••• s 14000 
stJmt 8% Zinsen seit 1.f4. 1927 bis 1./10. 
1928 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1680 

ZuGmm~m ........... S 15680 
und .ewat" das Kapital dut"ch tJbemGhme, die Zimen durch 
BMml&Zwng. 
Kein W idnspruch. 

2. Kat"l Merkl, Guf Grund des SchuZdBcheims oom 28.f6. 
1926, Dat"leheMfMdtrrv.ng, unverzimlich, 1I0ft • • • • • • • • • • ., 500 

3. Therese Gut tJUf Grund des notariellen Heit"atBvertrages 
oom 11./9. 1926, die Heit"atsgutfMderung, ohm Zimen, 
1I0ft • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • .. 15 000 
LeopoldifW! FGUBC UM KMl Glas erheblm gegen die ZuweiBwng dieser 

FMderung W idnspruch ", weil 1I0ft Therese Gut nut" S 5000 tatBäcl&Zich in 
die Ehe ringebracht wut"dlm, der ReBC 1I0ft S 10000 niemals bemAlt wurde. 

Therese Gut erwiderl, du.P sie tatsächlich S 15000 als Heit"atBgut 
in die Ehe ringebmchC und du.P dieser Betmg, wie im VMliegendlm 
Notariatsakte oom JJ.f9. 1926 bestätigt iBC, dem Verpflichtetim JotJef 
Gut übergeblm wume. Der Verpflichtete bestätigt die Angaben des 
Karl Glas und der Leopoldim FaUlt. Eim Einigwng kommt Bichl 
~ ... 

Therese Gut beGntt"agt, das ihr zuzv.weilfmde Kt~pital in der SpG1'· 
kasBG W eitrG zinBCmgeftd GMUlegen. 
4. Leopoldim FGUBt meldet ihren Ampruch Guf das Augedinge auf 

Gnmd du Obergabsvertt"ages oom 14.f9. 1926 GB, und zwa1': 
Rücklttmd fiit" die Zeit oom 14./ 9. 1927 bis 14.f9. 1928. . S 100 
UM das .u berechfWJftde Deckungskt~pital, welches einver-
ständlich mit ....•.•••.•...•...............•.....• S 20000 
fetJtgetJtelU wird und beGntt"agt, diesen Betmg zimtTagend in der 
Spat"kasBG W eitm an.ulegen. 
Kein Widerspruch. 

6. Kat"l Glas meldet an: auf Gnmd des Schuldieheims vom 29.f9. 1926 
und des Urlftles des Kt"eiBgeriohtes Kt"ems oom 1./2.1928, 
3 Og 340/28 

4 
KGpital ........................................ S 16000,-
12% Zinsen oom 1.f1. 1927 bis 14.f9. 1928 ........ " 3200,-
Pro•ePkosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 160,40 
Eukutioftlkosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . • . . " 232,60 

Zuamm~m •........ S 19593,-
Kein Widerspruch. 

SchluP: 10 Uht" 40 Min. VMmittags. 

Dr. Held Dr.Leb 
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2 E 140/28 
Verteilungsbeschlup.•o --~ 

In der Exekutionssache des Karl Glas, Kaufmann, Weitra, ver
treten durch Dr. Franz Reger, Rechtsanwalt, Weitra, gegen Josef Gut, 
wegen S 16000 s. A., wird das Meistbot (tJberbot) für die am 14./9. 
1928, bZ'IJJ. 2./10. 1928 der Ersteherin: Gemeinde St. Marlin umS 59732 
zugeschlagene Liegenschaft: Grundbuch .~t. Martin, EZ. 26, nach der 
am 22./10. 1928 gepflogenen mündlichen Verhandlu~ verteilt, wie folgt: 

Die Verteilungsmasse beträgt11 Meistbot bzw. Uberbot51 S 59732 
samt den hiewn seit dem Zuschlagstage, d. i. 14./9. 1928 zu zahlenden 
7% Zinsen. 

Zugewiesen werden: 

A. Vorzugsposten: 
1. Dem Österreichischen BundeBBehatz die rückständige 

Grundsteuer für die Jahre 1927, 1928, I. bis 111. 
Quartalsamt 7% berechneten Zinsen und fJbeTtr01Jung-
gebühr laut des Zahlungsauftr01Jes Z. 464/28 . . . . . . . . S 10172,
zur voUständigen Berichtigung durch Barzahlung. 

2. Dem Thomas Bürgl, Knecht in St. Martin Nr. 26, der 
rückständige Lohn für die Zeit vom 1.f4, 1928 bis 
1.J10. 1928 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 100,-
zur vollständigen Berichtigung durch Barzahlung. 

B. Nach der bücherliehen Rangordnung: 
1. Der Sparkassa W eitra auf Grund des Schuldscheines 

vom 26./8. 1920 die Darlehensforderung, an Kapital von 
8% Zinsen vom 1./4. 1927 bis 1./10. 1928 ........ . 

Zusammen ......... . 
und Z'IJJar das Kapital durch tJbernahme durch die Er
steherin, die Zinsen durch Barzahlung. 

2. Dem Karl Merkl auf Grund des Schuldscheines vom 
28.f6. 1926 die Darlehensforderung, an Kapital ohne 

s 14000,
" 1680,
s 15680,-

Zi1JBen ......................................... " 500,-
durch tJbernahme durch die Ersteherin. 

3. Der Therese Gut zur gänzlichen Tilgung ihrer erst nach 
AuflOsung ihrer Ehe mit dem Verpflichteten Josef Gut 
fälligen Forderung auf Rückstellung des Heiratsgutes11 

auf Grund des notariellen EheveTtr01JtS vom 11./9. 
1926 .......................................... " 15000,-

Dieses wn der ErsteheTin bar zu bezahlende Kapital ist in der 
SparkaBBa W eitra zinstr01}end durch die ErsteheTin anzttlegen und 
das Einlagebuch gerichtlich zu erlegen. tJber die Verwendung der 
Zinsen dieses Kapitales wird unter Punkt 6 verfügt. 

Nach AuflOsung der Ehe des Josef und der Therese Gut in 
das Kapital wn S 15000 der Therese Gut, bZ'IJJ. deren Rechtsnach
folgern auszufolgen. 
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4. Der Leopoldine Faust auf Grund des tlbergabsverlrages 
vom 14./9. 1926: 
a) Rückstand des Ausgedingesr.& fiir die Zeit vom 14.f9. 

1927 bis 14./9. 1928 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 100,-
b) auf das von der Beteiligten einverständlich mit 

S 20000 festgestellte Deckungskapital der Meistbots-
rest von • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . " 18180,-

Der Betrag von S 100 ist von der Ersteherin bar an Leopoldine 
Faust zu bezahlen; das Kapital von S 18180 in der Sparkassa 
W eitra anzulegen und das Einlagebuch gerichtlich zu erlegen. 

5. Beim Ableben der Leopoldine Faust erlischt das Ausgedinge. Wenn 
in diesem Zeitpunkte das Deckungskapital von S 18180 noch nicht 
aufgezehrt ist, wird es zugewiesen: 
dem Karl Glas für seine Forderung auf Grund des Schuld
scheines vom 29./9. 1926, bzw. des Urteiles des Kreis-

2Cg340f28 
gerichtes Krems von 1.f2. 1928, 4 an: 

Kapital ........................................ S 16000,-
12% Zinsen vom 1.f1. 1927 bis 14.f9. 1928 ........ " 3200,-
Prozeßkosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 160,40 
Exekutionskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 232,60 

Zusammen .......... S 19593,-
und zwar zunächst zur Berichtigung der Zinsen und Kosten und 
sodann zur Berichtigung des Kapitales; wenn aber dann die For
derung des Karl Glas nicht mehr in der vollen Höhe des Deckungs
kapitales besteht, wird der tJberschuP des Deckungskapitales dem 
Verpflichteten Josef Gut zugewiesen. 

6. Bis zur Auflösung der Ehe zwischen Josef und Therese Gut gebühren 
die ZinseniWi des fruktifizierten Kapitales des Heiratsgutes von 
S 15000 (Punkt 3) den im Range nachstehend~ Berechtigten, 
welche aus der Verteilungsmasse nicht mehr zum Zuge kommen und 
mangelB solcher dem Verpflichteten. Diese Zinsen betragen 8%, 
somit von S 15 000 jährlich S 1200. tlber dieselben wird verfügt: 

a) Der Betrag, um welchen die Zinsen des Ausgedingskapitales 
unter S 1200 zurückbleiben, wird der ErsteheTin zugewiesen. 

b) Der Rest der Zinsen des Heiratsgutkapitales ist .eur 'Ver
vollständigung des A usgedingskapitales zu verwenden und demselben 
so lange zuzulegen, bis dieses die volle Höhe von 8 20000 erreicht 
hat. Nach Vervollständigung des Kapitales werden die Zinsen dem 
Karl Glas für seine obige Forderung von 8 16000 s. A., wenn diese 
aber schon getilgt sein sollte, dem Verpflichteten oder seinen Rechts
nachfolgern zugewiesen. 

7. Wenn die Zinsen des Ausgedingskapitales einschließlich der dent, 
Ersteher zukommenden Zinsen aus dem Heiratsgutkapital (6a) die 
Höhe von jährlich 8 1200 nicht erreichen, darf er alljährlich den 
nötigen Ergänzungsbetrag aus dem Deckungskapital entnehmen. 



Exekutionsakttm 

8. Da da8 MtriBtbot von ••••••••••••••••••••••••••••• 8 li9732,-
vom Erllelt6r mit 7% Ziuen seit dem 14.f9. 1928 
als dem Z..clllagstage .n tHW.ritrBen iBt, AaC er tuJCit 
Abzug des nr Zt~'ltZ.ttg ü~Hlmommenen Kwpitrlllib4mgu 
von . ..•....•.................................•. " 14600,
deft BetrtJg t10D •••••••••••••••••••••••••••••••••• 8 46232,-
mit 7% .n wrnuen,a er lttJt daher vom Zuclllagmge 
bis nr Zt~Altmg tm 7% Ziuen .n butlhlfm: 

1. cm den Bwrtdusclultss vom BetrtJge txm ...•.•. 8 10176,-
2. " TlaomtJB Bii.rgZ " " " • . . . . . . " 100,-
3. " Kt~rZ MerkZ " " " .•...•• " 600,-
W eilerB Bind die 7% ZiMtn6 wm den der Tlterese Gut tmd JM. 

poZdine Ft~uBt zugeunufmlm, in die 8paTkMBtJ ·w eitnJ eif&.~Vlegendtn6 
Beträgen, mit dieBtn6 Be1Ttigtn6 in die 8pMktJBBtJ W eitrtJ eif&.~Vlegen. 

9. Der Widerspruch der Leopoldine FtJUBt und deB Kt~rl Glas gegen 
die Beriicksiclttigwng der Heimttlgut/O'I'f1.tmltlf/ der Tlterese Gut t10D 

8 16000 winl tJU/ den &clttBtDeg gewicsm.17 LeopoZdine FtJUBt und 
Kt~rl GltJB Mbm sielt binnm einem JlOMt t&tJCit ZUBtelltMifl du 
V erleiltMI{/sbescltl1UJIIU tJuuuweiBen, daP sie da8 """ Erledigwng 
deB W idersprucltu notwendige 8treittHWft~ltren cmltM&gig gemACht 
Mben, tDidTigeu der VmeilUflgsbeBcltluP tJU/ AntrtJg eiMB jetlft 
durch den W iderspruclt Berecl&tigttm, ohne Rii.ckBicM auf dtna W Jder. 
Bpruclt tJUBgefii.ltTt tDmlefl. wii.rde.6811 

B egrii.ndung: 
Die VerteiZUflg erfol{Jte t&tJCit VorBCitTift der §§ 214 bis 227 EO. 
Der W iderBpruclt des Kt~rl Glas und der Leopoldine FtJUBt WtJT 

t~uf den RecMBweg .n wrtDeiBm, weil die EntBclt6idtMifl txm der Er
mittlung und F~ streitiger TtltumBtt:itide tJbltängt (§ 231 EO.). 

24./10. 1928. Dr. Held 

ZV.: Zust.-Bl. Nf'. 1-14., 16. TlaomtJB Büf'gl. 16. Ef'Btew. 

Antf'tJg du Ef'Bteltef'B nt~clt § 237 EO. 

2 E 140/28 
30 

mit N tJcltweiB der Bt~utJhlungen und Ef'lag def' 8parkautJ
büche1' und Erledigung. 

(Wie ON. 27, 28 in Beispiel IX.) 

Anmerkungen zum Beispiel X. 
• Siehe die Anmerkungen zum Beispit'll IX. - 1· Siehe § J 42, Abs. 1, 

2. E0.- 1 Siehe§ 142, Abs. 3 E0.- 1 Siebe§ 142EO. Zum Antragf~sind 
der betreibende Gläubiger oder der Verpßichtete berechtigt, es kann 
aber auch von Amts wegen angeordnet werden, daß die neuerliche 
Schätzung zu unterbleiben habe. - • Siehe § 142, Abs. 3 EO. -
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1 Siehe§ 164ff. EO.- 1 Die Anfdhrung dea Zustellungatagea'empfiehlt 
Hieb wegen der einzuhaltenden aehttigigen Frist zur Anbringung dea 
Antrages anf vorläufige Featstellnng dea Laatenatandea. - 7 Siehe 
§ 164, Aha. 1 EO. - 1 Siehe I 164, Aha. 2 EO. DieBe Tagaatzung 
kann auoh mit der Tagaatzung zur Feststellung der Verat~igerunga
bedingungen verbunden werden.- 1 Zu laden Bind 1\ie im 1 162 EO. 
genannten Peraonen. - 10 Die Ergänzung des Grundbucbaauazugea 
iat notwendig, weil die vorläufige FNtstellung des Laatenataudes nach 
dem letzten Grundbuehaatande zu erfolgen hat. 1 165 EO.- 11 Die 
Tagaatzung darf nicht eratreekt werden. § 164, Aha. 2 EO. - 11 Siebe 
oben Anm. 10. - 11 Siehe I 166, Aha. 1 EO. - u Siehe § 166, Abs. 1 
EO.- u Siehe § 165 EO. - 11 Wenn auf der zu verateigerten Liegen· 
achaft Simultanhypotheken einverleibt Bind, ao Bind Bie in dem im 
§ 222, Aba. 2 EO. angegebenen Verhältniaae in Anaatz zu bringen; 
ea Bind jedoch der Bereehnnng, wenn alle mit der Simultanhypothek 
belasteten Liegenaohaften verateigert werden, atat.t der RMte der 
Verteilungamaaaen die ermittelten Schätzwerte, wenn hingegen nur 
einzelne der Bimultan haftenden Liegenachalten verateigert werden, 
die Steueraehätzwerte (vgl. JMV. 10./7. 1897, RGBI. Nr. 174) aämt· 
lieber Bimultan haftenden Liegenachalten zugrunde zu legen. (V gl. 
das Beiapiel XI.) 

Forderungen von unbestimmter Höhe Bind nach dem angegebenen 
Böehatbetrage in Anaatz zu bringen; vorgemerkte Forrlerungen aind 
nur zu berdekaiehtigen, wenn die Rechtfertigungafriat noch nicht 
abgelaufen iat oder der Reehtfertigungaprozeß achon anhängig 
gemacht wurde. 

Lasten und Rechte, die vom Enteher ohne Anrechnung auf das 
Meiatbot zu übernehmen oder nach durohgefdhrter Verateigerung ohne 
Anaprueh auf Entachädjgung zu löschen Bind, Bind nicht in Anaatz zu 
bringen ( 1 166 EO. ). - 17 Der Beachluß über die vorläufige Featstellung des 
I.astenatandea iat innerhalb acht Tagen den Beteiligten (aiehe I 167 EO.) 
zuzustellen; er bildet die Grundlage für die Beurteilung der Zuläaaig· 
keit dea Widerapruchea mangelB. Deckung (jedoch unter Bedacht
nahme auf die Voraehrift dea 1 191, Aba. 1 EO.); für die Verteilung 
dea Meiatbotea iat jedoch die vorläufige Festatellung des Lasten
atandes nicht biil.dend. Gegen den Beachluß ist Rekura ~:uliBBig; 
gegen die Entacheidung II. Inatanz iat ein weiteres Recbtamittel 
unzuläasig (I 167 EO.). -- 11 Siehe 1 165 EO.- 11 'Ober die Schaden· 
eraatzpflieht dea Verpflichteten und jener Peraonen, welche bei der 
Verhandlung '0 her die vorläufige Feststellung dea Lasteuatandes wiaaent
lich Unrichtiges vorbringen, aowie über die Verhängung einer Mut
willenaatrafe vgl. § 168, Abs. 1 EO. Ein aolcher Antrag kann erat 
nach Durohfdhrung des Verateigerungaverfahrena beim Exekutiona
gerlebte gestellt werden und iat von diesem nach freier 'Überzeugung 
der Schaden featzustellen (§§ 273 ZPO., 168 Abs. 2 EO.). - 10 Wenn 
mehrere Gläubiger du Varateigerungaverfahren betreiben, einer 
deraelben aUBBCbeidet und deshalb die vorhandene Feststellung dea 
Lastenatandea nicht mehr alle Forderungen und Lasten umfaßt, 
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die dem nunmehr in besten Range stehenden betreibenden Gläu
biger vorangehen, so hat das Exekutionsgericht die fehlenden Posten 
rechtzeitig vor dem Versteigerungstermine nach den Vorschriften 
der §§ 165, 166 EO. durch Beschluß nach Einvernehmung der Be
teiligten uad des Verpflichteten festzustellen (§§ 206, Abs. 2 EO.). 
Ein solcher Beschluß hätte zu lauten: 

B. 
We~en AuBBCheidung det. betreibenden Gläubigers X . ..... um-

faßt die mit dem Beschlusse dieses Gerichtes vom . . . . . . . . erfolgte 
vorläufige Feststellung des Lastenstandes nicht mehr alle Forderungen 
und Lasten, welche dem nunmehr in besten Range stehenden 
betreibenden Gläubiger Y. vorangehen. Auf Grund der am ....... . 
gemäß § 206, Abs. 2 EO. gepflogenen Einvernehmung des Verpflich
teten, des betreibenden Gläubigers und der diesen vorangehenden 
Berechtigten, deren Ansprüche und Rechte bei der früheren Fest
stellung unberücksichtigt blieben, werden diese fehlenden Posten 
von Amts wegen festgestellt, und zwar: 

0.-Postzahl ....... . 
0.-Postzahl ....... . 
Zusammen ........ , 

so daß die dem in besten Range stehenden betreibenden Gläu
biger X. vorangehenden Forderungen samt den mit dem Beschlusse 
vom . . . . . . . . bereits festgestellten Forderungen mit dem Gesamt-
betrage von S ........ festgestellt werden. 

Gegen diesen Beschluß findet ein Rekurs nicht statt. Der be
treibende Gläubiger kann aber die Versagung des Zuschlages mittels 
Rekurses anfechten, wenn sie sieb auf einen nach § 184, Z. 8 EO. 
erhobenen Widerspruch gründet und der Lastenstand infolge einer 
bei seiner Ergänzung unterlaufenden Verletzung der Vorschriften 
der §§ 165, 166 EO. zu hoch bezüfert ist. 

1.f5. 1928. Dr. Held 
ZV.: Zust.-Bl. Nr . .... . 

- a1 Da die vorgeschlagenen Versteigerungsbedingungen von den 
Normativbedingungen abweichen, und zwar bezüglich des Vadiums 
(§ 147, Abs. l EO.)und bezüglichderBerichtigungdesMeistbotes (§ 152, 
Abs. 1 EO.), ist gemäß § 162 EO. eine Tagsatzung zur Feststellung 
der Versteigerungsbedingungen anzuberaumen, - 11 Über den Kreis 
der zuladenden Personen siehe § 162, Abs. 1 EO. - 11 Die Verhand
lung ist nach Möglichkeit ohne Erstreckung zu Ende zu führen; 
bei dieser können Anträge auf Abänderung der Versteigerungsbedin
gungen von allen geladenen Personen gestellt werden. - u Siehe 
§ 163 EO. - 16 Wird die Zwangsversteigerung eiaes land- oder forst
wirtschaftlichen Grundstückes bewilligt, auf das die Vorschriften des 
Gesetzes vom 13./12. 1919, StGBl. Nr. 583 (Grundverkehrsgesetz) 
Anwendung finden, so ist eine Ausfertigung des Versteigerungs
erliktes der Gemeinde, in der das Grundstück ganz oder zum größten 
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Teile liegt und der Mittlerstelle (§ 9 Grundverkehrsgesetz) zuzu
stellen, § 1~ des Ges. vom 13./12. 1919, StGBl. Nr. 583. (Die Ver
ständigung der Gemeinde St. Martin ist bereits durch Bezugnahme 
aufdas Zustellblatt verfügt.) Siehe auch§ 520 Geo. - 11 Siehe§ 175EO. 
- 17 Siehe § 176 EO. - 18 Es kann sich auch das Bedürfnis ergeben, 
daß bei der zwangsweisen Versteigerung von bäuerlichen Liegensr.haften 
die parzellenweise Ausbietung vorgenommen werde. Siehe bierüber die 
mit JME. vom 1./3. 1910, Z. 32963/9, JMVBl. 1910, S. 157 heraus
gegebenea "Beispiele für den Vorgang bei parzellenweiser Verstei
gerung von Liegenschaften". - 1' Macht bei der Zwangsvei"I!teigerung 
eines land- oder forstwirtschaftliehen Grundstückes, auf das die 
Vorschriften de~~ Grundverkehrsgesetzes vom 13./12. 1919, StGBl. 
Nr. 583 Anwendung finden, vor Schluß der Versteigerung die 
Gemeinde oder die Mittlerstelle oder ein von diesen namhaft ge
machter, den Bestimmungen der §§ 4 bis 7 entsprechender Bieter 
ein gleiches Anbot wie der Meistbietende, so ist ibm (dem namhaft 
gemachten Bieter) der Zuschlag zu erteilen, wenn die tlbertragung 
des Eigentums an den MeiMtbietenden den Vorschriften der §§ 4 
bis 7 widersprechen würde. Die Erteilung des Zuschlages kavn aus 
diesem Grunlle weder 'Dlit Widerspruch noch mit Rekurs angefochten 
werden. Machen sowohl die Gemeinde als auch die Mittlerstelle, oder 
von fliesen namhaft gemachte Bieter gleiche Anbote, so gebührt, 
wenn die Kundmachung des Staatsamtes für Land- und Forstwirt
schaft (§ 9) nichts anderes bestimmt, der Gemeinde (dem von ihr 
namhaften Bieter) der Vorzug (§ 17 zit. Ges.). Stellt ein von der 
Gemeinlle oder der Mittlerstelle namhaft gemachter Bieter ein Anbot, 
so hat er durch ein Zeugnis der Grundverkehrskommission darzutun. 
daß er den Vorschriften der §§ 4 bis 7 Grundverkehrsgesetz ent
spricht (§ 9 zit. Ges.). Es wird hier angenommen, daß die tlber
tragung des Eigentums an den Meistbietenden Josef Kobn den 
Vorschriften der §§ 4 bis 7 zit. Ges. widersprechen würde (allenfalls 
erfolgt diese Feststellung nach Einholung der Entscheidung der 
Grundverkebrskommi88ion); daher erfolgt die Erteilung des Zu
schlages an die Gemeinde. Vgl. auch die§§ 18, 19 des Ges. vom 13./12. 
1919, StGBl. Nr. 583 (Grundverkehrsgesetz) und§ 520 Geo. - 10 Siehe 
§ 181, Abs. 2 EO. - 11 Siehe § 182, Abs. 1 EO. - 11 Siehe §§ 190 
bis 193 EO. - 11 Siehe § 191, Abs. 1 EO. - 11 tlber einen Wider
spruch mangels Deckung ist immer gleich im Versteigerungstermin 
zu entscheiden; wegen Berücksichtigung oder Abweisung eines solchen 
Widerspruches kann die Entscheidung über den Zuschlag nicht an
gefochten werden (§ 191, Abs. 2, 3 EO.); im vorliegenden Falle ent
fällt aber eine Entscheidung über den Widerspruch, weil der Meist
bietende sich sogleich im Termine bereit erklärt hat, die Liegenschaft 
um das höchste Anbot samt dem zur vollen Deckung des wider
sprechenden Gläubigers noch fehlenden Betrage zu übernehmen. 
Wenn aber der Meistbietende oder derjenige, der nächst ihm das 
höchste Anbot im Termin gemacht hat, den Widerspruch mangels 
Deckung nicht auf diese Weise entkräftet, so ist der Zuschlag im 
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Versteigerungstermin zu versagen und der Beschluß sogleich zu ver
künden. Dieser Beschluß hätte zu lauten: 

.,Dem von ....... erhobenen Widerspruch wird stattgagebell und 
die Erteilung des Zuschlages der versteigerten Liegenschaft ....... . 
an den Meistbietenden . . . . . . . . um das Meistbot von . . . . . . . . ver
sagt, weil dieses nicht ausreicht, um die unter C.-Postzahl . . . pfand-
rechtlich sichergestellte, dem betreibenden Gläubiger ........ voran-
gehende Forderung des . . . . . . . . im Betrage von . . . . . . . . voll
ständig zu berichtigen." 

Dieser Beschluß ist auszufertigen und der betreibenden und 
verpflichteten Partei, sowie dem Meistbietenden mit E.-Form. 223 
zuzustellen. Nach Rechtskraft des BeschlU8Be8 ist das Versteigerungs
verfahren von Amts wegen gemäß § 193 EO. unter Verwendung des 
E.-Form. 227 einzustellen. - • Siehe oben Anmerkung 29. - 11 Siehe 
§ 194, letzter Abs. EO. - 17 Siehe § 194, Z. 7 EO. - 18 Siehe§§ l58ff. 
EO.; wenn die Liegenschaft schon unter Zwangsverwaltung steht, so 
geht diese mit dem Tage des Zuschlages an in eine Verwaltung zu
gunsten des Erstebers über (§ 161, Abs. 1 EO.). - 1' Siehe § 194, 
Z. 7 Abs. 2, EO. - to n Siehe § 183, Abs. 3 EO. - u Soferne nicht 
im einzelnen Falle mit Rücksicht auf die Person des Erstebers oder 
aus anderen wichtigen Gründen dagegen Bedenken obwalten, kann 
auch der Ersteher zum Verwalter ernannt werden ( § 159, Z. 1 EO.). 
- u Siehe §§ 108, 159 EO. -" Siehe JMV. vom 5./'· 1899, JMVBl. 
Nr. 14. - a Siehe §§ 195, 196 EO.- aa Siehe§§ 406, 546 bis 555 Geo. 
"Siehe§197EO. -•7 Siehe§§197,198EO. Vergl.dieBestimmungen 
des Grundverkehrsgesetzes vom 13./12. 1919, StGBl. Nr. 583, ins
besondere § 20. - u Siehe § 213 EO. - •• Siehe § 213, Abs. 2 EO. 
- 10 Siehe §§ 229ff. EO. _at Siehe § 229, Abs. 1 EO.- 51 Siehe § 215, 
Z. 1 EO. - 51 Die Heiratsgutforderung ist eine unverzinsliche, durch 
die Auflösung der Ehe betagte Forderung (§ 223, Abs. 3 EO.). -
"Siehe §§ 225 bis 227 EO. - 51 Siehe§ 223, Abs. 3 EO. - 11 Siehe 
JM. zu § 216 EO., Punkt 5. - 17 Siehe § 231, Abs. 1 EO. - 58 Siehe 
§ 231, Abs. 2 EO. - 18 Die Exekutionsordnung trifft noch besondere 
Bestimmungen über die Behandlung von einzelnen Forderungen und 
Ansprüchen bei der Meistbotsverteilung, und zwar iiber: 

a) pfandrechtlich sichergestellte Ansprüche auf jährliche Renten, 
Unterhaltsgelder und andere wiederkehrende Zahlungen(§ 219 EO.); 

b) pfandrechtlich sichergestellte Forderungen unter auflösender 
Bedingung (§ 220 EO.); 

c) pfandrechtlich sichergestellte Forderungen unter aufschie
bender Bedingung(§ 221 EO.); 

d) Forderungen, für die eine Simultanhypothek bestellt ist 
(§ 222 EO.); 

e) unverzinslich betagte Forderungen (§ 223, Abs. 3, 4, EO.); 
f) Forderungen, die aus einem gegebenen Kredite, aus einer 

übernommenen Geschäftsführung oder aus dem Titel der Gewähr
leistung oder des Schadenersatzes entstehen können (Kredit-Kautions
hypotheken, § 224 EO.); 
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g) Dienstbarkeiten und Reallasten (§§ 225, 227 EO.); 
h) bücherliehe Vormerkungen (§ 228 EO.). 
Im vorstehenden Beispiele wurde die Behandlung einer Heirats

gutforderung und eines Ausgedinges bei der Meistboteverteilung 
dargestellt. Das Beispiel XI enthält die Darstellung der Behandlung 
einer Simultanhypothek, das Beispiel Xfa, die Darstellung der Be
handlung einer Kredithypothek. 

Von der Aufnahme vollständig durchgeführter Akten bezüglich der 
unter a) bis c) und h) angeführten Arten von Ansprdchen wurde zwecks 
Raumersparung, und weil die Akten bis auf den betreffenden Teil des 
Verteilungsbeschlull8es den gleichen Inhalt haben, abgesehen. Es wird 
daher hier nur dargestellt, wie der Verteilungsbeschluß zu lauten hat, 
falls einer der in a) bis c) und h) bezeichneten Ansprdche vorliegt. 

Zu a) Annahme: fdr Josef Meier ist auf der versteigerten Liegen
schaft das Pfandrecht fdr eine lebenslängliche jährliche Rente von 
S 600 sichergestellt, welche halbjährig zu zahlen ist. Bei der Ver
teilungstagsatzung meldet der Rentner Josef Meier einen Blickstand 
von ................................................ S 300 
und das Deckungskapital an. Dieses wird im Einverständ-
nis aller Beteiligten mit .............................. S 10000 
festgesetzt und die zinstragende Anlegung in die SparkaiiB& X be
antragt. Wenn ein Einverständnis nicht zu erzielen ist, ist das 
Deckungskapital vom Richter, nötigenfalls nach Vernehmung von 
Sachverständigen, zu bestimmen. 

Der Verteilungsbeschluß hat in dem diesen Anspruch betreffenden 
Teile zu lauten: 

Zugewiesen wird: 
Dem Josef Meier auf Grund des Ubergabsvertrages vom ....... . 

zur vollständigen Berichtigung seines Rentenanspruches C.-Post
zahl . . . . von jährlich s 600, 
1. der fdr die Zeit vom l./1. 1926 bis 30.f6. 1926 rdck-

ständige Betrag von . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 300 
2. das Deckungskapital fdr die lebenslängliche Jahres-

rente von S 600 im Betrage von ................... " 10000 
Dieses Deckungskapital ist zinstragend durch Einlage in der 

SparkaiiB& X anzulegen, die Zinsen sind dem J osef Meier bis zu 
seinem Ableben auszufolgen. 

Beim Ableben des Josef Meier erlischt das Bezugsrecht des 
Josef Meier auf die oben· bezeichnete Rente und wird das hiedurch 
freiwerdende Deckungskapital von ................... S 10000 
den Gläubigem, deren Ansprdche auf die Verteilungsmasse nicht 
mehr (voll) zum Zuge gelangen, und zwar zur Berichtigung 1. der unter 
C.-Postzahl • . . . auf Grund des Kaufvertrages vom . . . . . . . . ein-
verleibten Forderung an Kapital ....... . 

7% Zinsen ....... . 
zusammen ....... . 

2. der unter C Postzahl . . . . auf Grund . . . . . . einverleibten Forde
rung des . . . . . . an Kapital . . . . . • zugewiesen. 
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Der Rest des Deckungsbetrages von . . . . . . . . wird dem Ver· 
pflicbteten zugewiesen. 

Zu b) Annahme: Auf der versteigerten Liegenschaft ist zu. 
gunsten der Marie Kraus das Pfandrecht für die Forderung von 
S 10000 unter der auflösenden Bedingung einverleibt, daß Marie 
Kraus nicht aus der Republik Österreich auswandere. 

Bei der Verteilungstagsatzung meldet Marie Kraus diese Forde
rung an und erklärt sieb bereit, die Rückleistung des Empfangenen 
für den Fall des Eintrittes der Bedingung sicherzustellen ( § 220, 
Abs. 1 EO.) und zu diesem Zwecke ein Einlagebuch der Sparkassa X 
mit der Einlage von S 10000 gerichtlieb zu erlegen. 

Der betreffende Teil des Verteilungsbeschlusses bat zu lauten: 
Zugewiesen wird: 
Der Marie Kraus die unter C.-Postzabl .... auf Grund der Ein-

antwortungsurkunde des Bezirksgerichtes . . . . . . . . vom ....... . 
GZ. . . . . unter rler auflösenden Bedingung, daß Marie Kraus aus der 
Republik Österreich nicht auswandere, pfandrechtlieb siebergestellte 
Forderung von .................................... S 10000 .. 
samt 7% Zinsen vom . . . . . . . . bis zum . . . . . . . . als dem Zuschlags· 
tage zur vollständigen Berichtigung durch Barzahlung. 

Gemäß § 220 EO. wird bezüglich dieses zugewiesenen Kapitalep 
von S 10000 verfügt: 

I. Marie Kraus hat die Rückleistung des empfangenen Kapitales 
von S 10000 für den Fall des Eintrittes der Bedingung sicherzustellen 
und hat vor Rechtskraft des Verteilungsbeschlusses (§ 220, Abs. 2 EO.) 
ein Einlagebuch der Sparkassa ........ mit der Einlage von S 10000 
gerichtlich zu erlegen. 

li. Wenn die unter I. bezeichnete Sicherheitsleistung rechtzeitig 
erfolgt, ist der Betrag von S 10000 der Marie Kraus nach Rechts
kraft dieses Beschlusses auszufolgen und gebühren ihr auch die 
Zinsen des als Sicherheit erlegten oben bezeichneten Einlagebuches. 

111. Wird dagegen die Sicherstellung verweigert, bzw. nicht 
rechtzeitig geleistet, so ist der zur Berichtigung erforderliche Betrag 
von S 10000 für die Zeit, bis der Nichteintritt rler Bedingung gewiß 
ist, zinstragend durch Einlage in die Sparkasse . . . . . . . . anzulegen 
und gerichtlich zu verwahren. Die bis dahin laufenden Zinsen sind 
der bedingt berechtigten Marie Kraus als Ersatz der ihr vertrags· 
mäßig gebührenden Zinsen auszufolgen. 

IV. Beim Eintritte der oben angeführten Bedingung hat Marie 
Kraus im Falle des Punktes II. den ausgefolgten Betrag von S 10000 
samt gesetzlichen Zinsen seit dem Tage des Eintrittes der Bedin· 
gung durch Erlag des Betrages von S 10000 rückzuleisten, wofür 
ihr auf ihren Antrag das zur Sicherheit erlegte Einlagebuch der 
Sparkasse ...... mit der Einlage von S 10000 ausgefolgt werden wird. 

Aus dem rückgeleisteten Betrage, bzw. im Falle III. aus dem 
freiwerdenden Deckungskapitale von S 10000 samt den abreifenden 



Lastenstandfestatell.; fiberbot; Heiratsgut; Ausged.; Widerspr. 415 

Zinsen seit dem Tage des Eintrittes der Bedingung, wird den Be
reclltigten, deren Ansprüche aus der Verteilungsmasse nicht mehr 
voll zum Zuge gelangten, und zwar: 

1. dem X. Y. zur Berichtigung seiner unter C.-Postzahl .... auf 
Grund des Urteiles des ........ vom ........ GZ •.... einver-
leibten vollstreckbaren Forderung 

an Kapital .......... . 
7% Zinsen ........... . 
Kosten .............. . 
zusammen ............ S .....•.. 

2. dem Z •....... zur Berichtigung seiner unter C.-Postzahl .... 
auf Grund des Schuldscheines vom ........ einverleibten Forderung 

an Kapital .......... . 
7% Zinsen ........... . 
zusammen ............ S .....•.. 

3. und der noch verbleibende Rest der V erteilungernaase dem V er
pflichteten • . . . . . . . zugewiesen." 

V. Sobald der Nichteintritt der Bedingung gewiß ist, ist das als 
Sicherheit geleistete Einlagebuch mit der Einlage von S 10000 
(oben II.), bzw. das Deckungskapital (oben III.) von S 10000 samt 
Zinsen der Marie Kraus, bzw. deren Rechtsnachfolger auszufolgen. 

Wie Forderungen unter auslösender Bedingung sind auch Forde
rungen zu behandeln, hinsichtlich deren im öffentlichen Buche eine 
Streitanmerkung oder die Anmerkung der Lösebungeklage eingetragen 
ist; ebenso auch die Forderung, in deren Rang unter der Beschränkung 
des § 38, 111. Teilnovelle zum abGB. eine neue Forderung ein
getragen ist. 

Ein angemerkter Rangvorbehalt nach § 37 der III. Teilnovelle 
zum abGB. ist nicht zu berücksichtigen, wenn bis zur Anmerkung 
der Einleitung des Versteigerungsverfahrens davon kein Gebrauch 
gemacht wurde. 

Zu c): Pfandrechtlich sichergestellte Forderungen unter auf
schiebender Bedingung, z. B. Konventionalstrafen wie oben unter b) 
unter Bedachtnahme auf die Bestimmungen des § 221 EO. 

Zu h): Bücherliehe Vormerkungen sind nur dann zu berück
sichtigen, wenn spätestens bei der Verteilungstagsatzung nach
gewiesen wird, daß das Verfahren zur Rechtfertigung der Vormerkung 
sich im Zuge befindet, oder wenn zu dieser Zeit die Frist für die Ein
leitung dieses Verfahrens noch nicht abgelaufen ist (§ 228 EO.). 

Ist das Pfandrecht vorgemerkt, so ist die Forderung als auf
schiebend bedingt (oben c); ist die Löschung vorgemerkt, so ist 
die Forderung als auflösend bedingt (oben b) zu behandeln. 

Wenn eine Anmerkung der Rangordnung für eine aufzunehmende 
Schuld im Grundbuche haftet und diese zur Zeit dt-r Verteilungs
tagsatzung noch wirksam ist, ist sie nach § 224 EO. zu behandeln 
(siehe Beispiel Xfa). 
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Xa 

Zwangsventftlgerong einer Liegenschaft; Wlederventeigerong ; 
Feststellong des .Ausfalles; Verteilongsbeschlo8; Kredftforderung* 

Aktenzeichen: 20 E 2340/28 Ezehtiomgerieht Wim 
Abteilung Nr. XX 

Aktenübersieht 
betreffend die ZwangiiVfJTiteigerung der Liegemoltaft GnM&dbuch tür 

dm Ill. Berirk Wim, E.Z. 1040 

;t Tag des 
§E Einganges 

Kurze Angabe des Inhaltes Blatt- Art und Tag 
c§ oder der zahl der Erledigung 
~z Errichtung 

--
1 2 8 ' 6 

1928 Antrag du Jo•ef x,.,.z auf bf'WiUigt 
1 9.f1. BewiZZigtmg der ZwangBfJer- 1/6 10./1. 1928 

Bleigerung 
--

Mitteilung dn Steuer- und 
"""' Akt 2-6 12./2. Katalterdaten und '1/10 12.f2. 1928 Sc häteung•p rotokolZ 

-----

'1 12./2. 
Aufforderu-ng nr Vorlage der 

11 """' Akt 
V erBtlligerung•bedifi{IUf&{lm 12./2. 1928 

-----------

8 28./2. 
Vorlage der 

12 """' Akt 
V 1!1'Bteigerung•b«lingangm 28./2. 1928 

-- -- --

9 2./3. Veuteigervngutlikt 13 """' Akt 
2.f3. 1928 

--

10 2.f3. 
Sehreibm wegm Beliannt-

14 """' Akt 
machung tle• Etlikte• 2.f3. 1928 

11 10.f4. 

-- ----

12 10./4. A nmeltlungm """' 16/19 ""'"' Akt 
V er•teigerunglteml.ine 10./4. 1928 

--

13 10./4. 

10./4. 
Protokoll über tlen 

20/21 """' Akt 14 
V erBteigerungBtermin 10./4. 1928 
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~ .. Tag des 
§ e Einganges 

Kurze Angabe des Inhaltes Blatt- Art und Tag 

~~ oder der zahl der Erledigung 
Errichtung 

--
1 2 3 4 5 

15 
1928 

Erteilung des Zuschlages 22 
eum Akt 

10./4. 10./4. 1928 
---

16 10.f4. Verlautbarung des Zuschlages 23 
zum Akt 

10.f4. 1928 
-- ------- -- - ---------·---- -- ---------

17 8.f5. 
Antrag auf 

24/25 
bewilligt 

Wiederversteigerung 8.J5. 1928 
-- ---·-- ------ --

18 19.f5. Aktenvermerk 26 
tum Akt 

19.f5. 1928 
-

19 19.f5. 
Versteigerungsedikt und 

27 
eum Akt 

Schrf'iben wegen Einschaltung 19.f5. 1928 

Protokoll über den 
20 15.f6. W i eaerverstei gflr1l ng s· 28f29 

zum Akt 

termin 
15.J6. 1928 

-- ----- - --- --- - --------- -- -------

21 15./6. Erteilung aes Zuschlages 30 
zum Akt 

I 15.f6. 1928 
- - ---- --- - --

zum Akt 
22 15.f6. Verlautbarung des Zuschlages 31 15.f6. 1928 
-- ------

Feststellung des Ausfalles eum Akt 
23 16.f6. und aer Kosten aer Wieder- 32 16.f6. 1928 

versteigerong 
--

24 18.f6. 
Antrag auf Anordnung dn 

33 
eum Akt 

Verteilungstagsatzung 18./6. 1928 

25 18./6. 
Tagsatzungsanordnung zur 

34 
zum Akt 

M eistbotsverteilung 18.f6. 1928 
-- ---- ---- -- -- -------- ---

26 10.f7. 
Anmeldung der Kredit-

35 
eum Akt 

foraerung aes Franz Göring 10./7. 1928 
--- - -· -------- - - --

27 16.f8. 
Protokoll über die 

36 
.wm Akt 

Verteilungstagsatzung 16.f8. 1928 
-- ------- --- -- -----------·---

28 Verteilung B besc h luP 37 
eum Akt 

16.f8. 16.f8. 1928 

29 1.J9. 
Antrag aes ErsteherB nach 

38/39 
bewilligt 

§ 237 E.O. 1.f9. 1928 

HELLER, Aktenmuster 111. 2i 
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Zustell
betreffend die Versteigerung der Liegeneohaft 111. H*flt:ute 

Datum Tag 

Nr. Namen und Adressen Vertreter und der 
der zu VentAndlgenden detlen Adreae Vollm. Ord· 

1 I 9 I 17 I 
I 

1 Magütrat Wieta, 4.f3. 
Abt. 41 1928 

- ~---- ------
2 SteuerotlminiBtration 4./3. 

für der& 111. Berirk 1928 
------

M agistratischss 4./3. 
3 Berirksamt für der& 19B8 

111. Berirk 
- ------

Faolarec'AMmgB· 
4./3. 

4 abtriltmg du Magi· 
stratisc'A. Berirksamtes 1928 
für der& 111. Berirk 

------
6 Zentrallammt 4./3. 

1928 
------

6 li'iMUprOktWatvr 4./3. 
19B8 

------
A rbeitmmfaU-

4./3. 7 wrBic'Ammg•autalt 
für Wieß, NietltfröBter. 1928 
reich tmtl BargerUantl 

------
8 Wiemr Gebiets- 4./3. 

kranmkas•e 1928 
------

9 HauptaMtalt für An· 4./3. 
gestelllemJersic'Ammg 1928 

-· ----------------
10 MagiBtratW ieß, Abt. 6, 4./3. 

W ertzawac'ABabgabe 1928 
------

V errec'AMmgsdeUe für 4.f3. 
11 die V ermögeMabgabe 1928 

tmtl Zwcmgsataleihs 
I 

Der Besohluß wurde rechtekräftig am I I I 
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blatt Geaehäftuahl SO E 2340/28 
Nr. S, Grundbuch für den 111. Buirk Wien, E.-Z. 1040 

der erfolgten ZuttellUDI des Beschl-

nunpnummer des zuzustellenden Belcbl!IPM Bemerkung 

I 19 28 I I I I I I I I 

I I 
-

20./6. 1'1./'l. 
1998 1928 

- - - --~- - - - -
20./6. 1'/.f'l. 
1928 1928 
---- - - - - - - - - - ---

20./6. 1'1./7. 
1928 1928 

---- - - - - -~- - - -

20./6. 1'l.f'l. 
1928 1928 

----- - - - - - - - - -
20.f6. 1'l.f7. 
1928 1928 
----- - - - - - - - -
20.f6. 17.f'l. 
1928 1928 
---- - - - - - - - - -

20./6. 1'1./7. 
1928 1928 

---- - - - - - -- - - -
20.f6. 17./'l. 
1928 1928 
----- - -

~]= 
- - - ---

20./6. 17./'l. 
11928 1928 

j20.f6. 17./7. 
1928 1928 
---- - - - - - - - -- --

20.f6. l'l.f'l. 
1928 1928 

• I I 

I I I I I I I I I 
27° 
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Datum Namen und Adressen Vertreter und Nr. der zu Verständigenden dessen Adresse der 
Vollm. 

12 Landesgericht für 
ZRB. Wien 

Sparkasse Baden, Dr. Karl Mar:e, lli.J3. 13 Rt!chtBanwalt, in Baden 
Baden 

1926 
·-----

Franz Göring, Dr. Karl TtJUB, 

14 Kaufmann, Wien I, Rechtsanwalt, 1.f8. 
Wien I, Woll- 1927 

Blutgasse N r. 2 
eeile Nr. 10 

15 Josef Kerl, Bäcker, 
Wien I ,GrabenNr.10 

16 
Frane GeUer, HtJUB-
besiteer, Wien III, 
Betegasse Nr. 10 

~---

17 
Paul Bchware, Kauf-

mann, Wien II, 
TaborstraPe Nr. 10 

- -

Thcodor Meister, 
18 Hausbesiteer, Wien 

III, Rennweg Nr. 70 

Der Beschluß wurde rechtskräftig am 
(Fortsetzung des Zustellblattes siehe S. 421.) 

Tag 

Ord-

1 I 9 I 17 I 

4./3. 

I 1928 
--------

12./1. 4.f3. 9./5. 
1928 1928 1928 
~--- -----

12.f1. 4.f3. 
1928 1928 

------
12./1. 4.f3. 
1928 1928 
------

12./1. 4./3. 
1928 1928 

------

9./5. 
1928 

-- --- ----

121.f1.i13.J3.118.f5. 
192811928 1928 

20 E 2340/28 
1 

Antrag auf Bewilligung der Zwangsversteigerung und 
Bewilligung. 

(Wie ONr. 1 in Beispiel IX, entsprechend geändert.) 

Schätzung. 

20 E 2340/28 
2-6 

(Wie ONr. 5 bis 9 in Beispiel IX. Die Liegenschaft samt Zubehör 
wurde auf S 100000 geschätzt.) 



Zwangsversteigerung; Kreditforderung; Wiederversteigerung 421 

der erfolgten Zustellung des Beschlusses 
-~--------·-----

nungsnummer des zuzustellenden Beschlusses Bemerkung 

I 19 I 28 I I I I I I I I I I 

l20.f5.117.f7. 
i 1928 1928 
------ - - - - -- - - -- -

20.J5. 17.J7. betreibender 
1928 1928 Gläubiger 

---- - - - - - - --- - - -

20./5. 17.J7. 
1928 1928 

-- ----- - - - - - -
20./5. 17./7. 
1928 1928 
--- - - -- - - - - - - -

20./5. 17.J7. V erpfZichteter 
1928 1928 

---- - - - - - - - - - --

20./5. 17.f7. Ersteher 
bei der ersten 1928 1928 V ersteigenmg 

-- ----·- - - - - - - - - -

17./7. 
Ersteher 

bei der Wieder-
1928 versteigenmg 

29.f5.126.f7., 
1928 1928 I I I I I I I I I I 

Aufforderung zur Vorlage der Ver
steigerungs bedingungen. 

(Wie ONr. 10 in Beispiel IX.) 

20 E 2340/28 
7 

20 E 2340/28 
8 

Vorlage der Versteigerungsbedingungen. 
(Wie ONr. 11 in Beispiel IX, entsprechend geändert.) 

20 E 2340/28 

Versteigerungsedikt mit Aufforde- 9 
rung zur Anmeldung. 

(Wie ONr. 12 in Beispiel IX, entsprechend geändert.) 
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20 E 2340/28 
Sehreiben wegen Bekanntmachung 10 

des Versteigerungsediktes. 

(Wie ONr. 13 in Beispiel IX, entsprechend geändert.) 
20 E 2340/28 

11-13-

Anmeldungen zum Versteigerungstermin. 

(Wie ONr. 17 bis 19 in Beispiel IX, entsprechend geändert.) 
20 E 2340/28 

14 
Protokoll über den Versteigerungstermin. 

(Wie ONr. 20 in Beispiel IX. Für die Liegenschaft samt Zubehör 
wurde ein Meistbot von S 90000 erzielt.) 

Erteilung des Zuschlages. 
20 E 2340/28 

15 

(Wie ONr. 21 in Beispiel IX, entsprechend geändert.) 

Verlautbarung des Zuschlages. 
20 E 2340/28 

16 

(Wie ONr. 22 in Beispiel IX, entsprechend geändert.) 

Eingangwennerk. 

.An das Exekutionsgericht Wün, .Abt. XX. 

20 E 2340/28 
17 

Betreibende Partei: Sparkasse Baden, Baden bei W im, vertreten durch 
Dr. KarZ Marx, Rechtsanwalt, Baden bei Wün; 

Verpflichtete Partei: Franz GeUer, HauBbeBitur, Wün III, Betegasse 
Nr. 10, 

wegen S 30000 s . .A. 

2fach, 1 Rubrik, 1 Beilage . 

.Antrag der betreibenden Partei auf Bewilligung der 
W iederversteigerung. 

In der oben bezeichneten Exekutionssache wurde bei der V ersteige
rung am 10./4. 1928 die Liegenschaft, Haus Nr. 10 in der Hetegasse, 
KNr. 1040, Grundbuch für den III. Beeirk, Wien, E.-Z. 1040, dem 
Herrn Paul Schware um das Meistbot tJOn 8 90000 ~~Ugeschlagen. 

Nach Punkt 4 der Versteigerungsbedingungen war Patd Selaware 
verpflichtet, am 25.f4. 1928 ein Viertel du Meistbotel bar eu Gericht 
zu erlegen. Diesen Erlag hat PauZ Bolaware bis heute, den 6.J6. 1928, 
nicht bewerksteUigt. 

Wir beantragen deshaZb durch unseren, mit OV. vom 6.f3. 1926, 
.A Beilage .A.f, ausgewiesenen Vertreter die Wied.erversteigerung 1 der oben 

' bezeichneten Liegenschaft auf Kosten und Gefahr des säumigen Erstehers 
Paul Schwarz. 
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(W eilerB beantf'agen wir die ButeUwng eima andlwen einstweiligen 
VeTtDalterB an SUZZ6 du hiuu bestellten ErsteherB und Auftrag an den 
ETBtelaer, die buogfmfm Früchte und Einkünfte gemäP § 157 EO. eurück· 
~BtGUen.) 

An Kosten werden t~erzeichmt ....... . 
Sparkasse Baden, durch Dr. Karl Mar:~: 

Berechmmgagnmdlage .... 

B. 
Betreibende Partei: Sparkasse Baden; 
Verpflichtete Partei: Franz Geiler, 

wegen S 30000 •· A. 

20 E 2340/28 
ev.--··-

17 

Auf Antrag der betreibenden Partei, Sparkasse Baden, Baden bei 
Wien, wird die Wiederversteigerung der Liegensehaft, Haus in Wien 
III, Hetl:gasaeNr.10, KNr. 1040, Grundbuch für den III. Bezirk Wien, 
E .• z. 1040, auf Kosten und Gefahr des säumigen Erstebers Paul 
Schwarz bewilligt. 

Die Wiederversteigerung unterbleibt, 1 wenn der säumige Er· 
steher innerhalb acht Tagen nach Zustellung dieses BeschlU88es die 
rückständigen Meisthotsraten samt Zinsen bar bei Gericht erlegt. 

Nach Rechtekraft dieses Beschlu8868 verliert die erste Versteige· 
rung ihre Wirksamkeit. 

Begründung: 
Der ETBüher hat die am 25.f4. 1928 fällige MeiBCbotBraü von 

S 22 500 nicM eu Gericht erlegt. Er ist dadurch mit der BericMigung 
dea MeiBtboüB säumig getoorden. Daher war dem Antrage auf Wieder· 

tleTB#.ßigerung atattftlgeben. 8.f5. 1928. Dr. Knorr 

ZV.: B. 1. Ersteher tMt SohrijtBaw; 2. Vertreter dea betreibenden 
Gläubigers. · 

Kal. 18.f5. 1928 (RecMakraft; AnortJt.wng dea muen Termines).• 

20 E 2340/28 

Aktentiermerk t10m 19./5. 1928. 18 
20 E 2340/28 

Der Beachl.uP t10m 8.f5. 1928, 17 , iBt rechtskräftig; 

der säumige Ersteher Paul Schwar• hat die rückständige MeiBtbotaraü 
nioM erlegt. Dr. Knorr 

Siehe Kanzlei: Gnmdbuchaauang ergätuen. 
19.f5. 1928. Dr. Knorr 

20 E 2340/28 
19,20 

Versteigerungsedikt und Schreiben wegen Einschaltung 
des Ediktes. 

(Wie ONr. 12, 13 in Beispiel IX.) 
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20 E 2340/28 
·---21--

Protokoll über den Wiederverateigerungstermin. 

(Wie ONr. 20 in Beispiel IX. Bei der Wiederversteigerung wurde 
ein Meistbot von S 70000 erzielt.) 

Erteilung des Zuschlages. 

(Wie ONr. 21 in Beispiel IX.) 

Verlautbarung des Zuschlages. 

(Wie ONr. 22 in Beispiel IX.) 

B. 
Betreibende Partei: Sparka&se Baden; 
Verpflichtete Partei: FraM GelleT, 

wegen S 30000 s. A. 

20 E 2340/28 
22 

20 E 2340/28 
23 

20 E 2340/28 
24 

Bei der Wiederversteigerung der Liegenschaft, Haus in Wien 
lll, Hetzga&se Nr. 10, KNr.1040, Grundbuch für den III. Bezirk Wien, 
E.-Z. 1040, hat sich folgender Ausfall am Meistbote ergeben: 

Da& Meistbot des ErsteherB PaulSchwarz bei der Verstei-
gerung am 10.f4. 1928 betrug ........................... S 90000 

Das Meistbot bei der Wiederversteigerung am 15./6. 1928 
betrug ............................................... " '10000 

Daher beträgt der Ausfall am Meistbote ............. S 20000 
Die Kosten der Wiederversteigerung für Stempel und 

Ediktseinschaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2 000 
Der Ausfall am Meistbote einschließlich der Kosten der 

--:::--::-:::-=::. W iederversteigenmg wird mit • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 22000 
festgesteUt. • 

Die betreibende Partei und jeder der übrigen auf das Meistbot 
gewiesenen Personen können zur Hereinbringung dieses Betrages, 
insoweit er nicht aus dem vom Ersteher PauZ Schwarz erlegten V atlium 
von S 10000 (und den MeistbotBraten von •....... ) berichtigt wird, 
nach Recl&tskrajt dieses Besol&Zusses auf das übrige V erm6gen des Er
stehers Paul Schwarz zugunsten der V erteilungsma&se Eukution führen. 
Der Antrag ist bei diesem Gerichte zu stellen.• 

ZV.: Zust.-Bl. I bis 1'1. 
16.f6. 1928. Dr. Knorr 

20E 2340/28 
25 

Anordnung der Verteilungstagsatzung. 

(Wie ONr. 23 in Beispiel IX.) 
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An da8 Exekutionsgericht Wien, Abt. XX. 
Betreibende Partei: SparkaBse Baden; 
Verpflichtete Partei: Franus GelleT, 

wegen S 30000 s. A. 

20 E 2340/28 
26 

Anmeldung der Kreditforderung des Franz Göring, 

Kaufmann, Wien I, BlutgaBse Nr. 2, vertreten durch Dr. Karl Taus, 
.Bechteamoalt, Wien I, WoU.eile Nr.10. 

2faoh, 1 Rubrik, 2 Beilagen. 
In der oben bezeichneten Eukutionsaaohe ist für den 16./8. 1928, 

9 Uhr vormittags, bei diesem Gerichte die Tagsatzung zur Verteilung 
des Meistbotel der am 15.f6. 1928 wiederversteigerten Liegenschaft: 
Haus, Wien Ill, HetzgaBle Nr. 10, KNr. 1040, Grundbuch für den 
III. Bezirk Wien, EZ. 1040, anberaumt. 

loh melde zu derselben die zu meinen Gunaten auf dieser Liegen
schaft unter 0 Poatzahl2 auf Grund des Vertrages vom 1.f8. 1922 ein
verleibte Kreditforderung 1 von S 60000 B. A. mit dem Beifügen an, 
dafJ mir gegen den Verpflichteten auf Grund dieses K reditverhältniBBea 
eine Forderung von. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 20 000 
samt 10% Zinsen vom 15.f6. 1927 bis 15.f6. 1928 ....... " 2000 

zusammen .. . .. .. . .. . .. B 22 000 
entstanden sind. Beweis: Die notarielle Beatätigung vom 15.f6. 1927, 
Beilage A.f. A. 

Ich beantrage tlurch meinen, mit OV. vom 1.f8. 1927, Beilage B.f, B. 
ausglltDieBenen Vertreter unter HinweiB darauf, dafJ ich diese Forderung 
achon zum Verateigerungatermine 7 angemeldet und mich mit der tlber
nahme des Kapitales durch den Ersteher einverstanden erklärt habe; Zu
weisung aus dem Meistbote. 

Franz Göring durch Dr. KarZ Taus 

Protokoll 
über die Verteilungstagsatzung. 

(Wie ONr. 25 in Beispiel IX.) 

VerteilungabeachlufJ. 

20 E 2340/28 
27 

20 E 2340/28 
28 

In der Exekutionssache Sparkaase Baden, Baden bei Wien, ver
treten tlurch Dr. KarZ Marx, Rechteanwalt, in Baden bei Wien, wider 
FranzGeZZer, Hausbesitzer in Wien III, HetzgaBle Nr.10, wegen B 30000 
B. A., wird daB Meistbot für die am 15.f6. 1928 wiederversteigerte Liegen
schaft: Haus in Wien lll, HetzgaBBe Nr. 10, KNr. 1040, Grundbuch 
für den III. Bezirk, EZ. 1040, nach der am 16.f8. 1928 gepflogenen 
mündlichen Verhandlung verteiU, wie foZgt: 

Die V erteilungBmaBBe beträgt: 
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An Meistbot ....................•.............•....•. 8 '10000 
(olaM Ziu•); 

Der oom säumigeR Erstelatw PHI Bch'IIHJ'I'• laereingelwacAie 
Aufall •.•.....•..••••.•.•••••.•..••..••.•..••.••..•• ,. 22000 

.tUBafiHr&eft .. . .. .. .. • .. • 8 92000 
Hitwau t11erdeta .ugltlliu•: 

A. Vor••g•posten: 
I. dem österreicM8c1&6ft BudesscluatH auf Gnmd du Rücbtatlds

aVBtlltrises des MagistraUBc16ft Berirksamtesfür tleRill. Berirk Wieft 
oom 15./8.1928, Z. 4400, die rücketMtdige GnmdBteuer für ciGs Jalw 
192'1 sa1M 12% ZiueR oom 15.f8. 1927 bis 16.f8. 1928, .tUBam-
men ............................................... 8 48 
rur ooUsttmdig• BmcMigurtg tltlrch B~. 

B. N aoh der büderUden Rangordnung: 
I. der Sparkasse Baden die unter 0 Podlai&Z 1 pftmdreoM

Iioh Biolatwgestellte Darle1&6ftsfordert.mg auf Gnmtl du Bo'Auld
•cleiMB oom 1.f7. 1920: 
Kapital ••.•.••••••••.••.••••...•••••••••••...•.•...• 8 30000 
st~N 10% Ziu• oom 15.f8. 1926 bis 16./8: 1928 ........... ,. 6000 
ProH/Jkosten .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ,. 340 
Eu~kosten .................................•... ,. 460 

.fUBGmmeta • • • • • • • • • • • • • 8 36 800 
und -.ar die ZiueR und Kosten t/Oft .tUBammen 8 6800 tlt&f'Ch Bar
.a1Zung und das Kapital t/Oft 8 30000 tlt&rch tfbemahme. 

II. Dem Frau Göring, Kaufmann, Wieft I, Blutgasse Nr~ 2, die 
unter 0 PoBfllalZ 2 eittWirleibte KredMfordert.mg auf Gnmtl du Kredit
vertrages oom 1.f8. 1922 im Betrage t/Oft 8 60000 mit dem t100h tJtw· 
bleibetldeR JleiBtbotweBte t10t1 8 65162, und -.ar: 

1. die ilm GUB dem getlldlarten Kredite bereits ~ 
Fordert.mg 1 tiOß ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 8 20000 
samt 10% Zw• oom 16.f6. 1927 bis 16.f6. 1928 ........... ., 2000 

...ammen . ...•.••.•.•. 8 21000 
.ur ooUdtmdigeR BmcMigurtg der Zw• tiOß 8 2000 tlt&rch 
B~ und du Kapitales tiOß 8 20000 tlt&rch tfbemalme; 

2. der durcl diese ZUtDtriBung moM aufge116hrte Teil du Kredit
betrages im Betrage f10tl •••••••••••••••••••••••••••••••• 8 33162 
t~~ird durch Zuweisung dieses Betrages berichtigt. Dieser Betrag ist durch 
Einlage itadieZentralsparkassederGemeinde Wieft .Sutragend~•; 

3. rJie abreif6RdeR zm..• rind, VtlbesclaadeC der Vtwt~~endtmg du 
erlegtet~ Betrages für die dem Ft'MIII Göring GUB dem K'l'tlditvertrage 
taeU efttBte~ Auprücl&e, tDie folgt .,. ~: 

4. bis .um Betrage wm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4 848, 
mit weklem Frat~~~ Göring molt .um Zuge geltmgte, .ur V twtiOUdtmdi
gutag des ttiolt aufge•elarteta K reditlöcbtbetrages t10t1 8 60 000; diese 
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ZiMen Bind dem unter 11/2 tlfiiUBchafftmden. Einlagebuche dn Zentral
sparkasse dn Gemeinde W ifm neulegen; 

5. die weiter t10n dem Kapitale t10n 8 33152 abreiftmden. ZiMen 
werden den nicl&t mehr .um Zuge gelangtmden. Berechtigten1° nach der 
Rangordnung ihrer AMprüche .ur Bericl&tigung der Zinsen und Kosten, 
und sodaml .ur BerichtigUng ihrer KapitalsforiJerungen tugetDiesen, 
und II'War: 

a) dem Josef KerJ, Bäcker, Wien I, Graben Nr. 10, .ur 
Berichtigung seiner unter 0 PosteahZ 3 auf Grund des Kauf
vertragu oom 10.f7. 1926 einverleibten Forr!Mung an 
Kapital . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 20 000 
samt 10% ZiMen oom 16.f6. 1927 bis 16./6. 1928 ........... " 2000 

.tUBammen . . . . . . . . . • . . . 8 22 000 
b) die nach voller Bericl&tigtmg der Forderung des Josef Kerl (5a) 

etwa noch weiter abreiftmdtm Zinsen werden dem V erpflicl&tettm euge
tDiesen; 

c) der nach Beendigung du K reditverl&ältnieses t11m dem erlegten 
Kapitale noch erübrigende Betrag wird, wenn die Forderung du Josef 
KerZ aus den ZiMen noch nicht oder noch nicht voll berichtigt ist, dem 
Josef Kerl, undii'War .JUnäcl&st .ur Berichtigung der ZiMen und sodann 
du Kapitales; 

d) ein nach voller Bericl&tigung aller diuer Ansprüche etwa noch 
verbleibtmder Rut aber dem V erpflicl&tettm11 eugetDieBen. 

Der Ersteher hat .u bezahlen 7% ZiMen11 oom Zuschlagstage bis 
.um Tage der Zahlung, und II'War: 
1. oom Betrage t~tm 8 48 dem Osterreichischtm BundeBBcl&atu, 
2. " " " 6800 der Sparkasse Baden, 
3. " " " " 2000 dem Fran~~ Göring. 

Begründung: 
Die Verteilung erfolgte nach den VonchriftM dn §§ 214 bi8 224. 

16./8. 1928. Dr. Knorr 
ZV.: Zust.-BJ. Nr. 1 bis 17. 

20E 2340/28 
Antrag des Ersteheu nach §237 E0.11 u 30 

und Erledigung. 
(Wie ONr. 27, 28 in Beispiel IX.) 

Anmerkungen zum Beispiel Xa. 
• Siehe die Anmerkungen zum Beispiel IX. 
• Siehe § 154 EO. - 1 Siehe § 154, Abs. 2, EO. - 1 Mit der An

ordnung des Termines zur Wiederversteigerung ist zweckmäßiger
weise bis nach Rechtskraft des BesehlU88e8, mit welchem die Wieder
versteigerung bewilligt wurde, zuzuwarten, weil diese zu unterbleiben 
hat, wenn der säumige Ersteher innerhalb der Rekursfrist (acht Tage 
nach Zustellung des Besehlu88e8) die rückständigen MeistbotBraten 
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samt Zinsen bar bei Gericht erlegt. - ' Die Feststellung des Ausfalles 
am Meistbote und der Kosten der Wiederversteigerung erfolgt von 
Amts wegen. - 1 Siehe § 155, Abs. 2, EO. - • Siehe § 224 EO. -
7 Siehe § 171, Abs. 3, EO. - 8 Siehe § 211, Abs. 1, EO. - 1 Siehe 
§ 229, Abs. 2, EO. - 1o Siehe § 224, Abs. 2, EO. - u Siehe § 224, 
Abs. 2 und § 219, Abs. 2, E0.-11 Siehe JM. zu § 216 EO., Punkt5. 
- 11 In rliesem Antrage werden zugleich die Barzahlungen und Erlag 
des Sparka88ebuches ausgewiesen. - 1' Bezüglich der Ergänzungen 
des Grundbuchsauszuges siehe Beispiel IX, Anm. 29. 

XI 
Zwangsversteigerung; Simultanhypothek; Verfahren naeh 

§222 E. 0.; Feststellung und Einverleibung des Ersatzanspruches.* 
Aktenzeichen: 3 E 250/28 Buirka gerloht Hietzing 

Abteilung Nr. III 
Aktenübersicht 

betreffend die Zwangsverateigerung der Liegenschaft Gru,ndbuch 
Hietm&g E. Z. 200 

~t Tag des = e Eingange~ Blatt- Art und Tag :I§ oder der Kurze Angabe des Inhaltes zahl der Erledigung ~z Errichtung 
0 
-- --------~--

1 2 3 4 5 

1 1928 Antrag du F~ König auf 
1/6 

bewilligt 
1.J3. Zwangsversteigerung 2.J3. 1928 

--

2 2.J3. Anordnung der Schätzung 'l 
mm Akt 
2.J3. 1928 

3 3.J4. Sc h äteungs p roto ko Zl 8/9 
eum Akt 
3./4. 1928 

4 3.J4. 
A ulforderung eur Vorlage der 

10 eum Akt 
Versteigerungsbedingungen 3.J4. 1928 

--

5 15.J4. 
Vorlage der Versteigerungs· 

11/16 
eum Akt 

bedingung.m 15./4. 1928 

eum Akt 20./4. 
6 20./4. Versteigerungsedikt 1'1 1928 Termin 

5.J8. 1928 

'l 20./4 
Schreiben wegen Bekannt-

18 
.um Akt 

machung des Ediktes 20./4. 1928 
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Qt Tag des 

=~ Einganges 
Kurze Angabe des Inhaltes Blatt- Art und Tag 

oder der zahl der Erledigung ~z Errichtung 

1 2 s 4 6 

8 
1928 

!~9/80 
.rum Akt 

15.f7. 15.f7. 1928 
-- ------------

9 18.f7. Anmeldung 21!22 
mm Akt 

18.f7. 1928 
------ , .. , .. ---- ·------ -

10 21.f7. 
mm Akt 

21.f7. 1928 
·-

Protokoll über den .mm Akt 
11 5./8. Versteigerungstermin 25/26 5.f8. 1928 

. -

12 5.f8. Erteilung des Zuschlages 27 
.rum Akt 
5./8. 1928 

----·-- ·- ·--

13 5.f8. 
Verlautbarung des 

28 
.rum Akt 

Zuschlages 5.f8. 1928 
-- -- -------- ----------- -. --

14 6.f8. Erlag des Meistbotes 29/30 
.mm Akt 

10./8. 1928 
------------

15 10.f8. 
Tagsatmngsanordnung .eur 31 

Tagsatmng 
Verteilung des M eistbotes 2.f9. 1928 

----- ----

16 20.f8. 
Fordert.ngsanmeldung des 32f33 

.rum Akt 
Franz Baier 20.f8. 1928 

-- ----- -----·- ·- ---

17 2.f9. V erteilungstagsat.mng 34 
zum Akt 

2.f9. 1928 
----- --- -----

18 5.f9. Ve'TteilungsbeschluP 35 
.rum Akt 
5.f9. 1928 

-- -- - -- ---- ----

19 18.f9. 
Antrag des ErsteherB nach 

36/37 
bewilligt 

§ 237 E.O. 20.f9. 1928 
-- .. ----- ----- . ------

Antrag des Franz Klaus auf bewilligt 
20 20./9. Einverleibung des Ersatz- 38 20.{9. 1928 

anspruchesnach § 222 E.O. 
----- --------- ---- --- ------
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Nr. 

1 

--
2 

3 

--

4 

6 

--
6 

--

7 

--
8 

9 

10 

11 

Exekutionsakten 

Zuatell

betreffend die Verateigerung der Liegenachalt Wien XIII, 

Datum Namen und Adressen Vertreter und der der zu VentAndlgendeu dessen Adresse VoDm. I I l 6 

Magistrat Wien, 22./4. 
Abt. 47 1928 

--~--- -----
818t1Madministratioo 22./4. 
für den XIII. Buirk 1928 

-- ------
MagimatiBchu 22./4. Beeirkaatm für den 1928 

XIII. Buirk 
------

Fachrechnvnga-
abteilug du Magi- 22./4. 
nratiBclhen Buirk•- 1928 

amteaj.d.XIII. Blftrk 
-- ------

ZenWcllW:amC 22./4. 
1928 

------

Fitaafl.fJWOlcuralvr 22./4. 
1928 

--------
A rlHJitervnfallveraiclul-

22./4. r;'.'Jjaueau für w ieß, 
. tmd BtWgenland 1928 

--------- --------
Wiener Gebit/U- 22./4. 

fmmkenkGBIIJ 1928 
-- -- ---

HGUpeaflllaU für An- 22./4. 
gmellle'lwwl'ie1aenmg 1928 

------
M agiltrat Wien, 22./4. AbC. 6, Wm-
euwachBabgabiJ 1928 

--------
V err~JChRtmgllleUe für 22./4. die V M'MÖgeRiabgabe 1928 ud Zwaraga~ 

Der Beschluß wurde rechtakräftig am I 
(Fortsetzung des Zustellblattes siehe S. 432, 433.) I 
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blatt 3E 260/28 

H~eratrafle Nr. 180, Grundbuch Hietring, E.-Z. 200. 

Tag der erfolgten Zustellung des Beschluuea 

Ordnungsnummer des zuzustellenden Besehluuea Be-

I I I I I I I I I I 
merkung 

18 

7.f9. _I_ 1928 
- - - - - - - - - - --

7./9. _I_ 1928 

7.f9. 
1928 

-- - - - - - - --- - - - ---
7.f9. I 
1928 _I_ 

- - - - - - - - - - --
7.f9. 
1928 
-- - - - - - - - - 1- - - - --

7.f9. 
1928 
--- - - - - - - -~-- - - -- - --

7.f9. 
1928 

I 

-- - - - - -- - - - 1- - - ·----
7.f9. 
1928 
-- - - -~- - - - - 1- - - - --

7.f9. 
1928 
-- - - - - - - - - - - - - ----

7.f9. 
1928 

-- - - - - - - - - - - - - ---

7.f9. 
1928 

I I I I I I I 
I 

I I 
I 

I I I I I 
I I I 
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Datum 
Nr. Namen und Adressen Vertreter und der 

der zu Verständigenden dessen Adresae Vollm. I I 1 6 

12 PauZ Merkl, Wien 3.f3. 22.f4.1 
XIII, Titlgatse Nr. 8 1928 1928 ! 

-- --- -------
Dr. Karl Dobler, 

Frans Kthaig, Wien I 
13 XIII, WoUergaase 

Recht8an1valt, 20./1. 3.f3. 27.f4. i 
Wien XIII, 1927 1928 1928 I 

Nr.10 .Altgaase Nr. 16 
-- ~---- -------------- - ~- ------ ------

Josef Kerl, Kauf· 3.f3. 27./4. 
14 mann, Wien II, 

PraterBtraPe Nr. 17 
1928 1928 

-- --~ --------
Dr.Karl Mauer, 

15 Frans Baier, Wien I, Rechtsanwalt, 2.f1. 3.f3. 27.f4. 1 

K umpfgaase N r. 2 Wien I, 1926 1928 1928 
Wo'UuileNr.10 

-- "-" ------- --- ---
Dr. Frans RoBen, 

16 Frans Klaus, Wien I, Recht8anwalt, 10.f1. 3./3. 27./4. 
Tuchlauben N r. 4 Wien I, 1927 1928 1928 I 

BrandatätuNr. 6 
---- ---- ------

Der Beschluß wurde rechtskräftig am 12.f3., 6.f6. 
1928 1928 

Bezirksgericht Hietzing. 
Eingelangt: 1.f3. 1928, 10 Uhr vormittags. TZ 444/28 
2fach, 10 Rubriken, 3 Beilagen. 

3 E 260/28 
1 

An daB Bezirksgericht Hietftng, Abt. III. 
Betreibende Partei: Frans Kthaig, Kaufmann, Wien XIII, Woltef'· 

gaBBe Nr. 10, 
tiertreten durch: Dr. Karl Dobler, Recht8anwalt, Wien XIII, .AU. 

gaase Nr. 16; 
Verpflichtete Partei: Paul MerkZ, Hauabeaiteer, Wien XIII, Titl· 

gaase Nr. 8, 
wegen 8 1200 '· Ngb. 

2facll, 10 Rubriken, 3 Beilagen . 
.Auf Grund des vollBtreckbaren Urleiles dieses Geridtes wm 12.f1. 

3 0 16.5/28 
1928, 13 , beantrage ich mangels Zahlung unter Anac1lluP des 

.A. Grumlbuchsaussuges vom 21.f2. 1928, Beilage A.f,unddes Interessenten· 
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Tag der erfolgten Zustellung des Beseblusaes 
-~ 

I 
Be-Ordnungsnummer des zuzustellenden Beschlusses 

merkung 
18 I I I I I I I I I I I I 

7.f9. I I 
1928 
---~- -------- - - -- - --- --- -----

7.f9. 
1928 

------------- - - - - - -- - ---

7.f9. 
1928 

--------------- - -- - - - - ---
7./9. 
1928 

--- - ------ - -- - - -- - -- -----· 

7.f9. 
1928 

--------------- - - ----- - - -~-

I I I I I I 
\16.f9.1 I 

I 

I I I I 

I 
I I I I I I I I 1928 I 

1Jef'eeichnillses, Beilage B.f, duTch meinen mit (}rigino.ZooUmacht vom B. 
20.fl. 1927, Beilage O.f, ausgB'Wiesmen VerlTetet" die Erlassung nach- C. 
stehendeT 

Exekutions bewilligung: 
30165/28 

[Auf Grund des Urleiles dieses Gerichtes vom 12.f1. 1928, 13 ~-

wird der betreibenden Partei FTam König, Kaufmann, Wien XIII, 
WoZtergaBBe NT. 10, verlTeüm dunh Dr. KaTZ Doblttr, Recl&t8an111alt, 
Wien XIII, Altgtuse NT. 16, wider die verpflichtete Partei Paul 
MBTkl, HausbesiteeT, Wien XIII, Titlgasse NT. 8, zur ßereinbringung 
der vollstreckbaren Forderung "'"" S 1200 samt 7% Zinsen seit 1.f1. 
1927, S 69,70 Prozellkosten und der Kosten dieses Ansuchens, 1\ie 
Zwangsversteigerung der Liegenschaft, Haus in deT HieteingeT· 
stTa/Je NT. 180, CNT. 200, Gmndbuch Hieteing, EZ. 200, bewilligt. 

Als Exekutionsgericht bat das geferligte Gericht einzuschreiten. 
Die Schätzung der Liegeilschaft wird angeordnet; zwei Sach

verständige Bind beizuziehen. 
HELLER, Aktenmuster 111. 28 
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Das gef~ Gericht hat die Einleitung des Versteigerungs
verfahrens anzumerken und die Beteiligten zu verständigen.] 

Die Eintragungsgebflhr von 8 ........ wurde in Stempelmarken 
entrichtet. 

F'faM König du1'0h D'f. KarZ Dobltir 

An Kosten werden verzeichnet ....... . 
Berechnungsgrundlage ....... . 

Spiegel (Lustrum): EZ. 200 fHieteing Keine Realeukutüm an'Mngig. 
Kein Anstand. 

1.f3. 1928. 1.f3. 1928. 

Langer, Gdbf. Bader, Kel.·Di'f. 

B. 
[.Aua .Ant'fag ONr. 1.] Ko1t. 8 72,14. 
Bei&ats: Der betrribentkn Partei tllird aufgetragen, eintm YO'f· 

&chuP für die 8cluite1mg•· tmd Edi'clleimc'AaUungsko"- txm 8 600 
binnen drei W oc'Aen Mch Zustellung dieses Buc'Aluase1 beim Geldbuche 
diue1 Geric'htu eu erlegen, tllidrigtm~ das Verfahren nach§ 200/3 EO. 
eingestellt toerden toürde. 

2.f3. 1928. D'f. Fürst 

ZV.: Zust.·BZ. Nr. 12 bis 16. Siehe Onmdbuch. 
VoU.Ogtm in OPosteahZ U. 

Kal.: 1./4. 1928. 

Beilage .A. 

3.f3. 1928. 

Grundbuchsauszu~ 

Langer, Gdbf. 

eu 3 E 260/28/1 

Zahl der Grundbuchseinlage 200. Katastralgemeinde: Hietring. 

A. 

Postzahl I Katastral·l Bezeichnung der Parzelle 
zahl (Hausnummer, Kulturgattung) 

1 
I 

320 I Bauarea, Haus in der HietringerstraPe Nr. 180 

Postzahl Eintragung 

Postsahl B Anteile 

1 Paul Merkl 1. 
I 
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Postzahl c 
------ ----------------------------------------1 
1-10 

s g 
l------1-------------------------------~~------

11 Eingelangt 10./11. 1920, Z. 444. 
Auf Grtmd du KauftJerlrages oom 8./11. 1920 
toird das Pfandrecht für die KaufschiUings
fordenmg des Josef Kerl im Betrage oon S 6000 
(fünftaUBend SchiUing) aamt 8% Zinsen, 8% 
V erngsrinsen und eitae N ebengebührensicherstel-

. Zung oonS 800 (achthundert SchiUing) eitwerleibt. 6 000,-
1-----1 

12 Eingelangt 12./6. 1926, Z. 640. 
H aupteinlage. 

Auf Grtmd des Schuldscheinu oom 10.f6. 1926 
Ulird das Pfandrecht für die Darlehensforderung 
des Ff'G'M Baier im Betrage oon S 30000 (dreißig· 
taUBend Schilling) samt 9% Zinsen, 9% Ver
ngsrinsen und eine N ebengebührensicherstellung 
von 8 3000 (dreitaUBend Schilling) eintJerleibt. 

Nebef&6inlage Gruntlbuch Lainz, EZ. 32 30 000,-
-------1---~-

13 Eingelangt 24./10. 1926, Z. 940. 
Auf Grtmd du Schuldscheines oom 23./10; 1926 
Ulird da8 Pfandrecht für die Dt~~rlehensforderung 
du Fran. KlaUB im Betrage oon S 60 000 
(fiM&frigtaulend Schilling) aamt 16% ZiMen, 
16% Ver"'!!••insen und ei11e Nebengebühren
aicherateUung t'On S 6000 (fünftm.send RchiZ-

Zing) eintJerleiht. 60 000,-

Grundbuchaamt Hieteing, am 27./2. 1928. 

L.-S. Langer, Gdbf. 

Ergän•t: 
.d, B.: tHWerändert. 
0: Einleitung du V erateigerungst•erfahrens 0 Poste. 14 angemerkt. 

Grundbuchtamt Hietring, am 3./4. 1928. 

L.-S. Langer, Gdbf. 

Ergän•t: 
A, B, 0: untJerdndert. 

Grutadbt&chlamt HiciAng, am 16.f4. 1928. 

L.-S. 
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Ergänzt: 
.A, B: unverändert. 
0: unter OPoste. 15 Versteigenllngmrmin angemerkt. 

Grwndbuchaamt Hieteing, am 1.f8. 1928. 
L.-8. Langer, Gdbf. 

Ergänzt: 
A, B, 0: unverändert. 

Gnmdbuch.Bamt Hietzing, am 15.f8. 1928. 
L.-8. Langer, Gdbf. 

Ergänzt: 
A : unv69'ändert. 
B: ErteiZung des Zuschlages unter B Poate. 2 angemerkt. 
0: unverändert. 

Grundbuchsamt Hietzing, am 17.f8. 1928. 
L.-8. Langer, Gdbf. 

Ergänzt: 
.A. B, 0: unverändert. 

Grundbuch.Bamt Hieteing, am 2.f9. 1928. 
L.-8. Langer, GdbJ. 

Ergänzt: 
A, B, 0: unverändert. 

Grundbuchsamt Hietzing, am 20.f9. 1928. 
L.-8. Langer, Gdbf. 

Bei14ge B. 
I nteresunhnverzeichnis. 

(Wie Bei14ge F in Beispiel Nr. IX, ONr. 1.) 

Unter Ge'l.dbuchpoBt 220/28: 8 600 in Empfang geBleUt. 

25./3. 1928. Kern, Geldbf. 

Anordnung der Schätzung. 
(Wie ONr. 5 bei Beispiel IX, entsprechend geändert.) 

SchätzungsprotokolL 

3 E 250/28 
2 

3 E 250/28 
3 

(Wie ONr. 9 bei Beispiel IX, entsprechend geändert.) 

3 E 250/28 
Aufforderung zur Vorlage der Ver- 4 

steigerungsbedingungen. 

(Wie ONr. 10 im Beispiel IX, entsprechend geindert.) 
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3 E 250/28 
Vorlage der Versteigerungs- 5 

bedingungen. 
(Wie ONr. 11 im BeispieliX, entsprechend geändert.) 

3 E 250/28 
Versteigerungsedikt und Aufforderung 6 

zur Anmeldung. 
(Wie ONr. 12 in Beispiel IX, entsprechend geändert.) 

3 E 250/28 
Schreiben wegen Bekanntmachung 7 

des Ediktes. 
(Wie ONr. 13 in BeispieliX, entsprechend geändert.) 

3 E 250/28 
Anmeldungen zum Versteigerungs- 8-10 

termin. 
(Wie ONr. 17 bis 19 in Beispiel IX, entsprechend geändert.) 

3 E 250/28 
Protokoll iiber den Versteigerungs- 11 

termin. 
(Wie ONr. 20 in Beispiel IX, entsprechend geändert.) 

3 E 250/28 
Erteilung des Zuschlages. 12 

(Wie ONr. 21 in Beispiel IX, entsprechend geändert.) 
3 E 250/28 

Verlautbarung des Zuschlages. 13 

(Wie ONr. 22 in Beispiel IX, entprechend geändert.) 
3 E 250/28 

Erlag des Meistbotes. 14 

(Wie ONr. 23 in Beispiel IX, entsprechend geändert.) 
3 E 250/28 

Anordnung der Tagsatzung zur Meistbots- 15 
verteilung. 

(Wie ONr. 23 in Beispiel IX, entsprechend geändert.) 

Eingangsvermerk. 

Forderungsan meld ung: 

An das Bezirksgericht Hietftng, Abt. III. 

3 E 250/28 
16 

Betreibende Partei: Fran11 König, Kaufmann, Wien XIII, Wolter
gaBBe Nr. 10, 

vertreten durch: Dr. Karl Dobler, Rechtsanwalt, Wien XIII, AltgaBBe 
Nr.16,· 
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Verpflichtete Partei: Pa.Z Mm-kZ, Hauberit«r, Wi6n XIII, TiU
gaBse Nr. 8, 

wegen 8 1200 '· Ngb. 

2fach, 1 Rubrik, 2 Beilagen. 

Forderungsanmeldung 
des Frau Baier, Kavf'll&tJMI, Wi6n I, KumpfgaBle Nr. 2, 
tiertreten durch: Dr. KarZ Mavm-, RechtBam~~alt, Wi6n I, WoU.rile 

Nr.16. 
In tim- oben bueichnet#m. EukvUofiBBtJClae findet am 2.f9. 1928, 

tJOTmittagB 9 Uhr, bri diesem Gerichte die Tagsatftng nr V erl~ 
des MristbotBB buügZich tim- wrstrigertm Liegmsehaft, Grtmtlbt&oh 
Hietftng, EZ. 200, statt. 

Ich melde meine Fortlm-vng txm •••••••••••••••••••• 8 30000 
samt 9% ZifiBm srit 1.f9. 1927 biB 1./9.1928 txm •••••••• " 2700 

ftlammm ........ .... 8 32700 
für VleZclae tlaB Pfandreckt ob tim- wrstrigertm LiegenBchaft, Grtmtlbt&ola 
Hictring, EZ. 200, als Havptrinlago und ob tim- .TMgmscAoft, Grvntl
bvok IAJiu, EZ. 32, aZB HebtneinZage rintoerZribt iBt, ~Ur Bmckti,gvng 
der gaumt Forderung avs dem Meistbote tim- wrsteigertm Liegenschaft, 
Grundbuch Hidzing, EZ. 200, an. 

BeweiB: 8ckuZtlBcl&rin vom 10.f6. 1926. 
Die auf Geltlempfang Zatttende VoUmackt t.10m 2.f1. 1926 meines 

Vertreters Vlirtl angescl&ZoBBm. 

Frau Baim- durcA Dr. Karl Mauer 

B. 
Zur Tagsat~Ung fJOTlegm. 

31.f8. 1928. 

Protokoll 
über die Verteilungstagsatzung: 

Dr.Fürllt 

3 E 260/28 
17 

aufgenommen vom Bmrksgerichte Hietftng, .Abt. Ill, am 2.f9. 1928. 
Gegenwärtig: BmrkBrichtm- Dr. Für~t. 
Gegenstand: Vm-teiZung des MeiBtbotBB in tim- Eukutiofllsaolae Frau 

Komg gegen Pa.Z Mnkl, 
wegen 8 1200 •· Ngb. 

Beginn: 9 Uhr fJOTmittagB. 
Erschienen sind: 1. Für den beirribmden Gläubiger Frti'M König: 

Dr. Karl Dobln mit OV. oom 1.f2. 1926; 2. tln Verp(UchtBtB Paul 
Merkl persönlich; 3. für den Ostm-reichiBcktm BuntleBicAote namBnB 
tln Fi""nzprokuratur Dr. FTMI• Giegl mit LU. 1.f3. 1924; 4. tln 
Pfandgläubiger Josef Kerl; 6. tln Pfantlgläubign Fran. KZaut; 
6. der ErBteAM Tlaectlor Grün. 
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Der Biclater gibt bekom&t, da/J dal Meü.tbot • . • . • • • • • 8 38 260 
bmjg& tmd bar bei fhricM miege . 

.Atag.....W.C tDerden: 

.A. Vor.n,gapodeB: 

Oaterreichüclaer BUtldeaaclatJü, die n-m V erateigervtagBtermi• bereite 
tmgemeldete Ford.srtlmg aB Gnmdateuer für das Jahr 1927 tmd 1928, 
I. bi8 111. Quartal, laut Büclmatwlaat.&BtDeiBea dea 8tddtiaclm Steuer
amtu Wim XIII, oom 1.f7. 1928, Z. 4460, im Betrage t~~m. 8 160 

Keift Widerapruch. 

B. H ypoehekarforderu•ge• Bach der bücherliche• Ra•g
ordBVBg: 

1. Die KaufachiUitagereBtfordervtag dea Jo,.f Kerl auf 
Gnmd dea Kaufwrlragea oom 8.f11. 1920, im Betrage~· 8 6000 

BtJN 8% Zmaeß wm 1.f9. 1927 bi8 1.f9. 1928 . . . . . . . . . . " 400 

Kei• W id.erapruch. 
2. Die Darlelwntaford.erlmg1 dea Fra'IIJI Baier auf Grtmd dea 

8chuWBCheiftea oom 10./6. 1926 laut BchriJUiclaer ÄB· 
meld.Utag ONr. 16, .nBammen • . . • . . . • . • . . . . . • . . . . . • . 8 32 700 

Kei• Wid.mpruch. 
3. Fra'IIJI Klaua, die DarleheBaforderutag auf Gnmd dea 

8chvWBc'Aeift.eB oom 23./10. 1926 (Ziueß riftd bualaU)... 8 60000 
Keift Wid.erapruch. 
Fra1UI Klau beafttragt :1 Da der 8imulta•pfedg'läubiger Fra'IIJI 

Baier BeiM ob der wrateigerlen LiegeBBChajt, Gnmd.buch Hietring, 
EZ. 200, aiB HauptrißZage tmd ob der LiegeBBchaft, Grutadbt&ch Lcri'IIJI, 
EZ. 32, aiB Ne~Jen.eiftlage rimuUaft haft..de Fordervtag t~~m 8 30000 
a. .A., .~UBGmm.. 8 32 700, au dem MeiBUJote der wrateigerteft lÄegeß· 
achaft, Gnmd.buch Hwmg, EZ. 200, .ur GfifUie wrlatagt hat, tDOIIe der 
mir aiB BtJCMte~ Berecl&ligteB gemäP § 222 EO. gebühretade Er
BaU auf die Bic'M tHWBteigerte LiegeBBChajt feafgueüt tDerdet&. 

Die Erach~ beotatrageB die ErfolglaBBUtag der ihBfiB nge
tDifiBeftflft Beträge Raeh Bechtakraft dea V ertea'lltagabuclduau. 

8c1dufJ: 11 Uhr 16 MiB. 

Dr. FürBt Dr. Dobln Paul Merk& Dr. Giegl 
Joaef Kerl Frafl• Klaua Theod.or GriB 

3 E 260/28 
V erteiZu•gabuchlufJ. 18 

1• der Ezekutiouaache dea Fra1UI Köttig, Kaufme•, Wim Xlll, 
Woltergaaae Nr. 10, tJerfrrieft. durch Dr. Karl Dobln, BechüantDalt, 
Wim Xlll, .AUgaaae Nr. 16, tDid.er Paul Merkl, Haubeaitlter, Wim 
Xlll, Titlgaaae Nr. 8, t~~egeß 8 1200 a. Ngb., tDird. daB MeiBUJot t~~m 
8 38260 für die am 16./8. 1928 dem Tl&eodqr Grü• ngeachlagene 
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Liegenschaft, Grundbuch Hietzi11{J, EZ. 200, Haus in iler Hietzi11{Jer
HauptstraPe Nr. 180, nach der am 2.{9. 1928 gepflogmen mündlichen 
V erhandlu11{J in nachstehender Weise verteilt: 

Die V erteilu11{Jsmasse beträgt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 38 250 
(Meistbots- und Fruktifikatszinsen sind nicht vorhanden.) 

Hieraus werden zugewiesen: 

A. Vorzugsposten: 

Dem Österreichischen Bundesschatz die Forderung an rückstän
diger Grundsteuer für das Jahr 1927 und 1928, I. bis III. Quartal, 
auf Grund des Rückstandsausweises des Städtischen Steueramtes Wien 
XIII, vom 1.{7. 1928, Z. 4460, im Betrage von . . . . . . . . . S 150 
zur vollständigen Berichtigu11{J durch Barzahlung. 

B. Nach der bücherliehen Rangordnung: 

1. Dem Josef Kerl die unter CPostzahl 11 einverleibte 
Kaufschillingsrestforderung auf Grund des Kaufver-
trages vom 8.{11. 1920 im Betrage von .............. S 5000 
samt 8% Zinsen seit 1.{9. 1927 bis 1.{9. 1928 . . . . . . . . " 400 

zusammen . . . . . . . . . . . . S 5 400 

zur vollständigen Berichtigung durch Barzahlung. 

2. Dem Franz Baier die unter CPostzahl 12 einverleibte 
Darlehensforderung auf Grund d.es Schuldscheines vom 
10.{5. 1926 im Betrage von. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 30000 
samt 9% Zinsen vom 1.{9. 1927 bis 1.J9. 1928........ " 2 700 

zusammen . . . . . . . . . . . . S 32 700 

zur vollständigen' Berichtigung durch Barzahlung. 

Auf Antrag des Franz Klaus wird der Ersatzanspruch, welcher 
ihm infolge der unverhältnismäpigen Befriedigung des. Simultan
pfandgläubigers Pranz Baier und des hiedurch entstehenden Ausfalles 
gebührt, festgesetzt! und ewar: 

Die simultan haftenden Liegenschaften, Grundbuch Hietzing, 
EZ. 200 und Grundbuch Lainz, EZ. 32, hätten zur verhältnismäPigen 
Befriedigung der Simultanforderung des Franz Baier von S 30000 s. A., 
zusammen S 32 700, gemäP § 222, Abs. 3 und 4 EO. nach den ermittelten 
Steuerschätzwerten beizutragen gehabt, und ewar: 

a) die Liegenschaft, Grundbuch Hietzing, EZ. 200, nach dem Steuer
schätzwerte von S 60000; 

b) die Liegenschaft, Grundbuch Lainz, EZ. 32, nach dem Steuer
schätzwerte von S 40000, daher hätte 
die t•ersteigerte Liegenschaft, Grundbuch Ilietzing, EZ. 200, mit S 19620 

die nicht versteigerte Liegenschaft, Grundbuch Lainz, 
EZ. 32, mit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 13080 
zur Befriedigung der oben1meichneten Simultanpfandforderung bei
zutragen gehabt. 
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FraM Klatu wäre buügUch seiner angemeldeten Forderung, wenn 
der SimuUanpfOAW],gZäubiger Fran. Baier seine Forderung im oben 
bezeichneten VerhäUniBse verlangt hätte, mit dem Betrage von 8 13080 
befriedigt worden, welcher Betrag ihm als Ersatzanspruch gebührt. 

Auf Antrag des Franz Klau wird nach Rechtskraft dieses Be
schluBBeB die Einverleibung' dieses Ersatzanspruches des Fran. KlaVB 
von ..............................•........•......... 8 13080 
Bamt 9% Zinsen auf die nicht verBteigertB LiegenBChaft, Grundbuch 
Laine, EZ. 32, in der Rangordnung7 der gleichzeitig eu löschenden 
Simultanpfandforderung deBFraM Baier im Betrage von 8 30000 B. A. 
angeordnet werden. 

Die VertDahrungBabteilung beim LandeRgnichte fii1' ZRS. Wien 
wird angewieBen, den in der Rubrik: ,,Franz Kömg gegen Paul Merkl 
148/28" erliegenden. Betrag von 8 38 250 (DreiPigachttauBetadzwei
hundertfünfeig SchiUing) in Augabe zu BteUen und nach RechtB
kraft dieBeB BcschlUBBeB: 

1. den Teilbetrag von . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 150 
( einhundertfünfzig SchiUing) 
an die RtädtiBche RteueramtBabteilung für den XIII. Bezirk; 

2. an JoBef Kerl, Ka16fmann, Wien I, Tuchlauben Nr. 4, " 5400 
(fünftav,Bendvierhundert SchiUing); 

3. anDr. Karl MaueralBmitGeldvoUmachtwm2.f1.1926 
auBgewiesenen Vertreter des FraM Baier . . . . . . . . . . . . . . . " 32 700 
( dreiPigeweitauendBiebmhundert SchiUing) 
zu übertDeiBen. li.f9. 1928. Dr. FiiTBt 

ZV.: ZUBt.-Bl. Nr. 1 biB 16, 17 VertDahrungsabteiZung nach Rechtskraft. 
Kal.: 16.f9. 1928 (Rechtskraft). 
Aktenvermerk wm 16.f9. 1928: 

Der BeBclaluP wm 5.f9. 1928, ONr. 18 iBt rechtakräftig. 

Dr.Fürat 

B. 

BeBchZuP wm 5.f9. 1928, ONr. 18, an die VertDahrungBabteilung 

zuteilen. 16.f9. 1928. Dr. FiiTBt 

3 E 250/28 
-----

Antrag 19 

des Erstebers auf Einverleibung seines Eigentumsrechtes, Löschung 
der Anmerkungen und Einverleibung der Löschung der Hypotbekar
forrlerungen 1 mit Ausnahme von C Postzahl 12, bezüglich deren die 
Verfügung in dem gleichzeitig erledigten Antrag ONr. 20 erfolgt. 

(Wie ONr. 27, 28 in Beispiel IX.) 
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Besirkagerieht Hiet.zing. TZ 840/28 
Eingelangt: 20.J9. 1928, 9 Uhr 10 Min. wrmittags. 
2faeh, 3 Beilagen. 

An da8 BmrksgmcAt Hmmag, Abt. III. 

3 E 260/28 
20 

Betreibende Partei: Fram K9nig, Kaufmmm, Wi8n XIII, WoltM
ga~se Nr. 10, 

vertreten durch: Dr. Karl Dobler, Rechtsam11aU, Wi8n XIII, AUga~se 
Nr. 16; 

Verpflichtete Partei: Paul Merkl, Hausbesitm-, Wi8n XIII, Titl-
gaue Nr. 8• wegen S 1200 8. Ngb. 

Antrag 
des Fr01n11 Klat18, 1 Ka'Ufmtmn, Wi8n I, Tuchlauben Nr. 4, 
vmreten durch: Dr. Fr01n11 RosM, Rechtsam11aU, Wi8n I, BraniJ

stättB Nr. 6. 
Mit dem ruhtskräftigM BucAZtuse iJiues GmcAte8fJom 5./9. 1928, 

3 E 250/28 . 
A, B 18 , Beilage A, B./ in Ur- und Abschrift, U~t~rde der mar ge-

bührende, auf die simultan mithaftende LiBgefUichaft, GruniJbuch Laine, 
EZ. 32, gemäß§ 222 EO. BineutJBrleibeniJe ErsatMm8pruch mit S 13080 
futgesetet. 

C Ich stelle durch meinen mit OV. wm 10./1. 1927, Beilage 0./, 
atl8gBWiBsemm Vertreter den Antrag auf Erlassung folgBAden 

Buohlusus: 
[Auf GnmiJ des rechtskräftigM Verteüungsbuchltuses oom 5./9. 

3 E 520/28 
1928, 18 , wirtl iJiB EintJBrleibung des Pfandrechtes ~ 

des (wllatreckbarM)10 ErsatMm8pruchu du Fram Klaus im Betrage 
tJOA S 13080 (1amt 9% ZimM)11 auf iJiB LiBgemchaft, Gnmdbucll 
Laine, EZ. 32, in der RangoriJnung und an Stelle der im LastenblaUe 
unter 0Poat.wlll10 BintJBrleibten Forderung du Fran~~ Baier im Betrage 
tJOA S 30000 s. A., unter gleicluleitiger Einverleibung der Löschung 
dieser Forderung tJOA S 30000 B. A. in der Haupteinlage, GruniJbucll 
Hietzing, EZ. 200, und in der Nebeneinlage, GruniJbucll Laine, EZ. 32, 
und die Löschtmg der Anmerkung der SimuJ,tanllaftung in beidBA Ein-
Zagen bBUJiUigt.ll] Fram Klaut duroll Dr.l!'raM RosM 

B. 
[At18 Antrag ONr. 20.] 

20./9. 1928. Dr.l!'ürß 

ZV.: 1, 2, beidBA TBilen; 3 Dr.l!'ram Rot6ft mitA, 0 m UrsoArift; 4 Josef 
Bender alB Eigentümer der LiBgBA8cllaft, GruniJbucll .Lainl, EZ. 32. 

Siehe GruniJbucll. 
Vollzog6ft in B Postzahl 3, m C Poste. 16, 17, EZ. 200/Hideing uftd 

in C Postz. 5, EZ. 32/Laine. 
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Anmerkungen zum Beispiel XI: 
• Siehe die Anmerkungen zum Beispiel IX. - 1 Wenn fftr die 

Forderung eines Gliubigen das Pfandrecht ungeteilt auf zwei oder 
mehreren Liegenschaften einverleibt ist, so steht dem Gliubiger 
nach § 15 GG. das Recht zu, entweder die Bezahlung der ganzen 
Forderung aus einer der Liegenschaften zu fordern, oder die Berich
tigung seiner Forderung zu einem Teileausder einen, zu einem 
anderen Teile aus der anderen m.itverhafteten 
Liegenschaft zu fordern.- • DieseForderung haftet simultan 
ob der versteigerten Liegenschaft, Grundbuch Hietzing, EZ. 200, als 
Haupteinlage und ob der Liegenachaft, Grundbuch Lainz, EZ. 32, 
als Nebeneinlage; vom Simultanpfandgliubiger wird die gänzliche 
Berichtigung aus dem Meistbote der venteigerten Liegenachaft gefor
dert. Bezilglich der Berichtigung der Simultanpfandforderung aus dem 
Meistbote milsaen folgende Fälle unterachieden werden: 

A. Im Falle, als sämtliche filr die Simultanpfandforderung 
ungeteilt haftenden Liegenschaften versteigert wurden. 

HiQr erfolgt die Berechnung der Teilaumme, mit welcher die 
einzelnen Verteilungarnaasen aller venteigerten Liegenachaften zur 
verhältnismäßigen Befriedigung der Simultanpfandforderung bei
zutragen haben, nach § 222, ~ba. 2 EO., und zwar haben die einzelnen 
VerteilungamaB&en zur Befriedigung der Simultanpfandforderung mit 
jener Teilaumme beizutragen, welche aich zur Simultanpfandforderung 
aamt Nebengebühren verhält, wie der bei jeder einzelnen Liegeu
achaft nach Berichtigung der vorausgehenden Anaprilche 
verbleibende Beat der Verteilwigam&B&e zur Summe aller auf 
diese Weise festgestellten Reste der Verteilungam&B&en, also : 

Daa Meistbot der Liegenschaft, Grundbuch Hietzing 
EZ. 200, beträgt . . . . .. .. .. .. . . .. . . . .. . . .. 8 38250 

Der Rest de&Belben nach Abzug der vor
ausgehenden Anaprilche von . . • . . . 8 150 
und ............................ " 5.00 " 5550 
beträgt ........................ _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 32 700 

Unter der Annahme, daß die Liegenachaft, Grund
buch Lainz, EZ. 32, venteigert und ein Meist-
bot von . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 78250 
erzielt und eine der Simultanforderung voran-
gehende Forderung von ................... " 28250 
berichtigt wurde, verbleibt fiir diese Liegenschaft ein 
Meistbotareat von ................................... S 50000 

Ea ergibt aich daher folgende Berechnung: 
Die Liegenachaft, Grundbuch Hietzing, EZ. 200, hat zur Befrieili

gung der Simultanpfandforderung mit jener Teilsumme (T) bei
zutragen, welche sich zur Simultanpfandforderung aamt Neben
gebühren von S 32700 verhält, wie der Beat der Verteilungarnaase 
von S 32700 zur Summe aller Reste der Verteilungam&BBen: 
32700 + 50000 = s 82700; 



444 Exekutionsakten 

32700 X 32700 
T:32700=32700:82700;daherT 82700 = S12929,74. 

Die Liegenschaft, Grundbuch Lainz, EZ. 32, hat beizutragen: 
32700 X 50000 

T: 32700 = 50000: 82700; daher T = ----82 700 S 19770,26 

zusammen . . . . . . . . . S 32 700,-

Da der Simultanpfandgläubiger seine Forderung von S 32700 
zur Gänze aus dem Meistbote der Liegenschaft, Grundbuch Hietzing, 
EZ. 200, verlangte, können die nachstehenden Berechtigten (hier 
Franz Klans), welche deshalb weniger erhalten, als wenn der Simul
tanpfandgläubigerseineBefriedigungverhältnismäßig(§222,Abs.2EO.) 
aus beiden v er s teig er t e n Liegenschaften verlangt hätte, begehren, 
daß aus den einzelnen Verteilungsmassen der Betrag, welcher nach 
der gemäß § 222, Abs. 2 EO. vorgesehenen Verteilung auf die Simul
tanpfandforderung entfallen wäre, insoweit an sie abgeführt werde, 
als dies zur Deckung c'les Ausfalles notwendig ist (§ 222, Abs. 3 EO.). 
Franz Klaus kann also verlangen, daß der Ausfall, den er erleidet, 
weil der Simultanpfandgläubiger statt .............. S 12929,74 
aus dem Meistbote der Liegenschaft, EZ. 200/Hietzing. " 32 700,
verlangte, der Betrag von. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 19 770,26 
an ihn abgeführt werde. 

B. Wenn a her, wie im vorliegenden Beispiele, nicht alle für die 
Simultanpfandforderung ungeteilt haltenden Liegen
schaften (sondern nurdie Liegenschaft, Grundbuch Hietzing, EZ. 200) 
ver s t. e i g er t wurden und der Simultanpfandgläubiger die Berichti
gung seiner Forderung zur Gänze aus der versteigerten Liegenschaft 
fordert, so sind der Berechnung cles den nachstehenden Berechtigten 
gebührenden Ersatzes an Stelle der Restbeträge der einzelnen Ver
teilungsmassen die Steuerschätzwerte sämtlicher ungeteilt haf
tenden Liegenschaften, und zwar auch der versteigerten, zugrunde 
zu legen, ohne daß die der Simultanpfandforderung vorausgehenden 
Ansprüche abgezogen werden. Die Steuerschätzwerte sind nach der 
Vdg. vom 10./6. 1897, RGBl. Nr. 174 zu ermitteln. (Bei dem der
zeitigen Bestande des Mietengesetzes diirften sich in der Praxis dies
bezüglich Schwierigkeiten ergeben.) 

Die Berechnung des Ersatzanspruches erfolgt hier also: 
Der Steuerschätzwert der Liegenschaft, Grundbuch 

Hietzing, EZ. 200, beträgt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 60000 
jener der Liegenschaft Grundbuch, Lainz, EZ. 32 . . . . . . " 40000 

Die Simultanpfandforderung des Franz Baier s. Ngb. von 
S 32 700 wäre mit folgendem Teilbetrage (T) aus den einzelnen Liegen
schaften verhältnismäßig zu berichtigen: 

1. Aus der Liegenschaft, Grundbuch Hietzing, EZ. 200: 
T (Teilsumme): 32700 (Simultanpfandforderung) = 60000 

(Steuerschätzwert der Liegenschaft, Grundbuch Hietzing, EZ. 200): 
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zu 60000 + 40000(Summe aller Steuerschätzwerte); alsoT: 32700 = 
60000 : 100000 oder 

32700 X 60000 
T = 100000 = S 19620. 

2. Aus der Liegenschaft, Grundbuch Lainz, EZ. 32: 
T: 32700 = 40000 : 100000 oder 

T _ 32700 X 40000 _ S 
- 100000 - 13080 

zus. s 32700 
Da nun der Simultanpfandgläubiger aus der Verteilungsmasse 

der versteigerten Liegenschaft, Grundbuch Hietzing, EZ. 200, seine 
ganze Forderung verlangte und zugewiesen erhält und das Meistbot 
damit erschöpft ist, erleidet der Pfandgläubiger Franz Klaus bezüglich 
seiner Forderung von S 50000 einen Ausfall; es sind nämlich statt 
des Betrages von S 19 620, mit welchem die Liegenschaft, Grundbuch 
Hietzing, EZ. 200, zur verhältnismäßigen Befriedigung der Simultan
pfandforderung von S 32 700 beizutragen gehabt hätte, die ganzen 
S 32 700 auf die simultan haftende Forderung zugewiesen worden. 

Der Ausfall beträgt also . . . . . . . . . . . . . . S 32 700 
weniger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 19 620 
daher ............................................... S 13080 

Dieser Ausfall kann an Franz Klaus nicht bar abgeführt werden 
(siehe unter A), weil die Liegenschaft, Grundbuch Lainz, EZ. 32, 
nicht versteigert wurde, ein Meistbot dieser Liegenschaft also nicht 
besteht. Franz Klaus kann deshalb begehren, daß der Ausfall von 
S 13080 in der Rangordnung und an Stelle der gleichzeitig zu löschen
den Simultanpfandforderung auf die Liegenschaft, Grundbuch J.~ainz, 
EZ. 32, ~.>innrleibt werde. 

Im vorliegenden Beispiel wurde ein einfacher Fall der Behandlung 
einer Simultanpfandforderung im Verteilun~verfahren dargestellt. 
Es kommen jedoch auch schwierigere Fälle vor, int~besondere wenn 
mehr als zwei Liegenschaften für mehrere Forderungen simultan 
haften, oder der Rang der Simultanpfandforderung nicht auf allen Lie· 
genschaften derselbe ist und wenn die simultan haftenden Forderungen 
sich im Range kreuzen. Die Berechnung kann sich dann sehr schwierig 
gestalten und es notwendig machen, daß ein Sachverständiger b<>i· 
gezogen werden muß. Ausführliche Beispiele sind im Werke: 
"Die Österreichische Exekutionsordnung in ihrer praktU.chen An
wendung" von Dr. Michael Heller und Dr. Franz Trenkwalder, 
Verlag Manz, 2. Aufl., S. 615ff., enthalten. 

Die Vorschriften des § 222 EO. finden auch Anwendung auf die 
Behandlung von Forderungen, die ungeteilt auf zw<>i oder mehreren 
ideellen Anteilen verschiedener Liegenschaften oder auf der ganzen, 
im ideellen Miteigentum mehrerer Personen stehenden Liegenschaft 
ohne Simultanhaftung der einzelnen Liegenschaftsanteile haften 
!Total- und Partialhypotheken (vgl. § 238 EO.]; Beispiele hierüb~.>r 
siehe in dem oben angeführten Werke, S. 619ff.). 



446 Exekutionsakten 

Dagegen finden die Vorschriften 'iiber die Behandlung von 
Simultanpfandforderungen auf Forderungen, welche auf mehreren 
Hypothekarforderungen oder auf einer Liegenschaft und auf einer 
Hypothekarforderung simultan haften, keine Anwendung. (Siebe 
die Anmerkungen und Entaebeidungen im I. Teile bei § 222 EO.) 

- 1 Siebe § 222 EO. - ' Siehe oben Anm. 2. - 11 Siehe § 222, 
Abs. 4 EO.- 1 Die Einverleibung des Ersatsansprucbes erfolgt nur 
auf Antrag; zu diesem Antrage sind die nachstehenden Berechtigten 
und die Eigent'iimer der nicht versteigerten, ungeteilt haftenden 
Liegenß'Jhaften~ sowie der Ersteher berechtigt. - 7 Siebe § 222, 
Abs. 4 EO. - • Siehe § 237 EO. - 1 Siebe oben Anm. 6. -' 10 War 
die Simultanpfandforderung "vollstreckbar", so ist auch der Ersatz. 
anspruch als vollstreckbarer einzuverleiben ( JM. zu § 222, Abs. 3 
EO.). - 11 Wenn die Forderung des Simultanpfandgliubigers un
verzinslich war, so kann der Ersatzanspruch nur als unverzi.nßlicb 
einverleibt werden, und zwar auch dann nur unverzinslich, wenn 
auch die Forderung des Ersatzberechtigten verzinslieb ist; ist die 
Forderung des Ersatzberechtigten höher verzinslieh als die Simultan
forderung, so können filr die Ersatzforderung nur die geringeren 
Zinsen der Simultanforderung einverleibt werden. War die Simultan
forderung verzinslieb eingetragen tmd ist die Forderung des Ersatz
berechtigten unverzinslich, so ist der Ersatzanspruch unverzinslich; 
war die Simultanforderung höher verzinslieb als jene des Ersatz
berechtigten, so kann der Ersatzanspruch nur mit den niedrigeren 
Zinsen einverleibt werden. - 11 Siehe § 222, Abs. 4 EO. 

XII 

Einstellung des Venteigerongsverlahrtms wegen Nleh&erlages 
des Kostenvorsehusses•) 

Aktenzeichen: 6 E 1733/BB Eruhtiou gerlobt W im 
Abteilung Nr. V 

Aktendhersieht 
betreffend ZwMigBveTmtgfJf'Uf&{l tln IÄ6get18Cltaft Gnmclbucla fiitr 4m 

III. Bmrk WWß, E.Z. 666 

ill Tagdei 
§ a Einganges 

Kurze An1ahe dea Inhaltes Blatt· Art und Tag 

~~ oder der zahl der Erlecligunl 
Errichtung 

1 2 s 4 & 

1 
19B8 Z'IIJtJfi9BiJef'lteigfJf'Uf&{/Btmfrag 

1/6 
IHJVJilligl 

30.f3. deBKtwlKrt.HU 8./4. 19B8 

B 19./4. Beitritt MB Karl PeterB 7 
bewilligt 

19./4. 19B8 



Einatellg. d. Verateig •• Verf. w. Nichterlages d. Kostenvoraeb11888B ·447 

il Tagelee 
Einganges 

Kurze Angabe des Inhaltes Blatt· Art und"Tag 
oder der zahl der Erledigung 

~z Errichtung 

1 2 s 4 5 

1928 VoUngsbericM du .Ltmdu· -""" Akt 
3 18.f6. gericMBII für Z. R. 8. Wien 8 18./6. 1928 

n 0. N. 1 

VoU.ugsbericl&t du Lande•· -""" Akt 
4 22.f6. gerichtu für Z. R. 8. Wien 9 22.f6. 1928 

n 0. N. 2 

Alctent~ermerl: 9 -""" Akt 
6 23.f6. 23.f6. 1928 

Ei MIMking des V erBteige· 

6 B3.f6. "'fl9Bt~erftJiarenB buügZicA 
10 du Her~ Gläubigers " 

KtJrl KTOIIlB 
--

7 23.f6. Aufforderung"" den betrei· 11 bftd•Gidubiger Korl PeterB 

8 27./7. 
Beilritt der ZentrtJlBpGTI:GBN 

12 
bevnlligt 

der fhmftw w ien 27.f7. 1928 

Vollngsbericl&t n 0. N. 8 13 -""" Ald 
9 2./8. B./8. 1928 

A""'""rmerl: u -""" Akt 
10 2./10. 2./10. 1928 

EifiBlellungsbuclaluP 
16 -""" Akt 

11 16./10. btrigUM KtJn Pei#Jrs 16./10. 1928 

Auflorderung tJn tJie Htrei· -""" Akt 
12 16./10. b~ Gläubigerin ZentrtJI. 16 16./10. 1928 

BpGTI:GBBe dftr fhmftßde. W ten 

Alctent~ermMI: 17 
nm Akt 

13 4./11. 4./11. 1928 

Atatrag du KtJn Petm af beiDiUigt 
14 9./11. PftJntlrecMB~ 18/19 10./11. 1928 

MfiA § 208 E. 0. 
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Zustell
betreffend die Versteigerung der Liegenschaft Wien 1ll, Park-

Namen und Adressen Vertreter und 
Datum 

Nr. der 
der zu Verständigenden dessen Adresse Vollm. 

1 I I 
I 

1 Magistrat Wien, 
Abt. 47 

------ ----
2 Steueradministration 

für ikn ll1. Bezirk 
----

3 Magistratisches Bezirks-
amt für ikn 111. Bezirk 

- --- -----

Städtische Fach-
4 rechnungsabteilung für 

den 111. Bezirk 
------ ---

5 Zentralta:J;amt 

- ----
FinaMprokuratur 

6 für die Gemeinde Wien 
und BundeBBekate 

----
Arbeiterunfallversiche-

7 rungsanstalt für Wien, 
N.-Ö. und Burgenland 

- -- - ----------- -- -- ~-- -- ---

8 W iener Gebiets kranken-
kasse 

- ----- .. ----- - -~ ----

9 Landugericht für ZRS. 12./4. 
Wien 1928 

- ----- -- ----- ---- -- ----- -- ---- -- --
10 Kurator 

----
11 Z wangst•erwalter 

------- ------
12 Hauptanstalt für An- 12./4. 

gesteUttnversicherung 19281-· -· - -- -

13 Magistrat Wien, Abt. 5, 

I W erteuwachsabgabe 

Der Beschluß wurde rechtskräftig am I I 
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blatt 5E 1733/28 

gasse Nr. 6, Grundbuch Wien für den III. Bezirk, Einl.-Z. 666 

Tag der erfolgten Zustellung des Beschlusses 

----- Bemerkung I 
Ordnungsnummer des zuzustellenden Beschlusses 

-1 -11 I I I I I I I I I I I I 

i 1 ~~:~·1 ~~-_I_ I_ : i I 
·~~~:~·~--- --~--~--~-------~ ---

l7.f10. --- ----~--~--~---- 1 

1928 . I . I i 

! ----- ---,----.----.--- ---------------

1 

I 

'17.f10. 
1928 i 
------------1-'--:------
17./10. 1 ~ 

1928 _I_ ----
i 

17./10.
1 

I 

1

1928 I 
·----------.-;-
. I 
117.f1o.

1 
I 

1

1928 1 

----- --,------~.-- -- I 

117./10. 'I : II : 

1~8 1 i 

-1----

1 I 

--~- -:_-1-,--
=~------===~~-=~== =-:--=- --= 

___ l __ ! __ l __ --------
17./10.1 II I I ! 
nu I I 

~~-----~-~--~-,-~----l-1-~--

1 I i r I I I I I I 
HELLER, Aktenmuster 111. 29 
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Nr. Namen und Adressen 
der zu Verständigenden 

Vertreter und 
dessen Adresse 

Datum 
der l-----

Vollm. ----------
1 I I 

14 
V eTTechftUngBBtelle für 
V ermögen~~abgabe und 

Zwangsanleihe 
------------1--------- --- -----

15 Gemeinde Wien 

------- ---------1--------1 

12./4. 
1928 

Zentralsparkasse Dr. Frane Gra_u, 151.12. 12./4. 
16 der Gemeinde Wim I, Rechtsanwalt,Wsen 1925 1928 

Wipplingertrape Nr. 8 I,Gluckgasse Nr. 4 

17 
Karl Kraus, Kauf· 
mann, Wien 111, 
Marurgasse Nr. 15 

K reditwrein der Zentral-
18 sparkaase der Gemeinde 

Wien 

Dr. Frane GliWk, 
Rechtsanwalt, 

Wien 111, Seidl
gaBBe Nr. 4 

1./2. 12./4. 
1926 1928 

12./4. 
1928 

----- ---------------- - ---------1-------

19 Paul Hold, Hausbesitzer, 
Wienll1,ParkgasseNr.6 

12./4. 
1928 

--- ---------------- - ---------- . - ·- --------
K l P K I Dr. Georg Mohr, 

ar eters, au mann, R ua alt 
20 W . V 8 .. - b ec, ... anw , 

sen • Ctoon ronner- w· V P"l-.. 
strape Nr. 60 sen ' , ... -m

gasse Nr. 6 

Franz Kotzer, Kauf-
21 mann, Wien 11, Prater

straPe Nr. 40 

11.f2. 
1926 

Der Beschluß wurde rechtskräftig am 21./4., 
1928 

1 

Eingangsvermerk. 

5 E 1733/28 
1 

An das Exekutionsgericht Wien, Abt. V. 

Betreibt>nde Pa..Wi: Karl K-ravs, Kaufmann, Wien 111, Marzer
gaBBe Nr. 15, t•erlrete11 tlurch Dr. Frane Glück, RechtsanwaU, Wien 
Ill, SeidlgaBBe Nr. 4; 
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Tag der erfolgten ZustellUDg des Belchlussea 

OrdnUDglnummer des zuzustellenden Beschlusse• BemerkUDg 

1-ii--f-1 I I I I I I I I I I 

17./10. 
1928 

---------------------
17.f10. 

1928 
----------------~--

17./10. 
1928 

17.f10. 
1928 

----- -- ----------------~-- --1----1 

17./10. 
1928 

17.f10. 
1928 
------------------1 

17.f10. 
1928 

26./10.1 
1928 I I I I I I I I I I 

Verpflichtete Partei: PauZ Hold, Hauabuit.n, Wien Ill, PaTkgtusB 
NT. 6, 

wegen 8 3200 •· N gb • 
.2fach, 6 Rubriken, 4 Beilagen. 

Ä uf Gnmd CÜI f'BC1&ttikräftigtm, wzz.tTeckbaf'en W BCMBk-ahZunga-
10 Og 1640/28 

auftmgBB dea HandllZ.gBrichüa Wien vom 28.f2. 1928, 1 ,BBi-

ZagB ..4, stelle ich mm&gBZ. Zahlung untef' .AnschZuP dBs Grundbuchs- ..4 
29• 
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B amzugea, Beiku}e B, und MB IntereaaentelwereeiclmiBau, Bei-
0, D lage 0, durch meinen mit OV. vom J.f2. 1926, Beilage D, auagewie

aenen Vertreter tkn Antrag auf Erlaaaung folgentkr 

Exekutions bewilligung: 
[Auf Grund MB WechaeleaiUungaaujtragea vom 28.f2. 1928, 

10 Og 1640/28 
1 • wird der betreibenden Partei KarZ Kraul, Kaufmann, 

Wien lll, Marxergaaae Nr. 15, vertreten durch Dr. Frane GW.ck, 
RechtBanwaZt, Wien lll, Seidlgaaae Nr. 4, wider die verpflichtete 
Partei Paul Hold, Hambeaiteer, Wien Ill, Parkgaaae Nr. 6, zur 
Hereinhringung der voU.treckbaren Fortkrung von S 3200 aamt 9% 
Zimen aeit 26.f11. 1927, 1/a% Proviaion, S 20,46 ProteltBpeaen, 8 78,33 
Proeeßkoat~n und der Kosten dieses Antrages von S 60,30 cJie Zwangs· 
versteigerung dP.r Liegenschaft, Haua in der Parkgaaae Nr. 6, KNr. 666, 
Grundbuch Wien für tkn III. Bezirk, EZ. 666, bewilligt. 

Das Laßtkagericht für ZRS. Wien hat die Einleitung des Ver
steigerungsverfahrans anzumerken und die Beteiligten zu verständigen. 

Als Exekutionsgericht hat das Exekutionlgericht Wien einzu
schreiten. 

Zur Berichtigung der Eintragungsgebilhr wurden S . . . . . . . . in 
Stempelmarken beigebracht.] 

Karl Kraua durch Dr. Frane Glück. 
Kanzkivermerk. 

Gegen Mn Verpflichteten biaher keine Realexekution anhängig. 
3l.f3. 1928. Bauer, .Amtnat. 

Spiegel. 
EZ. 666flll, .A, B, 0, wie Grundbuchaauaeug. 

2.f4. 1928. Wolf, Gdbf. 

5 E 1733/28 

Beilage ß. "' 1 
Grundbuchaauazu~ 

A. 
Zahl der Grundbuchseinlage 666. Katastralgemeinde: Berirk 

Wien Ill. HaUB in der Parlqjaaae KNr. 666. 

Post-~ Katastral-1 
zahl zahl 

"1 
I 

3640/7 I 

Bezeichnung der Parzelle, Hau•nummer, 
Kulturgattung 

Bo.uarea 
--- . -- ·--· - - - . - -----------------

Eintragung 

------------------------------1 
A 
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Post
zahl 

4 

Post
zahl 

1 

2 

B Anteil 
---------------1 

PGUZ Hold 

Eintragung 
c 

Gelöscht 

Präs. 30.f6. 1900, Z. 8171. I 
Auf Grund des magistratiscl&M Dekretes 1.'0m 

9.f6. 1902, Z. 96380, die Verpflichtung eur tlber· 
gabe von abgeschriebenem Stra/Jeng1'U'fld für die 

Gemeinde Wien einverleibt. 

1 

--- -------------------- -------------1-----1 

3-64 Gelöscht und Löschungen 

--------------------------1-----1 
66 Eingelangt 6.f11. 1923, Z. 11746. K 

Auf Grund der Pfandbestellungsurkunde oom I 
2./11. 1923 das Pfandrecht für alle Forderungen 
der Zentralsparkasse der Gemeinde Wien aus 42 000 000 
dem dem PauZ Hold ge1llährten Kredite bis eum 
Höc'Mtbetrage von Z111eiundtJiereig MilZionen Kro-

nen einverleibt. 
------------------------------ ------

66 Eingelangt 28./1. 1926, Z. 1620. 
Auf Grund der Pfandbestellungsurkunde oom 
27.f1. 1926 das Pfandrecht für die Kreditforde
rung biB eum Höchstbetrage von siebeehn MilZionen 
Kronen eugt~.11sten der ZentralsparkaRBe der 

Gemeinde W im eintJerleibt. 

17 000 000 

--------------------------1--------1 
67 Löschung 

-------------------------- ------
68 Eingelangt 13.f10. 1926, Z. 6240. 
v. HaupteinZage. 
69 Auf Grund der PfandbestelZungBUTkunde oom 
63 16./9. 192li das Pfandrecht für die Kf'editforde-

rung bis eum Höchstbt.tf'age von tnllöZjtausendtJier
hundert Schilling für den Kf'tlditverein der Zen
tralsparkasse der Gemeinde Wien einverleibt. 
Nebeneinlage Grundbuch Florid.Bdorf, EZ. 200. 

s 

12 400 
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Post- Eintragung. zahl 
--

59 In Postzahl 58 eifl.buogm 

--

60,61 Gelöscht 

-- ---- ·---

62 Eingelangt 6.f9. 1926, Z. 1304'1. 
v. Auf Grund des 8chuldschei11.68 t10m 26.J4. 1926 
63 das Pfandrecht für die Darlehmsforderung von 

viertaUBendachthundert SchiUing samt laöchstms 4800 
18% Zimm, 1/,% Regiebeitrag, 24% Ver6'U{Is-
zimen und 8 1200, d. i. eintaUBtmdNeihunderl 
SchiUing, N ebengebühr611.8icherateUung für die 
Zentralsparkalse der Gemeinde Wien ei'lltHJT'teibt. -- - ---

63 Auf Grund der V orrangseinräumungserklänmg, 
ad vom 28./8. 1926 der Vorrang des Pfandrechte• 
62 Postzahl 62, von 8 4800 samt Anhang tJOr dem 
58 Pfandrechte, Postzahl 58, von 812400 einverleibt. 

64 Löschung 

--
65 Eingelangt 4.f3. 1928, Z. 66. 

Auf Grund des W echselzahlungsauftragu des 
Handelsgerichtes Wien t10m 28.f2. 1928, 10 Og 3 200 1640/28, das Pfandrecht für die tJOU.treckbare 
Forderung von dreitaUBtmdNeihunderl SchiUing 

samt 9% Zinsen für KarJ Kra'UB einver'teibt. 

66 Eingelangt 5./3. 1928, z. 15'10. 
Auf Grund der ZUBchrift du Magistrates Witm 
t10m 26./1. 192'1, MA. 4'1/940/2'1 das Pfcmdrecht 4 400 
für die Forderung cm ErstJiza'UBführungskoaten 
von vierta'UBmdvierhundert Schilling für die 

Gemeinde W im tJOrgemerld. 

Landtafel- und Grundbuobaamt. 
Witm, om 6. Mör• 1928. 

L.-8. Moltl, Gdbf. 
Ergän•t: 
A,B~; 
0 EinZeitung des V erBteigerungsverfahr611.8 unter 0 Poma'AZ 67 und 

68 angemerkt. 
Landtafel- und Grundbuchsamt Wien, am 26.f5. 1928. 

L.-8. Langer, Gdbf. 
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Ergänzt: 
A, B unverändm; 
0 Einleitung des V ersteigenmgsverfahrem unter C PostmhZ 69 an

gemerkt. 
Landtafel- und Grundbuchsamt Wien, am 20./11. 1928. 

L.-S. 

Beilage C. 

Interessenten Verzeichnis. 

Langer, Gdbf. 

5 E 1733/28 
1 

1. Betreibende Parl~i Karl Kraus, KaujmtJ~Mt, Wien Ill, Marxer
gasse Nr. 15, vert·reten. durch Dr. Franz Glück, Rechtsanwalt, Wien 
III, Seiillgasse Nr. 4; 

2. Verpflichteter Paul Hold, Hausbesitzer, Wien Ill, Parkgasse Nr. 6; 
3. Gemeinde Wien; 
4. Zentralsparkasse der Gemeinde Wien I, Altes Rathaus; 
5. Kreditverein der Zentralsparkasse dn Gemeinde Wien, l, Altes 

Rathaus. 
5 E 1733/28 

[Aus dem Antrage ONr. l.] Kosten: S 60,30. 1 

Die Schätzung der Liegenschaft wird angeordnet; als Sachver
ständige sind beizuziehen: Josef Kern, Baumeister, Wien Il, Frater
straße Nr. 10, und Karl Werner, Baumeister, Wien Ill, Rennweg 
Nr. 78. 

Die betreibende Partei wird aufgefordert, binnen 'IJier Wochen einen 
Schätzungs- und Ediktseinschaltungskosten1'0rschuß von S 800 h. g. 
zu erlegen, widrigem das Versteigerungsverfahren eingestellt werden 
wird (§ 200, Z. 3 EO.). 

8.j4. 1928. Dr. Knorr 

ZV.: Zust.-Bl. Nr. 9, 15 bis 19. 
Kal. 20.j5. 1928. 

5 E 2022/28 5 E 1733/28 
1 2 

Bewilligung des Beitrittes 1 zur Zwangsversteigerung. 

Auf Grund des Urteiles U Cg 1153/28/8 des Handelsgerichtes 
Wien vom 1.f2. 1928 wird der betreibenden Partei KarZ Peters, Kauf
mann, Wien V, Sohiinbnmnerstrape Nr. 60 durch Dr. Georg Mohr, 
ReohtsanwaU, Wien V, PiZgramgasse Nr. 6, wider die verpflichtete 
Partei Paul Hold, HtJUBbuiteer, Wien III, Parkgasse Nr. 6, zur 
Hereinbringung der oollstreokboren Forderung von S 738,74, der 
Kosten von S 37,77, der Kosten dieses Ansuchens von S 29,23, die 
Zwangsversteigerung der Liegenschaft: Haus in der Parkgasse KNr. 
666, Grtmdbuoh für den III. Berirk Wien, EZ. 666, bewilligt. Bezüg-
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lieh dieser Liegenschaft wurde bereits zur Hereinbringung der voll
streckbaren Forderun11: d.es Karl Kraus, Kaufmann. Wien 111, Marzer
gMBe Nr. 15. im Betrage von S 3200 samt Nebengebühren zur Gesch.-

5 E 1733/28 
Z. 1 die Zwangsversteigerung eingeleitet. Die betreibende 

Partei tritt dieser Zwangsversteigerung bei. 
Das Landesgericht für ZRS. in Wien als Grundbuchsgericht hat 

die Einleitung des Versteigerungsverfahrens anzumerken und die 
Beteiligten zu verständigen. 

Als Exekutionsgericht bat dieses Gericht einzuschreiten. 
Die halbe Eintragungsgebühr von S wurde in Stempel-

marken entrichtet. 
19.f4. 1928. Dr. Knorr 

ZV.: B. 1. Vertreter des betreibenden Gläubigers Dr. Georg Mohr; 
2. Vertreter des vorangehenden betreibenden Gläubigers Dr. :F'ranz 
Gliick; 3. Verpflichteten nlit Schrift.sate; 4. Zum Akte 5 E 2022/28; 
5. Landesgericht für ZRS. Wien: 6. Zentraltazamt. 

Zustellblatt ergänzen. 
5 E 1733/28 

B. 3 

Auf Grund des lV echselzahlungsauftrages vom 28.f2. 1928, 
10 Cg 1610/28 

1 , wird der betreibenden Partei Karl Kraus, Kaufmann, 

Wien lll, MarxergMse Nr. 15, vert-reten durch Dr. FrMUJ Glück, 
Rechtsanwalt, Wien Il1, SeidlgMse Nr. 4, wider die verpßichtete 
Partei Paul Hold, Hausbesitzer, Wien 111, ParkgMse Nr. 6, zur 
Hereinbringung der t•ollstreckbaren Forderung von S 3200 samt 9% 
Zinsen seit 26./11.1927. 1/ 3% Pro1'ision, S 20,46 Protestkosten, S 78,33 
ProzePkosten und der Kosten dieses Ansuchens von S 60,30 die Zwangs
versteigerung der Liegenschaft: Haus in der ParkgMse KNr. 666, 
Grundbuch Wien für den III. Bezirk, EZ. 666, bewilligt. 

Das Landesgericht für ZRS. Wien bat die Einleitung des Ver
steigerungsverfahrens anzumerken und die Beteiligten zu verstän
digen. 

Als Exekutionsgericht bat das Eukutionsgericbt Wien einzu
schreiten. 

Zur Berichtigung der Eintragungsgebühr wurden S . . . . g. . in 
Stempelmarken beigebracht. 

Eukutionsgericht Wien, .Abt. V, am 8.f4. 1928. 

Dr. Knorr 

Für die Richtigkeit der Ausfertigung: 

Der Kanzleileiter: 

Rotter, KzZ.-Dir. 



Einstellg. d. Versteig.-Verf. w. Nichterlages d. KostenvorschuBSes 457 

Eingangs'IJ61'1riMI&. TZ. 940/28. 

Vollzugsanordnung des Grundbuchsgerichtea. 1 

Diese grundbücherliehe F.intragung ist zu vollziehen. 
Landesgericht für ZRS. Wien, Abt. 50, am 18.f6. 1928. 

Dr. Bräuer 

Für die Richtigkeit der Ausfertigung: 
Der Kanzleileiter: 
Brunner, Kel.-Dir. 

6 E 1733/28 
4 

Bewilligung des Beitrittes zur Zwangsversteigerung. 

Auf Grund des UrleiZes 14 Og 1163/28/8 des Handslsgerichtes 
Wien vom 1.f2. 1928, wird der betreibenden Partei Karl Peters, Kauf
mann, Wien V, SchönlrrunnerBtrape Nr. 60, durch DT. Georg Mohr, 
Rechtsanwalt, Wien V, PiZgramgasse Nr. 6, wider die verpflichtete 
Partei Paul Hold, Hausbesiteer, Wien lll, ParkgaBBe Nr. 6, zur 
Hereinbringung der vollstreckbaren Forderung von S 738,74, der Kosten 
von S 37,77, der Kosten dieses Ansuchens von S 29,23, die Zwangsver
steigerung der Liegenschaft: Haus in der Parkgasse, KNr. 666, Grund
buch für den lll. Bezirk in Wien, EZ. 666, bewilligt. Bezdglich dieser 
Liegenschaft wurde bereits zur Hereinbringung der vollstreckbaren 
Forderung des Karl Kraus, Kaufmann, Wien 111, Marurgasse 
Nr. 16, im Betrage von 8 3200 samt Nebengebühren zur Gesch.-Z. 
6 E 1733/28/1, die Zwangsversteigerung eingeleitet. Die betreibende 
Partei tritt dieser Zwangsversteigerung bei. 

Das Landesgericht für ZRS. Wien als Grundbuchsgericht hat 
die Einleitung des Versteigerungsverfahrens anzumerken und die 
Beteiligten zu verständigen. 

Als Exekutionsgericht hat dieses Gericht einzuschreiten. 
Die halbe Eintragungsgebühr von S . . g. . wurde in Stempel

marken entrichtet. 
Eukutionsgericht Wien I, Riemerga88e Nr. 7, 

Abt. V, am 19.f4. 1928. 
Dr. Knorr 

Für die Richtigkeit der Ausft>rtigung: 
Der Kanzleidirektor: 

Bauer, Kei.-Dir. 

6 E 1733/28 

Eingang8fJ6f"m6f'k. TZ. 1060/28. 
----6--

Vollzugsanordnung des Grundbuchsgerichtes. 1 

Diese grundbücherliehe Eintragung ist zu vollziehen. 
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Landesgericht für ZR8. Wien, Abt. 50, am 22.f5. 1928. 

Dr. Bräuer 

Für die Richtigkeit der Ausfertigung: 

Der Kanzleileiter: 
Brunner, KzZ.-Dir. 

Aktenvermerk 23.f5. 1928. 

Kostenvorschuß nicht erlegt. Dr. K1WTT 

5 E 1733/28 
----· 

6 

Einstellung des Versteigerungsverfahrens und Lösch ung 
der bücherliehen Anmerkungen. 

Betreibende Partei: KarZ Kraus, Kaufman.n, Wien 111, Marxergaaae 
Nr. 15, vertreten cluroh Dr. Franz Glück, JUchtaanwaU, Wi~m II1, 
8eidlgaaae Nr. 4: 

Verpflichtete Partei: KarZ Hold, Hauabeaitzer, Wien Il1, Parkgasse 
Nr. 16, 

wegen 8 3200 a. A. 

Die vom Eukutiomgerichte Wien mit Beschluß wm 8.f4. 1928, 
Gesch.-Z. 5 E 1733/28/1 bewilligte Exekution durch VersteigeruDg 
der Liegenschaft, Grundbuch für den II1. Bezirk, Wien, E.-Z. 666, 
wird gemäß § 200, Z. 3, EO. eingestellt. 

Vor Ablauf eines halben Jahres seit der Einstellung kann ein 
neues Versteigerungsverfahren wegen derselben Forderung nicht 
beantragt werden. (Die verpflichtete Partei hat der betreibenden 
Partei die mit S ........ bestimmten Kosten binnen 14 Tagen bei 
Exekution zu ersetzen.) 

Das .Landugericht für ZR8. Wien, als Grundbuchsgericht hat 
alle auf dieses Versteigerungsverfahren bezüglichen Anmerkungen, 
und zwar die Anmerkung der Einleitung des Versteigerungsverfahrens 
0. P. Z. 67 (der Anberaumung des Versteigerungsterminel!) in der 
obigen Einla.ge zu löschen und die Beteiligten zu verständigen. 

23./5. 1928. Dr. KfWTT 

ZV. 4 B. Zust.-Bl. Nr. 1 bis 8, 12 bis 21; dem Grundbuchsgericht 'naCh 
Recht&krajt. 

B. 
5 E 1733/28 

7 

Exekutio'nBBaohe KarZ Kraus geg~m PauZ Hold wegen 8 3200 IJ. Ngb. 
Da datJ V ertJteigerwngaverfahren in der obigen Eukutio'nBaaohe 

mit Beschluß wm 23.f5. 1928, ONr. 6, gemäß § 200/3 EO. 
ei711JeateZlt wurde, wird nU'nmehr der dem V erateigeru111JIIVerfahren bei· 
getretene Gläubiger' KarZ PeterB aufgefordert, 
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1. als V OTschup für die Schätzungs- und EdiktseinschaUungskosten 
8 800 zu erl6gen; 

2. die Anschrift des Gläubigers Frans Kotzer bekanntzugeben, alles 
binnen sechs Wochen, tDidrigens das V erst6igerungsverfahren auch 
bezüglich des Gläubigers Kar' Pet#ws gemäp § 200/3 EO. eingestellt 

tDerdtm tDird. 23./5. 1928. Dr. KnOTT 

ZV.: B. Dr. Georg Mohr namens Karl Pet#ws. 
Kal. 22.J'l. 1928. 

5 E 2150/28/1 5 E 1'133/28 
8 

Bewilligung des Beitrittes• zur Zwangsversteigerung. 

Auf Grund des Urteiles des Bezirksgerichtes .Fat•oriten vom 14.f5. 
1928, 1 0 1240/28/3, wird der betreibenden Partei Zentralsparkasse 
der Gemeinde Wien, Wien I, Wip-plingerstraPe Nr. 8, t•ertreten durch 
Dr. FraM Grau, RechtsantDalt, Wien I, Gluckgasse Nr. 4, wider die 
verpflichtete Partei Paul Hold, Hau~~besitzer, Wien III, Parkgasse 
Nr. 6, zur Hereinbringuilg der vollstreckbaren Forderung von 8 946 
samt 12% Zinsen seit 15./1. 1928, der Kosten von 8 15,16, der Kosten 
dieses Ansuchens von 8 18,30 die Zwangsversteigerung der Liegen
schaft, Gnmdbuch Wien für den III. Bezirk, E.-Z. 666, bewilligt. 
Bezüglich dieser Liegenschaft wurde bereits zur Hereinbringung 
der vollstreckbaren Forderung des KarZ Peters, Kaufmann, Wien 
V, 8chönbrunnerstrape Nr. 60, im Betrage von 8 738,74 samt Neben
gebühren zur Geschäftszahl 5 E 1733/28/1 die Zwangsversteigerung 
eingeleitet. Die betreibende Partei tritt dieser Zwangsversteigerung bei. 

Das Landesgericht für ZR8. in Wien als Grundbuchsgericht 
hat die Einleitung des Versteigerungsverfahrens anzumerken und 
die Beteiligten zu verständigen. 

Als Exekutionsgericht hat das gefertigte Gericht einzuschreiten. 

27.f'l. 1928. Dr. KnOTT 

Zust.-Bl. Nr. 5, 9, 16, 19, 20, zu 5 E 2150/28. 
5 E 1733/28 

8 

Bewilligung des Beitrittes zur Zwangsversteigerung. 

Auf Grund des Urteiles des Bezirksgerichtes Favoriten vom 14.f5. 
1928, 1 0 1240/28/3, wird der betreibenden Partei ZentralsparkaBBe 
der Gemeinde Wien, Wien I, WippUngerstraPe Nr. 8, vertreten durch 
Dr. Fran6 Grau, RechtsantDalt, Wien I, G~kgasse Nr. 4, wider die 
verpflichtete Partei Paul Hold, Hausbuitzer, Wien Ill, ParkgasBe 
Nr. 6, zur Hereinbringung der vollstreckbaren Forderung von 8 946, 
der Kosten von 8 50,16, der Kosten dieses Ansuchens von 8 18,30, 
die Zwangsversteigerung der Liegenschaft: Haus in der ParkgaBBe 
Nr. 6, Gnmdbuch für den III. Bezirk in Wien, EZ. 666, bewilligt. 
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Bezüglich dieser Liegenschaft wurde bereits zur Hereinbringung der 
vollstreckbaren Forderung des Karl Peters, Kaufmann, Wien V, Schön
brunnerstraße Nr. 60, im Betrage von S 738,74 samt Nebengebiihren 
zur GZ. 5 E 1733/28/1 die Zwangsversteigerung eingeleitet. Die be
treibende Partei tritt dieser Zwangsversteigerung bei. 

Das Landesgericht für ZRS. Wien als Grundbuchsgericht hat 
die Einleitung des Versteigerungsverfahrens anzumerken und die 
Beteiligten zu verständigen. 

Als Exekutionsgericht hat dieses Gericht einzuschreiten. 
Exekutionsgericht Wien I, Riemtrgasse Nr. 7, 

Abt. V, am 27.{7. 1928. 
Dr. Knorr 

Für die Richtigkeit der Ausfertigung: 

Eingangsvermerk. TZ. 1220/28. 

Der Kanzleileiter: 
Bauer, Kel.-Dir. 

5 E 1733/28 1 

9 

Vollzugsanordnung des Grundbuchsgerichtes. 
Diese grundbücherliehe Eintragung ist zu vollziehen. 

Landesgericht für ZRS. Wien, am 2.f8. 1928. 
Dr. Bräuer 

Für die Richtigkeit der Ausfertigung: 
Der Kanzleileiter: 
Brunner, Kzl.-Dir. 

Aktenvermerk vom 2./10. 1928. 5 E 1733/28/10 

Der Beschluß ONr. 7 ist rechtskräftig. Vorschuß nicht erlegt. 

Dr. Knorr 

B. 5 E 1733f28fll 
E.-Form. 227 8 bezüglich des betreibenden Gläubigers Karl Peters. 

Begründung. 
Da die mit h. g. Beschluß vom 23.f5. 1928, ONr. 7, erteilten Auf

träge zum Erlage eines Kostenvorschusses von S 800 und Bekanntgabe 
der Anschrift des Gläubigers Franz Kotzer innerhalb der erteilten Frist 
nicht befolgt wurden, war die angedrohte EinsteUung de1 Versteigerungs-
verfahrens zu verfügen. 15.f10. 1928. Dr. Knorr 

ZV.:• Zust.-Bl. 1 bis 8, 12 bis 20. 
Kal. 25.{11. 1928. 

B. 5 E 1733/28/12 
I nfolge Einstellung des Versteigerungsverfahrens in der Ezekutions

sache Karl Prlers gegen Paul Hold wegen S 738,74 wird nunmehr die 
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Zentralsparkasse der Gemeinde Wien als beigetretene Gläubigerin1o 
aufgefordert, die Anschrift des Gläubigers Franz Kotzer binnen 14 Tagen 
bekanntzugeben, widrigem das Versteigerum.gsverjahren nach § 200/3 
EO. eingestellt werden wiirde. • 15./10. 1928. Dr. Knorr 
Z V. : Vertreter der betreibenden GläubigeTin Dr. Franz Grau. 

Kal. 6.fll. 1928. 

Aktenvermerk vom 4.Jll. 1928. 5 E 1733f28f13 
Frane Berger namens der Zentral8parkasse der Gemeinde Wien 

mit OV. vom 2.J5. 1925 gibt die Adresse des Gläubigers Franz Kotzer, 
Kaufmann, Wien II, Praterstraße Nr. 40, bekannt. 

Gesehen. 

Zustellblatt ergänzen! 

B. 
4.fll. 1928. 

Bauer, Amtsrat. 

Dr. Knorr 

Eingangsvermerk. 5 E 1733J28Jl4 

An das ExekutWnllgericht, Wien, Abt. V. 
Betreibende Partei: Karl Peters, Kaufmann, Wien V, 8chimbrunner

straße Nr. 60, 
vertreten durch: Dr. Georg Mohr, RechtsanwaU, Wien V, Pilgram

gasse Nr. 6; 
Verpflichtete Partei: Paul Hold, Hausbesitzer, Wien III, Parkgasse 

Nr. 6• wegen 8 738,74. 
2fach, .• Rubriken, 3 Beilagen. 

Antrag auf Pfandrechtseinverleibung nach § 208 EO. 
Die mit dem Beschlusse dieses Gerichtes vom 19.J4. 1928, 5 E 

1733/28/4 bewilligte Zwangsversteigerung der Liegenschaft: Grundbuch 
Wien fiir den III. Beeirk, EZ. 666, wurde mit dem Beschlusse dieses Ge
richtes vom 15./10. 1928, 5 E 1733/28/11 gemäß§ 200/3 EO., eingest('Ut. 
Dieser Beschluß ist am 26./10. 1928 rechtskräftig geworden.u 

Ich beantrage, innerhalb der 14tägigen Frist des § 208 EO. unter 
Anschluß der Urschrift und einer Abschrijt 11 des Urteiles des Handels
gerichtes Wien vom 1.J2. 1928, 14 Cg 1153/28/8, Beilage A, B.f durch A, B 
meinen mit OV. vom 15.f4. 1927, Beilage C.f, ausgewiesenen Vertreter C 
die Erlassung nachstehenden 

Beschluues:t• 
[Infolge rechtskräftiger Einstellung des Versteigerungsverfahrens 

wird auf Grund des Urteiles des Handelsgerichtes Wien vom 1.f2. 1928, 
14 Cg 1153f28J8, der betreibenden Partei Karl Peters, Kaufmann, 
Wien V, 8chimbrunnerstraße Nr. 60, wider die verpflichtete Partei 
Paul Hold, Hausbesitzer, Wien III, Parkgasse Nr. 6, zur Hereinbrin
gung der vollstreckbaren Forderung von 8 738,74, der Kosten von 
8 37,77 und 8 29,23 und der Kosten dielieB Ansuchens von 8 54,25 



462 Exekutionsakten 

die bücherliehe Einverleibung des Pfandrechtes auf die Liegenschaft 
Grundbuch jiW den 111. Bezirk Wien, EZ. 666, und zwar in der 
Rangordnung der Anmerkung der Einleitung dieses Versteigerunga
verfahrens ip C Postzahl 68 und die Löschung dieser Anmerkung 
bewilligt. 

Das Ltmdesgerieht fiW ZRS. in Wien als Grundbuchsgericht hat 
dieses Pfandrecht einzuverleiben, die Anmerkung zu löschen und 
die Beteiligten zu verständigen.] · 

Zur Berichtigung der Eintragungsgebühr wurden Stempelmarken 
im Betrage von S ..... g. . beigebracht. KarZ PeterB 

B. 
[Aus ONr. 14.] 

20.f11. 1928. Dr. Knorr 

ZV.: B. mit 2 Schriftsätzen und 4 Beschw,Pausjertigungen- Landes
gericht für ZRS. Wien,· Kal. 25./11. 1928 löschen. 

Sehlußbemerkung: Folgen die Vollzugsanordnungen des 
Grundbuchsgerichtes zu ONr. 6 und 14. Das Versteigerungsverfahren 
nimmt nun zugunsten der Zentralsparkasse der Gemeinde Wien 1' 

den Fortgang wie in einem der Beispiele Nr. IX bis XI. 

Anmerkungen zum Beispiel XII. 
• Siehe die Anmerkungen zum Beispiele IX. 
1 Die Bewilligung erfolgt in diesem Akte; eine Ausfertigung des 

Beschlusses kommt zum Beitrittsakt 5 E 2022/28. Siehe §§ 442 bis 444 
Geo. - 1 Das ist die Mitteilung des Landesgerichtes für ZRS. Wien 
an das Exekutionsgericht Wien über den Vollzug der Anmerkung 
der Einleitung des Versteigerungaverfahrens. - 1 Siehe Anm. 2. -
'Siehe § 205 EO. Aus dem dem Beitrittsakte beiliegenden Grund
buchsauszuge ist bekannt geworden, daß für Franz Kotzer das 
Pfandrecht für eine Forderung einverleibt wurde. - 6 Siehe JM. 
zu § 145 EO. Mehrere beigetretene Gläubiger können gemeinschaft
lieb aufgefordert werden. - • Siehe oben Anm. I. - 7 Siebe oben 
Anm. 2. - 8 Dieses Formular enthält die Einstellung des Ver
steigerungsverfahrens. - • Siehe § · 205 EO. - 10 Siehe JM. zu 
§ 145 EO. - n Siehe §§ 207, 208 EO. - 11 Siehe Mitteilung im 
JMVBI. 1899, S. 363. Der Antrag ist gemäß § 208, Abs. 1, EO. 
immer beim Exekutionsgerichte einzubringen. - 11 Der Antrag ist 
unzulässig, wenn einer der im § 208, Abs. 3, 'EO. angeführten Fälle 
vorliegt. - u Beim Exekutionsgerichte Wien besteht die Praxis, 
daß einigen Sparkassen, welche als betreibende Gläubiger die Zwangs
versteigerung beantragen, ein Vorschuß für die Kosten der Schätzung 
und der Ediktseinschaltung nicht abverlangt wird. Da die Zeatral
sparkasse keinen Kostenvorschuß zu erlegen bat und den Auftrag 
zur Bekanntgabe der Anschrift des Gläubigers Franz Kotzer be
folgte, kann das Versteigerungsverfahren zugunsten li.er Zentral
sparkasse seinen Fortgang nehmen. 
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XIII 

Kridamäßige Versteigerung einer Liegenschaft.* 

Aktenzeichen; 20 E 4340/28 Exekutionsgericht Wien 
Abteilung Nr. XX 

Aktenübersic)lt 

betreffend die kridamäPige V ersteigenmg der Liegenschaft Grundbuch 
Wien für den IV. Bezirk, E. Z. 1043 

;t Tag des 
§ e Einganges 

Kurze 1\ngabe des Inhaltes Blatt- Art und Tag 

~ä oder der zahl der Erledigung 
oZ Errichtung 

1 2 3 ' 6 

1928 ErlltJ.Chen des Handels- bewilligt 
1 16./1. gerichtes Wien um krida- 1/4 19./1. 1928 

mäPige Versteigerung 
---~--

2 21.f1. Erlag des Kostenoorschusses 5 
eum Akt 

21.f1. 1928 
--

3 22./1. A'ltOTdnung der Schäteung 6 
eum Akt 

22./1. 1928 
-- ~----~-- ---

4 24.f1. 
Voll.eugsbericht des Grund-

7 
eum Akt 

buchsgerichtes 24./1. 1928 
------------------

5 25./1. 
Beischaffung der Kataster-

8 
eum Akt 

und Steuerdaten 25./1. 1928 
--~- - ----- --------- -

6 28.f1. Schäteungs protokolZ 9/10 
eum Akt 

28.f1. 1928 
--

Aufforderung eur eum Akt 
7 30.f1. VorZage der V ersteigenmgs- 11 30./1. 1928 

bedingungen 
--

4.f2. 
VorZage der V ersteigtrNJngs-

12 
eum Akt 

8 bedingungen 4.f2. 1928 
- ----------

10.f2. V ersteigertmgsedikt 13 
eum Akt 

9 10./2. 1928 
-- ---

Schreiben wegen Bekannt-
14 

eum Akt 
10 10./2. machung des Ediktes 10./2. 1928 
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I .... Tag des liQQj 

c s Einganges Blatt- Art und Tag = s Kurze Angabe des Inhaltes 
-ä= oder der zahl der Erledigung csz Errichtung 
----

1 2 3 4 6 

11 
1928 

16 
zum Akt 

26.f2. 25./2. 1928 
---- ----- -- --~-

12 26.f2. 
Anmeldungen zum 

16 
zum Akt 

Versteigerungstermin 26.J2. 1928 
---- -~- -- --- -

13 26./2. 17 
eum Akt 

25.f2. 1928 
-- -- -------- -------

Protokoll über den zum Akt 
14 1.J4. Versteigerungstermin 18f21 1.{4. 1928 

---- -~-

15 1.f4. Erteilung des Zuschlages 22 
zum Akt 

1./4. 1928 
----- --- -· --- ------

16 1.f4. Verlautbarung des Zuschlages 23 
zum Akt 

1.f4. 1928 
~-- ~---- --- ------- ~---- --- ----·- -- -------

17 10.f6. Erlag des Meistbotes 24 
zum Akt 

10.16. 1928 

Fortsetzung der Aktenübersicht und des Zustellblattes siehe S. 465-467. 

Zustell

betreffend die kridamäßige Versteigerung der Liegenschaft Haus, 

Namen und Adressen Vertreter und Datum ------ -~---

Nr. der 
der zu Verständigenden dessen Adresse Vollrn. -- ------- ----

1 I 9 I 

1 Magistrat Wien, _I __ ; 12.J2 .. 
Abt. 47 1928_1 

-- -~- ----- -

2 Steueradministration für 12.{2. 
den IV. Bezirk 1928 

-~-------~ -- ------

3 M agistratisches Bezirks- 12.J2. 
amt für den IV. Beeirk 1928 

-- ------------------ --- -- --,--
Fachrechnungsabteilung 

l12.f2. 4 des Magistratischen Be- 1928 
zirksamtesf. d. IV. Bezirk 

Der Beschluß wurde rechtskräftig am 
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Qt Tag des 
§S Einganges 

Kurze Angabe des Inhaltes Blatt- Art und Tag 

~~ oder der zahl der Erledigung 
Errichtung 

-- --------
1 2 3 4 5 

18 
1928 Anordnung der Tagsatzung 

25 
.rum Akt 

11.f5. eur M eistbotsverteilung 11.f5. 1928 
------ ---- ------- ---------·----- ---

19 20./5. Forderungsanmeldung 26 
zum Akt 

20./5. 1928 
-- --- -----

20 26.f5. ProtokoU übet" die 
27/28 

zum Akt 
Verteilungstagsatzung 26.f5. 1928 

-- ----- ---

21 28./5. Verteilungs beschluß 29/30 
zum Akt 

28./5. 1928 
-- --- ---- -------

Antrag des Erstehers auf 
Eigentumseinverleibung, bewilligt 22 25./6. Löschung der Anmerkungen 31 25./6. 1928 

und Durchführung des 
V erteilungsbtschlusses 

-- - ---- --- --

blatt 20 E 4340/28 
Wien IV, Phorusplatz Nr. 3, Grundbuch Wien, IV. Bezirk, E.-Z. 1043 

Tag der erfolgten Zustellung des Beschlusses 

Ordnungsnummer des zuzustellenden Beschlusses Bemerkung 

I 21 I I I I I I I I I I I 
30./5.1 _ _I __ I 
1928 --1--J0./5.1-- -- - - ------

__ I_ 
- ------

1928 
---- -- ---- ----
30./5.1 
19281 

- - - -- - -- -- ---- -
30./5.1- I 
19281 I 

I I I I 
I 

I I I 
I 

I I I I I I 
HELLER, Aktenmuster 111. 30 
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Namen und Adressen Vertreter und Datum 
Nr. der 

der zu Ventiindlgenden dessen Adresse Vollm. 
1 I 9 I 

5 Zentraltaxamt 112./2. i 
1928 

- ---- --------
--112.f2. 

6 Pinanzprokuratur 
1928 

------ ------
ArbeiÜ!r'Unfallversiche- 12.f2. 

7 rungsanstalt für Wien, 1928 
N.-0. und Burgenland 

-- -- ----

8 
W iener Gebiets kranken- 12.f2. 

kassa 1928 
- --------- ----

9 
Hauptanstalt für 12./2. 

Angestelltenversicherung 1928 
-- -- ------- ----

10 
Verrechnungsstelle für 12./2. 
die Vermögensabgabe 1928 

-- --- ----- ------ -· -------
11 

Handelsgericht Wien zu 12./2. 
s 340/26 1928 

----~ -- --------- ----

12 IAndesgericht für Z. R. S. 12./2. 
Wien 1928 

- ---- --- --------- ·---- --- ----------------
13 Kurator 

12.f2. 
1928 

-- --- ---------- - - - -------- --
14 ZtDangaverwalter 

------ -----
M aaseverwalteT 

15 Konkursmasse Dr. Karl Meister, 18.f1. 12.f2. 
Paul Gerstner Rechtsanwalt, Wien 1928 1928 

I, Seilergasse Nr. 4 
-- --· - ---- ------- -------

Erste osterreichis.:he 18.f1. 12.f2. 16 Sparkasse, Wien I, 
Graben Nr. 21 

1928 1928 

-- ---- -------
17 

Zolloberamt Wien 18.f1. 12.f2. 
(Pfandgläubiger) 1928 1928 

Der Beschluß wurde rechtskräftig am 27.fl.J21.f2., 
1928 I 1928 
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Tag der erfolgten Zustellung des Beschlusses 

Ordnungsnummer des zuzustellenden Beschlusses Bemerkung 

I 21 I I I I I I I I I I I I 
130.f5. _i_ I 

I 

I 
. 1928 

~- - -- ---- --- I 

_I_ 
~---

__ , __ 
30.f5. 
1928 

------ - ------

30./5. 

I 
1928 

--- ~- - - -- - -- --- - --~-- - ----
30.f5. 

I 
1928 

I --- - - ~- - - - -- -
-~--~--

-----
30./5.1 
1928 
-- - - - -- - - - - --

--I 
- - ----

30./5. 
1928 

I - -
-~---- - --- -----

30.f5. 
1928 
---- - -- - - - -- - -- - - - -----
30./5. 

-I-1928 
- - - - - -- - ·- -

30.f5. 

I 1~28 
-~- -

I 
I I I 
I_ - - -- - - - -I- - -- -

30.f5. 
1928 

--- - - - - - -- - - - - -
30./5. 
1928 

-- - - - - - -- -- - -- - --
30.f5. 
1928 

19./6.1 
1928 I I I I I I I I I I I I 

so• 
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EingangBVermerk. 3 8 340/28 
11 

20 E 4340/28 
1 

B. 
In der Konkwr8Bache 1 du Paul Gerlltner, Kaufmtmn, Wien IV, 

Phorusplate N'r. 3, wird auf Antrag des MaBBeven.Dalters Dr. Karl 
Meister, RechtBa'MIIaU, Wien I, BeileTgasse Nr. 4, nach § 119 KO. 
die kridamäPi.ge V mleigerung der LiegmBohajt, Haus Phoru.splatz 
Nr. 3, Gnmtlbuoh für den IV. Bezirk, EZ. 1043, bewiUigt. 

Das Landesgericht fü'r ZRB. in Wien hat die Einleitung des Ver
steigerungsverfahrmB an.rumerken und die Beteiligten eu tJfJf'Btändigen. 

Um den VoUeug der Verstei.gerung wird das E:eekutionsgericht 
W im erBUOht, welchem gleiohuiti.g der GnmtlbuohBauB6Uf! und das 
I ntereBBmtenverzeiohniB übersendet werden. 

Handelsgericht Wien, Abt. X, am 15.f1. 1928. 

Dr. Bauer 
Fiir die Richtigkeit der Ausfertigung: 

Der Kanzleileiter: 
Dü'rr, Kzl.-Dir. 

Beilage A. ( Grundbuchsauszug wie Beilage D in Beispiel IX, ONr. 1, 
entsprechend geändert.) 

Beilage B. (lnteressentenverzeichnis wie Beilage F in Beispiel IX, 
ONr. 1, entsprechend geändert.) 

Spiegel (Lwt'f"Vm): EZ. 1043/IV. A, B, 0: unverändert wie G'rund
buohBauB6Uf!. 

17.fl. 1928. KNUB, Gdbf. 

Kanzleivermerk: Gegen PauZ GerBtner bisher keine ZwangsV61'1DaUung 
oder ZwangstJerstei.gerung anhängig. 

17.f1. 1928. 

B. 
Zur Durohfüh'f"Ung der tJOm Handelsgerichte Wien mit BeschluP 

3 8 340/28 . . . . . 
oom 16.f1. 1928, 17 , bew.Zlipn kridamäP"f/m Versteigerung 

der LiegmBohaft, Haus Phorusplate Nr. 3, Gnmtlbuoh für den IV. Bui'rk, 
Wien, EZ. 1043, wird die 8chäteung1 die1er LiegmBohaft angeort~Mt. 
AlB BachtJerBiändige sind beieuziehm: 

1. Josef Klein, Baumeister, Wien ll, PraiM'BtNPe Nr. 10; 
2. KarZ B'f"Uder, Baumeister, Wien I, Bingwlt't'aPe N'r. 8. 
Der MasBeven.Dalter wird aufgefordm, binnen d'rei Wochen einen 

V orschuP fii.'r die Bchäteung•- und Ediktlein~ehaUungskoltm tJOn 8 800 
eu wlegm oder sich daribw auseuweiBm, tlGP die obcngmannten Bach-
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wrllänt:Ugen nf den Erlag du V 01'1Chtuses t~nrichtee lulben, "'idrigm~ 
do1 V nlttrigntM&gBwr/al&rm ringemlU "'ntkn "'ürde.1 

19.f1. 1928. Dr. K'M1'1' 

ZV.: B. 1 . .Jlt~~set~"""aUer Dr. Karl .JleiBtef',· 2., 3. Bac1wnständige. 
Kal.: 11.f2. 1928. 

20 E 4340/28 
2 

Untn Geldbuchpost 7340/I: 8 800 in Empftmg gesteUt. 

21.f1. 1928. Knn, Geldbf. 

B. 
20 E 4340/28 
--3--

Bclui.te?mg an Ort und BleUe, Wim IV, Pl&orusplatll Nr. 3, am 
6.f2. 1928,' nachmittags 3 Uhr. 

Parleim und Bachtlnltiimdige tlnltänt:Ugt. 

Kal.: 11./2. 1928 löschen. 
22.f1. 1928. Fock, VoUitf' .• B. 

B. 

20 E 4340/28 
4 

In der Konkur88ache des Paul Gnstnn, Knfmann, Wim IV, 
PhoruBplatl/ Nr. 3, "'ird auf Antrag des .Jlt~~set~"""aUer' Dr. Karl 
Meistn, RecW.amDaU, Wim I, Beilngt~~IB Nr. 4, nach § llfl KO. 
die kridamd/Jige Vnrieignung der IMgm~chaft, Hatu P1lof'Uiplatll 
Nr. 3, Grundbuch für dm IV. Bmrk, Wim, EZ. 1043, be-wiUigt. 

Das Landugmc'M für ZRB. in Wim 1aat die Einkitung du Vn
rieignungst~nfal&rm~ t.m~U"""km und die BBtBiligten .eu wrlt6ndigen. 

Um den VoU.eug der Vnrieignung tmird da8 E:ukutionlgmcM 
W im nauc'M, "'elchem gleicl&seitig der Grundbuc1llatu.eug und da8 
InteressmtB7&116neichn.iB übnsmdet "'"'den. 

HandellgmcM Wien, Abt. X, am 16./1. 1928. 

Dr. Bauer 
Fdr die Richtigkeit der Ausfertigung: 

Der Kanzleileiter: Dürr, K•l.-Dir. 

TZ 660/28 

Vollzugsanordnung des Grundbuchsgerich tes. 

Diese grundbdcherliche Eintragung ist zu vollziehen . 
.I..atwltJsgericht für ZRB. Wien, Abt. 60, am 21.f1. 1928. 

Dr. Grund 
Fdr die Richtigkeit der Ausfertigung: 

L.-8. Der Kanzleileiter: TroUn, K•Z.-Dir. 



470 Exekutionsakten 

20E 4340/28 ----
6 

Beischaffung der Kataster- und Steuerdaten. 
(Wie ONr. 6 bis 8 in Beispiel IX, entsprechend geändert.) 

20E 4340/28 
Schätzungsprotokol1.1 6 

(Wie ONr. 9 in Beispiel IX, entsprechend geändert.) 
Grundbuchsauszug ergänzen! 

20E4340J28 
7 

Aufforderung zur Vorlage der Versteigerungs
bedingungen.• 

(Wie ONr. 10 in Bf!ispiel IX, entsprechend geändert.) 

20E 4340/28 
8 

Vorlage der Versteigerungsbedingungen. 

(Wie ONr. 11 in Beispiel IX, entsprechend geändert.) 
Grundbuchsauszug ergänzen! 

20E 4340/28 
--9--

Versteigerungsedikt und Aufforderung zur Anmeldung.7 

(Wie ONr. 12 in Beispiel IX, entsprechend geändert.) 

20E 4340/28 
10 

Schreiben wegen Bekanntmachung des Versteigerungs· 
ediktes. 

(Wie ONr. 13 in Beispiel IX, entsprechend geändert.) 

20E 4340/28 
11-13 

Anmeldungen zum Versteigerungstermin. 
(Wie ONr. 17 bis 19 in Beispiel IX, entsprechend geändert.) 
Grundbuchsauszug ergänzen! 

20E 4340/28 
14 

Protokoll ü her die Versteigerung. 
(Wie ONr. 20 in Beispiel IX, entsprechend geändert.) 

20E 4340/28 
Erteilung des Zuschlages. - --io ___ _ 

(Wie ONr. 21 in Beispiel IX, entsprechend geändert.) 
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Verlautbarung des Zuschlages 
20 E 4340/28 

16 
(Wie ONr. 22 in Beispiel IX, entsprechend geändert.) 

20 E 4340/28 

Erlag des Meistbotes. 17 

(Wie ONr. 23 in Beispiel IX, entsprechend geändert.) 
Grundbuchsauszug ergänzen! 

20 E 4340/28 
18 Tagsatzung zur Meistbotsverteilung.8 

(Wie ONr. 23 in Beispiel IX, entsprechend geändert.) 

20 E 4340/28 
Forderungsanmeldung. 19 

IWie ONr. 24 in Beispiel IX, entsprechend geändert.) 
Grundbuchsauszug ergänzen! 

20 E 4340/28 
20 

Protokoll über die Verteilungstagsatzung. 
IWie ONr. 25 in Beispiel IX, entsprechend geändert.) 

20 E 4340/28 
Verteilungs beschluß. 21 

IWie ONr. 26 in Beispiel IX, entsprechend geändert.) 
Grundbuchsauszug ergänzen! 

Antrag 

20 E 4340/28 
22 

auf Eigentumseinverleibung, Löschung der Anmerkungen 
und Lasten und Durchführung des Verteilungs

beschlusses. 

(Wie ONr. 27 und 28 in Beispiel IX, entsprechend geändert.) 

Anmerkungen zum Beispiel XIII. 

• Siehe die Anmerkungen zum Beispiel IX. 
1 Auf die gerichtliche Veräußerung einer in die Konkursmal!lle 

gehörigen Liegenschaft sind die Vorschriften der Exekutionsordnung 
mit den im § 119 KO. angeführten Abweichungen anzuwenden § 119, 
Abs. 2 KO.; der M31!86verwalter kann in jedes gegen den Gemein
schuldner im Zuge befindliche Zwangsvollstreckungsverfahren als 
betreibender Gläubiger eintreten. § 119, Abs. 4 KO. Das Ersuchen 
um kridamäßige Versteigerung ist in das E-Register einzutragen 
(§ 435/4 Geo.t- 1 Siehe§ 119, Abs. 2, Z. 4, KO. - 1 Die Androhung 
der Einstellung des Versteigerungsverfahrens nach § 200/3 EO. darf 
bei kridamäßigen Versteigerungen nicht erfolgen. § 119, Abs. 2, 
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Z. 3 KO.; das Versteigerungsverfahren kann zwar eingestellt werden, 
wenn der Masseverwalter den Auftrag nicht befolgt, er kann jedooh 
die Bewilligung der Versteigerung auch vor Ablauf der im§ 200/3 EO. 
angeführten Frist von 6 Monaten wieder beantragen; ebenso treten 
bei der kridamäßigen Versteigerung die Rechtsfolgen einer Ver
säumung der in den §§ 145, Abs. I, und 188, Abs. 2 EO. bezeichneten 
Fristen nicht ein-§ 119, Abs. 2, Z. 2 KO. Die Vorschrift des § 151, 
Abs. 3 EO., daß vor Ablauf eines halben Jahres vom Versteigerungs
termin oder seit Einstellung des Versteigerungsverfahrens eine neue 
Versteigerung nicht beantragt werden kann, findet auf die krida
mäßige Yersteigerung keine Anwendung. - ' Die Einhaltung cler 
Zwischenfrist des § 140, Abs. 1 EO. ist hier nicht notwendig. § 119, 
Abs. 2, Z. 4 KO. - 1 Die Schätzung kann unterbleiben, wenn im 
Laufe des Konkursverfahrens die Liegenschaft schon geschätzt 
wurde. § 119, Abs. 2, Z. 5 KO. - • Siehe oben Anm. 3. - 7 Die Ein
haltung der im § 169, Abs. 2 EO., angeordneten Zwischenfrist ist hier 
nicht notwendig. § 11!), Abs. 2, z. 4 KO.- 8 Die Verteilung ist durch 
das Exekutionsgericht vorzunehmen. § 119, Abs. 3 KO. 

XIV 

Zwangsversteigerung einer Liegenschaft; Übernahmsantrag 
(§ 200, Z. 1 EO. *) 

Aktenzeichen: 2 E 46.5/28 
Be.rirkBgericbt Bchwechat 

Abteilung Nr. 11 

Aktenübersicht 

betreffend Zv:ang•ver•teigerung der LiegenBchaft: lhundbuch Schwechat, 
EZ. 1250 

.:, .. 
Tag des !Oll .. 

c= e Einganges Kurze Angabe des Inhaltes Blatt- Art und Tag 

~§ oder der zahl der Erledigung 
oz F.rrlehtung 
-- -- ------ -------

1 2 3 4 5 

1 1928 Zu·ang•ver•teigenmg•antrag 1/6 bewilligt 
15.f8. 15./8. 1928 

-- - --------------·------- ---

2 5.f9. Schätz.wngBprotokoll 7J10 wm Akt 
5.J9. 1928 

- . - -- --- ~-- -

3 6.J9. 
A ulforderung wr Vorlage der 11 zum Akt 

V er•teigerung•bedingungen 6.J9. 1928 
-- -- -· ----- --- - ----- -

V orl4ge der V erBteigerung•-
Anordnung 

4 25.f9. bedingungen 12/18 de8 Termine• 
25.f9. 1928 
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I Ii! Tag des 

~~ Eingange& Kurze Angabe des Inhaltes Blatt- Art und Tag 

~z oder der zahl der Erledigung 
Errichtung 

--
1 2 3 4 5 

6 
1928 

V erseeigenmgaedikt 19 
.nm Akt 

26.f9. 26.f9. 1928 
- -.- ---

6 26.f9. 
Bohreiben wegen Bekannt-

20 zum Akt 
maohung dea Ediktes 25.f9. 1928 

- --- -- --
Obernahmsantrag Tagsalltmg für 

7 1./12. nach § 200 z. 1 EO. dea 21/23 den 7./12.1928 
Joaef Kral angeordnet 

--- --
8 2./12. 

Bericht da Bteueramtea 
24 

zum Akt 
Bohweohat 2./12. 1928 

-

9 7./12. 
ProtokoUüber die_ VerhaMZung 25 

zum Akt 
über den tJbemahmsafltrag 7./12. 1928 

10 8./12. 
BesohluP über die Genehmigung 

26 zum Akt 
dea tJbernalmsantragea 8./12. 1928 

-- ---- - ------

11 17./12. Erlag tlea Obernahmspreises 27 
zum Akt 

und der Kolttm 17./12. 1928 
--- --

12 17.f12. Auftrag an das Steueramt 28 •um Akt 
Bohweclat 17./12. 1928 

--~- ----- --
13 21.f12. Bericht zu ONr. 12 29 

zum Akt 
21./12. 1928 

-- ----- ---··- -----

14 22./12. Einstellung des V erseeigerungs- 30 zum Akt 
verfahrena 22.f12. 1928 

-- --- ----~-- --

15 22./12. Anordnung der Verteilungs- 31 •um Akt 
tagsat.lung 22/12. 1928 

- --- -----

16 
1929 ProtokoU über die V er- 32 

.um Akt 
4.f1. teilungsfagsatftng 4.f1. 1929 

--
17 4.f1. V erteilungsbeaohZuP 33 .um Akt 

4 f1. 1929 
---- ---

18 25.f1. Antrag auf Durchführung 34 .um Akt 
des V erteilutagsbesohluasea 26.f1. 1929 

---~ - ---- - ---- -

19 26.J1. Beschluß nach § 237 EO. 35 
•um Akt 

25.f1. 1929 
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Nr. 

1 

Exekutionsakten 

Zustell· 
betreffend die Versteigerung der Liegenschaft 

Namen und Adressen 
der zu Verständigenden 

Vertreter und 
dessen Adresse 

Datum 1------
der 

Vollm.l--1-~~----6---~ 

27.f9. 
1928 

-- ---------1-------- ------------

2 SteruJTamt Sohweckat 

----- --------1----------

5 Fif&IJMprokuratur 27./9. 
1928 

---- -- Arli6iterwnfaizV6~~ -I------- - ----- ---

6 

7 

sichen.mgsMUJtaU 
für Wien N. 6. 

und Burgenland 

BezirkBkram.kenkasse 

27.f9. 
1928 

i-------1---------
27.f9. 
1928 

--------------------------------

8 H auptam.BtaU für An
gestelltenverricherung 

27.f9. 
1928 

---- --·--------- ---------------
9 V errechnungssteUe für 

tlie Vermögensabgabe 

Kurator Dr. Theotlor 
10 KriBtof, RechtBanwaU, 

Schwechat 

27./9. 
1928 

2S.f8. 27.f9. 
1928 1928 

----1----------- --------1----- ------

11 

Wolfgang Kaiser, 
Fabriksbesitler, 

Sohweckat, W iener
strape Nr. 2 

Der Beschluß wurde rechtskräftig am 

18./8. 27.f9. 
1928 1928 
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b I a tt Geschäftszahl 2 E 46of28 
Wienerstr. Nr. 2 Grundbuch Schwechal E.-Z. 1260 

Tag der erfolgten Zustellung des Beschlusses 

Ordnungsnummer des zuzustellenden Beschlusses Bemer-

I I I I I I I I I I I I I 
kung 

10 14 17 

23./12. 14.f1. _I_ I _I_ 1928 1929 
------- - - - - --

23./12. 14.f1. 
1928 1929 

------- - - - - --- - - - - - ---

1-
23./12. 14./1. 

1928 1929 
--~- - - -I -- - -

23.f12. 14.f1. 
1928 1929 -I- I - - -I 23./12. 14.j1. 
1928 1929 I _I_ _,_ 

--~-----

23./12. 14.j1. 
1928 1929 _ _!_ 

-j 
23./12. 14.f1. 

1928 1929 
------- - - - - - - - - - - ---

23./12. 14.f1. 
1928 1929 

--------- - - - - - - - -
23./12. 14.f1. 

1928 1929 
------~--~- - --~--~-, 9./12. 23./12. 14.f1.

1 I __ I_ 1928 1928 1929 
I ----~- --~-

----

I 
Ver-

9./12. 23./12. 14.f1. I 

I 
I 

I 
pflich-

1928 1928 1929 i 

i I 
teter 

I I 
I I 

I I I 
I I 

I I I I I I I I I 
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Datum 
Nr. Namen und Adressen Vertreter und der 

der zu Verständigenden dessen Adresse Vollm. 
I I 1 6 

Berta Kaiser, 
18.f8.127.f9.1 

12 
FabrikBbesitzerin, 
Sohu,echat, Wiener- 1928 11928 I 

strafJe Nr. 2 I 

-- -------------

Max Feller, 27.f9. 
13 Kaufmann, Budapest, 

.Andrassystr. Nr. 6 
1928 

------~--- --- -- ----- ---------

14 Sparkassa MariazeU, 18.f8. 28./9. 
in MariazeU 1928 1928 

-- ------

Dr. KarZ K noUer 

15 Creait AG., Wien Rechtsanwalt, 1.f8. 18.f8. 27./9. 
I, Kärntnerstr. Nr. 16 Wien Il, Tabor- 1926 1928 1928 

stra{Je Nr.10 

--- ------

Moriz Klar u. Sohn, 
Dr. Georg Blau, 

Rechtsanwalt, 8.f1. 18.f8. 27.f9. 
16 registrierte Firma, Wien!, Tuch- 1927 1928 1928 

Wienil I, Hetzg. Nr.16 Zauben N f'. 6 

-- - ------ ------

17 Östen·eiohischer 18.f8. 27.f9. 
BundeBBehatz 1928 1928 

---- --- --- -- --~ ---

Josef Kral, 
Dr. Jos. Grieger, 

18 Fabrikant, Wien I, 
Rechtsanwalt, 28./11. 

Operngasse Nr. 2 
Wien I, 1926 

Spiegelgasse 2 

Der Beschluß wurde rechtskräftig am 3.f9. 7./10. 
1928 1928 

2 E 465/28 

Antrag auf Bewilligung der Zwangs- 1 
Versteigerung samt Beilagen und Erledigung. 

(Wie ONr. 1 bis 3 in Beispiel IX.) 
2 E 465/28 

Schätzung. ---2--

(Wie ONr. 5 bis 9 in Beispiel IX, entsprechend geändert.) 
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Tag der erfolgten Zustellung dea Beachluues 

Ordnungsnummer des zuzustellenden Beschlusses 

I 10 I 14 17 I I I I I r -1_1_1_ 

9./12.,123./12. 14./1. I I I I I 
1928 1928 1929 I · I I 

, ______ I _____ l_i_l_ 

I I I 
1 9.J12. 23./12. u.11 i 
i 1928 1928 1929 1 

Bemer
kung 

Ver
pflich

tete 

I I : 
1----------· ----·-·-----t---1 
I I I 

1928 1928 1929 i ! 
9.f12. 23./12. 14.f1. .i I I 

-~---- -----

9.f12. 23./12. 14.f1. 
1928 1928 1929 

1 
' I 

-------____ l_i_ -----11---1 

I I 
9./12. 23./12. 14.f1. II I 

1928 1928 1929 1 

-- _l_l--

betrei· 
bender 
Gläu
biger 

9./12. 23./12. 14.f1. I ! ' I 
1928 1928 1929 I I 

--~- -i--:-- ---

1 
. I I tJber-

18./12. 2./1. 
1828 1929 

23.f1. 
1929 

, nehmer 
I 

i I ! I 
2 E 465/28 

Aufforderung zur Vorlage der Versteigerungs- 3 
bedingungen. 

(Wie ONr. 10 in Beispiel IX, entsprechend geändert.) 

2 E 465/28 

Vorlage der Versteigerungsbedingungen. 4 

(Wie ONr. 11 in Beispiel IX, entsprechend geändert.) 
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Versteigerungsedikt und Aufforderung zur 
Anmeldung. 

2 E 466/28 
6 

(Wie ONr. 12 in Beispiel IX, entsprechend geändert.) 

2 E 466/28 
6 Schreiben wegen Bekanntmachung des Ediktes. 

(Wie ONr. 13 in Beispiel IX, entsprechend geändert.) 

Bezirksgericht Schwechat. 
Eingelangt: 1./12. 1928. 
2fach, 1 Rubrik, 1 Beilage. 

An daB Be•irksgericht Schwechat, Abt. II. 

2 E 465/28 
7 

Betreibende Partei: Oredit-A.-G., Wien I, Kärntnerstraße Nr. 16, 
tJertreten durch Dr. Karl KnoUer, Rechtsanwalt, Wien II, Tabor
straPe Nr. 10; 

Verpflichtete Partei: 1. Wolfgang Kaiser, Fabriksbesitzer, Schwechat, 
Wienerstrape Nr. 2, 

2. Berta Kaiser, dessen Ehegattin, ebenda, 
wegen 8 3833 s. N gb. 

2fach, 1 Rubrik, 1 Beilage. 

Antrag 
des Josef Kral, Fabrikant, Wien I, Operngasse Nr. 2, 

t•ertreten durch Dr. Josef Grieger, Rechtsanwalt, Wien I, Spiegelgasse 
Nr. 2, 

auf Obernahme der Liegenschaft, Grundbuch Schwechat, EZ. 1250, aus 
freier H and. 1 

In der obenbe•eichneten Exekutionssache wurde mit dem Verstei-
2E465f28 

gerungsedikte oom 3.f11. 1928, --5--, die Ver.teigerung der Liegen-

schaft, Haus in Schwechat, WienerstraPe Nr. 2, Grundbuch Schwechat, 
EZ. 1250, auf den 10./12. 1928,1 10 Uhr tJOTmittags, angeordnet. 

2 E465f28, 
Laut des Scl&.ät.ungsprotokoUes oom 30.f9. 1928, 2 

wurde diese Liegenschaft auf 8 39129 geschätzt; ZubeMr ilt nicht 
vorhanden. 

GemäP § 200, Z. 1, EO. erklare ich mich bereit,• diese Liegenschaft 
um einen Preis .u übernehmen, der ihren SchätftngNert um ein V ierteZ 
übersteigt, d. s. 8 48912, sämtliche bei Bestimmung des Sc'hätnngs
wertes als aufrecht bleibend, in Anschlag gebrachten Belastungen, nämlich 
die unter 0 Postzahlen 99 und 108 eingetragenen Reallasten~ 
der Gemeinde Wien, ohne Anrechnung auf diesen Preis, .u übernehmen 
und alle den beiden Verpflichteten .ur Last fallenden Kosten n tragen.' 

Weiters erkläre ich mich bereit, diese Kosten sowie den Obernahms
preis binnen einem Monat nach Genehmigung des Obernahmsantrages 
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bei diesem Gerichte zu erlegen und bis zum Erlagstage mit 7% Zinsen 
zu 'IJeT.rinsen. 6 

AlB Sieherheit• füT diese von mir übernommenen Verpfliehtungen 
nlege ieh [das Einlagebuch deT SparkaBBe Schwechat NT. 5630 mit 
dem Saldo vom 1./12. 1926 im Betrage von 8 4000] und beantTage durch 
meinen mit OV. vom 28.f11. 1926, Beilage A.f, ausgtJWiesenen VertTeteT: A 

Auftrag an das BleUeTamt Schwechat ZUT Empfangnahme und 
VeTWahTUng des oben bezeiehneten Einlagebuches, weiteTs AnDTdnung 
einer V nhandlung übeT den tJbeTnahmsant,·ag, die Genehmigung 
deBBelben, sowie die EinsteUung des V eTBteigeT'UngsverfahTens nach 
1JOUständigeT Berichtigung des tJbeTnahmsp1'eises. 

Josef Kml, durch Dr. Josef Grieger 

B. 

2 E 465/28 
7 

Das SteUeTamt Schwechat erhält den Auftrag, [aus Antrag 
ONr. 7] (viertausend Schilling) in die neu zu eTöffnende Rubrik: 
"Gredit-A.-G. gegen Wolfgang und Berta KaiseT" in Empfang und 
Vencahrnng zu nehmen und hierübeT zu berichten. 

1./12. 1928. Dr. Kohl 
ZV.: 1. B. Steue'T'amt Schwechat; 2. B. Dr. Josef GriegeT. 
Kal. 5./12. 1928 (Bericht). 

EingangsveTmeTk. 
2 E 465/28 

8 
An das Be.rirksgericht Schwechat, Abt. II. 

2 E 465/28 
Zu 7 wird berichtet, dafJ das Einlagebuch deT SpaTkasse 

Schwechat NT. 5630 mit dem Saldo vom 1./12. 1928 von 8 4000 (meT
tausend Schilling) unteT deT Rubrik: "Oredit-A.-G. gegen Wolfgang und 
Berta Kaiser 148/28" in Empfang und VeTWahrnng genommen wurde. 

Steue'T'amt Schwechat, am 2.f12. 1928. 
MayeT. L.-8. 

Kal. 5./12. 1928 (löschen). 

Gesehen. 
2./12. 1928. 
Dr. Kohl 

B. 
Betreibende Partei: Oredit-A.-G. 

Fuchs 

2 E 465{28 
8 

Verpflichtete Partei: 1. Wolfgang Kaiser, 2. Berta KaiBw, 
wegen 8 3833 s. Ngb. 

I. Die Tagsatzung IJUT mündliehen VeThandlung 7 übeT den An
tTag des Josef KTal, Fabrikanten, Wien I, OpeTngasse Nr. 2, aufGeneh-
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migung der Obernahme der zu versteigernden Liegenschaft: Grundbuch 
Schwechat, EZ. 1260, aus freier Ha-nd um den tJbernahmspreis 
von S 48 912 8 trird auf den 

7.f12. 1928, 9 Uhr tJOrmittags, Zimmer Nr. 8. 
angeordnet. 

II. Da der tJbernahmswerber Josef Kral eine genügende Sicherheit 
durch gerichtlichen Erlag des E·inlaJebuches der SparkaBBe Schwechat 
Nr. 6630 mit dem Saldo vom 1.f12. 1928 von S 4000 geZeiBfd hat,' 

. 2 E 466/28, 
wird das md dem Beschlusse•lieses Gerichtes wm 16.f8. 1928, 1 

eingeleitete Versteigerungsverfahren bezüglich der Liegenschaft: Grund
buch Schwechat, EZ. 1260, bis zur Entscheidung über den von Josef 
Kral gesteUten Antrag auf tJbernahme der bezeichneten Liegm11chajt 
aus freier Hand und Berichtigung des Obernahmspreises aufgeschoben10 

und der auf den 10.f12. 1928, 10 Uhr vormittags, angeordnete Ver
steigerungstermin abgesetzt 

Die geleistete Sicherheit verfällt, unbeschadet aller aus der geneh
migten Obernahme wider den AntragsteUer sich ergebenden Ansprüche, 
zugunsten der V erteilungsmasse, wenn der AntragsteUer nach Genehmi
gung seines Antrages mit der Zahlung des Obernahmspreises und der 
Kosten säumig wird. 

Bei Saumaal in der Bezahlung des Obernahmspreises wird das 
aufgeschobene Versteigerungsverfahren auf Antrag oder von Amts wegen 
wieder aufgenommen werden. 11 

2.f12. 1928. Dr. Kohl 

zv.:u zu 1.: E.-Form. 142. Zust.-Bl. 1 bis 18, den beiden VerpfUch
teten mit Schriftsatz. 

ZV. 11 zu II.: Zulf.-BZ. 1 bis18; 19. Gerichtstafel; 20. Einmalige Ein
,chaltung Wiener Zeitung.u 

TZ 430f28 

Protokoll 
2 E 466/28 

9 

aufgenommen vom Bezirksgerlebte Schwechat, Abt. Il, am 7.f12. 1928. 
Gegenwärtig: Bezirksrichter Dr. Kohl. 
Gegenstand: Exekutionssache Credit-A.-G. gegen Wolfgang und Berta 

Kaiser, wegen 3833 R s. Ngb. 
Beginn: 9 Uhr vormitkAgs. 
Erschienen sind: J. Für die betreibende GZäubigerin Credit-A.-G. 

Dr. Karl Knoller, Rechtsanwalt, 0. V. b. a.; 
2 ., 3. die beiden Verpflichteten; 
4. für den Obernahmswerber Dr. Josef Grieger, 0. V. b. a.: 
6. Kurator Dr. Theodor KriBtof für den Gläubiger Ma:J: FeUer. 

Der Obernahmsantrag wird verlesen. 
Die Verpflichteten 16 erheben Widerspruch, weil bei der Verstrige

rung eill höheres Meistbot als der gebotene fibernahmspreis ereielt 
werden würde. 



Zwangsversteigerung einer Liegenschaft; Übernahmsantrag 481 

Die anderen Ersohienenen11 stimmen dem Obernahmsantrage eu. 
Dr. Korl Knaller nameras dllt' Ored·it-A.-G. verzeichnet an Kosten . ... 

SchluP 91/ 1 Uhr vormittags. Dr. Kohl 

B. TZ. 430/28 2 E 465/28 

Betreibende Partei: Oredit-A.-G, 
Verpflichtete Partei: 1. Wolfgang Kaiser, 2. Berta Kaiser, 

wegen S 3833 s. Ngb. 

10 

Der von Josef Kral, Fabrikant, Wien I, Operngasse Nr. 2, ver
treten durch Dr. Josef Grieger, Rechtsanwalt, Wien I, Spiegelguse 
Nr. 2, gestelZte Antrag, die den beiden Verpflichteten Wolfgang und 
Berta Kaiser je &'tllf' Hälfte gehörige Liegenschaft: Haus in dn Wiener
straPe Nr. 2 in Sohwechat, Grundbuch Schwechat, EZ. 1250, Parz. 
Nr. 220 Bauarea um den Obernahmspreis von ............ S 48912 
ohne Anrechnung der auf dieser Liegenschaft unter 0 Postzahl 99 und 
108 •ugunsten der Gemeinde Schwechat einverleibten ReallaBten ..... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . auf den Obernahmspreis eu übernehmen, 
weiters sämUiche, den beiden Verpflichteten in dieser Exekutionssache 
zur LaBt fallenden, der betreibenden Partei biB zur Stellung des Ober
nahmsantrages BTWachBenen Kosten, 17 nämlich die mit Beschluß dieses 
Gerichtes vom 15.f8. 1928 bereits bestimmten Kosten von .. S 116,63 
und die hiemit bestimmten weiteren Kosten von . . . . . . . " 235,63 
zu tragen und den Obernahmspreis von . . . . . . . . . . . . . . . " 48 912,-

zusammen also. . . . . . S 49 264,26 
binnen einem Monat nach Genehmigung des Obernahmsantrages bar 
gerichUich zu erlegen, endlich den Obernahmspreis von 48 912 S vom 
Tage der Gmehmigung bis zum Erlagstage mit 7% zu t•erzinsen - wird 
genehmigt.18 

Das gefertigte Gericht hat die Genehmigung des Obernahmsantrages 
im Eigentumsblatte der Liegenschaft, Grundbuch Schwechat, EZ. 1250, 
bücherZieh anzumerken. te 

Begründung. 

Da der gestellte Obernahmsantrag den gesetzlichen V orsohriften 
(§§ 2001/. EO.) vollkommen entspricht, war ihm ohne Rücksicht auf 
den Widerspruoh10 der Verpflichteten, welcher die Genehmigung des 
Antrages nicht hindert, stattzugeben. 

8./12. 1928. Dr. Kohl 

ZV.: B. Zust.-Bl. 1 bis 18; 19. Steueramt Schwechat zur Gebühren
bemeBBung. 
Siehe lhundbuch. 

Kal.; 15.f1. 1929. 

Vollzogen in B Postzahl 2. 
9./ 12. 1928. Langer, Gdbf. 

HELLER, Aktrnmustl'r 111. 31 
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2 E 465/2~ 
Eingangsvermerk. 11 

An das Buirksgeric"M 8chwechat, Abt. 11. 
Betreibende Partei: Oredit-A • .fl., Wien I, KämtMrBtraPe Nr. 16, 
vertreten durch Dr. Karl KMZZer, Rechtsanwalt, Wien 11, TaborstraPe 

Nr. 10; 
Verpflichtete Partei Wolfgang und Berta Kaiser, FabrikantenseheZeute, 

Schwechat, WienerstraPe Nr. 2, 
wegen S 3833 1. Ngb. 

Erlag des tlbernahmspreises11 durch den tlbernehmer 
Josef Kral, vertreten durch Dr. Josef Grieger, Rechtsanwalt, Wien 

I, SpiegeZgasse· Nr. 2. 
ZufoZge des rechtskräftigen Beschlusses dieses Gerichtes vom 8.f12. 

2 E 465/28 
1928, ---10--, habe ich als tlbernehmer der Liegenschaft: Grvnd-

buch Schwechat, EZ. 1250, 
den tlbernahmspreis oon ................•...•....•.. 8 48912,-
Kosttm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 352,26 

.~UBammen . . . . . . . . . . . . . . . 8 49 264,26 
binnen einem Monate nach Genehmigung des tlbernahmsantrages ge
richUich .ev erlegen und den tlbemahmspreis t10n S 48912 ron der Ge
nehmigung bis .rum Erlagstage mit 7% Zinsen .ev t1er.einsen. 

Ich habe bereits ein Einlagebuch iler Sparkasse Bchwechat Nr. 5630 
im Betrage t10n ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• B 4000 
unter der Rubrik: "Oredit-A . .fl. gegen Wolfgang und Berta Kaiser 
148{28" erlegt und erlege weiters den Betrag t10n ••••••• B 45264,26. 

Da ich diesen Betrag heute, den 17./12. 1928, also vor Ablauf 
2 E 465{28 

der mit BeschZuP vom 8./12. 1928, -1o--, erteilten Monatsfrist 

erlegt habe, entfällt der Erlag oon Zinsen. 
Durch die freigewordene Sicherheitsleistung oon . . . . . . S 4 000,-

und den Erlag oon . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . " 45 264,26 
sind der tlbernahmspreis und die Kosten oolZständig bezahlt: ich stelle 
deshalb durch meinen bereits ausgetDiesenen Vertreter den Antrag, 
dem Steueramte Schwechat den Auftrag .rur Empfangnahme des Be-
trages oon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • S 45 264,26 

zu erteilen. Josef Kral durch Dr. Josef Grieger 

B. 
2 E 465/28 

12 

Das Steueramt Schwechat erhält den Auftrag, den Betrag oon 
S 45264,26 ( Vierzigfünjtausendzweihundertsechzigtlier SchiUing 26/100) 
in die bereits bestehende Rubrik: "Oredit·A . .fl. gegen Wolfgang und 
Berta Kaiser 148/28" in Empfang .ev nehmen, sohin in Ausgabe .ev 
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.teUft und diesen Betmg in daa in derselben Rubrik erliegende Einlage
buch der Sparkasse Scl&wechat Nr. 5630 ei'MUZegen, (las EinZagebuch 
sodann in obiger Rubrik wieder m V erwahnmg .ev nehmen und hierüber 

su berichten. 1'1./12. 1928. Dr. Kohl 

ZV.: 1. B. Steueramt Scl&wecl&at; 2. B. Dr. Josef Grieger namens 
Josef Kral. 

Kal. 24./12. 1928 (Bericht). Kal. 15.J1. 1929 löschen. 

EingangiJ11e'r'me1'k. 

An daa Bezirksgericht Schwecl&at, Abt. 11. 

2 E 465/28 
13 

2 E 465/28 
Zufolge Auftmges vom 17./12. 1928, 12 , wurde der Betrag 

von S 45264,26 in daa in der Rubrik: "Oredit-A.-G. gegen Wolfgang 
und Berta Kaiser 148/28" erliegende Einlagebuch Nr. 5630 eingelegt 
und diuu mit dem Saldo vom 19./12. 1928 von S 49264,26 in 
obiger Rubrik "Wieder in Empfang und Verwahrung genommen. 

Steueramt Schwechat, am 21./12. 1928. 

Mayer L.-S. 

2 E 465/28 
14 

Einstellungll des 
§ 204, Abs. 2, EO. 

Versteigerungsverfahrens 2 E 465/28 gemäß 

22./12. 1928. Dr. Kohl 

ZV.: E.-Form. 227 mit WeglaBBt&ng des eweiten Absat.u, Zut.-Bl. 
1 biB 18; GerichtBtafel; Gemeindetafel; einmal Wiener- Zeitung; 
Zählkarte. 

KaZ. 24./12. 1928 (löschen). 

Tagsat.ung .evr Verteilung des tlbernahmspreim, 
4./1. 1929, 9 Uh1' VOf'mittags, Zimmer Nr. 8. 

2 E 465/28 
16 

22./12. 1928. Dr. Kohl 

ZV.: E.-Form. 232. Zut.-Bl. 1 biB 18; GerichtBtafel. 

2 E 465/28 
16 

Protokoll ilber die Verteilungstagsatzung am 4./1. 1929. 

(Wie ONr. 25 in Beispiel IX, entsprechend geändert.) 
st• 
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2 E 465/28 
17 

Verteilungsbeschluß am 14./1. 1929. 

(Wie ONr. 26 in Beispiel IX, entsprechend geändert.) 

2 E 465/28 
18 

Antrag auf Durchführung des Verteilungsbeschlusses. 

(Wit· ONr. 28, t•ntRprl'clwnd geändert.) 

2 E 465/28 
19 

Durchführung des Verteilungs beschl usses. 

(Wie ONr. 28 in Beispiel IX, l'ntsprechend geändert.) 

Anmerkungen zum Beispiel XIV. 

• Siehe die Anml'rkungl'n zum Beispiel IX. 
1 Siehe § 200, Z. I, EO.- 1 Der Antrag ist gemäß § 202, Abs. 1 

EO. spätt•stt•ns acht Tage vor dem Versteigerungstermin (vgl. den 
Eingangsvermerk 1./12. 1928) anzubringen; ein verspätet angebrachter 
Übernahmsantrag odt!r ein solcher, welcher nicht die Voraussetzungen 
des § 200, Z. 1 1<:0. enthält, ist sofort zurückzuweisen. - 1 Der 
Antragsteller darf nicht vom Bieten ausgeschlossen sein. - ' Sieht• 
§ 200, Z. 1 EO.- 6 Siehe § 204, Abs. 1 und 2 lW.- 1 Die Sicher· 
lwit!!ll•istung muß eine entsprechende sein; dies zu beurteilen liegt 
im Ermessen dt>s Exekutionsrichtt1rs; in der Regel wird eine Sicher
lwit!!leistung von 10% des Schätzungswertes (analog der Bestirnrnunp; 
1le1! § 147 EO.) al11 angemessen zu betrachten sein. - 7 Siehe § 203, 
Abs. l, EO.- 8 Siehe§ 56 EO. untl JM. zu§ 200, Punkt 3.- 1 Sieht• 
obt•n Anm. 6. - 1o 11 Siehe § 204, Abs. 1 EO. - 11 Über den Kreil! 
tlcr zu ladenden Personen siehe § 203, Abs. 1 EO. - 18 Siehe § 205, 
Abs. 1 EO. - " Siehe § 205, Abs. 2 EO.- 16 Ein Widerspruch des 
Vt~rpflichteten hindert die Genehmigung des Übernahmsantrages 
nicht, doch ist der Verpflichtete vor der Entscheidung einzuverneh
men. § 200, Z. 1 EO. - 11 Dem Übernahmsantrage müssen die auf 
das Meistbot gewiesenen, bei der Verhandlung über den Übernahms
antrag erschienenen Personen, deren Ansprüche durch den Über
nahtJIIIJirds nieht unzwl'ifelhaft vollständig gedeckt sind, zustimmen. 
§ 200, Z. 1 EO. - 17 Der Antragsteller hat sämtliehe bis zur Stellung 
dl'l! Übt•rnahmsantrages dem Verpflichtetl•n zur Last fallenden Kosten 
aller b1•treibcnden Gläubiger zu tragen. § 200, Z. 1 EO. - 11 Der 
Übernahmsantrag ist, wenn er den gesetzlichen Vorschriften ent
spricht, gerichtlich zu genehmigen. Ein Überbot findet bei Übernahm«• 
1•iner Li«•g«·ns«·haft nicht statt. Jl\1. zu § 200, Punkt 4. Wenn mehrert~ 
tlh«maahmKantriige vorliegen, ist über alle t•ine mündli1•he Verhand
lung anzuordnen und d«•rjt•nig«· Übl'rnahmsantrag zu genehmigen, 
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welchem die im § 200, Z. 1 EO. bezeichneten Beteiligten zustimmen; 
die verschiedene Höhe der gebotenen Übernahmspreise ist biobei 
ohne Bedeutung. Die Vorschriften des Grundverkehrsgesetzes vom 
13./12. 1909, StGBl. Nr. 583 sind analog anzuwenden. (Siehe insbe
sondere § 20 zit. Ges.)- 11 Siehe JM. zu § 200, Punkt 4 (§ 183 EO.); 
auch die Versagung der gerichtlichen Genehmigung des Übernahms
antrages ist im Grundbuche anzumerken. JM. zu § 200 EO., Punkt 5. 
- 1o Siehe oben Anm. 15. - 11 Wenn der Übernehmer nach Geneh
migung seines Antrages mit der Zahlung des Übernahmspreises und 
der Kosten säumig wird, verfällt die geleistete Sicherheit, un be
t!chadet aller aus der genehmigten Übernahme wider den Antragsteller 
sich ergebenden Ansprüche und ist zur Hereinbringung des Über
nahmspreises samt Zinsen nach § 155, Abs. 2 EO. vorzugehen und 
das aufgeschobene Versteigerungsverfahren auf Antrag oder von 
Amts wegen wieder aufzunehmen. Der bezügliche Beschluß hätte 
zu lauten: 

Betreibende Partei: .................. . 
Verpflichtete Partei: ................. . 

wegen ...... . 

Da der Übernahmswerber . . . . . . . . . . . . . mit der Zahlung des 
Übernahmspreises von . . . . . . . . samt Zinsen für die Liegenschaft: 
Grundbuch . . . . . . . . . . . . und der Kosten von . . . . . . . . säumig ge-
worden ist, wird die von ihm geleistete Sicherheit .............. . 
zugunsten der Verteilungsmasse, unbeschadet aller aus der genehmig
ten Übernahme wider den Übernehmer sich ergebenden Ansprüche 
für verfallen erklärt. 

Zugleich wird gemäß §§ 204, Abs. 1 EO. und 155, Abs. 2 EO. 
festgestellt, daß dem Übernehmer . . . . . . . . . . . . noch folgende Lei
stungen obliegen, und zwar: 

I. die Zahlung des Übernahmspreises im Betrage von . S ....... . 
2. " " der Kosten im Betrage von ........... " ....... . 

zusammen ............... S ....... . 

Zur Hereinbringung dieser Beträge findet nach Rechtskraft dieses 
Beschlusses die Exekution in das Vermögen des säumigen Übernehmers 
statt. Diese Exekution kann vom betreibenden Gläubiger, sowie von 
jeder der übrigen auf das Meistbot gewiesenen Personen bei dem 
unterfertigten Gerichte beantragt und zugunsten der Verteilungs
masse durchgeführt werden. 

Datum. 

ZV.: Zust.-Bl. 1 

Zugleich kann das aufgeschobene Versteigerungsverfahren auf 
Antrag oder von Amts wegen wieder aufgenommen werden. -
11 Siebe § 204, Abs. 2 EO. 
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XV 

Zwangnersteigerung einer bücherlieb nicht eingetragenen 
Liegenschaft 

AktenaeicheD: 2 E 168/28 

Aktenübersicht 

Buirks gericht Liuing 
Abteilung Nr. 11 

betreffend die Zwangsversteigerung tkr bücherlieh nic/14 eingetrag6'M'n 
Liegenschaft, Pareelle Nr. 222/1 in der Gemeinde IM.sing 

·-;t Tag des 
=e Einganges Kurze Angabe des Inhaltes Blatt- ~Art und Tag = e c ::1 oder der zahl der Erledigung "Ez Errichtung 
0 

·--- ----~------

1 2 3 " 5 

1 
1928 Zwangsversteigerungsantrag 

1/4 
Tagsat.ung 

1./6. des Josef Kraus 6./6. 1928 
--- ---

2 10./6. 
ProtokoU überEinvermhmung 

/j eum Akt 
dss V erpfZichteten 10./6. 1928 

----- -------

3 10.f6. 
Bewilligung dsr Zwangs-

6 eum Akt 
t•ersteigerung 10./6. 1928 

----

4 15.f6. Erlag dss Kostenoorschu11es 1 
eum Akt 

15./6. 1928 

Anordnung dsr pfand-
Tagsatzung /j 16.J6. weisen Beschreibung und 8 

Bclumung 23./6. 1928 

--- - --- -------- ---
Prolokoll über die 

6 23.f6. pfandweise Beschrei- 9/10 
eum Akt 

bung und Bchäteung 
23./6. 1928 

-- -

1 23./6. 
Bekanntmaclaung dsr pjand- 11 eum Akt 

weisen Besclareibung 23./6. 1928 
---- --

A ulfordsrung eur Vor- eum Akt 8 24./6. lage dsr V ersteigerung•- 12 24./6. 1928 bedingungen 
--

9 1.f7. V orlag• dsr V ersteigerung•-
13/14 

eum Akt 
betJingungen 1./7. 1928 

-- - -- ----
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G,t Tag des 
~ e Einganges 

Kurze Angabe des Inhaltes Blatt- Art und Tag s::§ oder der zahl der Erledigung 
~z Errichtung 

----- ~-- -- -------~ -----~--
1 2 3 4 Ii 

1928 AujfMdtlrung zur zum Akt 
10 1./7. A nmtldvng ron Recl&ten 15 1./7. 1928 und Ampricl&en 

·- -~---- -----

11 1.f7. 17era~erungaedike 16 
.mm Akt 
1.f7. 1928 

12 1./7. 
Scl&reünm 1Degen Bekanm-

17 
.mm Akt 

macl&ung dea Edikte• 1.f7. 1928 
------ -- -------------~--- ---

13 10.f7. 
Anmeldung dea Steuer-

18 
.mm Ake 

amtfJB LieBing 10./7. 1928 
-- -----------

14 10./7. 
Anmeldung der Gemeinde 

19 
.mm Akt 

LieBing 10.f7. 1928 
-~ 

15 10.f7. 
A nmeldtlng der Sparkaaae 

20 
.mm Akt 

Jlarit:&HU 10./7. 1928 
-- ------------------

Protokoll über den .mm Akt 16 16./11. 21 16./11. 1928 17 euteigertuagdermin 
--- ----------

17 16./11. Erleil'Ung dea ZUBCI&lGgu 22 
.mm Akt 

16./11. 1928 
-- -----

18" 16./11. 
17 erlautba"'ng du 23 

eum Akt 
Zuacl&lage• 16./11. 1928 

----

19 1./12. Erlog dta Mtiatbo&u 24 
Tagaateung 

18./12. 1928 
---------· -

20 1./12. 
AB01'dntmg der 

25 
Tagsatzung 

V erleilungBtagBatzung 18./12. 1928 

Protokoll über die V erteilunga-
21 18./12. V erieüungatagaatzung 26 bucl&lu/l 

18./12. 1928 
-

22 18./12. V erteilungsbeBCI&luP 27 .mm Akt 
18./12. 1928 
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Eingangst•ermerk. 

An das Bezirksgericht Liesing, Abt. II. 

2 E 168/28 
1 

Betreibende Partei: Josef Kraus, Kaufmann, Liesing, Bahn
straße Nr. 8, 

vertreten durch Dr. Karl Ilold, Rechtsanwalt, Liesing 
Verpflichtete Partei: Paul Nickl, WirtschaftsbeBitzer, Liesing, Bahn

straße Nr. 14, 
wegen S 1000 s. Ngb. 

2fach, . 1 Rubriken, .• Beilagen. 
AufGrund des voUBtreckbaren Urteilesdiuu Gerichtes vom 1./5.1928, 

2 0 325f28f3, schuldet mir die tJerpflichtete Partei den Betrag tJOB 

S 1000 samt Nebengebühren. Die verpflichtete Partei besitzt die in 
einem Grundbuche nicht eingetragene, unten bezeichnete Lieg6B8chaft. 

MangelB Zahlung beantrage ich durch meinen h. g. bereits aus
gewies6BCB Vertreter die Erlassung nachstehender 

Exekutionsbewilligung. 

[Auf Grund des Urteiles dieses Gerichtes vom 1.f5. 1928,20 3; 5128 

wird der betreibenden Partei Josef Kraus, Kaufmann, Liesing, Bahn
straße Nr. 8, vertreten durch Dr. Karl Hold, Rechtsanwalt, Liesing, 
wider die verpflichtete Partei Paul Nickl, Wirtschaftsbesitzer, Liesing, 
Bahnstraße Nr. 14, zur Hereinbringung der vollstreckbaren Forderung 
von S 1000 samt 7% ZiBBen seit 1.f2. 1928, S 66,80 Prozeßkosten und 
der Kosten dieses Antrages, die Zwangsversteigerung der in ein 
öffentliches Buch nicht eingetrag6BCB Lieg6B8chaft, Parzelle Nr. 222/1 
der Gemeinde Liesing, bewilligt. 

Als Exekutionsgericht hat das Bezirksgericht Liesing einzu
schreiten.] 

Da ich mir eine urkundliche Bescheinigung über den Besitz der 
verpflichteten Partei an der oben bueichneten Lieg6B8chaft nicht n 
verschaffen tJermochte, beantrage ich die EintJerBahme du Verpflichteten 
über die Frage des Lieg6B8chaftsberitzu.1 Amtliche Abschriften tJOB 

pfandweisen Beschreibungen kann ich nicht vorlegen, weil eine pfand
weise Beschreibung obiger Lieg6B8chaft noch nie vorgenommen wurd1. 

An Kosten werden verzeichnet ....... . 
Berechnungsgrundlage gemäß § 15 RAT ...... . 

Josef Kraus durch Dr. Karl Hold 

Spiegel:• Keine pfandweise Beschreibung und Exekution anhängig. 

2.f6. 1928. Langer, Kzl.-Dir. 

Spiegel: Parzelle Nr. 222/1 im Grundbuche nicht eingetragen. 

3.f6. 1928. Kerl, Grdbf. 
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B.: 
2 E 168/28 

zu 1 

Tagsatzung zur Eint'entehmung1 cks Verpflichteten über seinen 
Besitz an ckr Liegenschaft, Parzelle Nr. 222/1 der Gemeinde Liesing, 

am 10./6. 1928, 9 Uhr t•ormittags, Zimmer Nr. 6. 

4.J6. 192/i. Dr. Korber 

Protokoll 
2 E 168/28 

2 

aufgenommen vom Bezirksgerichte Liesing, Abt. ll, am 10. f6. 1928. 
Gegenwärtig: Bezirksricht61 Dr. Korber. 
Gegenstand: Ezekutionssaclte Josef Kraus gegen Paul Nickl wegen 

8 1000 s. Ngb. 
Beginn: 9 Uhr t•ormittags. 
Es erschienen: 1. der Verpflichtete persönlich; 2. für ckn betreibenden 

Gläubiger Dr. Karl Hold, 0. V. b. o. 
Der Verpflichtete gibt an: Ich habe die Liegenschaft Parzelle 

Nr. 222/1 der Gemeinde Liesing anläßlich der 8trapenregulier.ung von 
der Gemeinde Liesing am 1./3. 1928 uu, den Betrag von 8 1200 käuflich 
erworben und benütze seit dieser Zeit diese Parzelle als Wiese. Ich lege 
den schrifUichen Kaufvertrog vom l.J3. 1928 vor. 

B.: 

[Aus ONr. 1] Kosten 8 36,30. 

Dr. Korber 

2 E 168/28 
3 

Der Besitz cks Verpflichteten an tler oben bezeichneten Liegenschaft 
erscheint durch Vorlage du Kaufvertrages vom 1./3. 1928 und durch 
die Angabecks Verpflichtettm, daP er diese Liegenschaft seit 1.f3. 1928 
als Wiese benütee, bescheifligt. 

Der betreibende Gläubiger erhält den Auftrag, einen Vorschup 
von 8 150 für die Kosten der 8chätmng und Ediktseinschaltung bis 
15./6. 1928 h. g . .tu erlegen, widrigen• die Versteigerung gemäP § 200/3 
EO. eingestellt werden würde.' 

10. f6.1:J28. Dr. Korber 

ZV.: Zust.-Bl. Nr. 6 bis 6, 1lem Verpflichteten mit 8chrift&at.. 

Kal. 15.f6. 1928 (Erlag tks Vorschusses). 
2 E 168/28 

4 

Unter Geldbuchpost Nr. 66/1 - B 160 in Empfang geatellt. 

15.J6. 1928. Goldner, Geldbf. 

Kal. 15./6. 1928 (löschen). 



Zwangaverateig. einer bdcherl. nicht eingetragenen LiegenBCbaft 491 

B. 
Dn VollstrecktmgBabteilung nr Vomahme der pfandweilen Be· 

Bollrribtmg1 und glftchzeitigen SclwiJzung. • 

15. /6.1928. Dr. Korbn 

2 E 168/28 
6 

Die pfandweile BeBollreibung und nglftch die SclwiJ,zung wird 
auf den 23./6. 1928, 2 Uhr nachmittagB, an Orl und Stelle: Liering, 
BahRBtrafJe, Par•elle Nr. 222/1, angeordtlee. 

16.f6. 1928. Frank, Vou.tr.-B. 

Laden: 1., 2. Beid6 Teile'; 3. SachwrBIM&digen Fritl: Kick. 
Abfertigen E.-Form. 206; KataBterau.uug und Stlmnclaten bei· 
Behalfen. 

Protokoll 
2 E 168/28 

6 
aufgenommen vom BuirkBgerichte Liering, Abt. II, am 23.f6. 1928, 

2 Uhr nachmittagB, 
an Orl und Stelle: Liering, Bahmtra/le, ParHlle Nr. 222/1. 

Gegenwärtig: VoU.trecktmgBbeamw• Karl Frank. 
Gegenstand: E:ukutitmBBache JoBef Kraut~ gegen Paul Nickl wegen 

S 1000 B. Ngb. 
Anwesend von Seite der Parteien : 1. Für den liftreibenden Gläubiger 

JOBef Krau~ - Dr. Karl Hold, 0. V. b. a.; 2. der Verpfticldde. 
Exekutionstitel: 1 Urteil du BuirkBgerichteB Liering tJOm 1.f6. 1928, 

2 0 326/28/3. 
Vollstreckbare Forderung:10 S 1000 Bamt 1% Zit&BM Beit 1.f2. 1928, 

Ko.ten S 66,80, S 36,30. 
Gegenstand: Pfandweile BeBOI&reibung und .wglftcl Soladllung der 

Lieg611B0Aa# Panelle Nr. 222/1 der Gemeinde .Liering. 

I. P fandweiu B uo'Areibung. 

Auf Grund deB tiOf'9MOmmflft6ft Lokalaug6ftloleinu wird die ge
ncmme Lieg6ftlchaf' buohriebM wie folgt: 

Die Par•elle Nr. 222/1' iBt laut KataBterauutlgu im KataBtef' 
aiB BauparHlle' eingetragM; Bie 1DM friher Stra/lMptJnelle. DiMe 
Par•elle wird derHü wm V erp{Uoltet611 alt W iue bMüUt; Bie hat 
"'""" .li'Zcio1611MWIU1 von 1600 qm., eine Länge von 60m, eitN Breite 
von ISO m, tHid bildet ein .Beolateok. Südliolwird Bie von der ParHili 
Nr. 240/2, velohe der GeMeinde Liering geAörl, nördliol von der 
PMHlle Nr. 434/8, weftUol von der Panelle Nr. 634/1, öftliol 
von der Stra/lMpMHlle Nr. 260/1 begret&Bt. Die PaneUeR Nr. 434/8 
und 634/1 Btel6ft im Beritl:e deB Kari Wirl, Kaufmann, Liering. 

Die Parulle Nr. 222/1 der Gemeinde Liering Btelt im auBBC'Alie/l· 
licl6ft Buitu du VerpfUoltet611 Paul Nicki' tHid vird ~der 
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oben angegebenen vollstreckbaren Forderung• des Josef Kraus, Kauf
mann, Liesing, BahnBtraPe Nr. 8, durch Dr. Karl Hold, Rechtsanwalt, 
Liesing, in Pfändung genommen; diese Pfändung wird auf dem Kauf
vertrage vom 1.f3. 1928 angemerkt. 

II. Schätzung. 
Der Sachverständige Fritz Kick, Hausbesitzer, Liesing, ständ•y 

als Sachverständiger beeidet, gibt nach Erinnenmg an den abgelegten 
Eid und nach Jlitteilung der amUich beigeschafften Kataster- und 
Steuerdaten an: 

Beschreibung: Die Liegenschaft, Parzelle Nr. 222/1 der Gemeinde 
Liesing, hat den unter I. angegebenen Plächeninhalt, Länge und Breite, 
und wird, wie oben angeführt, begrenzt. Sie wird derzeit als Wiese 
benützt. Nach ihrer obenbeschriebenen Lage, mitten in der Gemeinde 
Liesing, an der Bahnstrape gelegen, stellt diese Liegenschaft keinen 
W imchaftsgrund, sondern einen Baugrund dar und ist daher als 
solcher gemäP §§ 15, 16 der RenlschfJ. nach dem VerkaufBVJerte zu 
bewerten . 

• 11 it Rücksicht auf die besonders günstige Lage, und weil nach dem 
Regulierungsplane der Gemeinde Liesinq im Falle der V erbauung der 
Parzelle Nr. 222/1 eine Abtretung für IStraPen- oder andere 7roecke 
nicht zu erfolgen hat, wird der Quadratmeter auf. . . . . . . . . . . . . S 3 
daher die ganze oben bezeichnete Parzelle im Ausmape von 1500 qm 
auf ......... S 4500 geschätzt. Zubehör ist nicht vorhanden. 

Der Sachverständige t•erzichtet auf eine Gebühr. 
Zehrgeld S ........ ; Ganggeld 8. . . . . . . . und Protokollstempel 

wurden vom betreibenden Gläubiger entrichtet. 
Dauer der Amtshandlung: 2 Uhr bis 4 Uhr nachmittags. 
Prank. Fritz Kick 

Die am 10.f6. 1928 zur Geschäftszahl 2 E 168/28/3 bewiUigte Ver
•teigerung wird gemäp § 134 EO. angemerkt. 

23.f6. 1928. Kick, VoUBtr.-0. 

2 E 168/28 ----
Bekanntmachung. 7 

Die in der Gemeinde Liesing gelegene Parzelle Nr. 222f1, die 
Kieh im Besitze des Paul Nickl, WimchaftBbesitzer, Liesing, Bahn· 
straPe Nr. 14, befindet, wurde am 23.f6. 1928 zugunsten der 
vollstreckbaren Forderung des Jo•ef Kraus, Kaufmann, in Liesing, 
Bahnstrape Nr. 8, tJertreten durch Dr. Karl Hold, Rechtsanwalt 
in Liesing, aus dem Urteile des Bezirksgerichtes Liesing vom 

2 c 325/28 .. 
1.f5. 1928, 3 , im Betrage von S 1000 samt Nebengehuhren 

gepfändet. 
BezirkBgf'richt Liesing, am 23.f6. 1928. 

Frank, l'ollstr.-JJ. 
Form. 175: Gerichtstafel, Gemeindetafel. 



Zwangsversteig. einer bücherl. nicht eingetragenen Liegenschaft 493 

Wortlaut der Anmerkung10 auf dem Originalkaufvertrage 
vom 1./3. 1928. 

Siehe Instruktion für V ollstreckungsorgane, Punkt 45. 

B . 
.Absclwijt tks Protokolles über du Beschreibung dem GnmdbuchB

fiihrer iibersenden.u 

2 E 168/28 
8 

Aufforderung zur Vorlage der Versteigerungsbedin
gungen. 

(Wie ONr. 10 in Beispiel IX. Potsprechend geändert.) 

2 E 168/28 
9 

Aufforderung zur Anmeldung von Rechten und An
sprüchen.11 

Die Zwangsversteigerung der elumvUigen StraPenparllelle Nr.222/1 
in der Gemeinde Liesinq, die sich derzeit im Besitze des Paul Nickl, 
WirlBchajtBbesitzer, Lie;ing, BahnstraPe Nr. 14, befindet, wurde ein
geleitet. 

Alle Personen, die dingliche Rechte (Eigentum, Pfandrechte, 
Dicnstbarkeiten u. a.) an dieser Liegenschaft in Anspruch nehmen, 
werden biemit aufgefordert, ihre Rechte und Ansprüche längstens 
bis 15.f8. 1928 bei dem unten bezeichneten Gerichte schriftlich oder 
mündlich anzumelden. 

Auf Rechte und Ansprüche, die nicht rechtzeitig angemeldet 
werden, wird im Versteigerungsverfahren nur insoweit Rücksicht 
genommen, als sie sieb aus den Exekutionsakten ergeben. 

1.f7. 1928. Dr. Korber 

Z V.: Einschaltung im. .A m.tBblatt6; Gerichtstafel; Gemeinde Lüritag 
mit Beillatz: "Zur Verlautbarung". 

2 E 168/28 
VE'rsteigerungsbedingungen. 10 

(Wie ONr. 11 in Beispiel IX, Potsprechend gE"ändt>rt.) 

2 E 168j28 
11 

Versteigerungsedikt und Aufforderung zur Anmeldung. 

(Wie ONr. 12 in Beispiel IX, t•ntsprPchPnd geändert, mit Weg
lassung der bücherliehen Anmerkung.) 
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2 E 168/28 
12 

Schreiben wegen Bekanntmachung des Versteigerungs
ediktes. 

(Wie ONr. 13 in Beispiel IX, entsprechend geändert.) 

2 E 168/28 

Anmeldung zum Versteigerungstermin. 13-lo 

(Wie ONr. 17 bis 19 in Beispiel IX, entsprechend geändert.) 

2 E 168/28 
16 

Protokoll iiber den Versteigerungstermin. 
(Wie ONr. 20 in Beispiel IX, entsprechend geändert.) 
Abschrift des Protokolles dem Steueramte, dem Grundbuchs

fiihrer und dem Bezirksverme88ungsamte übersenden. 

2 E 168/28 
Erteilung des Zuschlages. 17 

(Wie ONr. 21 in Beispiel IX, entsprechend geändert, mit Weg
la88ung der biicherlichen Anmerkung.) 

2 E 168/28 
Verlautbarung der Zuschlagserteilung. 18 

(Wie ONr. 22 in Beispiel IX, entsprechend geändert.) 

!_E 168/28 
Erlag des Meistbotes. 19 

(Wie ONr. 23 in Beispiel IX, entsprechend geändert.) 

2 E 168/28 
20 

Anordnung der Tagsatzung zur Verteilung des Meist
bote&. 

(Wie ONr. 23 in Beispiel IX, entsprechend geändert.) 

2 E 168/28 
21 

Protokoll über die Verteilungstagsatzung. 
(Wie ONr. 25 in Beispiel IX, entsprechend geändert.) 

2 E 168/28 
Verteilungsbeschluß.11 22 

(Wie ONr. 26 in Beispiel IX, entsprechend geändert.) 

Anmerkungen zum Beispiel XV. 
1 Siehe § 133, Z. 2, Aha. 3 EO. - 1 Siehe §133, Z. 2 EO. 

1 Siehe Anm. 1. - • So die Praxis beim Exekutionsgerichte Wien. -



Einleitung d. Zwangsverwaltung statt (1. Zwangsventeigerung 495 

1 Siehe §§ 90ff. EO. - •. Siehe § 143, Abs. 4 EO. Die Schätzung 
soll nicht vor Ablauf von drei Wochen seit der Bewilligung der Ver
steigerung vorgenommen werden (§ 140, Abs. 1 EO.). lla jedoch 
die Beschreibung und Schätzung einer in einem öffentlichlln Buche 
nicht eingetragenen Liegenschaft nnd ihres Zubehön gleichzeitig 
vorzunehmen ist(§ 143, Abs. 4 EO.), muß hier die dreiwöchi.~e Frist 
wohl abgekürzt werden, weil der Gläubiger ent durch die pfandweise 
Beschreibung das Pfandrecht erwirbt, diese daher so bald als möglich 
vorzunehmen ist. 7 - Siehe § 92, Abs. 1 EO. - 1 Siehe § 144, 
Abs. 1 EO. - ' Siehe § 92, Abs. 2 JW. - 10 Siehe § 93, Abs. 2 EO. 
- 11 Siehe §-13 der Vdg. vom 18./11.1927, BGBl. Nr. 326. - Jl Siehe 
§ 145, Abs. 3 EO. - 11 Bezüglich dt•r Erwerbung dinglicher Rechte 
des Entehen, siehe die in der Anm. 11 bezogene Verordnung. 

XVI 

Zwangsventeigerung einer Llegt~nsehaft; Antrag des Ver
pflichteten auf Einleitung der Zwangsverwaltung statt der 

Zwangsversteigerung * 
(§§ 201, 202 EO.) 

Aktenzeichen: 2 E 466/28 Be.ri1'bgcricht ScAwechat 
Abteilung II 

Aktendhersieht 

betreffend die Zwangsvnlleigerrmg tUI' Liegenschaft lhumlbacA 
ScAwecAat, E. Z. 1260 

I ; .. Tag des g" Einganges Blatt- Art und Tag 

~~ oder der Kurze Angabe des Inhaltes zahl der Erledigung 
01:1 Errichtung 

1 2 3 4 5 

1 1928 Amrag auf 1/6 Betri~Ugt 16.f8. 
16./8. Zwangsverlleignung 1928 

------- ------ ---

Antrag tkr Verpflichteten 
auf BewiUigvng der Tagsat.vng 

2 20.f8. ZwangsverwaUvng daft 'i/8 27.f8. 1928 
tkr ZwangsveTBtrigervng 

tmd AufscAiebtmg 
---- -----~-

3 27./8. 
Tagsal.nmgtprotokoll ... 

9/10 
Bucl&lvfJ 

ONr. 2 27./8. 1928 
--------

Bewilligung ikr Zwang•- evm Akt 
4 28./8. veru·aUung BlaU tk1' 11 28./8. 1928 

Z wang~ver~trigerung 
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Zustell

betreffend die V erateigerung der Liegenschaft Bchwechat, 

Nr. Namen und Adressen 
der zu Verständigenden 

1 Steueramt Bchwechat 

----11---------

2 Gemeinde Bchwechat 

3 Bezirkshauptmann
schaft Bruck a. d. L. 

4 ZentraUa:eamt 

6 

FinanzprokuratuT 

ArbeiterunfaUt·ersiche· 
rungsanstalt für Wien, 
Niederösterreich und 

Burgenland 

i Bezirkskrankenkasse 

8 

9 

Hauptanstalt für An
geste'Utenversicht>rung 

Verrechnungsstelle fiir 
die Vermögensabgabe 

10 Kurator 

11 

12 

Wolfgang Kaiser, 
Fabriksbesitzer, 

.'!chu-echat, W iener
straPe Nr. 2 

Rerta Kaiser, tl'ie 11 

Vertreter und 
dessen Adresse 

Datwnr-----
der 

Vollm.l------,~--,1 
1 2 

I 
I 
I 

- - I 

I 

I 

21 .f8. 18.f8.: 2.f9. 
Dr. Paul Gerber, 1927 1928 f 1928 

· RechtBanu•aU, , l in Bchtrechat --- - -- -
18.f8.1 2.f9. 
1928 : 1928 

I 

Der BP81:'hluß wurde rechtskräftig am I 



Einleitung d. Zwangsverwaltung statt d. Zwangsversteigerung 497 

blatt 2E 465{28 

Wiet&eratraP• Nr. 2, Grundbuch Schw~"AQ, E. Z. 1260. 

Tag der erfolgten Zuatellung des Beschlusses 

Ordnungsnummer des zuzustellenden Beschlusses 

I I I I I I I I I 
Be- I mer-

kung 

__ 1 _______ 1_1 _____ _ 
________ ! ______ _ 

________ !_. ____ _ 
I 
I 

--------1------
l_ ---- --1---·-

1 I 

--1-------·--------
1_1 __ ,_, ____________ _ 

I I I 

~~~~-= ]--_~-=. -·-I=j=-=[~=---
, I 
I I 

I I 

_;_ ----- --------------- __ I __ ----

_I ____________ _ 

i I I I 

lh:r.um, Aklt•nnnr•lt'r 111. 32 
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·Datum 
Nr. Namen und Adressen Vertreter und der 

der zu Ventändlgenden dessen Adresse Vollm. 

MazFeUer Kauf11U11Ma, 
13 Budaput, AndrtJBBY· 

strape Nr. 6 
-- ----------- ------ ----------

14 BparktJBBe Mariaeell, 
in Mariazell 

--
Ih. Karl K110l1M, 

16 Credit A . .O., WiBR I, B«:ldBMn.Dalt, 1.f8. 
KämtfuwBtTtJBse Nr.16 WiBR11, 1926 

TaborBtraPe Nr. 10 
--

Mort.. Klar & Sohn, Ih. Georg Blau, 

16 
registrierte Firma, Recldsanwalt, 8./1. 

Wien I11, WiBR I, 1927 
HetzgtJBse l!__r. 16_ Tuchlauben Nr. 6 

---- --

17 OBtm'eichiBcher 
BundeBBehatz 

-------- - . ----- ---- -- --
Zwangsverwalter 

18 
FrMll Maurer, 

Sohwechat, Haupt-
platz Nr. 2 --

Der Beschluß wurde reebtskrl.ftig am 
Fortsetzung des Zustellblattes S. 499. 

1 I ' 
18./8. 2./9. 
1928 1928 

i -- ----
18.f8. 2.f9 .. 
1928 1928 

--

18.f8. 2.f9. 
1928 1928 

----
18.f8. 2.f9. 
1928 1928 

--
18.f8. 2./9. 
1928 1928 
----

2./9. 
1928 

----

27./8.111./9. 
1928 1928 

2 E 466/28 
I 

Antrag auf Bewilligung der Zwangsversteigerung, samt 
Beilagen. 

(Wie ONr. 1 in Beispiel IX, entsprechend geändert.) 

2 E466f28 

EingangBVer7Mrk. ---,---
An das BuirkBgmoht Sohwechat, .Abt. 11. 

Betreibende Partei: Oredit .A. G., WiBR I, KämtnerstraPe Nr.16, 
vertreten durch: Dr. Karl K110'Un, Recldsant.Dalt, WiBR 11, Tabor· 

1traPe Nr. 10; 
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Tq der erfoJcteo ZusteUIIJII clel Belcbluue. 
Be-

OrdDUJIIInummer det ZUZUitellenden BIICb11111e1 mer-

I 
I I I I I I I I I kUDI 

I I 
- - ~ - - - - - - - ~ -
- - - - - - - - - - - - 1-

IHIITei-
Hncür 
Glöu-
biger - .- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - --

- - - - - - - - - - - - - --

- - -
-~-

- -
-~-

- ~~-
1---

I I I I I I I I I I I 
Verpfliohtete Partei: 1. WolfgMif Kaüer, Fcabribberil.rer, 8oAwecNä, 

WietuwmoP• Nr. S; S. BfrltJ KtBitr, ._,.,. ElulgGIU•, fbftadca, 
beidtl ...,..,... dtwcA: Dr. PCHIZ thrlwr, RecACtt.IMHIU, i• BoAt~~eclacd. 

Wegen 8 3833 '· Ngb. 
Sfach, 1 Rubrik, 4 Beilagen . 

.A •trag d•r b•itl•• V •rp flidt•t•• avf B•willigv•g tl•r 
ZwGAfltlfrwaUvAg ltatt d•r ZwGAfltlfrltfig•rvAg. 

S E46Sf28 
Jlit "._ Bt~C~Tdulf diufl fhriolc.. WM 16.f8.1928, --1--. 

tDVrtlf tltr Her~ Portei tJN ZtiHJttflfler.c.igfrVAf _,.,. l.Mg•
tolaft, HH~ i• 8oAUieclat, WiflltJrdrGP• Nr. S, ~A 8clt~~eclat, 
EZ. 1260, tw H~"f tltr t10Udreckborfll Forden!A&g 8 3833 

82• 
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samt 15% Ziuse/l seit 21./10. 1927, 15% Verzugszinsen und S 91,76 
Kosten, bewilligt. Dieser Beschluß wurde uns am 28./8. 1928 eugestellt. 

Wir beantragen durch unseren mit Originalvollmacht vom 21.f8 . 
. t 1927, Beilage A, ausgewiesenen Vertreter innerhalb der im § 202 EO. 

bestimmten 14tägigen Frist:l 
Anordnung der Zwangsverwaltung der oben bezeichneten Liegen

schaft statt der Zwangsversteigerung und Aufschiebung des V Mstftge
rungsverfahrens für ein Jahr, sodann nach vollständiger Befriedigung 
des betreibenden Gläubigers aus den Erträgnissen, die Einstellung der 
Zwangsverwaltung. 

Zur Begründung dieses Antrages führen wir an: 
Die voUstreckbare Forderung des betreibenden Gläubigers von S 3833 

samt Nebengebühren kann aus den tJOTaussichtlichen Erträgnissen der 
oben bezeichneten Liegenschaft im Laufe eines. Jahres getilgt wf!'Tden. 
Auf diesf!'T Liegenschaft wird nämlich eine Hutfabrik betrieben, welche 
unsf!'T Eigentum ist. Da wir diese Fabrik wegen Krankheit nicht selbst 
betreiben können, lu&ben wir diese Fabrik an die Firma Josef 
Weiß & Sohn, in Schwechat um den jährlichen Zins von S 12600 Vf!'T· 

pachtet; der Zins ist halbjährig, am 1.f2. undl.f8. zu bezahlen; außerdem 
hat die Firma Josef Weiß & Sohn aUe von der Liegenschaft zu ent
richtenden öffentlichen Abgaben zu bezahlen und die Kosten der Ver
waltung und Erhaltung tler Liegenschaft zu bestreiten. 

ll Beweis: 2 PachtVf!'Ttrag vom 1./2.1928, Beilage R. 
Der Forderung der betreibenden GläubigeTin gehen nur die For

derungen tler Sparkasse Mariazell von S 20000 samt 8% Zinsen und 
der Firma Jforiz Klar & Sohn von S 30000 samt 12% Zinsen voraus. 

Beweis: das h. g. Grundbuch. 
SteUf!'Tn und sonstige öffentliche Abgaben sind nicht Tiiekständig. 
Beweis: die Bestätigungen des Steueramtes Schwechat vom 20.f8. 

(J 1928, Beilage G, und der Bezirkskrankenkasse vom 2l.f8. 1928, Bei
n Zage D, sowie der Arbeiter-Unfallversicherungs-Anstalt für Wien, 

Niederösterreich und Burgenland vom 19./8. 1928, Beilage E und der 
llauptmU~talt für Angestelltem•ersicherung vom 20.f8. 1928, Beilage F. 

Aus dem Pachtschilling von jährlich S 12600 sind nur die 
Zinsen im Betrage von S 5200 jährlich zu berichtigen, so daß ein tJbf!'T. 
schuß von S 7400 verbleibt. Die vollstreckbare Forderung samt Neben
gebühren des betreibenden Gläubigf!'Ts kann aus den tJOTaussicht
lichen Erträgnissen der l.Äegtmschaft im Laufe eines Jahres getilgt 
werden, tlaher unser Antrag, an Stelle dtn' Zwangsversteigerung die 
Zwangsverwaltung zu bewilligen, gerechtfertigt ist. 

Wolfgang und Berta Kaiser durch Dr. Paul GMbf!'T 

2 E 466/28 zu- - . 
2 

B. 
Tagtat.ung zur mündlichen Verhandlung• über den Antrag der 

Verpflichteten t&uf Einleitung der Zwangtvtm.Daltung statt der Zwang•· 
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Versteigerung der Liegenschaft, Grundbuch Schwechat, EZ. 1250, am 
27.J8. 1928, 9 Uhr 1J01'mittags, Zimmer Nr. 8. 

22./8. 19?.8. Dr. Kohl 

ZV.: E. -Form. 142: 1. Vertreter des betreibenden Gläubigers mit 
Schrijtsate; 2. Vertreter der Verpflichteten; 3. Firma Josef Weip 
&: Sohn. 

TZ. 230/28' 
Protokoll 

2 E 465/28 
3 

aufgenommen vom Bezirksgerichte Schwechat, Abt. Il, am 27.{8. 1928. 
Gegenwärtig: Beeirksrichter Dr. Kohl. 
Gegenstand: Exekutionssache Oredit .A. G. gegen Wolfgang und Berta 

Kaiser, wegen S 3833 s. Ngb. 
Beginn: 9 Uhr vormittags. 
Erschienen sind: 1. Der Vertreter des betreibenden Gläubigers, Dr. Karl 

Knoller, 0. V. b. a.; 
2, 3. beide Verpflichtete; 
4. deren Vertreter Dr. Paul Gerber, 0. V. b. a.; 
5. für die Firma Josef Weiß &: Sohn der Prokurist Karl Yogl. 

Verlesen wird der Antrag und die Btilagen B bis l!'. 
D,er Vertreter der betreibenden Gläubigerin Dr. Knoller beantragt 

Abweisung des Antrages der Verpflichteten aus fokjenden Gründen: 
Der PachtschiUing reicht nicht hin, um die vollstreckbare Forderung 
t'on S 3833 und die Nebengebühren von mindestem S 500, eusammen 
S 4333, im Laufe eines Jahres .lU berichtigen. Denn nach dem t'Or
liegenden Pachtvertrage vom 1.j2. 1928 hat ewar die Firma Joaef 
W eiP &: Sohn die V erwaltunga- und Erhaltungskosten der Liegenschaft 
Grundbuch Schweohat, EZ. 1250, .1tt bestreiten, hat aber da8 Recht, 
diese .Auslagen vom Pachtschilling in .Ab.~ttg .1tt bringe~~. Dü übrigen 
Angaben der Verpflichteten werden nicht bestritten. 

Herr Karl Vogl für die Firma Joaef WeiP &: Sohn gibt über 
Befragen des Richters an: 

Die VerwaUunga- und Erhaltungskosten der von der Firma Josef 
W eiP &: Sohn gepachtete~' Liege~uchaft der V erpjlichteten hat meine 
Firma eu berirtiten: sie kann einen Rückersate t:on den Verpflichteten 
nicht verlangen. Dies wurde ausdrücklich bei dem V ertragaabachlusae 
vereinbart, aber aus VeraehM in den schriftlichen Vtrtrag nicht auf
genommen. Es wurden deshalb nachträglich Brief und Gegenbrief 
gewechselt, in welchen diese Vereinbarung bestätigt ist. 

Der von den Verpflichteten vorgelegte Brief vom 10./2. 1928 der 
l!'irma Josef Weiß &: Sohn wird verlesen, die Richtigkeit der Angaben 
des K arl V ogl featgeateUt und der Brief zurückgestellt. 

SchluP: 10 Uhr 1J01'mittags. 
Dr. Kohl 
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B. 
2 E 466/28 

4 

Betreibtfade Partei: Credit ..4.. G. 
Verpflich.tet6 Partei: Wolfgang tmd Berta Kaiser, wegM S 3833 •· Ngb. 

2 E 466/28 
Mit Buch.lufJ die1u Gerich.tu rom 16.f8. 1928, 1 , tDtWde 

die Zwangwer1tftgenmg der Lieg8fltlch.aft Gnmdbt&ch. Scllw~eh.at, 
EZ. 1250, bewilligt. 

Auf Antrag der verpflich.tet6n Parlei wird diuu Vermtgertmgl· 
verfahren für ein Jahr aufgeBoh.ob811t5 und zur Hereinbringung der 
vollstreckbaren Forderung der betreibenden Partei von S 3833 lafM 
15% Zin~M 1eit 21.f10. 1927, 15% Ver.rug••inBM, S 91,76 KHifm, 
die ZwangsverwaltlDlg' dieser Liegenschaft bewilligt. 

Das gefertigt6 Gericht als Grundbuchsgericht hat diese Zwangs· 
verwaltung anzumerken. 

Als Exekutionsgericht hat diues Gericht einzuschreiten. 
Zum Verwalter wird Frtm~~ Maurer, HaUBberilur, Scllw~eh.at, 

Hauptplots Nr. 2, ernannt. Das Vollstreckungsorgan hat ihm die 
Liegenschaft unverweilt zu ilbergeben. 

Der Verwalter hat am 1./9.1928, 9 Uhr vonnittaga, zur Ver
pflichtung an Eidesstatt in der gefertigten Gerichtlabteilung au f'r· 
scheinen. Er hat nach Beendigung der Verwaltung Rechnung zu 
legen und die erzielten Ertragsüberschil8Be am 16.f8. 1929 bei Gericht 
zu erlegen. 

Die verpflichtete Partei hat sich jeder Verfilgung ftber die von 
der Exekution betroffenen Erträgnisae zu enthalten und darf sich 
an der Geschäftsfilhrung des Verwalters gegen dessen Willen nicht 
beteiligen. 

B egriindung. 

Nach. d81lt gepflog811t811t ErMbungM h.ab81lt die VerpflicltWtm die 
Lieg8fltlch.aft Grundbuch Schwech.at, EZ. 1260, on die FimuJ Jo•ef 
Wei/J &: Sohn um d81lt Pach.tlchilUng wn jährlich S 12600 wrpaclatet 
tmd hat die Firma Josef Wei/J &: Sohn au/Jerdem noch die StetHm tmd 
sonBtigen öffmUich811t Abgaben eu ~. 1owie die V erwalttmg1- tmd 
Erhaltung•ko.ten der Lieg8fltloh.aft, ohne Ä"'P"'Ch nf RiickeriGW gegen 
die V erpflich.tel#m .ru butr~ten. 

Da somit au. dem Pachtloh.ilUng nur die 8%igen ZinBen der 
Hypothekarforderung der Sparkasse MaritueU von S 20000 und die 
12%igen Zin~en der Forderung der FimuJ Mori6 Klar ct Solm von 
S 30000, .nuammen also an Zimen S 6200 jährlich. eu bericlltigen lind, 
reich811t die vorau.•ich.aich811t Erlrag1~Aiil•e tNJetfe'Uol Cltll, die 
vollltreckbare Forderung der betrribend811t Glti1&bigerm wn S 3833_1.Ngb. 
im Laufe einu Jahre• .ru tilgen. 

Die Einwendung der betreibenden G1.äublgerin, da/J die FimuJ 
J osef W ei/J &: :Sohn berechtigt Iei, die Ä u.Zagen fii.r die Verwaltung 
und Erhaltung der Lieg8fltlch.aft von d81lt V erpfliclateten nriicknver· 
langen, ilt mit RiicksicM auf die duroll deft Brief wm 10.f!. 19!8 
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enrielene VereitabGnmg, da/ldtw Fif'1114 Joaef Wri/1 d: 8o1m dGB Reell, 
deta Eraat. dtw Aualtageta für V ertDtJUtmg ud Erltlilttmg dtw lMgm· 
atiltaf& t10t1 deta V erpfliolattsteta n wrlatagm, taioll l'llollell, ~tadd, 
utad tiiM da1aer dem Atatrage dtw VerpflioAtdeta ~ebeta. 

28.f8. 1928. Dr. KoM 

ZV.: Zui.-Bl. Nr. 11 bis 18. Siehe GnHadbucA. 

Weiterer Verlauf de11 Akte& wie in einem der Beispiele Nr. VII 
und VIII. 

Anmerkungen zum Beispiel XVI. 
•Siehe die Anmerkungen znm Beispiel IX. 
1 Siehe 1202, Abs. 1 EO, nach dieser Frist eingebrachte AntrAge 

sind sofort ohne Verhandlung zurdebnweison. - 1 Riebe 1 66, 
Abs. 2, 3 EO. - 1 Siehe 11203 und 69 EO. - ' Siehe § 490 Geo. -
1 Siehe 1201, Aba. 1 und § 44, Aba. 3 EO. - • Wenn gegen den 
V erpfliehteten bereits eine Zwangsverwaltung derselben Liegenschaft 
anhillgig ist, ist der Beitritt zn derselben anzuordnen (§ 103 EO.). 

XVII. 
Exekution dureh Pflndung, Verwahrung und Verkauf beweglicher 
Saehen - Zurliekstellung des Antrages - Wiederelnbringung -
Bewilligung - Fehlbericht - NeuerHeber Volllugsantrag -
Bericht mangels Deckung - Einleitung des Eidesverfahrens nach 

1 4'1 EO. mit Ablegung des Eides• 
BBE 7460f28 

Ei"ffMlfl"""'""'"· 
--1--" 

A• dG8 EuhtioMgmcM Wiefl, 1 Abt. XXII. 
Betreibende Partei:• Ktwl .Main, KaufmGfttl, Wilfl 1, 

Nr. 10, 

• Beim Exekutionsgerichte in Wien werden im Sinne des § 61 a, 
GOG. (Art. VI des Gesetzes vom 26.f3. 1926, BGBl. Nr. 76) und 
der Vdg. vom 20./6. 1926, BGBI. Nr. 218 die im § 1 zitierter Verord· 
nung angegebenen richterlichen Geechifte in den in der Gesehifts· 
verteilung angef'l1hrten Abteilungen von Kanzleisekretiren bzw. 
Leitern der Vollstreckungsgruppen selbstindig und selbatverant· 
wortlieh erledigt; 1lber die dem Richter vorbehaltenen Erledigungen 
und Rechtsmittel siehe daa zitierte Gesetz und die zitierte Ver· 
ordnung. 

Soweit in den folgenden Beispielen richterliche Gesehifte der im 
11 zitierten Verordnung angegebenen Art vorkommen, erledigen die
selben beim Exekutionsgerichte Wien in den dort besonders bezeich
neten (Reform) Abteilungen die vorerwihnten Kanzleisekretire bzw. 
Leiter der V ollstreokungsgruppen ; daher sind in diesen Fällen die 
in den Beispielen vom Richter unterschriebenen Besehl1lsse als vom 
Kanzleieekretlr unterfertigt anmsehen. 
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vertreten durch Dr. Franz Gröger, Rechtsanwalt, Wien I, Graben Nr. 9 
Verpflichtete Partei: 1 Georg Hein, protokoUierter Kaufmann, Wie11 

IV, Plwrusplatts Nr. 4, 
wegen S 430,25 s. Ngb. 

2fach, 1 Rubrik. 
Auf Grund des rechtskräftigen, vollstreckbaren Urteiles• des 

/j 01440/28 
Bezirksgerichts• in Handelssachen in Wien vom 10.f9. 1928, 4 • 

beantrage ich mangels Zahlung die Erlassung folgender 

E xeku tionsbewilligung. 

Auf Grund des Urteiles• des Bezirksgerichtes in Handelssachen 
501440/28 

in Wien vom 10./9. 1928, 4 wird der betreibenden Partei 2 

Karl Maier, Kaufmann, Wien I, Seilergasse Nr. 10, vertreten durch 
Dr. Franz Gröger, Rechtsanwalt, Wien I, Graben Nr. 9, wider die 
verpflichtete Partei• Georg Hein, protokollierter Kaufmann, Wien 
IV, Plwrusplatts Nr. 4, zur Hereinbringung der vollstreckbaren 
Forderung Vl'n S 430,251 samt• 9% Zinsen seit 5.f3. 1927, der Kosten 
von S 45,75 und der auf .............. bestimmten Kosten dieses 
Ansuchens die Exekution durch 1 Pfändung, Verwahrung und Verkauf 
- der in der Gewahrsame der verpflichteten Partei -in der Wohnung 
- im Geschäftslokale befindlichen beweglichen Sachen 1 jeder Art 
und der im § 296 EO. angeführten Papiere und Einlagebücher1 

bewilligt. 
Als Exekutionsgericht hat das Exekutionsgericht Wien einzu-

schreiten.• 
Die Exekution wolle ohne' Anmeldung vollzogen werden. 
An Kosten 1 werden verzeichnet ......... . 
Berechnungsgrundlage gemäß § 15. RAT ........ . 

Karl Maier durch Dr. Franz Gröger 

B. 
Wird zum Anschlusse• des Urteiles und der Vollmacht zurück

gestellt. 
Exekutionsgericht Wien, Abt. XXII, am 14./10. 1928. 

Eingangsvermerk. 

Wird unter A nschluP 
110llmacht wieder vorgelegt. 

Dr. Knorr 

22 E 7450/28 
2 

der Urteilsausfertigung und der Original 

Wien, 16./10. 1928. Dr. Gröger 
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B. 
Bewilligt. St. 7 Kosten S 25,63. 

16.f10. 1928. Dr. Knarr 

ZV.: B. 1. Dem Vertreter des betreibtmden Gläubigers; 2. Dem Ver· 
pflichteten bM Vornahme mit Schriftsatz. 8 

Bericht:• 
22 E 7450/28 

3 

Die Pfändung wurde nicht oorgenommen, weil die verpflichtete 
Partei unter der angegeben8fl, .Anschrift nicht mehr wohnt, laut .A ut~kunft 
des Haut~besorgers ohne .Angabe ihres künftigen .Aufenthall#Js fortgeeogen 
ist und pfändbare Fahmisse nicht euriickgelassen hat. 

Dauer der .Amtshandlung: 10 bis 1f1 11 Uhr. 
Zehrgeld S . . . . . . . . ist einzuheben. 

18.f10. 1928. Franz Grieg, Vollstr.-0. 

B. 
Betreibende Partei benachrichtigen mit E.-F017n. 10 255/11. 

18./10. 1928. Dr. K1wrr 

Eingangsvermerk. 

.An das Exekutionsgericht Wien, .Abt. XXII. 

22 E 7450/28 
4 

Betreibende Partei: Karl Maier, Kaufmann, Wien I, Seilergasse Nr. 10, 
vertreten durch Dr. Frantt Gröger, Rechtsanwalt, Wien I, Graben Nr. 9 
Verpflichtete Partei: Georg Hein, Kaufmann, Wien VI, Kuregasse 

Nr. 2, 
wegen S 430,25 s. Ngb. 

2fach, 1 Rubrik. 
Der Verpflichtete wohnt dertteit in Wien VI, Kurzgasse Nr. 2 

und besitttt dort pfändbare Fahmisse; ich beantrage deshalb den neuer
Ziehen Volleug der Exekution und Erlassung folgenden 

Beschlusses: 

Zur Hereinbringung der vollstreckbaren Forderung der betrei· 
benden Partei von S 430,25 samt Nebengebühren, wird der Vollzug 

. . . 22 E 4750/28 . . . 
der mit Beschluß dieses Genchtes --2-- bewilligten Exekution 

durch Pfändung, Verwahrung und Verkauf der in der Gewahrsame 
der verpflichteten Partei befindlichen beweglichen Sachen neuerlich 
ohne Anmelden angeordnet. 11 

Berechnungsgrundlage gemäß § 15 RAT. 
An Kosten werden verzeichnet ....... . 

Karl Maier durch Dr. Franz Gröger 
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B. 
BNiUigt. St. 11 KoBtenentscheidwng nach Volleug. 11 

11./11. 1928. Dr. Knorr 

ZV. : B. 1. V ertf'eter des betreibenden GläubigerB; 2. V erpfUchtetem mit 
SchrijtBat/4 bei V ornahme.t& 

22 E 7460/28 
Bericht:11 6 

Die Pfändung wurde nicht vorgenommen, weil keine pfändbaren 
GegtmBtände vorgefunden, wurden. Der Be1chluP vom 16.f10. 1928, 
ONr. 2 und vom 11./11. 1928 ONr. 4 1amt den SchrijtBätt:tm wurde 
dem Verpflichteten eu eigenen Haftden eugutelU.t• 

Zehrgeld S . . . . . . . . iBt einzuheben. 
Dauer der AmtBAandlwng: 3 bi1 31/ 1 Uhr nachmitrog1. 

U.f11. 1928. Fran~~Grieg, VoU.tr.-0. 

B. 
Betreibende Partei benachrichtigen17 mit E.-Form. 254. 
KoBttm 8 · · · · · · · · 16./11. 1928. Dr. Knarr 

ZV.: 1., 2. Beiden Teilen. 

Eingang1vermerk. 
22 E 7460/28 
--6--

An daB Exekutionlgericht Wien, Abt. XXII. 
Betreibende Partei: Karl Maier, Kaufmann, Wien I, SeilergaBle Nr.10, 
vertreten durch Dr. Fran~~ Gröger, Rechtsanwalt, Wien I, Graben Nr. 9 
Verpflichtete Partei: Gwrg Hein, protokollierter Kaufmann, Wien 

VI, KurtegaBle Nr. 2, 
wegen S 430,26 1. Ngb. 

2fach, 1 Rubrik. 
Die mit dem Beschl1188e dieees Gerichtes vom 16.f10. 1928, 

22 E 7460/28 H . b . . lls kb F rd 
2 , zur erem nngung memer vo trec aren o erung 

von S 430,26 1. Ngb. bewilligte Exekution mittels Pfändung des 
beweglichen Vermögens blieb erfolglos, weil beim Vollzuge am 
14.f11. 1928 keine 18 pfändbaren Gegenstände vorgefunden wurden. 

Ich beantrage deshalb durch meinen bereits ausgewiesenen 
Vertreter: 

Dem Verpflichteten Georg Hein aufzutragen, ein Verzeichnis 
seines Vermögens vorzulegen und zu beschwören, daß seine Angaben 
richtig und vollständig seien und daß er von seinem Vermögen wissent
Iich nichts verschwiegen habe. 

Karl Maier durch Dr. Fran~~ Gröger 
Bericht aUB dem Eide1t~k: lt 0 
U.fJJ. 1928. Lang, Kel.-Dir. 
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B.•o 
Vorläufig~ Emvemehm'Uflg des Verpjlichleten gemäfJ § 47 EO. 

für den 2./12. 1928, 10 Uhr vormittag•, Zimmer Nr. 85. 
FJ •• Form 161: V erpßichteten samt Schriftsate. 

25./11. 1928. Dr. Knorr 

22 E 7450/28 
7 

Protokoll 'dber die Einvernehmung11 wegen eidlicher 
Vermögensanga be. 

Aufgenommen vom Eukv.Uonsgerichte Wien, am 2./12. 1928. 

Anwesende Gerichtspersonen: Richter: Bmrksrichter Dr. Knorr; 
Schriftf'dhrer: &chtspraktikant Dr. Leb. 

Reehtesaehe: Betreibende Partei: KarJ Maier, 
Verpflichtete Partei: G~g HMn, 

wegen S 430,25 s. Ngb. 

Die verpflichtete Partei erhebt nach Belehrung keine Einwen
dung gegen die Leistung des Offenbarungseides. 

Der Richter erläßt an die verpflichtete Partei den Auftrag, nach 
dem ihr 'dbergebenen Formular ein Verzeichnis ihres Vermögens 
vorzulegen und zu beschwören, daß ihre Angaben richtig und voll
ständig seien und daß sie von ihrem Vermögen wieeentlich nichts 
verachwiegen habe. 

Die verpflichtete Partei verzichtet auf die Zustellung einer 
Auefertigung dieses BeseblUBBeB und auf ein Reehtemittel11 dagegen; 
siE> nimmt zur Kenntnis, daß die Tagsatzung zur Vorlage des Ver
mögensverzeicbniBBeB und zur Eidesleistung auf den 14.J12. 1928, 
10 Uhr vormittags, bei diesem Gerichte, Zimmer Nr. 85, anberaumt 
wird. 

Die verpflichtete Partei wird belehrt, daß sie das Vermögens
verzeichnis, wenn sie es nicht selbst anzufertigen vermag, bei dieser 
Tagsatzung auch miindlich zu Protokoll geben kann und daß gegen 
sie auf Antrag der betreibenden Partei die Haft verhängt werden 
wird, wenn sie bei dieser Tagsatzung nicht erscheint oder die Angabe 
des Vermögens oder die Eidesleistung verweigert. 

Unterechrift der verpflichteten Partei: 

Dr. Knorr Dr.Leb 

B.u 
E.-Form. Nr. 163 der betreibenden Partei. 
Gerichtetafel. u 

2.f12. 1928. 
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22 E 7450/2·' 
Öffentliche• Tagsatzung zur Lei- 8 

stung des Offenbarungseides. 
Aufgenommen vom Exekutionsgerichte Wien, Abt. XXII, am U.fl:!. 

1928. 

Anwesende Gerichtspersonen: Richter: BezirksrichteT Dr. K norr. 
Schriftführer: Rechtspraktikant Dr. Leb. 

Rechtssache: Betreibende Partei: Karl Maier; 
Verpflichtete Partei: Georg Hein, 

wegen S 430,25 s. Ngb. 
Für die betreibende Partei11 erscheint für Dr. Franz Gröger 

Dr. PauZ Eberl, 0. V. b. a. mit LU. vom 15.f5. 1925. 
I. Die verpflichtete Partei legt das Vermögensverzeichnis vor 

Der Richter befragt die verpflichtete Partei über das vorgelegt• 
Verzeichnis und veranlaßt dessen Ergänzung nach ihren Angabr11. 

[II. Das Vermögensverzeichnis wird nach den Angaben d1·r 
verpflichteten Partei ausgefüllt und von ihr unterschrieben.] 

Hierauf leistet die verpflichtete Partei nach Erinnerung an dio 
Heiligkeit und Wichtigkeit des Eides und an die Folgen des Mein
eides nachstehenden Eid: 

"Ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden 
einen reinen Eid, daß meine Angaben richtig und vollständig sin1l 
und daß ich von meinem Vermögen wissentlich nichts verschwiegeil 
habe, so wahr mit Gott helfe." Die betreibende Partei legt die Koste11-
note ein. 

Richter: Dr. Knorr 
Schriftführer: Dr. Leb 

Unterschrift der Parteien: 
Dr. Eberl Georg Hein 

B.l7 
Kosten: S ....... . 

Eidesvonnerk.•a 14./12. 1928. Dr. Knorr 

ZV.: Ziv.-Proz.-Form. 10 beiden Teilen. 
22 E 7450/28 

8 

Vermögensverzeichnis18 nach § 4'J, Abs. 2 EO. 

Verfaßt am 14.f12. 1928. 
Verpflichtete Partei: Georg Hein. 

Erläuterung für den Schuldner: Der Schuldner wird zu 
beschwören haben, daß seine im folgenden gemachten Angaben richtig 
und vollständig sind. Er hat alle, insbesondere auch diejenigen Sachen 
einzeln anzuführen, die er für unentbehrlich hält oder die nach seiner 
Meinung nicht gepfändet werden dürfen. Insoweit sieb einzelne 
Vermögensstücke nicht in seiner Wohnung befinden, hat er anzu· 
geben, wo sie sich befinden. Die Gegenstände sind nach Gattung und 
Stüekzahl anzuführen. 
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A. Bewegliche Sacheu. 

Frage: 

l. W 1\8 besitzen Sie an barem 
Gelde' 

2. Wertpapieren, Spark&88e· 
bdchern, Pfandscheinen f 

3. Schmuck und Wertsachen, 
Taschenuhren und Ketten f 

4. Wohnungseinrichtungs- und 
Dekorationsgegenständen 
(Möbel, Spiegel, Teppiche, 
Wanduhren, Bilder)! 

5. Betten, Matratzen, Ki886n, 
StrohsiWken f 

6. Küchengerät, Speise- und 
Kochgeschirr f 

7. Schreib-, Rechenmaschinen, 
VervieHältigungsapparaten f 

8. Nähma!!Chinen, sonstigenMa-
schinen, Handwerkzeug, 
Wirtschaftsgeräten f 

9. Büchern, Landkarten, Samm
lungen, Musikinstrumenten f 

10. Warenvorräten f 
11. Ladeneinrichtungsgegenstän

den, Kisten, Fä886rn, Fla
schen f 

12. Kleidungsstücken, Hüten, 
Mdtzen, Schuhen, Schirmen, 
Stöcken f 

13. Wäsche, insbesondere Leib-, 
Tisch- und Bettwäsche, Vor
hängen, Vorräten zur An
fertigung von Wäschestücken 
(Leinwand usw.) f 

14. Taschen, Koffern, Körben f 

15. Waffen f 
16. Vieh undanderen Haustieren t 
17. Wagen und Geschirren f 
18. Vorräten an Getreide, Früch

ten, Futter, Nahrungs- und 
Genußmitteln (Wein· und 
Biervorräten usw.) f 

19. Feuerungsmitteln f 
20. Besitzen Sie ein Fahrrad, 

Motorrad, Automobil f 

Antwort: 

s 6,64. 

0 

Eine Nickeluhr samt Nickelkette. 

Nichts; ich tDohne in Aftermiete 
in einem mobZierten Kabinett. 

Wie4. 

Wie4. 

0 

0 

Eine Geige. 

0 
0 

1 Winterrock, 1 tJberzieher, 2 An. 
rige, 1 Regenschirm, 1 Stock, 

1 Paar Schuhe. 
4 Hemden, 3 Unterhosen, 8 Paar 

Socken, 16 Taschentücher. 

Einen kleinen Koffer aus Segel-
leinwand. 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
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Frage: 

21. Befinden sich Ihnen gehörige 
Sachen in Gewahrsam dritter 
Personen! W aa fl1r Sachen 
Bind dies und wer hat sie in 
Händen! 

Antwort: 

N.m. 

B. Forderungen und sonstige Vermögensrechteo. 

Erläuterung filr den Schuldner: Hier Bind alle aus· 
ständigen -auch die nach Ansicht des Schuldners uneili.bringlichen -
Forderungen, die er selbst an dritte Personen JIU stellen hat, Jliffem· 
mäßig aDJiufilhren; ngleich ist die Adresse seiner Schuldner, soweit 
sie ihm bekannt, aDJiugeben. 

Frage: 

1. Von wem haben Sie etwas zu 
fordern und wieviel betrAgt 
diese Forderung! 

2. Woduroh Bind diese Forde
rungen entstanden! 

3. Besitzen Sie hierüber einen 
Schuldschein oder ein sonsti
ges auf diese Forderung sieh 
beziehendes Schriftstück ! 

4. Können Sie Zeugen dafllr nam
haft machen, daß und auf 
welche Weise diese Forderung 
entstanden ist! 

5. Besitzt Ihr Ehegatte oder be
sitzen Ihre Kinder Vermögen, 
dessen NutJiungen von Ihnen 
bezogen werden oder Ihnen 
gebühren! 

6. Haben Sie ein Diensteinkom
men ! Erhalten Sie Gehalt, 
Arbeits- oder Dienstlohn ! 

7. Beziehen Sie eine Pension, 
Versorgungsgen ilsse, Kranken
untentfltllung aus öffentli
chen oder privaten Mitteln, 
oder VersicherungsbetrAge ! 

8. Haben Sie eine Versicherungs
polizze! 

9. Haben Sie sonstige Einkflnfte! 

Antwort: 

EiM FOT'Cknmg tiOR 8 1400 an 
Josef Blau, /ri'Aet" KaufmMm, 
jetn ohe Btii'Uf, itt Neu'Wngbach. 

.Dtwcla w anmUeftlr'Ufl!J· 

EiM BuftiUgufag du 8chultJMrB 
wm 1.fS. 19B4, ~ dtJB 
Ataerbmamü mtaer V erpflichMag 

11t11r Zaltluttg. 
Neitt. 

Neitt. 

Proftriotalagml bei tiM Firma 
F'fMI6 Berg'IM Natiltfolger, Wien 
I, Tucl&Zauben Nr. 16; keme Por
derug CJUBICcincUg; wrdiette ttur 

gelegeMUcla. 
N.m. 

N.m. 

N.m. 
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C. Grundatiicke und Rechte an unbeweglichen Sachen. 

Frage: Antwort: 

1. Besitzen Sie ein Grund.atiick 
(unbewegliches Gut) und wo 
liegt dieat 

2. Steht Ihnen ein Pfandrecht 
an einer Liegen.echaft su t 

8. Stehen Ihnen sonstige An· 
apriiche zu, die eine unbeweg
liche Sache betreffen t 

Schlußfrage: 

Haben Sie sonst noch etwaa an 
Geldeswert anzugeben, waa im 
vorstehenden nicht erwähnt iat t 

Nein. 

Nrin. 

Nu. 

Unterschrift: 
Georg Brin" 

Anmerkungen zum Beispiel XVII. 

1 Uber die Zuständigkeit siehe §14, 18 EO.- 1 Siehe I 54 EO.-
1 Siehe 1 68, Z. ö, EO. - ' UnterlAßt der betreibende Gläubiger 
anzugeben, ob die Exekution iiber Anmelden oder ohne Anmelden 
zu vollziehen Bei, so wird die Exekution sofort vollzogen. - 1 Siehe 
115, RA.-Tarif; falla beim Gerichte ein Normalkostentarif besteht, 
gen'Ogt der Vermerk: "Kosten tarifmißig". - • Siehe I 4, letzter 
Aba., EO. - 7 Siehe 14, Abe. 1 bia ö und 17 der JMV. vom 2./6. 1914, 
JMVBl. Nr. 41. - • Falla der Exekutionsvollzug iiber Anmelden 
erfolgen soll und neben der Mobilarexekution noch ein anderes Exe
kutionsmittel in delll8elben Gesuche beantragt wird, iat sofort an 
den Verpflichteten suzuatellen. - ' Der betreibende Gliubiger kann 
beantragen, daß die Exekution ohne Anmelden oder iiber Anmelden 
vorgenommen werde. Im ersten Falle iat die Exekution sogleich 
einem Vollatreclmngaorgane zuzuweisen und von diesem vorzunehmen, 
ohne daß vorher eine V eratindigung dea betreibenden Gliubigera 
erfolgt. Soll aber die Exekution erat iiber Anmelden vorgenommen 
werden, ao iat mit dem Vollzuge bia zum Anmelden zu warten; erfolgt 
die Anmeldung nicht binnen einem Monate aeit Erlaaaung dee Exe
kutionaauftragee, ao iat der letztere zuriickzulegen. Meldet der 
Gliubiger ·innerhalb der Monatafriat die Exekution an, so iat aie 
sofort zu vollziehen und iat iiber V erlangen dem Gläubiger die Zeit 
dea Vollzuges beka.Dntzugeben (Intervention). Die Exekution iat 
aber auch im letzten Falle vorzunehmen, wenn der betreibende Gliu
biger zur feetgesetzten Zeit an Ort und Stelle nicht erscheint. - 10 Beim 
Exekutionsgerichte Wien wird dieeea Formular nicht abgefertigt; 
entweder hat der betreibende Gliubiger interveniert, dann iat die 
Veratindigung iiberfliiaaig oder er erhAlt einen Zahlungsauftrag iiber 
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die Gebühren und wird in diesem durch einen kurzen Vermerk, z. B.: 
"Verpflichteter unbekannt wohin ausgezogen ... " usw., verständigt. 
- 11 Der neuerliche Vollzug ist immer bei dem Exekutionsgerichte 
anzusuchen. - 11 Siehe Anm. 7. _n Siehe§ 74 EO. _u Siehe Anm. 8. 
- 15 Siehe Anm. 9. - 11 Falls der betreibende Gläubiger interveniert, 
ist der Name des Intervenienten, seine Vollmacht und der etwaige 
Kostenanspruch anzuführen. - 17 Siehe Anm. 10. Beim Exekutions· 
gerlebte Wien wird im vorliegenden Falle die Verständigung im Zah· 
Jungsauftrage erfolgen und nur ein Kostenb<>stimmungsbeschluß mit 
Ziv.-Proz.-Form. 10 abgefertigt werden. - 18 Siehe § 47 EO. Der 
B<>richt, daß die Wohnung versperrt war und deshalb die Exekution 
nicht vorgenommen werden konnte, genügt nicht zur Einleitung des 
Verfahrens nach § 47 EO. - 1' Mit Rücksicht auf§ 49 EO. notwendig. 
- 10 Siehe § 47, Abs. 4 EO.- 11 Siehe § 47, Abs. 4, EO.- 11 Siehe 
§ 47, Abs. 4, EO.- 18 Falls der Verpflichtete zur Einvernehmung nicht 
erscheint, ist auch ihm das E.-Form. 163 und 165 zuzustellen; siehe 
B<>ispiel XIX. -" Siehe § 48 EO. - 15 Siebe § 48, Abs. 2 EO. -
21 Wenn für die betreibende Partei niemand erscheint, muß die Zu
Rtellung an dieselbe ausgewiesen sein. - 17 Falls die betreibende 
Partei nicht erschienen ist, ergeht das E.-Form. 168 an dieselbe. -
28 Siehe § 441 Geo. - 1' Dieses ist vom Verpflichteten zu unter
fertigen und bleibt beim Akt. - 10 Bezüglich weiterer Zwischenfälle 
beim Eidesverfahren nach § 47 EO. siehe die Beispiele XVIII, XIX. 
Im Falle einer ergebnislosen administrativen Pfändung ist das Gesuch 
um Einleitung des Offenbarungseidverfahrens in das Nc.-Register 
einzutragen und nimmt den Verlauf wie in einem der Beispiele XVII, 
XVIII, XIX. Vgl. JMV. 8./6. 1914, JMVBI. Nr. 41 und 16.f6. 
1902, JMVBI. Nr. 28. 

XVIII. 

Exekution durch Pfändung, Verwahrung und Verkauf beweglicher 
Sachen. Übergang des Anspruches(§ 9 EO.); Exekution gegen den 
persönlich haftenden Gesellschafter (§ 11 EO.); Rekurs gegen die 
Exekutionsbewilligung mit Aufscbiebungsantrag - Rekursvorlage 
und Entscheidung - Antrag auf Fortsetzung - Wiederaufnahme 
der Exekution und Vollzugsauftrag - Pfändungsprotokoll gegen 
I. Verpflichteten - Abtretung gegen II. Verpflichteten - Ein· 
stellung gegen I. Verpflichteten nach § 39/8 EO. - Eides· 

verfahren nach § 47 EO.- Haft* 

Eingangsvermerk. 

An das Exekutionsgericht, Wien, Abt. XX. 

20 E 8444/28 
1 

Betreibende Partei: Josef Fuchs, Kaufmann, Wien V, ZentagasseNr.JO, 
vertreten durch: Dr. Karl Jürg, Rechtsanwalt, Wien IV, Lambrecht

galle Nr. 6; 
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Verpflichtete Partei: 1. PauZ Burg, Kaufmann, Wien IV, Gri.in
gaBBe Nf'. 1, 
2. Marie lhaln&ef', Schneiderin, Wien III, 

Hetzgasse Nf'. 10, 
wegen S 500 s. Ngb. 

3 fach, 1 Rubrik, 4 Beilagen. 

Mit dem f'echtBkf'äftigen, t'Ollstf'eckbaf'en W echselzahlungsauft1'age 
15 Cg 940/28 

des Handelsgerichtes Wien 110m 10.f3. 1928 1 , BeiZage .A, .A 

wuf'de def' Fif'ma Leopold Kaisw &: Co. und def' II. Verpflichteten tuf' 

ungeteilten Hand aufgetf'agen, an die Fif'ma Moriz Kf'aus &: Sohn, 
Wien I, Ff'anz Josefskai Nf'. 20, die Wechselsumme von S 500 samt 
9% Zinsen seit 15./2. 1928, 1/ 1% Pf'oviBion, S12,60 ProteBtBpesen unddie 
Kosten von S 35,90, binnen 3 Tagen bei sO'I&Itigw E:ukution .ru bezahlen. 

Diese Fof'def'ung wuf'de von def' Fif'ma Mof'iz Kf'aus &: Sohn laut 
def' notaf'iell beglaubigten ZeBBion wm 15.f3. 1928, BeiZage B, an mich, B 
Josef Fuchs, iiberlf'agen. 

Dw Verpflichtete, Paul Buf'g, ist laut des RegiBttf'auszuges des 
Handelsgef'ichtes Wien, 110m 2.j3. 1928, BeiZage C, noch def'zeit pw- C 
sönlich haftendef' GesellBcha/tef' def' Fif'ma Leopold KaiBw &: Co. 

MangelB Zahlung beantf'age ich dun:h meinen mit 0. V. vom 
10.f1. 1927, Beilage D, ausgewiesenen Verlf'etef' folgende D 

Exekutionsbewilligung: 
Auf Grund des f'echtBkf'äftigen, vollstf'eckbaf'en W echselzahlungs

auft1'ages des Handelsgerichtes Wien 110m 10.f3. 1928, 15 Cg 940/28, 
def' öffentlich beglaubigten Zession 110m 15.f3. 1928 und des Registef'
auszuges des Handelsgerichtes Wien vom 2./3. 1928 wif'd dem 
Josef Fuchs, Kaufmann, Wien V, ZentagaBBe Nf'. 10, verlf'eten dun:h 
Df'. Kaf'Z Jiif'g, Rechtsanwalt, Wien IV, Lambf'echtBgasse Nr. 6, 
als gemäfJ § 9 EO. ausgewiesenem Rechtsnachfolgw dw Fif'ma Mof'iz 
Kraul &: Sohn widef' 1. PauZ Burg, Kaufmann und öflentlichw 
GeseUscha/tef' def' Fif'ma Leopold KaiBw &: Co., Wien IV, Gri.ingaBBe 
Nf'. 1, 2. Marie Gf'abnn, Schneidef'in, Wien Ill, Hetzgasse Nf'. 10, 
zur Hereinbringung der vollstreckbaren Forderung von S 500 
samt 9% Zinsen seit 15./2. 1928, 1/ 1% Provision, S 12,60 Prot~Bt
spesen, Kosten S 35,90 und der Kosten dieses Ansuchens, die 
Exekution a) durch Pfändung, Verwahrung -und Verkauf der in der 
Gewahrsame der beiden Verpflichteten in der Wohnung (im Geschäfts
lokale) befindlichen beweglichen Sachen jeder Art und der im 
§ 296 EO. angeführten Papiere und Einlagebücher, und b) gegen 
Paul Buf'g durch Pfändung und Überweisung zur Einziehung dw 
diesem gegen Karl Maiw, Kauf'mfJ'Im, Wien V, Grollgasse Nf'. 10, auf 
Gf'Und eines Daf'lehensverlf'ageB angeblich zustehenden FOf'def'ung von 
S 500, bewilligt. 

Dem Drittschuldner wird verboten, zur Berichtigung der ge
pfändett>n Forderung oder auf Abschlag dieser Forderung an die 

IIELLER, Aktenmuster 111. 33 
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verpflichtete Partei Zahlung zu leisten. Letzterer wird jede Ver
fügung über die gepfändete Forderung, sowie über daa für sie bestellte 
Pfand und insbesondere die gänzliche oder teilweise Einziehung 
dieser Forderung untersagt. :&lit Zustellung dieses Zahlungsverbotes 
an den Drittschuldner ist die bewilligte Pfändung als bewirkt an
zusehen und zugunsten der vollstreckbaren Forderung der be
treibenden Partei an der oben bezeichneten Forderung ein Pfand
recht erworben. 

Die E:ukuh<m 111oUe üb61' Anmeldlm an einem Sotmt/Jge und """ 
Nachtzeit tl01'gmomtn6ft 11161'den, da die Verp~lltet. ansom~ nicld 
a'IIZUtreflen Bind. 

Als Exekutionsgericht hat daa Ezekutiomgericld Wien ein
zuschreiten. 

An Kosten werden verzeichnet ....... . 
Berechnungsgrundlage gemäß § 15 RAT .•......• 

Joaef FuchB durch Dr. Kat'Z Jürg 

B. 
Be111iUigt. St.-Koaten S 29,15.1 

25.J3. 1928. KragZ 

ZV.: B. 1. betreibendem Gläubig61'; 2., 3. VerpjZichtetem mit Schrift· 
aate; 4. DriUBchuldnet'; HB1'm Gerichtat101'ate1a61'. 

B. 
Die Ezekution darf an einem Sonntage und .e'Ur Nachf.l:eit 1 tl01'· 

genomtn6ft 111erden. (Der Antrag, die E:ukution an einem Sotmt/Jge 
und zur N achf.l:eit tl01'zunehtn6n, 111ird abgeUiieaen, da eine DringUohbU 
flicld tiOf'Ziegt.) 25.J3. 1928. 

Eingangav61'tn6rk. 

DB1' Gericldati01'Bteh61': Dr. Gab 

20E 8444/28 
2 

An daB Ezekutiomgericht, Wien, AbC. XX. 
[Betreibende Partei: Joaef Fucha, Kaufmann, Wien V, ZentagaBBe 10, 
vertreten durch: Dr. KarZ Jürg, Recldaan111aU, Wien IV, .Lambf'ecAtB

gtuae Nr. 6; 
Verpflichtete Partei: 1. PauZ Burg, Kaufmann, Wien IV, Grin

gaBae Nt'. 1, 
2. Marie Gt'abner, Schneiderin, Wien 111, 

HetzgaBle Nt'. 10.] 

Rekut'B 
20E 8444/28 

def' VerpjZichteten gegen den BeachluP wm 25.J3. 1928, 1 
mit Aufachiebungaantrag. 

Jfaeh, 1 Beilage. 
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20E 8444/28 
Gegen den Beschluß vom 25.f3. 1928 1 , welcher uns 

am 26.f3. 1928 zugestilU wurde, erheben wir an daB Landes- alB 
Rekursgt!f'icht für ZRS., Wien, den Rekurs, welchen wir wie folgt aur
führen: 

I. Ich, Paul Burg, fechte den Beschluß deshalb an, weil die 
Exekution gegen mich, alBpersönlich haftenden GeseUBchajter dt!f' Firma 
Leopold Kaiser eh Co., bt!1DiZZigt wurde. Ich bin nämlich aur dieser 
Firma schon am 15.f1. 1928, alBo noch vor ErlaBBUng des Wechsel
zahlungsauftrages vom 10./3. 1928, av~getr6fMI.. Es war daher di6 im 
§ 11, .Abs. 2 EO. angeordnete Einvt!f'nt!hmung vor ErlaB~t~ng dt!f' 
Exekutionsbt!1Dilligung anzuordnen, wobei lieh heraurgeBteZZt hätte, da{J 
ich tatBächlich schon zur angegebenen Zeit aur dt!f' GeseUBchaft aur
getr6fMI. war. Der Umstand, da{J meinB .Aurscheidung im HandelB
registt!f' noch nicht vollzogen war, iBt belanglos. 

11. Ich, Marie Grabnt!f', halte mich beschwert, da{J die Vomahme 
der Exekution auch an einem Sonntage und zur Nachtzeit bt!1DiUigt 
wurde, weil einB Dringlichkeit gar nicht behauptet wurde und auch 
nicht vorliegt, da ich an Werktagen BtetB in meint!f' Wohnung, in dt!f' 
ich daB Schneidt!f'gt!1Derbe aurübe, anwesend bin. 

Im übrigen bin ich aus dem Wechsel nichtB schuldig, da ich diesen 
nur aur Gefälligkeit alB .Akzeptantin untt!f'schrieben und nie eine Valuta 
erhalten habe. 

Ill. Wir stellen deshalb an daB Landes-alB Rekursgt!f'icht für ZRS., 
Wien, den 

.Antrag, . 

den oben bezeichneten, in Buchwerde gezogenen Beschluß aufzuheben 
und den gelteWen Exekutionsantrag abzuweisen. 

Da uns durch die Vomahme dt!f' Exekution ein schwer zu er
setzendt!f' V ermögen.machteil entltehen würde, weil durch die bt!1DiUigte 
Vbt!f'WeiBUng die Rückerlangung des bezahlten Betrages unmöglich wäre 
und durch den Vollzug dt!f' Mobilarexekution, insl)esondt!f'e dt!f' bean
tragten Vt!f'Wahrung, unser Kredit gefährdet würde, beantragen wir die 
Aufschiebung dt!f' Exekution bis zur rechtlkräftigen EntBcheidung über 
diesen Rekurs . 

.An Kosten werden verzeichnBt . ...... . 

Paul Burger Marie Grabnt!f' 

Dr. Frqnz SchwarZt!f', RechtBanwalt,1 Wien VI, LiniengaBle Nr. 32 

5 R 115/28 20 E 8444/28 
Eingangsvt!f'merk. 

----
1 

zu-~----

2 

.An daB Landes- alB Rekursgericht für ZRS. in Wien. 
Bezeichnung der Rechtssache: J.osef Fuchs gegen 1. Paul Burg, 

2. Marie fhabner, 
wegen S 500 1. Ngb. 

33• 
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20 E 8444/28 
Angefochtene Entscheidung: Beschluß vom 25.f3. 1928, 1 • 

zugestellt 26.f3. 1928, dessen Blattzahl 5 
Bezeichnung des Rechtsmittels: Rekurs, eingebracht 27./3.1928, dessen 

Blattzahl6 
Das Rechtsmittel wurde ergriffen: V cm den beiden Verpflichteten. 
Die Akten werden vorgelegt. 

EukutionBgerieht Wien, .Abt. XX, am 27.f3. 1928. 
Dr.Knorr 

ExekutionBlache [ONr. 2.] 
B • 

.Aufschiebung' der Exekution gemäß § 42/7 EO. bis zur rechts
kräftigen Entscheidung über den Rekurs, jedoch nur gegen Erlag einer 
Sicherheit von S 550 bewilligt. 

27.f3. 1928. Dr. Knorr 

ZV.: E Form. 148 1., 2., 3. Beiden Teilen; 4. Drittschuldner nach Erlag 
der SichersteUung. 

Unter GBP. 1000/28. S 550 in Empfang gestellt. 
27.f3. 1928. Lang, GeZdbf. 

5 R 115/28 20 E 8444/28 
Eingangsvermerk. 3 

Das Landes- als Rekursgericht füf' ZRS. Wien, hat in der Exe
ktdionBBache deB Josef Fuchs gegen 1. PauZ Burg, 2. Marie Gf'abner, 
wegen S 500 s. N gb., über den Rekurs der beiden Verpflichteten gegen 

. 20 E 8444/28 
den Beschluß des Exekutionsgerichtes Wien vom 25.f3. 1928 1 
folgenden Beschluß gefaPt: 

Dem Rekurse wird keine Folge gegeben und der angefochtene 
Beschluß bestätigt. Die RekurB'Werbw haben die Kosten ihres erfolg
losen Rekurses selbst zu tragen. 

Begründung: 
Durch den HandelsregisteraUBzug wurde dem Erstrichter nach

gewiesen, daß Paul Burg derzeit, d. i. zur Zeit der Exekutionsbewilligung 
als persönlich haftender Gesellschafter der Fif'ma LeopoZd Kaiser &: Co. 
angeMrt. Es liegt daher der Fall des§ 11, .Abs. 1 EO. und nicht jener 
des § 11, .Abs. 2 EO. vor und war deshalb eine Einvernehmung des 
Verpflichteten Paul Burg nicht erforderlich. Daß Paul Burg schon 
am 15.f1. 1928 aus der Gesellschaft ausgeschieden ist, ist nicht daf'getan, 
aber auch unerheblich, da für die Beurteilung dieser Tatsache nur der 
Inhalt des Handelsregisters maßgebend ist . 

.Auch der Rekurs der Marie Grabner erscheint unbegründet, bzw. 
unzulässig, weil sie ihre Einwendung, sie hätte den W echseZ nur aus 
Gefälligkeit akzeptiert und niemals eine V aZuta erhalten, in dem der 
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Exekution vorangegangenen ProzefJverfahren hätte vorbringen müssen; 
un.~tdä&sig erscheint ihr Rekurs, sotDeit er sich gegen die Bewilligung 
des Vollzuges an einem Sonntag und zur Nachtzeit richtet, weil eine 
solche Verfügung gemäfJ § 30, .Abs. 3 EO. durch ein Rechtsmittelnicht 
angefochten werden kann. 

Mit Rücksicht auf die Erfolglosigkeit des Rekurses müssen die 
Rekurrenten die Kosten des Rekurses selbst tragen. 

Landes- als Rekursgericht für ZRS. Wien, .Abt. V, am 1.f4. 1928. 
Dr. Leopold Frank 

Für die Richtigkeit der Ausfertigung: 
Der Kanzleileiter: 

Karl Bank, Kzl.-Dir. 

B. 
Beiden Teilen zustellen. Herm Gerichtsvorsteher zur Einsicht. 

2.f4. 1928. Dr. Knorr 

Gesehen: 2.f4. 1928. 

Eingangsvermerk. 

.An das Exekutionsgericht Wien, .Abt. XX. 

Dr.Gab 

20 E 8444/28 
4 

Betreibende Partei: Josef Fuchs, Kaufmann, Wien "V, ZentagaBBe 
Nr.10, 

t•ertreten durch: Dr. Karl Jürg, Rechtsanwalt, Wien IV, Lambrechts
gasse Nr. 6; 

Verpflichtete Partei: 1. PauZ Burg, Kaufmann, Wien IV, Grüngasse 
Nr.1; 2. Marie Grabner, Schneiderin, Wien III, Hetzgasse Nr. 10, 

wegen S 600 s. N gb. 
Die mit dem BeachluBBe dieses Gerichtes vom 26./3. 1928 

20 E 8444/28 . . . 00 • 

-----,-1-'---- bewtlhgte Exekutwn wurde uber Rekurs der betden Ver-

pflichteten bis zur rechtskräftigen E11tscheidung über den Rekurs auf
geschoben. Da dem Rekurse der Verpflichteten keine Folge gegeben 
und der erstrichterliche, oben bezeichnete BeschlufJ bestätigt wurde, 
beantrage ich durch meinen bereits ausgewiesenen Y ertreter die Wieder
aufnahme des Exekutionsverfahrens durch Vornahme der bewilligten 
Pfändung, Verwahrung und Verkauf, und Erlassung folgenden 

Beachluuea: 
[Die Exekution wird auf .Antrag' der betreibenden Partei wieder 

20 E 8444/28 
aufgenommen. Die mit BeschlufJ vom 26.f3. 1928 - -~ -- - 1 - ~~- be-

willigte Pfändung, Verwahrung und Verkauf der in der Gewahrsame 
der Verpflichteten befindlichen beweglichen Sachen jeder .Art und der 
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im§ 296 EO. angefiih:rttm Papiere und Einlagebiicher, iBt sogleich "" 
voll.eiehen.] 

An Koaten tDert.iM vereeichnet •••••.•• 
Berechmmgsgnmdlage MCh § 15 RAT • .•.••••• 

Josef FuchB durch Dr. Kar& Jiirg 

B. 
[Aua Antrag ONr. 4.] 

Die beiden V erpfUchleten haben der betreibenden Parlei die mit 
S 16,55 beatimmten Koaten binnen 14 Tagen bei sonatiger Exekution 
zu ers6tzen. 

Begründung: 

Da der Rekurs der Verpflichteten gegen die EzekutionBbewiUigug 
20E8444j28 

vom 25.f3. 1928, 1 abgewiesen wurde, die Aufschiebung der 

Exekution nur biB l'tfr rechllkräftigen Entacheidtmg über den Rekurs 
beulilligt erscheint, tDar auf Antrag der betreibenden Partei die Ea:e
kution toieder aufeunehmen. 

10.f4. 1928. Dr. Knorr 

ZV.: B. 1. Vertreter des betreibenden Gläubigers; 2., 3. Verpflichteten 
bei Vornahme; 4. DrittBchuldner. 

20 E 8444/281 

5 

20 E 8444/28 
B. "" 5 

1. Bericht gegen die ZtDeitverpfUchtete mit Abschrift der EzekutionB
bewilZigung der Abt. XIV abtreten. 

2. Gegen I. Verpflichteten E.-Form. 158 buiiglich Fahmiaexe
kution1 beiden Teilen. 

Beisatz: vorauasichaicher Erlös S 3, biaherige Exekutionlkosten 
s 46,70. 

Siehe PfändungsregiBter. 

12.f4. 1928. Dr. Knorr 

20 E 8444/28 
Eingangsvermerk. 6 

An da8 Exekutionsgericht Wien, Abt. XX. 
Ich teile zur Exekutionisaehe 20 E 8444/28 mit, daP dem Paul 

Burg gegen mich keine Forderung euateht. 
Karl Maier 

B. 
Betreibenden Gläubiger verständigen. 

14.f4. 1928. 
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EingtmgBfHWTIUJ'rk. 

An das EukuUomgmcM Wien, Abt. XX. 

20 E 8444/28 
7 

Betreibende Partei: Josef Fuclt8, Kauffii,(Jfm, Wien V, Zentagasse 
Nr.10, 

wrtreten durch: Dr. Karl Jürg, &c'MscmtAJaU, Wien IV, Lambr«'MB· 
gasse Nr. 6; 

Verpflichtete Partei: Paul Burg, Agent, Wien IV, Grüngasse Nr. 1, 
wegen 8 500 •· N gb. 

2fach, 1 Rubrik. 
20E8444j28 

Die mit dem Buchlu88e dieses Gerichtes wm 25./3. 1928 --1--

bmoiUigte E:ukution blieb erfolgwB, tAleil laut du PftindungsprotokoUes 
20 E 8444/28 . 

wm 11./4. 1928 --5-- nur Geg~ tm Werte oon 8 3 

gepfiilndiA tAJUrden und der Drittschul.dner eine negatiw Auperung 
abgegeben lat.d. 

I eh becmtra.ge dulwilb durch meinen bereits GUBgetriuenm Vertreter: 
Dem Verpflichteten Paul Burg aufzutragen, daß er ein V erzeichnie 

seines Vermögens vorlege, den Ort, wo sich die einzelnen Vermögens· 
stftcke befinden, angebe, inbetreff seiner Forderungen deren Grund 
und die Beweismittel bezeichne und einen Eid dahin leiste, daß seine 
Angaben richtig und vollständig seien und daß er von seinem Ver
mögen wissentlich nichts verschwiegen habe. 

Falls der Verpflichtete bei der anberaumten Tagsatzung zur 
Leistung des Offenbarungseides nicht erscheint, oder die Leistung der 
Aussage und des Eides verweigert, beantrage ich, gegen denselben die 
Haft zu verhängen. 

An Kosten werden verzeichnet ••.•.... 
Berechnungsgrundlage gemäß § 15 RAT ....... . 

Josef Fuc'M durch Dr. Karl Jürg 

25.f4. 1928. 

B. 
Vorläufige Eint1ernehmung du V erpjUc1&Celen, gemäfJ § 47 EO. 

26.f4. 1928, t10rmitfags 11 Uhr, Zimmer Nr. 120. 

21.f4. 1928. Dr. Kflorf' 

E.-Form. 161 saml 8chrijtsaW: Dem VerpjUc,.,.... 

AktenfHWTIUfrk 26.f4. 1928: 

Niemcmd erschienm,· Zt&BteUung GUBgetDiesm. 

20 E 8444/28 
8 . 

Dr. KflMT' 
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B. 
Taglabung .nr eidlicl&en Vermögen~angab6 8.j5.1928, tJOrmiUogR 

12 Uhr, Z.-Nr"120. 
26.J4. 1928. Dr. Knorr 

E.-Form. 163 mit Rubrik: D~~m Vertreter deB bet~ GläubigerB,· 
E.-Form. 163 mie. E.-Form. 165: Dtlm VerpfUchteten; E.-Form 163: 
.An die Gerichtlt4feZ. 

20 E 8444/28 
9 

Öffentliche Tagsatzung zur Leistung des Offenbarungs
eides (Verhängung der Haft) . 

.Aufgenommen vom Eukutionlgerichte, Wien, .Abt. XX, am 8.f5.1928 • 
.Anwesende Gerichtspersonen: 

Richter: BuirkBric'hWr Dr. KfiM't'. 
Schriftführer: RechtBpraktikant Dr. Leb. 

Rechtssache: 
Betreibende Partei: Jo•ef FuchB. 
Verpflichtete Partei: PauZ Burg, 

wegen 8 500 •· N gb. 
Fiir die betreibende Partei erscheint: Dr. Karl Jürg, 

Vollm. vom 10./1.1927. Subst.-Vollm. vom ..... Leg.-Urk. vom .... 
Die verpflichtete Partei · Paul Burg 
I. ist trotz ordnungsmäßiger Ladung bei der Tagsatzung zur 

Leistung des Offenbarungseides nicht erschienen. 
(II. Verweigert die Vorlage des Vermögensverzeichnisses. 
111. Verweigert die Leistung des Eides.) 
Die betreibende Partei beantragt die Verhängung der Haft 

gegen die verpflichtete Partei zur Erzwingung iler eidlichen .Aussage 
und erklärt sich bereit, die Kosten des Vollzuges der Haft einschließ
lich der Kosten der Verpflegung zu erlegen. (Sie verzichtet auf eine 
Verständigung von der Eidestagsatzung.) 

Der Richter verkündet den Beschluß: Über die verpflichtete 
Partei wird die Haft nach § 48 EO. für die Dauer von einer Woche 
verhängt. 

Die betreibende Partei verzichtet auf die Zustellung dieses 
Beschlusses. Sie wird belehrt, daß sie die Kosten der Haft einschließ
lich der Kosten der Verpflegung fiir mindestens eine Woche im 
Betrage von 8 24,50 1•bei diesem Gerichte zu Banden des Geldbuch
führers zu erlegen hat. Vor Erlag des Kostenvorschusses wird die 
Verhaftung nicht vorgenommen. Die Verpßegskosten sind in der 
Folge von Woche zu Woche im voraus zu erlegen. Wird der Vor
schuß nicht spätestens bis zum Mittag des letzten Tages erlegt, 
so wird die Haft von .Amts wegen aufgehoben we~en. 

Richter: Dr. KfiM't'. Unterschrift der Parteien: 
Schriftführer: Dr. Leb. Dr. KarZ Jürg 
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B. 
BetDilligt, E.-FOTm. Nr. 170. 

8.J5.1928. Dr.Knorr 

ZV.: B. dem Verpfl. bei Verhaftung, erst nach. Erlag des Kosten
vorschUBBeB abzufertigen. 

Mangels Erlage• deB KoBtenvorBchtuBeB eurückgeZegt. 

12.J6. 1928. Peter, VoUBtr.-Gruppenleit. 

Anmerkungen zum BeispielXVIII. 

• Siehe die Anmerkungen zum Beispiel XVII. - 1 Bei kom
binierten Exekutionsanträgen ist dann sofort zuzustellen, wenn der 
Vollzug der Mobilarexekution über Anmelden zu erfolgen hat. -
1 Siehe § 30 EO. - 8 Siehe §§ 78 EO., 520 ZPO. Schriftliche Rekurse 
mÜBBen mit der Unterschrift eines Rechtsanwaltes versehen sein. 
§ 42, Z. 7 EO.; nur anwendbar, wenn der Rekurs gegen den die 
Exekution bewilligenden Beschluß erhoben wurde; Rekursen gegen 
andere BeschlÜBBe kann gemäß § 78 EO., § 524 ZPO. hemmende 
Wirkung zuerkannt werden. -' Siehe § 44, Abs. 4 EO. - 1 Das 
Pfändungsprotokoll erhält im Akte eine eigene Ordnungsnummer, 
ebenso bei einer Anschlußpfändung die diesbezügliche Stampiglie 
im Akte. Das Pfändungsprotokoll selbst wird abgesondert verwahrt; 
es darf nicht in den Akt eingenäht werden (§§ 423, 440 Geo.) und 
wird bei der Erledigung des Aktes, wenn notwendig, angeschlossen. 
An das erste Pfändungsprotokoll werden im Falle von Anschluß
pfändungen Fortsetzungsprotokolle angeheftet. - 1 Jede Pfändung 
beweglicher Sachen ist in das Pfändungsregister einzutragen; über 
die Vorschriften bezüglich des Pfändungsregisters siehe §§ 445 
bis 452 Geo. Beim Exekutionsgerichte Wien w~rden beim Vor
handensein mehrerer Verpflichteter, falls keine gemeinsame Ge
wahrsame vorliegt, für jeden Verpflichteten eigene Akten gebildet. 
- 7 Wenn clie Exekution offenkundig nach § 39/8 EO. eingestellt 
werden kann, ist sofort der Auftrag auf Löschung im Pfändungs
register zu erteilen und im Pfändungsprotokoll zu löschen; in zweifel
haften Fällen ist vor diesem Auftrage bzw. vor der Löschung im 
Pfändungsprotokolle die Rechtskraft des Einstellungsbeschlusses 
abzuwarten. - 8 Beim Exekutionsgerichte Wien werden derzeit 
S 24,50 für die Woche an Haftkosten verlangt.- • Siehe§§ 360ff. EO. 
Nach Erlag des Kostenvorschusses ist der Akt einem Vollstreckungs
organe zum Vollzug der Haft zuzuteilen. Uber die Vorführung ist 
vom Vollstreckungsorgane ein kurzer Bericht zu erstatten. Bezüglich 
Abnahme des Eides im Falle der Vorführung wird auf den Erlaß 
des Just.-Min. vom 12./1. 1905, Z. 277, JMVBI. S. 19 verwiesen. 
Beim Exekutionsgerichte Wien besteht die Praxis, daß, falls der 
betreibende Gläubiger auf telefonische Anfrage auf das Fragerecht 
verzichtet oder falls der betreibende Gläubiger durch das Telefon 
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nicht erreichbar ist, der Eid sofort abgenommen wird. 'Ober den 
Inhalt des Protokolles, dber die Ablegung des Eides und die weiteren 
Verstindigungen siehe Beispiel XVII. 

Stempel i PfändungsprotokolL 

Ezelctmot&agericht Wi6n. 
'····· ·················· · Gleichzeitig mit E ..•.•••. 
Exekution zur Bereinbringung. 

20 E 8444/28 
6 

Ort und Zeit der Pfändung: Wi6n VI, Griftguse Nr.1, 
am 11./4. 1928. Beginn 3 Uhr t100lmictags. 
Betreibende Partei: Josef Fvcu } fdr sie { NWmcmd 
durch Dr. Karl Jürg an- Niemtmd 
Verpflichtete Partei: Pat&l Burg wesend Pat&l Burg 
Exekut.-Titel: WecueWI&IHgsoftrag du HaftdeiB-

gericlttu Wien, vom 10.f3. 1928, 16 Og 940/28-1. 
Vollstreckb. Fdg.: S 600 s. Ngb. 
Zustellung an Verpfi. zu eigeMR Banden. 
11 Beschäftigung: ProtJiriotNagem. 
'5 Gattin .ÄMIG, geborene Falb. 
~ 0 Kinder • . • • . Jahre alt. 
lo 0 Bausgehilfe. 
~ Wohnung: 1 Zimmer, 0 Kabinett, 1 Kdche, 
lil •••• Vorzimmer. 
Cl Geschäftslokal: 0 Räumlichkeit 0. 

Die Verwahrung wurde nicht angemeldet 
- mangels beigestellter Beförderungsmittel nicht voll· 
zogen. 

Der Verpflichtete zahlte zu Banden 
S . . . • . • • • und erhielt hierdber eine Bestätigung 
laut Postaufgabeschein vom • . • . . • 192 .•••.• 
an •..•....•• S ....... 
An Bargeld wurde abgenommen 8 ••.....•••• 

Raum IOr 
Vermerke 

GelösclJt. 

12. 4.1928. 

Dr. K Mrr. 

Von den vorgefundenen Gegenständen wurden ausgeschieden: 
a) als unentbehrlich: In der Kücie, 1 TiBclJ, 1 Sessel, 1 Kt.Wttm, 

das 'I&Ot1Dmdige Guclirr; im Zimmer: 2 Betten saml Emriclattmg, 
1 Kuten, 1 TiBclJ, 3 Sessel. 

b) als Liegenschaftszubehör: •f. 
Fdr den Verkauf in der Auktionshalle geeignet PZ.: flrita, 
Raum fdr Bemerkungen dber die Verwahrung und politische 

Pfandrechte: .,. 
Zehrgeld 8 . . . . . Ganggeld 8 . . . . • (wurden von der 
Partei bezahlt) sind einzuheben. 
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Protokollstempel von der Partei nicht 
beigebracht. 

( Kostennote beigelegt. Kosten :) 
Ende der Amtshandlung 3 Uhr 20 Min. 

Pfändungsregister. GroU, VollBtr.-Organ 

Zugunsten der vollstreckbaren Forderung der 
betreibenden Partei werden nachstehend verzeichnete 

Gegenstände gepfändet: 

Voraue-
Post- StOck- Verzeichnung und Beschreibung sichtlich er- Anmerkung 
zahl zahl der GegenstAnde zielbarer 

Erlös 

1 2 2 alte N aoktkäakhen, •erlwoohen 28 
--

2 1 1 Oldruckbild (LafKlsohaft) 18 
ohne Rahmen 

.fVBammen •.••. 38 

XIX. 
Exekution dureh Pflndung, Verwahrung, Verkaul beweglieber 
körperlieber Saehen; Bargeldabnahme; Exekutionsfreie Saehen; 
Beschwerde naeh 5 68 EO.; Rekurs mtt· .Antrag auf hemmende 
Wirkung; Abweisung des Rekurses; Fortsetzungsantrag - Verkaul 
- Tellwelse Beriehttgung aus dem Verkaulserlöse; Eidesverfahren 

naeh 5 47 EO. * 

An da8 Bui1'kagerkht Baden, Abt. IV. 

4 E 252/28 
1 

Betreibende Partei: Joaef KerZ, Kaufmann, Baden, Bahn1aofat1'aPe 
Nr. 26, 

tlertf'eten dunih: Dr. Petef' .MatWer, ReclatBam.DaU, Baden,· 
Verpflichtete Partei: FroM Grau, HtmdeZBangemUtef', Baden, Waaaer· 

gaaae Nr. 8, 
wegen 8 300 a. Ngb. 

2 faeh, 1 Rubrik, 1 Beilage. 
Auf Grund du wll8treckbaren ZalaZtmgabefehka wm 2.f2. 1928 

4 .M 95/28 
1 dieaea GericlateB Btelle ioh mangelB ZalaZtmg durch meinen 

mit OriginalwUmaoht wm 15.f12. 1926, Beilage Af. auagm.Die,enen A. 
Vertretet' den Antrag auf ErZaaB1mg folgender 
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Exekutionsbewilligung: 
4 Jf. 96/28 . 

Auf Grund dea ZakZungabefelaleB wm 2.f2. 1928 --1--, wird 

der betreibenden Partei Joaef Kerl, Kauf~. Baden, Btihnlaof
BtraPe Nr. 26,. vertreten durch Dr. Peür Jf.avrer, RechtaantDalt, Baden, 
wider die verpflichtete Partei Frant~ thau, HandelBangetJteZZter, Baden, 
Waaaergaaae Nr. 8, zur Hereinbringung der vollstreckbaren For
derung von 8 300 samt 7% Zinaen seit 19./4. 1926, 8 34,40 Kosten 
und der Kosten dieses Ansuchens, die Exekution durch Pfändung, 
Verwahrung und Verkauf der in der Gewahrsame der verpflichteten 
Partei - in der Wohnung - im Geaehiftalokale - befindliehen be
weglichen Sachen jeder Art und der im § 296 EO. angefiihrten 
Papiere und Einlagebileher, bewilligt. ~ Ereekution wolle ohne 
Anmelden t10Zleogen werden. 

Als Exekutionsgericht hat dieses Gericht einzuschreiten. 
An Kosten werden verzeichnet: ..... . 
Berechnungsgrundlage nach I 15 RAT ...... . 

Joaef Kerl durch Dr. Peter Maurer 

B. 
BetDiUigt. St. Kollten 8 19,70. 

23./2. 1928. Dr. KlauBer 

ZV.: B. 1. Vertreter des betreibenden Gläubigers; 2. Verp(Uchtetem mit 
SchrijtBat. bei V omahme. 

Protokoll: 

4 E 262/28 
2 

4 E 262/281 

3 

aufgenommen vom Be.rirJ:ageriehte Baden, Abt. IV, am 26./2. 1928. 

Gegenstand: EukutionBaacl&e de• Joaef Kerl wider Frant~ Grau wegen 
S 300 s. Ngb. . 

Gegenwärtig: BezirkBricl&ter Dr. KZavser. 
Es erscheint: Der Verpflichtete Franz Grau und bringt an: 
In der oben bezeichneten EreekutionBaacl&e wurden mir bei der am 

24./2. 1928 vorgenommenen Ezekution S 40 Bargeld abgenommen und 
unter PZ. 1 eine goldene Uhr samt Kette, unter PZ. 2 ein Winterrock 
gepfändet. 

Ich beschwere1" mich gegen die Amtsl&andlung des VoZZBtreckvngs
organes aus folgenden Gründen: 

1.lch bin HandelBangetJteUter bei der Firma Jf.oritz Sclaenker & Sohn, 
Baden, Wassergasse Nr.16, und beziehe einen Jf.onatsgel&aU wn 8 240.1 

Der Betrag von S 40 itJt der Teilbetrag des Gel&altes, der dem auf die Zeit 
t10n der Vomahme der Pfändung bis zum näclatJten ZaAZungstermin 
(d. i. 1.f3. 1928) des Bezuges entfallenden Einkommen entspricht; 
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dieser Betmg duf'jte daher gemäfJ § 251, Z. 7, EO. nicl&t abgenommen 
1Derden. 

2. DU unter PZ. 1 gepftindete goldene Uhf' samt goldenef' Kette, 
B01Die der unter PZ. 2 gepftindete Winten-ock Bind nach § 251, Z. 5, 
b.u~. Z. 1 EO. unentbehf'lich und der Eukution entlogen. 

Ich beantmge daher gemä/J § 68 EO . .Abhilfe gegen diesen VOf'
gaft!J des EukutionsvoUzuges durch Einstellung der Eukution. 

B. 
Der VoUstf'eck"fl!JBableil"fl!J .um Berichte. 

25.J2. 1928. 

Ih. KlauBer 

Ih. Klauser 

4 E 252/28 
Bef'icht: 4 

4 E 252/28 . . 
Zufolge .Aujtmgu t10m 25.f2. 1928 3 10u·d berichtet: 

[Bei der VOf'ftahme der Eukution 1DUTden bei dem Verpflichteten 
8 72 VOf'gefunden, jedoch nuT ein Betmg '110ft 8 40 abgenommen und 
ihm der Rest '110ft 8 32,1 welcher den gemä/J § 251, Z. 7 EO. eukutions
fTeien Teilbetmg daTsteUt, belassen. DU let.te Lohnliste 1DUTde mif' auf 
mein V erlaft!Jen tJOTgewiuen; ich habe tJt&B derselben einen Monatsgehalt 
'110ft 8 240 futguteUt. Die goldene Uhf' und goldene Kette, PZ. 1, wuTde 
gepfändet, weil der V erpflicl&tete noch eine silberne Uhr samt Stahlkette 
besitlt; ebenso buitlt der Verpflicl&tete aufJer dem unter PZ. 2 gepfändeten 
WinleTTock noch einen n~eiten.] 

26.J2. 1928. Griuer, VoU.tT.-OTgan 

B. 
Verpflicl&teten1 laden 28.f2. 1928, VOf'mittags 9 UhT, ZNT. 8, mit 

E.-FoTm. 142. 26.f2. 1928. Ih. Klauser 

.AktenvermeTk t10m 28.J2. 1928: 
V erpflicl&teter nicht erschienen. ZuBtellUft!J ausgewiesen. 

B. 

Ih. Klauser 

4 E 252/28 
--5-

In der EukutionBBache des Josef Kerl wider Ff'OM (hau wegen 
8 300 s. Ngb. wiTd die Beschwef'de des Verpflichteten gegen den Exe
kutiot&Bvoll.ng t10m 24.f2. 1928, bei welchem dem Verpflicl&teten ein 
BaTbetmg '110ft 8 40 abgenommen und unter PZ. 1 des Pfänduft!JB
protokolles eine goldene UhT samt goldenef' Kette und unter PZ. 2 ein 
WinteTTock gepfändet wuf'den, abgewiesen. 
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Begründung: 

DM VolZBtreckungaorgan hat am 26.f2. 1928 folgende~ berichtet: 

[Au dem BmchteONr. 4.] 

IN AmtalwwlZtmg du Vollatr6Ckung80f'ganu entapriclat dalwr tiOU
kommen den geaetiliclten Vorachrijtfm (§ 251, Z. 1, 5, 7 EO.), t~~ealaalb 
die Beacht~~erde dea V erpfliclatettm, t~~elcAer .nr Tagtla1-.6'Uf111 am 28.f2. 1928 
tf'Ot.l aug6tl/Ü8ener ZVBteUvng niclat erBCiaün (§ 56 EO. ), aZa tmb6gri.indet' 
abevt~~eiaen tllar. 28.f2. 1928. Dr. KlaVIer 

ZV.: B. 1, 2. Beidtm Teilen. 

Protokoll: 
4 E 252/28 

6 
aufgenommen vom Berirkagerichte Baden, Abt. IV, am 4.f3. 1928. 
Gegenwärtig: Berirkariclater. Dr. KlaVIer. 
Gegenstand: E:ukvtiomaache Joaef Kerl gegenFf'OINJGrav t~~egen 8 300. 
Beginn: 9 Yz Uhr tiOf'mittagB. 

Es erscheint der Verpflichtete FraNil Grau und bringt an: 
4 E 252/28 

Durch den Beachlvß dwea Gericlatea t10m 28./2. 1928 --6--

t~~elclwr mir am 3.f3. 1928 evgea16Ut tDVf'de, halte ich mich beacht~~erl 
und erhebe gegen demelben innerhalb der offenen &kvrafriri an dtJll 
Kreia- aZa &kuragericlat Wüner-Neuatadt folgenden 

Rekural 

IN Angaben dea VolZBtreckungaorganu in dem Berichte t10m 
26.f2. 1928 aind imoferne richtig, aZa ich bei Vornahme der E:ukvtion 
außer dem abgmommenm Betrage tiOfl 8 40 noch 8 32 Aalte; ea ia& 
auch richtig, daß Bich bei V ornalame der E:ukvtion in meiner Get~~ahr
aame noch eine ailberne Uhr aamt 8t.a1alkette und noch ein W inten-ock 
befunden haben. 

Der Barbetrag tiOfl 8 32 atamm& jedooh niclat tiOfl meinem Gehalte, 
aondem iBt der Erlöa für die t10n mir an Joaef Kleiner, Buchlaalter, 
Baden, BeethovengMae Nr. 2, 'V61'kavfte go~ Uhr aamt go'ldenn 
Kette und für den Winterrock. DieBe Geg~ befanden Bich nvr dea
halb evr Zeit der E:ukvtiomvomalame in meiner Get~~ahraame, t~~eil 
mich Johann Kleiner bat, diele 8aclten noch .n behalten, da er auf 
acht Tage 'V6f'f'eiae und die 8aclten nicht in aeiner tmiJeauf•ic'Ja.ti,glen 
Wohnung IMam t~~olle. 

Ich Btille dalwr den Antrag: 
DM Kreia- aZa Rekuragericlat Wüner-Neuatadt t110Ue meinem 

4 E 25!/28 . 
Rekurae atattgebm und den Beachlvß t10m 28.f2. 1928 5 dah•n 

abändern, daß meiner Beacht~~erde gegen den E:ukvtionatiOUevg t10m 
25.f2. 1928 atattgegebm t~~erde. 
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An KoBten. wruichne ich BMtJUBlagen S .......• 
Zugleich beantrage ich, meinem Rekurse mit Rücksicht auf die 

Ausfolgung des abgenommenen GeZdbetragu und den b61!0f'Btehtmdtm 
Verkauf über Erlag der mir bekmmtgegebenen Sicherstellung ron S 30, 
hemmende Wirkung ewuerkennen. 

Dr. Klotlser Fran11 Grau 

Unter Geldbuchpost 1440/1 S 30 7 in Empfang gestellt. 
4.f3. 1928. Gold, GeZdbf. 

B. 
Dem Rekurse toird über Erlag txm S 30 Sicherstellung 7 bis .eur 

ruhtskräfigen Efoledigung ~· Wirkung .euerkannt. 

4.f3. 1928. Dr. KZauser 

ZV.: B. 1, 2. Beiden Teilen. 

Eingangl'f1ef'1Mrk des Kreisgwhtel W itmer-N eustadt. 

2 R 62/28 
1 

4E 262/28 
.eu----

6 

An da8 Kreis- al.t Rekur•gericlat Witmer-Neustadt. 

Bezeichnung der Rechtssache: Josef Kerl gegen Frtm11 Grau wegen 
S 300 s. Ngb. 

4 E 262/28 
Angefochtene Entscheidung: Beschluß rom 28.f2. 1928 6 

.eugesteUt am 3.J3. 1928. 
Deren Blattzahl: 6. 

Bezeichnung des Rechtsmittels: Rekurs, .eu Protokoll erklärt am 4.f3. 
1928; deBBen Blattzahl 6. 

Das Rechtsmittel wurde ergriffen: Vom V erpftichteten Franz Grau. 
Die Akten werden vorgelegt. 

Buirgsgericht Baden, Abt. IV, am 14.f3. 1928. 
Dr. KZauser 

Eingangsvermerk des 2 R 62/28 4 E 262/28 

Bezirk•gerichtu Baden. 1 7 

Da8 Kreis- als Rekursgericht Witmer-Neustadt hat in der Exe
kutionssache du Josef Kerl, Kaufmonn, Baden, Bahnhofstraße Nr. 26, 
tiertreten durch Dr. Peter .Maurer, RuhtsanuxUt, Baden, gegen Frtm~~ 
Grau, Handelsangutellter, Baden, Wassergasse Nr. 8, wegen S 300 
s. N gb. über den Rekurs des V erpftichteten Frant~ Grau gegen den Be-

4E 262/28 
schluß des Buirksgerichtes Baden rom 28.f2. 1928 --6--, mit 

welchem die Beschwerde des Frant~ Grau gegen den Voll.eug der Exe
kution abget.Diesen wurde, foU;endtm 
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BeschZuP 
gefafJt: 

Dem Rekurse wird keine Fo'üje gegeben und der erBtrichtM'Ziche Be
schluP bestätigt. Der Rekurswerber hat die Kosten seine• erfo'ü)Zosen 
Rechtsmittels selbst .m tragen. 

Begründung: 
Die Bestätigung des erstrichtM'lichtm Beschluasu erfolgte aus 

den der Rechts- und Sachlage entsprechenden Grinden des ErBtrichters 
und in der weiteren Erwägung, daP nach dem Berichte dea Vollstreckungs
organes der Verpflichtete eur Zeit der Eukution8vomahme auPer dem 
abgenOmmenen Betrage noch S 32 und eine ailbeme Uhr saml Stahl
kette, sOt.Die einen zweiten Winterrock in seiner Gewahreame hatte, 
für die Beurteilung aber, ob der obenbezeichnete Geldbetrag abgenommen 
werden und die goldene Uhr samt goldener Kette und der zweite WintM'
rock gepfändet werden durften, nur die Tatlache tiOß enCBCheideniler 
Bedeutvng ist, ob eich dieae Sachen nr Zeil dea EukvtionltiOU.vgu in 
der Gewahrsame des Verpflichteten befv.nden haben(§ 263, .Aba.1 EO.). 
Da der V erp.flichtete, wie er Belbat .mgibt, noch eine Bilbeme Uhr tmd 
noch einen W i11terrock besitzt vnd da der abgenommme GeltlHtrag der 
Exekution unterliegt, weil V erpflichtet6T eur Zeit derEukvtionlwmahme 
noch S 32 hatte, liegt auch niche 007', daP Sachen in Eukvtion gezogen 
wurden, welche der Exekution entzogen Bind. 

Kreis- als RekuTBgericht Wiener-Neustadt, .Abt. 11, am 19./3. 1928. 
Dr. Georg Hirn 

Für die Richtigkeit der Ausfertigung: 
Der Kanzleileiter: Greiner, K•Z.-Dir. 

B. 
Zustellen: Beiden Teilen. 

fll./3. 1928. 

Dr. KZauser 

Herrn GerichtstJOTsteher eur Einsicht. 
Gesehen: 

Dr. Gal 

Eingangs'fJtJ'I'1rl,tJTk. 

.An das Bezirksgericht Baden, .Abt. IV. 

4 E 262/28 
----

8 

Betreibende Partei: Josef Kerl, Kaufmann, Baden, Bahnhofstraße 
Nr. 26, 

vertreten durch: Dr. Peter Maurer, RechtaanwaU, Baden. 
Verpflichtete Partei: Frans Grau, Handelsangestellt6f', Baden, WGBser

gtJBse Nr. 8, 
wegen S 300. 
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DeT vom Verpftichtdtm gegm dm Beacl&Z•P vom 28.f2. 1928 
4 E 262/28 
--6-- nhobene Rekv,rs, 1Delchem hemmende W irhtag ftM'lumnt 

'!Dfl,rde, 1D•rde mit BescW.P deB Kreis- al8 Rekv,rsgerichtu Wienn-
2 R 62/28 

NtnfBkldt vom 19.f3. 1928 1 abge'IDieBm. 

Ich beantrage• dahn Forl8etntag der E:~~ek.tion dtlrch .AtaOrdn•tag 
des Vnkaufes . 

.Auch '!Dolle mir der dem Verpftichtdtm bei der E:~~ekutiotlBvomahme 
am 22.f2. 1927 abgmommme, in das Ag. Geldbuch unter Post 146/1 
nlegte Betrag t100 S 40 ausgefolgt 1Dntlm. 

Josef Knl dv,rch Dr. Petn .Maurn 

B. 
4 E 262/28 

I'U 8 
1. Vnkauf, PZ. 1, 2, an Ort v,M StelZe. 
2. Das Geldbuch 'IDird atagetDiesm, dm .nter Geldbuch-Post 146/1 

nliegmden Betrag von S 40 an Dr. Petn .Mav,rn als dem lcz.t&t OV. vom 
16./12. 1926 .eum Geldempfatag ausge'IDieBmm Vntretn deB Josef 
KnZ •u übeT'IDeiBm. 

ZV.: 1, 2. Beidm Teilm. 
Siehe Geldbuch. 

24.f3. 1928. 

Verateigerungsedikt. 
Tag: 18.f4. 1928. 
Stunde: 4 Uhr nachmittags. 
Ort: Baden, Wassngasse Nr. 8. 

Dr. KZausn 

4 E 262/28 
9 

Gegenstände: 1 goldme Uhr samt goldmn Kette, 1 Win.terrock. 

Baden, am 24.f3. 1928. Griesn, VoZlBtr.-0. 

4 E 262/28 

Protokoll 10 
iiber die öffentliche Versteigerung von beweglichen 

Sachen, 
aufgenommen vom Berirksgerichte Badm, am 18.f4. 1928, in Baden, 

Wassergasse Nr. 8. 

Anwesende Gerichtspersonen: VoUBtreckütagsorgan .Anton Griesn, 
V oZlstreckütaglbeamtn. 

Schätzmeister: FraM Goldner, GoZdarbeitn, Badm, Balanhofstrape 
Nr.19. 

Rechtssache: 
Betreibende Partei: Jo•ef ~nZ } filr { 
Vertreten durch: Dr. Petn .Mav,rn sie an-
Verpflichtete Partei: FraM Grau wesend 

wegen S 300 •· N gb. 
HELLER, Aktenmuster 111. 34 
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Der Verkauf wurde bewilligt mit Beschluß ONr. 1. 
Aufruf der Versteigerung um 4 Uhr nachmittags. 
Das Vollstreckungsorgan gibt bekannt, daß bei der Versteigerung 

nur Anbote berücksichtigt werden, die wenigstens ein Drittel des 
Ausrufspreises erreichen und daß die Gold- und Silbersachen nicht 
unter dem Metallwerte zugeschlagen werden. 

Das V Ollstreckungsorgan fordert um 4 Uhr 30 Min. 1UJChmittags 
zum Bieten auf. Es werden folgende Meistbote abgegeben: 

1 

2 

Bezeichnung des 
Gegenstandes 

1 goldene Uhr samt 
goldener Kette im 
Gesamtgewichte von 

75 g 

1 Winterrock 

2008 

--

1808 

15081 

--~ 

608 

Meist
bot 

1508 

--

608 

Käufer 

Theodor Färber, 
Gastwirt, 

V öslau, Bad-
gasBf Nr. 2 

tl.'ie oben 

Schluß der Versteigerung um 4 Uhr 55 Min. nachmittags. 
Der Versteigerungserlös beträgt ........................ 8 210,-

Hieraus werden berichtigt: 

Der Protokollstempel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Stempel nach Skala 111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . " ..... . 
Zehr-, Ganggeld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 

~~~--Zusammen . S 10,-

Zur Deckung der Kosten der Versteigerung 
(und der im beiliegenden Verzeichnisse ange
führten Kosten der betreibenden Partei) wurde 
zurückbehalten ein Betrag von ............ S 10,-

Der verbleibende Betrag von ...................... S 200,-

(1. wurde dem Vertreter der betreibenden Partei zur teilweisen Be
friedigung des vollstreckbaren Anspruches samt Nebengebühren 
[laut 'des vorgelegten Postaufgabescheines ausgefolgt,] was dieser 
durch seine Unterschrift bestätigt.) 

II. Wurde zum Geldbuche erlegt. 
Der Schätzmeister beansprucht 8 10 Schätzgebühr, welche vor

behaltlich der gerichtlichen Genehmigung dem Frane Goldner aus
gefolgt werden. 

.Anton GTieser, VoUstr.-Beamter Franz Goldner 
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Im Geldbuch Post 163/1 8 190 in Empfang genommen. 

19.f4. 1928. TumB, Geldbf. 

KanzZei.bericht: PftmdwriBe BeBchreibtmg10 .f. PoZitiBcheB Pfandrecht11 ./. 

19./4. 1928. Langer, KzZ.-Dir. 

Zuweisungsbesehluß :•• 

Betreibende Partei: JoBef Kerl. 
Verpflichtete Partei: FrMUI lhau, 

wegen 8 300 •· Ngb. 

4 E 262/28 
11 

Der Verkauf der am 18./4. 1928 versteigerten, im Pfändungs
protokoll 4 E 262/28 unter Postzahl1, 2 angeführten Fahrnisse hat 
einen Erlös von ...••.•............................•.. 8 210,-
ergeben. 

Hievon ~en abgezogen: 
Protokollatempel . . . • . • . . • . . • . . . • . . . . • . . . . . . S ...•... 
Stempel nach Skala 111 . . . . . • • • . . . . . . . • . . . . " ·· ..... . 
die Kosten der Schätzung im hiemit festgesetzten 

Betrage von . . . . • • • . . . • . . . . . . . . • • . . . . . . • . " ..•...• 
die Kosten des Verkaufes im hiemit festgesetzten 

Betrage von . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • " ...... . 
Zusammen .•••..•..... 8 20,-

daher erübrigt ein Betrag von •.............•......... 8 190,-

Dieaer Betrag wird dem Jo•ef Kerl, Kauf1114fm, Baden, Bahnhof· 
BtrafJe Nr. 26, auf AbBchlag seiner vollatreekbaren Forderung aus dem 

4 M 96/28 
ZahlungBbefehZe dieBeB Gerichtu wm 2.f2. 1928 1 an:. 

Kapital . . . . . . . . . • . . . . . . • • . • . • • . . . . • . . • 8 300,-
•amt 7% Zimen •eit 19.f4. 1926 bi• 19.f4. 

1928 . . . . . . • . . . • • • . • . . . • . . . . • . . . . . . . • " 63,
ProzefJko.ten . . . • • • • • • • . • • • . . . . • . • . • . . • • " 34,40 
ExelcutionBko.ten • • • . • • • . • • • • . . • • • . • • . • . " 19,70 

Zu.ammen • • • 8 417,10 
zugewiesen. 

Durch diese Zuweisung, •ovne durch die ZutDeilung deB bei der 
Eukuttonmmaahme am 22.f2. 1928 abgmommeMft Geldbeeragu .xm 
S 40 rind die Nebengebühren11 im Betrage tHm 8 117,10 ooUkomMeR 
utad wm Kapital der Trilbetrag .xm 8 112,90 berichtigt, 10 dafJ diuu 
flOCh mit 8 187,10 tmberichUgl au~haftet. 

DGB Geltlbuch tDird angetDieBen, den utater Geldheiapolt 163/1 
ff'ltegenden Betrag .xm 8 190 an Dr. Pder Maurer, .RechtBantDalt, 
Baden, aZ8 mit OV. wm 16.f12. 1926 zum Geldempfange ermcichtiglen 

34• 
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VMtreter des Josef KMl nach Rechtskraft dieses Beschlusses zu üb81'· 
weisen. 20.f4. 1928. Dr. Klaus81' 

ZV.: B. 1, 2. Beiden Teilen; 3. Sach1181'ständigen Fram Gol&ner. 

Kal.: 2.f5. 1928 (Rechtskraft). 
4 E 252/28 

Aktent·erm81'k vom 2.f5. 1928. 12 
DM Beschluß t'Om 20./4. 1928, ONr. 11 ist rechtskräftig. 

B. 
Siehe Geldbuch zum Vollzuge. 

2.f5. 1928. 
Vollzogen. 

3.f5. 1928. 

Eingangsvernt81'k. 

An das Bezirksgericht Baden, Abt. Iv.u 

Dr. Klaus81' 

Dr. Klaus81' 

Tums, Geldbf. 

4 E 252/28 ----u-

Betreibende Partei: J osef KMl, Kaufmann, Baden, Bahnhofstraße 
Nr. 26, 

vertreten durch: Dr. Peter Maur81', Rechtsanwalt, Baden, 
Verpflichtete Partei: Franz Grau, Handelsangestellter, Baden, Wasser

gasse Nr. 8, 
wegen S 300 s. N gb. 

2fach, 1 Rubrik. 
Die gegen den VMpflichteten mit Beschluß vom 23.f2. 1928 

4 E 252/28 
- 1 -- bewilligte und am 24.f2. 1928 vollzogene Exekution d81' 

beweglichen körpMlichen Sachen hatte nur einen teilweisen Erfolg, da 
mir nur der Verkaufserlös von S 190 und d81' abgenommene Geldbetrag 
t·on 40 S zugewiesen wurde und laut des hg. Zuweisungsbeschlusses 
noch das Kapital im Restbetrage von S 187,10 unb81'ichtigt aushaftet. 

I eh beantrage deshalb durch meinen b81'eits ausgewiesenen V 81'· 
treter, dem V Mpflichteten gemäß § 47 EO. aufzutragen, daß er ein 
Verzeichnis seines Vermögens vorlege, den Ort, an dem sich die eineelnen 
Vermögensstücke befinden, angebe, inbetrefl sein81' Ford81'ungen d81'en 
Grund und die Beweismittel bezeichne und einen Eid dahin leiste, daß 
seine Angaben richtig und vollständig seien und daß 81' von seinem 
V Mmögen wissentli~h nichts v81'schwiegen habe. 

An Kosten W81'den verzeichnet: •......• 
Berechnungsgrundlage nach § 15 RAT . ..... . 

Julius KMl durch Dr. Peter Maur81' 

Kanzleib81'icht: Eidesvorm81'k: .f. 
10.f5. 1928. LangM, Kzl.-Dir. 



Fahrnisexekution; Bargeldabn.; Beschw.: Rekurs; Eidesverf. 533 

4 E 252/28 
.ru 13 

Vorläufige Einvernehmung des Verpflichteten, gemäfJ § 47 EO., 
für den 16.f5. 1928, vormittags 9 Uhr, ZNr. 14. 
E.-Form. 161: Verpflichtetem samt Schrijtsat.r. 

10.f5. 1928. Dr. Klauser 

Aktenvermerk vom 16.f5. 1928: 
Niemand erschienen. ZusteZkmg ausgewiesen. 

16.f5. 1928. 

Tagsat.rung .rur eidlichen Vermögensangabe 
mittags,10 Uhr, ZNr. 14. 

4 E 252/28 
14 

Dr. Klauser 

4 E 252f28 
.ru 14 

30.f5. 1928, VOT• 

E.-Form. 163 mit Rubrik: Dem Vertreter des betreibenden Gläubigers. 
" 163 mit 165: Dem Verpflichteten. 

" " 163: An die Gerichtstafel. 
16.f5. 1928. 

Aktenvermerk vom 30.f5. 1928: 
Niemand erschienen. ZusteUung ausgewiesen. 

B. 
E.-Form. 169:11 Beiden Teilen. 

Dr. Klauser 

4 E 252/28 
15 

Dr. Klauser 

Beisat.r: Die Kosten des betreibenden Gläubigers werden mit 
8 . . . . . . . . bestimmt. 30.f5. 1928. Dr. Klauser 

Anmerkungen zum Beispiel XIX: 
• Siehe die Anmerkungen zum Beispiel XVII und XVIII. 

1 Siehe Anm. 5 bei Beispiel XVIII. 1. Siehe § 68 EO., falls die 
Beschwerde nicht unmittelbar bei dem Exekutionskommisaär er
hoben wird, ist dieselbe vom Gerichtsvorsteher oder über deMen 
Auftrag vom Exekutionskommissär zu erledigen; im ersten Falle 
ist die Beschwerde als Präsidialakt zu' behandeln, im zweiten Falle 
ist die Beschwerde zum Exekutionsakte zu nehmen, zu erledigen 
und allenfalls dem Gerichtsvorsteher voNUlegen. - 1 . Siehe § 289c 
EO. und § 251, Z. 7 EO. - 1 Wenn ohne Beschwerde ein AUBBChei
dungsantrag gestellt wird, ist ein Bericht des Vollstreckungsorganes 
abzufordern; weiters sind der Verpflichtete, der betreibende Gläu
biger zu laden und allfällige Erhebungen von amtswegen zu pflegen 
(Vernehmung von Auskunftspersonen, Anfrage an Genossenschaften, 
Sachverständige usw.); insbesondere ist die Frage der Zubehör
eigenschaft der gepfändeten Sache von amtswegen zu prüfen, sobald 
das Exekutionsgericht irgendwie, auch ohne Antragstellung, Kenntnis 
erlangt, daß die gepfändete Sache Zubehör ist oder sein könnte. 
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- ' Bei den Erhebungen ist auch, unabhängig von der Frage, ob 
die Beschwerde inhaltlich berechtigt ist, ein allfälliges Verschulden 
des Vollstreckungsorganes festzustellen. - • Siehe § 78 EO., § 520 
ZPO. - ' Siehe § 78 EO., § 524 ZPO.; einen Aufschiebungsgrund 
( § 42, Z. 7 EO.) bildet nur der Rekurs, der gegen die Exekutions
bewilligung gerichtet ist. - 7 Die Kaution hat zur Befriedigung all
fälliger Schadenersatzansprüche des betreibenden Gläubigers bei 
Gericht zu verbleiben (§ 78 EO., § 56 ZPO.); über diese Schaden
ersatzansprüche ist im ordentlichen Rechtswege zu entscheiden. -
8 Siehe § 44, Abs. 4 EO.- 1 Siehe§ 277, Abs. 2 EO. - 10, 11 Siehe 
Erlaß vom 16./4. 1898, Z. 8854. - 11 Siehe § 283 EO. - 11 Siehe 
§ 286, Abs. 2 EO. - 1' Siehe die Anmerkungen zum Beispiel XVII, 
XVIII. - 11 Dieses Formular enthält die Verständigung von der 
Nichtablegung des Eides; der betreibende Gläubiger kann nunmehr 
nur noch den Haftantrag stellen. 

Pfändungsprotoko-ll: 
Bezirksgericht Baden. 

Gleichzeitig mit E ....... . 
Stempel Exekution zur Hereinbringung. 

4 E 252{28 
2 

Ort und Z~it der Pfändung: Baden, WGBBergtuse Nr. 8, 
am 24.f2. 1928. Beginn: 3 Uhr nachmittaga. 

Betreibende Partei: Josef Kerl } für sie { Dr. Peter Maurer, 
durch: Dr. Peter Maurer an- OV. b. a. 
Verpflichtete Partei: FranttJ Grau wesend persönlich 
Exekut.-Titel: Zahlwngsbefehl du BmrkBgerichtes 

Baden wm 2./2. 1928 4 M : 5128 

Vollstreckb. Fdg.: 8 300 s. Ngb. 
Zustellung an Verpfl. eu eigtmen Handtm 
Beschäftigung: HandelsangesteUter 
Gatt... .f. geb: .f . 
. f. Kinder .f. . ..... Jahre alt 
.f. Hausge~e .... . 
Wohnung: .J. Zimmer, 1 Kabinett, .f. Küche, 
.f. Vorzimmer. 

Geschäftslokal: .f., Räumlichkeit .f. 
(Die Verwahrung wurde nicht angemeldet -

mangels beigestellter Beförderungsmittel nicht voll
zogen. 

Der Verpflichtete zahlte zuhanden ..... 
S ...•.... und erhielt hierüber eine Bestätigung -
laut Postaufgabeschein vom ...•... 192.. an ..... S) 

An Bargeld wurde abgenommen 8 40 und unter 
Geldbuch, Poat.ahl 145/1 erlegt, weil der Verpflichtete 
behauptet, daß dieB sein Gehalt Bei, der nicht der Eu-
kulion unterliege. 

Raum für 
Vermerke 

Auf
geachoben 
4. 3. 1928 

Dr. Klauser. 

Verkauf 
24.3.1928 

Dr. Klauser. 
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Von den vorgefundenen Gegenständen wurden ausgeschieden: 
a) als unentbehrlich: 2 .Anzüge, 1 tJberzieher, 1 Winterrock, 

1 Paar Schu"M, 1 Hut, 3 Hemden, 3 Unterhosen, 4 SfUJktiicher. 
b) als Liegenschaftszubehör: .f . ......•.• 

Raum für Bemerkungen über die Ver-
wahrung und politische Pfandrechte: .f. 

Zehrgeld S ..... - Ganggeld S · ..... wurden von der Partei bezahlt 
- (sind einzuheben). 

Protokollstempel von der Partei nicht beigebracht. 
( Kostennote beigelegt.) Kosten: ....... . 
Ende der Amtshandlung: 4 Uhr fi,(U)hmittags. 

Pfänd ungsregister. Grieser, Vollstr.-0. 

Zugunsten der vollstreckbaren Forderung der 
betreibenden Partei werden nachstehend verzeichnete 

Gegenstände gepfändet: 

Post-
zahl 

1 

--
2 

--

Voraus· 
Stück- Verzeichnung und Beschreibung siebtlieh er- Anmerkung I zahl 

1 

1 

der Gegenstände zlelbarer 
Erlös 

1 goldene Taschenuhr sam& 
130 s l am 18/4 goldener Kette 

1928 t·er-
Winterrock 60s kauft 

Verwahrung tJernchtet 

Sonst nichts Pfändbares wrgefunden. 
Unter Geldbuchpost 146/I 40 S übernommen. 

24.f2. 1928. 
TumB, Geldbf. 

XX. 
Exekution auf Grund eines auslindisehen Exekutionstitels -

Widerspruch • 
J .A tJ. 1011/28 
Eingangwermerk. 

E zekutionsantrag 

6 E 3217/28 
1 

der Firma Ferencz Wei/J cf; Bruder, Budapest, .AndrassystrafJe Nr. 2, 
t1erlreten durch: Dr. Paul Farkas, .Adt10kat, Budapest, .Andrassy

Btra/Je Nr. 10; 
gegen Fram Wolter, Fabrikant, Wien VI, Hirsc"Mngasse Nr.16, 

11Jegen 260000 uK .um Kurse t10n 0,03 in Zürich. 
Vom Kgl. ung. Bezirksgericht in BudapeBt, Z. 437f1926f3. 
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E ze kution s bew iZZigung. 
Auf Grund de1 1'echt8k1'äjtigen und ooll8t1'eckba1'en Ve1'1äumungl

urleilu1 vom 1.f2. 1926, Z. 437f1926f3, wi1'd die Exekution wr Hnein
bringung von 260000 uK eum Ziiricher Ku1'1e von 0,03 1amt 6% Zimen 
1eit 12./12. 1925, bereit& be&timmten Ko&ten 106000 uK und d61' weit61'1 
61"UUach8enden Ko&ten wgumten d61' Firma Fne'flU Weiß&; B1'ude1', in 
Budape&t, gegen Franz Woltef', Fabrikant, in Wien, auf de81en lämt
Ziche FahrniBle bewiUigt1 und um den Vollzug da& Ezekution8g61'icht 
Wien 61'IUCht. 

Budape1t, 25.f4. 1928. ( Unt61'1ohrijt) 
tlbn1etzt in d61' Recht&hilfe- und tJbn1et.e"Ung1kaneZei 

de1 Bunde1mini1terium1 fii1' Ju&tie. 

6 E 3217/28 
An da8 Bezirk8g61'icht Budape&t. .ru 1 

Mit Bezug auf da8 dortige SehTeiben oom 25.f4. 1928, Z. 437/1926/3 
um VoUwg der FahmiBezekution in Sachen Fne'flU Weiß &; Brudef' 
gegen F1'anz Woltef' wegen 250000 uK wird er1ucht, eine mit d61' VoU
Itreckbarkeit&be&tätigung ver1ehene Awfertigung de1 Ezekution&titeZ. 
zu iibn1enden und im Sinne de1 Art. 3 de8 VollBt1'eckungBrecht8hiZfe
vertragel oom 26./10. 1914, RGBZ. N1'. 299 die ge1el.zlichen Be&tim
mungen mitzuteilen, auf welche •ich die dortg61'ichtliche ZUBtändigkeit 
gründet.• 

Wien, 12.j5. 1928. 

Eingang1v61'merk. 

An da8 Eukutiomgericht Wien, Abt. V. 

Dr. Knof'f' 

5 E 3217/28 
2 

6 E 3217/28 
Zur dortigen Anf.,.age vom 12.f6. 1928 1 werden da. 

mit d61' V oU8t1'eckbarkeit8- und Recht8k1'ajtbe1tätigung ver1ehene V er
läumniBUrteiZ, U 437f1926f3, und d61' Be1chZuß de1 KgZ. G61'icht8hofeB 
Budape&t in II. In&tane, 2634/1926/4, gegen welchen ein weit61'e1 
RechtBmitteZ nicht meh1' zulä88ig iBt, iiber1endet und mitgeteilt, daß die 
Zwtändigkeit auf Art. 3, Punkt 5 de1 Recht8hilfevert1'agu vom 26./10. 
1914, RGBZ. N1'. 299, beruht. 

29.f6. 1928. ( Unt61'1ohrijt) 

tlber1etzt in d61' Recht&hilfe- und tlbersetzung1kanzZei 
des Bunde1mini&terium1 fü1' Jwtie. 

9.f6. 1928. 

J. A. Ue. Z. 934/28. 
Eingang1vermerk. 

An da8 Exekutionsgericht Wien, Abt. V. 

Dr.BaU61' 

5 E 3217/28 
3 

Die tlber1etzung1gebiih1' wird mit . • . • . • . • bnechnet. Sie i&t 
bei der zahlunglpflichtigen Partei einzuheben und untef' Beeug auf dielen 
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Erla/J auf da8 Sc'Mekkonto Nr • •••. , Parlrieflgelder deTJU8tizuerwaUung, 
mU ilflr Bezeichnung "tJberaet.tmg" n üben.Deilen. 

RetildlhiZfe- tmd tJbflt'let.tmgBkM&tiZei dea BtmdelminiltmumB 
für Juu. 

9.f6. 1928. Dr. Bauer 

B. 
E.-Form. 238.' 

12.f6. 1928. Dr. KfUYIT 

ZV.: B. 1. Vertreter dea betreibenden Gltiuhigera; 2. VerpfUohteten bei 
Vomahme mit SchriftBat., tJberaet.tmgagebühr von •.•..• J. A. Ue. 
z. 936/2 einl&eben. 

V erl&auf an Ort und Stelk, Poltmi&Z 1. 
14.f6. 1928. 

Vereteigerungsedikt. 
Tag: 12.f7. 1928. 
Stunde: 3 Uhr nachmittaga. 
Ort: Wien VI, Hiracl&enga~ae Nr.16. 
Gegenatände: 1 Wirkmalchine. 

6 E 3217/281 

4 

Dr. Kflorr 

6 E 3217/28 
6 

Wien, am 14.f6. 1928. DobZer, V oZZitr.-B. 

6 E 3217/28 
EingtmgB'IJBf"'Mrk. 6 

An da8 E:ukutionlgericl&t Wien, Abt. V. 
Betreibende Partei: F~ Wei/J ct Bruik'r, Budaput, Androlly

•trafJe Nr. 2, 
vertreten durch: Dr. Paul Farkal, Adwkat, Budaput, Andra~ay

lltra/Je Nr. 10. 
Verpflichtete Partei: Ff'MUI WoZter, Fabrikant, Wien VI, Hirscl&en

ga~ae Nr. 16, 
vertreten durch: Dr. Peter HoU, RecldlanwaU, Wien I, GZuckgalae Nr. 1. 

OriginaZttOUmacl&t t10m 18.f6. 1926, auf Geldempfang lautend, 
angeschZoaaen. 

2faeh, 1 Rubrik, 1 Beilage. 
Wegen 260000 uK •· Ngb. 

Streitwert ........ 

Wideraprucl&' der tJerpflicltden Partei gegen die 
Bewilligung der VoZZatreckung. 

6 E 3217/28 
.MU dem Bucl&Zulae dieaea Gericl&tea t10m 12./6. 1928 3 

wurde ilflr bet~ Partei nr Herrinbringung deT mit dem Urteile 
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des KgZ. ungar. Beeirkl!gerichtes Budaput rom 1./2. 19e6, 
Z. 437/1926/3, euerkannten Forderung t/Ofl 260000 uK samt Neben
gebühren die VoZZatreckung des genannten Urlftles mittels befriedigungs
weiser Eukution auf die in fMit&er Get~JGkrsam6 befindlichen betiJeg· 
Zichen Bachen betiJiUigt und die Pfändung am 13.f6. 1928 oolkogen. 

loh erhebe innerl&alb der 14tägigen offenen Frist durch meinen 
.A mit Originalvollmacht rom 18.f6. 1926, Beilag~ .A, ausget~Jieaenen 

Vertreter gegen die Bmlligung der V oZZatreckung den fUJChstelenden 

Wid~rspruoh: 
6 E 3217/28. 

.Auf die Anfrag~ dieau Gerichtes rom 12.f6. 1928 1 

hat das Kgl. ungar. Bezirksgericht Budapest am 29.f6. 1928 mitgeteilt, 
dafJ die Zustdndigkeit desselben auf Art. 3, Z. 6 des Rechtahilf61Jertrages 
rom 26./10. 1914, RGBl. Nr. 299, beruht. 

Dieser Zustdn.digkeitagrund liegt aller nicht tJOT, so dafJ das Kgl. 
ungar. Buirksgericht Budapest nr Fällung des Urlftlea, auf ~l&es 
sich die tJOTZiegende Eukution grindst, nicht nständig war. Denn 
Art. 3, Z. 6 des bezogenen Rechtahilfewrtragu behandelt den Gericl&ta
stand des Erfüllungsortes, der für Recl&tastreitigkeiten auf F~statellung 
des Beml&ena oder Nichtbeml&ena, auf Erfüllung oder Aufhebung 
des Vertrages, SOtiJie auf Entaoluidigung wegen Unterlassung Wirlrags
mäfliger Leistungen dann geg~ben ist, wenn der Erfüllungsort sich 
aus einer Urkund~ ergibt, oder wenn die Ladung dem Beklagten im 
Sprengel oder am Bitu des Gerichtes ngutaZU wurde. Beide Voraus
setnngen liegen hier nicht tJOT, 

In der Klag~ werden keiM Af&Bprüol&e im SiAM des Art. 3, Z. 6, 
sondern Traf&Bporl·, Postapuen und Advokatenkosten g~lttmd gemacht. 
Buüglich dieser Spesen beBfand keiM twkundlicl&e V~, 
daher sich auch der Erfüllungsort nicht aus einer (gar nicht bemlenden) 
Urkunde ergibt. 

Die Ladung nr V er1&af&dl1mg über die Klag~ tJOr dem Buirksgerichta 
Budapest wurde mir nicht im Bprengfi oder am 8itu des Buirks
gericl&tu Budapm, sondern in Wien VI, Hirsol&engass~ Nr. 16, ngutaZU. 

B~w~is: Ikr Akt des Buirksgerichtes Bud.aput Z. 437/1926 und 
Parteienwwnehmung. 

Die MittaiZung des Buirksgericl&tu Budaput über seiu Zu
Btändigkeit genügta keiMBt~Jegs, deBBen Zustdf&digkeit als beml&end an
nMhmen. Das VorZiegen der Zustdndigkeit muflta tJOm Osterreichischen 
Gerichts nach dem oben angefii.hrten Recl&tahilf61Jertrag~ g~ft w~ 
und 1&ätt6 diu~ Prüfung nottiJ~ig nr .Abweisung der beaf&tragtBf& 
Vollstreckung g~führt. 

Ich beatatrag~ daher die Fällung dea 

Urt~ilea: 

Meium [Widerspruche gegen die BMUigung der Eukution 
6 E 3217/28 . 

oom 12.f6. 1928 2 wird atattgegeb~n, dem Urta1Za des Kgl. 
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ungar. Berirksgmcldes Budapelt vom 1.f2. 1926, Z. 43'1/1926/3, wird 
die Vollltreckbarkeit tHWsagt, die mit dem Buclaluse des Ezekutiom-

. SE 3217/28 
gmclates Wun vom 12./6. 1928 3 in der Reclatlsoolae Ferencz 

Weifld; Bruder gegen Franz Wolter wegen 2SOOOO uK s. Ngb. bewilligte 
und am 13.f6. 1928 rollzogene Falamisezekution wird für] unzulässig 
erklärt; die Firma FermM Weifl 4; Bruder ilt sclauldig, mir bin11en 
14 Tagen bei Exekution die Kolten .ru ersef.llen. 

N acla Reclatlkraft des über dielen W idersprucla ergelaenden Urteiles 
beantrage iola, die Exekution einzUIItellen. 

Endliolt. beafltrage iolt. die .Aufsclaiebung der Exekution bis .rur 
Reclatlkraft des über den Widerspruch ergehenden Urteiles, weil mir 
durch den Verkauf der gepfändeten Wirkmalchine, welche ioh in meinem 
Fabrikshlriebe dringendlt benötige, ein schwr .ru ersetzender Nachteil 

.rukommen würde. Franz Wolter durch Dr. Peter HoU 

B.' 
.Mündliolt.e StreittHW1t.antllufag am 4.f'l. 1928, tJOf'mittags 9 Ular, 

Saal IV. .Aufsclaiebung' der Exekution gemö,P §§ 42/1 und 83 EO. 
bis .rur reclatlkräftigen Entscheidung über diesen Widerspruch gegen 
Erlag einer Siolt.ersteUung t10n 8 SO bewilUgt. 

2S.f6. 1928. Dr. Knorr 

ZP.-Form. 27: Beideft. Teilen, dem Gegner mit Schriftlal.ll (blau). 

6 E 321'1/28 
In Empfang gestellt Geldbuchpolt 2463/I 8 SO. .ru 6 

Wien, am 26.16. 1928. Kem, Ge'ülbf. 

6 E 3217/28 
7 Öffentliche m'llndliche Verhandlung 

vor dem Ezekution!Jgerichte Wien, Abt. V, am 4.f7. 1928. 
Anwesende Gerichtepersonen: 

Richter: Buirkmcl&ter Dr. Knorr. 
Schriftf'llhrer: Reclat8praktikant Dr. Leb. 

Rechtssache: 
Widerspruchewerber: Ff'ti'M Wolter; 
Widerapruchsgegner: F~ Weifl 4; Bruder: 

wegen Widerlpruclt. gegen die Vou.treckungsbewilligung. 
Bei Aufruf der Sache um 9 Uhr t'OTDlittaga erscheinen für den 

Wider8pf'UC1t.sulerber: Herr Dr. Peter HoU mit OV. vom 18./6. 1926. 
für den Gegner des Widersprucl&swerbers: Herr Dr. Georg So88er mit 
OV. vom 1.f7. 1926, Beilage Nr. 1. 
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Der Widerspruchswerber bezieht sich auf den InlaaU seines Wider
spruc'hu ONr. 6 und die in demBelbett gestellten B6117eise und Anträge, 
und ergäut sein Begehren dahin, dafJ die Exekution für unzulässig 
erklärt werde, weil die VOTaUBseW'Ung MCh § 80 Z.1 EO. mangeU. 

Der W iderspruc'hBgegner beantragt kostenpflichtige Abweisung du 
W iderspruc'hu und führt an: 

Es liegt der Gerichtsstand des ErfüUungsortes MCh Art. 3, Z. S 
des Rechtshilfevertrages vor. Der V erpf'ic'htete FrQ/IUJ W oUer l&at nämlich 
den Widerspruc'hBgegner seinerzeit selbst wegen 160 Schweizer Franken 
geklagt und gegen ihn E:ukutitm geführt, obwohl MCh der Urteils
fällung vereinbart wurde, dafJ W oUer keine E:ukutitm führen, vielmehr 
die Ware ordnungsmäfJig Ziefem werde. W oUer habe aber die Ware 
nicht vertragBmä/Jig geliefert und überdies E:ukutitm geführt. Deshalb 
sei Wolter vom Widerspruc'hBgegner auf Zahlung der TranBport·, Post
und Anwaltskosten geklagt wonlen. Dieser SachverlaaU bilde den Inl&aZt 
der Klage und des E:ukutiottBtitelB Z. 431/26. Eine Urkunde Bei über 
die bezeichnete Vereinbarung nicht errichtet wonlen. 

AufJer Streit gestelU wird, dafJ die Klage Z. 437/26 dem Ff'tJM 
Wolter in Wien zugestellt wurde. Die Klage 431/26 wird vorgewiesen, 
verlesen und der InlaaU briderseits als richtig anerkannt. 

SchluP: 11 Uhr vormittags. 
Gebühr S ...••... 
Bride Teile legen Kostennote ein. 
Der Richter gibt bekannt, dafJ daB Urteil der schriftUchen Aut

führung vorbehalten werde. 

Dr. Knorr Dr. Leb Dr. Peter HolZ Dr. Georg So88er 

Urteil: 
6 E 3217/28 
---8-

Das Exekutitmsgericht Wien, Abt. V, erkennt durch den Be=irkB· 
richter Dr. Knorr aJa Richter in der E:ukutitmssache der betreibetaden 
Partri Firma Ferencz W eifJ cf: Bruder, in Budapest, wrtreten. durch 
Dr. Paul Farkas, Advokat, BudapeBt, Andrat~syBtrafJe Nr. 10, bezw. 
Dr. Georg So88er, Rechtsanwalt, in Wien, als Widerspruc'hBgegner, 
gegenFranz WoUer,Fabrikant, Wien VI, Hirschengaue Nr.16, wrtreten 
durch Dr. Peter HolZ, RechtlanwaU, Wien I, Gluokgasse Nr. 1, als 
Widerspruchswerber, wegen 260000 uK s. Ngb., über den von dem Ver
pf'icMeten gemäfJ § 83 EO. erhobenm WiderB'pruch MCh der mit beiden 
Teilen am 4.f1. 1928 durchgeführten Streitverlumdltmg, n Recht: 

Dem [aus dem Antrage ONr. 6] unzulässig erklärt; die Firma 
Ferencz WeifJ cf: Bruder ist schuldig, dem Franz WoZter die aut
schliefJlich der Erkenntnisgebühr mit S 134,60 bestimmten Kosten dieses 
RechuBireites binnen 14 Tagen bei sonstiger E:ukutitm n bezahlen. 

Gf'ünde: 

Die AtlBicht des Widerspruc'h8werber11, dafJ die B6117iUigung der 
VoUBtreckung des Urteiles des BezirkBgerichtu Budaped vom 1.f2. 1928, 
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Z. 437/26/3 n tJe1'8tlf/Bn war, weil die bZoPe Bel&auptuftg über die 
Zuatändigkftt du Benrkagericlatea Budllput t~icht genügt, dieae 
1MZmehr .u prüfen war, Ut unrichtig. Denn taaeh .Art. 7 du VoU
BtreckungnechtahiZf811tJrlrageu Nilchen Oaterreich und Ungarn Bind die 
V orauaaet.r.ungen für die Zuatändigkeit MB er~ ungarischen 
Gerichte• im SinM du .Art. 3 du g~ VertragtJB nur an.ru
geben, und Ut auf Grund dieaer .Angaben die Ezekutiofl "" bewiUigen. 
W ohZ aber. muP im FaUe eiBtJB W iderapruchtJB gegen die ao bewiUigte 
Ezekution geprüft werden, ob die bela.aupteten Vorauu~en tat
atichlieh tHWhanden waren, weil taaeh .Art.U, Z. 1 du angeführten 
V ertragtJB dama W iderapruch .erl&aben werv.len katm, WtJBB die in den 
.Art. 1 bis 8 für die BewiUigung der VoUatreckung be.reichnden Voraua
setzungen nicht gegeben sind und .Art. 3 oll Vorauaaumg fordert, aap 
eiMT der in den Punkten 1 bis 16 MB VertragtJB be.reichnden ZUBtäß. 
digkeitagrüfKle beim er~ Gerichte tHWhanden war. Ea llteht nun 
auPer Streit, daP die beim Bmrkagerichte Budaput angebrachte KZGge 
Z. 437/26 üb.er die Zuatändigkftt du angeruftJtlen Gericlatea nichta 
entlat.Ut, und ebenao ateht auper Streit, daP eiM U rkunae moht tHWZiegt, 
aua welcher aich der ErfüUungaorl ergibt. EfldUDh wurde t10m W idtJr. 
apruclagegner ngegebtJB, dßP die Ladung dem BekZGgtm in W ieB 
ngtJBteUt wurde. 

E• war dulalb dem Wideraprucla Blattngeben und die Ezekution 
für UB.ftfläaaig n erkkirtJB • 

.AZ. aachfäUiger Teil war der Widerapruchagegner n dem Eraat.r 
der Koatm MB Widerlpf'UOlBwerbera n ~ (§§ 78 EO., 41 ZPO.). 

4./7.1928. 
Dr. Leb Dr. Knorr 

Z V.: U rleiZ 1. Vertreter du W iderapruclawerbera; 2. Vertreter du 
Widerlpf'UOlBgtJf}BtJTB; 3. olme Grinde Zet~Walfaz. und Gebühnm
bemeaaungaamt Wien. 

KaZ.: 22.J7. 1928 (Bechtakraft) • 

.Aktenvem&erk t10m 23.J7. 1928: 
Urteil in Bechtakraft erwaclaen. 

6 B 3217/28 
B. 9 

EißBteZZung der Ezekution taaeh § 39, Z. 1 EO. 
E.-Form. 167: Beiden Teilen. 

23.J7. 1928. Dr. KftMT 

B. 
6 B 3217/28 

10 
Daa GeZtlbucla erlaäU den .Auftrag, .den unter Geldbuchpolt 2463/I 

erliegendeB Bmag t/OB S 60 dem Herrn Dr. Peter HoU aZa mit Geld-
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t•oUmacht vom 18.f6. 1926 augetoiuenen Vertreter du Fran~~ Wolter 
zu übenoeisen. 

23.f7. 1928. Dr.KM't'f' 
ZV.: B. Beiden Teilen. 

Siehe Geldbuch. 

Voll;ogen. 2#.f7. 1928. Kem, Geldbf. 

Anmerkungen zum Beispiel XX: 

* Die Exekution auf Grund ausländischer Exekutionstitel er
folgt nach § 79 ff. EO. Voraussetzung ist, daß die Gegenseitigkeit 
durch Staatsverträge oder durch dardber erlassene, im Reiehs
(Bundes- )Gesetzblatte kundgemachte Regierungserklirungen ver
bürgt ist; außerdem milssen die im § 80, z. 1 bis 3 angeführten Bedin
gungen vorliegen und endlieh darf gemäß § 81, Z. 1 bis 4: kein Ver
sagungsgrund vorhanden sein, all dies jedoch nur, wenn nicht in 
Staatsverträgen oder in gehörig bekanntgemachten Regierunga
erklärungen über die Gewährung der Exekution und die Voraus
setzungen der Vollstreckbarkeit ausländischer exekutionsfähiger 
Akte und Urkunden abweichende Anordnungen enthalten sind 
(§ 84 EO.). Siehe hiezu auch die Bemerkungen im I. Teile zu den 
§§ 79 ff. EO. 

Das vorliegende Beispiel behandelt die Exekution auf Grund 
eines Urteiles eines ungarischen Gerichtes. Hier sind die Bestim
mungen der JMV. vom 26./10. 1914, RGBl. Nr. 299 (29./12. 1914 
RGBl. Nr. 365) zu beachten. 

1 Siehe Art. 1, z. 1 zit. V. - 1 Siehe Art. 6 zit.·V.- I Siehe 
Art. 7 ·bis 10 zit. V. und §§ 2, 3 JMV. vom 29./12. 1914:, RGBl. 
Nr. 365.- • Dieses Formular enthält die Bewilligung der Mobilar
exekution. Siehe § 3 der JMV. vom 29./12. 1914:, RGBl. Nr. 365. -

5 E 3217/28 
• Die Aufnahme des Pfändungsprotokolles 4 wurde, weil 

für den Verlauf des Aktes hier nicht von Bedeutung, unterlassen. ·
• Siehe Art. 14: bis 16 zit. V. Der Antrag auf Bewilligung auf 
Grund eines ausländischen Exekutionstitels und der Widerspruch 
ist beim Gerichtshofe erster Instanz, bei welchem der Verpflichtete 
seinen allgemeinen Gerichtsstand in Streitsachen hat, anzubringen, 
wenn nicht in Staatsverträgen oder gehörig kundgemachten Re
gierungserklärungen eine abweichende Vereinbarung getroffen ist. 
Vorliegend ist der Widerspruch bei dem Bezirksgerichte (Exekutions
gericht) anzubringen, da die oben angefiirten Verordnungen anzu
wenden sind. - 7 Siehe § 83, Abs. 2 EO.; die Exekutionsbewilligung 
könnte auch mittels Rekurses angefochten werden; fiir den Rekurs 
beträgt die Frist ausnahmsweise (§§ 65, 83, Abs. 3 EO.) 14 Tage, 
und ist, ebenfalls ausnahmsweise, auch llann Re\-isionsrekurs zulässig, 
WPnn das Gericht II. Instanz den angefochtenen erstrichterliehen 
Rekurs bestätigt hat. - 8 Siehe § 83, Abs. 2 EO. 
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XXI. 
Exekution dureh Pflndung und Verkauf beweglieber Saehen; 
Beitritt; freibindiger Verkauf naeh 1280, Abs. 1 und 2E 0.; Verfall 
der Sieherstellung; administratives Pfandreeht; VeneDung mit 
MassenbUdung; Bereehnung des AnteUes an der verfallenen Kaution 
und des AnteUes an den Abzugsposten. VerteUung und Anweisung 

Nr. 

1 

2 

3 

des ErlGses * 
'Vberaicht 

dber die zusammenhingenden Verkaufsverfahren1 

Verpflichtete Partei Frau Hirsch 
Pfändungsprotokoll 22 E 1000/28 

Der Verkauf 
Betreibende Partel Aktenzeichen wuf.de bewllllgt 

bezüglich der 
Postzahlen 

Krankenkasse EXXII 2-5, 9, 18. 20, 
der Steindrucker 2892/28 25-36, 60 

Osterreif)'h.i.Bcher EXXII 2-5, 9,18, 20, 
Buntlessclaat.r 4234/28 25-36,60-62 

wie 1 EXXII 2-5, 9,18, 20, 
2896/28 125-36,60-61 

ADmerkung 

§ 200/3 EO 

PZ.5,9,18, 
29-36, 61 
§ 200/3 EO. 

PZ. 2-5, 9, 
18, 20,25-36, 
60-62, 63, 61 

§ 200/3 EO. 

22 E2892f28 
1 

.A• das E:ukutiof&BgericM Wieft, .Abt. XXII. 
Betreibende Partei: Krank4mkasse ilt!r Strifttlrucker, Wieft V, Zenfa

gasse Nf'. 20, 
t~ertreteta. dtweh: »r. Em• Sc'h.oZ., Rechtsan1Dalt, Wieft V, Gro'h.gasse 

Nf'. 10, 
Verpflichtete Partei: Fmu Hirsch, Litltogmph, Wieft VI, Mari4-

hilferstmpe Nr. 5, 
wegen 8 4158,3'1 s. Ngb. 

2fach, 1 Rubrik, 1 Beilage. 
Vollmacht 'h.iergerichts protokoUiert n Jv 107'1/28 • 

.Auf Gnmd des wUstreckbaren Rückstaftdsauwei.Bu VOM 20.f4. 
1928, Z. 4/28, Beilage .A, Ulird mangelB Zaldung die ErlasButag ftael· .A 
Btelaender 

E:ukutionsbewi.Uigung 
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Auf Grund des ooU.treckbaren BückBtat&dstJUBfDeiles t10m 20.f4. 
1928, Z. 4/28, wird der betreibenden Partei Krankenkasse der Stein
drucker, Wien V, Zentagaase Nr. 20, wrtreten durch Dr. Emn Sclwü, 
BechtatmwaU, Wien V, Grol&gaase Nr.10, wider die verpflichtete 
Partei FraM Hirsch, LiUwgraph, Wien VI, Mariahilferatrape Nr. 5, 
zur Hereinbringung der vollstreckbaren Forderung von S 4158,37 
und der Kosten dieses Antr~es. die Exekution mittels Pfändung, 
Verwahrung und Verkauf der in der Gewahrsame der verpßichteten 
Partei in deren Wohnung und Geschäftslokal befindlichen beweg
lichen Sachen jeder Art und der im § 296 EO. angeführten Papiere 
und Einlagebdcher, bewilligt. 

Die Exekution ist über Anmelden zu vollziehen. 
Als Exekutionsgericht hat das Ezekutiomgericht Wien einzu

schreiten. 
An Kosten werden "er.rrichnet: Die Normalkosten. 

Krankenkasse der Steindrucker in Wien, 
durch: Dr. Ert~~in Sclw'l.r. 

B. 
Bet~~illigt. St. Kosten S 69,29. 

24.f4. 1928. Dr.Knorr 

22 E 2892/28 
2 

Die Pfändung• wurde durch Anmerkung auf dem Pfändungs
protokolle 22 E 1000/28 tmd durch Neupfändung wll.rogen. Die 
EukutiombewiUigung wurde dem Verpflichteten .rugesteUt. Zehrgeld 
S 1,50 und Fahrgeld S -,28 tiiUrden t10m Verpflichteten be.rahlt. 
Stempel frei. 

Dauer der Amtshandlung: 4 Uhr bis 4 Uhr 30 Min. nachmittags. 
Kosten du betreibenden Gläubigers: tarifmäpig. 
Wien, am 30.f4. 1928. 

B. 

Fock, VO. 

22 E 2892/28 
3 

Verkauf Ort und Stelle,• Postzahlen 2 bis 5, 9, 18, 20, 25 bis 36, 60. 
Kosten: S 39,83. 6.f?. 1928. Dr. Kno1'1' 

Versteigerungsedikt: 
Tag: 27.f8. 1928. 
Stunde: 5 Uhr nachmittag&. 
Qrt: Wien VI, MariahilferBtraPe Nr. 5. 

22 E 2892/28 
.ru 3 

Gegenstände: [2 Schreibtische, 1 Schreibmaschine, Lithographiesteine, 
Wal.ren, elektrischer Motor, Maschinen, Kupferdruckpruse, Minne 
Kassa, Stein- und SchnellpreBBe.] 

6.f7. 1928. Fock, VO. 
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gg E g89gf28 

Versteigerungsedikt: ". 3 

Am g7.f8. 1928, MOAmittags 6 Uhr, werden in Wien VI, Maria
MlfermafJe Nr. 6, nachstehende GegenstAnde [oben] öffentlich ver· 
steigert. Mit der Aufforderung zum Bieten wird erst eine halbe 
Stunde nach dem vorstehend angeordneten Termine begonnen; 
während dieser Zeit können die Gegenstände besichtigt werden. 

E:ukutiomgericht Wien, Abt. XXII, am 6./7. 1928. 

Fock, VO. 

Die Koften. iWr ~ Pt:Wttri 1Dertkta mit 8 39,83 butimmt. 
E:ukutiMI~gericlat Wien, Abt. XXII, am 6./7. 1928. 

Dr. Knorr 

Für die Richtigkeit der Ausfertigung: 
Der Kanzleileiter: Langer, Kei.-Dir. 

22 E 2892/28 
Protokoll: 4 

aufgenommen vom E:ukatioflllgerichte Wien, Abt. XXII, am 
26.f8. 1928 

Gegenstand: E:ukatiomsac1&6 Knmkenkalse der 8teif&drucker in Wien, 
gegen FrMWS Hirsch, 1Degm 8 4168,37 s. Ngb. und andere Gläubiger. 

Gegenwärtig: KMW~leidirektor Langer. 
Beginn: 9 Uhr vormittags. 

Es ersolaeim für den Verpflichteten: Josef Berg, Kaufmann, 
Wien II, TabormafJe Nr. 60, mit OriginalvoUmaclat rom 1.f6. 1928 
und bri-ngt an: 

In den E:ukutioflllsac1&6n 22 E 2892/28, 22 E 4234/28 1D1trde 
22 E 2892/28 

mit lag. Ruclaltuse rom 6.f7. 1928, 3 , die Versteigerung 

22 E 1000/28 
der lout des Pftifldtmgsp1'0tokoUu rom 26.f3. 1928, - 1 , unter 

den Potrt.ahltm g biB 6, 9, 18, 20, 26 biB 36, 60. biB 62 gepftindeten 
8aclaen be1DilUgt. 

Der mitersoh~ Karl Kl.tw.B, ohne Beruf, Wien XIII, Wolter· 
ga~u Nr. 8, m bereit, die obenangeführten 8aclaen um den gerächt· 
lieh .n er7&6benden 8chäWUJert, mehr ein V ierlel, eu übernehmen. 

Da dieser Verkauf au1 freier Hand' alllm Beteiligten eum offm· 
baren V orteile gereicht, beantrage ich die V ertDerlung der oben beeeich· 
neten 8aclaen mitteil· Verkaufu au1 freier Haf&d. 

All Aneahluftg erlegt Ktwl Kl.tw.B den Betrag WB 8 1000 eum lag. 
Geldbuol&e. 

SohlufJ: 9 Uhr 16 Min. 110rmittags. 

Langer, Kel.-Dir. Josef Berg 
HBLLBR, Aktenmuster 111. 

KarZ KZaus 
35 
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In Empfang gestellt Geldbuchpost Nr. 6234/1 S 1000. 
Wien, am 26.J8. 1928. 

Kem, Geldbf. 

22 E 2892/28 
B. 6 

Freihändige-r V nkauf bewilligt in Sachen 22 E 4234/28 , 22 E 
2892/28$ bezüglich Postt:alale-n 2 bis 6, 9, 18, 20, 26 bis 36 und 60 bis 62, 
um ein Viertel über den zu e-rhebenden Schätzwert an KarZ Klaus 
oder einen beBBeTen sich meldenden Käufe-r. Der V ndeigeru·ngsürmi11 
wird übeT den erfolgten Erlag der SicheTstelltmg ron S 1000 abgesetzt. 

J.f9. 1928. Dr. Knorr 

ZV.: E .• Form. 268.1 1, 2. Den betreibenden Gläubigem 22 E 4234/28, 
22 E 2892/28; 3. Verpftichteten; 4. Käufe-r Karl Klaus. 

Siehe Vollstr.-Abt. 

Freihändige-r Ve-rkauf' für 8.f12. 1928, 6 Uhr nachmittags, in 
Wien VI, Mariahilfnstraße Nr. 6. 

Ve-rständigen: Ve-rpflichteten; Käufe-r Karl Klaus; SachWJr· 
ständigen Paul He-rz. 

Wien, am 10.f9. 1928. Fock, VO. 

22 E 2892/28 
Bericht: 6 

22E 2892/28 
In Entsprechung des BeschZwses oom J.f9. 1928, ·-6 --

22 E 1000/28 
wurden die im Pfändungsprotokolle ---1---- unteT den Post-

zahlen 2 bis 5, 9, 18, 20, 26 bis 36, 60 bis 62 tJeTzeichneten Gegen.stät&de 
unteT Beiziehung des SpezialsachtJeTstäniligen Paul He-rz, Wien 11, 
PrateTstraße Nr. 34, geschätzt auf ...................... S 34285,-

De-r freihändige Ve-rkauf wurde nicht durchgefült.rt, weil weder der 
namhaft gemachte Käufe-r, noch andere Käufe-r e-rschienen sind. 

Der Sachve-rständige beansprucht eine Gebühr ron S 66 und bittet 
um Zuweisung aUB der hg. e-rliegenden Sicherstelltmg. 

Daue-r der Amtshandlung: 6 Uhr bis 6 Ulr 16 Min .• nachmittags· 
Vollzugsgebühr S 3,64 oom Verpflichteten bezahlt. 

Wien, am 8./12. 1928. Fock, VO. 

22 E 2892/28 
--~----

R 7 

In den ExekutionBBa.chen 22 E 2892/28 und 22 E 4234/28 wurde 
der mit hg. Beschluß oom 1.f9. 1928 bewiUigte freihändige Verkauf 
nicht durchgeführt, weil weder der namhaft gemachte Käufe-r Karl Klaus 
noch ande-re Käufe-r zum Termine e-rschienen sind. Es wird daheT im 
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Sima~~ du obenbueicl&neteR Bucl&lua1e1 die .Af~Dt'dntmg eitlfJ8 MUfJft 

VerlteigmmgltermitlfJ8 der Po.Wlaleta 2 bi8 5, 9, 18, 20, 25 bi8 36, 
60 bi8 62 cm on tmd 8Wlf! tJf!rfiigt. 

Die Stcl&er.eelltmg du Karl Klau iM Betrage t10ta 8 1000 1&at für 
eitWm fJCulaigm .AvafaU n l&aftm. 

Die Gebül&r du 8ac1&f1f!r11Madigf!ft Paul Httn tDi1'd Mit 8 65 be.Ummt. 
Da8 ltg. Ge'ldbucl& tDi1'd atagf!tDiuf!ft, t&CICA Beclttilwaft dielu Be1cl&lva1u 
von dem tmtfJr Ge'ldbucl&polt Nr. 6234/I erlifJgendfJft Betrage t10ta S 1000, 
cm Paul Her11, Wif!ft II, PrateratrafJe Nr. 34 den Betrag t10ta S 56 

.,. iUifJnDeilf!ft. 4.J1. 1929. Dr. KftOfT' 

ZV.: B. 1amt Edi'k&: 1, 2. Df!ft bet~ Gläubigem 22 E 2892/28, 
22 E 4234/28; 3. Verpfltc1ttelfm; 4. Karl Klava: S Sacl&ver
ltät&digf!ft. 

Edi'k&: ÄMtltafeZ. 
Sieh VoUBtr.-.Abt. nm Terminierm. 
Kai.: 14.f1. 1929 (Rec1ttakraft). Ge'ldbucl& t&CICA Becl&tlkraft. 

Versteigerungsedikt :1 

Tag: 7.J4. 1929. 
Stunde: 4 Ul&r tw1Cl&mittag1. 
Ort: Wif!ft VI, Marial&ilferltra{Je Nr. S. 
GegenstAnde: (t11ie ONr. 3]. 

4.f1. 1929. Fock, VO. 

22 E 2892/28 
Verateigerungsedikt: 8 

Am 7.f4. 1929, t&C~Cl&mittaga 4 Uhr, werden in Wif!ft VI, Maria
l&ilferltrafJe Nr. S folgende Gegenstände [tllie ONr. 3] öffentlich 
versteigert. Mit der Aufforderung zum Bieten wird erst eine halbe 
Stundenach dem vorstehendangeordneten Termine begonnen; während 
dieser Zeit können die Gegenstände besichtigt werden. 

E:ukutiof&lgertcltt Wif!ft, .Abt. XXII, am 4.f1. 1929. 

Fock, V.-0. 

Protokoll: 
22 E 2892/28 

9 
aufgenommen vom E:ukutiof&lgerichte Wif!ft, .Abt. XXII, am 7.f4.1929 
Gegenwärtig: Kaulridire'k&or: Langer. · 

E1 er~el&eint der Verpf'Sclttete Fraf&ll Hir~el& tmd beantragt tmtfJr 
Vorlage MI Scl&reibeu du V ertreter1 der betreibfJftdef& Gldubigerin 
Krankf!ftka11e der Steindrucker in Wif!ft rom 7.f4. 1929, Beilage .A.f, A 
die Eif&ltf!Utmg der E:ukutiof& in 22 E 2892/28 tmd 22 E 2896/28 
gfJftlii,{J § 200/3 EO., aufJer PZ. 63 bi8 61, und erklärt, auf ZvateUung 
MI Eif&ltf!Uunglbelc'l&lualu n verricl&tm. 

Langer, K11Z.-Dir. Frau Hir1c1& 
35~ 
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BriliJge A.f Sclrtribea txm 7.f4. 1929. WHa, 7.f4. 1929. 

Herm F'J'GU HwtHJl, Wien. 

I• Vertrettmg der K~e der Sfeitldruchr tt. Wien erteae 
ich mftM Z..Cimmung nr Eiflllle'lltMtg M N dM GeltJ1t4ftaaltltM 
22 E 2892/28 'IHid 22 E 2896/28 ~- V~lfHWjt.llwtm8 
MCI& § 200 z. 3 EO. tmd § 282 EO. bcrigUcl der p~ 2 bU 6, 
9, 18, 20, 26 bU 36, 60 bU 62; Sie l:ötMaea vta1er Vorlage cUeNa 
Sclrf~i~Hma die EiufeUtmg beim Ezek~ nlbft '*""rccga. 

Dr. ~ 8clwk 

N 22 E 2892/28 
B. 9 

Ei'MteUtmg tJ. Verbw.fawrfalrtma n 22 E 2892/28 'IHid 22 E 
2896/28 buüg'Uch p~ 2 bU 6, 9, 18, 20, 26 bU 36, 60 bU 62, 
MCl §§ 200/3 'IHid 282 EO. 
B.·Form. 169: Vertreter tJ. betrribetadea GZtJ11.1riger1 'IHid n BB E 
2896/28. 7.f4. 1929. Dr. K~ 

22 E 2892/28 
10 

Protokoll iiber die öffentliche Versteigerung von 
beweglichen Sachen, 

aufgllnommen vom E:ukutitmlgerichte Wien, am 7.f4. 1929 
in Wien VI, MarialKljemrajJe Nr. 6. 

Anwesende Gerichtapenonen: 
Vollstreckungaorgan: Joaef Fock. 
Scbätzmeister: F'J'GU Tauber, Wien I, T~ Nr. 4. 

Rechtssache: 

Betr. Partei: Krt.mkeMMae der Stein-~ fiir I Nieft&Mtil 
df"'.&Cker in Wien aie 

vertreten durch Dr. E"""' 8cloZ. an-
verpß. Partei: F'J'GU Hiracl wesend peraönUcl 

wegen 8 4168,31. 
22E2892/28 

Der Verkauf wurde bewilligt mit Beschluß, Geach.-Z. --,7::---'--

Aufruf der Versteigerung um 4 Uhr MClmittaga. 
Das Vollstreckungsorgan gibt bekannt, daß bei der Versteigerung 

nur Anbote beriiokaichtigt werden, die wenigatena ein Drittel dea 
Ausrufspreises erreichen und daß die Gold- und Silberaaehen nicht 
unter dem Metallwert zugeachlagen werden. 

Das Vollstreckungsorgan fordert um 4 Uhr 30 Min. MCI&mittags 
zum Bieten auf. Es werden folgende Meistbote abgegeben. 
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!lt ScbAtzuDp- Gerlllptel 

BezelcbnUDI del wert(A- Gebot Meistbot 

j li;i Gepaatandel rulsprell) (Metallwert) KAufer 

!JR s I• s I• s I• 
IFt"GtU Golde. 

s ~~ 800 100 666 - Wtet.Xlll, 
8~ - - TtflgANe 

Nr.10 
--- -- - 1---

1 Bc'lwrib-
8 ~ 180 - 60 - 100 - .. 

_J(eroedu 
-- - - I---

4 get~~flhUMer feltlt ScMetbtUcl. 

6 100 8Ufee kfiA.Aftboj 

6G~ 
9 w-.. keiA.Atalloj 

86 Blick 

18 800~- keiAA. 
grap~ 

---
PtJler Korb, 

so 6~B 1600 - 600 - 600- - WiMII, 
IN edroYfCI'" 

Nr. 6 
1--

PtJler Korb. 

S6. 1 BclMid- 800 161 B70 Wieall, 
tiiGIOiiae - - -- N edro1/fCI"B 

Nr. 6 
--- -- - --

16 
1 Hobez.chM. 

BOO 61 10 tJUUOMtaB - - - .. 
1----

1 BcltaWJ-
21 tnCIICiliM 1600 - 600 - 600 - .. 

(.Attger) 
--

B8 1 z--. 600 - 110 - 170 -
~ 

.. 
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= rl <~~=ao 
Geringstes ii:~~ Schll.tzung•-

•OC 
Bezeichnung des wert (Aus- Gebot Meiltbot -c-os rullpreis) (Metallwert) KAuter 1 a .. Gegenstandes 

.. ä~ "'c II! I I ~.g s s II s I 

29 1 Handprelle keinAnbot 
-- - --

30 1 H andpreBBe keinAnbot 
-·-· ------·-- --- - ---

31 1 H andpreBBe keinAnbot 
------ - --

32 1 H andpreBBe keinAnbot 
-- -- - --

33 1 HandpreBBe keinAnbot 
------ - --

34 1 eiserne Kassa keinAnbot 
-- ------- --

35 
1 Steindn.u:k-

keinAnbot schneUpreBBe 
-- -- - --

36 1 SchneUpreBBe keinAnbot 
- --

Pettw Korb, 

60 
1 ZinkpZatten-

300 100 100 
Wier. 11, 

schleijmaschine - - - N utroygasse 
Nr. o 

-- ------ - -- - -------

61 1 Umdn.u:kpresse keinAnbot 
- --

Pltcr Korb, 

62 3H andumdn.u:k- 360 120 120 - Wien 11, - - N eriroygasse preBBen 
Nt·. o 

---- - ---

63 
1 Vergolder· 

keinAnbot preBBe 
------ - --

Peter Korb, 

64 4 Kasten 1oo oo oo 
Wien 11, - - - N estroygasse 

Nr. 6 

65 1 A rbeitBtiBch 9 - 3 - 3 - " 
-~-

66 2 Eißgeren 9 - 3 - 3 - .. 
--

67 
2 Setzkasten 

keinAnbot mit Lettern 

osos 1- 19401-124411-
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Schluß der Versteigerung um 6 Uhr 30 Min. MChmittaga. 
Der Versteigerungserlös beträgt ...................... S 2441,-

Hieraus werden berichtigt: 
Der Protokollstempel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 6,
Stempel nach Skala III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 48,90 
Zchr-, Ganggeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 4,64 
Ausfertigu11gsmarke ......................... " 1,-

Zusammen . . S 60,64 
(Zur Deckung der Kosten der Schätzung, 

der Versteigerung und der im beiliegenden Ver
zeichnisse angeführten Kosten der betreibenden 
Partei wurde zurückbehalten ein Betrag von . . . S . . . . ) 

Der nach Abzug dieser Beträge verbleibende Betrag 
von . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 2380,46 

I. wurde (dem Vertreter der betreibenden Partei) an die Ver
wahrungsabteilung beim Landesgerichte filr ZRS. Wien, iibersendet. 
(zur teilweisen Befriedigung des vollstreckbaren Anspruches samt 
Nebengebiibren 
laut des vorgelegten Postaufgabescheines . . . . . . . . ausgefolgt, was 
dieser durch seine Unterschrift bestätigt. 

II. wurde zum Geldbuche erlegt.) 
Der Schätzmeister beansprucht eine Gebiihr von S 60. 

Fock, VO. 

Kaultribericht: Adminiltrotiw11 Pfandrechtl0 Mag. B..WkiiiJmC Wien 
VI. Pfandweise Beaclreibtmg:11 .f. 

14.f4. 1929. Langer, K•Z.-Dir. 

B. 
22 B 2892/28 

10 
In Sachen 22 E 4234/28 und 22 E 2896/28. 

E.-Form. 26911 buügUcl der PomaMm 6, 9, 18, 29 W. 36, 61, 63, 6'1. 
E.-Form. 21111 berigUcl Po.t.raAZ 4. 

23./6. 1929. Dr. Knorr 

ZV.: B. 1. VerpjUclteten; 2, 3. Den bet~ GZcitlbigera n 
22 E 4234/28 und 22 E 2896/28. 

Kal. 20.f6. 1929. 
22 E 289!/28 

BingangB1Jflr11&erk. 11 

An dal EukutionlgericM Wien, Abt. XXII. 
Die n 22 E 2896/28 cmlan- iihmDie•enen S 2380,46 wurden in 

der Rubrik: Frc.nt~ Hirtcl 963/29 EG. in Empfang genommen. 

Verwaln.tagBabteiZung beim Lande•gericM für ZRS. in Wien, 
am 11.f6. 1929. Gerger 
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22 B 2892/28 
R. 11 

Tag~ .nw Verteilung du Verl«Mf•~ der P~ I, 8, 
20, B6 bia 18, 60, 62, 64 bia 66 it~a B.tmge vtm 8 2441, 

om 8./1. 1929, t~tmaiUagl 10 U11r, Z.-Nr. 96. 
18./6. 1929. Dr. lCftOW 

ZV.: B.-J!Mt~&. 218.1•. 1. Dr • .lDrwift 8oltoiiJ, 22 B 2892/28,22 B 2896/28, 
2. V erpfUoltltJIM, 3. J!itaouprohrclllw, 4. Jlag~ BMrk•· 
a1111füt- deR VI. Buirk. 

.An da• B:uh«ougeriol&e Wiota, .Abt. XXII. 

22 B 2892/28 
13 

Betreibende Partei: .IC~u dtJr BltJindrvehr in Wiota, 
Verpßiohtete Partei: Ff'Mtll Hitw'A; 

wegen 8 4168,31 •· Ngb. 

Anmeldung .1ur Verteilung des Verkaufeerl6eee. 
Dal Magi~Wt~U~o11o Buirba1111 füt- deR VI. Buiri tiNidet tiGtiMIII 

der Glml6if&M Wiota ..,. dtJr om 8./1. 1929 BIG#fitaderwltln V~ tJ. 
Brlö1e1 dtJr P~ 2, 3, 20, 26 bia 28, 60, 62, 64 bia 66 iM B.tmge 
f10fl 8 2441 f&GOladeltende ]!~ tJtl, .. tiM/ Gnmd der~ 
.Ab.clwift .. -~"" PfciftdungBfWOio'I«JDu 170m. 6./11. 1916 
pfti'I&IJreo'11f'Uo11 riol&ergultilU ritacl. 
FürBorgtltlbgtlbe • • • . . • . • . . . • • • . . • • • • . • • • . • • • • • • • • • • • • 8 8642,26 
V~erung~ ......•.................. : •.•... ,, 1636,92 

z..".,...,. . . . . . . . . . . 8 6179,18 
B Beilage Ä, B./ ~ und PfäfwlungBfWOiokoU.u 

Jl~Au Buirklomt füt- deR VI. BtiÄri. 

Beilage .A. ..,. 22 B 2892/28 
Rüciltand•ovttoei•. 13 

KrmloiiGA'l: J!ünorg«Jbgobe VI. Buirk. 
Vor- und ZtmMM du St,ev,erp~: Frau Hir~e11. 
Buc'Ad/Uguftg: LiOI.ogrwp11. 
Bmwblort: Wiota VI, JltJriMil.ftJrltrtJ/ll Nr. 6. 

I Jahr 1 Rate 
Betral Steuerpttuq 
s I I 

Für•org«Jbgobe I 1926 I I-XII 3642 

'" Zusammen .......... ·I 

Ven6pnmp-
ZUIChlq 

s I I 

1636 92 

6179 118 

(Fünftotumt.lftnkniH~ 8o1tillit&g und 18/100) 
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.ll'aclrechHgiCibteih&ftg tlel .Jl~lum Bairk•a"."., 
fÜJ' dft VI. Bedrk, am 6.J7. 1919. 

L.-8. Glaber 
DW Vo~W tlWu R~u tDtrcl ~ 

Vom .Jl~ BemkiCitM für dft VI. Bemk itn. ~
Wirhtlglireil tJ. .I..mwlu. 

Wiea, am 6.f7. 1929. 
L. 8. Der BairbtJtnülftWr: Dr. Borger 

Beilage B. 
PfätHlv•g•-, 8dtU•v•g•·· Tra••ferierv•g•- vttd Feil

bietv•g•protokoU. 
Ober Mt~,.".,.., mU POBC-Nr. 1 biB 6 bufto,.,..,_ GegeultJttde, 

wleAe am 6./11. 1926 vm 1 U1w t~~eg• eif&U nr Ko.Co.mll VI. Bemk 
au'ltafl.entllm 11'~ etm 8 6179,18 bei dem CU. LiUto
grop'la ~ .ll'rou Hirl01a, Wien VI, .Jlarial&ilferB~JrtJPe Nr. 6 
ift Pfäflilug guogeta tDtWdea. 

Bei Vonwa1at~M tll!r Pfätu~Nmg t~~ar ontiiUfJIId: Ji'rGu Hi'f'fiC'Ia. 

Polt I BeneDDUDII del Pfand- SchAtzwert 

I Nr. pputandell I I 
s I s 

1 
1 8o1weilmatuo1aine 

100 
7.f4. 1929 gericlatUcll 

.Jlercedu - f)tf''"-f' ..,.,.,. POBfMIA.I a 
--

B 

a 

4 

6 

18elme'UpruBe 6000 - g~'lau Pftiftdtmg•-
pmokoU PoBillahJ 36 

1 8c1areibUBc1a 100 - 7.J4. 1929 ""''""'" 
P011eahl 2 

2 8o1wiUpru•• 6000 - idftC mU PoBillahJ 86 

1 8oM&iUptNBe t1tm 
2600 - idftC mU POBfMIA.I 36 Arager 

8o~. m. p. J!rGu Hirl01a m. p • 

.Mit dem Or;gittGI wrgUolum tmd gleiolalauCettd be~. 
Fao'lareohHg•CibCeiltHag du .JlagiBtraUBolum Bemklamtu 

für cNt. VI. Bairk Wi.-, am 6.f7. 1929. 

L.-8. Kltlge 

22 1iJ 2892/BB 
Protokoll:ll 14 

aufgenommen vom JJJ~erioMe Wi.-, .Abt. XXII, am 8.J7.19B9. 
Gegenwirtig: BuirlmioAter Dr. Kurr; 8oAriftlihrer .Reo1atlpnJktikont 

Dr.IM. 
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Exekutionsaaebe: Krankenkasse der Steindrucker in Wien gegen FrtltfU 
Hirsch, VJegen S 4158,3'1 s. Ngb. 

Beginn: 10 Uhr txmnittaga. 
Ea erscheinen: 1. Der Verp{Uck#Me FrMlZ Hir•ck; 2. für die 

Krankenkasse der Steindrucker in Wieß: Dr. EnDiR SclwZ., OV. 
"" JtJ 10'1'1/28 protoko'lUerl. 

Der Ric'hter gibl bekannt, tla/1 die reine VerteilugBmaBIC S 32'15,46 
beträgt tmd tla/1 eine achriftlic'l6e Anmeldung, ONr. 13, tJMliegt. 

Angemeldd VIerden: 

1. Verlesen ~ehriftlic16e .Anmeltltmf, 0Nr.13: Keitt WitlerBJWI"lh. 
2. Dr. Enl1in SclwZts fiCim61l.B der Krankenkasse der Steindrucker in 

Wien meldet t.m eu 22 E 2892/28 af Gnmd des RückBttmtllaus· 
Vleisu txnn 20.f4. 1928, Z. 4/28: 

Das rutlic16c Kapital • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 4025,12 
EukuUonskolten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 69,29 
VoZZtsugskolten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . " 39,83 
Ediktkosten • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • " 5,-

Kein Widerspruch; 
ferner eu 22 E 2896/28 Kapital s. Ngb. Zatd .Akl. 
SchZufl: 11 Uhr tJOrmittags. 

Dr.Knorr 
B. 

Dr.Leb 

Der Vou.tr~ekungsabtetZung .tvr ldentifüierung der Posüahlen 
des adminiBtratitJen Pfäntlungsprotoko'Uu mil jenen des gmchtlic16cn 
PjäntlungsprotokoUu.n 8.f'1. 1929. Dr. Knarr 

B. 
22 E 2892/28 

15 

Die am 8./'1. 1929 angeordnete Er16cbung thrde durchgeführt und 
68 Vlirtl hierüber beric'htet: 

.AdminiltratitJU Pfändungs- GM'icMlic16u Pfändungs· 
protokoU: protokoU: 

txnn 6./11.1925 22 E 1000/28 

Posüal&Z 1 idenl mit Posüal&Z 3, tJM'kauft '1.f4. 1929 
., 2 " " " 35, noch tJOr'l6t.mden 
" 3 " " " 2, tJM'kauft '1.f4. 1929 
" 4 " " " 35, tJM16t.mden 
" 5 " " " 36, tJM16t.mden 
Der Verpftich#Me VJar bei Vomahme der ldentifüierung persOnlieh 

anVJesmtl. 
Dauer der Amlshantllung: 5 bis Yz6 Uhr nachmittags. 
Zehrgeld S -,50 tmd Fahrgeld S -,28 wm V erpftichtetm bual&Zt. 

Wien, 12.f'1. 1929. Fock, VO. 
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Zu 0N1'. 10 tDUt'de kein Käfn fltJml&aft gtJmlJCM, ilD'Mr wi1'd der 

Auftrog ftVI'ickge'leg&. 18.f8. 1929. Fock, VO. 

AktenWf'miJf'k rom 19.f8. 1929. 
22 E 2892/28 

16 

IHr BuoMu/l t10m 4.f1. 1929 0N1'. 'I i8C 1'fl01ltsk1'äftig. 

8ü'M Geldhol ftm Vollnge. 19.f8. 1929. Dr. Knof'f' 

VoZIIogen: 20.f8. 1929. Kem, Geldbf 

lA 8aoltm: 22 E 2896/28, 22 E 4234/28. 
EiutehAg du Veikaufu Aao11. §§ 200, Z. 3 und 282 EO. buüglic11. 

der Poltm'lalen 4, 6, 9, 18, 29 biB 36, 61, 63, 6'1 übef' Friltablauf 

ev ON1'. 10' 24./8. 1929. Dr. KM1'1' 

22 E 2892/28 
Verteilung des Verkaufserlöses. 1'1 

Betreibende Partei: Kf'tJftketaka8ae de1' 8teiftdf'UCk#J1' und ~Jt&d~Jf'e be· 
WeibMade PtJf'teieft. 

Verpflichtete Partei:11 Ff'Mlll Hi1'ao11., Litlwgmp11., WÜA, 
wegen 8 4168,3'/a. At&At.mg. 

Der Verkauf der am '1./4. 1929 versteigerten, im Pfändungs
protokolle 22 E 1000/28 unter Posuahlen 2, 3, 20, 26 bis 28, 60, 62, 
64, 66, 66 angef'ilhrten Fahrnisse hat einen 
Erlös von ....................................... 8 2441,-11 

ergeben. 
Hievon werden abgesogen: 

AUBfertigungsmarke • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Protokollstempel • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Stempel nach Skala 111 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Kosten der Schitn.ng im hiemit festgeseUten Betrage 

J,-
6,-

48,90 

von ............................................. " 60,-
Kosten des Verkaufes im festgeseUten Betrage von • " 4,64 

ZU8&1Dmen •................. 8 110,64'0 

daher verbleibt JIU verteilen der Bet.rag von . . . . . . . . " 2330,46" 

Hiuu iommC AOC11. die t10m fmltd11digen Kaufwnbef' K(Jirl Klmu 
Nf' tJIHlmt11lme gtlmä/l § 280/1 EO. ilM UAtiJ1' Poltm'lalen 2 bis 6, 9, 18, 
20, 26 bis 36, 60 bis 62 n'leg&e tmd wgm 8tßl.mma dea Ktiufn• 11.iemit 
"""' teil'tDeiaa DeokUAf du AuafaUea fiM' tJIJf'/allm nklärle 8ic'Mr-
ateUUAg• im Bmage t1tm f'UtUolen ...................... 8 946,-
weZcltJ, da m """' DeckVAg du oollfm AuafaUea nicht MAf'eicM, tiiJf'· 

Aält•ismä/lig auf die ein.Hmm W1'kauften Poltm'lalen wie folgt auf
geteilt• wird: 
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Poßrc~M 8o'lttJiftHwC ,.,.., ... (hW JleWbol AwfaU 

s 8 800 8 100 8666 8 
8 .. 180 •• 60 ,.100 .. IB6 

so ,.1600 ,.600 .,600 .. 1876 
ss .. 800 "S67 ,. S70 .. 780 
26 .. soo .. 61 .. 10 .. 180 
27 ,.1600 • 600 .,600 "1816 
28 .. 600 "170 "170 .. 466 
60 .. 800 "100 "100 .. 2'16 
6S .. 860 .,110 "110 .. 880 

Zufolgo ~ PJ~tHrden~ Jlcu••• 
gobildft, die .Atafoilo CHI doa AbftglpOftea tMid ctn dtJr fir M Aufall 
ltaflowlen 8ic1aor.c.~Ztmg orroohot tMid t10rloiU t11io folg&; 

Er'l.tn - Jl f.IIIO I, PoftlaAI 2 "., 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 666,
moAr deM K~ tHm ••••. ••••••• • • • • • • • • • • • • • ., 24,89 

8tWV11t0 . . . . . . . . . . . . • 8 679,39 
wMg.; deM Anteil .. CHI - Ab""f'lfHIBI tiCm • • • • • • • • • • .. !9,66 

"""'· .............• 8 649,73 

Jlf.IIIO II. Brlöl- PoaCraAloa 20, S6 "., 18, 60 ..... 8 1610,
mol&r dem Kaufi0ft8tJt~CeiZ eo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. 866,13 

8.".."." . . . . . . . . . . . . • 8 1166,13 
tHIHgor dem .Anteil a~a dtJr .AbftglfHIBI eo.. ............• ., 'IS,9l 

IOtiHt.. .. .. .. .. .. • .. 8 2393,32 

Jl f.IIIO III. Er'l.tn dtJr Poßrc~M 6B wm . . . . . . . . . . . . . . . 8 120,-
moAr deM K~ tHm • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " 64,88 

8.".."." • . . . . . . . . . . . • " 184,38 
t111ftigor deM .Anteil CHI dtJr AblltlflfHIB& tHm. • • • • • • • • • • • • " 6,13 

"""'. • • • • . . . . . . . . . • 8 178,96 

Jla11o IV. Brlöt dtJr PoaCraAloa 61 bW B6 wm ......• 8 66,-
11HW1igor dem Anteil em dtJr Ab.-g1p01l t10tt •••••••••••• " 2,61 

IOtiHt • • • • • • • • . • . . . • . 8 . 63,46 
BI tDird ngetlliolea: 

1. Der Briö1 iltJr Jlauo I tHm •••••••••••••••••••••••••• 8 619,73 
iltJr Faol&roohug~Gb~oatmg du Jl~'lum Bmr~ fir 
doa VI. Buirlc auf AblolaltJg il&""' tJOUdreolcbt.INta FordtJruftg CHI 

FiriOffoabgabo t10ta 8 3642,26 tMid du V~~..."~ .,. 
8 1636,91, natmamoft 8 6179,18 auf GnMwl du Büoblt.JndBf.IUNoiiOI 
tiOM 6./7. 1929 tMid "' Grud du po~ PJMtdroo'ldu tiOM 
6./11. 1926, 10 dafJ t10M VoriiÖgOrtlflglllfiMJltog ft007& 8 987,19 tmd 
dt.u Kapilal im Bolrage t10tt 8 3642,26 t10U au~ltaftol,• 

2. Der Brlö1 iltJr Jlcu1o II t10ta •••••••••••••••••••••••• 8 2393,32 
iltJr Kra~10 dtJr 8teindrueluw auf Ab1oAlag il&""' bri dtJr Vor· 
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~BitJgltllltHg ~ ·~ wZWreoWHw .. J!O'rrlenMtg 
t10R 8 4026,12 lt.ltM .AUt!ftg Cltl8 deM B~e tJOM SO.f4. 
1928, Z. 4fB8, 10 dtt.fJ dN at.itra&Uollfm Ko.,_ ftd dtt.a Ka,ilal bia nj 
deft Betrag t10R 8 1146,92 bericAUgt ritwi. 

3. Ihr EriöB w Maue III t10R ••••••••••••••••••••••••• 8 118,96 
tJe1o FacM-eobvtagaabteiltmg du M~ Bait'Ut.a.Cea für 
deft VI. Buirk, af .AhoAlag tJe1o ~ FO'rrlenMtg txm 

IJ 1628,16 1tJt11oi ÄMGtag GU cNm ~ tiOM 4. Jtmt 
1926, Z.160/BB, ao dtt./1 dN ICitRGioU.. K~ ftd dtt.a K~ bia af 
den Betrag t10R 8 ~408,61 berie1aigt ritwi. 

I. Ihr BrLJ. tJe1o Maue IV t10R.-••••••••••••••••••••••••. 8 63,46 
tJe1o K~ tJe1o 8teitadrtlohr m Wt.. V, ZeatGgaaae Nr. 20, 
af .AhoAlag Wer tiOildreclc~Hweft J!O'rrlenMtg t10R 8 4148,80 aam.t 
.AMmlg Cltl8 deM BüohtcJnclaGUtHia tJOM 20./4. 1928, Z. 4/28, ao 
dtt.fJ'""' dW Ko.,_ beriolUge ritwi, wcihnmd dtt.a K~ wU CIUluJ/fet. 

Daa 1tg. Geldbuo'A erl&tiU deft .Auftrag,• tiGC'A &o""-lmJft dwu 
BuoWuuu Cltl8 .deM tmter GeldbaoMpoat Nr. 6284/I ~ 
reaeuou... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 946,-
<N~trigfünf 8cl&tlUtag) 

1. Gtt dN J!acl&rechtmg~ du M~I&.. Buirb
Citßlu für deft VI. Buirk, deft Betrag t10tt •••••••••••••• 8 649,13 
(8ecM~ 8oWUtag 18/100) 

2. a. deft 8aclwerdtif&digen Ff'Mtll Tavber, Wt.. I, Tvc1&lat&beft 
Nr. 4, cm 8oluiWgelriil&r deft Betrog t10R •••••••••••••••••• 8 60,
(Füftrig 8oMZUtag) 

3. cm Herm Dr . .Enutt. 8cl&o'lll, &oW.CitMDCIU, Wt.. V, Grol&
gaaae Nr.10, ciZa 1tg. n J" 1011/28 """' G~fcmge ermächtigten 
Veriretor tJe1o Kt"t.IM~ae tJe1o 8tMdruohr, m Wt.., ,Z",. Beat-
betrog t10R •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 8 246,21 
(Z~füf 8cWUtag 21/100) 
'"' .Ataweiatmgnerbl&re n erfolgen. 

Die V~aabteiltmg du ~ für ZB8. m 
Wt..wrirdcmgOVIW•, CIUdetii'Wt&ter Bt&brik: FrMtll Htnol& 963/29 Eg 
erUeg.- Betroge tJOtt, •••••••••••••••••••••••••••• 8 2880,46 
(Zweittlu~ 8ci&UUt&g 46/100) 

1. Clft dN FW~upf'ohrclttw den Betrag tlot& •••••••• 8 63,16 
(Fwftrigtl.m 8ol&tumg 16/100); 

2. cm dN Facl&recl&mmgaab~ du M~cl&.. Buirka
Citßlu für deft VI. Buirk deft Betrog t10R ••••••••••••••• 8 126,19 
(Ei~füf 8cl&tumg 19/100); 

3. cm Herm Dr • .EruJm 8cl&o'lll, &oW.CitMDCIU, Wt.. V, Grol&
gaaae Nr. 10, ciZa 1tg. n J" 1011/28 """' ~fcmge ermäoi&Ugtet& 
Veriretor w K~ae tJe1o 8teit1Muclcer, m Wt.., deft rest-
Ucl&en Betrag t10tt •••••••••••••••••••••••••••••••••• 8 2201,61 
(Zweittluetad.Nrii&VtlderiettaeR 8oWUtag 61/100) 
tiGCI& &olülmJft tliuu BuclaZvlau '"' .A Mlriwtagnerlcel&re n er-
folgen.•' u 19.f8. 1929. Dr. KfW'IT 
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ZV.: B. 1 bi8 4. Wie 0Nr.12; 5. Vert~~alanmgaab~ MCh Reclata
kraft; 6. Frtm~~ Tauber. 

Kal.: 30.f8. 1929 (Rec1atlkraft). 
22 E 2892/28 

Akten17et"1Mrk 110m 30.f8. 1929: 18 
Der Buoltlufl 110m 19.f8. 1929, ONr. 1'1 iri rtJC1atlkräfUg. 

Dr. KftO'IT 
B. 

1. Siehe Gel.dbuoh nm VoZl#uge; 2. V~abuoltlu/1 mit 
Rec1atlkraftbelltiitigtmg der V ertDGhnmgaabteütmg beim .Ltmdugmclatt 
für ZRB. Wien ...tellen. 30.f8. 1929. Dr. KftO'IT 

Volleogen: 31.f8. 1929. Kfllf'n, fhltlbf. 

22 E 2892/28 
19 

An dt.IB E:uhUomgmc1at Wien, Abt. XXII. 
22E2892f28 

Die mit dem BuoltlUBae t10m 19.f8. 1929 11 angeortlnete 

ErfoZglGBBtmg tHm •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 8 2380,46 
1Dflnk volUogen. 

Vert~~alanmgaab~ beim Ltmdeagmclate für ZRB. Wien, 

am 1.f9. 1929. Gerger 

Anmerkungen zum Beispiel XXI: 
• Siehe Anmerkungen zum Beispiel XVIlH. - 1 Siehe §444 Geo. 

Das Übersichtsblatt ist genau zu filhren, insbesondere Pind in der 
Anmerkungaspalte Aufschiebung, Teil- oder gänzliche Einstellungen 
ersichtlich zu machen. - 1 Im Falle eines Beitrittes ist anschli~ßend 
an das erste Pfändungsprotokoll das E.-Form. 247 als Fortsetzung 
des Pfändungsprotokolles zu verwenden; eine solche Anschluß
pfändung setzt voraus, daß eine der vorangehenden Pfindungen 
noch aufrecht besteht. Das Pfändungsprotokoll erliegt am Schluß 
des Aktes; siehe Anm. 5 bei Beispiel XVIII. - 1 Ist die interne 
Verfiigung an die Vollstreckungsabteilung zur Terminierong des 
Verkaufes, wobei bei Bestehen einer Auktionshalle hier anzugeben 
ist, ob der Verkauf an Ort und Stelle oder in der Auktionshalle 
stattzufinden hat. Das Beispiel setzt voraus, daß auch im Akte 
22 E 4234/28 dieselben Postzahlen und außerdem die Postzahlen 
62 und 63 terminiert werden. Die Ausfertigung des Ediktes hat 
das Vollstreckungsorgan zu unterschreiben, während der Kosten
bestimmungsbeschluß mit der Richterstampiglie zu versehen ist. 
Gegen die Terminierung ist gemäß § 289 EO. ein Rekurs unzu
lässig, wohl aber ist ein solcher gegen die Kostenbestimmung zu
lässig. - • Siehe § 280, Abs. 1 EO. Beim Exekutionsgerichte Wien 
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sind Vora11886taungen für die Bewilligung eines Freihandverkaufes: 
Stellung des Antrages durch den Verpflichteten oder Antrag des 
betreibenden Gläubigers und Einvernehmung des Verpflichteten, 
Unterschrift des Käufers, Höhe des Anbotes mindestens ein Viertel 
'liber den. Schätzwert, Erlag einer entsprechenden Sicherstellung. 
- 1 Im Protokollarantrage und im BeschlUBBe sind die Geschäfts· 
zahlen der Akten, in welchen der Freihandverkauf zu bewilligen ist, 
anzugebe.o. - • Dieses Formular lautet: 

"Betreibende Partei: ......... . 
Verpflichtete Partei: ......... . 

wegen 8 ....... .. . 
Auf Antrag der verpflichteten (betreibenden) Partei 

wird gemäß §280, Abs. 1 EO. angeordnet, daß die Verwertung der 
im Pfändungsprotokolle . . . . . . . . angef'O.hrten Gegenstände Post
zahl . . • • nicht durch öffentliche Versteigerung, soudem durch 
Verkauf aus freier Hand um den zu erhebenden Schätzwert 
an . . . . . . . . oder einen anderen Käufer, der einen höheren Kauf
preis bietet, stattzufinden habe. Der Verkauf ist durch das Voll
streckungsorgan binnen 8 Tagen nach Rechtskraft dieses Be
schlUBBes zu vollziehen. 

I. Diese Anordnung wird jedoch nur f'lir den Fall erlassen und 
der anberaumte Versteigerungstermin nur unter der Bedingung 
abgesetzt, daß ein Käufer zur Sicherstellung des Kaufpreises 
spätestens am Vormittage vor dem Versteigerungstermine einen 
in den Kaufpreis einrechenbaren Betrag von S . . . . . . . . erlegt. 

II. (Der anberaumte Versteigerungstermin wird abgesetzt, 
weil der in den Kaufpreis einzurechnende Betrag von S ....... . 
gerichtlich erlegt worden ist.) 

Wenn infolge Säumnis des Käufers mit der Bezahlung des 
ganzen Kaufpreises der hier angeordnete Verkauf nicht längstens 
binnen 8 Tagen nach Rechtskraft dieses BeschlU8868 vollzogen ist, 
so wird sofort von Amts wegen eine neue Versteigerung anberaumt. 
Wenn sich dabei ein Ausfall gegenüber dem angebotenen Kauf
preise ergibt, so wird der fehlende Betrag ohne weiteres Verfahren 
aus der erlegten Sicherstellung gedeckt werden. Diese Sicher
stellung haftet auch für ~ällige Schätzgebühren . 

. . . . . . . . gericht, Abt ...... , am ........ " 
- 7 Bei Anberaumung des freihändigen Verkaufes kann die Schätzung 
vorangehen. - 8 Das Beispiel setzt voraus, daß im Beitrittsakt 
22 E 2896/28 die Postzahlen 2 bis 5, 9, 18, 20, 25 bis 36, 60 bis 67 
terminiert wurden. - • Dieses Formular enthält die Einstellung des 
Verkaufsverfahrens. - 10 Siehe§ 452 Geo. _u Siehe § 1101 abGB., 
§ 451 Geo. Beim Vorhandensein eines administrativen Pfandrechtes 
ist die politische Behörde (in Wien das Magistratische Bezirksamt 
und die Finanzprokuratur), bei Vorliegen einer pfandweisen Be
schreibung ist der Bestandgeber, der aus dem Protokoll über die 
pfandweise Beschreibung ersichtlich ist, zur Vert~ilungstagsatzung 
zu laden. - 11 Siehe § 280, Abs. 2 EO. - 11 Dieses Formular lautet: 
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E •..••. 
Aufforderung sur Antragstellung 

besDglich der beim Verkaufe nicht vorgefundenen Gegeuatinde 

Betreibende Partei: •........ 
Verpflichtete Partei: ••....... 

wegen •...••••.•••••••• 
Bei der Versteigerung am . . . . . . . . . . . wurden die im PfAndunp-
protokolle GZ. E ........ veneichneten Gegenatinde Poetu.hl: ••••. 
nicht verkauft. 

I. weil sie nicht vorgefunden wurden, 
II. weil die verpflichtete Partei unter Mitnahme dieeer Gegenatlnde 

fortgelogen und ihr Aufenthalt unbekarmt ist. 
111. weil die Wohnung der verpflichteten Partei versperrt vor

gefunden und ein Kostenvorschuß filr daa Öffnen der Wohnung 
nicht erlegt wurde. 
Die betreibende Partei wird aufgefordert, binnen 1' Tagen von 

der Zuatellung dieses BesohlWI888 bekarmt m geben, wo sich diese 
Gegenatinde befinden, oder andere AntrAge mr Durohflllmmg der 
Vel'Bteigerung su stellen, wicbigens angenommen wird, ·daß sie 
besOglich dieeer Oegenstiri.de von der Fortsetsung des Verkaufsver
fahrens absteht. 

N aoh fruchtlosem Ablaufe dieeer Frist wird daher daa V erkaufa
verfahren nach I 200, Z. 3, und I 282 EO. eiDgestellt und angenommen, 
daß die betreibende Partei auf die Zuatellung des Einstellu.np
beschlW1888 und auf den Rekurs dapgen versiebtet." 
- 1& Dieses Formular lautet: 

E .....• 

Tagsatsung sur Verteilung des Verkaufserl6ses. 

Betreibende Partei: .........•... 
Verpßichtete Partei: •............ 

wegen •.•••.•.•.•••••• 
. . . . . . . . . . . . . . Zur Verhandlung 'llber die Verteilung des Verkaufs-
erlÖ8e8 . . . . . . . . . . . . . . von ........ : . . wird die . . • . Tagaa~ 
auf den ........ vorm ••••.• Uhr bei diesem Gerichte, Z.-Nr .•..• 
anberaumt. 

Personen, welche die Berichtigung ihrer Anspriche aus dem mr 
Verteilung gelangenden Betrage begehren, werden aufgefordert, 
ihre Ansplilohe aa Kapital, Zinsen, Kosten, und sonstigen Neben
forderungen vor oder bei der Tagsatsung ansumelden und die mm 
N aohweise ihrer .Ansprdche dienenden Urkunden, falls sich diese 
nicht sohon bei Gericht befinden, spitestena bei der Tagsatsung in 
Uraohrift oder beglaubigter Absohrift vormlegen, wicbigens ihre An
sprdche bei der Verteilung nur insoweit berdcksichtigt wilrden, als 
zu deren Gunsten die E:~:ekution duroh Versteigerung bewilligt und 
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das V erkaufaverfahren nachtriglich nicht wieder eiDgestellt wurde." 
- 11 Bei Anmeldungen von politischen Pfandrechten Bind die Exe
kutiooatitel und PfAndungaprotokolle der politischen Behörden vor
mlegen. - 1e Im Protokolle 1iber die V erteilungatapatzung Bind die 
EJ'IIOhienenen anzugeben, die Anmeldungen haben den Exekutions
titel, Kapital samt Nebengebdhren m enthalten, wobei allerdings, 
wenn nur die aktenm.&Big ersichtlichen Kapital- und Neben
gebdhren angemeldet werden, genilgt, daß auf den Akt verwiesen 
wird; femer ist m protokollieren, ob, von wem und weshalb gegen 
eine Anmeldung Widerspruch erhoben wird; 80oat ist nach jeder 
Anmeldung m vermerken: .,Kein Widerspruch". Anmmelden Bind 
die Forderungen von jenen GJAubigem, die nicht als Verkauf be
treibend anzusehen ah:ld; bezilg1ich der Forderungen, die von einem 
Ausgleichsverfahren ergriffen Bind, siehe das Beispiel XXII. -
17 ·Die im PfAndungaprotokolle der politischen Behörde angegebenen 
Poetzahlen lind mit den gerichtlich gepfAndeten zu vergleichen und 
die ldentit&t festmstellen, da nur der Erl&l der identen Post
zahlen der politischen Behörde, falls sie ein frilher erworbenes Pfand
recht hat, zuzuweisen ist. - 1' Falls f1ir mehrere verpßichtete Parteien 
wegen gemeinsamer Gewahrsame ein PfAndungaprotokoll gefdhrt 
werden muß, lind die Namen Bimtlicher Verpßiohteten hier anzu
filhren. - 11 Ist der Bruttoerlös. - 10 Ist die gesamte Abmgspost. -
11 Ist der Nettoerlöe; in der Verwahrungsabteilung erliegen deshalb 
um 8 50 mehr, weil nebet den zum Zuge kommenden Gliubigem 
noch an den SachverstAndigen S 50 Geb1ihr auszufolgen Bind. -
• Die Sicherstellung, welche anlAßlieh der Bewilligung des freibin
digen Verkaufes gemiß §280, Abs. 1 EO. bestimmt und erlegt wird, 
haftet einerseits f1ir die Sohl.tzgeb1ihr, anderel'lleits f1ir den Auafall, 
welcher sich dadurch ergeben kann, daß der freibindige Verkauf 
infolge Samnsala des KAufen unterbleibt und der Erl&s bei dem 
nunmehr durohmftlhrenden exekutiven Verkauf bei den einzelnen 
venteigerten Gegenstinden weniger als ein Viertel 1iber den 
SchAtzwert betrAgt. 

Wenn Massen gebildet werden milssen oder wenn einzelne Gegen
stande beim exekutiven Verkauf nicht verlußert werden, ergibt sich 
die Notwendigkeit, die verfallene Sicherstellung abz'llglich der Schitz
gebilhr auf die einzelnen Massen aufmteilen, wobei in folgender Weise 
vorzugehen ist: Zunichst muß bei jeder Postzahl der .Ausfall, 
wenn diele Poetzahl freihindig verkauft worden wlre, berechnet 
werden: im vorliegenden Beispiele hAtte die Poetzahl 2, falls sie 
freibindig verkauft worden wäre, ein Viertel 1iber ihren SchAtzwert 
von S 300, demnach 8 376 erzielt; beim exekutiven Verkauf wurde 
sie um S 555 veriußert, 80 daß bez'llglich dieser Postzahl kein Aus
fall entatand. Die Postzahl 3 dagegen bitte beim freibindigen Ver
kauf mit R1icksicht auf ihren SchAtzwert von S 180 den Betrag 
von S 225 ersielt (ein Viertel 1iber S 180), sie wurde beim exe
kutiven Verkauf aber nur umS 100 veräußert, 80 daß der .Ausfall 
8 125 betrAgt. Wenn auf diese Weise der Auafall bei jeder einzelnen 

HBLLBR, Aktenmuster 111. 88 
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Post berechnet wurde, ist die Verteilung der verfallenen Kaution 
auf die einzelnen Massen nach folgender Formel vorzunehmen: 

Verfallene Kaution: Gesamtausfall =X: Ausfall an den Post· 
zahlen, die die in Betracht kommende Masse bilden. 

Zum Beispiel bei Masse I: 
S 945 (Kaution) : S 4845 (Gesamtausfall) = X : S 125 (Ausfall 

bezilglich der Postzahlen 2, 3, welche die Masse I bilden). 

945 
4845 X 125 = S 24,39 

Bei Masse IV im vorliegenden Beispiel ist ein KautioDB&Dteil 
deshalb nicht zu berechnen, weil die Postzahlen 64 bis 66 in dem frei· 
bindigen Verkauf nicht einbezogen waren, sondem angenommen 
wurde, daß in dem Reitrittsakte 22 E 2896/28 der exekutive Ver
kauf beztlglich der Postzahlen 63 bis 67 am 14.f3. 1928 bewilligt 
wurde. 

Bezüglich der dargestellten Berechnung des Ausfalles wird fol: 
gendes bemerkt: Die Praxis bei dieser Berechnung ist insofem 
schwankend, als neben obiger Ansicht tiber die Berechnung auch die 
andere Meinung vertreten wird, daß bei Berechnung des Austallee 
nicht bloß die beim exekutiven Verkauf veräußerten Postzableo, 
soudem sAmtliehe Postzahleo, beztlglicb deren der freibindige Ver
kauf bewilligt war, heranzuziehen seien. Diese VeTScbiedenheit in 
der Praxis hat die weitere Folge, daß bei Zugrundelegung der 
ersteren Ansicht, falls der exekutive Verkauf bezüglich aller Posten 
zu keinem Erfolg filhrt und der gemäß § 280, Abs. 2 EO. anzu
beraumende amtswegige Freihandverkauf erfolglos geblieben und 
das Verfahren deshalb nach §§ 200/3, 282 EO. eingestellt ist, die 
Sicherstellung frei wird, da anzunehmen ist, daß auch die erste 
exekutive Versteigerung, bzw. der Freihandverkauf nach § 280, 
Abs. 1 EO. zu keinem Erfolge gefilhrt hätte; dagegen wäre nach der 
zweiten Ansicht in dem oben geschilderten Falle die Sicherstellung 
zu verteilen. 

- 11 Eine Bildung von Massen ist dann erforderlich, wenn mehr 
als ein Gläubiger vorhanden ist und die zum Zuge gelangenden 
Gläubiger nicht die gleichen Postzahlen gepfändet haben. Im vor
liegenden Falle bilden die Postzahlen 2, 3 mit Rücksicht auf das auf 
denselben haftende administrative Pfandrecht die Masse I; die Post· 
zahlen 20, 25 bis 28, 60 bildev die Masse II, weil die sAmtliehen dl'f'i 
zum Zuge gelangenden Gläubiger diese Postzahlen gepfändet haben; 
die Masse Ill wird gebildet durch die Postzahl 62, welche die zwei 
zum Zuge gelangenden Gläubiger neu gepfändet haben. - .. Die An
teile an den Abzugsposten sind in nachstehender Weise zu berechnen: 

Formel bei Masse I S 110,54 (gesamte Abzugspost): R 2441 
(Gesamtbruttoerlös) = z : S 655 (Erlös der :Masse 1). 

s 110,54 
2441 X 655 = S 29,66. 
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- • Bei den eiDzeinen Zuweisungen ist dann, wenn der betreibende 
Gliubiger nicht voll befriedigt wird, anzugeben, mit welchem Betrage 
die Forderung noch unberichtigt aushaltet, damit bei weiteren Ver
kAufen und Verteilungen darauf Riicksicht genommen werden kann. -
11 Siehe§ 287 EO.- 17 Hier ist, wenn von den Vertretern keine auf 
Geldempfang lautenden Vollmachten im Akte erliegen, anzufilgen, 
daß diese eine solche Vollmacht beizubringen haben, widrigena die 
Erfolglaasung an die betreibende Partei selbst erfolgt. - •• Eine 
Begrtlndung entfAllt hier; §§ 428 ZPO. und 78 EO. 

22 E 1000/28 
Pfindungsprotokoll. 

E:uhtioMgtnicM Wien, Abt. XXII. 
Gleichzeitig mit E ./. 

Stempel Exekution zur BereinbriDgung (zur Sicherung; 
Ort und Zeit der Pfändung: VI, JlM'iDAilfn· 

BtrafJ• Nr. 6 
am 26.J3. 1928. Beginn 3 Ul&r MCI&mittags 

Betreibende Partei: Mon. Jlaiet· } fo.r sie { nt.matad 
durch Dr. Ff'tl.'fY BHr an- persönlich 
Verpflichtete Partei: Ff'tl.'fY Hirsch wesend persönlich 
Exekut.-Titel: Urlftl du Htmtltllsgerichtu Wien vom ,-------

1./2. 1928, 6 Og 100/28 
Vollstreckb. Fdg.: 8 36000,60 s. Ngb. 
Zustellung an Verpß. zu frigMUm Banden 

- Beschiftigung: Kavjmafm 
~ Gattm .Lotrile, geborene Perg 
&: 2 Kinder 6 und 8 Jahre alt 
ci 1 Bausgehilfe. 
~ Wohnung: 3 Zimmer, 2 Kabinett, 1 Kdche, 
.. 1 Vorzimmer. 
~ Geschäftslokal: 3 Räumlichkeitm. 

[Die Verwahrnng wurde nicht angemeldet -
vollzogen. 

Der Verpflichtete zahlte zu Banden 
S .f. und erhielt hierdber eine Bestätigung - laut 

Raum fllr Ver
merke 

Verkauf 
18. 4. 1928 

Gelöscht: 
3. 6. 1928. 

Postaufgabeschein vom ..... 192. an ... S ...... :__ ____ _ 
An Bargeld wurde abgenommen S ........ ] 

Von den v.orgefundenen Gegenständen wurden ausgeschieden: 
a) als unentbehrlich: 3 Bettet&, 2 KOBtet&, 1 TiBo1a, 4 8eBBel, not

wendige WäBc'Ae tiRd Kleider. 
b) als Liegenachaftszubehör: .f. 

Fo.r den Verkauf in der Auktionshalle nicht geeignet. 

Raum fo.r Bemerkungen dber die Verwahrung und politische Pfand
rechte: 

.J. 
se• 
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Zehrgeld S . . . . . . Ganggeld S ...... wurden von der verpflichteten 
Partei bezahlt - (sind einzuheben). 

Protokollstempel von der wrp{Uc~ . . . . . . . Partei •..... 
(nicht) beigebracht. 

Kostennote beigelegt. 
(Kosten): 
Ende der Amtshandlung 6 Uhr 30 Min. tWJCAmittags. 

Pfändungaregister. Pool#, VO. 

Zugunsten der vollstreckbaren Forderung der 
betreibenden Partei werden nachstehend verzeichnete 

Gegenstände gepUndet: 

:c ! Verzeichnung Voraus-
! und Beschreibung der alcbUlcb er- SchAtz- Anmerkung a '=' GegenstAnde zielbarer wert 
p.. ... Erllla fl) 

1 1 HandpresBe 9000 8 
~--- --- -- ------~ --

2 3 Schreibtische 160 8 300 8 1./4. 1929 
t·erkavjt 

- --

3 1 SchreibmaBClt.inB 160 8 180 8 7./4. 1929 
t·erlcavjt 

- -- - ~ 

4 1 Sclt.TeibU.ch 100 8 120 8 
---- ~~ -- ----

5 700 Stifte 2000 8 3600 8 
--- ----

6 2 HandpTeBBen Nr. 1, 8 1000 8 
-- ---------- -~--- ----

7 2 HandpTesBen Nr. 9, 10 1000 8 
-- -- -~--

8 3 Handfwes•en NT. 11-13 1600 8 
-- ------

9 6 Wal.een 600 8 900 8 
-
10 1 Handp'TeBBe NT. 14 500 8 
-~ - ~ 

11 1 Handp'Tu1e NT. 15 600 8 
-- ~ -

12 1 HanilpTesBe Nr. 16 6008 
-~ -~ 

13 1 HanilpTuBe Nr. 11 5008 
----- ~ -- -------- ---------- - --- ------
14 1 HanilpTesBe Nr. 18 600 8 
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I 1 VerzelcbnUill Vora111-

und BMc:hrelbung der lichtlieh er- SchAtz- Anmerkuug 
f! GegemtAnde zielbarer wert 

p. rn Erllll 

16 1 Hanilyruse Nf'. 19 6008 
- --
16 1 Hanilyru•e Nr. 20 6008 

-
17 1 Hanilyru•e Nr. 21 6008 

- -
18 300 LitMgraplaUifeiM 40008 60008 

- --
19 1 8claleifma11ClHM Nr. 1 5008 

- --
20 6 Blektrtnnotore 6 PB. 8008 16008 

7.f4. 1929 
wrluJUf& 

-- -
21 1 8claleifma11C'IKM Nr. 2 6008 

-
22 1 8claleifmoMi1tM Nr. 3 6008 

-
23 1 8claleifmalcAiM Nf'. 4 600 8 

-
24 1 8claleifma~elltM Nr. 5 600 8 

-
25 1 8cla~iM 4008 8008 7.f4. 1929 

wrktw.ft 
- -- --

26 1 8cla~IKM 2008 2008 . 7.f4. 1929 
• wrlctw.f& 

-
27 1 8ola~latne 12008 1600 8 7.f4. 1929 

wrluJUf& 
-
28 1 ZackemnalclHM 4008 6008 7.f4. 1929 

wrkaufi 
-
29 1 Haftdpru•e Nr. 22 308 36 8 

-
30 1 Handpru•e Nr. 23 4008 800 8 

-
31 1 Htmdprule Nf'. 24 4008 8008 

-
32 1 Handpru•e Nr. 26 2008 8008 

-
33 1 Hanilyruse Nf'. 26 4008 600 8 
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I I VerzelclmWII Voraua-
lichtlieh er- Sebitz.. und Beschreibuns der zielbarer wert Anmerkuns 

~ GesenatAnde Erl61 

34 1 KaBsa 608 908 
-
36 3 Blftndn~ekprusm 80008 12.000 8 

-
36 1 Bc'AneUpresu 20008 20008 

-
37 1 HMIIJpruse Nr. 27 4008 

-
38 1 Bq'Armt.~~o'Aine 4008 

-
39 1 BNkasteR 100 8 

- --
40 1 Zinkplatte 600 8 

-
41 1 Stellage· 308 

-
42 1 Bc'I&UifmtJBc'Aine 4008 

-
43 1 Wake 6008 

1-
44 1 L6ttemkalten 4008 

-
46 1 Ballen Papier 4008 

-
46 1 HtJfadwagm 2008 

-
47 1 H tmdkCUI8tJ 100 8 

-
48 1 Kopierpruse 100 8 

-
49 1 Bc'Areibtisc'A 100 8 

-
60 6 Sessel 100 8 

-
61 1 Bücherregal 608 

-
62 1 W Molkalten 408 

-
63 1 Spiegel 208 

-
64 4 Kä8ten 400 8 

- --
66 1 V erkaufspuU 400 8 
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I I VerzelclmWII Voraus-

und "BelebrelbUDI der alebUieber-
u zielbarer Cl GeleDitiDde 
;5 ErlOI 

66 1 .A rbeitdilc1& 208 
-
67 1 W erluleugktJBter. 60 8 

-
68 1 Waage 60 8 
-----
69 1 Lauftepptc1& 30 8 

8ofl8& nic1&tB PfäniUJGru tKWgefunden. 

SchAtz-
wert 

Amnerkun1 

Fock, V. 0. 

22 E 2892/28 
22 E 1000/28 

Fortsetzung des Pfändungsprotokolles 
gleichzeitig mit E ...... . Stempel 

Exekution zur Hereinbringung (zur Sicherung) 
Ort und Zeit der Pfändung: VI, Maria1&ilferrirafJe 

Nr.o 
am 30.J4. 1928. Beginn 6 Uhr ftt.IC1&mittaga. 

Betr. Partei: KrcmkenktJBBB dw Stein-~ f1lr I niematad 
tlu,cker, in Wien sie HtJ'I"ttlMm Langer, 

durch Dr. EnDin 8c1wltt, R.-..4.., in Wien an- B. U. 4./6. 1910 
Verpß. Partei: Ff'Gß6 H i'l'ac1& wesend per1Öftlic1& 
Exekut.-Tit.: RiickBtt.mtlatlU8111eil "· 20.f4. 1928, Z.4f28 
Vollstr. Ford.: 8 4168,37 s. Ngb. RaumfürVer-

merke Zustellung an Verpß. zu eigenen Banden 

Gepfändet werden die unter PZ. 2 bis o, 9, 18, 20, 26 
bis 36 verzeichneten Gegenstinde, die sich VI, 
Mri 1&ilferrirafJe N,.. o befinden. 

Es fehlen die übrigen PZ. 
Die Verwahrung wurde (nicht angemeldet) -

mangels Beförderungsmittel nicht vollzogen. 
(Der Verpßichtete zahlte zu Banden ........ . 

S ...•.... und erhielt bierObt-r eine Bestätigung -
laut Postaufgabeschein vom •..•.. 19 .. anS ..... . 

An Bargeld wurde abgenommen S ........ ) 

Verkauf: 
6./7.1928, 

Dr. KMr'l'. 

§ 200f3EO. 
7.f4. 1929, 

Dr. K fWf'r. 

Neu vorgefunden und zu Gunstender vollstreckbaren Forderung 
gepfändet wurden nachstehend verzeichnete Gegenstinde: 
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Post- stock-
zahl zahl 

60 I 

Stempel 

ExekutioDB&kten 

VerzelcbDUDI UDd 
Voraua-
siebtBeb 

BescbrellluDg der erzlelbuer AmllerkUDI 
GepnstiDde Erl6a 

8tiltlftfmatolriu 2008 8olttiwm I '1./4.I9S9 

300 8 """'""'" 
I!ock, V . .Q. 

SB B 4S84/28 
SB B I000/28 

Fortsetzung des Pflndungsprotokolles 
gleichzeitig mit E .••.•.•. 

Exekution zur HereiDbrin.guDg (zur Sicherung) 
Ort und Zeit der PfADdung: Wien VI, JloritJlilfer-

BIIta/le N r. 6 
----- am BI.f6. I928. Begilm 6 Uhr waolamittap. 
Betr. Partei: O.terreiolawclaer Btmdeuclaat.l \ f1lr sie { ttietncmd 
durch: Fif&t.mqroktwaCIW . { an-· ..wmatad 
Verpß. Partei: FfVl!NI Hirscla J wesend ~ 
Exek.-Titel:Biicl:aftmdBtJUBtHWt~.4./6.I926,Z.ISO/B6. 

Raum IOr Ver-Vollstr.-Ford.: 8 I628,'16 s. Ngb. merke 
Zustellung an Verpfl. zu eigftaeß Hauden 

Gepfilldet werden die unter PZ. B WB 6, 9, I8, SO, 
2S WB 36, 60 verzeichneten GegenstAnde, die sieh VI, 
Jlarialrilftwftrtl/le Nr. 6 befinden. 

Es fehlen die ibrig~m PZ. 
Die Verwahrung wurde (Dicht angemeldet) -

mangels Befördenmgsmittel Dicht vollzogen. 
(Der Verpflichtete zahlte zu Hauden ......... . 

S ........ und erhielt bierO.ber eine BestitiguDg ~ 
laut PostaufgabescheiD vom •...•. 19 . . . . an 
s ........ 

VerJuJ.f: 
6.J'l.I9S8, 

Dr. K'MfT. 

PZ. 4, 6, 9, 
18, 29-36, 6I 
I 200/3 EO. 
B4./8. 1929. 

Dr. KMrr. 
An Bargeld wurde- abgenommen 8 .......• ) ,___ ___ _ 
Neu vorgefunden und zu GUDBten der vollstreckbaren Forderung 

gepfändet wurden nachstehend vei'Jieiohnete GegeDBtiDde: 

VerzelcbDUDI und 
VoraUI-

Post· StOck- debtUeb AJunerkunl zahl zahl 
Beschreibuni der erzleibarer 

GepnstAnde Erl6a 

6I I Handpruae 4008 8cMwm 
Nr. I006 I600 8 

----

62 3 H tmdpruatm 3008 360 8 
'1./4.1929 
wrkavft 

Fock, V.-0. 
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22 E 2896/28 
22 E 1000128 

Fortsetzung des Pfändungsprotokolles 
gleichseitig mit E .•.... 

Stempel Exekution zur Bereinbringung (zur Sicherung) 
Ort und Zeit der Pfindung: Wien VI, MoriGMlfn

Bflra{Je Nr. 6 
am 7.f12.. 1928. Beginn 4 Uhr MClamittags. 

Betr. Partei K~ae der 811M6-~ fllr l Niemand 
drucker, in Wiea sie Hfl'ffltG'H Longn, 

durchDr.Ervm8clwZ.,R.-A.,inWiea an- B. U. 4.J6. 1910 
Verpfl. Partei: FrtMI6 Hiracla wesend per6Öt1Ucla 
Exekut.-Tit.: RiickltaruliGUBtOeil Z. 4/28 or-Ra-um-fü_r_V-er--
Vollatr. Ford.: 8 4'143,80 a. Ngb. merke 
Zustellung an V erpfi. zu eigenen Banden. 

Gepfindet werden die unter PZ. 2 bil 6, 9, 18, 
20, 25 bis 36, 60 bis 62. 
verzeichneten GegenstAnde, die sich VI, Marialailfer
Bflra{Je Nr. 6 befinden. 

Es fehlen tUe übrigen PZ. 
Die Verwahrung wurde (nicht angemeldet) -

mangele Beförderungsmittel nicht vollzogen. 
(Der Verpflichtete zahlte zu Banden ........ . 

8 • • • . . • . . und erhielt bierilber eine Bestätigung -
laut Poetaufgabeschein vom . . . . . . 19 . . . . an 
8 ........ . 

An Bargeld wurde abgenommen 8 ....•... ) 

Vnkauf: 
14.f3. 1929, 

Dr. Knorr. 

PZ. 2-5, 9, 
18, 20, 25-36, 

60-62. 
§ 200/3 EO. 

7.f4.1929, 
Dr. Knorr. 

PZ. 63, 67. 
§ 200/3 EO. 
24.J8.1929, 

Dr. Knorr. 

Neu vorgefunden und zu Gunstender vollstreckbaren Forderung 
gepfindet wurden nachstehend verzeichnete Gegenatinde: 

Verztilchnung und Voraua-
Post- StOck· slchUich 
zahl· zahl 

Beschreibung der erzielbarer Anmerkung 
GegenstAnde Erllll 

63 1 HaMprelae 400 8 
--

8c'MWI.oert 7.f4.1929 64 4 KMten 100 8 160 8 tJtJTkaujC 

66 1 Tilcla 48 98 .. --
66 2 Etageren 48 98 

" --
67 2 8etllkamm 408 

Fock, l'.-0. 

I 
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Die PZ. 2-S, 9, 18, 20, 26-36, 60-69 t10m BacAwmtindigen 
Paul Heu laut du PfändungBp'I"OtokolleB geMJ'Itdtß. 

8. JB. 1928. Fock, VO. 

Zw 29 E 9892/98 tftmlen die PZ. B, 3, SO, 26-28, 60, 62, 64-66 
aelctiUv wrlw.wf', die P Z. 64-66 durcA - BaclwtwBiätadigtM Fmm 
Tauber gucAiitlt. '1. 4. 1929. Fock, VO. 

XXIIfa. 
Fahmlsexekutlon, Einstellung nach I 39/2 EO., 110 AO. 

(bzw. 110 KO.)• 
10 E 100/99 

Ei"'fftmg~Wf'f~l~Jrk. --1--

.An da8 E:ukuätmlgericM Wien, .Abt. X. 
Betreibende Partei: Karl Mo1er, Kaufmann, Wien I, BfiWergaaN Nr. 1, 
~durch: Dr. Karl BHr, RechtaantDtJU, Wien I, Woumle Nr. 10. 
Verpßichtete Partei: Jo1ef Meier, KaufmtJ1m, Wien V, Zmlagal1e 

Nr. 30, 
wegen 8 100 1. Ngb. 

2fach, 1 Rubrik, B Beilagen. 
Auf Grund du wu.treckba,_ ZaAiu"'f/lbefehkl du Bmrb-

. 4 M 660/98 
.A genclttu LandtdtrafJe t10m '1./11.1928 1 , BeilageA, beantrage 

ich nwmgell Zahlu"'ff durch meinen mit OV. wm 1.f6. 1926, Beilage B, 
auagetDieB~ Vertreter fo'IAJMtde 

E zekutionabewiUigung: 
Auf Grund du wu.treckbarm1 ZaAiu"'f/lbefehkl du Bmrb-

4 M 660/98 . . 
gerichtel LtmdatrafJe t10m '1./11. 1998,------1--, wird der betre1· 

benden Partei Karl Mo1er, Kaufmann, Wien I, 8eitHrgaa1e Nr.1, 
vertreten durch Dr. Karl BHr, RecAtaanU~aU, Wien I, Woumle N.,.. 10, 
wider die verpßichtete Partei Jo1ef Meier, Kaufmann, Wien V, 
Zentagaale Nr. 30, zur Hereinbringung der-vollstreckbaren Forderung 
von 8 100 1amt '1% Zinaen 1Bit 1.f2. 1928, 8 16,40 ProeefJkoaten und 
der Kosten dieses Ansuchens die Exekution mittels Pfändung, 
Verwahrung und Verkauf der in der Gewahrsame des Verpflichteten 
in der Wohnung und im Geachiftslokale befindlichen beweglichen 
Sachen jeder Art und der im § 296 EO. genannten Papiere und 
Einlagebdcher bewilligt. 

Die E:ukution wolle oAne .Anmelden wllzogm werden. 
An Kosten werden verzeichnet ....... . 
Berechnungsgrundlage nach § 15 RAT ........ . 

KarZ Mo1er durch Dr. KarZ BHr 
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B. 
Bevri~Uge.1 St. KOBifm 8 11,20. 

2./1. 1929. Dr.Grau 

ZV.: 1, 2. Btritltm Teilen, dfm Verp[Uc.,.",. mit Sclarijtlatfl bri Vor
nalme. 

B. 

10 E 100/291 
---2-

10 E 100/29 
3 

14.J1. 1929, t10Tmittaga 9 Ulaf', Zimmff' Nf'. 83. 

Im Falle du Nic'ldef'aclaeiMn~ tDinJ die E:ukuUon gflmfi./l § 39/2 
EO., § 10 .AO. riftgeate'Ue utad angenommm, iJDfJ •I ZuteUtmg du 
Buclaluua utad •I ReclatmKUe& Wf'Nldet toinJ. 

3./1. 1929. Dr. GnH& 

ZV.: B. Verinter du bm~ Gläubigen. 

AklenW'f'mff'k rom 14.J1. 1929: 

NieflumtJ 6f'aclaienen; ZuteUtmg m&age1Dtulm. 

B. 
§ 39/2 EO. utad § 10 AO. eifl!lelte'Ue. 

14.f1. 1929. 

Pfindungsprotokoll. 

Exekutionsgericht Wien. 
Gleichseitig mit E ...•.• 

10 E 100/29 
4 

Dr.Gn.H& 

Dr.Gn.H& 

10 ]!) 100/29 
-----

2 

Stempel Exekution zur Hereinbringung (zur Sicherung). 
Ort und Zeit der Pfindung: Wilm V, Zettfagaaae 

Nf'. 30 
am 2./1. 1929. Beginn 3 Uhr 30 Min. tuJCI&mittags. 

Betr.Partei:Kaf'& Moa6f', Wien I, 8eitllergaBBeNf'.1 \ fdr sie {pet"aötdicl& 
durch Dr. Kaf'& Bflflf', .R.-.A., in Wif!D J an- -
Verpfi. Partei: Jo•el Meief' wesend pet".cndicl& 
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Exekut.-Titel: ZtJllvftg•befeltldM Buit"klgericAIN 111 .----
t10M '1./11. 1928 4 M 660/28 

Vollstreokb. Fordg.: 8 100 a. Ngb. 
Zuatellung an Verpß. m eigMeR Banden 
1 Beaohiftigung: x-~ 
~ Ga~ Marie geborene Ff'GftiiOI 
i, 3 Kstader 16, 14, 12 Jahre alt. 
i 1 Hauagehilfe. 
t Wohnung: 4 Zimmer, 2 Kabinett, 1 Kilohe, 
I! 1 Vorzimmer. 

Geaohiftalokal: - Riumliohkeit -. 

Raum ftlr Ver
merke 

139/2 BO. 
110 AO. 

Die Verwahrung wurde (nicht angemeldet) 14./1. 1929, 
maogela beigestellter Bef6rderungamittel nicht 

vollzogen. 
(Der Verpflichtete zahlte m Banden .•.. 8 ... 

und erhielt hiertlber eine Beatitigung -laut Poetauf. 
gabeachein vom ...... 192 •••• an ........... . 
8 ........ . 

An Bargeld wurde abgenommen 8 ........ ) 

Dr. fltotMI. 

Von den vorgefundenen GegenstAnden wurden ausgeaohieden: 
a) ala unentbehrlich: 6 Bffllea, 3 K..,_, 1 Tilcl, 6 8u~e&, ~ 

K ücletaeitwioldtmg, Kleiduttg tHW1 W cilole. 
b) ala Liegenaohaftambeh6r: -

Filr den Verkauf in der Auktionahalle geeignet PZ. 1. 
Raum f1lr Bemerkungen ilber die Verwahrung und politiaohe 

Pfandrechte: 
.f. 

Zehrgeld 8 . . . . . . Ganggeld 8 . . . . . . wurden von der beemhenden 
Partei bezahlt - (lind einmheben). 

Protokollatempel von der ~Partei- • • • • • • • (nioht) bei· 
gebracht. 

( Kostennote beigelegt. 
Kosten •........ ) 

Pfändungaregiater. Ende der Amtehandlung 3 Uhr 40 llin. 
nachmittags. 

Zugunsten der vollstreckbaren Forderung der be· 
treibenden Partei werden nachstehend verzeichnete 

GegensUnde gepfindet 

Voraus-
Post· Stück· Verzeichnung und Beschreibung IiehtUch 

AnmerkWI8 zahl zahl der GegeutADde erzielbarer 
ErUie 

1 1 Bpeiserimmerkf'edeu 200 8 

Doliler. V.-0. 
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10 Ne 6/29 

~ B.o111MJJ da ~ Wieß fiW ZRB. toom 2.f1. 
1929 Ba 4fB9, dtJI AugWcllwrftJA.,.,. eröff'II#JC. 

LM&g, K.Z.-Dir. 

Ba 4/29 10 No 6/291 

Eröffnung des Ausgleichsverfahrens. 

Auf Antrag des Schuldners JOHf Meier, KtJUf'flttJ'Im, Wieß V, 
z...".,.,. Nf'. ao. t~MtJ gerttäfJ § 1 AO. • AugwMW'rfala.,.,. .,. 
öfful. 

Zum Ausgleiohakommiasir wird LHadelgeriohtwaC Df'. Jolmm 
Gliid dea Laudesgerichtes fO.r ZRS. Wien bestellt. 

Zum Auagleicbaverwalter wird L#Jopold TGt&ber, KtJU~, 
Wieta V, BtJOherpltJU Nf'. a, bestellt und demselben eine Frist zur 
Berichterstattung bH 16.f3. 1929 gegeben. 

Die GIAubjger werden aufgefordert, ihre Forderungen bis 2.fB. 
1929 beim Landesgerichte Wien ftlr ZRS. _anzumelden. 

Die Ausgleiohatagaatmng wird beim gleichen Gerichte, Zimmer 
Nr. 18, ftlr den 

17.f8. 1999, tiOf'fMUag• 11 Ulaf' 
anberaumt. 

Die Eröffnung des Auagleiohaverfahrena ist vom E•utiou· 
gerio,. Wieta als Exekutionagericht in dem gegen den Schuldner 
aufgenommenen Pfindungsprotokolle unter Angabe des TagM der 
Eröffnung dea Auagleiohaverfahrena anzumerken. 

Zur Sicherung des Vermögens verfDgt das Gericht: 
1. Dem Schuldner wird auf die Dauer dea Ausgleichsverfahrens 

verboten, ilber Bein Vermögen ohne Zustimmung dea Auagleichsver
waltera zu vertagen; 

2. dem Ausgleichsverwalter wird die eheste Inventur und 
Schitzung des Vermögens des Schuldners und deren Nachweisung 
im JIU erstattenden Berichte aufgetragen • 

.Lattclugericht /if' ZRB. Wien, Abt. 49, 
am 2.f1. 1929. 

Dr. Johann Glilck 

Ftlr die Richtigkeit der Ausfertigung: 

Der Kandeileiter: Müller, K.Z.-Dif'. 

Äti{IHCAIGgeft Gm. B.fl. 1929. 
Im. PftifttJwgmgißet' eltlfetrtJgft..' 
Im. Pftiat'IHg'fWOiol&oll 10 E 100/29 atlf8'M"kl. 

2.f1. 1929. Huber, Vollm.-B. 
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FoTrlerungseukution und Exekution tJuf tJJ&dere V mnögmBrechte 
nicht tJn1aängig.1 

2.f1. 1929. Ltmg, Kei.-Dir. 

Anmerkungen zum Beispiel XXIIfa: 

• Siebe Anmerkungen zum Beispiel XVIIH. - 1 Siebe § 10, 
Abs. 4 AO.; die hier geltendgemachte Forderung genießt kein Vorrecht. 
-'Falls zur Zeitder ErledigungdesAntrages die Eröffnung desAus
gleicbsverfabrens bereits bekannt ist, und § 10, Abs. 4 AO. nicht zur An
wendungkommt,wärederAntragabzuweisen(§10AO.,I10KO.).Wenn 
nach Bewilligung der Exekution, aber vor dem Vollzuge derselben, 
die Eröffnung des Ausgleicbs-(Konkurs-)Verfabrens bekannt wird, 
ist der Vollzug der Exekution zu unterlassen. Das Vollstreckungs
organ bat bierüber einen kurzen Bericht zu erstatten, von welobem 
der betreibende Gläubiger zu verständigen ist.- 1 Unter dieser Zahl 
erliegt das Pfindungsprotokoll. In diesem ist die Eröffnung des 
Ausgleichs- oder Konkursverfahrens unter Angabe der Geschäfts
zahl des Ausgleichs-, bzw. Konkursgerichtes und des Tages der Er
öffnung anzufilhren, ebenso das Ende des Ausgleichs-, bzw. Konkurs
verfahrens (Einstellung oder Beendigung). Im Raume des Pfindungs
protokolles filr Vermerke ist die Einstellung der Exekution nach 
§ 39/2 EO., § 10 AO., oder die Einstellungdes Verwertungsverfahrens 
nach § 12 AO. und die Löscbung nach 1 12 AO. (bzw. §§ 10, 12 
KO.). anzugeben. - t Beim Exekutionsgerichte Wien besteht 
folgende Praxis: 

Bei Pfandrecbten, welche nach Eröffnung des Konkurs-(Aus
gleicbs- )Verfahrens erworben wurden, ist die Exekution entweder 
über Parteienantrag oder von Amts wegen gemäß § 39, Z. 2 EO. ein· 
zustellen. Der Einstellung bat eine Einvernehmung der betreibenden 
Partei voranzugehen. 

- 1 Die Ausgleichs-, bzw. Konkursedikte und die damit im Zu
sammenhang stehenden, vom Ausgleichs-, bzw. Konkursgerichte 
einlangenden Aktenstücke gehören nicht zum Exekutionsakte, 
sondern werden im Ne-Register eingetragen und als besonderer Akt 
geführt. Von allen Erledigungen, die in diesem N c-Akte erfolgen, 
sind Ausfertigungen zum Exekutionsakte zu nehmen. - • Das 
Ausgleichs-, bzw. Konkursedikt soll den Tag des Anseblages an der 
Gerichtstafel enthalten, und zwar mit Rflcksicbt •uf die Bestim· 
mungen des § 7 AO., 1 2 KO. - 7 Diese Anmerkungen sind not· 
wendig, um sowohl bei der Erledigung der Exekutionsakten, als auch 
beim Vollzuge der Exekutionen das bestehende Ausgleichs-, bzw. 
Konkursverfahren, berücksichtigen zu können. - • Notwendig, da 
das Ausgleichs-, bzw. Konkursverfahren auch auf andere Exeku
tionsarten Einfluß bat. 
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XXIIfb. 
Fahmlsexekutlon, Ausgleichsverfahren, Einstellung des Ver
wertungsverlahrens nach 112 AO. und LUschung des Pfandrechtes 

nach 112 AO.• 
22 E 660/29 

Eifl!lmtgltJBrmM'k. 1 

An dM E~~~ekutioMgericM Wien, Abt. XXII. 
Betreibende Partei: Jo.ej Fwillll, KaujmMm, Wien XV, (hugtu•e Nf'. 2, 
t7erif'eCM& dtwch: Df'. Georg Mülal, BeclatBGMH.IZt, Wien VI, Kungaue 

Nf'.1. 
Verpflichtete Partei: Moritl Koln, KaujmMm, Wien VI, .Jlilkf'gat•e 

Nf'. 26, 
wegen 8 600 •· A. 

2facb, 1 Rubrik, 2 Beilagen • 
.A uj Gnmd du t10Zlmeckbonm Urlftlel du Buif'bgericldu Neu· 

12 0 2140/28 • 
bou t10m 19.f8. 1928 3 , Beilage A, bet.mtrage tel mat~gell A 

ZalaZUfl!l duf'Ch meitaM m« Origitaalt10UmaclC t10m 1.f8. 1926, Bei-
loge B, augewie1enen V erirelef' dM taacllllfelerade B 

Exekutionabewilligung: 
Auf Grund de• Urlftlel du Bellif'klgeritlldu Neubeau t10M 19.f8. 

12 0 2140/28 • . 
1928--3 -, wird der betreibenden Partei J01ej Ft~ell, Kauj-

mMm, Wien XV, Gcugal•e Nf'. 2, ~ dtwch Df'. G«Wg MW, 
Bec1atBMMDaU, Wien VI, Kunga•e Nf'.1, wider die verpflichtete 
Partei Mon. Koh, Kaujt~~Mm, Wien VI, Mill«'gtuH Nf', 26, nr 
Hereinbringong der vollstreckbaren Forderung von 8 600 ltJmC 
7% Zitauta t10fA 1.f7. 1928, 8 34,60 Prozeßkoaten und der Kosten 
dieses Ansuchens die Exekution mittels Pfändung, Verwahrung und 
Verkauf der in der Gewahrsame der verpflichteten Partei in deren 
Wohnung und Geschiftalokal befindlichen beweglichen Sachen jeder 
Art und der im § 296 EO. angefflhrten Papiere und Einlagebflcher 
bewilligt. 

Die Eukution tDOUe ohe Aftmelden tiOt"ffettOMmett wm.feft. 
Als Exekutionsgericht bat das EukutionlgericM Wieft einzu

schreiten. 
An Kosten werden verzeichnet ....... . 
Berechnungsgrundlage nach § 15 RAT ....•.... 

Jo1ej Ft~ehl duf'Ch Df'. Georg .Jlülal 

B. 
BetlliZUge. 8t. Ko"_ 8 10,60. 

2./1. 1929. Df'. KtMm' 

ZV.: B. 1, 2. Beiden Teilen, dem VerpjUcACeCM& mit 8clnjtlatl bri 
VomaAme. 
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Vttrkauf an Orc und Bu'UtJ, Po..W 1. 

4.fi. I929. 

Verateigerungsedikt: 

22 E 660/291 
s 

Dr. Kt&OtT 

22 Jj] 660/29 
3 

Tag: 4.f2. I929. 
Stunde: 9 Uhr ~·· 
Ort: VI, .Millergat•e Nf'. 26. 
Gegenstände: I Kmletu. 

4.fi. I929. Ko1&l, VoUm.-0. 

22 Ne II0/29 22 E 660/29 
BuchlufJ: --3-- 4 -

In dn E:ukuüomsach6 Josef FvcAI gegm .Mon. Kok tiiiJfflft 

8 500 s . .A., 22 E 660/29, tllif'd diJB tml&dtagige VertHrltMigiWf'/aAret~ 
gemä/J § I2 .AO. eift.gfJBUZU. IM Pat'teiflft t11erdera wrlftitwHgt. dafJ li4 
biml.m 14 Ta,gm Ag. ftacl&evtlle&lm laaiHm, da/J SAr Pf~ wM 
umer § I2 .AO. fälU, tllidrigflftl ftach recW.kf'äftigflf' B~ du 
.A utg'leicAitJflf'jahf'flftl ihf' Pfadrecld ol&M tlleitflf'fJ V fJf'ftfll&mtmg vtld 
V ttrstätwligung VOta A mtl tllfJ!Iflft gelöscht 'IDfJf't.lfJft tllif'd. 

8.JI. I929. 
Dr. Knorr 

Für die Richtigkeit der Ausfertigung: 
Der Kanzleileiter: Lorag, Kei.·Dir. 

Siehe PfändungsregiBter. 
22 E 660/29 

6 

Stempel 

2I.f4. I929. 

Pfindungsprotokoll. 
Exekutionsgericht W im. 

Gleichzeitig mit E ....•. 

Dr. Kt&OtT 

22 E 660/29 
2 

Exekution zur Hereinbringung (zur Sicherung). 
Ort und Zeit der Pfändung: Wiflft VI, .Millergatse 

Nr. 26 
am 2.fi. I929. Beginn 8 Uhr ttOf'Dlittags. 

Betr. Partei: Josej Fuchl, Wim XV,) ~ fliemand 
GMgatae N r. 2 tar sie 

durch Df'. Georg .Mü1&l, Wim VI, an· " 
Kurzga~se Nr. I wesend 

V erpfl. Partei : M orite K ohn persötaUcA 
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Exekut.-Titel: U rtftZ du Buir'ksgeriohtu N tJUbou 
vom 19.f8. 1928, 12 0 2140/28/3 

Vollstrookb. Ford.: S 600 s. Ngb. 
Zustellung an Verpß. zu eig~men Handen 
~ Beschäftigung: Kaufmo.flln (Möbel1&äftdler) 
cf Gattin Marie, geborene Magu 
c:: - Kinder- Jahre alt. 

>~ - Hausgehilfe. 
Wohnung: 1 Zimmet:. 1 Kabinett, 1 Küche, 

~ -Vorzimmer. 
Geschäftslokal: Räumlichkeit 1. 

(Die Verwahrung wurde nicht angemeldet 
mangels beigestellter Beförderungsmittel nicht 

vollzogen. 
Der Verpflichtete zahltezuHanden ......... . 

S .......• und erhielt hierüber eine Bestätigung laut 
Postaufgabeaehein vom ...... 192 ... an ........ . 
s ........ . 

An Bargeld wurde abgenommen S ........ ) 

Raum für Ver
merke 

Verkauf 
4.f1. 1929, 
Dr. Knorr. 

§ 12 AO. 
eingesteUt. 
8.f1. 1929, 
Dr. K'OOTT. 

Gelöscht 
(,q 12 AO.) 
21.j4. 1929, 

Dr. Knorr. 

Von den vorgefundenen Gegenständen wurden ausgeschieden: 
a) als unentbehrlich: 2 Betten, 2 Kästen, 2 Sessel, 1 Tisch, 1 Uhr, 

die notwendigen Kleider, Wäsche, Schuhe, Küchengeräte. 
b) als Liegenschaftszubehör: .f. 

Für den Verkauf in der Auktionshalle geeignet PZ . . f. 
Raum für Bemerkungen über die Verwahrung und politische 

Pfandrechte: .f. 
Zehrgeld S. . . . . . Ganggeld S ...... wurden (von der ..... . 

Partei bezahlt) sind einzuheben. 
Protokollstempel von der ....... . Partei . . . . . . nicht bei-

gebracht. 
( Kostennote beigelegt. 
Kosten ...... ) 

Pfändungsregister. Ende der Amtshandlung 8 Uhr 30 Min. 
tmmittags. K .., V U B o, .. , o str.- . 

Zugunsten der vollstreckbaren Forderung der be
treibenden Partei werden nachstehend verzeichnete 

Gegenstände gepfändet 

Voraua-
Poat- Stück· Verzeichnung und Beschreibung aichutcb Anmerkung 
7.abl zahl der Gegenatilnde erztelbarer 

Erlös I Kredem aus Eichenhou, 
1 1 reich geschmc.t, mit Perl- 600 s 

mutter eingelegt 
HELLER, Aktenmuster lll. S7 
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22 Ne 110/29 
Laut BuchluP des Landugmchtu Wien für ZRS. 110m 7.J1. 1929 

Ba 10/29 daB Augleic1uHJerfahrtm eröffnet. 
8.J1. 1929. Kolal, Vou.tr.-B. 

Laut Buchlup des Landugerichtu Wien für ZBB. wm 20./4. 
1929 Ba 10/29 iBt daB Augleicla.Bwrfahren butadet. 

21.J4. 1929. Kohl, VoUBtr.-B. 

Ba 10/29 22 Ne 110/29 
Eingangsvermerk des 1 --1--
E:ukutiomgerichtes. 

Eröffnung dea Auagleichaverfahrena. 
Auf Antrag dea Schuldners Moril: Kolm, KaufmanD, Wien VI, 

Millergasse Nr. 26, wird gemäß § 1 AO. das Ausgleichsverfahren er
öffnet. 

Zum Ausgleichskommisair wird Landugericldtwat Dr. Josef Merl 
des Landugmchtu Wien für ZBB., zum Auagleichaverwalter Dr. F~ 
Brust, RechtBaftwe&U, Wien I, T~lalat&ben Nr. 4, bestellt. 

Die Gläubiger werden aufgefordert,. ihre Forderungen bis 1./3. 
1929 beim Landugerichte Wien für ZBB. anzumelden. 

Die Ausgleichstagsatzung wird bei dem gefertigten Gerichte 
fiir den 

16.J3. 1929, vonn.ittaga 11 Uhr, Zimmer Nr. 40, 
anberaumt. 

Die Eröffnung des Auagleicbsverfahrena ist in dem vom E:u
kutiomgmchte Wien als Exekutionsgericht gegen den Schuldner auf
genommenen Pfändungsprotokolle unter Angabe des Tages der 
Eröffnung des ·Auagleicbsverfabrena anzumerken. 

Der Ausgleichsverwalter wird beauftragt, riM Woche t10r der 
Ausgleichatagaat.tu.ng gemäß § 31 AO. zu berichten. 

Zur Sicherung des Vermögena verf1lgt das Gericht: 
1. Dem Schuldner wird auf die Dauer dea Auagleicbsverfahrena 

verboten, über sein Vermögen ohne Zustimmung dea Auagleicbsver
waltera zu verfügen. 

2. Dem Auagleichaverwalter wird die eheste Inventur und 
Schätzung und deren Nachweisung im zu erstattenden Berichte auf
getragen. 

Landesgericht Wien für ZBB., Abt. 49, am 7.J1. 1929. 
Dr. Joaef Merl 

Für die Richtigkeit der Ausfertigung: 
Der Kanzleileiter: Braun, Krl.-Dir. 

Angeschlagen am 7.f1. 1929. 

Im Pfändungsregister eingetragen. 
8.J1. 1929. Kohl, Vollatr . ..Q. 
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IM PftiftdvrtgrproltikoU. SB B 660/19 Gt&gnNrlcl. BM&BI 7mtu 
B~ Gt&Acltagig. 8.f1. 1929. Blov, AMtlral 

Beee1&1ufJ: 
Ba 10/29 SB Ne 110/29 

2 

AugLricuatJCTae .Mon. Kolln, Kn/MtlftR, Wien VI, .Mi'IUrgaB1e 
Nr.S6. 

Du Bze~ericW Wien wird eraucW, tt. 22 B 660/29 da• 
VtJf'tiJerltmgltHirftJ1wtJn genuJ/1 § 12 AO. ftuulltJJUn. 
~ Wien fii" ZBB., Abi. 49, GM 7.f1. 1919. 

Dr. Josef Merl 

Fiir die Richtigkeit der Ausfertigung: 

Der Kanaleileiter: Brnn, K.Z.-Dir. 

B. 
!2 Ne 110/29 

3 

In dtJr BzelcuUouiGCTae 22 B 660/29 trird iM Btnn. du BACitlulu 
du .LatadugericWH Wien für ZBB. t.IOM 7.f1. 1929, Ba 10/29, dal 
V ~lfHir/tJiwtm gtrmii./1 § 12 .AO. fttlgui#JIU. 

Die ParleitJn tllerdeta ~. da/1 litJ bitMHn 14 Pagen Ag. 
tWJCltutDfJilen laoben, tla/1 ihr PfafttlrtJcW Mclll ttnter § 12 AO. fällt, 
'flri4rig#JM nach rtJCWIImiftiger BHftdigtmg du Augleic"'fHHr/allm&~ 
ür Pft1AtdrecW obe tDtlilm V erneTIMtM~g utad V erlltindigtmg wn A Mll· 

wegen gclölcW tllerdeta wird. 8.f1. 1919. Dr. KtiMT 

ZV.: B. 1, s: Beitltm 'l!cilft; 3. n 22 B 660/29. 

Ba 10/29 2! Ne 110JS9 
10 4 

Beendigung des Ausgleichsverfahrens: 

Der Beschluß Ba ~/29 , womit der Ausgleich des Schuldners 

.Mon. Kok, Knf",.,.,., Wien VI, .Miu.rgaBH Nr. 26, gerichtlich 
beatitigt wurde, ist rechtskriftig. 

Das Ausgleiohaverfabren wird fllr beendet erklirt. 
Alle die freie V erfllgung des Schuldners beschränkenden Maß

nahmen werden aufgehoben. 
Der Ausgleichsverwalter Dr. FrMUS Brul, &c"'-"waU, Wien I, 

'l!uc~ Nr. 4, wird seines Amtes enthoben. 
Die Anmerkung der Eröffnung des Ausgleichsverfahrens ist vom 

Bz.'kutionlgericW#J Wien als Exekutionsgericht mit der Angabe, daß 
der Ausgleich beendigt wnrde, im Pfändungsprotokolle zu löschen. 

37° 
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Das Ansgleichaedikt ist von der Gerichtetafel abzunehmen • 
.I..tmdugericht Wien für ZRB., .Abt. 49, am 20./4. 1929. 

Dr. Josef Merl 

Für die Richtigkeit der Ausfertigung: 
Der Kanzleileiter: Braun, Kel.-Dir. 

Anmerkungen zum Beispiel XXII/b: 
• Siehe die Anmerkungen zu den Beispielen XVII ff. und ins-

besondere zu XXIIfa. · 
Bezüglich der Anwendung des § 12 AO., bzw. § 12 KO. und ihre 

Auswirkung auf das Exekutionsverfahren, besteht bei dem Exe
kutionsgerichte Wien folgende Praxis: 

Die Tatsache der Eröffnung des Konkurs- (Ausgleichs- )Verfahrens 
rechtfertigt nicht die Unterbrechung des normalen Verlaufes des 
Exekutionsverfahrens. 

Anträge auf Bewilligung eines Verwertungsverfahrens sind, un
geachtet der Eröffnung des Konkurs- (Ausgleichs-)Verfahrens und 
ohne Untersuchung, ob es sich um ein unter § 12 KO. bezw. AO. 
fallendes Absonderungsrecht handelt, zu bewilligen. 

Eine Einstellung des Verwertungsverfahrens erfolgt nur auf 
Ersuchen des Konkurs- (Ausgleichs-) Kommissärs oder auf Antrag 
des Masse- (Ausgleichs-) Verwalters. 

Das Ersuchen um Einstellung des Verwertungsverfahrens hat 
die Exekutionssachen anzuführen, in welchen die Einstellung begehrt 
wird. 

Einem Ersuchen des Konkurs-( Ausgleichs- )gerichtes um Ein
stellung des Verwertungsverfahrens ist ferner keine Folge zu geben, 
wenn die Durchführung des Ersuchens unmöglich ist, z. B. weil ein 
Verwertungsverfahren überhaupt nicht anhängig ist. 

Das Ersuchen des Konkurs- (Ausgleichs- )Gerichtes ist kein Rechte
hilfeersuchen. 

Das Exekutionsgericht hat das Vorliegen der Vora11886tzungen 
selbst zu prüfen und wenn diese nicht gegeben sind, das Ersuchen 
abzulehnen. In zweifelhaften Fällen hat der Entscheidung die Ein
vernehmung der Parteien voranzugehen. 

Bei Fahrnisexekutionen ist den Einstellungsbeschlüssen in Aus
gleichsfällen beizufügen, daß im Falle der Beendigung des Ausgleiches 
das Pfandrecht ohne weitere Einvernehmung und Verständigung 
der Parteien gelöscht werden wird. 

Stellt der Masse- (Ausgleichs-)Verwalter den Antrag auf Ein
stellung eines Verwertungsverfahrens, so ist darüber nach Anhörung 
des betreibenden Gläubigers zu entscl1eiden. 

Der Beschluß auf Einstellung des Verwertungsverfahrens ist 
den Parteien zuzustellen und im Pfändungsprotokolle ersichtlich 
zu machen. 

Die Meistboteverteilung ist, ungeachtet des Konkurs- (Aus
gleichs- )Verfahrens, durchzufßhren. 
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Pfandreehte, in denen das Verwertungsverfahren nach § 12 
KO. bezw. AO. eingestellt wurde, sind nur über Anmelden zu berück
sichtigen, aber dann für die Verteilung als aufrecht bestehend anzu
nehmen. 

Das gleiche gilt von den unter § 12 KO. bezw. AO. fallenden 
Pfandreehten, bei denen das Verwertungsverfahren nicht eingestellt 
wurde. Letztere bedürfen keiner Anmeldung. 

Nicht die Zuweisung, aondern lediglich die Ausfolgung eines auf 
ein unter § 12 AO. fallendes Pfandrecht zugewiesenen Erlöses ist 
bis zur Beendigung der Einstellung des Ausgleichsverfahrens gehemmt. 
Ob es sich um ein aolches Pfandrecht handelt, ist bei der ?tleistbots
verteilungstagsatzung festzustellen, wenn dies früher noch nicht 
geschehen ist. 

Wird das Ausgleichsverfahren beendet, ao ist der auf ein aolches 
Pfandrecht fallende Betrag erst auf Antrag nach Befragung der 
Gegenseite auazufolgen. 

Die Frist des § 256, Abs. 2 EO" ist nur im Falle der Einstellung 
des Verwertungsverfahrens nach § 12 KO. bezw. AO. bis zum Ab
laufe des Tages gehemmt, an dem der Beschluß über die Aufbebung 
des Konkurses oder die Einstellung des Ausgleichsverfahrens rechts
kräftig geworden ist. 

Nach Beendigung des Ausgleichsverfahrens sind die unter§ 12 AO. 
fallenden Pfandrechte im Pfändungsprotokolle von Amts wegen zu 
löschen, und zwar, falls das Verwertungsverfahren gemäß § 12 AO. 
nicht rechtskräftig eingestellt ist, nach Vernehmung der Parteien. 
Die Vernehmung der Parteien erfolgt in der Form eines BeschlU88e8, 
demzufolge die betreibenden Gläubiger aufgefordert werden, binnen 
einer gewissen Frist zu bescheinigen, daß ihre Pfandrechte nicht 
unter § 12 AO. fallen, widrigans das Pfandrecht gelöecht und 
der Verzicht auf Beschlußausfertigung und Rekurs angenommen 
wird. 

Die Verwahrung ist zu bewilligen und durchzuführen: 
a) bei privilegierten Forderungen wAhrend des Ausgleichsver

fahrens; 
b) in allen Fällen, in welchen es sich um Pfandrechte nach § 11 

AO. bzw. KO. handelt; 
c) in allen Fällen, in denen es sich um Pfandrechte nach § 12 

AO. be~. KO. handelt, wenn eine Einstellung des Verwertungs
verfahrens nicht erfolgt_ ist; 

d) schließlich auch in jenen Fällen, in denen bei § 12 AO. 
bezw. KO. Pfandreehten eine Einstellung des Verwertungsverfahrens 
stattgefunden hat. 

Die Verwahrung ist, ungeachtet einer Aufschiebung der zwangs
weisen Veräußerung oder bei Einstellung des Verwertungsverfahrens 
nach § 12 AO. bezw. KO. zu bewilligen bezw. eine schon bewilligte 
durchzuführen. Bei ·der Durchführung einer aolchen Verwahrung 
wird das Vollstreckungaorgan sich mit dem Ausgleichs- oder Konkurs-
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masseverwalter ins Einvernehmen setzen; ea besteht kein Anstand, 
den Ausgleichsverwalter seHNst zum Verwahrer zu bestellen. 

1 Zu dieser Geaehiftuahl wurde du Pfändungsprotokoll auf
genommen; siehe Anm. 5 bei Beispiel XVIII. 

XXIIfe. 

Fabrnlsexekutlon, A.usgleiehsverfahren, Durehlllhrong der 
Exekution, Verftlgungen tlber den Erlfis naeh 112 A.O. • 

22 B 1660/28 
EingtmgBtJef'mM'"· 1 

An d68 EuhUomgericM Wien, Abt. XX. 
Betreibende Partei: p""".. Welp, Wien XIII, B~GIIBtl Nr. 4, 
t•erlreten tluf'Cll: Dr. Kar& Blum, BecAtltJmDGU, Wien XIII, Am PlGU 

Nr. 3; 
Verpflichtete Partei: JollGnn Gab&w, KtJU/fnann, WW. IX, KoUn

gtJIIBe Nr. 14, 
wegen 8 21'16 •· Ngb. 

2fach, 1 Rubrik, 2 Beilagen. 
Avj Grund du roUatrec"bGrm Urteilu tU. Buirbgericl&tea Joaej-

100 2100/28 
A attJdt rom 29./11. 1928 3 -, BeilAge A, hotatnlge toA ~ 

Zalllung dvffA meinen mit Origint.llvoRmacM rom 10./10. 1926, Bei
B Iage B, t.IVBfltltDiumm V mreter, die fUICMteMtade 

E :~edvtionabtlwiUigung: 

Auf Grund du UrlriZu tU. Buirbgericl&tea JoujattJdt rom 29./11. 

10 o 2100/28 _.....~ d be 'be de P • ..., w: p K I 1928, 3 , wuu er tre1 n n arte1 .&>rtlfU el , au -

matm, Wien XIII, 8~tJIIBtl Nr. 4, t1et'tretM dtwcA Dr. KM& Blum, 
RechtaanwGU, Wien XIII, Am PlGU Nr. 3, wider die verpOiehtete 
Partei JollGnn Gab&w, Wien IX, KolifagtJIIBe Nr. 14, zur Htareinbrin· 
gung der vollstreckbaren Forderung von 8 21'16 BDmt 7% Zinaen fllbm 

22./2. 1928, 8 8'1,68 Prozeßkoeten und der Kosten dieeee Anauohena 
die Exekution durch Pfändung, Verwahrung und Verkauf der in der 
Gewahrsame der verpOiehteten Partei in deren Wohnung und Get 
schiftelokal befindliehen beweglichen Sachen jeder Art und der im 
§ 296 EO. angefflhrten Papiere und Einlagebdeher, bewilligt. 

Die Exekution ist übtlf' Anmelden und Intervention n voll
ziehen. 

Ale Exekutionegerieht hat d68 Euhtioug61WM Wien ein
zueehreiten. 

An Koeten werden verzeichnet ........ . 
Bereehnuo.gegrundlage nach § 15 RAT .••...... 

p""".. WelP dtlf'C1a Dr. Karl Bhlm 
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B. 
BMUigl. 8,. Koßen 8 63, 76. 

16.f1. 1919. Dr. K'MtT 

ZV.: BeitJM T.U., dem Verp~ W 'VOf'IICIAtiWI. 

SO B 1660/281 
S 

SO B 1660/S8 

Verl&avf '"' OrC ud 8Ctille PZ.1; 3 
Komm 8 37,16. 

1.f2. 1929. Dr. K'MtT 

Versteigerungeedikt: 
Tag: 22.J2. 1929. 
Stunde: 3 Ulr tiGClmiUclg•. 
Ort: IX, KoUflgatH Nr. 14. 
Gegenatinde: .Atdomolril. 

1.fl. 1929. 

~ wrlfchwUgeR/ 

Versteigerungeedikt: 

20 B 1660/18 
4 

Koll, VoUIW.-B. 

Am 22.fl. 19S9, tiGClmittap 3 Uhr, werden in WW. IX, KoUR· 
fGIN Nr.14, folgende Gegenatinde: 1 .Atdomolril, 6ftentlieh ver
steigert. Mit der Aufforderung liUID Bieten wird erat eine halbe 
Stunde nach dem vontehend angeordneten Termine begonnen werden; 
wihrend dieaer Zeit können die Gegenatinde beaiohtigt werden. 

B~gerioht WW., Ab&. XX, a. 1.fl. 1919. 

Koll, Volldr.-B. 

DM Komm der ~ PtJrift tHr'Wieft ü 8 37,16 bmimmt 
B•hUougerloht WiM, .AW. XX, a. 1.JS. 1919. 

Dr. Knorr 

Filr die Richtigkeit der Auafertigung: 

Der Kanzleileiter: Batler, Jül •. JJir. 

SO B 1660/28 
6 

Protokoll tlber die 6ffentliche Vereteigerung von 
beweglichen Sachen, 

aufgenom~en vom B:ukuUGMgeriohte WW..., am S2.JB.1919 
in WW. IX, Kolitagaae Nr. 14. 
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Anwesende Gerichtspersonen: 
Vollstreckungsorgan KarZ Kohl, 
Schätzmeister Fra;n,z Krau, Wien Xlll, LaiMer8traPe Nr. 60. 

Rechtssache: 
Betr. Partei Franz WeiP } für sie 1 
vertreten durch Dr. Karl Blum an· l 
verpfl. Partei Joha1m Gabler wesend " penönUch 
wegen S 21'15,-. 

20 E 1650/28 
Der Verkauf wurde bewilligt mit Beschluß, GZ. 3 • 

Aufruf der Versteigerung um 3 Uhr nachmittags. 
Das Vollstreckungsorgan gibt bekannt, daß bei der Versteigerung 

nur Anbote berücksichtigt werden, die wenigstens ein Drittel des 
Ausrufspreises erreichen und daß die Gold- und Silbersachen nicht 
unter dem Metallwert zugeschlagen werden. 

Das Vollstreckungsorgan fordert um 3 Uhr 30 Min. nachmittags 
zum Bieten auf. Es werden folgende Meistbote abgegeben: 

Postz.des Schäl· Geringste. 
PfAndunRS· zunpwert Gebot Meistbot protokoll es Bezeichnung (Ausrufs- (MetaU· Kiufer 

20E des Gegenstandes preis) wert) 
16SOf28 II ltr 8 ltr 8 IR 

1 1 Automobil, 22831- '161 - 761 - Ff'MI,Z Mohr, 

Mercedes ohne Beruf, 

Nr. 6450, in 

Type1Uichein Wien XIII, 

Nr. 463 Bt. V eilgasle 
Nr. 8 

Schluß der Versteigerung um 4 Uhr nachmittags. 
Der Versteigerungserlös beträgt ......................• S 761,-

Hieraus werden berichtigt: 

Der Protokollstempel ..................... S 1,50 
Stempel nach Skala 111 .................. " 15,30 
Zebr-, Ganggeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 3,24 

Zusammen S 20,04 

Zur Deckung der Kosten der Schätzung, 
der Versteigerung (und der im beiliegenden 
Verzeichnisse angeführten Kosten der betrei
benden Partei) wurde zurückbebalten ein Be-
trag von ................................ S 5,-

Der nach Abzug dieser Beträge verblei-
bende Betrag von . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 7 35,9g 
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(1. wurde dem Vertreter der betreibenden Partei ............ . 
zur teilweisen Befriedigung des vollstreckbaren Anspruches samt 
Nebengebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . (lant des vorgelegten Postauf. 
gabeacheines ....... ) ausgefolgt, waa dieser durch seine Unterschrift 
beatitigt:) 

II. wurde der V6Na1af'UtagBabteilug beim Laftdugmclate fiif' ZR8. 
in Wien laut PoBtf'uepiBBe du PoBtamtu Wien XIII/80 Nf'. 4340 
übef'Bendet. 

Der Schätzmeister beansprucht eine Gebilhr von 8 10 (8 6 
wuf'dm rom V erpftielateten Bofori buaAU). 

Kolal, VoU.W.-0. 

KMaileibmclat: .AdminiatraUw. P/Gflilf'eclat .f. PfMtdwet.e Buclaf'ei· 

btmg .J. 26.J2. 1929. Bauw, K.Z.·Dif'. 

EitagatagBWI'fiUJf'k • 

.An daB Eukutiomgericlat Wien, .Abt. XX. 

20 E 1660/28 
6 

Die anlaef' übef'wiuet&M 8 7 35,96 wunlm in der Rubrik: Ff'tlfU 
Wei/l gegen Jolaann Gablet-, 440/29 EG., in Empftmg genommen. 

V6Na1at"UtagBabteilung beim LatuJugericlatd fiif' ZR8. in Wien, 

am 24.J2. 1929. L .. 8. Lielamann 

20 E 1650/28 
Zuweisung des Verkaufaerlöses. 1 

Betreibende Partei: F't'tJIM Wei/l, Kaufmann, Wien XIII, 8~ae 
Nf'. 4, ~ dtwcla: Dr. KtWl Blum, ReclatBaftwaU, Wien XIII, 
.Am Plaü Nf'. 3. 

Verpflichtete Partei: Jolaann Gablef', Wien IX, KoU~ Nf'. 14, 
wegen 8 2175 B. Ngb. 

Der Verkauf des am 22./2. 1929 versteigerten, im Pfindu.nga-
20 E 1660/28 

protokolle 2 unter Postzahl 1 angeführten .A tafolnobilel 

hat einen Erlös von • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 761,
ergeben. 

Dievon werden abgezogen: 
Der Protokollatempel ..•............................. S 1,60 
Stempel nach Skala 111 •............................ " 16,30 
Die Kosten der Schitzung in dem hiemit festgesetzten Be-

trage von •...................................... " 10,-
Die Kosten des Verkaufes im Iestgesetzen Betrage von ..•• " 3,24 

Zusammen . . . . . . . . . . . S 30,04 
Daher bleibt zuzuweilen der Betrag von ............... " '130,96 
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Diuer Betrag wird der betr~ Pami auf AbiiChlag iArer 
voll8triJCkbtJr'"' Forderung tJU8 dem Umik du Buirbgericl&tu JOBef· 

10 0 2100/28 
Btadt vom 29./11. 1928, 3 , im Betrage VOfl. 8 2175 BtJml 

7% Zinsen vom 22.f2. 1928 bi8 22.J2. 1929, 8 87,68, 8 63,76, 8 37,16 
zugewiuen. 

RiedureA Bitall die Zinsen vom 22.f2. 1928 bi8 22.f2. 
1929 VOft,....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 162,26 
utad die Koaten VOfl. .ruaammen . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . " 178,69 
und vom KGpittJl VOfl. 8 2175 der Teilbetrag w. ........ " 400,12 
bericl&tigt. 

Da jedoch nfolge BucMuau du Ltmdugericl&tu Wien für ZRB. 
vom 15.f2. 1929, Ba 136/29, über dtJB Vermögen du Verpflicl&tetlm 
dtJB A UBgkich.BtJerftlhren eröiJ'I&d Wtl.f'de und dtJB am 24./1. 1929 mDOTIHme 
PftJtadTIJCI&t du betr~ GläubigerB ~ § 12 AO. fäiU, tDird mit 
der tJberweiaung du Erlösu erBt tNJCh riJCiltBkräfUger EinsteUung du 
AUBgltJicABtJerftlhrem utad auf Atam.rg der ~ PtarWi t1CW· 
gegangen wflf't.ffm. 

Die Vert.DtJhrtmgatJbteiltmg beim Ltmdugericltte Wien fii.r ZRB. 
wird Gngetlliuen, tJUB dem~ der Rubrik: Ff'MIJI WeiP gegen Joltmm 
Gabler 440/29 EG. er'Ueglmdlm Betrage VOfl. ••••••••••••• 8 135,96 

1. an dm BaohfH!f'Btäftdigen F'rMY KraUB, Wien XIII, 
Lainzeratrape Nr. 60, die re1tUche Gebühr w. . . . . . . . . . . . " 5,
eu über1fmdlm. 

Der rutliche Betrag VOfl. •••••••••••••••••••••••••• 8 730,96 
tJerbkibt unter obiger Rubrik bi8 auf BeifltwMJitige Ag. V erfii.gung fH!f'· 

wahrt. 28./2. 1929. Dr. K'"'" 

ZV.: B. 1. Vertreter du betr~ Gläubigers; 2. Verpflicl&tetlm; 
3. BaohfH!f'riätadigen Frau Kf'aUB; 4. Vtwt.DtlhrtmgstJbteilvng; 
6. Landugericl&t Wien /ii.f' ZRS. 11t1. So. 136/29. 

Protokoll: 
20 E 1660/28 

8 

aufgenommen vom Eukutiomgerichte Wien, Abt. XX, am 30./6.1929. 
Gegenwärtig: Buif'ksri.cl&ttw Dr. K'"'". 
Gegenstand: Eukutionsaaohe Ff'MIJI WeiP gegen JoltaAn Gabkf' wegen 

8 2115 '· A. 
Beginn : 9 Uhr VOf'mittags. 

E1 er1cAeint der Verpflicl&tete Jo'lw.mt. Gabkf' utad gibC on: 
Das mit Buc'AluP de8 Landugmol&tu Wien fii.7' ZBB. vom 1o.f2. 

Ba 135/29 
1929, ·--1-, über mein Vermögen eröffnete AugleicABwr'faAren 

8a136f29 
wurde mit Buc'Alup vom 27.f6. 1929, 24 (der mit dtw BeclltBlwaft 

tJeraehfme Buc'Alup wurde wrgtwieBen utad tNJCh EinsioAtnalme lltl.· 
riickgtBttlU), f'IJCI&tlk-räftig ~ erklärl. 
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Ich b«Jtatrage dulaalb, mir dM VerluJvf•erlö• w. 8 130,96 au-
nfolgett. • 

8cltlufl: 9 Uhr 16 .MtnvleR. 

Dr.KMJT 
B. 

E.-Form.143 mtl Sclrijtloü: Dem Verlreler dea ~ Glät&-

bigera, Frid 3 Tage. 30./6. 1929. Dr. KMrr 
Kal.: 8.f1. 1929. 

SO B 1660/28 
A~k 8.f1. 1929: 9 

KeiM .Ävflenmg du ~ Gldvbtgerl eitagelt:Mtge; ZvdeUtmg 

~· 

B. 

Dr. K Mrr 

20 B 1660/28 
10 

Betreibende Partei: Frau Weifl. 
Verpflichtete Partei: JolcMMt Gab,_., 

wegen 8 2116 •· .A. 
Da dGI über dM V~ dea JolttvitA Gtlbkr erölf'INie .Au

gleic1tawrfa1aren I'Ujolge Beaclalvuu dea Ltmdugericlfu Wiett fw ZBS. 
Ba 136/29 

vom 21./6. 1929, 24 , recllilmi/Ug beMt.W ti11Wde, erlciU die 

VeraHJhrugaabtffivtag beim Ltmdugericlle Wiett Jir ZBS. dM .A•J· 
trag, dM tHIIer der Bul>rik: Ff'MI6 Wei/l gegen JolttvitA Gtlbkr, 440/29 
EG., erUegetw~Mt BetnJg w. 8 130,96 (a~ei/lig SclUUwg 
14/ 100) dem VerpjUc,.,_ JolcMMt ~. KtJV/'II&tJft8, Wiett IX, 
KoUngGBae Nr. 14, "" ibenlleilen. 

10.f1. 1929. Dr. KMrT 

ZV.: B. 1, 2. Beiden Teilft; 3. VertiHIA""'9aableiltMig. 

Stempel 

PfAnd ungaprotokoll. 
Exekuticmagerioht Wien. 

Gleioheitig mit E ........ 

10 B 1650/28 
2 

Exekution nr Hereinbringung (nr Sicherung). 
Ort und Zeit der Pfindung: Wiett IX, Ko'UttgtJUe 

Nr.14, 
am 24.f1. 1929. Beginn 8 Uhr 30 Mio. 

Betr. Partei Frau WtJifl, Wiett XIII,} I Dr. Karl Blvm, 
8~1e Nr. 4 far aie OV. "· 10./10. 

durch Dr. KMl Blvm, BA., WiettXIII, an- 1926 
.Am Ploe. Nr. 3 weeend 

Verpß. Partei J olwmn Gab,_. peraönlicA 
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Exekut.-Titel: Urteil du Buif'kBgericl&teB JosefstaiU ,----
vom 20./11. 1928, 10 C 2100/28/3 

Vollstreckb. Fdg.: S 2175 s. Ngb. 
Zustellung an Verpfl. zu eigenen Banden 
1 Beschäftigung: Kauf'm~J'rm 
&: Gattin Thef'ese, geborene Kmus 
c - Kinder - Jahre alt. 
E' - BauagehiHe. e Wohnung: 2 Zimmer, 1 Kabinett, 1 Kiiche, 

1!1 1 Vorzimmer. 
Geschäftslokal: - Räumlichkeit -. 

(Die Verwahrung wurde nicht angemeldet -
mangels beigestellter Beförderungsmi'ttel nicht voll
zogen. 

Der Verpflichtete zahlte zu Banden ......... . 
S ........ und erhielt hierüber eine Bestätigung -

Raum fllr Ver· 
merke 

Vnkauf: 
1.J2.1929, 

Dr. K 1lDf'f'. 

laut Postaufgabeschein vom •... 192 . •. an ...... S 
An Bargeld wurde abgenommen S ........ ) '-------

Von den vorgefundenen Gegenständen wurden ausgeschieden: 
a) als unentbehrlich: 3 Betten, 3 Kästm, 1 Tisch, 3 Sessel" die not

wendigen Kleidef', Wäsche und Kücl&engtn'äte. 
b) als Liegenschaftszubehör: .f. 

Fiir den Verkauf in der Auktionshalle geeignet PZ. , .J. 
Raum fiir Bemerkungen 1iber die Verwahrung und politische 

Pfandrechte .J. 
Zehrgeld S . . . . . . Ganggeld S . . . . . . wurden vom I~ientm 
bezahlt - (Bind einzuheben). 

Protokollstempel von der bmflibetadm Partei . . . . . . (nicht) 
beigebracht. 

( Kostennote beigelegt.) 
Kosten: ta.rifmä/Jig. 

Pfändungsregister. Ende der Amtshandlung 9 Uhr - Min. 
110f'Dlittags. KoM, VollBtf'.-0. 

Zugunsten der vollstreckbaren Forderung der be· 
treibenden Partei werden nachstehend verzeichnete 

Gegenstände gepfändet 

Voraus-
Post- Stück· Verzeichnung und Beschreibung sichtlich Anmerkung zahl zahl der GegenstAnde erzielbarer 

Erllll 

1 .Automobil, blaa lackitn't, Facll.sc'hätzung 1 1 Mtn'Cedu Nr. 6450, Typen· notwendig schein Nr. 463 
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Postzahl 1 am 22.f2. 1929 tJef'kauft. 
22.f2. 1929. Kohl, Vollstr . .O. 

20 No 427/29 

Zufolge du BesohluBBes des Landesgerichtes Wien für ZRS. vom 
Sa 136/29 

15./2. 1929 1 wurde das .Ausgleichsverfahren eröffnet. 

16./2. 1929. Langer, Kel.-Dir. 

Zufolge Beschlusses des LMUJesgerichtes Wien für ZRS. vom 
Sa 136/29 

27.{6. 1929 24 wurde das .AusgleichstJ61'fahren beendet. 

28.f6. 1929. Langer, Kel.-Dir. 

Sa 136/29 
1 

20 No 427/29 
1 

Eröffnung des Ausgleichsverfahrens. 

Auf Antrag des Schuldners Johann Gabler, KaufmMm, Wien IX, 
Kolingasse Nr. 14, wird gemäß § 1 AO. das Ausgleichsverfahren 
eröffnet. Zum Ausgleichskommissär wird Landesgerichtsrat des 
Landesgerichtes Wien für ZRS., Dr. Josef Merl, bestellt. 

Zum Ausgleichsverwalter wird Paul Hirn, Kaufmann, Wien IX, 
Sohlickplatls Nr. 3, bestellt und demselben eine Frist zur Bericht
erstattung bis 24.f4. 1929 erteilt. 

Die Gläubiger werden aufgefordert, ihre Forderungen bis 20.f3. 
1929 beim Landesgerichte Wien fiir ZRS. anzumelden. 

Die Ausgleichstagsatzung wird beim gleichen Gerichte, Zimmer 
Nr. 18, für den 

4.f4. 1929, twmittags 10 Uhr, 
anberaumt. 

Die Eröffnung des Ausgleichsverfahrens ist vom E:ukutions
gerichte Witm als Exekutionsgericht in dem gegen den Schuldner 
aufgenommenen Pfändungsprotokolle unter Angabe des Tages der 
Eröffnung des Ausgleichsverfahrens anzumerken. 

Zur Sicherung· des Vermögens verfügt das Gericht: 
1. Dem Schuldner wird auf die Dauer des Ausgleichsverfahrens 

verboten, über sein Vermögen ohne Zustimmung des Ausgleichsver
walters zu verfügen. 

2. Dem Ausgleichsverwalter wird die eheste Inventur und 
Schätzung des Vermögens des Schuldners und dessen Nachweisung 
im zu erstattenden Berichte aufgetragen. 

Landesgericht Wien für ZRS., Abt. 49, am 16.f2. 1929. 

Dr. Josef Merl 

Für die Richtigkeit fler Ausfertigung: 
Der Kanzleileiter: Braun, Kel.-Dir. 
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Awg~ am 16.f2. 1929. 
Im Pfätul""f'wegVItw ei.,.tmg~m. 

18./2. 1929. 

Im Pjtiftdwtgrprotol«ille 20 B 1860/28 
Ezehtiot~M GIW.ingig. 18./2. 1929. 

t.~t~gemerit. Bott.r biu 

~. K•I.-Dir. 

20 Ne 417/29 
2 

Beendigung des Ausgleichsverfahrens. 

Ba 136/29 
24 

8a136/29 . 
Der Beschluß vom 12./6. 1929,--2-1--, womit der Ausgleich 

des Schuldners Jolttwwl. Gabltw, Kat~jfi&IJfm, Wilm IX, KoUfl(ICII• 
Nr. 14, gerichtlieb bestitigt wurde, ist recbtskriftig. 

Das Ansgleichsverfabren wird ftlr beendet erklirt. 
Alle die freie V erfQgnng dea Scbnldnera bescbrinkenden Maß

nahmen werden aufgehoben. 
Der Ausgleichsverwalter PtJtll Hh, Kat~f'fßtJMa, Wilm IX, 

Scl&lickplatll Nr. 3, wird seiner Stelle enthoben. 
Die Anmerkung der Eröffnung dea Ausgleichsverfahrens ist vom 

E:ukution8gericla18 WieD als Exekutionsgericht mit der Angabe, daß 
der Ausgleich beendigt wurde, im Pfindungsprotokolle •n löecben. 

Das Ausgleichsedikt ist von der Gericbtatafel ab11unebmen. 
Latadugericbt Wilm für ZRB., A",. 49, ""' 27./8. 1929. 

Dr. Josef Kerl 

Filr die Richtigkeit der Auafertigung: 

Der Kan11leileiter: Bf'Cit&tt, K•I.-DW. 

Anmerkungen •nm Beispiel XXII/c: 

• Siebe die Anmerkungen 11u den Beispielen XVII ff., insbesondere 
11u Beispiel XXIIfa, XXII/b; weiters §12, Abs. 3 AO., biiW. §12 KO. 

Im vorliegenden Beispiele wird angenommen, daß ein Eraucben 
dea Ausgleichs-, b11w. Konkursgerichtes ~er ein Antrag dee Aus
gleichs-, biiW. Masseverwalters auf Einstellung dea Verwertungsver
fahrens nicht erfolgte. 

Daher nimmt das Exekutionsv(lrfabren bis einschließlieb der Zu
weisung des ErlÖBf'e den regelmUigen Verlauf. Das weitere Ver
fahren nach der Zuweieung richtet lieb nach der Art der Beendigung 
dea Ausgleiche-, biiW. Konkursverfahrens unter Berdckeicbtigung dea 
§ 12, Abs. 3 AO., bzw. I 12, Aha. 3 KO. 

1 Zu dieser Geechiftallahl wurde das Pfindungaprotokoll auf
genommen; siehe Anm. 5 bei Beispiel XVIII. 
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XXII/d. 
Fahrnisexekution; Verwabrung; Einstellune naeh 1 200 Z. 3 EO.; 
A.ulseblebung naeh 1 ü, Z. 6 EO.; Teßelnstellungen; A.uclelchs· 

verfahren lll.AO.; Vfll'bul; Veriellung; llieblndor4erung; 
Glelchzeltlgkel& von Pfandrech&en • 

Uberaicht 
ilber die naammenhiogenden V erkaufaverfahren. 

Verpflichtete Partei: Frau PtM. 
Pfludungaprotokoll: 11 E 19/28. 

Betreibende Nr. Aktenzeichen 
Partel 

1 Km Fiird 11E19/28 

2 Jlorü Tiirk 11 E22f28 

Der Verkauf 
wurde be-

wUUatbesßl- Anmerkuni 
lieb der 

Polbableo 

6 200/3 IJX), 
Vtwltatlf 

1-8 PZ .1 t~t~fguelobera 
PZ.1 ringe-.U. 
PZ. 2 ritag""UC 

1-8 .. 
11 E 19/28 

EitlfMlfiiWJf'fl&«'k. 1 

.An dM E~ Ww, .Abi • .X.I. 
Betreibende Partei: KMI Fim, K".,."_, Ww 11, P~p. 

Nr.16, wriNieR tltWO~: Dr. Ptltll Jltrill, ~. Ww 11, 
Tabordra/le Nr. 48. 

Verpflichtete Partei: Frau PtM, Ht~t~~....,_,., Ww I, Operragtun 
Nr. 2, 

wegen 8 1800 •· .A. 
2faoh, 1 Rnbrik, 2 Beilagen. 

Auf Grund dea vollatreokbaren Urteiles dea .Lattdugtwiolfu fiir 
. Og X 440/21 

ZR8. Wwn vom 1.f4. 1921, 8 , Beilage .A, beantrage ich .A 

mangela Zahlung dtwc~ tllfttaet~ .a OrigitlclleoUtnW .". 1./2. 1926, 
Beilage B.f, ausgewiesenen Vertreter, die nachstehende B. 

Exekutionabewilligung: 
Auf Grund da Uf'IAIN da ~ Ww fiir ZR8 . .". 

1./4. 1927, Og X 8
440127, wird der betreibenden Partei KMI Fiird, 
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Kavf~. Wien Il, PTaferlltrafJe NT. 16, ~ diWCh Dr. Pavl 
MoiBZ, Rechtlcm1DaU, Wien 11, TaborlltTa/Je NT. 48, wider die ver
pflichtete Partei Fran~~ Pet., HauberitHT, Wien I, Opemgaa1e NT. 2, 
zur Hereinbringung der vollstreckbaren Forderung von 8 1800 ''""' 
7% ZmtM Beit 24.f8. 1928, 8 109 Prozeßkosten, die Exekution mittels 
Pfändung, Verwahrung und Verkauf der in der Gewahrsame der 
verpflichteten Partei in deren Wohnung befindlichen beweglichen 
Sachen jeder Art und der im § 296 EO. angeführten Papiere und 
Einlagebilcher bewilligt. 

Als Exekutionsgericht hat diuu Gericht einzuschreiten. 
Die Exekution wolle ohtw~ Anmelden vollzogen werden. 
An Kosten werden verzeichnet ....... . 
Berechnungsgrundlage nach I lö RAT .......•• 

Kwrl FüTBt dvTCh Dr. Pavl MoiBZ 

B. 1 

B61DilUgt. 8t. KolltM 8 49. 

2.J1. 1928. Dr. Knorr 

ZV.: B. 1, 2. BeideR TeiZ., dem VnpJUc~ bei Vomahme mit 
8chrift8at.. 

V Bf'kavf an Orl und Stelle, PolltMiiU 1 bi8 3. 

S.f1. 1928. 

Versteigerungsedikt: 
Tag: 31.f1. 1928. 
Stunde: 3 UhT nachmittagB. 
Ort: Wien I, Opemgaa1e NT. 2. 
Gegenstände: Klavi6f', KTedeM, Glaakaaten. 

11 E 19/281 

2 
11 E 19/28 

3 

Dr. KfWf'T' 

S.f1. 1928. Lang6f', KeZ.·DiT. 

11 E 19/28 
Eingt.mgBfJ6f'm6f'k. 4 

An daa Eukutionsgmcht Wien, Abt. XI. 

Betreibende Partei: KaTl FüTIIt, Kavfmcmn, Wien II, Pratef'BtmfJe 
NT.16, 

verlTeten dvTCh: Dr. Pavl Moill, RechtlcmwaU, Wien Il, TaborlltmfJe 
NT.48. 

Verpflichtete Partei: Fran~~ Pet., HaVBbeBite6f', Wien I, Opemgaase 
NT.2, 

wegen 8 1800 '· A. 
2fach, 1 Rubrik. 
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Da ich in Erfahrung gebracht habe, daß der Verpflichtete da8 
bei ihm gepfc'ilnd8te Klavier tJerkaufen und wegführen lassen will, stelle 
ich den Antrag auf Bewilligung der Verwahrung und Erlassung fol
genden 

B eschlu88es: 

Auf Antrag der betreibenden Partei 'Wird die Verwahf"'Uftg tks laut 
11 E 19/28 

Pfändungsprotokolles vom 2./1. 1928,--2---, gepfäntkten KlatJiers, 

PomahZ 3, bewilligt. 
Die Verwahrung hat durch tJbergabB tks KlatJiers an tkn tJOm 

V ollatreokungsorgan g6f}en naohträglich6 gerichtlioh6 Genehmigung ~u 
bestimmtJnden Verwahrer ~u gesch6hen. 

Di6 Verwahrung ist auf8 A nmBZden ~ 1JOlkiehen. 
KarZ Fürst durch Dr. PauZ MoisZ 

B.' 
Bewilligt. 8t. Transportmittel hat die betreibentk Partei beüu

stellen. Di6 Auswahl tks V erwahrers 'Wird d6m V ollstreokungsorgan 
g6f}en naohträglich6 GBnehmigung überlassen. 

10.f1. 1928. Dr. Knorr 

ZV.: B. 1, 2. Beiden Teilen, d6m Verpflichteten bei Vornahme mil 
8chriftsaü. 

Bericht: 
11 E 19/28 

5 
11 E 19/28 

Die mit Beschluß tJOm 10.f1. 1928, 4 , bewilligte Ver-

wahrung wurde 1JOlloogen und das KlatJier, PomahZ 3, du Pfändungs-
11 E 19/28 

protokolles 2 , d6m Josef Bemer, Klavierhäniller, Wien I, 

Bräunerstraß6 Nr. 8, welchen ich g6f}en nachträglich6 GBnehmigung 
~um Verwahrer bemUte, in Verwahrung übergeben. Beschluß d6m V er
pflichteten persönlich ~ugesteUt. 

Mit d6m Verwahrer wurtk einB Verwahrungsgebühr tJOn 8 1 für 
den Tag tJereinbart. TransportmitteltJOn der betreibenden Partei beigesteUt. 
Dauer der Amtshandlung 3 bis 4 Uhr 11aohmittags. 
Zehrgeld S ...... , Ganggeld S . . . . . . wurden bei der Anmeldung 
vom betreibenden Gläubiger bezahlt. 
Einverstanden und übernommen. 

JoBB/ BtmleT 11.f1. 1928. Huber, VoU.tr.-0. 

B. 
Den betreibenden Gläubiger in 11 E 22/28 verständigen. DiB 

Bestellung d6s Josef Bemer ~m Verwahrer und die mit tkmsBlben 
vereinbarte V erwahrungsgBbühr tJOn 1 8 täglich wird genehmigt. 

11.f1. 1928. Dr. Knorr 
HBLLBR, Aktenmuster 111. 38 
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11 E 19/28 
Eingangsvermerk. 6 

An das Eukutioflllgtlf'icl&t Wien, Abt. XI. 
Betreibende Partei: KMl Fii.rllt, KaufmtMVta, Wien II, Pf'Gtttrlltrafle 

Nr. 16, vertmen durch: Dr. Paul .Mtrisl, Reol&tBanwalt, Wien II, 
Taborlltrafle Nr. 48; 

Verpflichtete Partei: FroiNI Pm, HGUBberitur, Wien I, ()pemgtJBse 

Nr. 2• wegen 8 1800 s. A. 
3fach, 1 Rubrik, 2 Beilagen. 

A Auf Grwr,d des SchreibeM vom 19.J1. 1928, Beilage A, du Dr. 
Paul .Mtrisl 114mer&8 des betreibenden Gläubigere Karl Fii.rllt und des 

B SchreibeM vom 19./1. 1928, BeiZage B, dee Dr. Frau Burg nameM 
del betreibenden Gläubigere Mort. Tii.rk, in welchen beiden Schreiben 
die Zulltim.mung zur Eifl.BUUung des Verkauf811erfahrens nach§ 200/3 
EO. erteilt wird, beantrage ich tmter Verßcht auf meine VerBiät&digung: 

die EinmUung des V erkauf811erfahrens in beiden Eukutiofllleachen 
11 E 19/28 und 11 E 22/28. Fro/1&11 Pete 

n 11 E 19/28 
R 6 

EinsteUung nach § 200/3 EO. in 11 B 19/28 tmd 11 E 22/28 
bewiUigt. 20.f1. 1928. Dr. KM1T 

ZV.: E.-Form. 169. 1, 2. Den Vertretern der beiden betreibetwllm 
Gläubigem; 3. Zu 11 E 22/28. 

11 E 19/28 
Eingang111erm.erk. 1 

An das Ezekutioflllgtlf'icl&t Wien, Abt. XI. 
Betreibende Partei: KMl Fii.rllt, KaufmtMVta, Wien ll, Pf'Gtttrlltra/le 

Nr. 16, 11ertretm durch: Dr. Paul .Mtrisl, Recl&tBanwalt, Wien 11, 
Taborlltrafle Nr. 48; 

Verpflichtete Partei: FrMlll Pm, Hausbesiker, Wien I, Opernring 
Nr.2, 

wegen 8 1800 •· A. 
2fach, 1 Rubrik. 

11 E 19/28 
.Mit dem. Beschlusse vom 20./1. 1928, 6 , tDUt'de daB 

Verkaufsverfahren nach § 200/3 EO. eingelteUt. Da der VerpfUcl&tete 
meine Ftn'derung tHm 8 1800 •· A. bisher nicht be.fahU laal, beat&lnlge• 
ich - über Ablauf der BeClaBmoMtUohen Fn.t• - durcla meinen bereite 
ausgewiesenen Vertreter die neuerliche .Ancrdmmg tk• V erkavfe• der 

11 E 19/28 
unter Polteahl 1 bis 3 des PftlndungeprotokoUu 2 gepftJJwJeten 

8aclam. KarZ Fii.rBt durcla Dr. Pa.Z .Mtrisl 
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An Kosten werden verzeichnet ....... . 
Berechnunsggrundlage nach § 15 RAT ........ . 

B.' 
Bewilligt. St. Korilm 8 •••.•.. 

3.f8. 1928. J)r, Kt1orr 

ZV.: B. 1, 2. Beiden Tril6n, Ve-rpfUclat&n nm SohrijtBaw. 

Verkauf: Ort waa Stelle, PoBIMJW 1 bia 3. VmMhrer wrBfdndigM. 
3.f8. 1928. J)r, Knorr 

Versteigerungsedikt: 
Tag: 3.f9. 1928. 
Stunde: 3 Uhr nachmittags. 
Ort: Wien I, Operngasse Nr. 2 und BräunerstrafJe N'r. 8. 
Gegenstände: Klavier, Kredene, Glaskasten. 

3.f8. 1928. Laff9er, Vou.tr.-0. 

Klagende Partei: Marie P~; 

11 E 19/28 
8 

Beklagte Partei: 1. Karl Fünt, 2. M01V Türk, 
wegen Unftldssigkeit der E:ukution. 

11 0 4/28 
1 

Die Tagsatzung zur milndlichen Streitverhandlung 1 dber diese 
Klage wird auf den 1'1.f8. 1928, txWIDittags 9 Uhr bei diesem Gerichte, 
Saal Nr. III (Zimmer·Nr .... ) anberaumt. 

Die Anberaumung der Tagsatzung kann durch ein abgesondertes 
Rechtsmittel nicht angefochten werden. 

Die Parteien haben die sich auf den Rechtsetreit beziehenden 
Urkunden, welche dem Gerichte noch nicht in Urschrift vorliegen, 
sowie die wAhrend der Verhandlung in Augenschein zu nehmenden 
Gegenstände sur Tagsatzung mitzubringen und wegen der Vorlage 
von Beweisurkunden und Augenscheinsgegenstinden, die im Besitze 
des Gegners oder in Verwahrung einer öffentlichen Behörde oder 
eines Notars sich befinden, vor der anberaumten Tagsatzung ihre 
AntrAge zu stellen. Die Ladung von Zeugen, auf welche sich die 
Parteien bei der anberaumten Tagsatzung berufen wollen, ist gleich
falls vor der Tagsatzung bei dem unten bezeichneten Gerichte zu 
beantragen. 

Gegen die klagende Partei oder gegen die beklagte Partei, welche 
bei dieser Tagsatzung nicht erscheint, kann auf Antrag ein Ver
säumnisurteil erlassen werden; hiebei muß das auf den Gegenstand 
des Rechtsstreites bezügliche tatsichliehe Vorbringen der erschienenen 
Partei, soweit es nicht durch die vorliegenden Beweise widerlegt 
wird, filr wahr gehalten werden. 

Auf schriftliche Aufsitze, welche die nicht erschienene Partei 
einsendet, wird kein Bedacht genommen. Wenn keine der Parteien 

aa• 
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bei der anberaumten Tagsatzung erscheint, hat dies das Ruhen des 
Verfahrens zur Folge. 

Zugleich 1DeTden die in der Exekutionssache der beklagten 
Parteien wider Frtm~~ Petz wegen 8 1800 und 8 3600 mit hg. Beschluß 

· 11 E 19/28 
vom 2.f1. 1928, 1 , und vom 2.f1. 1928, 11 E 22/28/1, 

bewilligten Exekutionen mittels Pfändung, Verwahrung und Verkaufes 
des beweglichen Vermögens infolge Antrages der klagenden Partei in 

11 E19f28 
Ansehung der unter Postzahl1 des hg. Pfändungsprotokolles --2--, 

beschriebenen Fahrnisse bis zur rechtskräftigen Entscheidung dieser 
Klage gemäß § 42, Z. 5 EO. aufgeschoben - (falls zur Sicher
stellung der Befriedigung des vollstreckbaren Anspruches ein Betrag 
von . . . . erlegt wird); eine Sicherstellung von 8 200 1DUrde hier
gerichts erlegt. 

Die bereits vollzogenen Exekutionsakte bleiben ungeachtet der 
Aufschiebung der Exekution einstweilen bestehen, (sind aufzuheben, 
falls zur Sicherstellung der Befriedigung des vollstreckbaren An-
spruches ein Betrag von ........ erlegt wird). 

E:eekutionsgericht Wien I, Riemngasse Nr. 7, Abt. XI, 

am 7.f8. 1928. Dr. Knorr 

Für die Richtigkeit der Ausfertigung: 

Der Kanzleileiter: Langer, K•l.-Dir. 

Aktenvermerk vom 17.f8. 1928: 
11 E 19/28 

8 

EinsteUung in 11 0 4/28 nach § 37 EO. beantragt. 

Dr. Knorr 
B. 

In 11 E 19/28 - 11 E 22/28. 
Einstellung der E:eekution gflffWi/J § 37 EO. buügUck Poatt«iial. 1 

bNiUigt. 17.f8. 1928. Dr. Knorr 

ZV.: E.-Form. 167. 1, 2, 3. Beiden Teilen; 4. n 11 E 22/28. 

Protokoll: 
11 E 19/28 

9 

aufgenommen vom E:eekutionsgericl&te Wien, Abt. XI, am 20./8. 1928. 
Gegenwärtig: Kan.Zeidirektor Langer. 
Gegenstand: Eukutiomsacke Karl Fürst gegen Frau Petz, 

wegen 8 1800 B. A. und 8 3600 •· A. 

Beginn: 9 Uhr tiOriDittags. 
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Unter V er.richt auf BeachluPtJUBferiiguf&g bem&Wage ich den 

BudluP: 
EtnfteUtmg illJr E~ tNICi § 39/6 EO. beriglich PoBCMJAl B 

uftd lege die beidM Zummmtmgaerldänmgm illJr bftdm. betmblmtkn 
G'ttiubtger t10t". 

Ltm.ger, x.z .. Jnr. Ff'MI.II Pm. 
B. 

11 E 19/28 - 11 E 22/28. 
Eimtelltmg illJr Eukutifm tNICh § 39/6 EO. beriglici PoatMJM 2 

beiDiUigt. 20.J8. 1928. Dt-. KfiO'I"'' 

ZV.: E.-Form.. 167. 1, 2. Beidfm ~Gläubigem; 3. n 11 E 
22/28. 

B. 
11 E 19/28 

10 
lJtJ daB Vtlf"WeritmgBW'I'fa'l'lm in dfm EukutiomBtJChfm 11 E 

19/28 und 11 E B2/28 biB 2.Jll. 1928 du"''- BuchluP du LtJnila. 
gerichtu für ZBS. Wieft vom 3.J9.1928, Ba 8/28, gttmäp § 11 .AO. 
aufgucl&obfm '"'"'M, Mt die Vou.treckungaabteilt&tag in di6am bftdm. 
EukutiomatJClafm MAlm MUlm VeratrigerungBtermita fltJCi dem 23./11. 
1928 ~meta.• 3.J9. 1928. D'l'. KfiMT 

ZV.: B. 1 biB 3. Beidfm Trilfm; 4. n 11 E 22/28. 
n 11 E 19/28 

Verateigerungaedikt: 10 
Tag: 24.Jll. 1928.• 
Stunde: 3 Uhr fltJCiMitlagB. 
Ort: Wieft I, B'l'fiNitwwBtroPe Nr. 8. 

Gegenstand: Kltwier. 3.J9. 1928. LM!.ger, KM, •• Jnr. 

11 E 19/28 --yy-
Protokoll tlber die öffentliche Versteigerung von 

beweglichen Sachen, 
aufgenommen vom Eukutifmagericltte Wieft, am 24./11. 1928 
in Wieft I, BräUA6ratmPe Nr. 8. 

Anwesende Gerichtspersonen: 
Vollatreokungaorgan: LMI.ger, .X.l.-Dtr. 
SchAtzmeister: Ff'MI• Göbel, KlatJi6rfalwikMlt, Wieft I, KdrnCtler· 

atmPe Nr. 6. 
Reohtaaaohe: 

Betr. Partei: KMl Für.& \ ftlr sie 
vertreten durch Dt-. PAUZ MoiBl an-
verpfl. Partei: Ff"tJfU Ptü J wesend 

NHnu.md 

{ " Nietncmd 
wegen S 1800. 
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Der Verkauf wurde bewilligt mit Beschluß, Gesch.-Z. 11 E 19/28. 
Aufruf der Versteigerung um 3 Uhr MChmittags. 

Das Vollstreckungsorgan gibt bekannt, daß bei der Versteigerung 
nur Anbote berücksichtigt werden, die wenigstens ein Drittel des 
Ausrufspreises erreichen und daß die Gold- und Silbersachen nicht 
unter dem Metallwert zugeschlagen werden. 

Das Vollstreckungsorgan fordert um 3 Uhr 30 Min. taGChmittags 
zum Bieten auf. Es werden folgende Meistbote abgegeben. 

Kil.ufer 

Sehät- Gerlnptes 
Poatz. des zunpwert Gebot 

Pfändunp- Bezeichnung (Ausrufs· (Metall-
protokolles des Gegenstandes preis wert) 
11 E 19/28 -R~--.1--~t-1---=-s __:1-~t-J--8-1-a-

Melatbot 

3 9000 - 3000 - 3626 - '(JeMgKrau, 
Wien I, 

8eilerga•se 
Nr. 3 

Schluß der Versteigerung um 3 Uhr 46 Min. taGChmittags. 
Der Versteigerungserlös beträgt ....................... S 3626.-

Hjeraus werden berichtigt: 
Der Protokollstempel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S ....... . 
Stempel nach Skala Ill . . . . . . . . . . • . . . . . . . " ....... . 
Zehr-, Ganggeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " .......• 

Zusammen . . S 25,-

(Zur Deckung der Kosten der Schätzung, der Versteigerung 
und der im beiliegenden Verzeichnisse angef'llhrten Kosten der 
betreibenden Partei wurde zurück behalten ein Betrag von S ..•....• ) 

Der nach Abzug dieser Beträge verbleibende Betrag von S 3600 
(1. wurde dem Vertreter der betreibenden Partei •......... 

zur teilweisen Befriedigung des vollstreckbaren Anspruches ~mt 
Nebengebühren ........ laut des vorgelegten Postaufgabescheines 
........ ausgefolgt, was dieser durch seine Unterschrift bestätigt.) 

II. wurde zum Geldbuche erlegt. 
Der Schätzmeister beansprucht keine GebiUw • 

.Ltmger, K~Z.-Dir. FrtJM GöbeZ, So~ 

Unter Geldbuchpori Nr. 6010/28 8 3600 in Empftmg gerielU. 

24.fll. 1928. Kem, Geldbv.chf. 

Kauleibmoht: PoUtuchu Pfandrecht: .f. 
Pfanil'll1eüe Be•chreibtmg: 11 Ne 40/28. 

26.fll. 1928. Bräuer, K•l.-Dir. 
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11 E 19/28 
B. - 12 

Tog1t~Wvng .nw VerCeilug du Vtrrkauflet'WIU, PoltmAl 3, im 
Betrage txm 8 3600, 

am 10./12. 1928, t1t~rmittog1 9 Ular, Zimmn-Nr. 80. 
26.f11. 1928. Dr. KftMT 

ZV.: E •• J!orm. 2'13. 1. Dr. Moill (11 E 19/28); 2. Dr. Burg (11 E 
22/28); 3. VerpfUo1ateln; 4. Dr. Bn~vn tUJmenl du Miet.rimglciv
bigtrr• (11 No 40/28); 6. VertDGiarer; 6 • .n 11 E 22/28. 

Protokoll: 
11 E 19/28 

13 
aufgenommen vom E:ukvtioMgericlate Wieft, Abt. XI, am 10./12. 1928. 
Gegenwärtig: Buirklriolattrr Dr. KftMT, alt Richter; Beohtlpraktikatd 

Dr. Leb, alt 8olariftführtrr. 
Gegenstand: E:ukvtiotanaohe Karl Fiirlt gegen Ff'tllnll Pet., wegen 

8 1800 •· Ngb. 
Begion: 9 Uhr t1t~rmittog1. 

E• rind trrBOhienen: 1. Fiir den betreibenrlen Glävbign Karl Fiint: 
Dr. Pavl Moill mit ovf Geldempfang lautender VoUmacAt t10t11 

1.f2. 1926; 2. fiir den ~ Glävbign Mon. Türk: Dr. Fn~u 
Burg mit auf Ge'ltJempftmg lavtendet' VoUmacAt t10t11 1.f4. 1926; 
3. für den Miet.rimglävbign Theodor GnJv: Dr. Leopold Bauet mit 
auf Ge'ltJempftmg lautender VoUmacAt t10t11 4.f12. 1926; 4. der Vn
pfUolatete J!f'tllnll Pet. pn•Ottlich. 

Der Biclattrr giW IHJI:amat, d4fJ die reiM V erieil1mg~t~~a~1e 8 3600 
betrtige. 

E• kommen folgtmdtJ Ampriche tt. Bmac1tt: 
1. Dr. Leopold BGVet", tUJmen~ de• MiMf1191civbign•lO Theodor 

GnJv, legt il4l mie der Beolatlknl~ wr•eheM Uriril du 
3 0 2040/28 

Buirbgericlatu Imaere Stadt """' 4.fll. 1928, 3 t10r, 

IHI'havptet die Ideft.&itäe du wr.teigmen KlaNf'•, Poltmhl 3, mit jenem, 
welclu am 3.f8. 192'1 m tUe gemietete Wolmvng, Wieft I, ()pmtgat1e 
Nr. 2, eitagebnlcAt tDVrde und meldet an: 

Die Miet.iufordervng ovf Gnmd du oben be.reicAttdeft Urteilet 
im Betrage txm • . . .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • 8 460 
•amt Pro•efJkolttJtt,. • . • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • . . . • • • • • • • • • " 60 

ZUGmmen............. 8 600 
Kein Wider•prvola. Ic:lemitcit du Kltwiet'• Vßd Tag der EiA· 

britagvng vniHI•tritten. 
!. Der Bett du Vnkovf•ri•u tJOR •••••••••••••••• 8 3000 

wird den Hiclen, den V nkauf betreibenden GlcivbigeN Karl J!tmt 
und Mon. Nrk, Vßd IIWM', da diele ilar Pfandreolat gleicUeiUgll 
et"tDMben haiHJR, wrluiltMnrwifJigll ovf üre Fordervtagen laut Akten 
11 E 19/28 und 11 E 22/28 .ngewiuen. 
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Kein Widerspruch. Verlesen: Erklärung des VenDahrers, daß er 
vom Verpflichteten bezahlt wurde. 

Schluß: %10 Uhr vormittags. 

Dr. Knorr Dr. Leb 

11 E 19/28 
Verteilungsbeschluß: 14 

Betreibende Partei: Karl Fürst. 
Verpflichtete Partei: Franus Pets, 

wegen S 1800 s. Ngb. 
Der Verkauf der am 24.f11. 1928 versteigerten, im Pfändung•· 

11 E 19/28 
protolrolle 2 unter Poltzahl 3 angeführl#m FahmiBBe, hat 

einen ErlOB von . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 3525 
ergeben. 

H ievon werden abgezogen: 
Der ProtokoU.tempeZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 
Stempel nach Skala 111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
(Die KoBten der Schätzung im futgeBetzten Betrage von) .... 
Die Kosten des V erkaufe• im festgeBetzten Betrage von • • • • " 

Zu.ammen . . . . . . . . . . . . . 8 · 25 
Daher bleibt .eu verteilen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 3500 
DieBt:r Betrag wird eugewieBen: 
1. Dem TModor Grau eur vollständigen Berichtigung Beiner 

Jlietzinsforderung auf Grund des Urteile• deB BeeirksgerichteB Innere 
3 c 2040/28 

Stadt vom 4.f11. 1928 3 . 

an Kapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 450 
Proußlrosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 60 

Zu.ammen . . . . . . . . . . . . . S 600 
2. Den beiden betreibenden Gläubigern Karl FürBt und Mori/8 

Türk der Rest des VerkaufserlOseB von . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 3000, 
und zwar mit Rücksicht dßrauf, daß Bie ihre Pfandrechte gleichi8eitig 11 

erworben haben im VerhältniBBe 11 ihrer Forderungen B. Ngb., daher: 
a) dem Karl Fürst auf .AbBchlag seiner Forderung auf Grund deB 

Urteiles deB Landesgerichtes Wien für ZRS. vom 1.f4. 1927, 
10 Cg 440/27 

3 
an Kapital........................................... S 1800 
7% ZinBen vom 24.f8. 1928 biB 24.f11. 1928 . . . . . . . . . . . . . " 42 
Prozeßlrosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 109 
Exekutionlkosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 49 

Zusammen . . . . . . . . . . . . . S 2000 

daher verhältnism.äßig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1000 
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b) dem M01U Türk auf Abachlag aeiner Forderung auf Grund 
du Urteiua dea Lcmdeagerichtea für ZRS. Wien t10m 1./12. 1927, 
10 Og900/27 
-----~ 

16 
an Kapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 3600 
7% Zinaen t10m 24./11. 1927 bil 24./11. 1928 . . . . . . . . . . . . " 246 
Prou/17roaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 176 
E:JifJkutionako8tefl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • • • • " 80 

Zuaammen . . . . . . . . . . . . . 8 4000 
daher verhältniamä/Jig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2000 

Hiedurch Bind wn der Fordenmg du KarZ Fürat (oben 
2 a) die Zinaen und Koaten wn .fUBMinnen ..•............ S 200 
ooUattmdig und dal Kapital mil dem · Teilbflrage wn . . . . . . " 800 
berichtigt, 80 da/1 16tneru noch ·mit . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . " 1000 
unberichtigt auahajtet. 

Von der Fordenmg du Morits Türk Bind die Zinaen und 
Koaten im Betrage wn . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 600 
voUatändig, daB Kapital mit dem Teilbflrage oon . . . . . . . . . " 1600 
berichtigt, 80 da/1 'l6tnere8 mil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2000 
unberichtigt auahajtet. 

DaB Geldbuch erhält den Auftrag, oon dem Uflter Geldbuchpolt 
Nr. 6010/28 erliegenden Betrage wn S 3610.-

a) den Teilbetrag oon. .. . • • . .. • • . • . . . .. • . • • . . . . . . . . S 600 
an Dr. Leopold Bauer, RechtaanwaU, Wien I, Tuchlauben Nr. 4, 
al8 laut OV. t10m 4./12. 1926 eum Geldempfange ermächtigten Vertreter 
du Theodor Grau 

b) den Teilbetrag wn ............................. 8 1000 
dem Dr. PauZ MoiBZ, RechtaanwaU, Wien II, Taboratra/Je Nr. 48, 
ala laut OV. t10m 1.f2. 1925 eum Geldempfange ouagewieBenen Ver
treter du KarZ Für8t, 

c) den Teilbetrag oon • • .. • .. • • .. . . . . .. . . • • . • . . .. . . . S 2000 
dem Dr. Ff'Gfl.l Burg, RechtaanwaU, Wien I, Joh.annugaa8e Nr. 4, aZa 
mit OV. t10m 1./4. 1926 nm Geldempfange auagewieBenen Vertreter 
du M01U Türk nach Rec1atakraft diuu BucAZuuu n über-

10./12. 1928. 

ZV.: B, 1 bil 6. Wie 0Nr.12. 
Kai.: 25./12. 1928 (Recl&Ukraft). 

Aktentiermerk t10tn 21./12. 1928: 

Dr. Knorr 

11 E 19/28 
--16-

Der Verteilung8buchluf1 ONr. 16 iBt rechtakräftig. 

Dr. Knorr 
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B. 
Siehe Geldbuch .mm V oll.mge. 

Kal.: 25./12. 1928 löschen. 

21./12. 1928. DT. Knorr 

Vollzogen am 22./12. 1928. 
Kern, Geldbf. 

Anmerkungen zum Beispiel XXIIfd: 

• Siehe die Anmerkungen zum Beispiel XVII ff., insbesondere 
XXII/a bis c. - 1 Angenommen wird, daß ein zweiter Akt unter 
11 E 22/28 als Beitritt zu 11 E 19/28 gebildet wird. - 1 ONr. 2 ist das 
Pfändungeprotokoll, welches für alle Exekutionen aufgenommen 
wird und das am Schlusse des führenden Aktes erliegt; siehe Anm. 5 
bei Beispiel XVIII. - 1 Die Verwahrung wird in der Regel nur 
über Anmelden vorgenommen, weil der betreibende Gläubiger die 
Transportmittel beizustellen hat. - ' Der Verwahrer hat die Über
nahme und die Höhe der vereinbarten Verwahrungsgebühr durch 
seine Unterschrift zu bestätigen. - 1 Es wird angenommen, daß 
auch im Beitrittsakte 11 E 22/28 vom Gläubiger Moriz Tdrk der 
Verkauf neuerlich beantragt wird. - 1 Beim Exekutionsgerichte 
Wien besteht betreffend Beginn des Laufee der Frist nach 
§ 200/3 EO. folgende Praxis: 

Maßgebend für den Beginn der sechemonatlichen Frist ist der 
Wille des betreibenden Gläubigers, bzw. der Tag, an dem dieser 
Wille dem Gerichte bekanntgegeben wird, daher: 

a) Bei Einstellungsanträgen des betreibenden Gläubigers der 
Tag ihres Einlangen& bei Gericht. 

b) Bei Einstellungsanträgen des Verpflichteten unter Vorlage 
der Zustimmungserklärung des betreibenden Gläubigers gleichfalle 
der Tag des Einlangans dieses Antrages. 

c) In den Fällen, in welchen bei fruchtlosem Verstreichen 
einer Frist die Einstellung nach § 200/3 EO. angedroht wurde 
(E.-Form 259, 271 und dergleichen) der Ablauf dieser Frist. 

- 7 Es ist zunächst der Verkauf zu bewilligen und dann der 
Auftrag zur Terminierung zu erteilen. - 1 Siehe die Anmerkungen 
zum Beispiel LXVII. - 1 Beim Exekutionsgerichte Wien besteht 
folgende Praxis: 

Die Aufschiebung einer zwangeweisen Veräußerung nach § 11 AO. 
bzw. § 11 KO. ist vom Konkurs-( Ausgleiche- )gerichte zu beschließen. Der 
diesbezügliche Beschluß hat die Exekutionesa.Chen, in welchen die 
Aufschiebung verfügt wird, anzugeben. Die Zustellung des Be
schlusses an die Parteien hat durch das Konkurs-(Ausgleicha- )gericht 
zu erfolgen. 

Langt beim Exekutionsgericht ein mangelhafter Aufechiebunge
hr~l''hluß ein (d. i. z. B. ein solcher, welcher die Exekutioll88&Chen, 
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in denen die Aufaohiebung verlOgt wird, nicht anfdhrt), ao iat du 
Konkura-(Auagleicha- )Gericht zu verständigen, daß der Aufaohiebunga
beachluß nicht durchgefO.hrt werden kann. 

Der Aufachiebungabeachluß dea Konkura-(Auagleichs-) Gerichtee 
ist beim Exekutionsgerichte in der Art m behaiJ.deln, daß der an
gesetzte Versteigerungatermin, falla er in die Aufaohiebunpfriat 
fillt, abgesetzt und sofort die Neuterminierung fi1r die Zeit nach 
Ablauf der Aufachiebungafriat angeordnet wird. Einer Eraichtlich
machung im Pfindungaprotokolle bedarf ee nicht. 

Die betreibend@ GIAubiger, die von der Aufaohiebung der zwange
weisen Veräußerung betroffen werden, Bind in allen Belangen ahl 
verkaufebetreibende GIAubiger .zu betraohtell. 

Bei einer Aufaohiebung der zwangeweisen Veräußerung nach 
§ 11/2 AO. bzw. §11 KO. wird das Verkaufeverfahren von amtswegen 
aeiteDB des Exekutionsgerichtes nach Ablauf der Aufaohiebungafriat 
fortgesetzt. 

Bei der Neuterminierung des Verkaufee muß darauf Rdokaicht 
genommen werden, daß die neue Versteigerung nicht vor drei Wochen 
nach Ablauf der Aufaohiebungafriat stattfindet. 
- to Siehe § 1101 abGB.; maßgebend f'ilr die Erwerbuug des 
Mietzinapfandreohtea iat der Tag der Einbringung der Fahrniase 
in das Bestandobjekt; allenfalla mil88en 'llber diesen Zeitpunkt und 
die ldentitit vor der Beaohlußf&BBung Erhebungen gepßogen werden. 
Falla der Mietzinagliubiger keine Belege beibringen kann, oder 
nach den Erhebungen der Zeitpunkt der Einbringung oder die Identi
tät nicht feetgestellt werden k&niJ., iat ein allfilliger Widerspruch 
auf den Rechtsweg zu verweisen. - 11 Bei gleichzeitig erworbenen 
Pfandrechten iat der V erkaufaerlöa den im Range gleichstehenden 
GIAubigern nach Verhiltnia ihrer Forderungen aamt Nebengeb'llhren 
zuzuweisen. Zu diesem Zwecke Bind zuniohat die Forderungen dieser 
GIAubiger aamt Nebengeb'llhren featzuatellen und aodann nach 
folgendßr Formel der jedem dieser GIAubiger verhiltnlamißlg zu
kommende Betrag zu berechnen: 

"Verkaufaerlöa: Summe der Gesamtforderungen der GIAubiger, 
welche in gleichem Range stehen = X (featzuatellender Anteil dea 
GIAubigers am Erlöse): Gesamtforderung dea einzelnen GIAubigerB." 
Daher im vorliegenden Falle bezilglich der Forderung dee Karl 
F'llrat 3000 : 6000 = X : 2000, alao X = 8 1000,-, bez'llglich der 
Forderung dea .Moriz T'ilrk, 3000 : 6000 = X : ~00; alao X = 2000,-. 

Stempel 

11 E 19/28 
Pfändungaprotokoll. 2 
Exekutionsgericht WHtl. 

Gleichzeitig mit i1 B 22/28 
Exekution zur Hereinbringung (zur Sicherung). 
Ort und Zeit der Pfindung: W~ I,Opmtffl11e Nr. B 
am 2./1. 1928. Beginn 3 :Uhr tiGCAmittaga. 
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Betr. Partei: KarZ Fürst, Wien Il,l 
PratllTstrape Nr. 16 für sie 

durch Dr. PauZ MoiBZ, Rechtsan- an-
waU, Wien II. wesend 

Verpfl. Partei: Ff'a!IUS Pete 

Exekut.-Titel: Urteil des Landesgerichtes für ZRS. 

Wien vom 1./4. 1927, 10 Og 3440/27 

Vollstreckb. Fdg.: S 1800 s. Ngb. 
Zustellung an Verpfl. zu ...... Banden des Dienltrs 

Frane Gut 

i Beschäftigung: ohne B61'Uf 
P.. Gatt .... geb ..... 
;::; .... Kinder . . . . . Jahre alt. 
~> 1 Bausgebilfe. 
.. Wohnung: 3 Zimmer, 1 Kabinett, 1 Küche, 
Q 1 Vorzimmer. 

Geschäftslokal: .... Räumlichkeit .... . 
(Die Verwahrung wurde nicht angemeldet .... . 

mangels beigestellter Beförderungsmittel nicht 
vollzogen. 

Der Verpflichtete zahlte zu Banden ........ . 
S ........ und erhielt hierüber eine Bestätigung 
laut Postaufgabeschein vom ...... 192 . . . . . an 
s ........ . 

An Bargeld wurde abgenommen S ........ ) 

Von den vorgefundenen Gegenständen wurden 
ausgeschieden: 
a) als unentbehrlich: 1 Bett, 1 Kasten, 1 Tisch, 

1 Sessel, die notwendigen KZeidsr, Schuhe, Wäsche, 
K ücheng61'äte. 

b) als Liegenschaftszubehör: .f. 

Raum für Ver
merke 

VllTkauf 
5./1.1928, 

Dr. KMTT. 
§ 200/3 EO. 
eingestelZt 

20.{1.1928, 
Dr. Knorr. 
Verkauf 

3.f8. 1928, 
Dr. Knorr. 

PosteahZ 1 auf
geschoben 
110 4/28 
7.{8.1928, 
Dr. KnoTT. 

PosteaM 1 
§ 37 EO. 
einge~lieZZt 

17.f8. 1928, 
Dr. KnoTT. 

Postzahl 2 
§ 39/6 EO. 
20.f8. 1928, 

DT. Knorr. 

Für den Verkauf in der Auktionshalle geeignet PZ. .f. 
Raum für Bemerkungen über die Verwahrung und politische 

Pfandrechte 
.f. 

Zehrgeld S . . . . . Ganggeld S . . . . . . (wurden von der . . . . . . Partei 
bezahlt) sind einzuheben. 

Protokollstempel von der ...... Partei ...... nicht beigebracht. 
(Kostennote beigelegt. 
Kosten: ..... ) 
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Pfändungsregister. Ende der Amtshandlung 3 Uhr 30 Min. 
tatJC1amiftaga. 

HubM, Vou.tr.-0. 

Zugunsten der vollstreckbaren Forderung der 
betreibenden Partei werden nachstehend 

verzeichnete Gegenstände gepfändet: 

Post- StOck-
zahl zahl 

1 1 

--· 
z 1 

--
3 1 

--

--

--

--

Stempel 

Verzeichnung und Voraus· 
slcbtUch Belebreibung erzleibarer Anmerkung 

der GegenstAnde Erlös 

Glaakaaten ZOOS 

Kretleu mit .Marmor- 6008 
und Glarplatte 

KlaviM, Böatmdorfer 40008 

11 E Z2/Z8 
11 E 19/28 

Fortsetzung des Pfändungsprotokolles 
gleichzeitig mit 11 E 19/28 

Exekution zur Hereinbringung (zur Sicherung) 
Ort und Zeit der Pfändung: Wien I, Opemgaaae Nr. 2 
am 2.f1. 1928. Beginn 3 Uhr tatJC1amittaga. 

Betr. Partei .Morie Türk, Kaufmti/MI,, l l niemcmd 
Wien 11, Nutroygaaae Nr. 10 filr sie 

durch Dr. F'rtiiNI Burg, Reclatat.lm.DIJZt, an-
Wien wesend 

V erpfl. Partei FrtiiNI Pet. niemand 
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Exekut.-Titel: Urteil MB Landesgerichtes jüT ZRS. 
Wien, 1./12.1927, 100g 900/27 

Vollstreckb. Ford.: S 3500 s. Ngb. 
Zustellung an Verpfl. zu . . . . . . Banden MB Diefuws 

FTtme Gut 
Gepfändet werden die unter PZ. 1 bis 3 ........ . 

verzeichneten Gegenstände, die sich in Wien I, 
Opemgasse Nr. 2 befinden. 

Es fehlen PZ . . J. 

(Die Verwahrung wurde nicht angemeldet -
mangels Beförderungsmittel nicht vollzogen. 

Der Verpflichtete zahlte zu Banden ....... . 

S und erhielt hier1iber eine Bestätigung 
laut Postaufgabeschein vom . . . . . . . 19 . . . an 
s ....... 

An Bargeld wurde abgenommen S ...... ) 

Raum für Ver
merke 

Vnkauf 
5.J1.1928, 

Dr. K'MT1'. 
§ 200/3 EO. 

Bingeste ZU 
20.J1.1928, 

DT. KflOT1'. 
VeTkauf 

3.J8. 1928, 
DT. KflOT1'. 

Postzahi 1 auf
geachoben 
110 4J28 
7.f8.1928, 

Dr. K'MT1'. 
Postzahl 1-

§ 37 EO. 
ringesteUt 

17.J8. 1928, 
DT. KnoTT. 

Poatzahl2-
§ 39/6 EO. 
20.j8. 1928, 

DT. K 'lloOTT. 

Neu.vorgefunden und zu Gunstender vollstreckbaren Forderung 
gepfändet wurden nachstehend verzeichnete Gegenstände: 

Verzeichnung und 
Voraus-

Post- Stück- sichtlich 
zahl zahl 

Beachrelbung erzielbarer Anmerkung 
der GegenstAnde Er lila 

Nichts. HubeT, VoUatT.-0. 

11 Ne 19/28 

Zu folge BeachluBBell du LandugBTic~a Wien für Z.-R.-8. 
So 8/28 . _ 

vom 3.J9. 1928, - 1-, du Erolfnung d6B A UBg'lftchstJBTfMTenB 

angemeTkt. 3./9. 1928. LangeT, K•I.-Dir. 

Postzahl 3 am 24./11. 1928 vBTkauft. 
24.J11. 1928. HubeT, VoUatr.-0. 
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Eingtmgsvermerle des 
Exele'Utiomgericl&tea. 

Sa 8J38 
----

1 
11 Ne 19/38 

1 

Eröffnung des Ausgleichsverfahrens: 

Auf Antrag des Schuldners Fro!NI Petll, Hausbesiun, Wien I, 
Opemgat~se Nr. 3, wird gemiß § 1 AO. das Ausgleichsverfahren 
eröffnet. 

Zum Ausgleichskommissär wird Landesgericl&taral Dr. Josef 
Glikle des LMulugericlltes für ZRB. Wien, bestellt. 

Zum Ausgleichsverwalter wird Fro!NI Gebln, KofmtJ'tm, Wien I, 
BtJt&fn"Rmar~ Nr. 6, bestellt und demselben eine Frist zur Bericht
erstattung bis 36./9. 1938 erteilt. 

Die Gläubiger werden aufgefordert, ihre Forderungen bis 18./9. 
1938 beim gefertigten Gerichte anzumelden. 

Die Ausgleichstagaatzung wird bei diesem Gerichte, Zimmn 
Nr. 18, fdr den 

39.J9. 1938, tJOf'mittags 11 Uhr 
anberaumt. 

Die Eröffnung des Ausgleichsverfahrens ist vom Euleutiom
gerichte Wien als Exekutionsgericht in dem gegen den Schuldner 
aufgenommenen Pfindungaprotokolle unter Angabe des Tages der 
Eröffnung des Ausgleichsverfahrens anzumerken. 

Zur Sicherung des Vermögens verf'llgt das Gericht: 
1. Dem Schuldner wird auf die Dauer des Ausgleichsverfahrens 

verboten, ftber sein Vermögen ohne Zustimmung des Ausgleichsver
walters zu verfilgen; 

2. dem Ausgleichsverwalter wird die eheste Inventur und 
Schätzung des Vermögens des Schuldners und deren Nachweisung 
im zu erstattenden Berichte aufgetragen. 

Landesgericht Wien für ZRS., .Abt. 49, om 3.J9. 1938. 

Dr. Johann Glück 

Fdr die Richtigkeit der Ansfertigung: 

Der Kanzleileiter: .Mülln, K•l.-Dir . 

.Anguclalagen: 3.j9. 1938. 
Im PftJntlungwegister eingetragm. 
PftJntlungaprotoleoU 11 E 19/38. 

3.J9. 1938. 

Im PftJntlungaprotoleoU durchgefüllrt. 

Huber, Vollatr.-0. 

Fordenmgseulet&tion tHad Euleutitm auf tmdenJ V ermögensrecllte 
mollt MJ'I&ängig. 

3.J9. 1938. 
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Sa 8J28 
2 

11 Ne 19/28 
----

2 

Avsgleich Franz Pete, Wien I, Operngasse Nr. 2. 

Das Verwertungsve1'fahren in den Exekutionssachen 11 E 19/28 
und 11 E 22/28 wird gemäß § 11 AO. bis 2.f11. 1928 aufgeschoben. 

Landesgericht Wien für ZRS., Abt. 49, am 3.f9. 1928. 

Dr. Johann Glück 

Für die Richtigkeit der Ausfertigung: 

Der Kanzleileiter: Müller, Kzl.-Dir. 

XXIII. 

Pflndong, Verwahrung und Verkauf beweglieber körperlieber 
Saehen; Verkauf vor Eintritt der Rechtskraft der Pflndungs· 

bewilligung • 

EingangsfJef'mef'k. 

An da8 Bezirksgericht Neulengbach, Abt. IV. 

4 E 1540/28 
1 

Betreibende Partei: Franz Bef'gef', Kaufmann, Neulengbach, 
vertreten durch: Dr. Karl Giebl, Recht8am11alt, Neulengbach; 
Verpflichtete Partei: Paul Wagner, Buttef'händler, Neulengbach, 

wegen S 300 s. Ngb. 
2fa.ch, 1 Rubrik. 

Auf Grund des vollstreckbaren Urteiles dieses Gef'ichüs rom 15.f9. 
4 0 643/28 

1928, .'J , beantrage ich mangels Zahlung durch meinen bef'eit8 

ausgewiesenen Vertreter die nachstehende 

Exekutionsbewilligung: 

4 c 643/28 
Auf Grund des Urteile8 oom 16.f9. 1928, 3 , wird der 

betreibenden Partei Fram Berger, Kaufmann, N eulengbach, wrtreten 
durch Dr. Karl Giebl, RechtsanwaU, Neulengbach, wider die ver
pflichtete Partei Paul Wagner, Buttef'händler, Neulengbach, zur 
Hereinbringung der vollstreckbaren Forderung von S 300 aamt 7% 
Zinsen aeit 1./7. 1928, S 37,40 Prozeßkosten und der Kosten dieses 
Ansuchens die Exekution mittels Pfändung, Verwahrung und Ver
kauf der in der Gewahrsame des Verpflichteten in dessen Wohnung 
und Geschäftslokale befindlichen beweglichen Sachen jeder Art 
und der im § 296 EO. angeführten Papiere und Einlagebücher 
bewilligt. 
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Als Exekutionsgericht hat dall Beeirk•gmclt Netdengbach ein-
zuschreiten. 

Die E:eekution tooUe iiiHJr .Anmelden tJOU#ogeta toerden. 
An Kosten werden verzeichnet •......• 
Berechnungsgrundlage nach § 15 RAT ...••.... 

FrMlll Berger durch Dr. FrMlll GiebZ 

B. 
BetoiZUgt. St. Kolten 8 14,50. 

4./10. 1928. Dr. KZieber 

ZV.: B. 1. Vertreter de• betreibmden Gläubiger•; 2. Verpftic'Ateten mit 
SchriftBatll bei V omahme. 

4 E 1540/281 
2 

4 E 1540/28 
Eingang•vermerk. 3 

.An da8 BeeirkBgmcht Nev.Ztmgbach, .Abt. IV. 
Betreibende Partei: FrMI4 Berger, Kaufmann, Netdengbach, 
t1erlreteta durch: Dr. KarZ GiebZ, .ReclatBamDalt, Netdengbach; 
Verpflichtete Partei: Pav.Z Wagner, Butterl&dndZer, Netdengbach, 

wegen 8 300 •· N gb. 
2fach, 1 Rubrik. 

Laut de8 Pfändung•protokoUu die•e• Omchte• tJOm 6./10. 1928, 
4E1540f28 
---2--, tov.rden in der oben bueichneteta E:~:ekution8Bac1&e unter 

PolltzaAZ 1 ein FaP mit 150 kg B.tter gepfändet. Da die•e Butter nach 
ihrer Be~ehaffenheit bei längerer .A ufbetoahrung dem V erderben unter
liegt, beantrage ich, dieBeZbe .ur Hereinbringung meiner roU..treckbaren 
FO'rderung tJOR 8 300 Bamt 7% Zimen Beit 1./1. 1928, 8 37,40 Proup. 
koBieta, 8 14,50 E:~:ekutiomkotten und der Kotten dieBu ÄRBt&Cl&eR8, 
Bcl&on tJOr Eintritt der Rech~kraft der Pfändung•betoiUigung mitteZ. 
öflentZiclu!r VerBteigerung n tJerkaufen.• 

ZugZMch erkläre ich mich bereit, für aUe dem V erpftic'Ateten au 
dem frülteren V erkaufe entlpringenden Nachteile eine tJOm Gerichte 
n bettimmmde 8ic1&erheit n ZNten. 

An Kosten werden verzeichnet ......•. 
Berechnungsgrundlage nach § 15 RAT ........• 

FrMlll Berger durch Dr. Karl Giebl 

B. 
n 4 E 1540/28 

3 
Verkauf an Ort und StelZe, P. 1. 
Protokoll- und EdiktltempeZ abfordem. 
Interwntiomkotten: 8 14,40. 

HBLLBR, Aktenmuster 111. 39 



610 Exekutionsakten 

Beisatz: Die Vornahme des Verkaufes des unter Postzahl 1 des 
4 E 1540/28 

PfändwngsprotokoUes wm 6./10. 1928, 2 , gepfändetenFasseil 

mit 150 kg Butter wird vor Eintritt der Rechtskraft der Pfändungs-
4 E 1540/28 . . 

bewiUigung vom 4./1 0. 1928, 1 , bewilligt, wenn du betretbende 

Partei für alle dem Verpflichteten aw dem früheren Verkaufe ent· 
springenden Nachteile eine Sicherheit von 8 100 gerichtlich erlegt. 

6.f10. 1928. Dr. Klieber 

ZV.: Edikt: Beiden Teilen. 
4 E 1540/28 

4 

Unter Geldbuchpost 320/1 8 100, in Empfang• gesteUt. 

6.f10. 1928. Kern, Geldbf. 

Versteigerungsedikt: 
zu 4 E 1540/28 

4 

Tag: 7.f10. 1928. 
Stunde: 2 Uhr nachmittags. 
Ort: Neulengbach, Wienerlltrape Nr. 16. 
Gegenstände: 150 kg Butter. 

6.f10. 1928. Krause, Volllltr.-0. 

Der weitere Verlauf des Aktes ist gleich wie in einem der Bei
spiele XIX ff. 

Anmerkungen zum Beispiel XXIII: 

• Siehe die Anmerkungen zum Beispiel XVII, XIX. - 1 Unter 
dieser ONr. wurde das Pfändungsprotokoll aufgenommen; dasselbe 
erliegt am Schlusse des Aktes. - 1 Siehe § 266 EO. - 1 Vor Erlag 
der Sicherheit darf nicht zum Verkauf geschritten werden. 

Stempel 

4 E 1540/28 
Pfändungsprotokoll. 2 

Bezirksgericht N eulengbach. 
Gleichzeitig mit E ..... . 

Exekution zur Hereinbringung (zur Sicherung). 
Ort und Zeit der Pfändung: N eulengbach, W iener· 

Btrape Nr. 16, 
am 6./10. 1928. Beginn 2 Uhr nachmittags. 

Betr. Partei Franz Berger 
durch Dr. Karl Giebl 
Verpfl. Partei Paul Wagner 

} 
fü:.n~ie { Dr. Karl Giebl, OV. b. a. 

wesend persönlich 
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Exekut.-Titel: Urtftl. des Bezirksgericl&tes Neuleng- ,-------
bach t10m 1S.f9. 1928, 4 0 643f28 

Vollatreekb. Fdg.: S 300 s. Ngb. 
1.ustellung an Verpfl. zu rigfmM Banden 
:§ Beschäftigung: Butterlaändl6f' i Gattin Lwpoldine, geborene Wein 
· 2 Kinder: Karl 6, Fmnziska 4 Jahre alt. l - Bausgehilfe. 
~ Wohnung: 1 Zimmer, 2 Kabinett, 1 Küche, 
! -Vorzimmer. 

Geschäftslokal: 1 Räumlichkeit .... 
(Die Verwahrung wurde nicht angemeldet 

mangels beigestellter Beförderungsmittel nicht 
vollzogen. 

Der Verpflichtete zahlte zu Banden ..•.... 
S . . . . . . und erhielt hierüber eine Bestätigung -
laut Postaufgabeschein vom ..•... 192 ... an ..... 
s ........ . 

An Bargeld wurde abgenommen S ..•..... ) 

Raum für Ver
merke 

Vnkauf 

6.f10. 1928, 

Dr. Klieber. 

Von den vorgefundenen Gegenständen wurden ausgeschieden: 
a) als unentbehrlich: .f. 

Auf die Pfändung in tief' Wohnung wuf'tle vnziehtet. 
b) als Liegenschaftszubehör: .f. 

Für den Verkauf in der Auktionshalle geeignet PZ. .f. 
Raum für Bemerkungen über die Verwahrung und politische 

Pfandrechte. .f. 
Zehrgeld S • . . . . . Ganggeld S ...... wurden von der ...... Partei 
bezahlt (sind einzuheben). 

Protokollatempel von der ...... Partei ...... nicht beigebracht. 
Kostennote beigelegt. 
(Kosten: .... ) 

Pfändungsregister. Ende df'r Amtshandlung 2 Uhr 30 Min. 
nachmittags. 

Krause, Vollatr.-0. 

Zugunstender vollstreckbaren Forderung der 
betreibenden Partei werden nachstehend 

verzeichnete Gegenstände gepfändet: 

Verzeichnung und 
Beschreibung 

der GegenstAnde 

Ein FafJ mit 1 SO kg 
Butter 

Voraus
sichUich 

erzleibarer 
Brl6a 

1 4608 1 

Anmerkung 

39* 
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BBfiUW'kt wird, ilaP diese Butter bei längerer A ufbewah1"11ng dem 
V erderb~m uf&terUegt. 

W eg~m Deckung der Forderung samt N ebengebührtm mit der wlriter~m 
Pfä'IUlwng inMgehaZtlm. 

XXIIIa. 
Pfindung von Wertpapieren, welche einen Borsenpreis haben und 
Verkaul aus freier Hand zum Borsenpreis (I 268, Abs.l EO.). 

Verfahren über einen Einstellungsantrag nach I 40 EO. • 
Eingangsvermerk. 14 E 7073/28 

1 
.An das E:ukutionsgmcht Wien, Abt. XIV. 

Betreibende Partei: Josef KiYnig, Kaufmann, Witm Ill, Mar:ur
gasse Nr. 16; vmret6ft durch: Dr. FrMIII EreZ, RechtBanwaU, 
Wi~m lll, Rennweg Nr. 72. 

Verpflichtete Partei: Moriw Schmid,Gastwirt, Wien V, Z~mtagasse Nr. 6, 
wegen 8 1000 s. Ngb. 

2fach, 1 Rubrik, 2 Beilagen. 
Auf GrufUl des voZZBtreckbar~m UrtMZu des Bezirksgmchtes Marga-

3 0 940/28 
.A rethlm vom 10.f9. 1928, --3---, BeiZage .A, beantrage ich mangela 

B Zahlung durch mlrinen mit OV. vom 1.f5. 1927, BeiZage B, aus
gewieBtmm V mret6r die nachstehMlde 

Exekutionsbewilligung: 
Auf Grund des 1-'0ZZstreckbaren Urteiks d6B Bezirksgmchtu Marga-

3 0 940/28 . . . rethlm vom 10.f9. 1928, 3 , Wird der betretbenden Partel Josef 

König, Kaufmann, W ienlll,Mar:urgasseNr.16, vmret6ftdurchDr.Franz 
EreZ, RechtaanwaZt, Wien Ill, Rennweg Nr. 72, wider die verpflichtete 
Partei MOJ'i6 Schmid, Gastwirt, Wien V, Zentagasse Nr. 6, zur Herein
bringung der vollstreckbaren Forderung von 8 1000 samt 7% Zinsen 
seit 4.f1. 1928, 8 65,40 Prozeßkosten und der Kosten dieses Ansuchens 
die Exekution mittels Pfändung und Verwahrung der in der Gewahr
same des betreibeflilen Gläubigers befindlichen, der tJerpjZichtetMl 
Partei gehörigen fünf Stück Aktien der Sodawasserfabriks-.Aktien
geseZZBchaft Nr. 5064 bis 5068, und sodann der Verkauf dieser .Aktien 
aus freier Hand1 mit möglichster Bedachtnahme1 auf den BörstmpreiB 
bewilligt. 

Als Exekutionsgericht hat das Ereekutionsgmcht Wien einzu-
schreiten. 

Die E:ukution wolle über A'llmelden vorgenommen werden. 
An Kosten werden verzeichnet ....... . 
Berechnungsgrundlage nach § 15 RAT ....•...• 

Josef Kiinig durch Dr. Franz EzZ 
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B. 
Bewilligt. St. Koflten. S 35,60. 

14./10. 1928. Dr. KflOf'T 

ZV.: B. 1, 2. Beiden Teilen, dem VerpfUchteten mit SchriftBate. 

14 E 7073/281 

2 
14 E 7073/28 

3 
Der Vol'tstreckungsabteilwng eur Vomahme des Verkaufes aus 

freier Hand durch einen Handelsmäkler mit möglichster Bedachtnahme 
auf dm Börstmpreis. Das hg. Geldbuch hat die unter Geldbuchpost 
Nr. 4314/1 erliegtmdm fünf Aktitm der Sodawasserfabriks-Aktiengesell
schaft Nr. 5064 bis 5068 dem Vol'tBtreckungsOf'gan auseufoZgtm. 

28./10. 1928. Dr. KflOf'T 

Obige fünf Stück Aktitm der Sodawasserfabriks-Aktitmgesel'tschaft 
heute aus dem Geldbuche, Post-Nr. 4314/1, behobtm. 

4.f11. 1928. Krause, VoZ'tstr.-B. 

14 E 7073/28 
Bericht . .f. 4 

Ezekutiomsache Josef König gegtm Morie Schmid wegtm S 1000 
s. Ngb. Der Verkauf aus freier Hand wurde nicht durchgeführt, weil 
die eu wrkauftmdm fünf Stück Aktitm der Sodawasserfabriks-Aktitm· 
gesel'tBchaft Nr. 6064 bis 5068 nach Angabe des Handelsmäklers Peter 
Kleinberg, Witm I, Graben Nr. 5, keinen Börsenpreis habtm und roll
ständig wertlos Bind. 

Dauer der Amtshandlwng: 3 Uhr bis 3 Uhr 10 Min. nachmittags. 
Zehrgeld S .•...•.. , Ganggeld S ........ . 
ProtokoZ'tstempel wurde t10tn V erpfUchteten entrichtet. Die oben 

bueichnettm fünf Stück Aktitm wurden wieder unter Geldbuchpost 
Nr. 4376/1 erlegt. 

Witm, am 4.f11. 1928. 

Peter Kleinberg 

Protokoll: 

Krause, Vollstr.-0. 

14 E 7073/28 -a--
aufgenommen vom Ezekutiomgerichte Witm, Abt. XIV, am 5./11. 1928. 
Gegenwärtig: BerirkBrichter Dr. KflOf'T. 
Exekutionssache: Josef König gegtm Morite Schmid, 

wegen S 1000 s. Ngb. 
Die wrpjlichtete Parlei bringt an: Ich weise durch dtm Postauf

gabeschein t10tn 4./11. 1928 des Postamtes Wien Il/87 nach, daP ich 
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der betreibe1Wlfm Partei. den Betrag txm 8 1104 .nw rozz.tändigen Be
friedigung des roZlBtreokbarm AftBP"'ClaeS übeT11etwlet habe. 

Ich. bematrage dah.eT, die E:ukution gemä/1 § 40 EO. eiMUBteUen, 
und wmB das Gericht die Eitwemeh.mutag des betreibmdm Gläubig61's 
anordnet, die E:ukution bis nr reoltslwäftigen Ef&Uch.eidung übeT 
diesen Antmg gemä/1 § 42, Z. 3 EO. auf.usch.ieben. 

Falls dem Aufsch.iebutags- und EimteUutagsantmge stattgegeben 
wird, tJeTtrichte ich. auf ZusteUung diese?' Beschlüsse. 

Dr. Knorr M01V 8ch.mid 

B. 
'"' 14 E 7073/28 

s 
E.-Form. 1641 dem V mrete?' des betreibmdm GldubigeTs. 

S.f11. 1928. Dr. Kf&Of'f' 
KaZ.: 17.f11. 1928. 

An das E:ukutitmsgll1'ich.t Wien, Abt. XIV. 

14 E 7073/28 
6 

Betreibende Partei: Josef König, Kaufmann, Wien Ill, MM~Il1'
gasse N r. 16; tJil1'tretm durch.: Dr. Ff'fJfiJS E:d, ReeltsanwaU, W im III, 
Rmnweg Nr. 72. 

Verpflichtete Partei: Morü 8ch.mid, Gastwirt, Wien V, Zentagasse Nr. 6, 
wegen 8 1000 s. Ngb. 

2fach, 1 Rubrik. 
In Befolgung des BeBCh.lusses dieses Gll1'ichtes rom 6.f11. 1928, 

14 E 7073/28 . 1 jlg s ' ll1'8tatte u.. 0 ende 

.Au/lerung: 
DeT Verpflichtete schuldet: 

Ka~ ••.••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 8 1000 
7% Zimen rom 4.f1. 1920 bis 18.f1. 1928 • • . • • • • • • . . • • • • ,. 3 
Kosten 8 66,40 und 8 36,60, .NBammm................. ,. 101 

Zusammen .. .. .. .. .. .. 8 1104 
Er übeTsmdete mir • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8 1104 

Von diesem Betmge tJil1'Tech.nete ich. auf eine bereits fäUige 
Forderung txm 8 10 gegen den Verpflichteten, für weZclae ich. be?'eits 
im Januar 1926 ein roZZBtreokbarea UrteileTwirkt h.abe, den Betmg txm 

8 10, so da/1 in rorZiegmder 8ac1ae noch. 8 10 unbllTioh.tigt aush.aftm. 
Ich. beantrage dah.er, den V erpfl.ich.teten auf.Nfordem, die Zah.lutag 

der restUch.m 8 10 und der Kosten dieses Antmges h.g. aus.NWeisen, 
ans9'n8tm den EimteZZungsantmg ab.NWeisen und die E:ukution be
eüglich. dieses Betmges fort.NBetem. 

Josef König durch Dr. Frt!AIJI E~l 
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Beschluß.• 
"' 14 E 7073/28 

6 

In der ExekutionBBache Josef Kih&ig, Kaufmtmn, Wien Ill, 
Maf'urgasse Nf'. 16, wrlreten. durnh Hnm »r. Ff'Qifi,S E:il, Rechts
anwalt, Wien Ill, Rem&weg Nf'. 72, wider die verpflichtete Partei 
.Morit.l Schmw, Gaatwirl, Wien V, Zentagasse Nf'. 6, wegen S 1000, 
wird dem Verpflichteten aufgetragen, binnen acht Tagen nach 
Zustellung dieses BeschlUSI!e8 sich ilber die Berichtigung des nach 
Angabe des betreibenden Gläubigers noch unberichtigt aushaftenden 

Restbetrages von. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 10,
nebst den hiemit auf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 4,30 
bestimmten neuerlich aufgelaufenen Kosten . . . . . . . . . . . . . " -,-
zusammen daher des Betrages von . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . S 14,30 

hiergerichts auszuweisen, widrigens nach fruchtlosem Fristablaufe 
das Verkaufsverfahren von Amts wegen wieder aufgenommen 
werden würde. 

16.f11. 1928. Dr. KflD1'1' 

ZV.: 1. Bmeibenden GZäubign; 2. Verpflichteten.. 
Kal.: 28./11. 1928; Kal. 17./11. 1928 löscllm . 

.Aktmt1mn61'k t.10m 23.f11. 1928: 14 E 7073/28 
7 

Dw V erpftic'Aide weist tlurnh V Of'lage du Poataufgabesclleims 
du Postamtes Wien 1/32 nach, da/1 n an tlm V erlf'etw des betf'eib~ 
Gläubigns tleta. Betrag tiOfl, S 14,30 abgesMtlet hat. »r. KfUWf' 

B. 
E.-F01'm.7 16'1 (§ 40 ,EO.): Dem Verlf'etw du bmeib~ GZäubigns. 

Die Uftte1' Geldbuchpost Nf'. 4314/1 nlieg~ fünf Stück .Aktien 
tln Sodawassnfabriks-.AktiM&gueU.Chaft Nf'. 6064 bis 6068 Bind dem 
bmei~ Gläubign auan.folgen. 

23.f11. 1928. »r. KfUWf' 

ZV.: B. Beitleta. Teilen. 
Siehe Pfätwlungwegiatn. - Siehe Geltlbuch. 

Anmerkungen zum Beispiel XXIIIa: 

* Siehe die Anmerkungen bei Beispiel XIXff. - 1 Sielie § 268 EO. 
- 1 Siehe § 268 EO.; nur auf Antrag ist ein bestimmter Mindest
preis und der Zeitraum, innerhalb welchem der Verkauf durchzu
führen ist, anzugeben, sonst ist ein amtlicher Nachweis 'liber 
den amtlichen Börsenpreis am Verkaufstage und über die bezahlte 
Miklergebilhr sowie die sonstigenAuslagen dem Verkaufsberichte anzu-
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schließen. - 1 ONr. 2 ist das Pfändungsprotokoll, welches am 
SchluBBe des Aktes erliegt. - ' Siehe Anm. 2. - 6 Dieses Formular 
lautet: "Die verpflichtete Partei hat beantragt, daß die Exekution 
wegen vollständiger Befriedigung · der betreibenden Partei gemäß 
§ 40 EO. eingestellt werde. Die betreibende Partei wird aufgefordert, 
sich über diesen Einstellungsantrag binnen acht Tagen nach Zu
stellung dieses BeschluBBes zu 'äußern, widrigens angenommen wird, 
dal.S sie diesem Antrage zustimme(§ 55, Abs. 2 und §56, Abs. 2 EO.). 
In diesem Falle wird die Exekution eingestellt und angenommen, 
daß die betreibende Partei auf Zustellung des Einstellungsbeschlusses, 
sowie auf den Rekurs gegen diesen Beschluß verzichtet. Bis zur 
rechtskräftigen Entscheidung über diesen Einstellungsantrag wird 
die Exekution aufgeschoben (§ 42, Z. 3 EO.)." 

Bei diesem Formular ist zu beachten, daß mit demselben die Auf
schiebung der Exekution bis zur rechtskräftigen Entscheidung über 
den Einstellungsantrag bewilligt ist; es muß daher ein Aufschie
bungsan trag vorliegen, allenfalls ist eine Sicherstellung aufzuerlegen, 
oder es muß im BeschluBBe verfügt werden: "ohne Aufschiebung". 
In letzterem Falle entfällt der· letzte Satz des angeführten E.-Form. 154. 
Weiters ist bei diesem E.-Form. 154 zu beachten, daß es im Vor
drucke als Einstellungsgrund die vollständige Befriedigung der 
betreibenden Partei erwähnt. Das E.-Form. 154 kann jedoch auch bei 
anderen Einstellungsgründen verwendet werden, z. B., wenn der 
Verpflichtete eine Erklärung des betreibenden Gläubigers vorlegt, 
mit welcher dieser wegen erhobener Eigentumsansprüche eines 
Dritten die Exekution einstellt, die Erklärung aber dem Gerichte 
wegen Mängel nicht ausreichend erscheint; in solchen Fällen 
muß im Beschlusse verfügt werden, daß im Vordrucke des For
mulares der dort angegebene Einstellungsgrund zu streichen und 
der richtige Einstellungsgrund anzugeben ist. - • Internes For
mular des Exekutionsgerichtes Wien. - 7 Dieses Formular enthält 
die Einstellung der Exekution und wird hier deshalb zugestellt, weil 
auch die Ausfolgung der Aktien verfügt wird. In Verwahrung ge
nommene Gegenstände sind grundsätzlich jener Person auszu
folgen, welcher sie das Vollstreckungsorgan abgenommen :hat. 
Eine Ausfolgung kann aber nur erfolgen, wenn die Sachen in
zwischen nicht gepfändet wurden, da angenommen werden muß, 
daß die Verwahrung auch für die nachfolgenden Gläubiger durch
geführt ist, wenn sie von der Verwahrung Kenntnis haben oder von 
derselben verständigt wurden. 

Stempel 

14 E '10'13/28 
Pfändungsprotokoll. ___ 2 __ _ 

Exekutionsgericht Wien 
Gleichzeitig mit E ..... . 

Exekution zur Hereinbringung (zur Sicherung). 
Ort und Zeit der Pfändung: Wien 111, Jlarzngas4e 

Nr. 16, am 16./10. 1928. Beginn 3 Uhr MChmittags. 
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Betr. Partei Joeef König } flir sie { JOBef König pereönUch 
durch Dr. Frau EzZ an-
Verpfl. Partei Moritz Sclt.mid wesend .J. 
Exekut.-Titel: U rleiZ . du Bmrl&Bgeric1&Cel Marga-

retlt.en t10m 10.J9. 1928, 3 0 940/28/3 
Vollstreckb. Fdg.: 8 1000 s. Ngb. 
Zustellung an Verpß. (zu ....• Banden) durclt. die 

Polt 
! (Beschäftigung: .f. 
~ Gatt ... . f. geb. .f. 
c .f. Kinder .f. Jahre alt. 
1: .f. Hausgehilfe .... 
e Wohnung: - Zimmer,- Kabinett,- Kilche, 
t! - Vorzimmer. 

Gesebäftslokal: - Riumliehkeit -. 
(Die Verwahrung wurde nicht angemeldet -

mangels beigestellter Beförderungsmittel nicht voll
zogen. 

Der Verpflichtete zahlte·zu Banden .... S .... 
und erhielt hierilber eine Bestätigung - laut Post
aufgabeschein vom ...•• 192 •• an S .•.... 

An Bargeld wurde abgenommen S .•...... ) 

Raum rarver
merke 

Verkauf 
18./10.1928, 

Dr. K'AO'IT. 

.AufgeeclwiHm 
(§ 42/3 EO.) 
6./11.1928, 

Dr. Kno1T. 

GeW.clt.t 
(§ 40 EO.) 

23./11.1928, 
Dr.Knorr. 

Von den vorgefundenen Gegenständen wurden. ausgeaehieden: 
a) als unentbehrlich: .f. 
b) als Liegensehaftszubehör: .f. 

Flir den Verkauf in der Auktionshalle geeignet PZ. .f. 
Raum flir Bemerkungen ilber die Verwahrung und politisehe 

Pfandrechte: 

.f. 

Zehrgeld S . • . . .. Ganggeld S .. .. . • wurden von der ........ 
Partei bezahlt (sind einzuheben). 

Protokollstempel von der . • • . . . . . Partei • . . . . . (nicht) bei-
gebracht. 

Kostennote beigelegt. 
(Kosten: ....• ) 
Joeef König erklärt nr Herau~gabe der fii.Rf Stück utlten aR

gefült.rten .Aktiefl bereit .u BeiR. 

Pfändungsregister. Ende der Amtshandlung 3 Uhr 16 Min. 
Raclt.mittags. 

Joeef Baierl, VoU.tr.-0. 
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Zugunsten der vollstreckbaren Forderung der be
treibenden Partei werden na~hstehend verzeichnete 

Gegenstände gepfändet 

Verzeichnung und 
Voraus-

Post- Stück· sichtlich 
zahl zahl 

Beschreibung erzielbarer Anmerkung 
der Gegenstände Erlös 

Aktien der SodawaBBBf'· 
fabrika-AktiengeaeUachaft 
aUBgesteUteu Wien, 18 .f 11. An der 
1907, lautend auf 500 K Börse nicht 

1 5 N tnninale mit Dividenden- notiBf't. 
achein vom 1.f1. 1926. Fach-
Die Aktien wurden ab- acMttung 
genommen und im hiBf'- notwendig 

g61'ichtlichen Geldbuch 
Bf'legt. 

Unter Geldbuchpost 4314/I oben angeführte 5 Stück Aktien 
in Empfang gestellt. 17.f10. 1928. Goldn61', Geldbf. 

Zum Zteecke des freihändigen V61'kaufea am 4.j11. 1928 
dem V ollatreckungabeamten Karl K rauae ausgefolgt. 

4./11. 1928. Goldner, Geldbf. 

Unt61' Geldbuchpost 4376/1 oben angeführte 5 StückAktien 
neu61'lichinEmpfanggeatellt. 5./11.1928. GoldnBf', Geldbf. 

Oben angeführte 5 Stück Aktien dem V erlreter des betrei
benden GZäubigBf'B Dr. Franz Ezl aUBgefolgt. 

25.f11. 1928. Goldn61', Geldbf. 

XXIV. 

Exekution durtlh Pfändung, Verwahrung, Verkauf beweglicher 
Sachen- tlbemahmsantrag nach §271 EO.* 

22 E 1950/28 
EingangavermBf'k. 1 

An das EukutionBgBf'icht Wien, Abt. XXII. 

Betreibende Partei: Maz Bender, BankgeachäftainhabBf', Wien I, 
Opernring Nr. 2, vertreten durch: Dr. Bernhard RoU, Rechtsanwalt, 
Wien I, Stephansplatll Nr. 3. 

Verpflichtete Partei: Dr. Isidor Mann, praktiBchBf' Arzt, Wien I, 
Fichtegasse Nr. 6, 

wegen S 5000 a. N gb. 
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Auf Grund des 'l'echtsk'l'äftigen, wZlBtreckbaren Urteiles des Landes-
17 Og 363/28 

gerichtes für ZR8. in Wien vom 1.f6. 1928, 16 , BeiZage A, A 

beantrage ich fnM19BlB Zahlung durch meinen mit OV. vom 16./12. 
1926, Beilage B, aUBgewiesenen V e'l'trete'l' die nachfolgende B 

Exekutionsbewilligung: 

Auf Grund des vollstreckba1en Urteiles des Landesgerichtes für 
17 Og 363/28 

ZR8. in Wien vom 1.f6. 1928, 16 , wird der betreibenden 

Partei Maz Btmde'l', Bankgeschäftsinhabe'l', Wien I, Opernring N'l'. 2, 
wider die verpfiichtete Partei D'l'. Isidor Mann, p1'aktiBche'l' Arzt, 
Wien I, Fichtegasse N'l'. 6, zur Hereinbringung der vollstreckbaren 
Forderung von 8 6000 sam~ 7% Zinsen seit 16.f12. 1927, 8 846,40 
Kosten und der Kosten dieses Ansuchens, die Exekution durch 
Pfändung, Verwahrung und Verkauf der in der Gewahrsame des 
Verpflichteten - in der Wohnung - befindlichen beweglichen Sachen 
jeder Art und der im § 296 EO. angeführten Papiere und Einlage
bücher, bewilligt. 

Als Exekutionsgericht hat das Eukutionsgericht Wien einzu
schreiten. 

Die Eukution wolle (über) olme Anmelden voZZeogen werden. 
Berechnungsgrundlage nach § 15 RAT .••...... 

Maz Btmde'l' durch D'l'. Bernhard RoZZ 

B. 
Bewilligt. 8t. Kosten 8 89,60. 

20.f6. 1928. D'l'. Kroll 

ZV.: B. 1. Ve'l'trete'l' des betreibenden Gläubigers; 2. Verpflichteten 
mit 8chrift8ab bei Vomahme. 

B. 
Verkauf A.uktionshaUe. PZ.1 biB 10. 

24.f6. 1928. 

Versteigerungsedikt. 
Tag: 16.f6. 1928. 
Beginn: Von 3 Uhf' nachmittags an. 

22 E 1960/28 
2 

22 E 1960/28 
3 

D'l'. Knorr 

22 E 1960/28 
.ru 3 

Ort: Wien I, Jakobergasse Nf'. 1, gerichtliche A.uktioftshalle. 
Gegenstand: W ohnungseinf'ichtung, Teppiche, 8ilbergegtmstände. 

26.f6. 1928. A.mstef', A.mtnat 



620 Exekutionsakten 

22 E 1950/28 
------

Exekutionsgericht Wien. 4 
Eingelangt: 6.f6. 1928. 

2fac.h, 1 Rubrik, 1 Beilage. 

An das Exekutionsgericht Wien, Abt. XXII. 
Betreibende Partei: Max Bender, BankgeschdftBinhaber, Wien I, 

Opernring Nr. 2, t•ertreten durch: Dr. Bernhard Roll, RechtBtmtoaU, 
Wien I, Stephamplate Nr. 3. 

Verpflichtete Partei: Dr. Isidor Mann, praktische't' Arzt, Wien I, 
Fichtegasse Nr. 6, 

wegen S 5000 s. Ngb. 

tJ bernahmsantrag• 
des ~llatthias Holl, Kaufmann, Wien 11, Pratef'straPe Nr. 29, tlfftreten 
durch Dr. Leopold Jodl, Rechtsantoalt, Wien 11, TaborstraPe Nr. 40. 

22 E 1950/28 
.llit dem Beschlusse dieses Gerichtes vom 24.flj. 1928, 3 

tourde die VersteigeTUng deT im Pfändungsprotokolle vom 22.f5. und 
22 E 1950/28 

23.f5. 1928, 2 , untef' Posteahlen 1 bis 10 gepfändeten 

Sachen betoilligt. Der TeTmin ist auf den 15.f6. 1928 ang«mlnet.• 
Innerhalb.def' im§ 271 EO. bestimmten Frist tHm 8 Tagen tlM' dem 

l" mteigeTUngBtef'mine erkläre ich mich untef' gleiclu:eitiger Leistung eineT 
Siche't'heit in deT Höhe tHm einem Vie't'tel des ScluitzungBtDef'te81 bef'eit, 
die untef' Posteahl1 bis 10 des genannten Pfändungsprotokolles gepfä11deten 
Sachen um einen Preis zu übeTnehmen, toelche't' ihren ScluitzungBtDerl 
um ein Viertel übersteigt und nebst den Schätzungskosten alle bishe't' auf· 
gelaufenen, dem Verpflichteten zur Last fallenden Exekutionskosten 
ohne Anrechnung auf den fJbeTnahmspreiB zu trogen.' 

A Ich stelle durch meinen mit OV. vom 1.f6. 1927, Beilage A, 
ausgetoiesenen VertreteT den Antrag: 

Nach vorheriger Schäteung deT obenbezeichneten Sachen meinen 
Obernahmsantrag zu genehmigen und die angeordnete Versteigring 
bis zur rechtskräftigen Entscheidung über meinen fJbeTnahmsantrag 
aufzuschieben. • 

Zur Deckung deT Schäteungkosten erlege ich' in das Ag. Geldbuch 
den Betrag von S 40. 

(Nach Bekanntgabe deT Schäteung toerde ich ein V ief'teZ de• 
Schäteungstoerles alB Siche't'heit erlegen.) 

Max Bender durch Dr. Bemhwrd RoU 

Im Geldbuch Post.Nr. 424/I S 40 erlegt. 
6.f6. 1928. Kohl, Geldbf. 

B. 
Der Vollstreckungsabteilung zur sofortigen Vornahme deT Schäteu11g. 

6.f6. 1928. Dr. Kroll 
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22 E 1950/28 
Bericht: 5 

Die sufolge Auftrage• wm 6.f6. 1928 aufgetrag~ Scl&ätzv;ng 
22E 1950/28 

der PoltmAl 1 bil 10 du Pfät&du.g•protoko'Uel --2-- wtu·de 

am 6.f6. 1928 txwgenommm tmd die eiMelMR Sc'luitsuftg~U~nte im 
Pfänilu.g•protokoUe ringudlt. Ouamuc'luitsuftg~U~nt S 11210. Der 
Sc~ FraM Färber, Wien I, Seilergalle Nr. 8, beanlprvclat 
eitte Oebilar tHm S 40. 

Zelargeltl S • . • . . • U7Vrde wm V ntreter de• A ntraglteZZer• bericlatigt. 
Dauer der Amulaanillung 3 Ular bil %5 Ular naclamittag1. 

FraM Färber, Sc~ OroU, VoU.tr.-0. 

B. 
E:ukvtion81aclae .•.... 

su 22 E 1950/28 
5 

Herr Dr. Leopoltl JodZ namen• du Matlaial HoU wird Nrltändigt, dafJ 
bei der am 6.f6. 1928 txwgenommeMR Sc'luitsuftg die Pomalalen 1 bil10 

22 E 1950/28 
de• Pfät&du.g~prowko'Uel t10M 22.J5. 1928, 2 , nfS11210 

ge1cladtet U7Vrden tmd wird angewium, bil 7.f6. 1928 ein Viertel du 
Sc'luitsuftg~U~ertu tHm ••••••••••••••••••••••••••••••••••• S 2803 
Tag. su erlegm, tl1idrigMN der gemWe tJbernalamsantrag abgewium 
werden würde. 

Die Sc'lttiWgebiilar wird mit dem Betrage tHm S 40 gettelamigt. Der 
im Oeldbvcla unter Pon 424/I erlieg~ Betrag tHm S 40 in dem FraM 
Färber su überwrilm. 6.J6. 1928. Dr. Knorr 

ZV.: B. Dr. JodZ 1aC1mMN Matlaial HoU. 
Sielte Oeldbvcla. 
KaZ.: 7.J6. 1928 (Erlag). 

Im OeZdbvcla unter Po1tllalal 442/I S 2803 in Empfang ge1üUt. 

7.J6. 1928. Kolal, lhltlbf. 

ÄVI Oeldbvclapon 424/I S 40,- an Frau Färber übmrielm. 

7.J6. 1928. Kolal, Oeldbf. 

B. 
22 E 1950/28 

6 
In der E:ukvtioßllaclae de• Maz Blmder, tHWtr~ durcla Dr. Bern· 

laard RoU, gegm Dr. I1idor Mann wegm S 5000 •· Ngb. wird infolge 
de1 t10n Matlaial HoU, Knfmann, Wien 11, PraürrirafJe Nr. 49, 
gelte~ tJbernalammntragu ( itbernalame der PoltmAlen 1 bil 10 um 
ein V ierleZ über den Sc1&ätllvng~U~nt und Zalalu.g aller den V erpfZicla
tetm billaer sur LaBt faUenden Korifm} und der bereit~ gekiltetfm 
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Sicherheit durch gerichUichen Erlag t~tm 8 2803 tltu V erlteigerm&gBfJeT· 
fahren bezüglich der Postzahlen 1 bia 10, bia .nr rechf.Bkräftigen Erd· 
scheitlung iiber den gestellten tlbemahmaantrag aufge&ehoben. 7 Die 
bereits vollzogenen EukutionBakte bleiben ungeachtet der Aufschiebung 
einstweilen bestehen. 

Zugleich wird die Tagsat.nng .nr Einvernehmung 8 über den ge
stellten Obernahmsantrag auf den 

8.f6. 1928, vormittagslO Uhr, hg., Zimmer Nr. 91, 
anberaumt. 

Durch tla8 Nichterscheinen der .nr Einvernehmung ge~ 
Personen wird die gerichUiche BeschlufJfassung iibM' den obenbueich
neten Antrag nicht gehindert; t1tm den nicht erscheineratZen Personen 
wird angenommen, tla/J rie dem Antrag .ftl&timmen.• 

Die Anberaumung der Tagsat.nng kann durch ein abgesontlerte8 
RechtBmi'ttel nicht angefochten werden . 

. 7.f6. 1928. Dr. Knarr 

ZV.: B. 1. Dem Vertreter des betreibenden Gläubigers Maz Bentler; 
2. dem Vertreter der betreibenden GläubigeTin Marie Grob; 3. dem 
Verpflichteten mit SchriftBatl:; 4. dem Vertreter tle8 Antragstellers. 

Protokoll: 
22 E 1960/28 

7 

aufgenommen beim EukutionBgerichte Wien, Abt. XXII, am 8.J6.1928. 
Gegenwärtig: BezirkBrichtM' Dr. Knarr. 
Gegenstand: Ezekution88ache Maz Bender gegen Dr. Iritlor Mann, 

wegen S 6000 8. Ngb. 
Beginn: 10 Uhr vormittags. 

Es erscheinen: 1. Dr. Bernhard RoU für den betreibenden Gläubiger 
Maz Bentler, OV. b. a.; 2. die betreibende GläubigeTin Marie Grob; 
3. der Verpflichtete Dr. Isitlor Mann; 4. Dr. Leopoltl Jodl für den An
tragsteller, OV. b. a. 

Die beiden betreibenden Gläubiger stimmen dem tlbernahmaafttrage 
eu. 

Der Verpflichtete beantragt die AbweiBung des tlbernahmaantrages, 
tla der Obernahmspreis .n gering sei; es seien ihm für die gepfändeten 
Sachen schon vor einem Jahre S 20000 angeboten worden. 

Schluß: 10 Uhr 20 Min. vormittags. Dr. Kroll 

B. 
""' 22 E 1960/28 

7 
EzekutionBsache Maz Befltler gegen Dr. Isitlor Mann wegen 

S 6000 s. N gb. 
Der von ..~llathias HolZ, Kaufmann, Wien Il, Prater&tra/Je 

Nr. 29, vertreten durch Dr. Leopoltl Jodl, Rechf.Banwalt, Wien Il, 
TolJorBtrafJe Nr. 40, gestellte Antrag, die im hg. Pfäntlung•protokolle 
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22 E 1960/28 
2 , Ufl.fer PZ. 1 biB 10 gepfärtdden 8acl&n uM riMn Preü 

"" übemehtnm, toelclaer ihren 8claäVlmgBVHWC UM ein V imel über.teigt 
und nebBt den 8cltätNngskoaten alle billaer aufgelaufenen, tleM V er
pfliclatdtm .ur LaBt fallenden Koaten, olane Anrechnug auf den tJber
nahMBpreis, "" tragen, toird genehmigt. 

Der 1Jbernahm8preü beträgt: 
8claäWußgstoert • ...••••....•.••...•••...•.•.••...•.••.. 8 11210 
mehr ein V imel desselben ............................ , " 2 803 
dalaer .•..•••..••.•••.•.••.....•••...•.••••.••.••.••• 8 14013 

Die tleM Verpfliclatdtm .eur LaBt fallenden,10 ohne Anrechnung 
auf den tJbernalaMBpreü .eu tragenden EzekvtionBkolten betragen: 
a) Ezekvtionlkoaten de• betreibenden GläubigerB MazBender 

22 E 1960/28 • • • . • • . • • . • • . . . • • • . • • . . • . . • • . • • . • . • . . . 8 89,60 
b) Ezekutionlkoatm der betreibenden GZäubigerin Marie Grob 

22 E 2100/28 . . • . • • . . . . • • . • . • • • • . • • • . • • . • • . . • • • • . . . " 6,60 
ZutJMmm . • • . . . . . • • . . 8 96,-

Die 8claäWungskoatm im Betrap """ 8 40 toUrden 1I0M tJbernehmer 
MathiaB HoU bereits berichtigt. 

Der tJbernehmer .Matthias HoUlaatden tJbernalamspreistiOft 8 14013 
und di#J Koatm """ 8 96, ftBtJMmen .................... 8 14108 
abriglich des bereits erlegten B~ """ .. .. .. .. .. .. .. .. " 2 803 
somit den Beatbetrag """ ••••••••••••••••.••••••••••••• 8 11306 
binnen 3 Tagen nacla BeclatBkraft äieBu BeBC'AluBBu lag • .eu erlegen. 

Die gelei.Btete 8iclaerlaeit wrfällt, unbeBCladet aUer Ataapriclae 
aUB der genelamigtm Obernahme gegen den AntragBteUer, ftlgUft8tm der 
V erteilungBmtJUe, tomn der tJbernehmer Mit der Zaltlung des tJbernalaMB· 
preisu und der Koaten BäuMig toird; aucA toird in äiuem FaUe daB 
aufgeBCMbene VerBteigerungBwrfalaren""" AMts 10egen oder auf Antrag 
toiflder aufgenommen werden. 

Der 1I0M V erpfliclatetm gegen äi#J Genehmigung des tJbernalaMB· 
antragu erhobene W ider•prucl toird abgctoie1en. 

Begründung: 

Der geBteUte tJbernalaMBantrag entBpricht den gem.liclaen Vor
ausseWuflgen (§ 271 EO.). Der Wider'P.""'la de• Verpfliclatetm, bi'ID. 
Antrag deBBelbm auf Abtoeüung de• UbernalaMBatlhgu toar ab.ft&. 
toeüen, toeil .eur Genelamigung eine• den guee.liclam V orBClariftm eftt. 
BprecMnäm tJbernalMBantragu nur di#J ZUBtiMMutig """ Pfandgläu
bigem erforäerlicla ist, deren Forderungen durcl den tJbernalaMBpreis 
nicht Vfti'!Deifellaft ro'UBtötwlig gedeckt 10erden. 

8./6. 1928. Dr. Knorr 

ZV.: B. 1 biB 4. Wifl ONr. 6. 
Kal.: 20./6. 1928 (BeclatBkraft, Erlag); Kal.: 28.J6. 1928 W.claen. 
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22 E 1960/28 
8 

Unter Geldbucll.ptJst-Nr. 601/1 tHm .Matll.iaB HoU S 11306 in 
Empftmg gmommeB. 12./6. 1928. Koli.Z, Ge'ltlbf • 

.Akterwermerk fiOm 22.f6. 1928: 
22 E 1960/28 . . 

Der Bescl&W,fl fiOm 8.f6. 1928, 7 , ist recAtakräftig. 

Dr.KroU 
KaZ.: 20.J6. 1928 Zöscll.m. 

B. 
Eukutioftssache: Maz Bmder gegeB Dr. Isidor .Maftft, t11ega S 6000 

e. Ngb. 
Da der tlberftell.mer .Matll.iaB · HoU deR tJberfta'lamspreis im 

Betrage tHm ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• S 14013 
und die Kost. tHm • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " 96 

ZusammeB •..•..•••.•• S 14108 
-rec'h~Mitig erlegt hat, t11ird das VerkaufBtJerfahrn gemd/1 §§ 271, 204, 
.Abs. 2 EO. eiBgesteUt11 'llftd riftd die PZ. 1 bis 10 des PfM!iltmgsproto-

k l••• 22 E 1960/28 .... tJb .. .M ... . r7 u ~:L L-
0 ....,., 2 , ...,m erftetofiUW aw•UIB .u.o .cu ..Wergeurno. 

ZV.: 1. bis 4. Wie ONr.' 6. 
Siehe Vollstr.-.Abt. 
Siehe PfäflduBgsregister. 

22./6. 1928. Dr. KMrr 

22 E 1960/28 
Bericht: 9 

22E 1960/28 
Zufolge des .Auftrages fiOm 22.f6. 1928,--~8---, '111'11rtlffl 

Aeute dem .MathiaB HoU, Kaufmaftß, Wieft II, Praterlltra/le Nr. 29, 
22 E 1960/28 . 

die im Pfäfttl'llftgsprotokoUe 2 , 'llftter PZ. 1 bis 10 gepftm· 

deteft GegeftBtäflde in das Eigmtum iibergebeft. 
Wieft, am 22.f6. 1928. 

Dauer der Amtshandlung: 3 Uhr bis 4% Uhr Bachmittags. 
Zehrgeld S ...•.. t11'11rde tHm .MathiaB HoU aofort bemAlt. 

GroU, Vou.tr.-0. 

Anberaumung der Tagsatzung zur Verteilung und 
Verteilungs bescbl uß: 

(Wie ONr. 12, 17 in Beispiel Nr. XXI). 

Anmerkungen zum Beispiel XXIV: 
• Siehe die Anmerkungen zum Beispiel XVIIff. - 1 Siehe 

§§ 271, 204 EO.- 1 Der 'Obemahmsantrag muß 8 Tage vor dem Ver-
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Steigerungstermine gestellt werden. Da der Schätzungswert in der Regel 
(§ 275 EO.) erst bei der Versteig~rung erhoben wird, dürfte es in den 
meisten Fillen, in welchen ein Ubemahmsantrag gestellt wird, nicht 
möglich sein, sogleich mit dem Übernahmsantrage die Sicherheit in der 
Höhe von einem Viertel des Schätzungswertes zu erlegen. Das Gericht 
wird nach Stellung des Übernahmsantrages die Schätzung anordnen, 
den Schätzungswert ·dem Antragsteller bekanntgeben und dieser· 
hat sodann ein Viertel des Schätzungswertes sofort (innerhalb der 
achttägigen Frist des § 271 EO.) zu erlegen, widrigen& der 
Übernahmsantrag abzuweisen ist. -' Siehe § 271 EO. - 1 Siehe 
§ 271 EO. - • Es empfiehlt sich schon bei Überreichung des Antrages, 
bei dem zur Erledigung desselben zuständigen Richter anzufragen, 
welcher Betrag zur Deckung der Schätzungskosten zu erlegen ist, 
um eine Verzögerung der Schätzung zu vermeiden.- 7 Siehe§§ 271, 
Abs. 2 und 204 EO. - R Siehe § 271, Abs. 2 EO. - 1 Siehe § 56, 
Abs. 2 EO. - 10 Siehe § 271 EO. Der Übemehmer hat alle bis zur 
Genehmigung des Übernahmsantrages dem Verpflichteten zur Last 
fallenden Exekutionskosten und zwar die Exekutionskosten aller 
Gläubiger zu tragen. Diese Kosten können, wenn eine größere Anzahl 
von Gläubigem vorhanden ist, sehr bedeutend sein. (Beim freihän
digen Verkauf nach § 280 EO. hat der Käufer nur den Kaufpreis, aber 
keine Kosten zu zahlen.)- 11 Siehe §§ 271, 204 EO. 

22 E 1950/28 
Pfänd ungsprotokoll . 

. Ezekutiomgericht Wien. 
Stempel Gleichzeitig mit E ....•.. 

Exekution zur Hereinbringung (zur Sicherung). 
Ort und Zeit der Pfändung: Wien I, Opem1ring Nr. 2 
am 22./5. 1928. Beginn 3 Uhr nachmittags. 

Betr. Partei .Maz Benil.er } f'ilr sie { Niemand 
durch Dr. Beml&artl Roll an. " 
Verpß. Partei Dr. Isitltw .Mann wesend persönlich 
Exekut.-Titel: Urteil des Lantlugericl&tu fiir ZRS. Ra_u_m_f_u_r_V-er--

Wim vom 1.f5. 1928, 17 Cg 363/28/15 merke 
Vollstrookb. Fdg.: 8 5000 s. Ngb. Verkauf 
Zustellung an Verpß. zu eigenen Handen 24.f5. 1928, 

Beschäftigung: praktischer Arzt Dr. Knorr. 
~ 2 Hausgebilfen. Aufgeschoben 
lf Gattin Tl&erese, geborene AZt nach § 271 
c 2 Kinder, KarZ 4 Jahre, .Marie'2 Jahre alt (201 EO.) 
~ Wohnung: 4 Zimmer, 1 Kabi11ett, 1 Küche, 6 928 ~ 1 Vorzimmer. 7·1 · 1 • 
~ Geschiftslokal:- Räumlichkeit-. Dr. Knorr. 

Die Verwahrung wurde (nicht angemeldet)- EingestelU 
mangels beigestellter Beförderungsmittel nicht (§ 204 EO.) 
vollzogen. 22./6. 1928 

(Der Verpflichtete zahlte zuHanden .•. S Dr. Knorr. 
HBLLBR, Aktenmuster JIJ. 40 
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und erhielt hierüber eine Bestätigung laut Poataufgabeaohein vom •••• 
192 .. an S ....... . 

An Bargeld wurde abgenommen S .•.•.. ) 
Vou den vorgefundenen GegenstAnden wurden auageechieden: 

a) als unentbehrlich: tJ B611eft, 6 Ktiriln,1 Twl, 6 Su.eZ, die Kticlaeß
einricldur~g, batelend tJUB 1 Gt~~Mrd, 1 Küc1aeftlwl, 1 Suail, daa 
noNendige Koeltgeaclirr; jemer tDtWf.lM im Ordint.dionarimmer 
1 OperationBIItulZ, 1 Tiacl, 1 Sofa tmd die ämliclaeß It&BtrutMIIW, 
im Warluimmer fii.r Kranke 1 Twl, 6 Suail, 1 Sofa auge
aclieden. 

b) als Liegensehaftuubehör: .f. 
Fdr rlen Verkauf in der Auktionahalle geeignet PZ. 1 biB 10. 

(Raum filr Bemerkungen über die Verwahrung und politische Pfand
rechte:) 

Zehrgeld S . . . . . • Ganggeld S . . . . . . (wurden von der .•.••• 
Partei bezahlt) - sind einzuheben. 

(ProtokoUatempel von der • . . . • . Partei • . . • • . Dicht bei· 
gebracht.) 

( Kostennote beigelegt.) 
(Kosten: .... ) 

Pfändoogsregister. Ende der Amtshandlung 4 Uhr 4S Min. 
MClmictaga. 

GroU, V ollrir.-0. 

ZugunsteD der vollstreckbaren Forderung derbe
treibenden Partei werden nachstehend verseiebnete 

Gegenstände gepUndet 

Voraus-
Post· StOck· Verzeichnung und BelchrelbWII alc:bWcb 

Anmerkuni zahl zahl der Gegenatlnde erztelbarer 
Er161 

Im Salon: 
Geacläld.,. 
6.f6. 1928 

1 1 Tiacl 308 60S 
---- -- ~- - -----.-- -

Gamitur, beatelatt&d tJUB 1 Sofa 
2 1 und 6 Fauteuil• tJUB brat&Mm 100S 200S 

Samt 
--

3 1 
Groper Spiegel, 2m loel, 

200S 300S 60cm brril 
----

4 1 Smymateppicl S X 4 2000S 3000S 
-- .. 

Im Speiaui.mmer: 

6 I 
GroPer Spei11eliacl tJUB 

100S ISOS EiclenlwJZ. 
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Voraus-. 
Post- Stück- Verzeichnung und Besebrelbung liebtlieb 
zahl zabl der GepnatADde erzleibarer Anmerkung 

ErlGs 

6 6 Se••~l eber&1o 60S 100S 
--

7 1 K r«lefu mit roter .M aniiOt'plde 200S 400S 

Ka~1elle, ~ 24 .Muur, 
8 1 24Gabeln, 24EPlöffel, 24Kaflu- 2000S 30008 

Iöffel, 1 Schöpfer, alle'"" SÜba --
9 2 GroPe A vf•ätu au Silber 600S 1000S 

--
10 1 Groper Per•erlepptc1& 6 x 4 2000S 3000S 
----

1l210S 

Wegen erretcAter Deektv1t9 1.DtH'de wn eM&er ~ Pfäfttlww.g 
Umgang genommen. 

22 E 2100/28 
22 E 1960/28 

Fortsetzung des Pfändungaprotokollea. 
(Gleichzeitig mit E ....•. ) 

Exekution .zur Hereinbringung (zur Sicherung). 
Ort und Zeit der Pfindung: Wohnung des Verpflichteten: 

am 23.J6. 1928. Wien I, Opmlring Nr. 2. 
Betr. Partei .Marie (hob dvrc1& } filr sie { Dr. Karl Blav 

Dr. KarZ Bla an-
Verpß. Partei Dr.Iridor .Matm wesend GatUft TAtJrue .Maftft 
Exekut.-Tit.: V1119letc1& du BuirbgmcAiu Inure 

1 6 0 840/28 Raum fOr Ver-
Stadt wm 1./6 1928, 2 • merke 

Vollatreckbare Fdg.: 8 160 •· Ngb. 

Zustellung an den Verpß.: Zv Htltldft der GaUift 
TJ&wue Mama 

Die Verwahrung wurde (nicht angemeldet)
mangels Transportmittel nicht voll.zogen. 

(Der Verpflichtete .zahlte S . . . . . • laut Post
aufgabeachein vom . . . . . . an den betreibenden 
Gliubiger ..... ) 

(An Bargeld wurde abgenommen •......•.. ) 

Ver'k4vf 
24./6. 1928. 

Dr. Kf&O'IT. 
Avfgucltobn 

7./6.1928. 
Dr. K f&O'IT. 

EingutiUC 
taac1& 

§§271,204EO. 
22./6. 1928. 

Dr. K f&O'IT. 

~· 
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E• wurden. die PZ. 1 bil10 mgun~ten der oben bezeichneten tJOU
•treckbaren Forclerr.mg gepfänMt. Auf eine weitere Pfändung wurde 

tJerzichtet. GroU, V oZZstr.-0. 

Die unter PZ. 1 bil 10 tJ61"Hichneten Sachen t.DUrden. 1&eut6 dem 
tlbef'Mhmer Mathial HoU, Kaufmann, Wien II, Prater.trape Nr. 29, 

22 E 1950/28 
eufolge Auftrage• wm 22.f6. 1928, ---7---, übergeben. 

Wien, am 22.f6. 1928. 
GroU, VoUitr.-B. 

XXV. 

Pfindung und Verkauf eines Überbaues (Superidifikates); 
freibindiger Verkauf naeh I 280 EO. * 

22 E 8250/28 
Eingang•vermerk. 1 

An dal Eukutionlgericht Wien, Abt. XXII. 

Betreibende Partei: FraM HickZ, Bierbrauerei, IUIJ'IIdmf btri Wien, 
tJerlreten durch: Dr. Karl Mo•er, Recl&tlanwalt, Wien I, SchoUtmga~1e 

Nr.2. 
Verpflichtete Partei: Paul Gra~1cr, Galttoirl, Wien XX, Wagramer

•trape Nr. 18, 
wegen 8 3505,03 s. Ngb. 

2fach, 1 Rubrik, 2 Beilagen. 
Auf Grund des rechtlkräjtigen, wUstreckbaren Urttrile• des Buirks-

. 7 0 1060/28 . 
A genchtes Leopoldatadt wm 30.J6. 1928,--4--, Beilage A, 

beantrage ich mangeh Zahlung durch mtrinen mit Originalt.IOUmacht 
B tJOm 1./7. 1927, Beilage B, aug~toieslm61& Vertreter folgenden 

Beschluß: 

Auf Grund de• rechtskräftigen, wZZ.treckbaren Urttrile• des Buirks-
. 7 0 1060/28 . • 

genchte• Leopoldltadt wm 30.f6. 1928, --4 --, Wll"dderbetrel· 

benden Partei FraM HickZ, Bierbrauerei, in IUIJ'Isdmf bei Wien, 
tJertreten durch Dr. KarZ Moser, Rechtsanwalt, Wien I, SchoUtmga~se 
Nr. 2, wider die verpflichtete Partei Paul Gra~ser, Ga~ttoirl, Wien XX, 
WagramerltraPe Nr.18, zur Hereinbringung der vollstreckbaren 
Forderung von S 3505,03 samt 12% Zinsen tJOm U.J8. 1926, der 
Kosten von S 29,50 und der Kosten dieses Ansuchens die Exekution 
durch Pfändung und Verkauf des der verpflichteten Partei gehörigen, 
keinen Geg6Ma1Wl einer grutadbücherlichen Eintragung bildenden 
8uperädifikathauu, Wien XX, WagrameratraPe Nr. 18, erbaut auf 
der der Rotenburg-Stiftung gehörigen Grundfläche, bestehend aus den 
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Kata.terpar•eUMI. Nr. 2231/1, Bauarea, tmd 2231/2 Garten, Grut&d
buch für den XX. Beßrk, EZ. 666,1 bewiUigt. 

Die Exekution ist ohtae Anmelden zu vollziehen. 
Als Exekutionsgericht hat das E:ukuUomgericM Wien einzu

Rchreiten. 
An Kosten werden verzeichnet •.••...• 
Berechnungsgrundlage nach § 15 RAT •..•••••• 

Ff'tJM Hicld durch Dr. KarZ .Mo•er 

B. 
BfttlilUgC. Se. Kodetl. 8 46,47. 

1.J8. 1928. Dr. KroZZ • 

ZY.: B. 1. Vertmer du beereibetaden Gldvbiger1; 2. VerpfZic,.,.,. 
mie Schriftsatll bei Vornalme. 

22 E 8260/28• 
2 

Ab1clrif' du PfändiUftfllproCokollea dem Grtmdbucllgericlate über-

•enden. 6.f8. 1928. Dr. KroZZ 

22 E 8260/BB 
"" 2 

An die Venoaltutag der Roeenbt&rg-Stif'ug. 

In der E:ukt&tionl1ache du Ff'tJM HickZ, Bierbraverei, in Ituera· 
dorfbei Wien, wrlrden dvrch Dr. KtwZ .Moam;, RecltlanwaU, Wien I, 
Schottengaaae Nr. 2, wider PavZGml1er, Gatewiri, Wien XX, Wagramer· 
ltrafJe Nr. 18, wegen 8 3606,03 •· Ngb., U~t&rde am 3.f8. 1928 ein ge
mavertu, avf dem Grutade dttr Rotenbtwg-8Uf't&ftfl erricheeeu Hau in 
Wien XX, Wagramerltra/Je Nr. 18, beltehend au einer Wohnt&ft(J t10n 

2 Zimmern, 1 Kabinett, 1 Vommmer, 1 Küche, ferner ava Gaaelava
rävmm, vnd Nar 1 Schank-, 1 Galt.rimmer, 1 Sool mit· Veranda, 
1 grofJe Gaaehauküche tmd 1 Keller, gepfäfWitJ&. 

E• wird vm Bekanntgabe er1ucht, ob im Falle einer NaftgatDeilen 
V erät&/Jert&ft(J die1e1 Svperädifikate• der Erlteler auf dem Grvnde 
belaalen werdft würde.• 6.18. 1928. Dr. KroZZ 

Kal.: 16./8. 1928. 
22 E 8260/28 

Eift(Jaft(JIWJf'merk. 3 

An claa E:ukt&tionlgmole Wien, Abt. XXII. 

22E8260f28 
Unter Be.ng avf die Anfrage tJOm 5.f8. 1928, 2 , wird 
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mitgflleill, dß/J rich düt VJ&ttJrferligf.e Stiftug düt ~ Erk14"""ff 
bil auf VHJiteru tHWbelläU. 

Wien, am 6.f8. 1928. Die V~ dllr Bolftbv.rg-8Uf'•ng 
Dr. AloW Grim 

Kal.: 1S.f8. 1928 lOBClten. 

B. 
22E 8260/28 

... 3 

V erkav.f Pollllsa1aZ 1 an Orl tHid 8uU.. 
Beisab: [Die Bolftbv.rg-Stiftug als Onmtleigen&ifiNf' belläU 

•ich eine Erk14nmg über die BelaBBtM&g des Erm'Atwl t/Or.] 

7./8. 1928. Dr. KtWWr 
ZV.: 1, 2. BeideR Teilen. 

22 E 8260/28 
Versteigerungsedikt: .eu 3 

Tag: 1.f9. 1928. 
Stunde: 2 Uhr t&aChmittagB. 
Ort: XX, WagramerBtrafJe Nr •. 18. 
Gegenstände: 1 8•perädifikatl&au. 

Beisat. [av.s ONr. 31· 9.f8. 1928. Ammr, Amtamt 

Protokoll: 
22 E 8250/28 

4 
aufgenommen vom E:uktltiof&Bgeriehte Wiett, Abt. XX, am 12./8. 1928. 
Betreibende Partei: FrM/.6 Hiokl durch Dr. Kari Jlostw. 
Verpflichtete Partei: Pm&l Gmlur, 

wegen 8 3606,03 B. Ngb. 
Gegenwärtig: BuirksriohUr Dr. KtWWr. 
Beginn: 10 Uhr tHWmittagB. 

Es erscheint: Der V erp{Ucl&UU PauZ Gmsser tfftd britag& an: 
In der obenangefül&rttm E:uk•tionNGcl&e wurde M dem hWrgeriol&l-

22 E 8260/28 • . 
Zicl&en Bucl&Zv.fJ 110m 7.f8. 1928, 3 , die V~ du 

22 E 8250/28 
laut PfändungsprotokoU.s vom 3./8.1928, 2 ,Vf&ttlr PoBUG1&11 

gepfändeUß 8•perädifiluJtl&aUBu betlliZUgt. 
Die miterschimene Amaa Blritw, Oo.Bt"'irlBgattita, Net&l#mgiHJch, 

ist bereit, das oben angeführtB 8v.perädifikatl&atAB tAm fit& Vierlei über 
den gericl&tZicl& zu erl&e~Je.ndm 8claätftmgs"'erl zu übernehmen. • 

Da dÜJBtw V erka•f av.B freier Hand aUtJn BeUiligtM offenbor ""' 
V ortsiZe gtwtliol&l, beantrage ich düt V twt11tw&tmg des oben g~ 
8v.perädifikatl&aUBes mittels Vtwkav.fu av.s freier Hand. 

AlB 8iol&twl&eitskistung erlegt Amaa Bleitw clM Betrag t10ß 8 2000 
nm hitwgericJ.Uicl&en GeZtlbtlel&e. 

Dr. KtWWr Pa.Z Grasstw .Atana Bleier 
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Itt hpfMif gutelll. Geldhclapod 218'1/I 8 2000. 
12./8. 1928. GWgl, Geltlbf. 

SB B8260/28 
.. 4 

Anordnung des Verkaufes aus freier Hand.• 
Betreibende Part~i: Ff'Gft/1 Hiold dtwcA Dr. Kori Jlo..-. 
Verpflichtete Partei: PHI thaiHr, 

wegen 8 3606,03 •· Ngb. 
Auf Antrag der l"erpflichteten Partei wird gemiß § 280, Abs. 1 

EO. angeordnet, daß die Verwertung dea im Pfindungaprotokolle 
22 B 8260/28 

vom 3./8. 1928, B , ftler Put.GAI1 Mlf'fülwltm 8vptlf'ddi-

fi'kallt6u• nicht durch öffentliche Versteigerung, 10ndem durch 
Verkauf aua freier Hand um m. Vierlei 'dber den su erhebenden 
Schitzungawert an AtMNJ BleHr,O~rilgaUitt, N ,.,.,.,bocA, odereinen 
anderen Kiufer, der einen höheren Kaufpreis bietet, stattzufinden 
habe. Der Verkauf ist durch daa Vollatreclmngaorgao binnen 8 Tagen 
nach Rechtakraft dieaea Beaohluaaea m vollziehen. 

[Diese Anordnung Jrird jedoch nur f'l1r den Fall erlaaaen und der 
anberaumte V erateigerunptermin nur unter der Bedingung abgeaetzt, 
daß ein Kiufer •ur Sicheratellung dea Kaufpreiaea spiteatens am 
Vormittag vor dem Verateigerungatermine einen in den Kaufpl't'ia 
eiDrechenbaren Betrag von 8 . . . . . • gerichtlich erlegt.] 

Der anberaumte Verateigerungatermin wird abgeaet.t, weil der 
in den Kaufpreis em.urechnende Betrag von 8 BOOO gerichtlich 
erlegt worden ist. · 

Wenn infolge Siumnia dea Kiufera mit der Beublung dea ~ 
Kaufpreiaea der hier angeordnete Verkauf nicht lADptena binnen 
8 Tagen nach Rechtakraft dieaea Beachluaaea volbogen ist, 10 wird 
sofort von Amta wegen eine neue Versteigerung anberaumt. Wenn 
aich dabei ein Ausfall gegenaber dem angebotenen Kaufpreise ergibt, 
10 wird der fehlende Betrag ohne weiteres Verfahren aua der erlegten 
Sicherheitaleiatung gedeckt werden. Diese Sicheratellung haftet 
auch f'dr (etwaige) Schitzgebilhren. 

12./8. 1928. Dr. Ktt0rr 

ZV.: B. 1. Dr. Kcwl JlOHr u"..., Ff'tVMI Hiclt:Z; 2. Verp~; 
3. AtMUJ BleNr (Ktiu/Mitt); 4 • ..". Alt:t. 

8ielu V oZZdreolt:tmgltlbleilug "... V ot"'IGitiN tiM 8oldUHg. 

B. 
8oluiWHg ,.,.. 16./8. 1928, ftCIOA1ttitlag• 3 UAr "" Ort ud Slak, 

.X.X, W~fJ• Nr.18. 
Laden: .All 8tMJAt1tJf'lttiftdigett Ff'tVMI Tnltlb; VerpfUolaldlm; ~ 

Oldtmger. Il.f8. 1928. GZW, VoZWr.-B. 
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Protokoll: 
22 E 8260/28 

6 
aufgenommen vom Ese'kutitmlgmchte Wien, .Abt. XXII, am 16.f8.1928 

an Ort und Stelle: Wien XX, Wagramermape Nr. 18. 
Gegenwärtig: KarZ Glück, VoUtdlreckungsbeamter; Sc~ Fraß# 

Traub, Baumeister, Wien ll, Nellllroyguse Nr. 6. 
Parteien: Für den btJtrtriiHmden Gläubiger FraM HiCkZ Herr Dr. KarZ 

Moser mit OV. 110m 1.f7. 1927; der Verpflichtete Paul Grasser per
sönlich. 

Gegenstand: Sc'häWtmg des auf dem Grtmde der Rotenbtwg-Stiftung 
PNr. 2231/1 Bauarea, 2231/2 Gartm, Grwndbuch für den XX. Beeirk 
Wien, EZ. 666, erbauten Superääifikathatues, WienXX, Wagramer
Btraße Nr. 18, in der EukutionBsache Fraß# Hickl gegen Paul 
Gruser 'tllegen S 3606,03 •· Ngb. 

Beginn: 3 Uhr taachmittags. 
Die LiegenBChaft 'lllird in .Augenschein genommen und ron dem 

Sachverständigen vermeBBen. 

I. Beschreibung der Ba"Zichkeiten. 

(Folgt die Beschreibung wie im Sehäuungsprotokolle ONr. 9 des 
Beispieles Nr. IX, dem Sachverhalte entsprechend geändert.) 

11. Gutachten.• 

Da die .eu scl&äWenden Bauten auf fremdem Pachtgru,nde stehen, 
'lllird eine Z'tlleifache Be'tllerltmg vorgenommera. 

1. Be'tllertung unter der VorauBBet•ung, daP der Er
steher vom Grundeigentümer aZs neuer Pächtef' anerkannt 
'lllird und die Bauten aZs solche 'tlleitener'tllendet 'tllerden 
können: 

Bau'lllert, bZ'tll. Mutiger Schät.eungB'tllert: 

113 qm Guthawgebäude, unterkeUert, ebenerdig, den Quadratmefi!r 
s 12 ..•.......•...••.....•.....•..........•..••..•. s 1356 

21,5 qm Veranda .eu S 10 .....................••....... " 215 
55 qm Kegelbahnen .eu S 3 .... ..............•.••......•. " 165 
90 qm Gartensaal eu S 6 . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . • . . . . . • . " 540 
EinfriedungspawchaZe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 300 
Senkgrube . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 24 

s 2600 

2. Be'tllertung unter der VorauBBet•ung, dap der Er
steher tJom Grundeigentümer aZs Pächter nicht anerkannt 
'lllird und die Bauten abgetragen 'tllerden müBBen: 

Unter Berücksichtigung der hohen .Abtragungs- nnd DemoZieru11gB· 
SchuttverführungskoBten 'lllird der Wert des erübrigten .AZtmateriaZes 
mit .................................................. . S 1200 
geschätet. 
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Dt~r Saclwt~rlltändige beamprucht eine Gebühr von S 100. 
Dauer der .Amtahandlung: 3 Uhr bis 5 Uhr nachmittags. 
Zehrgeld, Fahrgeld S . . . . . . iBt eimuheben. 

KarZ GZück, Volz.tr.-B. 

Käuft~r vt~rständigen. 

Frarn: Traub, Schätzmeilter 

B. 

16.f8. 1928. Dr.Knorr 

22 E 8250/28 
B. .eu 5 

Freihandverkauf 29.f8. 1928, nachmittags 4 Uhr an Ort und StelZe, 
XX, Wagramt~rBtrape Nr. 18. 

Käuferin .Anna Bkitn' verlltändigt. 

16.f8. 1928. Glück, Volz.tr.-B. 

22 E 8250/28 
EingangsvtJf'mtn'k. 6 

.An daB EukutionBgericht Wien, .Abt. XXII. 
In der Exekutionisaehe du Frans HickZ gegen PauZ Graastn' wegen 

S 3505,03 s. Ngb. wird mitgeteilt, daP die unttn'fertigte Stiftung Frau 
.Anna Bkier, Gaatwirtin, Neulengbach, faU. diele bei dem Freihand· 
vt~rkaufe am 29.f8. 1928 daB Haua XX, Wagramt~rBtrape Nr. 18, ",._ 
Btehen wird, aZB neue Pächttn'in anerkennt. 

Wien, am 17.f8. 1928. Rotenburgsehe Stiftung 
Dr . .Alois Grün 

Gesehen. 
18.f8. 1928. Dr. Knorr 

22 E 8250/28 
7 

Mir wurde heute die Pomahl 1 des Pfändungsprotokolles vom 
22 E 8250/28 

3.f8. 1928, 2 , beatehend aua dem gemauerten Haua und 

Gartenp<Willon auf fremdem Grunde ( Rotenburgsehe Stiftung), oon dem 
V oU.treckungsbeamten Karl Glück freihändig um den Betrag von 
S 3250 vt~rkauft und in mein Eigentum übergeben. 

Wien, am 29.f8. 1928. .Anna Bkier 

Bericht: 
Laut wrstehender Bestätigung wurde heute die Postzahl 1 des 

22 E 8250/28 
PfändungsprotokolZea vom 3.f8. 1928,--2--~, freihändig an die 

namhaft gemachte Käuferin .Anna Bleier vt~rkauft und in ihr Eigentum 
übergeben. 
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8cltdWuftgnm .. • . • . • . • . • . • . • . . . .. • • • • • • • • • • • .. • • • • .. • 8 11600 
tr&e1r 2ö% ••.••••...•••••••.•••••••••••••••••••••••••• " 6ö0 
da1&er JleiBtboC. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8 32ö0 
Da8 Bf'NUe JlriBtbot tlltWde abrigUcl dttr ~ 

8ic1uw'l&ritileiBCuttg t10fJ •••••••••••••••••••••••• 8 2000 
des buaAlteß Zelr- 1Mid Gtmggeldes, Furgebiil&r, 

Stempel • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " lS 8 201ö 
da1&er im Betrage t10A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8 123S 
an die YenDGlanmgBGbtrilutag beim LtmiüBgeric'At fiir ZR8. itt. Ww 
ü~JervJiesM& • 

.Atldere Küfer "''""" mc'At anwesend . 

.Dauer dttr .AmtBlumdltmg 4 Ulr bil S UAr tiGCAtMttagl. 

29.f8. 1928. Glück, Yolldr.-B. 

21l B 81lö0f28 
.An daB Ltmdesgeric'At fiir ZR8. Wifm. 8 

In dttr E~1ac1&e FrtJ'U Hickl gegM& Paul Grauer "'Cf!*"' 
8 3SOs,oa '· Ngb. wird.".. Jt~ er~t~e1t, ob berigUcA du 8wperdili
fikates, Haut in Ww XX, W~fJe Nr.18, GrHdbuoA für 
den XX. Buirk, BZ. S6S, Urhtulen Amterlegt tiiOf'tlfm rind • 

.AtagesCAloiBM& wird eine .Ablclrift du Yerluwf•beric'Ates.' 
30.f8. 19148. Dr. KtiMT 

.AblcArift des V erluwfsbericW.. - dem Buir~nmgsamte.' 
Kal.: 1S.f9. 1928. 

UH 28/28 21l E 8BSOJ28 
9 

.An daB E:~:ekutiorwlgeric1t Ww, .Abt. XXII. 
22 E 8260/28 

Zur dorligM& .Anfrage wa 30.f8. 1928, 8 , wird mit-

geteilt, da/J berigUcA des 8vpridifi'katlaaUies Ww XX, Wagramer
ltlra/Je Nr. 18, erbaut avf PNr. 2231/1 BtMUJf'CtJ, PNr. 2231/2 Garten, 
Grtmdbvcl für den XX. Buirk Ww, BZ. ö66, Bigfmtütr&erin Roten
btwgtcl&e 8UfCuttg, n UH 28/28, dttr 8chldlcl&eitt. wa 4.f8. 1928, 
über 8 6000, Gltivbiger Frtm~ Gärtner, Kavf111MK6, Ww I, .Am Hof 
Nr. ll, am ö./8. 1928, Ag. nr Hi~ iberreic'At 1Mid Mit BescAlvfJ 
WM 6.f8. 1928 Mf&teriegt tDfWde. 

Landugericl&t fiir ZR8. Ww, .Abt. XXX, IM 3./9. 1928. 
Dr. 8cArrWl 

Kal.: 16./9. 1928 ZO.CAM&. 
KtJMleibmcAt: 1. PoUUICAu Pjandrecl&t des ~AM& Buirkl· 

amtes XX. 2. PftJRiJtii.We BetcArrihng: .f. 

4.J9. 1928. Peterenav, Ktil.-Di.r. 
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22 E 8260/28 
B. 10 

TogMJIIIHg nr Verlriltmg du Erlöau für den 24.f9. 1928, vor
taUiogB 9 U'Ar, .ZimfMT Nr. 92. 

BeiaaC•: Die Gebühr du 8~• Ff't1INI Tmub t11ird mit 
8 100 bmitMIIC; deren BericlahgHg tllird tJUB tüm Er'löBe erfolgtm. 

4.f9. 1928. Dr. Kf&MT 
ZV.:E.-Form. 273.1.Dr.KarUCoaernaJMMFf't1INIHield; 2. Verpflwh

Celen; 3 . .Fao'Areohmmg~ du ~· Bmrkaamlea XX, 
mit .ÄftlfJhrift du V erp{Uchtettm; 4. FifltJfloiPTOkuratur, mit .Amchrift 
du Verp{Ucldeten; 6. UrkiMWknhüaeerkguflgaberechtigttm Fmm 
GcirirttJr;7 6. ~i~ .Botenbtwgache 8Uftung;1 7. Bach-

wrBtcitw.Ugea .li'TtJffll Tmub. 22 E 8260/28 

EingtJJtgBvtJTfiUW'k. 11 

.Ata dt:u Ered"""""eritJAt Wietl, .Abt. XXll. 
Die GtiAer überatmdetetl 8 1236 tDtWtle7t it1 der Rubrik "GrtJBaer 

1622 E. G." itl Empfang geaommeta. 
V ertDGAnmg~ beim J"..t.mdugmdte 

am 6.f9. 1928. 

Protokoll: 

für ZRB. ita Wien, 
PeCer 

22E 8260/28 
12 

aufgenommen vom E~gerichte Wieta, .Abt. XXll, 
Gm 24.f9. 1928. 

Gegenwlirtig: BmrklrioACer Dr. Kt10TT alt Richter. 
Rec~ Dr. 1MJ"" 8driftfü1mr. 

Exekutioll88&Che: Ff'OINI Hiekl gegea Paul GmiBer, 
wegen 8 3606,03 •· N gb. 

Beginn: 9 U'Ar t10f'flritlaga. 
Es erscheinen: 
1. fit' den ~Gläubiger .Frant~ Hickl Herr Dr. Karl 

Moaer mit avf Gelilsmpfang ltJutetlder Vollmacht wm 1.f7. 1927; 
2. dtJr Verp{UchteCe Herr PHI Gmaaer; 
3. Herr Ff'OINI Görmtw, Kavfmat~t~, Wietl I, .Am Hof Nr. 6. 
1M Richter giW Nkatme, da/J tße V erCeilungBmtJBBe 8 3260 beträgt 

vnd bar bei Gericht er'Ueg&. 
E• tDnden angemeltlee: 

1. 00t1 Frau H ickl, Bierbraunei, I Uflf'Bdlwf bei W ietl, die Forderutlg 
avf GnHad du Urleilu [du Bmrbgericheu .LeopoltJBtadt vom 

30.f6. 1928, 7 a 1~60/18 • 
tJt1 Kapital ••.•.....•.•.•••••••.•..........•..••• 8 3606,03 
12% Zit~Beft wm 14./8. 1926 biB 14.J8. 1928 •.••.•.• " 841,20 
ProMI/J'ko8Cetl ....•.•.•.••.•..••.•••.•......•...•• " 29,60 
E:eikuCi.otllkoBCetl •.•••.•.•••.••.........•...•..•.• " 46,47 

Zwammeta •.•.••.••. 8 4421,20] 
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Fra-nz Gärtner erhebt W iderapruch gegen die BtwiickBichtigung 
der angemeltlettm Forderung des FrQ/MJ HickZ, 1DeiZ nicht diesem, 
sondern ihm - Frcmz Gärtner - daB erBte Pfandrecht alB Hypothekar
gläubiger zustehe und die V orachrijttm über die Exekutio-n auf 
unbewegliche Sachen zur An1Dendung zu kommen hohen. 

Demgegenüber verweist der Vertreter des betreibenden Gläubigers 
auf den Bericht deB La-ndesgerichtes für ZRS. Wien, vom 3.J9. 1928, 
aua 1Dekhem sich ergibt, daß die hinterlegte Urkunde erBt am 4.f8. 
1928 auageatelU iat. ttbrigena steht eintmJ Gläubiger, der nur ein 
vertragsmäßiges Pfa11drecht hat, gege·n jenen Gläubiger, dem ein 
richterliches Pfandrecht zusteht, ein W ideraprucharecht nicht zu. 

2. FrQ/MJ Gärtner meldet an: BeiM Forderung auf Gru-nd des Schuld-
scheines vom I.J8. 1928 im Betrage 11011 • • • • • • • • • • • • • • S 5000 
ohnB Zinsen und ohnB Kosten. 

EinB Einigung kommt nicht zustande. 
Vom magiatratiachtm Bezirksamte liegt keiM Anmeldung vor. 
SchluP: 11 Uhr vormittags. 
Dr. Knorr Dr. Leb Dr. Moaer 

PauZ Grasaer Fr(.o.nz Gärtner 

22 E 8250/28 
Verteilungsbeschluß: ---Ta--

Betreibende Partei: Franz H ickZ, Bierbrauerei, I nt/JerailiYrf bri Wien, 
vertreten durch: Dr. KarZ Moaer, Rechtaa.n1DaZt, Wien I, Schattengaste 

Nr.2. 
Verpflichtete Partei: PauZ Graaaer, Gastwirt, Wien XX, Wagramer-

Btraße Nr. 18, S 3"0" 03 N b wegen " "• a. g • 
Der freihändige Verkauf des am 29./8. 1928 verkaUften, unter 

22 E 8260/28 
Postzahl 1 des Pfändungsprotokolles vom 3.J8. 1928, 2 -

gepfändeten Ruperädifikathauaes, Wien XX, WagrameratraPe Nr. 18, 
hat einen Erlös von . . . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . . . • . • . • • • • 8 · 3250 
ergeben. 
Hievon werden abgezogen die Kosten der SchätzungS 100 
die Gebühren des Vollstrecku11gsorganes und Stempel,. 15 8 116 
da!Jer bleibt zu verteilen ............................... S 3185 

Dieser Betrag 1Dird dem Frcmz HickZ, Bierbrauerei, in IntiSeriSiliYrf 
bei Wien, auf .Abschldg seiner vollatreckbaren Forderung aua dem Ur
teile [aua dem Protokolle ONr. 121 zug61Dieaen. 

Bietlurch Bind die Zinsen und Kosten voZZBtändig, daB Kapital 
mit dem Teilbetrage von 8 2218,83 berichtigt, so daß das Kapif(.o.Z noch 
mit dem Betrage von 8 1286,20 unberichtigt auahaftet. 

Der von Franz Gärtner gegen die Beriickaichtigung der Forderung 
des Franz H ickZ erhabenB Widerspruch 1Dird abgewiesen. Wenn auch 
dem Franz Gärtner aZa 'IJertragBmäßigen Pfandgläubiger das Wwr
apruchBrecht zuerkannt 1Derden muß, 1Deil das vertragsmäßige PfMidrecht 
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dem riclafmoUMeß tmd dem guetilicl&en Pfandrechte gleichsteht, trr· 
&el&fttlt der Widtrr'Pf'I'Ch det!ROCh de1Aalb nicht begTündet, weil auf die 
tJOT'Uegendt~ Ezekution die Vor•claTiften über die E:J:ekution auf beweg
Uoltl kcWptrrZioltl 8ac1&en Anwendung finden; Frau HickZ hat durch 
Vermclmtmg im Pfändung•protoko'lle am 3.f8. 1928 daB Pfandrecht 
eTWorben, wt.il&rtlnd der 8chuZdlol&ftn buügZich de1 Pfandrechte• de1 
l!rtJM GäriMT am 4.f8. 1928 au~guteUt tmd um die Hinfm'Zegung trrBt 
am 5.f8. 1928 anguucht wurde; tlin tJOT dieBtim Ztlitpunkt erworbene• 
Pfandrecht wurde nioM behauptet. E1 war daltrr der W idtrr1pruch aZI 
tmbegrütadeC abN1.Deilm. Eine V erweiltmg du W idtrrBpruche• auf den 
Recltlweg ribTigt lieh, dtJ die Entlcheidung nieTat tiO'Il der Ermittlung 
tmd Futltellung .tmtigtrr Tatumltä11de abl&ängt. 

DtJB Geldbucla wird angtlwie1en, t'D'Il dem unfmo Geldbuchpolt 2187/I 
~~r'Uegenden Bmage tiO'Il 8 2000 
den Bmag t10B •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 8 100 
an FrtJM Traub, BaumeilfM', Wietl Il, Ne1troyga~1e Nr. C, 
den Betrag t10B • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " 1900 
an Dr. Karl Mo1~~r, RechtlanwaU, Wien I, 8chottenga~•e 
Nr. 2, aZI mit Geldvollmacht txnn l.f7. 1927 augewielentrr 
V ertrtlfmo du Frani H ickZ "' überweilen; 
die VeTWtJlaTVflgBabtMZungbMm Londe~gtrriclate für ZR8. Wien 
wird angewit•m. den unfm' d~~r Rubrik "Gralltrr 152ft E. G. •· 
~~rliegmden Betrog tJOfl • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " 1235 
nach Rechtlkrajt die1n Be•chZUBBU an Dr. Karl Mo1er namen1 
Fro.u ·HickZ #U überwei1en. 24./9. 1928• Dr. Knorr 

ZV.: E.-Form. 274. 1 bi1 1. Wie ONr.lO; 8. VerwalarungBt~bteilung 
nacla Rechtlkro.ft. 

KaZ.: 6./10. 1928. 

Aktenwrmerk wm 8.f10. 1928. 
22 E 8250/28 
--14--

IHr BuchZuP txnn 24.f9. 1928, ONr. 13 ilt recAtBkräftig. 
Dr. Knorr 

B. 
1. BuohZuP '110m 24./9. 1928, ONr. 13, mit Rechtlkraftbutätigung 

der VeTWtJlarung•abtMZung btlim Landugtrriclate für ZR8 . ..stellen. 
2. Sielt~ Geldbuch #Um Volleugt~. 

8./10. 1928. Dr. Knorr 

Anmerkungen zum Beispiel XXV: 
• Siehe die Anmerkungen zu Beispiel XVII. - 1 Die genaue 

Bezeichnung der Parzelle, auf welcher das Gebäude steht, und des 
Grundeigentiimers ist notwendig, ebenso die diesbezügliche Angabe 
im Pfändungsprotokolle durch das Vollstreckungsorgan. - 1 Ord
nungsnummer 2 ist das Pfändungsprotokoll, welches im Akte nicht 
eingeheftet, sondern nur bei Bedarf dem Akte angeschloasen wird. 
Siehe § 13 der Vdg. vom 18./11. 1927, BGBl. Nr. 326. - 1 Wegen 
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der Schätzung nötig. - ' Beim Exekutionsgerlebte Wien werden 
grundsätzlieh 25% über den Schätzungswert verlangt. Der Antrag, 
der vom Verpflichteten gestellt ist, hat die Unterschriften des 
Verpflichteten, des Käufers, sowie das Anbot von mindestens 
einem Viertel über den Schätzungswert zu enthalten, gleich· 
zeitig ist die bestimmte Sieherstellung zu erlegen (§ 280 EO.). 
- 6 E .• Form. 258. - 1 Es ist zweifach zu schätzen, je 
nachdem, ob auf Abbruch verkauft wird oder der Ersteher 
auf dem Grunde bleiben kann. - 7 Diese Anfrage erfolgt, 
um etwaige vertragsmäßige Pfandrechte festzustellen und 
diese Gläubiger zur Verteilung zu laden, obwohl grundsitzlieh die 
Exekution bezüglich der Superädüikate nach den Vorschriften 
über bewegliche, körperliehe Sachen zu führen ist (Praxis des Exe
kutionsgerichtes Wien). Siehe Vdg. vom 18./11. 1927, BGBl. Nr. 326. 

Pfändungsprotokoll. 
Ezekution&gerieht Wien. 

Gleichzeitig mit E ..... . 

22 E 8260/28 
2 

Stempt'l Exekution zur Hereinbringung (zur Sicherung). 
Ort und Zeit der Pfändung: Wien. XX, Wagramer

Btraße Nr. 18, 
am 3.f8. 1928. Beginn 3 Uhr taaChmictagl. 

Betr. Partei Frau Hickl } filr sie J 
durch Dr. Karl Mo1er an- \ pM'IÖfllich 
Verpfl. Partei Pavl Gras1er wesend per16nUch 
Exekut.-Titel: UriMZ du Beßrksgerichtu LeopoldtJtadt 

7 c 1060/28 
vom 30./6. 1928, 4 

Vollstreckb. Fdg.: S 3606,03 s. Ngb. 
Zustellung an Verpfl. zu rigMWm Hauden 
] Beschäftigung: Gastwirt 
~ Gattin .Anna, geborene Kriegl 

2 Kinder .Anna 3 Jahre, Frit# 2 Jahre alt 
'e- 1 Hausgehilfe . .. 
:. Wohnung: 2 Zimmer, 1 Kabinett, 1 Küche, 
! 1 Vorzimmer. 

Geschäftslokal : . . . Räumlichkeit: GatJtAaUI 
1amt Nebenräumen. 

(Die Verwahrung wurde nicht angemeldet -
mangels beigestellter Beförderungsmittel nicht voll-
zogen. 

Der Verpflichtete zahlte zu Hauden. . . . S .... 
und erhielt hierüber eine Bestätigung laut Postauf· 
gabeschein vom .... 192 .. an .......... S ..... . 

An Bargeld wurde abgenommen S ...... ) 

Raum fllr Ver
merke 

Verkatlf 

7./8.1928, 

Dr. K'MfT. 

Von den vorgefundenen Gegenständen wurden ausgeschieden: 
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a) als unentbehrlich: .f. 
b) als Liegenschaftuubehör: .f. 

Fiir den Verkauf in der Auktionaha.Ue geeignet PZ. .f. 
Rawn flir Bemerkungen dber die Verwahrung und politische Pfand-

rechte: .f. 
Zehrgeld S • . . • . • Ganggeld S • . . . . • wurden von der • . • • • . Partei 

bezahlt (aind einzuheben). 
Protokollstempel von der • • • . • • Partei • • • • • . (Dicht) bei

gebracht. 
Kostennote beigelegt. 
(Kosten: ..•• ) 

Pfändungsregister. Ende der Amtshandlung 4 Uhr 20 Min. 
Gf'OU, Vollllr.-0. 

Zugunsten der vollstreckbaren Forderung der be
treibenden Partei werden nachstehend verzeichnete 

GegensUnde gepfändet 

Venelcbnun1 und Voraus-
Poat- StUck· alcbtJich 
zahl zahl BeachrelbUDI erzielbarer Amnerkuns 

der GepmtAnde Erl«<a 

1 1 Ein g~ HatH nf FacA-
einer Gnmdfläclle ron ICI&ätnmg 
1200 qm erbaut, Fronl tl011oendig 

pgtm die W agratMT~IraPe, 
6 F_., J!ronl, tmtMUan 
Räumen 1 W olantmg, be-
.teltmd atH 2 ZiMmma, 

1 Kabi'MII, 1 Kiele, 
1 VoniMmer, lOtDie an 
GG81Aaumiumtm 18clumk-
und 1 Gtmrimmer, 1 BGGJ 

Mit V ertltlda, 1 grope 
Galtlaauk1iclae Utld eiMM 
KeliM. Diuu HatH tri ita 
~ GnltadbucM ftft· 

gmtJgtm und auf dem 
Btiflllg'/'WWle Boltmkrg-

Stiftung nf dtm P~ 
Nr. 2231/1 BtJt~GreG, 

2231/2 Gtwltm, Gnmdbucl 
für dtm XX. Bmrk, 

E.-Z. 665, Eigttttümer 
Rottmburg-Beiftuag erbatd. 
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XXVa . 
.Kridamißiger Verkauf bewegUeher körperneher Saehen 

8 66/281 22 E 125/281 

EingMigt1Wf'111,6Tk. 10 1 
B. 

In d8t' KonkurBBache cks Georg Trembler, Kauf'lllMm, Krems, 
Stßnga~se Nr. 2, wird gemäp § 119 KO. die Vermigenmg d8t' im 

8 56/28 
anguchlo11~ Inventurprotokoll6 t10m 1.f2.1928, - 4-, unter 

Postzahlen 1 bis 10 angeführten Falmilse bewiZUgt1 und um den Voll· 
zug das Beeirksgmclt .Langenloil mit dtlm Beifügen ersucht, 
dap als MaBs6VWU~alter Dr. FrtVAIII RotA, RechtlanwaU, Kt'emf, be
stellt ist. 

Kreisgericht Krems, Abt. III, am 4.f4. 1928. 
Dr. Karl Brilck 

Für die Richtigkeit der Ausfertigung: 
Der Kanzleileiter: Josef Düw 

Beilage: I nventur~protokoU.' 
Kanilewericht: 1 Kein gerichtliches Pfandt'eclt; adminiltratit168 Pfand

recht: Steueramt Langenloil, Z. 564/28. 
5.f4. 1928. Bauer, K•Z.-Dit'. 

B. 
Zum Vollzuge dtlt' Versteigerung. 

5.f4. 1928. 

Versteigerungsedikt: 
Tag: 28.f4. 1928. 
Stunde: 3 Ul&t' nachmittags. 
Ort: .Langenloil, ViUa Trembler, Kt'BmferBtraPe Nt'. 14. 
Gegenstände: 5 Perser- und Smymateppiche. 

Dr. BoU 

22 E 125/28 
2 

Langenlois, 6.f4. 1928. Gäriner, VoUBtr.-B. 

22 E 125/28 
3 

Protokoll dber die öffentliche Versteigerung von 
beweglichen Sachen,' 

aufgenommen vom Be.flrksgerichte .Lang-zois am 28.f4. 1928. 

Anwesende Gerichtspersonen: 
Vollstreckungsorgan: PauZ Gärtner, VollBtreckungsbeamter. 
Schätzmeister: Michael Grop, Kaufmann, Langenloil. 
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Rechtssache: 
Kridamäßige Versteigerung im Konkurse 8 56/28 des Georg 

Trembler. 
Anwesend: 

Dr. Franz Roth, Rechtsanwalt, Krem&, alB KonkursmaBBeverwalter 
8 56/28 

mit Dekret oom 10.f1. 1928, 1 • 

Der Verkauf· wurde bewilligt mit Beschluß des Kreisgerichtes 
8 56/28 

Krems, - 10--. 

Aufruf der Versteigerung um 3 Uhr nachmittags. 
Das Vollstreckungsorgan gibt bekannt, daß bei der Versteigerung 

nur Anbote berücksichtigt werden, die wenigstens ein Drittel des 
Ausrufspreises erreichen und daß die Gold- und Silbersachen nicht 
unter dem Metallwerte zugeschlagen werden. 

Das Vollstreckungsorgan fordert um 3 Yz Uhr nachmittags zum 
Bieten auf. Es werden folgende Meistbote abgegeben . 

.. :!Q Schiit- Geringstes =- ZWlpWert Gebot i;l$ BezelchnWlg des Meistbot 
~;I) Gegenstandes 

(Ausruf&- (Metall- Käufer 
= . preis) wert) ... z s llt 1:! lg 8 llt 

1 1 Perserteppich 1500 - 500 - 1800 - Josef Pohl, 
5:3 m Langenlois 

- --- --
2 " 

4:3 m 1200 - 400 - 1400 - " 
-- - -----

I 
3 " 

6:4 m 1800 - 600 1- 1800 - " I - ------
4 2 Perserdivan-

900 300 900 überwürfe 3: 3 m - - - " 
- -- - ---

5 1 Smyrnateppich 2100 - 700 - 2400 -8:7 m .. 

I 17500 !-12500 \-\ 8300 \-1 
Schluß der Versteigerung um 4 Uhr nachmittags. 

Der Versteigerungserlös beträgt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . S 8300 
Hieraus werden berichtigt: 

Der Protokollstempel .......................... S ... . 
Stempel nach Skala 111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " ... . 
Zehr-, Ganggeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " ... . 

Zusammen . . . . . S 300 
IIJu.LER, Aktenmuster Ill. 41 
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(Zur Deckung der Kosten der Schätzung, der 
Versteigerung und der im beiliegenden Verzeich
nisse angeführten Kosten der betreibenden Partei 
wurde zurückbehalten ein Betrag von ............ S .... ) 

Der nach Abzug dieser Beträge verbleibende Betrag von S 8000 
(1. wurde dem Vertreter der betreibenden Partei zur teilweisen 

Befriedigung des vollstreckbaren Anspruches samt Nebengeb'lihren 
laut des vorgelegten Postaufgabescheines ausgefolgt, 7 was dieser 
durch seine Unterschrift bestätigt;) 

11. Wurde zum Geldbuche erlegt, weil administratives Pfandrecht 
und Mietzinspfandrecht bestehen soll. 

Der Be~ beampruc1d 8 60 Gebühr, welchs tHWbehaltlich 
der gerichtlichen Genehmigung vom .MasaevertDalter Dr. Fr01t16 Roth 
aofort berichtigt wurde. · 

Zehrgeld S ...... , Ganggeld S . . . . . . wurdet~. vom .Masaever-

walter berichtigt. PauZ Gärl11er, Vou.tr.-B. 

Unter Geldbuchpost 64/1 8 8000 in Empfang gestellt. 
28.f4. 1928. Kem, Geldbf. 

B. 
1. Kanzleibericht • 
2. Das Geldbuch wird ange111ieaen, den unter Geldbuchpolt 64/1 er

liegenden Betrag ron 8 8000 (in Worten) an das Steueramt 
.Langenloia .u aenden, welchsa beauftragt ~ird, dielen Betrag in 
der neu .u eröffnenden Rubrik: "Konkur8me&88e Georg Trembler" 
in Empfang und V ertDahrwng .u mhmen und hierüber au berichteft. 

29.f4. 1928. Dr. BoU 

ZV.: B. 1. Masafi1)6Ttflalter; 2. Steueramt Langenloia. 
Biehs Geldbuch. 
Kal.: 10./6. 1928. 

B. 
Volkogen. 

30.J4. 1928. Kem, GeZdbf. 

Kan•leibericht:• .Adminiatrativea Pfandrecht: Steueramt Langenloia, 
Z. 664/28; GerichtlichBB Pfandrecht: .f.; .Mietrinapfandrecht: .f. 

22 E 126/28 
Eingangavermerk. 4 

8 8000 Cachttauaend BchiUing) in der Rubrik: "KonkurBma8BB 
Georg Trembler 148/28" in Empfang und VertDahrung genommen. 

Steueramt .Langenloia, am 8.J6. 1928 . 
.MiiUer L.-8. Gürtler 

Kal.: 10.f6. 1928 Zöachen. 
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B. 
Tagaatzung zur V erteiZwng dea V erkaufaet"löaeato 

22 E 126/28 
-6 

27.f5. 1928, vormittaga 9 Uhr, Zimmer Xr. 6. 

Die Gebühr dea Sm:l&verltändigen wird mit S 50 genehmigt. 
8.f5. 1928. Dr. BolZ 

E.-Form. 273: 1. MaBBeverwaltef' Dr. Franss RotA; 2. Steueramt Langen
loia. 

Protokoll:ll 
22 E 125/28 

6 

aufgenommen vom Bezirklgerichte LangenloiB, Abt. 111, am 27.f6. 
1928. 

Gegenwärtig: BeeirkBTiel&tef' Dr. BolZ. 
Gegenstand : Verteilung dea V erkaufaerlöaea bezüglich dea kridamäßigen 

Verkaufe• im KonkuTBe S 56/28 Georg Trembler. 
Beginn: 9 Uhr vormittaga. 

Erschienen sind: 1. Der Ma~aeverwaltef' Dr. Franss RotA mit 
Bemllungadekret vom 10.f1. 1928, S 66/28 (nach Eimicl&tnal&me zu. 
rückgemllt); 2. def' Steueramtsverwaltef' Joaef Müllef' mit Dekret 
vom 6.f7. 1928 (nach Eimic1dnal&me zurückgeatellt) fii.r den Bundea
acl&at.. 

Anmeldungen: 

a) VorzugapoBten: 
1. Def' Ma~aeverwaltef' Dr. Franz RotA meldet an in betJOTzugtet" 

Rangordnung die Spezialma.aelt:olten laut Koatennote A. 
DieBe Kolten 1Derden mit ........•...... ..•........•. S 1600 

beBtimmt;11 Bucl&luP t1erkündet.1• 
Der Steueramtsverwaltef' Joaef Müller erhebt namem dea Bundel

acl&atl1u W idef'apruc1&1' gegen die BerückBicl&tigung dielet" Kolten in 
betJOTzugtet" Rangordnung, 1Deil dieae Kolten erat au dem tJberschuBBe 
ntu:h Berichtigung def' adminiBtratif)M, pfandgedeckten Steuerfor
def'ung zu berückBichtigen Bind. 

Der MaBB6f)eTWaltef' t1erweiBt demgegenüber auf die BeBtimmungen 
der §§ 49 und 126/4 KO. 

Eine Einigung kommt nicht zultande. 

b) In der Rangordnung der Pfandrechte: 
2. Der BundeBBc'Jw.tz meldet an: 
Auf Grund dea RückltandlautDeiBu dea Steueramtea LangenloiB 

vom 1.f1. 1928, Z. 664/28, in der Rangordnung def' am 16.f1. 1928 
vorgenommenen adminiBtratif)M Pfändung die voU.treckbare Ford6-
rung an W arenumaat=Bteuer im Betrage von . . . . . . . . . • . S 9000 
ohne Zimen. 

Kein W idef'apruch. 
Schluß: 10 Uhr 15 .. Vin. 

Dr. Bell 
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22 E 125/28 
Verteilungsbeschluß:ll 7 

In der KtmkurBBache deB Georg Trembler, S 56/28, 1Dird der Ver
kaufBerwB für die eufolge BeiiChluBeB des Kreiagerichte• Krems ala 

. . S 66/28 22 E 125/28 . 
KtmkurBgencht 110m 4.J4. 1928, 10 , 1 ·, verkaujtefa, tm 

S66J28 . 
Inventuraprotok.olla vom 1.J2.1928, --4-:-. unter PoBt.ohlan 1 bi• 6 

verzeichneten Gegmtldnile, 1Die folgt vtrrleiU: 
Der Verkauf der am 28.J4. 1928 verBteigerten, im oben bezeichneten 

InventurBprotokolla unter Poltzahlen 1 biB 6 angeführten FahmiBBe 
hat einen Erwa Vtm •••••••••••••••••••••••••••••••••••• S 8300 
ergeben. Hievon 1Derden abgezogen: 
der Prolokollatempel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S ... . 
der Stempel nach Skala III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " ... . 
die Ko•ten der Schätzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " ... . 
die KoBten deB Verkaufe• ....................... " ... . 

Zuammen ............. S 300 

Daher bleibt eu verteilen der Betrag Vtm •••••••••••••••••• S 8000 

Au• dieBem Betrage 1Dird zugNieBen: 

I. In bevouugter Bangordnung: 

dem MatBever1Dalter Dr. F1'a'f&Z Both, BechtBan1Dalt, in Krems 
die Spuialma.aekosten im Betrage 110n • • • • • • • • • • • • • • • • • • • S 1600 

II. In der Bangordnung der Pfandrechte: 

dem ÖBtm". BundeBBehaue auf Gf'Ufl,d, deB BücklltandaaUB1Deiaea 
des Steueramte• Langtmloia vom 1.J1. 1928, Z. 664/28, auf Ab
schlag der vollstreckbaren Forilnung an W arenumaat.Bteuer 
im Betrage Vtm • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • S 9000 
der BeBt t.'01& • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • s 6400 

Der Wiilnapruch de• öBterr. BunileBIIChat.ea gegen die Berück
Bichtigwng der Ko1ten de• MatBever1Daltera ala Spezialmassekosten 
in b61101'zugter Bangord""'"""9 1Dird abg61DieBm. 

Dat Steueramt Langenloü erhält den Auftrag, den in der Rubrik: 
"KtmkurBmaBBe Franz Trembler 148/28" Ve7'1Dahrten Betrag Vtm 

S 8000 (achttaulend Schilling) in Auagabe eu Btellan und hievofi nach 
Bechtlkraft dieses Be•chluaea11 den Betrag Vtm ••••••••••••• S 1600 
(eintauaendlechahUt&ilert Schilling) an Herm Dr. F1'a'f&Z 
Both, Bechtlanwalt, Krems, zu über1Deiaen und den BeBt Vtm • • S 6400 
(Bechatauaendvierhufiilef't Schilling) zur Berichtigung der Warm
umsatzteuer des öBterreichiBchen Bundea110hatze• in V 67'1Dahrung zu 
nehmen. 
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Begründung: 
Die Verleilung erfo'üjte nach §§ 216, 286 EO. 
Der vom öBterreichiBchm BundeBBchat::e erhobene W iderspntch 

gegen die Berücksichtigung der Spe.riaZmassekosten des MaBBeverwalters 
in bevorzugter Rangordnung mufJte abgeu~iesen werden, weil nach V 01'· 

schrift des § 49 KO. diesen Kosten ausdrücklich der Vo1'1'ang vor den 
Absonderungsgläubigern eingeräumt ist. 

27.f5. 1928. DT. BolZ 

ZV.: B. 1. Masseverwalter DT. Fronz Roth; 2. Steueramt LangenZoiB; 
3. Steueramt LangenZoiB (nach Rechtskraft); 4. Kreisgericht Krems 
.f:U S 56/28. 

KaZ.: 7.f6. 1928 (Rechtskraft). 

Aktenvermerk vom 10./6. 1928: 

Der BeschZup vom 27.f5. 1928 ist rechtskräftig. 

KaZ.: 7.f6. 1928 löschen. 
B. 

22 E 125/28 
8 

DT. Boll 

BeschluP t:om 27.f5. 1928, 
22 E 125/28 

7 , an das Steueramt ab-

fertigen. 10.f6. 1928. Dr. BolZ 

Anmerkungen zum Beispiel XXVa: 

1 Geschäftszahl des Konkursgerichtes. - 1 Beim Exekutions
gerichte ist das Ersuchen um Verkauf in das E.-Register einzutragen 
(§ 435/4 Geo). - • Die Bewilligung des kridamäßigen Verkaufes er
folgt durch das Konkursgericht; siehe § 119 KO.-' Das Inventurs
protokoll ist in Urschrift oder beglaubigter Abschrift dem Ersuchen 
anzuschließen; es enthält das Verzeichnis der zu verkaufenden Sachen. 
- 1 Notwendig, um festzustellen, ob die Gegenstände schon gerichtlich 
oder administrativ gepfändet sind; wenn ein gerichtlicher. Verkauf 
schon im Zuge ist, geht der Verkauf ohne Rücksirht auf das Er
suchen um kridamäßigen Verkauf weiter; es kann aber der Masse
verwalter in das Verfahren als betreibender Gläubiger eintreten 
(§ 119, Z. 1 KO.).- • Auf die kridamäßige Veräußerung sind die Vor
schriften der Exekutionsordnung anzuwenden (§ 119, Abs. 2 KO.). 
- 7 Siehe § 283 EO.- 8 Notwendig, weil nach dem Berichte des 
Vollstreckungsorganes ein administratives Pfandrecht bestehen soll, 
weshalb die Administrativbehörde von der anzuordnenden Ver
teilungstagsatzung zu verständigen ist. - • Siehe Anm. 8. -
10 Siehe Anm. 8. Wenn gerichtliche oder administrative Pfandrechte 
oder ein Mietzinspfandrecht nicht bestehen, entfällt die Anordnung 
einer Verteilungstapatzung; der Verkaufserlös ist entweder schon 
vom Vollstreckungsorgan sofort nach Schluß der Versteigerung 
dem Masseverwalter auszufolgen(§ 283 EO.) oder vom Exekutions-
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gerlebte ohne vorherige Verhandlung dem Masseverwalter durch 
einen Zuweisungsbescbluß zuzuweisen.- 11 Siebe § 119, Z. 5 K0.·-
11 Siebe § 49, Abs. I KO., § 125 KO. und E. vom 24./2. 1914, R I 
748/13, Spr.-Rep. Nr. 96, Slg. NF. Nr. 1541. - 1a Siebe § 64, 
Abs. 2 EO. - a Siehe § 286, Abs. 1 EO. - 16 Siebe § 286 EO.
u Siehe § 287, Abs. 2 EO. 

XXVI. 
Pfändung und "Überweisung zur Einziehung einer Geldfordemng, 

vom Titelgerichte bewilligt 

I. Akt des Titelgericbtes. 
Beim Titelgerichte (Bezirksgerichte Margaretben) beantragt der 

betreibende Gläubiger die Bewilligung der Exekution. Diese wird 
vom Bezirksgerichte bewilligt und im Akte folgendes vorgemerkt: 

"Exekutionsantrag des betreibenden Gläubigers wegen S 300 
Zinsen. . . Kosten. . . auf Bewilligung der Pfändung und Überweisung 
zur Einziehung einer Geldforderung gegen Josef MeixntJr. " 1 

B. 
Bewilligt. St. Kosten S ....... Die tJberweiBung wird dem Exe-

kutionsgerichte vorbehalten.• 
20.f6. 1928. Dr. Goller 

ZV.: 1, 2. Beiden Teilen; 3. dem Exekutionsgerichte Wien; 4. dem 
Drittschuldner. 

II. Akt des Exekutionsgericbtes. 

4 M 464/28 5 E 3250/28 
Eingangsvermerk. 2 1 

An das Bezirksgericht Margarethen, Abt. IV. 
Betreibende Partei:• Karl Schneider, Weinhändler, Wien V, Groh· 

gasse Nr. 3, vertreten durch: Dr. Franz Beer, Rechtsanwalt, Wien 
V, Castelligasse Nr. 4. 

Verpflichtete Partei: 8 Leopold Hell, Gastwirt, Wien V, Mittersteig 
Nr.16, 

wegen S 300 s. N gb. 
Auf Grund des Zahlungsbefehles dieses Gerichtes vom 15./4. 

4 M 464/28 
1928, --1--, beantrage ich mangels Zahlung durch meinen 

mit OV. oom 1./3. 1927 ausgewiesenen Vertreter die Erlassung 
folgenden 

Beschlusses: 
4 1l 464/28, 

Auf Grund des Zahlungsbefehles• vom 15.f4. 1928, 1 

wird der betreibenden Partei Karl Schneider, Weinhändler, Wien V, 
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llrohga~~Be Nr. 1, tJertreten. durch Dr. FTOif&ll Beer, Recl&tBtmwaU, Wien V, 
Ca~~teUiga~~Be Nr. 4, wider die verpflichtete Partei Leopold Hell, GaBt
wirt, Wien V, .Mitterateig Nr. 16, zur Hereinbringung der vollstreck
baren Forderung• von 8 300 samt 7% Zimen Beit 1.f2. 1927, der 
Kosten von 8 11,94 und der Kosten dieses Ansuchens von ..... . 
die Exekution durch• Pfändung der der verpflichteten Partei gegen 
den Drittschuldner JoBef .MeiZ7WI'r, TiBchlermeiBter, Wien III, .Marur
ga~Be Nr. 25, auf Grund eineB KaufvertrageB angeblich zustehenden 
Forderung von 8 250, bewilligt. 

Dem Drittschuldner wird verboten,' zur Berichtigung der ge
pfändeten Forderung oder auf Abschlag dieser Forderung an die ver
pflichtete Partei Zahlung zu leisten. Letzterer wird jede Verfügung 
ftber die gepfändete Forderung, sowie ftber das fftr sie bestellte Pfand 
und insbesondere die gänzliche oder teilweise Einziehung dieser For
derung untersagt. Mit Zustellung dieses Zahlungsverbotes an den 
Drittschuldner ist die bewilligte Pfändung als bewirkt anzusehen und 
zugunsten der vollstreckbaren Forderung der betreibenden Partei 
an der oben bezeichneten Forderung ein Pfandrecht erworben. 

WeiterB beantrage ich die tJberweirrmg eur Eineiehung. 
Als Exekutionsgericht hat das Ezekutio1&8gericht Wien einzu

schreiten. 
An Kosten werden verzeichnet ..... . 
Berechnungsgrundlage nach § 15 RAT ........ . 

KarZ Schneider durch Dr. Fram Beer 

Exekutionsbewilligung. 
Das Gericht bewilligt die beantragte Exekution. Die 'Ober

weisung wird dem Exekutionsgerichte vorbehalten. Die Kosten 
der betreibeaden Partei werden mit 8 19,60 bestimmt. 

BuirkBgericht .Margarethm, Abt. IV, am 20.J6. 1928. 
Dr. Goller 

Filr die Richtigkeit der Ausfertigung: 
Der Kanzleileiter: Langer, KeZ.-Di.r. 

B. 
5 E 3250/28 

2 
tJberweiBung .ur Eifleielaungl,• bewiUigt. E.-Form. 283. 

28.f6. 1928. Dr. KroU 

ZV.: 1., 2. B. Beiden Teilen; 3. DrittBchuldner. 
KaZ.: 7.J7. 1928 (RiickBCAeine).7 

Anmerkungen zum Beispiel XXVI: 
1 Dieser Amtsvermerk ist notwendig, insbesondere die Angabe 

des Exekutionsmittels, der Forderung s. Ng. und des Drittschuld
oers, um eine neuerliche Bewilligung derselben Exekution zu ver-
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meiden. - 1 § 303 Abs. 2 EO. - 1 § 54 EO. - • § 294 EO. -
6 § 303, Abs. 2 EO. Falls ein Antrag nach § 301 EO. nicht gestellt 
wurde, wird, ohne das Einlangen der Rückscheine abzuwarten, die 
'Überweisung bewilligt (Praxis des Exekutionsgerichtes Wien); wurde 
beim Exekutionsgerichte unmittelbar angesucht, so erfolgt die Be
willigung der Pfändung und 'Überweisung in einem Beschluß. -
• § 305, Abs. 3 EO.; ein Kanzleibericht über eine etwa früher er
folgte 'Überweisung wird in der Praxis nicht verlangt; dieser könnte 
sich nur auf das gerade einschreitende Exekutionsgericht beziehen, 
wäre daher immer unvollständig, da bei einem anderen Exekutions
gerichte schon eine 'Überweisung erfolgt sein kann. Im Falle eines 
Erlages nach § 307 EO. ist nicht nur ein Kanzleibericht über 
etwa bereits erfolgte Pfändungen, sondern auch eine Anfrage an 
den Drittschuldner über etwaige Pfändungen derselben Forderung 
angezeigt. - 7 Zur 'Überwachung des Einlangens der Rückscheine 
durch die Gerichtskanzlei, insbesondere ob der Rückschein des 
Drittschuldners eigenhändig gefertigt ist; im Falle eines Mangels 
ist der Akt zur weiteren Verfügung dem Richter vorzulegen, sonst 
zu hinterlegen. 

XXVII. 

Pfändung und Überweisung zur Eiß~iebung einer Geldforderung, 
vom Exekutionsgerichte bewilligt (Protokollarantrag) 

22 E 6460/28 
Protokoll:l 1 

aufgenommen vom Exekutionsgerichtet Wie1h Abt. XXII, 
am 15.j9. 1928. 

Gegenwärtig: Bezirkll'richter Dr. Kroll. 
Es erscheint: Marie Turner, Schneiderin, Wien ll, Engerth

straße Nr. 115, und beantragt auf Grund des vollstreckbaren Urteiles 
5 c 914/28 

des Bezirksgerichtes Fat•oriten vom 1.J8. 1928, 4 gegen Josef 

Bauer, Kaufmann, Wienll, PraterstraPe Nr. 16, mangels Zahlung die 
Erlassung nachstehender 

Exekutions bewilligung. 

Auf Grund des voll11treckbaren Urteiles des Bezirksgerichtes Favoriten 
5 c 914/28 

vom 1.J8. 1928, 4 , wirdderbetreibenden ParteiMarie Turner, 

Schneiderin, Wien Il, Engerlhstraße Nr. 115, wider die verpflichtete 
Partei Josef Bauer, Kaufmann, Wienll, Praterstraße Nr.16, zur Herein
bringung der vollstreckbaren Forderung von S 120 samt 7% Zinsen 
seit 1.j2. 1927, der Kosten von S 4,60 und der Kosten dieses Ansuchens 
von S ...... , die Exekution durch: 

I. Pfändung der der verpflichteten Partei gegen den Dritt
schuldner Theodor Fritter, Kaufmann, Wien I, Tuchlauben Nr. 10, 
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o,uf Gnmd eines ])o,rZelwmBvmrages a,ngeblicla .rustelaendefl Forderung 
wn 8 100: 

11. "Oberweisung der gepfändeten Forderung zur Einziehung 
bis zur Höhe der vollstreckbaren Forderung unbeschadet etwa früher 
erworbenen Rechte dritter Personen bewilligt. 

Dem Drittschuldner wird verboten, zur Berichtigung der ge
pfändeten Forderung oder auf Abschlag dieser Forderung an die ver
pflichtete Partei Zahlung zu leisten. Letzterer wird jede Verfügung 
iiber die gepfändete Forderung sowie über das fiir sie bestellte Pfand 
und insbesondere die gänzliche oder teilweise Einziehung dieser 
Forderung untersagt. Mit Zustellung dieses Zahlungsverbotes an den 
Drittschuldner ist die bewilligte Pfändung als bewirkt anzusehen 
und zugunsten der vollstreckbaren Forderung der betreibenden 
Partei an der oben bezeichneten Forderung ein Pfandrecht erworben. 

Als Exekutionsgericht bat das Exekutionsgericht Wien einzu
schreiten. 

An Kosten werden verzeichnet. . . . 8 3 fO.r Stempel und Porto. 
Dr. Kroll ~lfarie Turner 

B. 
BetDiUigt. '$.-Form. 2'15. Kosten 8 3. 

16.f9. 1928. Dr. Kroll 

ZV.: 1. B. Betreibenden Gläubiger,· 2. B. Verpflichteten mit ProtokollB
o,bschrift: 3. B. Drittschuldner (blo,u). 

Ko,l.: 28.f9. 1928 (Rückschein). 

Anmerkungen zum Beispiel XXVII: 
1 Siehe die Anm. Nr. 3 bis 7 zum Beispiel XXVI.- 1 Siehe § 4, 

letzter Absatz EO. 
XXVIII. 

Pfindung nnd 'Überweisung zur Einziehung einer Geldforderung. 
Auftrag an den Drittsehuldner zur XuBerung 

Eingo,ngsvermerk . 

.An dtJB Exekutionsgericht Wien, .Abt. XX.I 

20 E 3970/28 
1 

Betreibende Partei: Fm'NII Bertl, Fo,brikant, Wien I, SingerBtraPe 
Nr. 2, vertreten durch: Dr. Georg Färber, RechtBanwo,lt, Wien I, 
Neuer Mo,rkt Nr. 4. 

Verpflichtete Partei: Leopold WolleT, Ko,ufmo,nn, Wien V, Zenta
gMBe Nr. 28, 

wegen 8 175 B. Ngb . 
.Auf Gnmd des rechtskräftigen, oollstreckbGren W eckBel.ro,hlungs-

7 Og 1424/28 
auftrage• des Ho,nilelBgeric1ates Wien vom 1.f7. 1928, 1 
Beilage .A, beantrage ich durch meinen mit OV., Beilo,ge B, t•om A, B 
1.fS. 1927 o,ugewiesenen Vertreter ilie ErlMBUng no,ckBtekeniler 
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Exekutionsbewilligung. 

Auf fhwnd des Weckselmhlwngsaujtrages des Htmdel8gerichtes 
. 7 Cg 1424/28 . . 

Wwn vom 1.f7. 1928, 1 , wird der betreibenden Partei 

FraM Berll, Fabrikant, Wien I, SingerBtraPe Nr. 2, vertreten durch 
Dr. Georg Färber, RechtBanwalt, Wien I, Neuer Markt Nr. 4, wider 
die verpflichtete Partei Leopold Woller, Kaufmann, Wien V, Zenta
gasse Nr. 28, zur Hereinbringung der vollstreckbaren Forderung von 
8 175 samt 9% Zimen seit 1.f4. 1928, 1/ 1% ProtJiBion., 8 12,40 Protest
koetm, 8 24,50 Prozeßkosten und der Kosten dieses Ansuchens von 
S . • . . . . die Exekution durch: 

I. Pfändung der der verpflichteten Pa.rtei gegen den Dritt
schuldner: 

a) Karl Mader, Kaufmann, Wien lll, Marurga-11se Nr. 14, 
auf lhund eineB Kaufvertrages über einen Bücherkasten angeblich 
zustehmden Forderung von 8 65; 

b) gegen die Gemeinde Wien auf Grund eines Kaufvertrages über 
1Jerkaufte Schreibsachen angeblich .IUBtehmden Forderung von 8 150; 

II. Überweisung zur Einziehung der gepfändeten Forderungen 
bis zur Höhe der vollstreckbaren Forderung, unbesehadet etwa 
frOher erworbener Rechte dritter Personen, bewilligt. 

Den beiden Drittschuldnern wird verboten, auf die gepfändeten 
Forderungen oder auf Abschlag dieser Forderungen an die ver
pflichtete Partei Zahlung zu leisten. Letzterer wird jede Verfllgung 
über die gepfändeten Forderungen, sowie über das für sie besteJlte 
Pfand und insbesondere die gänzliche oder teilweise Einziehung dieser 
Forderungen untersagt. Mit Zustellung dieses Zahlungsverbotes an 
die Drittschuldner ist die bewilligte Pfändung als bewirkt anzusehen 
und zugunsten der vollstreckbaren Forderung des betreibende~ 
Gläubigers an den oben bezeichneten Forderungen ein Pfandrecht 
erworben. 

Als Exekutionsgericht hat das gefertigte Gericht einzuschreiten. 
111. Den Drittschuldnern wird aufgetragen, Bich gemäP § 301 EO. 

über die gepfändeten Forilerungen zu äupern. 
An Kosten werden verzeichnet S ..... . 
Berechnungsgrundlage nach § 15 RAT ........ . 

FraM Bertl durch Dr. Georg Färber 

B. 
Bewilligt. St. Die Entscheidung über den Antrag auf t!berweilung 

'Wird tJOrbehaltm. 1 Koetm 8 ....... . 
Beisatz: Der Antrag, der Gemeinde Wien als Drittschuldner die .ÄuPe· 

rung nach§ 301 EO. aufzutragen, wird unter HinweiB auf die Be
stimmung de• § 302 EO. abgewiesen. 

15.f7. 1928. Dr. KroU 
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ZV.: B. 1. Dem Vertreter tka betreibenden Gläubigera: 2. dem Ver
pflichteten mit Schriftaatz: 3. tkm DrittBchultlner Karl Mader mit 
E.-Form. 281 (blau):1 4. tkm DrittBchuldner Gemeinde Wien. 

Kal.: 10.f8. 1928.1 

Eingangavermerk. 
20 E 3970/28 

2 

Auftrag an den Drittschuldner zur Äußerung. 

Betreibende Partei: FraM Bertl, Fabrikant, Wien I, BingerBtralJe 
Nr. 2: J:ertretm durch: Dr. Georg Färber, RechtBanwalt, Wien I, 
Neuer Markt Nr. 4. 

Verpflichtete Partei: Leopold WoUer, Kaufmann, Wien V, ZentagalBe 
Nr.28 

' wegen 8 175 a. Ngb. 

Sie werden aufgefordert, den Fragebogen auf der folgenden 
Seite wahr und vollständig auszufüllen und binnen 14 Tagen an das 
Exekutionsgericht Wien als Exekutionsgericht einzusenden. Sie 
können Ihre Äußerung auch mdndlich beim Exekutionsgerichte oder 
beim Bezirksgerichte Ihres Aufenthaltes abgeben. 

Der Drittschuldner haftet für den Schaden, der der betreibenden 
Partei aus einer Verweigerung der Erklärung, sowie aus einer wissent
lich unwahren oder unvollständigen Erklärung entsteht. 

Ezekutionagericht Wien, Abt. XX, am 15./7. 1928. 

Dr. Kroll 

FOr die Richtigkeit der Ausfertigung: 

Der Kanzleileiter: Lang, Kzl.-Dir. 

Fragebogen' 
(vom Drittschuldner auszufüllen) 

Fragen I Antwort des Drlttschuldnen 

Wie lautet Ihr Vor- und Zuname Karl Mader (Firma)! 

Welcher ist Ihr Wohnort (Ort, Wien III, 
Straße, Hausnummer) ! Manergaaae Nr. 14 

Anerkennen Sie die gepfändete 
Forderung als begr'Ondet und sind Ja 

Sie bereit, Zahlung zu leisten ! 
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Fragen Antwort des Drlttsebuldnen 

Ist Ihre Zahlungspflicht von einer 
Gegenleistung abhängig f 

Von welcher! 

Haben dritte Personen auf die 
gepfändete Forderung Ansprüche 

erhoben! 
Welche Ansprüche sind dies f 

Besteht zugunsten anderer Gläubiger : 
ein Pfandrecht an der Forderung! 

Wegen welcher Ansprüche! 

Ist die gepfändete Forderung ein
geklagt worden ! 

Von wem! 
Bei welchem Gerichte f 

Tag und Ort der Ausfüllung des Fragebogens: 
Wien, am 2;.j1. 1928. 

Nein 

Nein 

A1l Kosten beanspruche ich für Stempel und Porlo .ruammM 8 3. 

Unterschrift des Drittschuldners: 
Karl Jlader 

B. 
20 E 3970/28 

3 
1. Benachrichtigung der betreibenden Parlei mit E.-Form. 282.1 

2. t!berweiBung zur Ein.riehung bewilligt. E.-Form. 283; die 
betreibende Parlei hat dem Drittschuldner Karl Mader die mit 8 3 
bestimmten Kosten• der Erklärung binnen 14 Tagen bei Exekf~!it~n 

zu erset::en. 26.f7. 1928. Dr. Kroll 

Zl'.: B. 1. Dem l'erlreter des betreibenden Gläubigers; 2. dem Ver· 
1'/lichteten: .1., 4. den beiden DrittBchuldnem. 

Kal.: JO.f8. 1928 bleibt (Riickscheine). 

Anmerkungen zum Beispiel XXVIII. 
1 8iehe die Anmerkungen bei Beispiel XXVI. - 1 Siehe § 294, 

Abs. 2 EO. - 1 Dieser Kalender dient .zur Überwachung der Frist 
zur Xußerung durch den Drittschuldner. Falls nach Ablauf der 
14tägigt•n f'ri11t eine Erklärung nicht eingelangt ist, ist der Vber
weisungMbeschluß zu fassen. - • Wenn der Drittschuldner nicht 
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anerkennt, wäre zwar zu 'llberweiaen, um dem betreibenden 
Gläubiger die Klage zu ermöglichen. Beim Exekutionsgerichte Wien 
besteht jedoch die Praxis, daß folgender Beschluß erlaaaen wird: 
,.E.-Form. 282 dem betreibenden Gläubiger." Beisatz: 'Vber den 
Vberweisungaantrag wird erst 'llber neuerlichen Antrag entschieden 
werden. - 1 Dieaea Formular lautet: 

Benachrichtigung von der Erklärung des Drittschuldners. 
Betreibende Partei: ..........................................• 
Verpflichtete Partei: ......................................... . 
wegen . . . . . . . . . Die Erklirung des Drittschuldners kann in der 
unten bezeichneten Gerichtsabteilung eingesehen werden. 
- • § 301, Abs. 6 EO. 

XXIX. 

Exekution dureh Pllndung ~nd 'Überweisung zur Einziehung 
von BezOgen penentuell bestimmter, begllnstlgter Forderungen 

(llOa EO.) 

Protokoll: 
1S E 1000/28 

1 
aufgenommen beim Euhtiougerichte WIMI 

am 2.J10. 1928. 

Gegenwärtig: Riclatn Dr. HoU. 
Es erscheint: Fmu Marie Hiran, 8cA'IIriderin, WIMI .XV, Märe

atmPe Nr. 160, und beat&tmgt mangele ZaAlung die Erituaung Jolgentkr 

Exekutionsbewilligung. 
Au/ Grund dea rollalreclcbarm Urleilea1 dea Buirlcaglll'iclatea 

Meidling t10m 1./10.1928, 4 0 100/28/11, wird der betreibenden Partei 
Marie Hir•er, 8cA'IIriderin, WIMI .XV, MtinriraPe Nr. 160, wider 
die verpflichtete Partei FfYJft/1 HirBer, 8feuemtnCadirelceor im RuA•· 
Btande, Wien .X, QueZlftaemPe Nr. 8, 

·I. zur Hereinbringung der vollatreckbaren Unterhaltsforderung 
von je 2S% du reit16ft tnOflt.IUiclaen Einkommetl8 dea VerpflicAtelen 
/iirdie Monale 1.J6. 1928 biB 31.J10. 1928, d4B ~ 8 ..... . , der Kosten 
von 8 36,40 und der Kosten dieaea Anauchena von 8 -,66, 

II. zur Sicherstellung dea Anspruche& auf Leistung der in der 
Zeit vom 1./11. 1928 biB 31./10. 1929 ""' .EnleA eineB jedtn Monalu 
Jälligen Ufllerl&aUBbrilrdge t10ft je 2S% du reit16ft tnOflt.IUiclaen Ein· 
lcommenB de• V erpfliclatelen, 

zu I. und II. die Exekution durch1 Pfändung der der verpßieh· 
teten Partei als 8~euem.eadirelceor ita R•Aeatande bei dem Dienst
(Arbeit)geber Finanelandudirelction WIMI angeblich zustehenden 
Bez'llge aus dem Dienst(Arbeita)verhlltniaae (Dienstbezilge, Ar· 
beitalohn); 

III. 'Vberweisung der gepfändeten Bez'llge zur Einziehung bis 
zur Höhe der vollatreekbaren Forderung, unbeaehadet etwa frilher 
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erworbener Rechte dritter Personen, und zwar iD folgendem Ausmaße 
bewilligt: 

Von der Gesamtsumme dieser Bezüge müi!Sen der verpflichteten 
Partei fiir das Jahr bei Bezügen bis S 1200 der Betrag von S 600, 
bei Bezügen über S 1200 bis eintrohlieBlich S 2400 vom 'Übe1'8Chuß 
überdies ein Drittel und bei Bezügen über S 2400 bis einschließlich 
S 4800 vom weiteren Überschuß überdies ein Viertel freibleiben.1 

Der Uberschuß über S 4800, sowie die allenfalls für die betreibende 
Partei gebührende Familienzulage unterliegt der Exekution ohne 
Beschränkung. 

Sind Naturalbezüge in Anschlag zu bringen, ao miil!8en der ver
pflichteten Partei an Geldbezügen für das Jahr nur mindestens 
S 125 freibleiben. 

Der anweisenden Behörde, Finamlandesdirektion Wien lll, 
Vordere ZollamtBBtrafJe Nr. 6, als Drittschuldner wird verboten, die 
gepfändeten Bezüge an die verpflichtete Partei auszuzahlen. Letzterer 
wird jede Verfügung über die gepfändeten :Bezüge und insbesondere 
deren gänzliche oder teilweise Einziehung untersagt. Mit Zustellung 
dieses Verbotes an die anweisende Behörde- den Drittschuldner
ist die bewilligte Pfändung als bewirkt anzusehen und zugunsten 
der vollstreckbaren Forderung der betreibenden Partei ein Pfand
recht erworben. Die 'Überweisung wird bezüglich der noch nicht 
fälligen Unterhaltsbeträge erst mit deren Fälligkeit wirksam. 

Als Exekutionsgericht hat das EzekwtionBgericM Wien einzu
schreiten. 

'Über Vorlage des Armutszeugnisses beantrage ich Bewilligung 
des Armenrechtes. 

Marie Hirser Dr. HoU 
B. 

Anfrage' an den Dienstgeber iiber die Höhe des reinen Einkommens 
des VerpfUcMeten in der Zeit 110m 1.f6. 1928 biB 31./10. 1928. 

2./10. 1928. Dr. HoU 
Kal..: 10./10. 1928. 

Eingangsvermerk. 
15 E 1000/28 

2 

Betreibende Partei: Marie Hirser, Schneiderin, Wien XV, März
straße Nr. 160. 

Verpflichtete Partei: Ff'Mtlll Hirser, Steueramtsdirektor im Ruhestande, 
Wien X, QuellemtrafJe Nr. 8. 

An die Finaulande•direktion in Wien. 
Sie werden aufgefordert, binnen 8 Tagen dem Gerichte das 

Ausmaß der Geld- und Naturalbezüge der verpflichteten Partei 
durch Beantwortung nachstehender Fragen bekanntzug~ben: 

De~; Dienstnehmer hat für die Zeit vom 1.f6. 1928 bis 31.f10. 1928 
(bis zum heutigen Tage) einschließlich der Teuerungszulagen, jedoch 
mit AUSBChluß allfälliger 'Überstundenentlohnung, bezogen: 
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einen Wochenlohn von . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 
eine Monatspension von . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 400 
Familienzulage für . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Naturalbezüge (Wohnung, Kost, Lebensmittel, Beheizung, 

Beleuchtung, Bekleidung u. dgl.) ............................ . 
(Die Äußerung kann innerhalb der obigen Frist auch mündlieb 

beim gefertigten Gerichte oder beim Bezirksgerichte Ihres Aufent
haltes abgegeben werden.) 

Dieser Auftrag ist gerichtlieb vollstreckbar und kann durch ein 
Rechtsmittel nicht angefochten werden. Der Dienstgeber haftet 
der betreibenden Partei für den Schaden, der aus einer Verweigerung 
der Erklärung, sowie aus einer wissentlich unwahren oder unvoll
ständigen Erklärung entsteht. 

Die für rlen Dienstgeber mit der Abgabe der Erklärung verbun
denen Kosten sind einstweilen von der betreibenden Partei und beim 
Vorhandensein mehrerer betreibenden Parteien von allen nach dem 
Verhältnisse ihrer vollstreckbaren Forderungen zu tragen. 

Exekutionsgericht Wien I, Riemergasse Nr. 7, .Abt. XV, 
am 2.f10. 1928. 

Dr. Holl 

Für die Richtigkeit der Ausfertigung: 

Der Kanzleileiter: Lang, Kzl.-Dir . 

.An daB Exekutionsgericht Wien, .Abt. XV, 

nach Entsprechung rückgesendet. 
Finanzlandesdirektion Wien, am 6./10. 1928. 

BewiUigt. E.-Form. 277 a. 

Dr. Herz 

15 E 1000/28 
----

3 

Zur Hereinbringung für die Zeit vom 1.f6. 1928 bis 31./10. 1928 
im Betrage von S 500, Kosten S 35,40; zur Sicherstellung antrags
gemäß.' 

Kosten: S -,56 . 
.Armenrecht bewilligt. 

7./10. 1928. Dr. HolZ 

ZV.: 1, 2. Beiden Teilen, Verpflichteten mit Protokolklabschrift; 3. Dritt
schuldner (blau). 

Kal.: 17.f10. 1928 (Rückscheine),· Kal.: 10./10. 1928 löschen. 

Anmerkungen zum Beispiel XXIX: 

1 Siehe §54 EO. - • § 289 c EO. - • § 10 a EO. - • § 372 EO. 
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XXIXa. 

Pfändung und Überweisung zur Einziehung von Dezligen zugunsten 
begünstigter Forderungen 

5 p 1640/28 
5 

Protokollaran trag, 

15 E 4640/28 
1 

aufgenommen vom Bezirksgerichte Neubau, Abt. II, am 1.j8. 1928. 
Gegenwärtig: Bezirksrichter Dr. MoU. 
Rechtssache: mj. Josef Thun, vertreten durch den Vormund Alois 

Glück, gegen Paul Stop, Hilfsarbeiter, Wien VII, Seidengasse Nr. 1. 
Es erscheint. AloiB Glück und beantragt auf Grund des rechts

. 5 p 1640/28 
kräftigen BeschluBBes 4 mangelB Zahlung fol!Jende 

E xeku tionsbewilligung. 
Auf Grund des rechtskräftigen, wUstreckbaren Beschlusses des 

5 p 1640/28 
Bezirksgerichtes Neubau wm 1.f5. 1928, 4 , ·wird der be· 

treibenden Partei mj. Josef Thun, vertreten durch den Vormund Alois 
Glück, Kaufmann, Wien VII, Halbgasse Nr. 8, wider die verpflichtete 
Partei Paul Stop, Hilfsarbeiter, Wien VII, Seidengasse Nr. 1, 

I. zur Hereinbringung der vollstreckbaren Unterhaltsforderung 
von je S 40 für die Zeit wm 1.f4. 1928 bis 31.j7. 1928, zusammen 
S 160, der Kosten von S 1,50 und der Kosten dieses Ansuchens von 
s -,56; 

II. zur Sieberstellung des Anspruches auf Leistung der in der Zeit 
vom 1.j8. 1928 bis 31./7. 1929 am ersten eines jeden Monates fäUigen 
Unterhaltsbeträge von je S 40; · 

zu I. und II. die Exekution durch Pfändung der der verpflichteten 
Partei als Hilfsarbeiter bei dem Dienst(Arbeits)geber Franz Reicher, 
Schuhfabrikant, Wien VII, KaiBerstraPe Nr. 66, angeblich zustehen
den Bezüge aus dem Dienst(Arbeits)verbältnisse (Dienstbezüge, 
Arbeitslohn); 

111. Überweisung der gepfändeten Bezüge zur Einziehung bis 
zur Höhe der vollstreckbaren Forderung, unbeschadet etwa früher 
erworbener Rechte dritter Personen, und zwar in folgendem Ausmaße 
bewilligt: · 

Von der Gesamtsumme dieser Bezüge m1issen der verpflichteten 
Partei für das Jahr bei Bezügen bis S 1200 der Betrag von S 600, 
bei Bezügen über S 1200 bis einschließlich S 2400 vom Überschuß 
überdies ein Drittel und bei Bezügen über S 2400 bis einschließlich 
S 4800 vom weiteren Überschuß überdies ein Viertel freibleiben. Der 
Überschuß überS 4800, sowie die allenfalls für die betreibende Partei 
gebührende Familienzulage unterliegt der Exekution ohne Beschrän
kung. 
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Sind N aturalbeztlge in Anschlag zu bringen, so milssen der ver
pflichteten Partei im GeldbezOgen filr das Jahr nur mindestens S 126 
freibleiben. 

Dem Dienst(Arbeit)geber als Drittschuldner wird verboten, 
die gepfändeten Beztlge an die verpflichtete Partei auszuzahlen. 
Letzterer wird jede Verfilgung über die gepfändeten Bezüge und 
insbesondere deren gänzliche oder teilweise Einziehung untersagt. 
Mit Zustellung dieses Verbotes an den Drittschuldner ist die be
willigte Pfändung als bewirkt anzusehen und zugunsten der voll
streckbaren Forderung der betreibenden Pl\rlei ein Pfandrecht 
erworben. [Die Überweisung wird bezOglieh der noch nicht fälligen 
Unterhaltsbeträge erst mit deren Fälligkeit wirksam.] 

Als Exekutionsgericht hat das E:ukutionlgerieht Wien einzu
schreiten, dem die Entscheidung über die Vberweisung vorbehalten 
bleibt. 

Dr. Moll .AloiB Glück 
B. 

Bet.DiUigt. E.-Form. 277 a. Entlcheitltmg über die lJberweisutlg 
1101'beAaUen. Kosten 8 -,56. 

Berirksgeriel&t Neubau, am 1.f8. 1928. Dr. Moll 

ZV.: B. 1, 2. Beiden Teilen, Verpflichteten mit ProtokoUsabscl&rijt; 
3. Drittlcl&uldner (blau),· 4. ~zekutionsgeriel&t Wien mit Riickscl&einen. 

Erledigt.mg dtWCI& das Ezekutionlgerieht Wien. 

Oberweisung .tUT Einziel&ung bet.Dilligt [aus ONr. 1]. 

15 E 4640/28 
--2--

10./8. 1928. Dr. Kroll 

ZV.: B. 1., 2. Beiden Teilen; 3. Drittlcl&uldner. 

Anmerkungen zum Beispiel XXIX a: 

Siehe die Anmerkungen bei Beispiel XXIX. 

XXX. 

Pllndung und 'Überweisung zur Einziehung von DienstbezOgen 
zugunsten nicht begftnstigter Forderungen • 

22 E 3690/28 
Protokoll, 1 

aufgenommen vom E:ukutionsgeriel&te Wien, .Abt. XX, am 25.f4. 1928. 
Gegenwärtig: Berirksrichter Dr. Knorr. 

Es erscheint: Morü Haupt, KleiderAändleT, Wien 11, Frucl&tgaBBe 
Nr. 6 und bet.mtTagt auf Grund des recl&tlkräjtigen, wUstreckbaren 

HELLBB, Aktenmuster 111. 42 
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. • . 10 0 466/ZB 
Urteilu du BUt.rksgenchtes LeopoZillltadt oom 16.f3. 19Z8, 3 

A Beilage A gegen Frau Bader, Buchl&alter, Wien Il, Negtwkgtuse 
Nr. Z, mangelB Zahlung folgtmde 

Exekutionsbewilligung 

Auf Grund des Urteiles du BuirkBgerichtel LeopoldBtadt oom 
16.J3. 19Z8, 10 0 466JZ8f3, wird der betreibenden Partei Morü 
Haupt, Kleidtw1&ändlfJr, Wien 11, Fruchtgasse Nr. 6, wider die ver
pflichtete Partei Frau Bader, Buchl&alter, Wien Il, Negtwlegasse 
Nr. Z, zur Hereinbringung der vollstreckbaren Forderung von 8 1Z6,60 
samt 7% Zinsen seit 1./1Z. 19Z7, der Kosten von 8 4,76 und der 
Kosten dieses Ansuchens von •..•..• die Exekution durch 

I. Pfändung der der verpflichteten Partei als Buch1&alttw bei 
dem Dienst(Arbeit)geber Pol GroP, Fabrikant, Wien X, Dorfgasse 
Nr. Z1, angeblich zustehenden Bezüge aus dem Dienst(Arbeits)· 
Verhältnisse (Dienstbezüge, Arbeitslohn); 

li. t!berweisung der gepfändeten Bezüge zur Einziehung bis 
zur Höhe der vollstreckbaren Forderung unbesohadet etwa frOher 
erworbener Rechte dritter Personen •....... , und zwar in folgendem 
Ausmaße bewilligt: 

Von der Gesamtsumme dieser Bezüge müssen der verpflichteten 
Partei filr das Jahr mindestens S 1200, bei Bezügen über S 1200 bis 
einschließlich S 2400 vom Uberschuß überdies zwei Drittel und bei 
Bezügen über S 2400 bis einschließlich S 4800 vom weiteren Ober
schuß überdies die Hälfte freibleiben.1 Der Vbei'IIChuß über S 4800 
unterliegt der Exekution ohne Beschränkung. 

Sind Naturalbezüge in Anschlag zu bringen, so müssen der 
verpflichteten Partei an Geldbezügen für das Jahr nur mindestens 
S 250 freibleiben. 

Dem Dienst(Arbeit)geber als Drittschuldner wird verboten, 
die gepfändeten Bezüge an die verpflichtete Partei auszuzahlen. 
Letzterer wird jede Verfügung über die gepfändeten Bezüge und 
inslK-sondere deren gänzliche oder teilweise Einziehung untersagt. 
Mit Zustellung dieses Zahlungsverbotes an den Drittschuldner 
ist die bewilligte Pfändung als bewirkt anzusehen und zugunsten 
der vollstreckbaren Forderung der betreibenden Partei ein Pfandrecht 
erworben. 

Als Exekutionsgericht hat das E:ukutiomgericht Wien einzu
schreiten. 

An Kosten werden verzeichnd für StempeZ und Fahrt 8 4,66. 

Dr. Knorr Moriz Haupt 
B. 

BetJJiUigt. St.1 Kosten S 4,66. 

Z6.f4. 1928. Dr. Knorr 
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ZV.: B. 1. Betreibetultm Gläubiger; 2. Verpflichteten; 3. Drittschuldner 
(blau). 

Kal.: 4.f6. 1928 (RückBCiarine). 

Anmerkungen zum Beispiel XXX: 

• Siehe die Anmerkungen bei Beispiel XXVI. - 1 Siehe § 289 c 
EO. - • Diese Art der Erledigung setzt voraus, daß der Antrag 
vierlach aufgenommen wird; sonst lautet die Erledigung: 
"Bewilligt. E.-Form. 276 a; Kosten S " 

XXXI. 

Pflndung eines Wechsels. Bestellung eines Kuraton zur Ein
ziehung* 

EiflgtmgiiV6TfrUJf'k. 

An 00. Buirksgericht Liu, Abt. III. 

3 E 1640/28 
1 

Betreibende Partei: Frau Unger, Viehlu:itwller, Liu, BahnBtraPe 
Nr. 17, tleTtreten durch: Dr. I.tud.v1ig Eilner, RechtBantDalt, Liu, 
LafliJBtraPe Nr. 26. 

Verpflichtete Partei: ThBodor MüUer, FZriBchhauer, Liu, Grabm Nr. 2, 
wegen 8 3000 •· Ngb. 

2fach, 1 Rubrik, 2 Beilagen. 
Auf Gnmd du oollstreckbarm. Urteiles des Laßdugerichtes Liu 

1 Cg 316/28 
oom 16.f3. 1928, 14 , Beilage A, beaßtrage ich durch meiß6R A 

mit OrigißalooUmacht oom 1.f2. 1927. Beilage B. ausgewi6s6R6R B 
Vertreter mangeZB Zahlung die Erlassung nachltehmder 

Exekutionsbewilligung 

Auf Grund des voUBtreckbarm Urteiles du Landesgerichtes Liu 
1 Cg316/28 . . . 

vom 16.f3. 1928, 14 , wird der betre1benden Partel Frau Unger, 

Viehhäßdler, Liu, BahRBtraPe Nr. 7, tleTtreten durch Dr. Lud1Dig Eilner, 
RechtBantDaZt. Liu. LaMBtraPe Nr. 26, wider die verpflichtete Partei 
TModor Müller, FleUchhauer, Liu, Grab6R Nr. 2, zur Hereinbringung 
der vollstreckbaren Forderung von 8 3000 samt 7% ZiMm seit 
10./1. 1928, Prozeßkosten im Betrage von 8 104,66 und der auf 
S . . . . • . bestimmten Kosten dieses Ansuchens. die Exekution durch 
Pfändung des in der Gewahrsame des Verpflichteten befindliehen 
WechBeZB oom 1.f1. 1928, ausgesteUt .n& Liu VOR KarZ Krieger, akzep
tiert VOR LeopoZd Grä, lautetwl auf 8 3600, fällig 6 Mtmate nach dem 
A usste'UtmgBtage,l bewilligt. 

W BiterB beaRtrage ich die tJbeTtDrisung .n&r Einziehung. 
Als Exekutionsgericht hat das Buirksgericht Liu einzuschreiten. 

42• 
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Di6 E:ukution VJOlle auf AAmBZden uml Ufttn meiMT lfll6nlention 
twgmotn1Mft tDerdeft. 

An Kosten werden verzeichnet S ..... . 
Berechnungsgrundlage .....• 

Fmu U"fftJT durch Dr. Lv.dwig Etmer 

B. 
BetDilligt. St. Kolfen S 36,20. EfttBchridutlfl über tJbertDeisung 

vorbehal~Ma. 

Liu, 2'1./6. 1928. Dr. Brtlfldl 

ZV.: B. 1. Dem Vmretffr des betreibeftden GläubigtJTB; 2. dem VtJT
pflic'hktM& mit SchrijtBaw bei VomahmB. 

B. 

3 E 1640/281 
2 

3 E 1640/28 
3 

E3:ekutioft8sache Fm1lll U"fftJT gegen TModor Müller, wegen S 3000 
s. Ngb. 

Di6 dem V wpflic'hktM& Theodor M üllffr gegen L«J'pold Grii• 
auf GruM des WecuelB txnn 1./1. 1928, fällig 6 MOtlate Aach Aus
BteUutlfl, nsteheftde FO'I'Cknmg OOtl S 3600 tlltWde 

.u.folge Beschlusses dieses GtJTichtu txnn 13.f6. 1928, 3 E 1622/28, 
auch ~ des Rudolf Btmder wegen S 100 s. Ngb. gepfdtltld. 
Beide betreibtmdeft GläubigtJT haben auch die tJbertDeintlfl .ur EiA
tiehUtlfl dtJT gepftitldettm F~ beantragt. 

Zur EiAtl61'ftehmutlfl1 dtJT beid6ft betreibtmdeft GltiubigtJT UM des 
Vwpflic'hktM& über die A•träge auf tJbertDeilu"ff .ur EitltiehUtlfl UM 
übtJT die n ~ Sichfff'Mit wird die Tag•at#Utlfl auf dm 

26./6. 1928, tJOrmittags 9 Uhr, Z. Nr. 16, 
atlfleordmt (§§ 303, Abs. 3, uftd 304 EO.). 

16.f6. 1928. Dr. B'!Midl 

ZV.: 1. Vmretffr des betreibtmdeft GltiubigtJTB Fm1lll Ufl{/tJT; 2. VtJT
trettJT des betreibeftdeft GltiubigtJTB Rudolf BtmdtJT; 3. V wpjlic'hktM&. 

Protokoll: 
3 E 1640/28 

4 
aufgenommen vom BezirkBgtJTichte Lim, Abt. 111, am 26.f6. 1928. 

Gegenwärtig: Laftdesgffriclttarat Dr. Bf'aftdl alB Ric~. 
Exekutionssache: Fmnz U tlfltJT gegen Theodor M iillffr, wegen 8 3000 

B.Ngb. 
Beginn: 9 Uhr vormittags. 
Erschienen sind: 1. DtJT V mrettJT des betreibtmdeft GltiubigtJTB Fm1lll 

UtlfltJT: Dr. LudtDig Etmer, OV. b. a.; 2. dtJT betreibeftde GläubigtJT 
Rudolf BMdtJT; 3. dtJT Vwpflichtete Theodor Müller. 
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DU beiden bdreibetulen Gläubiger erklären, daP sie eine Sicher
heit nicht leiBten kötmen, ilare Oberweisungsanträge aber aufreclatlaalten. 
Der Verpflichtete beantragt, daP ein K uratm zur Eineielang der ge
pfändeten W eclaseZforderung bestellt VJertle. 

B. 
Exekution88ache: Frane Unger gegen Tl&eodm Müller, 

wegen 8 3000 s. A. 

Dr. Brandl 

3 E 1540/28 
eu 4 

Da die 1. zufolge Besclalusses dieses Gerichtes vom 27./li. 1928 
3 E 1540/28 

1 , ngunsten des Frau Unger VJegen 8 3000 s. Ngb., 2. zu. 

. 3 E 1622/28 
folge BuclaZwsu dieses Genchtes vom 13./6. 1928, 1 , zu. 

gunsten des RudoZf Bender VJegen 8 100 s. Ngb. gepfändete Weclasel
forderung des V erpfliclateten im Betrage txm 8 3500 die Beträge der 
beiden vollstreckbaren Forderungen übersteigt und txm den betreibenden 
Gläubigem eine Siclaerlaeitsleistung niclat erfolgte,• VJird auf Antrag 
des Verpflichteten zur Einziehung der oben bueiclaneten W eclaseZforderung 
Herr Dr. PauZ Grund, ReclatsanVJalt, Line, als Kurator• bestellt, VJelcher 
die vom Drittsclauldner bemlalten Beträge gerichtZiel zu erlegen und bis 
2/i./7. 1928 über die Awfülarung deR erteilten Auftrages zu berichten laat. 

Der unter Geldbuchpost 146/1 erliegende Weclasel über 8 3500 
ist dem Kurator aUBeufolgen. 

2/i.j6. 1928. Dr. BrandZ 

ZV.: B. 1, 2. Den beiden betreibenden Gläubigem; 3. dem Drittschuldner; 
4. dem Verpfliclateten; Ii. zum Akt 3 E 1622/28. 

Kal.: 6./7. 1928 (Bericlat des Kurators). 

An das Bezirksgericht I.Mle, Abt~ 111. 

3 E 1540/28 
Ii 

ExekutionBB&Che: Frau U nger und Rwlolf Bender gegen Theodor 
JliiUer 
• ' wegen 8 3000 s. Ngb. und 8 100 '· Ngb. 

Dr. PauZ Grund, RechtsanVJalt, Lim, erstattet Bericht und erlegt 
8 3500. 

3 E 1540/28, 
Mit Buclalup dieses Gerichtes vom 2/i.f6. 1928, 4 

VJurde ich zum K vrator zur Eineielang der dem V erpfliclateten gegen 
LeopoZd Grün eusteMnden W eclaseZforderung txm 8 3500 bestellt. Ich 
berichte, daP icla am Fälligkeitstage, d. i. am 1.j7. 1928, diesen WeclaseZ 
dem Akzeptanten LeopoZd Grün zur Zalalvng präsentiert labe. LeopoZd 
Grün beltalalte mir sogleich. die volle W eclaselBvmme txm 8 3500, VJorauj 
icla ilam den W eclasel zurückstellte. 
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Ich erlege' den Barbetrag von S 3500 bei dem Geldbuche dieBes 
Gerichtes und bitte, meinen Bericht eur KemamiB ev nehmen und gemä/J 
§§ 285, 315, Abs. 2 EO. eine Verteilvngstagsat.rwng aneuordmm. 

An KoBÜR vereeichm ich ..••.... 
Dr. Pavl Grand 

Unter Geldbuch 180/1 S 3500 in Empfang genommen. 
2.f7. 1928. Bf"Üfmer, Geldbf. 

Kaneleibericht:7 AvfJer 3 E 1540/28 und 3 E 1622{28 keim Ezekvtion 
anhängig. Politisches Pfandrecht: .f.,· pfandweise BeBchreibvng: .f. 

3.{7. 1928. Amster, Kel.-Dir. 

Anberaumung der Tagsatzung zur Verteilung• des vom 
Drittschuldner bezahlten Betrages. 

3 E 1540{28 
eu 5 

Betreibende Partei: 1. Frane Unger, 2. Rudolf Bender. 
Verpflichtete Partei: Theodor Müller, 

wegen S 3000 bew. S 100 je •· Ngb. 
Zur Verhandlung über die Verteilung des rom DrittBchvldner 

Leopold Grün beeahlten Betrage• von S 3500 wird die Tagsatzung auf 
den 

20.f7. 1928, vormittagB 10 Uhr, hg. z .. Nr. 15 
anberaumt. 

Personen, welche die Berichtigung ihrer Ansprüche aus dem zur 
Verteilung gelangenden Betrage begehren, werden aufgefordert, 
ihre Ansprüche an Kapital, Zinsen, Kosten und sonstigen Neben
gebühren vor oder bei der Tagsatzung anzumelden und die zum Nach· 
weise ihrer Ansprüche dienenden Urkunden, falls sich diese niclit 
schon bei Gericht befinden, spätestens bei der Tagsatzung in Ur
schrift oder beglaubigter Abschrift vorzulegen, widrigans ihre An
sprüche bei der Verteilung nicht berücksichtigt würden. 

5.{7. 1928. Dr. Brandl 

ZV.: 1. B. Kurator,· 2. Dr. Ludwig Eismr 11amens Frane Unger,· 
3. RudoZf Bender; 4. V erpflichtetM. 
Kal.: 6.{7. 1928 wsche'n. 

Protokoll: 
3 E 1540{28 

6 

aufgenommen vom BeeirkBgerichte Line, Abt. lll, am 20.f7. 1928. 
Gegenwärtig: LandeBgerichtBrat Dr. Brandl alB Richter. 

RechtBpraktikant Dr. F"rane Digla8 alB Schriftführer. 
Exekution88ache: 1. Frane Unger, 2. RudoZf Bender gegM Theodor 

Müller ' wegen S 3000 B. Nbg., bew. S 100 B. Ngb. 

Beginn: 10 Uhr vormittags. 
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Erschienen sind: 1. Der Kura.Wr Dr. Paul Grund; 2. der Verpflichtete 
Th«Jdor Müller; 3. Dr. Lud.wig Eitmttr für Ff'(JIM Unger mit auf 
Geldempfang lautender Vollmacht, Beilage .A, vom 1.f3. 1927; 
4. Rudolf Bender. 

Der Kurator legt die Kostemwte ror und betmtragt die Bestimmung 
seiner Kosttm und Berichtigung derselben nach § 3M, .Abs. 3 EO. 

BeschluP verkündet. Die Kosten, des Kura.Wrs,• eimchliePlich 
der in dem Berichte ONr. 5 verzeichneten, werden mit S 60,40 bestimmt. 
Auf BeschZuPausfertigung und Rekurs gegen diese Bestimmung wird 
allseits verzichtet. 

Der Richter gibt bekannt, daP die Verteilungsmasse von S 3500 
abzüglich der aus derselben zu berichtigenden Kosten des Kurators 
von S 60,40 rein beträgt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 3439,60 

H iezu werden angemeldet von: 
[1. Franz Unger auf Grund des im Akte erliegenden Urteiles des 

. . 1 Cg 315/28 
Landesgenchtes Linz vom 15.J3. 1928, - 14--, 

an Kapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 3000,-
7% Zinsen seit 10.f1. 1928 bis 10.J7. 1928 ............. " 105,-
ProzePkosttm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 104,56 
Exekutionskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 35,20 

Zusammen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 3244,76 
zur vollständigen Berichtigung. 

2. Rudolf Bender auf Grund des Wechselzahlungsauf-

trages des Kreisgerichtes Wels vom 15.J6. 1928, 

Beilage .A.f 

3 Cg 115/28 
1 

an Kapital restlich ................................. S 40,-
zur vollständigen Berichtigung.] 

Widerspruch wurde von keiner Seite erhoben. 

Dr. Brandl Dr. Diglas 

3 E 1540/28 
Verteilungsbesehluß. 7 

In der E:rekuticmssache 1. Franz Unger, 2. Rudolf Bender gegen 
Theodor Müller wegen S 3000 s. Ngb., bzw. S 100 s. Ngb. wird der vom 
Drittschuldner Leopold Grün bezahlte Betrag von ......... S 3500,-
abzüglich der dem Kurator Dr. Paul Grund laiemit zuge· 
wiesenen Kosten von ................................ " 60,40 
somit der Betrag von. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 3439,60 
nach der am 20.J7. 1928 gepflogenen mündlichen Verhandlung, bei 
welcher von keiner Seite ein Widerspruch erhoben wurde, verteilt wie 
fol9': 

A 
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[Aus dem Proto1eoll6 ONr. 6] 
3. der Re8t von •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 8164,84 

111ird dem V erp{Uc'Meten Theodor M iill6r 6Vf16'111iutm. 
Da. GeZilbuch 111ird tmg6'111iutm, MCh Rechtskraft dieBeB BeachZwBeB 

folgende Beträge aus dem tmter Geldbuchpoet 180/1 erliegenden 8 8600 
zu iiben.DeiBtm: 
1. dem Herrn Dr. Patd Gnmd den Betrag von .•.••••.• 8 60,40 
2. dem Herrn Dr. LuiltDig Eimer alB dem mit GeliJ. 

tJOUmacht """' 1./8. 1927 ausg6'111iutmtm Vmreter du 
Ff'Oin6 Unger . • . • . . . • . . . . . . . . . . • • . . • . • . . . . • • . • • • . " 8244,76 

8. dem Herrn Rudolf Btmder, Wien Il, Nutroygam 
Nr. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 40,-

4. dem Herrn T'heodor Miill6r, Fleiachlaauer, .Liu, Graben 
Nr. 2 ..........•..•.. ; •......•.•.••••.•.•.•..•.• ,, 164,84 

20.f7. 1928. Dr. Brandl 
ZV.: B. 1 biB 4. Wie ONr. 6. 
KaZ.: 2.J8. 1928 (Rechtakraft). 
Aktenvermerk """' 2.f8. 1928: 

Der BeBchlufJ """' 20.f7. 1928, ONr. 7 iBt rechtBkräftig. 

Dr. Brand! 
B. 

Siehe Geldbuch zum Vollzuge: Kal.: 2.f8. 1928 ZöBchtm. 

2.J8. 1928. Dr. Brandl 
Volleogen. 

8.J8.1928. Kern, Ge'ldbf. 

Anmerkungen zum Beispiel XXXI: 

• Siehe die Anmerkungen zum Beispiel XXVI. - 1 Die Pfändung 
von Wechseln erfolgt dadurch, daß das Vollstreckungsorgan den 
Wechsel unter Aufnahme eines Pfändungsprotokolles (siehe ONr. 2) 
an sich nimmt. Die Beschreibung des Wechsels ist, wenn dem An
tragsteller die Daten bekannt sind, zu empfehlen, aber nicht vor
geschrieben; es gen1lgt vielmehr der allgemein gestellte Antrag auf 
Pfändung "der vorfindliehen Wechsel". - 1 Unter dieser ONr. 
ist das Pfändungsprotokoll aufgenommen, welches abgesondert am 
SchlU88e des Aktea erliegt. - 1 Dieser Wechsel wurde später noch 
fiir einen zweiten Gläubiger gepfändet; es ist daher vor Bewilligung 
der Überweisung nach § 304 EO. vorzugehen.-' Siehe § 304 EO. 
- 1 Siehe § 314 EO. - • Siehe § 315 EO. - 7 Notwendig wegen 
Anordnung der Verteilungstagsatzung zwecks Verständigung der 
Beteiligten.- 1 Siehe§ 315, Abs. 2 EO.- • Die Koaten des Kurators 
sind gleich den Kosten des Versteigerungsverfahrens vor allen anderen 
Forderungen zu berichtigen (§ 315, Abs. 2 EO.). 
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3 E 1540/28 
Pfändungsprotokoll. 

Bezirksgericht LiM. 
Gleichseitig mit E ... , .. Stempel 

Exekution &ur Bereinbringung (zur Sicherung) 
Ort und Zeit der Pfändung: Lim, lhabm Nr. 2, 
am 28.f5. 1928. Beginn 3 Uhr tuJCkmittagB. 

Betr. Partei: Fr0nz Unger } filr sie f Dr Lvd · E' 
durch Dr. Lutlvng Eimer an- \ · wtg Utl8f' 

Verpß. Partei: Tkeodor MiiUer wesend perBönZick 
Exekut.-Titel: Urteil lk• LandeBgericktu Lim vom 

15./3. 1928, 1 Og 315/28 -----
Vollstreckb. Fdg.: 8 3000 s. Ngb. 
Zustellung an Verpß. zu eigenen Banden 

Beschäftigung: Fleilckkauer 
~ Gattin .LeopoZdine, geborene Weiler 
!!: .f. Kinder .f. Jahre alt. 
c 1 Bausgehilfe. 
~ Wohnung: 1 Zimmer, 1 Kabinett, 1 Küche, 

- Vorzimmer. ! Geschäftslokal: 2 Räumlichkeiten. 
Die Verwahrung wurde Dicht angemeldet 

mangels beigestellter Beförderungsmittel nicht voll
zogen. 

Der Verpflichtete .zahlte .zu Banden S .f. und er
hielt hierüber eine Bestätigung - laut Postaufgabe
sehein vom .f. 192 .. an ... S ....... 

An Bargeld wurde abgenommen S .f. 

Raum fllr Ver
merke 

Von den vorgefundenen Gegenständen wurden ausgeschieden: 
a) als unentbehrlich: Pfändung der FakmiBBe nickt beantragt. 
b) als Liegenschafts.zubehör: .f. 

Filr den Verkauf ·in der Auktionshalle geeignet PZ . • f. 
Raum filr Bemerkungen über die Verwahrung und politis~he Pfand

rechte .f. 
Zehrgeld S .. .. .. Ganggeld S .. .. .. wurden von der ........ 

Partei bezahlt (sind einzuheben). 
Protokollstempel von der . . . . . . Partei . . . . . . (nicht) bei

gebracht. 
(Kostennote beigelegt.) 

(Kosten:) 

Pfändungsregister. Ende der Amtshandlung 2 Uhr 25 Min. 

Dobler, Vou.tr.-0. 
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Zugunsten der vollstreckbaren Forderung der be
treibenden Partei werden nachstehend verzeichnete 

Gegenstände gepfändet 

Verzeichnung und 
Voraus-

Post· Stück· siehtlieh 
zahl zahl 

Beschreibung erzielbarer Anmerkung 
der GegenstAnde Erlös 

1 1 EinWechselvom1.f1.1928, 
ausgestellt .IIU lÄM von 
Kcwl Krieger, akzeptiert 

110ft Ltopolil Grün, lautend 
auf 3500 8, fällig 6 MOßate 
nach dem A usBtellugstage. 
Diesen Wechsel habe ich 

an mich genommen 

Unter Geldbuchpost Nr. 146/I den oben beschriebe'nC'n Wechsel 
über S 3500 in EmpfaflfJ gestellt. 

28.f5. 1928. Brünner, Geldbf. 

3 E 1622/28 
3 E 1540/28 

Fortsetzung des Pfändungsprotokolles 
Stempel gleichzeitig mit E ..... . 

Exekution zur Hereinbringung (zur Sicherung) 
Ort und Zeit der Pfändung: LiM, 
am 15.f6. 1928. Beginn 2 Uhr nachmittaga. 

Betr. Partei: Rudolf Bender, Kaufmann I { Niemtmd 
Wien, II Neatroygaaae Nr. 2 für sie 

durch Dr. Joaef StolZ, RechtBanwaU, an- " 
Wim II, Prateratrape Nr. 1 wesend 

Verpfl. Partei Theodor Müller N iemtmd 
Exekut.-Titel: W echselzahluflfJ•auftrag dea K reia-

Cg 3115/28 
gerichtel WelB vom 15.f5. 1928, 1 · 

Vollstr. Fdg.: S 1008. Ngb. 
Zustellung an Verpfl. erfolgte durch die Polt. 
Gepfändet werden der unter PZ. 1 beachriebene 

Wechsel. 
(verzeichnete Gegenstände, die sich ...... befinden. 

Es fehlen PZ.. . . . . . 
1 Die Verwahrung wurde nicht angemeldet -

mangels Beförderungsmitteln nicht vollzogen. 

S ..... und erhielt hierüber eine Bestätigung-laut 
Postaufgabeschein vom ..... 19 .. an ..... S .... . 

Raum für Ver
merke 

Der Verpflichtete zahlte zu Banden 
1

. 

An Bargeld wurde abgenommen S ..... ) '--------
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Neu vorgefunden und zu Gunstender vollstreckbaren Forderung 
gepfändet wurden nachstehend verzeichnete Gegenstände:) 

Voraus-
Post- Stück- Verzeichnung und Beschreibung sichtlich 

Anmerkung 
zahl zahl der Gegenstände erziel barer 

Erlös 

Eine weitere Pfändung 
wurde nicht begehrt. 

Dobler, VoUstr.·O. 

XXXII. 

Anderweitige Verwertung einer gepfändeten Forderung an Stelle 
der Oberweisung 

Eingangsvermerk. 
20 E 6465/28 

1 

An das Exekutionsgericht Wien,1 Abt. XX. 

Betreibende Partei: Karl Fiichsel, Fabrikant, Wien IV, Waaggasse 
Nr. 10, vertreten durch: Dr. Maz Fein, Rechtsanwalt. Wien I, 
Tuchlauben Nr. 8, 

Verpflichtete Partei: Georg Trummer, Kaufmann, Wien IV, Große 
Neugasse Nr. 18, 

wegen 8 1000 s. Ngb. 

Auf Grund des rechtskräftigen, vollstreckbaren W echselzahlungs-
6 Cg 2220/28 

auftrages des Handelsgerichtes Wien vom 1.f8. 1928, --1---~ 

Beilage A, beantrage ich durch meinen mit OV. vom 15.f6. 192i, A 
Beilage B, ausgewiesenen Vertreter mangels Zahlung die Erlassung B 
des folgenden 

Auf Grund des 

H andelsgerichtu Wien 

Beschlusses: 

rechtskräftigen Wechselzahlungsauftrages 
6 Cg 2220/28 

vom 1.f8. 1928, 1 , wird der 

des 

be· 

treibenden Partei Karl Fiichsel, Fabrikant, Wien IV, W aaggasse 
Nr. 10, vertreten durch Dr. Maz Fein, Rechtsanwalt, Wien I, Tuch
lauben Nr. 8, wider die verpflichtete Partei Georg Trummer, Kauf
mann, Wien IV, Große Neugasse Nr. 18, zur Hereinbringung der 
vollstreckbaren Forderung von 8 1000 samt 9% Zinsen seit 1.f6. 1928, 
8 64,40 Kosten und der Kosten dieses Ansuohens, die Exekution 
durch 

I. Pfändung der der verpflichteten Partei gegen den Dritt
schuldner Anton Gerl, Hausbesitzer, Wien V, PiZgramgasse Nr. 6, 
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auf Grund eines Darlehensvertrages angeblich zustehenden Forderung 
von S 900; 

II. Überweisung der gepfändeten Forderung zur Einziehung 
bis zur Höhe der vollstreckbaren Forderung, unbeschadet früher er
worbener Rechte dritter Personen, bewilligt.1 

Dem Drittschuldner wird verboten, zur Berichtigung der gepfän
deten Forderung oder auf Abschlag dieser Forderung an die ver
pflichtete Partei Zahlung zu leisten. Letzterer wird jede Verfügung 
über die gepfändete Forderung, sowie über das für sie bestellte Pfand 
und insbesondere die gänzliche oder teilweise Einziehung dieser 
Forderung untersagt. Mit Zustellung dieses Zahlungsverbotes an 
den Drittschuldner ist die bewilligte Pfändung als bewirkt anzusehen 
und zugunsten .der vollstreckbaren Forderung der betreibenden 
Partei an der oben bezeichneten Forderung ein Pfandrecht erworben. 

Als Exekutionsgericht hat das gefertigte Gericht einzuschreiten. 
An Kosten werden verzeichnet ..... . 

Berechnungsgrundlage nach § 15 RAT ........ . 
Karl Füchsel durch Dr. Max Fein 

20 E 6465/28 
B. zu 1 

Bewilligt. St. Kosten S 35,20. 
3.f9. 1928. Dr. Knorr 

ZV.: B. 1. Vertreter des betreibenden Gläubigers; 2. Verpflichtetem 
mit Schriftsatz; 3. Drittschuldner (blau). 

Eingangsvermerk. 

An das Exekutionsgericht Wien, Abt. XX. 

20 E 6465/28 
2 

Betreibende Partei: Karl Füchsel, Fabrikant, Wien IV, Waaggasse 
Nr. 10, vertreten durch: Dr. Max Fein, Rechtsanwalt, Wien I, 
Tuchlauben Nr. 8, 

Verpflichtete Partei: Georg Trummer, Kaufmann, Wien IV, GroPe 
Seugasse Nr. 18, 

wegen S 1000 s. Ngb. 

Erklärung des Drittschuldners.• 

Anton Gerl, Hausbesitzer, Wien V, PiUjramgasse Nr. 6, durch: 
Dr ... Michael Alt, Rechtsanwalt, Wien V, Bacherplatz Nr. 9. 

2fach, 1 Beilage, 1 Rubrik. 
20 E 6465/28 

Mit dem Beschlusse dieses Gerichtes vom 3.f9. 1928, 1 
wurde der betreibenden Partei die Pfändung und Oberweisung der dem 
V erpjlichteten gegen mich angeblich zustehenden Darlehensforderung 
im Betrage von S 900 bis zur Höhe der vollstreckbaren Forderung 
bewilligt. 
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Ich gebe über diese gepfändete Forderung des Verpflichteten fol
gende Erklänmg ab: 

1. Ich anerkefltM die gepfändete Forderung als begründet, bin aber 
derzeit nicht zur Zahlung bereit, weil mir das Darlehen 116Ch Inhalt 
des Schuldscheines oom 1.f2. 1927, Beilage A, auf die Dauer 0011 A 
fünf Jahren am 1.f2. 1927 gegeben wurde und die Fälligkeit der gepfän
deten Forderung durch eine mir zustehenile Kündigung bedingt ist. 

2. Meine Zahlungspflicht ist nicht 0011 ei11er Gegenleistung des 
Verpflichteten abhängig. 

3. Die gepfändete Forderung wurde bisher gegen mich nicht ein
geklagt. 

Ich beantrage, 0011 dieser Erklärung den betreibenden Gläubiger 
zu verständigen, meine unten verzeichneten Kosten zu bestimmen und 
den Ersatz derselben dem betreibenden Gläubiger binnen 14 Tagen bei 

E:r.ekution aufzutragen. Anton Gerl durch Dr. Michael Alt 

An Kosten werden verzeichnet. . ...... . 
BerechnungsgTUfldlage nach § 15 RAT .. ...... . 

B. 
1. E.-Form. 282• mit Schriftsatz: dem Vertreter des betreibmden 

Gläubigers; 2. E.-Form. 282: dem Vertreter des Drittschuld11ers mit 
Beisatz: Der Antrag auf ]Jestimmung der Kosten wird abgewiesen,• 
weil der Drittschuldner zu einer Erklänmg 116Ch § 301 EO. oom Gerichte 
nicht aufgefordert VJUrde, und für eine oom Drittschuld11er freiwillig 
abgegebene Erklänmg Kosten nicht gebühren. 

9./9. 1928. Dr. K110f'T 

20 E 6465/28 
Eingangsvermerk. 3 

An das E:ukutionsgericht Wien, Abt. XX. 
Betreibende Partei: Karl Füchsel, Fabrikant, Wien IV, Waaggasse 

Nr. 10, 11ertreten durch: Dr. Ma:eFein, Rechtsanwalt, Wien I, Tuch
lauben Nr. 8, 

Verpflichtete Partei: Georg Trummer, Kaufmann, Wien IV, GrofJe 
Neugasse Nr. 18, 

wegen S 1000 s. Ngb 
2 -fach, 1 Rubrik. 

Nach Inlaalt der unter ONr. 2 erliegenden Notariatsaufertigung 
des Schuldloheines oom 1./2. 1927, ist die für mich gepfändete und zur 
Einriehung iiberwiesene Darlehensforderung tleB Verpflichteten an den 
DrittscM.&ld116T im Betrage 0011 S 900 erst in fünf Jo,hren fällig und 
durch eine dem Drittsohuld116T zustehende Kündigung bedingt. 

Ich beantrage daher an Stelle der tJbeTVJeisung eine anderweitige 
V eTVJertung' der gepfändeten Forderung, und zwar durch Verkauf 
mittels öffentlicher Versteigerung und die Erlassung fo'l1/entlen 
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Beschlusses: 
[In der Exekutionssache des Karl Füchsel, Fabrikant, Wietl IV, 

Waaggasse Nr.10, wrtreten durch Dr. Maz Fein, Recht8antoalt, 
Wienl, TuchZaubenNr. 8,wiilerGeorg Trummer,Kaufmann, WienlV, 
GroPe Neugasse Nr. 18, wird an Stelle der mit dem Beschlusse dieses 

20 E 6465/28 
Gerichtes vom 3.f9. 1928,---1--, bewilligten Vberweisung .zur 

Einziehung, .zur Hereinbringung der voUstreckbaren Fordenmg von 
S 1000 samt 9% Zinsen seit 1.f6. 1928, S 64,40, S 35,20 Kosten und 
der Kosten dieses Ansuchens, der Verkauf mittels offentlicher Ver
steigerung der zugunsten der betreibenden Partei gepfötnJeten, dem V er
pflichteten gegen Anton Gerl, Hausbesitl:er, Wien V, PiZgramgasse 
Nr. 6, .JUBtehenden Darlehemfortltrung von S 900 bewiUigt.] 

An Kosten werden verzeichnet ....... . 
Berechnungsgrundlage nach § 15 RAT .. ...... . 

Karl Füchsel durch Dr. Maz Fein 

Kanzleibericht:7 Keine weitere Pfändung anhängig. 

12.f9. 1928. Bauer, K.zl.-Dir. 

B. 
Tagsatl:ung .zur Einvemehmung• des Verpflichteten über den 

Antrag auf Verkauf der gepfändeten Forderung 
am 19.f9. 1928, vormittags 10 Uhr, Z.-Nr. 90. 

12.f9. 1928. Dr. Knorr 

E.-Form. 142:8 Verpflichteten. 

Aktent~ermerk vom 19.f9. 1928: 
20 E 6465/28 

4 

Verpflichteter nicht erschienen, Zustellung ausgewiesen.• 

Dr.Knorr 

Die Kosten werden 

beschluP t:om 3./9. 1928, 

B. 
[Aus ONr. 3.] 

20 E 6465/28 
5 

mit S 25,30 bestimmt. Der Vberweisungs-
20 E 6465/28 

1 , wird aufgehoben. 1 

19.f9. 1928. Dr. Knorr 

ZV.: B. 1. Dem Vertreter des betreibenden Gläubigers; 2. dem Ver
pflichteten mit Schriftaau: 3. dem Drittschuldner. 

Siehe Auktiomhalle, Anordnung eines Termines - Atuf'U/spreisto 
der Nennwert der Forderung - kein geringstes Gebot. 
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20 E 6465/28 
Verateigerungsedikt. 6 

Tag: 29./10. 1928. 
Stunde : 3 Uhr tuJChmittags. 
Ort: Eukutiomgericht Wien, Auktiomhalle. 
Gegenstand: Forderulng oon 8 900. 

22./9. 1928. Amster, Amtmit 

20 E 6465/28 
7 

Protokoll 1iber die öffentliche Versteigerung einer 
Forderung,u 

aufgenommen vom Eukutiomgerichü Wien, am 29./10. 1928. 

Anwesende Gerichtspersonen: 
Vollstreckungaorgan: Amtsrat Josef Amster. 
Schätzmeiater: .;. 

Rechtssache: 
Betr. Partei: Karl Füci&Bel } fiir sie { 
vertreten durch: Dr. MazFein an- Dr. MazFein 
Verpfl. Partei: Georg Trummer wesend Niemand 

wegen 8 1000. 
• 20 E 6465/28 

Der Verkauf wurde bewilligt mit Beschluß--5---. Auf-

ruf der Versteigerung um 3 Uhr tuJChmittags. 
Das Vollstreckungsorgan gibt bekannt, daß bei der Versteigerung 

auch Anbote beriicksiehtigt werden, die den Ausrufspreis nicht er
reichen. 

Das Vollstreckungsorgan fordert um 3 Uhr 30 Min. tuJChmittags 
zum Bieten auf. Es werden folgende Meistbote abgegeben. 

Ausruf- Meistbot Bezeichnung des Gegen- preis Käufer standes 

s Jg s g 

Darlehensforderung des 
Georg Trummer, Kauf-
mann, in Wien IV, 
GroPe Nngasse Nr. 18, : Franz Bürger, 
gegen Anton Gerl, Haus-

900 - 80 i -
ohne Beruf, 

besitzer, Wien V, Pil- Wien V, Zen-
gramgasstJ Nr. 6, im Be- tagaase Nr. 22 
trageoon 9008auf Grund 
des notariellen Schuld-
acheines vom 1./2. 1927 
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Schluß der Versteigerung um 3 Uhr 45 Min. tuJChmittags. 
Der Versteigerungserlös beträgt . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 8 80 
Hieraus werden berichtigt: 

Der Protokollstempel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Stempel nach Skala III .................... " ... . 
Zehr·, Ganggeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . " ... . 

Zusammen ........... S 
(Zur Deckung der Kosten der Schätzung, 

der Versteigerung und der im beiliegenden Ver· 
zeichnisse angeführten Kosten der betreibenden 
Partei wurde zurückbehalten ein Betrag von . . S .... 

Der nach Abzug dieser Beträge verbleibende Betrag von S ..... 
I. wurde dem Vertreter der betreibenden Partei zur teilweisen 

Befriedigung des vollstreckbaren Anspruches samt Nebengebühren 
(laut des vorgelegten Postaufgabescheines) . . . . . . . . auagefolgt,11 
was dieser durch seine Unterschrift bestätigt.ll 

(II. Wurde zum Geldbuche erlegt.) (Dem Käufer 1Dird die über 
die verkaufte FO'T'derung OOThimdene Urkunde •.•.•• übergebeß.)1• 

Amster, Amtsrat Dr. Ma:x: Fein 

Anmerkungen zum Beispiel XXXII: 
1 Über die Zuständigkeit siehe § 4, letzter Absatz EO. - 1 Siehe 

die Anm. 5 zum Beispiel XXVI.- 1 Diese Erklärung nach§ 30I EO. 
gibt hier der Drittschuldner, ohne hiezu aufgefordert worden zu sein, 
ab; siehe unten Anm. 5. - • Auch von einer freiwillig abgegebenen 
Erklärung des Drittschuldners ist der betreibende Gläubiger zu 
verständigen.- • Siehe § 301,letzter Absatz EO. Dem Drittschuldner 
gebühren die Kosten für die Abgabe der Erklärung nur dann, wenn 
er zur Abg_abe derselben vom Gerichte aufgefordert wurde. - • An 
Stelle der Uberweisung kann nur dann eine andere Art der Verwertung 
angeordnet werden, wenn einer der Fälle des § 317, Z. I bis 3 EO. 
vorliegt. Es kann die Versteigerung, Verkauf aus freier Hand, Zwangs
verwaltung beantragt werden. Die Bewilligung zum Verkaufe mittels 
öffentlicher Versteigerung darf aber nicht erteilt werden, wenn einer 
der im § 319, Z. I bis 6 angeführten Fälle vorliegt; aus freier Hand 
darf der Verkauf nur dann erfolgen, wenn vom betreibenden Gläubiger 
Ödel- vom Verpflichteten ein Käufer namhaft gemacht wird, der sich 
bereit erklärt, die Forderung zu angemessenen Bedingungen zu über· 
nehmen(§ 317, Abs. 2 EO.). Die Z~angsverwaltung einer Forderung 
ist nach §§ 334 bis 339 EO. durchzuführen.- 7 Notwendig, weil vor 
der Beschlußfassung über den Antrag die übrigen Gläubiger, welche 
an der Forderung ein Pfandrecht erworben haben, und wenn es ohne 
erhebliche Verzögerung geschehen kann, der Verpflichtete einzu. 
vernehmen sind(§ 317, letzter Absatz EO.).- 1 Die Einvernehmung 
ist unter den Rechtsfolgen des §56 EO. anzuordnen.- • Siehe § 317, 
letzter Absatz EO. - 10 Siehe § 318 EO. - 11 Siehe § 318 EO. -



Pfindg. u. ttberweiag. einer b'deherlieh siehergestellten Forderung 673 

u FOr die Verwendung dea Verkaufserlösea gelten die Voraehrüten 
der §§ 283 bis 287 EO. (§ 318, letzter Absatz EO.). Da hier ange
nommen wird, daß die Forderung nicht anderweitig gepfändet ist, 
kann der Erlöa sofort dem Gläubiger ausgefolgt werden. - u Diese 
Unteraehrift erfolgt zur Bestätigung dea Empfanges dea Erlösea, 
sonst ist die Unteraehrift des betreibenden GlAubigera nicht not
wendig (§§ 279, Aba. 2, 194, z. 1, 2 EO.). - 1' Siehe § 318, Aba. 1 
EO.; wenn eine aehriftliehe Übertragungserklärung erforderlich ist, 
haben die Beatimmungen dea § 30lS, Aba. 1 EO. sinngemäße Anwen
dung zu finden. Vgl. Punkt 129 der Instruktion fdr Vollatreekunga
organe. 

XXXIII. 
Pflndung und tlberwelsung ZUI' Einziehung einer bfteherUeh 

siehergestellten Forderung • 
Bezirkegerlebt Purkeradorf. 

Eingelangt: 10./1.1928, t10f'7Mt1Gga10 Ulr.1 

2faeh, 1 Rubrik, 2 Beilagen. 
TZ 196/281 2 B 161/28 

1 

Grund buehaeinga be.1 

An dtJa BuirkagmcM Purkeradorf,' Abt.ll. 
Betreibende Partei: Gufl.w Priu, Haubuite6r, Wien XIII, Hadik· 

gaaae Nr. 116, ~ durch: Dr. Paul HeinilZ, RecMatJ!fM»aU, 
Wien XIll, LaifUieratra/Je Nr. 16, 

Verpflichtete Partei: Heinrich Go'Uer, Gaatwirl, Purkeradorf, Kirclen
gaaae Nr. 28, 

wegen 8 1000 •· Ngb. 

Auf Gnm.d dea reoMalmi/Ugen, roZlatreckbaren Urleik• dietel 

GeneMet oom S.JS. 1928,! O : 1128 , Brilage A, in Ur- und Ab- A 

BClrijt,1 beamrage icl mmageZ. Zall1Amg dureil meinen mit Origiflal. 
t10UmacM oom 1.J2. 1921, Brilage B, auag~n~Jielenen Vmreter, die B 
ErlaaiUfl(l dea folgtmdtm 

Beaehluaaea: 
. 2 0 81/28 . 

Auf Grund dea Urleilu oom 6.J5. 1928, --4---, wird der 

betreibenden Partei Gufl.w Priu, Haubuite6r, Wien XIII, Hadik
gaaae Nr.116, wrlreletl durcl Dr. Paul HeifadZ, RecMaantoaU, Wien 
XIII, LaifUierltraP• Nr. 16, wider die verpflichtete Partei Heinfiel 
GoUer, Galttoirl, Purkeradorf, Kirclmgaaae Nr. 28, zur Hereinbringung 
der vollatrookbaren 1 Forderung von 8 1000 aaml 1% Zitaten teil 
1.J1. 1928, der Kosten von 8 119,30, der Kosten dieaea Anauehena, 
die Exekution durch bO.cherliche Einverleibung des Pfandrechtes' 
auf die Forderung von 8 900 aamt Nebmgebülren bewilligt, die der 
verpflichteten Partei auf Grund dea 8clluldsclleitaea oom 1.J6. 1926 

HBLLBR, Aktenmuster IIJ. 43 
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gegen den Drittschuldner Ludwig Feigl, BaumfriBtfJr, Purkeradorf, 
Hauptplatt: Nr. 1, zusteht und auf der Liegenschaft, Grundbuch 
Purkeradmf, EZ. 150, pfandrechtlich sichergestellt ist. 

Dem Drittschuldner wird verboten, 7 .zur Berichtigung der 
gepfändeten Forderung oder auf Abschlag dieser Forderung an die 
verpflichtete Partei Zahlung zu leisten. Letzterer wird jede Ver
fügung dber die gepfändete Forderung, sowie dber das fdr sie bestellte 
Pfand, und insbesondere die gänzliche oder teilweise Einziehung 
dieser Forderung untersagt. Gegenüber dem Drittschuldner ist die 
bewilligte Pfändung erst mit Zustellung des Zahlungsverbotes als 
bewirkt anzusehen. 

Das gefertigte Gericht als Exekutionsgericht- und Grundbuch
gericht hat das Pfandrecht einzuverleiben. 

Zur Berichtigung der Eintragungsgebühr wurden Stempelmarken 
im Betrage von S ...... beigebracht. 

WeiterB beantrage ich die tlbenJJeiBung• tur Eif&riehung ud 
die .Anmerkung' deraelben im Grundbuche; 1J01'erBt .Auftrag an den 
DrittBchuldner eur Auperung nach§ 301 EO. 

GultatJ Prine durch Dr. Paul Hein4l 

Spiegel:' Guuchaangaben richtig. Kein .Anatand. 

10./7. 19S8. Lang, Gdbf. 

B. 
Bewilligt. St. Koaten S . . . . . . Die Entacheidung tiber den tlber

weiaungaantrag wird 1J01'behalten. 

11./7. 19S8. Dr. Klauaer 

ZV.: B. 1. Dem Vertreter MB betreibenden Gläubiger•; 2. dem Ver
pflichteten mit Schriftaate,· 3. dem Drittachuldner mit E.-Form. S81 
(blau). 

Siehe Grundbuch.to 
Kal.: 30./7. 1928 (Riickacheine; Av,Perung MB Drittachuldnera). 

Vollzogen.11 EZ. 150, Purkeradmf. C. Poltzahl 26. 

1S.f7. 1928. Lang, Gdbf • 

.AktentJermerk vom 31.f7. 1928: 
Rückacheine eingelangt; innerhalb der 14tägigen Friat erfolgte 

keine Auperung MB Drittachuldnera. 

B. 
tlberweiBung nr Eif&riehung bewiUigt.u 
E.-Form. 289. 

31./7. 1928. 

Dr. KlaUBer 

2 E 167/28 
2 

Dr. Klauaer 
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ZV.: B. 1. Dem VmrBter du betmbeftden Gläubigers,· 2. dem Ver
p{Uclateten; 3. dem DrittBchuldfter. 

Siehe Gnmdbuch.1• 
KaZ.: 30.f7. 1928 Z6schen. 

VoZZrogen.u EZ. 160, Purkersilorf, 0. Pomahl 27. 

1.f8. 1928. Lang, Gdbf. 

Anmerkungen zum Beispiel XXXIII: 
• Siehe die Anmerkungen zum Beispiel XXVI.- 1 Siehe § 491 

Geo.; § 29 GG. - 1 Siehe § 492, 495 Geo. - 1 Grundbuchsein
gaben sollen als solche bezeichnet werden. - ' Siehe §§ 4, letzter 
Absatz und 18 EO. - 1 Siehe Erlaß vom 5./11. 1899, Z. 24006 
ilber Beibringung von Abschriften und § 90 GG. - • Siehe 
§ 320 ff. EO. - ' Siehe § 320, Abs. 4 EO. - 8 Siehe §§ 321, 322 
EO. - • Siehe § 3 der Vollzugsinstruktion zum GG. - 10 Siehe 
§ 497 Geo. - 11 Siehe § 16 der Vollzugsinstruktion zum GG. 
11 Siehe § 322 EO. - 11 Siehe Anm. 10. - " Siehe Anm. 11. 

XXXIV 

Pfindung und "Überweisung an Zahlungsstatt einer bficherllch 
sichergestellten Forderung und "Übertragung der an Zahlungsstatt 

fiberwieseneo Forderung* 

TZ. 196/28 2 E 167/28 
1 

Antrag auf Pfändung und Überweis\lng an Zahlungsstatt. 
(Gleichlautend mit ONr. 1 in Beispiel XXXIII mit der Änderung, 
daß im Schlußabsatze statt der Überweisung zur Einziehung die 

Überweisung an Zahlungsstatt beantragt wird.) 
Spiegel: Gesuchsangabtm richtig. Kein .Anstand. 

16.f7. 1928. Lang, Gdbf. 

B. 
BetDiUigt. St. Kosten S . . . . Die Entscheidung über den tlber

weisungsantrag wird tJOrbehalten. 

16.f7. 1928. Dr. KlaUBer 

ZV.: B. 1. VmrBter des betreibtmden Gläubigers; 2. Verpflichteten mit 
Schriftsate; 3. DrittBchuldner mit E.-Form. 281 (blau). 

Siehe Gnmdbuch. 
KaZ.: 30.f7. 1928. 

VoZZzogtm in EZ. 160, Grundbuch PurkerBdorf in 0. Pomahl 26. 

16./7. 1928. Lang, Gdbf. 
43* 
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AktenwrmerlG t10m 1./8. 1928: 
BüclGBolaeine emgelM&ge,· Aupenmg du .DrUt.oluldtaer• nioW 

emgelM&ge. 

B. 

Jh.Klauwr 

2 E 167/28 
2 

Oberweisung an Zallungsstatt b6wiUigt. E.-Form. 289. 
1.J8. 1928. Jh. KZGu8er 

ZV.: B. 1. Vertreter du betreibenden Gläubiger•; 2. Verp{UcltWen; 
3. Dnttllohuldner. 

KaZ.: 1S.J8. 1928 tBeoW.lm!.ft); Kal.: 30.J7. 1928 Zöllohen. 
TZ. 2S0/28 

Bericht dea Grundbuchffi.hrera: 
Der Beschluß vom 1.J8. 1928, ONr. 2, ist rechtakriftig.. Der 

Entwurf dea nachfolgenden Beschluaaea wird vorgelegt. 
16.J8. 1928. Lang, Gdbf. 

2 E 167/28 
B. 3 

Betreibende Partei: .Gwfat1 Priu, GamDiri, Wi4m XIII, Hailü· 
g111111fJ Nr. 116, 

Verpflichtete Partei: HeiMich GoUer, Garitl11rl, Purkersdorf. 
. 2E167/28 •. 

Auf Grund dea ÜberweJSungabeschluaaea ---2 ·---, wird die 

Einverleibung der Übertragung der auf der Liegenachalt Grundbuch 
Purkersdorf, EZ. 1SO, ffir die verpflichtete Partei einverleibten For
derung von 8 900 stl'lnt 7% Zin~en seit 1./1. 1928, an die betreibende 
Partei zugunaten (und nach Maßgabe) ihrer vollstreckbaren Forderung 
von 8 1000 samt 7% Zin~en seit 1./1. 1928, der Kosten von 8 119,30 
und der auf S . . . . . bestimmten weiteren Kosten, bewilligt. 

Zugleich wird die Einverleibung der Löschung dea filr die For
derung der betreibenden Partei von 8 900 samt Nebengebilhren 

1 2 E 167/28 uf d . be . h F zufolge Besch uaaea --1---, a er emganga ze1c neten or-

derung haftenden Pfandrechtes verordnet. 
Zur Berichtigung der Eintragungagebilhr wurden Stempelmarken 

im Betrage von S . . . . beigebracht. 
16./8. 1928. Dr. KlauBer 

ZV.: B. 1. Vertreter des betreibenden Gläubigers; 2. VerpfUcltWen; 
3. Drittllohuldner. 

Siehe Gnmdbuoh. 
Kal.: 1S.f8. 1928 löschen. 

Volleogen in EZ. 1SO, GnmdbuoA PurkerBdorf in 0. PoBteahl 27. 
17.J8. 1928. Lang, Gdbf. 
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Anmerkungen zum Beispiel XXXIV: 

• Siehe die Anmerkungen zum Beispiel XXVI und XXXIII, 
§ 324: EO. 

XXXV. 

Pflndung und tlberwelsung an Zahlungsstatt einer btlcherlich 
nicht BichergesteUten Forderung 

Antrag und Bewilligung gleichlautend wie in den Beispielen 
XXVI, XXVII und XXVIII, mit der Abänderung, daß ea an den 
entsprechenden Stellen statt "Überweisung zur Einziehung"
"'Uberweisung an Zahlungsstatt" Zli lauten hat. 

Anmerkung zum Beispiel XXXV: 

Eine Überweisung an Zablungaatatt bewirkt, daß die Forderung 
im Umfange der Überweisung an Zahlungaatatt auf den betreibenden 
Gläubiger mit der Wirkung einer vom Verpflichteten vorgenommenen 
entgeltlichen Abtretung ilbergeht und daß der Gläubiger mit der 
Überweisung an Zahlungaatatt betreff seiner Forderung vorbehaltlich 
der Haftung des Verpflichteten nach §§ 1397 ff. abGB. als befriedigt 
anzusehen ist (§ 316 EO.). Daher wird ein Antragaufeineaolche 
Überweisung nur dann am Platze sein, wenn der betreibende 
Gläubiger weiß, daß die gepfindete Forderung richtig und ein
bringlich ist. 

XXXVI. 

Pflndung von in Gewahrsame eines Dritten befindlichen Sachen 
mit Eventualantrag auf Pflndung des Anspruches auf Herausgabe 

20 E 6360/28 
1 

Ata dcu E:ukuUomgmcl&t Wieß, Abe. XX. 

Betreibende Partei:t KarZ Moaw, KtJUffti,(Jfift, Wien I, Stem.ga~~Be N-r. 4, 

~durch: Dr. Joaef Kef'ftef', lUc1&tBan1DaU, Wieß 1, Hohw Ma-rke 
Nf'. 2, 

Verpflichtete Partei:1 Ff'MI4S lhgm, Schneidet-, Wim 11, Zi-rktuga~~ae 
Nf'.10, 

wegen 8 300 •· Ngb. 

Auf Gnmd du f'ecl&tB'IwäfUgm, roU.Weckbaf'm Urttrika 1 de• Be

Af'kBgtnio11UB Leopo~ rom 1.f4. 1928, 6 O 6!612~, BeiZage A, 

neUe ich mangeZ. Zal&lung durch meiftm mit OV. rom 1.f3. 1927 CJUB· 

gevnumm Verlf'fiw dm Afltnlg tJUf Ef'ZGIIBHg foZgmtlm 
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Beschlusses: 

Auf Grund des Urteiles des Bezirksgerichtes Leopoldstadt t10m 

0 c 565/28 
1./4. 1928, 3 wird [der betreibenden Partei KarZ Moser, 

Kaufmann, Wien I, Sterngasse Nr. 4, vertreten durch Dr. Josef Kerner, 
RechtsanwaU, Wien I, Hoher Markt Nr. 2, wider die verpflichtete 
Partei Franz Degen, Schneider, Wien 11, Zirkusgasse Nr. 10, zur 
Hereinbringung der vollstreckbaren Forderung von S 3001 samt 
7% Zinsen seit 1.f12. 1927, S 25,40 Prozeßkosten und der Kosten 
dieses Ansuchens] die Exekution 

I. mittels1 Pfändung, Verwahrung und Verkauf der in der 
Gewahrsame des Theodor Gruber, Sticker, Wien 11, Kleine Schiffgasse 
Nr. 14, in dessen Geschäftslokal befindlichen Stickmaschine mit der 
Fabriksmarke Nr. 12100 der Firma Fritz Gebhardt ~ Söhne für den 
FaU bewilligt, als Theodor Grober gemäP § 262 EO. zur Herausgabe 
bereit ist. 

II. Falls Theodor Grober zur Herausgabe der zu I. bezeichneten 
Stickmaschine nicht bereit ist, wird auf Grund des obenangeführten 
Urteiles [oben] die Exekution mittels1 Pfändung des .Anspruches des 
Verpflichteten gegen Theodor Grober auf Herausgabe einer Stick
maschine mit der Fabriksmarke Nr. 12100 der Finna Fritz Gebhardt 
~ Söhne bewilligt. 

Dem Drittschuldnerwird verboten, aufGrunddesgepfändetenAn
sprucbes an den Verpflichteten zu leisten. Letzterem wird jede Ver
fügung über den gepfändeten Anspruch, insbesondere die gänzliche oder 
teilweise Einziehung untersagt. Mit Zustellung dieses Verbotes 
an den Drittschuldner ist die bewilligte Pfändung als bewirkt anzu
sehen und zugunsten der vollstreckbaren Forderung der betreibenden 
Partei ein Pfandrecht erworben. 

Als Exekutionsgericht bat das Exekutionsgericht Wien ein-
zuschreiten. 

Weiters wird die Oberweisung zur Einziehung beantragt. 
An Kosten werden verzeichnet ..... . 
Berechnungsgrundlage nach § 15 RAT ........ . 

KarZ Moser durch Dr. Josef Kerner 

B. 
Bewilligt. St. Kosten S Entscheidung über den Ober-

weisungBantrag tJOTbehalten. 
Beisatz: Das Vollstreckungsorgan hat diesen Beschluß, falls 

Theodor Grober zur Herausgabe der Stickmaschine nicht bereit ist, 
dem Theodor Grober zu eigenen H anden zuzustelleft. 

1o.f7. 1928. Dr. Knorr 

ZV.: B. 1. Vertreter des betreibenden Gläubigers; 2. Verpflichteten mit 
Schriftsatz; 3. Theodor Gruber. 
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Bericht:1 

20 E 5360/28 
2 

Bei der am 18.f7. 1928 versuchten Vornahme der Pfändung hat 
Theodor Gruber erklärt, daß er zur Herausgabe der Stickmaschine 

20 E 5360/28 
nicht bereit ist. Der Beschluß vom 15./7. 1928, 1 , wurde 

dem Theodor Gruber zu eigenen Handen zugesteUt. Weiters wurde der 
bezeichnete Besohluß samt Schriftsatz dem Verpflichteten durch die 
Post zugesteUt. 

Dauer der Amtshandlung von 9 bis Yz10 Uhr vormittags. 
Zehrgeld wurde vom Vertreter des betreibenden Gläubigers sofort 

bezahlt. [ist einzuheben]. 

Wien, am 18.f7. 1928. 
Siegl, Kzl.·Dir. 

B. 
Kal.: 30.f7. 1928. 

18.f7. 1928. Dr. Knorr 

Kanzleibericht: Keine weitere Anspruohspfändung; Rückscheine ein
gelangt. 

30.f7. 1928. Lang, Amtsrat 

20 E 5360/28 
tlberweisung zur Einziehung bewilligt. 

-----
3 

Beisatz: Dem Drittschuldner wird aufgetragen, die Stickmaschine 
nach Fälligkeit des Anspruches, unbeschadet früher erworbener Rechte 
dritter Personen, dem sich meldenden Vollstreckungsorgane herauszu
geben. Die Entsendung des V oUstreckungsorganes erfolgt nur über 
Anmelden; 'Jlransportmittel hat der betreibende Gläubiger beizusteUen. 

31.f7. 1928. 

ZV.: 1., 2. Beiden Teilen; 3. Drittschuldner. 

Kal.: 30.f7. 1928 löschen. 

Dr. Knorr 

Anmerkungen zum Beispiel XXXVI: 
1 Siehe § 54 EO. - 1 Falls sich der Drittschuldner zur Heraus

gabe bereit erklärt, ist die Anspruchspfändung gegenstandslos und 
wird der Akt nur als Mobiliarakt weitergeführt. Im vorliegenden 
Falle wird der Akt als Exekution auf einen Anspruch des Verpflich
teten auf Herausgabe beweglicher Sachen weitergeführt. Siehe 
hiezu das Beispiel XXXVII samt Anmerkungen. 
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XXXVII. 
Pflndung eines Anspruches auf Heransgabe von beweglichen 

Sachen. tlberwelBUDg zur Einllehung. Verkauf 

.An dtu E:z:ekaUomgmo'M WMR,l .Abt. XX. 

20 E 4360/28 
1 

Betreibende Partei:1 .Ämw& Jodl., oluN Beruf, WMR VI, HofMW· 
gtJliBe Nr.10, wrlreleR dt&rch: Dr. MoriiJ Boiler, RechiBatMIUJU, 
Wien VI, HirachmgtJ8B6 Nr. 6, 

Verpllichtete Partei:1 Karl Mahr, KaafmMm, Wien IX, Ko'Uttgo.ue 

Nr. 13• wegen 8 200 •· Ngb. 

2fach, 1 Rubrik, 2 Beilagen . 
.Aaf Grud du rechiBkräftigen, tiOUdreekbarm UrCeilul du 

. . 4 0 666/28 
A BmrkBgenchiBB Jlargaretlum ttOm1.f4.1928, 10 , Beil.age .A, 

B beantrage ich dtwch meita6ft in B.f augetllieBenm Vertreter motagela 
Zahhmg die ErltJllnrag folgendtm 

Beschlusses: 
Auf Grund du tJOu.treckbartm Urtrilu du BuirkBgmclaUB Marga-

4 0 665/28 . . . 
retltentJOm 1./4. 1928, 10 , wird der betreibenden Partel .Anna 

Jodl., ohne Beruf, Wien VI, Hofmüh1.gtJ8Be Nr. 10, wrlreteft durch Dr. 
MoriiJ BoUer, RechiBam~~aU, Wien VI, HirBChmgtJliBe Nr. 6, wider die 
verpllichtete Partei KarZ Mahr, KaafmMm, Wien IX, KoUngtJllae 
Nr. 13, zur Hereinbringung der vollBtreckbaren Forderung1 von 
8 200, 8 67,40 Prozeßkoaten, die Exekution mittela1 

I. Pfändung des der verpflichteten Partei gegen Frart~~ Trod, 
Spediteur, Wien I, 8ingerlltraPe Nr. 4, angeblich zustehenden An
spruches• aaf Htwaat~ga.be rineB Koffer• aatm InhaU, tmd ft1Gf'1 1 Per· 
aianermaff, 1 Mantel braan, 1 Klrid au echwar.m- Bride, bewilligt. 

Dem .Drittachuldner wird verboten,' auf den gepfindeten An
spruch an den Verpflichteten zu leiBten. Letzterem wird jede Ver· 
fügung über den gepfändeten Anspruch, insbesondere die ginsliehe 
oder teilweise Einziehung untenagt. Mit Zustellung dieaea Verbotes 
an den Drittschuldner ist die bewilligte Pfändung aJa bewirkt anzu. 
sehen und zugunsten der vollBtreckbaren Forderung der betreibenden 
Partei an dem bezeichneten Anspruch ein Pfandrecht erworben. 

AlB Exekutionsgericht hat das E:z:ehtioftlgmc'M Wien einzu. 
achreiten. 

11. W riterB wird beanWagt: 
a) tJberwrintag nr E~Miehang;1 
b) .Aafforderang1 an den DrittBChaldner, die oben buftclua.eten 

8aclum dem aich meldefttleft VoUBtreckangaorgtm herau.ageben; 



Pfändung d. Anaprnehe& auf Herausgabe; Überweisung; Verkauf 681 

o) ~ Ve'r'luJuf der Bao'Mm duroA öffmtUc'lte Vet"ateigertmg. 
An Kosten werden verzeichnet ..... . 
Berechnungsgrundlage nach I 15 RAT ••....... 

AtMit.l Jodl durch Dr. Jl01W BoUn 

B. 
BetriZUge. Bt. n I.; Emeoheichmg n 11. wrbelw~Uen. 

]{od4m 8 11,94. 16.f6. 1928. IJ-r. KftMT 

ZV.: B.1., 2. BeideR Tei!M, dem VerpfUo.,.,_ Mit 8cAnfCißU; 3. JmiC. 
aeAuldtww (blau). 

Kai.: 26./6. 1928.' 

KauZeibmoW: 7 Keine aitere AMprUChBpfätadung. 

26.J6. 1928. JA,ng, Ktii.-DiT. 

20 E 4360/28 
B. 2 

lJberweiaung .tUT Ein.riehung bewiUigt.' 
Bei1at.: lHfm D-riUaehuldtww tllif'd aufgctf'GgM,' dm Koffer 

•amt IMaU, und IIIIJM: 1 Pet"riMwrmuff, 1 .Mtmtcl lwaun und 1 Kleid 
GUB BCh11HWHT Seide, tiGOA FtilUgkcit dN Ampruc'lteB, unbelcMdcC 
friihe'r CNOf'bcMr Rechte driUe'r Pet"8oncn, dem Bicll. meldendeR VoU
mcckungBOrgtme GUB.tUfolgm. 

Die Entlmdtmg dN VoU.wcckung•twgtme~ CJ'folgt nß übeT' An
mcldm der ~ GltiubigCf'in; diele hGt auch die Tmmpori~ 
mittel bci.fUBUUm. 26.J6. 1928. D-r. KftMT 

ZV.: 1., 2. BeideR Tei!M; 3. ~huldtww. 
Kal.: 26.f6. 1928 WBOMm. 

20 E 4360/28 
BeTicht du VoUdTeckungBoTganu.Io 3 

DeT ~huldtww Ff'tl,fU TTOß, BpediteuT, Wim I, BingnmaPe 
NT. 4, hGt miT dm Koffn 1amt Inhalt, und 61DGT: 1 PnriMunmvff, 
1 .Matcllmaun und 1 Kleid GUB BChWMHT Seide, hemu.Bgcgebm. DieBe 
Bao'Mm wvf'dm laut dN lJbngGb•veruichniBBH m die AuktiomhaUc 
übcf'bf'GcW und äbergcbm. 

ZelTgeld 8 . . . . . . wm V ...Wetn der betTcibMdm Gläubigmn cnt
nohtct [ iBt cin.fUll.cbm ] • 

.Dt.Micf' der Amtlhatldlung tiOtl 9 biB 10 UAT tiOf'mittagl. 

Wien., am 27.J6. 1928. Bf'tltldt, VoZZ.W .(hg. 

8picgcl:U Lwt Pfti.fwJutlgncgiBtn lceim Jlobilarpfätadung der obm 
tmgeführiM Boo'Mm GtlMtagig. 

28.f6. 1928. Baun, K~l.-DiT. 
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Lag.-Post-Nr. 1646/28 Exekutionsgericht Wien, 2Q E 4360/28 
4 

Überga bsverzeiohnis: 
über die in der ExekutionBBache .Anna Jodl gegen Karl Mahr, wegen 
S 200 s. Ngb. am 27./6. 1928 in der Auktionshalle übergebenen 

Gegenstände. 
Post-Nr.: 

[1. Koffer au. bmunem Leder mit Schlüssel, Wert I Fach-
2. 1 Persianermuff " schätnmg 
3. 1 brauner Mantel " not-
4. 1 schwarzes Seidenkleid] " wendig 

Der TräiJer VJUrde t10n der betreibenden GläubigeTin mit S 6 bezahlt. 

t!bernommm am 28.f6. 1928. Verkauft am 31./7. 1928. 

Schwarz, Dir. Gerichtliche .A uktionsl&alle. 
Schware, Dir. 

20 E 4360/28 
----

6 
Betreibende Partei: .Anna Jodl, ohne B11rUf, Wien VI, HofmühZgasse 

Nr. 10, vertreten durch: Dr. Morie BoUer, Rechtsanwalt, Wien VI, 
Hirschengasse Nr. 6. 

Verpflichtete Partei: Karl Mahr, Kaufmann, Wien IX, Kolingasse 

Nr. 13• wegen S 200 s. Ngb. 

Der betreibenden Partei wird der V erkauf11 der vom Drittschuldner 
herau.gegebmm Sachen, und ZVJar [aus Übergabsverzeicbnis ONr. 4] 
beVJiUigt. 

Nach Rechtskraft dieses BeschlU8ses wird die Auktionshalle beauf
tragt werden, einen Versteigerungstermin ail.nwrdnm. 

4.f7. 1928. Dr. Knorr 

ZV.: 1., 2. Beiden Teilen; 3. Drittschuldner. 
Kal.: 15./7. 1928 (Rechtskraft). 

AktmtJermerk vom 16.J7. 1928: 
20 E 4360/28 

6 

Der BeschluP tJOm 4.f7. 1928, ONr. 6, iBt rechtskräftig. 
Dr.Knorr 

B. 
20 E 4360/28 

IeU 6 
Siehe .A uktiot&Bhalle. 

Zur Durchführung des Verkaufes ONr. 6. 

16.f7. 1928. Dr.Knorr 
KaZ.: 16.J7. 1928 löschen. 
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Versteigerungsedikt: 
Tag: 31./7. 1928. 
Beginn: Von 3 Uhr tu&CI&mittags an. 
Ort: I, Jakobergasse Nr. 1, gerichtliche Auktionsl&alle. 
Gegenstand: Koffer und Effekten. 

17.f7. 1928. Sch'WGrll, Dir. 

Protokoll: 
20 E 4360/28 

7 
iiber die öffentliche Versteigerung von beweglichen Sachen, auf
genommen vom Eukution.Bgerichte Wien, gericl&tliche Auktionsl&alle, 

am 31.f7. 1928. 

Anwesende Gerichtspersonen: 
Vollstreckungsorgan: AmtBrat Riegler Anton. 
Schätzmeister: Friw Gaber, Kaufmann, ll, Zirkusgasse Nr.10. 

Rechtssache: 
Betrei~nde Partei: Amaa Jodl. } fiir sie anwesend: Niemand 
Verpflichtete Parte1: Karl Mahr 

wegen S 200 s. Ngb. 
. . 20 E 4360/28 

Der Verkauf wurde bewilligt . DUt Beschluß 6 • 

Aufruf der Versteigerung um 3 Uhr tu&Chmittags. 
Das Vollstreckungsorgan gibt bekannt, daß bei der Versteigerung 

nur Anbote beriicksichtigt werden, die wenigstens die Hälfte des 
Ausrufspreises erreichen und daß die Gold- und Silbersachen nicht 
unter dem Metallwerte zugeschlagen werden. 

Das Vollstreckungsorgan fordert um 3 Yz Uhr tu&Chmittags zum 
Bieten auf. Es werden folgende Meistbote abgegeben: 

i~l 
I I 

! .. i I !!I.-. J<!J ;.8! Meist· 

Jjl -f 
Bezeichnung des c:lo ~~s bot Käufer Gegenatandea ifi! ! &~I 

s Jg s Jg s Jg 

1 Koffer, brauMB Moriw Gold, 
1 LedtJr 8am.t BOO - 100 - 100 - Wien V,. 

Schl.iiBsel Zentag. Nr. 8 
-

60 I 
--

2 1 PerBia'l&f!f'mUff 120 60 - " ·-

3 1 Mantel, braun 60 30- 30 .. 
- -- - --

1 BCI&uar.ru Seiden-
4 kleid, alt, abge- 60 - 26 - 39 - .. 

tragen 

Summe 2291-
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Schluß der Venteigerung 3 Uhr 60 Min. tUJClmiUCiga. 
Der Venteigerungserlöa beträgt .•..................... 8 229,-

Hieraus werden berichtigt: 
Der Protokollstempel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Stempel nach Skala 111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . " ... . 
Verwabrungagebilbr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " ... . 
Träger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . " ; .•• 

Zusammen . . . . . . . . " 14,33 
Der nach Abzug dieser Betrige verbleibende Betrag 

von ................................................ " 214,6'1 
wurde an die Verwahrungsabteilung abgesendet. 

Der Schätzmeister Frilll GAIH!r betmaprucM 8 6 • 
.At&toft. RiegltJr, Amtmal Frilll GA1Hfr 

20 B 4360/28 
A• 00. Ba:ii&UtümagmoM WW.. 8 

Untn dtJr Rtlbrik Joill gegtm MaAr, BG. 2240/28, 8 214,6'1 m 
Empfang guüZU. 

V erwa'Anmgaabteatmg du Landagmoltea füt- ZR8. W W.. 
L.8. 

8irk. 1./8. 1928. Gröger 

Kan.ileibericlat: 11 PoUtiaclau Pftmdreclat .f.; pfarul11Jeiae Buclreibtmg .f.; 
Pfändtmgwegiater .f.; .Ampruc'lwpfändtmg .J. 

4./8. 1928. LeiMHr, KM.-Dir. 

20 B 4360/28 
Zuweisung des Verkaufserlöses. 9 

Betreibende Partei: AAM Joill, ol&M Bervf, WW. VI, Hofmüll
gaaae Nr. 10, wrlrettm dtwM: Dr. Mon. BolltJr, Recl&laamoaU, 
WW. VI, Hirac'Atmgaaae Nr. 6. 

Verpflichtete Partei: KarZ .Malvr, Kaafma.n, WW. IX, KoUn.gaaae13, 
wegen 8 200 •· Ngb. 

Der Verkauf der am 31./'1. 1928 venteigerten, im 'tlbergabs-
. '--•- 20 E 4360/28 _...,.'-.... - F-'--•---verzetcWUD 'I unter Postzahl 1 bia 4 angwwu-wn ~WU~ 

hat einen Erlös von . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 229,-
ergeben. Hievon werden abgezogen: 
Der Protokollstempel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 •... 
Stempel nach Skala 111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Kosten der Schätzung im festgesetzten Be-

trage von . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Verwabrungagebilbr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • " 
Die Kosten filr einen Triger im festgesetzten 

Betrage von . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " _..;.;.... __ 
Zusammen . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 19,38 

Daher verbleibt der Betrag von .................. ,. 209,6'1 
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Dieser Betrag wird der betreibenden Partei .Atma Jo4l, Wien VI, 
Hofmü'lllgGBBe Nr. 10 tJVf .Ab~elalag ihrer vou.treckbaren Fordmmg 
im Bmage tHm 8 200 B. Ngb. GUB deM UrtriltJ du BuirkBgmchteB 

4 0 666/28 
Jl~ tiOfA 1./4.1928, 10 , zugewiesen. 

Durch diese ZtMHiBtmg ritwJ die Ko"_ tHm ••••••••• 8 67,40 
Ko"_ tHm. • • ,. 11,94 

und die hienril hemm".,_ Ko"_ t10tJ • • • • • • • • • • • • • • • • • ,. 19,33 
.nw GtiAlß und dGB Kl.lpikll biB tJVf rit&en Rutbetmg t10tJ 8 69,67 berichtigt. 

IM V flf'IDIJI&nmgBGbteiltmg du Lcmdugmcl&tel für Z RB. Wien, 
wird 1Jt19ewieseß, GVI deM tmler der Rubrik: Jo4l gegen Jlahr, E6. 
2240/28 erliegenden Betrage t10tJ 8 214,67 nach Recl&tlkraf& dieses 
Buc'h1MBsu, 

I. t.m den Batilt.tJerdätldigen Fm. Gl.lber, KtJVfmMm,_ Wien II, 
ZirkusgGBBe Nr. 10 ..............•.••............ ; . . • • 8 6,-

II. den Rutbetmg tHm •••••••••••••••••••••••••••• ,. 209,67 
t.m Dr. MoriM Boiler, Recl&tlatMDtJU, Wien VI, HinclaengGBBe Nr. 6, 
als .ua fh"ltlt!mpf1Jt19 mit VoUaacl&t tiOfA 1.J3. 1927 augetrieBenen 
Verireter der .Atma Jo4l, n tiber'Uieilen. 

6.J8. 1928. KfWf'f' 

E.·For1A. 274. ZV.: 1., 2. Bridtm Teilen; 3. Frtt. Gaber; 4. Ver
wahn&ftgsabteiltmg (nach Recl&tlkraf&). 

Kal..: 14.f8. 1928 (Recl&tlkraf&). 

A~k t101A 16.J8. 1928: 
Der Buc"Mu/l ONr. 9 id recl&tlkräfUg. 

Dr.KfWf'f' 
B. 

Buc"Mu/l ONr. 9 mit RecMikra~ der Verwalnmg•ab-

teiltmg ...teUeR. 16.J8. 1928. Dr. KfWf'f' 
Kal.: 14.f8. 1928 Zö1c_hen. 

Anmerkungen zum Beispiel XXXVII: 

1 Siehe§ 54 EO. - 1 Siehe§ 325 ff. EO . .......:• Die Sachen sind genau 
anzufdhren, weil sieb sonst bei der Herausgabe Schwierigkeiten er
geben können. - • Siehe §§ 325, 294 EO. - 1 Siehe §. 327 EO. -
• Zur UberW-achung des Einlangens der Riickscheine.- 7 Notwendig 
mit Riicksicht auf § 305, Abs. 3 EO. - 1 Siehe § 327 EO. - ' Falls 
nicht angemeldet wird, ist der Akt erledigt. Zur Anmeldung genügt 
eine kurze Mitteilung in der Geriohtskanzlei. - 10 Setzt voraus, 
daß eine Anmeldung erfolgte. - n Dieser Bericht ist notwendig, 
um festzustellen, ob die Sachen nicht im Zuge eines Mobilarverfahrens 
gepfändet sind und dort etwa eine bessere Verwertungsart(Freihand
verkauf, Ubernahmsantrag) im Zuge ist. Im letzteren Falle geht 
das Mobilarverfahren voraus, wobei der die Anspruchspfändung 
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betreibende Gläubiger bei der Verteilung im Mobilarverfahren zu be
rücksichtigen ist. - 11 Siehe § 327, Abs. 2 EO.- Ja Der neuerliche 
Bericht aus dem Pfändungsregister ist deshalb notwendig, weil seither 
die herausgegebenen Sachen anderweitig gepfändet worden sein 
können und dann die Anordnung einer Verteilungstagsatzung not
wendig wäre. 

XXXVIII. 

Exekution auf den Anspruch des Verpßiehteten auf Herausgabe 
oder Leistung von Sachen, welche in einem Safedepot1 tftr ihn 

erliegen (I 326 EO.) 
I6 E 4242/28 

Eingangsvermerk. I 

An diJB E:ukutiomgericht Wien, Abt. XVI. 
Betreibende Partei: hopold KmtUJe, Kauf11Kmn, Wien Ill, Hetz

gasse Nr. 2, 1/Brlreten clureh: Dr. Josef Wein, ReohtsamDaU, Wien I, 
Am Hof Nr. 10. 

Verpflichtete Partei: KarZ Süp, Apotheker, Wien IV, Waaggasse Nr. 8, 
wegen S 14000 s. Ngb. 

Auf Gnmd des rechtskräftigen, voUstreckbt.wen W echseWhlutags· 
. . 6 Cg II7f28 

auftrages cleB Hancle'lsgenchtes Wun vom I.f2. I928, I 

A BeiZage A, stelZe ich clureh meinen mit OV. vom IO.fi. I927, Bei· 
B Zage B, ausgetDiesenen Vertreter mangels Zahlung den Antrag auf 

Erlassung folgenden 
Beschlusses: 

Auf Grund cleB W echselmldungsauftrages cleB Handelsgerichtes 
6 Cg I17f28 . 

Wien vom I.f2. I928, 1 , wird der betreibenden Partei 

hopold Krause, Kaufmann, Wien III, Hetzgasse Nr. 2, 1/Brlretetl 
clureh Dr. Josef Wein, Rechtsanwalt, Wien I, Am Hof, Nr. 10, wider 
die verpflichtete Partei Karl Süp, Apotheker, Wien IV, Waaggasse 
Nr. 8, zur Hereinbringung der vollstreckbaren Forderung von S 14000 
samt 9% Zinsen seit 10.f1. I928, 1/ 1% Provision, S 46,IO Protest
spesen, der bereits bestimmten Kosten von S 1fil),46 und der Kosten 
dieses Antrages, die Exekution mittels Pfändung dt>..s der verpflich
teten Partei gegen die Filiale des Wiener BanlctJereines Alsergruncl, 
Wien IX, Alserstrape Nr. 20, .rustehmclen Anspruches auf Herausgabe 
der in dem Safedepot N r. 28 venoahrten körperlichen Sachen, insbesondere 
des Bargelcles, der Devisen, Valuten, der im § 296 EO. angeführten 
Papiere und der Pretiosen, insbesondere eines Golclringes, mit 3 Dia
manten und 2 Saphiren besetzt, grafliert mit "K. S. 14./6. 1896", 
bewilligt. 

Dem Wiener Bankverein, Filiale Alsergnmd, Wien IX, Alser
straPe Nr. 20, wird verboten, die in dem Safedepot Nr. 28 erliegenden 
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Sachen an die verpflichtete Partei auszufolgen; letzterer wird jede 
Verfügung über die im Safedepot erliegenden Sachen untersagt. 

Mit Zustellung dieses Beschl1188e8 an den Wiener B(Jfl,kvtrein, 
Filiale Aletrgrund, ist die bewilligte Pfändung als bewirkt anzusehen 
und zugunsten der vollstreckbaren Forderung der betreibenden 
Partei an dem oben bezeichneten Anspruche des Verpflichteten ein 
Pfandrecht erworben. 

Weiters beantrage ich die 0b6'1"Weisung du gepfändeten An· 
spruches zur Eintiehung. 

Als Exekutionsgericht hat das Eukutiotugericht Wien einzu. 
schreiten. 

An Kosten werden verzeichnet ..... . 
Berechnungsgrundlage nach § 15 RAT ........ . 

Leopold KraUBe durch Dr. Josef Wein 

B. 
BewiUigt. St. Kosten 8 88,15. Die Entscheidung über den Ober· 

weisungsafttrag wird vorbehalten. 

17./2. 1928. Dr. Klaubtr 

ZV.: B. 1. Dem Vertreter des betreibenden Gläubigtrs; 2. dem Ver· 
pflichteten mit Schriftsatz; 3. dem Drittschuldntr (blau). 

Kal.: 28.f2. 1928 (Rückscheine). 
Aktenvermerk oom 27.f2. 1928, Rückscheine eingelangt. 

B. 
0b6'1"Weisung zur Einziehung bewiUigt. 

Lang, Kzl .. Dir. 

16 E 4242/28 
2 

Beisatz: Dem Drittschuldner wird aufgetragen, das Safedepot 
Nr. 28 samt Inhalt, durch Obergabe des Schlüssels, nach FäUigkeit 
des A11.Bpruches des Verpflichteten, unbeschadet früherer Rechte dritter 
Personen, dem sich meldenden V oUstreckungsorgan herauszugeben. 

Die Entsendung des V olletreckungsorganes erfolgt erst über An· 
melden des betreibenden Gläubigers; dieser hat auch die Transportmittel 
beizustellen. 28.f2. 1928. Dr. Klauber 

ZV.: 1., 2. Beiden Teilen; 3. Drittschuldner. 
Kal.: 28.f2. 1928 löschen. 

Der weitere Verlauf des Aktes ist gleich wie im Beispiel XXXVII. 

Anmerkungen zum Beispiel XXXVIII: 

t Banken übernehmen Wertsachen in Verwahrung in Safedepots. 
Diese stehen unter dem Verschlusse der Bank und der Partei derart, 
daß die Bank und die Partei je einen SchlüBSel zum Safedepot haben 
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und daß einer ohne den anderen nicht aufsperren kanu; die im Safe
depot befindlichen Sachen befinden aieh daher in der gemeinaamen 
Verwahrung des V.erpOiehteten und der Bank; es könnte daher auch 
die Exekution nach II 24:9, 253 EO. (E.-Form.. 238) bewilligt und, 
wenn die Bank bei der Vomahme zur Herausgabe aich bereit erklArt, 
vollzogeu werden. In diesem Falle m1lßte die Bank ihren Sehlila8el 
dem Vollatreckungsorgane 11bergeben und letaterea m1lßte den zweiten 
Sohlila8el vom Verpßichteten abfordern. Stellt auch der Verpßichtete 
den Sehl'llssel zur Verf11gung, 80 ist du Safedepot mit beiden Sohlila8eln 
zu öffnen und Bind die im Safedepot befindliehen Sachen zu pfinden. 
Ist aber der Schlila8el des Verpßiehteten nicht zu bekommen, 80 
muß du Safedepot aufgebrochen werden. 

XXXIX. 
Exekution durch Pflndung des Anspruehes des Verpßlehteten auf 

Leistung einer ·unbewegllehen Saehe (I 398 EO.)* 

3 B 604/18 
Bi""fJMt{IIIWf'fruYI'k. 1 

.An daa BBrirbgtlric'M 8cltoeo1Gt, .Abt. III. 
Betreibende Partei: FriW JltJiy, Kaufftt4'tlttl, W'- I, 8cl&o'll#m.galu 

Nr. 6, wrtreten durcla: Dr. Kf,lri KrtJI, ReoldatJnwaU, WNn I, Hm'ftl· 
gaue Nr.14. 

Verpßichtete Partei: KMl Graf, HGt&8befttMr, 8clatoeclcd, Wiener
.erape Nr. 8, 

wegen 8 900 •· N gb. 

lfach, 3 Rubriken, 1 Beilage. 
Auf Grund dH rec'MIImifUgen, tJOllrireckbaren Urlftla tliNu 

3 0 404/18 • 
Geric'Me• rom 6.J3. 1918, 6 , tclM&lcNt tMr die wrpfUti'Mm 

Partri den Betrag tHm 8 900 Mimt N ebe""f'ebül&ren. 
JlMtflell Zalalufl9 BleUe icla durcla meinen ü OV. t10m 16.Jl. 1917, 

A Beilage .A, augetoiuenm Ver&reter den .AtaWtlg auf Briai1Uf19 fol
genden 

Beschlusses: 

Auf Grund del Urteilet tlel Buirktgeric'Me• 8clatDeclcd VOM 6.J3. 
3 0 404/18 

1918, - 6 , wird der betreibenden Partei FriW JltJiy, KtJUf.· 

mama., Wien I, 8cl&otlengtJBte Nr. 6, wrtreten durcla Dr. KMI KrtJI, 
R6c'AtlantDtJU, Wien I, Hert""'f'tJIIII Nr. 14, wider die verpßichtete 
Partei Karl Graf, HauberitHr, 8clatDeclcd, WienerdraPe Nr. 8, zur 
Hereinbringung der vollatreckbaren Forderung von 8 900 ltJmC 
'I'/0 Ziuen t/Om 16.J1. 1918, 8 71,60 Prozeßkoaten und der Kosten 
dieses Ansuchens, die Exekution mittels Pfändung des dem Ver
pflichteten gegen 
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1. Tlwrue fhtMHW, Wmachaf"~. ~•dorf Nr. 10, 
....teAetu.ie& AupruoAu tJUf H~ dtlr IMgtJflllchafC Ht!MI Nr.10 
m ~•dorf, Gnmdbuch ~•dorf, EZ.10, 

B. J01ef TtJtHr, Ht!MiberiWer, Ramurrldorf Nr. 1B, ....teAetu.ie& 
.AtaaprUChu tJUf H~ dtlr IÄtJgflftiOhafC, Gnmdbuch Btmnendorf 
EZ. 1B, PNr. 100/1 Acker, bewilligt. 

Der Ff't!M Tlwrue fhtMMW tmd dem Ht'Jf'f"A Jo•ef TtJtHr wird ver
boten, die geD&DilteD LiegeDiohafteD an den V erpOichteten Ko.rZ 
Oro.f auszufolgen. Dem letzteren wird jede Verfllgung ilber die 
gepfändeten .Ansprilche und insbesondere die ginzliche oder teil
weise Einziehung untersagt. Mit Zustellung dieser Verbote an die 
DrittlehuldDer ist die bewilligte Pfinduog als bewirkt anzusehen 
und zugunsten der vollstreckbaren Forderung der betreibenden 
Partei an den oben bezeichneten Ansprilchen ein Pfandrecht er
worben. 

Als Exekutionsgericht hat das BairklgtJ'rieht SchtiJechat einzu-
schreiten. 

Weiter• becmmrge ich tlie tJ~ .ur Eißfte'!Miftg. 
An Kosten werden verzeichnet ....•• 
Berechnungsgrundlage nach § 15 RAT ........• 

Fnt. Mo.Zy durch Dr. KarZ Kral 

B. 
BetDiZUgt. 81. Kofteß 8 30,60. 
BeiBat•: Die Etallcl&ritlug über tleft .At~Wag tJUf tJbertiJriluftg '"'' 

Bituiehtmg fllird wrbeMUMt. 28./3. 1928. Dr. Frietl 

ZV.: 1., 2. Beitleft Teileß, dem VerpfUoMtltMur,it Schnf"o.tll; 3., 4. Dntt
",hultlner (blo.u). 

Ko.Z.: 10./4. 1928.t 

Kßtleiberieht:• SOftBUge AupruchBpftit&tlug nicht tmhdtagig. 

8./4. 1928. Langer, K•Z.-Dir. 

3 E 604/28 
B. 2 

tJ'bervlriluftg ...,. Einriehtmg betDiZUgt. 
BeiBo.t•: Die .DriUBtJ~ Tlwrue Grtmitll fllird tJUfgeforderl, 

die I.Mg.Mohaft Ho.u Nr. 10 m ~•dorf, Grutwlbuch ~•dorf, 
EZ. 10, tmd der DriHBChultlt&er J01ef TtJtHr fllirtl tJUfgefortlerl, die 
LiegMBtJhaft Gnmt:lhch ~•dorf, BZ. 1B, tltJtJh FtüUgkril da An
~pruclae•, UftbeltJlaatleC frülwr ~ Rechte tlntler PeriOfttlfl,, o.n 
tleft tiOM BeArklgtJ'riehte ScltiJechat .u beltelZMtleft V tlf'tiJfllter ,_ über
gebtm.• 

Mit dtlr Efttllmtlug du VollltreckungltWfiGnu, IOtiJte Buteß.utag 
da VenDt.&Uer•, fllirtl erd tldeh Rechtem# tliuu BtJBtJl&Zu.uu tmd 
tJUf .At1Wag1 da betreibetaden Gläubiger• wrgego.ng• tiJerdea. 

HBLLBR, Aktenmuster 111. 44 
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Nach durcl&geführteT V'btrrgabe der Liegemelaaften an den V er
walter riftd vom betreibendm Gläubigtw bi~ eiRM Mont&t tUJCh 
tJbtrrgabe der Liegtmsolaafttm an den Verwalter die ltW Binlftltmg 
tltw Zwtmgtwer111alttmg oder ZtDtmg8fHWBieigmMUJ twfortlerUcllm An· 
träge eu steUtm, t.Ditlrigtm1 nach frvcl&tlosem Ablauf tliestw Frm die 
Eukution von Amts wegtm eingutem wird. 

9.f4. 1928. Dr. Fried 

ZV.: 1., 2. Beiden Teilen; 3., 4. Britltm Drittsohultlnem. 
Kal.: 10.f4. 1928 Zösoh.tm. KaZ.: 1o.f6. 1928 (Antmg). 

Eingtmgswrmerk. 

An iltJ8 Berirksgtwioht Sohweclaat, Abt.Ill. 

3 E 504/28 
3 

Betreibende Partei: Frifll MaZy, Kauf'm~Jnn, Wien 1, SoMittmgasse 
Nr. 6, t16rlretm durch: Dr. KarZ KraZ, .BtJCh.tsanwaZt, Wien 1, Hm-tm· 
gasse Nr. 14. 

Verpflichtete Partei: KarZ Graf, HausbeBifller, Sohweclaat, Wiener
strafJe Nr. 8, 

2faeh, 1 Rubrik. 
wegen 8 900 •· N gb. 

loh gebe bekannt, tlo.P der Anspruch fäZUg m, beantrage BeBtelZug 
einu V erwaUers, Entsetadung tl68 V ollmeckungsorganu u1&d tJbtrrgabe 
der Liegemelaaften, Gnmtlbuch Rtmntwstlorf, E~. 10 u1&d 12, an den 
VerwaUer. An Kosten wertltm t~erHiolmet •..... 

Berechnungsgrundlage nach § 15 RAT ........ . 
Fritl: MaZy durch Dr. KarZ KraZ 

3 B 604/28 
Ernennung des Verwalters. 3 

In der ExekutioD88ache Frifll MaZy, Kaufmann, Wien 1, Soh.oCttm· 
gasse Nr. 6, vertreten durch Dr. KarZ KraZ, .BtJCh.tsantDaZt, Wien 1, 
Htwrtmgasse Nr. 14, wider KarZ Graf, Hatu~beBifiHJr, Soh.weclaat, 
WienerstrafJe Nr. 8, wird zur Durchfabrung der mit Buoh.ZufJ diuu 

3 Eo04/28 • Gtwiohtes vom 28.f3. 1928, 1 , bewilligten Exekution durch 

Pfändung des Anspruches des Verpflichteten gegen Th.etwe Gramfit 
auf Herausgabe der Liegemeh.aft, Gruftdbuoh Rtmntwstlorf, EZ.10, 
u1&d tl68 Anspruches des VerpfUch.tettm gegtm Josef TtJUtw auf HtJftltul· 
gabe der Liegtm~claaft, Gruftdbuoh Rtmnerstlorf, EZ. 12, Htwr Morifll 
BräUtw, Wirtsoh.aftsbuitl:er, Rtmntwstlorf, .um VtJrtDalter ernannt und 
zugleich angeordnet, daß ibm diese Liegenschaften vom Vollstreckungs
organe unverweilt übergeben werden, faZZs die Drittschuldur .ur 
Heratu~gabe bereit Bind. 
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Der Verwalter hat am 19.f6. 1928, tJtJrmittog• 9 Uhr, ZNr. 8 
zu seiner Verpßichtung an Eides statt in der gefertigten Gerichts-
abteilung zu erscheinen. 16.16. 1928• Dr. Frietl 

ZV.: 1., 2. BeitiM Ttrikn; 3., 4. BeitiM DrittBchuZdtHm. 
Swhe Vou.treckur&gBabtftZtmg; Kal.: 16.f6. 1928 Zö10"Mn. 

A~k """' 19.f6. 1928: 

3 E 604/28 
4 

Dl/f' V mAlalter leistet dW P~elobur&g. 
Dr.Friul 

V'bergabe am 2'1.f6. 1928, 4 Uhr t~GChmUiagB. 
VerBtätadigM: Btride TtriUJ,· VenAialter; bWle DrittBChuZd'MI'. 

19.f6. 1928. Lang, K•l.-Dir. 

3 E 604/28 
Bericht: 6 

3 E 604/28, 
Zufolge deB Buch.Zusu """' 9.J4. 1928, 2 bftD. 16.f6. 

1928, 3 E ~4/28 , vMd berici&Wt: 

Die DrittBchuldt&erin Therese lJrtJßitB tii1Wde Bur B ertJUBgabe der 
IMgM~Chaft, Gnmdbuch Raß'Mt'Bikwf, EZ. 10, aufgef01'derl. Sie er
klärte, da/J der Ampruch des VerpfliehtetM auf V'bergabe dieser Liegen
BChaft fälli.g tmd da/J rie eur BerauBgabe bereit sri. Der DrittBchuZdner 
Josef Teuer, Bur Beraugabe der IMgemchaft, ~h Ran'MI'sikwf, 
EZ.12, aufgefordert, erklärte, da/J dem Verpfliehteten rin Anspruch 
auf BeraUBgabe dwser IMgemchaft an ihn nieht SUBfehe tmd daiJ er 
daher Bur Beratllf/abe nicht berrit sri. 

Dl/f' antouende Vertreter des betreibenden Gläubigers nimmt diese 
Erkldf'ur&gm Bur Kenntnis. 

Es wird sohin dW Liegenschaft, Gnmdbuch Ra-n'MI'sdtwf, EZ. 10, 
dem V mAlalter Morit. Bräuer durch Einl&dndigung des SchlüsselB eum 
BtJUBe in Ra-n'MI'Bikwf, ONr. 10, übergebM tmd der V WtDalter butätigt 
die Obernahme durch Umerfmigur&g dwses Berichtes. 

Datwr der AmiBhantUtmg ron 4 Uhr tiGChmtttagB bW öl/, Uhr 
tiGChmiUagB. 

Gebühr 8 . . . . . . tii1Wde tJOm. Vertreter des betrribendeß Gläubigers 
sofort berichtigt (ist rineuheben). 

Ra-nnsr~tlorf, am 2'1./6. 1928. 

B. 
Gesehen. 

Kal.: 28./'1. 1928.' 28.J6. 1928. 
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Aktenvermerk vom 29.f7. 1928:1 

Laut Erhebwn,g ist ein Antrag auf ZwangBt~erwaltung oder Zwang•· 
verBteigerung der herau•gegebenen Liegen~ohaft nicht eingelangt. 

Lang, Kel.-Dir. 

B. 
3 E 504/28 

6 

E.-Form. 156 gemäß § 328, AbB. 3 EO. beeügUoh EZ. 10, Grutnd-

buoh Ranntmdorf. 29.J7. 1928. Dr. F?Wa 

ZV.: B. 1., 2. Beiden Teilen; 3. Verwalter; KaZ.: 28.f7. 1928 löBohen. 

Anmerkungen zum Beispiel XXXIX: 

• Siebe die Anmerkungen zum Beispiel XXVI. - 1 Die Vor
merkung im Kalender erfolgt zur Überwachung des Einlangans 
der Rückscheine. - 1 Mit Rücksicht auf § 305, Abs. 3 notwendig. 
- 1 Siebe § 328 EO.-' Falls die Liegenschaft übergeben wird und 
der betreibende Gläubiger nicht anwesend war, bat die Erledigung 
zu lauten: "Betreibenden Gläubiger verständigen." - 1 Wenn die 
Erhebung die rechtzeitige Einleitung der Zwangsverwaltung oder 
Zwangsversteigerung ergibt, ist dieser Akt erledigt. Die Durchführung 
der Zwangsversteigerung oder Zwangsverwaltung erfolgt in einem be
sonderen Akte. Befindet sich die herauszugebende Liegenschaft 
nicht im Sprengel des Exekutionsgerichtes, so obliegt die Ernennung 
des Verwalters und die Bewilligung der Zwangsverwaltung oder 
Zwangsversteigerung dem Bezirksgerichte, in dessen Sprengel sich 
die Sache befindet (§ 328 EO.). Bezüglich der Liegenschaft EZ. 12 
entfällt eine Verfügung; da Josef Teuer zur Herausgabe nicht bereit 
ist, muß der betreibende Gläubiger den Anspruch des Verpflichteten 
durch Klage geltend machen. 

XL. 

Exekution auf Ausfolgung einer Vermögensmas11e, Teilung, Aus
scheidung des Anteiles (II 331, 333 EO.) 

Eingangw61"1Mrk. 

An da8 E:ukution8gerioht1 Wien, Abt. 16. 

16 E 1665/28 
1 

Betreibende Partei: Auguß HöldMl, Agent, Wien I, Seilerga~~se Nr. 10, 
vertreten durch: Dr. Fritll Gab, ~htsanwale, Wien I, Tuchlauben Nr. 1, 
Verpflichtete Partei: Karl Kineel, persön'Uoh haftender GeseU.ohafter 

der offenen HandeZBgeseßschaft Fran~~ Kimel ct Sohn, Wien I, 
Lugeck Nr. 2, wegen S 4000 B. N gb. 

2facb, 2 Rubriken, 3 Beilagen. 
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Auf fhund du recltikräftigtm, wUBWeckbMtm Umiles des HamleZB-
. 6 Og 969/28 

gerichlu Wteß vom 16./12. 1928, 14 , Beilage A., betmtrtJge A 

icA mangelB Zal&Mag durch meinen mit OV. vom 10.f6. 1926, Bei-
lage B.f, auag6tftutmtm Vmreter folgtmde B 

Exekutionsbewilligung: 
Auf (,}rund du recltsbäftigtm Urteiles des Hamlelsgerielates Wien 

vom 16./12. 1928, 6 Og ::9128 , wird der betreibenden Partei August 

Hölder, Agent, Wien I, 8eilergtJBse Nr. 10, wrtrettm dun:A Dr. Fritl: 
Gab, Reolatst~m~~aU, Witm I, Tuclalauben Nr.1, wider Karl KiMel, 
persönUcla Aafte'radtm Gesellselaafter der offtmtm HamleZBgeseUsclaaft 
F1'0/AII KiMel .t 8o1m, Witm I, Lugeck Nr. 2, zur Hereinbringung 
der vollstreckbaren Forderung von 8 40001 samt 9% Zimtm 
seit 1.f6. 1928, 8 430,60 Prozeßkosten und der Kosten dieses An
suchens, die Exekution mittels' Pfändung des dem Verpflichteten 
als persönlich haftenden Gesellschafter der offtmtm HandeZB
gueUsclaaft FrafiZ Kifl.rel .t 8o1m, Witm I, Lugeck Nr. 2, zustehenden 
Rechtes auf Ausfolgung des ihm bei Auflösung der Gesellschaft 
zukommenden Anteiles an dem Gesellschaftsvermögen, bzw. dessen, 
was ihm bei der Auseinandersetzung zukommt, bewilligt.• 

An den Verpflichteten wird das Gebot erlassen, sich jeder V er
fügung 'dber das gepfändete Recht zu enthalten.' 

Der offtmtm HamleZBguellsclaaft FrafiZ Kwel .t Sohn t.oird ver
boten,' an den Verpflichteten aus dem gepfändeten Rechte zu leisten. 

Mit Zustellung dieses Verbotes an den Drittschuldner ist zu
gunsten der vollstreckbaren Forderung des betreibenden Gläubigers 
ein Pfandrecht erworben.' 

Weiters beantrage icla, 611r V ertoerltmg1 des gepfändettm Reohlu, 
mich gemäß § 333 EO. su ermäcltigtm, dtJB gepfdndtste Recht dei V I'T· 

pfliclatettm m dessen N amtm gelttmd 611 maclatm und 611 diesem Zt.oecke 
nach Maßgabe der Vorschrifttmdes bürgerUclatm Rechtes (Arl.126 HGB.) 
die Teil""'f' oder die Eit&leit""'f/ des Auseinandersetl:""'f'sverfalar6f&B 611 
begehren, K ütadigtmgen t10rnt16hmtm und die sOf&Bt 6flr A usüb""'f' und 
Nvt.lxwmach""'f' des gepfändettm Rechtes erforderltclatm Brkldnmgtm 
toirkBam für deA V erpfliclatettm abßgebtm. 

Als Exekutionsgericht hat das E11!6kutiof&Bgerielt Witm einzu
achreiten.• 

An Kosten werden verzeichnet •..... 
Berechnungsgrundlage nach § 15 RAT ........ . 

August Hölder durch Dr. Fritl: Gab 

B. 
Bet.oiUigt. St. Kosttm 8 64,90. Die EntBclteid""'f' über 4cm V er

t.oerltmgsantrag toird wrbelaaUtm. 
1./3. 1929. Dr. Kmll 
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ZV.: B. 1. Vertreter des betreibenden Gläubigers; 2. Verpflichtetim mit 
Schriftsatz; 3. Drittschuldner (blau). 

Kal.: 10.J3. 1929. 

Kanzleibericht: 7 Nichts tmhängig. 

11.f3. 1929. 

B. 
Tagsatzung ewr EitW6mehmtmg 8 über den .Ä:n.tmg' auf Ver

wertung des gepfändeten Rechtes auf Ausfolgtmg des Anteiles des Ver
pflichtetim am GeseUschajtBvmnögen der Firma FranJJ Kinzel .t Bolm 

U.f3. 1929, 9 Uhr vormittags, Z.-Nr. 93 

11.f3. 1929. Dr. KroU 

E.-Form. 142: 1. Verpflichteüm; 2. Vertreter des betreibenden Gläu
bigers. 

16 E 1665/28 
Aktenvermerk vom 14.f3. 1929: 2 

Der Verpflichtete betmtragt, den geeteUüm V erwerttmgstmtrag 
abzuweisen, weil die Firma FranJJ K inzel .t Sohn, deren GeseUscha.jter 
er allerdings sei, überschuldet sei und in den nächsten Tagen den 
Konkurs über ihr Vermögen beantragen werde. Dr. KroU 

B. 
16 E 1665/28 

3 
In rler ExekutionBBache August Hölder gegen Karl Kinzel wegen 

S 4000 wird zur Herein bringung der vollstreckbaren Forderung 
im Betrage von S 4000 samt 9% Zinsen seit 1.f5. 1928, S 430,50 
Prozeßkosten, S 54,90 Exekutionskosten, zum Zwecke der Verwertung 

· 16 E 1665/28 
des zufolge Beschlusses dieses Gerichtes t>om 1./3. 1929, 1 

gepfändeten, der verpflichteten Partei Karl Kinzel zustehenden 
Rechtes auf Ausfolgung des ihm bei Auflösung der offenen Handels· 
gesellschalt FranJJ Kinzel & Sohn zukommenden Anteiles an 
dem Gesellschaftsvermögen, bzw. deBBen, was ihm bei der Ausein
andersetzung zukommt, die betreibende Partei August Hölder, Agent, 
Wien I, SeilergaBBe Nr. 10, vertreten durch Dr. ~ritz Gab, Rechts
tmwaU, Wien I, Tuchlauben Nr.1, ermächtigt, dieses Recht der ver
pflichteten Partei in deren Namen geltend zu machen und zu diesem 
Zwecke nach Maßgabe der Vorschriften des bürgerlichen Rechtes 
die Teilung oder die Einleitung des Auseinandersatzungsverfahrens 
zu begehren, Kündigungen vorzunehmen und die sonst zur Aus
übung und Nutzbarmachung des gepfändeten Rechtes erforderlichen 
Erklärungen wirksam für die verpflichtete Partei abzugeben. 10) 

Diese Ermächtigung gewährt der betreibenden Partei auch die 
Befugnis zur Einklagung des gepfändeten Rechtes, sowie einzelner 
aus demselben hervorgehender Ansprüche.11 (§ 308 EO.) 



Exekution auf Ausfolgung einer Vermögensmasse 695 

Gründe: 

Die Einwendu-ng des V erp{Uchteten, ilaP die Firma überschuldet 
sei und um Eröffnung des Konkurses ansuchen werde, ist nichi beachtlich, 
weil die Vermögensverhältnisse der Firma bei B6tDilligung der V er
wmung des gepfändeten, Rechtes nicht in Betracht kommen. 

16.J3. 1929. Dr. Kroll 

ZV.: 1. Betreibender Partei; 2. verp{Uchteter Partei; 3. Drittschuldner. 
Kal.: 10.f3. 1929 löschen. 

Anmerkungen zum Beispiel XL: 

1 Über die Zuständigkeit siehe § 4, letzter Abs. EO. - 1 Siehe 
§54 EO.- 1 Als Exekutionsobjekte kommen auch Vermögensrechte 
in Betracht, welche nicht zu den Forderungen gehören (§ 331, Abs. 1 
EO.), soferne sie veräußerlich oder wenigstens der Ausübung nach 
verwertbar sind. Solche Rechte sind z. B. die im § 334 EO. an
gefilhrten Rechte, welche den wiederholten Bezug von Früchten 
oder einer anderen zugunsten des betreibenden Gläubigers verwert
bare Benützung beweglicher oder unbeweglicher Sachen gewähren, 
Industrieprivilegien, Jagd- und Fischereirechte, Freischurfberecbti
gungen, Gewerbeberecbtigungen, FabriketabliBSements, Handels
betriebe und ähnliche wirtschaftliebe Unternehmungen, Patent
und Lizenzrechte, Rechte aus der Anmeldung von Patenten, gewerb
liche Konzessionen, Bestandrecbte, Erbpacht-, Erbzinsreehte, das 
Baurecht, Eigentums- und Besitzrechte an Liegenschaften. Dagegen 
sind z. B. das Erbrecht, weil an sieb -unübertragba.r, das Markenrecbt, 
weil es an dem Unternehmen klebt, nicht pfändbar, das Urheberrecht 
kann, insolange es dem Urheber oder seinen Erben zusteht, durch 
Exekutions- oder Sicherungsmaßregeln nicht getroffen werden; 
wohl aber sind solehe zulä88:ig in bezug auf vorhandene Vervielfälti
gungen und Nachbildungen eines bereits veröffentlichten Werkes, 
auf zum Verkauf fertiggestellte Werke der bildenden Kunst und auf 
alle kraft des Urheberrechtes erworbenen vermögensrechtlichen 
Ansprüche. - ' Die Pfändung wird bei Vermögensrechten in der 
Regel durch das Gebot an den Verpflichteten, sich jeder Verfügung 
über das Recht zu enthalten, bewirkt (§ 331, Abs. 1 EO.). Ein 
Leistungsverbot ist dann erforderlich, wenn Dritte zu Leistungen 
verpflichtet sind, in diesem Falle ist die Pfändung erst mit Zustellung 
des Verbotes an den Dritten bewirkt. Insoweit es nach der Natur der 
Sache tunlieh ist, kann auch eine pfandweise Beschreibung des in 
Exekution gezogenen Rechtes vorgenommen werden. -; 1 Die Ver
wertung eines gepfändeten Vermögensrechtes richtet sich nach dem 
Inhalte deBSelben; es kann die Ermächtigung des betreibenden 
Gläubigers im Sinne des § 333 EO., Zwangsverwaltung, alleufalls 
Zwangsverpacbtung, angeordnet werden. Der Verkauf eines ver
äußerlichen Rechtes im Wege der öffentlichen Versteigerung darf 
nur dann bewilligt werden, wenn eine andere Verwertung überhaupt 
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nicht möglich, oder mit verhältnismäßig großem Koetenaufwand 
verbunden wäre(§ 332 EO.).- • Siebe§ 63, Z. 5 EO. - 7 Notwendig, 
weil vor Beschlußfassung über die Verwertung außer dem Verpflich
teten alle Gläubiger zu vernehmen Bind, zu deren Gunaten eine 
Pfindung des Vermögensrechtes erfolgt.- • Siebe§ 331, Aba. 2 EO. 
- • Der Inhalt de.s Antrages muß in der Ladung enthalten sein, 
wenn nicht ein Schriftsatz zugestellt wird (§ 56, Aba. 2 EO.). -
to Siebe§ 333 EO.- u Das auf diese Weise berangeroogene Vermögen 
ist nach Beschaffenheit seiner verschiedenen Bestandteile im Wege 
einer der nach der EO. zugelaasenen Exekutionsatten zur Befriedi
gung de.s betreibenden Gliubigers zu verwenden. FOr die Bewilligung 
dieser Exekutionen ist das Gericht zuständig, bei welchem der be
treibende Gliubiger in erster Instanz den Antrag zu stellen hatte, 
ihn zur Geltendmacbung de.s gepfändeten Rechtes zu ermicbtigen 
(§ 333, Abs. 2 EO.). 

XLI. 
Exekution auf einen Gesehlflsanteß einer Gesellschaft mit be· 
sehrlnkter Haftnng durch Pflndnng nnd Verkaul (Venteigernng)* 

16 E 1966/28 
Eifi{/Mif/StHif"mM'k. 1 

.A• dos Ezehtttmsgmc1at Wüm, .Abt. x:v. 
Betreibende Partei: Prt!lllll LGub, KtJUf'mtJfm, Wieft I, Tac1alat&IHm 

Nr. 7, wrtreteft dtwoh: Dr. Kari Gober, Bec1dstJtHDaU, Wieft I, WoU
MZe Nr. 8. 

Verpflichtete Partei: Jo'lu:Mm ffratHr, KtJUf'mtJfm, Wieft I, SlemgGBse 

Nr. 2, wegen 8 621,60 s. Ngb. 

2facb, 1 Rubrik, 2 Beilagen . 
.Auf Gnmd des reohtskrtiftigtm, wUstreokbGreft Weohsel.laAiugs-

10 Cg 1120/28 . . 
.A tJUftragu tNJm 1./12. 1928, 1 , Beilage .A, beclt&mJge tch 

B mangeZI Ztiltltmg dtwoh meiMft wKt OV. t10m 10./11. 1926, Beilage B, 
ausgetrieBtmtm V erlreter fiiMJhfolgtmde 

Exekutionsbewilligung. 
Auf Grund des reohtskrtiftigtm, wllstreckbartm W eohseiiGAZUfi{IS· 

10 Og 1120/28 • . 
auftragu t10m 1./12. 1928, 1 · , wird der betreibenden 

Partei Frt!lllll LGub, KtJUf'mtJfm, Wieft I, Tuelalaubtm Nr. 7, 116rlreltm 
durch Dr. Karl Gober, BecAtstmtDaU, WiM I, WoZZHUe Nr. 8, wider 
die verpflichtete Partei Jo'lu:Mm fhatHr, KtJUf'mtJfm, Wieft I, 8tem
gasse Nr. 2, zur Hereinbringung der volletreckbaren Forderung von 
8 621,60 samt 9% Zimtm seit 29./10. 1928, Kosten 8 86,20 und der 
Kosten diese.s Ansuchens, die Exekution mittele Pfindung und Ver
kauf des Gescbäfteanteiles, welcher der verpflichteten Partei gegen 
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die Drittechuldnerin LMtlwaftwagtm-V ermüAtliRf!BfiNelllc1to.fC mU be· 
•cltniftlder HafCHg, Wttm II, Tabordra/Je Nr. 80, nBteltt, bewilligt. 

Der genannten Gesell8ehaft wird verboten, auf Grund des 
gepfändeten Geachifteanteilee an die verpflichtete Partei zu leisten. 
An letztere wird das Gebot erlassen, sich jeder Vertilgung über den 
gepfändeten Geachifteanteü zu enthalten. 

Mit Zustellung dieeea BeachlU8868 an die Drittechuldnerin ist 
die bewilligte PlAndung als bewirkt anzuaehen und zugunaten der 
vollstreckbaren Forderung der betreibenden Partei an dem oben 
bezeichneten Geschäfteanteil ein Pfandrecht erworben. 

Als ExekutioDBgericht hat das E:uhtioft.Bgtwieltt Wttm einzu
schreiten. 

An Kosten werden verzeichnet ..... . 
Berechnungsgrundlage nach §15 RAT ........ . 

p.,.,.. .Laub dtwcl& Dr. Karl Guber 

B. 
BmUigl. St. KOBttm 8 40,20. Etatlc'AWJuftg über dtm Verkauf•· 

afllrag .mbe1to.Utm. 10.f12. 1928. Dr. KtaOrr 

ZV.: 1., 2, Beidtm Tri,_; 3 • .DriCWCIAtlldtaer. 
Kai.: 20./12. 1928.1 
Kaulribmc1tt:1 V orpfM&drecltt 6 E 8463/28, Jo•ef Kom durch Dr. Georg 

Faut, tiJ6fltm 8 1000, .Akt t.mg6BC!Wo1Btm. 

22./12. 1928. Langer, .Amterat 

B. 
lS E 1966/28 

.. 1 

Tag•ot.tmg• .ur .Eimlernel&mutag über dtm .Antrag auf Verkauf de• 
G61Cl&dfCBmatrile• utad t1J6f1tm allftiUiger Futi6Ytmg eitaH Vbemal&m~
preilu buügUcl& deB gepfäM.tJt.tm G6BC11&dftBmatrilu 

am 2'1./12.1928, tiOt'mtCiagB 10 Ul&r, Z.-Nr. 86 
Im Falle du .Aublribtml du beereibtmdtm Gldubiger• trird die Zurick· 
.riel&""f' du V ert~JeriutagBat&trclgu CltlfltmO"'"",.. 

22./12. 1928. Dr. Kta0rr 

ZV.: E.-Form. 142. 1. Verlr6ter du betreibencftm G'ldubiger• Dr. Karl 
Gober, 16"E 1966/28; 2. l'"erirfter du betreibencftm G'ldubiger• -Dr. Georg 

FaUlt, 6 E 8463/28; 3. VerpfUclttettm; 4 . .DrUWcl&tddtaer. 

16 E 1966f28 
Protokoll:• " 2 

aufgenommen vom E:ukutiotllgmcltte WHtl, .Abt. XV, am 2'1./12. 1928. 
Gegenwärtig: Buirklricltter Dr. Kta0rr aiB Ricltter. 
~ Dr. Leb a1B Bcl&riflfil&rer. 

ExekutionS~ache: F.,.,.. Laub gegtm Jo1to.m& Gratur, 
wegen 8 621,60 •· Ngb. 

Beginn: 10 Ul&r """""Ciag•. 
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Es el'llCheinen: 1. Für den IHMeibmdett G~ PrtMIII LfHib, Dr. Kt.trl 
BoiHJr, OV. b. a.,· 2. dtw VerpjUolaltJie; 3./w die Drilllclauldtaerift Herr 
MO'rÜ BfJftdfw, KtJ11/ftwMm, Wien Ill, Hef.t/gMBe Nr. 2, alB laut 
dea oorg61Diue1&6R tmd wi6dtw ~kgeriellttm H~e• 
tJ11Bg61DiuBMr, sur V mretutag berechtigen Guchä/lljiü&rer dtw Lad
krajWJagtm· VermietungBguellBtit.ajt mit be~ehrtiftkter Haftung. 

Der betreibefade Gläubiger J01e/ Kom (6 E 8463/28) iBt mc'M er
~ehitmtm,· ZurieUutag tJ11Bg61Diutm. 

Der GBBCAä/llführer MO'rÜ Btmdtw legt eitu Auferliguf&g dea 
Nottlriattlfiktel über den Guellllc'AtJftawrWag t10m 1./4. 1926 dea ölftml· 
Ucl&tm No1arl Dr. Ff'MIII KUer, GZ. 6430/26, t10r. Au demleiben 1Dird 
futgulelU, do.P laut Pt&Mt IV dtw GBBCAä/IBGßleil, du V erpfUclateltm 
nur mit Zummmung dtw GueU.c'AtJft übertragbar ilt. Lt.lt&t P~ Il 
dea GueU.Claaf&Bvmragu beträgt der Anteil de• V erpfUclateteft 6%, 
d. •· S 600. Der VerpfUc'Mete uftd der IHMeibtmde Gläubiger BoAlagen 
einm tJbemahmrpreiB oon S 1000 fJ01', der Ge~eltä~führer MO'rÜ 
Btmder erklärl, weder dieltm noch überlaaupt einm tJbemahmepreiB 
tJtH~Bhmtm su wolltm. EiM Eimgung kommt mc'M ~; der Ver
treter de• betreibtmden GläubigerB betmtragt dellaalb die Scltätsung deB 
GucAäf&Brmteilu. 

Dem V mreter de• b~ Gläubiger• wird aufge&ragtm, 
binnm U Tagtm ei'Mn VorBchuP jür die Kolttm der Sc~ im 
Bet,rage von S 60 hiergeric'MUch .n erkgen, widrigtm~ die Zurück
ziehung de• V erkauf•rmtragu angenommtm werden würde. 

Schlup: 11 Uhr tJ01'mittagB. 
Dr. Knorr 

Kai.: 10.f1. 1929 (KolttmfJ01'Bchup). 
Unter Geldbuchpost 1240/1 S 60 erlegt. 

4.f1. 1929. 

B. 

Dr.Leb 

Kern, Geldbf. 

Der VollBtreckung•IJbteihmg sur Vornahme der Sc~• du 
GeBcMf&BanteileB. 
Kai.: 10.f1. 1929 lö•chtm. 4.f1. 1929. Dr. Knorr 

Sohättlung rm Orl tmd Stelle 8./1. 1929, 3 Uhr nachmittagB. Larltm: 
Sao1werltänuligtm Tlaeodor Kwu tmd Parteien: DriHBchuldtaer. 

6.f1. 1929. Dobler, Vollltr.-B. 

16 E 1966/28 
Schätzungsprotokoll: 3 

aufgenommen vom E:ukutionlgerichte Wien, am 8.f1. 1929, rm Orl 
und Stelle, Witm Il, TaborBtraPe Nr. 80. Beginn 3 Uhr 'faaohmittag•. 
Gegenwärtig: Karl Dobler, VoU.treckung•beamter: Theodor Kun~, alB 

gerichtlich beeideter SaohwrBtändiger, Wien I, Neuer Markt Nr. 7. 
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Parteien: 1. Dr. KarZ Gober für den betreibe1&deft Gläubiger; 2. Ver. 
pfliollteter; 3. der Guc1adftsführer Mon. Bendtrr. 

Gegenstand: Selaätzung des Guc1adftstmteilu des V erpfl'cltttJlerJ, an der 
Laackraftwagen-V ermütungsgueU.chaft mit buchnmkter Haftung, 
Wien II, Taborstralle Nr. 80, in der ErukuUor&uache Frat16 Laub 
gegen Jolumn Grat.er, wegen S 621,60 s. Ngb. 

Der Sachverständige wird tm den abgelegten Eid mtmert, hierauf 
wird ihm der lBhalt der Notariatsaktatufertipng des öffent.Uch.tm 
Notara Dr. Klior, GZ. 6430/26, mitgeteilt. 

Nach tmgenommener BuioMipng trird tJVfgenommm folgende 

Buchf'eibu•g utld Befu•d 
des 110ft der getUJflfltetl GeBeZIBchaft betriebenen UBtertlehmtm~ (folgt Be
schreibung der Lokalitäten, Betriebamittel, A•führußg der Ata.rah.Z der 
B~; ferBer FutateUung der EiBMhmetl Ufld AUigabM, Brutto-
.Beingmflfl """· >· 

Sc hät.fuBgagutac hteB. 

A •f GruM des vorstehenden BefUtldes 'IDird der Guc1adftstmleil des 
V erpflicltttJlerJ, mit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 266,90 
bewertet. 

Hiuu wird bemerkt, doll lieh der ABteil des VerpflicltttJlerJ, flUr 
auf Grund des lBtllmtars 110ft S 28700 butimmetllä/lt, da die Erbauung 
der LiegBMchaft der GueU.Chaft, II, Taboritralle Nr. 80 (Garagen, 
Bureau- Ufld GeBc1adftsräume) eifltm Koltetlaufwtmd 110ft ungefähr 
S 400000 erforderte, welcher Betrag durch Aufuhme 110ft .Dtwlehtm, 
die 'ROCh UflberioMigt aUBhaftlltl, buchafft 'IDVrde. 

Der Sachverltändige beanlprucM eim Gebühr 110ft S 60. 
Dauer der Amtahatldlung 110ft 3 Uhr bis 6 Uhr tlachmittaga. 
Dobler, VoUstr.-B. Theodor K UM 

B. 
Die Gebühr des Sachverständigen trird mit S 60 butimmt. 
Da8 Geldbueh wird angewiuen, den tJflter Geldbuchpost 1240/1 

erliegtmdeft Betrag 110ft S 60 tm Theodor KVM, Wien I, Neuer Markt 
Nr. 7, "" über'!Driaen. 9.J1. 1929. Dr. Ktlorr 

ZV.: 1., 2. Beideft Teilefl; 3. Sachverständigen. 

Siehe Geldbuch. 
VoU.ogen 10.f1. 1929. Gold, Geldbf. 

Kat&.rleiberio1at: Vorpftmdrecht, 6 E 8463/28, Jo86f Kom, S 1000. 
10.f1. 1929. Langer, AmtmiC 

B.• 
16 E 1966/28 

4 
IR der Erukutioft88ache des FraM Laub, Kaufma••· Wien I, 

Tuchlauben Nr. 7, vertretlltl durch Dr. KarZ Gober, RecMBtmwaZt, 
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Wien I, WollHile Nr. 8, gegen Johatm (}ratzer, KaufmMm, Wien I, 
8temgMse Nr. 2, 'IIJef!M 8 621,50 s. Ngb., 'IIJirtl der 8cluitMmgi'NI6rl du 
Guchäft8ant6iles du VerpfUclaettm Jo'lllstm GraUer mit 8 266,90 fm
guteiU. Die V Br'IIJmtmg du gepfänilettm, dem V erpfUchteten eutel&etatlen 
GucluiftBtmteilu " der La#Jtkraft'IIJagen-V ermidtmgsgesellschaft mit 
buchrcmkter Haftung durch Verkauf mitlelB öffentlicher V er61#Jigervtag 
'IIJirtl be'IIJiiUgt. 

W 6fm dieser GuchäftB"tsil nicht itmBrhalb 14 Tagtm fitiCh diuer 
Benachriclatigwng der Gue'Uichaft durch riMn txm der GueUBchaft 
.ugelaBstnUm Käufer gegtm B~ eiftu tltm 8chätnflgBtDtJrl er
reicl&etatlen Kaufschillings übemommtm 'IIJirtl, so 'IIJirtl der Verkauf 
taaeh tltm Bmimmungtm der Eukutiomortlmmg rorgtmOmmtm 'IIJertltm, 
ohu tlaP .ru dieser Uberlragtmg du GuchäftBanttJile• die Zuttimmung 
der GueU.cAaft erforderlich ilt. 

12./1. 1929. Dr. KfWf'r 

ZV.:1 B. 1., 2. Btridtm Teilen; 3. Dr. Georg Faud; I. Lo.8tkraft'IIJogtm· 
Vermietung•ge•eU.chaft mit be10hräfi.kter Haftung, Wien Il, Tabor
•traPe Nr. 80. 

Kal.: 1./2. 1929. 

Aktenvermerk vom 1./2. 1929: 
Krin Antrag auf tlbema'll.me eingelangt.• 

Siehe Vou.treckung•abtsilung. 
1./2. 1929. 

Versteigerungsedikt.• 
Tag: 2.J3. 1929. 
Stunde: 3 Ular taaeAmülagl. 
Ort: Eukutionlgmclat Wien, Gmclatlkanelri ZNr. 83. 

15 E 1955/28 
5 

Dr. KfWf'r 

Dr. KfWf'r 

15 E 1955/28 
6 

Gegenstand: Ge•cMftB"tsil " der La#Jtkraft'IIJagtm-V ermidtmg•guen
schaft mit beiChränkter Haftung. 

2./2. 1929. Dobler, VoU.tr.-B. 
Edikt: 1., 2. Britltm Triltm; 3. DrittiCAultlner. 

Kal.: 1.J2. 1929 Zöschtm. 
15 E 1955/28 
- 7 

Protokoll dber die öffentliche Versteigerung• 
von bewegliehen Sachen, 

aufgenommen vom EukutiomgericAte Wien, am 2./3. 1929, 
in Wien I, Riemerga.•e Nr. 7. 

Anwesende Gerichtspersonen: 
Vollstreckungsorgan Karl Dobler, Vou.tr.-Beamter. 
SchAtzmeister -
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Rechtssache: 
Betr. Partei Ff'OIMI Laub } fO.r sie 
vertreten durch Dr. KMI Gober an-
verpfl. Partei Jo1lawn. Graltier wesend 

wegen 8 621,60. 

{ 
NiMnm&d 

NiMnm&d 

wurde willigt. . B hl ß .., ___ h z 16 E 1966/28 Der Verkauf be Dllt esc u , \nliiU •• • 6 
Aufruf der Versteigerung um 3 Uhr nachmittags. 

Das Vollstreckungsorgan gibt bekannt, daß bei der Versteigerung 
nur Anbote beriicksichtigt werden, die wenigstens ein Drittel des 
Ausrufspreises erreichen. 

Das Vollstreckungsorgan fordert um 3 Uhr 30 Min. nachmittags 
zum Bieten auf. Es werden folgende Meistbote abgegeben. 

i.!-:o- I ~ ...... 
§<1! a,o~ Meist· 

Bezeichnung des N""s:a, Q,Q~ bot 
Gegenstandes =~~ ~~:I KAufer 

~~ ..... 

s is s I• s is 

I 1 GucltiJf"tmteil iJM Pa.uZ N«eel, 
LarikrtJftuJGgeft· KaufmtJ'rm, 

V BfmietuftglgNBll-

···~·· 
89 - 89 - Wien Il, 

ltiltafC mie be- Taborlflr.Nr.82 
Bchrtinlder H ajtuRg 

2661901 891-1 891-

Schluß der Versteigerung um 3 Uhr 36 Min. nachmittags. 
Der Versteigerungserlös betrAgt ........................ S 89,-

Hieraus werden berichtigt: 
Der Protokollstempel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S . , .. 
Stempel nach Skala 111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • " . , .. 
Zehr-, Ganggeld . . ............... :. . . . . . . . . . " . , .. 

Zusammen . . . . . . . . . . . S 2,80 
(Zur Deckung der Kosten der Schätzung, 

der Versteigerung und der im beiliegenden Ver
zeichnisse angetahrten Kosten der betreibenden 
Partei wurde zuriickbehalten ein Betrag von . • . S . , .. 

Der nach Abzug dieser Beträge verbleibende 
Betrag von . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • S 86,20 

[I. wurde dem Vertreter der betreibenden Partei zur teilweisen 
Befriedigung des vollstreckbaren Anspruches samt Nebengebilhren 
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laut des vorgelegten Postaufgabescheines ausgefolgt, was dieser 
durch seine Unterschrift bestätigt.] 

II. wurde zum Geldbuche erlegt. 
[Der Schätzmeister beansprucht] 

Ka-rl Dob"Wr, VoUBtr.-B. 

In Empftmg gesteUt: Geldbuchpost 2440/1 8 86,20. 

3.f3. 1929. Kem, Gdbf. 

Kaneleibericht: Wie Bericht 10.f1. 1929. Politisches Pfandrecht .f. 

3.f3. 1929. Langer, Amtnot 

B. 
15 E 1955/28 

8 

Anberaumung der Tagsatzung zur Verteilung des Erlöses. 

(Wie Beispiel Nr. XXI, ONr. 12). 
16 E 1965/28 

9 
Tagsatzung zur Verteilung des Verkaufserlöses. 

(Wie Beispiel Nr. XXI, ONr. 14). 

Verteilungs bescbl uß: 
(Wie Beispiel Nr. XXI, ONr. 17.) 

Anmerkungen zum Beispiel XLI: 

15 E 1955/28 
10 

• Siebe die Anmerkungen zum Beispiel XL. -1 Diese Vormerkung 
im Kalender erfolgt zur Überwachung des Einlangen& der Rück
scheine. - 1 Siehe § 76 des Gesetzes vom 6./3. 1906, RGBl. Nr. 58. 

XL Ia. 

Exekution auf einen GesehAftsanteß einer Gesellschaft mit be· 
sehrinkter Haftung (Einigung auf den tlbernahmspreis und tlber· 

nahme) 
16 E 1955/28 

Antrag, Bewilligung, 1 
Kanzleiherich t und Anordnung der Tagsatzung. 

(Wie Beispiel XLI, ONr. 1.) 

Protokoll 
15 E 1956/28 

2 
aufgenommen vom Eukutiomgerichte Wien, .Abt. XV, am 27./12. 1928. 
Gegenwärtig: Beeirksrichter Dr. KfWIT als Richter. 

Rechtspraktikant Dr. Leb als Schriftführer. 
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ExekutionBSacbe: p,."". Laub gegen Joltann GNtur, "'6fltm 8 6S1,60. 
Beginn: 10 Ul&r tJOf'mittage. 
Es ei'IJCheinen: 1. I!iir dtm bdreibtmdtm Glftbiger I!raw Laub, Dr. Kari 

Gober, OV. b. a.; S. der VerpfUcl&ltlte; 3. für die DriUBol&aldtWJrin 
MorW Btmder, Kavf'tlliJ'Ml, Wien III, Hdlgaeee Nr. 2, ale 1c1at t70r· 

gNie8tmtm tmd t.l1ieder ftrickgutellttm H~ tJVB· 

gNÜJitmtm, ...,. V ertretvng berec~ GtJBCläftefü'Arer der La.tkraft
'111tJflen· VermietungeguellBcl&af' mtc btJBC'Artiftkter Ha#Hg; 4. der 
bdreibtmtle Glftbiger Jpeef Korn. 

Der Geec1&iJftefül&rer. MorW Btmder legt eine Aaefertigtmg du 
Notariatsti/au über dtm Gue1Mcl&afU1Jertrag 110m 1./4. 1926 du öfftmt· 
Ucl&tm Nolarl Dr. Prau KUer, GZ. 6430/26 t10r tmd 1Dirtl fmgmeUt, 
tlafJ derHU GueU.Cl&af'er ritatl: 

1. MorW Btmder, Kavf'tlliJ'Ml, Wien III, Hdlgaeee Nr. 2; 
2. der VerpfUcl&Wte Jol&ann fhatur; 
3. Marie Gaeey, ohne Beruf, Wien ll, TaborBtrafJe Nr. 90. 
Dem V erpfUc'MIIItm, eteM ein ZtiHJWigeteZ der GtJBCläfteanteile n, 

tmd NM beträgleein Ameil 8 600. Da8 8tam.~lal betrtigC 8 10000. 
AUe Erecl&ientmtm einigen Bic1a auf dtm tJbernahftWJWeil t10n 8 300 

tmd gebtm an, tla/J der GtJBCläfteanteil du V erpfUchween nur mtc Zu
dimtmH~g der GueUecl&af' übertragbar id. Gegen · dtm Verkauf .",Srtl 
keine EintDendung erhobtm. 

8chlufJ: 11% Uhr. 

Dr.Knorr 

B. 

Dr.IM 

16 E 1966/28 
3 

Betreibende Partei: p,."". Laub, wrlrettm durcl& Dr. KarZ Gober, 
Verpflichtete Partei: Jol&ann Gralller, 

wegen 8 621,60 •· Ngb. 
Auf Antrag der Htreibtmdtm Parlei 1Dirtl die Vereertung du 

gepf~. der wrpfUchween Partei nml&tmdtm ZtiHJWigeteZ. du 
Geecläfteanteile• an der Ladkr:af""agtm-V ermietungeguellecl&af' mie 
btJBC1&rät&11er Ha#Hg, Wien II, Tabordra/Je Nr. 80, durch Verkauf 

-~-Ober Einigung ..,S."Atm dtm betnribtmdtm Glftbigem, dem V er-
pfUchween tmd der GueU.Cl&af', .",Srtl ale Obernahmepreie der Betrag 
tHm 8 300 fmgeeteUt. BietiOn "'ertltm die Guellecl&af' tmd die betnri
btmdtm Glftbiger_ wr816ntlige. 

Wenn der GtJBC'Aä~ nicM imserl&alb 14 Tagtm tiCICA Btmach· 
ricAUguttg der Guellecl&af' durch einen t10n der Guellecl&af' ngelaeetmtm 
Käufer gegen BemAlung eine~ dtm Obernal&mepreie ermcl&tmdtm Kavf
ecMtUnge iilHJmomm.tm .",Srtl, eo erfolgl der Verkauf tw10A dtm Bemm
mungen der E:uhUoneortlntmg, ohne tla/J n dieler tlbertragung du 
GeecläftR~ die ZvmmtmH~g der Guellecltaf' erfortlerUch id. 

28./12. 19S8. Dr. KfiMf' 
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ZV.: B. 1. Dr. Kcwl Gobtw taatM1&8 Ff'tJ'IY Laub; 2. Dr. Oeorg FtJMBt; 
3. Vwp{Uc,.,.,.; 4. LMtkra/fwagm· V~~gueU.cl&aft mit be· 
•clrtinlcter H aftfMtg. 

Kal.: 24./1. 1929. 

Aa dtJB B:uhttougmc'At, Wim, AW. XV. 

16 B 1966/28 
4 

Betreibende Partei: Ff'tJ'IY Laub, KtJUf~. Wim I, TuolaltJt&beta 
Nr. 7, wrtretm durch: Dr. KarZ Gobtw, RecldBGMHJU, WW. I, 
Wou.r.ile Nr. 8. · 

Verpflichtete Partei: JoltaM& OrtJiur, KtJUf~. Wim I, 81emgaue 
Nr.2, 

wegen 8 621,60 •· Ngb. 
Sfacb. 

Drr gefem,t. Kcwl Merl&, KtJUfmna, Wim V, Zefl~Ggtu•e Nr.1, 
id bereit, dea Ouc114ftBG'Jll,ftl du V wpflic"Atetea um deR Befrtlg t10a 

8 300 .u äbemehmm tmd erlege gZeicl&tleitig 8 300 beim Oe'ldllula du 
E:uktleiougmc'Atu w im. 

Die geferUgte Lonlmlftvm!lm· V ~•gueUBcl&aft mit be· 
BOlarcinkler HaftfMtg "ld/1' KarZ Merl& GIB Käufer .u. 

LMtkraftwo,gm-V~•ge•eU.cl&af' Kcwl Merl& 
mit beBClränkler_ HaftfMtg Mo'IW Betwler 

Unter Geldbuchpost 400/1 8 300 in Empfang gestellt. 

S./1. 1929. Lang, K.J •• JJir. 

B. 
Betreibende Partei: FrtJu Laub, t16rirden dtwola: Dr. Kcwl (lober. 
Verpßit'htete Partei: JoltaM& OrtJtur, 

wegen 8 621,60 •· Ngb. 
Die tJbtwtaalme du dem. V wpfUcltWtm cm der Lonlmlftwogefa· 

V ermitlttmgBgeHU.Cl&aft mit beBClrtinlcter Hafttm,g ~ 0eBC114ftB· 
tmteile8 durcl dea t10a der OueU.cl&aft . .ugeltu•mm Käufer Kcwl Merl&, 
KtJUf~,"Wim V, ZMitagtJB•e Nr.1, tm deR BeCrtlfl t10a 8 300, trird 
bewilUgC. Drr V erluJVf bftl. die Oberulme giU mit dem. Erlage iJ.er 
8 300 GIB recldBtriraom t10'Uiogm. 

6.f1. 1929. Dr. Kaorr 

ZV.:1.Dr.Gober;2.Dr.FGUBC;3. Vwp~;#.~l.Wäer; 
S. Karl Merl&. 

Kai.: 24./1. 1929 ZöBchm. 
16 E 1966/28 

6 

KaukibericlC: Keifte wiCere Pft!JfrilfMag. PoliU.Clau Pft!llldreclC .J. 
6.J1. 1929. Lmtg, K•I.-Dir. 
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15 E 1955/28 
6 

Anberaumung der Tagsatzung zur Verteilung des Erlöses. 
(Wie Beispiel Nr. XXI, ONr. 12.) 

15 E 1955/28 

Tageatzung zur Verteilung des Erlöses. 7 

(Wie Beispiel Nr. XXI, ONr. 14.) 

Verteilungs beschluß. 
(Wie Beispiel Nr. XXI, ONr. 17.) 

Anmerkungen zum Beispiel XLia. 
Siehe die Anmerkungen zum Beispiel XL, XLI. 

XLII. 

15 E 1955/28 
8 

Exekution aul eine Fabrik dureh Pflndung und Zwangsverwaltung 
(H 331, 341 EO.)* 

Eingtmgi'Venruwk. 

An daa Buirkageric'At MödZing, Abt. II. 

2 E 240/28 --r-

Betreibende Partei: Kari Hober, Kauf'llt.GM6, Mödling, Bri.ihlnraPe 
Nr. 10, 'IHirlreten dtwch: Dr. Joaef Moaer, Reo'AtaamDaU, Mödling. 

Verpflichtete Partei: Firma Paul GZaa, 8c1auhfabnk, Mödling, Balan
atrape Nr. 6, wegen 8 5000 •· N gb. 

2fach, 1 Rubrik, 3 Beilagen. 
Auf Grund dea tJOUdreckbaren Uririlea deB Hande'lllgeric'Atea Wien 

10 Og 262/28, 
oom 10.f2. 1928, 3 Beilage A, beamrage ich durcla meinen A 

m" OrigmalooUmaclat oom 15./12. 1925, Beilage B, auagetDiuenen B 
V mrder 'llliJfl.ge'lll ZalaZung nachfolgende 

Exekutionabewilligung: 
Auf Grund deB Urttrilea dea Hande'lllgeric'Atea Wien oom 10.f2. 

10 Og 262/28 . . . 
1928, ----3--, wird der betreibenden Partel Karl Hober, Kauf· 

mann, MödUng, Bri.iltlnraPe Nr. 10, wrtr~ durch Dr. Joaef Moaer, 
RechtaantDaU, Mödling, wider die verpflichtete Partei Firma Paul 
GZaa, 8chuhfabnk, Mödling, BalmatraPe Nr. 6, zur Hereinbringung der 
vollatreckbaren Forderung im Betrage von 8 6000 aamt 9% Zimm 
aeU 15.f8. 1925, 8 342,60 Prozeßkoaten und der Kosten dieses An
suchens, die Exekution mittele Pfändung der von der verpflichteten 
Partei in Mödling, Bahutrape Nr. 6 unter der laut Handll'lllregilter 

HBLLBR, Aktemnuster 111. 
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C auszug Beilage C, registrierten Firma Paul Glas betriebenen Schuh
fabrik,l bewilligt. 

An die verpflichtete Partei wird das Gebot erlassen, sich jeder 
Verfügung über ihre Schuhfabrik zu enthalten. 

Als Exekutionsgericht hat das Bezirksgericht Mödling einzu-
schreiten. 

Weiters beantrage ich als Verwertung die Zwangsverwaltung .1 

An Kosten werden verzeichnet ..... . 
Berechnungsgrundlage nach § 15 RAT ........ . 

Karl Bober durch Dr. Josef ~loser 

B. 
I. Bewilligt. St. Kosten 8 70,40; die Entscheidung über den Ver

wertungBantrag wird vorbehalten.• 
11. Dem Vollstreckungsorgan zur Erhebung, mit wiet'iel Hilfs· 

arbeitern das Gewerbe ausgeübt wird. 4 

2.f3. 1928. Dr. Blau 

ZV.: B. 1. Vertreter des betreibenden Gläubigers; 2. Verpflichteten mit 
Schriftsatz.' 

Kal.: 15.f3. 1928 (Rückscheine). 
Kanzleibericht:•, 1 , 8• Kein Vorpfandrecht. 

2./3. 1928. Langer, Kel.-Dir. 

Bericht: 
Verpflichteter arbeitet mit 25 Hilfsarbeitern. 

10.f3. 1928. 

B. 

2 E 240/28 
2 

Bauer, VoUstr.-Org. 

2 E 240/28 
eu 2 

Tagsatzung' zur Einvernehmung des Verpflichteten über den An
trag auf Bewilligung der Zwangsverwaltung der von ihm in Mödling, 
Bahnstraße Nr. 6 betriebenen Schuhfabrik, 

15.f3. 1928, t'OTmittags 9 Uhr, Z.-Nr. 8. 

12.f3. 1928. Dr. Blau 
E.-Form. 142: Beiden Teilen. 
Kal.: 15.f3. 1929 löschen. 

2 E 240/28 
Protokoll: 3 

aufgenommen vom Bezirksgerichte Mödling, Abt. 11, am 15.f3. 1928. 
Gegenwärtig: Bezirksrichter Dr. Blau als Richter. 
Gegenstand: Exekutionssache Karl Bober gegen Paul Glas, 

wegen 8 5000 s. Ngb. 
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Es sind erschienen: Für die V erpftichtet6 tln Alleinifll&abeT Paul Glas 
pwaOnlich, untl für den betreiber&tlen Gläubigw Dr. Joaef Moaw mit 
OV. vom 15./12. 1925. 

Die V erpflichtet6 beantragt, tlm V enDerlungaantmg dUTch Zwanga
VenDaltung ab.uweiaen, ohne abw iTgmtlwelche Gf'ii.ntle laiefür angeben 
n kOAnm. 

Der betreibende Gläubigw achlägt ala Zwang8VenDaU61' Fm1111 Kmua, 
Wwkmeiatef', Mötlling, BahmtmfJe Nr. 8, vor. Gegen die Pwaon tlea 
VOTge&chlagenm V enDalteTa wif'tl keine Einwendung whoben. 

SchlufJ: 9 Uhr 30 Min. Dr. Blau 

2 E 240/28 
... 3 

An die Handel&- untl Gewwbekammw10 in Wim. 

In tln E:ukutionaaaohe Karl Hobef' gegen Paul Glas, Schuhfabrik, 
Mötlling, BahmtrafJe Nr. 6, wegen 8 5000 a. Ngb., aoU die Zwanga
VenDaUung bewiUigt weTtlm. Ich wauche, baltligat bekanntzugeben, ob 
VerpflichteteT dieae Fabrik noch betreibt untl ob aua tln ZwangaVenDaltung 
in abaehbarw Zeit Erträgniaae .u enDarten aintl, die .ur Befriedigung tln 
betreibenden Partei VenDentlet weTtlm können. W eitef'a wauehe ich 
( einm .ur t!b61'Aahme bef'eiten ZwangavenDalteT namhaft eu machen), 
mitnteilm, ob tln namhaft gemachte ZwangavenDaUef' Fra1111 Kmua, 
WwkmeiateT, Mötlling, BahmtrafJe Nr. 8, ala ZwangavenDalteT 
geeignet iat. 

Kal.: 25.f3. 1928. 

EingangBV61'meTk. 

z. 4650/26 • 

15.f3. 1928. Dr. Blau 

2 E 240/28 
4 

.An tlaa BeeirkageTicht Mötlling, .Abt.ll. 

2 E 240/28 
Zur dortigen .Anfrage vom 15.f3. 1928, 3 , wird mit-

geteilt, dafJ Paul Glas aeim Schuhfabrik m Mödling tweh tleTeeit betreibt, 
dafJ die Fabrik gut beacluiftigt iat untl für ewei Jahre BeateUungen .ur 
.A uafüh1'U11fl hat, daher Erträgniaae dw ZwangaVenDaltung eu whoflen 
aintl, die nr Befriedigung tleB betreibentlm Gläubigwa venDmtlet wwtlm 
könnm. 

Der VOTgeachlagem VenDaUef' Fra1111 Kraua iat ala VenDalteT 
geeigflet, da 61' die wfortlnlichm Faohkenntniaae beaitet. 

Handel&- und Gewwbekammw, Wien, am 18./3. 1928. 

Dr. Braun 
45° 
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n 2 E 249/28 

Bewilligung der Zwangsverwaltung. 
4 

Auf Grund des Urteiles du Handilagerichtes Wien oom 10.f2. 
10 Cg 262/28 . • 

1928, --3--, wird der betreibenden Partel Karl Hober, Kauf-

mann, Mödling, BrühlstralJe Nr. 10, vertreten durch Dr. Josef Moser, 
RechtsanwaU, Mödling, wider die verpflichtete Partei Firma Paul 
Glas, Schuhfabrik, Mödling, BahnstrafJe Nr. 6, zur Hereinbringung 
der vollstreckbaren Forderung von S 6000 sa1M 9% Zinsen seit 
16.f8. 1926, der Kosten von S 342,60, S 70,40 und der weiteren 
Kosten, die Zwangsverwaltung der '110ft. der 1Jerpflichtetm Partei in 
Mödling, BahnstrafJe Nr. 6 betriebenen Schuhfa.brik, bewilligt. 

Als Exekutionsgericht hat dieses Gericht einzuschreiten. 
Zum Verwalter wird Herr FrD~M Kraw, Werkmeister, Mödling, 

BahnstrafJe Nr. 8, ernannt. Das Vollstreckungsorgan hat ihm diese 
Schuhfabrik unverweilt zu übergeben. Der Verwalter hat am 20.f3. 
1928, rormittags 10 Uhr, zur Verpflichtung an Eidesstatt in der gefer
tigten Gerichtsabteilung zu erscheinen. Er hat alljährlich am 1.f12. 
Rechnung zu legen und die erzielten Ertragsübersch'llsse am 1.f8. 
bei Gericht zu erlegen. Die verpflichtete Partei hat sich jeder Ver
fügung über die von der Zwangsverwaltung betroffenen Erträgnisse 
zu enthalten und darf sich an der Geschäftsführung des Verwalters 
gegen dessen Willen nicht beteiligen. 

Das Handelsgericht Wien wird gemäfJ § 342 EO. erBUCht, die Be
willigung der Zwang8Vf!lr1DaUung und den N amm des Zwangs1JerwaUers 
im Register D~MUmerkm11 und bekannt .m machen. 

16.f3. 1928. Dr. Blau 

ZV.:t• B. 1. Vertreter du betreibenden Gläubigers; 2. V erpflichtetm; 
3. Zwangsverwalter; 4. Handelsgericht Wien. 

Einmalige EinschaUung in der ...... Zeitung.- Gmchtstafel. 
Kal.: 26.f3. 1928 löschen. Kal.: 1.f8., 1.f12. 1928. 
Siehe Vollstr.-Abt. 

Akten1Jerm6Tk oom 20.f3. 1928:11 

2 E 240/28 
6 

Der erschienene ZwangwerwalteT FrD~M Kraus wird an Eidesstatt 
verpflichtet und auf den "Leitfaden für Zwang8Vf!lr1DaUer" aufmerksam 
gemacht. · 

Dr. Blau Fram: Kraus 

Einführung des Zwang8Vf!lr1Dalters in die Schuhfabrik Paul Glas, 
Mödling, BahnstrafJe Nr. 6 

am 22.f3. 1928, nachmittags 2 Uhr, an Orl und Stelle. 
Laden: Zwangs1Jerwalter und beide Teile. 

20.f3. 1928. DoU, VoUstr.-B. 
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2 E 240/28 
Protokoll: 6 

aufgenommen vom B6ftrkegerichte MödUflfJ, am 22.f3. 1928 • 
.An Oft tmd Stelle: Sckhfabrik Paul GlaB, MödliflfJ, BahmtrafJe Nr. 6. 
Beginn : 2 Uhr taaehmietage. 

Anwesende Gerichtspersonen: 
Joeef DoU, VollBtrecktmgebeamter. 

Rechtssache: 
Dr. Joeef Moeer, OV. I für sie I 1o.f12. 192o 

Betr. Partei: Karl Bober 

Vertreten durch: Dr. Joeef an-
Moeer wesend 

Verpfl. Partei: Paul GlaB perecmUch 
wegen S oOOO •· N gb. 

Da8 geftJrUgte VoUBtrecktmgeorgan BleUt den ZtData.g81J6rVIalter 
Frtm~~ Kraue dem V erpfUchteten. tmd den bei ihm bed~ PereotWm 
mit dem Beifügeta t10r, dafJ der Betrieb der Schuhfabrik tmd die Ein
ft6htmg dttr ErträgfliBee 1Hm nun ab dem ZtData.g81J6rVIalter eueteheta, 
an den Bie Bich auch in all6ft .A fl{JelegetaArifen., die den Betrieb betretfeta, 
zu tDetadeta haben. 

Der V erpfUchtete tDirtl aufgefordert, bei dttr Obergabe tlee ß»ata.gB
veno~ UtaternehmetaB an den ZtData.g81J6rtDalter mitlutDirketa tmd 
die zur ortlfi,UflfJttmd/Jigeta .Auübun.g tlee Geechäfte• erfortlerUcheta 
Geg6ft8ttiAwle, V orrtite, Sc'II.Ui.BeeZ, Bücher und eon.riigeta Behelfe zu 
übergebeta. 

Hierauf tDerden dem VertDalter übergebeta: 
(folgt Aufzihlung der übergebenen Sachen) 

Zehrgeld S • • • • • • tDUrtlen. t10m V mreter tl68 betreibetadeta Gläubigers 
beBahU. 

G68Chlo8Beta tmd gefertigt: o Y. Uhr taaehmittage. 
DoU, Vou.tr.-B. Dr. Joeef Moeer 

.An daB B•irkBgericAC MödU'Ilf/, .Abt.II. 

PauZ GlaB 

2 E 240/28 
7 

. 2 E 240/28 
Zum tlortigeta Buci&ZUB&e t10m 1ö.f3. 1928, 4 , tDirtl mit-

getei.U, dafJ die betDiUigfe ZtData.g~ im Han.tlelBregieter an.
gtmWJrkt und htadgemacM tDUrtle und der ZtData.gB116f'UHI.lter Beine Unter
echrift Ag. abgegeben hat. 

Han.tlelBgmcM Wieta, .Abt. X, am 24.f3. 1928. 
Dr. Berger 

F1ir die Richtigkeit der Ausfertigung: 
Der KaiWeileiter: .Altler 
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Verwaltungsrechn ung. 

(Wie ONr. 13 in Beispiel VII.) 

2 E 240/28 
------

8 

2 E 240/28 
9 

Tagsatzung zur Erledigung der Verwaltungsrechnung. 

(Wie ONr. 13 in Beispiel VII.) 
2 E 240/28 
----Hr-

Erinnerungen gegen die Verwaltungsrechnung. 

(Wie ONr. 14 in Beispiel VII.) 
2 E 240/28 __ 1_1 __ 

Protokoll über die Tagsatzung zur Erledigung der Ver
waltungsrechnung. 

(Wie ONr. 15 in Beispiel VII.) 

Erledigung der Verwaltungsrechnung. 

(Wie ONr. 16 in Beispiel VII.) 

2 E 240/28 
--H--

2 E 240/28 
13 

Tagsatzung zur Verteilung der Ertragsüberschüsse. 

(Wie ONr. 17 in Beisp~el VII.) 
2 E 240/28 

14 
Protokoll über die Verteilungstagsatzung. 

(Wie ONr. 18 in Beispiel VII.) 

Verteilungs beschluß: 

2 E 240/28 
15 

(Wie ONr. 19 in Beispiel VII und ONr. 13 in Beispiel VIII.) 

Einstellung der Zwangsverwaltung. 

(Wie ONr. 16 in Beispiel VIII.) 

Beendigung der Zwangsverwaltung. 

(Wie ONr. 17 in Beispiel VIII.) 

2 E 240/28 
16 

2 E 240/28 
17 
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Schlußrechnung. 
(Wie ONr. 18 in Beispiel VIII.) 
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2 E 240/28 
18 

Klage zur Geltendmachung eines auf den Rechtsweg 
verwiesenen Widerspruches. 

(Wie Beispiel LXX.)l' 

Anmerkungen zum Beispiel XLII: 
• Siehe die Anmerkungen zum Beispiel VII, VIII und XL. -

1 Falls das Gewerbe konzessioniert ist, ist auch die Konzession zu 
pfänden. - • Siehe§§ 334ff. EO. - a Die Entscheidung über Ver· 
wertungsauträge ist immer vorzubehalten(§ 331, letzter Absatz EO.). 
- ' Siehe § 341 EO. - 1 Im Falle einer Konzessionspfändung ist 
auch die zuständige Gewerbebehörde zu verständigen. - • Not
wendig wegen der Vorschrift des§ 331, Abs. 2 EO.- 7 Wenn auch 
die Konze88ion gepfändet wird, ist eine Anfrage an die Gewerbe· 
behörde über die Daten der Konzession, Inhalt derselben, ob ein 
Pacht- und Stellvertretungsverhältnis besteht und darüber zu 
richten, ob, bzw. von wem die Konzession bereits gepfändet ist. -
8 Erforderlichenfalls ist im Handelsregister zu erheben, ob der Ver· 
pflichtete registrierter Kaufmann ist. - • Siehe § 331, Abs. 2 EO.-
10 Eine solche Anfrage ist nicht unbedingt notwendig, aber empfiehlt 
sich zur Beurteilung der Zuli88igkeit, bzw. des Erfolges der Zwangs· 
verwaltung. - 11 Siebe§ 342 EO. - 11 Allenfalls wären auf Antrag 
des Zwangsverwalters Kreditinstitute, Postspark&88a usw. von der 
Bewilligung der Zwangsverwaltung zu verständigen. - 18 Siehe die 
Anmerkungen bei den Beispielen VII und VIII. - " Siehe die 
Anmerkungen bei Beispiel LXX. 

XLIII. 

Exekution auf ein Bestandreeht; Verwertung, Einstellung nach 
§ 39/8 EO.• 

EingangsvtrrmeTk. 

An das Exekutionsgericht Wien, Abt. X. 

10 E 1845/28 
1 

Betreibende Partei: Josef Truz, Kaufmann, Wien VI, Millergasse 
Nr. 19, vertreten dun:h: DT. Georg Mahr, Rechtsanwalt, Wien VI, 
Stumpergasse Nr. 10. 

Verpflichtete Partei: FraM KliebeT, Kaufmann, Wien I, Wollzeile 
Nr.9, 

wegen 8 1400 B. Ngb. 

2fach, 1 Rubrik, 2 Beilagen. 
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.Auf Grund dea reelttakräjtigtm, roUBtreekbartm Urleilu tl8B Bwlca-
16 0 464/28 

.A gmc'AteB Imaere Stadt t10m 14./1. 1928, 4 , Beilage .A, 

beaf&trage ich 'IIIMlflelB Zahltmg durch meinen mit Origifii.IWoUmacht 
B t10m 13./11. 1926, Beilage B, auag~H~~ieBtmtm Vertr6ter nachst6htmde 

Exekutions bewilligung: 
Auf Grund dea Urteile• deB BBfÄrkagmcht6B Imaer6 Stadt tJOm 

16 o 464/28 . . . 
14./1. 1928, --4---, Wird der betreibenden Partel Joa6f Truz, 

Kaufmann, Wien VI, Millergaaa6 Nr. 19, flertr6ttm durch »r. Georg 
Mahr, RechtBanwaZt, Witm VI, StumpergaBB6 Nr. 10, wider die ver
pflichtete Partei Frar~,~~ KliebBT, Kaufmann, Wien I, WoZZ.Bile Nr. 9, 
zur Hereinbringung der vollstreckbaren Forderung von S 1400 aamt 
7% Zinatm a6it 16./12. 1927, S 79,60 Prozeßkosten und der Kosteo 
dieses Ansuchens, 

I. die Exekntion mittels Pfändung des dem Verpflichteten zu
stehenden Bestandrechtes an der tJOn ihm tJOn dem Hauaeigtmtümer 
Karl Merkl, Wien I, Wolz.Bile Nr. 9, gBmietBttm Wohnung Nr. 6 im 
Hauae Wien I, Wolz.6ile Nr. 9, hBWhend aua 4 Zimmern, 1 Vorrimm61, 
1 Küche, bewilligt. 

An den Verpflichteten wird das Gebot erlassen, sich jeder Ver-
filgung über das gepfändete Recht zu enthalten.1 · 

Mit Zustellung dieses Beschl118868 an die verpflichtete Partei 
ist die bewilligte Pfändung als bewirkt anzusehen und zugunsteo der 
vollstreckbaren Forderung der betreibenden Partei an dem oben 
bezeichneten Recht ein Pfandrecht erworben. 

II. Zur V eru~ertung d6a gBpfändeten ReehtBa bean.tragB ich die 
ZtDangaveru~aZtung und achZage aZa ZtDangiVerulaZter Herm Mont.. 
TroBt, SoUifttator, Wien IX, Kolingaaae Nr. 3, tJOT, t11elch61 Bich laut 
Mitfertigung dieleB Geauohel b616it BTklärt, die ZtDa»giVerulaZtung m~r 
gegtm ErBat. a6in61 Baraualagen .ru führtm. 

Als Exekutionsgericht hat dieBeB Gericht einzuschreiteo. 
An Kosten werden verzeichnet ..... . 
Berechnungsgrundlage nach § 15 RAT ........ . 
Morü TroBt Joaef Truz durol& »r. Georg Mahr 

B. 
B~H~JiUigt. St. Koaten S 48,40. Die En.taoluritlung üb6r den V 61• 

tDertungaantrag tDird t101bel&alten. 
10.J3. 1928. »r. KroU 

ZV.: B. 1. Vertreter tl8B b6tr6ibtmden GläubigerB; 2. VerpfliohtBtBm mit 
BchrijtBau; 3. Karl MBTkl, HauaeigentiimBT. 

KaZ.: 26.J3. 1928 (RiickBo1&6ine). 
Kaneleibmcht: K6ine t116itere Pfändung d61 Beatandr6ChtB• anhängig. 

ll.f3. 1928. LangBT, K•l.-Dir. 
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B. 
10E 1845/28 

.lU ---
1 

Tag•at..ung nr Eim16m6hmutag du Verpflichteten übM den ..4.11-
tmg auf ZtDanglltJ6f'VIalttmg de• gepf~ ButandrulltN 

20.f3. 1928, tJOrmittag• 11 Uhr, ZNr. 92 
11.f3. 1928. Dr. KroU 

ZV.: E.-Form. 142. 1., 2. BBiden Teile11.; 3. KarZ J!Mkl; 4. Jloritl: 
Tro.t. 

Kai.: 25.f3. 1928 löBcl&eft.. 

Protokoll 
10 E 1845/28 

2 
aufgenommen vom Eukutiomg6f'icl&te Wien, .Abt. X, am 20./3. 1928. 
Exekutionaaaehe: Jo•ef Tru~ gBgtm Ff'Mlll KliebM, 

wegen 8 1400 a. Ngb. 
Gegenwärtig: Buirklf'ichtm Dr. Kroll aZ8 Richtm. 
Beginn : 11 Uhr tJOrmittag•. 
Ea Bind erachienen: 1. DBr V ln'trBtiW du bmeibtmdeß GläubigMB Dr. Georg 

Mahr OV. b. a.; 2. der Verpflicl&tettJ mit Dr. Jla~ FriBfJ, OV. 18.f3. 
1927,· 3. der HaUBBigtmtümM Karl J!Mld; 4. der in Vorichlag ge
bmcl&te ZtDanglltJ6f'VIaUer Jlorü Tro.t. 

IAWttwM Mklcirt lieh b~Weit, die ZtDanglltJ6f'VIalttmg nur gegtm 
Er•atl: BeifW!f' BarawZagtm .lU fül&rtm, Zei8tet für den FalZ •ein~W Be
Btellt.mg die .Angelobung mitteZ. HomilBchlagu tmd tmtfemt 1icl& BOdann. 

DM V6f'tr6t6f' du Verpflicl&tetlm gibt üb6f' Befmgtm an: 
Die Wohnung Nr. 6 du Verpflicl&tettm, I, WoUMZe Nr. 9, buteM 

aw 2 Zimmem, 1 Ditmltbotmftmm~W, Vor.rimm~W und Küche, tDird 
"""' Verp{Ucl&tettm, duBtm Prau, dem 18jährigtm Sohn und eiMm 
DieMmcidcl&eft. betDoht. Die Möbel Bind Eigentum der Prau du 
V erpflicl&tettm. Die W ohnrtiume du V erpflicl&tettm Bind für il&n und 
Beine Fa~ehörigtm unentbehrlich. 

E• 'Wird tJbln'la88Uft9 der Wohnung gemö.JJ § 105 EO. an den 
Verpflichtetim und daher die EiMtelltmg der Eukution nach§§ 39/8, 
129, 334 EO. beantragt, übertliu auch duha.Zb, tDeil die ZtDangwM
'IDaltfmg einiWBeitl kein ErtrdgrK8 abtDMftm 'WÜrde, tDeil der Verpflichtete 
nur 8 40,- tJierteZjährigtm Jlietrift.B bual&Ze, ander1eit8 nach Vor
tHiArift du JlieltmgutJtHI eine U~ UtUUWBSg Bei. 

DM V 6f'trtJt6f' du ~ GläubigM• gibt an: 
Die V 6t"'ll6f'tung dtwoh U taten1ermietung i8t möglich, tDeil der 

ZtDangBtJef"ffHJlter die Wol&ntmg möbliertm lamn kann; die .AtltDtmdtmg 
du§ 105 EO. i8t bei der ZtDanglltJ6f'VIalttmg eine• Butandreol&te• nieTat 
.IUlällig. DBr Umfang der Wol&'""'fl 'Wird bemitttm. Rici&Ug i.t, da/J 
die Woh'""'fl t10tl den obg~ Perionen betDoht tDird. 

DBr HaUBbelitl:6f' KarZ JlerkZ gibt iibM Befmgtm an: 
Die W oh'""'fl du V erpflicl&tettm beBteTat aw 2 Gal•tm.rimmem, 

2 Hof.rimmem, Küche und Vor.rimm~W. Dien.tbotm.nmmer beBteTat 
nicht. Laut HaUBordnung und nacl& Inhalt du mit dem Verpflichtetim 
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bestehenden Mietvertrages ist eine Untervermietung vertragsmäßig 
verboten und würde auch jetzt nicht gestattet; die Hausordnung stammt 
aus der Zeit vor Erlassung des Mietengesetzes. 

Betreibende Partei und Verpflichteter verzeichnen an Kosten ..... . 
Schluß: 12 Uhr mittags. Dr. KroU 

10 E 1845/28 
B. eu 2 

Lokalaugenschein an Ort und Stelle, Wien I, Wolleeile Nr. 9, 
am 23.f3. 1928, nachmittags 3 Uhr. 

20.f3. 1928. Dr. Kroll 

Laden: 1., 2. Beide Teile; 3. Karl Merkl. 

Protokoll 
10 E 1845/28. 

3 

aufgenommen vom Exekutionsgerichte Wien, Abt. X, am 23.j3. 1928, 
an Ort und Stelle, Wien I, Wolleeile Nr. 9. 

Gegenwärtig: Beeirksrichter Dr. Kroll als Richter, 
Rechtspraktikant Dr. Leb als Schriftführer. 

Exekution88ache: Josef Trux gegen Franz Klieber, 
wegen S 1400 s. Ngb. 

Beginn: 3 Uhr nachmittags. 
Erschienen sind: 1. Für den betreibenden Gläubiger, Dr. Georg Mahr, 

OV. b. a.; 2. der Verpflichtete persönlich mit Dr. Max Frieß, OV. b. a.; 
3. der Hauseigentümer Karl Merkl. 

Die Wohnung Nr. 6 im Hause Wien I, Wolleeile Nr. 9 wird be
sichtigt; sie besteht aus 2 großen Zimmern, 2 kleinen Kabinetten, Vor
zimmer und K iiche. Ein Kabinett wird als Kanzlei, ein Kabinett als 
Dienstboteneimmer verwendet. 

Dr. KroU. Dr. Leb 

10 E 1845/28 B. eu __ 3 __ _ 

Tagsateung zur Einvernehmung wegen Einstellung der Exe
kution•, 1 von Amts wegen gemäß §§ 39J8, 334/2, 129 EO. 

auf 28.j3. 1928, vormittags 10 Uhr, ZNr. 92 

24.f3. 1928. Dr. Kroll 

ZV.: B. E.-Form. 142. Beiden Teilen. 

Protokoll 
10 E 1845/28 

4 
aufgenommen vom Exekutionsgerichte Wien, Abt. X, am 28.f3. 1928. 
Gegenwärtig: Beeirksrichter Dr. Kroll als Richter, 

Rechtspraktikant Dr. Leb als Schriftführer. 
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Exekution88&che: Joaef Truz gegen F~ KZiebn, 

wegen 8 1400 a. Ngb. 

Beginn: 10 Uhr oormittoga. 
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Erschienen sind: 1. Der Vertreter deB betreibenden GläubigerB Dr. Mahr, 
OV. b. a.; 2. der Vertreter deB Verpflichteten Dr. Frie/1, OV. b. a. 

Eraterer apricht aich gegen die Eif&Btellt.mg at&B, t11eiZ 1 Zimmer 
und 1 Kabiflett entbehrZieh Bind und durch deren V ermiettmg im Laufe 
eiMB Jahrea nicht nur die Koaten, Bondern aogar die ganu Forderung 
getilgt t11erdtm kann. 

Bet~~eia: 8achveratändige. 
Unbutritten ilt, da/1 die Wohnung unter daB Miettmgeaef.ll fälU. 
SohZu/1: 10 Uhr 30 Min. 

Dr. KroU 

B. 

Dr. Leb 

10 E 1846/28 
s 

Betreibende Partei: .Toaef Truz, Kaufmann, Wien VI, MiUergtJBae 
Nr. 19, vertreten durch: Dr. Georg Mahr, Rechtaant~~aZt, Wien VI, 
StumpergtJBBe Nr. 10. 

Verpflichtete Part.ei: F~ Klieber, Kaufmann, Wien I, WoU.eile 
Nr. 9, vertreten durch: Dr. Maz Frie/1, Reclatlant11aU, Wien I, 
StephanapZatls Nr. 6, 

wegen S 1400 a. Ngb. 

I. Dem Verpflichteten t11erdtm die von ihm dereeit Wien I, Woll
zeile Nr. 9, b8t11o1tnten 2 Zimmer, 2 Kabinette, Küche und Vorßmmer, 
für aich aelbat und Beine im gemeimamen Hauhalte mit ihm lebenden 
Familienmitglieder, nämlich aeine Frau und Sohn, ala unentbehrliche 
W ohnungaräume überZtJBaen.' 

II. Die Ezekution t11ird gemä/1 §§ 39/8, 129, 334 EO. eingutelU; 
alle voU"ogMtm Ezekutiomakte t11eratm aufgehoben. 

III. Der betreibende Gläubiger hat dem Verpflichteten die mit 
S 60,60 beatimmten Koaten binnen 14 Tagen bei Ezekution n eraef.lltm.' 

Begründung: 

Durch den Lokalaugemchein iBt futgeateUt, da/1 die Wohnung dea 
Verpflichteten at&B 2 gTO/Ien Zimmern, 2 Kabifletttm, V or.rimmer und 
Küche beateht, 1 Kabinett ala Kaulei und 1 Kabinett ala Dienatboten
eimmer t1ert11tmdet t~~ird. Ä u/ler Streit Bteht, da/1 dieae Wohnung vom 
V erpftichteten, deBBen FrtJM und 18 jährigem Sohn betllohnt tllird. 

Daa Gericht tiertritt die Ämicht, da/1 grundBätelieh die Zt~~anga
'IJ8'Ttl1aUtmg von Beatandrechten &'Ulälaig und da/1 die V orBChri# dea 
§ lOS EO. gemä/1 § 334 EO. auf eine Zt~~angi'IJ8'Ttl1alttmg von Beltand
rechten ainngemä/1 Mt.&'Utl1tmdtm ilt. 

Ea iBt nun t~orliegend &'UfW.ichat n entacheidtm, ob t~orerat die Zt~~anga
tlert~~alttmg n b8tlliUigen und dann erBt darüber BeachZu/1 n ftJBaen 
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ist, welche Wohnräume dem Verp{Uc'ht8teft gemäß § 105 EO. au i.UHw
Zasstm sirnl, oder ob soforl, olme f101'1&6rige Betoilligtmg der ZwtmgB· 
ven.Daltuftg, diese Emscheidwng griroffen werdtm karm. § 105 EO. 
spricht allerdings tlavoft, daß der V erpfiiohtete "eur Zeit der BetoiUigwng 
der ZwtmgBVenDalttmg" in dem au wn~~alttmdtm Hause wolmeft muß 
und daß ihm die für ihn und für seine im gemeimam~m Haushalte mit 
ihm lebtmdtm Familieftmitg'Ueder unentbehrlich6ft W ohnwngnäume 
für die Dauer der Zwtmgswn~~alttmg I6'U überlassen sind. Der Worllaut 
du § 105 EO. ergibt sich jedoch notwtmdig daraus, daß sich diese Be
Btimmwng etmäohst auf die Zwtmg8tJenDaltwng eitter IMgemchaft 
buieht, bei welcher schon der erste Beschluß die BetoiUigung der ZwtmgB· 
ven.Dalttmg tmthäU. Im tJOf'Ziegtmdtm Falle 1D'IWde ;edooh 16'Uftäohst das 
Bestamirecht bloß gepfändet und wird erst ülHw Antrag auf V enDerlUttg 
durch ZwtmgBtJertDaltuftg ein besonderes V erfahrtm dwrchgeführt, daher 
auch ohne fonnelle BetoiUigwng der Zwtmgsven.Dalttmg § 105 EO., gemäß 
§ 334 EO. tmgewtmdet werden kann. 

Die vom V erpfiioht6ten beftüWten Wohnräume ersc~ aber für 
ihn und seine mit ihm im gemeimamett Haushalte lebtmdtm Familien
mitg'Ueder nach § 105 EO. unentbehrlich.· Es muß hiebei als Maßstab 
mindest6M ;efter eugrwule gelegt werdtm, welcher aur Zeit des Besteheft8 
du W ohnungsanf~sgesetees, also bei DurohführUttg einer ZwtmgB· 
wirlschaft, maßgebend war, da die V erhäUmsse auf dem Wohnungsmarkte 
heute mifttlestem nicht schlechter Bind, wie damals. Nach § 10 du 
angeführten Gesetees hätte ;im tJOf'liegtmdtm Falle eine AnfO'I'd6rlmg 
über.tähliger Räume nicht erfolgtm können.; fdie Wo~ hat mehr 
als 3 W ohfträume, wird txm 3 Personen bewohnt und der V erpfliohtet6 
hätte daher nach dem tmgeführteft Gesetee Ampruch auf 4 Wohn
räume. Hieft kommt noch, daß 1 Kabinett als Kattelei urnll Kabinett 
als Dümstboteneimmer t'61'1Deftdet wird. 

Mit Rücksicht auf die Entscheidung im Punkt I ergibt sich, daß 
t101'liegentl ein ven.Derlbares V ermögemob;ekt nicht tJOf'haftden ist. Da 
die Kosttm der E:ukutiom~ allein schon 8 48,40 betragen, 
läßt sich nicht en.Darteft, daP die Forlsetftng oder DurohführUttg der 
E:ukution einM die KostM dieser E:ukution übersteigeftdtm Ertrag 
ergeben wird. Es war daher die E:ukution nach § 39/8 EO., welcher 
allgemein bei aUM E:ukutionsartett anftWMdtm ist, ~UM. Aber 
auch nach § 129 EO., bew. § 334 EO. muP die E:ukution eiftguteUt 
werden, weil es dem ZwtmgBwnDalter unmöglich wäre, irg~ 
Raum du V erpflioht6ten ~ und daher Erträgnisse 
nicht au ereielen Bind, um so melw, als die Wo~, was tmbestritteft 
ist, unter das Mietettgesete fäUt und daher mit Rücksicht auf die Zim
beschränkungen ein Erträgnis moht ft enDart6ft ist. 

Außerdem bildet tlaB buteheftde Verbot der Aftervermietwn.g und 
die Weigerung du Hauseigtmtümers, die Untervermietung au gutatten, 
ein Hinderma der V mDerlung, da der V enDalter nicht mehr Rechte 
hat als dem V erpfiiohteten vertragsmäßig tustehen. 

Dem V erpflioht6ten waren KostM eufterkennM, weil hier ein 
streitähnliches V erhäUms ewischeft dem V erpflioht6ten und dem betrei-
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benden GZäubigBf' Vorliegt, welches dadurch geschaffen wur~, daP der 
Verpflichtete Eint~~tmdungen gegen den Antrag ~s betreibenden Gläu
big61's wrbrachte, welchen aber leteterer widtwsprochen hat. 

28./3. 1928. Dr. Kf'oU 

ZV.: B. 1., 2. Den Vertf'etern be1d6f' Teile. 

Anmerkungen zum Beispiel XLIII: 
• Siehe die Anmerkung zu den Beispielen Nr. XL und XLII. 

- 1 Die Pfändung ist hier durch das an den Verpflichteten erlassene 
Gebot, sich jeder Verfügung über das Recht zu enthalten, bewirkt. 
Ein Leistungsverbot ist nicht zu erlassen, weil auf Grund des 
gepfändeten Rechtes eine bestimmte Person zu Leistungen nicht 
verpflichtet ist (§ 331, Abs. 1 EO.). - 1 Wenn das Exekutions
gericht nach Vernehmung des Verpflichteten und aller Gläubiger, zu 
deren Gunsten Pfändung erfolgte, die beantragte Verwertung durch 
Zwangsverwaltung bewilligt, hat der Beschluß zu lauten: 

10 E 1845/28 

Bewilligung der Zwangsverwaltung. 
Auf Grund des Uf'feiles des Beeirksgerichtes I'MU!J1'e Stadt oom 

14.f1. 1928, 15 0 464/28/4, wird der betreibenden Partei Josef Trux, 
Kaufmann, Wien VI, Millef'gasse Nr. 19, 1/ertf'eten durch Dr. Georg 
Mahr, Rechtsanwalt, Wien VI, Stumpergasse Nf', 10, wider die ver
pflichtete Partei Fran,e Klieber, Kaufmann, Wien I, Wolkei~ Nr. 9, 
zur Hereinbringung der vollstreckbaren Forderung von 8 1400 samt 
7% Zimen seit 15./12. 1927, der Kosten von 8 79,60, der Kosten 
dieses Ansuchens von 8 ...... , die Zwangsverwaltung ~s dem V er-
pfUclateten .eustehtmden Bestandf'echtes an dtw tJOfl ihm wn dem Haus
eigentümer Karl MerkZ, Wien I, WoZkei~ Nr. 9, gemieteten Wohnung 
Nf'. 6, im Hause Wien I, WoZkei~ Nf'. 9, bestehend aus 6 Zimmern, 
2 Kabinetten, 1 Vorrimmer, 1 B~mmer, 1 Küche, bewilligt. 

Zum Verwalter wird Herr Moriz Trost, SoZUritator, Wien IX, 
Kolingasse Nr. 3, ernannt. Das Vollstreckungsorgan hat ihm die 
oben beeeichneten Bestandrechte zu übergeben. 

Der Verwalter hat am . . . . . . zur Verpflichtung an Eidesstatt 
in der gefertigten Gerichtsabteilung zu erscheinen. Er hat alljährlich 
am . . . . Rechnung zu legen und die erzielten Ertragsüberschfi88e 
am .... jeden Jahres bei Gericht zu erlegen. Die verpflichtete Partei 
hat sich jeder Verfügung über die von der Zwangsverwaltung betroffe
nen Erträgnisse zu enthalten und darf sich an der Geschäftsführung 
des Verwalters gegen dessen Willen nicht beteiligen. 

Der weitere Verlauf der Zwangsverwaltung gestaltet sich, den 
Verhältnissen entsprechend, wie in einem der Beispiele Nr. VII, 
VIII, XLII, XLIV, XLVII. 

Nach der Einführung des Verwalters kann dieser, soweit 
Wohnräume nicht dem Verpflichteten überlassen sind, die restlichen 
Wohnräume untervermieten. 
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Weiters ist zu berücksichtigen, daß § 105 EO. sieh nur auf Wohn
räume und nicht auf Geschäftsräume bezieht. 
- 1 Wenn die Einstellung nur aus dem Gesichtspunkte des § 39/8 EO. 
erfolgt, könnte diese Tagsatzung entfallen, sie ist aber dann notwendig, 
wenn die Einstellung auch nach § 129 EO. erfolgen soll. -' Un
anfechtbar nach§§ 132 Z. 2 und 334 EO. - 1 Diese Kostenentscheidung 
ist mit Rücksieht auf§ 74 EO., wonach nur dem betreibenden Gläu
biger ein Kostenanspruch zusteht, zweüelhaft. 

XLIV. 

Exekution auf ein konzessioniertes Gewerbe dureh PlAndung und 
Zwangsverwaltung, verbunden mit Exekution dureh Pfindung, 

Verwahrung, Verkauf beweglicher Sachen • 

3 E 220/28. 
Protokoll 1 

aufgenommen vom Bezirksgerichte Villach, Abt.lll, am 2.f6. 1928. 
Gegenwärtig: Bezirksrichter Dr. Merl. 
Gegenstand: E:ukvtiomsache Marie Tobes gegen Ff'MIJI Hirt, 

wegen 8 1200 s. Ngb. 
Beginn: 9 Uhr tJ01'mittags. 
Es erscheint: Marie Tobes, Kalfeehauskassierin, ViUach, Bahn

straße Nr. 8, und beantragt auf Grund des oollstreekbaren Urteiles 
. 3 0 160/28 

dieses Gerichtes oom 3.f2. 1928, 3 , mangeZs Zahlung die 

Erlas8UflfJ nachstehender 

Exekutionsbewilligung: 

. 3 0160/28 
Auf Grund des Urteiles oom 3.f2. 1928, · 3 , wird der 

betreibenden Partei Marie Tobes, Kalfeehauskassierin, ViUach, 
Bahnstraße Nr. 8, wider die verpflichtete Partei FrantJ Hirt, Kalfee
hausbesiteer, Villach, Hauptplate Nr. 1, zur Hereinbringung der 
vollstreckbaren Forderung von 8 1200 samt 7% Zinsen seit 16.f1. 
1927, 8 10,40 Prozeßkosten und der Kosten dieses Ansuchens, die 
Exekution durch 

I. Pfändung, Verwahrung und Verkauf1 der in der Gewahrsame 
der verpflichteten Partei- in der Wohnung- im Geschäftslokale 
befindliehen bew~liehen Sachen jeder Art und der im § 296 EO. 
angefftbrten Papiere und Einlagebüeber, 

II. Pfändung des von der verpflichteten Partei in ViUach, Haupt
plate Nr. 1, betriebenen Kaffeesiedergewerbes und der zugrundeliegenden 
Koneession, bewilligt. 

An die verpflichtete Partei wird das Gebot erlassen, sieb jeder 
Verfügung über ihr Kaffeesiedergewerbe und der zugrundeliegenden 
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Konzession zu enthalten, insbesondere wird ihr die Zurücklegung der 
letzteren untersagt. 

Die Bezirkshauptmannschaft Villach wird durch das gefertigte 
Gericht verständigt. 

Als Exekutionsgericht hat das Bezirksgericht Villach einzu
schreiten. 

III. Zur Verwertung beantrage ich die Zwangsverwaltung. 
IV. Auf Grund des ArmutBzeugniBBes tJOm 10.f1. 1928 bitte ich 

um Bewilligung des Armenrechtes. 
Die Mobilarexekution wolle über Anmelden vollzogen werden. 
Kosten werden nicht angesprochen. 

Dr. Merl. Marie Tobes 
B. 

BewiUigt. E.-Form. 303. Armenrecht bewiUigt. Die Entscheidung 
über den Antrag auf Zwangsverwaltung wird vorbehalten. 

2./5. 1928. Dr. Merl 

ZV.: B. 1., 2. Beiden Teilen, dem Verpflichteten mit Schriftsatz: 
3. Bezirkshauptmannschaft Villach. 

Kal:: U.f5. 1928 (Einlangen deT Rückscheine). 
Kanzleibericht: Kein Vorpfandrecht. 

2.f5. 1928. Glück, Amtsrat 

B. 
I. Anfrage an die Bezirkshauptmannschaft Villach. 

An die Bezirkshauptmannschaft V illach. 
3 E 220/28 

2 

In der Exekutionssache Marie Tobes, Kafleehauskassierin, Villach, 
Bahnstraße Nr. 8, gegen Franz Hirt, Kafleehausbesitzer, Villach, 
Hauptplatz Nr. 1, wegen S 1200, wird ersucht, baldigst bekanntzugeben: 

1. die Daten der dem Verpflichteten verliehenen KonzeBBion zum 
Betriebe des Kaffeesiedergewerbes mit dem Betriebsorte in Villach, 
Hauptplatz Nr. 1: 

2. ob ein Pacht- oder SteUverlretungsverhältnis besteht und 
3. ob und von toem diese Konzession schon gepfändet wurde. 
11. Anfrage an die Handels- und Gewerbekammer Klagenfurt. 

Nr. 295 Form.-Buch. 2./5. 1928. Dr. Merl 

Kal.: 14.f5. 1928 (Antwort). 

An die Bezirkshauptmannschaft Villach. 

3 E 220/28 
2 

In der ExekutionBBache Marie Tobes, KafleehauskaBBierin, Villach, 
Bahnstraße Nr. 8, gegen Franz Hirt, Kaffeehausbesitzer, Villach, 
Hauptplatz Nr. 1, wegen S 1200 toird ersucht, baldigst bekanntzugeben: 
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1. die Daten dt!r dem V erp{Uc1detm. t167'1ie~ KOMeBBilm .um 
&triebe d68 Kalf668iedt!rgm»rrbu mit dem BetriebaOftiJ in V illach, 
Hauptplat.6 Nr. 1; 

2. ob ein Pacht- odt!r 8te~B11ft'1kiUMB buteht tmd 
3. ob tmd t1em wem diese KOMU~ilm achoft gepfäflilet tDtWde. 

Bmrlcagmcht Villaoh, Abt. III, am 2.f6. 1928. 

Dr. Merl 

Fiir die Richtigkeit der Ausfertigung: 

Der Kanzleileiter: Glüc'lc, Amtamt 

3 E 220/28 
3 

Mit folgtmdrr Mitteilung nrückgueflilet: 

Zu 1: Die KOMU~ilm dea Kalfeerieilrrgm»rrbea tleB Verp{Uchteten 
wurde an dielen mit Bucheid vom 8.f3. 1924, Z. 6640, mit dem Betrieba
OftiJ Villaoh, Hauptplat.6 Nr. 1, mit dt!r BrreohUgufag .ur Vrrab
reichug t10n Kaffee, Tee, Bcholcolade, ErfriBch1ingen tmd .ur Haltuftg 
rrlaubtrr Spiele t167'1iehm. 

Zu 2: Nein. 
Zu 3: Nein. (Haft'u.ng n Antwort 3 wird nicht iibrrnommm.) 
Buirkshauptmaftftlchaft Villach, am 4.f6. 1928. 

Der Bezirkshauptmann: Dr. Jägrr 

3 E 220/28 
4 

3 E 220/28 
2 

An die Handels- tmd Gm»erbekammer in Klagenfurl. 

Behuf• Durchfühf'UflfJ einrr t10n dt!r betreibmtlen Gläubigmn Marie 
Tobu, Kalfeehauskaaairrin, Villach, Bah.,."",.aPe Nr. 8, gegen FraAIS 
Hirl, Kalfeehauabent.rr, Villach, Hauptplat.6 Nr. 1, wegen 8 1200 
beantragten. ZwangBt167'tDaltug tDird um achleumgate Bekanntgabe rr
aucht, ob ea richtig ist, da/l FraAIS Hm daa Kaffeuiedt!rgm»erbe betreibt 
und ob überhaupt für abaehbare Zeit die Er#ielug t1em Erlrägniaaen, 
welche .ur Befrieiligtmg dt!r betr~ Gläubigmn tlrrtDmdet werden 
könntm., durch ZwangBt167'tDaltuflg n gm»ärligen ist. 

Zugleich wolle eine .um Zwaf19Bt167'tDaltrr geeignete tmd hien 
brreite PrraönZichkeit namhaft gemacht wrrtlm. 

Buirkagmcht Villach, Abt. III. am 2.f6. 1928. 

Dr. Merl 

Fiir die Richtigkeit der Ausfertigung: 

Der Kanzleileiter: Glück, Amtamt 
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Eingangavermerk. 

An ilM Bui1rksgericld. Villach, Abt. 111. 
. . . 3 E 220/28 

MU Buvg auf du tlorlsge Anfrage vom 2.J6. 1928, 2 
1Mrd fo'lgendeB mitgeteiU: 

Nach den gepftogMWm Erhebungen betreibt Ff'OIM Hirt ilM Kalfee
BiedergNerbe in ViZZach, Hawptplate Nr. 1. 1JaB Kalfeehaul befindet 
rich auf einem sehr güstigen Plate, 1Mrd sehr gut beBUCld., hat eine 
durchBclmittUche tägliche Einnahme von 8 100. Die Tageeregie beträgt 
ungefälar 8 70. Es Bind daher Erträgnilse, t~~elche .ur Befriedigung der 
betreibenden Gläubigerin t1enDBMet t~~erden kömaen, .u ert~~arlen. 

AlB Zt~~Mtglt1enDalter 1Mrd Herr KarZ Graf, Buchhalter, Villach, 
Ba1&mtraPe Nr.14, namhaft gemacht.. 

HtmdeZB· und GNerbekammer Klagenfurt, am 10.J6. 1928. 
Der Präsident: FürBt 

Tagsatztmg .ur Einvernehmung über den Antrag auf Zt~~angwer
toaltung des KalfeeBiedergNerbes des Verpflichteten, Villach, Haupt· 
plaW Nr.1, 

am 14.f6. 1928, t10f'mittags 10 Uhr, ZNr. 8, 
11.f6. 1928. Dr. MerZ 

ZV.: E.-Form.142. Betr~ Gläubiger; Verpflichteten. 
KaZ.: 14.J6. 1928 l6sclam. 

Protokoll: 
3 E 220/28 

6 
aufgenommen vom Beeirklgerichte Villach, Abt. 111, am 14.f6. 1928. 
Gegenwärtig: Bezirkerichter Dr. MerZ als Richter. 
Gegenstand: E:r.ekutiomsaclae Marie Tobe• gegen Franz Hirt, 

wegen 8 1200 •· Ngb. 
Beginn: 10 Uhr t10f'mittagB. 

Es erscheinen: 1. Der Verpflichtete; 2. die betreibende Gläubigerin. 
Der Verpflichtete erhebt keine Eintliendung gegen die beantragte 

V ert~~Brlung d'IIII'Ch Zt~~tmglt1enDaUung. 
Nach Mitteilung der Zuchrift der HtmdeZB· tH&d GNerbekammer 

Klagenfurt, ONr. 4, erklären der Verpflichtete tH&d die betreibende 
GZäubigerin, gegen die Person des namhaft gemacld.m Zt~~angsvert~~alters 
KarZ Graf keine Eintliendung .u erheben. 

8claluP: 10 Uhr 20 Min. t10f'mittags. 

Bewilligung der Zwangsverwaltung. 

Dr. Merl 

3 E 220/28 
6 

. 3 0 160/28 
Auf Grund des Urteiles vom 3.f2. 1928,--,f --, wird der 

betreibenden Partei Marie Tobes, KalfeehaukaBBierin, Villach, 
HELLER, Aktenmuster Ul. 48 
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BaA'MtraPB N-r. 8, wider die verpflichtete Partei Fran~ Hirl., Kajju
laaubelritur, ViUacl&, HauptpT.at. Nr. 1, zur Hereinbringung der 
vollstreckbaren Forderung von 8 1200 Baml 7% Zwen •"" 16./1. 
1927, 8 10,40 Kosten, die Zwangsverwaltung du tNm m wtpjUc'AitAtm 
Parl.ei m Villacla, HauptpT.at. N-r. 1, ~ Kaff~BWrbu 
samt m dtJmBBlbM ~UtJgmdM Kouurioft bewilligt. Ala Ver
walter wird KMI Gf'aj, Buol&laaUM, ita Villacl&, Bahßrape Nt-. 14, 
ernannt. Das Vollstreckungsorgan hat ihm dGB obeft bueichMIB 
GBVlerbe unverweilt zu ilbergeben. 

Der Verwalter hat am 18.f6. 1928, tJOnlrittagB 9 Uhr in der gefer
tigten Gerichtsabteilung zur Verpflichtung an Eideeatatt zu erscheinen. 
Er hat alljährlich am 10./11. Rechnung zu legen und die erzielten 
Ertragsilbersehilsse am 13./10. jeden Jahres bei Gericht zu erlegen. 

Die verpflichtete Partei hat aioh jeder V erfilgung ilber die von 
der Zwangsverwaltung betroffenen Erträgnisse au entliiiJten und darf 
sich an der Geschiftafilhrung des Verwalters gegen deaaen Willen nioltt 
beteiligen. 14.f5. 1928. Dr. Merl 

ZV.: R 1. BmtribM&den. GZäubigerita; 2. VerpfUclltetM,· 3. Ven~~alter; 
4. BBeirksl&auptmam&llclaaft V illacl&. 

(Gerichtßajel, 1 mal .Amtsblatt). 
Siehe VoU.W.-.Abt. 
Kal.: 31./10. 1928 (Recl&ttUft!l), 10./11.1928 (Erlag). 

.Att dGB Buirk•gericM ViUacl&. 
KarZ Gf'aj trird alB ZtDaft!IBVBnl1aU6r gMBhmigt. 
Beeirkshauptmam&llclaaft ViUacl&, am 16./5. 1928. 

3 E 220/28 
7 

Dr. Jdgt!r 

Einjühru"!! du ZtDangBtJtlrfDalWB ita dGB Kafj~BUlt!rbe 
Villacla, Hauptp'lat. Nr. 1, 

am 20.f6. 1928, nacl&mittag• 2 Ular an Orl. tmd BteUe. 
Laden: Beide Tem und Zwang~. 

17./6. 1928. K'latu, VoUri-r.-B. 

3 E 220/28 
.Akten~k wm 18.f5. 1928: 8 

Dt!r t!rBchieftefltJ Zwang~ KMI Gmf tllif'd an Eidullatt 
wrpfUcW tH&d auf deft "Leitfadett fiW ZtDatag~" auf'IMf'iBam 
gemacht. 

Dr. Mt~rl 

3 E 220/28 
Protokoll 9 

ilber die Einfilhrung des Zwangsverwalters. 
(Wie ONr. 2 in Beispiel Nr. VII, bzw. ONr. 6 in Beispiel 

Nr. XLII.) 
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Verwal tungarechn ung. 

(Wie ONr. 13 in Beispiel Nr. VII.) 

Tagaatsung 
Zur Erledigung der Rechnung. 

(Wie ONr. 13 in Beispiel Nr. VII.) 

3 E SS0/28 
10 

3 E 110/!8 
11 

3 B SI0/!8 
11 

Erinnerungen gegen die Verwaltungarechnung. 

(Wie ONr. 14 in Beispiel VII.) 
3 E 220JS8 

13 
Protokoll 

Ober die Tageatzung aur PrOfung 
reohnung. 

der Verwaltungs-

(Wie ONr. 16 in Beispiel VII.) 

Erledigung der Verwaltungareohnung. 
(Wie ONr. 16 in Beispiel VII.) 

Tageatzung 

3 E 220/28 
14 

3 B 120/!8 
16 

aur Verteilung der ErtragaOberaohOaae. 

(Wie ONr. 17 in Beispiel VII.) 

Protokoll 
Ober die Verteilungatagaahung. 

(Wie ONr. 18 in Beispiel VII.) 

Verteilungabeachluß. 
(Wie ONr. 19 in Beispiel VII.) 

Einstellung der Zwangeverwaltung. 

(Wie ONr. 21 in Beispiel VIII.) 

3 B 220/28 
16 

3 B SI0/!8 
17 

3 B SSOJSB 
18 

3 E SS0/28 
19 

Beendigung der Zwangsverwaltung. 
(Wie ONr. 22 in Beispiel VIII.) 

•• 
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Schlußrechnung. 

(Wie ONr. 23 in Beispiel VIII.) 

3 E 220/28 
20 

Klage zur Geltendmachung eines auf den Rechtsweg 
verwiesenen Widerspruches. 

(Wie Beispiel LXX.) 

Anmerkungen zum Beispiel XLIV: 

• Siehe die Anmerkungen zum Beispiel VII, VIII, XL, XLII 
und LXX. - 1 Bezüglich der Fahrnisexekution wird angenommen, 
daß diese nicht angemeldet wurde; im übrigen wird auf die Bei
spiele XVIff. verwiesen. 

XLV. 

PlAndung und Zwangsverpachtung eines konzessionierten Gewerbes 
durch öffentliche Versteigerung* 

ß E ß266j28 
1 

Betreibender Gläubiger: Motü Fiscl&ttr, Weinl&ät&dler, Wi~m XI, 
DtwfgaaB6 Nr. 2, wrlr6ten dtwcl&: Dt-. G«rrg Klaubn, &clatBt.m111alt, 
Wilm I, 0p6T1tflaaBe Nr. 10. 

Amtsvermerkl 
zur Zwangsverpachtung eines Gewerbes. 

Name des Verpflichteten : FTQ,M Kol&l. 
Gewerbe: Art: Gast- tmd 8cl&t.mkg61116f'be. 
Standort: XIX. Bmrk, Grin.ring6f'·.Allee Nr. 22. 

Die· Verpachtung wurde bewilligt am 8./11. 1928, ONr. '/. 
Pachtbedingungen ONr. 3, B-zatt.al&l ß. Verpachtungsprotokoll: 

ONr. 9. Bla&al&l 10. 
V adiwn: 8 3000. Gepfändet: . Blattzahl: 
Zwangspäehter, Name: Tlwmaa B6TZ, Wohnort: Liuing, Bal&n

straPB Nr. 4. 
Der Zwangspächter wurde eingeführt am 30./12. 1928, ONr. 14, 

Blatt.rol&l 16. 
Jahrespacht beträgt 8 6000. 
Zal&lftglfmMM: 1.f2., 1.fß., 1.f8., 1./11. 
Bezeichnung der Masse: Motü Fiscl&ttr gBglm FTQ,M Kol&Z, E6.18ßß. 
Verteilungen der Erträgnisse fanden statt: am 4.f6. 1929, ONr. 19, 

BZatwal&l 20. 
Pachtrechte gepfändet : am . . . . . . Blattzahl ... 
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Tag der Zu- I ! :a stellung an ~ 
Forderung ~~ 

.. 
! Betreibender Vertreten ---- = den das .B 
! Gläubiger durch Ver- mag. J i 

s lg 
pßlch- Bez.- = "teten Amt fil 

MO'r'i6 Füclwr 
Dr. Georg 14.10. 14.10. 

tl 
1 

SE S266f28 
fKlGuber, 0. V. 3000 - 1928 1928 -

1. s. 1928 
-- - ----

2 
Joaef Mater, 

1500 
11.11. 11.11. ~~ 

SE S060J28 - - 1928 I928 

-- - ------ -

3 
Fra'M Petera, 

1000 ,- 1S.9. 15. 9. 
SE 3430/28 - 1928 1928 - -

I. 
I 

Eingangavermerk. 
5 E 5266/28 

1 

An das E:eekutiomgmcht. Wieft, Abt. V. 

Betreibende Partei: MO'r'i6 Filclwr, Weinhäftdler, Wieft XI, Dorf
gaaae Nr. 2, tlerlreten durch: Dr. Georg KlGuber, Rechtlmn»alt, 
Wieft I, Operngaaae Nr. 10, . 

Verpßichtete Partei: Ff'MUI Kolll, Gaatwirl, Wien XIX, Grinzinger
AUee Nr. 22, 

wegen 8 3000 s. Ngb. 

2facb, 1 Rubrik, 2 Beilagen. 
Auf GrutuJ MI recktlkräftigen, vollltreckbaren Urteile• MI Landes-

. .. . . 2 Og 469/28 . 
gencht.el fur ZR8. '"' W.en vom 10.J9. 1928, 1S , Bellage A, A 

beatltrage ich durch meif&.6ft mit OriginalvoUmacM vom 1.JS. 1926, 
Beilage B, mugewils6fteft Vertreter mangels Zaldtmg nachstehende B 

Exekutionsbewilligung: 

Auf Grund MI rechtlkräftigen, voUatreckbaren Urteiles MI Landes-
. .. . . 2 Og 469{28 . 

gencht.el fur ZR8. '"' W.en vom 10./9. 1928,-- 15---, wud der 

betreibenden Partei MO'r'i6 Filclwr, Weinhäftdler, Wieft XI, Dorf
gaBBe Nr. 2, vertreten durch Dr. Georg Klouber, RechtlanwaU, Wien I, 
Operngaaae Nr. 10, wider die verpßichtete Partei Fmm Kohl, Gaat
t~~irl, Wieft XIX, Grinzinger Allee Nr. 22, zur Hereinbringung der 
vollstreckbaren Forderung von 8 3000 aamt 7% Zimen aeit 1.{4. 1928, 
8 329,40 Prozeßkosten und der Kosten dieses Ansuchens, die Exe
kution mittels Pfändung MI tJOA der tJerpflicht.eten Parlei Fmm Kohl, 
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Wien XIX, Griunger-Allu Nr. 22, ~ GaB&· 'IHUl 8ol&aA1e
g611HJf'bu und der t.Uuem .rugrtmdeZUgenden Kouurion, bewilligt. 

An die verpflichtete Partei wird dae Gebot erlaseen, sich jeder 
Verfügung ilber ihr Gast- und Schankgewerbe und der zugrunde
liegenden Konzession zu enthalten, insbesondere wird ihr die Zu
r'dcklegung der letzteren untersagt. 

Dae .Magiatrt!Uiohe Buirlulamt für den XIX. Buirk m Wietl 
wird durch dM geft>rtigte Gericht verständigt. 

Als Exekutionsgericht hat dae gefertigte Gericht einzuschreiten. 
W eitna beantrage ich die V mDM'ttmg dtWCh Zwangawrpachtung 

im Wege der öfftmlliclum V ermigenmg du oben bueichnetm Gut
und 8ohankgewerbu und der sugn.mdeUegenden KOfUUaion. 

An Kosten werden verzeichnet ..... . 
Berechnungsgrundlage nach § 15 RAT ........ . 

.MoN F$acher durch Dr. Gwrg KIHHr 

B. 
Bewilligt. 8t. Koatm 8 47,70. Di6 Entaol&.eiilung ülnl,· den v".. 

wertungaaRtrag wird tiOt'belaaUm. 
12./10. 1928. Dr. KfWfT' 

ZV.: B. 1. Vertreter du betr~ Gläubigera; 2. Verpflichtetim mit 
8chrijtBate; 3 . .MogiBtratSBohu Buirkaamt fiir den XIX. Buirk 
Wien. 

Kal.: 20./10. 1928 (BückacMme). 
Siehe _Kan.lei: Bericht über Vorpfandrechte und An10h1MP aller Akten 

über bereit~ butehmtU Pfänilungtm. 

Kanzleibericht: Vorpfandreohte: 6 E 6060/28 (Joaef .Maier, 8 1600); 
6 E 3430/28 (Fran. Petera, 8 1000). Akten werden tJOTgelegt. 

12./10. 1928. Langer, K•I.-Dir. 

5 E 6266/28 
.u 1 

An daB .MagiBtratiBohe Buirlulamt für den XIX. Buirk, Wien.1 

In der E:ukutionaaaohe du .Morils F$aoher, Wein1&dndler, Wien XI, 
DorfgaBle Nr. 2, wrtrettm dtWCA Dr. Georg Klauber, Reohtaanwalt, 
Wien I, Opemgaaae Nr. 10, wider Fran. Kohl, Garivnrl, Wift XIX, 
Gritlftnger-Allu Nr. 22, wegen 8 3000 B. Ngb., wird erauoht, baldigBt 
bekmmteugeben: 

1. die Daten der dem V erpflichtettm wrliehentm Konzurion nm 
Betriebe du GaB&· und 8ohankgewerbu mit dem Betriebaorle Wien XIX, 
Griunger-Alke Nr. 22; 

2. ob ein Pacht- oder 8tellwrlretungBwrhäUnia bulüt, und 
3. ob und oon wMn dtue KontSUrion 101lon gepf~ tDUf'de. 

12./10. 1928. Dr. KfWfT' 
Kal.: 20./10. 1928. 
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B. 
Htm' Dr. G«ng .Klauber ale Verl'*" der ~ Parlei 

nlforilerft, bitmen 8 TageA die Pacltbeditagtmgen1 ~. widrigem 
der Ververitmgatmtrag oZ. ftWÜCkgeiiOf/M cmguehM wird. 

1S.f10: 1928. Dr. KfWfT 
ZV.: B. Dr. Klauber. 
Kal.: 26./10. 1928. 

.An da8 Ezekutiougeriol&t Wien, Abt. V • 

6 E 6266/28 
2 

.A•f die dorUge .An/f'Gge tJOM 12./10. 1928, 6 E 6~66128 , wird 

-~: 
1. 1!rtJtu Kolal W nf Gnm.d du BucTaeidu du 'lltl.terf~ 

JlogütrGUtchM Buirm.W tJOM 1./2. 1926, Jl. B. A. XIX 2286/26, 
eine KOMUrion für da8 Gaä- tmd 8cl&ankgflfiHI'rbe Mit den Berecl&ti
fJUftfiM tiCICl § 16 GetDO., tmd .war: 

UC. a) Be'/t.erberpfag wn FreMden; UC. b) V erabreicltmg t10t1 

8peiftn; UC. c) .Autclt.cmk wn Bier, Wein tmd Obdu7ein; Ut. d) Au
tclt.cmk tmd I!lrinwrtclaleiP wn ~ gNtigen Getränken; 
Ut. e) Verabreicltmg wn Kaffee, Tee, 8c'Aoko'loile; Ut. f) Halttmg er
latlbter 8~. 

2. Ein Päclt.er oder 8tellwrtrtJter UC triclt geneltrHgt. 
3. Die Kouurion UC tJOM EzekuUontlgeriolte Wien n 6 E 6060/28 

tmd 6 E 3430/28, 80W 6 E 6266/28, gepfiJt&det. 
Für die Pfandrec~'hftgeß wird keiM HafW.ng iibemom.Meta. 
JlagWCraUBelu BerirbaMt für den XIX. Buirk, Wien, 

""' 11./10. 1928. Dr. Htm' 

B. 
GuelM. 

19./10. 1928. 
Kal.: 20./10. 1928: ~Nolen. 

.An da8 EzekuUontlgerioM Wien, Abt. V. 

6 E 6266/28 
3 

Dr.KfWfT 

6 E 6266/28 
3 

Betreibende Partei: Jlorü Pitcler, WeinMtacßer, Wien XI, Dorf· 
guee Nr. 2, wrtre1en dtwcl: Dr. Georg Klauber, ReolteanwaU, W im I, 
Operngaue Nf'.10, 

VerpOichtete Partei: Frau Kolal, Gadu7irl, Wien XIX, GriMinger-
AU.. Nf'. BS, wegen 8 3000. 
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5 E 5266/28 
Zujolge des Auftrages vom 12./10. 1928, 1 , lege ich die 

A Pachtbedingungen in eweifacher Ausfertigung, Beilage A, ti01" und 
beantrage nunmehr, die Zwangsverpachtung des Gast- und Schank
gewerbes des Verpflichteten und der demselben zugmndelieg6'7Ukn Kon
zeas~ zu bewilligen und die Pachtbedingungen zu genehmigen. 

An Kosten werden verzeichnet ..... . 

Moriz Fischer durch Dr. Georg Klauber 

Beilage A. 
5 E 5266/28 

zu 3 

Pachtbedingungen• 

auf Grund deren in der Exekutionssache des Moriz Fischer, W einhand
lung, Wien XI, Dorfgasse Nr. 2, vertreten durch Dr. Georg Klauber:, 
Rechtsanwalt, Wien I, Operngasse Nr. 10, gegen Franz Kohl, Gastwirt, 
Wien XIX, Grinzinger-AUee Nr. 22, wegen S 3000 s. Ngb., die Ver
pachtung des Gast- und Schankgewerbes des Verpflichteten im Wege der 
öffentlichen Versteigerung vorgenommen wird. 

§ 1: Gegenstand der Verpachtung ist das der verpflichteten Partei 
gehörige Gast- und Schankgewerbe mit dem Standorte Wien XIX, 
Grinzinger-Allee Nr. 22, und die demselben zugrundelieg6'7Uk Kon
zession. 

§ 2: Die Verpachtung erfolgt durch öffentliche, an einem Termin 
vorzunehmende Versteigerung. 

Die Rechtswirksamkeit des Zuschlages an den Meistbietenden ist 
durch die gewerbebehördliche Genehmigung der Verpachtung an den 
Ersteher bedingt. 

Durch die V ersagung der Genehmigung seitens der Gewet bebehörde 
erster Instanz wird die Zuschlagserteilung nichtig und es ist zum Zwecke 
der Verpachtung ein neuerlicher V ersteigerungstermin, für welchen 
die vorliegenden Pachtbedingungen ihre Gültigkeit haben, cmzuberaumen. 

Die gewerbebehördliche Genehmigung wird durch das Exekut~s
gericht von Amts wegen eingehoU, doch steht es dem Ersteher frei, die 
Genehmigung selbst zu erwirken und sich beim Exekutionsgerichte 
darüber auszuweisen. 

§ 3: Der Ausrufspreis und zugleich das geringste Gebot, unter 
dem die Pachtung nicht hintangegeben werden darf, beträgt den durch 
einen Sachverständigen zu erhebenden Schätzungewert, mindestens aber 
den Betrag von S 3000 für ein Jahr mit (ohne) Inventar. 

§ 4: Die Dauer der Verpachtung wird zunächst auf ein Jahr von 
dem auf die Einführung des ErsteherB als Pächter in das gepachtete 
Gewerbe folgenden Zinsquartale an gerechnet, festgesetzt. Wird die 
Pachtung fiir den Ablauf dieser Zeit nicht ordnungsgemäß gekündigt, 
(§ 10), so gilt dieselbe als auf unbestimmte Zeit erneuert. 

§ 5: Jeder Bieter hat vor Beginn der Versteigerung die Hälfte des 
.4 tUrufspreises in barem Gelde, mündelsicheren Wertpapieren oder 
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Einlagebüchern einw italcitadiachen SparkuBa tJlB V Gdium zu wZegen. 
Wenn da8 .Meiltbot den AUif'UfBp'reil übetlteigt, 1uJt der ErBteher da8 
von ihm wlegte Vadium BOftwt fUICh der ZtUChlagBBf'teilug tJUf die 
Hälfte du von ihm gebotenen J ahre•pacMBchillifl{JB zu wgänzen, tftdrigms 
die Pachtug im selben TBf'min f&BUBf'lich tJUBgeboten wird. Dw frühere 
Ersteher wird bei diuw f&BUBf'licl&en V Bf'Bteigef'tmg zu einem Anbote 
nicht zugeltJBsen. Er haftet für einm ettllaigen Aufall an dem tJtm 

ihm gebotenen Betrage eines Jahrupacl&tschillifl{JB mit seinem Vadium. 
Dieser AujtJU wird vom EzikutionBgBf'ichte von Amts wegen festgeBteUt, 
au dem Vadium hereifl{JelwacM und fällt in die V Bf'teilugBmaB8e. 

Da8 Vadium des ErBteherB tJBTfälU zugunsten der V Bf'teilufl{JBmaBBe, 
wenn die getiJwbebeluJrdUche G6M1&migtmg au Grinden, welche in der 
Pwscm des ErsteherB gelegen Bind, tJBTBGgt wird. 

§ 6: Die Einführtmg des ErBteherB als Ptkhter in da8 Gast- und 
SchankgB'Wwbe wird unmittelbar fUICh Einlafl{/en der im § 2 Bf"Wälmten 
gB'WwbebelWrdlicl&en G6Mhmigtmg beim EukutionBgBf'ichte dtwel ein 
VoUBtreckvfl{JBtwgan dieses GBf'icl&tu oorgmommm. 

§ 7: Dw Pacl&tzim ist in tJief'teljährigen, im tJO'f'hinein .mhlbaren, 
bis .rum Dritten jedes ZiMquartalmcmates fäUigen Raten beim Eze
kutionBgBf'ichte zu wZegen. Die V erpflichtufl{J zur Zahlug des Pacht
riMu beginnt mit dem Tage der Einführug des ErsteherB in da8 ge
pachtete GB'Wwbe, spätesteM Gbw mit dem wsten Tage des auf die Zu
schlagaef'teilufl{J folgenden tJi6f'tef& .Mcmatu. Die zuletet Bf"Wähnte drei
mtmatige Fnat kann au rücksicMI'Würdigen Grinden auf Antrag 
dea ErsteherB fUICh EintJBTnehmug der tJBTPflichteten Partei und aUBf' 
betreibenden Parteien t10m Eukutionsg6f'ic1&te verlängert werden. 

Der 1&iefUIC1& auf die Zeit bis zum näcl&Bten ZiMquartal entfallmde 
Teil dea PachtziMea ist am Tage, an welchem die V erpflichtufl{J zur 
Buaklug du PachtziMu beginnt, zu wlegen. 

§ 8: Den .MietziM für da8 Geacl&äftslokal, die Erwerbsteuer samt 
Zucl&lägen, die scmatigen oom Betriebe zu entrichtenden offentliehen 
Abgabm hat der PtkMBf' tJOm Tage slliMr Einführufl{J an allein .ru 
tragen. 

§ 9: Da8 V Gdium dea BrateherB haftet für die rechtzeitige Be
.rahlug dea PachtziMea und die ein V orzugwecM genießenden öffent
lichen Abgaben. 

Iat der PtkMBf' mit der Buaklug dea Pachtzinaea aäumig odw 
aind bei einer V Bf'teilug von Pacl&tzinwaten tJUB diesen oor.rugaberech
tigte offentliehe Abgaben zu berichtigen, BO kann da8 EzekutionBgBf'icht 
auf Antrag oder von Amts wegen die wforderlicl&en Beträge ohne weitere• 
V wfahren dem Vadium dea PtkMBf'a entnehmen. In diesetn FaUe 
1uJt der Ptkhter untJufgefordert sein V Gdium binnen 14 Tagen auf deBBen 
uraprifl{/liche Hohe zu ergän.ren. 

§ 10: Da8 PachttJBThältnis kann t10m PtkMBf' und mit G6Mhmigufl{J 
des Eukuticmsg6f'ic1&tea, oon der vwpflicl&tetet' Partei und aUen Gläu
bigern, .ru deren Gunaten Zwafl{JBtJerpachtufl{J stattfindet, ein Vierteljahr 
tJ07' Ablauf der im § 4 festgeBeizten Zeit, und aodann tJief'teljährig .ru 
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den g61Dohnliclaen Werl6ljähngen Kündigugnermifttm aufgekündigt 
werden. lfi dn Pächter mit dn Buahlut&g du Paclatftmu oder der 
ETf}äMtM&g de11 Vadiums 11äumig (§ 7 und 9), 110 kam& ebtmfallA mit 
Genehmigug du Ea:e'kutionllgerichtu die Paclattmg tiOfl. dn wrpfUch
tetma. Parlei tH&d jedem tÜ1' txwg~ Gldubiger wann immer tJiertel
jähng aufgekündigt werdtm. 

§ 11: Damit eim tÜ1' im§ 10 angeführitm Kiindigugen rechts
gültig Bei, mufJ rie t10r dem Eukutionllgericlate .erfolgen. 

Einwtmdutagen gegen eiM mit Genehmigug du Eukutiomgerichtell 
erfolgte Kiif&digtmg rind t&MUlällllig. Kündigugen du Pächter11, welclu 
aufJer1talb dn im § 10 butimmten Termine eingebracht werden, rind 
f1(m .Amts wegen .ftWÜO~en. 

§ 12: Ist das Vadium dtwei. die im§ 9 gedachten Entnahmen er
BchOpft und trow .A ulforderuf&g inMr1talb 14 Tagen nicht in dn t10Utm 
ursprüngliclaen Hohe MUWiich erlegt worden, 110 laG~ das Eukvtiou
gericht, Weßß nicht liehoft eine Kiif&digtmg gemäfJ § 10 t10rUegt, das 
Pachtverlt.älmill tiOfl. .Amts wegen als erloBchtm .ru erklären. Wurde das 
Pachtverlt.älmill info'lge 8äumni1111u du ErsteherB durch Kündigung 
odtJr .Aujl011ung but~det, 110 dürfen bei einer tteuerliclam Zwang~h
ttvng .Anbote de11 früheren &-steher11 nicht angtmOmmtm werden. 

§ 13: Der Pächter laG~ eiM aUfäUige Betrieb11~Uung Bofort 
dem Eukutionllgmchte a1Uti.Uigen. Das Eukutionllgericht hat m diesem 
Falle, BOtDie auch dann, Weßß u auf Gruttd dn .A 'Mftge ftMII anderen 
Intere1111enteft dtm Nichtbetrieb amtlicll feiltgestellt laG~, doll Paclatver
lt.älmill tiOfl. .Amts wegen als erloBchtm .ru erklärtm und den Verfaß du 
Vadiums ~ dn Verteilut&gBmGBBe au.e'UIIprechtm. .Auf Gnmd 
eißeil t10r Rechtskraft du buüglichtm Buc'lalUIIBt!ll gutellttm .Antrages du 
Päcllter11 kann das Eukutionllgericht ßacll Einvernahme dn Parteien 
den V erfaU du Vadiums gau odtJr tftlwftlle ßtJCMehe'n. 

§ 14: Duroll dtm Tod du Pächter11 erlillclat das Pachtverlt.älmill. 
Die bill .rum Tode du Päcllter11 fäUigen Pac~ gehOren aucll 
m die11em Falle .rur Gtinze in die V erteilut&g~~ma~~11e. 

§ 15: Wird die .rugtmlltfm dn bttr~ Partei mittelll Ver
paclltung geführte Eukution eingf!lltellt tH&d rind keine weiteren, gleicll
fallA mittelll V erpachttmg Eukutioft füllrtmdm Gldubiger t10rhaßdett 
odtJr wird die ~ mehrerer Gläubiger auf dieselbe .Art gefiilrte 
Eukutioß in .AmehUttg 11äftltUcher Gldubiger eingestellt, 110 dawm 
doll Pachtver1t.älmill unter dtm tiOt'liegtmdm B~en .ftDillohtm dn 
verpfUcll:teten Parlei und dem Pächter fort und kann tiOß bftdtm Seiten, 
abge11ehtm tiOfl. anderen Vereittborungen, gemäfJ § 10 gekündigt tDerdtm. 
Das Vadium du Päcllter11 wird in diesem Palle nur mit Zustimmung 
dn tJerpjUchteteß Partei .rurüokguteUt. 

§ 16: Die tiOß dem ZUBChlage der Pachtung .ru emno~ Ge
bühren W dn Pächter .ru tragen. 

Wien, am 20./12. 1928. 
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SB 6266/28 
B. 4 

TagMJiftftg .nw .EttwerltehMMig tiber "_ .Atürag GUf Z"*"f/lfHW· 
paclWtag tmd ftr m~ Ver1&cJtw.Dug tiber die ~ Pachl
betliwgtMlfiM,_ 

am 28./10. 1928, ~~ 10 Ulw, ZNr. 93. 

Fa& die ~ Par1ft Morü FWclttJr .nw TagiGWtMtg ftici&C 
.,..",..,, giU der .AUnlg GUf Z"*"f'~ az. ftrickguogen. 

20./10. 1918. Dr. KftOff' 

B.-Form.l4B: 1. Dr. fhorg Klauber u__. Morü Filc1uw; 2. Ver
p~.mBcltri/fMlfll; 3. PfMtdg'llivlngerJotef Maier, SBS060/B8; 
4. PfMtdg'llivlnger Frottw Petet1, SB 3430/28; Kal. 26./10. 1928 ••• 

Protokoll 
6 B 6266/28 

s 
aufgenommen vom B~gericht Wien, .AbC. V, am 28./10. 1928. 
Apweaende Gerichtspersonen: Dr. KftOff' als Richter. 
Bec~kmaC Dr. Leb als Schliftfllhrer. 

'Reohtuaehe: Morü Filc1uw gegen Frau Ko'W t116f1M 8 3000 •· Ngb. 
Beginn: 10 Ultr f1ormillag1. 
Erschienen sind: 1. Dr. Gf!Ot1/Klauber M--. MorüFürher, OV. b.a.; 

2. der PfMtdgltiulriger Jotef Maier; 3. der PfMtdgltiubiger Frau 
Peter•; 4. der V erpfUoMtlte. 

Der V erpfUoMtlte bet.lfttragt, lffGU der Ztlltltlfftlef"PPJC'lWng tlW 
Zt~~ang~ • bMUigen, da au "_ Brlrtigta4uen der•elbet& 
GUt Fortlenmgen "'"'- 3 J altrtJA bericlmgt "'.,.",_ kötmlen, Uleftft 

die Gltiulriger ftt&eR Btlfrieb•fOAtltl t1tm 8 SO 000 tKWBCltieflen trirtlen. 
Der V erlreter du ~ Gltiubiger• tmd die britleR PJG'Ml

gltiulriger 6pt'60lteft rid gegen tlie6en .Atürag GU6 tmd erklcireft, da/1 .Se 
GUf keitlen Fall benriC wuirert, eitleR VomikP t1tm 8 20000 t.az. Betrieb•
fOAtltl • Vlitlmen; die6er """' VerpfUoldeltm OZ. ~ig erkltif'te 
BetriebafOAtltl t1tm 8 20000 •ri ibrigett• Nln klri•, da mil tJem.elbet& 
ftichl ~ die lttwf_"_ .Augabeft geilMild .,.,.",_ ~-

Der .Anlrag GUf Vert~~erluftg durclt Z111ang~ Ulird auf
n:olater~; tJem.elbet& .UmmM die Gldubiger Jotef Mater utl Frau 
Peter1 n. 

Der V erpfUohlele rieAI 'lriert~Uf lritlfm .Atürag nrick tmd die Br•cAie
.._ b«mWagen die Geneltmigurtg der ~ PGCltUHH:Ungungen. 
Dem belr~en G'ldubiger ·t!Md GUfgmagtm, ri.e Sie~ für 
die Ko.ten der Bcltätnng im Betrage tHm 8 SO "'"'- 8 Tag• n er
lege., Vlitlrigeu der V ert~~erluftg•Gt~Wag az. nrickguogen giU. 

Bcl&W.P: 11 Ulw tKW'millag•. 
Dr. KftOff' Dr. Leb 

In Empfang gestellt Geldbuchpost 8432/1: 8 SO. 
28./10. 1928. Kem, Geldbf. 
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B. 
Siehe VollBtr.-.Abt . .nr Vomahme der Schätzung. 

29./10. 1928. Dr. Knorr 

Scl&ättwng de1 Gut- und Sclwmkgewerbel und K01&HIIrion, Wien XIX, 
Grinringer-.AUH Nr. 22, am 31./10. 1928, MChmitttJgB 3 Uh.t· o Ort 
und SC,JH. 

Laden als Sac'lwerBtäfuliger: Jo1ej lJrilt&wald, Gariwirt, Wien XIX, 
BujattigGIIIe Nr. 4. I 1 08 D b'- V ..... B 28. 10. 9tr. • 0 wr, OHe'tr.- • 

Protokoll 
5 E 5266/28 

6 
aufgenommen vom Ezekutürnsgerichte Wien, .Abt. V, am 3.1./10. 1928, 

an Ort und ,!;Jf.elle, Wien XIX, Grin.ringn-.Allee Nr. 22. 
Betreibende Partei: Moriz Filcher, 
Verpflichtete Partei: Frcms Koh.l, 

wegen S 3000. 
Gegenwärtig: .Anton Dobler, Vou.tr.-Beamter. 

Sac1weratändiger, ltändig beeidet, J o•ef Griinwald, Gariwirt, Wien XIX, 
Bujattigu1e Nr. 4, der VerpjUchtete per1önlich, Jiir Moriz Filcher: 
Dr. Georg Klauber, OV. b. a. 

Gegenstand: Seitätzung de• Pach.twerte• de• vom Verpflichteten in 
Wien XIX, Grinzinger-.Allee Nr. 22, ,betriebenen Gari- und Schok
gewerbel und der demlelben .ngrundeliegenden Konze•non. 

Beginn: 3 Uh.r MChmittagB. 
Au• der vom Verpflichteten vorgelegten Konzu•iomurkunde tl68 

Magutratuchen Bezirk•amtu fiir den XIX. Bezirk, Wien vom 1./2. 
1926, M. B. A. XIX 2285/26, wird feltgelteUt, daP diue Konzurion 
.nr Beherbergung von Fremden, V erabreichung von Speilen, .A UBIClwmk 
von Bier, Wein, Obltwein, .A u•clwmk und KlrinflerBch.lriP von gebrannten 
geiltigen Getränken, V erabreichung von Kaflee, Tee, Schokolade und 
Haltung erlaubter Spiele berechtigt. 

Da• Gutha'UI befindet •ich in dem ebenerdigen Haue Wien XIX, 
Grinzinger-AUee Nr. 22. 

Die GGIIth.auräumlichkeiten be1tellen au•: 
1 Sclatmbimmer, 1 Eztrtuimmer, 1 gropen Küche, 1 Keller, Vor

garten und Ob.tgarten. 
DaB Per1onal belteht aUB 1 Kellner, 1 Köchin, 1 AUBhilflmädchen, 

1 HaUBknech.t. 
An nicht gepfändetem InfJBntar ilt vorhoden: 
20 grope Tuche, 50 Se11el, 1 SchokpuU, 1 Gläser- und Ge•chirr

kalten, 1 Eilkuten, 100 Gläler, 40 Flalchen, 1 vou.tändige Kücllen
einrich.tung, bemhend au: .... , Koch.ge•chirr, .... , Küchengeräte ..... 

DaB übrige InfJBntar ilt laut tl68 h.g. Pfäntlung•protokolle• 3 E 
4340/28 gepfändet und der Verkauf fiir den 20./11. 1928 anberaumt. 

Der Sach1Jer1tändige Herr Jo•ef Grünwald gibt MCh. Erinnerung 
an Beinen abgelegten Eid ab folgende• 
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Gutachten: 
[Der PachtfiJert dss gepfändeten Gast- tmd Sohankg6111erbes beträgt 

I. bei einer Verpachtung auf1 Jahr 
1. ohne lntJentar .................• S 4800 
2. mit dem nicht gepfändeten In-

tlentar • • • • • • • • • • • • . • • • • • . • . • . • • " 5400 
II. bei einer Verpachtung auf 3 Jahre 

1. ohne ln'IJMitar •... : . ...........• S 5000 jährlich 
2. mit dem nicht gepfändeten ln-
tlentar • • • • • • • . . • • • • • • • • • • . . . • . . • • , 5600 " 

Diese Pachtwerte ergeben sich darau, daß es sich im tJ01'Ziegtmden 
Falle nicht um eine einfache, Bondem um eine erweiterte KoneeBBion 
AandsU, welche einen bedeutend höheren Wert darsteZU als eine einfache 
KOMurion. Dtuu kommt noch, daß lieh das GasthaUB auf einem be
sonders giinltigen P'Zatu befindet.] 

Der SachfJtJTBtänilige beansprucht eine Gebühr von S 50. 
Zehr- tmd Ganggeld, .~U~ammen S 4,66, wurden tJOm Vertreter des 

betreibenden Gläubigers sofort berichtigt. 
SchluP der Amtshandlung: 5 Uhr nachmittags. 

Dobner Josef Grünwald 
B. 

Eukutionlsache MO'IV Fischer gegen Frane KohZ, wegen S 3000 
'· Ngb. 

Die SolaäWtmg tHnn 31./10. 1928 hatte folgendes Ergebnis: 
(aus ONr. 6] 

Die Gebühr dss Sac1afJ6f'Btäntligen Josef Grünwald wird mit S 50 
bestimmt; eu deren Berichtigung iBt ihm der unter Gelilbuchpost 8432/1 
erliegende Betrag von S 50 eu überweisen. 

31./10. 1928. Dr. Knorr 

ZV.: B. 1. bis 4. Wie ONr. 4; 5. Josef GrünwaZd. 
Siehe Geldbucla. 

VoZl.rogen Geldbuchpolt 8432/1. 

31.f10. 1928. 

B. 
Betreibende Partei: MO'IV Fischer. 
Verpflichtete Partei: Frane Kohl, 

Kern, Geldbf. 

5 E 6266/28 
7 

Zur Hereinbringung der vollstreckbaren Forderung von S 3000 
samt 7% Zinsen seit 1.f4. 1927, S 329,40 Proze.ßkosten, S 47,70 
Exekutionskosten und der weiteren mit S 85,90 bestimmten Kosten, 
wird die Verpachtung des gepfändeten, von der verpflichteten Partei 
mit dem Standorte Wien XIX, Gri!f-dnger-.AUee Nr. 22, betriebenen 



734: Exekutionsakten 

Gast- und Schankgewerbes und der diesem zugrundeliegenden Kon
zeaaion, durch öffentliche Yenteigerang bewilligt. 

Die vorgelegten Pachtbedingungen werden (mit der Abinderang, 
daß ...... ) genehmigt. 

31./10. 1928. Dr. KtiOn' 

ZV.: Zu.-Sl. (.Atntewrmerk) Nr.1 bil 3. 4. VerpfUcltttJitm. 
Edild: 1 • .A"",.,.fel; 2. WiMNr ZeiHMtg; 8. Gt.advlt~. 

6 E 6266/28 
Verateigerungaedikt. 1 

Am 20./12. 1928, t10rmtuaga 11 U1w, wird in der gefertigten 
Gerichtsabteilung das Gast- und Schankgewerbe mit dem Standorte 
WW. XIX, Griuiftger-.AU. Nr. 22, und die zugrundeliegende Kon
zeuion durch öffentliche Venteigerung verpachtet. Die Verpachtung 
erfolgt zunichat auf ein Jahr. Der A1l8l'ufspreia betrigt fO.r ein Jähr 
mi& IfMHHIIM 8 6400. Das geringate Gebot betrAgt 8 6400. Ala Vadium 
hat jeder Bieter 8 2100 in barem zu erlegen. 

Die Pachtbedingungen können in der gefertigten Gerichtsab
teilung in den AmtaBtunden und am Tage der Yenteigerang bei dem 
Beamten, der die Venteigerung leitet, eingesehen werden. 

3./11. 1928. Dobltw, Volldr.-B. 

B. 
6 E 6266/28 

8 
Betreibende Partei: Joaef Maler, Kauf'IIW1tßR, WW. 11, PrtJWntrtl/le 

Nr. 26, 
Verpflichtete Partei: Frau Kolal, Gt.advltrl, WW. XIX, fJriuiftger-

.AUee Nr. 92• wegen 8 1600 •· Ngb. 

Zur Hereinbringong der vollatreckbaren Forderung der be
treibenden Partei von 8 1600 aatM 1% Zma• aftl 6.J1. 1921, 8 26,16 
Prozeßkoaten und 8 10,20 Exekutionak:oaten und der weiteren Koaten, 
wird die Verpachtung dea gepfindeten, von der verpflichteten Partei 
mit dem Standorte WW. XIX, Griuiftger-.AU. Nr. 22, betriebenen 
Oaal- und 8c'ltiJMget~~erbu und tliJr ~-- KOtVHaiora 
durch öffentliche V erateigerung bewilligt. 

Die betreibende Partei tritt dem zur Geachiftuahl 6 E 6286/18 
eingeleiteten Verpachtungaverfahren bei. 

9.J11. 1928. Dr. KflDfT 

ZV.: B. 1. IHm beW~ G'ldubtger Joaef Mam mi& Edild; 2. dem 
VerpfUc1a~Mtn&; 3. dem t10rtJt1geAeruleß ~ G~ Morü 
FiacMr; 4 • .t~m Beim~ . 
.A~k: .Am 10./12.1928 Belegbldlltw ~ ebeuo 

Beafätiguttg der ~ Ptlrlri über die BericMtpttg der Ein-
aclullttmgagebülarett. Dobltw, Volldr.-B. 
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Protokoll 
5 E 5266/28 

9 
aufgenommen vom EukuUtmagmc,. Wifm, .Abt. V, am 20./12. 1928. 

Anwesende Gerichtepersonen: 
Vollatreeknn.gsbeamter: .Anttm Doblm-. 

Reehtaaache: 
Betr. Partei: Moril Fwler 
V erpß. Partei: Ff'MW Kolal 

} f'llr aie { per•ötaUcA 
anwesend per•ötaUcl 

Gegenstand: 
Zwang~ dM t10D Frau Koll, Wifm XIX, Griuinger

.Allee Nr. 22, ~ Galt- und 8c'lwmkgt!V1erbu und der ~
~KOßUIBitm. 

Nach Aufruf der Sache um 11 Ulr ~· werden auf Ver
langen die Pachtbedingungen verlesen. 

Das Vollatreekungaorgan g~'bt den Sehitznn.gswert (Ausrufs
preis) von 8 5400 und das geringste Gebot von 8 5400 bekannt. 

Hierauf wird um 11 Ys UAr t10rmiUag1 zum Bieten aufgefordert. 
Es werden von folgenden Personen Vadien erlegt und Anbote 

gemacht: 
1!'ro.fw Graul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vadium 8 2700 bar, 
TA.omtu Berl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " " 2700 " 

Meistbot 8 6000. Meistbietender: TAomal BerZ. 

TAomal Berl ergti'NIC da8 Vadium auf 8 3000 gemd/l § 5 der Pacht
bedingungen. 

Die Pachtung wird dem TAomal BerZ, Galttftrl, Lluing, Bahn
Btrafle Nr. 4, gegen nachträgliehe gewerbebehördliche Genehmigung 
zugeschlagen. 

Ff'tJfl/1 Grt:Ju8 bestätigt den Rdekempfang des Vadiums. 
TAomtu Berl unterfertigt die Pachtbedingungen und entrichtet 

an Gebdhren: 
Protokollatempel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 
Stempel zu den Pachtbedingungen . . . . . . . . . . . " ..... . 
Reehtageschiftsgebdhr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " ..... . 

Schluß der Versteigerung: 12 Uhr t10rmittag•. 
Doblm-, Vou.&r.-B. Moril FileleT Ff'tJfl/1 Kolal 

Ff'tJfl/1 Graul Thomal Berl 

8 3000 bar an die V enDah""'ff•ablftltmg beim Ltmdugmclte 
für Wieft, ZR8. laut .Aufgabe~ltftn Nr. S89, abguetadM. 

Doblm-

5 E 6266/SB 
Beschluß.• 10 

In der Zwangaverpachtnngsaaehe Moril Filcler, Weinhäftdler, 
Wieft XI, Dorfga.•e Nr. S, vertreten durch Dr. lhorg Klauber, Rechtl-
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anwaU, Wien I, Opernga11se Nr. 10, wider Franz Kohl, Ga~~twirt, 
Wien XIX, GriMinger-AUee Nr. 22, wegen 8 3000, werden die Be
teiligten verständigt, daß bei der öffentlichen Versteigerung am 
20./12. 1928 die Verpachtung des von dem Verpflichteten FrafU/1 
Kohl, Wien XIX, GriMinger-AUee Nr. 22, betriebenen Gast- und 
Schankgewerbes an Herrn Tlwmaa Berl, Gastwirt, Liuing, Bahn
straPe Nr. 4, als dem Meistbietenden um den Meisthotsbetrag von 
8 6000 jährlich filr ein Jahr zugeschlagen wurde. 

Herr Tlwmaa BerZ wird hiemit aufgefordert, den vierteljährigen 
Pachtschilling im Betrage von 8 1500 im Sinne des P. 7 der Pacht
bedingungen spätestens bei seiner Einführung bei Gericht zu er
legen. 

Der V erwahnmgsabteiZung brim Landesgerichte für Z RB. Wien 
wird aufgetragen, den durch das hg. Vollstreckungsorgan Anton 
Dobler am 20./12. 1928 in obiger Sache erlegten Betrag von 8 3000 
in ein auf die Bezeichnung: Exekutionsmasse Morie Fischer gegen 
Franz Kohl, Vadium (Sicherstellung) des Pächters lautendes Einlage
buch der I. Österreichischen Sparkasse einzulegen, dieses sodann in 
Verwahrung zu nehmen und hierüber zu berichten. 

Unter einem wird das magistratisehe Bezirksamt filr den 
XIX. Beeirk in Wien ersucht, bekanntzugeben, ob die gewerbe
behördliche Genehmigung des Tlwmaa BerZ als Zwangspächter der 
Gast- und Schankgewerbekonzession erfolgt. 

20./12. 1928. Dr. K'Mf"r 

Besohl. 1. Verpft.; 2. mag. Bu.-Amt f. d. XIX. Bu.; 3. Verwahnmgs
abteiZung; 4., 5., 6. betr. Gläubiger; 7. Ersteher Tlwmaa BerZ; 
8. ZentraZtazamt Wien mit Abschrift der Paehtbedingungen und des 
V ersteigerungsprotokoUes. 

Kal.: 31./12. Bericht der Verwahnmgsabteiltmg. 
Kal.: 31./12. GetDerbebe'hördUche Genehmigung. 

An das Exekutionsgericht Wien, Abt. V. 

M. A. B. 3460/28. 

5 E 5266/28 
11 

. . 5E5266f28 
Md Buug auf den dorhgen BesohluP rom 20./12. 1928, --w--

wird mitgeteiU, daP der Zwangspächter des Gast- und BolumkgNerbes 
und der demselben eugrwndeUegenden KoneeBBion, XIX, GriMinger
AUee Nr. 22, Tlwmo.s BerZ, Ga~~twirt, Liesing, Bahnstrape Nr. 4, 
getDerbebeiWrdUoh genehmigt wird. 

MagistratisoheB Bezirksamt für den XIX. Bezirk, am 21./12.1928. 

L.-8. Dr. Baier, Mag.-Rat 
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Eift(langBtHJf'1tNf'k • 

.An dtJB E:uhlionsgericld Wift, .Abt. V. 

5 E 5266/28 
12 

Der tJOm VollBtr«iktmgBorgr.m wlsgle Betrog tHm 8 3000 tmd der 
tHm dem Errielwr Tllomcu Bnl am 28.flt. 1928 nlsgle Betf'tl{l txm 
s 2000, ..,.,am".. 8 5000, tAI1Wd6 m der Rubrik Fucm gegm Kohl, 
EG. 1855, in Empfang gmommft, in em Eit&lagebuch der I. Oltef'. 
rriclluclltm 8pat'ka816 Nr. 105 369 8 3000 tmd m ein IOWMI Nr. 105 370 
8 2000 eift(lelegt tmd diue in die obige Rubrik in Empfang tmd V",.. 
wahf'tmg gtmOmmft. 

V 61'1Aia1lf'tmgBableihmg beim .Ltmdugericld für Z RS. W im, 
am 29./12. 1928. BtßHf' 

Kal.: 31./12. 1928, löBchtm. 
5 E 5266/28 

B.• 13 
In der Zwangaverpachtungssache Mtn:W Fuc'htß, W emlatitullef', 

WW. XI, Dof'fga8BC Nr. 2, tl6rlrettm dlweh Dr. G61Wf1 Klaubn, '&cldB· 
a.waU, Witm I, {)pemga816 Nr. 10, wider Ff'Mtll Kohl, GaBtwirt., 
Wift XIX, Griftfttagcr-.AUee Nr. 22, wegen 8 3000 werden die be
treibenden Gläubiger veratindigt, daß Herr TAomall BnZ, GaBt1Aiirt., 
Liumg, BahMtrafle Nr. 4, laut ZU8Chrift dea mag. Bezirksamtes 
fii.r dtm XIX. Bemk vom 27./12. 1928, M. B • .A. 3460/28, gewerbe
behördlich ala Pichter der dem Frtm6 Kohl gehörigen KonzeBBion 
zum Gast- und Schankgewerbe mit dem Betriebsorte in Wien XIX, 
GriMifagn-.AUH Nr. 22, genehmigt wurde. 

Die VoUstreckungsabteilung erhält den Auftrag, den Zwangs· 
pichter uogesiumt in das Gast- und Schankgewerbe dea Ver
pflichteten in Wien XIX, Griuift(lw-.AUee Nr. 22 ein.zufiihren. 

Gem.-P. 7 und P. 10 der Pachtbedingungen wird der Zwangs· 
pichter Herr TAomall Bnl bei sonstigem Eintritt der in den Be· 
dingungen für die Säumnis angedrohten Rechtsfolgen angewiesen, 

( 1. Spätestens am Tage seiner Einf1lhruog das von ihm erlegte 
Vadium von 8 ..... auf den Betrag der in den Pachtbedingungen 
vorgesehenen Sicherheit (auf einen der Hälfte dea Jahrespachtschil· 
lings gleichkommenden Betrag) das ist alao auf 8 ..... zu erginzen ;) 

(2. Spätestens am Tage seiner Einfilhruog zur Sicherstellung 
der ihm obliegenden Verbindlichkeiten einen der Hälfte des von ihm 
zu bezahlenden Jahrespachtschillings gleichkommenden Betrag, das 
ist S .. .. . zu erlegen;) 

3. Spätestens am 1.f6. 1929 die Pachtschillingsrate für die Zeit 
vom 1.J5. 1929 bis zum 31.f7. 1929 zu erlegen. 

28./12. 1928. Dr. K.orr 

ZV.: .AUen. im Ifllerellmtftwr•riclmiiBC (.AmtlvemleTk) angefülwten 
G'läubigem, Vwpfticldettm, PächUf', SteueradminiBtr., Magütr. Bu.
.Amt f. d. XIX. Bmrk. 

Siehe VoUitrecktmgBableihmg. Kai.: 1.f6. 1929. 
HBLLBR, Aktemnuster 111. 47 
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B. 
Einfii.lwtmg des Erstelwrs: 30.Jl2. 19e8, nachmUtags 3 Uhr an 

Orl und StelZB: XIX, Griunger-AlZBe Nr. ee. 
29.f12. 19e8. DobZer, Volldr.-B. 

Ladtm: Erstelwr, Verpflichteten und die betrri~Hmden Gläubiger. 

Protokoll 
6 E 6e66Je8 

14 
aufgenommen vom Eukut.ton&gerichte Wien, Abt. V, am 30./12. 1928 

an Orl und 8tell6: Wien XIX, Grinftnger-.AlZBe Nr. e2 
Beginn: 3 Uhr nachmittags. 

Anwesende Gerichtepersonen: 
Vollstreckungsbeamter: .Anton DobZer. 

Rechtssache: 
Betr. Partei: Morie Fischer \ fftr sie { selbst 
Verpß. Partei:. Frau Kohl J anwesend selbst 

wegen 8 3000 •· N gb. 
Das gefertigte Vollstreckungsorgan stellt den Pächter ThomaB 

Berl dem Verpflichteten und den bei ihm bediensteten Personen 
mit dem Beifilgen vor, daß der Betrieb des GaBt· uftd Schankgewerbes 
und die Einziehung der Erträgd'isse von nun ab dem Pächter zu. 
stehen, an den sie sich auch in allen Angelegenheiten, die den Gewerbe
betrieb betreffen, zu wenden haben. 

Der Verpflichtete wird aufgefordert, bei der Ubergabe des ver
pachteten Unternehmens an den Pjichter mitzuwirken und die zur 
ordnungsmäßigen Ausübung des Geschäftes erforderlichen Gegen
stände, Vorräte, Schlüssel, Bücher und sonstigen Behelfe zu über. 
geben. 

Hierauf werden dem Pächter übergeben und von ihm über
nommen: (folge .Aufeähltmg des ItWenttws.) 

Warenvorrite und sonstige Behelfe wird sich der Pächter selbst 
besorgen. 

Zehr· und Ganggeld von S ...• wurde vom betreibenden Gläubiger 
bezahlt. 

Schluß der Amtshandlung: 4% Uhr nachmittags. 
DobZer, VolZBtr.-B. ThomaB Berl MorieFiBclwr F.,."."". Kohl 

6 E 6266/28 
16 

I. An das1 magistratische Bezirksamt fftr den XIX. Bezirk, Wien. 
2. An die Steueradministration fftr den XIX. Bezirk, Wien. 

Es ergeht die Verständigung, daß auf Grund des hg. Beschlusses 
6 E 6e66f28 

vom 28./12. 1928, 13 , Herr TAomal Berl, GasttDirt, wohn-
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halt in Liuing, BahmtraPe Nr. 4, als Zwangspichter in das dem 
Herrn Franz Kohl, Gastwirt, Wien XIX, Grin.ringer-AZZee Nr. 22, 
gehörige Gast- und Schankgewerbe eingeführt wurde. 

Gemäß Punkt 8 der Pachtbedingungen hat der Zwangspichter 
vom Tage der Einführung an die von dem verpachteten Gewerbe 
zu entrichtende allgemeine Erwerbsteuer samt ZuschlAgen a.llein 
zu tragen. 

Die Steueradministration wird daher ersucht, auf diesen Umstand 
bei der kilnftigen Steuerbemessung Rücksicht zu nehmen, a.llen
fa.lls die auf die Zeit nach dem Einführungstage des Zwangspichters 
entfa.llende Erwerbsteuer, soweit sie noch dem Verpllichteten Franz 
Kohl vorgeschrieben worden wire, auf den Zwangspichter umzu-
schreiben. 30./12. 1928. Dr. K'TW1T 

5 E 5266/28 
KaMZeivermerk. 16 

Pichter Thomal Berl hat den für die Zeit vom 1.f5. 1929 bis 
31./7. 1929 fälligen Pachtschilling nicht erlegt. 

Wien, am 4./5. 1929. Langer, Kei.-Dir. 

5E 5266/28 

""" 16 
Aufforderung. 

An Herm Thomal BerZ, Gastwirt, Liering. 
Sie werden hiemit angewiesen, den bereits fälligen Pachtschilling 

für die Zeit vom 1.J5. 1929 bis 31.f7. 1929 im Betrage von 8 1500 
binnen 8 Tagen bei der V enJJahrungsabteiZung des Landesgerichtes 
für ZRS. Wien, und zwar zur Rubrik: Marie Fischer gegen Frans: 
Kohl, EG. 1855, zu erlegen oder mittels Erlagscheines unter An· 
führung der Rubrik: Marie Fischer gegen Frans: Kohl, EG. 1855, 
im Wege der Postsparkasse an die oben beeeichnete V8ft1Jahrungs
abteihmg einzuzahlen, widrigans dieser Betrag aus der Sicher
stellung entnommen und Ihnen gemäß Punkt 9, 10, 12 der Pacht
bedingungen gekündigt werden würde. 

Wien, am 5.J5. 1929. Dr. K'TW1T 

B. dem Z.Oangspdchter. 
KaZ.: 15.J5. 1929. 

5 E 5266/28 
Eingangsvermerk. 17 

An da8 Eukutiomgericht Wien, Abt. V. 
Der wn Thomal BerZ erlegte Betrag wn 8 1500 wurde dem in 

der Rubrik: Marie Fischer gegen Frans: Kohl, EG. 1855 erliegenden 
Einlagebuch der I. Österreichischen SparkaBBa Nr. 105370 eugelegt. 

47• 
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Dieau Einlagebucla t11eiß t.letwU eiftea Saldo _". 1S.J6. 1929 t10ta 

8 3600 GUt. 

VmAHJAnmgaabteiltmg du Ltmdugmclatu Jiir ZRB. WW., 
am 14.J6. 1929. 

KaZ. 16./S. 1929 W.Claeß. 

Anberaumung der Tagsatzung 
zur Verteilung der PaohtJiinsraten. 

auJ den 4./6. 1929, 110r'mittaga 9 Uhr, ZNr. 96. 

Bt.HHr 

6 E 6266/28 
18 

16.f6. 1929. Dr.KMJT 

ZV.: Z'IUit.-BZ. 1 bia 3,· 4. Verp{Uc'htatm; 6. Pül&ter; Btetuw
. admmtatration XIX. 

E.-Form. Nr. 299. 

Protokoll 
dber die Verteilungstagsatmng. 

(Wie Beispiel VII, ONr. 18.) 

V erteil ungs besohl uß.' 
(Wie Beispiel VII, ONr. 19.) 

Anmerkungen .zum Beispiel XLV.: 

6 E 6266/28 
19 

6 E SS68JS8 
20 

• SiehedieAnmerkungen zum Beispiel VII und XL. - 1 lntemes 
Formular des Exekutionsgerichtes Wien. - 1 Es empfiehlt sioh. die 
Pachtbedingungen schon vor Anordnung der Einvemehmungstag· 
satzung (§ 331, let~ter Absatz) abzuverlangen, um schon bei dieser 
Tagsatzung dber den Inhalt der Pachtbedingungen verhandeln JIU 

können.- 1 Intemea Formular des Exekutionsgerichtes Wien.-' Der 
Erlag der weiteren Pachtzinsraten ist zu dberwachen, der Pacht· 
zins zu verteilen und schließlich nach § 15 der Pachtbedingungen 
vorzugehen. 

XLVa. 

Exekution auf ein konzessioniertes Gewerbe dureh PlAndung und 
Verpachtung aus freier Hand* 

SO E 4'1/28 
Eittgaftgawrmerk. 1 

.A• daa E:uhWnaagmcM Wim, .Abt. XX. 
Betreibende Partei: JoseJ Kom, Kaut~. WW. V, Jlicterateig 

Nr. 4, wrlreletl.durch: Dr. KarZ Göbl, Reo1&tatmtDalt, Wim I, Seikr
gaaae Nr.12, 
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Verpflichtete Partei: MMÜ KdW, AulotmtenaelamM", Wieft 11, ZirkuB
gu•e Nr. 10, 

wegen 8 1100 •· Ngb. 
lfach, 1 Rubrik, I Beilagen. 

Auf GrvtuJ tlfl8 rou.trecklHmm ZtilllHg•befe'liiM tlfl8 Berirk•· 
10M 1664/17 

gmolatu .LeopoldltacU t10m 30./11. 1917, 1 , Brilage A, A 

beatlWclge icla mcmge&l Zai&Zug durcla meiflfiR mit OrigifWIWoUmtJCM 
wm 1.fl. 1916, Brilage B, aug6tlliu6ti6R Vmreter die Eria111M&g B 
taaeMceTaentler 

Exekutionabewilligung: 

Auf Grund tlfl8 ZtJI&Zu,g•befe'liiM tlfl8 BuirktgmoMu Leopold· 

8tadt t10m 30./11. 1917, 10 M 1
1
664117 , wird der betreibenden Partei 

Jotef K",._, Knfmawn,, Wte. V, M~ Nr. 4, wrtre1en tltwcla 
Dr. Earl GObl, .BecMit.ltWUJU, Wte. I, SeilergGin Nr. 11, wider die 
verpflichtete Partei MMÜ Kelür, Au~otmtenaelaJMr, Wte. 11, Zirkl
gu•e Nr. 10, nr Hereinbringung der vollatreekba:ren Forderung von 
8 JBOO IMM 1% ZifiiM~o teit 1.f1. 1916, 8 40,48 Proseßkoaten und der 
Kosten dieses Ansuchens, die Exekution mittela Pfindung der t1ota 
der wrpflic'ld.etlm PGrltri mit dem SfMwJort.e Wte. 11, At&NteUtmg.t
rirtJ/le Nr. B6 ~ PltJWkrtJ~l"""'f 'IMid der der· 
•elbMio ~Uegendeta KotUellitm, bewilligt. 

An die verpflichtete Partei wird du Gebot erlauen, sieh jed~ 
V erfl\gung tiber ihr Autqunternehmen und der zugrundeliegenden 
Kon&ell8ion zu enthalten; insbesondere wird ihr die Zurtieklegung 
der letzteren unteraagt. 

Der MtJgiltrtJI Wte. wird durch du gefertigte Gerloht veratind.igt. 
Als Exekutiougerieht hat du geferUgle fhricM eiuuaohreiten. 
W eitert ~e ic1 die V enHt1Hg dtmla V erpt~CTWftg au 

freier HIJftil tmd erkläre micla bereit, die gepftifuJ.ee Koue~riota au 
freier HM&d n pachtett tmd tJ&8 PCICIM 10% über deta gmcMiicla feit· 
ftlte~ PCICilmDeri n be.m7al6fto. 

Diele V en.Derluglt.lrl lleZU licla tJ&8 Netilmwi/lig tMW1 tJU6fto Betei
ligfeA nm offflftbtJrtm V orteile gerliclMiod dar, t11ril bei eiMr V erpaclatug 
miete&. öfftmtUolaer V erlleigerug ein laölaerer Betrtlg tJ&8 der PlJCIImDeri 
niclat n 6Tftelen ile. 

Kosten tarifmäßig .•.... 
Bereohnungagrund.lage nach § 16 RAT ...... . 

Jouf K",._ durcla Dr. Kari GObl 

B. 
BevrilUge. St. KodMio 8 40,16; die EntHlaeichmg über d6ta Ver

t~~erlug•tJt&Wag tllircl tJOT'belw.IUm. 
3.fl. 1928. Dr. KftiW'T 



742 Exekutionsakten 

ZV.: B. 1., 2. Beiden Teilen; 3. Magiltrat Wien. 
Kal.: 20.f1. 1928 (Rückscl&eiM). 
Kan6leibericht: Kein Vorpfandrecht. 

3.fl. 1928. LMtgw, KzZ.-Dir. 

20 E 47/28 
2 

An das MagiltraUac'M Berirkaamt für den II .. Bellirk Wien. 
In der E:ukutionaaac'M Joaef Kom gegen Mon. KeUer, Auto

unternehmw, Wien ll, Zirkusgasse N·r. 20, 1Degen 8 1200 s. Ngb., 
1Dira ersucht baldigst bekannt.ugeben: 

1. Die Daten der Konusnon über das t10m Verpflichteren mit dem 
8tanilorl6 Wien ll, AussteUungsBtraPe Nr. 26, betriebtJM Autotutter
Mhmen,· 

2. ob ein Pacht- oder 8teUvertretungaV81'1&äUnia besteht, tmd 
3. ob und von 1Dem diese KOMtJBBion schon gepfänilet 1DUrae. 

5.f1. 1928. Dr. Knorr 
KaZ.: 20.f1. 1928 (Ant1Dorl). 

EingangavtWmtWk. 

An das .Eukutionagericht Wien, Abt. XX. 

20 E 47/28 
3 

20 E 47/28 
Mit Bezug auf aie Goriige Anfrage t10m 5.f1. 1928, 2 

1Dira folgende~ bekanntgegeben: 
Die Platt:kraft1Dagm-KonzeBBion Nr. 2460 1Durde dem Mon. 

Keller, Autounternehmw, Wien II, Zirkusgasae Nr. 20, am 20./10. 
1926, M. A: B. 53 6390/26 f!erliehen. 

Ein Pacht- oder 8telZverlretungsverhältniB besteht nicht. 
Ea ilt nur das Pfandrecht dea Joaef Kom laut BeachluP Gel Eze

kutionagerichteB Wien t10m 3.f1. 1928, 20 E 47/28, 1Degen 8 1200 
s. Ngb. VtJf'met'kt (Haftung 1Dira nicht übwnommen). 

Magiltratilc'MB Bellirkaamt für den II. Berirk, Wien, 
am 12.f1. 1928. Dr. Frtm~~l, MagistratBrat 

B. 
20 E 4'1/28 

4 

Tagaatzwng für den 19.f1. 1928, tiOf'mittag• 9 Uhr, Zimmw Nr. 93, 
:ur EinvtWMhmwng über den Antrag auf Verpachtvng aus freier Hand 
des vom Verpflichteten betriebenen Autounternehmena, Wien Il, Aus
steUwngaBtraPe Nr. 26, und der demBelben zugrundeliegenden Konzession 
Nr. 2460. 
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W fftn dü bdreibende PM'Ift bei_ dNBfW TaglaUtmg mcld fWBcheint, 
t.rird dfW V mDeriugBtWnlg caz. 11Uf'Ü4Jl&guogtm cmguelttm. 

U.f1. 1998. Dr. Kflorr 

ZV.: E.-Form. 142. 1., 2. Beidtm Teilen. 
Kal.: 20.f1. 1928 löBclttm. 

BO E 47fB8 
Protokoll 6 

aufgenommen vom E~gmclate Witm, AbC. XX, cm 19.J1. 1928. 
Gegenwirtig: BllftrbricldfW Dr. KROrr. 
Gegenstand: Ezd:utiota88601ae Jo8Bf Kom gegtm Jlorü KeZZtw, 

wegen 8 1200 •· Ngb. 

Beginn: 9 Ul&r ~·· 
EI'IIObienen Bind: 1. Der Vet1rrier du bdreibtmdtm Glöubigera: Dr. 

KarZ GöbZ, OV. b. a.; 2. dfW VerpfUcMete peraötUicl&. 
~ •klcirl, tJaP dü bllfJf&tragte V mDBriuftg durch V erpacl&OO&g 

t~ael& § 841, Abi. 1 EO. uuulälrig Bei, 1DBiZ er da8 GNerbe aUeift. aua
übe; V erpfUcMBter ~ dul&alb dü Ab1Deiatmg du guteUter& 
V eNBriuftgBtWnagU. 

Der Ver&reter du b~ GläubigerB gibt an: EB iBt .war 
riol&Ug, tJaP dfW V erpfUcMete da8 Gfltllerbe aUeift. auaübC; die V orBcl&rif' 
du § 841, AbB. 1 EO. jWJ,ß 1&i6r abfW keine An1Dtmdtmg, 1DN da8 
OllWerbe du VerpfUcl&Wtm 11t11M kouuBionieri iat, .lU duBtm Antritt 
aber eine buondfn"e BeftiMg1mg wM erjordfWUcl& iat. 

Dem V Bt1rriBr du ~ GläubigerB trird aufgetmgtm, die 
Pacl&Cbeditagtmgtm ~ 8 W oclttm ~- tmd bitmtm der811Zben 
Friri eintm V oracl&uP für dü Kodtm dfW Be~ t10n 8 60 "" erZegtm, 
tDidrigBfiB dfW V er1DerNtagltWnag caz. 11Uf'Ü4Jkgusogtm anguel&en 1Derdtm 
1Dürtle. 

Bc"'ltiMP: 10 Ul&r ~B. Dr. Knorr 

B. 
Kai.: 20./2. 1928 (ErlGg du VorBcl&uiBu; Pacl&tbeditagtmgtm). 

In Empfang guteUt: GeZdbacl&pod Nr. 2781/I: 8 60. 
10.f2. 1928. Kern, GeZdbf. 

20 E 47/28 
EingatagBvermerk. 6 

An da8 EukutiotaBgmcl&t Wien, Abt. XX. 
Betreibende Partei: Jo8Bf Kom, Kaufmann, Witm V, Jlitterdeig 

Nr. 4, vmrettm durcl&: Dr. KarZ GöbZ, Recl&taan1DaU, Wien I, SeiZer
gaalB Nr. JB, 

Verpßichtete Partei: Jlorü KeUer, Autountemel&mer, Wien II, Zirkua
gaaiB Nr. 20, 

wegen 8 1200 B. Ngb. 
2fach, 1 Rubrik, 1 Beilage. 
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In Befolgung des mir bei der Tagsatftng am 19.f1. 1928 erleiZteR 
Auftragea, lege ich die Pachtbedingv.ngen1, betreffend die Verpachtung 
aus freier Hand du oom VerpflichteteR betriebenen .Av.tov.ntemehmens 
und der demselben •v.grtmdeUegenden KonH8Bioft Nr. 2460 in .Nei· 

A facher Aufertigu'llg, Beilage A, oor. 
Den V orachuP für tlie KoateR der 8c1tätlu,ng 1aabe ich am 10.f2. 

1928 bei dem hg. Geltlbuche unter Geltlbv.chpoat Nr. 2731/I erlegt. 
Ich beantrage tlie 8c1tätlu,ng oorftMhmen und tlie V erpachtv.ng 

aua freier H rmd zu bewilligen. 
An Kosten werden verzeichnet ..... . 
Berechnungsgrundlage nach§ 15 RAT. 

Josef Kom tlurch Dr. KarZ GöbZ 

Siehe Kanil6i: NeuerZieher Bericht über Vorpfantlreclals. 

12.f2. 1928. Dr. Knorr 

Keine weitere PfMulung an'luingig. 

12./2. 1928. 

B. 
20E 47/28 

- 6 
Tagaatzv.ng 20./2. 1928, oormittags 9 Uhr, Zimmer Nr. 93 zur 

FeatBteUv.ng der Pachtbedingv.ngen. 

13./2. 1928. Dr. Knorr 

E.-Form. 142: Beiden Teilen. 
KaZ.: 20./2. 1928 löschen. 

Protokoll 
20 E 47/28 

7 
aufgenommen vom Ezekutiomgericlals Wien, Abt. XX, am 20.f2. 1928. 
Gegenwärtig: Buirksrichter Dr. Knorr. 
Gegenstand: Ezekv.tiomsache Josef Komgegen Mt)f'Ü KeUer, 

wegen 8 1200 •· Ngb. 
Beginn: 9 Uhr oormittags. 

Erschienen iat für den betreibenden Gläubiger Dr. KarZ Göbl, 
0 V. b. a.; der Verpflichtete iBt trot.f aug611Jie8ener Zv.ateZZung mclat 
erschienen. 

Der Vertreter des betreibenden Gläubigers beantragt Genehmigung 
der oorgelegten Pachtbedingungen v.ntl wr•eichnet an Koaten 8 •••••• 
Scl&luP: 9 Uhr 10 Min. tJOrmiüags. Dr. Knorr 

B. 
Der Vou.treckungBabteilrmg zur ScluWitmg. 

20./2. 1928. Dr.Knorr 
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20 E 47/28 

B~ricl&t: 8 

D.r Paol&tuleri der gepftintltJitm PZGWkra/WJogen-Koue"üm 
Nr. 2640 mildem 8fMI.tlorW WiMII, .AuBfAUun{I•BtmfJ~ Nr. 26, toirtl 
vom 8acl&wrritirtdi.gen .AZ/red B«'fJtlf', Ww 11, Zirkugu•~ Nr. 22, 
ol&M Rückricl&t auf dW DGUtJr tlu Paol&twrluiUftw•u mit 8 1200 für 
ein J al&r gHCluJtS. 

D• 8ao1&~~ ~l&t ei1&6 Gebi1w tHm 8 60. 
Z~l&rgeld 8 . . . . . . und GM&f/9~1il 8 • • • • • • ritad eiMUI&ebtm. 
Wien, 21./2. 1928 • 
.AZ/red B~tlf' Kal&Z, VollBtr.-B. 

B. 
20 E 47/28 

9 
~bül&r tlu 8aclwerritirtdi.gen .Al/red B~tlf' mit 8 60 bmimml. 
Da G~lilbt&cl& 1atR tiM Ufttt1f' G~l&pori Nr. 2731/1 •Ueftmt~M 

BIJtrag tJOR 8 60 ftacl& ~l&ttlkraft diHu Bucl&ZVBBtB Oft den 8aol&wr
Btätadigen .Alfred B~tlf', Wien 11, Zirh6fa1116 Nr. 22, .ru ibm.oftlm. 

22./2. 1928. Dr. K"."",. 

ZV.: B. 1., 2. Beiden Teilen; 3. 8acl&fJfJf'riM&digen. 
20 E 47/28 

Bewilligung "10 
der Verpachtung aus freier Hand.• 

Betreibende Partei: Josef Kom, KofmtJftft, Ww V, MiUer~ 
Nr. 4; wm•n durch Dr. Karl Göbl., &el&tBMMDaU m Ww. 

Verpftic~ PM'f.ei: Mori# K~ • .A~m.. Ww11, Zirl:u
f""Be Nr. 20, 

wegen 8 1200 •· Ngb. 
Zur Hereinbringung der Forderung der betreibenden Partei von 

81200 "" Kapiftll, Bamt 7% Zmsen •eit 1./7. 1928, der Klogikolttm 
tJOR 8 40,48, der Eukf.fti.oMkoritm tHm 8 40,28 und 111eittlf'en l&iemit 
bHUmmten Koritm tHm 8 148,46, wird die Verpachtung des von der 
verpflichteten Partei mit dem Standorte Wien Il, .Aumlltmg•rirafJe 
Nr. 28 bßrübtmtm .Autotaan~l&men~ und der dem Betriebe zu
grundliegenden Konzession Nr. 2840 tltwcl& VerpCIOI&ttmg tJVB /reitlf' 
Haftd, "" den ruJml&aft !lf'IWICI&ttm Kävf• Jos~f Kom, Kaufmatm, 
Wien V, Mitttlf'~ Nr. 4, um 10% ibt1f' den gmcl&tUcl& f~llgerieZZttm 
8cl&äWm tHm 8 1200 für ein Jal&r, iJ, i. 81320, oder ei1&6ft aftderen 
Kävftlf', der eifttml&öl&eNft Pacl&ttlcMIU"f ~. für ein Jal&r betDilUgt. 

Dit1 V erpCIOI&ttmg iri tltwcl& daB VoUrir~htagBOrgaft ~ 8 Tagen 
ftacl& ~l&ttlkraft tHHH BHCI&ZVBBH .ru tiORNI&tm. 

Die vorgelegten Pachtbedingungen werden genehmigt. 

Begründung: 
Ditl EiA111etadvtagtm tlu V erpftic~ 111Mtm mcl&t .ru b~l&ttm, 

111eiZ di6 VOTGt&BB..,.,tm tlu § 341, 11t11eittlf' 8atfl EO., mcl&t tiOf'Kegtm. 
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Die Ve-rpachtung aus frtJier Hand war in tmaloger Anwendung de' 
§ 280 EO., da offenbar allen Betei'Ugten .rum Vorteile gereichend, zu 
bewilligen, weil bei einer öffentlichen Versteigerung erfahrwngsgemäjl 
ein höherer Betrag als der Sol&ätzwngswerl nicht zu erzielen ist. 

22.f2. 1928. Dr. Knorr 
ZV.: 1., 2. Beiden Teilen. 
Kal.: 3.f3. 1928 (Rechtskraft). 

Aktenvermerk: Der BesohlufJ vom 22.f2. 1928, ONr. 9, 10, ist rechts
kräftig. Dr. Knorr 

B. 
1. Siehe Vollstreckungsabteiltmg .rum Volleuge. 
2. Siehe Geld.buch .rum Volleuge. 

22.f3. 1928. Dr. Knorr 
Kal.: 3.J3. 1928 löschen. 

Vollzogen. 22.f3. 1928. Kern, Geldbf. 

Termin zur freihändigen Ve-rpachtung 
am 24.J3. 1928, vonnittags 11 Uhr in der hg. KaMlei, ZNr. 90. 

22.J3. 1928. Kahl 
ZV.: B. 1., 2. Beiden Teilen. 

20 E 47/28 
Bericht:• 11 

Das vom Verpflichteten Mori.ll Keller auf Gnmd der Komession 
Nr. 2640 betriebene Autotaziun.temehmen mi' dem Standorte Wien 11. 
AUBstelltmgsstrafJe Nr. 26, wurde dem Josef Kom, Kaufmann, Wien V, 
Mittersteig Nr. 4, um den Pachtschilling von jährlich S 1320 aus freier 
Hand gegen nachträgliche gewerbebehördliche Genehmigung verpachtet. 
Derselbe unterfertigt die Pachtbedingungen und erlegt eu meinen Han.den 
das Vadium im Betrage von S 660, welche ich an die Vewahnmgs
abteiZung beim Lan.dugericht für ZRS. Wien, laut Postaufgabesoheine~ 
des Postamtes 11/8, Nr. 7034, abgesen.dei habe. Der Pächter entrichtet 
an Gebühren ....... . 

Ein beBBeres Anbot erfolgte nicht. 
Dauer der Amtshandlung: 3 Uhr bis 3% Uhr nachmittags. 
Zehrgeld S ...... , Ganggeld S .....• wurden von Josef Kom b611ahlt. 

Wien, am 24.f3. 1928. 
Josef Korn Kahl, Vollstr.-B. 

Weiterer Verlauf des Aktes sinngemäß wie im Beispiel XLV. 

Anmerkungen zum Beispiel XLVa: 
• Siehe die Anmerkungen zu den Beispielen XL und XL V. -

1 Als Pachtbedingungen sind, entsprechend dem vorliegenden Sach
verhalte geändert, die im Beispiele XL V aufgenommenen Pacht
bedingungen zu verwenden. 1 E.-Form. 298 und 258 sinngemäß 
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verbunden, wobei der letzte Absatz des E.-Form. 258 zu entfallen 
hat. Wenn der Antrag auf freihändige Verpachtung nicht - wie 
hier - vom betreibendeu Gläubiger, sondern vom Verpflichteten 
im Zuge eines Verfahrens durch Zwangsverpachtung mittels öffent
licher Versteigerung gestellt und von diesem ein Pächter namhaft 
gemacht wird, ist eine Sicherheitsleistung aufzuerlegen. - 1 Falla der 
Termin ergebnialoa verläuft, bleibt das Pfandrecht bestehen; der 
betreibende' Gläubiger ist von der Ergebnialoaigkeit der beantragten 
Verwertung zu verständigen. Dieser kann dann jederzeit eine andere 
Verwertung, insbesondere z. B. die Verpachtung mittels öffentlicher 
Versteigerung beantragen. 

XLVI. 
Exekution auf ein Patentrecht dureb Pflndung und Verkaul * 

3 E 660/28 
Eif&gtmg811fn"m6f'k. 1 

An da8 E:ukutiougmol&t Wieft, Abt.III. 
Be~bende Partei: Ff'tlm6 Ttchy .t BrudtJr, regiBtrierle Firma, Grats, 

Jakomimplat. Nr. 3, wrtreteA durch: Dr. KarZ Wt.mdn, Reclata
cmtDaU, fha., Murga~~ae Nr. 10, 

Verpflichtete Partei: LeopoZd J'WI&fl, lAgflftieur, Wien VII, ßeideft. 
ga~~ae Nr. 6, 

wegen 8 1000 •· Ngb. 
2fach, 1 Rubrik, 2 Beilagen. 

Auf GnH&d du reclatakräfttgflft, t»ZZrireckbt.lreft Urteaea du Beßrk•· 
3 0160/28 

gmol&tea Neubau oom. 16.f3. 1928, 3 , BeiZage A, beat&m&ge A 

tch durch m.eifteft mit OrigüwiWoZZmacl&t oom. 10./1. 1926, BeiZage B, B 
auaget.Diuflftflft Vertreter matageZa Zal&Zutag die t~tJCI&ate'Aetade 

Exekutionsbewilligung: 
3 0160/28 

Auf Grund du Urteaea oom. 16.f3. 1928, 3 , wird der 

betreibenden Partei Ff'tlm6 Ttchy .t BrudtJr, ~ Firma, Grats, 
Jakomimplat. Nr. 3, tlfJrireteft durch Dr. KarZ W'lmder, .BeclatacmtDaU, 
Grats, Murga~~ae Nr. 10, wider die verpflichtete Partei LeopoZd J'fllf&{J, 
lAgflftieur,. Wieft VII, 8eidflftga~~ae Nr. 6, zur Hereinbringung der 
vollatreckbaren Forderung von 8 1000 aamt 12% Zimflft aeit 2./1. 
1928, 8 109,40 Prozeßkoaten und der Kosten dieses Ansuchena, die 
Exekution mittels Pfändung du der wrpfl"'Att!sttJft Parlei auf GnH&d 
der PaMnturkUftde oom. 16.f9. 1926, Z. 4490, mit der Priorität wm 
1./10. 1926, auf HerllfeZZuftg etMB Ap~ratu nr Verhiitut&g du Ab
Bttw.w txm F'Zug•eug.,. für die .BepubUk ()~h nllle1&etukft Patentu, 
bewilligt. 

An die verpflichtete Partei wird das Gebot1 erlaaaen, sich jeder 
VerfQgung über das bezeichnete Patentrecht zu enthalten. 
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Da& Patentamt in Wien wird gemäfJ § 23 du Patmtgu~ um 
die Eintragung du Pfandrechtes in da& Patentregister nsucht,· da& 
Pfandrecht wird mit d61' Eintragung im Patentregister 61'1Dorben.1 

Als ~xekutionsgericht hat das E:ukutiomg6Ticht Wien einzu
schreiten. 

Zur V 61'1D61'tung des gBpfänMten Patentrecht68 wird der V nkauf 
durch ölfenUiclae V n8teig6rung beantragt, und I'IDM aus folgenden 
Gründen:• Eim andere V611D61'twng, imbesond61'e eine solclae durch 
Zwangsv61'1Daltwng' oder Verpachtung wäre nur mit unt16r1aältniB
mäfJigem Kostenaufwande ausführbar, weil II'IW HersteUuftg du paten
ti61'ttm .Apparates ei1WJ Fabriksemlage samt den erforderUclaen Ma&ohi'TWJn 
und sonstigen Betrieblmitteln erforderUch, eim solclae aber nicht t~orlaanden 
ist und nBt errichtet wnden müfJte und die HnsteUwngskosten mindutens 
8 100 000 betragen würden. 

An Kosten werden verzeichnet ..... . 
Berechnungsgrundlage nach § 15 RAT ........• 

FrMUI Tiohy tt Bruder durch Dr. Karl Wunder 

B. 
Bewilligt. 8t. Kosten 8 40,26. Die Entsolaeidwng über den Vn

wertungsantrag bleibt t~orbehalten. 

20./4. 1928. Dr. Knorr 

ZV.: B. 1. Dem Vmreter des betreibenden Gläubigers; 2. dem Vn
pfiiohteten samt 8ohrijtBat.; 3. dem Pateratamte tn Wien. 

Kaneleib6Ticht: Kein Vorpfandrecht. Kal.: 1.f5. 1928 (.Rüoksolaeim). 
20./4. 1928. Langer, K•l.-Dir. 

I. .An da& Patentamt in Wien. 

a E 660/28 
2 

[In d61' E:ukutiomsaolae der betreibenden Partei, Firma Fran~~ 
Tichy tt Bruder, Gra~~, Jakominiplatll Nr. 3, gegen die tJerpfiiohtete 
Partei, Leopold Jung, Ingenieur, Wien VII, Lindengasse Nr. 6, wegen 
8 1000 s. Ngb., hat die betreibende Partei den Vnkauf des der tJ6rpfiioh· 
teten Partei IIUBtelaenden osterreiohisohtm Patentes rom 15.f9. 1925, 
Z. 4490, auf Hnstellung ei1WJB .Apparates ~~t~.r Verhütung du .Abstureu 
oon Fl,uguugen mittels offenUSoher V nsteig61'Ung diesu Patentes 
beantragt. 

Da gemäfJ § 332 EO. der Verkauf ei1WJ8 tJeräufJerUclaen 1lfJchteB 
im Wege der oflenUiolaen V ersteig61'Ung nur dann bewiUigt w6'1'den kann, 
wenn eim andere V 611D61'tung überhaupt nicht oder nur mit unt16r1aältniB
mäfJig grofJem Kostenaufwande ausführbar ist, ersucht das unterfertigte 
G6Ticht um e1aeste gutäohtUclae Ä u/J61'Ung: 

1. ob statt des beantragten Verkaufes mittels ölfenaioher V ersteige
rung eim andere .Art der V 611D61'tung, insbesondere Zwang8fJ61'1Daltung, 
Verpachtung, Verkauf aus freier Hand mögUch ist; 
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I. ob tUe Atagabeft der ~den Parl#Ji, dafl tUe VmHritmg 
auf atadere Wei8e alB durch Verlw.uf mitteZ. öflentUcluw Verdeigflf'Uflg, 
rit&eR UfWflf'~/lig gro/len KolfMK&ufwcm.d erfordem trirtle, weil 
ftW HermUtMag du patemierten Appamtu erd eitae Fabrik mit Ma
BOliraen mil einem KolfMK&u~ von ungefähr 8 100000 erbaut 
wrden mü/IW, richtig Bind.] 

3. W oUe nmgettriU wndm, ob und welche Pfcm.dreclde im dortigen 
RegVIer fM&getro.geA ritwl. Sl.f4. 1918. Dr. K'MN' 

3 E 660/28 
11. At1 dW HM&deZ.- und GNerbekammer m Wien. 3 

[Ans ONr. 2.] 
11.f4. 1928. Dr. Kf&OfT 

KaZ.: 1.f6. 1928 fAtalulorl). 

Eift{IMI91t16f'm1Jf''i. 

At~ dal E~gericW Wien, Abt.III. 
Z. 1'190/16. 

3 E 660/28 
4 

. 3 E 660/18 MU B6#Uf/ auf den dortigen Buo'A1Mfl t10m IO.f4. 1918, 1 
3 E 660/28 

und tUe At~frtlge t10m 21.f4. 1928, 2 , wird folgentlu mU-

gfteiU: 
3 E 660/28 

I. Das mit dem Be101HuBe am 20.f4. 1918, 1 , ~ 

PftmilrtHJW 1DtWtle gfl'tiujfJ § 23 PtJUtr&tguet. m dal P~ Bit~· 
gB&ragen. W Ner6 Pfcm.dreclde ritwl im P~ mcM #M&getragfltl. 

11. Das uM61'ferUgte P~mt id t~ioM m der Lage, die oben 
t1flf'Zt.mgtfl guttieMUehe ..l. ufJ6f'Uf&9 eu erBtattfltl, weil 1riuv MNfltldige 
und kompielige Erl&ebtmgen erforderUoh wären. 
P~mt Wien, am 26.f4. 1928. 

B. 

26.f4. 1928. 

KaZ.: 1.f6. 1928 bleibt (At~tworl der HM&deZ.kammer). 

EitlgGftglfHJf'fiUW'i. 
z. 4360/26. 

At~ dal E:uhUotalgericld Wien, Abt.III. 

Wolfram 

Dr.Kf&OfT 

3 E 660/28 
6 

It~ der E~1aol&e FrMIII Tiol&y ct Bruder gegen Leopold 
Jung, wegen 8 1000 •· Ngb., wird auf die dortige At~frage t.10m 21.f4. 

3E 660/18 . . 
1928, 8 , folgende• m~tgeteiU: 
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IHr V erpfUchttJI.. Leopold Jvng buitet ilaB Pallln.t .ur HerBtillvng 
eine• .Apparate• .ur Vwhütung du .Abmw.ru t1tm Flugßfi(Jen. DieBe 
Erfindung 1oU, tDie Fachleute bestätigen, evJar auBichtwoU Bein, die 
HermUung d6r p~ .Apptm.Jie wird fJbllt' einen grofJen Koaten
tw.fwand wnw•achen, weil die BrbtJuvng ein11t' Fabrik t&nd .Amchaffung 
t1tm MfJIChinen wforilerlich ist. Die Hölte d6r Kosten kann derwit 
auch nicht t.mnähemd Mtgegeben werden tmd Zäpt lieh ntw t.lvrcla 8ac1a
fJtiTBtänilige feBtateUm. Eine V llf"Werlutag du Patentel durch ZwMigB· 
fJtiT'WQUtmg od6r Verpachtung käme tlfJ1ter dtfr•eit nicht in Fro.ge. 

Htl.ndeZ.- t&nd Gewwbelcammer m Wien, am 27.f4. 1928. 

Kal.: 1.f6. 1928 Zö•claen. 

B. 

Frie1, Prtilitlent 

3 E 660/28 
6 

Tag•atftmg1 .ur EinfJt~Tnehmung übw den .Amro.g tw.f Vllt"Werlutag 
tlH gepf~ PtJt.entrechteB tw.f den 

4.f6. 1928, tHWmittagB 9 Uhr, Zimmer Nr. 92. 
27./4. 1928. Dr. Kftlm' 

ZV.: E.-Form. 142: 1. Vertreter du ~ Glätlbigws; 2. Vw
pfUchteten. 

Protokoll 
3 E 660/28 

7 
aufgenommen vom Eukutiomgllt'iclate Wien, .Abt. 111, tJm 4.f6. 1928. 
Gegenwärtig: Berirbrichtllt' Dr. Knorr als Richter, 

&chtlpralcUlccmt Dr. Leb als Schriftfdhrer. 
Gegenstand: Euhtiomsaclae FrMUJ Tichy cf: Brudtfr gegen Leopold 

Jung, 
wegen 8 1000 s. Ngb. 

Beginn: 9 Uhr tJOrmittagB. 
Es erscheinen: 1. für die betreibende Partei: Dr. Karl Wunder mit 

OV. rom 10./1. 1926; B. d6r VerpftichttJI... 
Den Ef'BchienMen werden die MUteütmgen tle• P~ Wien, 

0N1'. 4 t&nd d6r Htl.ndeZ.- und 66WIIt'bekammer Wien, ONr. 6, nr 
Kenntnie gebrtJCht. 

Dw V erlf'eter d6r betr~ Partei hält Beinen V llf"WerlutagB· 
amro.g tw.frecht. 

Der VerpfUchttJI.. gibt an: Ich beamro.ge, tltJB g~ftitwUte Pallln.t
recht durch ZWMtglfJIIf"WaUung, aRmfaUl ZWMtgBtJerpaCI&tung .u Wf'· 

werten. Denn ea ist evJtw f'ichtig, tlafJ 1tw Her~tt~Uvng d6r ~ 
.Apparate eine Fabrik t&nd Muchinen notwendig Bind. Die Komn d6r 
HermUung einw Fabrik und d6r Muchi11en betro.gen jetloch nicht 
8 100000, •onilllt'n Mchltena 8 10000. DieBen Betro.g müpte die be
t1'eib611tle Gläubigmn nach .Af&fJlogie tlea § 129 EO. tJOrachiefJtm. 
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tJbt!r Befragtm gibt der Verpfliclttete cm: Ich beriw kein Ver
m6gtm und keintm Kredit und kt.mn disher dü Herltel'lung der Fabrik 
und der .MtJBchintm nicM H1Derkri6Uigtm. 

Beitle Teile gebtm über Befragtm weiterB cm, dllfJ ein V er kauf des 
Pat.tmtu aus freier Hemd U'tldurchfiil&rbtw Bei, weil ein solcher V ersuch 
bereits ~laoU ohne Erfolg geb~btm sei. 

Der RicMer wrkündet den BucMufJ auf Emwrnelamtmg eines 
8achwrritirliJigtm und trägt derb~ Pt.Jrtei auf, eintm VorsclaufJ 
für die 8achwrstäfldigengebülar im Betrage txm 8 160 bis 10.J6. 1928 
nma lag. Geldbuc'AB ". eriegen, tDidrigBM der VBrt11erttmgBt.mtrag alB .ru
rickguogtm cmgue'AM werden wird. 

Auf BucMufJausfertigung wird wr.ricMet. 
8cMufJ: 10 Uhr 'fiOf"mittagB. 

Dr. Knorr Dr. Leb 
Kal.: 10.f6. 1928 (Erlag des VorsclMusu). 

Unter Geldbuchpost 3460/28 8 160 erlegt. 
9./6.1928. 

B. 

3 E 660/28 
8 

Kt~N, Geldbf. 

Beitle Teile und 8achwrritiniJiger (aus der Lilie) Ittg. Dr. Karl 
.Mirbaclt laden. Der 8ac'Awrrilifwlige wird mucM, noch t1or der Tag
sat.rung W. dN Patenturktmde EinricM .ru nehmtm. 

14./6. 1928, tlormittags 10 Uhr, ZNr. 92. 
9.f6. 1928. Dr. Knorr 

Kai.: 10.f6. 1928 lölc'AM. 

Protokoll: 
3 E 660/28 

9 
aufgenommen vom EultuUtmBgeric'Ate W~. Abt. III, am 14./6. 1928. 
Gegenwärtig: BmrluricMer Dr. Knorr als Richter; 

&cMBpraktikant Dr. Leb als Schriftfilhrer. 
Exekutionssache: Frau Tichy ct Bruder gegen Leopold Jug wegen 

81000 '· Ngb. 
Beginn: 10 Uhr t~ormittags. 
Es sind erschienen: 1. Der Vertreter der betreibenden Partei: Dr. Karl 

Wtmder, OV. b. a.; 2. der Verpflichtete,· 3. der Bachwrrilifwlige In
g~ Dr. Karl .Mirbach, ortl6tatUc'Aer ProfBBBor t.m der Techwc'Aen 
HocABchule W. W~ IV, Pt.miglgtJBBe Nr. 3 wolan'Aaft. Derselbe Ut 
alB Bachwrriändiger Btäfwlig beeitlet und gibt nach Erinnerug cm den 
abgelegttm Eid t.m: 

Ic'A Aabe in dN Patenturkunde t10m 16./9. 1926, Z. 4490 (und in 
dN Buchreibuttg) EimicM genommtm. Um Erträgnisse tM&B dem tlor· 

~enden Patente .ru erm6gliclaen, Bind dü Erbautmg einer Fabrik und 
die A11Bt:'Aafltmg txm MtJBclaintm unbedittgt erforderlicla. Dü Erbautmg 
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emer g~ Fobrik 1MWI die H~ dt!r .MtJICihineft trirtk 
einer. Zeitmum t10fl. minde8ten8 ritaBm Jahre erfordt!m; dt!r KoBIMlauf· 
tDand tDürde ~ 8 70000 betragen. UnftJr lOlchen u~ 
1&aUe ich die V erwmung del gepfändtlttm Pattmtrechtu tltwch ZtDtmgt· 
~ oder ZtDtmg~Wrpachtung für tmmögUoh, iJIJ JiJrlrägMtte 
in abaelabarer Zri' nich' n erwllrleft lind. 

tJber Befragen: Die .M ieü rita6r Fabri'k in nicM tliÖgUoh, wil 
die Fabrik nr Hermuutag der ~ .Appat'CIW beiOftCfere Vor
ricMungen emho.utm mufl, die in anderen Fabri'Un. nicM bmehen; 
eine g~ Fabrik mii.fl'e erß für den b~ Zweok umgetDaßdeU 
tDerden; die Koßen dieaer UmtDandltmg tDiWtlen beitaahe ebetuotliel 
betragera, tDie die Herßellung emer tlfiU6ft Fabrik. 

Dat in Rede •~ Pat.me betDme ich""' 8 2000. 
1JfJr 8achww11Mwlige b~M eine Gebühr txm 8 160, tDelche 

in diuer Höhe beßimml tDirtl. Auf Buo'l&luflauftJritgung und &hra 
gegera die beßimmee Gebühr tDirtl alltriu WW'ftoMee. 

8c'l&lufl: 11 Uhr ~·· 
Dr. Knorr Dr. Leb Dr . .Mirbaoh 
fhldbuohpoß 3460/28 im Bßrage tiOft 8 160 aft Dr. Karl .Mit'bach 

ii.berwritn. 14.f6. 1928. Dr. Knorr 

14.f6. 1928. 

B. 

Kern, Geldbf. 

3 E 660/28 
10 

Betreibende Partei: Frau Tichy ct Bruder, ~ tltwch: Dr. Karl 
W1M&Cier, 

Verpflichtete Partei: Leopold Jung, 
wegen 8 1000 •· Ngb. 

Zur Hereinbringung der vollatreckbaren Forderung von 8 1000 
aame 12% Zmaen •ri' 2./1. 1928, 8 109,40 Proze.ßkoaten, 8 40,26 
Exekutionakoaten, wird der Verkauf mittels öffentlicher V erateigerung 

3 E 660/28 
des mit dem BeaehlWI8e dieaes Gerichtes vorp 20./4. 1928, 1 
gepfändeten, dt!r wrpfUo~ PMW Kf Gnmd dt!r P~kunde 
vom 16.f9. 1926, Z. 4490, mU dt!r Priorität vom 1.f10. 1926 nm-
p~ auf HerBteUtmg rinu APfHJt't*l nr VerhüCung du .Abmmea 
tHm Flug""f/M, bewilligt. 

Bei der Versteigerung dilrfen nur Anbote angenommen werden, 
die wenigstens ein Drittel des Auarufapreiaes betragen. 

Das zu versteigernde Patent wurde auf 8 2000 geaehltzt. 
Die Versteigerung ist unverweilt vorzunehmen. 

18.f6. 1928. Dr. Knorr 
ZV.: B. 1. Dem Vmmer tka bett'eibenden Gldubigert; 2. dem Ver
pflioh~. 

Siehe VoU.w.-Abt. 
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3 B 860/BB 
Verateigerungsedikt. • 10 

Tag: 10.J6. 1918. 
Stunde: 11 Ul&r f10f'fltilt4g•. 
Ort: Blll6hUomgmo'M Wüa, KGM~ng 111, ZNr. 89. 
Gegenstand: PG~tJn.t nr Hernelltmg eitta .Appt.Wtlla nr Vttrl&iüung 

du .A~ tHm Jflageeugen. 
WÜft.,'"" 19.JS. 1928. 

Dobtattr, Vou.tr.-B. 

Protokoll 
über tiM öfftmtUcl&e Vttr.teigmmg. 

(Wie ONr. 7 in Beispiel XLI.) 

KandeibericAI 1""' Tag•ol•ung 
•• ,. -Verteilung tlu Verkaufurlö•u: 

(Wie ONr. 7, 8 in Beispiel XLI.) 

Protokoll 
fiber die Verteilungstagsatzung. 

(Wie ONr. 13 in Beispiel XXI.) 

3 B 660/28 
11 

3 B 860/28 
12 

3 B 660/28 
13 

3 E 660/28 
Verteilungsbesohluß: 14 

(Wie ONr. 17 in Beiapiel XXI.) 
Wenn nur ein Gliubiger vorbanden iat, dem das alleinige oder 

erste Pfancbeobt zusteht, entfillt ONr. 12 bia 14, und erfolgt 
Zuweiaung an den betreibenden Gliubiger. 

Anmerkungen zum Beispiel XLVI: 

* Siehe die Anmerkungen mm Beispiel XL. - I Siehe I 331 EO.; 
die Erlassung eines Verbotes erO.brigt lioh, weil dritte Personen zu 
Leiatungen niobt verpßiohtet lind. - 1 Im vorliegenden Falle wird 
laut besonderer gesetzlicher Vono'f:uift (Patentgesetz) das Pfandrecht 
nicht mit Zustellung des Gebotes an den Verpfliobteten, IODdem erst 
mit der Eintragung in das Patentregilter erworben; liehe 118, Z. 4 
EO.; die Eintragung in das Patentregister iat die 8l8te Vollngs
bandlung. - • Siehe § 332 EO. - ' Es iat fragHoh, ob Zwangaver
wal~ eine& Patentrechtes mögliob iat; sie bestilnde darin, daß 
der Zwaopverwalter durch Gewihrung von Lizeuen ErtrigDisle 
ermelt. - • Siebe 1 sa112 Eo. 

Hlw.BR, Alrtemnuater 111. 
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XLVII. 
PlAndung und Zwangsverwaltung 1 eines FruehtgenuJkeehtes 

Bezirksgericht Feldkirchen. 
Eingelangt: 10./9. 1928, 9 Ulvr 16 .Mm.• 
2fach, 2 Rubriken, 2 Beilagen. T. Z. 260/281 2 B 99/28 

1 
An daB Bmrksgeriolat Feltllrirc'Mn, AW.II. 

Grund buohseinga be:' 
Betreibende Partei: Frittl Steger,' So~, Feltllrirclwm Nr. 6, 
wrtreten dtwol&: Dr. Josef .MeU., ReoMBGmDGlt, Feltlkirclwm Nr. 6, 
Verpflichtete Partei: .Marie FiBol&er,' WirlstiAajtB~, Ftild-

kirclwm Nr. 7, 
wegen S 464 •· Ngb. 

2fach, 2 Rubriken, 2 Beilagen. 
A Auf Grurtll du reolatikräjt,tgen Uf'lftl88 tliuu Geriol&teB, Beilage A, 

2 0 343/28 
rom 9./7. 1928, 6 , bet:mtmge iola mattgelB Zal&ltmg dtwol& 

B meinen.mitOriginakoUmaolatf.IOm 1./4. 1927, Btl'ilage B, at111f16VIiuMM 
Vmreter die Erla811mg fo~ 

Beschlusses: 
[Auf Grund desreolatBkräfUgen, t10llßreokbtmm Urlri'larom9.f7.1928, 

2 0 3: 3128 wird der betreibenden Partei Friw Sfeger, Sol&~, 
Feldlrirc'Mn Nr.li, wrlreten dtwol& Dr. Josef .Mell6r, ReohtBGmDGlt, Ftil,d. 
kircl&en Nr.li, wider 4ie verpflichtete Partei .Marie FiBol&er, Wiri
BCI&ajtBberiumn, Peltllrirc'Mn Nr. 7, zur Hereinbringung der voll
streckbaren Forderung von S 464 samt 7% Zwen seit J6.f3. 1927, 
S 169,60 Kosten und der K-osten dieses Ansuchens, die Exekution 

I. mUülB biicl&erUcl&er EintJer'leilnmg du Pf~ auf daB 
Fruol&tgenuPreolat, t11elol&u für die VerpfUchtde ob der dem Josef PiBol&er 
gehörigen LiegMBCI&ajt, Gnmdbuol Feldkirc'Mn, EZ. 120, einwrleiW 
"'· bBtlliUigt.] 

An die 'fXJr'PfUolatde Parlei t.Dird daB Gebot' mla8sen, Biol& ;etJer 
V erfügtmg über daB gep/äf&ile#.e Recht "" tmUaaUen. 

11. WriterB bet:mtrage iola die ZtDCJtlfiB~1 du oben baeiol&
ndtm FruollgenuJlreolatu. 

An KoBftm t11erden wrHiohet ..... . 
Bereol&mmgsgrtllttdlage naol § 16 BAT • ..••.•.• 

FrittiSteger durcA Dr. Josef.Mell6r 

Spiegel:' A. Grundbuch Peltllrirc'Mn, EZ. 120; B. Eig~ Josef 
FiBcl&er; 0. FruollgenuJlreoM für .Marie PiBol&er, 0.-POBIMJAZ 16; 
kM Pfandrecht. 10./9. 1928. LMtg, Gdbf. 

KMYkiberioM:1° Keine t11eiwe PI~ anllängig. · 
10./9. 1928. Berger, K•I.-Dir. 
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B. 
[Aus Antrag ONr. 1.] 

Kollltm 8 20,40. 

2 E 99/28 
"" 1 

BeiBat.: TagBtltftng .nw EifWflmflhmung iUr Verpflichteten über d6ft 
gemllten V mDmtmgBtmtragu, 

18.J9. 1928, tJOrmittagB 9 Uhr, ZNr. 8. 
11.J9. 1928. Dr. Kiel 

ZV. EForm. 142: B. 1. Vmr616r du be~ GläubigerB; 2. dem 
VerpfUc'ld«en mit 8chriftitats. 

Riehe Gnmdbt&ch.ll Kal.: 15.J9. 1928 (BückBcheiM). 

Volz.ogen m 0.-Podlsahl 16. 
11.f9. 1928. 

.A~k t10m 18.f9. 1928. 

Ltm,g, Gdbf. 

2 E 99/28 
2 

ErBeMint die VerpfUchtete tmd gibt t.m: Ich Bpreche mich gegen 
die betmtragt6 VmDmtmg dtwcl Zwt.mg8tJmDtillung tJflll; Bie i8t t~icht 
flDttDM&dig, weil ich dem~ Gläubiger bemllen werde, bi8 ich 
metMForderung t.m metMR 8ohnJoBef tHm 81000 werde MreingeiYracht 
haben. Nach Belehrwn.g gibt die V erpfUchtete t.m, do,P rie aßikreB ßicht 
tJOriYringen kthme. 8omt ßNmaßd erBchHMß. ZurieUung atugetDieBen. 

Dr. KieZ 

2 E 99/28 
Bewilligung der Zwangaverwaltung.11 3 

. 2 0 343/28 . 
Auf Grund du UrteileB wm 9.f7. 1928, 5 , wird der 

betreibenden Partei Frit. 8teger, 8chneidermri8ter, FeldkireheR Nr. 5, 
flerlreten durch Dr. JoBef Meller, Becht8tJRtDaZt, Fe'ldkircheß, wider 
die verpflichtete Partei Marie Fucher, Wirt8chaft8be8itzerin, FeZd
kircheß Nr. 7, zur Hereinbringung der vollstreckbaren Forderung von 
8 464 Bamt 7% Zimen Bett 15.f3. 1927, der Kosten von 8 169,60, 
8 20,40, die Zwangsverwaltung deB Fruchtgerw,PrechteB iUr Verpflich· 
teten, welch68 ob iUr Liegemchaft Gnmdbuch FeZdkif'Cheß, EZ. 120 
in 0.-Podlsahl 15 riRflerlribt Ut, bewilligt. 

Die Zwangsverwaltung ist im Grundbuche anzumerken. 
Als Exekutionsgericht hat diuu Gericht einzuschreiten. 
Zum Verwalter wird Paul Dieraer, Wirt8chaft8berit.er, FeZdkif'Cheß 

Nr. 9, ernannt. 
Der Verwalter hat am 22.f9. 1928, flormittagB 9 Uhr zur Ver· 

pflichtung an Eidesstatt in der gefertigten Gerichtsabteilung zu 
erscheinen. Er hat alljährlich am 1.f2. Rechnung zu legen und die 
erzielten Ertragaftberachilaae am 1.f2. bei Gericht zu erlegen. Die 

48• 
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verpflichtete Partei hat sich jeder Verftlgung 1lber die von der Zwangs
verwaltung betroffenen Erträgnisse zu enthalten und darf sich an 
der Geschäftsführung des Verwalters gegen dessen Willen nicht 
beteiligen. 

18.f9. 1928. Dr. KieJ 

ZV.: B. 1. Verlf'der du bdf'~ Gldvbigwa; 2. VerpfUc~; 
3. Eigentümer; 4. VeniH.Iltw. Kal.: 16.f9. 1928 löao~Hn; Kal.: 1.f2. 
1929 (Recllnung tmd Ef'lag). 

Sie'M Gnmdbucl&. 
Die weitere Durchfilhrung der Verwaltung erfolgt nach den 

Bestimmungen der §§ 97ff. unter sinngemißer Anwendung der 
§§ 335 bis 339 EO.; bezOglieh der Durchfllhrung der Verwaltung 
wird auf die Beispiele VII, VIII verwiesen. 

Anmerkungen zum Beispiel XLVII: 
1 Das Fruchtgenußreeht ist der Aus1lbung nach verwertbar, 

daher Gegenstand des Pfandrechtes und der Verwertung durch 
Zwangsverwaltung(§§ 331, 334, 340 EO.).- 1 Siehe § 491 Geo.-
1 Siehe §§ 492, 495 Geo. - ' Grundbuchseingaben sollen als solche 
bezeichnet werden. - 1 Siehe § 54 EO. - 1 Die PfADdung eines 
bilcherlichen Rechtes erfolgt durch Einverleibung. - 7 Siehe § 331 
EO.; em Leistungsverbot entfällt hier. - 1 Siehe oben Anm. 1. -
• Siehe § 496 Geo. - 10 Der Spiegel des Grundbuches, sowie der 
Bericht der Gerichtskanzlei ist notwendig, weil1lber den Verwertungs
antrag der Verpflichtete und alle Gläubiger zu vernehmen sind, zu 
deren Gunsten die Pfändung erfolgte(§ 331, Abs. 2 EO.). - 11 Siehe 
§ 331, Abs. 2 EO. - 11 Siehe § 497 Geo. - 11 Siehe oben Anm. 1. Eine 
Verwertung durch Verkauf ist unzulissig, weil das Fruohtgenußreeht 
nur der Ausilbung (nicht der Subatam) nach verwertbar ist. 

XLVIII. 
Exekution zur Herausgabe ocler Leistung von bewegHeben Sachen 

1'1 E 660/28 
Protokoll: 1 

aufgenommen beim E~Uhliougmcl&U Wien, am 1./2. 1928. 
Gegenwärtig: Buif'kariol&Uf' Dr. Gnlu. 
Es erscheint: HUdG Kem, Ht!Mdel8f1't!M, Wien 11, Tabor*tl./le Nf'. 20, 

tmd gibt an: 
IM ""'PfUc1tttlte Parift hat daa UMJ molat wfülU; iol& beat&Woge 

da'Mf' die Ef'Jaaaung folgendrr. E~UhUof&B~: 

BewiUigvng def' Ezekvtion •"" H ef'avagabe odef' Leidvng 
t~on beweglichen 8aol&en,1 

Auf Grund du tiOUrif'eokbaf'M UMJea1 du B..Wkagmcl&Ua 

Leopo"libkultwm10.f1.1928, 6 0 ~0128 , wirdderbetreibenden Partei• 

HUdG Kem, Ht1Mdel8fmv, Wien 11, Tabof'IIWa/le Nf'. 20, wider die 
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verpflichtete Partei1 Mari6 Bclaolt:, Täverin, Wien Il, Nestroygasae 
Nr. 18, zur Herausgabe• eines KoBtümu' aua blauem Stoff, weiP 
eingefaflt, mit blauem Ledergürtel, die Exekution bewilligt. 

Diese Sachen sind der verpflichteten Partei' wegzunehmen und 
der betreibenden Partei gegen Empfangsbestätigung einzuhändigen. 

Zur Hereinbringung der Kosten von 8 54 und der auf 8 1,18 
bestimmten BarauaZagen dieses Ansuchens, sowie der weiteren Kosten, 
wird die Exekution durch Pfändung, Verwahrung und Verkauf der 
in der Gewahrsame der verpflichteten Partei- in der Wohnung
im Geschäftelokale - befindlichen beweglichen Sachen jeder Art 
und der im § 296 EO. angefithrten Papiere und Einlagebiicher be
willigt. 

Die Exekution ist auf Anmelden zu vollziehen. Transportmittel 
hat die betreibende Partei beizustellen. 

Als Exekutionsgericht hat das E:ukutioMgeric'M Wien einzu
schreiten. 

Dr.Grau 
BewiUigt. Stampiglie Ko.tm 8 1,18. 

1.f2. 1928. 

Hilda Kern 

ZV.: 1. Bdr~ Partei; 2. VerpfUc'Mete 
abaohrift beim VoUsuge. 

Dr.Grau 
Partei mit ProtokoU-

11 E 660/28 
Bericht.' 2 

Das in der E:ukutiombewilligung näher buBichBete Kostüm wurde 
der wrpfUc~ Partei abgmommm und der betreibenden Partei gegen 
Empfangabutätigtmg übergeben.• Der Volllfug der Fahmiee:ukutioft 
tmterblieb, da die V erpfUc'Mete an den Vertreter der betreibenden Partei 
buahlte: 

ProHPluJBtm • . . . . • . • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 54,-
Koatm der E:ukutioftabewilligung ............... " 1,18 
!~kosten .............................. 5,72 

Zuaammm . . . . . . . . . . . . . . 8 60,90 
Die E:ukutiombewiUigt.mg 1DtWde der V erpfUc'Metm per1önlich 

ngmeUt. 
Für die betreibende Partei war anwumd: Dr. Karl Kom, ReohtB

anwalt, Wien VI, Kasernengasle Nr. 4, OriginalooUmao'M wm 2.f2. 
1926. 

Ze'llr- und Fahrtgeld im Betrage t10ft 8 . . . . . . wm V erpfUcl&Wttm 
er haUen . 

.Auf Zv.Bteßung deB Koltmbestimmung•buo11.Zu11u wird beider
•eitB wr.richtet. 

4./2. 1928. Bohwar•, VoUm.-0. 
Empfang Bbutätigung. 

loh butätige, den Betrag t10ft 8 60,90 und daB in der E:ukutiom
bewiUigung busichBete Ko1tüm heute ric'Mig erl&aZtm .u haben. 

4.f2. 1928. Dr. Kom 
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lt&tenlenUot&llcolffm: 8 6,72'. 10 

4./2.1928. 

17 E 660/28 
8 

Dr.Grau 
ZV.: .f. 

Anmerkungen zum Beispiel XLVIII: 
1 §§ 346 bis 348 EO. Beim Exekutionsgerichte kann unter Vor

lage des vollBtreckbaren Exekutionstitels unmittelbar um Bewilligung 
angesucht werden; es wird hier angenommen, daß daa Protokoll 
dreifach aufgenommen ist; siehe Anm. 6; fallB beim Titelgerichte 
angesucht wird, ist im Prozeßakte folgender Amtsvermerk zu machen: 

"Gesuch der Klägerin um Exekution gemiß § 346 EO. zwecks 
Abnahme des Kostil.ms und zur Hereinbringung der Prozeß- und 
Exekutionskosten durch Pfändung, Verwahrung und Verkauf auf 
Anmelden eingelangt. Dr. Berg 

Die Erledigung erfolgt im Prozeßakte durch den Beschluß 
,Bewilligt', Stampiglie; Kosten S 1,18. Exekutionsgericht, Wien. 

1./2. 1928. Dr. Berg 

ZV.: 1. Betreibende Partei; 2. Exekutionsgericht Wien mit zwei 
Schriftsitzen. 

Beim Exekutionsgerichte langen zwei Schriftsitze, versehen mit 
der Exekutionsbewilligungs-Stampiglie ein und lautet die Erledigung: 

,Zum Vollzuge'. 
2./2. 1928. Dr. Grau" 

Weiterer Verlauf des Aktes wie in obigem Beispiel. 
- 1 § 54 EO. - 1 BezOglieh Abgrenzung gegendher §§ 353, 

354 EO. siehe Judikat Nr. 12, SZ. Vl/123 bei § 346 EO. und Österr. 
Exekutionsrecht von Gustav W alker-Otto Jaitner, 111. Aufl.,S. 295.
' Die Bezeichnung der abzunehmenden Sachen ist entsprechend dem 
Urteile genau anzugeben. - 1 FallB die Sachen in der Qewahrsame 
eines zur Herausgabe bereiten Dritten sich befinden, ist dies hier 
anzugeben. - • Wenn der Antrag eine Stampiglienerledigung nicht 
zuläßt, lautet die Erledigung: 

"Bewilligt E.-F. 304, Kosten S 1,18. 
l./2. 1928. Dr. Grau" 

Daa Formular 304: lautet: 

Bewilligung der Exekution zur Herausgabe oder Leistung 
von beweglichen Sachen. 

Auf Grund des Urteiles ................• wird der betreibenden 
Partei: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wider die verpflichtete Partei: 
. . . . . . . . . . . . . . . . zur Herausgabe, Leistung . . . . . . . . . . . . . die 
Exekution bewilligt. 
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Diese Sachen Bind der verpflichteten Partei wegzunehmen und 
der betreibenden Partei gegen Empfangsbestätigung einzuhAndigen. 

Zur Hereinbringung der Kosten von . . • • . • . . und der auf 
• . . . . . . . bestimmten Kosten dieses Ansuchens, sowie der weiteren 
Kosten wird die Exekution durch Pfindung, Verwahrung und Ver
kauf der in der Gewahraame der verpflichteten Partei - in der 
Wohnung - im Geaoh&ftalokale - befindHohen bewegHeben Sachen 
jeder Art und der im § 296 EO. angefllhrten Papiere und Einlage
bOcher 'bewilligt. 

Als Exekutionegericht hat das ........ Bezirkegericht ....... . 
ein.zuaehreiten. 

-' Siehe Instruktion :fdr Vollatreckungaorgane, P. 136, 137.-
1 Wenn der abzunehmende Gegenstand nicht vorgefunden wird. 
lautet der Bericht des V ollatreekunporganea: ,,Das abzunehmende 
Kost11m wurde nicht vorgefunden." - • Wird der Beachluß aus· 
gefertigt, so ist Z. P. Form. 10 zu verwenden. - •• BezilgHch Klage 
nach § 368 EO. siehe Beispiel Nr.·LXIX. 

XLVlila 
Exekution mr Erwirkung von Leistungen aus einem Baten

gesehlfte* 

An das E~gericht Wieß, AbC. XVI. 

16 E 9969/98 
1 

Betreibende Partei: Morü Leser, ~. Wien II, Tabor
B&ra/le Nr. 46, .wrlreCen cltwch: Dr. Jakob F•fl, ReclafBatHDGU, · 
Wieß II, ValeriutrtJfJe Nr.10, 

Verpflichtete Partei: Tlaoma.t Gaber, ~-. Wieft III, Marur
fiGII" Nr. 19, 

wegen HtJrGVBgabe. 

9fach, 1 Rubrik, 2 Beilagen. 

Auf Gnmcl tle• r«Jl&IBlmJfUgen, wU.treckbMert Urtftlu tleB Butrkl· 
. 6 0146/28 

gmcMu LMtilltrafJe t10m 2.J9. 1928, a , BtJU,age A, beantrage A 

ich fiUJft(lelB ZG~Wßg cltwch meifaerl ttm OrigitatiWoUmacAI t10m 16./12. 
1926, Btrilage B, augewielenen Vmmer die .ErlautHag folgenderB 

Exeku tiona bewilligung: 

Auf Grund du Uf'f.eilu tleB BuirklgericMu LMtillltrafJe"""' 2./2. 
6 0146/28 . 

1928, a , wird der betreibenden Partei Morü Luer, Raten-
lu.ifldler, Wieß 11, Tabora&rafle Nr. 46, ~ dtwch Dr. Jakob FvfJ, 
RecldBaMiaft, Wieß II, Valerielltrafle Nr. 10, wider die verpflichtete 
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Partei Tlwmas Gaber, Primtb«smter, Wien lll, Marurgu1e Nr. 19, 
zur Herausgabe des der verpflichteten Partei gelWftJfflm 8ohreibälol&e• 
tmd Büol&erktult6nl, die Exekution bewilligt. 

Diese Sachen sind der verpflichteten Parroi weg.unebmen, j«looh 
tMW tlatm, toMH& dt6 ~ ParleS glfriol&uilig dt6 t10t1 der fNJf"pfUoh· 
16ta ParleS gel6iltflte Aualltmg t10t1 8 30 fHid die ~ Baf4m 
t10t1 8 70, .euamwwm 8 100, BtJmt 7% Zit~~en t10t1 8 30 1eit 16./1. 1927, 
t10fl 8 60 •• 16.f2. 1927 tmd t10fl 8 20 •• 16.f3. 1927, abrig'Uch 
iJtJr iJtJr ~ ParleS ner~ AbtH.it.Ntlglplriilr t.10ta 8 20, 
t.m dt6 fNJf"pfUolaUI.tJ ParleS ...nio~ 

Doch kMm lieh dü "'"'PfUolaUI.tJ ParleS "_ der H~ iJtJr 
obeR be.Hio,.,..,. ~ dtwch B~ dtll ~ Knf
preilu tNm 8 60 t.m dü ~ PM'IeS befreitm. 

Zur Hereinbringong der Kosten von 8 SB,lO, der auf 8 ••..•• 
bestimmten Kosten dieeea Ansuchens und der weitereil ][ueten · dea 
Exekntionsverfahrena, wird die Exekution dnrob Pfindung, Ver
wahrung und Verkauf der in d~ Gewahraame der verpfJiobteten 
Partei - in der Wohnung - befindlieben beweglieben Sachen jeder 
Art und der im f 296 EO. angefilbrten Papiere und Einlagebftober 
äb6r Anmelden bewilligt. 

Als Exekutionsgericht bat daa E~~Je~llt Wien einzu
aohreiten. Transportmittel bat die betreibende Partei beizutellen. 

An Kosten werden verseiebnet ....•.•. 
Bereobnungagrundlage nach f 15 RAT .•...••.• 

Mon. Luer dtwcA Dr. JGI«Jb PvfJ 

B. 
BetDilligt. SC. KOII#m 8 16,90; ~ ACIC dü ~ 

PM'IeS~. 10.f3. 1928. Dr. KfiMT 
ZV: B. 1. Dem V".".., du ~ G'l4tlbiger1; 2. Mm. Ver

pfUohl6ta mit 8ohriftl* bei V omallme. 
16 JjJ 2269/28 

Bericht: 2 
Da1 gefertigte Vo~BOrgt.m btJrio111tJt: 
Dem VerpfUohl6ta tDtWd6 iJtJr BuoW.fJ t10ta 10.f3. 1928 n eig6tiM 

HtJftillm ngme'IU. 
Der V"..,.,. iJtJr bet~ PM'IeS Dr. Jakob J!vfJ, mit OV. 

oom 16./12. 1926, ACIC an deft. VetpfUo'Atettm dü 
A~ t10t1 ••••••••••••••••••••••• _ •••••••• 8 30 
B611t11tlte Baten . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . " 70 
ltfl/tnWJeile bereoMaete Zit~~en (t.mWkotmt) • . • • • • • . ., 7 

ZuCJMt~~M ....................•• 8 107 
abriglich iJtJr ...,.~ Abt&iitnlflglf6biM t10t1 • 8 20 
iJtJr butimmten KOBten • . • • . • • . . • • • . • • • • . • . . • • • " 89 8 69, 

dal&er deft Betmg tNm .. .. .. .. .. • • 8 48 
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Hiemuf ~dem VttrpfUti~ dM Bücw~ ufld dM 
8clartribUBcA weggenom~JtM, dem Vermter iHI ~ Gläubigers 
ilbfrgeb4m tltld tHm llieHm übemom~JtM. .Auf dM Enat. dM I'*'
wnUota8koöm ufld VoU.tug dM .Mobiltwea:ekt~Ucm tllfWt.ll t10m Vmreter 
iHI ~ ~ Dr. Jalwb PuP wn..UiAid. 

Zehrgeld 8 • • • • • • uftd Gaftggeld 8 • • • • • • tDUt'deä t10m V ttrpfUcA· 
teteA buaAlt (Bind ~). 

Protokou.tempeJ ,tllfWt.ll t10m Vttrp~ beigelwtltJl&t. 
1JtJfH1' dM .Amt.1&t.&twltmg 3 Ullr 1M 4% UM tiCICllmietag•. 
Wien, am 14.f3. 1928. 

Dr. Jalwb PufJl 8 48 erAt.IUen. GtoU, Vollm-• .0. 
Tlaotluu Gaber.1 

Oder: 
Da. pferli.gle Vo~.,.,_ bericAiet: 
Dem Vttrp'{Ucl&tetM tDtWde dM BACI&JufJ t10m 10./&.. 1928 n etgfmfm 

Ht.Jf&deß nguteZU. Der VerpfUcl&tde .mAUe n Httflden iHI I'*'
~ Dr. Jakob FufJ (auf (h'ldempfGbf ~ VoUmacAt t10m 

16./12. 1926) dM THIUo"- Kaufpm. tHm • • • • • • • • • • • • • • 8 60,-
Pro118/Jko.ttn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . • • • . . . . . " 22,10 
.Eu~ko.ttn. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 16,90 

Zwam~JtM •.•.•••...•.••••••••• 8 89,-
Dalwr tDtWde die .EsehUcm dtwcA .AbnaAme tiM 8cllrtribUBcl&u ufld 

• BücwkluteM wl&t tiOil.togen • 
.Auf dM .EntJf6 dM I~kodfm tDtWtle t10m Vermter iHI 
~ Gläubiger• t1et"NAtee. 

Zellrgeltl 8 .... .. , Gaftggeld 8 ...... ~ t10m Verp'{Ucl&tetM 
buaAlt (rittd ~). 

Der Prolo~ tDtWde t10m V erpfUcil"_ beigelwacl&t. 
1JtJfH1' dM .Amt.1&t.&twltmg 3 Ullr 1M 3% UM tiCICAmietag•. 
Wien, am 14./3. 1928. 
Dr. F'ufJl BroU, VoUm . .Q. 

Anmerknngen zum Beispiel XLVIIIa: 
• Siehe die Anmerkungen zum Beispiel XI .. VIII. - 1 Die Unter

achritten der Parteien sind hier erforderlich als Bestitigung 11ber 
die 'Ubernahme, b•w. Bestitigung des Veniohtes. 

XLIX. 
Exekution dureh IW8Dgswelae Blomung 

22 .E 2266/28 
.EingGbg~k. 1 

An das .Ese~gerioht Wien, .Abf. XXII. 
Betreibende Partei: Leo Kraft.,1 F'abrikiberiwer, Wien 11, Er&geriA

tJtmfJe Nr. 228, t1erlrtJten dtwcA: Dr. Emil Troll, Recl&t.CHHCalt, 
Wien 11, Prc&lermafJe Nr.JO, 
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Verpflichtete Partei: Jo•ef Baum,1 Wt~rkfül'NW, Wien 11, Eft9tlrl1&· 
Btra/le Nr. 228, 

weg• .Bt:iuMmg eitHr Wolmttng. 

2fach, 1 Rubrik, 2 Beilagen • 
.Mit dem r«iAillkräfUgM, t10UrireckbGrM Urteile• du Buirkl-

11 0 366/28 
A gmc1&1u Leopo~ t10m -22./2. 1928, 6• , Beilage A, 

1DUf'tle dem VerpfUc~ aufgmag•, tUe .DießlttDolmmg1 Nr. 4, 
welche t1r aZI Wt~rkfül'NW in meiner Fabrik, 11, Eft(lerllwtra/le Nr. 218, 
innehat, mir binnen 14 Tag• bei Eukutitm gt~rävmt n übergeben tmd 
die Pro•eflko"_ im Bmage t10n 8 46,60 lritmen der11lbM Frift n 
erB._. 

Da der VerpfUcltete trotii.Auffordenmg und Ablauf der .Räum.Hg•· 
,,..., tUe oben be!leiclmete .DießlttDokHg mcht räumt, betmtrage tel 

B durch meinen mit OriginaZtiOUmacht t10m '/.j1. 192'1, Beilage B, 
au~gewie•.,.". Vertreter tUe ErlaBIUft(l folgtmdtm 

Beachluaaea: 

Auf Grund du recAWkräfUgM, wu.treckbar5 UrleileB du Be-
. . 11 0 366/28 . nrk•gme1&1u Leopo'ldltadt t10m 22.f2. 1928, 6 , Wll"d der 

betreibenden Partei Leo KrMU1, FaiJribbuitller, Wien II, Eft(lml· 
Btrafle Nr. 228, 1ltlt'tretlm dtwol Dr. Emil ProU, BechtBcmwaU, Wien II, 
Praterltrafle Nr.10, wider die verpflichtete Partei J01ef Baum, 
W erkfülrt~r, Wien II, Eft(lmlBtrafle Nr. 228, die zwangsweise Räumung 
der von der verpflichteten Partei bewoltltlm .DießlttDolmttng Nr.. 4 
in der Fabrik, Wien 11, Eft(/erllwtrafle Nr. 228, bewilligt. 

Die Räumung ist unverzilglich (sogleich nach Anmelden) vor
zunehmen. 

Kosten werden nicht beansprucht. 
Leo KrMU1 dtwol Dr. Emil ProU 

B. 
Betriutgt. St. 

10.f3. 1928. Kragl 

ZV.: B. 1. Vmreter du betrei6etadetl. Glliubigt~rB; 2. dem Verp~ 
mit Sclriftlatll bei Vot"ßt..hme der .Bätmtmg; 3., 4. unmittelbar t10r 
der .Bäumtmg der a) Sielwrleitlbe'ltörd.,' b) ~'llörM.' 

22 E2266j28 
ft 1 

Mitteilung an die Gemeinde· und Sicherheitabehörde. 
Die zwangsweise Räumung wird am 14.J3. 1928, naclmittag• 

3 Uhr vom gefertigten Vollatreckungaorgane vollzogen werden. 
12.f3. 1928. GroU, Vou.tr • ..O. 
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22 FJ BB66fB8 
Beridt: B 

Betreibende Partei: Leo KrMIII, 
Verpflichtete Partei: Jo•ef Bavm, 

wegen BävtrHH~g. 
lJaB gefertigte Vou.treckungBOrgo berichtet, d.afJ der .Auftrag oom 

BBEBB66/B8 
10.f3. 19B8, 1 , tJO'llllogen tlltWde. BucllufJ ONr. 1 '""'' 

8chri"_,. tDtWde der Gattm du VerpfUclateten Marü Bavm ngutelU. 
DieBe wr'liefJ über meitl6 .Aufforden!Atg' die Wohm.mg, erklärle 

jedoch, die in der W ohm.mg befindliclaen 8aclum mclat übernehmen n 
wollen. DieBe 8aclaen, und BVJar (folgl .Anführung der•elben) VJUrden 
dtwcla den .Arbeiter Peter Kant.D, Wien ll, Engert'ABtrafJe Nr. BB8, 
au der Wol&ntmg guclaafft und dem FrMIII Bleier, Trödler, Wien 11, 
EngertJ&BtrafJe Nr. B30, gegen eine Verwahrung•gebülr tJOn 8 -,60 
für den Tag m VerVJalanmg gegeben.• HietJOn VJUrde der VerpfUclatete 
gem.äfJ §§ 349, .Ab•. B EO. wrdcitatUgt.' 

Zehrgeld 8 ....•. Ut eitll'llleben. 
Dauer der .Amt.AatwDtmg: 3 Uhr biB 6 Uhr 1WJChmittagB. 

14./3. 19B8. GroU, Vou.tr.-0. 
KtJMleibericlat: 1 E• butelat kein Pfantlreclat. 

14./3. 19B8. Vogl, Kil.-Dir. 

B. 
Guelaen; V erwalarer und deBsen GebüAr genehmigt. 

14./3. 19B8. Kragl 

BB E BB66/B8 
Bericht du VoUdreckung•organu: 3 

E• wird bericlatet, d.afJ der VerpfUclatete JoBef Baum die Bück
forden!Atg •einer in ·V erwahnmg gegebenen Baclaen wrMJgert und nach 
Mittei!ug de• VerwahrerB die Verwahnmgskorien mclat buaAU, wu
halb der V erkavf beantragt wird. • 

16./4. 19B8. GroU, Volldr.-0. 
K~ht: Kein Pfoareclat. 

16.f4. 19B8. Vogl, K•I.-Dir. 

B. 
In der E:1:8kutionBBaclae deB Leo KrMIII gegen JoBef Baum wegen 

Räumung Aat d.aB V oU.treckungsorgo berichtet, d.afJ der V erpfUchtete 
JOBef Baum die Bückforden!Atg der in Verwahrung gegebenen Baclum, 
und .war ...•.••.• wrMJgert und mit der BericAUgung der V erwahnmg•· 
kosten Bäumig iBt. 

Der V erpfUchtete wird du halb aufgefordert, die Bückforden!Atg 
dieBer 8aclaen unter gleicluteitiger Bericlatigung der V erwalanmg•gebühr 
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des Vmoahrers FrMltl Bleier 11ft dem Vflttlr/6'f'UgUn Gericht. bis 10.f6. 
1928 eu beantragm, 10 toidrigms diese Sachen auf Rechnung des Ver
pflichteten wrkauft und der t1ach Deckung der V moahnmgs- und 
V eräuPerungskostm erübrigende ErZOs für den V erp,IZichteten gmchC
Zich erlegC tDerden tDürde. 

16.f4. 1928. 
ZV.: B. 1. Dem Verpflichteten; 2. dem Vmoahrer. 
Kal.: 12.f6. 1928.11 

Anmerkungen znm BeiepielXLIX: 

Kargl 

1 Siehe § IS4 EO. - 1 Über die Zuständigkeit des Exekutions
gerichtee zur Bewilligung siehe § 4, letzter Absatz EO. - 1 Es liegt 
kein Mietvertrag vor; daher keine Kilndigung; es erging vielmehr 
ein Urteil auf Räumung der Dienstwohnung nach Auß.öeung des 
Dienstverhältnisses, daher filr die Räumung hier das Exekutions
gericht zuständig. - ' Siehe Punkt 142, 143 der Instruktion fi1r 
Vollstreckungsorgane und Formular Nr. 107 im amtlichen Formn
larienbuch. - 1 Siehe § 349, Abs. 1 EO. - • Siehe f 349, Abs. 2 EO. 
- 7 Diese Verständigung hat das Vollstreckungsorgan ohne richter
lichen Auftrag zu besorgen; außer dem Verpflichteten sind auch die 
dem Gerichte bekannten Personen, fi1r welche diese Sachen gepfändet 
sind, oder welche sonst Anspruch darauf erheben können, zu ver
ständigen. Das Vollstreckungsorgan wird daher bei der Vomahme 
der Räumung, wenn möglich, diese Tatsachen erheben; jedenfalls 
ist aus dem Pfändungsregister festzustellen, ob die weggeschafften 
Sachen gepfändet sind. 

Die Verständigung, welche -das Vollstreckungsorgan zu erlaeeen 
hat, hätte zu lauten: 

"An ......................... . 22E 2266/27 
2 

Sie werden verständigt, daß die bei der zwangsweisen Räumung 
der Wohnung ......... weggeschafften Sachen. und zwar .•...... 
in die Verwahrung des . . . . . . . . . iibergeben wurden. Mit dem 
Verwahrer wurde eine Gebühr von .•.•.. vereinbart. Wegen 
Riickforderung der bezeichneten Sachen haben Sie eich an das 
Exekutionsgericht Wien, Abt. XXII, zu wenden. Allfällige Rechte 
an diesen Sachen sind unverweilt geltend zu machen, da sonst 
deren Verkauf stattfinden kann. 

14./3. 1928. Groll, Vollstr.O." 
- • Notwendig, damit etwaige Pfandgläubiger verständigt 

werden können. - • Diese Verfllgung zu veranlaeeen, ist das Voll
streckungeorgan und jeder Beteiligte berechtigt. - 10 Siehe § 349 EO. 
- 11 Wenn nicht wegen etwa beetehender Exekutionen eine Versteige
rung stattfindet, sind die Sachen, wenn sie vom Verpflichteten nicht 
rechtzeitig geholt und die Gebiihren bezahlt werden, durch das Exe
kutionsgericht zu verkaufen, aus dem Erlöse die Gebiihren zu be
richtigen und der Reet filr den Verpflichteten gerichtlich zu erlegen. 
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L 
Exekution des Anspruches auf Elnrlumung bfteherlieher Rechte 

(§360EO.) Der Verpßtehtete Iai als Elgent6mer elngetrapn 
E 92/28 

Bezirksgericht W olkeradorf. 1 
Eingelangt am 1.f4. 1928, 10 Uhr 16 .Jlw. t10nMUGg•.1 

2fach, 6 Rubriken, 3 Beilagen. TZ 104/28/11 

An daa Be.rirk•gericht W o'lktWBdlwf.• 
Betreibende Partei: IAopoW DNut, WtrllohafllbuitHr, BWMr&berg 

Nr. 16, ~ durch: Dr. Ff'ti!MI Peltl, ~. KOf'flftllvrg, 
Verpflichtete Partei: Ff'ti!MI Ktena.t, WtriH'AaftBbui~Hr, Wo'lkfr•· 

dlwf Nr. 10, 
wgn ~ du Etg~ cm tW Lieg.,.,.ft, Gnmd

bach Wo'lkfr•dlwf, EZ. 403. 
2fach, 6 Rubriken, 3 Beilagen . 

.Auf Grund du recMIIwäfUgn, tiOUrireckbtwett. Ut1trilu' tx>m 10./3. 

1928, Brilage .A und B, tft. Ur- tmd .Abl01arift, 6 Og ::2128 , mit .A, B 

tDBlc1aem er~ UlfWCit, da,P tW NÜ01an fllif' tmd derA V ~tue.,."".. 
Gtll 16./1. 1918 gaolllouene miitadUche Kaufwrirag n .BeCM bute1ae 
tmd tW VrrpjUcMete BcAultHg Bri, tft. dN ~ mftnel Etgn
tummlcMN ob tW LiegtmBC1aafC, Gnmdbuoh WoZktWBdlwf, EZ. 403, n 
111i1Ugn, tmd dN Proap~ t10n 8 290,16 ~ 14 Tagn bri 
E~Nktdion n. bua1altn, ~ ich durch mrit~Bt~ mit OrigWIZt1olltrlacM 
tx>m 12./1. 192'1, Brilage 0, GUBg61DMB.,..,. Vertf'etef', da tW Ver- 0 
p~ dN erforder'Uche Etn~ tKc1at mriU 1aat, den .AM'ag auf 
BriolltMtfl I~ 

Beachluaaea: 
. 6 Og 142/28 • 

.Auf GnMad du Urtrilu tx>m 10./3. 1928, 21 , 1111f'd ob 

tW Lieg6fWUJ'Aaft, Gnmdbuoh Wo'lktWBdlw/, EZ. 403, dN Ettttlef'leibtmg 
du ~.,."". ,.,. IAopo'liJ Diend beviUUgt. 

Ale Exekutionsgericht hat dtu• GericM einsuachreiten. 
An Kosten werden veneichnet ••.•.•.. 
Berechnungsgrundlage nach I 16 RAT ...••.•.• 

IAopo'liJ DNut dwo1a Dr. Ff'ti!MI Peltl 

8ptflgel:' Gnmdbuo1a WolktWBdlwf, EZ. 403. ~Frau ENtecut 
utabeloTwätakf; hin .Aftltflnd. 

1.f4. 19B8. Lcmg, Gdbf. 

n TZ 104/28, B 92/28 
B.' 1 

BetDt~Ugt. 8t. KD~tn 8 .•.... 
2.f4. 1928. Dr. LodtJtrer 
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ZV.: B. 1. Dem Vertreter du betrri~ Gldubig111'1 m8 .A, 0 in Ur
~tihrif'; 2. dem VI1TflfUc1tt81ft m8 Sc'hrifWW,· 3. - dM Be'ltörtl.tm. 

Siehe Gnmt:JbuoA.8 

Volz.ogm' i• B, Polt.rGlal 6. 
2./4. 1928. Lang, Gilbf. 

Anmerkungen zum Beispiel L: 
1 Siehe 1 491 Geo. - 1 Siebe §1492, 495 Geo. - 1 Uber die Zu

ständigkeit siehe § 4, letzter Absatz EO.- • Eine Ausfertigung dea 
Exekutionstitels und eine Abschrift derselben f1lr die Urkunden
sammlung iat anzuschließen. - 1 Der Anspruch kann auch auf Ein
riumung, Ubertragung, Beachrinkung oder Aufbebung anderer 
biieherlicher Rechte, z. B. dea Pfandrechtes, einer Dienatbe.rkeit, 
Einaehrinkung einer solchen, u. dgl., gerichtet seiD. Der Alltrag 
iat dann eDtapreobend dem Urteile zu formulieren. We4D der Ver
pflichtete noch nicht ala Eigent1lmer einverleibt oder vorgemerkt 
iat oder wenn im Wege der Eintragung Rechte dea V'erpfliobteten 
belastet werden sollen, die f1lr diesen noch nicht einverleibt oder vor
gemerkt Bind, so kann der betreibende Gläubiger unter Nachweis dea 
Rechtserwerbes dea Verpflichteten (z. B. dunm Vorlage. einer Ein
antwortungaurkunde u. dgl.) zugleich mit der Exekution die b11ober
liche Eintragung dea Eigentums oder dea fraglichen b11cherlicben 
Rechtes zugunsten dea V erpflicbteten begehren. - • Siehe § 496 Geo. 
- 7 Siehe § 4, Aba. 1 bia 5 und § 7, Abs. 1 und 2 der JMV. vom 2./6. 
1914, JMV. BI. Nr. 41. - 1 Siehe § 497 Geo. - ' § 497 Geo. 

LI 
Exekution des Anspruches auf kirperUehe Tellung einer gemein

schaftUchen LlegenschaH1 (I 3öl EO.) 

Bezirksgericht Miatelbaoh. 
Eingelangt am 16./4. 1928. 
2faoh, 1 Rubrik, 2 Beilagen. 

An das Berirklgericht MwUHJch, .Abt. 111. 

3 E 160/28 
1 

Betreibende Partei: KMl Mügel,1 Wirllcltaf'lbuit1J111', Pat~~dor/ Nr.16, 
tl6rlref8rl. durch: Dr. Emsl 8äftg111', .BechtlantDGlt, MwUHJch, 
Verpflichtete Partei: Fmu KrtltiÜ, Wirllcltaf'lbuit1J111', Pat~~dor/ 

Nr.18, 
"'8fen körp111'lich111' Triltmg · rifa.l1l' gemrimcltaf'Uchm IMgm~cltaf'. 
2faoh, 1 Rubrik, 2 Beilagen • 

.Au/ Gnvnd du rechtllffäf'igm, t10llltreckbar8n. Urtrilu du Krril-
3 Og 116/28 

.A gmchte• Komeuburg• t10m 1.f2. 1928, 19 , Beüage .A, ateUe 

B ich durch mei.en 1llM OrigiMlooUmacle t10m 10.f1. 1927, Bri14ge B, 
auaget.DÜJimm V ertr61111' dM .Antrag auf Er"ltui1Ml(l JolgmdM 
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Beaehluaaea: 
[Auf Grund dea ntil&f81mlfUgtm, t101lmeckbartm Urlftlu du 

K~ Komeubtwg t10m 1.JS. 1928, 3 Og ::6128 , wird der 

betreibenden Partei Karl Mügel, Wi1Vc111JftaberiC.6f', Paa~dcwf Nf'. 16, 
NrinffM ßrch DT. Ermt Säng•, Beol&f8atMDalt, Mwlboch, wider die 
verpflichtete Partei Ff'aflll Kf'6'Ute, W irl8c1uaftahric.6f', PaaBdcwf Nf'. 18, 
die Exekution ßrch körptlf'Uch Teiltmg' fkr dtm bftdtm Triltm gemeift. • 
.eliiJftUch geMrigtmiMgtm.oliDfl, GnmdiHich Paa~dcwf, EZ.100, PNf'. 96, 
w ald, bewilligt.• 1 

Spülgel:' Gnmdbaol& Paa~dtwf, EZ. 100, PNf'. 96 Wald. B. Eigtm· 
tiim67' Karl Miigel tH&d Ff'aflll Kf'6'Ute, je lltW HtJifle vtlbucl&räftkt. 

o. t&ta1HJ~aetet. 
16./4. 1918. LMtg, Gdbf. 

B. 
[Aus Geaueli ONr. 1.) 

Ale Exekutionsgericht hat das gefertigte Gericht einzuschreiten. 
Ztw Emwmel&mutag beiMr Trile iibtlf' tJH Aufü'A"""f' dM körperUchtm 
Trikmg der obtm buriclaMitm IMgeta.oliiJfl 'IDWd tJH Tag1alfttag auf 
dtm 

IO.J4. 1918, fJOf'fl&iltQ{II 9 Ul&f' GtaOrl tmd Stelle, Pao.~dtwf, Pa-r•. Nf'.96 
angtlOf'tlMt.' Durch das Nichtel'BCheinen der geladenen Personen 
wird die gerichtliche Beaohlußfauung iiber die körperliche Teilung 
nicht gehindert. 

16.J4. 1918. DT. Mohl 

ZV.: B. 1. Vmnttlf' du ~ 61tJt&big••; I. mU Scl&riftaat. 
dem VerpfUclatlltm; 3. Satii&Wf'ltätadigeta' Wirilc111Jftahric.6f' Thodor 
Germ. 

thutadberiC.bogtm ftd K~ briBcliiJfftm.• 

Protokoll: 
3 E 160/18 

I 
aufgenommen vom Buif'bgeriehte Milfelbctol&, Abt.III, mra 20.f4. 1928 

tJta Orl tH&d Stelle m PaaBdcwf, Pa-n. Nf'. 96. 

Gegenwirtig: Berif'bricl&tef' DT. Mohl alt Bicl&m. 
Beol&f8pmkUkcmt DT . .I.Mbl alt Schriflfül&f'tlf'. 

Gegenstand: E:ukutiotalmch Ka-rl Miigel gegtm Ff'aflll Kf'6'Ute, 
wegtm Teiltmg. 

Beginn: 9 Ul&f' fJOf'fl&ittagl. 

Ata Orl tH&d Stelle ritatl tlf'.ohitmeta: 1. KtwZ Miigel pet'IÖftUcA mit 
DT. Emd Säng•, OV. b. a.; 2. der VerpfUcl&ttd,e P••ötaUcA; 3. der 
SaoAwrlfiitailige Biif'g~ Thodtw Germ, Pao.~dtwf Nf'. 4. 

D• Bicl&ter ltellt au deta mratUch beigucliiJffteta Uf'k~ 
taeimUcl& dem ~bogtm, KatallmJuft9 tmd GnmdiHichi•,Wgel 
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{e11t, dafJ die Liegemchaft, G'l"'mdbuch Paasclorf, EZ. 100 mw au11 dtJr 
PNr. 95 Wald beml&t, und ein AunnafJ von 30 ha hat; der Reinertrag 
beträgt 8 1000, der 8teu6rbetrag 8 200. Gegen diue Felltllt6Utmg 1Dird 
keine Einwendun.g erhoben. 

Die Par.eeUe Nr. 95 Wald wird in GegBntDart bBider Teile und des 
Sacl&ver•ttmdigen besichtigt und begangen; der Wald buteht au11 T~
und Fich~, aut"Ch dln&BeZben führt in der Mitte der LOOge 
nach eine StrafJe von 10 m Breite. Der Wald iBt in der Mitte der 
Breite nach durch fünf Grevpfähle geteilt. Btride Teile über den 
letmrm Umlltand bef'ragt, geben eintJBTBfäft.tßich an: 

Nachdem 1Dir am 1.f2. 1928 das Urteil de11 KreiBgerichte11 Komeu
burg w.gellt6Ut erhaUtm hatten, traten 1Dir euaammm, um die Angelegen
heit au{Jergerichtlich eu ordnen. Im Zuge diuer V ergleichllverhaf&dlungm 
liefJ KarZ M ügeZ durch den beeideten ZivilgtJOm.Bter Karl Trollt, M Utel
bach, die Waldpar.eelle Nr. 95 ausme111m und in .wei gleiche Teile 
abteilen. DieB führte der GtJOm.Bter durch und liefJ die fünf Grempfähle 
vorläufig •et.m. Ein Vergleich kam aber nichC euatande. 

Von beiden Teilen 1Dird aM1'kannt, dafJ die Teilun.g durch den 
GtJOm.Bter und der von ihm VBTfafJte, von Karl MügeZ vorgelegte Sit'I.Uitiom
pkm richtig Beien. 

Karl Mügel beantragt, dafJ die WaldparHlle Nr. 95 in .wei gleiche 
Teile geteilt und ihm und dem V erpjlicheetm je 15 ha w.ge1Die11M 1Derden. 
Der V erpftichtete erklärt lieh damit nur in dem Falle BinverBtanden, 
alll ihm Karl M ügel die Dienlltbarkeit du FahT1Dege• eineuräumm lieh 
verpjlich.ttm 1Diirde. 

Da eine Einigung nichC erftiJU wird, bfJBchliefJt der Bichw, den 
8ac1werllttmdigm über die V erluiUMBBe eu VBTnBhmm, 1Delche für die 
Dut'Chfiihrun.g der Teilung vtm Belang Bind. 

Der lltäMig bfJBidetfJ SachvtJTBtMwlige BürgermeiBter Theodor Germ 
gibt nach ErifmBTu.n.g an Beinen abgelegtm Eid an: 

[Die WaldparHlle Nr. 95 iBt mit Fichten- und Ta~men, 
1Delche 30 Jahre aU und Bcl&lagbar Bind, gleichmäfJig belltanden. Der 
Wert der gan#m Waldpar.eelle beträgt 8 30000. 

Die im Walde befindliche StrafJe mündet m die öffentliche Gemeinde
ma{Je, 1Delche in die Gemeinde Paasdtwf führt. Wenn der Wald nach 
dem Antrage de11 Karl Mügel in ewei gleiche Teile geteilt 1Dertlen 1Dürde, 
so 1Ddre allerding11 Karl Mügel in der Lage, das au11 seinem Teile de11 
Walde• gescl&lagene Hole nach Paasdtwjund auf den Bahnhof in Paas
dtwf eu bringen. Fran# Kreutll aber k67mte dall avf seinem Waldteile 
gBIIC'/llagMY Holll überhaupt nicht aus dem Walde bringen, 1Deil keine 
Möglichkeit beBtBM, eine StrafJe eu erreichen, da der Wald vtm Hügel
land umschlo111m iBt und sich dort m.&r eine steile StrafJe befindet, auf 
1Deloher man mit HoZ.fuhrm unmöglich Jahren kcmn; im übrigen kotm 
aber bei Bmütllun.g dieller StrafJe die nächllt6 Ba'hmtation mw m einer 
Stunde erreicht 1Dertlen, 1Dährmtl man auf der oben g~ StrafJe 
Paa~dorf und die BahMfation. daselbllt m 20 Minutm erreicht. 
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Die Teilwn,g der WaldpareeUe Nr. 95 kann daher nur in der Weise 
erfolgen, daß Karl Mügel auf dem ihm zuzuweisenden Teil zugunsten 
deB dem Fram Kreuts .euzuweisenden Teiles die Dienstbarkeit des Fahr
weges einräumt. Dies6 Dienstbarkeit AM einen W erl ron S 3000 und 
wiWde daher den W erl des dem Karl M ügel zuzuweisenden Waldteiles 
um S 3000 vermindern.] 

Der Soohverständige verzichtet auf eine Gebühr. 
Schluß: 11 Uhr t101'1Mttags. 

Dr .. Mohl Dr. Liebel Dr. Ernst Sänger 
Theodor Germ Karl Mügel Fram Kreuts 

B. 
Betreibende Partei: Karl Mügel, 
Verpflichtete Partei: Fram Kreuts, 

wegen körperlicher Teilung. 

3 E 160/28 
3 

Das Bezirksgericht Mistelbooh, Abt. I.II, hat in der Exekutions
soohe deB Karl Mügel, WirlBchaftsbesitser, Paasdorf Nr. 16, vertreten 
durch Dr. Ernst Sänger, Rechtsanwalt, Mistelbooh, 'Wider Fram Kreuts, 
WirlBchajtsbeBitser, Paasdorf Nr. 18, wegen körperlicher Teilung der 
beiden Teile je zur Hälfte gemeinschaftlich gehörigen Liegenschaft, 
Grundbuch Paasdorf, EZ. 100, PNr. 95 Wald, nooh der am 20.f4. 1928 
durchgeführten Eintlernehmung beider Teile folgenden Beschluß 10 

gefafJt: 
Die körperliche Teilung der dem Karl M iigel und dem Franz 

Kreutz je zur Hälfte gemeinschaftlich gehörigen Liegenschaft, Grund
buch Paasdorf, EZ. 100, PNr. 95 Wald, wird wie folgt bestimmt: 

1. Dem Karl Mügel werden sechs Zehntel der Pargelle Nr. 95 der 
Katastralgemeinde Paasdorf, Grundbuch Paasdorf, EZ. 100, nämlich 
der im Situationsplan mit den Buchstaben a, e, f, c, (a) umschriebene 
Teil im Ausmaße ron 18 ha: 

2. dem Fram Kreuts werden vier Zehntel der unter 1 bezeichneten 
W aldparzeUe, nämlich der in dem bezeichneten Situationsplane mit 
den Buchstaben e, b, d, f, (e) umschriebene Teil im Ausmaße von 12 ha 
zugewiesen. 

3. Zugunsten deB dem Fram Kreutz zugewiesenen, unter 2 bezeich
neten Trennstückes wird folgende Dienstbarkeit begründet: Der jeweilige 
Eigentümer dieser Liegenschaft ist berechtigt, zum Zwecke der Bringung 
des in sei~ Walde (oben 2) geschlagenen Holzes, der Waldstreu und 
sonstigen Waldprodukte auf der Straße des Waldes des Karl Mügel 
(oben 1) zu fahren. 

Die Kosten des TeilungstleTfahrens haben beide Teile je zur Hälfte 
zu tragen.11 

Die Zuweisung des Besitzes durch Grenl6bezeichnung erfolgt nooh 
Rechtskraft dieses Beschlusses. 

HBLLBR, AktenmiUter 111. 49 



770 Exekutionsakten 

Begründung: 
Die körperliche Teilung der Waldpar.reUe Nr. 95, Gnmdbuch 

Paasrlorf, EZ. 100, war in der im Beschlusse unter 1, 2, 3 bueichneten 
Art durch.ruführen. Denn der SachverdM&dige, tlessen Gutaclden t/OU
kommm begründet und den tatsächlichen V erhälmiBsen entsprechend 
ist, ha' folgmtles angegeben: [Aus dem ProtokoU ONr. 2.] 

Durch die t10rgmommme Teilung erhaltm beitle Teile glrich1Dertige 
Anteile, so daß dieselbe den IntereBBen der Trilgm.oBBen mtspricht. 

20./4. 1928. Dr. Mohl 
ZV.: Beiden Teilen. 
Kal.: 1.f5. 1928 (Rechtskraft).l1 

Aktenvermerk t10m 1.f5. 1928: 
3 E 160/28 

4 

Der Beschluß vom 20.f4. 1928, ONr. 3, ist rechtskräftig. 

Dr. Mohl 
B. 

Der BeschZufJ vom 20./4. 1928, 3 E 1: 0128 , ist rechtskräftig 

geworden. Es wird deshalb die durch Be.reichnung der Gr6'M#m 1/orftl• 

nehmende ZU1Deisung des Besit.res der .ugewiesenm TretmBtücke avf 
den 

10.f5. 1928, nachmittags 2 Uhr, 
an Ort und Stelle, Paasdorf, PNr. 95 Wald, angeordfaet11 und werden 
.ru derselben beide Teile und der beh6rdlich autorisierte Geometer Leopold 
Weiß, Mistelbach, aZB Sachverstiindiger geladm. 

Der betreibende Gläubiger hat die notwendigen Grmesteine14 und 
einen Arbeiter mit dem erforderlichen W erk.reug11 bei.rustellen. 

1./5. 1928. Dr. MohZ 

ZV.: B. 1., 2., 3. beiden Teilen, Vertreter des betreibenden Gläubigers, 
4. Sachverständigen11 Leopold Weiß. 

Protokoll: 
3 E 160/28 

5 
aufgenommen vom Be.rirksgerichte Mistelbach, Abt. III, am 10./5.1928 
an Ort und SteUe in Paasdorj, PNr. 95 Wald. 
Gegenwärtig: Be.rirksrichter Dr. Mohl aZB Richter, 

Rechtspraktikant Dr. LiebZ als Schriftführer. 
Gegenstand: Besit.reinweisung durch Grmebe.reichnung und V ermorkung 

in der Exekutionssache Karl Mügel gegen Fran.r Kreut.r, 
wegen körperlicher Teilung. 

Beginn: 2 Uhr nachmittags. 
Es erscheinm beide Teile und Dr. Ernst Sänger, B01Die der BtMtdig 

beeidete Sachverständige Geometer Leopold Weiß, welcher an den ab
gelegten Eid erinnert wird. Letzterem wird der Beschluß dieBeB GerichtBs 
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t.10m 20.f4. 1928, ONr. 3, tfftd der SituaßtmBplan1' mitg6teiZt. Hierauf 
wird die IMgemcAaft, PNr. 95 Wald, m der Gemrif&de PaatJdorf be. 
gangen tfftd werden t.10m SachwrBttimdigen jeM Ptmlcte angeeeigt, tm 
welchen die V ermorkung .n& erfolgen IatH. Der SachwrBf.äf&dige mmmt 
fHMMrlf!hr die V ermeBBtmg wr,; die künftige Grtnue wird tJOrläufig 
durch Eimcl&Zagen 110n tJier k~Mm Pflöcken angueigt, wogegen """ 
den PtJt"teien eine Emwet&dtmg nicht erhob",. wird. 

Hierauf ZdfJt der Richter die 110n KarZ MügeZ beigebrachtBR tJier 
GrewBtrine, tiOft welchen ftDei mit den Buc'Mtabm K. M. tfftd ftllei mit 
den Bucla8taben F. K. ringel&aum sind, tm den SteUBR, an welchen die 
tJier Pflöcke t.10m SachwrBttimdigM eift{JBBteckt wurden, in den Grtfftd 
ri11grabf!R.17 

Der SachwrBttimdige wrZangt eine Gebühr tiOft S 20. 
Schlup: 3 Uhr nachmittags. 

Dr. MohZ 
LeopoZd w eiP 

Dr. LiebZ 
KarZ MügeZ 

Dr. Säft{Jer 
FTfJfi.Z K reutz 

3 E 160/28 
"" 5 

Die Gebühr des SachwrBttimdigM wird mit S 20 bestimmt. 
10./5. 1928. Dr. MohZ 

ZV.: B. 1., 2. beid8R Trilm; 3. Za'hlufl{/snjtrag.1• 

TZ 220/28 3 E 160/28 
Bezirksgericht Mistelbach. 

Eingelangt: 25.f6. 1928, tJOrm. 10 Uhr1' 

lfach, 3 Beilagen, 6 Rubriken. 
Spiegel:10 Kein A'Mttmd, neue EZ. 464. 

An das Berirksgericht Mistelbach, Abt.III. 
Grund buchseinga be.•t 

6 

Lang, Gdbf. 

KarZ Mügel, Wirtscl&ajtsbesitlfer, PaatJdorf Nr. 16, t1erlretf!R dtweh Dr. 
Ernst Siinger, RechtBtmtoaU, MiBteZbach, 

um Einwrlribtmg tks EigMtumsrechtes und einer Die'Mtbarkeit. 
[Auf Grund tks rechtskräftigen BeschluBBes diesf!B Gerichtes t.10m 

3 E 160/28 . 
20./4. 1928, 3 , Beilage A, in Ur- tfftd Abschnft, und des A 

Situationspltmes, Beilage B, in Urschrift tfftd JI'IIJrier Kopien des be'Mrd- B 
Zieh ntorisiertfm Geometers LeopoZd W eiP, steUe icll durch mrift.fJR mit 
OV. t.10m 10.f1. 192'1, Beilage 0, ausgefDif!Bmen Vertreter den Antrag 0 
nf Erlas~tmg des nachstehmden 

BuchluBBu: 
Auf Grtfftd tks rechtskräftigen Beschlusses dieses Gerichtes wm 

20./4. 1928, 3 E 160/28, und des Situatiof&spltmfJB t.10m 15.J4. 1928, 
wird: 

49* 
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1. die U~ d.er PNr. 95 Wald d.er KattueralgtmUJiftdtJ Paaedtwf 
in die ParHZZ6 95/1 1md in di8 im SittuJUtmlplaft mit deB Buch
Btaben. e, b, d, f (e) umachriebtmB Gruntdftticlae als PNr. 95/2 n
geort~Mt; 

2. di8 Abachreibtmg d.er PNr. 95/2 t10m o.ts~ d.er lMgBfllfJiaa/t 
Grvntdbuch Paasdorf, EZ. 100 und die Brölf'MMlfl d.er ,....,. Eifllage
.ralal 464 für diesu TrfJMBtüclc mit d.er BlJHichMMlfl "Wald" in 
demselben Grvntdbuclae tmter glriclaHiUger Oberiragtmg du bisiHrigen 
EigtmMn.B; 

3. di8 Eift.tHn'Zrikng du EigtmMn.srfJCiatfJB du Karl Mügel auf die 
dem Frant~~ Kreut.r gelaörige Hilfte d.er lMgBfllfJiaaft, Grvntdbuch 
Paasdorf, EZ. 100, PNr. 95/1; 

4. die Einverleibung du EigmtumsrfJCiatfJB du Frant~~ K reut.r auf die 
dem Karl MügeZ gelaörige Hälfte der 1Ä6gf!nBolaaft, Grvntdbucll Paas
dorf, EZ. 464, PNr. 95f2, endUch 

5. di8 Ein11fiTZrikng der .Ditmstbarlceit du FallrvJegu berigUcll der 
PNr. 95/1 Wald auf dielMgf!nBolaaft, Grvntdbuch Paasdorf, EZ. 100, 
.rugunsten der lMgflnBclaaft, .Grtmdbuch Paasdorf, EZ. 464, PNr. 95/2 
bewilligt. Diese Di.enstbarW ist im~ der EZ.IOO, Grvntd-

. buch Paasdorf, als dem ~ Outs fliMtWfJrlriben und dtJB bf!. 
rigZiolae Recht im Gutsbestandblatte der EZ. 464 du Grvntdbuclaes 
Paasdorf als dem laerrsclaentlen _Outs ersiclatUch .ru macllen.] 

Karl MügeZ durch Dr. Sänger 

B. 
[Aus dem GeBUCiae ONr. 6.] 

25.f6. 1928. Dr. Jlolal 

ZV.: B. 1. Dr. Emst Sänger mit Beilagen; 2. VerpfUclatelen Frant~~ 
Kreutz; 3. Steueramt Mwlbach; 4. BuirlcslaauptmnnBclaaft MwZ
bach; 6. BenrkB11fJTmfJBsungsamt mit einem Plnbogen,· 6 • .rum Akt. 

Sielae Gr1mdbuch. 
VoUzogen in EZ 100, Grvntdbuch Paasdorf, A, B, 0. PoiiÜialal 10, 

4, 30; voUzogen in EZ. 464, Grvntdbucli Paasdorf, A, B. PomallJ 3, 1, 2. 
26.f5. 1928. Lang, Gdbf. 

Anmerkungen zum Beispiel LI: 

1 Das Beispiel kann auch verwendet werden, wenn es sich um 
eine durch vollstreckbaren Titel angeordnete Erbteilung oder Teilung 
einer anderen Vermögensmasse handelt. - 1 Siehe § 54: EO. -
1 Über die Zuständigkeit des Bezirksgerichtes Mistelbach siehe § 4:, 
letzter Absatz EO. - ' Im Urteile des Prozeßgerichtes ist nur auf 
die körperliche Teilung der gemeinschaftlichen, unbeweglichen Sache 
zu erkennen; die durch körperliche Teilung bewilligte Exekution 
ist durch einen richterlichen Beamten des Exekutionsgerichtes 
nach seinem Ermessen unter Bedachtnahme auf die Vorschrüten der 



Versteigerung einer gemeinschaftlichen Liegenschaft 773 

§§ 841ff. abGB. vorzunehmen. - 1 Wegen der Prozeß- und Exe
kutionabewilligungllkosten kann ein Exekutionsantrag mit der Exe
kution wegen Durchfilhrung der körperlichen Teilung verbunden 
werden, nicht aber wegen der durch das Teilungsverfahren ent

. stehenden Kosten. 1tber die letzteren ist erst im TeilungsbeschlUsse 
zu entscheiden. - ' Siehe § 496 Geo. Das vorliegende Exekutions
gesuch filhrt zwar nicht unmittelbar zu einer grundbücherliehen 
Amtahandlung; der Richter muß aber den Grundbuchatand, ins
besondere die EigentumaverhiltniBBe der Beteiligten kennen, weshalb 
ein Bericht des Grundbuches notwendig ist. - 7 Zur Teilung aind 
die Beteiligten zuzuziehen (§ 351 Aha. 1 EO). - • Die Beiziehung 
eines Sachverstindigen wird sich fast in allen Fällen notwendig er
weisen, da behufs Durchführung· der Teilung in der Regel der Wert 
der ganzen unbeweglichen Sache und der Teile, in welche Bie zu teilen 
ist, sowie der Umstand erhoben werden muß, ob etwa eine Dienst
barkeit begnmdet werden muß, usw. - • Ea empfiehlt sich, diese 
Urkunden und auch einen Grundbuchsauuug dem Antrage auf Exe
kutionsbewilligung anzUBC)lließen. Ist dies nicht geschehen, so hat das 
Exekutionsgericht diese Urkunden beizUBChaffen (§55, Aha. 3 EO.). 
- 10 Diese Endentscheidung kann innerhalb der achttägigen Rekurs
frist mittels RekD1'868 angefochten werden; dagegen können die 
im vorangegangenen Teilungsverfahren ergangenen BeschlÜ118e mit 
Rekurs nicht angefochten werden (§ 351, Aha. 2 EO.). - n Siehe 
oben Anm. 5. - 11 Nach Eintritt der Rechtekraft des Teilungs
besohlWIBeB hat die Besitzzuweisung und Grenzbezeichnung von Amts 
wegen durch den Exekutionsrichter zu erfolgen; dadurch erlangen 
die Teilgenouen den phyBischen Besitz. - 11 Siehe oben Anm. 12. 
- 1' Siehe § 845 abGB.- 11 Die Beiziehung eines Sachverstindigen 
erfolgt wegen der notwendigerweise vorzunehmenden VermeBBung. 
- 11 Ea ist angenommen, daß der Situationsplan vom betreibenden 
Gliubiger beigebracht wurde und daß dieser den gesetzlichen Er
fordernisaen (§ 1 G. 23./5. 1883, RGBl. Nr. 82; Vdg. 7./7. 1890, 
RGBl. Nr. 149) entspric'ht. Sonat mitßte der Situationsplan vom 
Sachverstindigen verfaßt werden. - 17 Siehe § 845 abGB. - 1a Auf
trag zur Einhebung der Gebühr des Sachverstindigen. - 11 Siehe 
§ 491 Geo. - 10 Siehe § 497 Geo. - 11 Grundbucheeingaben aollen 
als solche bezeichnet werden. 

LII 
Exekution des Anspruches auf gerlebtliehe Yenteigerang einer 
gemeinsehaftllehen Liegensehalt zum Zwecke der Auseinander· 

setzung (I 362 EO.) 

TZ 160/281 
Bezirkegericht Komeuburg. 

Eingelangt 24./1. 1928, 10 Uhr tXn'7MUags.1 

2fach, 1 Rubrik, 2 Beilagen. 

3 B 146/28 
1 
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An das Be.rirksgericht Komeubtwg, Abt. III. 

Betreibende Partei: Frant~ Moser,1 Hau~~beriteer, Komeuburg, Steift
gasse Nr. 2, 11erlretet& durch: Dr. Georg Bein, Becl&tstm.tDalt, Komeu-
burg, 

Verpflichtete Partei: Karl Bmwr,• Hau~~beriteer, Komeubu1'f1, 
Stei1l(ltJ8se Nr. 2, 

Antrag auf V ersteigfl'Ming einer gtrmeinscl&ajaic'Mn Liegtm~~cl&aft. 

2fach, 1 Rubrik, 2 Beilagen. 
25.f7. 1928. Lang, Gdbf. 

Auf Grund des rccl&tskräftigcn, ooUstrcckbartm Urteiles• oom 
5 Og 120/28 

A 1.f3. 1928, 20 , Beilage A, des Kreisgerichtes Komeuburg, 

B betm.trage ich durch meinen mit OV. oom 10./1. 1927, Beilage B, 
ausgewiesenen V erlretcr di6 ErZassung des nacl&ste'Mndtm 

Beschluucs: 

[Auf Grund des_ Urteiles oom 1.f3. 1928, 5 Og !!0' 28• wird der 

betreibenden Partei Frant~ Mo•er, · Hau~~besitMw, Komeuburg, Stem
gasBe Nr. 2, 118rlreten durch Dr. Georg Bein, BechtBan1Dalt, Komeuburg, 
wider die verpflichtete Partei Karl Bmwr, Hau~~berifMr, Komeuburg, 
Steingasse Nr. 2, die Exekution durch gericl&tZicl&e Versteigerung der 
dem Franz Moser und KarZ Bmwr je .eur Hälfte gehörigen Liegtm· 
scl&aft in Komcuburg, Steingasse Nr. 2, 0 Nr.14, Grundbuch Kot"Mt&· 
burg, EZ. 14, Bauarea PNr. 110/1, und Garten PNr. 110/2 gemäp 
§ 352 EO. bewüligt und di6 bilcl&erZicl&e Anmerkung' der Eiflleitung. 
des V ersteigerungsverfahrtmB im EigtmtumsblatttJ für di6 oben bueicl&nete 
Liegtm~~cl&aft tUif/cordnd. 

Als Exekutionsgericht bat das Be.rirksgericl&t Korneuburg ein-
zuschreiten.] 

( Unter 0 lege ich di6 V ersteigerungsbcdingungtm oor.) 
An Kosten' werden verzeichnet ....... . 
Berechnungsgrundlage nach § 15 RAT ........ . 

Frant~ Moser durch Dr. Georg Bein 

Spiegel:• A Hau~~ EZ. 14, Kot"Mt&burg; B Frant~ Moser, Karl Bmwr 
je .eur Hälfte unbuchränlcl. Vorkaufnecl&t für Josef BergZcr. 

25.f7. 1928. Lang, Gdbf. 

3 B 146/28 
B. "" 1 

[Aus dem GestUhe 0Nr.1.] 
Die Kosten 1D6Tdcn mit S •....... butimmt. 

25.f7. 1928. Dr. Rodel 
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ZV.: B. 1. Dem Vmret.r dea betreibtmden Gläubigera,· 2. dem Ver
pfticl&teten fllit Bchnftaaü. 

sw~u~ Gnmdbuch. 
Voll.rogen in EZ. 14, B. PZ. 3. 

2S.f7. 1928. Lang, Gdbf. 

3 E 146/28 
zu 2 

Aufforderung zur Vorlage der Versteigerungs
bedingungen.7 

Betreibende Partei: Ff'tJ'tle Moaer, 
Verpflichtete Partei: Karl Berner, 

'tiJegen Verateigmmg einer gemeinachajtlichen Liegenachajt. 
DU betreibende Partei Ff'tJ'tle Moaer 'tiJird aufgefordert, binnen 

14 Tagen nach ZuateUung diuer Aufforderung einen Ent'tiJurf der Ver
ateigmmgabedingungen in Nei • A uafertigungen tiOt'zulegen oder in 
deraelben Zeit die V erateigmmgabedingungen zu gerichtlichem ProtokoU 
zu geben.• 

2S.f7. 1928. 
ZV.: B. Dem Vertret.r du betreibtmden Gläubiger•. 
Kai.: 10.f8. 1928. 

Dr. Rodel 

3 E 146/28 
EingangBfJfJ1'tiUJf'k. 3 

An daa Be.rirkagericbt Korneuburg, Abt.III. 
Betreibende Partei: Ff'tJ'tle Moaer, HtJUBbeaifller, KOmeu.burg, Stein

gaBBe Nr. 2, 116TWeten durch: Dr. Georg Bein, Rechtaan'tiJaU, Kor-
neubtwg. 

Verpflichtete Partei: Karl Berner, HtJUBbeaifller, Korneuburg, Stein
gaBle Nr. 2, 

'tiJegen V erateigmmg einer gemeinachajtlichen Liegenachajt. 
2facb, 1 Rubrik, 2 Beilagen. 3 E 146128, 

In Befolgung dea Auftrage• vom 2S.f7. 1928, 2 Zege 

ich innerhalb der mir erteilten Frilt die V erateigmmgabedingungen, 
betreffend die Liegenachajt, Grundbuch Komeuburg, EZ.14, in Nei· 
facheT Awfertigung, Beilage A, tiOt' und beantrage, dieaeZben der A 
V erateigmmg zugrunde zu Zegen. 

Ff'tJ'tle Moaer durch Dr. Georg Bein 
Beilage A. 

Rechtuache: 
Betreibende Partei: Ff'tJ'tle Mo1er, HtJUBberifller, Korneuburg, Stein

gtJBBe Nr. 2, tiertreten durch: Dr. Georg Bein, Rechtlan'tiJalt, Kor
neubtwg, 

Verpflichtete Partei: Karl Berner, HawbeBitzer, Korneuburg, Stein
gtJBBB Nr. 2, 

'tiJegen V erateigmmg einer gemeinaclaajtlichen Liegenachajt. 
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Die betreibende Parlei beantragt, dem V erB#.eigtJf"'m9werfalmm 
folgend6 Versteigerungsbedfngtmgen1° e~ zu legtm: 

1. Gegenstand der VtJTBteigerung, [Schät.ewert11 ], Vadium utwl 
geringstes Gebot sind in der folgenden tJberBickt angegebtm: 

[SchAtz-

Grund-
Ein-

Bezelclmung der 
wertn der 

Va- Gerlng,tes Iage- Uegen-
buch zahl Uegenschaften scbaften dlum Gebot 

a.Zubeh6r] 

Kornett- 14 Haus in Komeuburg, 20008 10.000 8 
burg Steingasse 0.-N. 2, Bau-

ar6tJ P.-N. 110/1 und 
Garten P.-N. 110/2. eu-
sammen 800 m1, samt 
ZubehiW, but6AM&d aw 

5 Feuerei1Mm 

Für das [im 8chäteungsprotokoUe11] angegebene FldchenmafJ der 
eu versteigemdtm Liegenschaft, sowie für die V M'VOUständigtmg du 
[im Beschreibungs- und Schätzungsprotokolle11] angegebenen Zu
behiWs wird keine Haftung übernommen. 

2. Jeder Bieter hat vor Beginn der VerlteigtJf"'m9 als Vadium 
den in der Obersicht angegebenen Betrag in Bargeld, in inläfw.UBchen 
Staatspapieren, in anderen inländischen, an der Börse notierten 
Wertpapieren, die sich nach den hierüber bestehenden Vorschriften 
zur A nlegung der Gelder von Minderjährigen eignen, in anderen in
ländischen, a11. der Börse notierten Wertpapieren, die nach richterlichem 
ErmeBBen genügende Deckung bieten, nach ErmeBBen du Gerichtes 
auch in Einlagebüchern einer inländischen Sparkasse, oder einer 
inländischen VorBchufJkasse, eu erlegen. Wertpapiere werden nach 
dem Kurse des vorhergehenden Tages berechnet: dieser KurB ist vom 
Bieter nachzUUJeisen. PerBonen, die Bich fltlmens des Staates, eines 
Landes oder einer unter staatlicher oder Landesverwaltung stehenden 
Amtalt als Bieter an der Versteigerung beteiligen, Bind vom Erlage 
eines Vadiums befreit. 

3. Den auf der eu versteigernden Liegenschaft sichergestellten Gläu
bigem bleibt ihr Pfandrecht ohne RückBicht auf den V erkaufspreiB 
vorbehalten, daher diese Forderungen vom Ersteher in Anrechnung auf 
das Meistbot und wenn die Forderungen höher als das Meistbot sind, 
ohne Anrechnung auf das Meistbot zur Selbstzahlung eu übernehmen 
und vom Tage der Erstehung fortlaufend wie bisher eu verzinsen sind. 
Ebenso hat der ErBteher auch alle anderen in den Sohultlurktmden 
vereinbarten V erpfiichtungen zu erfüUen. 

4. Das Meistbot ist in barem bei Gericht eu erlegen, und .war ein 
Viertel des M eistbotes innerhalb viersehn Tagen, der übrige Betrag des 
.lf eistbotes in .wei gleichen Monatnaten, die erste spätestem einen 
Monat, die eweite spätestenB ewei Monate nach Rechtskraft des Zu-
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scWagu. Das als Vadium bei GericM nlegfe BaTgeZiJ katm zur Erg~Jf~Mmg 
der ktmm M ristbotBrate t1mver&det tDerden, tDimB der Erdeher allllft 
sOBBUgm Bmi""'""'9lm der V erBtrigmmgsbedingungm entsproel&en hat. 

Der Erdeher hat das Mristbot, BOtDrit u BioM auf Forderungm 
und .Laster. aufzureohB~m ist, vom Tage der Ertrilung du Zuschlagu 
bis zum Erlage mit 7% zu t~n.rimm. 

W 1mB riBn der Mitrigcmtümn Ef'mher blribt, hat er """ OOB dem 
MDh Abzug der iB ABreohBUng auf das Meistbot zu übemehmmtkn 
Forderungm f1tn'bleib~J1&tlm Mristbotnut den auf den Amril du aftderm 
Mitriglmtümns mtfalllmtkn Tril iB dll1& obm beerichMteD Ff'iBteft '"' 
nkgtYA und zu f1t!f'.rimeB. 

5. W~mD das Mristbot vom Ef'mher Dicht reohtzritig und ordt&ung•· 
giJmli,fJ bericMigt tDird, findet auf ABtrag die Wiederflerstrigmmg auf 
Koritm und Gefahr du säumigeft Ef'mhers statt. L6tzterer haftet für 
dll1& Ausfall am Mristbote, derBich bei der W~Btrigmmg ergibt, 
fiif' die Koritm dtJr W ~Btrigmmg und füf' alle BOBBt tltwch 1riM 
Saumsal f1eTUTBacMIJ1& Sc1t.ätltm lOtDOM mit dem Vadium und dM n
kgteB MristbotsrateB, tDie mit 1riMm übrigm Vnmögm. Auf den. 
Betrag, um den. das bei dtJr WiedtJrf1tJf'Btrigmmg ntMltB Mristbot das 
Mristbot der nlttm V nBtrigmmg übtn'8Chrritet, hat der säumige Ef'· 
mher kriBim A mpruch. Dn 1äumige Ef'mher i8t vom Bieteß bri dtJr 
w iederf1tn'Btrigmmg at18(1e801t.lo88eB. 

6. Mit dem Tage der Ertrilung du ZUICWagu gelddie Gefahr dn 
LiegeB~Chaft auf den ErBteher übn. Voo die1em Tage gebühf'm ihm 
alle Frichte und EiBküBjte dtJr Lieg~JBBchaft. Ef' hat OOB demlelbeft 
Tage a. die mit dem Eigflfll,ume dtJr Lieg~JBBchaft ~ .Laster., 
BOtDN sie meld tltwch das V nstrigmntg8t1tn'fahf'eB nlöscl&en, lOtDie 
die 8teunD und öff•tUcl&en Abgabeft zu tragm, die OOB der 1MgM-
8Chaft zu mtricMim riBd, und die iB::AMeohBUng auf das Meiltbot 
übnftomm~JB~m 8chuZiJIHJtf'äge zu f1t!f'.rimm. 

Die ltaatUcluJ. Vnmög~1gebühf', lOtDie alle sOBBUgm 
Gebührm und alle mit der Quittierung f1tn'~ Koritm hat der 
Erdeher allriB und oke A BreohBung auf das M ristbot zu berichtig611. 

1. Die tlb~~Tgabe der Lieg~JBBchaft lOtDie du t~ntiu/Jntlm Zubehörs aB 
dm Ef'Bteher und die bücherlic1t.e Eiftf1tn'lribung lriBIII Eigmtumsreohtes 
nfolgt MCh EJ'füllung aller V nlteigmmg1b«Ungungm. Das E1gflfll,uml
f'eoM rle1 Ef'Bteherl tDirrl nd mit der EiBt1tn'lribung slliBe1 Eigmtums
f'eohtes mvorbeft. 

8. WmB mehrne PerBOBim gemrimchaftlich die Lieg~JBBchaft 
erml&en, haftm sie •ur ungetriltet& Hand für die Erfüllung der V er
Bteigmmgsberlingungm. 

Kdmeubuf'9, am 6./10. 19S8. 
Unterschrift des Erstehers: Unterschrift der betreibenden Partei: 

MMie Btii"'U!!f" F'M'fl.l Mosn 
8piegel:11 EZ. 14 Gnmrlbuch K~. B. F'M'fl.l Mosn und Karl 

Btn'BIJT, ;e ZUf' Hälfte; Vorkauf~reoM11 füf' Jolef B~~Tgln. 
LMtg, Gilbf. 
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3 E 146/28 
4 

Tagsatzung zur Feststellung der Versteigerungs
bedingungen. 

Betreibende Partei: FrfJ1U Moser, Hausbesit.R:er, Komeuburg, Stein
gasse Nr. 2, vertreten durch: Dr. Georg Bein, RechtBanwaU, Kor
neuburg. 

Verpflichtete Partei: Karl Berner, Hausbesit.R:er, Korneuburg, Stein
gasse Nr. 2, 

wegen Versteigerung einer gemeinschaftlichen Liegenschaft. 
Die betreibende Partei hat die Versteigerungsbedingungen tJOT

gelegt und beantragt, den AUBTUfspreiB mit S 10000, das Vadium 
mit 20%, d. i. S 2000 tu bestimmen. 

Zur FeBtBtellung der Versteigerungsbedingungen und des AUBTUfB· 
preises wird eine Tagsat.R:ung auf den 1.f9. 1928, tJOTmittagB 9 Uhr, 
bei diesem Gerichte, Zimmer Nr. 8, anberaumt. 

16.f8. 1928. Dr. Rodel 

ZV.:1' B. 1. Dem Vertreter des betreibenden Gläubigers; 2. dem Ver
pflichteten smnt SchrijtBatR:. 

Protokoll: 
3 E 146/28 

5 
aufgenommen vom Bezirksgerichte Korneuburg, Abt.lll, 

am 1.f9. 1928. 
Gegenwärtig: Bezirksrichter Dr. Rodel als Richter, 

Hilfsrichter Dr. Schwarzer als Schriftführer. 
Gegenstand: Feststellung der Versteigerungsbedingungen in der Exe

kutionssache FrfJ1U Moser gegen Karl Berner, wegen V erBteigerung 
einer gemeinschaftlichen Liegenschaft. 

Beginn: 9 Uhr. 
Es erscheinen der Vertreter des betreibenden Gläubigers Dr. Georg 

Bein, 0. V. b. a. und der Verpflichtete. Der Verpflichtete beantragt, das 
Vadiumnut mit 10% zu bestimmen, weil das tJOTgeschlagene Vadium 
von 20% viele, die sich sonst an der Versteigerung beteiligen würden, 
rom Bieten abhalten wird; sonst stimmt der Verpflichtete den tJOT
gelegten Versteigerungsbedingungen zu. 

Der Vertreter des betreibenden Gläubigers erklärt sich mit dem 
Antrage des Verpflichteten einverstanden.11 

Schlup: Yz10 Uhr tJOTmittags. 
Dr. Rodel Dr. Schwarzer 

3 E 146/28 
Versteigerungsedikt. 5 

Auf Antrag der betreibenden Partei Franz Moser, Hausbesitzer, 
Komeuburg, Steingasse Nr. 2, findet am 5./10. 1928, oormittags 10 Uhr, 
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bei diesem Gerichte, Zimmer Nr.10, auf Grund der vorgelegten 
Bedingungen, welche mit der Abänderung, do,Jl dtu Vadium nur 
10% du .AtwrUflfWriBU b*ägl, genehmigt werden, die Versteigerung 
folgender dem Ff'OINI MoBflt' und Kari BfJf'flfJf' gemeift.Bcl&aftlicl& je .nw 
Hälfte gelWrigen Lieg6fllol&aft statt: 

t ~ Ein-
....... 

Auarufsprell, 
Grund- BezelchDUDI der = .. o 

1ap- fill zugleleh p-
buch zahl Uepmcbaften rlnptea Gebot 

KOf'll6U- 14 HauB m Komeubtwg, Stein- 10000 8 
burg gaeH ONr. s, Bauarea 

PN. 110/1, und Garim 
PN r. 110/2, . "'""""""' 

800 m• BGml ZubeluW, be-
Btel&end m 6 FeuerM6m 

1M auf dem.,. verBteigemden HauBe l&aft,mtlen tUngZicl&en Beeile 
und LaBten, imbuondflt'e die Pfandrecl&le der auf demBeZbm riol&fJf'
gutellten Gldubtgflt', tDflt't.len ol&ne BückBicl&t auf den V flt'kauflfWriB 
aufrecM flt'7&aU6fl.17 

Der erßeUe Erlö• m bei GericM .,. fl1'legen1• [m an •••••••• 
auBnfo'lgen ]. 1M V erBfeigfJf'UngBbedingungm Und die auf die Liegm
BOl&aft Biol& buieWden Urkunden l:önnm tHm den ·xaufZUBUgen bei 
dem vnterferUgten Gericl&le, .Abt. 111, tOtihrend der Guch.äftBBtvnden 
einguel&en tDerden. 

[Dflt' V flt'kauf id alB mcM abgeBol&loBBm atUUBel&en, tD61l1l beide 
Eigentümer eifWet'rit.itadUoi biflfl61l • • • • • • Tagen flt'kZciren, dafJ sie 
die Genehmigung du V flt'kaufu wr•agm.11] 

Unter dem geringBten Gebote findet ein Verkauf nicht BtaU. 
3./9. 1928. Dr. Rodel 

ZV.: B. 1. Vertreter de1 belreibenden GldubtgerB; 2. VerpfZic~ (b""'); 
3. dem Vorkauf•bereclatigten10 Jo•ef Bergkr ..... .. 

EitlBO'I&aUung m die W iener Zeitung, Gmcl&IBtafeZ, Gemeinde KOf'll6Uburg. 

3 E 146/28 
6 

Sohreiben wegen Bekanntmachung des Versteigerungs
ediktes . 

.An die BtiAriftlritung der Wiener Zeitung, 
W i6fl I, Bdekflt'BtrafJe 

Das gefertigte Gericht ersucht um einmalige Einschaltung des 
folgenden Ediktes: 
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3 E 146/28 
Versteigerungsedikt. 6 

Am 5./10. 1928, OOTDlittags 10 Uhr, findet beim gefer
tigten Gerichte, Zimmer Nr. 10, 
die Versteigerung der Liegenschaft Gnmdbucla K~, 

EZ.U, 
statt. 
Ausrufspreis: 8 10000. 
Geringstes Gebot: 8 10000. 

Im ilbrigen wird auf das Versteigerungsedikt an der Amtstafel 
des Gerichtes verwiesen. 

BuirkBgericht KonuJUburg, Abt. 111, am 3.f9. 1928. 
Dr. Rotkl 

3 B 146/28 
7 

Protokoll11 ilber die öffentliche Versteigerung von 
Liegenschaften, 

aufgenommen vom BuirkBgerichte KonuJUburg, Abt. 111, am 6./10. 
1928. 

Anwesende Gerichtspersonen: 
Richter: BuirkBriclater Dr. Rodel; Hilfsrichter: Dr. 8c1a'IIIM'Hr, Schrift· 

fülartrr; Ausrufer: Frau Bednar. 

Rechtssache: 
Betreibende Partei: Frau Jloatrr, Haubeaitlltrr, Konr.euburg, 
tltrftreten. tlurcla: Dr. Georg Bein, BechtaanwaU, K~. 
Verpflichtete Partei: KarZ Btrrntrr, HaubuitMJr, KonuJUburg, 

1Degm V trrateigenmg tltrr gemsinachaftlichm IMgenachaft. 
Aufruf der Versteigerung um 10 Uhr tJOrm1ttaga. 

Von den Personen, die vom Versteigerungstermine zu benach-
richtigen waren, sind anwesend: 

1. die betreibende Partei: peraönlicla mitDr. Georg Bein,O. V. b. a. 
2. die verpflichtete Partei: peraÖ11lic1a. 
Der Richter 11trrliut auf V trrZangm tlie V trrateigenmgabetlingungm 

und gibt bekannt, tlafJ tlaB V atlium nicht, wie in den V trrateigenmga
betlingungen Jutgeaetllt iBt, 20%, aontltrrn nur 10% beträgt (laut ONr. 6). 
Die im§ 177, Aba. 2 EO. bueichfteten Urkufttlm. 1Dtrrtlm .rur BinBiolai 
aufgelegt. • 

Hierauf wird um 10% Uhr tJOrmittaga• zum Bieten aufgefordert. 
Die Kauflustigen erlegen folgende Vadien: 

1. TlaeotlorGrenzer, Kauf'mann, KonuJUburg, Hauptplatll Nr. 4 
trrHgt aZB V acUum bar • . • . . . . . • • . . • . • . • . • • • • • • • . . • • • 8 1000 
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2. Mane Bt!II"MM', Hauatrigtmtü~, K~, Bteinga~~se 
Nr. 2 erlege als Vadium bar ......................... 8 1000 

AusgtrrUftm 1Dird di6 Liegtmachaft Haus in Komeuburg, Bteinga~~se 
Nr. 2, Bauarea PNr. 110/1, Garltm PNr. 110/2, ONr. 14, Grtmdbt&ch 
K~rg. EZ. 14. 

Auf diese Liegenschaft werden folgende Anbote gemacht: 
1. Theodor Gretuer .................... 8 10000 8 11600 
2. Mane Bt!II"MM' ..................... "11000 "12000 
Der Richter macht die Anwesenden aufmerksam, daß die Ver-

steigerung zu schließen ist, wenn ungeachtet einer · zweimaligen 
Auffordernng innerhalb fdnf Minuten nach der zweiten Aufforderung 
ein höheres Anbot nicht mehr abgegeben wird. Da ungeachtet einer 
zweimaligen Aufforderung innerhalb fdnf Minuten nach der zweiten 
Aufforderung kein höheres Anbot abgegeben wird als das iHr Marie 
Bt!II"MM' im Bertage von 812000, gibt der Richter dieses letzte Anbot 
noch einmal bekannt und erklärt sodann die Versteigerung um 10 Uhr 
60 M in. tJOrmitlags fiir geschlOBBen." 

[Auf di6 tXWbel&aUtme Ro.Ufikatiomfrist 1Dird wr#ichtet.l1 ] 

Hierauf wird die versteigerte Liegenschaft, u,m das Meistbot 
von 8 12000 iHr .Marie Bt!II"MM' ngeschlagtm. Diese unterschreibt 
die Versteigernngsbedingungen. 

Das Vadium wird zurdckgestellt an Theodor Grefuer. 
Beendet 11 Uhr tJOfmitlags. 
Dr. Rodel Dr. Bch'IIJarll#lr Theodor Grefuer .Marie Bt!II"MM' 
Frau .Moser KarZ Bt!II"MM' Dr. Georg Beiß" 

3 E 146/28 
"" 8 

Empfangsauftrag an das Steueramt m K~rg. 
6./10. 1928. Dr. Rodel 

EingangBVfJf'merk. 
8 1000 (m Wortm ........ ) in iHr Rubrik: Moser gegen Bt!II"MM', 

111/126, in Empfang gesteZU. 
6./10. 1928. 

L.-8. 

3 E 146/28 
Erteilung des Zuschlages. 17 9 

Betreibende Partei: Frau Moser 
Verpflichtete Partei: KarZ Bt!II"MM' 

wegen V erBteig6'rUftg einer gememschaftlichtm Liegenschaft. 
Die Liegenschaft, Haus in Komeuburg, Bteingasse, ONr. 2, mit 

Bauarea PNr. 110/1, tmd Garltm PNr. 110/2, Grtmdbt&ch Komeuburg, 
EZ. 14, samt Zubehör, butelaetwl in 5 Feuereimern [samt dem im 
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Sebitzungaprotokoll verzeichneten Zubehör] uMd tkr Frau Marie 
BerMT, HaUBeigmtümerin, KOf'ß6f/Jnwg, Stftflgtuse N'r. 2, als Meist
bietender auf Grund der Versteigerungsbedingungen um das Meist
bot von S 12000 zugeschlagen. 

6./10. 1928. »r. Rodel 
zv .. .a• B. 1. Dem Vertr6ter du bet~ Glävbigers; 2. dem Ver

p{Uc'Mettm: 3. tkr Erstelurin.: 4. mit lnglaubigter Ablolarift du Ver
Bfeigenmg•pmtokoZles Hd tkr Versteigenmgsbedmgtmgen: Steuer
amt Kometlbwrg; 5. Bürgermeisteramt Komevbtwg .~Ur BemeBBtMtg 
de• A'rmmp1'0emtes. 

Protokoll: 
3 E 146/28 

9 
aufgenommen vom Berirk•geriebte Komeubtwg, Abt. III, 

am 27.f10. 1928. 
Gegenwärtig: Be.rit"klrichter Dr. Rodel. 
Exekutionssaebe: Ff'OIIUI Mo1er gegen Karl BerMT. 

Beginn: 9 Uhr t10f"WW4ttag1. 
E• erBeheißt Marie BerMT tmd gibt an: 
In tkr oben beeeiclanetm Eukutitms~aehe wurde mir als Mrist

bi6terin bei tkr V ersteigenmg de1 Hau1es, Gnmdbt&cla K~, 
EZ. 14, tkr ZUBclaZag erteiU. Der ZUBolaZag iBt reclatBkräftig gtnDMden. 

N acla P1mkt 4 tkr V ersteigenmgBbedmgtmgen habe iola dtu Mristbot 
in barem, und /1'111ar ein Viertel imwwhaZb 14 Tagen, den Rest in Nei 
gleiolam. Monatlratm, die erste Bpäteltm.B einm MOfKII, die Neite 
•päte•tens 11'111ei Monate nach Rechtskraft de• ZusclaZagu "" erlegen. 
Ich erlege aber schoß heute das gaue Mriltbot.• 

DieBeB beträgt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 12 000 
abrigUch du t10ß mir erlegten Vadiums t10ß S 1000 und tkr 
auf der obburiclanetm. Liegm.Bchaft für die SparkaBle Komeu
btwg einverleibten Dat"lelaenBfortkrußg t10ß S 1000, welche 
ioh "" übernehmen habe, somit......................... S 10000 
samt 7% Zinsen vom 5./10. 1928 bis 27./10. 1928 ........ " 42 

ZUBammen . . . . . . . . . . . S 10042 
Da ioh laiedurch die V ersteigenmg•bedingungen t"eclaWeitig und 

volZ.tdndig erfülU habe, und tkr Zu•claZag t"echtBkräftig ist, beantrage 
ioh, mir die AmtBurkunde gemäP § 278, Abs. 2 AuPer•treitG. aUB.IU· 
steUm und mich in derselben auch "" ermächtigen, daP ich die Lö1claung 
der Anmerkung tkr Einleit'lmg du VersteigenmgBverfahrmB beantragen 
kann.• 

Dr. Rodel Marie BBrßer 

B. 
3 E 146/28 

"" 9 
1. Empfanglauftrag dem Steueramt Komeuburg. 
2. Die entworfene AmtBurkunde iBt a'"""fertigen. 
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3. Laden für den 10.f11. 1928, 'IJOf'fll.ittags 9 Uhr, Z. Nr. 6, btride 
Teile. Gegemtomd: ErfolglaBBUng11 tks txm .Marie Bemer er'legttm 
.MeiltboteB. S.f11. 1928. Dr. Rodel 

Eift{Jtmg1116'T1MT'k. 
3 E 146/28 

10 
IR der Rubrik: .Moser gegtm Bemer, 

W orltm .••....• ) '" Empftmg gtmOmmtm. 
lllf12S: 8 10042 (iR 

Steueramt KomtJUburg, am 6.f11. 1928. Fuchs 
Wemer L.-8. 

3 E 146/28 
Amtaurkunde• über den Verkauf. 11 

Vom URterfertigttm Gerichte wird laiemit butätigt, dafJ das sum 
Zwecke der Aurißaßtkr•~ iR der Ezekutioßlsache tks Ff'Oin6 .Moser 
gegtm KarZ Bemer am S.f10. 1928 tJerBteigerte, dem FraM .Moser tmd KarZ 
Bemer je sur HäZfte geltörige Hau iR Komeuburg, Btrift{JaBBe ONr. 2, 
mit Bauarea PNr. 110f1, tmd Garten. PNr. 110/2, GnHtdbv.ch KomtJU· 
burg, EZ. 14, samt ZubeMr, buteMrul iR S Feuerrimem [samt dem 
im Bc'Jtätewn,gsprotokoUe buchriebtmtm Zubehör] der .Marie Bemer, 
HaurigtmtümeriR, KOm6uburg, Btrift{JaBBe Nr. 2, als .M~ 
auf Grtmd der gtmehmigttm V erBteigBf'Uft{/Bbedmgtmgtm um das .Meist
bot txm 8 12000 suguchZagtm wurde, tmd dafJ rie über erfolgteR Nachweis 
der rechtuitigtm ErfüZZuft{/ aUer V erBteigBf'Uft{/Bb«lift{/Uft{Jtm als Eigtm· 
tümerm ob der obeR buric~ Lieg6ßlchaft eiRtJerZribt werden und die 
L6sch"'ft{J der A Rmerk"'ft{J der EiRZeit"'ft{J tkB V erlteigeruft{Jwerfahrem 
(B Poltzahl 3) beaRtragtm lcaßß. 

5.f11. 1928. Dr. Rodel 

ZV.: Amtsurlcunde. 1. Vertreter tkB betreibtmtkß Gläubigers; 2. Ver
pflichteteR; 3 . .Marie Bemer als ErsteheriR. 

3 E 146/28 
Protokoll: 12 

aufgenommen vom Be.rirksgerichte Kom#JUburg, Abt. lll 
am 10./11. 1928. · 

Gegenwärtig: Bellirklrichter Dr. Rodel. 
Exekutionssache: Frau Moser gegtm Karl BerRer. 
Beginn: 9 Uhr fJOf'mittagB. 

Es erscheinen: 1. der Vertreter tkB betrribtmdeß Gläubiger• Dr. 
Georg Beiß, mit GeldroUmacht vom 10.f1. 1927; 2. der Verpflichtete. 

Der Vertreter tk1 betrribtmdeß GläubigerB beaßtragt, dafJ dem 
FraM .Moser die HäZfte tks .Meiltbotes im Betrage txm • • 8 6000 
ferner die gerichUich bestimmteR ProzefJ· tmd EzekutioRB· 
kosteR• flOß • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " 300 
tmd die weiter bis heute tmtBtandtmtm Kolttm txm . . . . . . . . " 500 

IIUBammtm . . . . . . . . . . . 8 6800 
URd der Rut dem V erpfUchteteR augefolgt wertk. 
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Der V erpfZicl&tete erklärt sich damit mcht einwr~ und bean
tragt, dap jedem Teile die Häl.fte du MeiBtboteB wn S 6021 erfolgt 
tDerde, tDtlÜ dem KZiiger ein .Ampruoh auf Komn nicht .utehe. 

Der Richter tierBUCht ein Eifwer~H bfttler Tei~ .lU er.rie~. 
Diuu kommt dahin .IUBtande, ilaP beide Teile erklären, damit eitwfno • 
.9ft.mdm "" Bein, ilaP dem betreibenden Gläubiger wn dem bar erlsgten 
MMBtbote Bamt Zimen tJOn S 11042 • • • . . . . • . • . • . • • • • • • • • 8 6121 
dem V erpfZichteün aber. . . . . . . . • • . . . . . . . • . . . . . . . . • . . • • . " 6321 
erfolgt tDertien. 

Dr.Bein Karl Bemer Dr. Rodel 

B. 
ErfoZgiGBBtmfJBGUftrag t.m daB Steueramt Komeubtwg, 

uM flfDM • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8 6121 
an Dr. Georg 'Bein, tJIB dem mit Ge'ldtJoUma4Jht vom 10.f1. 1921 
aUBgewieBenen Vertreter deB Frtllt&l: MoBer, t.m Karl Bemer • • " 6321 

Form. 110, 112. 
10./11 1928. 

ZV.: 1. Steueramt; 2. Dr. Georg Bein; 3. Karl Bemer. 

Anmerkungen zum Beispiel LII: 
1 Siebe §§ 491, 492, 495 Geo. - 1 Siehe § 54, Z. 1 EO. 

• 'Über die Zuatindigkeit siehe § 4, letzter Absatz EO. - ' Die be
\Yilligte Versteigerung kann im Grundbuche auf dem Eigentumsblatte 
angemerkt werden, insbesondere, wenn die Anmerkung der Klage 
auf Aufhebung der Gemeinachalt nicht stattgefunden hat. Dagegen 
Bind der Versteigerungetermin und der Zuachlag grundb'llcherlich 
nicht anzumerken. Punkt 4 dea JME. vom 2ö.f4. 1905, Z. 9244. -
1 Diese Kosten gebilhren dem betreibenden Gläubiger ala Exekutiona
bewilligungakosten. Die Kosten dea Versteigerungeverfahrene Bind 
auf alle MiteigentOmer im Verhältniaae ihrer Eigentumsanteile auf
zuteilen. Punkt 9 dea unter Anm. 4 angefilhrten Erlaaaea. - 1 Siehe 
§ 496 Geo. - ' Wenn die Versteigerunga1Mmngungen nicht achon dem 
Antrage angeacbloaaen Bind, ao iat der betreibende Gläubiger zur Vorlage 
derselben binnen einer bestimmten Frist aufzufordem oder im Sinne 
dea Punktee 1 dea angefilhrten Erlaaaea der Antrag zum Anachluß der 
Versteigerungebedingungen zur'llckzuatellen. - • Die zweite Aueferti
gung iat notwendig zur Mitteilung an die Gebilhrenbemeaaungabehörde 
nach der vorgenommenen Versteigerung. - 1 Eine Androhung der 
Einstellung des Versteigerungsverfahrene fl1r den Fall der Nicht
vorlage der Versteigerungebedingungen nach § 145 Abs. 1 hat nicht 
zu erfolgen. Punkt 8 des JME. vom 25.f4. 1905, Z. 9244, bestimmt 
dieabezilglicb: Eine Einstellung dea Versteigerungeverfahrene 'llber
haupt und insbesondere nach §§ 200, Z. 3 und 151 EO. findet nicht 
statt. Die nicht vorgenommene Versteigerung kann in jedem Zeit
punkte auf Antrag jedes Beteiligten, somit auch de~ Verpflicb-
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teten wieder aufgenommen werden. - 10 Die Prüfung und Fest
stellung der Versteigerungsbedingungen hat nicht nach den Be
stimmungen der Exekutionsordnung, sondern nach den Bestim
mungen des Außerstreitgesetzes (Abh.-Pat.) zu erfolgen. Einigen 
sich die Parteien betreffs der Versteigerungsbedingungen nicht oder 
erscheinen sie oder einige von ihnen nicht zur Tagsatzung, so hat 
der Richter auf Grund des vorhandenen Materiales nach den Be
stimmungen des außerstreitigen Verfahrens ilber die Versteigerungs
bedingungen selbständig zu entscheiden. Es erscheint nicht zulässig, 
die nicht erschienenen Parteien als dem Antrage zustimmend zu 
behandeln. Punkt 3 des in Anm. 4 angefilhrten JME. Die 
Versteigerungsbedingungen können auch schon im Urteile festgestellt 
werden. - 11 Wenn eine Einigung der Beteiligten ilber den Ausrufs
preis nicht zustande kommt, ist er auf Grund der Verhandlungs
ergebnisse, allenfalls nach vorgenommener Schätzung, festzustellen. 
Eine etwaige Schätzung der Liegenschaft ist nach den Vor
schriften der Exekutionsordnung und der Realschätzungsordnung 
vom 25./7. 1897, RGBl. Nr. 175, jedoch unter Bedachtnahme 
auf die Bestimmungen des Außerstreitgesetzes vom 9.f8. 1854, 
RGBl. Nr. 208, vorzunehmen. - 11 Siehe § 496 Geo. - 1a Siehe 
§ 1076 abGB. - 11 Zu dieser Tagsatzung sind nur die Miteigentilmer 
der zu versteigernden Liegenschaft zu laden, weil den Hypothekar
gläubigern und sonstigen dinglich Berechtigten ihre an der Liegen
schaft haftenden Rechte trotz der Versteigerung erhalten bleiben. -
11 Siehe oben Anm. 10. - 11 Siehe oben Anm. 11. - n Der Lasten
stand wird durch die Versteigerung nicht berilhrt und der Ersteher 
muß alle dinglichen Rechte und Lasten ilbernehmen. Die 
Versteigerung kaun entweder so angeordnet werden, daß der Ersteher 
das Meistbot ohne Anrechnung der von ihm zu fibernehmenden 
Lasten zu berichtigen hat, oder es kann in den Versteigerungsbedin
gungen festgesetzt werden, daß die Lasten auf das Meistbot an
gerechnet werden sollen. Im letzteren Falle empfiehlt es sich, um 
Streitigkeiten vorzubeugen, in den Versteigerungsbedingungen ziffern
mäßig den Betrag anzugeben, mit dem die einzelnen Lasten auf das 
Meistbot anzurechnen sind. Punkt 7 des in Anm. 4 angefilhrten 
Erlasses. - 1a Siehe unten Anm. 29. - u Die Eigentümer können 
sich eine Frist zur Genehmigung des Verkaufes (sogenannte Rati
fikationsfrist) vorbehalten. § 278 Außerstreitgesetz. - 10 Siehe § 1076 
abGB. - 11 Über den notwendigen Inhalt des Protokolles siehe 
§ 194 EO. - 11 Siehe §§ 177, 178 EO. - 11 Siehe § 179 EO. -" Siehe 
§ 181 EO.; ein Widerspruch gegen die Zuschlagserteilung findet bei 
der Versteigerung nach § 352 EO. nicht statt.- 11 Wenn eine Rati
fikationsfrist vorbehalten wurde (siehe oben Anm. 19) und auf dieselbe 
nicht verzichtet wird, kann der Zuschlag erst nach Ablauf der Rati
fikationsfrist erteilt werden. - 11 Siehe § 194 EO. (Ausnahme von 
§ 59, letzter Absatz EO.). - 17 Siehe oben Anm. 4. Auch eine Ver
lautbarung des Zuschlages (§ 183 EO.) hat nicht zu erfolgen. Über 
den Inhalt der Ausfertigung der Zuschlagaarteilung siehe § 183 EO. 

HELLER, Aktenmuster 111. 50 
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- 18 Eine A118fertigung iat beiden Teilen und der Ersteherin zuzu
stellen, weiters dem Gebührenbemessungsamte zur Bemessung der 
Übertragungsgebühr und der Gemeinde zur Bemessung des Armen
prozentes. -•• Nach den hier vorliegenden Versteigerungsbedingungen 
ist das Meistbot in den im Punkte 4 derselben bezeichneten Fristen 
zu erlegen und mit 7% zu verzinsen. In den Versteigerungsbedin
gungen kann aber auch bestimmt werden, daß das Meistbot sofort 
nach Schluß der Versteigerung an den Eigent1lmer bezahlt werde. 
- 10 Siehe § 278, Abs. 2, Außerstreitgesetz. Wenn die Klage auf 
Aufhebung der Gemeinschaft oder das hien'lber ergangene Urteil 
im Grundbuche angemerkt wurde, ist der Ersteher auch zu er
mächtigen, daß er diese Anmerkungen löschen lassen könne. - 11 Eine 
Verteilung des Meistbote nach den Bestimmungen der Exekutions
ordnung findet nicht statt. Aus praktischen Gn1nden empfi~hlt es 
sich, daß der Exekutionsrichter auch die Verteilung des Erlöses unter 
die Miteigentümer, aber nach den Bestimmungen des außerstreitigen 
Verfahrens vornimmt und nach Möglichkeit ein Einverständnis 
zu erzielen sucht. Kommt ein solches Einverständnis nicht zu
stande, so ist seine Tätigkeit zu Ende. Punkt 6 des unter Anm. 4 
angeführten Erlasses. - 11 Siehe oben Anm. 30. - II Siehe oben 
Anm. 6. - " Siehe oben Anm. 31. 

LIII. 

Exekution zur Erwirkung einer Handlung des Verpmehteten, 
deren Vomahme dureh einen Dritten erfolgen kann (vertretbare 

Handlung, I 3ö3 EO.) • 

Eiflgangsv61'1Mtk. 

An das Ezekutionsgericht1 Wien, Abt. XXI. 

21 E 8460/28 
1 

Betreibende Partei:' Frat~~~ ErlUnger, Prokurist, Wien I, Gouaga
gasse N-r. 9, vert-reten d1WCh: Dr. PauZ MögZe, Reclatsanv1aU, Wien I, 
ZeZinkagasse N-r. 10. 

Verpflichtete Partei:1 Wm.zel Kril:, 8chfl.6idmn.eister, Wien IV, 
PlwfouspZate N-r. 3, 

111egen Herstellung eifl.68 Winterrooku s. Ngb. 

2fach, 1 Rubrik, 2 Beilagen. 

Auf G'rund1 des -rtHJhtBkräftigen, roUst-reckba'ren UrleiZes des Be-
50 1101/28 

A zirksgerichtes Ma-rga-retlaen vom 15./10. 1928, 4 , Beilage A, 

B stelZe ich du-rch meinen mit()nginaltJOUmacht vom 1./8. 1921, BeiZage B, 
aug6V1iuenen Vert-reter, da der V erpjZichtete die ihm mit dem g~ 
U-rteile aufgetragene Herstellung eifl.68 Winte-rrockes bisher nicht erfüUt 
und die Kosten nicht bezalalt hat, den Antrag auf E-rZassung nachstehender 
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Exekutions bewilligung: 
Auf Grund du Urteile• du Bmrkagerichf6B Margaret'ken vom 

601101/28, 
15./10.1928, 4 wird der betreibenden Partei Frau Ed-

Utager, ProkuriBt, Wieß.l, Gontlagagaaae Nr. 4, wrlretfm duroh Dr. Paul 
M6gle, RechtBatMDaU, Wieß.l, Ze'Ußkagaaae Nr.10, wider Weuel Krü, 
8c1meidermeiBf6r, Wieft. IV, Platnwplatls Nr. 3, zur Erwirknng1 der 
Herlf6Uug eitaeB WiflterrockeB aua blauem, engUBchem Tuch, mU 
Seide gef~, die Exekution 1 bewilligt. 

Die betreibende Partei wird ermächtigt,• auf Kosten der ver
pflichteten Partei dielen Wi11terrock durch einen tmderm 8chneider
meilter her~Um n laaam. 

Die verpflichtete Partei hat die hiedurch entstehenden und vor
läufig mit 8 300 bemeBBenm Koatm• dieser Handlung der betreibenden 
Partei binnen 14 Tagen bei Exekution zu bezahlen. 

Zur Hereinbringung der Kosten von 8 44,20 und der Kosten 
dieses Ansuchens sowie der weiteren Kosten wird die Exekution 
mittels' Pfändnng, Verwahrung und Verkauf der in der Gewahrsame 
der verpflichteten Partei - in der Wohnnng - im Geschäftslokale
befindlichen bewegliehen Sachen jeder Art und der im § 296 EO. 
angefflhrten Papiere und Einlagebdcher bewilligt. 

Dis E:ukutitm wolle über ARmeWen wUtlogen wenleß. 
Als Exekutionsgericht hat das E:ukulioßllgericht Wien einzu

sohreiten.' 
An Kosten werden verzeichnet ....... . 
Berechnungsgrundlage nach § 15 RAT ........• 

Frau Edlmger durch Dr. Paul M6gle 

21 E 8460/28 
B. 5 1 

Tagaafftmg .ur EiRverRehmURg' ;u, V erpfUchteten wegtm Eze
kutitm BaCh§ 353 EO. (HerBte'Uug eiReB WiRterrockeB), 

2.J12. 1928, 110Ttnittaga 9 Uhr, Z. Nr. 92. 
30./11. 1928. Dr. KroU 

E.-Form.142 1 : VerpfUclt.teten . 
.Akteßwrmerk vom 2./12. 1928: 

VerpfUcht6ter mcht erac~; ZuBteUvtag auagewieam. 

B. 
BewiUigt. St. Koatm 8 26,19. 

2./12. 1928. 

Dr.KroU 

21 E8460f28 
ft 1 

Dr.KroU 

ZV.: B. 1. Vertreter du betreib~Jf&flen G14ubtgera; 2. VerpfUclatetett. miC 
8chriftBat.. 
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21 E 8460{28 
Bericht: 2 

Das gefertigte Vollstreckungsorgan berichtet, dafJ die Fahrnisexekution 
nicht oorgenommen 1D'Urde, weil der Verpflichtete, welchem der Beschluß 
vom 2.{12. 1928, ONr. 1, durch die Post eugesteUt 1D'Urde, die Kosten 
von 8 44,20 und 8 25,19, eusammen 8 69,39, eu meinen Handen be
eahlte. Dieser Betrag wurde dem Vertreter der betreibenden Partei 
laut Postaufgabescheines Nr. 1021 des Postamtes Wieden vom 4.{12. 
1928, übersendet. 

Zehrgeld 8 ...... , G0111ggeld 8 . . . . . . wurden vom Verpflichteten 
entrichtet. 

Protokollstempel wurde beigebracht vom Verpflichteten. 
Dauer der Amtshandlung 3 Uhr bis 3% Uhr nachmittags. 
Wien, am 4.{12. 1928. 

Grieser, Vollstr.-0. 

B. 
Die betreibende Partei mit E.-Form. 252 benachrichtigen. 

Eingangsvermerk. 

4.{12. 1928. Dr. KroU 

21 E 8460{28 
3 

An das Exekutionsgericht Wien, Abt. XXI. 
Betreibende Partei: Frane Edlinger, Prokurist, Wien 1, Goneagagasse 

Nr. 4, vertreten durch: Dr. Paul Mögle, Rechtsanwalt, Wien I, 
Zelinkagasse Nr. 10, 

Verpflichtete Partei: Wenzel Krie, 8chneidermeister, Wien IV, Phorus
plate Nr. 3, 

wegen HersteUung eines Winterrockes s. Ngb. 
2fach, 1 Rubrik. 

Mit dem rechtskräftigen, vollstreckbaren Beschlusse dieses Ge-
21 E 8460{28 

richtes vom 2.{12. 1928, 1 , wurde dem Verpflichteten auf-

getragen, die durch HersteUwng•eines Winterrockes entstehenden und vor
läufig mit 8 300 ·bemessenen Kosten binnen 14 Tagen bei Exekution 
eu bezahlen. Da diese Frist fruchtlos abgelaufen ist, beantrage ich durch 
meinen bereits ausgewiesenen Vertreter die Erlasswng folgender 

Exekutions bewilligung:7 
21 E 8460{28 

Auf Grund des Beschlusses vom 2.{12. 1928, 1 , wird 

der betreibenden Partei Frane Edlinger, Prokurist, Wien I, Goneaga
gasse Nr. 4, vertreten durch Dr. Paul Mögle, Rechtsanwalt, Wien I, 
Zelinkagas11e Nr. 10, wider die verpflichtete Partei Wenzel Krie, 
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BchneidermeiBter, Wifm IV, PhoruspZat. Nr. 3, zur Hereinbringung 
von B 300 und der Kosten dieses Ansuchens die Exekution mittels 
Pfändung, Verwahrung und Verkauf der in der Gewahrsame der 
verpflichteten Partei - in deren Wohnung - im Geschäftslokal -
befindlichen beweglichen Sachen jeder Art und der im § 296 EO. 
angeffihrten Papiere und Einlagebiicher bewilligt. 

Als Exekutionsgericht hat das E:ukutiomgericM Wifm ein
zuschreiten. 

Die E:ukutitm 1110116 üiHw Anmelden tJOlUogM wmfen.. 
An Kosten werden verzeichnet ..... . 

Ff'Mlfll EdUnger dtWCh Dr. Pau& Mögle 

B. 
Bet.MUigt. Bt.' Kolf.M B 18,20. 

20./12. 1928. Dr. KroU 

ZV.: B. 1. Vertreter dee betr~ GldubigMe; 2. VerpfZic~ mit 
Bchri.fteatls bei V omahme. 

Wird weg~m Nichkmmeldene Wf'Ückge&egt.l 

Griuer, V oUetr . .0. 

Anmerkungen zum Beispiel LIII: 

• Dardber, ob in einem zweifelhaften Falle die Exekution nach 
§§ 346, 353 oder 354 EO. zu beantragen und durchzuführen ist, 
siebe das Judikat Nr. 12, PI.-Beachl. vom 24./10. 1923, Präs. 519, 
SZ. Vl/123 bei § 346 EO. - 1 Siehe § 4, letzter Absatz EO. - 1 Siehe 
§§ M, 369 EO. - 1 Siehe § 353 EO. - ' Siehe § 63 EO. - 11 Siehe 
§ 358 EO. - 1 Siehe § 56 EO. - 7 Siehe § 353 EO. - 1 Hier wird an
genommen, daß derVerpflichtete entweder den Winterrock hergestellt. 
oder die Kosten der Herstellung bezahlt hat. Sonst wäre die Exe
kution zum Vollzuge anzumelden und als Fahrnisexekution durch
zuftlhren, wie in einem der Beispiele XVI bis XXIV. 

LIV. 
Exekution des Anspruehes auf eine Handlung des Verpruebteten, 
die dUl'eb einen Dritten nleht vorgenommen werden kann und 
deren Vornahme zugleieh aussehlle8Ueh vom Willen des Ver-

pruehteten abhingt (unvertretbare Handlung, 1 354 EO.) • 

3 E 196/28 
1 

An tlaB KrftlgericM Wilmer-Neuriadt,1 Abt. I. 

1 Og 120/28 
4 

Betreibende Partei: Ff'Mlfll Gebhard, Theatef'dinktor, Badtm, Theatef'· 
gaeH Nr. 4, 11mreten duf'Ch: Dr. Ef'Mt Burg, Rechteanwa&t, Badtm. 
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Verpflichtete Partei: Jo1r.ann Strauch, KapeUmemer, Baden, Theresien
gasse N-r. 16. 

2fach, 1 Rubrik, 2 Beilagen. 
Mit dem 1101" dem K-reisgerichte Wiene'r-NetJ8tadt am 1ö.f3. 1928, 

1 Cg 120/28 
3 , abgeschloBBerum V ergleiehe hat sich d4w Verpflichtete ve-r-

pflichtet, die 1J01l. ihm komptmierle Ope-rette: "Das Glückskind" in 
meinem Theate-r in Baden in d4w Zeit 110m 15./4. 1928 bis 30.f4. 1928 
mit meinen Behauspielern und Sängern eimustudie'ren wnd diese 
Ope-rette bis 31.f7. 1928 eehnmal eu dirigie-ren. 

De-r Verpflichtete hat wohl die Ei~ d4w Ope-rette dtWCh· 
geführl, weigerl sich abe-r, dieselbe eu dirigie-ren. 

Ich stelle deshalb d'IVI'ch meinen mit OriginaZooUmacht wm 1.f3. 
A 1927, Beilage A, ausgewieBerum Verl-rete'r den Ant-rag auf E-rlasBtmg 

des folgenden 

Beschlusses: 

(Auf Grund des Ve-rgleiches des K-reisgerichtes W iene'f.N eustadt 
1 Cg 120/28 . . . 

oom 15.f3. 1928, 3 , WU"d der betreibenden Partel F-ram 

Gebha-rd, Theate'rdi-rekto'r, Baden, Theate-rgasse N-r. 4, verl-reten dtWCh 
D'r. Emst B'IVI'g, Rechtsanwalt, Baden, wider Jo1r.aml St-rauch, KapeU· 
meiste-r, Baden, Theresiengasse N-r. 16, zur Erwirkung de-r eehnmaligen 
Dirigierwn,g de-r Ope-rette: "Das Glückskind" am Theate-r de-r beWeibenden 
Parlei in Baden, die Exekution bewilligt.1 

Als Exekutionsgericht bat das Betß-rkBgericht in Baden einzu. 
schreiten.] 

An Kosten werden verzeichnet ....... . 
Berechnungsgrundlage nach § 15 RAT ........ . 

F-ram Gebham du-rch D'r. Emst Bu-rg 

B. 
Tagsaüung zu-r Ein11emehmung des Verpflichteten übe-r den Ant-rag 

gemäß § 354 EO. wegen Dirigie'rung de-r Ope-rette: "Das Glückskind" 
am 8.f8. 1928, 1101"mittags 9 Uh-r, Z. N-r. 9. 

1.f8. 1928. D'r. WeifJ 

ZV.: E.-FMm. 142: Dem Verpflichteten. 

Aktenve'rme'rk 110m 8.f8. 1928: 
De-r e'rschienene Ve-rpflichtete gibt an: 

Die Angaben im Exekutionsant-rage sind 'richtig: ich bin auch 
be-reit, die Ope-rette: "Das Glückskind" im Theate-r in Baden eu diri· 
gie-ren, ;eaoch n'IVI' dann, wenn mi-r d4w betreibende Gläubige-r statt des 
ve-reinba-rten HOM'rars oon 8 100 ein solches 1J01l. 8 200 beeahlt, da mi-r 
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daB Eimtudimm der OpnetfA mit tleß Sclu&uspiilem tmd Sängem 
eine weit gtöpne .A rbflt veruraachte, alBich bei V neinbanmg du H onorarB 
tiOrtJUBgeBetß lu&b6. 

B. 
[.Aus dem .Antrag ONr. 1.] 

Begrii.11dU11g: 

Dr. WeiP 

Dem .Antrage auf BtNJilligtmg der E:ukutitm 11ac1& § 354 EO. 
war trot.. der Eifi'Wer&dungM du V erpjlicl&telefl, wekl&e deraeZbe bei 
Beifl61' Eiflvemehmuflg flach § 358 EO. erhob6ft lu&t, BtattngebM; die 
W Mg61'Ufl9 tleB V erpfliclatete'tl, die Opnette: "DaB GZiickakifltl" im 
Theater i11 Bad6ft zu dirigierM, iBt Ufi961'6Clatfmigt, weil eiM eimeitige 
A flderuflg du eukutitmBfähigM g61'ic1&tlicla611 V ergleicl&eB umtattlu&ft 
iat tmd die BewiUigUflg tmd tleß VoUzug der beantragt6ft Exekutitm 
flicht laifltlem kaftft. 

Wiefi61'-Neuatadt, am 8./8. 19S8. 
Dr. Weiß 

ZV.: B. Betreib6fltle Partei; Beßrkag61'ic1at Bad6ft mit SchrijtBat... 

3 E 196fS8 
1 

VoZZ.ugBbuchluP 1, 1 dea Ezekutionagerichtu (Baden) . 
.Auf Grund dea t101'Bte1a6fltleß Beachluaea wird der verpfZicl&teteft 

Partei aufgetragM, ZäflgBteRB biB 31.f8. 19S8, im Theater der betreib6fltleß 
Partei in Bad6ft die Operette: "DaB GZii.ckakifltl" zehnmal zu dirigierM, 
111idrig6ßll gegM Bie auf .Antrag der betreib6ftden Partei eiM GeldBflrafe 
tJOn S 500 ~du .Arm611fo11dB der Stadt Batleß oder Haft in 
der Dauer tJOn eifl61' W ocl&e t161'1&ängt wird. 

Batleß, 10./8. 19S8. Dr. Gierke 

ZV.: B. 1. Dem Vertreter dea betreib6ftden Gläubigna; S. dem Ver
pjliclateten mit SchrijtBaw tmd EukutiofllbewiUigung. 

Eingangwermerk. 

.An daB Bezif'kBg61'ic1at Batleß, .Abt. 111. 

3 E 196/SB 
s 

Betreibende Partei: Franz Geblu&rd, Theaterdirektor, Batleß, Theater
gaue Nr. 4, t16rlreten durch: Dr. Emat Burg, RechtB®waU, Batleß. 

Verpflichtete Partei: Johafln Straucla, KapeUmeiBt61', Batleß, T1&61'elien
gtuBe Nr. 16. 

Die verpflichtete Partei iBt dem .Auftrage t10m 10./8. 19S8, 
3 E 196/SB 
---1-, inn61'1u&lb der geBewt611 FriBt nicht 11achgekomm611. Ich 

beafttrage die angedrohte GeldBtrafe (Haft) zu t10Uzie1&611 ufld unter 
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Androhung eines sol&ö:rfm-en Zwangsmittels eine tletH FriBt bis 28.f9. 
1928 n bestimmen. 

An Korifm werden tJm-uiolmet ....... . 
F'l'tJM Gebl&Md durch Dr. EmBt Burg 

3 E 196/28 
B.• ""' 2 

Betreibende Partei: Fran~~ Gebl&aTd. 
Verpflichtete Partei: Jo'ltoirm Bmwoh. 

Die verpflichtete Partei ist dem Auftrage vom 10.f8. 1928, 
3 E 196128 . halb d Fris • h h k --1---, mner er gesetzten t mc t nac ge ommen. 

Auf Antrag der betreibenden Partei wird daher gegen die verpflichtete 
Partei eine Geldstrafe von 8 600 (HafC ..•••••• ) zugunsten des Ar
menfonds der Stadt Baden verhängt. 

Zugleich wird der verpflichteten Partei zur Befolgung dieses 
Auftrages eine neue Frist bis 28.f9. 1928 gesetzt, nach deren frucht
losem Ablaufe gegen sie auf Antrag eine weitere Geldstrafe von 
8 1000 (Haft .•.•...• ) zugunsten desselben Armenfonds verhingt 
werden w1irde. 

2.f9. 1928. Dr.Gierke 
ZV.: B. 1, 2. Beiden Teilen. 

Geldstmfe einheben.' 

Anmerkungen zum Beispiel LIV: 
• Siehe Anmerkungen zum Beispiel LIII und das dort angefilhrte 

Judikat Nr. 12, SZ. Vl/123.- 1 Fa.lls der Antrag unmittelbar beim 
Exekutionsgerichte gestellt wird, ist die Exekutionsbewilligung und 
der V ollzugsbeschluß zu vereinigen. Der Beschlußf&88ung hat die 
Einvernehmung des Verpflichteten vorauszugehen (§ 358 EO.). -
1 Wegen der Prozeß- und Exekutionskosten kann mit diesem Antrage 
der Antrag auf Fahrnisexekution verbunden werden. - • Siehe 
§ 354 EO. - ' Wenn kein weiterer Antrag auf Verhingung einer 
Geldstrafe oder Haft gestellt wird, ist der Akt erledigt; werden 
jedoch neuerliche Anträge gestellt, so können innerhalb der im 
§ 354 EO. angegebenen Grenze weitere Zwangsmittel verhängt, 
bzw. angedroht werden. 

LV. 
Exekution zur Erwirkung von Duldungen und Unterlassungen 

(I 366 EO.) • 
Eingang~k. 

An das BemkBgmol&t Weitnl. 

E 116/28 
-1-

Betreibende Partei: Marlin Lel&nef', WirlBcl&aftBberit.reT, WeitTa NT. 66, 
fJerlretm duTCh: Dr. KaTZ Mosm-, Rechtsanwalt, Weitm. 
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Verpflichtete Partei: Tlwmaa Bwrger, Wirtschaftsbesitzer, Weitra 
Nr. 57. 

2fach, 1 Rubrik. 
Die tJerpfUchtete Parlei wurd6 mit dem voUstreckbaren Urteile 

. . 2 a 25/28 . 
dieses Gtrr'U!htes fJ01I1o 20.f1. 1928, 4 , tiBT'WrteiU: 

I . .eu t.itUdeR, ilaP ich meine Dachtraufe auf seinen an mein Haus 
Nr. 56 angT~ Hof seines Hauses Nr. 67 leite; 

II. wurd6n ihm alle Handlungen fJerboten, welche die f'reie Be
'111ÜUung der unseren Häusern Nr. 66 und 67 gemeinsamen Toreinfahrt 
behind6m. 

Die flerpflichtete Partei hat jedoch diesem Urleile dadurch .euwider
gehandelt, ilaP sie meine Dachtraufe weggerissen und die Toreinfahrt 
unmöglich gemacht hat, ind6m sie statt des einfachen, unversperrbaren 
Gitters, welches bisher die Einfahrt abschloß, eine massifJe Planke 
anbrachte, so ilaP ich, wenn ich durch die Einfahrt fahren tDiU, in der 
Benützung behindert bin. 

Ich beantrage daher, mir die Exekution 
1 . .eur Duldvng des Verpflichteten, daP ich meine Dachtraufe auf 

d6n Hof seines Hauses Nr. 67 in Weitra leite; 
2 . .eur EnDirkung der UnterlasBtmg aUer Handlungen, wodurch 

meine freie Benützung der unseren Häusern Nr.66 und 67 gemein
samen Toreinfahrt behindert wird, .eu betDiUigen; 

3. mich .eu ermächtigen, d6n früheren Zustand auf Gefahr und 
Kosten d6s Verpflichteten tDiederher.eustellen; 

4. dem Verpflichteten die Bezahlung der mit 8 100 fJeramchlagten 
Kosten der Wiederherstell1mg der Dachtraufe und d6s Gitters und die 
Bestell1mg einer Sicherheit für ferneres ZutDiderhandeln aufzutragen. 

Zur Hereinbringung der ProeeP- und Exekutionskosten beantrage 
ich Pfän.tlung, V ertDahrung und Verkauf der Fahrni88e des V erpflich
teten und Vornahme über Anmeld6n. 

Kosten ....... . 
Berechnungsgrundlage nach § llS RAT. 

Martin LehneT dtwoh Dr. Karl Moser 

E 116/28 
.eu--1--

Tagsatftng .eur EinfJem6hmung des Verpflichteten 
am 4.f6. 1928, ~~ 8 Uhr, Z. Nr. 3. 

3.f6. 1928. Dr. GroU 
E.-Form. 142: Verpflichteten. 

E 116/28 
Aktenflermer~ fJ01I1o 4./6. 1928: 2 

Der Verpflichtete ist .eur Tagsatzung am 4.f6. 1928 nicht erschienen; 
Zustellung ausgetDiesen. 

Dr.GroU 
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E 116/28 
B. 3 

2 0 25/28 . 
Auf Grund des Umiles wm 20.f1. 1928,--4---, wird der 

betreibenden Partei Martin Lehner, Wirtschajtsbesitzer, in Weitra 
Nr. 56, tJertret8n dtweh Dr. KarZ Moser, Rechtsanwalt, Weitra, wider 
die verpflichtete Partei Thomas Burger, Wirtschajtsbesitzer, Weitra 
Nr. 57, zur Erwirkung 

1. der DuZdung des V erpflichtet8n, dafJ der betreibeflde Gläubiger 
Martin Lehner seine Dachtraufe auf den Hof des dem Verpflichtet8n 
geMrigen Hauses N r. 57 in W eitra leite; 

2. dafJ der Verpflichtete alle Handlungen unterlasse, wodurch 
die freie BeniiWtu&g der den Häusern Nr. 56 und 57 in Weitra gemein
samen Einfahrt durch den betreibenden Gläubiger behindert wird, 
die Exekution bewilligt. 

Wenn die verpflichtete Partei die Leitung der Dachtraufe neuerZich 
nicht duldet, bZ1D. neuerlich Handlungen vornimmt, die sie nach dem 
oben bezeichneten Urteile zu unterlassen verpflichtet ist, wird gegen 
sie auf Antrag der betreibenden Partei eine Geldstrafe von 8 100 
zugunsten des Armenfonds der Gemeinde W eitra oder Haft in der 
Dauer von 3 Tagen verhängt werden. 

Die betreibende Partei wird ermächtigt, den früheren Zustand, 
der durch das WegreifJen der Dachtraufe und durch die Anbringung 
einer Planke verändert wurde, auf Gefahr und Kosten des Verpflich
teten wiederherstellen zu la.ssen. Die verpflichtete Partei hat die 
hiedurch entstehenden und vorläufig mit 8 100 bemessenen Kosten 
der Wiederherstellung des früheren Zustandes der betreibenden 
Partei binnen 14 Tagen bei Exekution zu bezahlen. 

Dem Verpflichteten wird aufgetragen, für den durch weiteres 
Zuwiderhandeln entstehenden Schaden eine Sicherheit von 8 200 
binnen 14 Tagen bei Exekution bei Gericht zu erlegen. Diese Sicher
heit hat für die Dauer von 3 Monaten zu haften. 

Zur Hereinbringung der Kosten von S . . . . . . . . und der auf 
S ........ bestimmten Kosten dieses Ansuchens, sowie der weiteren 
Kosten, wird die Exekution durch Pfindung, Verwahrung und Ver
kauf der in der Gewahrsame der verpflichteten Partei, in der Wohnung 
befindlichen beweglichen Sachen jeder Art und der im § 296 EO. 
angeführten Papiere und Einlagebiicher bewilligt. Die Fahrnis
exekution ist iiber Anmelden zu vollziehen. 

Als Exekutionsgericht hat das gefertigte Gericht einzuschreiten. 
3.f5. 1928. Dr. Groll 

ZV.: Beiden Teilen, dem Verpflichtet8n mit Schriftsatz. 

EingangstJermerk. 

An das Bezirksgericht Weitra. 

E 116/28 
4 

Betreibende Partei: MartinLehner, Wirtschaftsbesitzer, Weitra Nr. 56, 
''ertret8n durch: Dr. KarZ Moser, RechtsanwaU, W eitra. 
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Verpflichtete Partei: Tlomtu Btwgtrr, WirlllclaafWbuitetrr, Weitf'a 
Nf'. 67. 

[Dtrr Vtrrpflicl&Wt6 hat 11G01& Briaanng du Buol&lua•e• vom 3.f6. 

1928, E 11:128 , MUef'Ucl& nwMtrrge1&tmdeU, indem trr, Btatt die Pltmke 

'W'fi.U1'ei/ltm Utlf.i tlaB fril&trre Gitltrr 'll1ietltrr auubringen, m tltrr Pltmke 
ei116ft .A U88cl&nitt mGCl&te, 80 ila/1 maß ti'Waf' mit einem kleitHn, BChmalen 
Htma'~»agtm, mcM ab6f' mt einem mt Pfml.en bupatmttm WirlllchafW
wagtm emfahf'tm ktmn. w eit6'r8 hat 6'r die t10fl, mif' ~ angebrachte 
Daclatmvfe 1Hrr8topft. 

loh betmtmge ilal&trr foZgtmtltm 
Buchlvfl: 

[.Avf .Ammg tltrr betf'eibtmtltm Parlei 'Wif'd gegtm die tJtrrpflichtete 
Parlei eiM Geltlrit"afe t10fl, 8 100 ~du Ät"mtmfontlB tltrrGemeintle 
w eitf'a 1Je1'1&dtagt. 

Zvgleioh 111if'tl tltrr tJtrrpflicl&tettm Parlei fü1' tltm FaU du weittrrtm 
ZvtridtrrlaantlelB ei1lfJ Gelil8tmfe t10fl, 8 200 otltrr Haft in tltrr Da'flfJf' t10fl, 

eintrr W oclae angedroht. 
Die Kolten tltrr betf'eibtmtltm Parlei 'Wml.en mt 8 . . . • . . . . be

.Ummt.] 
.Manm Lelantrr d1WC1& Dt-. Kaf'Z .MoBtrr 

B. 
[Wie oben.] 
8.f6. 1928. 

E 116/28 
.U--4_,....:-._ 

Dt-. Gf'Oll 
ZV.: B. 1., 2. Beitltm Teilen, dem Verpflicl&tetm mit 8chriftBatiJ. 

Zalalvtag•avftmg. 

.An tlaB Buif'bgtrricht W eitm. 

E 116/28 
6 

Betreibende Partei: .Mamn Lelantrr, WirlllclaafWbeBifl:trr, Weitm Nf'. 66, 
t16rtf'eten tlvf'Oh: Dt-. Kaf'l .MoBtrr, ReclatBan'WaZt, Weitm. 
Verpßicbtete Partei: Tlomtu Btwgtrr, WirlllolaafWbeBifl:trr, Weitm 

Nf'. 67. 
E 116/28 

.Mit dem BuolaZU886 110m 3.f6. 1928,--3--, wvf'de ich trr· 

mächUgt, die Daclatmvfe meinu HaUBeB avf tltm Hof tle• HaUBeB tleB 
Verpflichtetenn leiten, bti'W. tlieBe Dachtmvfe, 'Welche tltrr Verpflichtete 
'W'flgtrriBBtm hat, avf Bei116 Gefahf' 'find Kolten 'Wietltrr l&trrnBteUen. Dtrr 
Verpflichtete leidet tlagegtm W itltrrltantl, indem trr dem t10fl, tmf' nf' 
ÄUBfühf"fftag tltrr not'Wentligtm 8ptmglemf'beiten beBteUten 8pmgltrr
meiltef' Jo•ef, Kern in Weitm tltm Zvtritt V61'111eigerl 'find ihn gefähf'Zich 
betlt"olat. 
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loh beantrag6 dah6r, mir zur Bueitigung d611 Witkrstatules tmd 
zum Sohutu d6r auszuführenden Arbeit ein Volllltr60ktmgsorgan bei
.ugebfJft. 

An KollteR werden ver.teiohnet •....... 

Marlin Lehner durch Dr. Ksrl Moser 

B. 
E 116fB8 

zu----
ß 

EukuUo1&8saoh6 MarUn Lehner gegen TlwmaB Burger. 
Da d6r V erpjUohtete gegen die Vomahme d6r zur W ietlerhersteUtmg 

MB früh6ren ZUBtatatlu d6r Daohtmufe du HGUIIU Nr. 67 m Weitm 
notwmdigen Arbeiten Witkrllttmtl leistet, wird dem betr~ Gläubiger 
eur Beseitigung du W itkrBtantks und eum Sohut.e d6r auszuführenden 
Arbeiten Herr KaMleidirektor Theotlor Meker als Volllltr60ktmgsorgcm 
beigegeben. 

10.fß. 1928. Dr.GroU 

ZV.: 1., 2. Britkn Teilen, dem VerpjUohteten mit Schrijtllatll bei d6r 
Vomahme. 

E 116/28 
Berich&: 6 

KaMZeitlirektor TI&«Jdor Meker berichtet, daP tlW HersteUtmg d6r 
Dachtraufe durch den Spenglermeister Josef Kem erfolgte. Da d6r 
V erpjUohtete mir, dem betreib6ntlm Gläubiger und dem Spengler 
den Zutritt vertDeigerte und drohte, daP er jeden, d6r sein HGUII betrete, 
mit GetoaZt entfernen wertk, auch mit triMm Reoower betoalfnet war, 
wurde Gendarmerie beige110f1en, unter tkren AsllisteM tlW Wieder· 
hflrsteUugsarbriten oorgmommm wurden. 

Dauer d6r Amtslumt.Uung: 1 Stunde. 
11.f5. 1928. 

Melt!er, KsZ.-Dir. FraM Biber, Gmtlarmerie.-B. 

E 116/28 
7 

Wird über Nichtcmmeltlm d6r Fahmüeukutitm eurüokgeZegt. 

4.f6. 1928. M6ker, K.Z.-Dir. 

B. 
Gesehen. 

4.f6. 1998. 

Anmerkungen zum Beispiel LV: 

Dr.GroU 

• Siehe I§ 355 bi& 366 EO. und die Anmerkungen zu den Bei• 
spielen LIII, LIV. 
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LVI. 
Exekution zur Erwirkung einer unvertretbaren Handlung; 

Erzwingung der "Übemahme des Seheidebriefes 
20 E 4340/28 

EingtmgB'I161"mmJ't'k. 1 

An ilaB E::r:ekutioft.Bgericht1 Wien, Abt. XX. 
Betreibender Gläubiger: Morils Homm, Kauf'11141m, Wien 11, NeBtroy

gasse Nr. 4, tJertreüm durch: Dr. Ham SUegler, RechtstmWalt, Wien I, 
WoUeeile Nr.10, 

Verpflichtete Partei: Therese Homm, Kauf'11141mBgattin, Wien 11, 
fhoPe Pfarrgasse Nr. 16, 

'IJJegen tlbemahm6 des Scheidebriefes. 

2faoh, 1 Rubrik, 2 Beilagen. 
Laut des rechtskräftigen, ooU.Weckboren Urteiles des Latn.desgerichteB 

3 Og 434/28 
für ZRS. Wien oom 1.f3. 1928, 14 , BeiZage A, 'IJJUrde eu A 

Recht erkannt, daP ich, Morils Homm, berechtigt Bei, meine Gattin, die 
Verpflichtete Therese Homm, durch einen Scheidebrief ron mir eu ent
Zassen und daP dieselbe schuldig, sei, diesen Scheidebrief bei sonstiger 
Eukuticm n übermhmen.• 

Zvr tJbemahm6 des Scheidebriefes 'IJJtwde auf meinen Antrag oom 
Latn.desgerichte für ZRS. Wien eine Tagsat.eung• für den 16.f10. 1928, 
tiDf'mittagB 10 Uhr anberaumt, eu 'IJJelcher jedoch die Verpflichtete trot.r 
ausge'IJJieBener ZusteZZtmg nicht erschienen ist, tJielmehr erklärte sie in 
einer Eingabe an das Landesgericht, daP sie nicht ge'IJJiZZt sei, den Scheide
brief eu übermhmen. 

Ich beantrage daher durch~ mit OriginaltJoUmacht oom 1.f2. 
1927, Beilage B, aUBge'IJJieBemn Vertreter die ErlaBBUng du B 

BuchZuuu: 
[Auf Grund des rechtskräftigen, ooUBtreckbaren Urteiles des Latn.des-

3 Og 434/28 . 
gerächtes für ZBS. Wien oom l.f3. 1928, 14 , wird der be-

treibenden Partei M.orie Homm, Kauf'11141m, Wien 11, NeBtroygaBBe 
Nr. 4, t16f'trelen dtwch Dr. Ham Stiegler, Rechtstm111alt, Wien I, Woll
eeiZe Nr. 10, wider die "verpflichtete Partei Therese Homm, Kauf
'11141mBgattin, Wien 11, Grope Pfarrgasse Nr. 16, zur Erwirkung der 
tlbernahm6 du Sc~fu durch die tJerpflichtete Partei behufs Tren
nung der e'IJJiBchen beiden Parteien am 10.f7. 1925 tiOf' dem Rabbiner 
der jüdischen KuUUBg~ in Wien I, BeitenBtettengasse Nr. 4, 
guchZoBBenen Ehe, die Exekution bewilligt.]' 

An Kosten werden verzeichnet ....... . 
Berechnungsgrundlage nach § 15 RAT. 

Morils HOT1UJ1' durch Dr. Ham StiegZer 
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B. 
TagBG#Iwllg .nw Em116m6hmung1 der VerpfUc~, am 2S.f10. 

1928, wrmittag• 9 U/&r, ZNr. 86. 
20./10. 1928. Dr. MichZer 

ZV.: E.-Form. Nr.142.' Beiden Teiüm, VerpfUch,. mit Sc'l&riftBat.. 

20 E 4340/28 
Protokoll: 2 

aufgenommen beim Et:tikutiomgerichte Wien, Abt. XX, am 26./10. 1928 
Gegenwärtig: Londugerichtnat Dr. MichZer aZ. Richter, 

Hilfsrichter Dr. SchmarHr alB Schriftführer. 
Gegenstand : V maehmung der V erpfUcAtetet&. 
Beginn : 9 Uhr vormittagB. 

Die VerpfUc~ gUß MCh Vorhalt t10n ONr. 1 tm: 
Die beantragte Eukt&Uma. iBt tm~VläBrig, meil MCh den bute1aenden 

rituellen V or•chrijteft der moBaisclum BeUgion mw tlaB ~e 
Rabbinat Wien, tmd nicht tlaB Londugericht für ZBS. Wien, die 
Trematmg einer jiülillcllfm Ehe b6'11Jilligen darf. Ich merde daher den 
Scheidebrief vor Gericht nicht übernehmen. 

Die V erpfUc~ bleibt trot. Belehrung bei ihrer Erlddrwag. 
Dr. Michler' Dr. SchmarHr 

B. 
[Aw ONr. 1.] 

20 E 4340/28 
3 

AZ. EukuUomgericht hat tlaB unterfertigte Gericht eiuuBchreiten. 
Zur tJbemahme de• wm Moriz Horner tm die VerpfUchtete Therue 

Horner .m übergtJbentlen Scheidebriefes mird die Tagsat.mng bei tlieBem 
Gericht auf den 

3.f11. 1928, vormittags 10 Uhr, ZNr. 63 
angeordnet, .m melcher die V erpflich,. .m erscheinen hat, VJitlrigens 
gegen sie auf Antrag des betreibenden Gläubigers eiu Ge'ldBtraftJ 
wm S SO ~ des ArmenfoniJB der Gemeinde Wien otltw Haft 
in der Dauer t10n einfJr Woche t161'hängt mertlen VJird. 1 

Die Anberaumung der Tagsat.mng kann durch eitt abguO'I&dertfJB 
Rechtsmittel nicht tmgtJfochten mertlen (§ 66 EO.). 

Die Kosten du betreibenden Gläubigers tDertlen mit S •••••.•• 
btJstimmt. 

Begründung: 
Die beantragte Eukution mar trote der EinVJendtmgm der V er

pflichteten .tu b6'11Jilligm, da tlaB Urteil des Laft.deBgerichtN für ZRS. 
w ien m Rechtskraft erVJachBm tmd wlz.treckbar iBt tmd die fiOtl der 
V erpfUcAtetet& erhobenen EinVJentltmgm schon in dem baeichntJten 
U rteiZe alB unbegründet abge'IIJiesm tDUrdm. 

2S.f10. 1928. Dr . .Miclaler 
ZV.: B. 1. Betreibender Gläubiger; 2. Vertreter des Gläubigers; 3. der 

Verpflichteten mit Sc'l&riftBate. 
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20 E 4340/28 
An die l81'tUUU8che Kultusgemeinde in Wien. 3 

Das unterfertigte Gericht erBUCht zur Tagsatzung am 3./11. 1928, 
1JOT'mittags 10 Uhr, ZNr. 63, bei toeZcher in der Rechtssache des Moril: 
Homer toider seine Gattin Therese Homer die ~toangBtoeiBe Obernahme 
des Scheidebriefes durch Therese Homer zu erfolgen hat, eifUl'n' Rabbiner 
zu entsenden .• 

25./10. 1928. 

Protokoll: 

Dr. MichZer 

20 E 4340/28 
4 

aufgenommen vom E:ukutionBgerichte Wien, Abt. XX, am3.f11.1928. 

Anwesende Gerichtspersonen: 
Landesgerichtsrat Dr. M ichler als Richter. 
Hilfsrichter Dr. Schtoareer alB Schriftführer. 
Gegenstand: Obergabe und Obernahme des Scheidebriefes in der Exe

kutionssache Morie Homer gegen Therese Homer. 
Es sind erschienen: 1. Der betreibende Gläubiger ~V.orie Homer per

sönlich; 2. de8Ben Vertreter Dr. Hans Stiegler, OV. b. a.; 3. die Ver
pfUchtete Therese Homer persönlich; 4. der Rabbiner Herr Mayer 
Rothole, Wien 11, Kleine Schiffga8Be Nr. 14. 

Hierauf übergibt Morie Homer und übernimmt wn ihm Therese 
Homer den Scheidebrief. Eine vom Rabbinate der israeUU.chen Kultus
gemeinde in Wien I, Seitemtetten.gasse, beglaubigte deutsche tJber
setzung des in hebräischer Sprache und Schrift 'IJerfafJten Scheidebriefes 
wird eingelegt.10 

Beide Parteien und der Rabbiner unterfertigen11 zum Zeichen der 
erfolgten Obergabe und Obernahme des Scheidebriefes das Protokoll 
und die Parteien bitten, ih1Wm je eine beglaubigte Abtchrift11 dieses 
Protokolles zuzustellen. 

SchlufJ: Yz 11 Uhr. 
Dr. StiegZer 'IJereeichnet an Kosten ....... . 

Dr. MichZer Dr. Schwarzer Morie Homer 
Therese Homer Mayer Rothole, Rabbiner 

B. 
Kosten S ._ .•.•. ; je eine beglaubigte Abschrift des Protokolles vom 

20 E 4340/28 . 
3./11.1928, 4 , ist dem Vertreter des betre.benden Gläubigers 

und der Verpflichteten zuzustellen. 
3./11. 1928. Dr. Miclaler 

ZV.: 1. B. mit beglaubigter ProtokoZlabschrift: Vertreter des betreibenden 
Gläubigers; 2. B. mit beglaubigter ProtokoUabschrift: der VerpfUch-
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reiM; 3. dem LandeBgerichre für ZRS. Wien, .n& 3 Cg 434/28, mit 

P k 11-L L ." 20 E 4340/28 roto OK<WBCnn 4 .n&r V ntmlaBBung iler Richtig-

Brellung iler Trauungmaatrik.11 

Anmerkungen zum Beispiel LVI: 
1 Siehe § 4, letzter Absatz EO. - 1 Siehe § 354 EO.; die 'tlber

nabme des Scheidebriefes ist eine Handlung, die durch einen Dritten 
nicht vorgenommen werden kann und deren Vomahme zugleich 
ausschließlich vom Willen des Verpflichteten abhingt. - 1 Zu dieser 
Tagsatzung kann auch der Rabbiner geladen werden, siehe unten 
Anm. 9. - ' Zur Hereinbringung der Prozeßkosten und der Exe
kutionskosten kann gleichzeitig die Exekution beantragt werden, in 
welchem Falle der bezilgliche Beschluß (meistens wohl nur E.-Form. 
Nr. 238) mit dem vorliegenden verbunden werden kann. - 1 Siehe 
§ 358 EO. - • Siehe § 56 EO. - 7 Siehe § 59, Abs. 4 EO. - 1 Siehe 
§§ 354, 359, 361 EO. - 1 Der Rabbiner kann, muß aber nicht zur 
Tagsatzung, bei der die 'tlbergabe und 'tlbemahme des Scheidebriefes 
stattfinden soll, geladen werden; siehe hierüber den JME. vom 26.fll. 
1899, Z. 20586, abgedruckt bei Heller-Trenkwalder, II. Aufl. S. 954. 
- 10 Erscheint die Verpflichtete nicht zur angeordneten Tagsatzung, 
oder weigert sie sich, bei derselben den Scheidebrief zu iibemehmen, 
so ist dies im Protokoll festzustellen, jedoch nur auf Antrag des 
betreibenden Gliubigers die angedrohte Geldstrafe oder Haft zu 
verhängen. Der Antrag hat zu lauten: 

"Die Verpflichtete ist zu der auf den 3./11. 1928, vormittags 
10 Uhr angeordneten Tagsatzung zur 'tlbemahme des Scheide
briefes nicht erschienen. Ich beantrage, die angedrohte Geldstrafe 
von S 50 (Haft in der Dauer von einer Woche) zu vollziehen und unter 
Androhung eines schärferen Zwangsmittels eine neue Tagsatzung 
zur 'tlbemahme des Scheidebriefes anzuordnen." 

Der hierüber zu fassende Beschluß bat zu lauten: 
"Auf Antrag der betreibenden Partei wird gegen die verpflichtete 

Partei eine Geldstrafe von S 50 zugunsten des Armenfonds der Ge
meinde Wien verhängt. Zugleich wird eine neuerliche Tagsatzung zur 
'tlbemahme des Scheidebriefes auf den . . . . . . . • angeordnet. Sollte 
die Verpflichtete zu dieser Tagsatzung wieder nicht erscheinen, so 
wird auf Antrag eine weitere Geldstrafe von S 200 oder Haft in der 
Dauer von 14 Tagen verhängt werden." 

- 11 Wenn auch nach §59, Abs. 4 EO. das Protokoll nur vom 
Richter und Schriftfiihrer zu unterzeichnen ist (Ausnahme §§ 149, 
194 EO.). so ist die Unterfertigung des Protokolles durch die Parteien 
und den Rabbiner hier wohl zu empfehlen. - 11 Eine solche beglaubigte 
Abschrift, in welcher die 'tlbergabe und 'tlbemahme des Scheidebriefes 
bestätigt ist, dient den Parteien zum Nachweise der nach dem Tren
nungsurteil vollzogenen Trennung. Die Parteien können aber auch 
statt der beglaubigten Abschrift des Protokolles eine Amtsbestiti-
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gung 1lber die vollzogene ll'rennung begehren. - 11 Die Richtig
stellung der Tra.uungsmatrik hat das Prozeßgericht (hier das Landes
gericht filr ZRS. Wien) m veranlBBBen. 

LVII. 

Exekution zur Sieherstellung. Aufhebung bereits vollzogener und 
Unterlassung der Vornahme weiterer Exekutionshandlungen naeh 

I 376, Z. 2 EO. 

11 E 944/98 
EiAgtmgBt1flrlll6f'k. 1 

An daB Ltmdesgtnicht Liu, Abt. II. 

9 Cg 464/98 
4 

Betreibende Partei:1 Joaef Vogt, HoZ.hdndler, Ltu, Landdralle 
Nr. 119, ~ aTCh: Dr. KarZ Bmder, RecMBantoaZt, Liu, 
Landdralle Nr. 60, 

Verpflichtete Partei:1 Leopo'ld Kw•, Tisclalermftrier, Liu, BaAn
AofatrafJe Nr. 10, 

VJegen 8 16000 1. Ngb. 

Auf lhutad1 1 MB Urteile• dieses GericAtes t.10m 10.J3. 1998, 

9 Cg !64198 tmd MB beatdtig~ Urteiles MB Oberlatadugericlte• 

R 166J98 
Wien t.10m 8.J6.1998, 3 , gegen toekles .RetJiBitm erhoben tDUrde, 

beamr4{1e ich gemdll §, 3'11, Z. 1 EO. mangels ZalZUAg dUrch meinen 
bereit~ ausgetDiuenen Vertreter die BeVJiUiguftg der Ezekutiort. .ur 
8icl&eratelltmg fär die Zeit. bis die ForderUAg mittels ZtoaAgBtiOZZstreckuAg 
.ur HereinbriAgUAg geUend g~mUUJI&t tonden kann tmd die Erlt.usvng 
folg~ 

Beschluues: 

Auf Grund MI Urteikl MB Ltmdesgtnichtea Ltu t.10m 10.J3. 1998, 
9 Cg464J98 • . . . 

3 , und des besttiUg~ Urtrik• MB· Oberlatadesgertchte• 

R 166/98 . . 
Wien t.10m 8.J6. 1998, 3 , wird der betre1benden Partei Josef 

Vogt, iloZ.hdndkr, Ltu, LandnrafJe Nr. 119, wider die verpflichtete 
Partei Leopo'ld Kur•, TiacAZermeiater, Ltu, Bal&nAofBtmfJe Nr. 10, 
zur Sicherung1 der Forderung von 8 16000 samt '1% Zimen seit 
1.J1. 1998, 8 460,90 Prozeßkosten und der Kosten dieses Ansuchens, 
die Exekution mittels1 Pfändung und Verwahrung der in der Gewahr
same des Verpflichteten in dessen Wohnung und Geschäftslokal 
befindlichen beweglichen Sachen jeder Art und der im § 296 EO. 

HBLLER, Aktenmuster 111. 51 
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genannten Papiere und Einlagebücher fjir die Zeit bewilligt, bis die 
Forderung mittele Zwangevolletreckung zur Hereinbringung geltend 
gemacht werden kann. 

Ale Exekutionsgericht hat das BerirlcBgericht Linz einzuschreiten. 
Die Exekution wolle über Anmelden vorgenommen werden. 
An Kosten werden verzeichnet ....... . 
Berechnungsgrundlage nach § 15 RAT. 

Josef Vogt tlurch Dr. Karl Bender 

Exeku tionebewilligung. 
Das Gericht bewilligt die beantragte Exekution. 

Die Kosten werden mit S . . . . . . . . bestimmt. 
Landesgericht Linz, Abt. Il, am 15.f6. 1928. 

Dr. Petere 

Für die Richtigkeit der Ausfertigung: 
Der Kanzleileiter: Grün, Kel.-Dir. 

B. 
Zum Vollteuge; tli8 AUBtDahZ des VerwahrerB wird dem VoU

Bt'1eckungBOrgane überlassen. 
BerirkBgericht Lim, Abt. XI, am 16.f6. 1928. 

Pfänd ungsprotokoll.1 

Eingangsvermerk. 

An tlaB BeeirkBgericht Line, Abt. XI. 

Dr. Karrer 

11 E 944/28 
2 

11 E IJ44/28 
3 

Betreibende.Partei: Josef Vogt, Holtehäntller, Lim, LantlltrafJe Nr. 112, 
vertreten durch: Dr. Karl Bentler, Rechtsanwalt, IÄm, LantlatrafJe 

Nr. 60, 
Verpflichtete Partei: Leopoltl Kure, TiBchlermeiBter, Linz, Bahn

BtrafJe Nr. 10, 
vertreten durch Dr. Lorem Klaus, Rechtsanwalt, Linz, 

wegen S 16000 '· Ngb. 

Vollmacht 20.f6. 1927 beigekgt. 
2fach, 1 Rubrik, 2 Beilagen. 

Antrag• auf Nichtvollevg von bewilligten und Aufhebung 
von bereits volleogenen E zekutionshantllungen. 

A Ich lege unter A, die Erlagsanzeige des Steueramtes Lim vom 
19.J6. 1928 vor, dereufolge ich ein Einlagebuch der Sparkassa Linz 
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Nr.105407 mit dem Saldo wm 19.f6. 1928 im Betrage t10n S 18000 
n Gmcht aZ. Sichermllutag für die Forderung du betreib~ 
GläubigerB erlegt habe. Bietlurch iBt glaubhaft gemacht, dafJ die Forde
rung, n dertm SicherBteUung Eukution geführt trird, hinldnglich 
BicMrg6Bt6Ut iBt. 

Ich beantrage deBhalb durch meinen in B auBgflV1ieBtmtm Ver- B 
11 E 944/28 tr6ter, die mit BuchlufJ vom 15.f6. 1928, 1 , oollzogtmtm 

Eukutionahandlutagtm auf.nheben und die weitertm ExekutionBhand
lungtm n unterlaBBtm. 

Leopold Kure durch Dr. Lorfm/6 KlauB 

B. 
11 E 944/28 

4 

In der EukutionBBache deB JoBef Vogt gegtm Leopold Kure 
wegtm S 16000 B. Ngb. wird auf Antrag du Verpflichteten die Pfändung 

11 E 944/28 
der laut deB 1&g. PfändungBprotokoUeB wm 17.f6. 1928, 2 
unter PZ. 1, 2 gepfändeten Bretter aufgehobtm;' der VoUeug aller 
weitertm Eukutionahandlungtm hat n unterbleibtm.' 

Begründung: 

Der Verpflichtete hat am 19.f6. 1928 laut oorliegtmder ErlagB
aueige deB SteueramteB Liu nr SichermUung der Forderung, wegtm 
dertm die Exekution nr SichermUung geführt wurde, dtm Betrag t10n 
S 18000 in einem Einlagebuch der SparkaaBa Liu Nr.105407 erlegt. 
Da hiedurch die Forderung tUB betreibtmden GläubigerB t10n S 16000 
Bamt Zinatm (§ 376, z. 2 EO.) BichergemUt iBt, war dem Antrage 
deB Verpflichteten auf Aufhebung der bereitB oollzogtmtm Exekution 
und Unterlaaaung der Vornahme weiterer ExekutionBhandlungtm Btatt
ngebtm. 

20.f6. 1928. 

ZV.: B. 1., 2. Dtm Vertretern beider Teile. 
Siehe Pfändungnegiater. 

Dr. Karrer 

Anmerkungen zum Beispiel LVII: 

1 Siehe § 54 EO. - 1 Siehe § 371/1 EO. - 1 Siehe die Anmer
kungen zu Beispil'l XVIII. - ' Siehe § 376 EO. 

51* 



804 Exekutionsakten 

Geschäftuahl: 11 E :44/28 

PlAndungsprotokolL 
Bezirksgericht UM. 
Gleichzeitig mit E ....... . Stempel 

Exekution zur (Hereinbringung) 8-iDlaerlteUvtng. 
Ort und Zeit der Pfändung: Liu, BahflltofstTa/Je Nf'. 10, 
am 17.f6. 1928. Beginn 2 Uhr nachmittags. 

Betr. Partei Josef Vogt } für sie { Dr. Kaf'l Bemkr 
durch Dr. KaTZ Btmtkf', ReehtstmwaZt an- OV. 1./1. 1927 
Verpfl. Partei LeopoZd Kun wesend pnsönZich 
Exekut. Titel: Uf'teiZ des Landesgerichtes UM vom 

10./3. 1928, 2 Og 464/28 
(Vollstreckb.) Fdg.: S 16000 s. Ngb. 
Zustellung an Verpfl. zu eig~Jße'R Handen 

Beschäftigung: TischlermeiBfef' 
Gattin The'l'ese, geborene Fuclts 
. f. Kinder .f .. f. Jahre alt 
2 Hausgehilfen 
Wohnung: 4 Zimmer, 1 Kabinett, 1 K1iche, 

t . . . . Vorzimmer. 
~ Geschäftslokal: 2 Riumlichkeiten: W nkstätte 

und LageTpUJ.te. 
Die Verwahrung wurde nicht angemeldet 

- mangels beigestellter Beförderungsmittel nicht 
vollzogen. 

Der Verpflichtete zahltezuHanden .f. S .•.• 

Raum ftlr Ver
merke. 

Gesehen . 
18./6. 1928, 
Dr. Ka'l'f'n. 

Aufgehoben 
nach§ 376 
Z. 2 EO. 

20.f6. 1928, 
Dr. Ka'l'f'n. 

und erhielt bierüber eine Bestitigung laut Postauf·!------
gabeschein vom ...... 192 ... an .•.••. S .•..... 
An Bargeld wurde abgenommen S ..•.•• 

Von den vorgefundenen GegenstAnden wurden ausgeschieden: 
a) als unentbehrlich: Pfändung iD der Wohnung und Wnkstätte 

wurde nicht begehrt. 
b) als Liegenschaftszubehör: •/. 

Fiir den Verkauf in der Auktionshalle geeignet PZ . . f. 
Raum für Bemerkungen 1iber die Verwahrung und politische 

Pfandrechte: 
.f. 

Zehrgeld S . . . . . . Ganggeld S ...... wurden von der Partei bezahlt 
(sind einzuheben). 

Protokollstempel von der ..... Partei ..... (nicht) beigebracht. 
Kostennote beigelegt. 
Kosten: 

Pfändungsregister. Ende der Amtshandlung 3 Uhr 30 M.in. 
Lang, Vollstf'.-0. 
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Zugunsten der Forderung der betreibenden Partei werden 
zur Sicherstellung nachstehend verzeichnete Gegen

stände gepfändet 

Verzeichnung und 
Voraus-

Poat- StUck· alehOl eh 
zahl zahl 

Beschreibuns erzielbarer Anmerkung 
der GegenstAnde Erl61 

1 1600 Stück Bucl&tmlweltef' 3 m 

} F-lang, 1om dick 
sol&ät.nmg 

B 2000 Stück Nu/11wlAIJTett.er, fiOtllltmdig 
4 m lang, 11/ 1 om dick 

DWe Brett.er befinden sich 
auf dem Lagerplob ~. 

BtilutlwfBtralle Nr. 10. Der 
betreibende Gläubiger be-

antrag1 auch die Pfätul'WII{I 
dn auf dem ~eileB Lager-
plob deB V erpfticl&teten tn 
Urfal&r befindliclwn. HoZ.-

oomite 

LVIIa. 

Exekution zur Sieherstellung geml8 § 371 a EO. • 

16 E 7020/28 10 Cg 2166/28 
Eingtlfii}BV6Tm6Tk 1 4 

An das HandeZ.gmoht Wifm, Abt. X. 

Betreibende Partei: Josef Bart, Kaufmann, WiM V, ZMtagaase 
Nr. 10, t16rlret6ß durch: Dr. FratY Baierl, Reol&taam.oaU, Wifm V, 
Grol&gaBB6 NT. 4. 

Verpflichtete Partei: Karl Blau ct Sohn, Ha1ldel8firma, W im I, Gold
sch~aase Nr. 2, 

wegen 8 2040 s. Ngb. 
2fach, 3 Rubriken. 

Auf GTußd du Urteües des HandeZ.gmohtes WiM vom 10.J7. 1928, 
10 Cg 2166/28, hat die wrpfticl&tete Partei an die betreibtmde Partei 
8 2040 •· Ngb. ~ 14 TagM .u be.ral&len. Die wrpftichtete Partei 
hat gegM das Urteü BtJTUf'WII{/ ergrilfM. 

Gemä/1 § 371 a EO. beantragM tDiT durch UAB67'6ß b67'eitB au
gewieB6ß6ß V ertTet67' gegM Erlag riß67' vom Gericht .u beBtimmtmde-n 
Sic1&67'BteUtmg folgtJßde 
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Exekutionsbewilligung: 

Zur Sicherung der Forderung der betreibenden Partei Josef 
Bart, Kauf'IIUJM6, Wien V, Zmtaga.•e Nr. 10, tJerlrelen durch Dr. 
Franti BaierZ, RechttawwaZt, Wien V, Grollgatte N r. 4, wider die 
verpflichtete Partei KarZ Blau ct 8olm, Hande'üfirma, Wien I, 
GoldtchmidgatBe Nr. 2, im Betrage t10t1 8 2040 samt 9% Zim~m seit 
1.f6. 1928, 8 160,40 Prozeßkosten und der Kosten dieses Ansuchens, 
wird die Exekution mittels Pfändung und Verwahrung der in der 
Gewahrsame der verpflichteten Partei in deren W obnung und Ge
scbäft&lokal befindlieben beweglieben S~ben jeder Art und der 
im § 296 EO. angeführten Papiere und Einlageb"dcher fw die Zeit, 
bi8 aie Fortlerwng mitteZ. Zt~~angtooZZttrecktmg geUtma gemacht t11enlen 
katm, bewilligt. 

Als Exekutionsgericht hat das EukutiofuJgericht Wien einzu. 
schreiten. 

Die Exekution ist über Anmelden und taaeh Erlag einer 8iclter-
8teUtmg 111m 8 400 zu vollziehen. 

An Kosten werden verzeichnet ....... . 
Berechnungsgrundlage nach § 15 RAT ..............• 

Josef Bart durch Dr. FTMlll BaierZ 

Exekutionsbewilligung: 

Das Gericht bewilligt die beantragte Exekution; die Kosten der 
betreibenden Partei werden mit S ...... , die BioherBteUtmg mit 
8 400 bestimmt. 

Handelsgericht Wien, Abt. X, am 10.f8. 1928. 
Dr. Gröger 

Für die Richtigkeit der Ausfertigung: 
Der Kanzleileiter: Richtig, K•Z.-Dir. 

Dem E:xekutiofuJgerichte Wien nlit dem Bemerk~m, aap die 8icher· 
lteUtmg 111m 8 400 hiergerichtB unter Geldbuchpolt 117/1 erlegt tlltH'tie. 

HanaeZ.gericht Wien, Abt. X, am 11.f8. 1928. 
Dr.Gröger 

B. 
ZurQ. Vollzuge: Die Auswahl des Verwahrere wird dem Voll

streckungsorgane 'iiberla&Ben. 

Exekutionsgericht Wien, Abt. XV, am 12.f8. 1928. 
Dr. KroU 

Anmerkungen zum Beispiel LVIIa: 

*Siebe die Anmerkungen zum Beispiel LVII, weiters§ 371 a EO. 
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I. VIII. 
Einstwellige Vedtigung1 dureh geriehtUehe Wnterlegung, Ver
wahrung beweglieber Sachen. Widerspruch, Verhandlung und 

Entscheidung tiber den Widerspruch 
a c• 14/28 

T<Jingangll11tmnfn'k. ---1--

A• daa BuirlulgerioW1 Klag•furt, Abt.III. 
Gefährdete Partei:' Karl Mtin, PfmlB1uiAliller, KJ,agmjurl, ViUachn

BtrafJe Nr. 16, wrtret. dvreh: Dr. Hatl8 Gerbn, .BeclatstmtDaU, 
KJ,agmfurl, HtW.ptrira/le Nr. 1. 

Gegner der gefährdeten Partei:' Viktor Baldiaß, Bäckn, KJ,agmfurl, 
BahMtrafJe Nr. 8, 

wegen 8 900 •· Ngb. 

Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung: 
2fach, 1 Rubrik, 2 Beilagen. 

lcl& habe dem Geg'MI' am 1.J3. 1928 ein Pferd, .FuchltDaUach, 
4 Jahre alt, 16 Faun l&och, .Fe11el am lißkm VorderfufJ tDei/J, vm den 
wreiBIH.wtM Kaufpreil tHm 8 900 tJnkaujt utad übergebm; der Kauf
preil wird am 20.JS. 1928 ftiUig. 

Zur BNCheifrigutlg.' meim1 behtW.pteten Ampt"UCMI berufe ich 
mich auf tlie Belttilig1mg du Geg'MI'B vom 1.J3. 1928, Beilage A, A 
in Unchrift, in tDelci.n der Gegner nklcirl, daa obm belchriebme Pfntl 
tHm meiMm. BtaUmeilter .Fra'IY Hoch, bei mir tDOhltaft, tibnoommm 
.n 1tabeft ußtl den Kaufprei.B tHm 8 900 am 20.J3. 1928 "" mich .n 
be.rahltm. 

BolZte die atagebotem BeBcheiniguftg du A MJWUChe• nicld für 
auweicl&end1 erac'Wet tDnden, 10 nklcire icla mich .nr Lei.tuftg dn vom 
Gmclte .n bemmmtmden Biclanheit bneit. 

E• bmeA.t die Gefahr, tlafJ die Hneißbritagtn&g meißfn" Geltlforrleru'llfl 
tJereiteU rxkr clocl& ni.eblicl& n~el&tDerl tDird. 7 

Dn Geg'MI' l&at Mm.licl& ~eA.oa am 3.J3. 1928, a~ Nei Tage, 
nacl&tlem n daa Pferd tHm mir gekauft ltatte, daa•elbe an tlM Herm 
Leopoltl Gnm, Hautbuitßr, KJ,agmfurl, vm tlM Betrag von. 8 600, 
tlaA.n t1m tD6fttg m.el&r alt die Hälfte du Kaufpreilu, tlM n mir ft 
mWtm 1tat ußtl wlclan den trHJI&rm Wert du Pjndu tlartteUt, tJBf'luwjt; 
daa Pferd lie/l Leopoltl Gnm tJOrlcitlfig in V fn'tDGl&""'ff du Gegmra, 
da Germ daa Pfttrtl n.t am 1.J4. 1928 abA.olcft tDiU, biB n •einm StaU 
'l&ergfJrioWf!t f&at. I 

Budeinigung: Zeuge• FrMtll Baun, Wnkfül&rn beim Geper. 
Da lietltwcl& waAr~e~l& gemacW Nt, tlafJ der Geper die Hnei•· 

brit&guftg meißfn" .Forrlerung .n tJBf'eitelß oder nleblicl& n n~el&tDnm 
droW,10 b6M&trage icl& dtwcl& meinm in B mit VoUmacW 110m 4.J3.1928 B 
au~getDie86Am Vertreter .nr Biclterug meißfn" Geldforde""'ff11 von. 8 900 
•amt 7% Zimm •Bit 1.f3. 1928 ußtl IOßltigm Neb6ftgebil&rm: 
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1. Die V en~~ahnmg du i• dlrr Gewalrsame du G6fi'WIB befirulliclaen., 
ihm VOA mir tJerkau/teft, obeft beschrisbeftet& Pferdes; 

[tli6 gmclrtUcl&e Hiftterlegug, Vm~~aUuAg dn beim G6fi'WI 'fJOf'· 

fintlliclaen. biV1egZic1aen. 8lfClaen. • • • • •••• ] 
Die eiftltweiUge VerfügvAg VJO'Ue für tli6 Zeit bis 1./6. 1928 erZassm 

wertlBft.ll 
Statt dn beammgtBA eiftltVJriUgm V erfügtmg würde ich micl& mit 

dn gmclatZiclaen. HifttnZegtvttg tHm s 10DO IIUfrietlertgebeft.u 

Der Zeuge Ff'G'N/1 Bauer Wt im Gericl&ts1aause aAVJBBBfttl tmtl '""'"' 
sofort tJef'ftOmmBA wertleft. u 

VDA der VoriaclutJg Ufttl EifttJe1'Mhmt~Ag1' des (hgfwrs biUe icl& 
U mgtmg "" tUl&mBA, weiZ Bicl& derseZbe auf eiABr Reise befirwJet, VOA 

weZcl&er er erst i• 6 W oclaen. IIUrii.ckkel&rl. 
Karl Mtir• tluroh Dr. HaM Gerber 

3 c 14/28 
Protokoll: 2 

aufgenommen vom Beßrksgericl&te Klagmfurl, Abt. III am ö.f3. 1928. 
Gegenwärtig: Buirksricl&ter Dr. Kal&Zer. 

Rechtssache: 
KarZ Märe gegm Viktor Balditm. wegm 8 900. 

Beginn : 9 Ul&r fiOrmittags. 
Es erscl&eiftBA ol&tU V orZatluftg dn Vertreter der gefäl&rtletBA Partei 

Herr Dr. Hei•ricl& Gerber, OV. 4.f3. 1921, Htl dn aZB ZeugeH taafdaft 
gemdchte Herr Ff'G'N/1 Bauer. 

Dr. Gerber beammg& die V BrtUhmtmg du Ff'G'N/1 Bauer aZB Zeugm 
über tli6 GBBuc~. 

BuchZujJ iA tli6BBM 8iAtU tJerkii.fttlet: 
Zeuge Ff'G'N/1 Bauer, 36 Jahre alt, römilcl&-katl&oUBcl&, Werkführer 

im BäckereibetNbe du G6fi'Wis, bei tli6BBM wobl&aft, gibt über Be
fragm, BaCh Wahrl&eits~ aB: 

Ich bi• beim GBgAer aZB W erkfül&rer bBBclläJUgt; beim AbsohZuse 
du KaufBB des Pfertles tlurcl& mritUA DieMgeber war icl& Aicl&t a
wesBfttl. Ich t11eijJ •ur, ilo.P Leopoltl G",."" am 3./3. 1928 im Verkauf•· 
Zatleft mriftBB DieMgebers ersc1ai6ft6ft Wt, m weZclaem damaZB auol& ich 
aAWBBBfttl war. Iol& Tlörle, ilo.P Leopoltl Germ IIU meiftem DiBftltgeber 
sagte: ,.Ich übergebe 11m6ft aZBo die 8 500 tmtl werde iloB Pferd am 
1.f4. 1928 abhoZBA, wir Bißd quitt." Mei• Herr Ml&m iloB Geltl UAtl 
sagte: "Ja, wir Bi7ld quitt." Mehr m mir t10A tli61er Bache Aicht bekaAt. 

Vber Befrage•: Mei• Herr Wt Brit wrgelltem tiBfTÜ, seitU 
Rückkehr wirtl erBt, wie er mir sagte, naoll UBgefäl&r 6 Wocl&eA erfolgm; 
wo er lieh dereeit befiAtlet, Wt mir •icht bekaft.t. 

N.D.O.E. 
Dr. Koller 
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3 014/28 
Einstweilige Ve·rf1igung:1• 3 

Zur Sicherung dea Anspruches der gefährdeten Partei KarZ 
.. llär•, PfertleltMtdler, K'lagenfurt, Villac'lurlltra/le Nr. 16, verlreten. 
durch Dr. Hana Gerber, Recl&tBamoaU, K'lagenfurt, Hawptatra/le Nr. 1, 
wider ihren Gegner Viktor Balditm, Bikker, K'lagenfurt, Bahmtra/le 
Nr. 8, wegen 8 900 samt 7% ZifWien seit 1.f3. 1928, und sonstigen 
Nebengebfthren, den die gefährdete Partei auf Grund dea Kauf
flBrlrages rom 1.f3. 1928 übn ein Pferd behauptet, wird die (gericht
liche Hinterlegung, Verwaltung der beweglichen Sachen], Verwahrung 
dea in der Gewahrsame dea Viktor Baldian befindlichen Pferdes, 
Fuc1asu7aUach, 4 Jahre aU, 16 Faullt lwch, FeBBel am Unken Vorderfu/1 
wei/1, unter der Bedingung17 angeordnet, daß die gefährdete Partei 
fftr alle ihrem Gegner dadurch verursachten Nachteile durch gericht
lichen Erlag von 8 200 Sicherheit leiatet,11 [und zur Deckung der 
Kosten dea Vollzuges dieser Verfftgung S •••.. bei diesem Gerichte 
zu Banden dea Geldbuchffthrers erlegt.] 

Vor dem Nachweise der bewirkten Sicherheitaleiatung [ dea 
Erlages der Vollzugakoaten] wird mit dem Vollzuge der Verfdgung 
nicht begonnen werden. 

Die einstweilige Verfdgung wird f1ir die Zeit,1' biB die gefährdete 
Partei ihren A'IIBpf'UCh durch ZwangBvoZZBtreekung oder E:ukution •ur 
8ic1urlltel001g geUentl machen kann, ZänglltefWI ahn für die Zeit biB 
1.f6. 1928 bewilligt. 

Die einstweilige Verfdgung wird nicht vollzogen und die achon 
vollzogene Verfdgung auf Antrag dea Gegners der gefährdeten Partei 
aufgehoben werden, wenn dieser 8 1000 zu Gericht erlegt.10 

Die gefährdete Partei wird ,angewiesen, bia 1.f4. 1928 nachzu
weiaen,11 daß aie zur Geltendmachung dea behaupteten Anapruchea 
die Klage [den Antrag auf Bewilligung der Exekution] bei Gericht 
angebracht hat, widrigen& die getroffene Verfdgung aufgehoben 
werden . wird. 

[Daa Bezirksgericht ........ hat diese einstweilige Verfftgung 
zu vollziehen.] 

[Die gerichtliche Hinterlegung, Verwahrung und Verwaltung 
iat unverweilt bia . . . . . . . . nach ausgewiesenem Erfolge der Koaten 
einzuleiten.] 

Mit dem Vollzuge der einstweiligen Verfdgung iat bia auf An
melden dea Antragstellers zu warten. 

Die Verwahrung11 hat durch [gerichtlichen Erlag], Vbergabe 
dea oben bezeichneten Pferdes an ...... einen vom Vollstreckungs-
organe gegen nachtrigliche gerlohtliehe Genehmigung zu bestimmen
den Verwahrer [und Verwalter] zu geschehen. 

Begründung: 
Der geltend gemachte A Mprueh iBt durch V or'lage der BeBfätigtmg 

rom 1./3. 1928 beBohrimgt,• jedocl& nicl&t aureichentl, weil nur eine 
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Privaturkunde tKWUegt: tkiAalb war der Voll.tug der beantragte. eif&Bt
weiligfm. V nfügtmg von dem Erlage riMr Biclaerlarit ab1&ö:ngig .n machfm., 
al8 welcl&e dem Gericlte der Betrag von 8 200 angemeum erelaien. 

Die belaavptete Gefalar iBt durcla die AusBage MB ZetlfJBft. Fran:: 
Bauer beelaeinigt, welclaer in glaubtDirdiger Weile beBtätigt, da/J V iktor 
Baldil.m, daB ilam am 1.f3. 1928 von KarZ Mär• um 8 900 WJrkaufte 
Pferd elaoft tUJCla .rtDri TagM, f&ätnUcla tJM 3./3. 1928 um dm 8cla1,euder
prriB von 8 600 wrkaufte. EB iBt BDMit walarelariAUcla, da/J olaM Er
laBBUAfJ der rimttDriligM V erfügtmg V iktor BaZcUaA durcla V erdu/JeruAfJ 
BrifteB Vmn.ögm~ die Hereiftbri"fJHff der ForderuAg tkB AntragBteUerB 
wreiteZn wirde.11 

5.f3. 1928 Dr. Ko1alm 

ZV.: B. AAtragBteUer; B. mit SclariftBat. dem 0egMr tkB AntraglteUerB 
tUJCla Erlag der BiclaerlariteZeiltung bri V omahtr&e der V er1DtJArung 
(blau).• 

Unter Geldbuch11 Poet 45/II 8 200 (.rtDrihuntkrt Bchißi"9) in 
Empfang genommen. 

5.f3. 1928. Krmn, Geldbf. 

3 014/28 
Protokoll:17 --4--

aufgenommen vom BerirkBgericlate KlagMfurt, am 7.f3. 1928, im Haue 
tkB Viktor BaZdiaA, Bäcker, Klagmfurl, BtJhBtrape Nr. 8. 

Gegenwärtig: KtJMZridirektor Julius Grauer. 
Parteien: Der AntragBteUer KqrZ Mär• perBcmUch, mit demBelbm 
Dr. HaAB Gerber, OV. 4.f3. 1927, welclaer die Butdftgtmg tkB GeZd
bucl&eB iber dm erfolgt6ft Erlag der Bic'Aerlarit t10A 8 200 unter Geldbuch
poBt 46/Il vorlegt.• 

Fir Viktor Baldiaft Herr Dr. KarZ GroBBBT, RechtBGAtDaU, Klagm
furl, welclaer die OrigiAGiooUmaclat MB Viktor BtJZdian OOM 15.f2. 1928 
riAZegt. DieBelbe lautet auf EmpftJ"ff"GlaMB oon KlagM. 

Beginn: 3 Uhr tUJClam.ittagB. 
Gegenstand: V BrtDalarung riABB Pferde•, Fucl&NGZZach, .nfolge Be-

3 0 14/28 
BclaZuBu tkB BerirkBgericlat6B Klagmfurl OOtr& 5.f3. 1928, 3 . 

DeM Herm Dr. KtJrZ GroBBer wurde der obige Bucl&Zu/J .n etgMM 
Hafttkft .nguteUt. 

Im. StaUe MB olltmbeuicheten Hausu wurde rin Pferd, FuchB
wtJZZacla, 4 J Glare aU, 16 Faust laocla, FeBBeZ am. UnkM V ortkrfu/J wri/J, tKW· 
gefuAtkA. KarZ Mär• und der tJAtDumtk KutBclaer dee Viktor Baldiaft~ 
Jo•ef Grin, butäUgM, da/J die• daB Pferd Bri, welcl&eB KarZ Mär• 
dem Viktor Baldil.m, am 1.f3. 1928 WJrkauft htJt. 

DieBu Pferd wurde dem Herm Peter KZem, FZeilclahtJuer, KlagM· 
furl, BahnBtraPe Nr. 6, welclaBft. icla gegM tUJClatrt.igUcl&e GeAehmigung 
.aum. V ntDahrer buteUte, in V ntDalarung ibergebm; er beBtätigt die 
tJberAtJlaMB durch Fertigung dieleB Protokolle•.• 
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Mit dem VenDahrer wurde ala Ent.c1iddigung ein Betrag von 8 2 
täglich vereinbart.10 

Das Zehrgeld von 8 .•.... wurde von Herm Dr. Hans Gerber 
sofort berichtigt [ist einzuheben]. 

Grauer, Kel.-Dir. Peter Klein 

B. 
Die Bestellung des Peter Klein, Fleischhauer, Klagenfurt, Bahn

stra{Je Nr. 6, zum VenDahrer und die vereinbarte Entlohnung von 8 2 
täglich wit-d genehmigt. 11 

7.f3. 1928. 
ZV.: 1., 2. Beiden Teilen. 

Eingangsv61'm61'k. 

An das Berirksgericht Klagenfurt, Abt. III. 

Dr. Kohler 

3 0 14/28 
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Gefährdete Partei: Karl Märe, Pferdehäntller, Klagenfurt, V iUacher
stra{Je Nr. 16, vertreten durch Dr. Hans Gerber, Rechtsanwalt, 
Klagenfurt, Hauptplatz Nr. 1. 

Gegner der gefährdeten Partei: Viktor Baldian, Btkker, Klagenfurt, 
Bahnstra{Je Nr. 8, 116f'treten durch Dr. Karl Grosser, Reclttsanwalt 
Klagenfurt, 

wegen 8 900. 
2faeh, 1 Rubrik, 3 Beilagen. 

Widerspruch• des Gegners der gefährdeten Partei: 
GegM die mit dem Beechluue dieses Gerichtee vom 6./3. 1928, 

3 0 14{28 
3 , bewilligte und am 7.J3. 1928 eugeeteUte tuttl roUeogene 

einstweilige Verfügung durch Anordnung der VenDahrung eine• Pferdes, 
FuchswaUach, 4 Jahre aU, 16 Fauet hoch, FelBel am linken Vortlerfu{J 
weifJ, erhebe ich rechteeitig11 

W iderepruch. 
Karl Märe hat die einstweilige Verfügung gegen mich eu Unrecht 

und geradezu mutwiUig 6f'Wirkt. 
Ee ist .war richtig, tla{J ich von Karl Märe am 1.f3. 1928 das 

obMbeeeichnete Pferd um 8 900 gekauft und am 3.f3. 1928 an Leopold 
Germ weiterverkauft habe. Unrichtig aber ist es, tla{J ich dem Leopold 
Germ dieses Pferd um 8 600 116f'kaufte. Der Kaufpreis betrug vielmehr 
8 1000, welchen Germ in der Weise berichtigte, tla{J er mir beim Ab
BChlusse des Kaufee 8 600 und am ntkhsten Tage 8 600 beeahlte. Der 
Zeuge Fran.r Bauer konnte nicht wiseen, tla{J mir Germ schon am 2.J3. 
1928 8 600 bezahlte und hat daher irrigenDeise angenotAmen, tla{J ich 
das Pferd dem Germ um 8 500 verkauft habe. Es ist daher die Behaup
tung dee Karl Märe, tla{J ich das Pferd tm einen 8chleutlerpreis ver-
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kaufte, unrichtig. Der Grwnd aber, too"'m ich dal Pferd schon nach 
tUJei Tagen wieder verkaufte, liegt dann, daß mein Sohn F1'01ne an 
demselben Tage, an welchem ich das Pferd Von Karl März gekauft 
hatte, mir mitteilte, daP Franz Kratzer, Fleischhauer in Klagenfurt, 
ein für mein Geschäft taugliches Pferd um S 600 verkaufen woUe. Ich 
besichtigte dieses Pferd, versuchte es und da es ooUkommen entsprach, 
kaufte ich es umS 600 und verkaufte dal Pferd des MärzumS 1000. 

Bescheinigung: Zeugen: Leopoltl Germ, Hausbesitzer, Frans 
Kratzer, Franz Baldian, BämUiche in Klagenfurt. 

Durch den Weiterverkauf des Pferdes an Leopoltl Germ wird daher 
die im Gesetze geforderte Gefährdung in keiner Weise bescheinigt. Eine 
anderweitige Gefährdung hat Karl März gar nicht behauptet, sie liegt 
aber auch nicht vor, weil ich durch V drlage einer Bestätigung des LandeB-

A gerichtes Klagenfurt und des Bezirksgerichtes Klagenfurt, Beilage A, 
B B, bescheinige, daP gegen mich weder Klagen noch E:ukutiomn an

hängig Bind. 
0 Ich steUe daher durch meinen in 0 ausgewiesenen Vertreter den 

.Antrag: 
Meinem Widerspmche werde stattgegeben; die mit der einstweiligen 

3 014/28 
Verfügung oom 5.f3. 1928, 3 mageordnete Verwahmng des 

Pferdes, Fuch.Bwallach, 4 Jahre alt, 16 Faust hoch, FeBBel am Unken 
FuPe weip, werde aufgehoben und es Bei Karl März Bchulilig, mir binnen 
14 Tagen bei sonstiger Exekution die Kosten zu ersetzen. 

Viktor Baldian durch Dr. Karl Grosser 

3 014/28 
B. zu 6 

Tagsatzung zur mündlichen Verhandlung" über den Widerspruch 
am 22.f3. 1928, um 9 Uhr oormittags, ZNr. 6. 

14.f3. 1928. 
Dr. Kohler. 

E.-Form. Nr. 142: 1., 2. Beiden Teilen. 
AlB Zeugen laden: Leopold Germ, } 

Fmnz Kratzer, 
Pranz Baldian 

mit ZP.-Form 38. 

Protokoll:• 
3 014/28 

6 
aufgenommen beim Bezirksgerichte Klagenfurt, Abt. 111, am 22.f3.1928. 

Anwesende Gerichtspersonen: 
Bezirksrichter Dr. Kohler alB Riclrter, 
Rechtspraktikant Dr. Karl Ringler alB Schriftführer. 
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Rechtssache: 
KarZ Märe gegen Viktor BaZdian wegen S 900. 
Gegenstand: M iindUclae Verhandlung über den Widerspruch des 

Viktor Baldian gegen die einst1DeiZige Verfügung ONr. 3. 
Erschienen Bind: 1. Die gefährdete Partei KarZ Märe mit ihrem V er

treter Dr. Hans Gerber, OV. ausg6'Wiesen; 2. der Gegner der gefährdeten 
Parl6i Viktor Baldian mit seinem Vertreter Dr. KtwZ Grosser, OV. 
ausge'Wiesen. 

Der Vertreter des Viktor Baldian trägt den Widerspruch 
vor wie ONr. 5 und steZU die in demselben enthaltenen Anträge. 

Der Vertreter der gefährdeten Partei bestreitet die Angaben 
des Widerspruches und beantragt kostenpfZichtige Abweisung deBBelben 
und Bestätigung der einstweiligen V erfiigwng. 

Beschlup auf V emehmwng der beantragten Zeugen. 
Zeuge Leopold Germ, 40 Jahre aU, Tömisch-kathoZisch, ver

heiratet, Hausbesiteer in KZagenfurt, gibt nach Wahrheitserinnerung an: 
Ich habe am 3~f3. 1928 von Viktor Baldian den Fuc"MwalZach, 

4 Jahre alt, 16 Faust hoch, FeBBel am linken VorderfuP weiP, umS 1000 
gekauft, S 500 sofort und den Rest am näch.sten Tage an Viktor Baldian 
beeahU. 

N.D.O.E. 
Zeuge Frane Krateer, 45 Jshre alt, römisch-katholisch, ledig, 

Fleischhauer in KZagenfurt, nach Wahrheitsmnnervng, gibt an: 
Frane Baldian, der Sohn des Viktor Btildian, teilte mir am 2.{3. 

1928 mit, daP sein Vater ein Pferd kaufen wolle; ich trug illm meinen 
Schimmel um S 600 an. Bald darauf, am seZben Tage, kam Viktor 
Baldian, besichtigte den Schimmel, machte mit ihm eine Probefahrt, 
kaufte ihn um S 600 und eahlte mir sogleich den Kaufpreis aus. 

Von der V emehmung des Zeugen Frane Baldian beschZiePt der 
Richter, als nunmehr unerheblich, Umgang eu ne~men; Kostennoten 
beider Teile werden eingelegt. Der Richter verkündet nachstehende 

Entscheidung: 
[Dem Widerspruche des Viktor BaZdian gegen die einstweilige 

V erfiigung vom 5.{3. 1928, 3 0 14{28, mit welcher eur Sicherung 
des behaupteten Anspruches des Karl März auf Zahlung von 8 900 
samt Anhang fiir ein dem Viktor Baldian verkauftes Pferd die Ver
wahrung dieses Pferdes be'Willigt und am 7.{3. 1928 volleogen wurde, 
wird stattgegeben und die beeeichnete einstweilige V erfiigung aufge-
hoben ... Karl März ist schuldig, dem Viktor Baldian die mit 8 ..... . 
bestimmten Kosten17 binnen 14 Tagen bei Exekution eu erseuen.] 

Dr. Kohler Dr. RingZer 

B. 
[Oben.] 

3 0 14{28 
7 
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Begrüt&tlvt&g: 

Durch die glatlbwürdign A V~lagn ikr Zevgn Leopold Germ, 
tmtl Frat&t~ Kf'tJIHr s.t tlargefaf&, rla/1 Vikfoto Baldit:&f& rlaB tiOt& Kari 

/tlär• um 8 900 gektwfte Pfri tw~Ch ""'" Taga tm Leopold Germ vm 
81000, alBo tMt Mt&emGetritm 'fJOf&81tJO tmtl mw tlulaalbwiüJn!erkaufte, 
"'eil er Gelegnhftt Aatte, eit& bilUgner, für letf& Gueltöft brat&olabare1 
Pferd. tiOt& Frat&t~ Kf'tJIHr um 8 600 "" kaufa. Baldit:&f& Aat rlahn rlaB 
'fJOf& Mär• um 8 900 gekaufte Pfri keif&Utllef/1 tHif'BC~; daher 
kGf&f& it& d.iuem V erkaufe· riu V erritelvtag oikr erWlicu Er~c:""'ervt&g 
ikr Herei~ der Geldfortlerwn.g tlu Kari Mär• vm 10 "'niger 
erblickt ."rieft, alB V ikfoto Balditm, ikr laut ikr wrgelegtet& Be61titigtMag 
der Lat&tle1gemhtel Vf&tl tle1 Berirkrgemhte1 KZagnftWt "'ed#w geklagt 
t&OCh tiOf& Ezehtiofwm wrfolgt Wt, alB mhlvtaglfähig tmftlehet& ilt. 

DH Et&tlc~ über d.ie Ko.tet& ~ sich auf§§ 78, 402 EO. 
tmtl § 41 ZPO. 

22.f3. 1928. Dr. Koller 
ZV.: 1, 2. B~ Teilet&. 
Kaz. . .a 15./4. 1928 (Rechtlkraft). 

Aktntnmraerk vom 31.J3. 1928: 
Der Buchlu/1 vom 22.J3. 1928, ONr. 7, Wt rechttkrtiftig. 

B. 

Dr. Kohln 

3 014/28 
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Dal Geldbuch "''rd. atlfi~M, tlet& tHiter Geldbuchpolt 45/11 
erUeg.- Betrag 'fJOf& 8 200 (NrihVf&ikrt 8cWUtag) tm Hnm Dr. Htm~ 
Gerber alB mit GeldfJOUmacht vom 4./3. 1927 aug.~~DieiMM Vertreter 
tle1 Karl Mär• "" erfolgn. 11 

ZV.: B. 1, 2. Beitler~ Teilet&. 

Sielte Geldbuch. 

1S.f4. 1928. Dr. Koltler 

Anmerkungen zum Beispiel LVIII: 
1 Sowohl vor Einleitung eines Rechtsstreites, als während des

selben und während des Exekutionsverfahrens, kann das Gericht 
zur Sicherung des Rechtes einer Partei auf Antrag einstWeilige Ver
fügungen treffen(§ 378, Abs. 1 EO.), und .zwar auch dann, wenn der 
Anspruch ein betagter oder ~gter ist. Einstweilige VerfflgUngen 
können zur Sicherung von Geldforderungen, §§ 379, 380 EO., und 
zur Sicherung anderer Ansprüche, §§ 38lff. EO., erlassen werden; 
zur Sichenmg von Geldforderungen sind aber einstweilige Verfü
gungen dann unstatthaft, wenn die Partei zu gleichem Zwecke die 
Vomahme von Exekutionshandlungen nach §§ 370 ff. EO. erwirken 
kann. § 379, Abs. 1 EO. - 1 Register fdr einstweilige Verf11gungen 
wurde aufgelassen; siehe§ 406, 447, 432 Geo.- 1 Vber die Zuständig-
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keit fiir die Bewilligung einstweiliger Verfilgungen, deren Durchfdhrung 
und die Verhandlungen siehe § 387 EO.-' Siehe § 5,, Z. 1 EO.
• Siehe§ 389 EO. Der von der gefährdeten Partei behauptete Anspruch 
ist glaubhaft zu machen. Die Glaubhaftmachung hat gemäß §§ 78 EO., 
27' ZPO. zu erfolgen; es milBBen daher sofort durchfiihrbare Beweis
mittel vorliegen. - 1 Siehe § 390, Aha. 1 EO.; eine Sicherheitaleistung 
kann aber auch nach Lage der Umatinde vom Gerichte an
geordnet werden, wenn der Antrageteller gen'iigende Beaeheinigung 
beigebracht hat.- 7 Siehe § 379, Aha. 2 EO. Die Gefahr der Vereitelung 
oder erheblichen Eraehwerung der Hereinbringung der Geldforderung 
muß stete beaeheinigt werden; die Beaeheinigung dieser Gefahr 
kann nicht durch Sicherheitaleistung ersetzt werden. - • Die den An
trag begrdndenden Tatsachen mtlsllen im einzelnen wahrheitsgemäß 
dargelegt werden(§ 389 EO.), da die gefährdete Partei, weun ihr in der 
Folge der behauptete Anspruch rechtekräftig aberkannt oder wenn 
ihr Ansuchen eich sonst als ungerechtfertigt erweist, filr alle 
durch die einstweilige Verf'iigung dem Gegner verureachten Ver
mögensnachteile Ersatz zu leisten hat; auch kann, wenn die einst
weilige Verf'iigung offenbar mutwillig bewirkt wurde, auf eine Mut
willen88trafe erkannt werden (§ 39' EO.). - ' Zeugen können zur 
Glaubhaftmachung verwendet werden, doch muß 4er Beweis sofort 
durchfflhrbar sein, daher in der Regel die Zeugen vom Antrageteller 
zu Gericht mitzubringen Bind. - 1• Siehe oben Anm. 7. - 11 Zur 
Sicherung von Geldforderungen können nur die im f 379, Aba. 3, 
z. 1 bis 3 bezeichneten einstweiligen Verfilgungen augeordnet werden, 
während zur Sicherung anderer Ansprftche die im § 382, Z. 1 
bis 8 bezeichneten Verf'iigungen und auch noch andere Sicherungs
mittel, je nach Beaehaffenheit des im einzelnen Falle zu erreichenden 
Zweckes, getroffen werden können (§§ 379, 382 EO.). - 11• Siehe 
§ 389 EO. - 11 Siehe § 389, Abs. 2 EO. Diese Erklärung ist nicht 
obligatoriaeh, daher nur dann notwendig, wenn eich der Antrag
steller statt der beantragten einstweiligen Verf'iigung mit dem gericht
lichen Erlage einer Geldsumme zufriedengeben will. - u Siehe oben 
Anm. 9. - 1' Die Einvernehmung des Gegners vor Erlasaung der 
einstweiligen Verf'iigung kann (nach Ermessen des Gerichtes), muß 
aber nicht angeordnet werden; siehe § 397, Aba. 1, EO. - 11 Siehe 
oben Anm. 9. - 11 Über den notwendigen Inhalt des BeaehlUBBes, durch 
welchen die einstweilige Verf'iigung erlaBBen wird, siehe § 391 EO. -
17 Siehe § 390, Aha. 1 und 3 EO. Bei Beaehltlsllen, die einer Begrftndung 
bedftrfen, wie in der Regel die Entaeheidung ftber Anträge auf einst
weilige Verf'iigungen, ist die gekürzte Form nicht verwendbar ( § '· 
Abs. 2 der JMV. vom 2.f6. 191,, JMVBl. Nr. '1). Die Erledigung 
mit Bewilligungavermerk (§ 56 GOG.) ist nicht ausgeacbloaaen, 
empfiehlt eich jedoch nur dann, wenn der Richter ftber eine geeignete 
Kanzleikraft verf'iigt, welche das Formular richtig auefertigen kann. 
- 1a In diesem Falle darf mit dem Vollzuge der Verf'iigung nicht vor 
Nachweis des gerichtlieben Erlages der zu leistenden Sicherheit 
begonnen werden (§ 391, Aha. 3 EO.). - 1' Siehe § 391, Aba. 2 EO. 
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- 10 Siehe § 391, Abs. 1 EO. - 11 Siehe § 391, Abs. 2 EO. -- n Siehe 
§§ 259, 260, 402 EO. - n Siehe Anm. 5. - u Siehe Anm. 7. - II Siehe 
§ 395 EO. - 11 Siehe oben Anm. 18. - 17 Siehe §§ 60, 402 EO.-
18 Siehe§ 391, Abs. 3 EO. - •• Siehe Anm. 22 und Instruktion für 
Vollstreekungsorgane, Punkt 85, Abs. 4. - 10 Siebe Punkt 88 der 
Instruktion für Vollstreckungsorgane. - 11 Siebe §§ 260 und 
402 EO. - n Siehe § 397 EO. Gegen die Bewilligung der einst· 
weiligen Verfügung kann der Gegner der gefährdeten Partei, 
falls er nicht bereits vor der Beschlußfassung einvernommen wurde, 
Widerspruch erbeben; ist eine Einvernehmung des Gegners vor der 
Beschlußfassung erfolgt, so kann gegen die Bewilligung nur Rekurs 
erboben werden. Aber auch, wenn eine Einvernehmung vor der Be· 
scblußfassung nicht erfolgte, bat der Gegner die Wahl, ob er gegen die 
Bewilligung Widerspruch oder Rekurs erheben will. Hiebei ist aber 
zu beachten, daß im Rekurse Neuerungen ausgeschlossen sind. -
81 Durch die Erhebung des Widerspruches oder Rekurses wird der 
Vollzug der einstweiligen Verfügung nicht aufgeschoben. - u Siebe 
§ 398, Abs. 1 EO.- 11 Siebe §56, 59 EO.- 11 Siebe § 398 EO.-
11 Einstweilige Verfügungen werden stets auf Kosten der antrag
stellenden Partei getroffen, unbescbadet eines ihr zustehenden An· 
spruches auf Ersatz dieser Kosten (§ 393, Abs. 1 EO.). Ob aber 
die Kosten des Widerspruches und des hierüber eingeleiteten Ver· 
fahrens im Zuge desselben verlangt werden können, ist in der Literatur 
und Praxis strittig. - 18 Siebe§§ 563-566 Geo. - 18 Siebe§ 400 EO. 

LIX. 
Einstweilige Verfügung dureh Erlassong des gerlebtliehen Verbotes 
der Veriußerung oder VerplAndung beweglieber Saehen, ver
bunden 1 mit dem Antrage auf einstweilige Verfügung dureh 
gerichtliebes Drittverbot. Rekurs. Einschrlnkung der Ver-

fügungen* 
Eingangsvermerk. 

.An oos Beeirksgericht Baden. 

50 8/28 
1 

Gefährdete Partei: Stmdor Weiß, .Automobilhimdler, Wim I, Seitur
gasse Nr. 1, vertretf!ft. durch: Dr. Elia8 Trau, Rechtsanwalt, Wien I, 
Am Hof Nr. 6. 

Gegner der gefährdeten Partei: Leopold Tauber, ohne Beruf, Badffl, 
Weilburggasse Nr. 55, 

wegen 815000 s . .Anhang. 

Antrag auf Erlauung du gerichtlichen Verbotes der Ver· 
äußerung oder V e1'p fändung und auf ErZauung eines 

DTithJef'botu. 
2 facb, 1 Rubrik, 5 Beilagen. 

Ich habe dem Gegner am 1.f5. 1928 1111ei fast neue Automobile, 
beide Marke "Mercedes", oos eine mit FabrikBmMke 563 und Typm· 
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schein Nr. 6240 der Polizeidirektion Wien, das eweite mit Fabriksmarke 
Nr. 1601 und Typensohftn Nr. 6241 der Polizeidirektion Wien, um 
den Gesamtkaufpreis von S 35 000 verkauft und übergeben. Der Gegner 
leistete eine Anzahlung von S 20000 und verpflichtete sich, den Rest
betrag von S 15000 samt 7% Zinsen vom 2.f5. 1928 an, am 1.f6. 1928 
an mich zu bezahlen. 

Bescheinigung: Der schriftliche, notarieU beglaubigte Kaufver-
trag vom 1.f5. 1928, Beilage A in Urschrift. A 

Für den Fall, als diese Bescheinigung dem Gerichte nicht aus
reichend erschftnen soUte, bin ich bereit, eine vom Gerichte zu bestim
mende Geldsumme als Sicherheit für die dem Gegner verursachten Nach
teile bei Gericht zu erlegen. 

Es besteht die Gefahr, dafJ die Hereinbringung meiner Geldforderung 
vereiteU oder doch erheblich erschwert werde. 

Der Gegner hat nämlich einem Agenten am 15.f5. 1928 den Auftrag 
erteiU, seine ganze wertvolle W ohmmgseinrichtung, insbesondere viele 
Gemälde der berühmtesten Meister zu verkaufen, bew. ihm Käufer namhaft 
zu machen und dem Agenten als Grund des Verkaufes angegeben, da/J 
er mit seiner Gattin und seinen Kindern nach Petersburg übersiedeln 
werde. DafJ diese Absicht ernst ist, ergibt sich daraus, dafJ der Gegner 
am 15./5. 1928 um AussteUung von Pässen für sich, seine Gattin 
und seine bbiden Kinder bei der Bezirkshauptmannschaft Baden an
gesucht hat, welche auch die Pässe bereite ausgesteUt und dem Gegner 
beluindigt hat. 

Beweis: Dae Schreiben des Gegners an den Agenten Theodor 
Prager in Baden, Waesergaese Nr. 16, Beilage Bin Urschrift, welches B 
mir Theodor Prager zur Verfügung gesteUt hat, ferner die Bestätigung 
der Bezirkshauptmannschaft Baden über die am 10.f5. 1928 aus
gesteUten Pässe für den Gegner, seine Gattin und seine ewei Kinder. 

Der Gegner beabsichtigt auch, die beiden ihm von mir verkauften 
Automobile zu verkaufen und hat den V er kauf derselben, sowie seiner 
Wohnungseinrichtung und Bilder in der Badener-Zeitung mit der Auf
schrift: "Dringender Verkauf wegen tJbersiedlung in das Ausland" 
angekündigt. 

Beweis: Eine Nummer der Badener-Zeitung vom 11.f5. 1928, 
Beilage 0. G 

Gegner wird von vielen Gläubigem verfolgt, ist sehr verschuldet 
und mit Klagen verfolgt. 

Beweis: Bestätigung des Bezirksgerichtes Baden vom U.f5. 1928, 
Beilage D. D 

Er besitzt aufJer den ewei Automobilen und seiner Wohnungs
einrichtung nur noch eine Forderung von S 1000 gegen Ferdinand 
Worel, Hausbesitzer, in Baden, für einen demselben verkauften Pelz. 

Es besteht daher die Gefahr, dafJ der Gegner durch V eräufJerung 
der beiden Automobile, seiner Wohnungseinrichtung und Bilder die 
Hereinbringung meiner Geldforderung vereiteln oder doch erheblich 
erschweren werde. 

HELLER, Aktenmuster IJI. 52 
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E Ich b«mtrage dalWb durch meirwm in E aug6tlliuenet~ V 61'· 
Weter: 

Die Er'la8sfH19 1. da gmchtlichm V 6f'bot6B der V 6TtiMfJ6T1JIIlfJ 
oder V erpfändufl,g der beiden oben bUeici&Mten. .Automobile tHid rines 
Bildes, darstelUmd rine Fuchsjagd; 

2. das gerichtZiehe Drittwrbot an F~ Worel, HauberifHT, 
in Baden, hm.ichtlich da KaufprriBu von 8 1000, tDelohm der Gegrwr 
tHm Ferdinaßtl W oreZ .lU fOTdem hat. 

Die rinfiVJriUge Vflf'fti.gtmg VJolle fii.r die Zeit bis 1.fJe. 1928 
erlassen VJerden. 

Statt der betmtragt6n rimt'UJriUgen V 61'fti.gtmg tDii.Tde tel& mich mit 
der gmchtlichm HinterZegwng von 8 16000 nfri6dtmgeben. 

Sandor Wri/J duroll Dr. EUas Trt!M 

6 0 8/28 
Einstweilige Verf'O.gung: n 1 

Zur Sicherung des Anspruches der gefährdeten Partei Sandor 
WrifJ, .Automobilhändler, Wien I, Sritllergasse Nr. 1, ~ d1weh 
Dr. EUas Trt!M, Recl&tBanVJaU, Wien I, .Am Hof Nr. 6, wider ihren 
f'..egner Leopold Taubflf', ohe B61Vf, Baden, Wrillnwggas1e Nf', 55, 
VJegen 8 15000 s. A., den die gefährdete Partei auf Grund rines 
Kaufvmragu übfJf' ZVJri Automobile behauptet, wird dem Gegner der 
gefährdeten Partei 

1. die Veräußerung und die Verpfändung der Nri Automobile, 
Marke "M61Cedes", das rine mit Fabribmarke Nf'. 663, Typcmchrin 
Nr. 6240 der Poluridirektion Wien, das NM mit Fabribmarkc 
Nr. 1601, Typcmchrin Nr. 6241 d6f' PoZVcidif'ektion Wien, /fJf'Mf' 
ei11e1 Bildes, darltellend rinc Fucluljagd, ver})oten.1 

Eine dem Verbote zuwider vorgenommene Veräußerung oder 
Verpfändung ist nur insofern gflltig, als der Erwerber durch die 
Bestimmungen des bilrgerlioben Rechtes 'O.ber den Erwerb im guten 
Glauben gesoh'O.tst ist. 

Sollte Leopold TaubfJf' ungeachtet dieses Verbotes einen der 
oben gen.a.ma.tcn 6eg61l8tändc 'IJ6f't1M/Jflf'n oder tJtwpfäf&iün, so w'O.rde 
gegen ihn auf Antrag wegen des Zuwiderbandeins Geldstrafe oder 
Haft verhängt und ihm die Bestellung einer Sicherheit fi1r den durch 
ferneres Zuwiderhandeln verursachten Schaden aufgetragen werden. 

2. Dem Gegner der gefährdeten Partei wird verboten, 'O.ber die 
Forderung im Betrage von 8 1000, tDelohe ihm angeblich tiM/ 6nmd 
des V erkaufe• cinu Pelts6B gegen den DrittlchuldMr F~ W orel, 
Haubesitller, in Baden, ZlJ8teht, zu verfilgen, insbesondere, diese 
Forderung gänzlich oder teilweise einzuziehen. 1 

Zugleich wird an den Drittschuldner der Befehl gerichtet, bis 
auf weitere Anordnung das dem Gegner der gefährdeten Partei aus 
dem oben bezeichneten Anspruche Geschuldete nicht zu zahlen, 
noch sonst etwas zu unternehmen, was die Exekutionsfllhrung auf 
die Geldforderung vereiteln oder erbeblich erschweren könnte. 
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Dieses Verbot, sowie der an den Drittschuldner erlassene Befehl 
treten in Wirksamkeit, sobald die gefährdete Partei fiir alle ihrem 
Gegner dadurch verursachten Nachteile durch gerichtliehen Erlag 
von 8 5000 Sicherheit geleistet hat und die genannten Personen davon 
benachrichtigt worden sind . 

. Von da an [von der Zustellung dieses Beschlusses an] haftet der 
Drittschuldner fiir allen durch die Nichtbefolgung des gerichtlichen 
Befehles entstandenen Schaden. Er kann sich jedoch von dieser 
Haftung durch gerichtliehen Erlag der geschuldeten Geldsumme 
befreien. 

Diese einstweiligen Verfdgungen werden fiir die Zeit, bis die 
geftJ'Iwdete Parlei tlaYm .Ampruch dtwch ZwtmgBtJOUBtYeckung odef' 
Eukuticm .nw 8iche1'Btellung geltend machm kama, ldngßenl abef' fii1' 
die Zeit bis 1./12. 1928 bewilligt. 

Die einstweiligen Verfdgungen werden nicht vollzogen und die 
sohon vollzogenen Verfügungen auf Antrag des Gegners aufgehoben 
werden, wenn dieser 8 16000 zu Gericht erlegt. 

Die gefährdete Partei wird angewiesen, bis 15.f6. 1928 nach
zuweisen, daß sie zur Geltendmachung des behaupteten Anspruches 
die Klage bei Gericht eingebracht hat, widrigen& die getroffenen V er
fflgungen aufgehoben werden. 

BegYiindung: 

(Wie im Beispiel Nr. LVIII, dem Sachverhalt entsprechend 
geändert.) 

17.f5. 1928. DT. 8chware 

ZV.: B. 1. Dem .Antragsteller; 2. dem Gegnef' deB AntragsüllerB mit 
8c1&riftBat. (blau);' 3. dem Drittschuldner (blau). 

ElngtmgBWTmef'k. 24.f5. 1928 . 

.An das BuiYkBgeriel&t Baden, Abt. V. 

50 8/28 
2 

Gefährdete Partei: 8andor Wei/J, .Auünn.obiZiuindler, Wieft I, 8eitl:61'
gasBe Nr. 1, wrtretm durch: DT. EUaB Trau, RechtBanwalt, Wien I, 
.Am Hof NY. 6. 

Gegner der gefährdeten Partei: Leopold Tauber, ohne Beruf, Baden, 
Weüburggas•e Nr. 65, 

wegen 8 15000 B. Ngb. 

RekurB 
def' gefäl&rdeten Partei gegen den BeschlufJ t~om 17.f5. 1928, 

6 0 8/28 
1 

Durch den mir am 18.f5. 1928 .ugmeUten Be•c'll1M/l t10tn. 17.f5. 
52• 
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50 8/28 
1928, 1 , erachte ich mich buclMDm tmd erl&eb8 gegm dtmlelbtm 

imaer1&alb der tJC'I&tldgigtm Re'lcursjrlft' 
an dtJB Krrisgeriche Witmer-N6tl8tat.U als Rekursgeriche 
den 

Rekurs. 
Der ErBtrieWer hat dUJ BewiUigHg der t10A mir beaf&tragttm eimt

weaigtm V erfigtmgtm flOß dem Erlage einer 8icherl&eitllmtung flOß 8 5000 
ab1täfagig gemacht. Ich habe aber t1NiAtm .Ä~ durch Vorlage der 
Urschnjt du KaujfJerlragu t10m I./6. I928, inwelcl&em der Gegner '~MiM 
reatlicl&e KaufBChilUngsforderHg t10A 8 I5 000 s. N gb. audriiclcUch aner
lctmßt, ausreicl&end bucl&einigt. Dü U nterBChnjt des Gegners auf diuem 
KmiftJertrage ist übertliu beglaubigt. Der .Auftrag .-um Erlage einer 
Sicherhrit erBCI&eint tla1aer ~. wu1&alb ich den .Antrag stelle: 

Das Krrisgericht Witmer-N6tl8tat.U als Rekursgericht tDOUe den in 
50 8/28 . 

Beschwerde guogtmtm Beschlup t10m I'l.f5. I928, I , dahm ab-

ära.tlem, dafJ die mit dem bueickettm BBIIChltuse bM'Uigttm· rißlt· 
weiligm V erfigtmgtm ohAB 8icherl&eitsleistHg bewilligt werden. 

8rmdor Wri/l durch Dr. EUaB Trau 
Eingafl{J8'V61'1Mrlc du Krrisgerichtes W itmer-N 6tl8tat.U. 

50 8/28, 
2 

Vorlage eines Rechtsmittels . 
.An dtJB Krrisgericht Wimer-Neutadt. 

Bezeichnung der Rechtaaache: 
8an.dor WriP gegtm Leopo'ltl Ta.Hr, wegm 8 I6000 s • .A. 

4 B I25/28 
I 

. 50 8/28 Angefochtene Entachetdnng: Besch'lu/l t10m I'l.f6.I928, I , n-
gesteUt am I8.f6. I928. 

Deren Blattzahl: 3. 
Bezeichnung des Rechtsmittels: Rekurs. Eingebracht am: 24./5. 1928. 

Zur Post gegeben am 23./5. 1928. 
Dessen Blattzahl: 6. 
Das Rechtsmittel wurde ergriffen: flOß der gefährtletm Partri 8rmdor 

WrifJ. 
Die Akten werden vorgelegt. 

Berirksgericht Badtm, .Abt. V, am 26.f5. 1928. 
Dr. Schwan 

6 0 8/28 4 R I26/28 
Eingafl{/stJ61"tMf'lc. 3 I 

Das Krrisgericht Witmer-Neu.stadt als Rekursgericht hat in der 
Rec1atsstJCI&e du 8Miiltw WrifJ, .AutomobilMtwllers, Witm I, 8eiteer-
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gasse Nr. 1, tlerlrefeß dtwol& Dr. EUas Trau, .Becl&tBamDaU, Wieft I, 
Am Hof Nr. 6, 1l1ider LeopoZd Tauber, ohe Bm~f, Baden, Wrilbtwggasse 
Nr. 66, wegen 8 16000 s. Ngb. über dea Rekurs des 8tmilor Wei/1, 

. . so 8/28 
gegen dea &sc'I&'W,p des BeArksgerte1des Badenrom 17 .f6.1928, 1 
ma welcl&em tlN gegen LeopoZd Tauber erlciBsenen beiden eimtVIeiligen 
V erjügungen rom ErZo,ge eiMr 8icl&erl&eit t10t1o 8 6000 ab'AiJftgig gemacM 
tDUt"dtm, folgtmdea 

Bescl&lu/1 
gefallt: 

Dem Rehrse wird Polge gegeben 'Und der angefooMtme Buc'I&'W,/1 
cJa1m. abgeätadert, da/1 tlN rom ErstrioWer bNiUigttm eimtVIeiUgen 
Verfügungen tHclat rom Erlage eiMr 8icl&erl&eit t10t1o 8 6000 ab'AiJftgig 
gemacM wtlrdea 'Und der tlNBberiglicl&e Teil des Buc'I&'W,ssu, dessM 
übriger I Malt tmbril&rl bleibt, .n entfallen l&at. 

(Folgt tlN Begri.ifldtmg). 
KreisgericM Witmer-Neuslat.U als .BehrsgericM, Abt. IV. 

Dr. Waller 

Für die Richtigkeit der Ausfertigung: 
Der Kanzleileiter: Klau, K•Z.-Dir. 

Eitagatt.gBWnrUW'k des Berirksgeric1des Baden. 

B. 

30./S. 1928. 
ZV.: 1, 2. Beidtm. Teilen; 3. Drittscl&.Wtaer. 
Dem Herm GerioldBwrstel&er ftr Eiuiol.C. 

Guel&tm: 
3.fS. 1928. Horky 

s 0 8/28 
Protokoll: 4 

aufgenommen beim Buirksgericl&te Baden, Abt. V, am 14.f6. 1928. 
Gegenwärtig: BerirksricMer Dr. Kal&Zer. 

Rechtssache: 
8tmilor Wei/1 gegen LeopoZd Tauber wegen 8 16000 s. Ngb. 

Es ersclaeint LeopoZd Tauber 'Ufld gibt tm: 
Ic1&111iUgegMtlNeimtweiligen Verfügungenrom 17./6.1928, ONr. 1, 

Witlersprucl& 'Und .Behrs erl&eben, weil der Ansprucl& des 8tmilor Wei/1 
nicM t10U .n Recl&t buteM. Icl& BCWZde il&m nur 8 600; eine Gefal&r der 
Eiftbringlicl&keit bestel&t nicM. 

Au dem Akte wird feBtgeBteUt, da/1 die ZusteUvng des Bescl&Zusu 
rom 17.fS. 1928, ONr. 1, tm LeopoZd Tauber am 22.fS. 1928 erfolgte; 
LeopoZd Tauber wird beZel&rl, da/1 tlN vier•elmtägige Frist fvr die 
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Erllebtmg du W ifkTBpTUCl&u und ebeluo tUe aclUägtge Friß fii.r tUe 
Erllebtmg du RektwBes bemtl abgelauf• ritad und dafl eine W NdeT
rimet.Nrag ift. det& tJOrigeA 81Gftd VJegeA V eTBtiutmmg dWBeT FriBI#JA tm· 
nlälrig ilt. 

LeopoZtJ TaubeT gibt JrieTauf t.m: Ic'A WT.riclate DM/ tUe A•ff&GlttM 
tleB W StleTBpTUCl&u und RektwBeB, bet.mtmge jedocA gtlfllii/l §§ 392, 
Ab1. S, tmd 399, Z. 9 EO. tlw At~fllebtmg, b.ftll, Ewclwt.itahng tleT M· 

laBBimfm rit&BtVJriUg• V eTfii.gtmgen, tmd NM d~Jlit~., da/l diJB DfVt. 
WTbot DMfgeltobeA, diJB Verviv/lenmgBWTbot abeT DMf • Automobil 
riraguchrdftkt VJeTtle.' 

Dr. Kal&leT 

6 0 8/18 
"" 4 

.Mii.7&dUclle VMl&atwUtmg 1 ii.beT det& At~fllebtmgB-, b.ftll, Eift.Bc1wtita
k""f/1Mdmg am 17.J6. 1998, ~~ 9 Uhr, Z. Nr. 6. 

U.J6. 1998. Dr. Kal&leT 

ZV.: E.-Form. 142.1 Beidet& TeileR. 

6 0 8/98 
Protokoll:• 6 

aufgenommen vom BerirkBgeric'Ate BtuJtm, Abt. V, am 17.J6. 1918. 
Gegenwärtig: BerirkBriclateT Dr. Kal&leT. 

Reohtuaohe: 
8omiloT Wri/l geg• LeopoZtJ TaubeT, t~~eg• 8 16000 '· Ngb. 
Gegenstand: .Mii.7&dUclle VMAatatllung übeT det& A•fMbt.mgB-, b.ftll, Et.

Bchränk""f/Bt.ltltmg. 
Beginn: 9 Uhr WTmittagB. 
Es sind ersohienen: 1. DM V erlTeteT tleT gefäi&Ttlet#JA Ptwtri 8t.mdor W ri/l: 

HeTT Dr. EUaB Tmu, OV. tiMBgeV1WBtm; SI. tleT VerpfUcl&tete. 
IAflttrreT gibt t.m tmd bet.mtmgt UIM ONr. 4. 
HeTT Dr. EUaB TTDM ~: DW Aragabtm du LeopoZtJ TaubeT, 

dafl tUe FO'ftleru,rag nvr JM'Ar 8 600 bfirtjgt, ritad ric'Afig; "'" biß diJAfr 
mit dem gute'Uttm AufMbtmgB-, b.ftll. Eift.BcATtiMtmgltJfltTage eiftWT. 
Btt.mdet&. KoBttm t~~enltm mcM b«HupnfcM. 

B. 

Dr. Kal&leT 

6 0 8/28 
6 

IR tleT RecMBBaclle du 8t.mdor Wri/l, AatomobUMtatllerB, Wien I, 
8ritlleTgtJBBe Nr. 1, wrlTeteft cltwoA Dr. EUaB Tm•, Rec1a~BatMDaU 
Wien I, Am Hof Nr. 6, gegtm LeopoZtJ TaubeT, ohe BMVf,. Badet&, 
Wrilburgga~~e Nr. 66, VJegtm 8 16000 •· Ngb. Vlirtl 

1. tUe mit tlmt BuclllfiBBe tliuu Gerielatu tJOm 17.J6.1998, 6 0/'28 
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b6w'1Uigte eitNtweilige V erfäguftg duTCh ErlaBBWlg dea Drittverbotu 
an FerdifiG'IIod WoreZ beriglich der Forderung 111m 8 1000 aufgehoben, 

2. daB mit demleiben Beach'&uaae erlasaene V erbot der· V eräuPenvtlfl 
oder Verpfäntltmg 111m .wei Automobilen (folgt Beachrribuflg) utad deB 
Bildea, darateUend eme Fuchajagtl, dahift eingeachränkt, dap daB 
Verbot der Verä:u.Penvtlfl oder VerpfäMu.ng ntw bellüglieh dea .AutO
mobilea, Marke "Meu.", Fabrikamarke Nr. o63, Typenacheift 
Nr. 6240 der PoU.reidirektion Wien, aufrecht zu bZribet~. hat.10 

Begründung: 

17.f6. 1928. Dr. Kahler 

ZV.: 1, 2. Beiden Teilen; 3 . .Dnttachuldner. 

Anmerkungen zum Beispiel LIX: 
• Siehe die Anmerkungen 1 bis 20 bei Beispiel LVIII. - 1 Zu

gunsten desselben Anspruches können auf Antrag zugleich mehrere 
Vertilgungen bewilligt werden, wenn dies dem Gerichte nach Be
schaHenheit des Falles zur vollen Erreichung des Sicherungszweckes 
erforderlich erscheint (§ 392, Aba. 1 EO.). - 1 Siehe § 379, Abs. 3, 
Z. 1 EO.; ein Verbot der Veriußerung, Belastung oder VerpfADdung 
von Liegenschaften, Liegenschaftsanteilen und bacherliehen Rechten 
darf zur Sicherung von Geldforderungen nicht erlassen werden. -
1 Siehe § 379, Abs. 3, z. 3 EO. -' Siehe § 395, Abs. 1 EO. - 1 Siehe 
§§ 615, 402 EO. - 1 Siehe §§ 379, Aha. 2, und 615 EO. - ' Siehe § 399 
EO. - 1 Siehe § 56 EO. - 1 Siehe § 59 EO. - 10 Siehe § 399 EO. 

LX. 

ElnstwelUge Ver1ftgong durch Ermlchtigung zur Zurßekbehaltung 
von Saehen, die sieh ln der Gewahname der g~lhrdeten Partei 
befinden; Antrag auf Festsetzung des Schadenersatzes naeh 

13M Eo.• 

An daB Berirkagericht Hielftng, .Abt. V. 

6 0 4/28 
1 

Gefihrdete Partei: F'r'ti'U TobZer, ~. Wien XIII, 
Woltergaaae Nr. 4, wrtret. duTCTa: Dr. Karl Tf'Ojan, RechtaanwaU, 
Wien Xlll, Ltßueratrape Nr. 101. 

Gegner der gefihrdeten Partei: MiclaaeZGraf, Gutabeaitlser, Wien Xlll, 
Titelgaaae Nr. 1, 

wegen ErlaBBWlg einer einattlleiUgen V erfäguftg. 
!facla, 3 Beilagen, 1 R•brik. 

Icla Taabe trait deM Gegner am. 1.f1. 1928 t16Teinbart, .daP er Mir 
Beinen Hengat "Herkulu" für daB Rennen ift Wien .n& Oatem 1928 und 
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sodtmn für das H erbmemwm '" W Nß überlasse, und fler Gegßer Aat m~r 
aucl& den Hmgst tatsäcl&Ucl& für das 0BterrMM11 übergebM. Der Hmgst 
ZS6f aucl& bet d6m Osterremwm und icl& soUU taaeh umerer V errißbanmg 
deR Hmgst taaeh .Abso1&1MfJ des 0~ 61W'ÜokmZZ6ß, VHJf16f/M 
fler (hgßer wrpfticlat6t Ut, mir deß Hmgst tDi6der für das Herbst~ 
1928 m WS611 .ev überZassM. 

Buolaeißsgußg: Der Vertrag oom 1.f1. 1928 m Ursol&rift. Bri
.A Zage .A. 

Der Gf191161' scl&mb mir jedoch 11a01& .Abso1&1MfJ des Osterr~. 
dafJ er mir sriß6ß Hmgst "Herkulu" für das Herbstremwm mcht mehr 
überZassM kömwl, tDril il&m t1011 riMm ausländisc1&6ß Gutsberitur riß 
butmders güßstiges .Aßbot auf Äßko.uf des HmgsteB "Herkules" als 
Zuchtl&mgst gestellt tDUrde, wlc1aes er tD6f/M des bestmders 1ao1&6ß Preises, 
deR er son.Bt ~ erftlllm kötmte, tmg6f&Omm6ß Aabe. 

Besohei11igu"g: Der Bmf des Gf191161'B oom 15./4. 1928 m Ur
B scl&rift. Brilage B. 

Zur Biclaenmg mrißeB ÄfiBP1"'01aes auf tJberZasBUß9 des HmgsteB 
"Herkulu" für das Herbstremwm 1928 m WS611 Ut da1&er mriM Er
mäc1atig1mg, deß '" mrißer GtJtDahrsame befmdUc1a611, d6m Gegßer ge
l&örigM Hmgst "Herkulu" .ftWÜObubeAalteß, gemti/J § 382, Z. 2 EO. 
oottDendig; ich beafl,trage daher durch mriMß mit OV. oom 1./12. 

0 1926 - Brilage 0 - ausg6tDS68mm Vertreter d$6 ErZassUßg flaCh· 

'"~ 
einstweiligen Verfügung: 

[Zur Sicherung des Anspruches der gefährde~ Partei Ff'O.fiA 
Tobler, ~teer. WiM XIII, WoUergaase Nr. 4, t161'tretetl 
dureil Dr. KarZ Trojat~, Bec1atsat~tDaU, WHß XIII, Laif!Mf'Btra/Je 
Nr. 101, wider ihren Gegner Micl&aeZ Graf, Gutsberifl;er, WHß XIII, 
Titelgasse Nr. 1, auf tJberZasBUßg des Hmgstes "Herkulu", den die 
gefährdete Partei auf Grund des Vertrages oom 1.f1. 1928 behauptet, 
wird die gefährdete Partei (unter der Bedingung, daß sie für alle 
ihrem Gegner dadurch verursachten Nachteile durch gerichtlichen 
Erlag von S . . . . . . Sicherheit leistet,) ermächtigt, deR in ihrer 
Gewahrsame befindlichen Hmgst "Herkulu" (bis ll111' rechtskräftigen 
Entscheidung über den obenbezeichneten Anspruch) liUJ'Ückzu
behalten,l 

Diese einstweilige Verfügung wird nicht vollzogen und die 
bereits vollzogene Verfügung auf Antrag des Gegners wieder auf
gehoben werden, wenn dieser 8 5000 zu Gericht erlegt. 

Die gefährdete Partei wird angewiesen, bis 15.f5. 1928 nach
zuweisen, daß sie· zur Geltendmachung des behaupteten Anspruches 
die Klage (den Antrag auf Bewilligung der Exekution) bei Gericht 
angebracht hat, widrigen& die getroffene Verfügung aufgehoben 
werden wird. 

Diese einstweilige Verfilgung wird für die Zeit, bis Ff'O.fiA TobZer 
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in der Lage ist, den. txm ihm behaupteten Anspruch durch Exek-ution 
geltef&d .m mac1&8n, ZtmgBtem aber bis 1.f11. 1928, bewilligt.] 

Statt der beamra.gten em.tweiligen Verfügung würde ich mich 
mit der gerichtlic1&8n Hi'ntM'Zegu"'f} von S 6000 .mfrieden.geben. 

Ff"fl'M TobZer durch Dr. Karl Trojan 

B. 
[Aus ONr. 1.] 

Begrdndung. Wie im Beispiel LVIII, dem Sachverhalt ent
sprechend geindert. 

22.f4. 1928. Dr. BerU 

ZV.: B. 1. Vertreter des Antragstellers; 2. Gegner des AntragsteUers 
mit Sch'riftsate (blau). 

An das Beeirksgericht Hietei"'f}, Abt. V. 

6 0 4fZ8 
2 

Gefährdete Partei: Frane Tobler, Rtmfi.BtaUbesiteer, Wien XIII, 
WoUergasse Nr. 4, fJerlreten durch: Dr. Karl Trojan, Reclitsanwalt, 
Wien XIII, LameerstraPe Nr. 101. 

Gegner der gefährdeten Partei: Michael Graf, Gutsbuiteer, Wien Xlll, 
Titelgasse Nr. 1, vertreten durch: Dr. Mort. Bürger, Rechtsanwalt, 
Wien I, Glückgasse Nr. 2. 

Antrag des Gegners der gefährdeten Partei auf FestBebung 
des Ersatees nach § 394 EO.• 

Mit dem Beschlusse dieses Gerichtes vom 22.f4. 1928, 6 0
1
4128 

wurde der gefährdeten Partei Frane TobZer die eimtt.Deilige V erfügu"'f} 
durch Zurückbehaltung meines H6"'f}Btes "Herkules" bewilligt und sie 
angewiesen, bis 16.f6. 1928 nach.mweisen, daP sie die Klage eur 
Geltef&dmachung des behaupteten Anspruches bei Gericht a"'f}ebracht habe. 

Die gefährdete Partei hat aber diese Klage bei dem euständigen 
Gerichte, d. i. vorliegend das Landesgericht für Z RS. Wien, nicht an
gebracht. 

Beweis: Die Bestätigtmg des Landagerichtes für ZRS. Wien 
16 No 620/28 . . . 

vom20.f6.1928, 1 , Beilage A, •n Urschnjt. A 

Durch die Erlassung und den. V olleug der ger&am&ten. eimtt.Deiligen 
Verfügung t.DUrde mir ein Schaden. von S 2000 eugefügt. Ich hatte 
nämlich den. H6"'f}Bt "Herkules" am 16.f4. 1928 an das Gestüt des 
Grafen HoMnburg in Neustrelite, .Mecklenburg, um S 16000 verkauft 
und sollte den H6"'f}Bt am 26.f4. 1928 abliefern; da mir dies mfolge der 
gegen mich erlassenen einstweiligen Verfügu"'ff nicht möglich war, 
muPte ich den Kaufvertrag stornieren und einen Stomi6rU"'ffsbetrag 
fJOf& s 2000 be.rahlen. 
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Beweis: Di6 BellfäUgwng des G-rafm Holwmburg übeT den cm ihn 
bezahlten St.omit!Twngsbetrag von S 2000, QU8g.WU .u Witm am 1.f5. 

B 1928, Beilage B in Urschrift. 
loh ~ecmtrage ilaht!T durch meinen miC OV. t10m 20.f5. 1927, Bei-

0 Zage 0, aU~gewiesmen V erlreter folgenden 

Buohlu{J: 

[1. In der Rechtssache des Franz TobltJT, RenmtaUberiistJT, Witm 
XIII, Woltergaase Nr. 4, veriretim durch Dr. Karl Trojcm, Beohtll
anwalt, Wien XIII, LainztJTma{Je Nr. 101, gegen Michael fhaf, 
Gtl.tsbeliist!T, Wien XIII, Titelgasse Nr. 1, wird dem Franz TobleT 
aufgetragM, dem Michael fhaf für aUe dernieibM durch die einetweilige 

50 4/28 
VtJTfügwng t10m 22./4. 1928,-1-, verursachten Vermögenmach-

teile den Betrag von S 2000 als E11atz1 binnen 14 Tagen bei ERlcuUon 
zu bezahlen.] 

2. Weiters beantrage ich die Aufhebung der einetweiUgen Vt!T
fügwng. 

Michael fha/ durch Dr. MIWV BürgeT 

B. 
Tagsatzung zw Einvemehmwng' beider Teile, 

25.f5. 1928, rormittags 9 Uhr, Z. Nr. 6. 
22.f5. 1928. Dr. Btn11 

ZV.: B. E.-Form. 142: Beiden Teilen. 
50 4/28 

Aktent16T'm6Tk oom 25.f5. 1928: 3 
Di6 gefährdete Partei und dtJTM V erlreter sift(l trotz aU8gewiuentJT 

ZusteUwng nicht erschienen.• 
Der Verlreter des Michael fhaf, Dr. Bürger, beantragt wie im 

Gesuche ONr. 2 und fJ61zeiohnet cm Kosten: Gesuch .....•... S 50 
Tagsatzung . . . . . S 50 
WagM .......... s 15 
Stempel. .. .. • • .. 8 10 

Dr. Berll 

B. 
[Aus ONr. 2.] 

ZU8ammen . . 8 125 

50 4/28 
4 

Franz TobleT ist weiters schuldig, dem Michael fhaj die mit 8 125 
besUmmten Kosten binnen 14 Tagen bei Eukution .u eraet.en. 

Begründung: 
Durch die Bestätigung des Landesgt!Tiohtes für ZBS. Wien ist 

naclgewiesM, ila{J Franz TobleT die Einbringung der Klage bis 15.f5. 
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1928 wreäum.t hat. E'f' Ut tlaAer MClt § 394 EO.fü'r alle dtwclt die em.t
weiltge Vnfüguf&g dem Mic'AMZ G'f'a/ tJmweaoldeA VmnögenBtWJCltteiZe 
ErBat. n leiBten wrpfUcl&tet. 

Die Hölte du ErBafllu ltat du Gtll'icltt aufGruM der Butdtigtmg, 
MClt weZcw G'raf riMn Stomobetrag tHm 8 2000 n mlaleß wrpfUclltet 
war 1Hid bemltU hat (MClt /rtritlr V~ - § 273 ZPO.), fut
geeefllt. 

Die E.,.,_ol&ridHg übn die Koeten gründet eich auf§§ 78, 402 EO., 
41 ZPO. 

2S.fS. 1928. Dr. BertZ 
ZV.: B. 1, 2. Beidtm TeileR. 

s 0 4/28 
.A uflteba•g der etftdtl1etlige• V erfügu•g. S 

(Wie ONr. 6 im Beispiel LIX.) 

Anmerkungen zum Beispiel LX: 
• Siehe die Anmerktmgen 1 bis 20 bei Beispiel LVIII.- 1 Siehe 

f 382, Z.2 EO. - 1 Siehe I 394, Abs. 1, 2 EO. - 1 Die Höhe des Er
satzes hat das Gerloht auf Antrag nach freier 1.tberzeugung ( t 273 
ZPO.) duroh Beschluß festzusetzen (§ 394, Abs. 1 EO.). Dieser 
Beschluß bildet nach Eintritt der Rechtskraft desselben einen Exe
kutionstitel. - • Diese Einvernehmung ist zwar im I 394 EO. nicht 
ausdra.oklioh vorgeschrieben, wird sich aber zur Klarstellung des 
Sachverhaltes selten vermeiden lassen. - 1 Siehe t 66 EO. 

LXI. 
Elnstweßlge Verfllgu.ng dOI'Ch Verbot von Hancllungen • 

2 0 7/28 
Protokoll: 1 

aufgenommen vom Berirkegtll'icltte Allm~Btetg, Abt.ll, am. 27./1. 1928. 

Anwesende Gerichtspersonen: Btoltttll' Dr. Frau Khlge, 
Scltriftfültrn: Rec1atepraktütmt Dr • .AZoü W8tMg. 

Rechtssache: 
Gefihrdete Partei: Marie Jloder, ÄUBMltm.m., .AUen~Bteig Nr.10. 
Gegner der gefihrdeten Partei: Karl Jloder, WtriBcltaftBberiüer, 

ebenda, 
wega .Erlaewng emu Vnbotu. 

Die gefährdete Partei bringt an: 
Im VbergabBtlfJrirag t10m. 1.f1. 1926 1tabe iclt m.fttaem. Sohe Karl 

Moder die IÄegDBcltaft Hau Nr. 14S eam.t tJß duugeltöriga Gruftd. 
riücka, Gruftdbuolt .AZ~. EZ. llS, übergeba 1Hid m.tr du Fruclat
gDU/lrecllt a. der n die•n IÄegDBcltaft geltöriga ~r•eUe, 
KalarierptJneUe Nr. 90/1, tiOf'belaaUM. 
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Bucheinigung: D6r in dt!r UTkUfidfm8ammlutag tliuu GtJrichtH 
6rli6ger&d6 tlbergabs"erlrag oom 1.J1. 1926. 

Sollte die Bescheinigung meines Anapruchea Dicht flir ausreichend 
erachtet werden, ao erkläre ich mich zur Leistung der vom Gerichte 
zu beatimmenden Sicherheit bereit. 

Es besteht die Gefahr, daß die Verwirklichung meines Anapruches I 

vereitelt oder doch erheblich erschwert werde. 
D6f' G6gn6f' tftU6 miT twimUcla mit, do.fJ 6f' di6 Gtvtüwparßae NT. 90/1 

in 6im Ack61'pM.feU6 umändem, tksl&alb di6 ObBtbäame, di6 sich iJirrt 
befindsn, mtf6f'f&6n werde und do.fJ 6f' scl&tm 6inen Baum gefällt habe. 

A Buclaeinigung: D6r Brief oom 2ö.J1. 1928, Briloge A in 
Urschrift. 

Deshalb beantrage ich die Erlaaaung folgender 

einstweiligen Verfügung: 
[Zur Sicherung dea Anspruches der gefährdeten Partei .Marie 

.Modtfr, AUBta61amerin, AUmtstrig Nr. 10, wider ihren Gegner Karl 

.Modtfr, Wirlsclaaftsbuit.6f', ebendo., den die gefälaTtkts Partei auf Grund 
tks tlbergabßerlrages vom 1./1. 1926 behauptet, wird ihrem Gegner 
verboten, di6..,. Liegenschaft, Gnmdbucla AUentsteig, EZ. 116, gehörige 
Garl6nparuU6 N'r. 90/1, in rinen Ack61' um.nu:indem, OlntbGumB n 
fäl.len oder sonstige Bandlungen vorzunehmen, welche den gegen· 
wärtigen Zustand tliu6f' G~Jf16wparßae nachteilig verändern würden.1 ] 

Dr. Kluge .Marie .Modtfr Dr. Wenig 

2 0 1/28 
Einstweilige Verfdgung: • 1 

[Aus ONr. 1.] 
Dieses Verbot wird jedoch nur unter der Bedingung angeordnet, 

daß die gefährdete Partei .Marie .Modtfr fdr alle dem Gegner KMI 
Moder dadurch verursachten Nachteile durch gerichtlichen Erlag 
von 8 100 Sicherheit leistet. 

Karl .Modtfr hat dem Verbote sofort nach Benachrichtigung von 
der vollzogenen Sicherheitsleistung zu entsprechen,• widrigens gegen 
ihn im Falle dea ersten Znwiderhandelna auf Antrag eine Geld
strafe von 8 80 zugunsten des Armenfondes der GtnlltJifwle AUmtstrig 
oder Haft in der Dauer von 3 Tagen verhängt werden wird.• 

Die einstweilige Vertilgung wird flir die Zeit bis 16./12. 1928 
bewilligt. Die einatweilige Verf1lgung wird nicht vollzogen und die 
achon vollzogene Verfügung auf Antrag des Gegners aufgehoben 
werden, wenn dieser 8 200 zu Gericht erlegt. 

Die gefährdete Partei wird angewiesen, bis 1ö.f2. 1928 nach· 
zuweisen, daß sie zur Geltendmachung dea behaupteten Anapruches 
die Klage bei Gericht angebracht hat, widrigens die getroffene Ver· 
fügung aufgehoben werden wird. 
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B egTiitHlung: 
LJut du in dtw UThtadensammlung dieses Gmclates eTZiegenden 

VbfJTgab8'tJfJrlmgu t10m 1.f1. 1926 l&at die gefähnkte Parlei trich daB 
FnuiMgenu/JTtJCht an dtw obenburiclmet!m GarienpaT•eUe tHWbel&altm. 

Da jedoch die A uübung du FTUCiatgenu/JTtJChtu t/Oft. dtw Bedingung 
ab'Aängig gemacht ilt, da/J ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
eTBCiaien dem Gmclate die Besclteinigung du bel&auptet.n A mpTUChe• 
nicht ooUauwtriclumd, wul&alb dtw V oll.tug dtw eitaBttDeiUgen V eTfügung 
t10m ETlage riMT angemusmen 8ichfJTiaritBZeimmg ab1aäßgig gemacht 
tDUTde. 

DUTch den BTief t10m 2S.f1. 1928 m g'laubl&aft gemacht, ilafJ KaTZ 
Modtw die GarlenpaTSeZle Nf'. 90/1 in einen AckfJT HMDantleln will 1md 
taUächZich schon .u diesem Zwecke einen Baum auf dieleT Paf'•elZe 
gefällt l&at. IM VfJTtDiTklichung des AnBpn&Ches dtw Marie Modtw auf 
daB FTUCiatgenu/JTtJCht an dtw bueichnetm Garlenpaf'•eUe iBt desl&alb 
dtwch daB V eTAalten des KMZ Modtw ~heblich gefälaTdet, dahfJT die 
beantmgte einstweilige V eTfiigung trich aZ8 begritndet fJTtDrilt. 

27.f1. 1928. Dr. Kluge 

ZV.: B.1. AntmgsteZleT; 2. dem GfJ{I'MT des AntTagsteZleTs mit ProtokoZZ.
abBChTift (blau).' 

Unter Geldbuchpost 34/111 von MaTie Modtw am 28.f1. 1928 
8 100 erlegt. 

28.f1. 1928. 

B. 

Watrl, Geldbf. 

2 0 7f28 
2 

Marie Modtw hat die Sicherheitsleistung, von der mit Beschluß 
2 0 7f28 • • .• 

t1om 27./1.1928, 1 , die Erlassung der emstweiligen VerfOgung 

abhängig gemacht wurde, durch gerichtlichen Erlag von 8 100 
bewirkt. 

Kari Modtw wird nunmehr aufgefordert, den Anordnungen des 
genannten BesohlU811e8 Folge •u leisten, widrigen& die ihm bekannt
gegebenen Rechtsfolgen eintreten werden.• 

28.f1. 1928. Dr. Kluge 

ZV.: B. KMZ Modtw. 
2 0 7f28 ----

Protokoll: 3 
aufgenommen vom Buif'klgmchte AUentsteig, Abt. II, am 31.f1. 1928, 

t.IOf'mittagB 9 UhT. 
Gegenwärtig: BuiTklf'iclatfJT Dr. Kluge. 

Es fJTBCiaeint Marie Modtw 1md gibt an: 
Kari Modtw 1&at ITotr dtw ihm am 27.f1. 1928 .ugutelUen einst

weiligen VeTfiigung und dtw ihm am 28.f1. 1928 .uguteUtm Benach-
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richtigung vom gericlatlichen Erlage der mir aufgdrage'IWm 8iclan
Aeitll6immg, am 30.f1. 1928, neuerlicla eitwm Apfelbaum auf der 
GartenparuUs Nr. 90/1 gefäZU. 

Icla b«mtragB deslaalb, di6 angedrolat6 Gt~ldrirafB wn 8 80 w roU
ßt~hen. 

Dr. K'lugt~ Mari6 Moder 

B. 
Reclatssacla6: Mari6 Moder wider Karl Moder. 

2 0 7/28 
". 3 

2 0 7/28 
Da Karl Moder dem VBTbot6 vom 27.J1. 1928, 1 , dadurcla 

.JUtDidergt~AandeU laat, dafJ BT am 30.f1. 1928 netHrlicla auf der Garten
par•e'Us Nr. 90/1 eiMB Apft~lbaum gefäZU Aat, wird gegen ilm auf Aßtrag 
der gefährdeten Part6i Mari6 Moder di6 angedrolat6 Geldriraft~ wn 
8 80 .ugunsten des Arnumfrnwlu der Gt~meinde Allentst6ig flBTI&äftgt.• 

FaUs KarZ Moder neuerlicla gegen das ausguproc"'Atm6 V Brbot 
wwiderlaandeU, wird auf Antrag der gefährdeten Part6i eint~ Gt~Zdstraft~ 
wn 8 300 oder Haft in der Dau6r wn einBT Wocla6 f16Tladngt wmlen.7• 

31.f1. 1928. Dr. Kluge 

ZV.: 1, 2. Beiden Teilen; 3. Zalalungsauftrag. 

Anmerkungen zum Beispiel LXI: 
• Siehe die Anmerkungen I bis 20 bei Beispiel LVIII. - 1 Siehe 

§ 382, Z. 5 EO. - 1 Siehe § 384, Abs. 1 EO. - 1 Siehe §§ 353 bis 358 
EO. - ' Siehe § 395, Abs. 1 EO. - • Siehe § 390 EO.; eine solche 
Benachrichtigung ist auch dem Drittschuldner zuzustellen, wenn 
gemäß §§ 379, Z. 3, oder 382, Z. 7 EO. eine einstweilige Verfflgung 
durch Drittverbot bewilligt wurde.- • Siehe§§ 355, 384 EO.- 7 Siebe 
§§ 361, 402 EO. 

LXII. 
Einstw~ge Verfflgong doreh Verwaltung einer Liegensehaft 

(1382, Z. 2 EO.)• 

Eingangsflmnerk. 
6 Og 469/28 

10 

An das Ltmdesgericlat für Zivüreclatssachen, Witln. 
Gefährdete Partei: Jost~f HoZ.BT, Wirtsclaaftsbesit.BT, PurkBTsdtwf, 

HauptstrafJB Nr. 2, f16rlrmn durch: Dr. Paul Fuclls, .R&11ltsanwaU, 
PurkBTsdtwf. 

Gegner der gefährdeten Partei: KarZ MaurBT, Wirtsclaaftsbuit.BT, 
WeidUngau, Laud.on.gasse N'r. 16, 

wegt~n V mrags.ulaaltung. 
2facb, 1 Rubrik, 1 Beilage. 
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Iol& 1aabe wm Gegur am 1.fB. 19B8 -" dem. müntlUoh abguohloBBe
RM Kavfwrtrage cUB 1Mgemo1tafi, HGUB N-r.115 Bt.mt aUen daft
gel&örigtm Gnmdatüoktm, Gnmdbuoh Pwrkmtltwf, EZ. 463, um tlm 
tllt"fttabarlert Kavfprm tHm 8 60000 gekavfi. Da der GegMJ' diesen 
Kavfwrlrag wW einl&aUeß triU Ut&d cUB UnttJrferUgut&g der dariber 
micldetett U-rhtadl vm»lrigm, 1aabe ich bei diesem Geriol&te am 16.fB. 

19B8, ..w GHoltäftB.ahl 6 Og ;oBfBS, dN Klage avf Zul&aUung cUBau 

Kavfwrtragu überreicht und aiB trifl81tDriUge V erfüguflg daB V erbot 
der V eriiMfJtJf'Uf111 odt!r BelaBtutag dieaer 1Mgemo1tafi mrirkt. DaB 
V erfal&rtm über mtritwl Klage üt m erater I~ betmdet und meiner 
Klage tDtWde wJUMaUUol& dattgegeben. DaB Urlril üt jedoch 11001& 
wl&t reoMIImifUg, weil der Beklagte gegen daaaelbe cUB Berufung er
griflm 1tat. 

Buol&einigung: Der Tag • .Akt 6 Og 469/BB. 
EB bmeM cUB Gefahr, dafJ cUB VmrirkUol&tmg mtritwla ÄnBprUOheB 

wrtriteU odt!r doch erhebUoh eraohwm wird. 
Der GegMJ' 1tat twimlioh am 10.f6. 19B8, an welchem Tage il&m daB 

oberwähte Urteil ngmeiU wurde, an micl& guohrieblfi, dafJ er alles 
Zt6be1aör und alle V om.ite ~~erkaufen werde, so dafJ ich, werm ich auch 
tlm Pro•efJ in aUen I~m g~ aolUe, nur cUB 1MgtmBD1tafi 
oho ZubeMr und Vorräte, welche fad cUB Hälfte dea Kavfprmu wert 
atrien, bekommtm werde. 

Buoheinigung: Der Brief wm 10.f5.19B8 m Uraol&rifi. Btrilage.A • .A 
TatsäohlioA 1tat der GegMJ' aol&on am 15.f6. 19B8 wm ZtWielaör 

dea Gutes 10 Kühe und B Ool&Bm aowie 1 Pferd wrkavfi. 
Beweia: Der Verwalter Ff'Mlll Geyer m Pwrklt'Bdorf. 
Zwr 8icl&tJf'Ufl1/ mtrinH ÄMpruol&H avf Obergabe der obenbueiol&

Mtm 1Mgemo1tafi bel.mtrage ich dal&er die V ~1 der 1Mgm
B01tafi, Gnmdbuoh Pwrkeratltwf, EZ. 463. 

Statt der beataWagttm V erfüguflg würde ich mich -" der gerioM
Uol&tm Hmter~egutag tHm s 1s ooo .ufrietlmgeben. 

Der Zeuge Ff'Mlll Geyer üt im GeriohtBAaUBe erBOhilntm und kam~ 
aofort tri~ wertlm. 

Joaef Ho1Mr dtwch Dr. Pavl Fuol&B 

5 Og 469fB8 
Protokoll: 11 

aufgenommen vom .Latt.dugeriol&te für ZBB. Witm, am 17.f6. 19B8. 

Gegenwärtig: VorriWtmtler Hofrat Dr. GritMr. 
Bol&rififüh-rer: ReoMBpraktikant Dr. Waller. 

Beginn: 9 Uh'r t10nMttaga. 
Der Vertreter des Jolef Ho'l,ur Dr. Pavl Fuol&B beafllrGgt cUB Ver

nehmung des tHm ihm milgebraoMen Zeugen Ilf'Mlll Geyer. 
BHOhlufJ avj V ernel&mutag diuu Zettgtm wrkütwiet. 
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Zeuge Franil Geyer: 36 JahTtJ alt, tJtJangeluch .A. B., wrhtlimtet, 
Vllr!DaZter in PurktJTsdorf, gibt nach WahrheitBmM~mH~g an: 

Ich bin srit .nDri Jahren auf dem Gutti Gnmdbuch PurktJTsdorf, 
EZ. 463, alB VmDalttJT tätig und führe ditJ WirtBchaft nach den .An
Ot'dnungm des BeBitflerB Karl .JlaurtJT. .Am 16.f6. 1928 kam Karl 
MaurtJT auf daB Gut, brachte rinen Htlt'm mit, den ich nicht kannte und 
wrkaufte ihm 10 Kühe, 2 Ochsen und 1 Pfml. .Auf mriM V orBttJUtmgm, 
dofJ durch dwm V tJTkauf daB Zubehöt' an V üh BO ~ VJtJTde, 
do/J mß den reBtlichm 3 Kühen Und 1 Pfml dU WirlBchaft unmöglich 
geführt VJtJTden kötmtJ und do/J daB Gut entVJtlrlBt VJtJTde, antVJOTtdtl .Jlaurn: 
"Das geht Sie nichts an, übngebm Sie daB wrkaufte V üh sofort dem 
Käufn." Diesem Befehltl mupte ich Folge ZriBttln. .JlriM Fmge, ob 
M.aurn an BteUe dtJT wrkauftm Viehstücke andt~Te anschaflen VJtJTde, 
beantwortdtJ Maurn kun mit: "Nrin, dU WirlBchaft soU ~
gehen." 

N.D.O.E. 
Dr. Grinn Dr. WaUer 

6 Cg 469/28 
Einstweilige Verfiigung. 12 -

Zur Sicherung des Anspruches deB Josef Holuf', WirlBchaftB· 
buitlln, PurknBdorf, HauptBtm/Je Nr. 2, wrtTtltM durch Dr. Paul 
Fuchs, RtJChtBanVJalt, Purknsdorf, wider seinen Gegner Karl MaurtJT, 
WirlBchajtBbtJBitfltJT, Wridlingau, Ltl.udongasse Nr. 16, VJtJgt~n VtJTtmgB· 
t~UAaltung, b.nD. l!bngabe dtJT IMgm~chaft, GnmdbucA PurktJTsdorf, 
EZ. 463, den die gefährdete Partei auf Grund deB Kaufwrlt'ageB wm 
1.f2. 1928 behauptet, wird die Verwaltung der Liegenschaft, GruntJ. 
bucA Purknsdorf, EZ. 463, bewilligt. 

Zum Verwalter wird FTanB PtlttlTB, WirlBchajtBbtJBitBn, in Weitl
Zingau, ernannt und zugleich angeordnet, daß ihm die l,.iegenschaft 
zur Verwaltung und Einziehung der Erträgnisse '{lbergeben werde. 
Der Verwalter hat am 20.f6. 1928, vormittags 10 Uhr, ltg. Z.Nr. 80, 
zur Angelobung der Pflichten zu erscheinen. 

Die durch die Verwaltung erzielten Ertragaiiberschiisse sind 
gemäß § 383, Abs. 2 EO. gerichtlieb bis 1./12. 1928 zu erlegen; vom 
VerwjÜter ist am 1;j12. 1928 Rechnung zu legen: 

Karl .JlatwtJT wird aufgefordert, sich jeder Verfiigung iiber die 
von der Verwaltung betroffenen Erträgnisse zu enthalten; auch darf 
er sieh an der Geschiftsfiihrung des Verwalters gegen dessen Willen 
nicht beteiligen.• 

Diese einstweilige Verfftgung tritt jedoch Dur unter der Bedingung 
in Wirksamkeit, daß Josef Holfln für alle seinem Gegner dadurch 
verursachten Nachteile durch gerichtlichen Erlag von S 1000 Sicher
heit leistet und zur Deckung der Vollzugskosten S 160 bei Gerlebt 
erlegt. 

Die einstweilige Verfftgung wird für die Zeit, bU Josef Holfln 
srinm .A mpruch mittelB ZVJangBvoUBtrtlckung geltend machen katm, 
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ZdtagdMB aber bis 15./12. 1928 bewilligt. Deren Vollziehung wird 
unterbleiben und die bereits vollzogene Verfügung auf Antrag des 
Gegners der gefährdeten Partei aufgehoben werden, wenn dieser 
8 15000 gerichtlich erlegt. 

Joaef Ho'IMrr wird angewiesen, bis 1.f11. 1928 nachzuweisen, 
daß er zur Geltendmachung des behaupteten Anspruches den Antrag 
auf Bewilligung der Exekution bei Gericht angebracht hat, widrigens 
die getroffene Verfügung aufgehoben werden wird. 

B egrütuJu•g: 
Die gefährdete Partei hat dm behaupteteft. Ampruch durch dm Akt 

. • SOg 459/28 
dieBeB Genchtea Ußd daB ,,. demaelbeß gefällte U rteiZ I. I uttm.r 9 
buc7&emtg&. DieleB U rteiZ Ußterliegt aber ROOh dem RechtBmitteZ.uge, 
kmm daher abgeäßdtwt werdm, weahaZb die Be110~ mcht au.t· 
reioheßd erbraclat ilt. Ea tDtWde daher der V oUeug der rißltwei'ligeß 
V erfügußg vom gerichtUcl&eß Erlage etßer tmgemeBBeßM 8icherleit 
abl&iingig gemaclat. 

Die behauptete Gefahr liegt tNW. Dmft durch dm Brief tlea Gegner• 
110m 10.f5. 1928 im Zuaamm6ßhaZte mit der gZaubwürdigeß AUBBage 
d6B Zeug6ft Frtllll6 Geyer iBt b6Bcl&eimgt, daP KarZ Maurer beabaichtigt, 
dm Wert tlea .ru übergebeßdm Gute• .ru "ermißtlerft Ußd diele Ablicht 
auch dadurch acl&tm triZwriBe augeführt hat, daP er wertoolZea Zu
be1&6r d6B Gute• t]tJrkaufte, ohM EraatiJ für daB "erkaufte Zube1&6r an.e"U· 

Behalfen. 
Ea war daher dem b~ Aßtrage tlea Joaef Holtier Btatt

eugebeß. 
17.f5. 1928. 

Dr. Griß6r ala 86flGtBtJDrBitm&tJe.r1 

ZV.: 1. Dem Vertreter d6B A•tragateUera; 2. dem G6fi'M' tlea A•trag
ateUera mit SchriftBaiiJ (blau); 3. dem Steueramte Purkeradorf; 4. dem 
Verwalter; 5. [dem Buirkagerichte Purkeradorf.'l 

Schlußbemerkung: Von der weiteren Darstellung des Aktes 
wurde abgesehen, weil diese Verwaltung als einstweilige Verftlgung 
nach § 382/2 EO. unter entsprechender Anwendung der dber die 
Zwangsverwaltung von Liegenschaften erlassenen Vorschriften 
(§§ 97H. EO.) durchzuführen ist. Es wird deshalb auf die Beispiele 
Nr. VII, VIII verwiesen. 

Anmerkungen zum Beispiel LXII: 
•• Siehe Anmerkungen 1 bis 20 bei Beispiel LVIII. - 1 Die Ver

waltung von Liegenschaften darf zur Sicherung von Geldforderungen 
nicht angeordnet werden (§ 379, letzter Absatz EO.). - 1 Die Ver
waltung von Liegenschaften als einstweilige Verfügung ist unter 
entsprechender Anordnung der dber die Zwangsverwaltung von 
I.iegenschaften erlassenen Vorschriften durchsufiihren (§ 383, Abs. 1 
EO.). Die Durchführung obliegt dem Gerichte, welches die Verfügung 

HBLLBR, Aktenmuater 111. 53 



834 Einstweilige Verftlgungen 

bewilligt hat (§ 387, Abs. 1 EO.), also nicht dem Exekutionsgeriohte. 
Wohl aber wird es in vorliegendem Falle .zulissig sein, daß sich das 
Landesgerloht fl1r ZRS. im Wege der Rechtshilfe an das Be.zirks
gerieht Parkersdorf wendet und daß dieses die Angelobung des Ver
walters, seine Einfdhrung usw., im Rechtshilfewege durohfflhrt. 
Die Kosten einer derartigen Verwa.ltung sind nic~t aus den Erträg
nissen derselben .zn berichtigen, sondem vom Antragsteller, weil 
einstweilige Verfdgungen nur auf .Kosten des Ieuteren erlassen 
werden. Dem Antragsteller kann auch aufgetragen werden, den .zur 
Voll.ziehung der Verwa.ltung erforderlichen Betrag bei Gerloht .zu 
erlegen (§ 393 EO.). - 1 Siehe § 388 EO. - • Siehe oben Anm. 2. 

LXIII. 
Einstwellige Verftlgung zum Zwecke der Sleherung der Penon 

dnreh Verhaftnng* 
3 0 2/28 

Eif19tmgiN6mUlf'k, 1 

.An tlaB Berirkageric"M NeuiH.Iu, .Abt.III. 
Gefährdete Partei: Joaef lJratMr, Direktor tmd EigmtüfiUW du Zirha 

KroU, Wienll, Zirl&ugGBBe Nr. 4, ~ clttreh: Dr. IWlor Olfer, 
ReolltBtJfMIUIU, Wien ll, Pralerfltf'a/Je Nr. 10. 

Gegner der gefihrdeten Partei: Ff'M141 Goclofry, .Am.t, Wien VII, 
BurggGBae Nr. 3 . 

...4. ntrag auf Erlauung einer einBtweiZigen Verfügung 
clurol Verlaftung. 

2fach, 1 Rubrik, 2 Beilagen. 

Der Geper hat Bicl m dem Mit Mir geaclloBBmeft BclriftUelum 
Vertragerom 1.f2. 1928 tJe'r'PfUc"Met, m der Zeit t10111 1.f3. biB 1./4.1928 
in meitlem ZirkuB, Wienll, Zirl&ugaaae Nr. 4, alB JOtlf/leur auflltdretm 
tmd •rif&e .Ubertrolfmm Jongleuraiicke tXW..ufül&nm. 

A Bucheinigung: Der getWifMIIe Vertrag, Beilage .A. 
Er kam tlieler VerpfUclltug aucl am 1.f3. tmd 2.f3. 1928 nacl, 

Aat •"'ffeteiUetl, mwmitohetl BrifaU emeu, 10 clafJ t10tl aUen Britett 
der Wuuoh geäv,fJerl wurtle, tlaB GaBCBpiel tle8 Gegruw• .,. wricitagem • 
.AlB ich dem Geper die Verlcittgef'Uflf/ •riM• GaBtBpielu t.mtrug, er
klärte er, claf'QAI,f ftic"M rif19ehm n l&ömam, wobft er mir mitteiUe, 
clafJ er iiberl&aupt nicht mehr auftretm wertle, weil er am 6.f3. 1928 
•oAotl in ..T..otuJota im VMWCI Hytle-Park auftretetl wertle, cla ~- der 
Direktor clielu V arieUB für rin achttägige• GattBpiel 200 Pftmd Bter"Utag 
cmgeboteta. labe. 

Iol t16f'tllie8 ilm auf •eine V erlragtwrpfUchttmg tHid machte ih 
aufmerklam, clafJ icl ilm für aUm, cltwcl •rifl tJerlragltWJriget V er
laUen mir mtttehmtletl b~ BcMtlen wmtata7orlliol machen 
müfJte. Hierauf erklärte Bich der Gegruw bereit, tlliecler in meinem Zirku 
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.. f.-... Eme 8tuftde 8pdttJr twfu"'w ich aHr- dtwch den IXtmtJr du 
(hgfwr•, dafJ tliun tmmitleZIHw tlt.ICh dtw gucAilderWrt Unün'edwng 
1I0ft Godofry den .Auftrag nhieU, daB GepöDk •oforl af den Bahllof 
ftl ~ehaflm, dori für Godofry ritN Kam für den Ezpr~fJ•ug Wien
Pari~, dtw am 8.f3. 1928 t10m WeBUHiM&lwfe abg~lat, n kafm tHid ihm 
10glftch tlü Kam tta •riM W olmtmg n bringen. DtJr DitmtJr fülwte 
tlium .Auftrag HB. 

Bud~inigung: LeopOltl Kril, Ditmer, Wien VII, Bvrgga~IB 
Nr. 3, t~~elchm ich n Gmclat mifgebraclat W. tHid dtw BO/orl ri1Mim'· 
~ fllmien katm. 

H Hdtwch in buc1arinigC, dafJ dtw (hgMr dtw I!Zvcld wmlticldig 1 

in. Durch ~ Flvcld tiiÜnM tiHr tJiB V M'fllirkUchvng mriMB .An
~prvchu fiM'riteU. 

Ich Hantrage dtwch MriMn miC OV. t10m 10.f2. 1927, Brilag~ B, B 
~Niumen V"..,.,.' die Vnl&aftvtag vntl .AnlaaUtmg du l!f'tiM 
Godofry für tJiB Zeit, bH icla tta tJiB Log~ komm6, MriMn .Ampruch 
mitlelB Zt~~atagBvoZllm!ckvng gelttmtl n machen, Zätagltml abn biB 2.f4. 
1928. 

Blatt dtw ~ rimttllriligm V nfügvng tiiÜrtle ich mieh mit 
dtw gmclatlichm H~ 110n 8 10000 nfri«Jtmgebm, t~~elchm 
Betrag ich richlf'Uch tltwel& t1GB .Au~ du (hgfwr• in meinem Zirkw 
in tMir Zeit t10m 3.f3. biB 1.f4. 1928 ~ nrtle. 

JOB~f GraiHr tl1WCh Dr. lritlor Ofler 

3 0 2/28 
Protokoll: 2 

aufgenommen vom Berir1clgmclde N~ • .AM. Ill, am 3.f3. 1928, 
~~ 9 Uhr. 

Gegenwärtig: IUclder Dr. TGVblf'. 
z~ug~ L~opoltl K~il, 23 Jalvr~. römuch-katlaoUBCh, ledig, 

Wien VII, Btwgga~•~ Nr. 3, gibt. tlt.ICA Walwhriü~ an: 
Ich btn bri l!f'tiM Godofry t~~ährmtl •riMB W~ .AufmUw.Ue• 

biB 1.f4. 1928 alB DitmtJr ~ucltäfUgt. HftÜ, 3./3. 1928, um Yz 10 Uhr 
vormiUagB, ·~ mir Godofry, ". W. mit dem .Di"ktor Gratur rifttlft 
SWrit g~habt, ". t11ertle hilf' meld ~Ar -~. ~~ hft" mit dem 
t10A Wien, W~Bt.ba"hllof, um 3 Uhr tlt.IC~tmiftag• tlt.ICh Pan. abg~-
EzprefJng~ ialwri.m. Er m~ mir~ Loh bH 1./4.1928 HB 

vM trug mir auf, tlaB Gepd~Jk af tJiB Bah n ~el&aflm vntl für ih 
ritN I. KZOI•~·Karle für den E»prefJng n lö~M. .Diu tat ich vntl 
braclde dem Godofry tlü Kam. Godofry •agte dabri: "Gut, 1_, kann 
mich dtw .Dir~ktor in~ BVChen." 

Dr. TGVblf' N. D. 0. E. 
3 0 2/28 

Einstweilige Verfitgung: 3 
Zur Sicherung des Anspruches der gefihrdeten Partei Jo•~l 

Gra~Hr, Zirkulbui,."., Wien Il, ZirkvlgaBBtl Nr. 4, wider ihren Gegner 
u• 
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Fm:MJ Oodofry, .Am.t, Wien VII, Bvrggaa•e N,.. 3, tJUf VwlacaUtmg du 
Frtm~~ Oodoff'1J .ftHII. .Auftf'efen im Zif'I:UB Wien 11, Zif'l:ugu•e Nf'. 4, 
all JongltJt.w m tkf' Zeit wm 3./3. 1928 W. 1./4. 1928, welchen An
spruch die gefährdete Partei auf Grund du Vmragu wm 1./2. 1928 
behauptet, Wird die Verhaftung und Anhaltung des F~ Oodoff'1J 
füf' die Zeit, W. J01ef 9rattH!r iA tkf' Lage ist, lritum ÄftiP"'Ch tltmlh 
Z111tmgltJOUitf'ecl:ung geltrmtl • mtJCMA, JcitlgltMI abw W. 1./4. 1928 
unter der Bedingung angeordnet, daß J01ef fJratllw fdr alle dem Gegner 
dadurch verursachten N acliteile durch gerichtlichen Erlag von 8 öOOO 
Sicherheit leistet und die Kosten der Haft einschließlich der Ver
pflegekosten zunächst filr mindestens eine W ocbe im Betrage von 
8 2ö,ö0 bei diesem Gerichte zuhanden des Geldbucbfllhrera erlegt. 

Vor Nachweis der bewirkten Sicherheitsleistung und vor 
Erlag der Haftkosten wird die Verhaftung nicht vorgenommen werden. 

Die Verpflegekosten sind in der Folge von W ocbe zu W ocbe 
im voraus zu erlegen. Wird der Vorschuß nicht spätestens bis zum 
Mittag des letzten Tages erlegt, so wird die Haft von amtswegen 
aufgehoben werden.• 

Die Haft wird nicht vollzogen und die bereits vollzogene Ver
fügung auf Antrag dell Gegners der gefährdeten Partei aufgehoben 
werden, wenn dieser den Betrag von 8 10000 zu Gericht erlegt. 

Die gefährdete Partei wird angewiesen, W. 10./3. 1928 nach
zuweisen, daß sie zur Geltendmachung des behaupteten Anspruches 
die Klage bei Gerlobt angebracht bat, widrigens die getroffene Ver
fügung aufgehoben werden wird. 

Beg,.ü•du•g: 
lJuf'Ch tlm tJOTgekgteft Vmf'tJ{I, AUBgutelU • Wien, 1./2. 1928, i• 

111elchem die U•tef'•chnft- du Jo•ef 9rattH!r Ufttl F~ Gotlofry 
AOtaf'ieU beglaubigt sifttl, ist aumcheM buchriftigt, ilafl Oodoff'1/ tief'· 

pflichtet ist, im Zif'kuB du Jo•ef GmWr, Wien, iA tkf' Zeit wm 1./3. 
bi• 1./4. 1928 all Jong'ltJur tJUfntJ'etM. 

Frtm~~ Gotloff'1J BUCht lieh tliesw V npflichtung tltmlh Flucht Rf 

entlieheft. Dies ergibt lieh nJrifeUos AUB tlm tJOft dem Zeugtm 1Aopold 
KriZ beBtätigtim Tatlacheft, UIOAach tlie~n Zeuge ii.bn Auftrog du 
Gotloff'1J fü,. dielen riM Karle Rf dem tJOft Wien am 3.J3. 1928, um 
3 Uhr Aachmittag• abgehMtlm Egypf'efl.uge Aach PM'il. Zöstm ufttl dem 
Gotlofry m-uen muflte, 8011/ie daraus, dafl tkf' Zeuge iJa8 Gepiiclc tJUf 
tlm Bah•hof schafftm muflte, tmt:IUch au tkf' .Äuflnung du Gotlo/f'"y 
gegenüber dem. Zeugtm: "Jetd l:aftft mich tkf' Diukttw iA ..T..ondoft 
suchen." Auch tkf' Umstafttl, dafl Gotlo/1'1/ dem Zeugen, 111elchef' sein 
Dieftn ist, tlm Loh• bis 1.f4. 1928 buahlte, obUiohl tliesn Loh• AOCh 
fticht fäUig 111M, f'echtfmigt die Amaalme, dafJ Gotlofry tJOft Wien 
/Züchten 111iU, um sich seinen Vnpflichtungtm gegtmiibn JosefGmtzw 
zu entzieheft. 

3./3. 1928. Dr. Taubn 
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ZV.: B. 1. Vertreter du A'RtragriiUnB; 2. dem Gegur tk• AmragmllM• 
mit Schriftloü tltiCI& muge'lftueMf' Siclaerluritlleiriung tmd Erlog 
tkB KoriMftJorBchu•u 11M der Verhaftung (blau), .. 3. für den Voll.lug. 

Unter Geldbuchpost 116/11 ein Eif&Zagebue'h der I. örierr. Spar· 
ku1e tiOA S 6000, Saldo t10m 1.J1. 1928, in Empfang genommen. 

3.J3. 1928. Krmu, Geltlbf. 

3 a 2/28 
Bericht ilu VoUBtreckung•organu: ---3-

3 a 2/28 
Zufolge Auftrage. tJOm 3.f3. 1928, --3--, habe ich unter lnter-

wr&Utm tkB Jo•ef Groüer, welclaer mir iJft ErZog der Siclaerluritlleiriung 
tmd der Haft/wdeft tltiCI&getDieBBft hat, den Ff'OINI Goilojrg, ArUmn, 
al8 er ebeft den Ezprep..,;,g W--Paria am 3.J3. 1928, taqehmittag• 
3 Uhr belteig6ft wollte, tJBrlw.ftet tmd Gt1f1e1to.Zteft, wobM ic'h ihm .ugleicl& 
den gencmt&ten BuchZu/1 .u ilig6ft6ft Htmtleft ..mUte. 

FraM Goilofrg ti1U1"iJe in iltu H aftlo'kal. in iltu Polil:eigefaftg6ft· 
l&aUB,' ZeUs Nr. 16, abgeführt. Zehrgeld S •.••.• wurde f.IOft Jo•ef 
Groüer Bfttriclatet. 

Wieft, am 3.J3. 1928. 
Tlaeoiltw Sturm, K•Z.-Dir. 

Anmerkungen .zum Beispiel LXIII: 

• Siebe die Anmerkungen 1 bia 20 bei Beispiel LVIII.- 1 Zum 
Zwecke der Sicherung der Person dea Gegnen der gefährdeten Partei 
darf nur die V erbaftung und Anbaltung, und .zwar nur dann statt
finden, wenn der Gegner fldcbtig oder der Flucht verdichtig und 
.zugleich die Beaorgnia begrflndet iat, daß durch die Flucht die Ver
wirklichung dea Rechtes der gefährdeten Partei vereitelt w'llrde 
(§ 386, Aha. 1 EO.). - • Siebe §§ 386, 360 bia 366 EO. - 1 Siehe 
§ 396, Aha. 1 und 2 EO. - ' Siehe § 386 EO. 

LXIV. 
Einstwellige Verftlgu.ng 1ur Bestimmung eines einstwellen vom 
Ehemanne seiner Gattin lU leistenden Unterhaltes und Bewßllgung 

des abgesonderten Wohnortes (I 382, z. 8 EO.) 
SOg 169/281 

EiBgaftglfJ6f'mM'k. 2 

An ilaB LataileBgericht1 :Liu, Abt. V. 
Gefährdete Partei: Aloüia Braftil, KaufmanRBgattin, IÄM, Bal&ft

'hofrira/le Nr. 1, tlertreteft durch: Dr. Georg LameZ, ~aU. 
Ltu, ~{Je Nr. 46. 
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Gegner der gefährdeten Partei: Kari Bf'tlfld, KauffllMI,f&, Liu, Ba1m-
1wfBtraPe Nr. 1, 

wegen LeiBtung du eitl8t111eiUgen Untef-1ualtes und B~ eifi6B 
o.bge•tnatlerten Wolwwtu. 

2fach, 1 Rubrik. 
NOAJh IMIIU meiner am 1./2. 1928 bei die1em Gerich~ atagebrt.&clden 

Klo.ge auf 8claeit1Amg meiner Bhe1 ma dem Beklaglen .",_ Titlc'A ~ Beet, 
auf 111elc'Ae Klo.ge ich mich berufe, We ic'A clll 8claeidtmg•{lf'Uftd gelttmd 
gemacht, daP tie,- Beklagte ein e'AebrecMrilcAN Ver1aäUtHB ma .AtMIG 
Gärtner, Verköferin in Liu, LamJ.Btrape Nr. 22, unterluiU. Während 
der Beklagte bil.um1S.f1. 1928 mit .AtMIGGdrttlernurin ihrer Wolmtmg 
ZJIIammenkam, W er der111ben nuntJ&ehr ein ZimtJUT in tm~erer W oh
nung eitageniuml, 111elcAN er clll gemein~M~U~ 8cl&ltJfrimtJUT mie iM 
benüwt. All ich ihm darüber l" orsteUutagen mOAJ~, auf die 8c'lumtle, 
die er tm1 nfügt, tJ61'1Diu und il&m und der .AtMIG Gärl!r&tJr mit der gericl&t
ZicAen Klo.ge tlro~, buchimp~ mich beitle, überfielen, mi,P'Iumtle'Utm 
und verleWtim mich. 

Be111ei1: Dill är.Uic'Ae Zeupitl du Pou.Mme• Dr. Fr(Jifl6 Mage• 
oom 16.f1. 1928. 

Da, mir der Beklagte. CJUCh tlrol&~. daP er mich er~ehiePen VIertle, 
111enn ich eine .AMBige gegen i1m und .AtMIG Gärl!r&tJr erltlltten 1oUte, 
IM ich mich gU'II1Ufl9en, 11m 1S.f1. 1928 die gemeiU~~mB Wohung 
n wrlal1en und überliedeUB n tJUiner FretmeUn .Aiberline Gmller, 
ohne B",.f, Liu, HauptmaPe Nr. 16. 

loh buitH Belbit kein Vermögen, bin kräMUoA und kmm mchtl 
wnlienen, der Beldagte Mt ein gutgeMndu W eiP1DMBngeBchäft, 111elcMI 
1eit tJ&ehr clll SO J GAren in Liu besteht und 111elcMI jährlich mitatlesteM 
8 10000 rein trägt. 

BudeinigungBmitteZ: Zeuge JOief Bemtlt, BuohMlter, Liu, 
unter der .Att~ohrift du Beklaglen. 

Den V BrmÖgBM· und EmkommeMwr1atiUtHBBen du &klaglen 
entlpreo'AeM, wrlcmge ich einen UfttM1ur.Uibetrag1 .",_ 8 100 monatlich 
vom 16./1. 1928 n ufttl BteUe durch meinen ma Origifllll.tJOUmOAJl&t oom 
10.f1. 1928~JU~g81Di61enen Vertreter den .Antrag auf Erlai1Ufl9 folgender 

[einstweiligen Verfdgung: 
1. Der Klägmn .Aloiria Bf'tlfld, Kauf'in,Mmlgattm, L1u, Bahn

lwfBtraPe Nr. 1, wird der abgesonderte Wohnort' bewilligt. 
2. Dem Bek~ KMI Bf'tlfld, KauffllMI,f&, eberada, wird auf

getragen, der Klägerm einen monatlichen Unterhaltsbetr&g' von 
8 100' 1eit 16.f1. 1928 zu leiBten, und .war die bis znr Rechtskraft' 
dieses BeschlW18e8 verfallenen BetrAge binnen 14: Tagen, die in Hin
kunft fillig werdenden BetrAge am erBten einee jeden Monates im 
vorhinein bei BODBtiger Exekution. 

Diese VerfO.gung gilt f1lr die :Oauer dee Rechtaatreites wegen 
Scheidung der Ehe von Tisch und Bett bis zu deuen rechtskriftiger 
Entscheidung.] 
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SOg 169/28 

"' 2 B. 
TagsaWwllg JUr EiftwrneMrwtlg du Kcwl Brand über den A•trog• 

ONr. 2, 
3.f2. 1928, tJOf'mitlags 9 Uhr, z. Nr. 16. 

Liu, am 1./2.1928. 
Dr. Gerber 

ZV.: 1. E.·FO't'fß,. 142 mU Scl&riftMIW: Kcwl BrtiAUJ; 2. alB Zeugm ladm: 
Josef Btn"f&dC; 3. Vemeter cUf' AtatrogBfeUeritl. wrBfätacUgm. 

6 Og 169/28 
Protokoll: 3 

aufgenommen vom LtmdugmMtB Liu, Abt. V, am 3.f2. 1928. 
Gegenwirtig: .Lt:mdelgtlric'lttmJe Dr. Gerber, als Richter. 

HiZfBric'Mtw Dr. BmRO Glo.Ber, als Sehriftfdhrer. 
Beginn: 9 Uhr tJOf'fMtlags. 

Es riM erechietwm: Der Beklagte Kcwl BrtiAUJ persötalich; die 
Klägerifl. perBÖtiUch Vftd mU cUr881bm Dr. Georg Lamel, OV. berritB 
tJUBgltiiÜJBeft. 

Beklagter gibt GR: Die ARgabeR du 8chri'fWGUu cUf' Klägeritl. 
Bifttl ricl&tig, ich erkläre aber, tlGP ich cUf' Klägerifl. keitae AUmer&te 
bua1&lm werde, weil Bie 881bBt seit J ahrm die El&e gelwocl&eft 1&M uRd 
ich RUr desMib mU AHG Gäriran eift .LiebuwrlaäUMa eitagegom.geR 
""· Auch mit cUf' B~t~~iUtguftg eiftu Gbgu~ Wol&taorlu biß tel& 
•iclat eiftwrBtGftdeft. Ich werde die Klägeritl. ftiolat melw mi/li&Gftdem. 
EiM Beec1&MtHgut&g du El&ebrt&OI&u cUf' KlägmR kGftft ich ftioht er
briftgm. 

Auf die Vmaehtr&URg du erecl~ Zeug• tDWd wmclatet. 
Dr. Gerber Dr. Glo.Ber Kcwl BrtiAUJ Dr. Lamel 

AloiM Brand 

[Aus ONr. 2.] 
Begrü•d••g: 

SOg 169/28 
4 

Der Beklagte lGt bei seifttfr Vmaehtr&URg am 3.f2. 1928 die Be
lauptURgm cUf' Klägerifl., tlGP er Bie gtmWJin~Claftlicl mU 1eifttw GeliebteR 
AHG GäriMr mi/llGftdelt Mt, alB richtig 11Uf18f1eheR; dGdurcl uM 
durcl dGB ämlicl&e Zeupie iBt buclMmgt, tlGP ~ Klägm• leichte 
V erletiURgm erlitteft lat, wuMib ihr cUf' Gbguoftderte WolftOri "' 
bet~~illigm wcw. DG8 Ver8pf'BCI&eft du BeklagteR, die Klägeritl. ftioht 
melr"' mi/li&Gftdem, iBt für diele Etatac~ obe rec7atlicl&e BedeutURg. 

Die Höl&e du UflltlrluaUBbmagu eRtspriclat deR VennögBM- uRd 
EiRkommBftBWt"laäUMaseR du BeklagteR, seitae V erpflic'ltMmg JUr 
U flltlrluaUB~ iBt t10ß eiftem V erecluldeft cUf' Klägerifl., welci&N 
iibrigBM t10m BeklagteR m keitaer W Mle buclMmgt tDUf'de, URGbluitagig. 

3.f2. 1928. Dr. Gerber 
ZV.: B. 1, 2. BeideR TeileR, dem BeklagteR (bla).1 
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Anmerkungen zum Beispiel LXIV: 
1 Voraussetzung ist im vorlit>gcnden Beispiele, daß die Ehe

scheidungs (Trennungsklage, Klage auf Ungültigkeit der Ehe) 1!1Chon 
angebracht ist, daher die Geschäftszahl 5 Cg 169/28. Der Antrag 
auf Erlassung der einstweiligen Verfügung kann auch mit der Klage 
verbunden werden. - 1 Der Bestand der Ehe ist durch Beibringung 
des Trauungßf!Cheines zu bescheinigen; es wird hier angenommen, 
daß dieser 1!1Chon in der Klage vorgelegt wurde, auf welche sich die 
Antragstellerio beruft. - 1 Wenn aus der Ehe stammende Kinder 
vorhanden sind, kann auch filr diese der einstweilige Unterhalt 
verlangt werden.- t Für die Bewilligung des abgesonderten Wohn
ortes ist die Gefahrbescheinigung erforderlich. - 1 Eine Bescheinigung 
für den Unterhaltsanspruch ist nicht erforderlich. - • Die Tat
sachen, welche für die Höhe des Unterhaltsbeitrages entscheidend 
sind, müssen bescheinigt werden. - 7 Der rechtskräftige Beschluß 
bildet einen Exekutionstitel.- 8 Siehe §56 EO.- • Siehe § 395 EO. 

LXV. 
Einwendungen gegen den Anspruch, Oppositionsklage (I 36 EO.) 

Eingangsvermerk. 

An das Exekutionsgericht Wien,1 Abt. XXII. 

22 0 76{28 
1 

Klagende Partei:• Franz Stern, Beamter, Wien XII, AichlwZzgaase 
Nr. 20, vertreten durch: Dr. Karl Stop, Rechtsanwalt, Wien I, Glück
gasse Nr. 2. 

Beklagte Partei:• Theodor Kom, Kaufmann, Wien V, Zentagaase 27, 
wegen § 3o EO. 

I. Zur Hereinbringung der Forderung der beklagten Partei im 
Betrage von S 24o samt Anhang wurde über Antrag mit B61Cl&luP des 
Exekutionsgerichtes Wien vom 1.{3. 1928, 22 E 2$39/28, die Exekution 
durch Pfändung und tJbert.Deiaung zur Einziehung der dem V erpfUchteten 
zustehenden Berige bei dem Dienstgeber Anton GroPmann, Bankier, 
Wien I, Operngasse Nr. 4, bewilligt. 

Beweis:• Der Exekutionsakt 22 E 2o39f28 duaea Gerichtes. 
I I. Gegen duaen A taapruch erhebe ich du nachstehenden 

Einwendungen: 
a) Nach der U rteilafällung habe ich mit dem Beklagten fJBTeinbart, 

dap ich am 2.{7. 1928, o.f8. 1928, 30.{8. 1928, 19.{9. 1928, 3.{10. 1928, 
23.{10. 1928, 13./11. 1928, o./12. 1928, 23.{1. 1929, 6.f2. 1929 je s o 
und von da ab alle 14 Tage je 8 10 Raten .u buahlen habe. 

Beweis: Zeugin Anna Stern, unter meiner Anaclrift; Zahlunga
bestätigung des Beklagten; Parteienvemehmung. 

b) Zvr Zeit der Anbringung des Exekutionsantrages waren nicM 
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nur die damal8 fälligen und im E:ukutiomantrage berücksicl&tigten 
Raten. im Betrage von S 60, son.dern ein Mehrbetrag t1011. S 30, zusammen 
also S 90 bual&Zt. 

Beweis: Die Zahlungsbestätigung des Beklagten.. 
Da die beklagte Parlei trote A ulfOJ'derung ron der FortBeteung der 

E:ukution nicht abstehen wiU, betmtragt die klagende Partei: 
1. Das Urteil:• 
Der Anspruch du Beklagten aus dem Urteile des Bezirksgerichte& 

C V 914/26 
Meidling vom 23.f6. 1926, 5 , soweit er durch die E~kution 

22 E 2539/28 erfafJt ist, ist gehemmt und bezüglich eines Teil
betrages von S 30 auch erloschen. Die mit Bescl&ZufJ vom 1.f3. 1928, 
22 E 2539/28 b6'111iUigte Exekution mittels Pfändung und tJbfJT'II1eiBung 
meiner Bezüge zur Einziehung ist tm.fUldssig. Der Beklagte iBt schuldig, 
mir binnen 14 Tagen bei Exekution die Kosten. zu bezahlen. 

2. Ich steUe weiters den Antrag, die E:ukutitm nach Rechtskraft 
des über diese Klage erge~ Urteiles ein.nuteUM; 

3. beantrage ich die Aufscl&iebung• 7 der E:ukution bis zur rechts
kräftigen Entscl&eidtmg diesu Prot~eBBes gemäfJ § 42, z. 5 EO., weil 
mir durch die ForlBeteung der E:uhtion ein unwiederbringZicl&er Scl&aden 
dadurch entstehen würde, dafJ mir ein TeiZ meiner Bezüge nicht aus
gefo'lgt und der beklagten. Partri übfJT'II1iesm werden würde. 

Ich bewerte den Sreitgegmstand mit S 300.1 

Franz Stern durch Dr. KarZ StofJ 

In Empfang gestellt: Geldbuchpost 2515/I S 40. 
Wien, am 11.f3. 1928. 

Breuer, Gdbf. 

22 c 76/28 
ftl 1 

Mündlicl&B StreittJerl&andlung für den 28.f3. 1928, oormittags 
%11 Uhr, Saal IV. 

Aufschiebutlfl der E:ukution, 22 E 2639/28, bis zur rechtskräftigen 
Entscl&eidtmg über diue Klage gemäfJ § 42, Z. 6 EO. über erfo'lgten 
Erlag (gegen Erlag) einer Siclaer.teUung t1011. S 40 b6'111iUigt. 

11.f3. 1928. Dr. Mender 

ZV.: Bucl&ZufJ Form. 34/148. 1. Vertreter des Klägers; 2. Beklagten. 
mit SchriftBate (blau); Form. 148: 3. zum Akt 22 E 2639/28; 4. Dritt
schuldner Anton GrofJmann. 

Akt des Bezirksgerichtes MeidZing C V 914/26 beischaffen. 
Kal.: 18./3. 1928. 

22 c 76/28 
Öffentliche mündliche Verhandlung --2-

vor dem E:ukutiomgericl&te Wien, Abt. XXII, am 28./3. 1928. 
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Anwesende Gerichtspel'80nen: 

Richter: Bezirksrichter I>r. Mender. 
Schriftführer: Rechtspraktikant I>r. Loaef'. 

Rechtssache: 
Klagende Partei: Frau Stern. 
Beklagte Partei: Theodor Kom, 

wegen § 35 EO. 

Bei Aufruf der Sache um Yzll Uhr oormitta.ga erscheinen: 
1. Die klagende Partei pMaönUch mit I>r. KarlStoP, OV. 1./3.1928; 
2. die beklagte Partei psraönUch mit I>r. Morü Bratm, OV. 25./3. 

1928. 
Die klagende Partei trägt die Klage vor und beantragt wie 

ONr. 1. Unbestritten ist die E:ukutiombetoilUgung. 
Die beklagte Partei wendet ein: 
In der der E:ukutionablltDilligung vom 1.f3. 192.8, 22 E 2539/28, 

zugrunde Ziegenden Streitstrohe warm der OppoBitionakltlgsr 1M&d BeiM 
Gattin Anna Stern aZB SoZidarschuldnsr geklagt. Gll{/m sraterm wurde 
V eraäumnisurteiZ 6Ttoirkt, mit der Gattin tDUTd6 ein gericl&tUchsr V sr
gleich geschZoaam, doch ist der dort angedrohte Tsrminati6Tluat ein
getreten. Mit d6m Kltlgsr Frau Stern wurd6 memaZB ein Vergleich 
geachZoaam. Bezahlt wurckn im gamm auf diese Schuld S 60, weitsra 
ein Betrag von S 30, weZchef' mit Zustimmung der Gattin 'des Klägers 
auf d6n Kaufpreis von ein Paar Schuhen, welche besonders gekauft 
wurckn, 1161'1'echflllt wurckn. S 28 wurtlBfl auf Gnmtl der E:ukutiona
betDiUigung von dem Drittschuldner Anton Großmann übertoieBm. Die 
weitsrm Klagsangahm wsrtlBfl butritten. Beantragt wird koatm· 
pfUchtige Abweisung der Klage. 

Der Richtsr vsrkündet folgenden 

BeweiabeachZuP: 

Auf Zulassung des BetDeiBea übsr die Behauptung cka Klägsra eu 
Punkt II der Klage durch die Zeugin Anna Stern, f6T1lllT durch die 
ZahZungabeBtätigung und tlB1l Akt 0 V 914/26 du Bezirksgerichtes 
Meitlling. 

VMZeam wird die Zahlungsbestätigung vom 15.f2. 1927. Die Echt
heit deraelbm, iM besondere die U nterachrift du Beklagten, wird von 
diesem ansrkannt. 

FeatateUtmgm aus d6m Akte 0 V 914/26 du Bezirksgerichtes 
Meitlling, ONr. 6, 9, 11. 

Zeugin Anna Stem, nooh VorhaU du § 321 ZPO., nooh geaet.
Ucher Eri~, llinti6TatmwlUch unbeeitlet 11emommen, gibt an: 

(Folgen die Generalien und Angaben dieser Zeugin.) 
N.D.O.E. 
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Betui8buc1&Zufl: 
Auf Parleieftwmel&mtmg üiHw daBBelbe BN~ VJip im ermm 

BNriBbeBcl&Zuue. 
Kläger F'l'tMI4 8tem, taael& Vorl&aU du§ 376 ZPO. al8 Parlei tm· 

beeitlee wmom.naen, gibt taael& gutMUcl&n .Erimantmg ~m: 
60 Jahre aU, r01MBc1&-lcaUaoU.C1&, tHJT'I&eiratet, PTitHJtbeatntn, Wie. 

XII, Aicl&l&o'-fla.•e Nr. 20. 
(Folgen die Angaben.) 

N.D.O.B. 

Beklagter Tl&eodor Korn, taael& Vorl&aU du§ 376 ZPO. al8 Partri 
~ rinwmom.naen, gibt ttael& gutMUcl&n B~ tm: 

36 Jahre aU, moBailcl&, wrMiratet, .RatMTadftdleT, W'- V, Zema
gaBBe Nr. 27. 

(Folgen die Angaben.) 
N.D.O.B. 

Der klägnilche V ntreln becmtragt die Buidigtmg du Kläger•, 
Bek~ die BHidigtmg du Beklagttm. 

Bucl&luP tHJTlcütadet: 
Die tmnledigtm Anträge, imbuottdere auf BHidigtmg der P~. 

VJmkft VJegea Unnl&ebUcUrit abgfl1DW8ea. 
Die P~tHJTtretn lege. die KorierweT•riclmUBe ein. 

8cl&lvfl der V erlumdltmg. 
Dr. KarZ 8tofl Dr. Morü Bratm 
FTMUI 8tem TIHodor Korn 

8o1&in wrkütadet der Bic1dtw in Gege.VJMi bridn P~ 
daB Urteil: 

Dea BiAt~Jer&dtmgea du Kläger• trinl datfgegebea. 
Der Amprvcl& du Belclagttm au dem Urtrile du BenrkBgnicMH 

MritlUfag t10m 23.f6. 1926, 0 V 914/26, Wt, BOVJrit er dtwcl& die Buhtion 
22 B 2639/28 geu.tl gemacM Wt, gel&emmt tmtl buügUcl& riMB Tril
betragu tHm 8 30 avcl& erloBcl&.. Die mit Buc'l&lv/l t10m 1.f3. 1928, 
22 B 2639/28, bM1,Ugte Bukfition m.itteZ8 Pftifldtmg tmtl tJbnVJriltmg 
MW B~l&tmg der Buüge du Kläger• iBt tm.fUZciBrig. 

Der BeklagttJ iBt BC'I&tdtlig, dem Kläger bitmeA 14 Tage. bri •OMtiger 
Buhtion die - einlcl&Zie/llicl& der Brkenfl>tMBgebiil&r- mit 8 116,20 
be.Ummten Proujlkomm n bual&ZM. 

8tila1MP %12 Ul&r. GebiiANWpfUcMige Dauer .wei l&albe 8ttmtlen. 
Gebiil&r 8 •••••• AufmigtmgtmtMke 8 •••••• 
Dr. MMdn Dr. Lo8er 

22 0 76/28 
Im Namen der Republik! 3 

DaaBukvtioMgericht Wien, Abt. XXII, hat d11rch den Berirk•· 
ric7dn Dr. M.tJn als Richter in der Rechtssache der klagenden 
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Partei Franz Stern, Beamter, Wien XII, Aichlwl.fgtuae Nr. 20, tier
treten. durch Dr. Karl Stop, Rechtaanwalt, Wim I, GZückgtuae Nr. 2, 
wider die beklagte Partei T'Modor Kom, Kaufmann, Wien V, Zmta
gtuae Nr. 27, tl6t"treten. durch Dr. Mon. Braun, Rechtaanwalt, Wien I, 
SeilergtuBe Nr. 6, wegen Einwendungen nach§ 36 EO. nach mit beiden 
Parteien am 28.f3. 1928 dnrobgefilhrter milndlicher Verhandlung zu 
Recht erkannt: 

Dm Einwendungm MB Kläger• U!ird atattgegebm. 
Der ÄnBPfUCh du Beklagtenaua dem. Urla"le MB Bezirkagnichtea 

0 V 914/26 . . . Meidling t10m 23.f6. 1926, 6 , ut, BOUJe•t er durch dw E~e-

kution 22 E 2639/28 geltend gtmUJCht wird, gehemmt und bezüglich eine• 
Teilbetrage• oon 8 30 erZoacw. 

Die oom E~kutionagnichte Wilm mit BeachluP oom 1./3. 1928, 
22 E 2639/28, b6U!iUigte E~kution mitteZ. Pfändung und tJb6t"U!eilung 
zur Einziehung der Buiige MB Kläger• ist unzuläaaig. 

Die beklagte Partei iBt achultlig, der k'lagmden Partei die, ein
achZiePlieh der Erktmntmagebühr, mit S 116,20 beatimmten. ProzeP
koaten. binnm 14 Tagm bei E~kution su bemhZM (Streitwert S 300). 

Entscheidunga·griinde: 

(Folgt die Begrilndung des Urteiles.) 

28.f3. 1928. 
Dr. Mmder Dr.Loaer 

ZV.: 1, 2. Beiden TriZM; 3. zu 22 E 2639/28; 4. sum Akt. 
KaZ.: 20./4. 1928.' (Recl&tikraft, EinsteUung, Auafolgung der Kaution, 

V eratäniligung MB DrittBchultlnna ). 

Anmerkungen zum Beispiel LXV. 
1 Über die Zuständigkeit siebe § 35 EO. - 1 Siehe § 226 ZPO. -

1 Das Urteilsbegehren bat bei behaupteter Zahlung das Erlöschen, bei 
behaupteter Stundung die Hemmung des Anspruches, soweit er 
durch die Exekution tatsächlich erlaßt ist, und die Unzulässjger
klärung der Exekution zu enthalten. Nach anderer Ansicht geniigt 
nur die Feststellung der Unzulässigkeit der Exekution. - ' Der Auf
schiebungsantrag ist unter Anfdhrung konkreter Tatsachen zu be
griinden. - 1 Siebe Anmerkung 8 bei Beispiel Nr. LXVII.- • Bez'liglich 
der weiteren Erledigungen siebe Beispiel Nr. LXVII, ON r. 7.- 7 Wenn 
das Prozeßgericbt die Exekution bewilligt bat, hat es behufs Er
ledigung eines gestellten Aufscbiebungsantrages einen Schriftsatz der 
Klage an das zuständige Exekutionsgericht zu senden, oder es bat der 
Kläger unter Vorlage einer Präsentationsrubrik einen konkret be
griindeten Aufscbiebungsantrag unmittelbar bei dem Exekutions
gerichte anzubringen, iiber welchen im Exekutionsakte zu ent
scheiden ist. 
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LXVI. 
Einwendungen gegen die Exekutionsbewilligung (I 36 EO.) * 

An das E:ukutio'IWigmcht Wien, Abt. XV. 

15 0 165f28 
1 

1 Klagende Partei: Karl Moder, Kauf'trltmft, Wien XIII, Hadikga.se 
Nf'. 10, tJntreten durch: Dr. Georg Blau, RechtsanwaU, Wien XIII, 
Am Plat11 Nr. 2. 

Beklagte Partei: Josef Mauser, Baumeister, Wien V, Booherplatz 
Nr.6, 

wegen Aufh6bung der E:ukutio'IWibewilligung. 

2faeh, 1 Rubrik, 1 Beilage. 
I. Auf Gnmd du Urteiles des Benrksgerichtes Hietftng tJOM 

2 0 99/28 . 
1.f2. 1928, 14 , habe tch an den Beklagten den Bet-rag tJOn 8 150 

samt 7% Zmsen tJOm 1.f1. 1928 und 8 55,60 Pro•efJkostm binnen 
14 Tagen .u buahlen; auf Ant-rag du Beklagten wurde auf Gnmd 
dieau 't'echtlkräftigen, tJOUitreckbaf'en Urteile• mit dem Beachluae 

15 E 2725/28 
diesu Gerichtel tJOm 25.f3. 1928, 1 , die Ezekution durch 

Pfändung dea tJOn mir in Wien V, Booherplat. Nf'. 6, betriebenen 
GasthawgNerbea und der demlelben .ugrtmde Ziegenden KOMeilion 
bewilligt und durch Erla.sung de1 Gebotea im Sinne de1 § 331 EO. 
tJOU.ogen. 

Beweia: Der ProufJakt dea Benf'kagmchtea Hietftng, 2 0 99/28, 
und der Akt diuea Gerichte•, 15 E 2725/28. 

II. Gegen diue E:ukutio'IWibewilligung erh6be ich noohlteMnde 

Einwendungen: 

Nooh Fällung dea oben bueichneten Urleile1 tJOm 1.f2. 1928, 
2 0 99f28 

14 , nämlich am 10.f2. 1928, begab ich mich .um Beklagten und 

erBUChte ihn, mir die Zahlung •einer obigen Forderung biB 1.j5. 1928 
.u stunden und auf die Einleitung der Ezekution biB 1.j5. 1928 .u 
tJermhten. Der Beklagte erklärte lieh damit eintJerstanden. 

Beweia: Zeugin Marie Mauer, Baumeilteragattin, Wien V, 
Booherplatz Nr. 6; Joaej Kömer, Buchhalter bei mif', Wien XIII, 
Hadikga.ae Nr. 10; ParteientJflf'Mhmung. 

Da also der Beklagte auf die Einleitung der Ezekution fü't' die 
noch nicht abgelaufene Ff'ilt, nämlich bia 1.f5. 1928, tJer6'ichtet hat, 
Btelle ich durch meinen mit VoUmooht A tJOm 1./12. 1927 augewieaenen A 
Vntreter den Ant-rag auf Fällung du 



846 Klagen 

U1'teiZu: 

Meinen Eifwltmdungen, nach tDelchen de1' Beklagte auf die Ein
Zeitung de1' Eukution fü1' clie noch nicht abgelauftme Fmt bis 1.f5. 1928 
Vef'zichtet hat, tDiro Folge gegeben, die nKt dem Beschlusse dieses Gef'ichtes 

15 E 2725/28 
vom 25./2. 1928, 1 , lf.BtDilligte Eukution nKtteZ.. Pfändung 

des von mi1' in Wien V, Bacherplatll N1'. 6, betf'iebtmen GasthausgBtDwbu 
und de1' demselben zugrrmcle Ziegencltm Konzession tDiro fü1' tmtUZänig 
ef'klärt und ist de1' Beklagte schulclig, mi1' binnen U Tagt1ft bei sonstigw 
Exekution clie P1'otePkosten .eu buahlen. 

Weil61's beantf'age ich nach Rechtsk1'aft du übef' cliese Eifwlen
clungen ef'gehenclen Urleiles die EinsteUung de1' Eukution. 

Da de1' Beklagte auch clie ZtDangsverpachtung meines Gasthaus
gewef'bes beant1'agte und die Fortfühf'tmg de1' Eukution_ fü1' mich mit 
der Gefa1&1' eines scl&tD61' .u ef'setttmden Vermögensnachteiles 1Je1'bunclen 

tDäf'e, tDeiZ ich cltwel& dieselbe viele mei'Mf' Gäste und K uncltm ti61'Zief'en 
tDürde, beantrage ich auch clie Aufschiebung de1' Eukution bis """ 
rechtsk1'äftigen Entscheicltmg übef' diese Klage. 

ZU1' V 01'be1'6itung de1' V whancllung beantf'age ich clie H wbeischaffung . 
cle1' .Akten 2 0 99/28 und 15 E 2725/28. 

Ich bewme den St1'eitgegenstancl mit 8 200. 
Ka1'Z Modef' cltwch D1'. G601'g Blau 

15 0 165/28 
B. ""' 1 

Tagsafllung tU1' müncllichtm 8t1'eittl61'hancllung 
J.f3. 1928, 1J01'11Kttags 9 Uh1', Zimmef' Nr. 7. 

Parteien .eum persönlichen E1'scheintm auff01'clem. 
Aufschiebung de1' Eukution 15 E 2725/28 bis .eur 1'echtsk1'äfUgen 

Entscheidung übef' diese Klage (gegen E1'lag ei'Mf' Bichef'steUung von 
8 ..... ) - ohne Bichmtellung - gemäP § 42/5 EO. bewiUigt. 

25.f2. 1928. D1'. Mendef' 
ZV.: ZPF. 34/148. 1, 2. Beielen TeiZen, Beklagten mit Schriftsatt 

(blau); 3 . .eum .Akte 15 E 2725/28. 
Zeugen: 1. Marie Mausef', mit ZPF. N1'. 38; 2. Josef KÖ1'M1', mit 

ZPF. N1'. 38 laden. 
15 a 165/28 

Öffentliche mündliche Verhandlung 2 
vor dem Eukutionsgerichte Wien, .Abt. XV, am 1.f3. 1928. 

Anwesende Gerichtspersonen: 
Richter: Df'. Mendef'. 
Scbriftfftbrer: Df'. Mayef'. 

Rechtsaa.che: 
Klagende Partei: Ka1'Z Modef'. 
Beklagte Partei: Josef Mausef', 

wegen .Aufhebung de1' EukutionsbewiUigtmg. 



Einwendungen gegen die Exekutionabewilligung 84 7 

Bei Aufruf der Sache um 9 Ular txmrHttclgs ei'BCheinen: 
1. Die klagende Partei perBÖf&Ucla mit Dr. Blau, OV. 1./12. 1921; 
2. die beklagte Partei perBÖf&Ucla mit Dr. BoiHirt Bmun, OV. 

1.f1. 1928. 
Die klagende Partei trAgt die Klage vor, beantragt 1Die ONr. 1 

und ergtirut: loh lege ein Bchrribm wom 8.f2. 1928 vor, in 1Delclaem 
micla der Beklagte at~ffordllrt, ik ".. buuclaen und mir verspricht, 
mir ..." OrdmHag der Bc'kld eine lätagere Frist ".. gNälarm, 1Deil er 
1Deifer mit mir m Guclaäftsverbindtmg bleiben 1DOlle. 

BetDeis: Das Bohreiben des Beklagten wom 8.f2. 1928, Beilage B.f B 
m UrBtJiarift. 

Ufl.butritten Bitwl die Atagaben der Klage ".. I. 
Beklagter gibt an: Die Angaben der Klage unter 11, 101Die die 

Behauptung m diesem Protokolle 1DertÜrl bulritten. Das Belareibm 
wom 8.f2. 1928 hat taämUcla mein BolanFrtJM MGt~Ber, oh11e vorher mein 
EmverBttindtKB em...holtm, an den Beklagten gericlatet, mit meinem 
N G'tll.tJ'A tmtersclarieben und die Guolaäftsstampiglie beigeset.t. 

Kläger 1Dar alltmlings am 10.f2. 1928 bei mir und bat mich um 
B~, 1Delclae icla jedocla .tVerlt gau ablehnte, datm aber bis 24./2. 
1928 bNiUigte. 

BetDeis: Zeuge FraM MGt~Ber unter meiner Amclarift; Parteitm
wmelamung. 

Be l&lagtent1ertret er beantragt kost.pfUcl&tige Klagab1DeiBung. 
Der BioWer verküdet folgtmden 

BetDeisbesdZu/1: 
Es 1Dinl BNeil erhoben: 1. über die BelUJupttmgm des Klägers 

unter Punkt 11 der Klage und in diesem Protokolle durcA die Zeugm 
Marie MGt~Ber, Josef KOrlwr, und durcla die Urkunde, Belareibm oom 
8.f2. 1928, B; 

B. über die obige BelUJuptung des Beklagten durcla den Zeugm FrtJM 
MGt~Ber. 

Das Bolareiben wom 8.fB. 1928 in Urschrift, de11en Ecl&tlaeit oom 
1 Beklagten 11mritten 1Dird, 1Dinl verlesen. 

(Folgen die Vernehmungen der Zeugen.) 

Der BioWer verküdet den Besohlu/1 at~/ AbUleiBung der uner
'letligten Atatnige 1Degen UnerlaebUclakeit. 

Die V mreter der beiden Parteitm legen die Kostenvereeiolamsse ein. 
Bolalu/1 der Ver~. 

Bclalu/110% UAr. Karl Moder Josef MGt~Ber 
GebtllaretapfUelalige Datwr 2% Bt~. Dr. Georg Blatl 
Gebühr B • • • • • • Dr. BoiHirt Braun 
A"'jertigungBmMke B •••••• 
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Bohin verkündet der Richter in Gegenwart beider Parl6itm das 
Urteil. 

Den Einwendungen des Klägers, nach welchen der Beklagte auf die 
Einleitung der Exekution für die noch nicht abgelaufene Frist bis 
1.f5. 1928 verzichtet hat, wird Folge gegeben, die mit dem BeschluBBe 

15 E 2725/28 
dieses Gerichtes vom 25.f2. 1928, 1 , bewilligte Exekution 

mittels Pfändung des vom Kläger in Wien V, Bacherplatz Nr. 6, be
triebenen Gasthausgewerbes und der demselben zugrunde liegenden 
KonzeBBion wird für unzulässig erklärt; der Beklagte ist schuldig, 
dem Kläger binnen 14 Tagen bei Exekution die ProzePkosttm, deren 
Bestimmung der schriftlichen Ausfertigung vorbehalten wird, zu bezahlen. 

Dr. Mtmder Dr. Mayer 

15 0 165/28 
Im Namen der Republik! 3 

Das Exekutionsgericht Wien, Abt. XV, hat durch den Bmrks
richter Dr. Mtmder als Richter in der Rechtssache der klagenden 
Partei Karl Moder, Kaufmann, Wien XIII, Hadikgasse Nr. 10, 
vertreten durch Dr. Georg Blau, Rechtsanwalt, Wien XIII, Am Platz 
Nr. 2, gegen die beklagte Partei Josef Mauser, Baumeister, Wien V, 
Bacherplatz Nr. 6, vertreten durch Dr. Robert Braun, Rechtsanwalt, 
Wien XV, MariahilferstraPe Nr. 146, wegen Unzulässigerklärung der 

15 E 2725/28 
Exekution dieses Gerichtes vom 25./2. 1928, 1 • nach mit 

beiden T~ durchgeführter mündlicher Verhandlung am 1.f3. 1928 
zu Recht erkannt: 

Den Einwendungen des Klägers Karl Moder, nach welchen der 
Beklagte Josef Mauser auf die Einleitung der Exekution für die noch 
nicht abgelaufene Frist bis 1.f5. 1928 verzichtet hat, wird stattgegeben, 

15 E 2725/28, 
die mit dem BeschluBBe dieses Gerichtes vom 25./2. 1928, 1 
bewilligte Exekution mittels Pfändung des vom Kläger in Wien V, 
Bacherplatz Nr. 6, betriebenen Gasthausgewerbes und der demselben 
zugrunde liegenden KonzeBBion, wird für unzulässig erklärt; der Be
klagte ist schuldig, dem Kläger binnen 14 Tagen bei sonstiger Exekution 
die einschließlich der Erkenntnisgebühr mit B 60,45 bestimmten ProzeP
kosten zu bezahlen. 

(Streitwert B 200). 

Entscheidungsgründe: 
(Folgt die Begründung des Urteiles.) 

1.f3. 1928. 
Dr. Mender Dr. Mayer 

ZV.: 1, 2. Beiden Teilen; 3. zu 15 E 2725/28; 4. zum Akt. 
Kal.: 20.f3. 1928. 
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Anmerkung zum Beispiel LXVI: 
• Siehe die Anmerkungen 1, 2, 4, 6, 7 zum Beispiel LXV. 

LXVII. 
Widenpruehsldage (I 37 EO.) 

17 0 10/28 
EingangBtJ6'rtM1'k. 1 

.An das Eukutiomgmcht Wi8A,11 .Abt. XVII. 
Klagende Partei: Marie Fischer, ohne Beruf, WiBA XIII, LimBTstrafJe 

Nr. 10, v6rlr6teft1 durch: Dr. KarZ Kom, R6chtBan111aZt, Wien VI, 
KaBBTMfl!JaBBe Nr. 40. 

Beklagte Partei:• Firme. Z111eig ct Oo., WiBA I, KämtMrBtrafJe Nr.10, 
111egen UfUIUläBBigBTk'länw&g einer Eukutioft (§ 37 E0.).1 

I. Zur Her~ der wUstreckbaren Forderung der bekZagttm 
Partei fJOft 81000 s. Ngb. gegen dm VnpfUcht6ten Fra7UI Fischer 111urd6 
vom E:x:ekutiomgmchte WiBA n 17 E 226/28 die E:x:ekutioft durch 
Pfäfttlung, V 6r111ahrung und Verkauf b6111iZUgt. 

Be111eis:1 .Akt 17 E 226/28 des Eukutionsgmchtes Wien. 
II. Bei VoZlng dieser Eukutioft fD1Wflm. nachstehende PosteahZM 

gepfändet: 
PZ. 1:' 1 KZaviBT; PZ. 2: 1 Danumschreibtisch; PZ. 3: 1 Ring. 
Be111eis: Das PfämlungsprotokoU 17 E 220/28 des ExekutionB· 

gmchtes W iBA. 
III. Ich BThebegegendiueE:ukutioft Widerspruch,111eiZ mir an dm 

gepfämleten GegfJf&Btändfm Rechte nstehen, 111eZch6 dielelbe UfUIUläBBig 
machen. Ich habe nämlich diese GegmBtämle im Jahre 1918 mit meinem 
Gelde gekauft und iibeTMmmm, 1 daher an diesen GegMBtämlen Eigen
tum 6r1110rben. 

Be111eis: Zeugin Marie NeU, ohne Beruf, WiBA XIII, LimBT· 
BtrafJe Nr. 10; Rechnung vom 2.j1. 1918 und ParteieftfJBTftehmung. 

IV. Trote schriftlicher und müMZicher .Au/forderung• und trote 
VorZage der Rechnung fJ6T111eig6rl die Beklagte die EimteUung d6T 
Eukutioft. 

Be111eis: Korresponileu und Pa~hmung. 
V. Ich beantrage daher: 
a) mittBZB UrteiZes n BTkmMA: die vom E:x:ekutioftsgmchte WiBA 

in d6T Rechtssache Firme. Z111eig ct Co. gegen FrafUI Fischer 111egen 
8 1000 s. Ngb. bNiUigtB und voU.Ogme Eukutioft 17 E 226/28 wird 
berigZich der im PfäfttlungsprotokoUe 17 E 220/28 gepfämleten Gegen
stämle: 

PZ. 1: 1 Klavier; PZ. 2: 1 Danumschreibtisch; PZ. 3: 1 Ring, 
für UfUIUläBBig erklärt;' die Beklagte ist schuldig, d6T KZägerin binnm 
14 Tagen bei BomtigBT Eukutioft die ProeefJkosteft eu BTBetlen; 

b) nach Rechtskraft dieses Urteiles EinsteUung der E:x:ekutioft 
17 E 226/28; 

HELLER, Aktenmuster I JJ. 
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c) WB 11t11r rechfBkräfUgtm EnfBc1&WJuf&g diu68 ProHBB68 Auf
echiebung' der Ezekutitm 11 E 226/28, da' nrir bri Durchfühnmg d68 
ezekutiven Verkaufes dadurch ein un1DiederbringUcher Schaden ngefügt 
würde, daP die Geg~ unter ihrem wahren W ert6 wrluJujt werden. 

Ich betDerte 1 den Stmtgegtm.Btantl nrit 8 1100. 
Marie Fileher durch Dr. Karl Kom 

11 0·10/28 
BuohluP. "" 1 

MüMUche Streitverhantlltmg am 20.f5. 1928, 9 Vhr tJOrmittags, 
Saalll. 

Aujechiebung der Ezekutitm 17 E 226/28 buiigUch eäm.tlicher POBt
.rahlm gegen Erlag einer SichereteUung oon 8 350 gemäp § 42/5 EO. 
bis 11t11r rechtskräftigen Erledigung dieses Pro.r68168 bllfDilUgt. 

20.f4. 1928. Dr. Mender 

ZV. mit ZPF. 34/148: 1. Dr. Kom; 2. Beklagter nrit Klage (blau); 
Form. 148: 3. Verpflichteten; 4. Vertreter der bdr~ Partei; 
5 . .ru 11 E 226/28. 

11 010/28 
2 

Geldbuchbericht über Erlag oon 8 350 unter Geldbuchpost 13ö0fl. 
21.f4. 1928. Braun, Geldbf. 

17 010/28 
Aktenvermerk vom 2ö.f4. 1928: 3 

Aufschiebung im Akte 17 E 226/28, bN. Pfäfwlugeprolokolle 
erriohUich gemaolat. 

Dr. Mender 

17 010/28 
Öffentliche milndliche Verhandlung 4 

vor dem Ezekutiotaegerichte Wien, Abt. XVll, am 20.f5. 1928. 
Anwesende Gerichtspersonen: 

Richter: Dr. Mender. 
Schriftf1ibrer: Dr. Mayer. 

Rechtesache: 
Klagende Partei: Marie Fiecher. 
Beklagte Partei: Zweig ~ Oo., Wien, 

wegen§ 37 EO. 
Bei Aufruf um 9 Uhr tJOrmittag• ei'BClheinen: 
1. die klagende Partei persönlich nrit Dr. KarZ Kom, VoUmaclat 

f/Om 21.f4. 1925; 
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2. für die beklagte Partei: Dr. AZfred Schwarz, Vollmacht vom 
10.f5. 1925. 

Die klagende Partei trägt die Klage vor, beantragt wie ONr. 1 
tmd ergänzt: 

VI. KZägerin hatte zwr Zeit d81" Anschafftlln!J der gepfändeten 
Gegenstän.de ein selbständiges Einkommen als Beamtin tmd außerdem 
etgtm8S Vermögen.. 

Beweis: Marie Nell, Anschrift ONr. 1, als Zeugin. 
Unbestritten. sind die Angaben. der Klage eu I., II. tmd IV. 
Beklagte wendet ein: Die Angaben. III. der Klage werden. beetritten, 

insbesondere behauptet die Beklagte, daß die KZägerin kein eigtm8s 
Geld eur A mchaff'lllnfl hatte, vielmehr seien aie Gegenstände mit dem 
Gelde ihres Mannes Franz Fischer angekauft worden.. 

Beweis: Zeuge Kwrt Neumann, Prokurist d81" Beklagten, unter 
der Anschrift d81" Beklagten. 

Beklagte beantragt kostenpflichtige KlageabweiBtlln!J. 

BeweiBbeschZup. 
A. tlber aie Behaupttlln!Jen. der KZägerin eu III. der Klage tmd 

eu VI. in diesem ProtokoUe auroh aie Zeugin Marie Nell tmd aie 
Reohn'lllfl!J. 

B. tJber aie Einwendtlln!Jtm der Beklagten in diesem Protokolle 
durch den Zeugen K wrt N eumann. 

Beschluß 
auf Vertagtlln!J der VerhandZ'IIIfl!J auf den 30.f5. 1928, vormitta!l'. 9 Uhr, 
Saal II. 

Termin unter Ladungsvereicht ewr Kenntnis genommen. Die 
Zeugen werden von den Parteien mitgebracht. 
SchluP: 9 Uhr 30 Min. Dr. Korn 
Gebührenpflichtige Dauer: Y2 Stunde. Dr. Schwarz 
Gebühr S . . . . . . Marie Fischer 

Dr. Mtmder 
Dr. Mayer 

17 c 10/28 
Öffentliche mündliche Verhandlung 5 

vor dem Exekutionsgerichte Wien, Abt. XVII, am 30.f5. 1928. 

Anwesende Gerichtspersonen: 
Richter: Dr. Mender. 
Schriftführer: Dr. Mayer. 

RechtSBaChe: 
Klagende Partei: Marie Fischer. 
Beklagte Partei: Zweig d: Co. 

wegen.§ 37 EO. 
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Bei Aufruf der Sache um 9 Uhr vormittags erscheinen: 
1. die klagende Partei pnsÖfl.Uch mit Dr. KarZ Kom, OV. aus

ge111iuen; 
2. fiir die beklagte Partei: der öff61ltUch6 GeaeUachafter Fraflll 

SchindZer und Dr. Schwar•, OV. auag6111iuen. 
W iederlwlung des bisherigen V nhandlungsngelmiases. Kltlgmn legt 

die Rechnung 1X>tn 2./1. 1918 vor, dieselbe wird vnlesen; Echtheit un
bestritten, Richtigkeit bestritten. 

Zeugin Marie NeU nach Vorl&alt des§ 321 ZPO. 
tJbn Eidesvnmht nach gesBtelichn Erinnnung unbeeidet vemom

men, gibt an: 27 Jahre alt, römisch-katlwliach, vnheiratet, ohne Beruf, 
in Wien Xlli, Li'NIB1'strape Nr. 10. 

(Folgen die Angaben dieser Zeugin.) 
N.D.O.E. 

Zeuge Kurt Neumann: Nach Vorl&alt des§ 321 ZPO. 
tlbn Eidesvnmht nach gesBtelichn Erinnnung unbeeidet vn

nommen, gibt an: 40 Jahre alt, evangelisch .A. B., vnheiratet, Prokurist, 
Wien I, Kärntnerstraße Nr. 10. 

(Folgen die Angaben des Zeugen.) 
N.D.O.E. 

BB111eiBbeschluP 
auf Parteienvernehmung übn tlaaselbe B6111eiath6ma wie im ersten 

Be111eisbeschlvP. 
Kltlgmn Marie FiBeln, nach Vorhalt des§ 376 ZPO. al8 Partei 

vnbeeidet vemommen, gibt nach geseulichn Erinnerung an: 30 Jahre 
alt, römisch-katholiach, vnheiratet, ohne Beruf, Wien XIII, IÄ'NIBr· 
strape Nr. 10. 

(Folgen die Angaben der Kligerin.) 
N.D.O.E. 

Für die beklagte Partei Fra'NI Schindler, nach VorhaU des § 376 
ZPO. al8 Partei vnbeeidet vemommen, gibt nach ge1et.lichn Erinnerung 
an: 60 Jahre aU, römiach-katlwliach, vnheiratet, öffentlichn GeaeU
schafter der Fif'ffUJ Zweig &; Co., Wien I, Riemerga.se Nr. 1. 

(Folgen die Angaben.) 
N.D.O.E. 

Kltlgeriachn V ertretn beantragt die Beeidigung der Klägmn, 
Beklagtenvertretn die Beeidigung du öff61ltUclaen GeseUachaftn• 

Frafl/1 Schindler. 
Beschluß 

avf beeidete V nnehmung der Kltlgmn al8 Partei. 
Klägerin Marie Fiachn, nach Vorl&alt des§ 377 ZPO. nach Mein

eitlaerinnnung vorschrifte'mäPig beeidet, wiederholt ihre bishnigen An
gaben. 



Widerspruchsklage 853 

BucllufJ 
auf Abweisung der Uf&flTledigtea Amräge wegen U'IUJf'hebZichkeit. 

Parteilmvertretn l.egm Korifmtwtm ein. 
BcllufJ der V erhtmdlung. 
Schluß: 10 Uhr 20 Min. Dr. Korn 
Gebührenpflichtige Dauer: 3 halbe Btutwlm. Dr. Bchwar• 
Gebühr 8 . . . . . . Marie Fischer 
Ausfertigungsmarke 8. . . . . . FTaf&IIJ BchifWll.er 

Sobin verkilndet der Richter in Gegm111art beider Parteilm 
das Urteil.· 

Die vom E:ukutiofi.Bgerichte Wien in der Rechtssache Finna 
Zweig ~ Co. gegm FraM Fischer wegm 8 1000 s. Ngb. be111iUigte 
E:ukutiofl. 17 E 226/28 wird buügZich der im PfätwlungsprotokoUtJ 
17 E 220/28 gepfäf&detm Gegmstätwle, PZ. 1 bis 3 für UMulässig 
erklärt. 

Die Beklagte ist schuldig, der Klägmn binfi.M 14 Tagen bei 
sOfi.Btiger Ezekutiofl. die Pro•efJkostm, deren Bestimmung der schrift
Ziehen Ausfertiguflg oorbehaltm bleibt, n buahlm. 

Dr. Mmder Dr. Mayer 

17 c 10/28 
Im Namen der Republik! 6 

Das Ezekutiofl.sgericbt Wien, Abt. XVII. bat durch den Berirks
richter Dr. Mmder als Richter in der Rechtssache der klagenden 
Partei Marie Fischer, oMie Beruf, Wim XIII, LiuerstrafJe Nr. 10, 
tiertreten durch Dr. KarZ Korn, Rechtsanwalt, Wien VI, KaseTMfl.· 
gasse Nr. 40 

gegen die beklagte Partei: Finna Zweig~ Co., Wimi, Kämtner
strafJe N r. ~ 0, tiertreten durch Dr. AZfred Bchwar•, Rechtsanwalt, W im I, 
wegm Ufi.NlässigerkläTUflfJ einer E:ukutiofl. nach der mit beitim 
Parteilm durehgeftlbrten milndliehen Verhandlung am 30.fö. 1928 zu 
Recht erkannt: 

1. Die vom Exekutiofi.Bgerichte Wien in der Rechtssache der Firma 
Zweig ~ Co. gegm Frau Fischer wegm 8 1000 s. Ngb. be111illigte 
und wZZ.Ogme E:ukutiofl. 17 E 226/28 wird berigZich der im Pfän· 
dungsprotokoUtJ 17 E 220/28 gepfätwletm Gegmstäflde: 

PZ.1: 1 Klavier; PZ. 2: 1 Dammschreibtisch; PZ. 3: 1 Ring, 
für ~sig erklärt. 

2. Die Beklagte ist schuldig, der Klägmn die ausschliefJZich der 
Erkmtatnisgebühr mit 8 300 butimmtm Pro•efJkostm binfi.M 14 Tagm 
bei sOfi.Btiger E:ukutiofl. n bemhlm (Streitwert 8 1100). 

Dr. Mayer 

Efl.tscheidungsgründe: 
(Folgt die Begrilndung des Urteiles.) 

3.f6. 1928. 
Dr. Mmder 
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ZV.: 1., 2. Beiden. TBÜeß; 3 •. Zmtrt.&lt~Jg;amt olm6 Grif&iU,· 4. m 17 E 
226/28; 5 . .um Akte. 

KaZ.: 25.J6. 1928 (Rec1dskNft, Einste"Utmg, Atufolpng iler Kaution). 

17 010/28 
Amtlvermnk vom 26./6. 1928: 1 
Das UmiZ vom 3.f6. 1928, 0Nf'. 6 illt f'ec"MikmfUg. 

Df'. Mmdtw 
B. 

E.-F. 157 (§ 37 EO.).' 
Das hg. GeZdbuch n1aäU deta.Auftmg, den umnGeZdbuchpoBt 1360/I 

nU6gmden Betrog 1/0fl. 8 350 tm Marie FilloheT m Htmdeta. ihf'ell mit 
GeldvolZmaoht vom 21.f4. 1925 ausgetDiuerwm Verlf'eteTs Df'. Ktwl 
Korn, RecltlanwaU, Wien VI, Kas6Tf&6f&gaste Nf'. 40 m übert.Deillen. 

26./6. 1928. Df'. Mendet' 

ZV.: 1., 2. Beiden. Teilen; 3. m 11 E 226/28. 
Siehe PfändV116f1wegilltef'. 
Siehe GeZdbuch. 

Anmerkungen zum Beispiel LXVII: 

1 Bezüglich Zuständigkeit siehe § 37, Abs. 3 EO. -I Falls der 
Widerspruch gegen eine politische Exekution gerichtet ist, siehe 
bezüglich Zuständigkeit Art. III EG. zur EO. - 1 § 226 ZPO. -
' In der Klage sind die Gegenstände unter den im Pfändungsproto
kolle angegebenen Postzahlen und der dort angefflhrten Beschreibung 
anzufiibren. - 1 Der Rechtsgrund muß angeg~ben sein, bei behauptetem 
Eigentumsrecht Titel und Erwerbungsart (Ubergabe). Siehe§ 45 ZPO. 
und Entscheidungen bei § 37 EO. Nr. 72 bis 81. .- 1 Es kann nur die 
Unzulässigerklärung der Exekution, nicht auoh Feststellung des 
Eigentumsrechtes begehrt werden, da fO.r letztere das Exekutions
gericht nicht zuständig ist. - 7 Die Aufschiebung ist durch An
fiihrung konkreter Tatsachen iiber den Schaden zu begriinden. -
1 Bezüglich der Bewertung des Streitgegenstandes siebe Judikat 
Nr. 242 und §57 JN.; der Streitwert ist in der Weise zu berechnen, 
daß der im Exekutionsantrage gemäß§ 15 RA.-Tarif als Bemessungs
grundlage errechnete Betrag oder die Forderung ohne Nebengebiihren 
anzugeben ist, falls die von der Klage betroffenen Gegenstände nicht 
weniger wert sind. Der Wert der letzteren ergibt sich, wenn die im 
Pfändungsprotokolle mit Bleistift angegebenen Betrige (sog. Bleistift
wert), welche nur den voraussichtlichen Erlös darstellen, mit drei 
multipliziert -werden; bei gepfändeten Pfandacheinen ergibt sich als 
Wert die Differenz zwischen dem von der Pfandleihanstalt im Pfand
sohein angegebenen Schätzwert und dem gewährten Darlehen (Praxis 
des Exekutionsgerichtes Wien). Bezüglich Kostenentscheidung siehe 
§ 3 RAT. - 'Das Formular enthält die Einstellung. 
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LXVIII. 
Klage zur Geltendmacbong eines Pfand· und Vorzugsreehtes 

(I 2ö8 EO.) 

Afi das EukuUonsgeric1&t1 Wien, Abt. 22. 

22 0190/28 
1 

Kläger: Fnm~~ BaÜ!r, Kauffri4'M, Wien V, Zmtaga88e Nr. 10, tlflf'· 
treteR dwroh: Dr. AZbert Glas, Recl&tBamoaU, Wien I, Bmgertlf:rafJe 
Nr.2. 

Beklagter: Georg Steift, Beamter, Wien 11, Zirkut~ga~~se Nr. 22. 

Geltefidmachung einu Pfand- ""d Vouugsrechtu. 
Ifi der EukutioMsacl&e des Beklagten gegM Peter GrofJ wegM 

8 600 •· Ngb. 22 E 1666/28 tlltWde am 2.f3. 1928 laut des PfärultJ,ng•-
22 E 1666/28 

protokoUu diesu Gerichtes oom 2./3.1928, 2 ,nebmanderm 

Bachen auch eifi ReisepeZ., braunes Tuch mit scl&toar•m Schaffellen 
gefüttert, unter Po.W1&1. 12 gepfMwltlt. 

An diuem ReisepeZ. .teht mir ein tlflf'tmgsmäfJigu Pfafidrecht 
n. Ich war nämlich bei dem V erpfZichtetefi Peter GrofJ als Magarineur 
ange.telU t.&H er scMUdete mir, als ic1& dieBM Dienst am 1.f1. 1928 
tlflf'Zie/J, ~ Lohn t10n 8 200. Do. der Beklagte dieBM Betrag fiicht 
.ta1&len konnte, übergab er mir aZ. Faudpfafid dm obm bueicl&neten 
PeZ., dm ich auch t10n Hafid n Hafid übernahm; hWrüber wurde 
übermu in der Kaulei des öffMtZicl&en Notars Dr. Micl&aeZ BriU, 
Wien V, Grol&ga~~se Nr. 10, der Notariatsakt oom 11.f1. 1928, GZ. 1110 
- Beilage A - flf'f'icl&tet. A 

BNeis: Der Notariatsakt, Beilage A; Zeuge Peter GrofJ, Kauf
fri4'M, Wim VI, Nelkengasse Nr. 4 t.&H Parteießvemehmut~f~. 

Am 28./2. 1928 erBt.&Chte mich der VerpfZicl&tete Peter GrofJ, ihm 
dm PeZ. auf drei Tage n überiaBBM, da er rine Reise unternehmm 
mÜBH; diesem ErBUCI&en entsprach ich t.&H überZiefJ dem Peter GrofJ 
dm PeZ. für drei Tage. 

Beweis: Zeuge Peter GrofJ, Anschrift obm t.&H ParlriemJer
nehmung. 

Es .teht mir deshalb ein Ampruch auf Befrieiligtmg aut1 dem ErZöse 
des gepfMwltltm R~epeZIIu n und ic1& b6afttmge durch meinen Zaut 
VoUmaol&t B oom 1.f4. 1928 aut~gNiumen Vertreter die Fälltmg des B 

U rteiZu: 
I. Es wird dem Beklagten Georg Stein gegmüber futge.teUt, dafJ 

mir das Recl&t n.tel&e, aut1 dem Erlös des in der EukutioMsacl&e des 
Georg Stein gegm Peter GrofJ wegm 8 600 •· A. im PftiftiMmgsproto-

22 E 1666/28 
koUe oom 2.f3. 1928, 2 , unter Post-Nr. 12 gepfändeten 

Beisepellles aut1 braunem Tuch, mit schwanm Schaffellen gefüttert, 
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wr dem Bek'l.agten voreugBWeiBe befriedigt .ru ,.,~ tUUl ea aei der 
Bek~ aehultlig, mir binnen U Tagen bei BOnBtiger E:ukution die 
Proeellkoaten .ru eraetzen. 

11. Mit Rücklicht auf die Beaeheinigwng meine• Anap1U0heB durch 
den obenbeeeichneten Notariat.Bakt BteZle ich den weiteren Antrag, den 
aUfäUigen ErlöB für den obenbeaehriebenen, gepfändettm RriBepeZ. 
einatweilen biB .rur reehtakräftigen Entaeheidung über dieae Klage 
gerichUich .ru hinterlegen.• 

Frau BaierdvrchDr. AZfredGltu 

ZB 0 190/B8 
B. "" 1 

'I. Mündliche Streitverhandlung am 16.f4. 1928, wrmittaga 9 Uhr, 
Saal V, Parleien .rum peraö-RZichen ErBeheineta avffordem. 

11. Da der A nBP"'f'h dea Kläger• durch den N otanataakt ~ 
11./1. 1928, GZ. 1110, dea öffenUichen NotaTB Dr. Michael BriilZ, 
genügend beaeheinigt iBt, 1Dird angeortlnet, dall ein bei der V erateigervng 
am 10./11. 1928 fiir den RriBepel.r, PZ. 12 dea PfändungaprotokoUea 
22 E 1666/28 . . 

2 , er.UJUer Erlöa biB .rur reehtBkräftigen Entaeheidvng 

iiber dieae Klage gerichaich .ru erlegen iat. 
7./4. 1928. Dr. Mtmder 

ZV.: 1., 2. Beiden Teilen, dem Beklagten mit SehriftBatz (blau): 3. Ver
pflichteten Peter Groll: 4. nm Akte 22 E 1666/28: 6. Vemeter dea 
betreibenden Gläubiger•. 

22 0 190/Z8 
Öffentliche mündliche Verhandlung. 2 

(Wie ONr. 4, 5 im Beispiele Nr. 67, dem Sachverhalte ent
sprechend geändert.) 

Urteil: 
22 0190/28 

3 
(Wie ONr. 6 bei Beispiel Nr. 67, dem Sachverhalte entsprechend 

geändert.) 
Anmerkungen zu Beispiel LXVIII. 

1 Bezüglich Zuständigkeit siehe § 258, Abs. 1 EO. - 1 Siehe 
§ 258, Abs. 2 EO. 

LXIX. 
Klage na~h 1368 EO. 

An daB E:ukutiOflBgericht Wien,1 Abt. XVII. 

17 0 2fB8 
1 

Klagende Partei:1 HiZda Kem, Handelafrau, Wien ll, Taboritralle 
Nr. 20, vertreten• durch: Dr. KarZ Kom, Reehtaanwalt, Wien VI, 
Kaaemengaaae Nr. 40, Originalvollmacht vom 23.f4. 19Z6. 
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Beklagte Partei:• Marie BclwltJ, T~. Wien 11, NestroygaBBe 
Nr.18, 

wegen8 40.1 

I.• Mit rechtskräfUgem Urteil des Buirksgmchtu .Leopo'ldstadt 
vom 10.f1. 1928, 5 C 560f28f5, tDtwtle die Beklagte t~erurtrilt, mir ein 
ihr geliehenes Kostüm biftftfm 14 Tagen bei Exekution .nwückeustellen. 

BetDeis:1 Akt 5 C 560/28 des Berirksgerichtes Leopoldsttult. 
11.• IN Eukutioft gemä/l § 346 EO. blieb erfo'ü]Zos, da die Beklagte 

laut Berichtes des VoUBtreckuftgsorgaMB oom 10.f2. 1928, 17 E 660/28/2, 
dieBeB Kostüm nicht mehr beBic.t, •~ tJA Frau Julie FtJBseZ, ohM 
Beruf, Wieft II, Pmterstra/le Nr. 20 tJerkauft hal. 

Bet~~eis: Der Akt 17 E 660/28 dieBeB Gerichtes. 
III.1 DtJB Kostüm tDar eur Zeit, als die Beklagte es t~tm mir über-

.ahm, m tadel'tosem ZUBtatwl tmd hatte eiAm Wert tJOA 8 40. 
BetDeis: Zeugin Julie FtJBseZ (Aftlchrift oben). 
Bacht~ersttmdiger. 
ParteiemJemehm1Mig. 
IV. MaAgelB Zahl1Mig beamrage ich im SiAM des§ 368 EO.fo'ü]mtle• 

Urteil: 
Die Beklagte ist schul.dig, mir deft Betrag tJOA 8 40 samt 7% 

Ziftlen oom Klagstage eu bemhlm tmd die Gerichtskostm eu erset.en, 
aUeB biftftfm 14 Tagen bei BDftltiger Eukutioft. 

Hilda Kem durch Dr. Karl Kom 

17 c 20/28 
eu 1 

Müftdliche BtreittJer~ am 10.f5. 1928, 9 Uhr t10rmittags, 
Baal II. 

Ladm mit ZPF. 34: 1. Dr. Kom; 2. Beklagte mit Klage (blau). 
23.f4. 1928. Dr. BohaU 

17 c 20/28 
Öffentliche mündliche Verhandlung. 2 

vor dem Eukutioftlgmchte Wieft, Abt. XVII, am 10.f5. 1928. 
Anwesende Gerichtspersonen: 

Richter: Berirksrichter Dr. SchaU. 
Schriftführer: RechtsprakUkaftt Dr. Turn. 

Rechtasache: 
Klagende Partei: H ilda Kem. 
Beklagte Partei: Marie BclwZ.. 

wegen 8 40. 
Bei Aufruf der Sache um 9 Uhr wrmittags erscheinen: 
1. die klagende Partei persöNich mit Dr. KarZ Kom, VoUmacht 

bereits ausgetDiesen, Subat.-Vollm. v . . J. Legit.-Urk . . f. 
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2. Die beklagte Partei mit D-r. .AZberl Btilatllan, &o1det.mtllt.IU, 
Wien IX, Thurygtuae Nr. 3. Vollmacht mündlich. Subet.-Vollm. v • . f. 
Legit.-Urk . . f. 

BuchZu/1' 
tJerlagt auf den 26.f6. 1928, 9 Uhr tJOf'miüaga, Baal II. 

Termin unter LadutaglfJtJr.richt und Aujtnlg tm die Klägerin ..m 
Erlage einer Bicl&eraüUtmg tHm 8 10 für die Bachwrlläfldigengebühr 
.nr Kenntma genommen. 
Bc'I&Zu/1: 9 Uhr 26 Mm. 
Gebührewp{Uchtige Dauer: % Stunde 
Gebühr ...... 

D-r. Bc'laaU 

D-r. Tum 

D-r.Kom 
H ilda Kf!f'n 
D-r. 8c'lat11an 
.Marie BcltoZ. 

1'1 0 20/28 
3 

Dtu hg. Ge'ltlbueh berichtet über Erlag einea Kolfemlorac'lauaau 
""" 8 10 unter Geldbuchpolt 1600/I. 

12.f6. 1928 Kral, Geldbf. 

1'1 0 20/28 
4 

Zur VerlumdZung laden: 1. mit ZPF. 38: Zeugin JuUe FtuaeZ; 
2. mit ZPF. 42: Ba~ilaverBIM&diger KarZ Schulter, Wien I, BiemergaBBe 
Nr.16. 

16.f6. 1928. D-r. Bcl&aU 

1'1 0 20/28 
Öffentliche milndliche Verhandlung 6 

vor dem E:ukutiotulgerichte Wien, .Abt. XVII, am 26.f6. 1928. 
Anwesende Gerichtepersonen: 

Richter: Bezirkarichter D-r. Bc'laaU. 
Schriftfiibrer: Rechtepraküktmt D-r. Tum. 

Rechtesache: 
Klagende Partei: Hilda Kf!f'n. 
Beklagte Partei: Marie BcltoZ., 

wegen 8 40. 
Bei Aufruf der Sache um 9 U'lar tJOf'miüaga erscheinen: 
I. Die klagende Partei peraönUcl mit D-r. KarZ Kom, Vollmacht 

b. a. Subet.-Vollm. v . . f. Legit.-Urk. v . . f. 
2. Die beklagte Partei peraönlich mit Dr. Alberl 8o1wJan, Voll

macht b. a. Subet.-Vollm. v . . f. Legit.-Urk. v . • f. 
Zeugin Julie FaueZ nach Wahr'/aeita- und Meitaeidaerinnerung, 

VorhaU dea § 321 ZPO., tJorachrijtamäiJig beeidet gibt tm: 
30 Jahre alt, römiach-katlwU.ch, tJerheiratet, ohe Beruf, Wien II, 

PraterBtra/Je Nr. 20. Ich t11ar iugegtm, aZ. die Beklagte rich bei Klägerin 
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00. klagsgegtmBIM&dl.ic1&6 Komim BRIUeh; u a~m· 00. mir eben tiOf'9etDW6M. 
Es befand sich damals im gleiclum Zustand tDie laeute tmd tDt.Wde seit1&6f' 
txm d6f' KZdgmn, befteiMmgBWeiBe mir, mw je einmal benütlt. Ich habe 
d6f' Beldagttm 00. Kostüm Bpätef' abgeluwft; sie hatte mir tNW1&6f' mit
geteilt, dafJ sie 00. Komim d6f' Kltlgerift abgekauft habe. 

N.D.O.E.• 

BachtJerBtändiger Karl Bchtuter, ständig beridet, nach Er
irmenmg an den abgeleglen Eid gibt an: 

40 Jahre alt, f'ÖmiBch-kathoU.ch, Be~, Wien 11, 
Pmtflrma/Je Nr. 40. 

Beftmd: 
(Folgt die Beaohreibung dea dem Sachventändigen vorgelegten 

Kostfimea.) 

Diesu Kostüm ist 8 20 werl. 
Ich BJW6C1&6 eine Gebühr txm 8 10 an. 

N.D.O.E.1 

Buc'll'lufJ Wf'kündet: 
1. Die Gebühr des BachtJef'Btändigen a~im mit 8 10 bestimmt. 
2. AbtDriBung d6f' Ußllf'ledigteß Anträge a~egen Ut&ef'WUchkeit. 
Kostennottm wef'den eingelegt. 

ScllW.fJ d6f' V flf'ltandZtmg. 
Df'. Kom Hilda Kem 

Df'. Schwarz 

Bohin Wf'kündet d6f' Richtef' in AßtDuenheit beidn PM'teien 00. 
Urteil: 

1. Die Beklagte ist schuldig, d6f' KZdgmn 8 20 samt 7% Zimen 
seit 1.fS. 1928 binnen 14 Tagen bei Bonstiger Eukution zu bezahlen. 

2. Das Mehrbegehren wim abgetDiuen. 
3. Die Kosten wef'den gegenBeitig aufgehoben. 
Der Richtef' erteiU die Rechtsmittelbelehrung. 
Bride Teile begehren ZusteUung eit&ef' UrleiZ.aUBferiigung. 

SchW.fJ: 10 Uhr Df'. Bc'ha'U 
GebührtmpfUchtige DaUflf': 2 halbe Bttmden. Df'. Tum 
GebührB •••••• 

17 0 20/28 
Im Namen der Republik! 6 

Das Ea:ekutionsgericht Wien, Abt. XVII, hat durch den BerirkB
richtef' Df'. SchaU als Richter in der Rechtaaaehe der klagenden Partei 
Hilda Kem, HandeZ.frau, Wien 11, TaborstrafJe Nr. 20, tJerlf'ettm 
durch Df'. Karl Kom, Rechtsanwalt, Wien VI, Kasemengasse Nr. 40, 
wider die beklagte Partei Marie BchoZ., TäMmn, Wien 11, Nestmy
gasse N r. 18, tJertreten durch Df'. Alberl Schwarz, RechtBaDtDaU, Wien I X. 
Thurygasse Nr. 3, wegen 8 40, zu Recht erkannt: 
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I. Die beklagte Partei ist schuldig, der klagenden Partei den Blltrag 
von S 20 samt 1% Zinsen vom 1.fo. 1928 als dem Klagstage bimaen 
14 Tagen bei sonstiger Exekution zu bualalen. 

11. Daa Jl ehrbegehren wird abgewiesen. 

111. Die Kosten werden gegenseitig aufgehoben. 
Gegen dieses Urteil kann die Berufung nur aus den im § 417, 

Z. 1 bis 8 ZPO., angeführten Gri.inden erhoben werden. 

Entscheidungsgründe: 

(Folgt die Begrdndung.) 
2o.fo. 1928. 

Dr. Schall 

ZV.: 1., 2. Urteil beiden Teilen. 

Dr. Tum 

Bemerkung: Fiir den Fall, als nach der Urteilsverkündigung 
eine Urteilsausfertigung nicht verlangt wird, ist statt des Urteiles 
folgender Urteilsvermerk auf dem Verhandlungsprotokolle zu beur
kunden: 

Urteilsvermerk : 1 

1. Die Beklagte ist schuldig, der Klägerin S 20 samt 1% Zinsen 
seit 1.fo. 1928 binnen 14 Tagen bei Eukulion su beeahlen. 

2. Das Mehrbegehren wird abgewiesen. 
3. Die Kosten werden gegenseitig aufgehoben. 

EntBcheidungsgründe: 

1. Unbestritten: rechtskräftige Verurteilung ftl,r ZurückllteZZung des 
Kostümes und Erfolglosigkeit der Exekution nach § 346 EO. 

2. Durch die Zeugin Julie Faasel und das Sachverständigengut
achten Wert des Kostümes im Blltrage von S 20 festgestelU und er
wiesen. 

3. Kostenentscheidung § 43 ZPO. 

2o.fo. 1928. Dr. Schall 

Anmerkungen zum Beispiel LXIX: 

1 Bezüglich Zuständigkeit siehe § 368, Abs. 2 EO. - 1 § 226 ZPO. 
- 1 In der Klage ist zu behaupten und unter Beweis zu stellen: 
a) die Verurteilung zur Zurliekstellung oder Leistung; b) die Ergebnis
losigkeit oder Abstandnahme von der Exekution nach § 346 EO.; 
c) der Wert, bzw. das IntereBSe. Welcher Zeitpunkt fiir den Wert 
oder dieses lntereBSe maßgebend ist, ist strittig; siehe hiezu die Ent
scheidungen zu § 368 EO. - ' Mit Rücksicht auf den Streitwert 
§§ 448ff. ZPO. (Bagatellverfahren). - 1 Abkürzung "Nach Diktat 
ohne Einwendung". - • § 452 ZPO. 
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LXX. 
Klage zur. Erledigung eines auf den Rechtsweg verwiesenen 

Widersprnebes 
10 c 115/28 

Ein.gan.gsvernlerk. 1 

.An das Eukutionsgericht Wien,1 .Abt. X, Wien. 
Kläger: Frame Gulden, Kaufmann, Wien II, Pratnstraße Nr. 10, 
vertreten duroh: Dr. Robert Braun, Rechtsanwalt, Wien I I, Frucht

gasse Nr. 1. 
gegen 

Beklagten: Josef GriJ,n,• Fabrikant, Wien lll, Betegasse Nr. 16, 
Originalvollmacht: l.f1. 1927, 

wegen Erledigung des Widerspruches. 
2fach, 1 Rubrik, 3 Beilagen. 

I. In der Exekutionssache des Thomas Burg gegen Frane Gulden 
wegen S 5600 s . .A. wurden mit dem Beschlusse dieses Gerichtes vom 

10 E 3450/28 
1.f10. 1928, --16---, die Ertragsüberschüsse aus der Zwangs-

verwaltung der Liegenschaft CNr. 280, Grundbuch über den II. Bezirk, 
EZ. 280, verteilt und unter lila dieses BeschluBBes dem Beklagten 
Josef GriJ,n die 10% Zinsen für die Zeit vom 1.f8. 1927 bis 1.f8. 1928 
von der auf Grund des Schuldscheines vom 1.f8. 1927 auf der bezeich
neten Liegenschaft für ihn einverleibten Kredithypothek von S 10000 
im Betrage von S 1000 zugewiesen. 

Ich habe gegen die Beeahlun.g dieser Zinsenforderung bei der 
Meistbotsverhandlun.g am 15.f9. 1928 Widerspruch erhoben, wurde mit 
meinem Widerspruche auf den Rechtsweg verwiesen• und weiters an
gewiesen, mich binnen einem Monat nach Zustellung dieses BeschluBBes 
aus.niweisen, daß ich das zur Erledigung des Widerspruches notwendige 
Streitverfahren bereits anhängig gemacht habe, tOidrigens der V ertei
lungsbeschluß auf .Antrag eines jeden durch den Widerspruch betroffenen 
Berechtigten, ohne "8iickricht auf meinen Widerspruch ausgeführt 
werden wird.' 

Der oben angeführte Verteilungsbeschluß wurde mir am 15./10. 
1928 zugesteUt.' 

Beweis: Der Eukutionsakt 10 E 3450/28 dieses Gerichtes, 
de88en Herbeischaffung ich beantrage. 

II. Die Zuweisung des Zinsenbetrages von S 1000 an den Beklagten 
erfolgte zu Unrecht, wie sich aus folgenden Tatsachen ergibt: 

Ich stand mit dem Beklagten seit vielen Jahren in Geschäftsver
bindung, derart, daß ich aus seiner Strickwarenfabrik Waren beeog, 
welche ich bis zum 1.f1. 1928 stets bar oder mit RimeBBen beeahlte . .Am 
l.f1. 1928 schlug mir der Beklagte vor, von ihm auch Damenkonfektions
waren zu beeiehen. Mein Bedenken, daß ich dazu nicht genügendes 
Kapital besitl:e, eerstreute der Beklagte daduroh, daß er mir anbot, 
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mir einen Kredit "cm S 10000 zu gewähren, welcher auf meiMm. Hauae, 
Wien, Gnmdbuch für tkn 11. Buirk Wien, EZ. B80, richergeatelU 
wertkn aoUte. Iclt erklärte mich damit eitWerBtatatlen tHid tDUrde auf 
Gnmtl du Schul.aBcheinu t10m 1.f8. 19B7 daB Pfandrecht für tkn H6cMt· 
betrag txm 810000 tHid 81000 Nebmgebültrtmrioher816Utmg ~ 
de• Beklagten. tataächZich einverleibt. 

Iclt buog nun am 15.f3. 19B8 DammkcmfektiofuNJaren vm tkn 
Betrag txm S 500, kcmnt6 diuelbm aber nur mit V erlt&Bt t1erkaufen, 
1&abB aber tkn KaufpreiB txm S 500 am I.f1. 1928 dem Bek'lt.lgttm bar 
be~~Ghlt tHid ihm damaZB in Gegmwart •eine• Prokuriaten Karl MärB, 
Wien I, Hoher Markt Nr. 5, erklärt, dafJ ich die Geac1uiftat1erbmdtmg 
mit ihm aufgeben müase, da seine Warm zu teuer aeien und nur mit 
V erlt&Bt verkauft wertkn köma.en. Ich 1&abB damaZ8 dem Beklagten. auch 
ausdrücklich erklärt, dafJ er auf GrtHid unseres eitWerleibten Kredit· 
'IJBrlragu Memt.mdem, inabeBondere nicht meiMm. Soltne Ff'(Jfi.B (unter 
meiner Anachrift), der ein leichtfertiger MBMch Bei, Ge'liJ für meine 
Rechnung aUBfolgen dürfe. Nichtsdutotlleniger hat der Beklagte meiMm. 
Sohne Ff'(Jfi.B tkn go.Men Betrag txm 8 10000 ausbaahU utad rich txm 
ihm (für meine Recl&mmg) butdUgen lasam. Ich erfuhr hietxm erBt 
bei der V erteUungstagsat.nmg. 

Beweis hierüber: die Zeugen Karl Mm, Anachrift oben, Ff'(Jfi.B 
Gulden junior; der Schul.aBchein t10m I.f8. 19B7 tHid Parteienver
nehmung. 

III. Da mein Sohn Ff'(Jfi.B .ur Empfangnahme dea Betragu txm 
8 10000 nicht berechtige war, der Beklagte dies tDU/Jt6 tHid trot.dem 
daB Geld an meinen Sohn baahlte, ich aber txm dieaem Gelde tHemalB 
etwas er'AieU, ateht dem Beklagten. gegen mich aus dem Schul.aBchrine 
t10m I.f8. 19B1 keine Ford.ertmg n utad 1u.mn er daher auch ZinaM 
dieaer Fortlertmg nicht t1erltmgen, weBhalb ich folgendu 

Urteil 
beantrage: 

Meinem, bei der Vfl'rteiZtmgstagaat.rmg am 15.f9. 1928 erhobenen 
W itlerspruclt gegen die ZUtDeiatmg du BetragBB txm S 1000 an tkn 
Beklagten wird Btattgegeben, die mit dem BeaclalUBae du ErukuticmB-

10 E 3450fB8 • 
gerichtea Wien t10m I.fiO. 19B8, 16 , erfolgte ZUtDN'IHig dea 

BetragBB txm S 1000 tHm dem in der Eul&uticmBaache Tl&omas Burg 
gegen Ff'(Jfi.B Gulden wegen S 5600 •· A. BTBieUen ErlragriberBChÜBBen 
aUB der ZwangBvertDaUtmg dea Hausea ONr. B80, GrtHidbuch für tkn 
II. Buirk Wien, EZ. B80, an tkn Beklagten JOBB/ Grün .ur Bericl&Ugtmg 
der 10% Zinaen t10m I.f8. 19B1 biB I.f8. 19B8 im Betrage txm 8 1000 
beateht nicht zu Recht, u wird meZmehr in .Abdtatlertmg dea V erteiZutagB· 

10 E 3450fB8 
beBchZUBBBB t10m I.fiO. 19B8, 16 , der Betrag txm S 1000 

wie folgt eugetDillen: 1 
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Der Beklagte i8t weiters schuldig, dem Kläger die ProzePkosten 
bimwm 14 Tagen bei Eukutitm .ru erseteen. 

Streitwert S 1000. 
Franz GuZdMl durch Dr. Roben Brawn 

B. 
Tagsat.rung .rur mündlichen Streiwerhtmdlwng 

B.f12. 19B8, tJOf'mittags 9 Uhr, Baal II 
Parleien .rum persönUohen Ef'sc~ auffOJ'ilem. 

BO.fll. 19B8. Dr. Mtmder 

ZV.: 1., B. ZPO. N.,.. 34, beiden Teile11., Beklagten mit Schriftsatz (blau). 
Laden mit ZPF. 38: 1. Ff'anz Gulden jwn:: als Zeugen; B. Karl 

Märe als Zeugen. 
10 0 115/28 

Öffentliche mündliche Verhandlung 2 
vor dem Eukutitmlgerichte Wien, Abt. X, am B.f1B. 19B8. 

Anwesende Gerichtspersonen: 
Richter: Dr. Mtmder 
Schriftf'llhrer: Dr. Mayer 

Rechtssache: 
Klagende Partei: Ff'anz Gulden 
Beklagte Partei: Josef Gri.m 

wegen Erledigwng eines auf den &chtsweg t161'1DiuMM Wider. 
spruchu. 

Bei Aufruf der Sache um 9 Uhr tJOf'mittagB erscheinen: 
1. Die klagende Partei persönUoh mit Dr. Roben Bf'awn, OV. 

1.f1. 19B7 b. a. 
2. die beklagte Partei pmönUoh. 
Die klagende Parlei trtJgt die Klage tiOf' und beantragt wie 

ONr . .l; weitef'B legt rie lrinf beglaubigte Absclwift des Schuldscheines 
t10m l.f8. 19B7 tiOf', deren Ricl&tigkeit der Beklagte anerkennt. 

Unberiritten Bind die Angaben des Klägers .ru I. 
Beklagter wBftdet ein: Die Angaben der Klage wnter Il, III 

sind bis auf den oon mir ausMüoklioh be~ Umstand richtig, 
daß der Sohn des Klägers FmM .rur Empfangnahme des Betrages tlon 

S 10000 mc'lat berechtigt war und daP mir dies der Kläger mitgeteilt 
hat; der Sohn des Klägers ist als BuchhaUer im Geschäfte MB Klägers 
beschäftigt, weshalb ich ihm das Geld ausfolgen duf'jte. 

Beweis: Zeuge Ff'anz Gulden jwn. 
Beklagtef' beantf'agt koriMpflicl&tige Klagsahweisung. 

Beweilbuchlup: 
Ober die Behauptung MB Klägers wnter II der Klage durch die 

Zeugen Frtmt~ Gulden jwn. und Karl Märe; über die EiAWMdung MB 
Beklagten in diesem Protokolle durch den Zeugen Franz Gulden jwn. 
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Zeuge Karl März nach Vorhalt des§ 321 ZPO., Wahrheits
und Meineid&erinnenmg, über beiderseitigen. Eide81J61'ncht unbeeidet 
vernommen, gibt an: 

38 Jahre alt, römisch-katholisch, V61"heiratet, Prokurist beim 
Beklagten, Wien. I, Hoher Markt Nr. 5. 

(Folgen die Angaben dieses Zeugen.) 
N.D.O.E. 

Zeuge Franz Gulden jun., nach Vorhalt des § 321 ZPO., 
Wahrheits· und Meineid&erinnerv.ng, vorschriftsmäßig beeidet, gibt an: 

25 Jahre, mosaisch, ledig, Buchhalter beim Kläger. 
(Folgen die Angaben dieses Zeugen.) 

N.D.O.E. 

Der Richter verkündet den 

Beweisbeschluß: 

auf unbeeidete Vernehmung der Parteien über dasselbe Beweisthema 
wie im ersten Beweisabschlusse. 

Kläger Franz Gulden, nach Vorhalt des § 376 ZPO., als 
Partei unbeeidet vernommen, gibt nach gesetzlicher Erinnerung an: 

56 Jahre alt, mosaisch, verheiratet, Kaufmann, Wien 11, Prater
straPe Nr. 10. 

(Folgen die Angaben des Klägers.) 

N.D.O.E. 

Beklagter Josef Grün, nach Vorhalt des § 376 ZPO., als 
Partei unbeeidet vernommen, gibt nach gesetzlicher Erinnenmg an: 

63 Jahre alt, katholisch, verwitwet, Fabrikant, Wien lll, Hetz
gasse Nr. 16. 

(Folgen die Angaben des Beklagten.) 

N.D.O.E. 

Der klägerische Vertreter beantragt die Beeidigv.ng des 
Klägers; Beklagter beantragt seine Beeidigv.ng. 

Beschluß verkündet: 

Auf Abweisung der unerledigten Anträge wegen Unerheblichkeit. 

Der klägerische Vertreter legt das Kostenverzeichnis ein. 
Beklagter verzeichnet an Kosten: Bara'U.8lagen für Stempel S ..... . 

SchluP der Verhandlung. 
SchluP: 11 Uhr vormittags. 
Gebührenpflichtige Dauer: '/1 Stunden. 
Gebühr S ....... . 
A usfertigv.ngsmarke S ..... . 

Dr. Braun 
FranzGv.Ztlen 
Josef Grün 
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Sohin verkilndet der Richter in Gegenwart beider Parteitm das 
Urteil: 

[Dem bft der VerteiZtmgBtagaatetmg am 16.f9. 1928 tiOfl FrMUJ 
Guldtm erl&obenen W iderapruch gegtm die ZUtDftBut&g tlu BetragBB txm 

8 1000 an dtm Beklagltm J oaef Grit~. wird Bfattgegeben, die mit dem 
10 E 3460{28 

BeaoiUuaae tlu Eu'kuUonagmohtBB Witm tJOm1.f10.1928, 16 

erfolgte Zut~~eiBug tlu BetragBB tiOfl 8 1000 aua dtm Emagaiiberaokiillatm 
aua der ZwangtH16NtJIIMng des Hauaea ONr. 280, Gnmdbuok fiir dtm 
Il. Berirk Witm, EZ. 280, an dtm Beklagltm Joaef Griia besteht nickt 

""' Reckt•. 
Der Beklagte Joaef Grit~. ist aokuldig, dem Kläger Ff'MUJ Guldtm 

binntm 14 Tagtm bft sonstiger EukuUon die] ProeefJkoBttm, dertm 
BBBUmmung der aokrift'Uohtm A uafmigug tiOf'bekalttm bleibt, su beeaklen. 

Dr. Mtmder Dr. Mayer 

10 0 116{28 
Im Namen der Republik! --3--

Das EukuUonagericht Witm, Abt. X, bat durch den BerirkB· 
riokter Dr. Mender als Richter in der Rechtssache der klagenden Partei 
Ff'MUJ Guldtm, Kaufmann Witm Il, PraterBtro,Pe Nr. 10, tJertrettm 
durch Dr. Robert Bf'tJUfl, R«ktaantDalt, Wien II, Fruoktgaaae N r. 1, 
gegen die beklagte Partei Joaef Grit~., Fabrikant, Witm Ill, Hefe· 
gaaae Nr. 16, wegen Er'ledigung rifa.ea auf dtm ReoktatDeg tJ61'tDieB~ 
Wideraprucku nach mit bftdtm Teilen durchgeführter milndlicber 
Verhandlung am 2.{12. 1928 JIU Recht erkannt: 

[Schreibe das Eingeklammerte aus ONr. 2.] 
mit Auaaoi&ZufJ der Erktmfl.tMBgebükr mit 8 246,16 bestimmt6ft ProeefJ· 
kosten su beeal&ltm. (8trriW1ert 8 1000.) 

Entaokeidungagriinde: 

(Folgt Begrilndung des Urteiles.) 
2.{12. 1928. 

Dr. Mender Dr. Mayer 

ZV.: 1., 2. Brillen Teilen; 3. ZtmtraUazamt ohe GrüMe: 4. su 
10 E 3460{28; 6. sum Akte. 

Anmerkungen 11um Beispiel LXX: 
1 Über die Zuständigkeit des Exekutionsgerichtes 11ur Entschei

dung von Widerspruchsklagen siebe §§ 128, Abs. 4, 232, Abs. 1 und 
17 EO. - 1 Wenn sich die Klage gegen mehrere Beklagte richtet, 
so sind diese als eine einheitliche Streitpartei aDJiusehen, siehe §§ 128, 
Abs. 4, 232, Abs. 1 EO. - 1 Siebe § 128, Abs. 2 EO. -' Siebe §§ 231, 
Abs. 2, 128, Abs. 3 EO. - • Siehe Anm. 4. - • Siehe § 233. In ein· 
fachen Fällen ist schon im Urteile auszusprechen, welchem Gläubiger 
und in welchem Betrage der streitige Teil der Masse zuzuweisen sei. 

HBLLBR, Aktenmuster 111. 55 
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LXXI. 
Erledigung durch den selbstlndigen Leiter der Kanzlei; Rekurs; 

Stattgebung des Rekurses dureh den Richter erster Instanz • 
10 E 1000/28 

Eingangsvermerk. --1--

.An daB Eukutiomgericht Wien, .Abt. X. 
Betreibende Partei: Karl .Maler, Kaufmann, Wien V, Zentaga&Be 

JVr. 34, vertreten ilurch: Dr. Richaril Kurz, RechtsamDaU, Wien I, 
KämtnerltraPe Nr. 34. 

Verpflichtete Partei: Mafia Bchflhl, ohne Bervf, Wien X, QueUen
BtraPs Nr. 30, 

wegen 8 430 '· Ngb. 

2fach, 1 Rubrik, 2 Beilagen. 
Auf Gnmil iles voUBtreckbaren Urteiles ilu BmrkBgericlttes FatJO· 

2 c 1140/28 
A riten vom 15./10. 1928, a , Beilage .A, beantrage ich iltwch 

B meinen mit OriginalvoUmacht vom 1.f9. 1927, Beilage B, augewie
•enen Vertreter mangelB Zahlung nachfolgende 

Exekutionsbewilligung: 
2 01140/28 

Auf Grund ilu Urteiles vom 15./10. 1928, 3 , wird der 

betreibenden Partei KarZ Maier, Kaufmann, Wien V, Zmtaga&BB 
Nr. 34, vertreten durch Dr. Richaril Kurz, RechtBanwaU, Wien I, 
KämtnerstraPe Nr. 34, wider die verpflichtete Partei .Mafia SehN, 
ohne Beruf, Wien X, QueUenriraPe Nr. 30, zur Hereinbringung der 
vollstreckbaren Forderung von 8 430 samt 7% Zinsen sirit 15.f3. 192'1, 
8 80 Prozeßkosten, die Exekution mittels Pfändung, Verwahrung 
und Verkauf der in der Gewahrsame der Verpflichteten in deren 
Wohnung befindlichen beweglichen Sachen jeder· Art und der im 
§ 296 EO. bezeichneten Papiere und Einlageb'llcher, bewilligt. 

Als Exekutionsgericht hat das Eukutionsgericht Wien einzu
schreiten. 

Die Exekution wolle ohne .Anmelilen vo'U.ogen werden. 
KarZ .Maier durch Dr. Richaril Kur• 

Kosten tarifmäpig. 
Berechnung: Kapital . . . . . . . . . . . . S 430 

Zinsen ............ " 20 
ProzePkosten . . . . . . . . " 80 

Zwammen . . . . . 8 530 

B. 
Bewilligt. St. Kosten 8 24,36. 

3.Jll. 1928. Berg, KzZ.-Bekr. 
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10 E 1000/28 
2 

An das E:ukutionagericht Wien, Abt. X. 
Betreibende Partei: Kaf'l Maief', KtJUf'tlltl'lln, Wien V, ZentagtJBBe 

Nf'. 34, t11Jf'tnten dtwch: Dr. IUchaf'd Kuf'll, RechtaantDaU, Wien I, 
Kä'f'nttwfratmPe Nf'. 34. 

Verpflichtete Partei: Maria 8cl&ulss, ohne BtJrU.f, Wien X, QueUen
atmPe Nf'. 30, 

wegen 8 430 •· Ngb. 
Bekvf'B: 

der betf'eibenden Parlei gegtm den Buc'hlMP t10m 3./11. 1928, 
10 E 1000/28. 

1 10E1000f28 
Gegtm dtm BuchZuP tlieau Gerichtesrom 3./11. 1928, 1 

tDeZcm mif' am 5.f11. 1928 eugmeUt tDuf'de, 61'fJ1'eife ich innl!f'halb 
der off61&61& achttägigen RekvafriBt an das Landeagericht fü1' ZR8. 
Wien aiB Rekvf'agericht nacABtel&tmdtm 

Rekuf'B: 
Ich habe in meinem E:ukvtiO'RBantmge ZtDeckB KoBtenbeatimmvng 

das Kapital, Zinaen Ufltl Koatefl angegeben Ufltl .nuammengnechnet. 
Dieaw 61'1'echnete Geaamtbetmg tDa1' gemäP § 15 dea RechtaantDalt
tarifeB der Koateflbutimmvng ~ zu legen. 

Dw Ef'Btrichtw Mt abw nicht diuen 61'1'echneten Betmg tJOfl 8 530, 
aOflilerfl 'RUf' dtm Betmg tJOfl 8 430 bei der KoatenbuUmmvng an
geßOmmen. 

Ich beantmge deahalb die Abänrlenmg dea angefocht61&61& Be
Bchluaea tlahin, tlaP tlie Koaten nach der BemeBBvngagrtmdlage 8 500 
bü 8 600, beatimmt tDwdtm. 

Ich betl'RBPf'UCAe tarifmäpige Rekuf'akoaten. 
KMl Maiw tluf'Ch Dr. Richam Kv• 

10 E 1000/28 
Bef'icht: 3 

MangelB pfändbaf'tno oder abflehmba1'61' GegenBtände nicht ooU-
.ogen. . 

Beac'hlMP zu eig61&61& Htlfldtm eugeBteUt. 
Zeh-rgeltl 8 •••••. , Zahlvngaavftmg und V watändigvng an be

tf'eibendtm Gläubigw wltJBaen. 
Dcw.n der AmtBhantllung: 4 Uhf' bü 4 Uhr 10 Min. nachmittags. 

4.f11. 1928. Lang, Vollatf'.-0. 

10 E 1000/28 
BuchlvP: 4 

DtJB Ezekutionagericht Wien hat gemäP § 51a GOO. in der E:u
kutionaaacAe der betf'eibenden Parlei Kaf'l Maief', KtJUf'tlltl'lln, Wien V, 

55° 
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ZtmtagtJIIBe Nr. 34, vmr."_ durch Dr . .lUclaartl Ktm~, Bec1&1Bt.m1lltllt, 
Wien I, KämtnerBtrafJe Nr. 34, gegtm die 'IJ61'PfUc'Mtste Parlft Maria 
Schule, olme Btm~f, Wien X, QtHUeMirafJe Nr. 30, wegtm 8 430 1. A., 
'"'folge Rekur•u du bmeib~ Gläubign• gegtm tltm BeBOlltlfJ dielu 

Gmcl&te1 vom 3.J11. 1928, 10 E 1: 00128 , deß 

BucllZufJ 
gefafJt: 

Dem Rekur1e wird Folge gegebtm Hd dttr aß9efoc'MBM BuclltlfJ, 
dttr '"' Briff,Bm n.icM aß9efocllttmtm Teile Ußbrihri bleibt, tla1lm ab· 
geätulerl, dafJ die Kolfen. dttr Eukutirml~ nm 8 26,S8 be· 
Btimmt wndeß. Der Ammg auf ZuBpt"UCh tHm Rek'IWII~ wird 
abg6t11ieltm. 

Begrii.n.ilu.",g: 

Dn Rekur1t11nbn, dttr tltm g~ BuclltlfJ fl.Uf' im Kolfen.· 
p1mkte aßficM, m imof61'M im Rechte, aZB 61' im Eukutitmlatrage daB 
Kapital Hd alle N ebtmgebii.hrm beBOßdttrB aßgegebm ~ ~mBfl.· 
gnechMt Mt, we11lalb diun gemäfJ § 1S RecMB~f 61'1'6C1afl.ete 

Ge1amtbmag aZB KoritmbBmeB"""f'Bgnmillage m Betracht kommt; 
da die1n Betrag 8 S30 au~maellt, die Kolfen. im aß96foclatefl.tm Be· 
BClaluBBe n.ach 8 430 bnecllMt ~. tiiM iJem Rekuf'Be riatteugebefl. Ufld 
die KoBteß n.ach dttr BemeBIWilfiBgrtMidlage 8 SOO biB 8 600 .u beriimmBfl.. 

RekurBkolfen. kofl.mtm mMlflelB orilmntg1111WifJign V er.reiclafl.ut&g -
für Kolfen. tHm Rechtsmittem liegt ri"' Normaltarif fl.icllt auf - fl.icM 
.ugeBproclltm wndeß. 

Eukutioßlgmclat Wien, Abt. X, am 14.J11. 1928. 
Dr. K fl.Of'f' 

ZV.: Britltm Triltm. 

Anmerkung zum Beispiel LXXI: 

* Siehe die Anmerkungen zum Beispiel XVIIff., weiters das 
BG. vom 26.J3. 1926, BGBl. Nr. 76, Art. 6 und die Vdg. vom 20.J7. 
1926, BGBI. Nr. 218. 



Sachverzeichnis 
Die den Schlagworten belgefügten arabischen Ziffern bedeuten die Selten des Werkes 

A 
Abfertigung. Exekution auf, 208, 6t4. 
Abfordern scbriftllcher Äußerung, 65, 

58t, 6t4, 6t6. 
Abgabe einer WlllenserklArung, 255. 
Abgaben, öffentliche, Steuern, Gebüh

ren usw., Slchentellung, 4. 
- - Anmeldung, t30, 365, 366. 
- - Bekanntgabe bei der Versteige-

rung, t33, 367, 898. 
- - Elnreclmung in den Lasten

stand, t40, 399. 
- - unmittelbare Berichtigung bei 

der Zwanpverwaltung, 93, 99, 100, 
311. 

- bei der Verteilung, tOt, tS3, 8t8, 
319, 372. 878, 404, 406, 426. 

Abgesonderter Wohnort, 269, 837 ff. 
Ablegung des Offenbarungseides, 508. 
Abnahme von Bargeld, t88, 528. 
- von Sachen, 757, 76t. 
Abschrift von Akten, 73. 
- fflr die UrkundelliiiDlllllung. 284, 

675. 
Absonderunprecbte, 580. 
Abstehen von der Exekution, siebe 

Aufscblebung, Einstellung. 
Abzüge an der Belohnung des Ver

walten, 98. 
Administrative Exekution, 5, 60, 5t2, 

543, S6t, 640, 642. 
-- Offenbarunpeldesverfahren bel, 

5t2. 
- ZWIIIliJIIverwaltung. 32t. 
- siebe auch poUUacb. 
Advokaten (RechtsanwAlte), Exeku

tlonsbeachrilnkung, t 78. 
- Gebühren der, gesetzliebes Pfand-

recht, 20t. 
Änderung des Dlenstberm, 2t6. 
Ärar, Exekution, 8, 26, 89, 2t4. 
Arzte, ExekutlonsbescbrAnkung, t 78. 
Äußerung, scbrlftllche, 6t4. 
- siebe auch Drlttscbuldner. 
AfterpfandglAublger, Wldenprucbs-

recbt, tOS, t52. 
Afterpfandrecbt, 280. 
Aktenelnslcht, 73. 
Aktenüberslcbt, 804. 

Aktenvermerk, 65, 309. 
- statt Protokoll, 309, 322 .. 
Alimente, siebe Unterhalt. 
Almosen, der Exekution entzogen, 209. 
Alternatlvobllgatlon, 3t. 
Amortisierung, t5, 167. 
Amtsurkunde über den Verkauf einer ge

melnscbaftllchen Uegenscbaft, 783. 
Amtsvermerk zur Zwangsverpachtung 

eines Gewerbes, 724. 
Anbieten der Zahlung dnrcb den Ver

pmchteten, t44, 198. 
Anbot bel der Versteigerung, t32, t33, 

t37, t4t, t96, 368, 78t. 
Anderweitige Verwertung, t97, 227,544, 

667. 668, 672. 
- stehe auch frelhAndlger Verkauf. 
Anfechtung. siebe Rekurs, Widerspruch. 
Anmelden der Fahmlsexekutlon, 504, 

511. 
Anmeldung, Aufforderung zur Ver

steigerung, t30, 36t, 363, 365, 366, 
396. 

- zur Melstbotsvertellung, t49ff., 205, 
365, 37t, 425, 437, 552. 

- der Steuern, Gebühren, t30, 365, 
366. 

- zur VerteUung der Ertrapüber
scbüsse, 102. tOS, 833, 340. 

- Anmeldungen zum Versteigerungs
termin, t30, 365, 366. 

Anmerkung der Einleitung des Ver
stelgerungsverfahrens, t07, tOS, 346, 
366. 

- der einstwelligen Verwaltung, 401. 
- der Ertellung des Zuschlages, t4, 

t35, 369. 
- der Hypotbekarklage, tO. 
-der Löscbunpklage, t60, 4t5. 
- der pfandweisen Beschreibung, 85, 

308.. ' 
- auf dem Pfllndunpprotokolle, t8S, 

544, 573. 
-der Rangordnung, 4t5. 
- des Streites, 11, t60, 4t5. 
-der Überbotsannabme, t43, 38t. 
- des Übemabmsantrages, 48t, 485. 
- der Überweisung, 229, 230, 674. 
- des VerAußerunp- und Belaltunp-

verbot., 114, 271, 368, 369. 



870 Sachverzeichnis 

Anmerkung des Verbotes als einst-
wellige Verfügung, 271. 

- der Versagung der Übernahme, 485. 
- - des Zuschlages, 137, 412. 
- des Verstelgerungstermlnes, 131, 

361. 
- des Verzichtes auf die Überwei-

sung, 215. 
- der Vollstreckbarkeit, 84, 286. 
- des Zuschlages, 135, 369, 784. 
- - nach Oberbotsannahme, 143. 
- der Zwangsverwaltung, 87, 307,308, 

329, 330, 331. 
- - Im Handelsregister, 241, 708. 
Anmerkungen, Löschung der, 147, 172, 

375, 782. 
AnqultAten, 99. 
Anordnung bei verwahrten Sachen, 280. 
Anspruch, Einwendungen gegen den, 

41, 840 ff. 
Ansprüche auf Einräumung bUcher

lieher Rechte, 765. 
- auf Herausgabe und Leistung, 230H., 

292, 677. 680, 686, 688. 
- - - Oberweisung zur Einziehung, 

677. 680, 686. 
Anspruchsstundung, 41, 844. 
Anständige Kleidung, exekutlonsfrele, 

178. 
An•talt, öffentliche oder gemelnnotzlge, 

32, 39, 130. 
Anstalten, KredltgeschAfte betreibende, 

5, 130. 
Anteil, Ausscheidung des, aus einer 

Vermögensmasse, 236, 692. 
Anteile, siehe Llegenschaftsantell. 
Antrag auf Festsetzung des Schaden

ersatzes wegen ungerechUerUgt er
wirkter einstwelligen Verfügung, 
823. 

Anträge, Erinnerungen, Einwendungen, 
nachträgliche, 66. 

Anwaltszwan~. 63. 
Anweisungen, kaufmännische, 215. 
- an den Verwalter, 93, 311. 
Anwendung der Zlvllprozeßordnung, 

77. 
Anzeige wegen Unzulässigkelt der 

Exekution, 214. 
Apotheke, unentbehrliche Geräte usw., 

178, 179. 
Arbeitsbezüge, pfändbare, 205, 656. 
- unpfändbare, 205, 656. 
Armenbehörde, Verständigung von der 

Räumung, 246, 314, 762. 
Armenfonds, Geldstrafen für, 253, 792, 

794, 795, 830. 
Armenpßege, in, stehende Personen, 

Exekutlonsfrelhelt, 209. 
Armenprozent, 782, 786. 
Armenrecht Im Exekutlonsverfahren, 

77, 654, 655. 

Aufforderung zur Anmeldung von 
Rechten und Ansprüchen bei der 
Zwangsversteigerung, 113, 129, 362, 
363, 493. 

- zum Bieten, 133, 196, 367, 530, 548, 
780. 

- an den Drittschuldner zur Erklä
rung, 217, 649. 

- - - zur Herausgabe, 680. 
- zur Vorlage der Versteigerungs-

bedingungen, 113, 358, 391, 775. 
Aufhebende Tatsachen, den Anspruch, 

41, 844. 
Aufhebung bücherlieber Rechte, Exe

kution, 246, 766. 
- von Dienstbarkelten und Real

lasten, 166. 
- der einstwelligen Verfügung, 279, 

813, 822, 823, 826, 827. 
- der Exekution zur Sicherstellung, 

261, 801. 
- des Exekutlonstltels, 50, 148. 
~ der Gemeinlebalt und Grenz-

berichtigung, 247, 248, 766 H. 
- der Haft, 254. 
- der Überweisung, 226, 227, 670. 
- des Zuschlages, 121, 143. 
Aufkündigung als Exekutlonstltel, 20, 

21. 
Außösende Bedingung, 160, 412, 414, 

415. 
Außösung einer Handelsgesellschaft, 

Exekution nach, 30, 512. 
Aufnahme in die Hausgemeinschaft,269. 
Aufschiebende Bedingung, 161,412,415. 
Aufschiebung der Exekution, 13, 50, 

143, 480, 502, 512, 539, 596, 602. 
608, 614, 622. 

- - wegen DifferenzgeschAtte oder 
Kartell, 16. 

- - wegen Rekurs, 64, 534. 
- - Schadenersatz bei, 534. 
- der Schätzung, 145. 
- des Vcrkautsverfahrens, 198, 596, 

602, 608. 
- Zuständlgkejt, 59. 
- der Zwangsversteigerung, 143, 193, 

480, 502. 
- - bei Obernahmsantrag, 480. 
Autslchtsbehörde, 39, 130. 
Auftrag an den Drittschuldner,217, 649, 

651, 654, 681, 687. 
Auktlonshalle, 194, 619, 680, 681. 
- Verkaut in der, 681. 
Ausbleibensfolgen, 61, 66, 507. 
Auseinandersetzung, Exekution des 

Anspruches auf, 236, 692H., 773. 
Ausfall am Melstbot, Feststellung des, 

und Haftung des Erstehen, 119, 
196, 416, 424, 428, 561. 

Ausfolgung einer Vermögensmasse, 236, 
692. 
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Ausgedln1e, BerlchtiiUJII aus den Ver-
waltunpertrilplasen, 99. 

- einverleibte, 149, 153, 165, 380, 405. 
- der Exekution entzopne, 283. 
- bei der Melltbotsvertellun~o 165, 

186, 380, 405. 
- Sc:hiluuns, 112. 
- Ubernalune, 115, 405. 
AIJSI)elcbaverfabren, EIDßuß auf die 

Exekution, 570, 575, 576, 580ft., 
582, 591, 597, 602ft. 

- Anmerkuni Im PfAndunpproto
kolle, 573, 574, 578, 579. 

Auskünfte aus dem PfAndunprqlster, 
183. 

- über die überwiesene Fordenm1, 
220. 

AuslAnder, 13. 
AuslAndische Exekutlonstltel, 77ft., 

535ft. 
- VefllliUJll der Exekutlonsbewllll

IUDI. 79. 
- Widerspruch, 80, 535. 
- ZustAndllkeit zur Exekutlona-

bewllliiUDI• 80, 542. 
Auslasen bel der Zwanpverwaltung, 

93, 99, 122, 175, 242. 
- des Verwalten, 95, 97, 101, 153, 312, 

315, 318, 319, 333. 
Ausrufer, 133, 195, 367, 780. 
Ausrufspreis bei Versleiseruns beweg

licher Sachen, 195, 598. 
- einer pmelnlchaftllchen Uepn

schaft. 77S. 785. 
- einer sepflndeten Geldforderun~o 

670. 
- bei Zwanpverpachtuns eines Ge

werbes, 728, 785. 
Außer Betrieb befindlicher Bergbau, 

175. 
Außentreltverfabren, BeschiOsae, Exe

kution, 10, 20. 
Ausscheiduns des Anteiles an einer 

Verm6geJIIIDBIIe, 236, 692. 
AIIISCheidunpantrag, 533. 
AuucblleaJicher Gerichtutand im 

Exekutlonsverfabren, 68. 

B 

Bankprlvßeslen, 5. 
Bargeld, exekutlonafreles, 17S. 523, 533. 
- Fruktlftzlenmg, 14, 76, 200, 380, 

406, 413, 736, 787. 
- siehe auch Geld. 
Bargeldabnahme, 188, 528. 
Barzahlung, Forderung der, 129, 168, 

365, 366, 370. 
- der Zinsen bei der Melstbotsver

tellung, 405, 426. 
Baurecht, Exekution, auf, 695. 
Bauwerke, Exekution auf, 177, 628. 

Beamte, Exekutionsbeschrlinkun1, 178, 
205ft., 653. 

- Haft sesen, 253. 
Bedingte Forderun1en, 125, 160, 161, 

268, 412, 414, 415, 814. 
Bedingte Leistung, 27. 
BeerdliUßpkoaten der StrAßin1e, 201. 
Befilhlsuns zum Antritte eines Ge-

werbes, 289, 748, 745. 
Befreiuni des Penonalschuldnen, 168. 
- vom Vadiumerlage, 859, 368, 379, 

776. 
Befrledlsunprecht des betreibenden 

Glil.ubi1en bel der Zwanpventeile
rUDI, 159. 

- - - bei der Zwan1sverwaltun1, 
90, 386, 339. 

Befuplsae des Verwalten, 93. 
Bestnn des Exekutionsvollzu1es, 40. 
- der Ventelserun1, 138. 
Begünstigte Forderungen, Exekution 

wegen, 652ft., 656. 
Beltritt zum Verkaufsverfahren, 191, 

543, 558. 
- zur Zwangsverpachtun1, 734. 
- zur Zwanpventel1erun1. 5, 109, 

389, 853, 37S. 455, 457, 459. 
- zur Zwanpverwaltun1, 90, 324, 

330. 
Bekanntmachuns durch Edikt, 72. 121. 

146, 175, 176, 193, 853, 36Uf., 896, 
493, 734, 779. 

- der pfandweisen Beschreibuni einer 
Uegenschaft, 86, 303, 492. 

- der Zwanpverwaltuns von Unter
nehmungen, 241, 708, 711. 

- siehe auch Edikt, Ventil.ndlpn1. 
Zustellung. 

Belastunp- und Veril.ußerunpverbot 
als einstwellige VerfUIUJig, 265, 269, 
810, 823. 

- an Stelle des Vadiums, 114, 115, 138, 
143, 368, 369. 

Belohnuni des Verwalten, 95,316,318, 
333. 

--AbzUge von der, 98. 
Berechnungsgrundlase für die Kosten

bestimmung, 283. 
Berelterklil.rung zur Herausgabe, 617, 

690, 691. 
Berlbuch, 85, 174ft. 
Bergwerksel1entum, Exekution auf, 

174ff. 
Bericht des Vollstreekun110rganes,slehe 

VoUstreekuniiOJ'I81'• 
BeschelniiUJig des Anspruches bel der 

einstwelligen VerfUIUßl, 275, 807 
817, 824, 828, 831. 

- über Gefahr, 256, 265, 807, 817, 
824, 828, 831. 

- über Uegensehaftsbeaitz, 84, 301, 
489, 490. 
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Bescheinigung bei der vorläufigen 
Feststellung des Lastenstandes, 125, 
393, 394. 

Beschlüsse als Exekutlonstltel, 19, 20. 
- Im Exekutlonsverfahren, 67ft. 
- Verkündung, 68. 
- Zustellung, 68. 
Beschränkung bUcberUcber Rechte, Ex

kutlon auf, 766. 
Beschreibung und Schätzung, siebe 

Schätzung. 
- siebe auch pfandweise Beschreibung. 
Beschwerden Ober den Exekutlonsvoll

zug, 54, 70, 524, 533. 
Besichtigung der zu versteigemden 

Liegenschaft, 132, 397. 
Besitz, Bescheinigung des, M, 301, 489, 

490. 
Bestandgeberpfandrecbt, 202ft., 591, 

599, 602. 
Bestandrecbt, Exekution auf, 695,711 ft. 
- bei der Zwangsversteigerung, 106, 

115, 149, 153, 166, 378. 
Bestellung, siebe Ernennung. 
Betagte Forderung, 125, 163, 263, 412, 

814. 
Betreibender Gläubiger, 184, 185. 
- Kosten des, 73, 76. 
- siebe auch Kosten. 
Betten, exekutlonsfrele, 178. 
Bevollmächtigter, 63. 
- Mitbieten des, unter Verschweigung 

des Vollmachtgebers, 133. 
Bewegliche Sachen, Exekution auf, 

177ff., 503ft. 
- siebe Herausgabe, Leistung, Ver

kauf, Verteilung. 
Bewertung, siehe Schätzung. 
Bewilligung der Exekution auf Grund 

ausländischer Exekutlonstltel, 80, 
535, 542. 

- - Rekurs, 542. 
- - Voraussetzungen, 26, 29, 542. 
- - Widerspruch, 80, 537. 
- - Zuständigkeit, 24ff., 542. 
- - siehe auch Exekution. Exe-

kutlonsgerlcht, Exekutlonsbewllll
gung. 

Bewllllgungsvermerk, 285, 815. 
Bezüge, Exekution auf, 7 bis 9, 205ff., 

216, 653, 656, 657. 
- unpfändbate, 205, 534. 
- Zusammenrecbnung, mehrerer, :uo. 
Bieten, Aufforderung zum, 133, 196, 

367. 530, 548, 780. 
- Ausschließung vom, 133, 196, 119, 

729. 
Bieter, Gebundenheit des, an sein An

• bot, 134, 137, 196. 
Börsenprels, Pfändung und Verkauf von 

Wertpapieren, 612ft., 615. 
Börsen- und Marktpreis, 191. 

86rsenschledsgerlchte, Anfechtung der 
Erkenntnisse der, 16. 

Brandschadenverslcherungsentschädl
gung, Exekution auf, 209. 

Briefe und Scbrlften, FamWenbllder, 
Exekutlonsbescbränkung, 179. 

Bruderladen, Exekutlonsbeschränkung, 
9. 

- Scbledsgerlchte, 14. 
Bücher, Exekutionsbeschränkung, 179. 
BUcherUche Anmerkung, siehe Anmer-

kung, 
- Einverleibungen und Löschungen, 

172, 375. 
-- Rechte, Einräumung oder Auf

hebung, Exekution, 246, 765. 
- Vormerkung, 10, 166, 260, 415. 
BUcherUch sichergestellte Forderung, 

Exekution, 228ft., 673ff. 
- siehe auch Geldforderung, Hypo

thekarforderung. 
Bürgerliches Recht, 14. 

C siehe K 

D 

Dampfschlffahrtuntemebmungen, Exe
kution auf Materiale der, 10. 

Deckung, mangelnde, Widerspruch 
wegen, 139ff., 380, 411, 412. 

- - - Versagung des Zuschlages, 
411, 412. 

- - Vollzug, neuerlicher, der Fahr
nlsexekutlon, 505. 

Deckungskapital, 165, 405, 406, 407, 
413. 

- Verteilung des, 407, 413. 
Delogierung, 245, 313, 761. 
Deutsches Reich, Exekution auf Grund 

deutscher Exekutionstltel, 78. 
Dienst. zur Verwaltung und Ausübung 

des, notwendige Gegenstände, 178. 
Dienstbarkelten und Reallasten, 112, 

113, 115, 117, 153, 165, 166,380, 413. 
Dienstbezüge, siehe Bezüge, Lohn. 
Dienstboten, Lobn, 99, 153, 178. 379, 

404. 
Dlenstgeber, Verpruchtung zur Er-

klärung Ober BezUge, 30, 651. 
- Fragebogen an den, 651. 
Differenzgeschäfte, 16. 
Dorotheum, Versteigerung Im, 195. 
Dritter, Pfand- und Vorzugsrecht eine~~, 

186, 855. 
- Pfändung von ln Gewahrsame 

eines, befindlicher Sachen, 677. 
- Widerspruch, 45ft., 849ft. 
- - siebe auch Exszlndlerungsklage • 
Drlttschuldner, Auftrag an den, zur 

AuOerung, 217, 649, 651, 668, 674. 
- Befreiung des , 225. 
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Drlttsehuldner. Benachrichtigung von 
der ErklArung des, 652, 669, 672. 

- Entlaasung aus dem Rechtsstreit, 
221. 

- ErklArung des, 651, 668, 672. 
- Erlag durch den, 221. 
- Herausgabe, 232, 681, 687, 689. 
- Kosten des, 218, 652, 659, 672. 
- Schadenenatzpftlcht des, 218, 651, 

655, 819. 
- Verständigung des, 212, 652, 659. 
- Verteilung der durch den, erlegten 

BetrAge, 662. 
Drlttverbot, 265, 269, 272, 816. 
Duldungen und Unterlassungen, Exe

kution, auf, 251, 792ft. 

E 

Edikt, Bekanntmachung durch, 72, 
127, 193. 

- siehe auch Ventelgerungsedlkt. 
Edlktskostenvonchuß, 347, 446, 455, 

459. 
Ehering, Exekutlonsbetrelung, 179. 
Eldesverfahren, siehe Offenbarungseid. 
Eldesvormerk, 506, 508, 532. 
Eidliche Angabe, siehe OUenbarungseld. 
Elgentumselnverlelbung des Entehen, 

172, 375, 783. 
Elgentumserwerb, 128, t72, 192, 783. 
Eigentums- und Besltzrechte, Exeku-

tion auf, 695. 
Einführung des Entehers, 120. 
- des Verwalten, 88, SOS, 328. 
- - ln ein Untemehmen, 242, 308, 

328, 709, 722, 737. 738. 
- des ZwanppAchten. 737, 738. 
Elnganpvermerk, 283. 
Einlagebücher von Banken, Spar- und 

Vonchußkassen, Exekution, 215, 
228. 

- - - als Vadium, 359. 
- der Postsparkasse, 8. 
Elnllleung der vollstreckbaren Forde

rung durch den Verpftlchteten, 144. 
Elnrlumung bücherllcher Rechte, 246, 

765. 
Einreden gegen die llberwlesene Forde

rung, 222. 
ElnschrAnkung der elnstweiUgen Ver-

fügung, 279, 816. 
- der Exekution, SOff., 86, 288, 290. 
- - - zur Slchentellung, 262. 
- - bel der zwangsweisen Pfand-

rechtsbegründung, 86, 200. 
- der PfAndung, 189. 
Einslebt ln das PfAndunpreglster, 183. 
Einstellung der Exekution, 41, 44, 45, 

SOU., 59, 89, 113, t39, t40, t43, 200, . 
446, 512, 539, Mt, 570, 596, 597, 
6t2, 614, 615, 690, 711, 7,15, 730. 

EinstelJung wegen Ausgleichs-, bzw. 
Konkursverfahrens, 579, 580. 

- des Verkaufsverfahrens, 198, 547, 
576, 579, 594, 624. 

- des Verwertungsverfahrens wegen 
Ausgleichsverfahrens, 576. 

- der Zwangsversteigerung, 139, 143, 
320, SSS, 378, 412, 483. 

- - wegen Nichterlages des Kosten
vorschusses, 446, 458, 460. 

- -wegen Undurchführbarkeit, 107, 
- der Zwangsverwaltung, tOS, 320,. 

338. 
- - wegen Undurchführbarkeit, 89. 
- der zwangsweisen Pfandrechts-

begründung, 283, 286. 
Einstwellige Hinterlegung des Erlllles, 

t86, 858. 
- Verfügungen, t4, tS, 26SU., 807H. 
- Anordnung bel, 275, 809. 
- - bel verwahrten Sachen, 280. 
- Antrag auf Festsetzung des Schadens 

bel ungerechUertlgt erwirkten, 823. 
- Aufhebung oder ElnschrAnkung,279, 

815, 816, 822, 823, 826. 
- Ausfolgung der Sicherheit, 279, 8t4. 
- bezüglich bedingter und betagter 

Forderungen, 263. 
- Bescheinigung, 275, 807, 815, 817, 

824, 828. 
- Ersatzprucht, 277, 815, 823U. 
- GefAbrdung, 264, 8t5, 817, 824, 828, 
- Inhalt des Antrages, 274, 807. 
- - des Beschlusses, 275, 808. 
- Kosten, 8t6. 
- Rekurs, 8t6, 8t9. 
- Unstatthaftlgkelt des Vollzuges, 277. 
- Widerspruch, 278, 807, 811. 
- Zullsslgkelt, 263. 
- ZustAndlgkelt, 273, 8t4. 
- Zustellung, 277. 
Einstwellige Verfügungen zur Sicherung 

anderer Ansprüche als Geldforde
nmgen, 267 H., 823H. 

- - - - Aufnahme ln dle Haus
gemeinschaft, 269. 

- - - - Bestimmung des Unter
haltes, 269, 8S7 H. 

- - - - Drlttverbot, 269. 
- - - - Ermächtigung zur Zu-

rückbehaltung, 268, 823H. 
- - - - durch Gebot, 269, 271. 
- - - - durch Hinterlegung, 268. 
- - - - Mittel, 8t5. 
- - - - durch Verbot, 269, 271, 

272, 827H. 
----durch Verwaltung, 268, 

29t, 830H. 
- - - - Voraussetzungen, 267. 
Einstwellige Verfügungen zur Sicherung 

von Geldforderungen, 264H., 807H. 
- - - - Mittel, 264, 8t5. 
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Einstwellige Verfügungen zur Sicherung 
von Geldforderungen · durch Dritt
verbot, 265, 816. 

- - - - durch Verwahrung und 
Verwaltung, 2M, 807. 

- - - - durch Verbot der Ver
Au.Uerung und VerpfAndung, 265, 
810ft., 823. 

- - - - Vorauuetzungen. 264. 
EinstweiHger Vertreter des Nachlalses, 

40. 
Einstwellige Verwaltung, 122, 123, 152, 
' 153, 380, 399, 400. 
-Anmerkung Im Grundbuch, 401. 
Eintreibung von Geldstrafen, 10. 
Elnverlelbung, bOcherllche, 83, 144, 

147, 161, 172, 228, 230, 246, 375, 
675, 676, 783. 

- - des Ersatzanspruches bei Slmul
tanhypotheken, 428. 442, 446. 

Einverleibung und L61chung Im Ver
stelgerungsverfahren, 172, 375, 783. 

- der Übertragung, 676. 
Einwendungen gegen den Anspruch, 41. 

840ft. 
- - OpposiUcmsgrflnde, 43. 
- - ZustAndfgkelt. 42. 
- AUSIChluD der, wegen VersAumnis, 

66. 
- gegen die ExekuUonsbewiiJtgung, 44. 

845ft. 
- - GrOnde, 44. 
-- gegen den Vbernahmsantrag, 622, 

623. 
Einziehung der Ollerwiesenen Forde

rung, 222, 226, 646ft. 
Eisenbahn, ExekuUon, 7, 10. 
EIRellbalmbuch, in, eingetragenes Gut, 

ss. 
Empfangoahme von Zahlungen durch 

dal Vollstreckungsorgan, 38. 
Endurteile, ExekuUonsUtel, 19, 256. 
Entkräftung des Vberbotes, 142, 403. 
- des Widerspruches mangell Dek-

kung. 140, 399. 
Entlalsung des Verwalten, 96. 
Entscheidung Ober die Verwaltungs

rechnung, 97, 316. 
- Ober Widerspruch bei der Versteige

rung, 132. 136, 140, 411. 
Entziehung der WohnrAume des Ver-

pruchteten, 91, 312. 313, 322. 
Erbrecht. ExekuUon. 695. 
Erbschaft als Ganzes, Exekution, 6. 
Erbteilung, Exekution zur Durchfüh-

rung der, 247, 772. 
Erfolglalsung, 319, 338. 374. 
ErfOIIung Zug um Zug, 28. 
Ergänzung der BuchauszOge, 152, 350, 

378, 388, 435, 436, 454, 455. 
- des .Melstbotes, 140. 
- der SchAtz~g, 113. 

Ergänzung der voriAuflgen Feststellung 
des Lastenstandes, 147, 409, 410. 

Erhaltungskosten bei der Zwangsver
waltung, 99, 100. 

Erinnerungen, Ausschließung von, 66. 
- gegen das Verhalten des Kurators, 

226. 
- - - - des Verwalten, 96, 311. 
-gegen die Verwaltungsreclmung, 97, 

315. 
ErkiArung des Drlttschuldnen, 217, 

651, 868. 
- der GIAublger wegen Obernahme 

der Forderungen, 129, 133, 365, 366. 
Erlag ln dal Geldbuch, 96, 117, 186, 

188, 199, 200, 215, 226, 254, 260, 
262, 265, 268, 271, 272, 315. 

- des .Melstbotes, 340, 370, 403, 782. 
- des Vbernahmsprelses und der 

Kosten, 146, 482. 
Erledigung durch den selbstAndfgen 

Leiter der Kanzlei, 503, 866ft. 
- - Rekurs gegen die, 867. 
Erllllc:hen des Pfandrechtes an beweg

lichen Sachen, 184. 581. 
ErmAchUgung zur Geltendmachung des 

gepfAndeten Rechtes, 236, 693, 
694. 

- zur ZurOckhehaltung als einstwellige 
Verfügung, 268, 823. 

Ernennung des Verwahrers, 188, 233, 
582, 593. 

-des Verwalten, 88, 92, 307, 690. 
Ersatzanspruch bei Slmultanhypothe-

ken, 161, 428ft., 442, 446. 
- Berechnung des 443. 
ErsAtze des IAumlgen Erstehen, 119. 
- des Verwalters, 98. 
- siehe auch Schadenersatz. 
Erstattung der FrOchte durch den 

sAumlgen Ersteher, lt9. 
Ersteher, Anspruch auf GewAhrlelstung, 

139, 196. 
- Elgentumselnverlelbung des, 172, 

375, 783. 
- Rekursrecht des, 138. 
- dumlger, lt9, 416, 422, 424, 729, 

777. 
- - WiederventeJgerung, 422, 424, 

729, 777. 
- VentAndigung des, vom Überbot, 

142, 402. 
Ersuchen an eine Behllrde, 71. 
Ertellung des Zuschlages, 138, 369, 

399, 781. 
- - Verlautbarung der, 369, 400. 
ErtragstlbenchOsse, siebe Zwangsver

waltung. 
Erwlrkung von Handlungen, Exeku

tion zur, 243ft., 786ft. 
- von Unterlalsungen und Duldungen, 

251, 792ff. 
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Exekution auf AnsprOehe auf Heraus
gabe und Leistung beweglicher 
Sachen, 230ft., 292, 677, 680, 686. 

---einer unbeweglichen Sache, 
688ft. 

- Au&ehlebung der, 50ff. 
- - liehe auch Au&ehlebung. 
- auf Grund allllAndbc:her Exeku-

tionstltel, 77 ff., 535ft. 
- auf du Bergwerbelgentum, 174ft. 
-auf bewegliebes Verm6gen, 177ft., 

503ft. 
- Einfluß des Auqlelchlverfahrens 

auf die, 570, 575, 580ft., 591, 597, 
602ft. 

- - des Konkunverfabrells auf die, 
570, 574.. 

- Elnlchrinkung der,liebe EinlchrAn· 
kung. 

- Einstellung der, liebe Einstellung. 
- zur Erwlrkung unvertretbarer Hand· 

Iungen, 797. 
- - - vertretbarer Handlungen, 

786 •. 
- zur EnwiDgung der Übemalune des 

Scbeldebrlefes, 797 ft. 
- aut Geldforderungen, 205ft., 646ft. 
- wegen Geldforderungen, 82ft., 282ft. 
- auf Gescbiftlantell einer Gel. m. 

b. H., 696, 702. 
- IDterveDtlonskolten. 75, 609. 
- auf k6rperllche Sachen, 177ft., 

503ft. 
- Koaten der, 73. 
- - liehe auch Koaten. 
- zur &Jcbentellung, 4., 256ft., 261, 

263, 6M. 801ft. 
- auf d81 unbewegliche Verm6gen, 

82ft., 282ft. 
- auf Verm6geDJrechte, 234, 692ft. 
-liebe auch Versteigerung, Ver-

atelgerunpbecllagungen, Verstel· 
gerunptermla, VerteUung, Wieder
aufnahme, Zwanpventelgerung, 
Zwaapvenraltung, zwanpwelae 
Pfanclrecbtabegrtlndung. 

ExekutiODIIlktea, 73. 
Exekutlonabefrelungen, 6 bll 10, 178, 

205, 209, 233, 524., 525. 
ExekutlonsbeacbrAnkungen, 6 bis 10, 

178, 206, 209, 233. 
ExekutloalbewlUlgung, :u. 
- Einwendungen gegen die, 4.4, 845ft. 
- labalt des Antrages auf, 64. 
- keine, durch Scbledlrlchter, 4.. 
- Vorauuetzungen der, 26, 29. 
- Zuatladlgkelt zur, 16, 109. 
Exekutionaireie Rechte, 6, 8, 233. 
- Sachen, 6, 178, 524, 525. 
Exekutionagerlcht, :U, 32, 34oft., 86, 

109, 14.8, 169, 186, 189, 200, 204, 
221, 234, 255, 263. 

Exekutloaagerlcht, BewUHgung durch 
d81, :U, 25, 109. 

- ZuatAadlgkelt fOr Streitigkeiten, 
32ft. 

Exekutlonskommluilr, 37, 533. 
Exekutioaakraft, Bestreitung der, elaes 

Notarlataaktes, 13. 
ExekutloDIIIllttel, glelcbzeltlge An· 

wendung mehrerer, 31. 
Exekutloaastundung, 50, 53, 84.4.. 
Exekutloaatltel, 19ft. 
- auaiADdlacbe, 79ft., 535ft. 
- - Zuatladtgkelt zur Exekutloaa-

bewllllgung, M2. 
Exekutlonsvollzug, 32. 
- Beginn des, 4.0. 
- Beschwerde gegen, 54, 70, 524., 533. 
- Iaaehalten mit dem, 59. 
- an Soaa- und Feiertagen, 40, 514. 
- Vbertragung des, durch Ober-

landesgericht, 35, 36, 37. 
- Umfang des, 39. 
Exlsteazmlalmum, 205, 654, 658. 
Exulndlerungsklage, 4.,5, 4.5, 595, 

84.9. 
- Au&ehlebung der Exekution, 596, 

84.9, 850. 
- Koatea, 4.9. 
- gegen polltlsche Exekution, 4, 5. 
- Wldenpruchsberechtlgte, 4.6. 
- WldenprucbagrOade, 4.7. 
- Zuatladlglrelt, 4.6. 
ExterrltorlaJe Personen. 4.0. 

F 
Fabrlksarbelter, ExekutlonsbescbrAa

kuag, 178. 
Fabrlkaetablluement, Exekution auf, 

239, 2-Q. 695. 706ft. 
FAlllgkelt, 26, 690, 691. 
Fahrbetriebsmittel fremder Elaea· 

babaea, 7. 
Fabrnlsexekutlon, 177ft., 503ft. 
FamUle, 179, 245. 
FamUleabUder, 179. 
FamUleaglleder, 91, 178, 233. 
Fauung VOD Reliquien, 177. 
Fauatpfaad, 216, 228. 
Feiertage, Exekutlonavollzug an, 4.0, 

514.. 
Fellbletung, liehe Verkauf, Versteige

rung, Zwangsversteigerung. 
FestaleDung des Auafalles am Melstbote, 

119, 196, 4.16, 424, 428. 
- des Enatzansprucbel bei Simultan

hypotheken, 428ft., 4.43. 
- der Verstelgerunpbedlngungen, 

123 ff., 361, 394., 395, 778, 779. 
- vorllluflge, des Laateaatandes,124ff., 

880. 
- - liehe vorlluflge Festatellung. 
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Festsetzung des Schadenersatzes bel 
einstweiliger Verfügung, 823ft. 

Feuerungsmlttel, Exekutlonabeechrän· 
kung, 178. 

FldelkommlO, 87, 93. 
Flnanzprokuratur, Antrag auf Offen

barungseid durch dle, 60, 512. 
Flnna, siehe Handelsregister. 
Flnnazelchnung durch den Verwalter, 

242, 709. 
Fischerei- und Jagdrechte, Exekution, 

237, 695. 
PlöOe und Schiffe, Zubehör, 181. 
FluBfuhrunternehmung, Exekution auf 

Materiale, 10. 
Forderungen, siehe Ansprüche, Geldfor-

derung, Geldforderungen. 
Forderungsstundung, 41, 53, 844. 
Fortsetzung der Exekution, 529. 
- siehe auch Wiederaufnahme. 
FrachUilhrer, gesetzliches Pfandrecht, 

201. 
Fragebogen an den Dienstgeber, 651. 
FrelhAndiger Verkauf, 143, 191, 192. 

193, 197, 228, 545, 559, 560, 612ft., 
628, 630ft. 

--Haftung des Käufen, 547, 
561. 

Frelschurfberechtlgung, Exekutlon,237, 
238, 695. 

Freiwerden des Deckungskapitales, 160, 
165, 167, 406, 407, 413, 414. 

Frist für Begehren auf Kostenersatz, 
73, 200. 

Fristen, 66, 68, 73, 126, 138, 142, 145, 
168, 194, 233, 275, 278. 

Fruchtbringende Anlegung, 14, 76, 200, 
380, 406, 413, 736, 737. 

FruchtgenuBrecht, Exekution auf ein, 
754. 

FruchtnieDung des Vaten, 238. 
Frühere Schltzung, Zugrundelegung 

einer, 111, 380, 390. 
Früherer Zustand, Wiederbenteilung 

des, 25;;1, 794. 
Fruktlflkats- und Melstbotszlnaen, 408. 
FruktHlzlerung, 14, 76, 200, 380, 406, 

413, 736, 737. 
Futter- und Streuvorräte, Exekutions

beschränkung, 178. 

Q 
Gast- (Kaffeesieder-) Gewerbe, Exeku

tion auf, 238, 718, 724ft. 
Gebot als einatwelllge Verfügung, 

269. 
Gebllhren, Anmeldung, 130, 366. 
- Bekanntgabe belm Tennin, 133, 

367, 398. 
- bei vorläufiger Feststellung des 

Lastenatandee, 140, 399. 

GebOhren und öffentliche Abgaben bel 
der Meistbotsvertellung, 153, 372, 
404, 406. 

- ROckstandsausweise und Zahlungs
auftrAge Ober, 20. 

- bel der Zwangsverwaltung, 101, 102, 
336. . 

GefAllsstrafen, 4, 201. 
Gefährdung der Elnbrlngllchkelt, 260, 

264, 275, 807, 817, 824, 828. 
Gegenleistung, 28, 54, 217, 224, 227,255. 
Gegenseitigkeit, 81, 260, 542. 
Gehalt, siehe Bezllge. 
Gelstllche, Exekutlonabeschränkung, 

178. 
GekOrzte Ausfertigung, 339, 378, 815. 
Geld, Ausfolgung des abgenommenen, 

188, 529. 
- Exekutlonabefrelung, 178, 534. 
- Pfändung, 188, 534. 
-Verteilung des abgenommenen, 188. 
Gelderlag, siehe Erlag. 
Geldforderung, bOcherllche, Exekution 

auf, 228, 673ft. 
- - Pfandrechtselnverlelbung, 228, 

229, 673, 676. 
- - Rangordnung der Pfändung, 229. 
- - 'Überweisung, 229, 673 ft. 
- - - Anmerkung lm Grundbuche, 

229, 673ft. . 
- - keln Verkaul durch Venteige

rung, 229. 
Geldforderungen, anderweitige Ver· 

wertung, 227, 667. 
- Exekution auf, 205ft., 646ft., 673ft. 
- Exekutlonabeschränkungen, 209ft. 
- der Exekution entzogene, 209ft. 
- Pfändung, 211, 646ft. 
-Rang, 217. 
- Sicherung von, einstwellige Ver• 

fllgung, 264, 807ft. 
- 'Überweisung, 646ft., 673ft. 
- unzulässiges 'Übereinkommen bel 

Exekution auf, 211. 
- Verkaul einer gepfändeten, 227,667. 
- Zwangsverwaltung einer gepfände-

ten, 672. 
Geldrenten wegen Körperverletzung, 

210. 
- siehe auch Renten. 
Geldstrafen, 10, 20, 21, 250, 251, 253, 

791, 792, 794, 795, 798, 800, 828, 
830. 

Geltendmachung eines Pfand- und 
Vorzugsrechtes, Klage zur, 186, 855. 

Gemeinde, Exekution gegen, 32, 130. 
- als Bleterln nach dem Gnmdver

kehngesetz, 399, 410. 
- als Drlttschuldner, Erklärungs· 

pßlcht, 219, 650. 
GemeindezuschJAge, 20. 
Gemeinnotzlge Anstalten, 32, 51, 181', 
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Gemeinschaft, Aufhebung einer, 247, 
248, 766ft. 

Gemeinschaftliche LlegeDichaft, Tei
lung, 247. 766. 

--Versteigerung, 248, 773. 
Gendarmerie, Exekutionsvollzug gegen, 

39. 
- Alllstenz, 38, 796. 
Genehmigung der Übernahme, 146, 193, 

481, 622, 623. 
Geringstes Gebot, 114, 116, 118, 175, 

195, 197, 398, 530, 548, 670, 735. 
- bei freihändigem Verkauf, 197, 558. 
- bei Versteigerung beweglicher 

Sachen, 195. 
- - - von Bergwerkselgentum, 175. 
- - - einer Geldforderung, 671. 
- - von Llegenschafteu, 114, 116. 
- bei Wlederventelgerung, 118. 
- bei Zwanpverpachtung, 735. 
GeschäftsanteD einer GeleUschaft m. 

b. H., Exekution, 696, 702. 
- - - Übernabmspreil, 697, 702. 
- - - Verkauf, 696. 
- des pen6nllch haftenden Gesell-

scbaften, 237, 692. 
Geschäftsführung des Verwalten, 96, 

242. 
Geschäftskreis des Verwalten, 93, 242. 
Geachäftszahl, 284. 
Gesellschafter, pen6nllch haftender, 

Exekution, 30, 512, 693. 
- -ausgeschiedener, bzw. ausge

schlossener, 30, 512. 
- - Haftunpfrage, 31, 512. 
Gesetzliches Pfandrecht, 201, 591, 599, 

602. 
Gewährleistung, 139, 196. 
Gewahrsame, 182, 188, 243, 244, 561, 

677. 
-gemeinsame, 561. 
- Pfändung von in, eines Dritten 

befindlichen Sachen, 677. 
Gewerbeberechtigung, Exekution auf, 

237, 695, 718, 740ft. 
- siehe auch konzessionierte Gewerbe. 
Gewerbliche Unternehmungen, Exe

kution auf, 239, 705H., 724, 740ft. 
GlAublgerelnberufung, Aufschlebung, 

54. 
Gleichzeitige Anwendung mehrererExe

kutionsmlttel, 31, 718. 
- - mehrerer einstwelliger Verfügun-

gen, 276, 816, 823. , 
Gleichzeitigkelt der Pfändung. Rang, 

184, 217, 591, 599, 603. 
Goadengahen, Exekution, 209. 
Gold- und SUbersachen, geringstes 

Gebot, 194, 195,196,197,530, 548. 
Gottesdienst, zur Ausübung des, ge

hörige Sachen, exekutionafrel, 177. 
Grenzberichtigung, 247. 

Gruben- und Tagmaase, SchAtzung, 31. 
Grundbuch, siehe Anmerkung. 
Grundbuchsauszug, 346, 387. · 
- Ergilnzung, 152, 350, 388, 435, 436, 

454, 455. 
- über Slmultanhypothek, 351. 
- bei der Zwangsversteigerung, 106, 

347, 350, 351, 387. 
Grundbuchselngaben, Bezeichnung als, 

287. 
Grundsteuer, 99. 
Grundverkehrsgesetz, Anwendung bei 

der Zwangsversteigerung, 399, 410, 
411, 412, 485. 

- - - bei Obernahmsantrag, 485. 

R 
Haft, 61, 250, 251, 253, 254, 272, 507, 

512, 534, 791, 792, 794, 795, 798, 
800, 828, 830. 

- als einstwellige Vertilgung, 272, 
834H. 

- zur Erzwlngung des Offenbarungs
eides, 61, 507, 512. 

- - von Duldungen und Unterlassun-
gen, 251. 

Haftdauer, 253. 
Haftkosten, 272. 
HaftverhAngung, 507. 
Haftung des betreibenden GIAublgers, 

224. 
- des Drlttschuldners, 218, 651, 655. 
- des Erstehen, 120, 196, 424, 777. 
- beim Frelhandverkauf, 547, 555, 

561. 
- bel Nichtbefolgung des Drittver

botes, 272, 819. 
- bei vorlAuflger Feststellung des 

Laatenstandes, 126, 409. 
- siehe auch Säumiger. 
Haftunpfrage bei Exekution gegen den 

Geselilchafter, 30, 512. 
Handelsgesellschaft, siehe Gesellschaf

ter. 
Handarbeiter, Exekutlonsbeschrän

kung, 178. 
Handeilbetrleb, Exekution auf, 239, 

242, 695, 705ft. 
HandelakammerbeltrAge, 156. 
HandeilmAkler, Verkauf durch, 191, 

612, 613. 
Handeilrecht, 14. 
Handeilrechtlicher Verkauf, 11. 
Handelsregister, in eingetragene Unter-

nehmungen, Zwangsverwaltung,241, 
708. 

- Anmerkung Im, 241, 708. 
Handelsvollmacht, Widerruf der, durch 

den Verwalter, 242. 
Handlungen, Gebot der Vornahme, 269, 

271. 
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Handlungen,. Exekution zur Erwlrkung 
von, 243ff., 786ff. 

- unvettretbare, 250, 789, 797. 
-Verbot von, 827ft. 
- vertretbare, 248, 786. 
Handwerker, ExekutloDibelehrlnkung, 

178, 239. 
HandwerksmAßJge Gewerbe, Exeku· 

tlon, 239, 706. 
Hauptelnlage, Belschaffung des Buch

auszuges Ober die, 351, 377. 
HAuser, geringstes Gebot, 118, 117. 
ltaUSIU'I'I!St als elDitwelllge VerfOgung. 

27:1. 
Haus- und KOchengerAte, Hetz- und 

Koch6fen, ExekutloDibeschrAnkung, 
178. 

Hebammen, ExekutloDibeschrAnkung, 
178. 

Heeresangeh6rlge, ExekutloDJvoUzug 
gegen, 38, 39. 

HelratsguUorderung, 380, 405, 406, 
412. 

Hemmende Tatsachen, 41, 70, 844. 
Herausgabe oder Leistung beweglicher 

Sachen, :143, :188, 877, 880, 888, 
758, 759. 

- Exekution auf AnsprOehe auf, 230, 
877, 880, 888. 

- - - einer unbeweglichen Sache, 
888ff. 

- der Gegenleistung bei der Forde
runpOberwelsung, 2:14. 

- der Urkunden Ober die überwiesene 
Forderung, 2:10. 

HUfsarbeiter bei handwerksmADigen 
Gewerben, 239, 708. 

Hinterlegung, alehe Erlag. 
Hyperocha, 102, 159, 319, 374, 884. 
Hypothekarforderung, als Vadium, 114, 

368. 
- stehe Geldforderung. 

I 
lndouable Papiere, 215, 218, 219, 2:10, 

228, 280, 859ff. 
lndustrleprlvlleglen, 237, 895. 
Inland, 13. 
Innehalten mit dem ExekutloDivoll· 

zug, 39. 
Interesse, 255, 858. 
Interessentenverzelchnls, 352, 389, 

455. 
Intervention des betreibenden Gläubl· 

gen bei der Fahmlsexekutlon, 511, 
512. 

lnterventloDiklllten, 75, 809. 

I 
Jagd· und Flscllerelrechte, 237, 695. 

X 

Kanzlei. Erledigung dureh den selb
stAndlgen Letter der, 503, 868ff. 

- - Rekurs, 867. 
Kapltalsablchlapzahlungen, 99, 101, 

145. 
Kartell, 18. 
Katasterauuug, 84, 110, 132, soo. 

354. 
Kaution, alehe Slcberheltalelstung. 
KautloDI· (Kredit·) Hypothek, 128, 129, 

184, 382, 388, 372, 418, 424. 
Kirche, BOcher zum Gebrauche ln der, 

179. 
Kirchen· und Pfr0ndenverm6cen, 7. 
Kirchliche Reallasten, 11. 
Klage des Gesellschaften auf Bestrel· 

tung zur Gesellschaft zu ph6ren, 
44. 

- auf Bestreitung der ExekutlODikraft 
eines Notarlatsaktes, 13. 

- auf Einstellung der Exekution 
wegen DlfferenzgescbAft, 18. 

- - - - wegen Karten, 18. 
- zur Geltendmachung von Rechten, 

welche dle Exekution unzulllsiiiJ 
machen, 45, 849 ff. 

- -des Wldenpruches, 188, 881. 
- wegen Pfand· und Vorznprecht, 

186, 8&5, 
- auf Schadenersatz wegen Nicht· 

erfWJung, 255, 858. 
- alehe auch Einwendung, Euzln· 

~erunpklage, OpPOiltlODiklaiJe, 
Widerspruch. 

KleldunpstOcke, ExekutlonsbeschrAn
kung. 178. 

Klelngewerbetrelbende, Exekutions· 
beschrAnkung, 178. 

K6rperUche bewegliche Sachen, Exe
kution, 177ff., 503ft. 

KommandltgeseUschaft, Exekution 
gegen GeseUschafter, SO. 

- alehe auch GeseUichafter. 
KommlulonAr, gesetzUches Pfandrecht, 

201. 
Kompensation, 41. 
Kompetenz, alehe ZustAndlgkelt. 
Konkunverfahren, 10, 570, 574. 
- Einfluß auf dle Exekution, 570, 

574. 
- ExekutlODitltel, 20. 
- siehe auch krldamABig. 
Konsuln, Haftbefrelung, 272. 
Konventionalstrafe, 415. 
KoDZelalon, Exekution, 895, 711, 728. 

740ft. 
- von HIUsbauen, 175. 
KonzessloDibuch, 175. 
Konzeulonlerte Gewerbe, Exekution, 

239, 695, 711, 718, 721, 724, 740ft. 
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Koeten, 39, 73, 76, 99, 140, 146, 153, 
187, 191, 195, 201, 204, 225, 226, 
245, 254, 206, 272, 276, 663, 716, 
718, 793, 794, 814. 

- des betreibenden GJAublgen, 73, 76. 
- der Exekution, 73. 
- Frist zur Geltendmachung, 73, 199, 

200. 
- der Haft, 254, 272. 
- des Kurston zur Einziehung, 226, 

663. 
- Rang bei der Verteilung, 102, 153, 

201, 318, 336, 407. 
- Verlust des Anspruches auf, 73, 76. 
- des Verpruehteten, 75, 716, 718, 

814. 
- der Verwahrung, 187. 
-Vorauszahlung, 787, 793. 
- der Wlederbentellung, 252, 794. 
Kostenbestlmmung, 73, 78, 663. 
- Bereehn11DPl!l"UDdlage, 283. 
KostenvonchuB fllr SehAtzung und 

~.340,M7,434,468,400. 
- - - EIDstellung wegen Nicht-

erlages des, 446. 
Kostgeld, alehe Lohn. 
Krankengeld, 9. 
Krankenkassen, 9. 
Kredltaustaltep, 5, 130. 
Kredlthypothek, alehe Kautlonshypo-

thek. 
Kreuzpartlkeln, esekutlonsfrel, 177. 
Kridamäßiger Verkauf beweglicher 

Sachen, 840. 
- Ventelgerung einer Liegenschaft, 

483H. 
Ktlnstler, ExekutlonsbeschrAnkung,178. 
KilnsWehe Gliedmaßen, exekutions

frei, 178. 
Kundmachung, stehe Bekanntmachung. 

Edikt, VenUndlgung, Zustellung. 
Kurator, 14, 124, 131, 216, 224, 226, 

315, 385, 859, 681. 
Kun, 188, 192. 
Kuxe, Exekution auf, 14. 

L 

LagerhAuser, Exekutionsfreihell des 
Materlall, 10. 

- gesetzliches Pfandrecht, 202. 
Lagerpfandlcheln, Exekutlo11, 7. 
Lagerscheln, Exekution, 7. 
Landgtlter, gerlnptes Gebot, 118. 
LandtAfllche GQter, Exekutlonsgerlcht, 

35. 
Lastenstand, voriAuflge Feststellung, 

124H., 380, 394H. 
- alehe vorläufige Feststellung. 
Lebensvenlcherungspollzze, Exekution, 

215. 
Lehrer, EsekutlonsbeschrAnkung, 178. 

Leistung oder Herausgabe beweglicher 
Sachen,243,877,880,888,758,759. 

--unbeweglicher Sachen, 888ff. 
Leistungen Dritter bei der Zwangs

verwaltung, 94, 321, 328. 
Leistungen fllr kirchliche und Schul-

zwecke, 11. 
Lelstungsfrlst, 28, 27. 
Lelstungsverbot, 2M, 895, 717. 
Leiter selblltAndlger der Kanzlei, Er

ledigung durch den, 503, 868 H. 
- Rekun, 887. 
Leitfaden fllr Zwangsverwalter, 93,328, 

708, 722. 
Lleferunp-, Fracht- oder sonstige 

Kontrakte des Stealllran, 7. 
Liegenschaft, alehe Pfandrechtsbegrllu

dung, SchAtzung, Teilung, unbeweg
liches Verm6gen. Ventelgeruug, 
Verwaltung, Zwanpventelgerung, 
Zwanpverwaltung, zwanpwelse 
PfaudrechllbegrQndung. 

LlegenschaftsanteUe, Zwanpventelge-
ruug, 173. 

- Zwanpverwaltung, 105. 
Llzenzrechte, Exekution, 237, 695. 
Ulschungen der Anmerkungen des Ver-

stelgerunpverfahrens,147, 375,482, 
783. 

Lohn, Kostgeld, Dienstbezüge, Berich
tigung aus den VerwaltungsertrAg
nlssen, 99, 314. 

- Vorzupreeht bei der Zwangsver
steigerung, 404. 408. 

Lottogewlnste, Exekutlonsfrelhelt, 10. 
LottokoDeklauten von, fllr den Staat 

eingehobene Gelder, exekutlonsfrel, 
10. 

Lustrum, siehe Spiegel. 

M 

Maglatratlsehes Bezlrklamt, Anfrage 
bel KonzeulonspfAndung, 726, 736. 

MAklergebOhr, 192. 815. 
Mangelnde Deckung, siehe Wldenpruch. 
Manlfestetlonseld, alebe OHenharunp-

eld. 
Markenrecht, Exekution auf, 895. 
Marktpreis, 191. 
Massen, Bildung von, bel VertelJung 

des Verkaufserlllses, 543, 561, 562. 
Melstbot, Erlag des, 117, 340, 370, 403, 

782. 
Melstbotsverteilung, 148H., 371 ff., 

404H., 414, 415, 425, 439, 783, 788. 
- allgemeine VertellunpgruudiAtze, 

153. 
- Anmeldung, 149ft., 371, 372, 425, 

437, 581. 
- Anordnung der Tagsatzung zur, 148, 

370, 379. 
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Melstbotsvertellung. Einfluß des Aus
gleichs- bzw. Konkursverfahrens, 
580, 581. 

- Kosten, 102, 153, 201, 318, 336, 
407. 426, 554. 

- Protokoll, 151, 371, 404ff. 
- Rangordnung. 153ft. 
- Vertellungsbescbluß, 373, 406, 425. 

439. 
- VertellungsiDlllle, 152, 372, 425. 
- Vorzuprecht, 154ft., 372, 373, 406, 

426. 
- Zinsen des, 360, 380, 408. 
-siebe auch Verteilung. Widerspruch. 
~lstbots- und Fruktlftkatszlnsen, 380, 

408. 
Metallwert, 195, 196, 197, 530, 548. 
Mieterschutz, Zwangsverwaltung, 339. 
Mietzins, pfandweise Beschreibung. 10, 

202ff. 
Mleblnspfandrecbt, 202ft., 591, 599, 

603. 
Milchkuh, Exekutlonsbescluilnkung, 

178. 
MllltArlscbe GebAude, Exekutlonsvoll-

zug, 40. 
- Assistenz, 38. 
MllltArpenonen, 39, 40, 254. 
Mlnderjllbrlge, Exekution gegen, 50. 
Mltelgentllmer, VerstAndlgung von der 

Zwangsverwaltung. 88, 321. 
Mlttlerstelle, 411. 
MonopollgepnstAnde, 6. 
Mllndllche VerbandJung Im Exekutions-

verfahren, 66, 813. 
- Erstreckung. 66. 
-Protokoll Ober, 67, 539. 
- - Widerspruch, 539. 
MOnzen, Wertllerechnung, 188. 
Mutwlllenutrafe, 126, 409, 815. 

N 

Nachlaß, einstwelliger Vertreter, 40. 
Nachträgliche Anträge, Erinnerungen 

und Einwendungen, 66. 
NachtrAgliebes Verlangen der Barzah

lung, 129, 370. 
Nachtzeit, Exekutlonsvollzug, 38, 514. 
Nahrunpmlttel, Exekutionsbescluiln

kung, 178. 
Namensobllptlonen, Exekution auf, 11, 

192. 
Naturalbezflge, Exekution, 654, 658. 
Nat.IU'allenunterstQtzung, exekutions

frei, 178. 
NebenpbQhren, 102, 153, 157, 158, 199, 

200, 201, 318, 336 •. 407, 426, 554. 
Nebenlnterventlon, 224. 
Nennwert der ppflndeten Geldforde

rung als geringstes Gebot, 670. 
Neuerliche Vberwelsung. 220. 

Neuerliche Versteigerung. 138,547,597. 
Neuerlicher Vollzug der Fahrnlsexe-

kutlon, 505, 594, 603, 
Normalkostentarlt, 511. 
Nonnatlvlledlngunpn, 358ft., 379. 
Notare, Exekutlonsbescbrilnkung, 178. 
Notarlatsakt, Aufscblebung der Exe-

kution bei Batreltung der Exe
kutlonskraft, 13. 

- vollstreckbarer, Exekutloostltel, 21. 
Notifikation, 215, 222. 
NotstandsunterstQtzungen, exekutions-

frei, 178. 

0 
Oberlandesgericht, Übertragung des 

Exekutionsvollzuges durch, 35, 36, 
37. 

Oftentliehe Abgaben, 99, 130, 133, 153, 
158, 201. 

- siebe Abgaben, GebQbren, Steuern. 
- Anstalten, siebe Anstalten. 
- Btlcber, siebe Anmerkung, Grund-

bucbsauszug. 
OHenbanmpeld, 59ff., 503ft. 
- Ablepng des, 508. 
- bei admlnlltratlver Exekution, 512. 
- Haft zur Erzwlngung der Ablegung 

des, 507. 
- Tagsatzung, 5U1, 508, 533. 
- Vermllpnsverzelcbnls, 508. 
- voriAullge ElnvemehmuniJ des Ver-

pruchteten, 5U1, 533. 
- Vormerk Ober abgelegte, 506. 
Opposltlonsgesuch, 53. 
Opposltlonsldage, 41ft., 840. 
Orden und Ebrenzeleben, exekutions

frei, 179. 
Ordnunpnummer, 284. 
Ordnungutraren gegen den Verwalter, 

98. 
p 

Pachtbedingungen bei Exekution auf 
Gewerbe, 727, 728ft., 744. 

Pachtzins, pfandweise Besc:hrelbung. 10. 
Pacbtzlnsraten, Verteilung. 239. 740. 
Papiere Indossable, Exekution, 215, 

659. 
Partlalb)'JIOtbeken, 446. 
Partienwelse Ubernalune, 193. 
- Versteigerung. 195. 
Parzellenwelse Versteigerung, 411. 

, Patentrecht, Exekution auf, 234, 237, 
695, 747ft. 

Patentregister, Eintragung in du, 748, 
753. 

Panslonen. Provisionen,. Ebrengebalte, 
Stipendien, Unterbaltsgelder, Erzie
hungsgelder, ExekutionsbescbrAn
kung, 210. 

Pfandbriefe, 14, 129. 
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PlAndung des Anspruches auf Heraus
gabe und Leistung kllrperUcher 
Sachen, 230H., 677, 680, 686. 

- ElnachrAnkung der, 189. 
- eines Fruchtgenußrechtes, 754. 
- von Geld, 188, 534. 
- von Geldforderungen, 21tH., 646H. 
- von Gewerben, 239, 705H., 724. 
- kllrperllcher Sachen, 177H., 182, 

503ft. 
- von Konzeuloneu, 695, 711, 726. 
- eines Patentes, 747H. 
- von Vennllgensrechten, 234, 692H. 
- von Wechseln mw., 215, 659ft. 
- liehe auch Exekution, Pfandrecht. 
Pfilndunpprotokoll, 182, 183, 512, 534, 
. 563, 571, 576, 587. 603, 610, 616, 

625, 138, 665, 804. 
- Anmerkung auf dem, 185, 544. 
---des Amglelchs- bzw. Kon-

kunverfahrens, 573, 574. 
- EnlehWchmachung der Verwah-

rung, 186. 
- Fo~tzung des, 56711. 
Pfilndunpreglster, 183. 
- Auskllnfte aus dem, 183. 
Plandlelbgewerbe, Exekution auf die 

Kaution, 8. 
Pfandrecht, Pzllllchen des an k6rper

Ucbell Sachen, 184, 576. 
- Llllcbung des, wegen AIUglelchs

verfahrena, 576. 
- Rang des an kllrperllcben Sachen, 

184. 
- - bei Glelc:hzeltipelt, 184, 591, 

599, 603. 
--bei Geldforderungen, 217. 
- liehe auch Pfilndung. 
PfandrechtabegrOndung, zwangsweise, 

an bilcherOch eingetragenen IJegen
achaften, 83, 282H. 

- - an bO.cherUch nicht eingetrage
nen IJegeoachaften, 84, 300. 

- pfandwelae Beachrelbung, 84, 301. 
Plandrechtaelnverlelbung nach Einstel

lung des Verstelgeruopverfahreos, 
147, 461. 

- liehe zwangsweise Plandrechtabe
grll.ndung. 

Pfand• und Vorzuprechte Dritter, 186, 
855. 

Pfandwelse Beschreibung, 10, 84, 301, 
489, 491, 695. 

- Anmerkung spAterer, 85, 303. 
- der lnveeta et Ulata, 10, 202ft. 
- eines Rechtes, 234. 
- Verlautbarung ln der Gemeinde, 86, 

303, 492. 
PfUchtteUsansprucb, Exekution, 209. 
Pfründengelder, Exekution, 209. 
PollUsche Bebllrde, 5, 32, 60, 92, 130, 

239, 722, 726, 736. 

HBLLBR, Aktenmuster 111. 

PollUsche Behllrde, Exekution, Wider
spruch Dritter, 4, 5, 854. 

- liebe auch administrativ. 
Postdienst, auf den sieb beziehende Be

tugolsae, Elnko.nfte der Postmelster, 
Transportmittel, Gerätschaften und 
Sendungen, Exekutlonabesehrän
kuog, 7. 

Pollsparkauenelnl8geo, Exekution, 8. 
Präbendeo der Stlftadamen, 210. 
Präsentation von Wechseln usw. 215, 

222. 
Prlorltlt des Befriedigungsrechtes des 

betreibenden GIAublgera, 90, 108, 
139, 147, 153, 201, 217, 318, 319. 

PrlvUeglen, Exekution auf, 237. 
Prokura, Widerruf durch den Ver

walter, 242. 
Protesterhebung bezüglich Wechsel usw. 

215. 
Protokoll o.ber dle Einführung des 

Verwalters, 308, 328. 
- o.ber Exekutionshandlungen des 

VoUatreckunporganes, 67, 183. 308, 
328, .355, 529, 548, 640, 671, 700, 
709, 732, 738. 

- o.ber mo.ndllche Verhandlung, 67, 
813. 

- tlber den Obernabmsantrag, 480. 
- o.ber Veratelgerunptermln, 141, 197, 

340, 367. 39711., 529, 548, 584, 597. 
640, 671, 683, 700, 735, 780. 

- siehe auch Sc:bAtzungsprotokoll, Tag
satzung. 

Protokollierte Firma, liehe Gesellschaf
ter, Handelsbetrieb. 

Proze.Bk011ten, liehe Kosten. 
Prüfung des Aktes vor der Versteige

rung, 132, 194, 396. 
Pulvererzeugung, 6. 
PupiUaralcherhelt, 86, 290H. 

R 
Räumung, 245, 313, 314, 322, 761 rr. 
Rang bel Forderungspfilndung, 217. 
- siehe Glelcbzeltlgkelt, PrlorltAt. 
Rangvorbehalt, 415. 
RatengeschAft, Exekution zur Erwlr

kung von Lebtungen aus einem, 
759. 

RatlflkaUonsfrlst, 781, 785. 
Realluten und Dlenstbarkelten, 11, 

112, 149, 153, 165, 166, 356, 380, 
413. 

Rechnung des Verwalters, Erinnerungen 
gegen die, 97, 315. 

-- Genehmigung, 97, 316. 
- - Rekun, 97. 
--Tagsatzung, 97, 316. 
- siehe auch Verwaltungsrechnung, 

Zwangsverwaltung. 

56 
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Recht aus Anmeldung eines Patentes, 
Exekution, 895. 

Rechte, esekutlonsfrele, 8, 233. 
RechUerUgung der Vormerlmnt, 188, 

415. 
Rechtlanw~lte, liehe Advokaten. 
RechtsgeschAfte des Verwalters, 93,242. 
Rechtshllfeerlaß, 81. 
Rechtskraft, Verkauf vor, der PfAn

dungsbewllllgung, 190, 608ff. 
- der Zuschlapversagung, 138. 
Rechtskraft- (Vollstreekbarkelts-) Klau

sel, 84, 79, 538. 
Rechtsnachfolger, 44, 346, 512. 
Rechtsweg, Verweisung auf den, 53, 

103, 188, 201, 337, 408, 802. 
- Klage zur Erledigung eines auf den 

verwiesenen Widerspruches, 881. 
ReglerungserkiArungen bezllgllch Exe

kution . auf Grund aUIIIAndlllcher 
Exekutlonstltel, 77, 81, 542. 

Registrierte Hllfskasse, 9. 
Rekurs, 18, M, 88, 77, 80, 97, 105, 128, 

137, 138, 140, 147, 170, 173, 205, 
212, 243, 247, 291, 409, 512, 514, 
518, 534, 542, 558, 819. 

- Aufschlebung, 534. 
- des Drlttschuldners, 212, 214. 
- gegen dle Entscheidung über dle 

Verwaltungsrechnung, 97. 
- gegen dle Erledigung des selb

ständigen Letten der Kanzlei, 887. 
- gegen dle Zuschlagertellung, 137, 

138. 
Rekursentscheldung, 292, 518, 820. 
- Rekursfrlst, 88, 81, 542, 820. 
- Rekursvorlage, 292, 512, 820. 
ReUqulen, exekutlonsfrel, 177. 
Renten, 99, 180, 412, 413. 
RentenverllcherungsvertrAge, 210. 
Retention, liehe Zurllckbehaltung. 
Revleranstaltenbelträge, 195. 
RevlerstoUenkonzeulon, 175. 
Revlslonsrekurs, 81, 128, 174, 542. 
- unzuiAsslger, 128, 409. 
Richter, Aunchlleßung vom Mltbleten, 

133. 
- erster Instanz, Stattgebung del 

Rekurses dureil den, gegen dle Er
ledigung dnrch den selbstAndlgen 
Letter der Kanzlei, · 888 ff. 

- Exekutlonsbeschrilnkung, 8. 
RlchterUcher Beamter, Teilung und 

Grenzberichtigung durell, 247, 772. 
Rohmaterlale, Esekutlonsbesebriln-

kung, 178. 
ROckersatz dureil den sAumlgen Er

steher, 121, 152, 423. 
ROckstandsauswelse, Exekutionstitel, 

20, 544. 
ROckzahlung von Forderungen dureil 

den Ersteher, 118. 

8 
Sachen, exekutlonsfrele, 8, 177 ff., 524, 

525. 
Sachverstlndlge belder Schlltzung, 111, 

112, 195, 353ff. 
SAumlger Ersteher, Wlederverstelge

rung, 118, 119, 120, 198, 422, 423, 
777. 

- 'Obernehmer, 480, 485. 
-stehe auch Ersteher. 
Safedepot, Exekution auf eln, 888. 
Schadenersatz bel Aufhebung der elnst-

welUgen VerfQgung, 277, 815, 
823ff. 

- bel Aufschlebung, 534. 
- - - der Slcherungsexekution,282. 
- wegen Nichtbefolgung des Dritt-

verbotes, 272. 
- - - del Zahlungsverbotes, 218, 

851, 855. 
- wegen Nlchterftlllung, 255, 858. 
- bel vorläufiger Feststellung des 

Lastenstandes, 128, 409. 
- liehe auch Haftung. 
Schlltaung,110,111,112,195,353,355, 

548, 631 ff., 898, 782, 785. 
- Zugrundelegung einer frGberen, 111, 

380, 390, 391. 
- von Gruben- und Tagmaßen, 13. 
Schlltzungskosten, VorschuB, 347, 448, 

455, 459, 490. 
SchlltzungsprotokoU, 355ff., 491 ff., 832, 

898, 732. 
Schlltzungswert, 111, 112, 195, 355. 
Schafe, ExekutionsbeschrAnkung, 178. 
Scheck, Exekution, 215. 
Scheldebrlef, 'Obernahme des, Exeku

tion, 797ff. 
Schledsrlchter, Exekution der SprOche 

der, 4, 21; 
-- Einstellung, 18. 
Schiffe, Exekution, 8. 
- RAumung vom, 245. 
Schlffer, Haft gegen, 254. 
Schlflamel•ter, Exekutionsbescluiln-

kung, 6. 
Schlußrechnung bel der Zwangsverwal

tung, 194, 320, 321. 
Scbmerzensgeldanlpruch, Exekution, 

209. 
Schrlften, Exekutionsbescluilnkung, 

179. 
SchrlftfObrer, 67. 
- Verbot del Mlthletens, 133. 
SchrlftUche Äußerung, Abfordern einer, 

65, 581, 614. 
- Aufforderungen, 73. 
Schule, BOcber fflr, exekutionsfrel, 179. 
Schulzwecke, Reallasten fflr, 11. 
Schurfberechtigung, liehe Frellchurf. 
Servituten, liebe Dlenstbarkelten. 
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Slcberheltabeh6nle, VentADcllgung bei 
RAumun1, 762. 

Slcberheltslelsbml, 57, 142, 143, 146, 
160, 167, 190, 193, 220, 225, 226, 
251, 479, 480, 464, 465, 539, 543, 
545, 546, 555, 561, 596, 609, 616, 
623, 660, 731, 747, 794, 806, 809, 
814, 815, 819, 820, 824, 828, 829, 
832. 

Slcberheltswacbe, Haft 1e~en, 254. 
Slcberstellun1, Exekution zur, 25611., 

654, 80tH. 
- - Aufhebuq, 261, 801. 
- - Elnschrinkung, 262. 
- - gegen Kaution, 806. 
- - Mittel, 260. 
- - des Unterhaltes, 259, 654. 
- der Steuem und ilffentllcben Ab-

gaben, 4. 
- Unterbleiben der, 261, 801. 
- Voraussetzun1en, 256. 
- siehe auch Exekution. 
Slcberuq, siebe eiQatwelllge Verfügunl, 

Slcberstellung, 
Slmultlinhypothek, Belbringuni des 

Grundbuchsauszuges Ober die 
Hauptelnlage, 351, 377. 

- bei der Melstbotsvertellung, 161, 
42811., 439, 442, 446. 

- - Feststellung und Einverleibung 
des Ersatzanspruches, 428ft. 

- bei der voriAuflgen Feststellung des 
Lastenstandes, 125, 409. 

Slmultanpfandrecht, zwanpwelses, 288, 
294. 

Sonn- und Felerta~e, Exekutionsvoll-
zug an, 40, 514. 

Spezlalmassekosten, 643, 644. 
Spediteur, Re~etzllches Pfandrecht, 201. 
Spiegel (Lustrum), 283, 378. 
Staat, Exekution gegen, S. 26, 39, 214. 
Staatsmonopolssachen, Exekutionsbe· 

schrinkung, 6. 
StaatsvertrAge, 77, 81, 542. 
Stampiglie, 297, 802. 
Stamplgllenerledlgung, 284, 297, 802. 
Steueramt. Antrag auf Offenbarunp-

eid durch, 60. 
Steuem und 6ftentliehe Abgaben, Be

richtigung aus den Verwaltunp
erbilgnlssen, 99, 311, 319. 

- Slcherstellung, 4. 
- Vorzupreeht, 4, 101, 153, 201, 311, 

319, 372, 406, 426, 439. 
- siehe auch Anmeldung. 
SteuersehAtzwert, 111, 126, 161, 409, 

444. 
Strafgerichtliche Erkenntnisse Ober 

Kosten und Ansprüche, Exekutions
titel, 20, 258. 

StreltverkQndlguJ\11 des betreibenden 
GIAublgers, 224. 

Streltverkllndlgung, Schadenersatz bei 
unterlassener, 224. 

Streuvorräte, Exekutionsbeschrinkung, 
178. 

Stundung, 41, 51, 53, 59, 844. 
SuperAdlftkat, Exekution aul 177, 

628ft. 
- SchAtzuq eines, 632. 
SyndlkatsansprOche, 8, 15. 

T 

Tabakmaterlal, Exekution, 6. 
Tabakverle~er, Exekution, 6, 
Tagebuchzahl, 284. 
Tag- und Grubenmaße, Schätzung, 13. 
Taglilhner, ROckstAnde an Lohn, 153, 

379, 404. 
Tagsatzung zur Ablegung des Offen

bafungseldes, 507, 508. 
- - zur Erledigung der Verwaltungs

rechnung, 97, 315, 316, 332. 
- zur Feststellung der Verstel~erunp

bedlngungen, 123, 394, 395, 778. 
- zur MelstbotsverteUunR, 148, 370, 

404. 
- zur Verteilung der ErtragsOber· 

schOsse, 101, 317. 
- -des Verkaufserlilses, 552, 560. 

635, 643. 
- zur vorlAuflgen Feststellung des 

Lastenstandes, 125, 392. 
-- Ober den Widerspruch gegen die 

elnstwelll~e Verfügung, 8121. 
- - siehe auch Protokoll. 
Tellschuldverschrelbun~en, 14. 129, 
Teilung einer Gemeinschaft, 236, 247. 
- einer gemelnschaftllchen Lle~en· 

schalt, 766ft. 
- einer Vermt'llensmasse, 236, 692,772. 
Telegraphen· und Telepbonuntemeh· 

mungen, Exekutionsbeschrinkung, 
10. 

Tod des Verpflichteten, 40. 
Tiere, exekutionsfrele, 178. 
Tschechoslowakische Republik, Exe-

kution auf Grund eines Titels der, 78. 

u 
Oberbau, Exekution auf einen, 177, 

628ft. 
- Schätzung eines, 632. 
Überbot, 14111., 369, 40tH. 
-Anmerkung Im Grundbuche, 143. 
- Entkrllftunt.Z des, 142, 403. 
- Frist zum, 142, 401. 
- keines, bei Obernahmsantrag, 464. 
- Verständigung des Erstebers vom, 

142, 402. 
Obergabsverzelchnls der Auktlonshalle, 

681, 682. 
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Vberpng der Berechtigung bzw. Ver
pßlchtung aus dem Eukutlona
titel, 28, 211, 222, 227, 846,513. 

- der Gelabr, Nutzungen uad Lasten, 
120. 

tlberganpbeiUmmuagen, 17ft. 
Ubereinkommen, unzuJAsslges bei Exe

kution auf Geldlorderuugen, 211. 
tlberlegunpfrlat, kurze, bei der Ver

steigerung, 134, UNS. 
Übernahme eineil Geachlftsantelleaelner 

Gell. m. b. H., 702ft. 
- von Lasten, 115, 359. 
-des Scbeldebrleles, 797ft. 
- der Schuld, 129, 163, 359, 405. 
Übernahmaantrag bezflgUch beweglieber 

Sachen, 193, 618ft. 
- - einer IJegenaehaft, 143, 146, 

472ft. 
- - - Anmerkung lm Grundbuche, 

481, 485. 
- - - Aufachlebung des Veratelge

runpverfahreus, 480. 
---Einstellung des Veratelge

ruupverfahrena, 483. 
- - Erlag des tlbernabmsprelaea und 

der Kosten, 482. 
- - Frist zum, 484. 
- - Genehmigung des, 481. 
- - Grundverkebrageaetz, Anwen-

dung bei, 485. 
--Kosten, 481, 484. 
- - mehrere, 484. 
- - Protokoll Ober die Verbandlung, 

480. 
- - Saumaal des Obemebmerl, 480, 

485. 
- - Slcherbeltalelatung, 479,480,484. 
- - kein Überbot zuJAsslg bei, 484. 
- - Widerspruch, 480, 484. 
- - Wlederaufnabme des Verstelge-

ruupverfahrena, 480, 485. 
Übernahmaprela eines GeachAftaantellea 

einer Gell. m. b. H., 702ft. · 
Übenlebt Ober z11181Dmenhllngende 

Verkaufaverfahren, 543, 591. 
tlbertragung des Eukutlonsvollzugea, 

35, 36, 87. 
- btlcherllche, siehe Elnverlelbuug, 

Geldlorderuug, 
- btlcherllcher Reebte, 246, 766. 
ÜbertraguuperkiArung, 192, 220, 673. 
Überwachuag des Verwalters, 96. 
Überweisung, 219ft., 222, 229, 230, 

231, 260, 646ft., 687. 
- anderweitige Verwertuug an Stelle 

der, 667. 
- eines Anspruches auf Lelatung UD

beweglicher Sachen, 232, 688. 
- neuerliche, 220. 
tlberwelaung zur Einziehung, 222ft., 

64511., 673ft., 680, 687, 889. 

Überwelluag zur Einziehung, Auf
bebung der, 870. 

- - von BezOgen, 8530. 
--Einziehung dureh Kurator, 226, 

650. 
- - Gegenlelatuag, 224. 
- - gepfAndeter Aßlprtlebe, 231, 677, 

680. 
- - Klap des betreibenden GIAu-

blgera, 224. 
- - zur SleherateUung, 260, 854. 
- - Streltverktlndlguug, 224. 
- - Verzieht auf, 225. 
- - Verzllgerung ln der Beltrelbung, 

224. 
- an Zablungutatt, 226, 230, 875, 877. 
- - einer btlcherllab alebergestellten 

Forderung, 230, 675. 
- - einer btlcherllch nleht aleber-

gestellten Forderung, 877. 
- - alebe aueb ADiprtlebe. 
Umfang des Eukutionavollzugea, 39. 
Unbewegliches Verm6gen, Exekution 

auf, 820., 28211. 
- siehe auch Zwangsveratelgeruug, 

Zwangsverwaltung, zwangsweise 
Plandrecbtabegrtlndung. 

Undurehftlbrbarkelt der Zwanpver
atelgeruug, Einstellung wegen, 107, 
108. 

- der Zwangsverwaltung, 89, 715. 
Unentbebrllebe Wobnunprllnme, 238, 

310, 322, 718, 715. 
Unerlaubte Verabredungen bel der 

Ventelgeruug, 132. 
Uneratreekbare Fristen, 66. 
- alabe · aueb Fristen. 
Unfabrbarer Bergbau, 175. 
Unfallversleberuupanaprtlebe, 9. 
Ungarliehe Eukutlonttitel, Exekution, 

81, 260, 5350. 
- - Widerspruch gegen Eukutiona

bewlWguug, 537. 
Unmittelbare Berichtigung aus den 

Verwaltuapertrllgnlaaen, 93, 99, 
238, 242, 811. 

UnpfADdbare Bezüge, 205, 
- Reebte, 238. 
- Sachen, 177ft., 524, 525. 
Unterhalt, ln einem Bruehtelle der 

Bezüge bestimmter, Exekution, 29, 
853. 

- Exekution zur Slcbentellung, 259, 
260, 853, 658. 

- Anfrap an den Dlenatpber, 851. 
Unterbaltagelder, 99, 101, 158, 159, 180, 

210. 
Unterlauuag der Vornabme weiterer 

Exekutionsbandlungen zur Sicher
stellung, 801. 

Unterlauungen, Exekution zur Er
wirkung, 24311., 251, 256, 271, 792ft. 
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Untemehmunsen, Exekution auf, 239, 
695, 705ft. 

- siehe aucb pwerbllche Unter
nebmunpn. Konzeulon. 

Untentrelchen wlcbUpr BelebiQaae 
und Protokolle in der AktenOber
licbt, 877. 

Untentöt&unpn, der Exekution ent
zosene, 209. 

Unvertnthare Handluns, Erwirkuns 
einer, 250, 789, 797. 

Un'WII'Zinllleh betagte FCII'deruntJ, 163, 
412. 

Unwlrklamerldlnmg dea ExekuUona
tltell, EIDiteUung, 50. 

UnzuiAIIIprldlnmg der Exekution, 
siehe Elnwendunpn, Exazin-
dlerunp-, Oppolltlonaklage. 

Urheberrecbte, Exekution, 895. 
Urkunden, Herausgabe bei der Forde

runpnekutlon, 220, 221. 
- Exekution segen den Verpflichteten 

zur Herausgabe, 221. 
- 'Oberpbe durch Vollltrec:kunp

organ, ll45. 
UrkundlllllllJDIII]uns, Ablehrlften ror 

die, 284, 875. 
Urtelllvermerk, 880. 

V 
Vadium bei Zwanpverpacbtuns, 114, 

729ft. 
- bei ·Zwanpveratelseruns, 114, 195, 

359, 868. 
- - siehe aucb Sicberbeltalelstung. 
VerAußerunp- und Belaltunpverbot, 

265, 269, 868, 810. 
Verbot, 114, 211, 284, 265, 269, 868, 

647, 878, 687, 689, 698, 697, StOff. 
- von Handlunpn all elnatwelllge 

Ver!Oguns, 827ft. 
Verbraucblabgabm, Vorzupreeht, 201. 
Vereine, ExekuUonaprlviJeglen, 5. 
Vertachuns, 12. -
VerlaU der Sicherbeltalelstung, alebe 

Slcberbelulelstung. 
Verfahren, 63ft. 
Verlauunpgerlchtahof, Exekutions-

titel, :10. 
VerfOgunsen, liehe elnatwelllge VerfO· 

gung. 
Vergleiche, Exekutlonatltel, 20, 21. 
Verhaftung, liehe Haft, 
Verkauf, 11, 177, 189ft., 271, 228, 286, 

503ff., 680, 682. 
- in der Auktlonsballe, 194. 682, 688, 
- Beitritt, 191, 548. 
-Im Dorotbeum, 195. 
- aus freier Hand,191,192, 197. 548ff., 

612ft., 828ft. 
- gehOrlge Fortsetzung des, 184. 

Verkaul einer gepflndeten Forderuns, 
271, 667ff. 

- etnea Geachllftlantellell, 696. 
- durch HandellmAkJer, 191, 612, 613. 
-nach Handellreeht, 11. 
- kllrperllcher Sachen, 177, 18911., 

503ff. 
- an Ort und Stelle, 544. 
- vor Rechtskraft der PfAndunp-

bewllllgung, 190, 608ft. 
- - - Slcherheltalelstuns, 191, 609, 

610. 
- 'Obenendung der Sachen an einen 

anderen Ort, 191. 
- verAußerlieber Rechte, 286, 695, 

747ft. 
-von Wertpapieren, 190, 191, 192, 

228, 612ff. 
- siehe aucb Verkaulaverfahren. 
VerkaufaerlGI, Verwendung des, 199, 

531, 585. 
- unmittelbare Berlchtlguns bei der 

Ventelgerung, 199. 
- Zuwelluns dea, 531, 585, 684. 
- siehe aucb Verteilung, Vertellunp-

beschluß. 
Verkaulaverfahren, Aufachlebuns bzw. 

Einstelluns dea, 198,547,576, 594. 
- 'Obenlcht Ober zuaammeJihingende, 

548, 591. 
-stehe aucb Vertelluns, Vertellunp-

beschluß. 
Verkehr, dem, eJilzosene SacheJI, 6. 
VerkehnbesebrAnkunsen, 6. 
Verjautharung der Zwanpverwaltuns 

von Unternehmungen, 242,708,711. 
- siehe aucb Bekanntmachung, Edikt, 

Zuschlag. 
Vermieter, geaetzUchea Pfandrecht, 201, 

591, 599, 602. 
VermiiSeJIIIJIUie, Exekution auf Aus-

folguns einer, 2S6, 692. 
Verm6gensreebt, Pmndung, 234, 692ff. 
- Verkauf, 2S6, 695, 747ft. 
- Verwertung, 284ft., 692ft. 
Verm~~SeD~'WII'Zelchnll, 60, 507, 508, 509. 
Verpachtuns von Gewerben, 239, 724ft., 

740ft. 
- Amtavermerk, 724. 
- - BUI freier Hand, 740ft. 
- der ErtrAgnlue dprch den Verwal-

ter, 94, 95. 
- von VermiiSenarechten, 288, 724ft., 

740ft. 
- - dun:h Ventelgeruns, 239, 724ff., 

784, 785. 
Verplcbter, liehe Beatandgeberpfand

recht. 
VerpßepbeltrAge, ExekuUonabeschriln

kung, 8. 
Verpmchteter, Auucblle.llung des, vom 

Bieten, 138, 196. 



886 Sachverzeichnis 

Verpflichteter, Tod des, 40. 
- Wahlrecht des, 31, 51. 
- Widerspruchsrecht des, 103, 151, 

201, 337. 
- Wohnungsrilume, 91, 233, 310, 322, 

713, 715. 
Verpflichtung des Verwalters an Eides

statt, 93, 309, 691, 708, 713, 722. 
Verpßlchtungsschelne, Exekution, 215. 
Versagung der Exekution auf Grund 

ausländischer Exekutionstitel, 79. 
- der Genehmigung des Übernahms

antrages, 485. 
- - - Anmerkung Im Grundbuche, 

485. 
-- des Zuschlages, 137, 140, 412. 
- - Anmerkung Im Grundbuche, 137. 
Versendung von Sachen zum Verkauf, 

192, 194. . 
Versicherungsbeiträge, Berichtigung aus 

den Erträgnissen, 99. 
Versorgungsbelträge, Exekutionsbe-

schrilnkung, 8. 
Verständigung von der Einstellung oder 

Aufschlebung, 146, 460, 480, 483. 
- siehe auch Bekanntmachung, Edikt, 

Zustellung. 
Versteigerung beweglicher Sachen, 

192ff., 529ff. 
Versteigerung, erneuerte, 138. 
- einer Geldforderung, 669ff. 
- einer gemeinschaftlichen Liegen-

schart, 773. 
- geringwertiger Sachen, 198. 
- parzellenwelse, 411. 
- siehe auch Melstbot, Protokoll, 

Verpachtung, Verstelgerungsbedln
gungen, Verteilung, Verteilungs
beschluß, Widerspruch, Wlederver
stelgerung, Zuschlag, Zwangsver
steigerung. 

Verstelgerungsbedlngungen, Aufforde
rung zur Vorlage, 113, 358, 391, 775, 

- Abweichungen von den gesetzlichen. 
394. 

- FeststeUung der, 123, 340, 394, 395, 
778, 779. 

- - Tagsatzung, 123, 394, 778. 
- Inhalt der, 113, 359, 776. 
- Unterfertigung der, 141, 368, 399, 

777, 781. 
- Verhandlung zur Feststellung der, 

124, 395. 
- Vorlegung der, 358, 394, 775. 
- siehe auch Pachtbedlngungen. 
Verstelgerungsedlkt, 127, 175, 193, 

361, 396, 529, 544, 547, 778. 
- Bekanntmachung, 361 rr., 396, 529, 

544, 597. 
- Inhalt des, 127, 361, 779. 
- bei Zwangsverpachtung eines Ge-

werbes, 734. 

Verstelgerungsedikt, Zustellung des, 
128ff., 361. 

Verstelgerungsprotokoll, siebe Protokoll. 
Verstelgerungstermln, 127, 129, 131, 

132, 141, 193 bis 196, 267, 380, 397, 
529, 548, 584, 597. 640, 67l, 683, 
700, 735. 

- Anmeldung zum, 130, 361, 363, 365, 
366, 396. 

- Anmerkung des, 131, 361. 
- Ausrufsprels, 195. 
- Bekanntmachung des, 193, 361, 363. 
- Besichtigung der Liegenschaft vor 

dem, 132, 397. 
- Edikt, 194, 361. 
- geringstes Gebot, 116, 118, 195, 

361. 
- - Gold- und Sllbersachen, 196. 
- Gewllbrlelstung, 196, 362. 
- Grundverkebrsgesetz, 399, 410, 411, 

412. 
- neuerlicher, 547, 597. 
- Ort des, 127, 194, 548. 

- ProtokoU Ober den, 197, 340, 397, 
529, 548, 584, 597. 683, 735. 

- Prüfung des Aktes vor dem, 132, 
194, 396. 

- Schluß des, 134, 141, 197, 368, 399, 
551. 

- Widerspruch, 134, 399, 411. 
- Zuschlag, 135, 196, 368, 399. 
- siebe auch Protokoll, Vollstreckungs-

organ. 
Verstelgerungsverfahren, Einstellung, 

bzw. Aufscblebung, 139, 143ff., 412, 
446, 458, 460, 483. 

Verteilung des abgenommenen Bar
geldes, 188. 

- der ErtragsOberscbüsse, toorr., 
317 rr., 332ft. 

- - amtsweglge Berücksichtigung der 
Forderung de~~ betreibenden Gläubi
gers, 102, 323, 324. 

- - Anmeldung, 102, 103, 318, 333, 
334. 

- - Belschaffung der Auszüge, 101, 
317, 332. 

- - Rangordnung, 101. 
- - VerbandJung Ober, tot, 317,333. 
- - Vertellungsbescbluß, 102, 319, 

335. • 
--Widerspruch, 103, 334, 335. 
- - Zeltpunkt der, 100. 
- der vom Kurator eingehobenen 

Beträge, 226, 662. 
- des Melstbotes, siebe Melatbotsver

tellung. 
- der Pachtzlnsraten, 239, 740. 
- des Verkaufaerlösetl, 200, 201, 228, 

543, 552, 5Mff., 635ff., 643ff. 
- - Abzugsposten, 543, 551. 
- - Anmeldung, 552. 
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Verteilung des Verkaufserl6sea, Bestand
geberpfandrecht, 202ff., 591, 599, 
602. 

- - gesetzliehe und vertragsmäßige 
Pfandrechte, 201. 

--Kosten, 201. 
- - mit Massenblldung, 543, 561,562. 
- - Rangordnung, 201. 
-- Vorzupreehte, 201. 
--Widerspruch, 636. 
--Zinsen, 201. 
VertellungsbesehluB, 167,204,319,335, 

340, 373, 406, 413, 425, 439. 
- Ausführung des, 171, 204, 319, 320, 

335, 441. 
- bezüglich der realisierten Gfold

forderung, 663. 
- Im Verkaufsverfahren, 201, 555, 600, 

636, 644. 
- bei Zwangsverpaehtung, 740. 
-Im Zwangsventelgerungsverfahren, 

167, 406, 425, 439. 
- Im Zwangsverwaltungsverfahren, 

103, 319, 320, 335. 
Vertellungstagsatzung, 101, 148, 200, 

318, 333, 404, 438, 643, 662. 
- Anmeldung, 102, 149,200, 333, 43'7. 
- siehe auch Melstbotsvertellung, Ver-

teilung. 
Vertragsmllßlges Pfandrecht, 201, 636, 

855. 
~ - Klage zur Geltendmachung des, 

186, 855. 
Vertretbare Handlung, Exekution zur 

Erwlrkung, 248, 786. 
- Sachen, Herausgabe, 243, 677ff. 
Vertretungsbefugnis zum Mltbleten,133, 

136. 
Verwahrer,187,233,582,593,763,810. 
Verwahrung, 171, 186, 205, 215, 216, 

233, 245, 260, 264, 268, 581, 593, 
602, 616, 763, 809, 810. 

Verwahrungsgebtlhr, 593, 763, 811. 
Verwalter, 88, 92ff. 
- Abzüge an der Belohnung, 98. 
- Anmerkung des Namens, Im Han-

delsregister, 242, 708. 
- Anweisungen an den, 93, 311. 
- Belohnung, 95, 316. 
- für die vom Drittschuldner heraus-

gegebene Liegenschaft, 232, 233, 689. 
- Einführung des, 88, 308, 328, 709. 
- Entlassung des, 96. 
- Ersatz des Aufwandes, 95, 316. 
- Ersätze des, 98. 
- Geschäftsführung des, 96, 242. 
- Geschäftskreis des, 93. 
- Ordnungsstrafen, gegen, 98. 
-- Reehnungslegtmg des, 96, 314ff. 
- Verpßlehtung an Eldesstatt, 309, 

327, 328, 401, 691, 708, 713, 722. 
- VorschuB an den, 95, 312. 

Verwalter, Zahlung an, 93, 94. 
- Zeichnung Im Handelsregister, 242, 

709. 
Verwalterliste, 92. 
- Ernennung eines ln die, nicht ein

getragenen Verwalters, 92. 
Verwaltung, einstweilige, der verstei

gerten Liegenschaft, 122, 380, 399, 
400, 423. 

- als einstwellige Verfügung, 264, 268, 
&10ff. 

- von Geldforderungen, 228. 
- der herausgegebenen Liegenschaft, 

232, 690, 692. 
- siehe auch Zwangsverwaltung. 
Verwaltungsauslagen, 93, 100, 153, 

175, 238. 
Verwaltungsbehörde, Genehmigung zur 

Zwangsverwaltung bzw. Verpach
tung von Gewerben, 239, 722, 736. 

- Verständigung von Exekution gegen 
Gfomelnden, 32, 130. 

- siehe auch administrativ, politisch. 
Verwaltungsbehördliche Entscheidun

gen, Exekutlonstltel, 20. 
Verwaltungsertrügnlsse, 98ff. 
- unmittelbare Berichtigung aus dem, 

99, 311. 
- welche Einkünfte zu den, gehören, 

98. 
Verwaltungsreehnung, 97, 314. 
- siehe Rechnung. 
Verwaltungsverfahren, Verweisung des 

Widerspruches auf das, 168, 340. 
Verwendung von Geldstrafen, 253, 792, 

794, 795, 828. 
- des Verkaufserlöses, 199ff., 531. 
- - unmittelbare Berichtigung bei 

der Versteigerung, 199. 
- -der Zinsen des Melstbotes, 167, 

380, 408, 426. 
- -siehe auch Verteilung. 
Verwertung, anderweitige, 197, 227, 

545, 559, 560, 667 ff. 
- der vom Drittschuldner heraus

gegebenen Sachen, 232, 679, 693. 
- nicht verkaufter Sachen, 197, 560. 
- von Verm6gensreehten, 234ff.,692ff. 

740ff. 
Verzinsliehkelt des Ersatzanspruches 

bei Slmultanhypotheken, 446. 
Verzieht auf die Exekution, 44, 51, 53, 

255. 
- auf die Überweisung zur Einziehung, 

225, 230. 
VInkulierte Obligationen, Exekution 

auf, 11. 
Vollstreckbarkeit, bücherliehe Anmer-

kung, der, 81, 286. . 
- des ausliindlsehen Exekutlonstltels, 

79, 81, 535ff. 
- des Anspruches, Bestreitung, 44. 
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Vollstreckbarkelt des Ersatzanspruches 
bei Slmultanhypotheken, 446. 

Vollstreekungsorgan, 37ft. 
- Abnahme von Bargeld, 188, 534, 
- - beweglicher Sachen, 243, 244. 

271, 757. 761. 
- Befugnisse, 38. 
- Bekanntgabe des geringsten Ge-

botes und des Metallwertes bei der 
Versteigerung, 196, 529. 

- Bericht des, 505, 506, 624, 679, 681, 
691, 745, 746, 757, 760, 763, 788. 

- Beschwerden gegen das, 70, 524, 533. 
- Beschreibung und Schätzung der 

Liegenschaft, 112, 355, 491. 
- - pfandwelse, der Liegenschaft, 

302, 491. 
- BeSeitigung des Widerstandes, 38, 

252, '796. 
- darf nicht mlthleten, 196. 
- Ernpfangnahme von Zahlungen 

durch, 38. 
- Innehalten mit dem Exekutions-

vollzug, 59. 
- Notar als, 37. 
- Pfändung durch, 182, 215, 522. 
- Protokoll des, über Exekutions-

handlungen, 67, 183, 302, 308, 328, 
355, 491, 529, 545, 548, 640, 671, 
732, 738, 810. 

- TAtlgkelt des, 37. 
- Obergabe der Liegenschaft an den 

Verwalter, 99, 309, 328, 691. 
- Obertragungserklllrung durch, auf 

Urkunden, 220, 493. 
- Verkauf aus freier Hand, durch, 191, 

197. 245, 546. 
- Venehulden des, 534. 
- Versteigerung, Vornahme durch, 

195, 529, 545, 597, 735. 
- Vornahme von Handlungen zur Er

haltung von Rechten aus gepfände
ten Papieren, 216. 

- Weisungen an, 38, 67. 
Vollzug, ·neuerlicher, der Fahrnis

exekution, 505. 
Vollzugskosten der einstwelligen Ver

fügung, 832. 
Vorauslelstung, 26. 
Vorauszahlung der Kosten, 249, 787, 

793, 832. 
Vorkaufsberechtlgter, 119, 128, 774, 

777, 779. 
Vorläufige Feststellung des Lasten-

standes, 124ff., 392ft. 
- bedingte Forderungen, 125. 
- betagte Forderungen, 125. 
- Ergänzung des, 147, 409, 410. 
- Glaubhaftmachung, 393, 394. 
- Lasten und Rechte, die ohne An-

rechnung auf das Meistbot zu über
nehmen sind, 126, 409. 

Vorläufige FeststeUung, Rekun, 409. 
- Schadenenatzpßlcht bzw. Mut-

wiUensstrafe, 126, 409. 
- Simultanhypotheken, 125, 409. 
- - SteuerschAtzwert, 126. 
- unbestimmte Forderungen, 126, 409. 
- verzinsliche Forderungen, 125, 394. 
- vorgemerkte Forderungen, 126, 409. 
- Widerspruch mangels Deckung, 139, 

399, 411. 
- wiederkehrende Lelstungen,125, 394, 
- Zustellung des Beschlusses, lt09. 
Vorlegung der Verstelgerungsbedlngun

gen, 113, 358, 394, 775. 
Vormerk über abgelegte Offenbarungs

eide, 62, 506, 508. 
Vormerkung, bücherllche, als Sicherung, 

10, 166, 260, 415. 
VorrangselnrAumung, 159. 
Vorschuß für die Kosten der SchAtzung, 

Einstellung wegen Nichterlages des, 
446, 455, 459, 468. 

Vorschüsse zur Verpflegung, der Exe
kution entzogene, 209. 

Vorschüsse des Verwalters, 95, 312, 313. 
Vorzugsrechte, 4, 11, 154ff., 201, 311, 

319, 372, 406, 426, 439. 
Vorzugs- und Pfandrecht Dritter, 186, 

855. 
- Klage wegen, 186, 855. 

w 
Wäsche, unentbehrliche, exekutions-

frei, 178. 
Wahlrecht des Verpßlchteten, 31, 51. 
Wechsel, PfAnduns eines, 215, 659ft. 
- Notifikation, Präsentation, Protest, 

216, 222, 226. 
Wechselordnung, 14. 
Weisungen IlD das Vollstreekungsorgan, 

67. 
Wertpapiere, Überweisung, 219. 
- Verkauf, 190, 191, 192, 228, 612ft. 
Widerspruch Dritter, 4, 5, 45ft. 
- - siehe Exszlndlerungsklage. 
- gegen einstwellige Verfügung, 278, 

807, 811ft. 
- gegen die Exekutionsbewilligung 

auf Grund auslADdiseher Exekutl
onstltel, 80, 535ff. 

- mangels Deckung, 130ft., 399, 411. 
- - - Venagung des Zuschlages, 

412. 
- - - EntkrAftung, 140, 399. 
- gegen den tlbernahmsantrag, 480, 

484, 623. 
- bei Verteilung der Ertragsllber

schüsse, 103, 334, 335, 337. 
- - des Melatbotes, 151, 168, 405. 
- - - Verweisung auf den Rechts-

weg, siehe Rechtsweg.· 
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Wlclenpruch bei VertellUDI des Ver
kauflerllllell, 201, 838. 

- gegen Zuschlag, 134, 399, 411, 412, 
785. 

Widerstand des Verpßlchteten, 38, 252, 
795, 796. 

WlederaufDahme des Verfahrens, 54, 
57, 69, 137, 146, 480, 512, 529, 594, 
823. 

Wiedereinsetzung 1n den vorigen Stand, 
68. 

WlederbenteDunpkoaten, 252, 794. 
Wlederkaufsrecht. 106, 115, 119. 
Wiederkehrende Leistungen, 99, 101, 

12.';, 149, 153, 159, 160, 165, 228, 
407, 413. 

Wlederventelgerung, 118, 119, 122, 
129, 140, 148, 196, 416ff., 422, 423, 
424, 428, 777. 

-beweglicher Sachen, 196. 
WlDenserkllrung, Abgabe einer, 255. 
Wirtschaftliche Unternehmungen, Exe-

kution auf, 242, 695, 705ft. 
- siebe aucb pwerbUche Unter

nehmungen. 
Wirksamkelt der ExekutiODIOI'dnung, 

Beginn der, 4. 
Wltweogehalte, Exekution, 8. 
W6chnerlnnen, Innehalten mit Exe

kution, 91. 
WobDort abpaonderter, 269, 837 ff. 
Wobnunpriume, unentbebrUche, 91, 

233, 310, 322, 713, 715. 
- des Verpruchteten, Entziehung, 91, 

312, 313, 322. 

z 
ZllJlkarte, 375, 380. 
Zahlung des Verpßlchteten, 144, 188, 

761. 
Zablunpauftrilge, Exekutlonatltel, 19, 

20. 
Zablunpbefeble, Exekutlonstltel, 20. 
Zablunpatatt, Oberweisung an, 226, 

230, 676, 677. . 
- - einer bQcherllch slcherpatellten 

ForderUDI, 230, 675. 
- - einer bilcherOch nicht sicher

patenten ForderUDI. 677. 
Zablunpverbot, 212, 214, 217, 228, 

234, 647. 
Zession, 211, 222, 227, 346, 513. 
Ziegen, Exekutlonabeschrlnkung, 178. 
Zinsen, Renten, Unterbaltsgelder, Aua-

gedlnpfonlerunpn, Berichtigung 
aus den 'Verwaltunpertrlgnluen, 99. 

Zinsen, AnmeldliDI zur Verteilung, 99, 
153, 157, 159, 201, 380. 

- bare BerlchtliUDI bel SchuldQber
nahme, 163, 426. 

- bedlngterForderungen,160,161,412. 

Zinsen, vom Deckungskapital, 165, 405, 
406, 407, 413. 

- Dlenstbarkelten, 165. 
- Kautions- (Krecllt-) Hypotheken, 

164, 426. 
- des Melstbotes, 380, 408, 426. 
- Verwendung der Zinsen, Angabe 

Im VerteUunpbescbluß, 167, 405, 
406, 407. 413. 

Zinstragende Anlegung von Bargeld, 14, 
76, 200, 380, 406, 413, 736, 737. 

- - von Deckunpkapltallen, 160, 
167, 405, 406. 

- der Kredit- (Kautions-) Forderung, 
164, 426. 

Zlvllprozeßordnung, Anwendung der, 
77. 

Zollamtliche Behandlung, ln, befind-
liche Waren, 6. . 

Zubehör, 110, 112, 181, 245, 359, 533. 
Zug um Zug, Gegenleistung, 28, 54. 
Zugrundelegung einer früheren Schlt-

zung, 111, 380, 390, 391. 
ZurOckbehalten einer Deckung ftlr dle 

Koaten bei der Ventelgerung, 199, 
551. 

Zurtlckbebaltunprecht, 189. 
- elnatwelUge Vedügung, 823ft. 
Zusammenrechnung mehrerer Bezüge, 

210. 
Zuschlag, Anmerkung des, Im Grund

buche, 14, 135, 369, 784. 
- Aufhebung des, 121. 
- Ertellung des, 135, 196, 340, 368, 

399, 781. 
- Rekurs gegen, 137, 138. 
- Verlautbarung des, 369, 400, 785. 
- Venagung des, 137, 412. 
- - - Anmerkung Im Grundbuche, 

137. 
- bel Versteigerung beweglicher 

Sachen, 196. 
- Widerspruch gegen den, 134, 136, 

139, 380, 399. 
-- Gründe, 136. 
- - mangels Deckung, 139, 380, 399. 
Zustlndlgkelt zur BewWlgung der An

merkung der AufkGndlgung, der 
Hypotbekarklage, des Streites, 10. 

- - der einstwelligen Verfügung, 273, 
815. 

- zur Elnlchrlnkung, Einstellung, 
Aufscblebung der Exekution, 59. 

-zur Exekutlonabewllllgung, 14, 16, 
24ft., 321, 542. 

- - auf Grund ausllndlscher Exe
kutlonatltel, 80, 542. 

- - bezOgllch zwanpwelser Pfand
rechtsbegrQndung, 83, 147, 284. 

- zur Exekution zur SlchenteDung, 
261, 263. . 

- - - Aufhebung, 261. 
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Zuständigkelt des Exekutlonsgerlcbtes, 
32ff. 

- - zur Exszlndlerungsklage, 5, 45, 
854. 

- zur Opposltlonsklage, 41, 44, 844. 
- zur Schad«:nersatzklage wegen Nicht-

erfüllung, 255, 860. 
- Vereinbarung über die, wirkungs

los, 63. 
Zustellblatt, 306, 377, 384, 418, 430, 

448, 464, 488. 
Zustellung von Beschlüssen, 68. 
- des Beschlusses über Bewilligung 

der Zwangsversteigerung, 106. 
- - - der Zwangsverwaltung, 88. 
- des Drlttverbotes, 272. 
-- der einstwelligen Verfügung, 277. 
- des Haftbefehles, 253. 
- des Lelstungsverbotes, 2.14. 
- der Pfändungsbewllllgung, 182. 
- des Überwelsungsbescblusses, 220. 
- des Verstelgerungsedlktes, 130, 194. 
- des Zahlungsverbotes, 212, 674. 
- -an den Drlttscbuldner, 212, 674. 
ZuwelsungsbescbluB, 531, 585, 684. 
Zwangsverpachtung, siebe Verpach-

tung. 
Zwangsversteigerung, Antrag, 346, 386, 

432, 452. 
- der vom Drittschuldner heraus

gegebenen Liegenschaft, 232, 690, 
692. 

- von Liegenschaften, Anmerkung der 
Einleitung des Verstelgerungsver
fabrens, 107, 108, 346, 386. 

- - - der Ertellung des Zuschlages, 
14, 135, 369. 

- - - der überbotsannahme 143, 
381. 

- - - des Übernabmsantrages, 481, 
485. 

- -- der Versagung der Über
nahme, 485. 

-- - des VeräuBerungs- und Be
lastungsverbotes der als Vadium 
dienenden Forderung, 114, 369. 

- - - des Verstelgerungstennlnes, 
131, 361. 

- - Aufschlebung, 143, 480, 502. 
- - Beitritt, 109, 353, 378, 455, 459. 
- - Besichtigung der Liegenschaft, 

132, 397. 
- - Bewilligung, 109, 346, 386. 
- - Einstellung bzw. Aufschlebung, 

143, 446, 458, 460, 480. 
- - - wegen Undurchführbarkeit, 

107, 108. 
- - geringstes Gebot, 116. 
- - die grundbücherlieh eingetragen 

sind, 107 rr .• 340 ff. 
- - - - nicht eingetragen sind, 

107, 486ff. 

Zwangsversteigerung,· Grundbw:hs-
auszuiJ, 347ff., 3a7. 

- - Grundverkehrsgesetz, 399, 410, 
485. 

- - Inhalt des Antrages, 105, 106. 
- - Interessentenverzelchnls, 352. 
- - von Llegenschaftsantellen, 173. 
- - Lllschung der Anmerkungen,147, 

375, 783. 
- - Melstbotsvertellung, 148, 371, 

404, 414, 415, 425, 439. 
- - Pfandrecbtselnverlel.,ung nach 

Einstellung, der, 461. 
--Rekurs, 173. 
- - Schätzung, 110, 340, 355, 390, 

391. 
- - Slmultanhypotheken, 161, 351, 

377. 428, 439, 442, 446. 
- - Übergabe, 120, 245. 
- - Übergang der Gefahr, Nutzun-

gen, Lasten, 120. 
- - Übernahme der Lasten, 115. 
- - Übemabmsantrag, 472ff. 
- - Vadium, 114, 359, 368. 
- - Verständigung von der Einlei-

tung, 106. 
- - Vorlage der Verstelgerungsbedln

gungen, 113. 358. 
- - VertellungsbeschluB, 167, 406, 

425, 439. 
- - Wlederkaufsrecht, 106. 
- - Wlederverstelgerung, 118, 119, 

122, 123, 140, 148. 196, 416ff., 422, 
423, 424, 428, 777. 

- - Zugrundetegong einer früheren 
Schätzung, 111, 390, 391. 

- - Zwangsverwaltung statt der, 
495ft. 

Zwangsverwalter, Einführung des, 88, 
308, 328, 709. 

-siehe auch Verwalter. 
Zwangsverwaltung eines FruchtgenuB

rechtes, 754. 
- von Gewerben, 239,695, 705ff., 721. 
- einer gepfändeten Geldforderung, 

672. 
Zwangsverwaltung von Liegenschaften, 

86ff., 304ff., 690. 
- - Anmerkung Im Grundbuche, 87, 

307, 308, 329, 330, 331. 
- - Beendigung, 104, 320. 
- - Befriedigungsrecht des betreiben-

den Gläubigers, 90, 336, 339. 
- - Beitritt, 90, 324, 330, 339. 
- - Belohnung des Verwalters und 

Ersatz seines Aufwandes, 95, 316, 
333. 

- - Bewilligung, 87, 307, 320. 
- - bücherlieh eingetragener, 87,304. 
- - - nicht eingetragener, 89. 
- - die der Drittschuldner heraus-

gegeben hat, 690. 
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Z'll'&npverwaltung von Liegenschaften, 
Elnfllhrun111 des Verwalten, 88, 308, 
328, 691. 

- - Elßlltellunlll, 103, 320, 323, 892. 
--Ernennung des Verwalten, 88, 

307, 690. 
- - Gesehllftsfllhrunlll des Verwal

ten, 96, 242. 
-- Gescbllftskrels des Verwalten, 

93, 242. 
- - eines lAndllehen Besitzes, 30Uf. 
- - von Llepnschaft.santellen, 105. 
- - Rechnunplelllunlll, 96, 814, 822. 
- - - dehe auc:b Rechnunlll. 
- - Rekun, 105. 
- - Sehlußrecbnun~~~o 1M. 320, 821. 
- - zur Slehentellung, 260. 
- - eines städtischen Zlnshauaes, 

324ff. 
- - - - Mletenehutz, 339. 
- - UndurehfOhrbarkelt, 89. 
- - VentAndllllUDIIl des Mltelpn-

tllmen, 88. 
- - Vertellunlll der ErtrapOher

schüue, 100, 317ft. 
-- Vertellunpbeschluß, 101, 319, 

335. 

ZwaßiiJverwallunlll von Liegenschaften. 
Verwalterllste, 92. 

- - Verwaltunpreebnung, 96, 314, 
822. 

-- WohnunprAume des Verprueh
teten, 91, 810, 813, 822. 

- - ZustAndllllkelt, 321. 
- -statt Zwanpventelprunlll, 145, 

495ft. 
ZW8D8Jwelae Pfandreehtsbqrilndunlll, 

82, 282ft. 
- - durch Anmerkunlll der Voll

strec:kharkelt, 84, 286. 
- - auf bllcberlleh nicht elnptra

lllene Liegenschaften, 84, 300ff. 
- - - - Glaubbaltmachunlll des 

Besitzes, 85, 301. 
- - - - pfandweise Beschrelbunlll, 

84, SOl. 
- - Elnscbrllnkun111, 86, 288, 290. 
- - Einstellung und L6scbung, 

282, 
286. 

- - - Einverleibung der L6scbun111, 
293. 

- - Rekursfrlst. 294. 
- - Slmultanpfandreeh\, 294. 
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I Erster Band I 
Du novellierte Gesetz tlber du gerlchUlehe Verlabren auler 

Streitsachen 

Verlassensehaftsabhandlung • Vormundschalt 
Freiwillige Sehltzung und Feübietung 

Von 

Dr. Michael Heller 

Dr. Georg Frankl 
Landeagerlchtsrat I. R. 

Hofrat 

Dr. Ludwlg Heller 
Richter 

293 Seiten. 1926. 8 16,80, RM 10,-

Aua den zahlreichen Beaprechungen: 

• • • Vom elnlachlten FaD, der Abtuung der Abhandlung manpll Vel'lll6pnl aua
gebend, werden Immer kompllzlertere Pille bll zur SubltltuUoDIIIbbandlung und 
der Abhandlung mit wldanprec:benden Brlllerldlrullpn vorpfQbrt. Auch Bellplele 
IQr die Behandlung aulllndiiiCber Abbandlungen leb1en nlcbt. Aua dem Vor
munclacbaftlreebte tel aul die Behandlung der Adoption und der EbellcberklArung 
aufmerkiBm gemacht. Nichts Ist lcbwlerlpf fOr einen Junpn Richter, all die 
Jele)recbte I>urebltlbrunl einer Le&IUmaUo per prlDclpem ••• ZUIBmmeDitellunpn 
wie die vorlle&mde - die meiMI Wlllenl keinen VOI'lllnler bat - lind delbalb 
unlledlngt zu betP'1lfJen. Du eingebende Studium dleler Sammlung kann dem 
Junpn Au.Bentreltrlchter, aber auch Recbtsanwllten und Notaren nicht wann PDUI 
BDI Herz pleat werden. (O.tenelcbllcbe Rlcbterzeltun&) 

Du außent.reiUge Verlabren wird mehr all die anderen Verfahrenlarten von 
der RecbtsObung beberncbt, zu der du Geletz wohl Grundlltze, aber keine ohne
weiten veratlndllcbe Anleitung gibt. & Ist daher nlcbt nur IQr die Im 'l'ltel del 
lliii!Uelgten Buchel erwlbnten Gruppen, IODdem beaonden fOr Stucllere:nde und 
Recbtsanwaltsanwlrter erfreulich, nunmehr einen Bebeil zu llDden., der beJebrende 
BUder von der Gelamtentwicklung außentreltlpr AngelegenbelteD gibt. Dia 
Bellplale lind dlll'cbaUI IIOckllch gewlblt und umra- ln Ihrer Gelamtbett wohl 
allel, wu aul aullentrelUgen AbteDungen bAuflpr wladerkebrt. Dabei kann man 
lieh der FObrung der Verlauer rubll an'ftl'trauen... Anwalt und Richter, die, 
ohne Ubung darin zu belltzen, etwa eine SubiUtuUODIBbbandlung oder ein Aua
llelerunpverlabren zu bearbeiten haben, werden du Buch mit Vortell zur Hand 
nehmen... (Gerichts-Zeitung) 

Gerade den Studierenden, den Rechtaanwaltsanwlrtern und den SilllieD 
Anwllten, die viellach nur eine eintelUge Prull ID Prozelkanzlelen geuouen 
haben, werden die Aktenmuater fOr du aullentreiUge Verlabren ein unenthebr
Ucber Bebeil Iein, aber auch IQr die Erfahrenen, mit der Materie Vertrauten 
werden dleaelben ln Ihrer VlellelUgkelt eine Erleichterung der Arbeit und eine 
Kontrolle der Richtigkelt Im einzelnen Falle bieten. 

(O.terrelchllelbe Anwalts-Zeltung) 
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I Zweiter Band I 
Die novellierte 

Konkurs-, Ausgleichs- und Anfechtungsordnung 
Mit Entscheidungen, Literaturangaben nnd 

85 Aktenmustern 
Von 

Dr. Michael Heller 

Dr. Oeorg Frankl 
Landesgerichtsrat I. R. 

Hofrat 

Dr. Ludwlg Heller 
Richter 

476 Seiten. 1927. S 28,60, RM 17,20 
Außer dem Gesetzeiltext mit Entscheidungen enthAlt da1 Buch 35 Akten

muster, welche dal gerlchtllclle Verfahreil zusammenbllnpnd danteilen und einen 
vollltAndlgen tlberbUc:k Ober den Verlauf elnel Konkunel und eine. Ausgleichs-. 
verfahrem gewAhren, ein lebendl&ea BUd der Praxis, ein ausgezeichnetes Mittel 
zum VentAndnll dCI GCietzel, ein wertvoller Ratgeber, deuen fleißige Benützung 
dem Studierenden, dem Anwalt, Richter, Kanzleibeamten und Kaufmann zu 
empfehlen llt. Belonden aber wird Cl denjenigen Richtern bei den Bezlrka
gerlchten, welche zu Konkun- und Ausglelchlkommluiren bCitellt werden, viele 
Verlegenheiten enparen. Darum soßte dl- pralrtlacbe Buch auch ln' keiner 
GerlchtlblbUothek fehlen. Es Ist nicht zu zweUeln, da8 dl- ln ~einer Art 
ohne Vorginger dastehende Werk vollen Erfolg haben wird. (Gerlchti-Zeltung) 

Gesetze und Verordnungen anlUlleh des Brandes des 
Justizpalastes 

Urkundenhinterlegung, Einreibung, Wiederherstellung des Grund
buches und der vernichteten Akten samt Muster fiir Partei
anträge und Beschliisse. Zum Gebrauch fiir Richter, Notare, 
RechtaanwäJte, Banken, Sparkassen, V ersiche!1JDg8&D&talten, Haus
besitzer und Hypothekargläubiger. Herausgegeben von Dr. Michael 
Heller, Hofrat i. R. und Dr. Ludwig- Heller, Richter. 1927. 

lllt drei Nulatrlpa, die ... Baela aal dea aei&e.tea 8tutl ..,..._.: 
Verordnung dee BundeemlnlaterlUIIIII fDr Juatlz vom 20. Oktober 1927 
Verordnung dee Bundellllbdaterlams fDr Ju1Uz Im Einvernehmen 
mit dem BundeemiDiaterlum fDr Fbumzen vom 28. November 1927 
Erlal dee Bundeemlnlaterlams fDr Justiz vom 12. Dezember 1927 

Dle~e NachtrAge k6DDen pschl011en unter Schleife zum Prelle von S 1,
nachbezogen werden. Das Buch 1elblt wird nur mit den NachtrAgen zusammen 
zum Preise von S 6,- abpgeben. Hlemlt Hegen alle Verordnungen ge~BJDmelt vor. 
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GrundzDge des Wechsel- und Scheckrechtes einschließlich 
der Gesetzestexte. Von Hofrat Dr. Siegmund GrDnberg, Vor
sitzender Rat am Oberlandesgericht und a. o. Professor an der 
Hochschule für Welthandel in Wien. Dritte, umgearbeitete Auf
lage. 126 Seiten. 1927. S 6,50, RM 3,90 
Der Autor will einen Lehrbehelf und Wegweiser auf den in der Überschrift 

genannten Gebieten geben. Diese Aufgabe wird restlos erfüllt, vielleicht sogar in 
erhöhtem 1\iaße, weil er doch in die Besprechung einzelner Fragen näher eingeht 
und durch Hinweise auf die Rechtsprechung mehr bietet. Sehr richtig war es, 
daß er den Gesetzestext abgedruckt hat und dadurch dem nichtjuristischen Leser 
auch die Möglichkelt bietet, sich den Inhalt der Gesetze selbst anzueignen. 

(Gerichtshalle) 

Grünbergs Grundzüge, die schon Generationen von Studenten ein ausge
zeichneter Lehrbehelf gewesen sind, werden in Ihrer neuen Form einem neuen 
Geschlechte dieselben guten Dienste leisten; sie sind aber auch für den praktisch 
tätigen Juristen ein trefflicher Ratgeber und verläßlicher Führer auf einem 
schwierigen Rechtsgebiete. (Gerichts-Zeitung) 

Grundriß des kaufmännischen Rechtes.VonDr.RudolfPollak, 
ord. Professor an der Universität und an der Hochschule für Welt
handel in Wien. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. 
261 Seiten. 1927. S 15,-, RM 9,
Pollaks Grundriß enthält weit mehr als die üblichen Darstellungen der kauf-

männischen Rechtslehre. Sie bietet nicht nur eine vorzügliche Einführung in die 
Grundbegriffe des Rechtes überhaupt und des Handelsrechtes insbesondere, son
dern enthält auch troh knappester Darstellung eine Menge Einzelheiten und feine 
Bemerkungen, die das Buch auch dem Juristen wertvoll erscheinen lassen. Die 
vorliegende zweite Auflage, welche den Grundcharakter des Werkes unverändert 
läßt, Ist Insbesondere durch Literaturzitate und Verweisungen auf die Recht
sprechung ergänzt und dui"Ch treffliche Beispiele vermehrt. Die Rt>chtsänderungen 
seit der enten Auflage sind überall berücksichtigt. (Die Rechtsprechung) 

Das Handelsagentengesetz. Bundesgesetz vom 24. Juni 1921, 
BGBl. Nr. 348, über die Rechtsverhältnisse der Handelsagenten. 
Erläutert durch Anmerkungen und Entscheidungen der Öster
reichischen und deutschen Gerichte nebst Anhängen, enthaltend 
die zugehörigen gesetzlichen Vorschriften. Herausgegeben und 
erläutert von Dr. Siegmund Grnnberg, Hofrat beim Oberlandes
gericht und a. o. Professor an der Hochschule für Welthandel in 
Wien, und Dr. Fellx Mayer-Mallenau, Sektionschef im Bundes
ministerium für Justiz. 141 Seiten. S 2,50, RM 1,50 

Die Novelle zum Handelsgesetzbuche. Bundesgesetz vom 
16. Februar 1928, BGBl. 63, betreffend Änderung einiger Bestim
mungen des Handelsgesetzbuches über die Kaufleute (Randels
gesetznovelle). Von Dr. Oskar Pisko, o. ö. Professor an der Univer
sität Wien. 38 Seiten. 1928. (Sonderabdruck aus "Juristische 
Blätter".) S 3,-, RM 1,80 




